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Bericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Zweite ordentliche Sitzung.

Oldenburg , den 3 1. December 1869 . Morgens 10 Uhr.

Tagesordnung : Vorschläge des Geschäftsvertheilungs- Ausschusses, betr. Geschäftsvcrtheilung und Wahl der Ausschüsse.

Vorsitzender : Präsident Hüll mann.

Am Ministertisch: Reg. -Commissär Römer.
Der Schriftführer Propping  liest die Protokolle der

zweiten vorläufigen und ersten ordentlichen Sitzung vor.
Dieselben werden von dem Landtage genehmigt.

Eingänge:
1) ein vertrauliches Schreiben der Staatsregierung, betr.

Eisenbahn-Direction. — Auf Vorschlag des Vorsitzen¬
den wird beschlossen, dasselbe an den demnächst zu
bildenden Finanzausschuß zu überweisen.

2) Eingabe der Wahlmänner der Gemeinde Lohne, ent¬
haltend einen Protest gegen die Wahl des Abgeord¬
neten Schwegmann.

Der Vorsitzende erklärt: die Wahlen seien noch nicht
förmlich für gültigerklärt worden. Die Eingabe enthalte in¬
dessen nur Thatsachen, welche bereits früher während der
Verhandlung bei Prüfung der Wahlen ihre Erleoigung ge¬
funden hätten. Ta in thatsächlicher Beziehung nichts
NeueS erbracht werde, könne hier im constituirten Landtage nicht
mehr auf den Protest eingegangen werden.

Auf Vorschlag des Vorsitzenden geht, da Niemand Wi¬
derspruch erhebt, die Eingabe »ä notn.

Sodann beantragt der Vorsitzende:
der Landtag wolle sämmtliche Wahlen für gültig
erklären.

Es wird dieser Antrag einstimmig angenommen.
Hierauf leistet der in der gestrigen Sitzung nicht anwe¬

send gewesene Abg. Barg mann  den im Art. 130 des
Staatsgrundgesetzes vorgcschriebenen Eid.

Der Vorsitzende theilt mit, daß von Seiten des Bureaus
die anwesenden Accessisten Bucholtz und Mosen  mit der

Berichte. XVI. Landtag.

Entwertung der Berichte über die Verhandlungen beauftragt
seien und daß die Vertheilung der Geschäfte unter die Schrift¬
führer in der Weise geschehen sei, daß der Abg. Propping
die Korrespondenz, der Abg. Müller  die Aussicht über die
Registratur, der Abg. Strodthoff  die Aufsicht über daS
Rechnungswesen übernommen habe.

Tagesordnung : Vorschläge des Geschäfts¬
verth eil ungs -Ausschuss cs über Geschäftsver-
theilung und Wahl der Ausschüsse.

Der Ausschuß beantragt zu wählen:
1) einen Finanzausschuß aus 9 Personen, dem zu über¬

weisen sind von den bereits fertigen Vorlagen Nr. 2.,
4., 6., 7.. 8., 12., 16., 18., 19.. 21., 25., 26.,
27., 30., 32., 33. ; von den ferner angekündigten
Vorlagen Nr. 1., 3., 8., 9., 10., und die in gestri¬
ger Sitzung übergebene geheime Vorlage;

2) einen Krongutsausschnß aus 9 Personen, dem zu
überweisen sind die Kronguts- und die Einverleibungs¬
vorlage, Nr. 5. und 6. der noch zu erwartenden
Vorlagen;

3) einen Gesetzgebungsausschuß aus 9 Personen, dem zu
Überweisen sind von den bereits fertigen Vorlagen Nr.
1., 3 . 5., 9., 10., 11.. 13., 14., 15 , 20,22 .,
23., 28., 29., und von den ferner angekündigten Vor¬
lagen Nr. 2., 4., 11., 12.;

4) einen Eisenbahnausschuß aus 9 Personen, dem zu
überweisen ist von den ferner angekündigten Vorla¬
gen Nr. 7. ;

5) einen Quotenausschuß' aus 6 Personen;
6) einen Petitionsausschuß aus 9 Personen.
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Dieser Antrag wird angenommen.
Dann wird zur Wahl der Ausschußmitglieder geschritten.

Es werden in die einzelnen Ausschüsse in Gemäßheit der Aus¬
schußvorschläge folgende Abgeordnete gewählt:

1) in den Finanzausschuß : Abels , Ahlhorn,
Blunk , Müller , Lengler , Oldejohanns,
Russell , Selkmann mit je 27 , Graepel mit
25 Stimmen;

2) in den Krongutsausschnß : Bargmann , Bün¬
nemeyer , Huchting , Propping , Ramien,
Scho mann , Schwegmann , Wulff mit je 27,
Ca in mann mit 26 Stimmen;

3) in den Gesetzgedungsausschuh : Bargmann,
Cammann , Eissel , Hullmann , Lübben,
Schildt , Schomann , Stukenborg mit je 27,
Strodthoff mit 25 Stimmen;

4 ) in den Eisenbahnausschuh : Ahlhorn , Eilks,
Hoyer , Graepel , Rüdebusch , Selkmann mit

je 27 , Huchting , Russell mitje26 , Bulling mit
24 Stimmen;

5s in den Quotenausschuß : Eissel , Maas , Mas-
sing , Wulff mit je 27 , Hoyer mit 26 , Schildt
mit 25 Stimmen;

6 ) in den Petitionsausschuß : Bünnemeyer , von
Hammel , Lübben , Maas , Propping , Ramien,
Millers mit je 26 , Massing , Strodthoff mit
je 25 Stimmen.

Der Vorsitzende fordert die Ausschüsse auf , ihm demnächst
die Namen der von ihnen gewählten Vorsitzenden anzugeben.

Tag und Stunde , sowie Tagesordnung der nächsten
Sitzung sollen angesagt werden.

Schluß der Sitzung : 10 ^ Uhr Morgens.

Der Berichterstatter

Mose».



ericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großhcrzogthums Oldenburg.

Dritte Sitzung.

Oldenburg , den 11 . Januar 1870 . Vormittags 11 Uhr.
- -

Tagesordnung : 1) Bericht des Gesetzgebnngsausschusses, betr. die Aufhebung der Denuuciantengebühr und der Antheile
der Denuncianten an Strafgeldern und confiscirten Gegenständen. (Anlage Nr. 5.)

2) Desgl., betr. Aendcrung des Gesetzes vom 15. August 1861 wegen Einführung einer allgemeinen
Stierköhrung. (Anlage Nr. 22.)

3) Mündlicher Bericht desselben, betr. das Verfahren bei Wiederincourssetzung der zu Gunsten einer
Staatsbehörde rc. außer Conrs gesetzten Papiere auf den Inhaber. (Anlage Nr. 9.)

4) Desgl., betr. Veränderung der Grenze zwischen den Gemeinden Altenhuntor-f und Neuenhuntorf.
(Anlage 29.)

5) Desgl., betr. Aenderung des Gesetzes vom 10. October 1855 über die Anlage und Benutzung von
Dampfkesseln. (Anlage Nr. 30.)

6) Bericht des Finanzausschusses, betr. den Voranschlag der Einnahmen des Hrrzogthums Oldenburg
für 1870/72. (Anlage Nr. 31.)

7) Desgl., betr. die Vererbpachtung des s. g. Großen Krugs in Schwartau. (Anlage Nr. 28.)
8) Mündlicher Bericht desselben, betr. Landtausche zur Arrondirung der Staatsforsten im Fürstenthvm

Lübeck. (Anlage Nr. 27 )
9) Desgl., betr. Ankauf einer Oedlandfläche im Forstrevier Oberstein. (AnlageN. 8.)

10) Desgl., betr. Ankauf eines Grundstücks von der Stadt Brake. (Anlage Nr. 16.)
11) Desgl., berr. Verkauf der Fährftelle zu Huntebrück. (Anlage Nr. 27.)

Vorsitzender: Präsident Hnllinann.

Am Ministertisch: Reg.-Commissäre Hofmeister , Or.
Jan ßen , Römer,  später auch Heumann und Barnstedt.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das Protokoll der
letzten Sitzung vom Schriftführer St rodthoff  verlesen und
Vom Landtage sodann genehmigt.

Präsident : In der heutigen Sitzung sind zum Ersten
Male anwesend die Herren Abgeordneten des Fürstenthums
Lübeck Blunk , Maas und Wulff,  welche bisher noch nicht
verpflichtet waren.

Die Herren Blunk und Maas  werden den Eid als
Abgeordnete zu leisten haben, Herr Wulff  war bereits frü¬
her Abgeordneter und wird durch Handschlag auf seinen frü¬
heren Eid zu verpflichten fein.

Die Beeidigung rcsp. Verpflichtung geschieht sodann ge¬
mäß Art. 130 des Staatsgrundgesetzes.

Präsident : Es siüd zunächst folgende weitere Eingänge
der Regierung zu verzeichnen:

1. Die von der Staatsregierung als „fertig" angegebe¬
nen Vorlagen liegen jetzt sämmilich gedruckt vor. Ich hatte
die Vorlagen Nr. 24 und 25 noch keinem Ausschüsse zuge¬
wiesen, weil nicht feststand, ob dieselben Gesetze oder finan¬
zielle Vorlagen waren. Wenn kein Widerspruch erfolgt,
nehme ich jetzt an, daß dieselben dem Gesetzgebungsausschusse
zu übergeben sind. Es erfolgt kein Widerspruch, ich über¬
weise sie demnach dem genannten Ausschüsse.
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2 . Von den zu erwartenden Vorlagen sind jetzt einge¬

gangen:

a ) betr . das Gehaltsrcgulativ für den Civildienst;
d ) betr . die Einführung der Auktionator : und Bergan-

tungsordnung vom 14 . Mai 1844 in der ehemaligen

Herrschaft Varel;
v) betr . die Anlegung eines schiffbaren Canals vomBar-

ßeler Tief bei Nordloh bis zum Apertief;
ä ) betr . Verordnung , betr . Abänderung des Art . 5 Z . 1.

des Gesetzes für das Herzogthnm Oldenburg vom 9.
Oktober 1868 ( für das Fürstcnthum Birkenfeld vom

21 . Oktober 1868 ) wegen den Stempelgebühren;

e) betr . Abänderung des Abschnittes IX . und der Anlage
I . des Staatsgrundgesetzes;

k) betr . den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Herzogthum
Oldenburg;

A) Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben für das
Herzogthum Oldenburg für die Fiuanzperiode 1870/72.

d ) betr . die Eichungsbchörden im Großherzogthum.

Alle diese Vorlagen sind bereits an die betr . Ausschüsse

verwiesen , jedoch habe ich zu bemerken:

1 . Zu der Eiscnbahnvorlage ist regierungsseitig auch noch

eine vertrauliche Mittheilung eingekommen.

2 . Was die sud cl. erwähnte Vorlage anlangt , so be¬

trifft dieselbe eine gemäß Art . 147 des Staatsgrundgesetzes
erlassene Verordnung , welche der Zustimmung des Landtags
bedarf , und bei Nichtzustimmung sofort wieder aufzuheben ist.

Da sich dieselbe jedoch auf den Wechselstempel bezieht , so

ist sie durch das Jnkraftreten des norddeutschen Bundes-

Wechselstempelgesetzes gegenstandlos geworden und deßhalb von

der Staatsregierung dem Landtage nur nachrichtlich mitgetheilt.

In Uebereinstimmung mit dem Gesetzgebungsausschusse nehme

ich an , baß es hierbei sein Bewenden hat , wenn von Seiten

des Landtags kein Widerspruch erfolgt . Die Verordnung

ist übrigens von dem ständigen Ausschüsse desselben gutge¬

heißen.

3 . Ein anderes Schreiben der Staatsregicrung , betr . das

Stempelgesetz vom 9 . Oktober 1868 , ist an den Vorstand des

Landtags gerichtet und von mir dem Gesetzgebungsausschusse

mitgetheilt . Bei der Publikation dieses Gesetzes ist nämlich

von der Staatsregicrung ein Fehler berichtigt worden , der sich
bei der zweiten Lesung des Gejetzes im Landtage eingeschlichen

hatte und auch in der Mittheilung an die Staatsregicrung
nicht beachtet war . Zu dem Art . 6 . des Gesetzes wurde vom

Ausschüsse als Z. 2 ein Zusatzartikel beantragt:

„Inländische , auf Gegenseitigkeit beruhende Mo-

biliar -Feuerversicherungsgesellschaften und Hagelvcrsiche-
rungsgesellschaften haben alljährlich bei der mit der

Stempelung beauftragten Behörde ein Vcrzeichniß ih¬

rer Theilnehmer einzureichen , welches mit einem Stem¬

pel zu der sich dadurch ergebenden Summe , daß auf

jeden Theilnehmer Isiz Sgr . berechnet werden , abzu¬
stempeln ist."

Bei der ersten Lesung wurde im Landtage beantragt,
die Worte „und Hagelversicherungen " zu streichen , der Antrag

jedoch abgelehnt . Durch ein Versehen des damaligen Bericht¬

erstatters wurden aber trotzdem die Worte gestrichen und der

Art . 6 . darauf in der zweiten Lesung mit dem Bemerken
„wie in der ersten Lesung " angenommen . In dieser Form

ist das Gesetz auch der Staatsregicrung mitgetheilt . Diese

hat sich erlaubt bei der Publikation den Fehler zu berichti¬

gen . Der Gesetzgcbungsausschuß hat dies Verfahren als rich¬

tig anerkannt . Ich werde das Schreiben der Staatsregicrung
im Vorzimmer auslegen und dasselbe als vom Landtage ge¬
nehmigt ansehen , falls keine weiteren Anträge erfolgen . Bei

dieser Gelegenheit möchte ich den Herrn Rcgierungscommissär
darauf aufmerksam machen , daß sich in Art . 26 desselben Ge¬

setzes ein anderer Fehler eingcschlichen hat , indem es im zwei¬

ten Absätze desselben Art . 153 , statt Art . 156 der Deichord-
uung heißen muß : Fm ersten Absätze ist der richtige Artikel

genannt . Es dürfte wünschenswerth sein , diesen Druckfehler

noch nachträglich zu berichtigen.

Es sind ferner eingegangen:

1) eine beglaubigte Abschrift des Ministerialprotokolles

über die Eröffnung des Landtags.

2 ) Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Olden¬

burg , betr . die Gebühren in Verwaltungssachen . ( An

den Gesetzgebungsausschuß .)

3 ) Schreiben der Staatsregierung , betr . die Landeskassen-

rcchnungcn des Fürstenthums Birkenfcld von den Jah¬

ren 1864 , 1865 , 1866 . ( An den Finanzausschuß .)

4 ) Schreiben der Staatsregicrung , betr . die Wiedcrgewäh-
rung der Pension an solche Militärinvaliden , welche
aus den ihnen übertragenen Civilstellcn wieder entlas¬

sen sind . (An den Finanzausschuß .)

5 ) Gesetzentwurf , betr . das Volljährigkeitsalter im Fürsten-

thum Lübeck. ( An den Gesetzgcbungsausschuß .)

6) Schreiben der Staatsregierung , betr . außerordentliche
Militärausgaben . ( An den Finanzausschuß .)

7 ) Schreiben der Staatsregierung , betr . Uebereinkunft
derselben mit dem Präsidium des norddeutschen Bundes,

Anstellung von Post - und Telegraphenbeamten im

Fürstenthum Lübeck betr . ( An den Finanzausschuß .)

8 ) Schreiben der Staatsregierung , betr . die Liquidation
der Kosten des Landtags . Es handelt sich hierbei le¬

diglich um die Form , in welcher der Landtagsregistra¬

tor Rechnung abzulegen hat und kann die Erledigung
dem Vorstande überlassen bleiben.

9 ) Entwurf eines Gesetzes , betr . die Unterstützung der be¬
dürftigen Familien zum Dienst einberufener Mann¬
schaften der Ersatzreserve.

Da der Entwurf die Unterstützungen nicht aus
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Staats - , sondern ans Gemeindemitteln gewähren will,

so geht derselbe an den GefetzgebungSausschuß.

10 ) Schreiben der Staatsregierung , vetr . die Reorganisa¬
tion der höheren Lehranstalt zu Birkenfelb . ( An den

Finanzausschuß .)
11 ) Entwurf eines Gesetzes , betr . das Beitragsverhältniß

der Provinzen zu den Centrallasten des Großherzog¬

thums . (An den Ouotenausschuß .)

Endlich sind eingegangen zwei Petitionen , nämlich

3.) des Gemeinderakhs der Gemeinde Ganderkesee , Ent¬

schädigung wegen Einquartierung betr . und

b ) des Amtsraths des Amtes Wildeshauscu , Richtung
der in Aussicht gestellten Eisenbahn betr.

Die erste geht an den Finanz - , die zweite an den Ei¬

senbahnausschuß.
Ich habe ferner noch mitzntheilen , daß die Deputation

des Landtags am 1 . Januar von Sr . Königl . Hoheit dem

Großherzoge huldvoll empfangen ist . Endlich bemerke ich,

daß in diesem Locale unten uns ein Zimmer für die Aus-

schußsitzungen zur Disposition gestellt ist , welches theilweise
bereits meublirt war , theils jetzt auf meine Anordnung meub-
lirt werden wird . Ich bitte die Vorsitzenden sämmilicher

Ausschüsse , nach Schluß der Sitzung beisammen zu bleiben,
um über die Vertheilung des Zimmers , und der Tage an die

Sitzungen der einzelnen Ausschüsse zu berathen . Die Plenar¬

sitzungen werde ich soweit thunlich auf die Dienstage und

Donnerstage jeder Woche anderaumcn . Auch das Vorzimmer

zum Sitzungssaal , welches am Vormittage vom Registrator

benutzt wird , steht Abends für die Ausschußsitzungen zur

Verfügung.
Wir werden jetzt im die Tagesordnung eintreten.

Abg . Hoher : Ich habe mir erlaubt einen dringlichen

Antrag zu stellen , der vor Eintritt in die Tagesordnung zu
beratheu sein wird.

Präsident: Der dringliche Antrag des Herrn Abgeord¬
neten Hoper  lautet:

In Erwägung , daß die bisherige Geschäftsord¬
nung des Landtags den Schwerpunkt aller Verhand¬

lungen fast ausschließlich in die geheimen Sitzungen

der Ausschüsse verlegt , von denen der größere Theil

der Abgeordneten ausgeschlossen bleibt , anstatt in öf¬

fentliche Berathungen , an denen jeder Abgeordnete

theiinehmen kann ; in Erwägung , daß bei der jetzigen

veränderten Gestaltung des Landtags , namentlich bei

der geringen Anzahl seiner Mitglieder , welche einem

erweiterten Ausschüsse fast gleichkommt , eine Berathung

der meisten Vorlagen in Plenarsitzungen nicht allein

ohne Schwierigkeiten stattsinden kann , sondern eine

Erleichterung , sowie eine Belebung des allgemeinen

Interesses herbeiführen wird ; in Erwägung endlich,

daß ' bei schleuniger Vornahme einer Aenderung der

Geschäftsordnung in diesem Sinne , dieselbe noch in

der jetzigen Session cingeführt werden kann , um eine

Erleichterung hinsichtlich der Berathung der noch zu
erwartenden Vorlagen zu gewähren , stellt der Unter¬

zeichnete den dringlichen Antrag:
„Der Landtag wolle die Geschäftsordnung ei¬

ner näheren Prüfung unterziehen , um den geänder¬

ten Entwurf der Staats -Regierung zur baldgeneig-

len Bestätigung vorzulegen - Hoher.

Der Antrag ist genügend unterstützt und kommt , da er

als dringlich bezeichnet ist , sofort zur Berathung . Der Herr

Antragsteller erhält das Wort zur Begründung der Dring¬

lichkeit. Nach der Geschäftsordnung kann sodann ein anderer

Abgeordneter gegen die Dringlichkeit sprechen , worauf über
dieselbe abzustimmen ist.

Abg . Hoher : Wenn ich Ihre Aufmerksamkeit einige Zeit

in Anspruch nehme , so entschuldigt das die Wichtigkeit des

Gegenstandes . Ich gestehe allerdings nie große Verehrung

für Geschäftsordnungen gehabt zu haben und jetzt , wo ich die

des Landtags kennen gelernt habe , sie noch in geringerem

Grade zu besitzen . Nur im glücklichen Lande der Obotriten

möchte eine ähnliche zu finden sein . Ich kann diesen mittel-

alterlich -bureaukratischen Zuschnitt nicht mehr für zeitgemäß
halten . Gleich zu Anfang dieser Session entwickelten sich die

hohen Neuner des Geschäftsvertheilungsausschusses , dem die

Seelen der Abgeordneten anhcimfielen und der sie in die
Ausschüsse vertheilte , ohne Rücksicht darauf , ob Einer für die

oder für die Sache Talent oder Neigung besitzt . Außerdem

hat dieser Ausschuß es in seiner Macht , solche Mitglieder,

denen er nicht grün ist , an gar keinem Ausschuß Theil neh¬

men zu lassen . So kann es kommen , daß diese Unglücklichen

hier die ganze Session hindurch fchmarotzern , ohne Gelegenheit

zu bekommen , sich über Alles zu orientiren . Die Ausschuß¬

sitzungen sind ferner geheim ; wenn man zugegen sein will,

muß man den Vorsitzenden angehen und dann sich noch ein

Ballotement gefallen lassen . Das ganze Verfahren nach der

jetzigen Geschäftsordnung gleicht einer Registratur , die Schub¬

fächer werden aufgezogen , die Vorlagen hineingelegt und die
Fächer wieder zugeschovcn . Nur durch ein stärkeres Ucbcr-

gcwichl der vorbcrathcndeii Versammlungen kann dieser sonder-

bündlerischen Weise Abhülfe geschafft werden , wobei es dem

Landtage ja immer noch freisteht , für geeignete Sachen soviel

Commissionen zu wählen , als er will . Ein weiterer Uebel-

stand tritt bei der letzten Lesung der Vorlagen hervor . Alle
Mitglieder , welche sich dis dahin nicht viel mit der Sache

beschäftigt , eben weil sie dem betr . Ausschüsse nicht angehörten,

kommen in Gefahr , auf den letzten Augenblick noch durch eine

geschickte Rede oder geschickten Vermittelungsvorschlag einge¬

nommen zu werden . Dringlich ist mein Antrag deßhalb, ' weil,

wenn wir jetzt rasch die Geschäftsordnung ändern , die Ge¬

nehmigung der Staatsregierung noch für diese Session einzu¬

holen ist . Da aber eine Prüfung jetzt nicht möglich , so

möchte ich einen Ausschuß für dieselbe eingesetzt wissen.
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Präsident : Uebkr selbstständige Anträge der Abgeord¬
neten ist nach der Geschäftsordnung die Einsetzung eines Aus¬
schusses nicht nothwendig . Ich mochte aber doch eine solche
empfehlen , da der Antrag ende nähere Präcistrung im Ein¬
zelnen entbehrt.

Abg . Hoher : Dann bitte ich die Angelegenheit auf die
Tagesordnung einer der nächsten Sitzungen zu setzen und er¬
kläre mich eventuell bereit , über dieselbe zu referiren.

Abg . Ahlhorn : Ich bin der Meinung , daß es am
besten ist , den Antrag an die Gesetzgebungscommission zu
verweisen , die ans den geeigneten Personen zusammengesetzt
ist und ja auch den Antragsteller zu ihren Berathungen zu¬
ziehen kann.

Präsident : Ich mache darauf aufmerksam, daß der
Herr Antragsteller über die Dringlichkeit gesprochen hat und
jetzt ein anderer Abgeordneter dagegen sprechen kann . Da sich
Niemand meldet , so lasse ich jetzt über die Dringlichkeit ab-
stimmen , bemerke hierbei jedoch , daß der Landtag sich durch
diese Abstimmung noch nicht präjudicirt , ob er eine geschäftliche
Behandlung der Sache durch Verweisung an einen Ausschuß
oder Plenarsitzung will.

Die Dringlichkeit wird mit Majorität bejaht.
Präsident : Ich gestatte mir jetzt zunächst meine eigenen

Vorschläge hinsichtlich der geschäftlichen Behandlung zu machen.
Wie bemerkt , ist bei dem Anträge eines Abgeordneten Vor-
berathung durch einen Ausschuß nicht vorgeschrieben und wäre
eS also möglich , sofort in Berathung in öffentlicher Sitzung
zu treten . Letzteres scheint mir aber doch bei einem so tief
eingreifenden Anträge nicht möglich , wenn nicht speciellc Ab-
änderungsanträgc vorliegen . Es wird sich jetzt fragen , erstens,
soll der Antrag zur Behandlung vorerst in einem Ausschüsse,
oder ohne Ausschuß sofort in öffentlicher Sitzung kommen,
zweitens , soll im ersteren Falle die Sache einem der bestehen¬
den Ausschüsse überwiesen , oder dazu ein besonderer Ausschuß
gewählt werden . Der Gesetzgebungsausschuß ist zur Zeit
sehr beschäftigt und möchte es doch auch Wohl im Interesse
des Landtags liegen , einen neuen Ausschuß , und in diesen
einige der Herren zu wählen , welche sich besonders für die
fragliche Sache interessiren , oder in anderen größeren Ver¬
sammlungen speciellcre Kenntniß von derselben erworben ha¬
ben . Ich gebe anheim , einen Ausschuß von 7 Personen zur
Revision der Geschäftsordnung zu wählen . Der Präsident
als solcher ist Vorsitzender der Commission , welche Anträge
in Bezug auf die Geschäftsordnung zu berathen hat.

Abg . Schomaim : Ich beschränke mich auf wenige
Worte . Wenn ich auch mit dem Gesichtspunkte , von dem der

Hoyer ' sche  Antrag ausgeht , einverstanden bin , so halte ich
doch zur geschäftlichen Behandlung desselben eine eigene Com¬
mission für -erforderlich und habe mir deshalb erlaubt , hierzu
einen besonderen Antrag zu formuliren , der also lautet:

„Der Landtag wolle die Geschäftsordnung einer
zu ernennenden Commission zu dem Zwecke überweisen,

damit diese dieselbe von dem Gesichtspunkte aus einer
Revision unterwerfe , daß es wünschenswert !) erscheine,
den Schwerpunkt der Verhandlungen mehr als bisher
in die Plenarsitzungen zu verlegen . "

Es scheint mir nämlich nothwendig , der Commission gleich
eine Direktive zu geben . Eine sofortige Berathung in pleno,
wie der Herr Antragsteller will , halte ich nicht für thunlich.

Präsident : Ich möchte die Frage stellen, ob nicht besser
jeder sachliche Beschluß bis zur Verhandlung in der Haupt¬
sache ausgesetzt wird , da der Hoyer ' sche  Antrag uns ganz
unvorbereitet trifft und andernfalls der Landtag später in die
Lage versetzt werden könnte , seine jetzigen Beschlüsse ab¬
zuändern.

Abg . Schomann : Ich habe in meinen Antrag ein
Wort eingeschoben — „ damit diese dieselbe insbesondere  re . "
— und bitte den Antrag deshalb noch einmal zu verlesen.

Präsident verliest den Antrag in dieser Fassung.
Ich bitte die Herren welche den Antrag unterstützen wol¬

len , sich zu erheben . — Der Antrag ist genügend unterstützt.
Abg . Russell : Ich empfehle den Vorschlag des Herrn

Präsidenten anzunehmen . Es scheint mir gefährlich für den
Landtag , sich jetzt bereits sachlich zu präjudiciren . Durch die
Annahme der „Dringlichkeit " hat der Landtag bereits bekundet,
in welchem Sinne er Aenderungen seiner Geschäftsordnung
wünscht . Ebenso sehr kämmt hier aber der Gesichtspunkt der
Beschleunigung der Geschäfte und der vermehrten persönlichen
Bethätigung der Abgeordneten in Betracht . Ich will dem
Landtage völlige Freiheit lassen , wann er Ausschüsse haben
will oder nicht . Ich empfehle aber auch dem Ausschüsse
freien Raum zu geben und ihn nicht durch Beschlüsse des
Landtags zu binden.

Abg . Schwegmann : Ich bin nicht für Verweisung
an einen Ausschuß , sondern für Behandlung deS Antrags in
pleno , als wenn der Landtag sich selbst als Ausschuß con-
stituirt hätte . Im Uebrigcn möchte ich die Sache nicht heute
verhandelt wissen , sondern an einem späteren vom Präsidenten
zu bestimmenden Tage.

Abg . Schomann : Der Antrag des Abg . Hoher  geht
davon aus , daß eine Vermehrung der Vorderathungen in
pleno wünschenswert !) ist . Ich halte dafür , zur Erledigung
der Sache eine Commission zu wählen und derselben eine
gewisse Anleitung zu geben , ohne sie dadurch unbedingt zu
binden . Dies ergiebt sich aus dem Worte „ insbesondere " in
meinem Anträge . Deshalb empfehle ich ihn zur Annahme,
da er sich auch in der Sache mehr dem Hoyer ' schen
anschließt.

Präsident : Ich wiederhole, daß ich eine sofortige Be¬
handlung der Sache in plono , so lange nicht sichere Grund¬
lagen gegeben sind , für unangemessen halte . Es ist möglich,
daß ein Referent für eine der nächsten Sitzungen bestellt
wird , dann ist aber auch möglich einen Ausschuß zu bestellen.

Abg . Hoher : Was die Frage anlangt , ob der Antrag



7

des Herrn Präsidenten oder der des Herrn Abgeordneten
Schomann  zu empfehlen , so halte ich dieselbe für irrelevant,
da der Landtag dem Principe bereits seine Zustimmung ge¬
geben hat , indem er durch seine Abstimmung zeigte , daß er
überhaupt eine Revision der Geschäftsordnung wünsche . Grade
von meinem Standpunkte aus erscheint mir eine Behandlung
meines Antrages in pleno wünschenswertst . Ob die Schwierig¬
keiten so groß sind , wie der Präsident vorgiebt , kann ich nicht
beurtheilen . Indessen scheint mir die Sache doch einfacher.
Wir sind hier eine Berathung freier Männer , kein Conglo-
merat von Collegien . Bei der Vorberathung in pleno wer¬
den sich Specialanträge genug ergeben , um genügende
Grundlagen für die Verhandlungen zu bilden.

Abg . Rüdebusch : Mir scheint eine Verhandlung be¬
reits unmöglich und glaube ich , daß der Antrag des Herrn
Abg . Hoher  demselben zur näheren Präcisirung zurückzu-
geben ist.

Präsident : Der Herr Abg. Hoher  hat zum dritten
Male um das Wort gebeten . Wenn kein Widerspruch er¬
folgt , werde ich ihm dasselbe geben.

Abg . Hoher : Ich verlange keine sofortige Verhandlung
über meinen Antrag , bitte vielmehr den Herrn Präsidenten,
denselben baldmöglichst aus die Tagesordnung einer anderen
Sitzung zu setzen.

Abg . Russell : Wenn der Antragsteller gewollt hat , daß
sein Antrag jetzt gleich zur Verhandlung in pleno kommen
soll , so hätte er ihm gleich bessere Grundlagen geben müssen.
Ich sehe nicht , worauf wir jetzt unsere Verhandlungen stützen
wollen . Ich entscheide mich für den Antrag des Herrn Prä¬
sidenten , weil an den Commissionssitzungen ein Regicrungs-
commissär theiinehmen und so die Zustimmung der Staats¬
regierung leichter gesichert werden kann.

Präsident : Wenn Niemand mehr um das Wort bittet,
so schließe ich die Debatte . Es liegen vier Anträge vor,
der des Abg . Hoher,  der des Abg . Ahlhorn,  der des Abg.
Schomann  und mein Antrag . Ich bringe zunächst den An¬
trag des Abg . Schomann  zur Abstimmung , weil dieser be¬
reits eine sachliche Aeußerung des Landtags verlangt.

Abg . Ahlhorn : Ich habe meinen Antrag eigentlich
nicht stellen wollen , da cs aber so angesehen ist , so ziehe ich

' ihn zurück und bitte sür den Antrag des Herrn Präsidenten
zu stimmen.

Die Anträge der Abg . Schomann und Hoher  werden
nachdem sie noch einmal verlesen , abgelehnt , der Präsidialantrag
mit Majorität angenommen.

Präsident : Die Geschäftsordnung bestimmt mich zum
Präsidenten der Commission und sind daher noch 6 andere
Personen zu wählen , mit deren Wahl , wenn kein Widerspruch
erfolgt , am Schlüsse der Sitzung Verfahren werden soll.

Wir gehen zur Tagesordnung über:
I - Bericht des Gesctzgebungsausschusses , betr.

die Aufhebung der Dennnciantengebühr und der

Antheile dcrDenuncianten an Strafgeldern und
consiscirten Gegenständen. (Anlage 5 .)

Der Berichterstatter Abg . S ch o m a n n verzichtet auf das
Wort und wird der Regierungsentwnrf ohne Debatte dem
Ausschußantrage gemäß angenommen.

II . Bericht dcs G e se tzg ebu ngs auss ch u ss es,
betr . Aenderung des Gesetzes vom 15 . August
1861 wegen Einführung einer a l lg c m e in e n S tier-
köhrung. (Anlage 22 .)

Abg . Lübben als Berichterstatter : Ich muß zunächst
einige Fehler in meinem Berichte verbessern . Aus Seite 17
des Abklatsches , 9 . Zeile von unten ist das Wort „ weniger"
ausgelassen , indem es heißen muß „ einige Groschen weniger " rci
Ferner ist auf S . 16 bemerkt , daß der Besitzer eines ange-
köhrten Stieres gezwungen sei, fremdes Vieh von seinem Stiere
decken zu lassen . Dies steht nicht in dem Gesetze und ist von
mir irrthümlich in den Bericht hineingebracht , indem ich das
betr . Gesetz bei Abfassung desselben nicht zur Hand hatte.

Redner verliest jetzt seinen Bericht und bemerkt zum
Schluß , daß er die Annahme des Gesetzes empfehle , weil cs
nur wenige Kreise seien , in welchen das Deckgeld so gering
sei , und er nicht bezweifle , daß die neue Bestimmung gute
Folgen nach sich ziehen würde.

Der Entwurf wird daraus ohne Debatte angenommen.
III . Mündlicher Bericht des Gesetzgebung s-

ausschusses , betr . das Verfahren bei Wieder¬
incourssetzung der zu Gunsten einer Staatsbe¬
hörde rc . außer Cours gesetzten Papiere auf den
Inhaber. (Anlage 9 . )

Abg . Schomann als Berichterstatter : Das Gesetz vom
1. Mai 1865 bestimmt in Art . 3 ., daß es , um zu Gunsten
einer Staatsbehörde , einer öffentlichen Verwaltung von Stif¬
tungen und Anstalten oder einer Kirche Papiere auf den In¬
haber außer Cours zu setzen, genügt , wenn die betr . Behörde
oder Verwaltung selbst aus dem Papiere unter Zufügung des
Dienstsiegels bemerkt , daß dasselbe für sie außer Cours gesetzt
sei. Conscquenterwcise hätte , da doch in dieser Bestimmung
das Princip enthalten ist, daß die Behörde selbst ein Urthcil
darüber baden soll , ob die Außercourssetzung für sie ange¬
messen , ihr auch die Wiederinconrssctzung überlassen werden
können . Man gab letztere jedoch an die Amtsgerichte , aus
äußeren , nicht aus inneren Gründen , weil nämlich in Bremen und
in dem damaligen Königreich Hannover dieselbe Bestimmung galt.
Nachdem jedoch jetzt in Hannover durch königliche Verordnung
das preußische Gesetz vom 4 . Mai 1843 eingcführt ist , hat
die großherzogliche Staatsregiernng dem entsprechend auch
eine Abänderung des oldenburgischcn Gesetzes von 1865 dahin
beantragt , daß , wenn eine öffentliche Behörde ein Papier auf
Inhaber sür sich außer Cours gesetzt habe , dasselbe sowohl
von ihr selbst als auch von der ihr Vorgesetzten Behörde'
wieder in CourS gesetzt werden könne . Der Ausschuß hat
kein Bedenken getragen , den Antrag der Großherzoglichen
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Staatsregierung zur Annahme zu empfehlen , da die inneren

Gründe für ihn sprechen.

Art . 1 . und 2 . des Entwurfs werden darauf ohne De¬

batte vom Landtage angenommen.

IV . Mündlicher Bericht des Gesetzgebungs¬

ausschusses , bet r . Veränderung der Grenze zwi¬

schen den Gemeinden Alten h untorf und Neuen¬

huntorf. (Anlage 29 .)

Abg . SchonMtM als Berichterstatter : Durch die Butt-

ler Hörne ist ein Huntedurchstich vollendet , welcher die alte
Hunte begradigt , aber auch einen Theil von der Gemeinde
Altenhuntorf der Gemeinde Neuenhuntorf näher gerückt hat.

Die im Vorzimmer ausgelegte Karte ergiebt das Nähere . Das

abgctrennte Stück ist ein Dreieck und würde der Uebelstand

der bisherigen Grenztheilung noch mehr hervortreten , wenn

der alte Arm der Hunte erst verschlammt sein wird . Nach

unserer Gemeindeordnung ist die Zusammenlegung möglich im

Wege der Verordnung oder der Gesetzgebung . Ersten ist
ober nicht statthaft , weil die Gemeinde Altenhuntorf sich wei¬

gert , ihre Zustimmung zu der Zusammenlegung des abgetrenn¬
ten Stückes zu Neuenhuntorf zu geben , und hat deßhalb die

StaatSregierung Veranlassung gefunden , im Wege der Gesetz¬

gebung vorzuschrciten . Der Ausschuß hat sich mit den Grün¬
den derselben einverstanden erklärt und empfiehlt die Annahme
des Entwurfes.

Der Entwurf wird darauf ohne Debatte angenommen.

V . Mündlicher Bericht des Gesetzgebung^

ausschusses , betr . Aenderung des Gesetzes vom

10 . Octbr . 1855 über die Anlage und Benutzung

vom Dampfkesseln. (Anlage 30 .)

Abg . SchoilMtM als Berichterstatter : Nach Art . 15.

des Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg vom 10 . Octbr.

1855 , betr . die Anlage und Benutzung von Dampfkesseln , ist
die Untersuchung derartiger Anlagen einer aus drei ständigen,
an Eidesstatt verpflichteten Mitgliedern bestehenden Commission

überwiesen . Da sie jetzt im Eisenbahndienste einen besonderen

Maschinenmeister angestellt hat , wünscht die Staatsregierung

eine Abänderung der obigen Bestimmung dahin , daß die Unter¬

suchungen durch einen einzelnen technischen Beamten vorge-

nommen werden können . Sie bemerkt , daß sie anfangs nicht

ganz schlüssig gewesen sei, da nach Art . 24 . der Gewerbeord¬

nung des norddeutschen Bundes der Bundesrath die an Dampf¬

kesselanlagen zu stellenden polizeilichen Anforderungen zu fixiren
habe . Voraussichtlich aber wird der Bundesrath in dieser

Hinsicht nur allgemeine Principien , keine detaillirtcn Ausfüh¬
rungsbestimmungen feststellen und hat dcr Ausschuß sich deß¬

halb mit dem Entwürfe der Großherzoglichen Staatsregierung
einverstanden erklären können.

Die Artikel 1 . und 2 . des Entwurfs . werden ohne Debatte
angenommen.

Präsident: Ich bitte Anträge zur zweiten Lesung der
Gesetzentwürfe 1— 5 . der Tagesordnung bis übermorgen Mit¬

tags 12 Uhr bei mir einreichen zu wollen.
VI . Bericht des Finanzausschusses , betr . den

Voranschlag derEinnahmen des Herzogthums  Olden¬

burg für  1870/72 . ( Anlage 31 .)
Abg . Ahlhorn als Berichterstatter : Ich möchte mir

erlauben , einige allgemeine Bemerkungen der Debatte voraus¬

zuschicken. Ich habe , dem allgemeinen Wunsche nach schneller

Erledigung der Sache entsprechend , den Ansschußbericht so

kurz wie möglich gefaßt , jedoch glaube ich, daß die Staats¬

regierung uns nicht genug cntgegengekommen ist, daß sie nicht

alle Vorlagen zugleich auf den Tisch des Hauses niederlegte.

Einzelne Vorlagen , z. B . die Eisenbahnvorlage , werden erst

jetzt vertheilt . Ich bemerke dies , damit es später , wenn die

Session sich lange hinauszieht , nicht heißt , dcr Landtag sei
an dcr Verzögerung Schuld . Tie Fachreferenten der Staats-

regierung sind uns überall , wo wir Zweifel hatten , zuvor¬
kommend entgegengekommen . Zu der Position 1 . des Vor¬

anschlags möchte ich erwähnen , daß die Forsten des Herzog¬

thums , trotzdem sie einen Capitalwerth von ca . 2 Millionen

Thaler repräsenliren , nur einen Nettoertrag von jährlich

18,000 Thaler erbringen und bereits seit 20 Jahren sich

diese Position in dem Voranschläge befindet , ohne daß sie zu-

genommen hätte . Ich halte das nicht für eine ordentliche

Finanzwirthschaft.
Nr . 1 — 19 der Ausschußanträge werden hierauf zur

Debatte verstellt . Zn Nr . 17 ergreift das Wort der

Regierungscommissär vr . JlMtzen : Ich möchte dem

Landtage anheimgeben , in dem Ausschußantrage die Worte

»unter der Voraussetzung , daß , sobald die Brücke bei Hunte¬

brück dem Verkehre übergeben wird , ein Brückengeld daselbst

erhoben wird, " zu streichen . Nach Art . 22 . der Zollvereins-

Verträge von 1867 ist es nicht möglich , ein solches Brücken¬

geld zu erheben und würde , wenn der Ausschuß auf unver¬

änderte Annahme seines Antrages bestände , diese Position
nicht in den Voranschlag ausgenommen werden können . Die

Staatsregierung wird indeß über diesen Punkt Verhandlungen
mit den übrigen Zollvereinsstaaten einleiten und über das

Resultat derselben derzeit dem Landtage Mittheilung machen.

Abg . Ahlhorn als Berichterstatter : Nach Rücksprache

mit den übrigen Ausschußmitgliedern bemerke ich , daß der

Ausschuß die in seinem Anträge gemachte Einschränkung fallen

läßt , sich jedoch vorbehält , auf die Sache zurückzukommen.

Es werden ferner zur Debatte verstellt die Ausschuß¬

anträge Nr . 20 , 21 , 22 und 23.
Regierungscommissär vr . Jantzen : In Bezug auf den

Ausschußantrag Nr . 20 kann ich Namens dcr Großherzog-
lichcn Staatsregierung die Erklärung abgeben , daß dieselbe sich

für verpflichtet hält , die in ihrem Schreiben vom 4 . und 10.

Juli 1867 abgegebene Erklärung durch eine schriftliche Vor¬

lage an den nächsten ordentlichen Landtag , welcher im Jahre
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1872 Zusammentritt , zu erfüllen . Die Staatsregierung hätte
bereits in dieser Session die gewünschte Vorlage eingebracht,
wenn der Landtag sie nicht selbst in seiner letzten außer¬

ordentlichen Sitzung hinaus geschoben hätte.
Abg . Ahlhorn als Berichterstatter : Der Ausschuß kann

sich bei der Erklärung des Herrn Regicrungscommissärs be-

ruhigen und bittet nur , daß dieselbe schriftlich zu Protokoll
gegeben werde.

ReglernngScommissär vr . Jantzen : Ich bin hierzu

gerne bereit und bemerke noch, daß meine obige Erklärung auch
auf den Ausschußantrag Nr . 22 Bezug hat.

Es werden sodann zur Debatte verstellt die Auszchuß-
antröge Nr . 24 — 29 . Zu Nr . 29 ergreift das Wort

Abg . Hoher : Ich kann nicht umhin , bei dieser Posi¬
tion mir die Bemerkung zu erlauben , daß mir in Hinblick
auf die in Circulation befindlichen zwei Millionen Thaler Papier¬

geld der Ertrag der Landcsbank für den Staat ein sehr ge:
ringer zu sein scheint . Rechnen wir für 2 Millionen bei den
günstigen Geldverhältnisfen 5 "/g Zinsen , so ergeben sich
100 .000 Thaler , davon abzuziehen ein Drittel für vaar , blei¬
ben 66,000 Thaler , ein Drittel für die Aktionäre , bleiben
44 .000 Thlr ., ferner 4000 Tylr . für Unkosten rc., bleiben
40 .000 Thlr . Nach Hinzurechnung von 10,000 Thlr . , als
anderweitigen Gewinn der Bank , mußten sich also immerhin
50 .000 Thlr . ergeben , statt jener in den Voranschlag ge¬
brachten winzigen Summe , die sicherlich ein sehr geringes
Aequivalcnt bildet für die Verantwortlichkeit , welche der Staat
für die zwei Millionen Papiergeld und das von ihm aus
den öffentlichen Kassen bei der Bank hinterlegte Geld zu
tragen hat.

Es werden darauf zur Debatte gestellt die Anträge
Nr . 30 und 3l.

Da Niemand sich zum Worte meldet , wird zur Abstim¬
mung geschritten und dir- gelammten Ausschußanträge mit Aus¬
nahme von Nr . 20 und 22 , Nr . 17 in veränderter Fassung,
angenommen.

VII . BerichtdesFinanzausschusses , betr . die
Vererbpachtung des sogenannten Großen Krugs
in Schwartau (Anlage 28 ).

Der Herr Berichterstatter Abg . Blunk  verzichtet auf
das Wort und erthcilt der Landtag , dem Ausschußantrage
gemäß , der Vorlage seine Zustimmung.

VIII . Mündlicher Bericht deS Finanzaus¬
schusses , betr . Landtausche zur Arrondirung der
Staatsforsten im Fürstenthum Lübeck. (Anlage 7 .)

Abg . Graehel als Berichterstatter : Zum Zweck der Arron¬
dirung der Staatsforstcn im Fürstenthum Lübeck hat die Staats¬
regierung drei Landtausche unterVorbehalt der Genehmigung des
Landtags verabredet . Dieselben sind nicht von erheblichem Um¬

fange . Wenn auch bei den Tauschverträgen mit den Huf¬
nern Burmeister und Blunk der Reinertrag desjenigen , was

der Staat hergiebt , größer ist als der desjenigen , welches er

Berichte. XVI. Landtag.

wieder empfängt , so kann doch der Ausschuß aus den in der
Vorlage angeführten wirthschaftlichen Rücksichten und nach

Rücksprache mit den Abgeordneten des Fürstenthums die Ge¬
nehmigung des Landtags empfehlen.

Abg . Wulff : Solche Tauschverträge sollten zunächst
dem Provinzialrathe deS Fürstenthums vorgelegt werden , da
derselbe allein die Verhältnisse genauer zu beurtheilen in der
Lage ist . Durch dcrarrige Verträge ist das Fürstenthum öfters
schwer beschädigt Warden . Bei mehreren , in meiner Nachbar¬

schaft geschlossenen hat der Staat unverhältnißmäßig große
Summen zugcsttzt und sehe ich mich deßhalv auch jetzt nicht
im Stande , für die Anträge der Slaatsregierung zu stimmen.

Die Vorlage der Staalsrcgicrung wird dem Ausschuß-
antrage gemäß mit Majorität angenommen.

IX . Mündlicher Bericht des Fin anzaus-
schllsscs,betr . AnkallfeiukrOcdlandflächeimForst-
revier Obcrstein. (Anlage 8 .)

Abg . Graepel als Berichterstatter : Der Staat hat im
Forstrevier Oberstein , Distrikt Schwellendest , ein Stück Oed¬

landfläche angekauft , welche in den Wald einschnitt und der

Bewirthschaftung desselben nachtheilig war . Die Fläche soll
jetzt mit Fichten bepflanzt werden.

In Rücksicht auf den geringen Preis und die in der
Vorlage angeführten Gründe und nach Rücksprache mit den
Abgeordneten des Fürstenthums empfiehlt der Ausschuß die
Genehmigung des Ankaufs.

Die Genehmigung wird einstimmig ertheilt.
X . MündlicherBerichtdes Finanzausschusses,

betr . Ankauf eines Grundstücks von der Stadt
Brake. (Anlage 16 .)

Abg . Russell als Berichterstatter : Aus der Anlage
Nr . 16 haben Sie ersehen , daß der Stadtmagistrat zu Brake
dem Staate ein bei der Verbreiterung der Mühlenstraße frei-
gewordcnes Areal von 14 sHRuthen zum Preise von 10 Thlr.

pro Ruthe zum Ankäufe offcrirt und ist die Regierung ge¬
neigt . dasselbe zu übernehmen . Das Areal ist nicht erheblich
und beantragt der Ausschuß ans den in der Vorlage angeführten
Gründen , namentlich in Rücksicht auf das Interesse der Zn-
wegung zum Zollamtsgebäude die Genehmigung des Ver¬
kaufs.

Die Regierungsvorlage wird sodann ohne Debatte an¬
genommen.

XI . Mündlicher Bericht des Finanzaus¬
schusses , betr . Verkauf der Fährstelle zu Hunte¬
brück. (Anlage 27 .)

Abg . Russell als Berichterstatter : Durch die Vollendung
der neuen Brücke ist die Fährstelle bei Huntebrück überflüssig
geworden und beantragt die Ltaaisregierung deßhalv den

Verkauf derselben . Es ist vom Finanzausschüsse beantragt,
daß bei der neuen Brücke ein Brückengeld erhoben werde.

Durch die heutige Erklärung des Regierungscommissärs ist
aber die Möglichkeit dieser Erhebung zweifelhaft geworden.

2
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Allein auch wenn die Möglichkeit hcrgestellt sein sollte, so
kann doch die Fährstelle zur Erhebung des Brückengeldes
nicht benutzt werden, da sie von der Brücke allzu weit ent¬
fernt liegt. Die Fährstelle wird dcßhalb unbedenklich ver¬
äußert werden können.

Gemäß dem Ansschußantrage wird darauf die Re¬
gierungsvorlage angenommen.

Nach Schluß der Tagesordnung werden die Wahlen für
den Ausschuß zur Revision der Geschäftsordnung vorgcnommen

und in denselben gewählt die Abgeordneten Hoher mit 27,
Kraepel mir 25, Russell mit 25, Müller mit 24, Ahl¬
horn mit 20, Rüdcbusch mit 21 Stimmen.

Sckluß der Sitzung 1'^ Uhr Mittags.
Nächste Sitzung Dienstag, den 18. Januar 11 Uhr.

Der Berichterstatter

Bucholtz.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Vierte Sitzung.

Oldenburg , den 18 . Januar 1870 . Vormittags 11 Uhr.

- - - H ENKS T- --

Tagesordnung : 1) Bericht des GksetzgebungSauSschusses zu dem Entwürfe eines Gesetzes für das Großherzogthum, betr.
einige Aenderungen und Ergänzungen des Ablösungs-Gesetzes vom II . Februar 1851.

2) Desgl. zu dem Gesetzentwurf, betr. die Schulpflichtigkeitfür sämmtliche Volksschulen im Herzogthum
Oldenburg.

3) Desgl. über den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck, betr. die Rabattvergütungen
der Apotbeker.

4) DeSgl. desgl. für oas Herzogthum Oldenburg, betr. desgl.-
5) DeS l. über den Entwurf eines Gesetzes für das Großherzogthum wegen Bestrafung des Handels mit

Negersklaven.
6) Mündlicher Bericht desselben über den Entwurf eines Gesetzes, betr. Einführung der Auktionator- und

Verganiungs- Ordnung vom 14. Mai 1844 in der ehemaligen Herrschaft Varel.
?) Bericht des Finanzausschusses, betr. den Central- Voranschlag für 1870/72.
8) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Aufhebung der Denunciantengebühr rc.
9) Desgl-, betr. Aenberung des Gesetzes vom 15. August 1861, die Einführung einer allgemeinen Stier-

köhrung betr.
10) Desgl., betr. das Verfahren bei Wiederincourssetzuug der zu Gunsten einer Staatsbehörde rc. außer

-Cours gesetzten Papiere auf den Inhaber.
11) Desgl. , betr. Veränderung der Grenze zwischen den Gemeinden Altenhuntorf und Neuenhuntorf.
12) Desgl., betr. Acnderung des Gesetzes vom 10. Oktober 1855 über die Anlage und Benutzung von

Dampfkesseln.

Vorsitzender: Präsident Hullman «.

Am Ministertisch: die RegierungscommissäreJanßen,
Römer, Mutze nbech  er.

Das Protokoll der dritten Sitzung wurde vom Schrift¬
führer Müller  vorgelesen und von der Versammlung genehmigt.

Eingänge:
1) Petition mehrere Eingesessenen der Insel Wangeroge,

betr Verpachtung der Austcrndänke bei Wangeroge.
(An den PelitionsanSschuß.)

2) Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums,
betr. den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum
Birkenseld wegen Eingehung der Ehe. (An den Ge-
setzgevungsausschuß.)

3) Desgl., betr. Erhöhung der zu Z. 47 des Voranschlags
der Ausgaben des Herzogthums für die Hafenanstalt
zu Fedderwardersiel für 1870 ausgeworfenen Summe.
(An den Finanzausschuß.)

4) Ein vertrauliches Schreiben desselben. (An den Eisen¬
bahnausschuß.)

5) Ein vertrauliches Schreiben desselben. (An den Fi¬
nanzausschuß.)

6) Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriums, betr.
die Erhöhung des Betriebsfonds der Oldenburger
Landeskasse. (An den Finanzausschuß.)

2«
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7) Desgl., betr. die zuZ. 62 im Voranschläge der Ausgaben
deS Fürstenthums Birkenfeld für 1870/72 ausgewor-
fene Summe für die Schule in Herrstein. (An den
Finanzausschuß.)

8) Desgl., betr. den Zuschuß aus der Landeskasse des
Fürstenthums Birkenfeld zu den Kasten einer zu
errichtenden höheren Bürgerschule zwischen Idar und
Oberstem. (An den Finanzausschuß.)

9) Desgl. mit Entwurf eines Gesetzes für das Fürsten¬
thum Lübeck, betr. Abänderung der Verordnung vom
29. Oktober 1867 wegen Einführung des Preußischen
Münzfußes; Nr. 12. des Verzeichnisses der zu erwar¬
tenden Vorlagen. (An den Kes-tzqedungsausschuß.)

Die bisher genannten Eingänge waren bereits vom
Präsidenten an die angegebenen Ausschüsse verthcilt worden.

Die Versammlung erklärte sich hiermit einverstanden.
10) Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriumsmit

Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Olden¬
burg in Betreff der Schiffsregister. (Auf Vorschlag
des Präsidenten und Beschluß der Versammlung an
den Gesetzgcbungsausschuß.)

11) Petition des Pächters des VorwerkesV. zu Garms,
Hausmanns Gralfs, betr. Bewilligung zur Reparatur
der dortigen Scheune. (Auf Vorschlag des Präsi¬
denten und Beschluß der Versammlung an den Finanz¬
ausschuß.)

12) Folgender Antrag des Abgeordneten Rüdebusch:
Der Landtag wolle folgendem Gesetzentwürfe seine

Zustimmung ertheilen: i
Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum
Oldenburg, betr. Acnderung der Wegeordnung
vom 12. Juli 1861.

Der Art. 34 Z. 1 der Wegeordnung wird da¬
hin abgeändert, daß alle aus uncultivirten Län¬
dereien angelegten Forsten, mögen sie zum
Staatsgut gehören oder im Privateigenthum
stehen, während der ersten 20 Jahre nach der
Anlegung beitrugsfrei sind.

Begründung.
Werden uncultivirte Grundstücke, Haidflächen, Oeden,

Sandschollen, Moore u. s. w. mit Holzsämereien be-
saamt oder mit Pflänzlingen besetzt, so sind solche
als cultivirt zu betrachten, uno werden nach der Be¬
stimmung der Wegeordnung(Art. 34 Z. 1) weg¬
pflichtig.

Meistens gewähren solche Anlagen erst nach langer
Zeit einen Ertrag; die ersten Durchforstungenerbrin¬
gen einen wirklichen Nutzen nicht, Gefahren verschie¬
dener Art bedrohen die Anlage, und ist deshalb eine
Bodenrente nicht mit Bestimmtheit vorauszusetzen.

Sowohl das Anlagekapital wie auch die Unterhal-

tungs- und Aufstchtskosten sind meistens nicht unbe¬
deutend, und dürste es hart und unbillig erscheinen,
wenn solche Anlagen, bevor sic den Wegen zum Nach¬
theil zerrieben und ehe sie irgend einen Ertrag geben,
zu den Kosten der Instandsetzung und Unterhaltung
der Gemeindewege herangezogen werden.

Der Sinn für Anlegung von Forsten ist bekannt¬
lich bei den Geestbewohnern durchgängig nicht sehr
rege, die erschwerende und drückende Bestimmung kann
daher nur sehr abschreckend und nachlheilig einwirken,
und die Forstculiur gerade in denjenigen Gegenden
zurückhaltcn, wo sie so sehr am Platze wäre.

In welchem hohen Grade schädlich es aber in
land- und volköwirihschaftlicher Beziehung ist, wenn
von den Geesten die Forsten verschwinden, haben an¬
dere Länder hinreichend bewiesen.

Rüdebusch . Selkmann . Wulff . Russell.
Willers . Hüll mann . Schwegmann . Mas-
sing. Hoher . Lcngler . Propping . Strodt-
hoff.

Da demnach der Antrag genügend unterstützt war, stellte
der Präsident der Geschältsordnung gemäß die Frage: ob der
Landtag den Antrag in Betracht ziehen wollte? — Hierfür
erklärte sich die Mehrheit der Versammlung. Der Präsident
machte ferner darauf aufmerksam, daß der Landtag sich nun¬
mehr über die Art der Behandlung des Antrages zu ent¬
scheiden habe, ob derselbe einem Ausschuß überwiesen oder so¬
fort zur Verhandlung im Plenum gebracht werden solle.
Seiner Meinung nach handele es sich hier um eine so ein¬
fache Frage, sowohl in sachlicher Beziehung, als in Bezug
auf die Fasiung des Gesetzes, daß er eine Verhandlung ohne
vorherige Begutachtung durch einen Ausschuß für möglich
halte und in Vorschlag bringe. Wenn sich kein Widerspruch
erhebe, würde er den Antrag sofort auf die Tagesordnung
Einer der nächsten Sitzungen setzen und vorher abklatschen
und vertheilen lassen. —

Wiederspruch wurde hiergegen nicht erhoben.
Endlich bat der Präsident die Versammlung noch,

nach Schluß der an diesem Tage angesetzten zwei Sitzungen
zu einer formlosen Besprechung über die Auslegung der An¬
lagen und der Ausscbußberichte, so wie der Berichte, welche
die Berichterstatter über die Sitzungen anfertigen, beisammen
zu bleiben. Er forderte auch die Regierungskommissäre, den
Registrator und die Berichterstatter auf, an dieser Besprechung
theilzunehmen. Der Vorstand wurde ersucht, noch nachher zu¬
sammenzutreten.

Tagesordnung:
Für die beiden ersten Gegenstände der Tagesordnung

war der Präsident Berichterstatter des Ausschusses. . Der
Vicepräsident übernahm demgemäß zunächst den Vorsitz.

I. Bericht des Ges etzgebungsaussch usses zu
dem Entwürfe eines Gesetzes für das Großher-
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zogthum,betr . einige Aendcrungen und Ergän¬
zungen des Adlösungsgcsetzes vom 11 . Februar
1851.

Da ein Antrag auf Annahme oder Ablehnung des Ge¬

setzentwurfs im Ganzen nicht vorlag , trat die Versammlung
der Geschäftsordnung gemäß in die Specialbcrathung ein.

Der Ausschußantrag Nr . 1, welcher lautete:
für den Fall der Annahme des Entwurfs die Vor¬

aussetzung auszusprechcn , daß dasselbe im Fürstcnthum
Birkenfcld nicht ohne vorgängige Publication des Ab¬
lösungsgesetzes vom 11 . Februar 1851 werde publi-

zirt werben,
wurde ohne Debatte angenommen.

Dann wurden die Ausschußanträge Nr . 2 und Nr . 3

zur Debatte verstellt . Dieselben lauteten:
Nr . 2 . Annahme des Art . 1.

Nr . 3 . Dem Art . 1 folgenden Z . 3 . nachzufügen:
Z. 3 . Der 'Berechtigte muß das Ablösungscapital
gegen vier Procent jährlicher Zinsen und gegen
halbjährliche Kündigung mindestens zwei Jahre
stehen lassen , wenn der Verpflichtete die ? in der

Ablösungsurkundc verlangt hat.

Regierungscommissär Jantzen : Der Ausschuß hat dem
Landtage eine Reihe von Zusatzbestimmungen zum Entwurf
des Ablösungsgesetzes vorgeschlage » , welchen die Staatsre-
gierung im Allgemeinen gewiß und gern , einige Redaclions-
veränderungen vorbehaltlich , acceptiren kann . Unter den Zu¬
satzbestimmungen finden sich aber zwei , welche zu wirklichen
Bedenken Veranlassung geben . Die Erste davon ist in dem
eben verlesenen ß . 3 enthalten , und die Bedenken der Staats-

regierung betreffen folgende Punkte:
Zunächst entsteht die Frage , ob der Z. überall nöthig

ist ? Wenn sich die ablösbaren Gefälle bei Privatpersonen
in ihrem Betrage ebenso abstufen , wie die staatlichen Ordinär¬
gefälle , dann erreicht die Hälfte aller Pöste nur einen Jahres¬

betrag von 10 gs . , also ein Adlösungskapital von 6 Thlr.
20 gs. und fast aller Pöste nur einen Jahresbetrag
von 5 gs., also ein Ablösnngskapital von 3 Thlr . 10 gs.
Man sollte sagen , daß ein so geringer Betrag kaum irgend
einen Verpflichteten drücken wird.

Machen nur wenige Verpflichtete von diesem ß . Gebrauch,
so ist er nicht erforderlich ; machen aber viele davon Gebrauch,
so entsteht für den Staat die Unmöglichkeit , die Masse der
kleinen Ablösungskapitaiien zu überwachen.

Soll der Abtrag des Ablösungskapitals bis zu zwei
Jahren hinausgeschoben werden , so wird , um sicher zu gehen,

häufig eine Jngrossation eintretcn müssen und , wenn nun auch
der Staat dieselbe kostenfrei bewirken lassen kann , ebenso die
Tilgung , so würden doch viele Privatberechtigte und Kom¬
munen einen Gebührenaufwand für die Jngrossation und
Tilgung haben , welcher nicht mit dem Ablösungskapital in
Verhältniß steht.

Endlich würde der Z. eine große Menge komplicirter
Zinsberechnungen von den kleinsten Beträgen Hervorrufen,
welche ebenfalls mit dem Kapital nicht in Verhältniß stehen.

M . E . könnte die Absicht des Z. 3 vollständig erreicht
und zugleich jedes Bedenken der Staatsregierung gehoben
werden , wenn ausgesprochen würde , daß die abzulösendc
Prästation nicht mit dem Abschluß des Kontrakts , sondern
erst mit der Zahlung des Ablösungskapitals aufhöre.

Ich werde mir erlauben Namens der Staatsregierung
in dem angegebenen Sinne einen Antrag zur zweiten Lesung
des Gesetzentwurfs zu stellen.

Berichterstatter Abg . Hullmann : Er habe den Antrag
für seine Person kaum für erforderlich gehalten , weil das
Ablösungskapiral sich nach der Fassung der Vorlage und den
8ub a .— 6. dem Z. 1. hinzugesügteu Beschränkungen überall
nicht über 20 Thlr . erstrecken könne . Seiner Ansicht nach
werde der Verpflichtete immer im Stande sein , diese kleine

Summe aufzuvringen . Von anderer Seite sei jedoch heroor-
gehoben worden , daß bei drückenden Creditverhältnissen die
Pflicht zur Herbeischäffnng des Geldes dem Verpflichteten eine
große Last aufbürden würde . Man habe deßhalb im Aus¬
schüsse die zweijährige Frist als zweckmäßig empfohlen . Er

selbst habe sich dem Anträge auf eine solche Frist angeschlossen,
weil er das Gewicht der vom Regierungskommisfär hervor¬
gehobenen Gründe noch nicht hinreichend gewürdigt habe und
weil es ihm in erster Linie auf das Zustandekommen des Ge¬

setzes überhaupt angekommen sei. Er halte dieses Gesetz für
außerordentlich wichtig für öffentliche wie privatrechtliche Ver¬

hältnisse , weniger mit Rücksicht auf die Erleichterung des He¬
bungswesens , als auf die Vorbereitung der freien Theilbar-

keit und der Regelung des Grunderbrcchts . Er habe sich
die Unzuträglichkeiten der hier in Frage stehenden Bestim¬
mungen nicht so vergegenwärtigt . Nach den Erklärungen des
Regierungskommissärs glaube er , baß sich die Frist recht wohl
in anderer Weise gesetzlich regeln lassen , ohne daß die Be¬
rechtigten benachthciligt würden . Er wäre dafür , in der

heutigen Sitzung den Ausschußantrag anzunehmen und da¬
durch auszusprechen , daß man im Gesetz überhaupt eine Frist
bewilligen wolle . Man müsse sich dabei Vorbehalten , bei der

zweiten Lesung den tz. in einer solchen Gestalt , wie sie der
Regierungskommissär in Anregung gebracht habe , anzunehmen.

Abg . Russell : Es erscheine ihm überhaupt nicht korrekt,
den ß . in einer Fassung anzunehmen , welche man selbst später
wieder abzuänderu beabsichtige.

Es wäre sehr gut gewesen , wenn der Regierungskom¬
missär einen sormulirten Antrag übergeben hätte . Da dies

nicht geschehen sei, müsse nach seiner Meinung die Beschluß¬
fassung über den Ausschußantrag ausgesetzt werden.

Abg . Ahlhorn : Er habe den Referenten so verstanden,
daß derselbe den Art , 1, wie er im Gesetzentwurf stehe , zur

Annahme in heutiger Sitzung empfehle , dagegen den Wegfall



14

des Zusatzantrages Nr. 3 für die gegenwärtige Beschlußfassung
befürworte.

RegierungskommissärJailtzen : Er habe den Borschlag
nicht als formulirten Antrag eingebracht, weil es um sich eine
ganze Reihe von Zusahbestimmungen handele, von denen die
Staatsregierung noch nicht wisse, welche Aufnahme sie im
Landtage finden würden. Sobald sich dies herausgestellt habe,
würde er gern zur Vorlage formulirter Anträge bereit sein.

Abg. Russell: Auch er glaube, daß man den Artikel,
Wie ihn die Staatsregierung vorgelegt habe, annehmen könne,
nicht aber den 8- 3. Letzteres sei bedenklich, weil man die
Abänderung desselben selbst beabsichtige. Er stelle daher den
Antrag auf Aussetzung der Bcrathung über den vom Aus¬
schuß beantragten tz 3.

Abg. Hilllmann : Da nach den Auslassungen der bis¬
herigen Redner an der Annahme des Art. I, wie er im Ent¬
wurf laute, nicht Wohl zu zweifeln sei, ständen heute nur drei
Möglichkeiten offen. Man könne neben dem von der Staats-
regierung vorgeschlagenen Art. k auch den tz. 3 annehmcn
oder die Berathung über den Z. aussetzen oder endlich auch
den letzteren streichen. — Er sei für die Annahme des Z.
Tie Versammlung fühle zwar, daß die Form desselben nicht
ganz zutreffend sei, sie wolle aber das Princip und könne
dies durch die Annahme dokumentl'ren. Wenn die Staats¬
regierung später durch einen sormulirten Antrag die Möglichkeit
zeige, das Princip in einer besseren Form zum Ausdruck zu
bringen, so werde der Landtag zu einer solchen Aenderung
bereit sein. — Würde dagegen der 8- ganz gestrichen, so
könne man nicht erwarten, daß die Staatsregierung, welche
das Bedürfniŝ nach der vom Landtag gewünschten Bestim¬
mung ihrerseits nicht empfinde, mit Ergänzungsanträgen
hervortreten werde. Dies ließe sich allein durch Annahme
des Z. herbeiführen. — Die Aussetzung der Berathung über
den H. sei eine unnöthige Weitläufigkeit Er sei für An¬
nahme des D. , für Aussetzung der Berathung allen Falls,
keinen Falls aber für Ablehnung des AusschußantragesNr. 3.

Auf desfallsige Anfrage des Vorsitzenden erklärte der
Abgeordnete Russell,  daß sein Antrag sich lediglich auf die
Berathung und Abstimmung über den H. 3 beziehe.

Der Antrag des Abgeordneten Russell  auf Vertagung
der Berathung und Abstimmung über den Z 3 wurde sodann
der Geschäftsordnung gemäß zunächst zur Abstimmung ge¬
bracht. Derselbe wurde abgelehnt.

Abg. Schomann: Nach Ablehnung des Russell 'scheu
Antrages blieben noch zwei Möglichkeiten: die Annahme oder
die Ablehnung des Ausschußintrages Nr. 3. Er habe für
den Antrag des Abgeordneten Russell  gestimmt, jetzt er¬
scheine es ihm wünschenswcrther, den Antrag, welchen man
ja ausgesprochener Maßen nicht für richtig hielte, abzulehnen,
als denselben anzunehmen. Tie Annavme sei nicht ohne
Gefahr; das StimmverlMniß könne sich ändern und der
Landtag nicht mehr im Stande sein, den einmal angenom¬

menen Antrag zu modificiren. Würde dieser Antrag abge¬
lehnt und sollte die Staatsregierung nicht den gewünschten
formulirten Antrag cinbringen, so könne der Ausschuß, be¬
sonders der Gesctzgebungsausschuß, einen solchen zur zweiten
Lesung vorlegen. — Es sei jedenfalls korrekter, den Antrag
abzulehnen.

Abg. HullmaiM , nach Schluß der Berathung als Be¬
richterstatter: Ihm erscheine diese Korrektheit nicht ganz zwei¬
fellos. Bei dieser Berathung müsse es seinen Ausdruck fin¬
den, welche Sachen für die erste Lesung ihre Erledigung ge¬
funden hätten.

Würde der Antrag nicht angenommen, so sei das Ge¬
setz so zu Stande gekommen, wie Diejenigen, welche den Ver¬
pflichteten eine Frist geben wollten, es nicht beabsichtigten.
Die Absicht der Versammlung müsse bei der ersten Lesung
bereits hervortrcten. Der Antrag sei gewiß nicht sachlich
falsch. Er gebe zu, daß Zweckmäßigkcitsgründegegen die
gegenwärtige Fassung sprechen, er glaube mit den Rcgierungs-
kommissär, daß eine andere Lösung denkbar sei, welche der
Zweckmäßigkeit besser Rechnung trage. Unbedingt verkehrt sei
aber der Antrag nicht. Erst wenn eine andere Formulirung
vorliegc, könne man sich entscheiden, ob von der jetzigen
Fassung abgegangen werden könne. Eine solche neue For¬
mulirung könne vielleicht auch später vom Ausschuß beige-
bracht werden. Bis dahin sei es aber richtig, daß der Land¬
tag sich über das Princip verständige. Nur durch die An¬
nahme des Antrags könne er sich im Princip für eine Frist
aussprechen. Wenn der Antrag abgelehnt werbe, könne es
leicht ohne Grund so scheinen, als wenn der Landtag von der
Bewilligung einer Frist überhaupt absehe. Sollte aber wirk¬
lich der vandtag grundsätzlich gegen eine Frist sein, so sei cs
zwecklos, bet der zweiten Lesung aus die fragliche Bestimmung
in einer anderen Faisung zurückzukommen.

Die Anträge des Ausschusses Nr. 2 uns 3 wurden an¬
genommen. Ebenso, ohne daß eine Debatte vorangegangen
wäre, die Ausschußanträge Nr. 4 und 5, welche lautet,!»:

Nr. 4. folgenden Art. 2 anzunehmen:
Z. 1. Der Verpflichtete ist befugt, zu verlangen,
daß die Naturalien in eine feste Geldrente umge¬
wandelt werden. Die Umwandlung erfolgt nach
den Vorschriften des Adlösungsgesetzes auf Grund
der für den Zeitpunkt, in welchem der Antrag auf
Umwandlung erhoben wird, bestimmten Preise.
Diese Geldrente ist ablösbar nach demjenigen Capi-
talfuße, welchen das Avlösungsgesetz für die Na¬
turalien selbst festgesetzt hat.

ß. 2. Die Besugniß des Berechtigten, die Ab¬
lös, ng von Naturalien zu verlangen, fällt weg,
wenn das Ablösungscapital mehr als 20 Thlr.
beträgt und der Verpflichtete spätestens innerhalb
vier Wochen nach erhobenem Adlösungsantrage
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seinerseits die Umwandlung der Naturalien in feste
Geldrente verlangt.

ß. 3. Ebenso fällt, sofern es sich um Weinkäufe
nebst Geschenken und Gebühren handelt, welche der
Cammerbekanntmachungvom 14. März 1845 we¬
gen der Berweinkaufungen in der Herrschaft Jever
unterliegen, diese Befugniß des Berechtigten weg, wenn
in gleichem Mindcstbctrage des Ablösungscapitals
der Verpflichtete binnen gleicher Frist die Umwand¬
lung in eine Geldrcnte gemäß des ß. 11 der ge¬
dachten Bekanntmachung verlangt.

ß, 4. Die Verpflichteten sind in den betreffen¬
den Adlösungsverträgen der Berechtigten ans die
ihnen nach den ßß. 2 und 3 zustehcnden Befugnisse
aufmerksam zu machen.

Nr. 5. Die Art. 2 und 3 als Art. 3 und 4 anzu-
nehmen.

Hierauf trat man in die Debatte ein über den Antrag
Nr. 6, dessen Inhalt folgender war:

Nr. 6. Folgenden Art 5. anzunehmen:
8- 1- Wenn eine unvertheilte Geldrente auf

mehreren mit gesondertem Steuercapital in den Ka¬
tastern aufgeführten Parzellen desselben Eigen-
thümers haftet, so können der Verpflichtete und der
Berechtigte, ohne daß dritten Personen ein Wider-
sprucbsrecht zusteht, vereinbaren, daß diese Rente
ganz auf eine der Pflichtigen Parzellen gelegt oder
zu beliebigen Antheilen parzellenweise über einige
oder alle pflichtige Parzellen verthcilt werden soll.

H. 2. Steht in solchen Fällen die Berechtigung
dem Staate zu, so kann die für Repartionssachen
zuständige Behörde einseitig verfügen, daß die Rente
in der im ß. 1 gedachten Weise umgelegt werden
soll:

Alsdann hat diese Behörde nach ihrem Ermessen
einen Umlegungsplan aufzustellen, denselben min¬
destens vierzehn Tage lang öffentlich auszulegen
und in dem für die öffentlichen Bekanntmachungen
der Behörde bestimmten Blatte Ort und Zeit der
Auslegung bekannt zu machen unter Bestimmung
einer ferneren mindestens vierzehntägigcn Frist zur
Erhebung etwaigen Widerspruchs seitens der Ver¬
pflichteten.

Der Widerspruch eines Verpflichteten ist nur
zu berücksichtigen, wenn gleichzeitig andere Vor¬
schläge wegen der Umlegung gemacht werden. Die
etwaigen anderweitigen Vorschläge des Vervflich-
teten sind anzunehmen, soweit dadurch die Sicher¬
heit der Rente nicht gefährdet und das Hebungs¬
wesen nicht mittelst zu großer Zersplitterung beein¬
trächtigt wird.

Soweit in der gestellten Frist ein begründeter

Widerspruch nicht erhoben ist, geschieht die Um¬
legung nach dem ausgelegten Plan. Die umge-
legten, Renten sind in die Kataster einzutragen.

Z. 3. Auf die gemäß der Bestimmungen der
88 1 und 2 nmgelegten Renten findet die im
Art. 1 H. 1 dem Berechtigten eingeräumte Bc-
sugniß, die Ablösung zu verlangen, keine Anwen¬
dung.

Z. 4. Das der unvertheilten Rente nachZ, 51
littr. b. der Conc.-Ordn. zuständige Vorzugsrecht
und die dafür etwa bestellte Hypothek geht auf die
umgelegke Rente rücksichtlich der betreffenden Par¬
zelle ungeschmälert über.

Reg.-Eommissär Jautzen : Er habe bereits erwähnt, daß
die Staatsregierung bei den vom Ausschuß vorgcschlagenen
ZusaHbesftmmungcn zwei Bedenken habe. DaS Erste dieser
Bedenken sei schon besprochen worden. Das Zweite beziehe
sich auf den im Antrag Nr. 6 empfohleneK. 3. Er wolle
sich die Frage erlauben, ob die Bestimmung diesesß. auch
in Anwendung kommen solle, wenn es sich um die Rente mit
weniger als 20 Thlr. AdlösungSkapital handele. Wenn z. B.
Jemand zu einer solchen Prästation verpflichtet sei, der Staat
Ablösung verlange, der Verpflichtete aber sich an das Amt
wende und um vorläufige Verschonung mit Ablösung sowie
um Vertheilung der Rente über die zugehörigen Parcellcn bitte,
so werde der Staat auf einen derartigen billigen Wunsch gewiß
eingehen. Sobald eine solche als Rente umgelegt und in das
Kataster eingetragen würde, ginge nach dem Wortlaut des
vorgeschlagencn Paragraphen das Recht des Staats , Ablösung
zu verlangen, unter. Seine Frage sei darauf gerichtet, ob
dies in der Absicht des Ausschusses liege.

Abg. Hullmann : Der Ausschuß sei durchaus nicht des
Willens, die Befugniß, welche nach dem Art. 1 Z 1 dem
Berechtigten für die ganze Rente zustehe, für die vertheilte
Rente zu beschränken. Er sei von der Voraussetzung
ausgegangen, der Staat werde die Ablösung aller Gcldrcnten
von unter 20 Thlr. AdlösungSkapital verlangen. Allein
auS diesem Grunde habe er eine Verweisung auf das nach
Art. 1 Z. 1 dem Berechtigten zustehende Recht hier nicht
für nolhwendig erachtet. Obige Voraussetzung treffe aller¬
dings nicht zu, wenn der RegierungSkommissär erkläre, daß
der Staat die kleineren Renten noch längere Zeit bestehen
lassen werde. Der Ausschuß könne daher Nichts gegen die
Aufnahme der Bemerkung haben, daß die Bestimmung des
Z. 3 nur dann Anwendung finde, wenn bas Ablösungskapital
der ungetheilten Rente über 20 Thlr. betrage. Wenn der
RegierungSkommissär cs für wünschenswert!) halte, könne eine
derartige Aenderung sofort vorgcnommcn werden.

Rkg.-Commifsär Jantzen : Er wolle sich auch bei dieser
Gelegenheit Vorbehalten, einen Antrag zur zweiten Lesung
cinzubringen.

Es wurden hierauf nach einander von der Versammlung
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angenommen der Ausschußantrag Nr. 6 und, ohne daß eine
Debatte erfolgt wäre, die Anträge Nr. 7 und 8 , welche
letztem beiden folgenden Inhalt hatten:

Nr. 7. Art. 6 in folgender Fassung anzunehmen:
Die Legitimation des Berechtigten und des Ver¬

pflichteten für die nach diesem Gesetze vorzunehmende
Geschäfte wird nach Art. 53, 54 und 55 des Ab¬
lösungsgesetzes bcurthcilt.

Nr. 8. Großherzogliche Staatsregierung zu ersuchen,
die Erlassung eines Gesetzes, nach welchem sämmt-
liche nachA. 51 litt. b. der Conc. - Ordn. bevor¬
zugte Rechte in die Cataster einzutragcn sind, in
Erwägung zu ziehen.

Zum Schluß nahm noch einmal der Reg.-Kommissär
Jantzen , wie folgt, das Wort:

Er habe zum Ausschußantrag Nr. 1 nicht daS Wort
erbeten, weil es als selbstverständlich zu betrachten sei, daß
die Staatsregierung so Vorgehen werde, wie cs der Antrag
verlange. Es könne der Letztere somit für die zweite Lesung
fortfallen.

Vor Beginn der Sitzung habe man ihn gefragt, wie es
mit den Schreibgebühren bei Ordinärgefällen gehalten wer¬
den solle. Man habe, nämlich in manchen Distrikten ein
Schreidgeld von 3 grt. von jedem Ordinärgefällc-Posten,
welche Abgabe ihren Ursprung in der alten Vogtei-Ver-
sassung gehabt habe. Vor 1814 seien diese Gelder denAmtö-
vögten als HevungSbeamten zugcslossen, seitdem aber von
der Landeskasse vereinnahmt worden. Der Art. 28 Ziff. 4 des
Ablösungsgesttzes vom 11. Februar 1851 schreibe aber vor,
daß eine-Entschädigung nicht gefordert werden könne: „für
Schrcibgebührcn, Stempclgebührcn, Sporteln und sonstige
Abgaben, welche als eine Vergütung für Mühewaltung von
Seilen deS Erbvcrpächlcrs zu betrachten sind, zu welchen Ge¬
bühren und Abgaben indeß die sog. Konfirmationsgebühren,
wo sie nicht die Natur bloßer Sporteln haben, nicht zu rech¬
nen sind». — Dieser Bestimmung zu Folge seien denn auch
die Schrcibgebübren in dem von ihr betroffenen Fällen nicht
ablösbar, sondern müßten bei der Ablösung der zugehörigen
Prästation unentgeltlich im Wegfall kommen.

II. Bericht des GesetzgebungsauSschusseS, betr.
die Schulp flich tigkeit für sämmtlicheVolksschulen
im Herzogthum Oldenburg.

Der Ausschußantrag Nr. 1 wurde zur Debatte verstellt.
Derselbe ging dahin: den Z. 1 anzunehmen.

Der Abg. Bulling stellte folgenden von den Abgeord-
neienHullmann , Lüvben , Ahlhorn , Ramien , Cam-
mann,  also genügend unterstützten Zusatzantrag: »dem§. 1
folgenden Absatz nachzufügen:

Zn denjenigen Gemeinden, in welchen die Konfirma¬
tion im Herbst statlfindet, endigt die Schulpflicht mit
dem 31. Oktober für diejenigen Kinder, welche in der

Zeit vom 1. Mai bis zum 31. Oktober des laufen¬
den Jahres ihr 14. Lebensjahr vollendet haben.

Zur Begründung seines Antrages führte der Abgeordnete
Bulling  Folgendes an:

In der Gemeinde Berne pflege man die Kinder im Herbst
zu konfirmiren, da dieselben während des Winters wegen der
schlechten Wege nicht die oft 3—4 Stunden- weite Strecke
nach dem Kirchdorf zurücklegen könnten. Falls sein Antrag
nicht angenommen würde, würden die Kinder der Gemeinde
Berne vor Entlassung aus der Schule ein halbes Jahr älter
werden, als anderswo.

Berichterstatter Abg. HullmaNlN Der Antrag des Ab-
geordneten Bulling  sei einer gewissen Billigkeit entsprechend,
wenn es auch unangenehm erscheinen müsse, wieder eine Un¬
gleichheit einzuführen. Man brauche sich eigentlich hier nicht
um eine kirchliche Einrichtung, wie die Konfirmation, zu be¬
kümmern. Thatsächlich werde aber doch stets die Schulzeit
bis zur Konfirmation ausgedehnt. Tic Kinder würden noch
ein halbe» Jahr länger in die Schule gehen müssen und am
Erwerbe gehindert sein, was doch für die kleinen Leute sehr
beschwerlich sein würde. Es müsse ein halbes Jahr in diesen
Gegenden der gewöhnlichen Schulzeit zugclegt oder von der¬
selben abgenommen werden. Er sei mit dem Abgeordneten
Bulling  für das Letztere, zumal ja der Staat darauf ein¬
wirken könne, daß in den betreffenden Gemeinden die Konftr-
mationszeit, wenn irgend möglich, auf die gewöhnliche Zeit
verlegt werde. Im letzteren Kalle werde der Zusatzantrag
von selbst gegenstandslos werden.

Der Antrag deS Abgeordneten Bulling  wurde ange¬
nommen, ebenso der tz. 1 des Entwurfs mit dem beschlossenen
Zusatz.

Hierauf wurde der Ausschußantrag Nr. 2, den Z. 2 an¬
zunehmen, zur Debatte verstelle.

Der Abg. Rüdebusch stellte folgenden Antrag:
Der Landtag beschließe, im §. 2 Absatz2 Zeile 1
hinter dem Worte »Schulinspektor« statt „oder" zu
setzen»und."

Begründung.
Um gegen Mißbrauch gesichert zu sein, dürste es zweck¬

mäßig erscheinen, wenn Anträge auf Zurückstellung von Schul¬
inspektor und Lehrer gemeinschaftlich zu stellen sind.

Es ist anzunehmen, daß die betreffenden Anträge vom
Oberschulkollegium immer genehmigt werden, eine Berufung
wird den Eltern beziehungsweise den Vormündern des Kindes
nicht zustehen und könnte dcßhalb ein einseitiges Vorgehen
leicht zu Härten führen.

Der Antrag wurde unterstützt und über ihn die Be¬
ratung eröffnet.

Reg.-Commissär Römer : Die Fassung des Art. 2,
wonach sowohl dem Schulinspektor, als dem Lehrer das Recht
zustche, Anträge auf Strafverlängerungzu stellen, sei deßhalb
am Platz, weil die Lehrer häufig, ohne Erbitterung gegen
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sich wach zu rufen, einen solchen Antrag nicht stellen könn¬
ten. DaS Oberschulkollegium würde sicher nicht eine Straf¬
verlängerung ohne vorgängige Prüfung verhängen, wenn Schul¬
inspektor und Lehrer dissentirten. Wenn ein Schulinspector den
Antrag gestellt hätte, würde selbstredend der Lehrer stets ge¬
hört werden.

Abg. Hullmann : Er kenne die Meinung des Ausschusses
über den Antrag des Abg. Rüdebusch  nicht, da dieser, wie
auch vorher der Bullin g' sche  Antrag, erst hier zur Sprache
gekommen sei. Er selbst lege kein besonderes Gewicht auf
die vom Abg. Rüde dusch  angeführten Bedenken. Auch wo
ein einseitiger Antrag des Schulinspektors vorliege, werde man
nicht beschließen, ohne den Lehrer gehört oder einen Bericht
von demselben eingezogen zu haben. — Die persönliche Ver¬
antwortung für die Antragstellung dürfe den Lehrern nicht
aufgebürdet werden; das litte ihre persönliche Stellung in der
Gemeinde nicht. Aus diesen Gründen befürworte er in Ueber-
einstimmung mit dem Rcgierungskommissär die Ablehnung
des Antrages. Doch lege er aufdie ganze Frage nicht viel Gewicht.

Der Antrag des Abgeordneten Rüde du  sch wurde ab¬
gelehnt. Der Ausschußantrag Nr. 2 wurde angenommen;
ebenso der Ausschußantrag Nr. 3 : den ß. 3 anzuuehmen.

Nach Erledigung dieser Gegenstände der Tagesordnung
übernahm wieder der Präsident Hüll mann  den Vorsitz.

III . Bericht des Gesetzgebungsausschusses
über den Entwurf eines Gesetze? für das Fürsten¬
thum Lübeck, betr . die Rabattvergütungen der
Apotheker.

IV. Desgl . desgl . für daS Herzogthum Olden-
bürg,  betr . desgl.

Beide gleichlautenden Entwürfe wurden auf Vorschlag
des Präsidenten zugleich zur Debatte verstellt. Zu dem unter
III. genannten Entwurf beantragte eine Mehrheit des Aus¬
schusses: der Landtag wolle dem vorgelegten Gesetzentwurf
seine Zustimmung versagen, eine Minderheit: der Landtag
wolle dem vorgelegten Gesetzentwurf seine verfassungsmäßige
Zustimmung erlheilen. Zu dem unter IV. genannten Ent¬
wurf stellte ebenfalls die Mehrheit des Ausschusses den Antrag:
der Landtag wolle den vorgelegten Gesetzentwurf ablehncn,
dagegen die Minderheit: der Landtag wolle demselben seine
Verfassungsmäßige Zustimmung ertheilen.

Reg.-Kommissär Mittzellbecher: Folgende Gründe wür¬
den für den Antrag auf Ablehnung des Gesetzentwurfs geltend ge¬
macht. — Erstens heiße cs: die Apotheker müßten nicht von der
Pflicht zur Rabattvergütung befreit werden, da sie durch ihre Pri¬
vilegien noch einen so bedeutenden Schutz genössen, wie kein an¬
deres Gewerbe. — Allerdings seien sie trotz der neuen Gewerbeord¬
nung in diesem Augenblick noch gesetzlich geschützt. Es verhalte !
sich dies im Herzogthum Oldenburg und Fürstenthum Lübeck
nicht anders, als in Hannover und Schleswig-Holstein. Auch
in Preußen existirten Privilegien und gesetzlicher Schutz für l
die Apotheker. Die Taxe sei unter dem Einfluß dieses Schutzes:

, Berichte. XVI. Landtag.

entstanden; dieser Schutz sei bei Entwerfung der Taxe berück¬
sichtigt worden.

Zweitens werde behauptet, es sei noch nicht nachge¬
wiesen, in welchem Maße die Apotheker durch die neu einge-
sührte Preußische Arzneitaxe gegen die früher bestandene Taxe
in Wirklichkeit geschädigt würden. —Hierüber wolle er einige
Notizen geben. Was Lübeck betreffe, so habe das dortige
Physikat eine Zusammenstellungvon Recepten vorgelegt, welche
in der ersten und zweiten Hälfte des Jahres 1868 dort dis-
pensirt seien. Diese Zusammenstellung ergebe für die Apotheke
zu Eutin etwa lO Thlr., für die zu Schwartau etwa 11 Thlr.
Minder-Einnahme auf 1000 Receple gegen die Einnahmen
unter der Herrschaft der alten Taxe. — Im Herzogthum habe
man den Preis von 50 Recepten nach beiden Taxen veran¬
schlagt. Nach früherer Taxe betrage derselbe 23 Thlr. 29 gs.,
nach neuer 19 Thlr. 15 gs. Die Differenz betrage demnach
ca. 16^ 0̂ . — Das besonders für die Marschgegenden so
wichtige Chinin sei nach der neuen Taxe wesentlich im Preise
gesunken. Man habe für 25 Chininpcäparate eine verglei¬
chende Rechnung gemacht. Hiernach habe früher der Preis
fast 16 Thlr. betragen, welcher jetzt sich auf nur reichlich
12 Thlr. stelle. Die Differenz mache hiernach fast 250/§ aus.

Drittens berufe man sich auf die Annehmlichkeiten, welche
den Apothekern dadurch erwüchsen, daß ihnen für die Arznei¬
lieferungen an Arme nicht nur niemals Verlust entstehe, son¬
dern sie auch ihre Rechnungen in Einer Summe regelmäßig
honorirt erhielten. Diesen Vortheil hätten aber alle Gewerbe¬
treibende, welche mit öffentlichen Kassen zu thun hätten.

Noch einige Punkte sprächen für die Annahme des Ge¬
setzentwurfs. Würde derselbe abgelehnt, so würde eine große
Ungleichheit zwischen den einzelnen Provinzen die Folge sein.
In Birkenfcld gelte seit 1861 die Preußische Taxe, und sei
dort der Rabatt ausgehoben. In Jever sei die Verpflichtung
zur Rabattvergütung durch eine Verfügung der Regierung
cingeführt worden. Auf demselben Wege könne sie von der
Staatsregierung auch wieder aufgehoben werden. Jn Kniphausen,
wo sich nur die Eine Apotheke zu Fedderwarden befände,
beruhe die Rabattverpflichtung auf der von der Bentink'schen
Regierung ertheilten Konccssion. Wenn der jetzige Besitzer
die Apotheke ausgebe und ein neuer Apotheker koncessionirt
sein wolle, werde die Staatsregierung diesem Letzteren doch
nicht eine Bedingung auflegen, die ihrer Ansicht nach ver¬
kehrt sei.

Endlich sei zu berücksichtigen, daß die Apothekerverhält¬
nisse im Herzogtum und im Fürstenthum Lübeck dieselben
seien, wie in Preußen, zumal auch in den umliegenden Preußi¬
schen Provinzen. Würde dort die Verpflichtung zur Rabatt-

! Vergütung aufgehoben, im Oldenburgischen aber nicht, so wür¬
den die Oldenburgischen Apotheker den Preußischen gegen¬
über eine schlechte Stellung haben,

l Aus allen angeführten Gründen müsse die Annahme der
^Minoritätsanträge empfohlen werden.

3
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Abg. Wulff : Er sei für Annahme der Majoritätsan¬
träge. Namentlich im Fürstenthum Lübeck müsse der Weg¬
fall der Rabattverpflichtung unbillig erscheinen, so lange die
Privilegien der Apotheker bestanden. Die beiden Apotheken
zu Eutin und Schwartau Hütten mit ihren Filialen das ganze
Apolhekenwesen des Landes inne. Wäre Konkurrenz auf diesem
Gebiet vorhanden, so würden auch arme Gemeinden in der
Lage sein, mit dem einen oder anderen Apotheker billige Kon¬
trakte abzuschließen. Das sei bei den herrschenden Privilegien
nicht möglich. So lange die Apotheker im Besitze ihrer bis¬
herigen Vorrechte seien, müßten sie auch die diesen Vorrechten
entsprechenden Pflichten tragen. Man wolle durch dies Ge¬
setz eine größere Uebereinstimmung mit dem Nachbarstaat
Preußen erreichen, damit bin ich ganz einverstanden. Man
solle aber auch bedenken, daß in diesem größeren Staat sich
verhältnismäßig auch mehr Apotheken fänden, während in den
kleineren Staaten es deren nur eine geringe Anzahl gebe und
deßhalb auch nur wenig Konkurrenz auf diesem Gebiet anzu-
treffen sei. So lange noch die Vorrechte der Apotheker beständen,
müsse auch eine Ausnahme in der Gesetzgebung beibehaltcn
werden. Die neue Taxe solle angeblich auf die Preise der
Apothckcrwaarendrücken. Die Veränverung in den Zollver¬
hältnissen werde aber einen bedeutenden Einfluß auf die vom Re¬
gierungskommissär mitgctheilten Berechnungen gehabt haben.
Das Fürstenthum sei bis auf die neueste Zeit vom norddeutschen
Zollverband durch die Linien des sehr hohen dänischen Zolls ab-
gesperrt gewesen, Jetzt, wo dieser Zustand aufgehört habe,
könnten die Apotheker ihre Maaren billiger beziehen, also
wären sie auch im Stande, dieselben billiger zu verkaufen.

Abg. Schomann: Wenn es sich auch UI» keine Lebens¬
frage für die Apotheker handele, so käme cs doch bei man¬
chen auf einige hundert Thaler an. Man müsse die Interessen
gewissenhaft abwägen, sowohl die des Publikums, als die der
Apotheker. Es müsse überhaupt exorbitant erscheinen, einen
Gewerbetreibendenzu zwingen, einen Rabatt zu geben. Eine
solche Bestimmung könne nur ans besonderen Gründen zu¬
lässig erscheinen. Im vorigen Jahrhundert, vielleicht selbst
noch in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts, möchten
solche Gründe Vorgelegen haben. Die Verhältnisse hätten sich
indessen so geändert, daß sich die Gesetzgebung scheuen müsse,
solche exorbitante Zustände aufrechkzuerhalten. — Der Re-
gierungscommissär habe bereits ausgeführt, daß die Privilegien
der Apotheker nicht mehr die Bedeutung hätten, wie früher.
Er wolle darauf Hinweisen, daß diese Privilegien von den
meisten Inhabern tbener bezahlt seien. Bringe man ihr An¬
lagekapital in Anschlag, so seien sie nicht viel besser daran,
als andere Gewerbetreibende auch. — Der Einwurf, daß die
Apotheker ihre Armenrechnungen in Einer Summe bezahlt er¬
hielten, sei bereits vom Regierungscommissär hinreichend ge¬
würdigt worden. Er wolle nur noch bemerken, daß die
Apotheker in vieler Beziehung gegenüber auch anderen Ge¬
werbetreibendenbenachtheiligt seien. Der Apotheker könne

weder, noch dürfe er so viele Rücksichten nehmen, ob er cre-
ditiren solle als ein anderer Geschäftsmann. Der Arzt schicke
ihm die Rcecpte, es handele sich vielleicht um einen Kranken,
welcher nicht von der Armeneasse unterstützt würde, doch aber
nicht kreditwürdig erscheine. Schon aus Humanität dürfe der
Apotheker in einem solchen Fall den Credit nicht verweigern.
Insofern stehe er also ungünstiger, wie ein anderer Gewerbe¬
treibender.

Man dürfe aus den angeführten Gründen die Apotheker
nicht mehr zur Rabattvergütnng zwingen. Die Aufhebung
dieses Zwanges sei auch gewissermaßen ein integrirender Be-
standtheil der Preußischen Taxe. Wenn man die Vortheile
der neuen Einrichtung wolle, müsse man auch die damit ver¬
bundenen kleinen Nachtheile auf sich nehmen. Er sei demnach
für Annahme der Minoritälsanträge.

Reg.-Commissär Mutzenbecher: Folgendes habe er dem
Abgeordneten Wulff  in Bezug auf die Verhältnisse des Für¬
stenthums Lübeck zu erwiedern. Ein Schreiben des Königlichen
Medicinalinspectorats für Holstein erkläre ausdrücklich, daß
die Taxe niedriger sei, wie die frühere Holsteinische. Schließ¬
lich wolle er noch bemerken, daß der Rabatt nicht etwa den
Armen zu Gute komme, sondern indirekt durch die Armeneasse
gerade den Wohlhabenden.

Abg. Russell: Nach den im Reichstag angenommenen
freisinnigen Principien der neuen Gewerbeordnung zweifele er
nicht, daß auch noch die Privilegien der Apotheken beseitigt
werden würden. Es liege diese Frage auch bereits dem Bun¬
deskanzleramt zur Erwägung vor. Man könne daS Vor¬
gehen der Bundesgesetzgebung erwarten. Es sei ihm übrigens
höchst zweifelhaft, ob die Aufhebung jener Privilegien im all¬
gemeinen Interesse sein würde. Deutschland besitze anerkann¬
termaßen die vorzüglichsten Apotheken der Welt. Sehr frag¬
lich müsse es erscheinen, ob dieselben sich nach Wegfall des
gesetzlichen Schutzes auf der gleichen Höhe halten könnten.
Vielleicht werde sich Herausstellen, bah die Aenderung nicht zu
Gunsten des gesammten Publikums, sondern nur der Weni¬
gen, welche gerade in der Lage seien mit Vortheil eine Apo¬
theke anzulegcn, ausschlage. Trotz alledem glaube er, daß
diese Privilegien beseitigt würden. Uebrigens seien die Apo¬
theken keineswegs, wie man geneigt scheine anzunehmen, eine
Art Goldgruben, es sei keine zu große Einnahme aus ihnen
zu schöpfen. Aehnlich habe man, so lange die Mühlen kon-
cessionirt waren, geglaubt: das Müllergewerbe sei unverhält-
nißmäßig einträglich. Die Erfahrung, welche man jetzt bei
der Freiheit dieses Gewerbes gemacht habe, lehre aber etwas
Anderes.

Gleichen Jrrthümern gebe man sich jetzt über den aus
dem Wirthschaftsbetrieb zu ziehenden Gewinn hin. Auch auf
diesem jetzt freigegcbenen Gebiet würde die Enttäuschung nicht
aus bleiben.

Die Staatsregierung habe mit ihrer Ansicht, daß es nicht
gerechtfertigt, sei den Apothekern noch fernerhin Rabatt auf-
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zulegen, Recht, indem er in Hannover, wo der Rabatt be¬
standen habe, bei Einführung der neuen Taxe durch Mini-
sterialrcscript beseitigt sei. Die kleinen Apotheken an der
Grenze könnten mit der Verpflichtung zur Rabattvergütung
mit denen im Hannoverschen nicht concurriren. DieStaats-
rrgierung, welche die neue Taxe im Vcrordnungswege einge-
führt Habe, müsse, wenn dies Gesetz nicht angenommen werde,
die Taxe im Verordnungswege wiederum erhöhen; sic werde
etwa 50/0  aufschlagen. Das größere Publikum, welches jetzt
durch die geringe Taxe begünstigt erscheine, werde in diesem
Fall den Schaden haben, die Reichen dagegen, welche das
Armengeld aufbringen, zögen den Gewinn, Die Staats¬
regierung scheine nach ihrer Vorlage der Ansicht zu sein, daß
die Apotheker durch die auf dem Verordnungswege eingeführte
Taxe ungerecht benachtheiligt seien. Es erscheine von diesem
Gesichtspunkt aus als das einzig Richtige, falls die Vorlage
abgelehnt würde, um einige Proeent die Taxe zu erhöhen.

Adg. Proppittg : Er gebe der Mehrheit des Ausschusses
zu, daß auch noch heute ein Apothekenprivileginm ein Mittel
zu außergewöhnlichem Verdienst sein könne. In den meisten
Fällen aber seien die Apotheken ans dem Besitz der privile-
girten Familien durch Kauf an andere Personen übergegan-
gen. So seien die Privilegien vielfach zu lebenslänglichen
Coucessionen herabgemindert. Aus eigener Beobachtung wisse
er, daß solche Apothekeninhaber weder für das angelegte Ca¬
pital noch für ihre Arbeit eine mehr als landesübliche Ver¬
zinsung erzielten. Er habe eine Apotheke im Herzogthum im
Auge, welche im Kauf 38,000 Thlr, gekostet habe.

Dieselbe besitze einen Umsatz von 5000 Thlr,, auf Roh¬
material müßten 800 Thlr, verwendet werden, Brnttoverdienst
bringe sie hiernach 4200 Thlr. , das mache nach Abzug des
Gehülfcnlohnesu. s, w, 3800 Thlr, Nettoverdienst. Der
Apotheker ziehe also lO ĉh deS Anlagccapitals als Vergütung
für Capital und Arbeit. Dies bedeute einen nicht mehr als
landesüblichen Gewinn, auf welchen Kaufmann, wie Land-
mann Anspruch machen könnten, — Es sei nicht abzusehen,
wie man billiger Weise die schon durch die neue Taxe benach-
theiligten Apotheker noch mit dieser Bürde belasten könne.

Abg, Graepelt Er müsse sich für die Anträge der Aus-
schußmehrheit erklären. In Preußen existire zwar die bei uns
geltende Bestimmung nicht. Auch er sei für eine einheitliche
Gesetzgebung innerhalb des Norddeutschen Bundes. Man
dürfe aber dies an sich berechtigte Streben auch nicht zu weit
treiben. Wenn Verbitterung und Unzuträglichkeitenaus den
Verschiedenheiten der Gesetzgebungenentstehen könnten, sei
dies Streben ganz an seinem Platze, Wo aber keine über¬
wiegenden Gründe für eine Ausgleichung der Verschiedenheiten
vorliegen, Wörde man durch eine solche die Abhängigkeit von
Preußen doch zu weit treiben.

Auch der Umstand, daß in Birkenfeld der Rabatt aufge¬
hoben sei, könne ihn nicht bestimmen. Es könne unmöglich
nachtheilig sein und sei für daö Herzogthum und das Fürsten¬

thum Lübeck gleichgültig, ob dort etwas Anderes gelte, als in
den letztgenannten beiden Provinzen. Es sei zuzngeben, daß
der durch Verordnung für Jever eingeführte Rabatt auch ein¬
seitig von der Staatsregierung wieder aufgehoben werden könne.
Man dürfe aber doch annehmen, daß die Staatsregierung Ver¬
schiedenheiten nicht gerade da einführen werde, wo dieselben
offenbar Unzuträglichkeiten im Gefolge haben müßte».

Man habe die Aufhebung des Rabatts als billig bean¬
sprucht mit Rücksicht auf die neue Taxe- Er wolle die
Richtigkeit der Angaben des RegierungSkommissärs nicht in
Zweifel ziehen, halte aber eine Ermäßigung der Taxe für
nur wünschenswerth im Interesse des Landes. Wenn dies aber
der Fall sei, so müsse man nicht auf der anderen Seite den
Apothekern auf Kosten des Publikums einen Ersatz zukommen
lassen, indem man die denselben aufgelegte Beschränkung
aufhebe.

Ferner wurde behauptet, das Princip der Gewerbeordnung
erlaube nicht das Fortbestehen der Rabattbergütung. Man
könne aber nicht anerkennen, daß diese Bestimmung jenem
Prineip Widerstreite, so lange das Apothekergewerbe auch sonst
von demselben ausgenommen sei. Verlangten die Apotheker
auch noch fernerhin privilegirt zu sein, so müßten sie sich auch die
mit ihrem Privilegium zusammenhängenden Beschränkungen
gefallen lassen. Wie enorm noch die Begünstigung der Apo¬
theker sei, bewiesen die ungemein hohen Summen, welche für
den Ankauf einer Apotheke bezahlt würden. Es seien dies
Zustände, wie sie nicht bestehen sollten und nicht lange be¬
stehen könnten. Im Interesse des Publikums müsse man auf
eine Aeaderung dieser Zustände hinwirkcn.

Abg. Ramien : Er sei für die Ausschlißmajorität. So
lange die Apotheken noch Privilegien und Schutz genössen, sei
es ganz gerechtfertigt, daß sie auch die Lasten ihrer Sonder¬
stellung forttrügen.

Die Privilegien der Apotheken ständen mit den Grund¬
sätzen der Gewerbefreiheit in Widerspruch, sic seien schädlich
für das Gemeinwohl, indem durch sic die heilsamen Wirkun¬
gen der Konkurrenz ausgeschlossen würden.

Er stelle daher den Antrag:
Die Staatsregierung zu ersuchen:

der nächsten Landtagsversammlung eine Vorlage
wegen Aufhebung oder doch möglichster Beschrän¬
kung der bestehenden Apotheker-Privilegien zu machen.
Ramien . Wulff , Rüdebusch. Huchting.
Abels , Müller . Bulling . Schildt.

Motive,

Diese Privilegien stehen mit dem Grundsätze der
Gewerbefreiheit im Widerspruch, sic sind schädlich für
das Gemeinwohl, denn sie sind der Anlegung der durch
das Bedürfniß erforderten neuen Apotheken hinderlich,
ja, sic machen dadurch, daß mehrere benachbarte Apo¬
theken in Einer Hand sind, zum Nachtheil des betref¬
fenden Publikums eine Concurrenz unter diesen Apo-

3«
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theken unmöglich. Aehnliche Privilegien sind schon
wiederholt, z. B- durch dos Staatsgrundgcsetz und
durch die Gewerbefreiheit, oufgchoben worden.

Reg. - Kommissär Mntzenbecher: Diese Angelegenheit
sei bereits von Seiten des Norddeutschen Bundes in Angriff
genommen worden. Das Bundeskanzleramt beschäftige sich
gegenwärtig mit derselben. Er glaube nicht, daß dieStaats-
regicrung in der Lage sei, sich mit dieser Frage, zur Zeit we¬
nigstens, näher zu beschäftigen.

Präsident: Er mache darauf aufmerksam, daß es sich
hier nicht um einen Antrag zum Gegenstand der heutigen
Tagesordnung, sondern um einen selbstständigen Antrag han¬
dele. Er wolle indessen nicht hinderlich sein, wenn ein Red¬
ner auch schon heute sachlich auf diesen Gegenstand eingehe.
Der Antrag sei genügend unterstützt, über seine geschäftliche
Behandlung sei später zu sprechen.

Abg. Lübben: Er sei in der Lage, die Unzuträglich¬
keiten dieses Privilegiums an den Zustände» in seiner Nach¬
barschaft nachzuweisen. In dem ganzen Butjadinger- und
Stadlande befände sich nur Eine Apotheke mit 2 Filialen.
In Ovelgönne, Brake wie Stollhamm, überall komme man,
um Arznei für die Armen zu erhalten, zu demselben Apothe¬
ker Fischer. Bei Annahme des Entwurfs würden die Apothe¬
ker in einer besseren Lage sein, als andere Lieferanten, welche
z. B. Brod u. s. w. an die Armen zu liefern haben. Jeder
Lieferant gebe das Brod 1 gs. billiger an die OrtSarmen,
als er es sonst verkaufe. Die Apotheken würden sich auf
dergleichen nicht einlassen. Dabei sei, wenn auch nicht über¬
all, doch in der Heimath des Redners die Armenlasi bedenk¬
lich hoch geworden. Da kämen2 Thlr. Armengeld auf den
Kopf, 150 Thlr. erhalte die Apotheke für an Arme gelieferte
Waare. Bei Annahme des Entwurfs müßten die dortigen
Gemeinden fürchten, 25 bis 40 Thlr. in Zukunft mehr an
die Apotheken zahlen zu müssen. Bei freier Konkurrenz werde,
wie das Brod, so auch die Arznei billiger werden. Dabei
brauche man den Apothekern nicht zu nahe zu treten. Wenn
die neue Taxe auch niedrig sei, so könne doch der Arzt, welcher
die Rechnungen revidire, den Unterschied der alten und neuen
Taxe veranschlagen und vielleicht mehr anrechnen.

Endlich fei noch zu bemerken, daß die Armengelder nicht
allein von den Reichen bezahlt würden. Vielmehr zahle Jeder,
der eben nicht arm sei, auch Armengeld. Auch solche fühlten
die Last, welche nur 1 gs. zu zahlen hätten.

Er ersuche die Versammlung, nicht für die Aufhebung
der Rabatkvergütnng zu stimmen.

Abg. Ahlhorn : Es sei vom Rcgierungstische mitge-
theilt worden, daß die Preußische Taxe geringer sei, wie die
vormalige Oldcnburgische. Der Abg. Wulfs  habe jedoch
mit Recht nachgewiesen, daß der Grund der Preisänderungen
wesentlich in der Veränderung der Zollgränzen zu suchen sei.
Wegen der angeblichen Acndernng im Preise des Chinin sei
noch zu bemerken, daß dieses für die Marschgegendcn so sehr

wichtige Heilmittel von jeher den größten Preisschwankungen
unterworfen gewesen sei. Der Preis habe variirt von 30 zu
60 , von 50 zu 100. Die Taxe habe daher wahrscheinlich
keinen Einfluß auf eine Aendcrung der Chininprcise.

In Birkenfeld sei die Lage der Dinge eine andere, wie
hier. Es sei dies ein kleineres, rund von Preußen umschlosse¬
nes Land. Manches, was dort Passe, passe nicht hier. —
In Kntphausen sei nur ein Apotheker und zwar sei dies der
Einzige, welcher Etwas für sein Privilegium in die Staats¬
kasse zu zahlen habe. Bei seinem Ableben Werve das Privi¬
legium wohl nicht verlängert werden und das Verhältniß sich
ansgleichcn. Im klebrigen müsse man der Staatsregierung
überlassen, ob sie die auf dem Wege der Verordnung einge¬
führten Bestimmungen in derselben Weise wieder aufheven
oder ändern wolle. Der Abg. Russell  habe in dieser Be¬
ziehung der Staatsregierung einen Nathschlag erkheilt. Es
sei die Sache dieser Letzteren, ob sie dem genannten Herrn
folgen wolle oder nicht.

Uebrigcns sei auch dem Wohlhabenden eine kleine Er¬
mäßigung der drückenden Armenlast zu gönnen, wenigstens,
wo diese Last so groß sei, wie in den Marschen. Aber auch
Solche seien vorhanden, welche nur 1 oder2 gs. Armengcld
zu geben hätten.

Endlich müsse noch hcrvorgehoben werden, daß in Preußen
viel leichter Concessioncn für Apotheker ertheilt würden, als
in Oldenburg. In der Stadt Oldenburg existirlen nur 3
Apotheken. Ebenso viele seien daseibst schon vor 50 Jahren
gewesen, als die Einwohncizahl erst die Hälfte der jetzigen
Höhe erreicht habe- Achnlich verhalte es sich in Varel. Wenn
nun in diesen Städien nicht geklagt würde und die vorhande¬
nen Apotheken das Publikum gut bedienten, so sei das doch
auf dem Lande vielfach anders. In seinem Heimathsorte sei
jetzt eine Apotheke koncessionirt, wofür man der Regierung
danken müsse. Aber auch Anderen müsse geholfen werden.
Es würden die zahlreichen Bitten um Koncessionirung fast
immer abschlägig beschieden. Es schiene daher geboten, diese
Gelegenheit zu benutzen, um eine kleine Pression auf die Re¬
gierung auszuüben. Der Landlag würde sich auch in dieser
Frage nachgiebiger zeigen, wenn mehr Apotheken koncessionirt
worden wären.

Abg. Russell: Er sei der Ansicht, daß der Abgeordnete
Ahlhorn  von der Voraussetzung auSgehen müsse, die
Staatsregierung, sowie Redner ließen sich nur durch ihr
Rechtsgefühl bestimmen. Er dürfe der Staatsregierung nicht
supponiren, daß sie die Apotheken begünstigen wolle. Dieselbe
wolle vielmehr nur eine Entschädigung dafür gewähren, daß
sie den Apothekern die neue Preußische Taxe aufoctroyirt habe.
Auch seine Rathschläge seien ihm lediglich vom Gerechtigkeits¬
gefühl eingegeben worden. Er könne nur hoffen, daß man
sie befolge. — Man spreche immer davon, daß die Apotheken
jo sehr brvorzngt seien. Diese Privilegien seien aber von
den jetzigen Besitzern lheuer erkauft. Wenn man einen be-



21

deutenden Aufwand machen müsse, um die Einnahmen zu heben,
so würde der Vorzug ausgeglichen. Er bleibe dabei, daß es
nur der Gerechtigkeit entspreche, die Apotheker dieses Landes
denen des Nachbarlandes gleich zu stellen.

Wenn man den Apothekern durch die niedrigere Taxe eine
Verpflichtung auflege, müsse man dies auch wieder auSgleichen.
Die Mehrheit des Ausschusses spreche in ihrem Bericht selbst
aus, daß sic, falls der Nachweis geführt werde, in welchem
Maße die jetzige Taxe die Apotheken gegen die frühere schlechter¬
gestellt habe, eine Ermäßigung des Rabatts bewilligen werde.
Zugegeben demnach, daß die jetzige Taxe geringer sei, ständen
die Mitglieder der Majorität ganz auf dem Boden, auf dem
er selbst stände und müßten nach Ablehnung der Vorlage
selbst der Staatsrcgierung eine Erhöhung der Taxe ralhcm

Dle Verpflichtung zur Rabattvergütung wolle man doch
nicht als eine berechtigte Eigenthümlichkeit Oldenburgs kou-
servircn, man solle der Gesetzgebung des größeren Staats
folgen.

Abg. Ahlhorn : Die vom Adg. Propping  mitge-
theilte Berechnung spreche für die Meinung der Ausschuß¬
mehrheit. 38,000 Thlr. seien eine enorme Summe für eine
Apotheke. Die Apotheker schienen danach ihre Hoffnung noch
auf eine lange Dauer ihres Privilegiums zu sehen. — Er
mache noch darauf aufmerksam, daß mir der Taxe auch die
Preußische Medicinalordnung zusammenhänge. Wenn diese
Medicinalordnuug bei uns in Geltung wäre, so würden wir
Manches, wie Glaubersalzu. s. w., statt allein beim Apotheker,
auch beim Krämer kaufen können. Das Publikum würde sich
hierbei sicher bester stehen. Das Land warte schon lange
darauf, daß diese Medicinalordnung cingeführt Werde.

Reg. -Kommissär Muizenbecher: Wenn er nicht sehr
irre, solle von Bundeswcgen bestimmt werden, welche Medi¬
kamente von den Apothekern seil gehalten werden sollen und
welche dieselben allein feil halten dürfen. Seines Wissens
sei die Regierungsbekanntmachungvom 13. September 1823
nach dem Muster der einschlägenden Preußischen und Hannover¬
schen Bestimmungen erlassen worden.

Abg. Prohhing : Als eine Goldgrube könne das
Apothekergewerbe nun und nimmer gelten. Wenn in dem
von ihm angezogencn Beispiel der Nettoerlös 3800 Thaler
betragen habe, so müsse man den enormen Capitalaufwand
berücksichtigen. Trotz aufgewandlen Reichthums und Arbeits¬
kraft bedeute obige Summe nur den durchaus nicht mehr als
landesüblichen Gewinn von 100/o.

Abg. Rüdebusch: In seiner Heimath Huntlosen wohne
seit Kurzem ein junger Arzt, welcher so viel zu thun habe,
daß er es kaum bewältigen könne. Die nächsten Apotheken seien
die in Wildeshauscn, welche3, die in Oldenburg, welche4
Stunden entfernt seien. Alle Bitten um Conccssionirung ei¬
ner Apotheke in Huntlosen seien bisher abschlägig beschiedcn
worden. Da herrsche in Preußen eine liberalere Praxis.

Namentlich in Erwägung dieses Umstandes sei er gegen
die Vorlage der Staatsregierung.

Berichterstatter Abg. Eissel: Es sei eine so erschöpfende
Debatte bereits geführt worden, daß er nichts Neues nachzu-
lragen habe. Er betone die Nothwendigkeit nach Einheit zu
streben und Verschiedenheiten in Gesetzgebung und Verhält¬
nissen zu vermeiden. Er wünsche keine Ausnahmebestimmungen
für Oldenburg. Die Privilegien würden fallen. Fänden sie
sich gegenwärtig in Oldenburg noch vor, so doch auch in
Preußen.

Abg. Ahlhorn beantragte namentliche Abstimmung über
die Vorlage der Staatsregierung sulb III . der Tagesordnung.

ES stimmten für den Gesetzentwurf die Abgeordneten
Bargmann , Dünnem eher . Eissell , Hullmann,
Propping , Russell , Scho mann;  gegen den Gesetzent¬
wurf die AbgeordnetenAbels , Ah lh or n , Blu nk, B u llin g,
Eilks , Cammann , Graepel , von Hammel , Hoher,
Huchting , Lcngler , Lübden , Maas , Massing,
M üIle r, O l dej o ha nn 8, R aini en,Rü deb us ch,S chi ldt,
Schwegmann , Selkmann , Willers , Wulff.

Es fehlten die Abgeordneten Strodthoff (krank ) und
Stukenborg (beurlaubt ).

Der Gesetzentwurf wurde also mit 23 gegen7 Stimmen
abgelehnt.

Hierauf wurde der Gesetzentwurf sub IV. der Tages¬
ordnung ebenfalls abgelehnt.

Der Antrag des Abg. Ramien  wurde sodann nochmals
vorgelesen. Nachdem die Mehrheit beschlossen hatte, denselben
in Betracht zu ziehen, schlug der Präsident vor: denselben
nicht an einen Ausschuß zu verweisen, sondern ohne Weiteres
zur Verhandlung in einer der nächsten Sitzungen zu bringen.
Es wurde dieser Vorschlag ohne Widerspruch angenommen.

V. Bericht des Gesetzgebungsalls  sch usses über
de Entwurf eines Gesetzes für das Großherzog¬
thum wegen Bestrafung des Handels mit Neger¬
sklaven.

Ein Antrag auf Annahme oder Ablehnung des Entwurfs
im Ganzen lag nicht vor, eS wurde demgemäß in die Special-
derathung eingetreten.

Der Antrag des Ausschusses lautete:
der Landtag wolle dem Gesetzentwürfe für den Fall,
daß der Norddeutsche Bund dem unterm 20. Dccbr.
1841 zwischen Preußen, Frankreich, Großbrittanien,
Oesterreich und Rußland wegen Unterdrückung des
Negerhandels geschlossenen Vertrage beitritt, seine Zu¬
stimmung ertheilen, jedoch unter Beschluß folgender
Abänderungen desselben:

Zu Art.  1 , daß hinter den Worten „Jedes oldenburger
Schiff" die Worte „welches von einem Kreuzer an¬
gehalten wird" eingeschaltet werden.

Zu Art . 3 Absatz  1 , daß cs am Ende des Absatzes
-.denselben" statt „demselben" zu heißen hat.
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Zu Art . 3 Absatz 2 , daß nach dem Worte „ Jahren"
die Worte „und Untersagung der Ausübung der

bürgerlichen Ehrenrechte " einzuschaltcn sind.
Zu Art . 6 Absatz 1 am Ende , daß statt der Worte

„mit ein - bis dreijähriger Gefängnißstrafe belegt " die
Worte „mit ein- bis dreijährigem Gefängniß und mit

Untersagung der Ausübung der bürgerlichen Ehren¬

rechte bestraft " gesetzt werden.
Zu Art.  7 . daß dieser Artikel ganz gestrichen wird.

Geschieht dies , so wird Art . 8 zum Art . 7 und
rückt in dieser Weise jeder folgende Artikel um eine
Nummer vor.

Zuerst wurde über den Art . 1 des Entwurfs und die vom

Ausschuß hierzu beantragte Einschaltung debattirt.
Reg . - Commissär Römer : Die Staatsregierung halte

den Artikel in der Fassung des Entwurfs für korrekter , als
mit der vom Ausschuß vorgeschlagenen Abänderung . Die

Strafbarkeit einer Handlung könne nicht von der Art und

Weise abhängig sein , auf welche sie zur Kenntniß des Richters

gelange . Eine Benachtheiligung des Handels sei von der im

Entwurf vorgenommenen Acnderung des Preußischen Gesetzes

nicht zu erwarten.
Uebrigens betrachte die Staatsregicrung den Diffcrcnzpunkt

für unwesentlich und werde in der Annahme der vom Aus¬

schuß in Vorschlag gebrachten Einschaltung kein Hinderniß für
die Annahme des Gesetzes finden.

Berichterstatter Abg . BargNMNN : Ihm erscheine die

Beibehaltung der ursprünglichen Preußischen Fassung korrekter,

als die im vorgelegten Gesetzentwurf vorgenommene Aenderung.

in Folge deren die Worte „welches von einem Kreuzer an-
gehalten wird " fortgelassen seien.

Die Preußische Verordnung vom Jahre 1844 verdanke

ihre Entstehung nicht einem Bcdürfniß des eigenen Rechtslebens,
sondern einem internationalen Vertrage mit den Mächten

Frankreich , Großbrittanien , Oesterreich und Rußland . Der
Rcgierungskommissär habe bemerkt : es könne nickt darauf

ankommen , auf welche Weise eine strafbare Handlung ermittelt

werde , um sie zur gerichtlichen Untersuchung und Aburtheilung

zu bringen . Diese Auffassung der Sache ist aber nicht die
Preußische , sonst würde man die betreffenden strafbaren Hand¬

lungen bei der Fassung des neuen Strafgesetzbuches als eigenes
Verbrechen , nicht aber durch eine Verordnung , welche sich an

einen internationalen Vertrag anlehnte , bedroht haben . Die

Absicht des Vertrages gehe dahin , dem Negerhandel nur in

einer gesetzlich beschränkten Weise zu steuern . Man habe mit
Recht das Interesse der Vcrkehrsfreiheit möglichst wahren

wollen . Deßhalb eben solle nur dann , wenn ein Kreuzer ein

Sklavenschiff austreibe , ein gerichtliches Verfahren möglich sein.
Wenn die Motive der Staatsregicrung den Fall in Be¬

tracht zögen , daß auch bei Gelegenheit des Einlaufens in ei¬

nen Nothhgftn die die gesetzliche Vcrmuthung begründenden

Thatsuchen ermittelt werden könnten , so sei hiergegen Folgen¬

des einzuwenden . Die Gebiete , in welchen der Negerhandel
betrieben werde , seien so weit von unfern Küsten entfernt,

daß der vorgesehene Fall unmöglich für uns praktisch werden
könne . Demnach seien die Gründe des Ausschusses nicht

widerlegt worden . Er müsse uns Gründen der Zweckmäßig¬

keit, wie mit Rücksicht auf die Conformität der Gesetzgebung
Annahme deS Ausschußantrages empfehlen.

Nach Schluß der Berathung wurde der Ausschußantrag

zum Art . 1 angenommen , dann der Art . 1 mit der beschlossenen
Einschaltung , lieber den Art . 2 wurde die Abstimmung aus¬
gesetzt . Zum Art . 3 wurde der zweite Antrag des Ausschusses
zuerst angenommen , dann der Art . 3 mit der soeben beschlosse¬

nen Aenderung und der vom Ausschuß zuerst beantragten
lediglich redaktionellen Berichtigung . Ueber die Art . 4 und 5

wurde die Abstimmung ausgesetzt . Der Abänderungsantrag
des Ausschusses zu Art . 6 wurde angenommen , dann der Art.
6 mit der beschlossenen Aenderung.

Hierauf wurde die Debatte eröffnet über den Antrag des
Ausschusses auf Streichung des Art . 7.

Reg . -Commissär Römer : Die Staatsregicrung stimme
mit der Auffassung des Ausschusses überein , der Entwurf sei
aufgestellt worden vor der Publikation des neuen Gcwerbe-

gesetzes . Man habe versäumt , denselben mit Rücksicht auf

das letztere einer Prüfung zu unterziehen.
Der Antrag des Ausschusses wurde angenommen , lieber

die Art . 8 , 9 , 10 , 11 , 12 des Entwurfs wurde zunächst die

Berathung ausgesetzt . sodann die Art . 2 , 4 , 5 , 8 , 9 , 10 , 11,
12 angenommen.

VI . Mündlicher Bericht des Gesetz gebungs-

ausschusses über ocnEutwurf eines Gesetzes , bekr.

Einführung der Auktionator - und Vergantungs¬
ordnung vom 14 . Mai 1844 in der ehemaligen
Herrschaft Varel.

Berichterstatter Abg . Schomavn : Wie bekannt , bestehe

noch für die Herrschaft Varel eine besondere Vergantungsord-

nung . Die in derselben enthaltene Bestimmung , daß nur der

Anctionsverwalter meistbietende Verkäufe vornehmen dürfe,

stehe in Widerspruch mit der neuen Gewerbeordnung und sei

spätestens mit dem 1. Januar 1873 als aufgehoben anzuse-
hen . Die Vorlage der Staatsregierung bezwecke, dieser letz¬

teren die Möglichkeit zu verschaffen , schon jetzt oder erst am
1. Januar 1873 oder in der Zwischenzeit die Auctionator-
und Nergantungsordnung vom 14 . Mai 1844 in der Herr¬

schaft Varel einzuführen . Der Ausschuß habe nicht geglaubt,

prüfen zu sollen , in wie weit eine gesetzlich bestimmte Ein¬

führungszeit vorzuziehen sei. Im Uebrigen sich den Motiven
der Staatsregierung anschließend , auch mit Rücksicht auf die

wünschenswerthe gesetzliche Gleichförmigkeit im Herzogthum
überhaupt , beantrage er:

Der Landtag wolle den beiden Artikeln des oorgeleg-

tcn Gesetzentwurfs seine verfassungsmäßige Zustimmung

geben.
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Beide Artikel wurden angenommen.
VII. Bericht des Finanzausschusses , detr . den

Centralvoranschlag für 1870/72.
Der Präsident beantragte, diesen Gegenstand wegen vor¬

gerückter Zeit von der Tagesordnung zu streichen. Nachdem
der Landtag, wie die Regierungscommissärezugestiminl hatten,
erklärte er, denselben auf die Tagesordnung der nächsten
Sitzung setzen zu wollen.

VIII. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs,  betr.
die Aufhebung der Denunciantengebü  hr.

Der Gesetzentwurf wurde angenommen.
IX. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

Aenderung des Gesetzes vom 15. August 1861,
die Einführung einer allgemeinen Stierköhrung
betr.

Der Gesetzentwurf wurde angenommen.
X. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

das Verfahren bei Wicderincourssetzun g der zu
Gunsten einer Staatsbehörde u. s. w. außer Eours
gesetzten Papiere auf den Inhaber.

Der Gesetzentwurf wurde angenommen.
XI.  Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

Veränderung derGrenze zwischen denGemeinden
Altenhuntorf und Neuenhuntorf.

Der Gesetzentwurf wurde angenommen.
XII.  ZweiteLesung des Gesetzentwurfs , betr

Aenderung des Gesetzes vom 10 . October 1855
über dieAnlage und Benutzung vonDampskesselu.

Der Gesetzentwurf wurde angenommen.

Der Präsident bat, etwaige Anträge zur zweiten Lesung
des Gesetzentwurfs, betr. die Einführung der Auktionator-
und Vergantungsordnung vom 14. Mai 1844 in der ehe¬
maligen Herrschaft Varel, binnen 48 Stunden eingehen zu
lassen. Er erklärte ferner, daß die übrigen drei in der heu¬
tigen Sitzung in erster Lesung angenommenen Gesetzentwürfe,
zu denen Abänderungsanträge angenommen seien, zunächst
einer Zusammenstellung zur zweiten Lesung unterzogen wer¬
den müßten.

Die nächste Sitzung wurde auf den 25. Januar , Mor¬
gens 10 Uhr, angesetzt.

Tagesordnung:
1) Bericht des Finanzausschusses, betr. den Central-Vor-

anschlag für 1870/72.
2) Bericht des Gesttzgedungsausschusses über den Gesetz¬

entwurf, betr. die Competenzconflicte.
3) Desgl. über den Gesetzentwurf für Birkenfcld, betr.

die Eingehung der Ehe.
4) Desgl. über den Gesetzentwurf, betr. die Unterstützung

der Unberufenen Personen der Reserve und Landwehr.
5) Antrag des Adg. Rüdebusch.
6) Antrag des Abg. Ramien.

Schluß der Sitzung 14/z Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter

Mosen.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

XU Landtags des Grostherzogthinns Oldenbnrg.
Fünfte Sitzung.

Oldenburg , den 25 . Januar 1870 . Vormittags 10 Uhr.

- — -

Tagesordnung : 1) Bericht des Finanzausschusses, betr. de» Central-Voranschlag für 1870/72. (Anlage Nr. 24. S . 62.)
2) Bericht des Gesetz,gedungsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Großherzogthum, betr.

die Competenzcoufiicte zwischen den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden. (Anlage Nr. 23. S . 56.)
3) Desgl. über den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld wegen Eingehung der Ehe.
4) Mündlicher Bericht desselben über den Entwurf eines Gesetzes, betr. die Unterstützung der bedürftigen

Familien zum Dienste einberufencr Mannschaften der Reserve rc.
5) Antrag dcS Herrn Abg. Rüdebusch  und Genosstn, betr. Aenderung der Wegeordnung vom 12. Juli

1861.
6) Antrag des Herrn Abg. Ramien  und Genossen, betr. Aufhebung event. Beschränkung der Apotheker-

Privilegien.

Vorsitzender: Präsident Hullmann.

Am Ministcrtische: Reg.-Commissäre Steche , Mutzen -
becher und Römer.

Nach Eröffnung der Sitzung wird das Protokoll der
vorigen vom Schriftführer Propping  verlesen und nach
einigen Bemerkungen des Präsidenten genehmigt.

Präsident : ES sind folgende Eingänge zu verzeichnen:
1) Schreiben des Staatsministcriums, betr. die decidirten

Landescassen-Rechnungen des Fürstentbums Lübeck aus
den Jahren 1864, 65 uud 66. (An den Finanz¬
ausschuß)

2) Schreiben des Staatsministeriums, betr. Voranschlag
der Einnahmen und Ausgaben für das Fürstenlhum
Birkcnfeld für die Finanzperiode 1870/72. (An den
Finanzausschuß.)

3) Bericht des ständigen Landtagsauschusscs über seine
Thätigkeit in den Jahren 1867/69.

Der Bericht ist erstattet von dem Vorsitzenden des Aus¬
schusses, Herrn Eisenbahndirector Strackerjan,  und betrifft
die an den Ausschuß zur Prüfung gelangten Verordnungen,
welche bis auf eine, nämlich betr. die Aufnahme des Amtes
Ahrensboek in den zweiten Reichstagswahlkreis, die der Aus¬
schuß wegen mangelnder Competenz zurückwies, auch dem Land¬

tag zur Genehmigung vorgelegt sind. Früher wurden diese
Berichte von dem gesammten ständischen Ausschüsse erstattet.
Von seinen Mitgliedern ist im jetzigen Landtage nur an¬
wesend der Abg. Ahlhorn,  in Oldenburg nur anwesend der
Berichterstatter Strackerjan.  Es wird sich fragen, ob der
Landtag eine solche Berichterstattung allein durch den Vor¬
sitzenden für genügend hält. Ich bemerke übrigens, daß der
Abg. Ahlhorn  den Bericht gcucbmigr hat und mir daher
eine nachträgliche Genehmigung seitens der übrigen Ausschuß¬
milglieder nicht nothwendig erscheint, zumal da der Landtag
eine Prüfung de?, Berichtes an der Hand der ihm zugegangenen
Vorlagen vornehmen kann. Ein Abklatsch des Berichtes ist
Wohl nicht erforderlich, vielmehr wird derselbe sogleich zum
Drucke befördert werden können. Ich werde den Bericht bis
znr nächsten Sitzung im Vorzimmer auslegcn und falls Er¬
innerungen nicht erfolgen, alsdann reponiren.

4) Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums,
betr. Auseinandersetzung der drei Landestheile wegen
der Militärgedäude. (An den Finanzausschuß.)

5) Petition des Brinksitzers Raschen zu Gruppenbühren,
betr. Entschädigung beim Bau der Bremer Eiscnbabn.
iAn den Petitionsausschuß.)
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6 ) Desgl . des Gcmeinderaths zu Abbehansen . betr . Eisen¬
bahnvorlage . (An den Eisenbahnausschuß .)

7) Desgl . mehrerer Einwohner von Großenmeer , betr.
Bau eines Canals von der Hunte bis zur Weser.

Da Namcnsunterschriften fehlen , habe ich die Petition

an den Gemeindevorsteher zu Großenmeer zurückgesandt,
welchem die Petenten vielleicht brkannt sein werden , mit dem

Bemerken , daß Petitionen ohne Namenöunterschriften vom

Landtage nicht beachtet werden können.
8 ) Desgl . des Schmiedemcisters Triebe zu Ahlhorn , betr.

Ausweisung von Gemelnhcilsplacken . ( An den Pe-
titionsansschuß )

9 ) Desgl der lutherischen Gemeinde zu Wildeshauscn.
betr . Beitrag des Staates zu den Schulkosten . (An

den Finanzausschuß .)
Tagesordnung:
I . Bericht des Finanzausschusses , betr . den

Centralvoranschlag für 1870/72. (Anlage 24 S . 62 .)

Abg . Russell als Berichterstatter : Ich bemerke , daß die

vielen Fehler in dem Abklatsche des Berichtes im Drucke ge¬
ändert werden sollen.

Die Ausschußanträge 1 — 18 werden zur Debatte Ver¬

stellt . Ta Niemand sich zum Worte meldet , wird die Ab¬

stimmung ans,gesetzt.
Zu Antrag 19:
Präsident : Der Negiernngscommissär , Herr Ober-

intendoni M e i na rdus,  hat mir mitgetlieilt , daß er bei der

Berathung dieses Antrages zugegen zu sein wünsche und des¬

halb um Bussitzung der Berathung über diesen Antrag bitte.

Ich werde dem Wunsche willfahre » , wenn kein Widerspruch
erfolgt.

Cs erfolgt kein Widerspruch und werden darauf die

Nusschußanträge insgesammt bis aufAntrag 19 angenommen.

II . Bericht des  Gesetzge b u ngsau s sch » sses über

den Entwurf eines Gesetzes für das Großhcrzog-
thum , betr . die Competen zcon flicte zwischen den

AerwaltungS - und Gerichtsbehörden. (Anlage 23

S . 56 .)
Präsident : Da ein Antrag auf Annahme oder Ab¬

lehnung der Vorlage im Ganzen nicht gestellt ist, werden wir

gleich in die Spcciallnrathung der einzelnen Artikel treten
können.

Der Ausschußantrag 1 lautet:

Der Landtag wolle die Art . 1 , 2 , 3 und 4 des Ent¬

wurfs in unveränderter Fassung annehmen.
Da Niemand das Wort nimmt , wird die Abstimmung

ausgesetzt.
Der Ausschußantrag Nr . 2 beantragt unveränderte An¬

nahme deS Art . 5.

Wie zu 1.
Der Ausschußantrag 3 beantragt , dem Art 6 folgende

Fassung zu geben:

Berichte . XVI . Landtag.

»Hat ein Mitglied vermöge seines Amtes bei einer

früheren , den Gegenstand des Competenzconflictes be¬
treffenden Verhandlung mitgewirkt , so kann dasselbe
nicht zum Berichterstatter ernannt werden.

Reg .- Commissär Römer : In dem Ausschußberichtc ist

hervorgehoben , daß alle in der bürgerlichen Proceßordnung
für den Richter aufgestellten Allsschließungsgründe zwar prin-

cipalitcr auch hier anzuwenden seien, aus praktischen Gründen

aber von einzelnen abgestanden werden könne . Nur bei dem

Berichterstatter hat der Ausschuß als absolutes Hindcrniß die

frühere amtliche Thätigkeit in einer an die Competenzconfiicts«
behörde gelangten Sache hingestellt . Wenn die Staalsre-

gierung eine Ausschließung von der Berichterstattung in die¬

sem Falle auch für wünschenswerth hält , so glaubt sie doch,

daß die Sache sich auch so gestalten könne , daß alle Mit¬

glieder mehr oder weniger bei dem Streitpunkte bereits früher

betheiligt gewesen waren . Um die dann sich ergebenden Un-

zuträglichkcitcn abzuschneiden , hält sie die Fassung des Ent¬

wurfs für zweckmäßiger , welcher die Bestellung schon vorher

betheiligter Mitglieder zum Berichterstatter zwar zuläßt , aber
thunlichst „ vermeiden " will.

Abg . Schomann als Berichterstatter : Ich empfehle den

Antrag des Ausschusses anzunchmen . Schon aus der Fassung
und den Motiven der Vortage geht , hervor , daß es nicht

wünschenswerth ist, daß ein Mitglied zum Berichterstatter be¬

stellt wird , welches vermöge seines Amtes bei einer früheren,

den Gegenstand des Conflictes betreffenden Verhandlung mit¬

gewirkt hat . Deßhalb sagt der Entwurf : die Bestellung des¬

selben ist »zu vermeiden « . Der Ausschuß hat aber diesem

Gedanken eine präcisere Fassung dahin gegeben , daß die Be¬

stellung desselben zum Berichterstatter principiell auszuschließen

ist- Ich glaube nicht , daß zwingende praktische Gründe hier-

gegen vorliegen . So sehr kennen nicht alle Mitglieder deS

Staatsministeriums betheiligt sein , daß nicht ein Mitglied

vollkommen frei in der Sache dastände . Der Berichterstatter

wird ein großes Uebergewicht bei den Berathungen erlangen,

weil er alles Material der Gesetzgebung durchstudirt , alle

Akten ausgezogen hat . Deßhalb ist um so mehr die Be¬

stellung eines Mitgliedes zu eincm solchen zu vermeiden , wel¬

ches durch eine frühere amtliche Mitwirkung in der Sache

vielleicht präoccupirt sein könnte.

Rkg .-Commissär Römer : Ich glaube , daß der von mir

angeführte Fall einer früheren Beteiligung sämmtlicher
Räthe des Ministeriums doch sehr leicht eintrcten kann . Nach

dem Entwürfe soll die Erhebung deS Competenzconflictes von

Seilen des Staatsministeriums ausgehen und wird dann der

Ministerialvorstand vielleicht mit seinen sämmtlichen Räthcn

Rücksprache nehmen . Unnöthig aber scheint mir die Vorsorge

deS Ausschusses ferner deßhalb zu fein , weil regelmäßig zwei

Berichterstatter ernannt werden sollen und von ihnen doch

immer Einer gänzlich unbctheiligt und unpartheilig sein wird,
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weil ferner die Behörde nickt in der Sacke selbst entscheidet,

sondern nur die präjndieielle Frage der Competenz erledigt.
Der Berichterstatter verdicktet aufs Wort . Der Aus¬

schußantrag 3 wird darauf angenommen.
Der Antrag 4 empfiehlt unveränderte Annahme des

Art . 7 . Abstimmung ausgefitzt.
Der Antrag 5 lautet:

Der Landtag wolle beschließen , nach dem ersten mit
dem Worte „maßgebend " schließenden Satze des Art . 8

folgenden Satz einzuschaltcn:
„RechtSauSföhrungen in den Schriften sind zu¬
lässig " .

Der Antrag wird zusammen mit dem Antrag 6 ange
nommen

Der Antrag 7 empfiehlt
im Artikel OdaSWort „ bei - zu streichen und an dessen

Stelle bas Wort „ von " zu fitzen.

Der Antrag wird zusammen mit dem Anträge 8 ange¬
nommen.

Der Antrag 9 empfiehlt unveränderte Annahme der
Art . 10 , l l , 12 und 13 des Entwurfs . Abstimmung aus¬
gesetzt . Artrag 10 desgleichen.

Im Anträge 11 beantragt der Ausschuß:

dem Artikel 15 folgenden mit Ziffer 3 zu bezeichnen¬
den Ausschließungsgrund hinzuzusügen:

3 . wenn daß Gericht in Folge einer vorgeschützten

Competenzeinrde seine Co mpetenz rechtskräftig fest
stellt und die Verwaltungsbehörde nicht innerhalb
vier Wochen , nachdem sie vom Gerichte von der

Vorschützung der Lompetenzeinrede inKcnntniß ge
setzt ist . den Competenzcinspruch erhoben hat . Die
Gerichte find verpflichtet , die betr Verwaltungsbe¬
hörde von der Erhebung einer Competenzcinrede
ungesäumt in Kenutniß zu setzen,

ferner im Anträge 12
in Ziffer 3 deS Art . 15 statt der Worte »in rechts¬

kräftig entschiedenen Sachen " zu setzen »in rechts¬

kräftig erledigten Sachen " und diese Ziffer 3 fitzt mit
Ziffer 4 zu bezeichnen,

endlich im Anträge 13:

den Artikel 15 mit dieser Aenderung rosp . mit diesen
Zusätzen anzunehmen.

Sämmtlichc AuSschußanlräge 11 — 13 werden ange¬
nommen.

Im Antrag l4 beantragt der Ausschuß:
im Artikel 16 nächst den Worten „ gerichtlichen Ver¬

fahrens " die Worte „ vorbehaltlich der Bestimmung
des Art 17 Z. 2 " einzuschalten.

Der Antrag 14 wird nebst Antrag 15 angenommen.

Antrag 16 empfiehlt unveränderte Annahme des Art . 17.

Abstimmung ausgesetzt.

Der Antrag 17 beantragt:

den letzten Satz deS Art . 18 zu streichen und statt
dessen folgenden Satz anzunehmen:

»die Scheinen sind innerhalb vier Wochen , nach¬

dem die Parteien von dem erhobenen Competenz-

einspruch vom Gerichte in Kenutniß gefitzt sind,
bei Strafe Ausschlusses , bei Letzterem eiinureiche » ;
sind beim Eingänge der Schrift die Acten bereits
an die Competenzconfliclsbehörde einqesandl , so
hat das Gericht die Schriften unverzüglich nachzu-
senden . "

Der Antrag wird nebst Antrag 18 angenommen.
Der Antrag 19 empfiehlt unveränderte Annahme der

Artikel 19 - 25 . Abstimmung auSgefitzt.

In Antrag 20 beantragt der Ausschuß:
dem Gesetze folgende Bestimmung nachzufügen : »dieses
Gesetz tritt mit . in Kraft.

firner im Antrag 21:

der Landtag wolle Großherzogliche Staatsregierung
ermächtigen , etwaige Uebergaiigsvesiimmungen im
Verordnuuqswege zu treffin.

Die Anträge 20 und 21 werden angenommen , ebenfalls
sämmtlicke bisher ausgesetzten Anträge.

III . Desgl . , über den Entwurf eines Gesetzes
für das Fürslenlhum Birkcnseld wegen Ein¬
gehung der Ehe.

Präsident: Se . Excellenz der Ministerpräsident von
Rössing  hak mir mittbeclen lassen , daß er die Regierungsvor¬
lage im Landtage selbst zu vertreten wünsche , aber heute
wegen Krankheit an der Sitzung nickt theilnehme » könne und dcß-
halb diesen Gegenstand von der heutigen Tagesordnung ab-
zusetzen bitte.

IV . Mündlicher Bericht desselben über den

Entwurf eines Gesetzes , betr . die Unterstützung
der bedürftigen Familien zum Dienste cinberuse-
ner Mannschaften der Reserve  rc.

Der Ansschußanirag lautet:

der Landtag wolle dem vorgelegten Gesetzentwürfe seine
Verfassungsmäßige Zustimmung crtheilen.

Adg . Eissel als Berichterstatter : Nack der Bundesver¬
ordnung vom 7 . November 1867 und dem Bundesgcfitz ? vom
8 . April 1868 sollen in Betreff der Unterstützung der bedürf¬

tigen Familien zum Dienst einberufener Mannschaften der
Reserve , Landwehr und Ersatzreserve die Bestimmungen des

preußischen Gesetzes vom 27 . Februar 1850 auch in den
übrigen Bunbcsstaateii zur Geltung kommen . Da aber dieses

Gesetz auf spccielle preußische Einrichtungen , namentlich derKrcis-
faffung basirt , so war eine unveränderte Ausnahme unmöglich,
es bedurfte vielmehr der Vermittlung besonderer laudesgefitz-

lichcr Bestimmungen . Der vorliegende Entwurf enthält nun
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zunächst unverändert die 16 Paragraphen des preußischen Ge¬
setzes. denen sich sodann in 6 Arlikeln die AuSführnngSde-

stimmungen für das Großherzogthum entschließen . Der Aus-

schuß hat die letzteren geprüft und nichts zu erinnern gefun¬
den. Der Artikel l folgt in der Bildung größerer Unter-

stützungSliezirke dein preußischen Gesetze . Was dort den Krei¬
sen, liegt hier den Aemtern resp . in Birkenfeld dem Amts-

gerichtsbezirken ob . Die Städte Oldenburg , Jever , Barel
und Eutin sollen einen besonderen Bezirk bilden . Der Vor¬

theil größerer Bezirke liegt in der leichteren Verwaltung und

dem Schutze vor Neberbürdung . Der Art . 2 bestimmt , wie

sodann die Unterstützungscommissionen zu bilden sind : in den

genannten Städten aus dem Stadkdirector rersp . Bür¬
germeister als Vorsitzenden und zwei von dem Gemeinderathe

zu wählenden Mitgliedern ; in Landwührden aus dem Ver-
waltungsbeamten und zwei Mitgliedern des Gemeinderathes;

in den Amtsbezirken deS HerzogthumS und des Fürstenthums
Lübeck aus dem Verwoltungsbeamten und zwei Mitgliedern
des Amtsraths ; in den Amtsgerichtsvezirkcn des fürstenthums

Birkenfeld ans den Bürgermeistern und je einem aus den

Bürgermeistereiräthen zu wählenden Mitgliedc . Gegen diese

Zusammensetzung waltet kein Bedenken ob , der Apparat ist

einfach und jede Gefahr in Hinblick auf daS in Art . 5 fest¬
gesetzte Minimum der Unterstntznngsbciträge ausgeschlossen.
Nach Art . 3 soll vor der Beschlußfassung über die Unter¬

stützung auch noch der Gemeindevorstand der Heimathsgc

meinde der zu unterstützenden Familie gehört werden , eine

zweckmäßige Bestimmung , da die für einen größeren Bezirk
eingesetzte Commission oft der Information über die Fami¬

lien - und VermögenSverhällnisse des Einzelnen bedürfen wird.
Tic Bestimmung des Art . 4 , daß die bewilligten Unterstützun¬

gen nicht als Armenstützungen anzusehen sind , entspricht dem
Wesen des Gesetzes und ist auch in früheren Fällen ähnlich

Verfahren . Der Art . 5 bestimmt als Repartitionsmodus der

aufzubringendkn Unterstützungen für das Herzogkhum und
Fürstenthum Lübeck die Einkommensteuer , für daS Fürsteuihum

Birkenfeld die Gesanuntsteuer ( Einkommen - und Grundsteuer ) .

Hiergegen wie gegen Art . 6 findet der Ausschuß nichts zu

erinnern , der deßhalb die unveränderte Annahme des Entwur¬
fes empfiehlt.

Zu Art . 1, 2 . 3 , 4 verlangt Niemand daS Wort und

wird die Abstimmung ausgesetzt.
Zu Art . 5:

Abg . Massing : Ich stelle den Antrag:
DVr Landtag wolle beschließen , daß dem Artikel 5

folgende Fassung gegeben werden möge:
Artikel 5.

Tie zur Unterstützung erforderlichen Geldmittel
werden in den dreiLandestheilen des Großherzogthums

nach dem Fuße der Einkommensteuer über die ein¬
zelnen Gemeinden der Unterstützungsdeziike vcrtheilt
und von denselben aufgebracht . —

Wenn früher im Fürstenthum Birkenfeld die Gesammk-

steuer als Mußstab bei Umlegung ähnlicher Lasten angenom¬

men wurde , so geschah dies , weil sich aus einer einzelnen
der verschiedenen Arten von Steuern , alS : Grund -, Personal - ,
Möbel -, Thür - und Fenstersteuer , Patentsteuer , die wahre

Steu crkra  st jedes Beitragspflichtigen nicht ermitteln ließ.

Nach Einführung der Einkommensteuer ist Letzteres aber
der Fall . —

Wenn nun im Herzogthum und im Fürstenthum Lübeck
nur die Einkommensteuer , ohne Hinzuziehung der Grundsteuer,

als Maßstab angenommen wird , und zwar , wie die Vorlage

sagt , um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden , so müßte dies

consequentcrweise auch im Fürstenthum Birkenfeld geschehen.
Daß aber hier , wenn der Art . 5 in der vom Ausschuß bean¬

tragten Fassung angenommen würde , eine Doppelbesteuerung
entsteht , mag folgend , s Beispiel beweisen:

Ein Capital von 8000 Thlr . ergibt zu 5 "/g ein Ein-
schätzungscapital von 400 Thlr . und zahlt demnach an Ein¬

kommensteuer 6 Thlr . 10 gs . Ein Grundbesitz mit 10 Thlr.
Grundsteuer ergibt , zum 40sachen Betrag angenommen , eben¬

falls ein Einschätzungscapital von 400 Thlr . und zahlt eben¬
falls Einkommensteuer 6 Thlr . lO gs. Wird nun , wie der
Gesetzentwurf es will , die Gesammtsteuer , also Grund und

Einkommensteuer als Maßstab angenommen so würde dieser

sich beim Capital auf 6 Thlr . 10 gs ., beim Grundbesitz aber
auf 6 Tbir . 10 gs. - j- 10 Thlr . — 16 Thlr . 10 gs. be¬
laufen , was doch eine offenbare Ungerechtigkeit wäre . —

Der Antrag ist genügend unterstützt.

Abg . Eissel : Die von meinem Vorredner gegebenen
Zahlen bin ich so rasch zu übersehen nicht im Stande , allein

sic scheinen mir das Wesen der Lache nicht zu berühren.
Daß in Birkenfeld die Gesammtsteuer als NepartilionsmoduS

für ähnliche Umlagen bisher stets zur Anwendung gebracht
wurde , ist Thatsache . Ebenfalls werden die Schul - und Ar-

menlasten auf den Grund gesetzlicher Bestimmungen nach der¬

selben umgelegt . Welche Veranlassung hier vorliegcn sollte,

eine Ausnahme zu machen , sehe ich nicht ein , zumal da die
Sache von keiner großen Bedeutung ist und wir nur einen

Widerspruch mit der übrigen Gesetzgebung Hervorrufen würden.

Abg . Massing : Wenn der Abg . Eissel  sich auf den

hergebrachten Modus bezieht , so bemerke ich dagegen , daß ge¬
rade durch die Einführung der Einkommensteuer dieser Modus

abgeändert ist. Diese soll jeden Staatsbürger vom Tagelöhner
bis zum Capitalisten gleich besteuern , für die Veranlagung

derselben werden jedes Jahr große Opfer gebracht und Re-

gierungscommissäre und Schätzer bezahlt , um festzustellen.

was ein Jeder zu steuern hat . Weßhalb soll in Birkenfeld

wieder der Grundbesitz herangezogen werden , der schon über¬
dies bisher alle Lasten zu tragen hatte . Ich finde es nur

gerecht , daß , wie in Oldenburg und Lübeck, so auch bei unS

die Capitalisten in gleicher Weise mit herangezogen werden.

4»
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Abg. Schwegmann : Zur Empfehlung deSMassing-
scheu Antrages möchte ich eben anführen, dag ja gerade die
Vorlage die von den Commissionen zu gewährenden Unter¬
stützungen nicht als Armenunterstützungcn angesehen wissen
will.

Abg. Schomann : Da wir alle über die Sachlage nicht
genau instruier sein dürften, so beantrage ich, den Art. 5
und de» Massing 'schen  Antrag zur nochmaligen Berichter¬
stattung an den Ausschuß zurückzuverweii'en. Ich weiß, daß
allerdings alle ähnlichen Repariitionen nach dem Mob»? der
Gesammtsteuer geschehen, doch ist mir der Grund hiervon
unbekannt. Wenn auch auf den ersten Blick der Massing-
sche Antrag, welcher die Repartition der IknterstützungSbei-
träge im Einklang mit dem Modus im Herzogihum und Lübeck
setzen will, etwas Bestechendes hat,  so kennten sich doch bei
näherer Prüfung Gründe gegen denselben ergeben und deß-
halb bin ich für nochmalige Verweisung an den Ausschutz,
zumal da vom Regiernngstische über die in Betracht kom¬
menden Fragen uns augenblicklich keine Auskunft gegeben ist.

Abg. Russell: Ich bin sehr geneigt, den Massing-
scheu Antrag zu unterstützen, weil cs mir eine auffallende Er¬
scheinung ist, daß in Birkenfeld ein anderer Rcpartikionsmo-
dus gelten sollte, als bei uns. Gerechterweise sollte die Ein¬
kommensteuer allein maßgebend sein, wenn nicht besondere
Gründe in Birkenselv für die Gesammtsteuer sprechen sollten.
Da ich aber nicht in der Lage bin, diesen für Birkenfeld vor-
geschlagenea Repartiiionsmoduserklären zu können, so werde
ich den Anireg des Abgeordneten Schomann  unterstützen,
welcher die Sache zur nochmaligen Prüfung an den Ausschuß
zurückvcrweisen will.

Der Antrag des Abg. Schoinannist  genügend unterstützt
Der Abg Barg mann  bittet ums Wort.

Präsident: Nach Art. 65 der Geschäftsordnung ist ein
Antrag auf Vertagung— und ein solcher scheint mir in Be¬
zug auf den Art 5 des Entwurfs der Schomann 'sche  An¬
trag zu sein — ohne vorherige Debatte zur Abstimmung zu
bringen und lasse ich detzhalb sogleich über den Scho-
ma nn 'schen  Antrag , der dahin geht, daß der Art. 5 der
Vorlage nebst dem Massing 'schen  Anträge zur fernere»
Berichterstattung an den Ausschutz zurückverwiesen werde, ab¬
stimmen.

Der Antrag des Abgeordneten Schomann  wird ange¬
nommen.

Zu Art. 6 bittet Niemand um das Wort und werden darauf
Art. 1, 2, 3, 4 und 6 angenommen.

V. Antrag des Abgeordneten Rüdebusch und
Genossen , betr . Acnderung der Wegcordnung
vom  12 . Juli 186 l.

Abg. Rüdebusch: Ich ziehe meinen Antrag zurück.
Präsident: Die Sache ist hiermit erledigt.

VI. Antrag deS Abgeordneten Ramien und
Genossen , betr . Aushebung und Beschränkung
der Apothekerprivilegien.

Reg. -Kommissär Mutzenbecher: Ich habe mir bereits
neulich die Bemerkung erlaubt, daß die Frage nach neuer Re¬
gelung des Apolhekerwesens von dem noiddeiitscheu Bunde
in die Hand genommen sei, und bin im Stande heute das
-Nähere mitzuiheilen. In der Sitzung vom 29 . Juni 1868
hat der Bundesrath beschlossen, »den Bundeskanzler zu er¬
suchen, zum Zwecke der Ausarbeitung eines Bundes-GUetzes
über die Errichtung von Apotheken Einleitungen zu treffen."
In Folge dieses Beschlusses hat das Bundeskanzleramt sämmt-
liche Bundesregierungen ersucht, über die wegen der Errich¬
tung von Apotheken bei ihnen bestehenden Vorschriften Mit-
theilungen zu machen. Von Seiten der oldenburgischenRe¬
gierung ist diesem Ansuchen bereits entsprochen. Ferner hat
der Reichstag in seiner Sitzung vom 8. April 1869 zu ß. 6
der Gewerbeordnung folgende Resolution angenommen:

der Reichstag wolle beschließen, den Bundeskanzler
aufzufordern, dem Reichstage einen Gesetzentwurf vor-
zulegen, durch welchen unter Absehen von jedem Nach¬
weise des Bedürfnisses und der Lebensfähigkeit der

. Betrieb des Apothekcrgewerves und der Verkauf von
Arzneimittelnfür daS ganze Bundesgebiet einheitlich
geregelt werde."

Der Vertreter der Bundesregierungen hat zu dieser Re¬
solution erklärt, datz er nicht zweifele, daß der Buudesrath
auf dieselbe eintreten werde, daß er im klebrigen aber nichts
Bestimmtes über den Inhalt des vorzulegcnden Gesetzes zu
sagen im Stande sei. Hiernach unterliegt es keinem Zwei¬
fel, daß die Ordnung des Apothekerwesens von dem nord¬
deutschen Bunde und nicht von den einzelnen Landesgesetzqc-
bungen ausg h n wird und sicht die Staatsregicrung sich
deßhalb nicht in der Lage, auf den Antrag des Abgeordneten
Ramien  einzugehen.

Abg. Russell: Ich erlaube mir, den Herrn Rcgierungs-
eommissär auf einen Irrthum in seiner Cilirung der Reichs-
tagsresolntion aufmerksam zu machen. Wenn ich nicht sehr
irre, ist in derselben der Satz „unter Absehen von jedem
Nachweise des Bedürfnisses und der Lebensfähigkeit" in der
zweiten Lesung gestrichen. Im klebrigen bin ich mit dem
Herrn Regierungßcommissär einverstanden. Der Bundes¬
kanzler ist aufgefordcrt, eine Vorlage über bas Apothekerwesen
zu entwerfen und sind die Vorarbeiten bereits angcordnet.
Der Landcsgesetzqebung geziemt es nicht, in die einheitliche
Bundesgcsetzqebuug einzugreifen. Die Apothekerprivilegien
müssen fallen, sie sind hemmend für das allgemeine Wohl und
deßhalb wird die Bundesgesetzgebung sic streichen. Wie man
auch darüber denken mag, ob mit dieser Aufhebung der Privilegien
die Freigebung des Gewerbes verbunden werden soll, es ist
eine auffallende und höchst bemerkenswcrtheThatsache, daß,
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während man in Dentscliland das bisher privilegirte Apothe-
kergewerbe zu befreien strebt , die englische Gesetzgebung im
vorigen Jahre das dort bisher freie Apothekergewerbe einem
ConcessionSzwange unterworfen hat . Aber dies ist eine Suche
für sich. Ich glaube bestimmt , dag in Deutschland die P i-
vilegien fallen werden . Wenn wir oder von dem Anträge
des Abgeordneten Ramien  einen Erfolg erwarten wollen,
so muß derselbe eine andere Fassung erhalten Die Staats
regierung erklärt mit Recht , dag sic auf diesen Antrag nicht
eintreten kann , weil sie sonst der Buudesgesetzgedung vorgrei-
scn würde . Ich stelle deshalb folgenden VerbesserungSanlrag:

der Landtag wolle beschließen , die Staatsregierung zu
ersuchen , dahin zu wirken , daß möglichst bald durch
die Bundesgesetzgebung die Apothekerprwilegien auf¬
gehoben werden.

Dem Antragsteller Ramien  möchte ich bemerken , daß

mein Antrag weiter geht wie der seinige , indem er radikale
Aufhebung , keine eventuelle Beschränkung will.

Der Antrag des Abgeordneten Russell  ist unterstützt.

Abg . Ramien : Ich will auch , daß die Privilegien der
Apotheker sollen , aber mir liegt daran , daßdies so rasch wie möglich
geschieht . Der Bund kann die Sache noch lange in der
Schwebe halten und wird die Partikulargesetzgebung rascher
zum Ziele führen . Während alle anderen Privilegien aufge¬
hoben sind , bestehen allein noch die Privilegien der Apotheker.

Ich bitte deßhalv , meinen Antrag auzuuehmen.

Abg . Schomann : Es sind vorher Zweifel entstanden,
wie die Resolution des Reichstages , bete , die Apothekerpri-
Vilegien , gelautet habe . Ich habe eine Ausgabe der Bundes-
Gewerdeorbnung von R . Honighaus,  Berlin 1869 , zur
Hand . Nach diesen lautete die Resolution:

»Der Reichstag wolle beschließen , den Bundeskanzler
auszufordern , dem Reichstage einen Gesetzentwurf vor-
zulegen , durch welchen der Betrieb des Apothekerge¬
werbes und der Verkauf von Arzneimitteln für das
ganze Bundesgebiet einheitlich geregelt werde . "

Zu dieser Resolution erklärte der Bundescommissar:

Es muß zunächst anerkannt werden , daß es im Be¬
dürfnisse des Bundes namentlich im Sinne des aner¬

kannten PrincipS der gewerblichen Freizügigkeit inner¬
halb des ganzen Bundesgebiets liegt , daß auch die
Bedingungen der Gründung von Apotheken im Bun¬
desgebiet gleichmäßig geregelt werden . Es ist in An¬
erkennung dessen von dem Bundcsrathc angeordnet
worden , daß Vorarbeiten für ein diesen Gegenstand

im Bundesgebiete gleichmäßig regelndes Gesetz vorge¬
nommen werden , und in die Vorarbeiten ist bereits
eingetreten worden , lieber den Inhalt dieses Ge¬

setzes vermag ich gegenüber der vorgeschlagenen Re¬
solution natürlich keine Mittheilung zu machen , da

der Bundesrath noch nicht in der Lage ist , darüber
Beschlüsse zu fassen. »

Sie sehen , daß die ganze Sache bereits von der Bun-
deSgewali in die Hand genommen ist . Deßhalv erscheint
auch mir der Antrag Ramien  unannehmbar . DieStaatS-

rcgiernng kann loyaler Weise dem Landtage kein Gesetz vor¬
legen , wenn sie weiß , daß ein solches demnächst vom Bunde
ausgehen wird . Mit dem Gedanken bin ich übrigens voll¬
ständig einverstanden und empfehle deßhalv den Antrag des
Abgeordneten Russell  zur Annahme.

Abg . Ramien : Ich ziehe meinen Antrug zurück und
schließe mich dem des Abgeordneten Russell  an.

Der Antrag des Abgeordneten Russell  wird darauf
angenom men,

Präsident : Im Lause der Sitzung ist ferner eingc-
kommen : eine Petition aus Lohne , dekr. die Richtung der
Eisenbahn . Sie geht an den EisenvahnauSschuß . Außerdem
habe ich noch miizutheilen , daß vo n Vorstände beschlossen ist:

1) daß die gedruckten Laudtagsverhandlungen wieder an
die früheren Personen außer den Landtags Mitgliedern
versandt werden sollen uns zwar frankirt,

2 ) daß die Berichte regelmäßig Vinnen 48 Stunden nach
dem Schluffe eer Sitzung einznliefcrn sind und dann
24 Stunden im Vorzimmer ausliegen , auch bei den

Herren Negierungscommissüren nicht mehr circuliren
werden . Nach Ablauf der 24 Stunden werden die

Herren Berichterstatter die Berichte noch einmal ein-
schen und die Correcturen prüfen . Falls sie dieselben
beanstanden , werden sie eine Verständigung mit den
Herren Abgeordneten oder dem Vorstände suchen , im
anderen Falle aber die Berichte mit einem Vermerke
»zum Drucke fertig " versehen . Wenn ihm einzelnen
Falle von ihnen die Frist zur Einlieferung der Be¬
richte nicht inne gehalten weiden kann , so ist den
betreffenden Abgeordneten vorher Anzeige zu machen.

Die nächste Sitzung beraume ich an auf Donnerstag,
den 27 . Januar , Mittags 12 Uhr.

Tages ordnung!

1) Bericht des Finanzausschusses , betr . den Gesetzentwurf
wegen Ergänzung des Gesetzes vom 1. April 1867
über Organisation der Eiscnbahnverwaltung .. ( An¬
lage 26 .)

2 ) Zweite Lesung des Gesetzentwurfes , betr . die Ein¬
führung der Auktionator und Vergantungsordnung
in die ehemalige Herrschaft Varel.

3 ) Antrag zum mündlichen Berichte , betr . eine Gehalts¬
erhöhung des LandeSregistrators Schwencke. (An¬
lage 17 .)

4 ) Mündlicher Bericht des GesetzgebungsauSschuffes über
den Gesetzentwurf , betr . die Schiffsregister.

V
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5) Mündlicher Bericht desselben Ausschusses über die
Verordnung vom 24. Sept. 1869. betr. Einführung
der Gewerbeordnung. (Anlage 20.)

6) Neuwahl des Präsidiums.
Frist für die Einbringung von AbänderungSanträgen

zur zweiten Lesung der Gesetzentwürfe:
1) betr. Abänderungen deS AblösungSgcsehesvom 11.

Februar 1851,

2) betr. die Cchulpflichtigkeit für die Volksschulen im
Herzogthum Oldenburg,

bis Freitag, den 28. Januar , Mittags 12 Uhr.
Schluß der Sitzung 12 Uhr.

Der Berichterstatter

Bucholtz.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großhcrzogthnms Oldenburg.
Sechste Sitzung.

Oldenburg , den 27 . Januar 1870 . Mittags 12 Uhr.

Tagesordnung : 1) Bericht des Finanzausschusses, betr. den Gesetzentwurf wegen Ergänzung des Gesetzes vom 1. April
1867 über die Organisation der Eisenbahn-Verwaltung. (Anlage Nr. 26. S . 73.)

2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Einführung der Auktionator- und VergantungSordnung
vom 14. Mai 1844 in der ehemaligen Herrschaft Varel.

3) Antrag zum mündlichen Berichte, betr. eine Gehaltserhöhung für den Landtags-Registrator. (Anlage
Nr. 17. S . 45.)

4) Mündlicher Bericht des GesctzgebungSauSschusses über den Gesetzentwurf in Betreff der Schiffsregister.
5) Mündlicher Bericht des GesetzgebungsausschusseS über die Verordnung vom 14. Lepiember 1869, betr.

die Ausführung der Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund vom 21. Juni 1859. (Anlage
Nr. 20. S . 49.)

6) Neuwahl deS Präsidiums des Landtags.

Vorsitzender: Präsident Hullman ».

Am Ministcrtische: Minister von Berg , Ncg. Commissär
Römer.

Der Schriftführer Müller  verlas das Protokoll der
vorigen Sitzung. Dasselbe wurde genehmigt.

Eingänge:
1) Ein vertrauliches Schreiben Großh. Staatsministeriums.

(Die Versammlung beschloß auf Vorschlag deS Präsi¬
denten nach Schluß der Tagesordnung einen Ausschuß
von 7 Personen zu wählen und diesem̂das Schreiben
zu übergeben.)

2) Ein Schreiben Großh. Staatsministerium- mit Ent¬
wurf eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg,
betr. Abänderung der Taxe der Gebühren in bürger¬
lichen Rechts- uns Strafsachen. (An den GesetzgedungS-
ausschuß.)

3) Petition der Gcmeindevertretcr verschiedener Gemein¬
den im Fürstenthum Birkenseld, betr. den Ausbau
deS ZufuhrwegeS von Nieder Brombach nach der Eisen¬
bahnstation Cronweiler. (An den Finanzausschuß.)

4) Petition deS GemeinderathS zu Eckwarden, betr. die
Eisendahnvorlage. (An den Eisendahnausschuß.)

Tagesordnung.
I. Bericht des Finanzausschusses über den

Entwurf eines Gesetzes für daS Hrrzvgthum
Oldenburg , betr . Ergänzung des Gesetzes vom
1. April 1867 über die Organisation der Eisen¬
dahnverwaltung.

Ein Antrag auf Annahme oder Ablehnung deSG setzent-
Wurfs im Ganzen lag nicht vor. Man schritt demnach zur
artikclwcisen Berathung. Der Art. 1 wurde ohne Debatte
dem Ausschußanlrag Nr. 1 gemäß angenommen. Zum Art.
2 lagen die AuSschußaniräge Nr. 2 und 3 vor, folgenden
Inhalts:

Antrag  Nr . 2.
Der Landtag wolle den Art. 2 ablehnen.

Antrag  Nr . 3.
Die Staatsregicrung zu autorisiren, daß sie, um

auf Verminderung der Unterhaltungskosten, sowohl
der Bahn nebst Zubehör, als auch der Maschinen und
Wagen hinzuwirken, nach einem vom Staatsministerium
festzusctzenden Regulativ Prämien oder Amheile an
den Ersparnissen für die Sudaltcrndeamten, sowohl
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für das Bahndienstpersonal als für das Maschinen-
und Werkstätten- Personal für die Fiananzperiode
1870/72 aus dem Betriedsfonds gewähren könne.

Reg. - Kommissär Römer : Die Staatsregierung habe
Nichts gegen den Antrag Nr. 2 einzuwenden unter der Vor¬
aussetzung, daß ihr vom Landtag auch die Ermächtigung
ertheilt werde, welche der Ausschuß im Anträge Nr. 3 in
Vorschlag bringe.

Sollten sich die Einrichtungen bewähren, welche die
Staatsregierung nach dem Ausschußantrag cinzusühren er¬
mächtigt werde, so würde dem nächsten ordentlichen Landtage
eine Vorlage behufs definitiver gesetzlicher Regelung der An¬
gelegenheit gemacht werden.

Tie Anträge Nr. 2 und 3 wurden angenommen, ebenso
der Art. 3 des Gesetzentwurfs dem Anträge des Ausschusses Nr.
4 gemäß.

II . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.
dieE in führu ngderAuktionato r- undVergantvng s-
ordnung vom 14. Mai 1844 in der ehemaligen
Herrschaft Varel.

Der Gesetzentwurf wurde auch in der zweiten Lesung
unverändert angenommen.

III . Mündlicher Bericht des Gesammtvor-
standes,betr . GehaltserhöhungfürdenLandtags-
registrator  Schwencke.

Der Antrag des Gesammtvorstandes lautete:
Der Landtag wolle der von Großherzoglicher Staats¬

regierung beantragten Erhöhung deS Gehalts des
Landtagsregistrators Schwencke vomI. Januar 1870
an auf jährlich 600 Thlr. zustimmen.

Namens des Gesammtvorstandes der Abg. Propping:
Cr habe im Namen des Gesammtvorstandesnur einige wenige
Worte zur Motivirung des vorliegenden Antrages zu sprechen.
Der Landtagsregistrator habe wiederum während einer drei¬
jährigen Periode seinen schweren Dienst zur Zufriedenheit des
Gesammtvorstandes treu und gewissenhaft wahrgenommen.
Er selbst habe sich als mit der Korrespondenz beauftragter
Schriftführer von der Bereitwilligkeit des Registrators, allen
Wünschen nachzukommen, überzeugt. Er könne mit vollstän¬
diger Ueberzcugung dem Landtage die Zustimmung zu dem
Anträge des Gesammtvorstandes empfehlen.

Der Antrag des Gesammtvorstandes wurde angenommen.
Da für die nächsten Gegenstände der Tagesordnung der

Präsident Berichterstatter des Ausschusses war, übernahm der
Vicepräsidcnt Graepel den Vorsitz.

IV. Mündlicher Bericht des Gesetzgebungs¬
ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für
das Herzogthum Oldenburg , betr . die Schiffs¬
register.

Berichterstatter Abg. HullltMIM! Es handele sich um
eine kleine Vorlage von zwei Artikeln. Beide Abänderungen
deS Gesetzes über Schiffsregister seien hervorgerufen durch die

Bundesgesetzung. Das Gesetz vom 21. August 1856 ent¬
halte umfassende Bestimmungen über den Nachweis des Eigen-
thums an Schiffen und verlange hierfür eine Beeidigung.
Diese Beeidigung habe mancherlei lluzuträglichkeiten mit sich
gebracht. Jetzt sei dieselbe durch die BundeSgesetzzebung über¬
flüssig geworden, daher empfehle sich der Art. 1 des Entwurf-
zur Annahme. Der Art. 2 des Entwurfs spreche aus, daß
für die im Bundesgesetz mit Geldbuße bis zu 100 Thlr. be¬
drohten Vergehen das Amtsgericht zuständig sein solle. Ähn¬
liche Brüche gehörten nach den Oldenburger Gesetzen schon
ihrer Höhe wegen zu der Kompetenz deS Amtsgerichts. Es
sei empfehlenswerth, daß das Amtsgericht auch über jene durch
das Bundesgesetz bedrobten Vergehen zu urtheilen habe. Da
aber die Strafe bis zu 100 Thlr. Geldbuße betrage, gehe
dieselbe über die Kompetenz deS Amtsgerichts binaus. Dieser
Umstand mache die gesetzliche Bestimmung des Art. 2 noth-
wendig. Der Ausschuß sei demnach buch mit dem Art. 2
des Entwurfs einverstanden und beantrage Annahme beider
Artikel des Gesetzentwurfs.

Beide Artikel wurden angenommen.
V. Mündlicher Bericht des GcsetzgebungS-

ausschusses über die Verordnung vom  14 . Sep¬
tember  1 869 , betr . die Ausführung der Gewerbe-
ordnung für den Norddeutschen Bund vom 21.
Juni  1869.

Berichterstatter Abg. Hullmaim : Die mit dem 1. Ok¬
tober v. I . und mit dem 1. Januar d. I . in das Leven
getretene Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund habe
zu einzelnen Bestimmungen Ausführungsverordnungen durch
die Landesgesctzgebung nothwendig gemacht. Da diese Ange¬
legenheit dringlich und der Landtag nicht versammelt gewesen
lei, habe die Staatsregierung auf Grund des Art. 137 des
Skaatsgrundgcsetzes die Verordnung vom 14. September
1869 erlassen, nachdem der ständige Landtagsausschulzsich
sowohl mit der Dringlichkeit, als mit der Angemessenheit der
Verordnung einverstanden erklärt habe. Es sei nun noch die
nachträgliche Genehmigung deS Landtags nothwcudig. Der
GesetzgcbungSausjchuß erkläre sich für die Ertbeilung derselben.

Tie Vorlage betreffe in den meisten Punkten unbedeu¬
tende Gegenstände, über deren richtige Behandlung kein Zwei¬
fel obwalten könne. Besonders sei die generelle Bezeichnung
zuständiger Behörden im Gewcrbegesetz durch ausdrückliche Be¬
nennung in Einklang gebracht worden mit dem Oldenburger
Behördenshstem. — Nur ein wesentlicher Punkt sei in der
Vorlage enthalten, über welchen vielleicht verschiedene Ansichten
möglich seien. Dem Gcwerbegesetz gemäß solle das Verfah¬
ren bei Ertheilung von Eoncessionen zu den in den ZZ 16,
24, 25 erwähnten gewerblichen Anlagen und Unternehmungen
dergestalt geregelt werden, daß für die Entscheidung dieser
Angelegenheiten zwei Instanzen eingerichtet werden müßten.
Entweder die erste ober die zweite Instanz solle eine kollegiale
Behörde bilden. Nach den bestehenden Oldenburger Einrich-
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tungen sei eS von selbst gegeben, daß daö Amt in unterer,
das Staatsministerium, Departement des Innern, in oberer
Instanz zu entscheiden habe, abgesehen von den Fällen, in
denen ausnahmsweise die betreffenden Angelegenheiten schon
in erster Instanz an obere Behörden gelangen mühten. Hier
werde daS Staatsministerium, Departement des Innern , die
untere, das Gesammtstaatsministerinm die obere Instanz bil¬
den. Für die gewöhnlichen Fälle, in denen jene Ausnahme
nicht zutreffc, frage ek> sich, ob eine kollegiale Verfassung der
oberen oder unteren Instanz vorzuziehen sei. Es ließen sich
verschiedene Gründe sowohl für die eine, wie die andere
Einrichtung geltend machen. Beim Amt sei ein kollegiales
Verfahren so möglich, daß zwei oder mehr Personen, die den
Gemeinde- oder Amtsräthen angehärten oder von diesen ge-
wäblt würden, als Mitbcschließende hinzukämen. Beim Staats-
Ministerium könne man eine eigene kollegiale Abtbeilung für
diese Gewerbesachen bilden. Die erste Weise, wo eine kolle¬
giale Behandlung in der unteren Instanz einlrete, ergebe viel¬
leicht eine geeignete Grundlage für die Betheiligung der Laien
an der Thätigkeit des Amtes. Man könne so vielleicht das
Interesse der Staatsbürger an den Verhandlungen dieser Be¬
hörde Wecken und derselben einen populären Charakter ver¬
leihen. Auf der anderen Seite sei bei dieser Einrichtung eine
genügende Vertretung durch Anwälte nicht möglich. Auch die
Mündlichkeit der Verhandlungen lasse sich nicht in ihrem gan-
zen Umfang durchführen. Beides sei nur möglich, wenn die
obere Instanz, das Staatsministerium, in kollegialer Weise
entscheide. Die StaatSregierung gebe deshalb diesem Modus
den Vorzug. Ihm selbst sei es nicht unzweifelhaft, ob die
angedeutelen Vortheile der zuerst genannten Einrichtung nicht
die überwiegenden seien; gewiß könne man aber dieselben nichi
für so überwiegend halten, daß cS sich jetzt, wo die Verord¬
nung bereits erlassen und die Zustimmung des ständigen Land-
tagsausschnsses erfolgt sei, noch einer Veränderung verlohne.
Alle etwaigen Bedenken müßten nach der Meinung des Aus¬
schusses der bereits erlassenen und in Kraft getretenen Ver¬
ordnung gegenüber zurücktreten. Der Ausschuß beantrage
deßhalb:

Der Landtag wolle dieser Verordnung seine Zustim¬
mung crthcilen.

Dieser Antrag wurde angenommen.
VI. Wahl des Präsidiums.
Der Antrag dcS Abg. Ahlhorn:

den Präsidenten und den Vieepräfidenten für die ganze
Dauer deS Landtags zu wählen,

wurde angenommen.
Hierauf wurde der Abg. Hüll mann  mit 28 Stimmen

zuin Präsidenten erwählt. Derselbe nahm den Vorsitz wieder
ein und dankte der Versammlung für daS ihm wiederum ge¬
schenkte Vertrauen. Zum Vicepräsidcnten wurde der Abg.
Graepel  mit 28 Stimmen gewählt.

Sodann NamenS des Finanzausschusses der Abg. Gräpel:
Berichte. XVI. Landtag.

Es sei dem Finanzausschuß von Seiten der Staatsregierung
der Wunsch ausgesprochen worden: auS dem Voranschlag für
die Ausgaben des Hcrzogthums Oldenburg eine Position, die
Ausgaben für die Navigationsschule zu Elsfleth betreffend,
herauszunehmenund schon jetzt zur Bcrathung und Beschluß¬
fassung des Landtags zu bringe». Es bestehe nämlich die
Absicht, dieser Schule eine andere Einrichtung zu geben. Schon
in kurzer Zeit beginne ein neuer Lchrkursus an derselben. ES
sei deßhalb nothwendig, daß die StaatSregierung vorher wisse,
ob der Landtag auf ihre Vorschläge eingehe. Der Redner
sei bereit, falls dies gewünscht werde, sofort Namens des
Ausschusses zu berichten. Der Ausschuß könne sich mit der
Vorlage oer Staatsregierung einverstanden erklären.

Der Landtag, wie die Vertreter der StaatSregierung,
zeigten sich damit einverstanden, daß der betreffende Gegen¬
stand sofort auf die Tagesordnung gesetzt werde.

VII. Mü ndlichcrBericht desFinanzausschus-
ses, bekr. den F. 44 des Voranschlags der Ausga¬
ben des HerzogthnmS Oldenburg.

Berichterstatter Abg. Gräuel : In A. 44 des Voran¬
schlags der Ausgaben des Herzogthums Oldenburg finde sich
für die Navigationsschulem Elsfleth pro 1870 die Summe
von l985 Thlr., pro 1871 von 2095 Thlr., pro 1872 von
2095 Thlr. Diese Ansätze seien im Entwurf näher specift-
eirt. Man habe dieselben mit Rücksicht auf die gegenwär¬
tigen Einrichtungen der Schule aufgestellt. Jetzt bestehe die
Scbule aus zwei Klassen, einer für die Ober- und einer für
die Unterstcuerleute. Jede Klasse habe einen Hauptlehrer;
für beide Klassen zusammen fnngire ein Hülfslehrer für die
unteren Fächer; ein Arzt sei für den Unterricht in der Me¬
dici» gewonnen. Für beide Klassen bestehe ein fünfmonat¬
licher Cursus, welcher also im Laufe des Schuljahres zwei¬
mal beendigt werde. —

In den Motiven zu der neuen Vorlage, bctr. daS Ge¬
halts-Regulativ für den Ciaildienst, werde nun mitgethcilt,
daß der Bundesrakh auf Grund der Bestimmung im K. 31
der G Werbeordnung Vorschriften ertheilt habe über den
Nachweis der Befähigung als Secschiffer und Seesteuermann.
Durch diese Vorschriften seien die Anforderungen an die Aus¬
bildung der Seeleute erheblich gesteigert. Eine Folge hier¬
von sei, daß die bestehenden Navigationstchulen, namentlich
auch die Oldenburgische, anders eingerichtet werden müßten.
Die neuen Vorschriften legten den Schwerpunkt des Unter¬
richts in die zweite Klasse. Es würde nicht möglich sein, den
Eursus der zweiten Klasse, wie bisher, in fünf Monaten zu
beendigen; jetzt würden sieben bis acht Monate erforderlich
sein. In der ersten Klaffe würden fünf Monate zur Aus¬
bildung zum Kapital» genügen. Da für die zweite Klasse
aber ein Kursus von nicht unter sieben Monaten nöthig sei,
so müsse man eine Parallelklasse einrichten, um es den See-
leuien m ermöglichen, wie bisher, zweimal im Jahre den
Kursus zu beginnen. ES müsse dann der Kursus zu vcrschie-

5
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denen Zeiten, etwa im Frühfahr und im Herbst, anfangen.
Es sei hiernach die Anstellung eines zweiten Hauptlrhrers für
die zweite Klasse erforderlich. Uebrigens könnten durch die
neue Einrichtung der Landeskasse im Ganzen schwerlich höhere
Ausgaben erwachsen. Einmal die bestehe die Absicht, das
Schulgeld von 18 Thlr. auf 25 Thlr. zu erhöhen, und außer¬
dem sei bei der neuen Organisation eine Steigerung des Be¬
suchs zu erwarten. Dem Ausschuß sei ein specieller Voran¬
schlag für die neue Organisation vorgelegt worden; das Re¬
sultat desselben sei, daß mit dem nothwendigen Zuschuß nach
dem Anträge der Staatsregierung die Ausgaben für die Na¬
vigationsschule zu Elsfleth für das Jahr 1870 2370 Thlr..
für 1871 2244 Thlr., für 1872 2155 Thlr. betragen wür¬
den. Der Ausschuß habe geglaubt, diesen Antrag der Staats-
regierung dem Landtage zur verfassungsmäßigenZustimmung
empfehlen zu müssen. Der Umfang und der Aufschwung der
Schiffarth im oldendurgischen Lande mache, wie nicht bestrit¬
ten werden könne, eine eigene Navigationsschule noihwendig.
Dieselbe müsse aber auch auf einer Höhe erhalten werden,
auf der sie allen Ansprüchen der neuen Gesetzgebung genügen
könne. Sie müsse mit den anderen Navigationsschulen con-
cmriren können, namentlich mit der Bremischen, für welche,
wie mitgctheilt werde, wahrscheinlich ähnliche Einrichtungen,
wie die vorgeschlagenen, getroffen werden sollten. Der Aus¬
schuß stelle demnach den Antrag:

Der Landtag wolle zu 8- 44 des Voranschlags der
Ausgaben des Herzogthums Oldenburg für die Na-
vigatiosschule zu Elsfleth Pro 1870 — 2370 Thlr.,
pro 1871 — 2244 Thlr., pro 1872 — 2155 Thlr.
bewilligen.

Dieser Antrag wurde angenommen.
Der Präsident stellte eine Frist zur Einbringung von

Anträgen zur zweiten Lesung bis zu dem 20. Januar, 12 Uhr
Mittags , für die Verordnung vom 14. September 1869,
betr. die Ausführung der Gewerbeordnung für den Norddeut¬
schen Bund vom 21. Juni 1869, für den Gesetzentwurf für
das Herzogtum Oldenburg, betr. die Schiffsregister, für die
Ergänzung des Gesetzes vom 1. April 1867 über die Organi¬
sation der Elsenbahnverwaltung, für den Gesetzentwurf, betr.
die Competenzeonflicte zwischen den Verwaltungs- und Ge¬
richtsbehörden, für den Gesetzentwurf, betr. die Bestrafung
des Handels mit Negersklaven. Der Präsident erklärte: für
die beiden zuerst genannten Entwürfe seien Zusammenstellun¬
gen nicht erforderlich, da der Landtag dieselben in der ersten
Lesung unverändert angenommen habe. Die drei Letztgenann¬
ten machten Zusammenstellungennöthig und würden solche
rechtzeitig vertheilt werden.

Die nächste Sitzung wurde auf Dienstag, den 1. Febr.
1870, 10 Uhr Morgens angesetzt.

Tagesordnung:
1) Bericht des GesetzgebungsausschusseS über den Ent¬

wurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld,
betr. die Eingehung der Ehe.

2) Zweite Lesung des Gesetzes für das Großherzogthum,
betr. einige Avänderungen und Erqän-ungen des Ab-
lösungsgesetzes vom 11. Febr. 1851.

3) Antrag Nr. 19 des Berichts des Finanzausschusses,
betr. den Central-Voranschlag für 1870,72 (betr.
Schreiben Großh. Staatsrcgierung vom 30. Decbr.
v. , wegen außerordentlicher Militär-Ausgaben in
Folge der Militär-Convention von 1867.)

4) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Ergänzung
des Gesetzes vom 1. April 1867 über die Organi¬
sation der Eisenbahnvcrwaltung.

5) Desgl. des Gesetzentwurfs in Betreff der Schiffsre¬
gister.

6) Desgl. des Entwurfs einer Verordnung, betr. die
Ausführung der Gewerbe-Ordnung für den Norddeut¬
schen Bund vom 21. Juni 1869.

7) Desgl. des Gesetzentwurfs, betr. die Competenzcon-
flicte zwischen den Verwaltungs- und Gerichtsbe¬
hörden

8) DeSgl. des Gesetzentwurfs wegen Bestrafung des Han¬
dels mit Negersklaven.

9) Bericht des Quokenausschusses über das Beitragsver-
hältniß der Provinzen zu den Centrallastcn des Groß¬
herzogthums.

10) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das
Schreiben der Großherzogl. Staatsregierung vom
3. d. M. , betr. die Pension der im Civildienstc an-
gestellten Militär-Invaliden.

Schließlich wurde zur Berichterstattung über das unter Nr. 1
der Eingänge ausgeführte vertrauliche Schreiben des Großher¬
zoglichen Staatsministeriums, wie beschlossen, ein Ausschuß
von 7 Personen gewählt. Tie Wahl fiel auf die Abgeord¬
neten Bünnemeycr , Huchting , Maas , Propping,
Rüde dusch  mit je 24 Stimmen, Wulff mit 23 und
Blunck  mit 22 Stimmen.

Schluß der Sitzung 1^ Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter
Mose«.
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xvi. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.
Siebente Sitzung.

Oldenburg , den 1. Februar 1870 . Vormittags 10 Uhr.

Veränderte Tagesordnung : I ) Bericht des Gesetzgebungsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Fürsten-
thuin Birkcnfeld, betr. die Eingehung der Ehe.

2) Zweite Lesung des Gesetzes für das Großherzogthum, betr. einige Abänderungen und
Ergänzungen des Ablösungsgesetzes vom 11. Febr. 1851. (Anlage Nr. 1.)

3) Antrag Nr. 19 des Berichts des Finanzausschusses, betr. den Central-Voranschlag für
1870/72 (betr. Schreiben Großh. Staatsregierung vom 30. Decemberv. I . wegen
außerordentlicherMilitär-Ausgaben in Folge der Militär - Convention von 1867).

4) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. Ergänzung des Gesetzes vom 1. April 1867
über die Organisation der Eisenbahn-Verwaltung. (Anlage Nr. 26. S . 73.)

5) Desgl. des Gesetzentwurfs in Betreff der Schiffsregister.
6) Desgl. des Entwurfs einer Verordnung, betr. die Ausführung der Gewerbeordnung für

den NorddeutschenBund vom 21. Juni 1869. (Anlage Nr. 20. S . 49.)
7) Desgl. des Gesetzentwurfs, betr. die Competenzconslicte zwischen den Verwaltungs- und

Gerichtsbehörden. (Anlage Nr. 23. S . 56.)
8) Desgl. des Gesetzentwurfs wegen Bestrafung des Handels mit Negersclaven. (Anlage

Nr. 10. S . 18.)
9) Bericht des Ouotenausschusfts über das Beitragsverhältniß der Provinzen zu den Central¬

lasten des Großherzogthums.
10) Mündlicher Bericht des Finanzausschussesüber das Schreiben der Großh. Staatsrcgierung

vom 3. v. M., betr. die Pension der im Civildienste angestelltcn Militär-Invaliden.

Vorsitzender: Präsident Hullmann.

Am Ministcrtische: Ministerpräsident von Rössing,
Reg.-Commissäre Ruhstrat , Hcumann , Janssen,  Mei-
nardus , Römer.

Eingänge:
1) Petition dcSHclbbaumannS Flügger  zu Uhlenbrook,

betr. Aenderung des Z. 12 der Wasserordnung. (An
den PetitionSausschuß.)

2) Petition des Gemeinderaths zu Rodenkirchen, betr.
Eisenbahn. (An den Eiienbahnausschuß.)

3) Petition der Bürgermeister zu Birkenfeld, betr. Ge¬
haltserhöhung. (An den Finanzausschuß.)

4) Desgl. des Gemeinderaths zu Burhave, betr. Eisen¬
bahn. (An den Eisenbahuausschuß.)

5) Desgl. des Magistrats und Stadtraths der Stadt
Oldenburg, betr. Eisenbahn. (An den Eisenbahn¬
ausschuß.)

6) Desgl. des Gemeinderaths zu Schwer; , betr. Eisen¬
bahn. (An den Eiscnbahnansschuß.)

7) Desgl. desselben, betr. Chaussee. (An den Finanz¬
ausschuß.)

8) Desgl. des Gemeinderaths zu Esenshamm, betr.
Eisenbahn. (An den Eisenbahnausschuß.)

5»



!

36

d ) DeSgl . deS NebenlehrerS Behrens  zu Edewecht,
betr . Abänderung deS Art . 41 8 . 2 deS Schulgesetzes.
(An den PktitionsanSschuß . )

10 ) Desgl ., des Gcmeinderaths zu Hatten , betr . Entschä¬
digung wegen Einquartierung . ( An den Finanzaus¬
schuß .)

Dem Abg . Bulling  wird wegen Todesfall in seiner
Familie ein 14iägiger Urlaub bewilligt.

Präsident: Der Herr Staatsminister von Rössing
Wünsche , daß der Bericht des Ouotenausschusses , an dessen
Berathung er lheilzunehmen beabsichtige , als zweiter Gegen¬
stand der Tagesordnung zur Verbandlung kommen möchte
und nehme er die Zustimmung des Landtags an , da kein
Widerspruch erfolge.

I . BerichtdesGesetzgebungsausschusses über
den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstcnthum
Birkcnfeld , betr . die Eingehung der Ehe.

Der Vieepräjidcnr Gräpel  übernimmt den Vorsitz.
Der Berichterstatter Abg . Hullmann berichtigt mehrere

Schreibfehler in dem Abklatsche des Ausschußberichtes.
Der Ausschußantrag 1 empfiehlt unveränderte Annahme

des Art . 1 der Regierungsvorlage . Der Antrag wird ange¬
nommen.

Der Ausschußantrag 2 lautet:
Antrag 2.

Statt des Art . 2 folgende Art . 2 und 3 anzunehmcn.
Art . 2.

Geistliche und andere Religionsdiener , welche
zu den religiösen Feierlichkeiten einer Heirath schrei¬
ten , ohne daß ihnen nachqewiesen ist , daß vorher
eine Heirathsurkunde von dem Civilstandsbeamken
ausgenommen worden ist, werden mit Geldbuße bis
zu Einhundert Thaler , im zweiten Rückfalle mit
Gcfängniß bis zu drei Monaten bestraft.

Art . 3.

Dieser Nachweis wird durch eine vom Civil-

stcndsbeamten stempel - und kostenfrei auszustellende
Bescheinigung geliefert.

Ministerpräsident Von Rössing : Es möge ihm gestattet
sein , die Veranlassung und den allgemeinen Gedanken der zur
Berathung stehenden Vorlage in aller Kürze vorzuführen.
Nach den gegenwärtig in Birkenfeld geltenden Bestimmungen
kämen die Ehen in der Weise zu Stande , daß zuerst die
kirchliche Trauung und dann der Civilact erfolge . Die erstere
dürfe nach dem Regierungscircular vom 9 . Februar 1823
nicht eher geschehen, als bis bescheinigt sei, daß der Ehe keine
weltlichen Hindernisse entgegenständen , eventuell , daß diesel¬
ben beseitigt seien . Zweifellos könnten diese Bestimmungen
nach Inhalt des Staatsgrundgesetzes nicht mehr aufrecht er-
halten werden . Es frage sich aber , was an ihre Stelle zu
setzen sei. Tie Bestimmungen , wie sie in Oldenburg und
Lübeck gelten , seien zwar am meisten in Harmonie mit dem

Staatsgrundgesetzc , aber in Birkenfeld wegen der dort beste¬
henden Gesetzgebung nicht auszuführen . Die Staatsregicrung
wäre demnach dahin gekommen , in Art . 1 das Erforderniß
deS Vorausgehens der kirchlichen Einsegnung vor dem Civil-
acte aufzuheben , auf der anderen Seite aber ( Art . 2 ) Ga¬
rantien zu schaffen gegen gewisse Jnconvcnienzen , welche
sich aus dieser Aushebung ergeben könnten . Hier gingen die
Ansichten auseinander , indem der Provinzialrath und der Aus¬
schuß die im preußischen Rheinlande geltende Bestimmung
wollten , die Staatsregicrung aber für Beibehaltung des Be¬
stehenden sei. Wenn hervorgehoben werde , daß die Freiheit,
die Trauung sowohl vor als nach dem Civilarte vorzunehmen,
eine Reihe von Unzuträglichkeiten schaffe, so könnten diese Be¬
denken nach Ansicht der Staatsregierung doch kein Gewicht
beanspruchen , da man sich für das Gegcntheil auf eine 50jährige
Erfahrung zu stützen vermöge . Bisher wären alle Ehen zu¬
erst kirchlich, dann bürgerlich geschlossen und um zu vermeiden,
daß nicht die bürgerliche Trauung später auf Hindernisse stoße,
habe das Regierungscircular von 1823 bestimmt , daß die
kirchliche Schließung nicht eher stattfinden dürfe , als nicht
eine Bescheinigung , daß keine bürgerlichen Hindernisse entge¬
genständen , beigebracht sei. Würde jeder Zwang aufgehoben,
so würden zwar weniger Ehen in der bisherigen Weise ge¬
schlossen werden , bei diesen wenigen aber könne die Gefahr,
daß die Ehe zwischen Trauung und Civilact in der Luft
schwebe , nicht größer sein , als bisher , wo sie alle auf diese
Weise geschlossen wären . Eine Erfahrung von 50 Jahren,
spräche für Beibehaltung des Bestehenden . Nun betrachte
man aber den Vorschlag des Provinzialrathes und des Aus¬
schusses. Es könne dafür angeführt werden , daß er in
lledereinstimmung mit dem Rechte der Rheinlandc stehe , dieser
Grund werde aber ncutralisirt dadurch , daß in Birkenfeld
seit 50 Jahren andere Bestimmungen gegolten hätten . Der
Ausschußantrag berge aber ferner große Gefahren in sich.
Bekanntlich deckten sich. in Betreff der Ehehindernisse die Be¬
stimmungen des Ooäe nicht mit denen der Kirche . Man
nehme 'nun den Fall : die bürgerliche Ehe sei abgeschlossen,
aber die kirchliche stoße auf Hindernisse . Dann schwebe die
Ehe in der Lust . Seien beide Theile einverstanden , sich von
der Kirche lossagen und bei dem Civilacte sich beruhigen zu
wollen , so löse sich die Sache einfach . Wenn aber der eine
Theil auf die kirchliche Trauung bestehe und sich weigere , ohne
dieselbe die Ehe zu vollziehen , was dann ? Wenn z. B . der
Mann , etwa um sich des Vermögens der Frau zu bemäch¬
tigen , sich auf den Civilact berufe , die Frau aber die kirch¬
liche Einsegnung fordere , welche Zustände würden da Antre¬
ten ? Er wisse positiv , daß ein solcher Fall vorgekommen
sei und er könne sich jeden Augenblick wiederholen . Man
denke ferner an die Mischehen ! Der Civilact sei vollzogen
und vorher Verabredungen über die Konfession und Erziehung
der Kinder getroffen . Der Prediger finde diese nicht bündig
genug und weigere die Einsegnung . DaS sei ein Fall , der
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täglich Vorkommen könne . Weßhalb diesen Conflicten nicht
begegnen dadurch , dag daS beibehalten würde , was seit 50

Jabren zur allgemeinen Befriedigung gegolten habe ? Die
Fälle , die vorgesührt worden , liegen sich nicht vergleichen mit
den Möglichkeiten , die der Ausschußbericht angeführt habe.
Solchen Fällen , Betrug und Verführung , vorzubeugcn , sei die

Gesetzgebung überhaupt nicht im Stande.
Er liebe es nicht kritisch und polemisch zu Verfahren,

könne cs sich aber doch nicht versagen , einige Stellen aus

dem Ausschußbcrichtc anzuführen , um den Eindruck , den
derselbe auf Zweifelnde vielleicht gemacht habe , abzuschwächen.
So hieße eS:

Die Gesetzgebung kann sich aber zweitens auch zum
Principe machen , den Constict unmöglich  zu ma¬
chen, dies kann sie aber nur machen , indem sie , den
vom Provinzialrath vorgeschlagenen Weg verfolgend,
durch Verbot und Strafandrohung verhindert , daß die
kirchliche Feier vor Abhaltung des Civilacts vorgc-
noinmen wird.

Der Ausschuß nehme hiernach an , daß durch Strafan¬
drohungen alle Consliete unmöglich gemacht werden könnten.
Wenn das richtig sei, so wären alle Strafgerichte unnöthig
und um alle Bedenken aufzuhcben , könnte man einfach in

daS Gesetz die Bestimmung einfügen , daß nach der kirchlichen
Trauung sofort der Eioilact vorgenommen würde.

Ferner heiße es:
Der Art . 2 des Entwurfs dagegen will in diese Rechts¬
materie eine ganz neue  Rechtsbildung einführen , in¬
dem er den Abschluß der kirchlichen Ehe vor demCi-

vilacte zuläßt , aber den Abschluß solcher kirchlichen
Ehen untersagt , welche nicht nachgewiesener Maaßen
denjenigen Bedingungen genügen , die für die bürger¬
liche Ehe erfordert werden . Zunächst ist cs nun im¬
mer ein sehr bedenkliches Experiment , wenn ein Klein¬
staat in wichtigen Dingen , die in vielen größeren
Staaten bereits vielfach erwogen und fest beordnet
sind , mit neuen Erfindungen vorongehen will.

Meine Herren ! Die Staatsregierunq hat keine neuen Erfin¬
dungen gemacht , sie experimentirt nicht , sondern sie hält sich ledig¬
lich au daS , was seit 50 Jahren in Birkenfeld erprobt und

bewährt gefunden ist . Sie sieht keinen Grund ein , das Bis¬
herige aufzuhedcn , vor Allem nicht , weßhalb aus Art . 1 des
Entwurfs sich der Anlaß zu veränderten Bestimmungen er¬
geben sollte.

Endlich heiße eS:

„Wenn für den Entwurf etwa auch die Meinung
mit von Einfluß war , eine in Birkenfeld bestehende „ Ge¬
wohnheit " des vorgängigen kirchlichen Eheabschlusses zu
schonen , so sollte man doch von einer „ Gewohnheit " —
und von einer solchen , die Anspruch auf Schonung machen
darf — da nicht reden dürfen , wo es sich nur darum han¬
delt , eine einem Ländchen von 35,000 Seelen vor reichlich

50 Jahren aufgedrungene Gesetzgebung — in Uederein-
stimmung mit dem fast einstimmigen Beschlüsse seiner näch¬
sten Vertretung — wieder aufzugeben , um zu dem früheren
Rechte wieder zurückzukehren , demselben Rechte , welches zu¬
gleich in dessen gestimmten weiteren Umgebung gilt und von
der Bevölkerung dieser Umgebung stets als ein wichtiges
Palladium einer freiheitlichen Gesetzgebung vielen Anfech¬
tungen gegenüber verlheivigt worden ist. "

Meine Herren ! Wenn Sie dieses lesen , sieht es nicht aus,
als ob das französische Recht daS einzig wahre, gleichsam dem
Menschen Angeborene wäre , als ob jeder Eingriff in dasselbe
rückgängig zu machen sei . Wenn Sie die hier fragliche
Bestimmung deS Drganisakionsedictes „ ausgedrungen » nennen,
so müssen Sie folgerichtig auch alle anderen Modifikationen
des 6oäs seit 1817 als aufgedrungen betrachten.

Wie steht es aber in Wirklichkeit mit diesem aufgedrun-
gcnen Rechte?  Haben die Birkenfelder dies auch gefühlt?
Von 1817 bis 1867 hak sich in Birkcnfeld auch nicht eine

Stimme aus dem Volke dagegen geltend gemacht . Nun könnte
man zwar sagen , daß vis l848 jede Reklamation von Vorne¬
herein erfolglos geblieben wäre . Aber , meine Herren ! 1849
wurde das Sraatsgrundgesetz publicirt , das reoidirtc Staats-

grundgcsetz änderte an der hier fraglichen Bestimmung nichts.
Seit 1849 konnten daher die Birkenselder die Aufhebung ihres
früheren Rechtes fordern ; aber cs rührte sich Niemand . Erst

1867 erfolgte im Landtage der bekannte Antrag . Die Be¬
hörden hatten die Sache bereits früher angeregt , das Odcr-
gerichl im Jabre 1865 in Folge eines besonderen Falles.
Die Negierung wurde zum Berichte aufgefordert und forderte
ihrerseits wieder Berichte vom Eonsistorium , von der katho¬
lischen Commission und dem Landraddinat.

Der Bericht sagt:

»Sämmtliche gutachtliche Erklärungen sind darin ein¬
verstanden . daß die Beibehaltung der bisherigen Be¬
stimmungen dem Interesse der Kirche und dem reli¬
giösen Sinne der Bevölkerung entspricht unv abge¬

sehen von dem Falle in der Gemeinde Otzenhausen
zu Unzuträglichkeiten nicht qefübrt hat .»

In einer Frage aber , die täglich zur Anwendung kömmt,
darf die Gesetzgebung keine Sprünge machen und empfehle
ich deßhalb , der Regierungsvorlage Ihre Zustimmung zu geben.

Abg . Stuckenborg : Er sei bei der Berathung des
Ausschusses beurlaubt gewesen und bemerke dies , da er sonst
gegen den Antrag desselben gestimmt haben würde.

Abg . Bargmann : Er habe als Mitglied des Gesetz-
gebungsausschusseS sich mit dem Berichte einverstanden erklärt,

weil er es für logisch richtig halte , daß der rechtsbegründende
Act der kirchlichen Ccremonie vorhcrgehe . Die kirchliche Ein¬
segnung werde aber , obgleich Rechtsfolgen sich an sie nach

dem Gesetzentwürfe nicht knüpften , vom Volke als bedeutsam
betrachtet und daraus könnten , wenn im einzelnen Falle der
Civilact nicht darauf folge , die im Berichte geschilderten Miß-



38

stände erwachsen . Er sei mit dem Herrn Staatsminister nicht

dahin einverstanden , daß die von diesem hervorgehobenen Jn-

convenienzen größer seien , als diejenigen , auf welche der Aus¬

schuß Hinweise . Es sei angeführt , daß beim Vorausgehen
des CivilacteS Conflicte entstehen könnten , wenn der Pfarrer

die Einsegnung zu vollziehen sich weigere , da ja bekanntlich

die Bestimmungen des 6oäe und der Kirche bezüglich der

Ehehinöei nisse sich nicht deckten. Es sei gefragt worden , was
dann werden solle . Er meine , daß dann , da ja eine gültige

Ehe allein durch die Vornahme des bürgerlichen Actes Vor¬

lage , damit Alles in Ordnung sei und beide Theile , als ver¬

nünftige Leute vorausgesetzt , auch hierbei ihren Frieden fin¬
den könnten . Solche Fälle seien aber üöerhaupt so abnorm,

setzten so besondere Verhältnisse und eine solche Gedanken¬

losigkeit bei Eingehung der Ehe voraus , daß die Gesetzgebung
auf sie weniger Rücksicht zu nehmen brauche , als auf die Un-

zuträglichkeitcn , die dann unzweifelhaft entstehen könnten , wenn

die kirchliche Einsegnung dem bürgerlichen Acte vorausginge.
Bei einem so wichtigen und bedeutsamen Acte , wie die Ab-

schließung der Ehe , würden die Bctheiligten , falls sie die kirch¬

liche Trauung wünschten , vorher dein Pfarrer ihre Verhält¬

nisse vorlegen und wenn derselbe die Trauung weigere , sich

entscheiden , ob sie sich mit dem Civilacte allein begnügen
oder die Ehe unterlassen wollen . Es sei auf eine 50jährige

Erfahrung hingcwiesen . Er Wolle nicht gerade behaupten , daß

bei Annahme des Gesetzentwurfs Jnconvenienzen entstehen

könnten . Wenn aber ein neues Gesetz zu machen sei, so müß¬

ten alle Cautelen , welche aus dem für richtig gehaltenen

Principe sich ergeben und den Mißständen abzuhelfen geeignet

seien, ins Auge gefaßt und zur Anwendung gebracht werden.
Der Pronvinzialrath sei befragt und habe sich für die jetzt

vom Ausschüsse vertretenen Ansichten ausgesprochen . Solche

Wünsche der Specialvertretung aber müßten hier maßgebend

sein.
Abg . Russell : Cr müsse sich gegen den Antrag des Aus¬

schusses erklären . Wir seien alle darin einig , daß eine Aen-

derung des Ehegesetzes in Birkenfeld eintrcten müsse . Nach

dem Staatsgrundgesetze solle Niemand zu einer religiösen

Handlung gezwungen werden . Tie Abschließung der Eae ist

aber eine religiöse Handlung , möge man sie nun nach Ansicht
der Katholiken als ein Sakrament , oder nach Ansicht der

Protestanten als bloße Einsegnung betrachten . Deßhalb habe
das Stagtsqrundgesetz daneben die bürgerliche Form der

Eheabschließung eingesührr , eine Maßregel , die seines Er¬

achtens für einen paritätischen Staat nothwendig sei , um

allen concessionellen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen.

Wir im Herzogthum hätten die Frage durch Einführung der

fakultativen Civilehe recht glücklich gelöst und dem Staate

sowie den Volksanschauungen Genüge geleistet . Selten komme
eine Civilehe vor , er als Amtsrichter sei noch nicht in die

Lage gekommen , einen solchen Act zp beurkunden - Er liebe

auf kirchlichem wie auf politischem Gebiete keinen Zwang

und wäre cs ihm sehr wünschenswerth , wenn auch in Bir¬

kenfeld die Sache eine ähnliche Lösung finden könnte . Der

Ausschuß sage , die besonderen Verhältnisse dort machten die

Einführung der fakultativen Civilehe unmöglich . Er sei da¬

von nicht überzeugt . Tie Civilstandsregister ständen nicht

entgegen . Die Gesetzgebung könnte ja hier aushelfen , indem

sie neben der Civilehe die kirchliche Trauung hinstelle , dann

aber die Brautleute zwinge , nachher beim Richter die Acte

vorzunehmen , die mit der jetzigen Form der Civilehe verknüpft

seien . Man sage ferner , das kleine Ländchen müsse ein mit
dem Rechte seines Nachbarlandes übereinstimmendes Recht er¬

halten . Er könne hierzu dann keine Veranlassung finden,
wenn das Recht dieses Nachbarlandes im Princip ein fal¬

sches sei. Unser kleines Ländchen habe ja jetzt auch keine
Uebereinstimmung mit dem rheinischen Rechte und habe er

noch nie von Jnconvenienzen gehört , die dieser Rechtszustand

herbeigeführt habe . Wenn die Erfahrung eine 50jährige sei,
so verdiene sie allerdings Berücksichtigung . Sollte die Ehe¬

schließung . wie von ihm vo >geschlagen , eingeführt werden , so

würden alle Schwierigkeiten beseitigt , die Bevölkerung be¬

friedigt und die Freiheit nach allen Seiten hin gewahrt . Wolle

man aber keine fakultative Civilehe , so gehe man einen Schritt

weiter als die Vorlage und führe die obligatorische Civillhe
rein und unverfälscht und ohne Rücksicht auf kirchliche Vor¬
schriften ein , die Kirche behalte dann ihr Gebiet und könne

die Ehe , wenn auch ohne bürgerliche Rechtsfolgen , abschlicßcn.

Ter Ausschuß verfahre inconsequent . Die kirchliche Ehe wolle

er nicht , wenigstens an sie keine rechtlichen Folgen knüpfen,

und doch wolle er vorschreiben . daß sie nicht eher vorgenommen

werden könne , bevor der Civilact vollzogen sei. Wie nach

dem Staatsgrundgesetze Niemand zu einem kirchlichen Acte ge¬
zwungen werden könne , so solle man auch Niemanden hindern,

einen ki>chlichen Act zu vollziehen , wann er wolle . Mit dem¬

selben Rechte könne man auch vorschreiben , daß Niemand sein

Kind taufen lassen solle , bevor es in das Civilstandsregister

eingetragen sei. Ter Herr Staatsminister habe bereits ge¬

zeigt , welche Jnconvenienzen bei Annahme der Ausschußan¬
träge entstehen könnten . Es ist endlich auf das Rheinland

hingewiescn . Er bade sich erkundigt , wie es da stehe. Ein

berühmter Schriftsteller , Friedberg,  über das Recht der

Eheschließung , der gerade die obligatorische Eivilehe will,

sag : von der Rheinprovinz , daß in derselben die bedauerlichsten

Conflicte zwischen Kirche und Staat hervorgetreten seien . Er

sehe nicht ein , weßhalb ein Zwang aufoctroyirt werden solle,

wenn es möglich wäre , eine Institution zu treffen , die alle

zufrikbenstellt . Wenn der Ausschuß keine fakultative Civilehe

wolle , so streiche er lieber den ganzen Art . 2 und dann werde

es bleiben , wie es gewesen . Der Staat frage nicht nach der

kirchlichen Ehe und knüpfe keine Folgen an sie, aber die Kirche

könne Trauungen vornehmen , ohne daß zuvor der Civilact

abgeschlossen worden sei. Deßhalb befriedigen wir nach allen

Seiten , wenn wir den Art . 2 streichen.
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Abg . Schonmnn : Der Abg . Russell habt die Mög¬

lichkeit der Einführung der fakultativen Eivileüe vorgefüyrt
und erklärt , von den dagegen angedrachken Gründen nicht

überzeugt zu sein . Allerdings seien diese Gründe nicht so
sehr die Civiistandsregister , als vielmehr der Gedanken , der

dem Lode zu Grunde liege . Der 6ocis habe sich der ganzen

Ehegkseizgevung bemächtigt und alles , was irgend dabei in
Frage kommen könne , geordnet . Die für die Eingehung der
Ehe vorgeschriebcne Form nun heraus zu reißen , und statt

derselben die fakultative Ehe einführen , würde das ganze

Rechtssystem vollständig verletzen . Hi r handele cs sich aber
nicht darum , ob fakultative oder obligatorische Civilehe , son¬
dern darum , ob bei dem Fortbestehen der obligatorischen Civil-

ehe die kirchliche Einsegnung dem bürgerlichen Ehcadschluß

vorhergehen dürfe oder nicht . Die für die Regierungsvorlage

angeführten Gründe stützen sich auf eine 50jährige Gewohn¬

heit . Das aber seien äußere Gründe , die zurücktretcn müßten,
wenn die inneren Gründe für eine andere Beordnung der

Sache mit überwiegender Kraft sprächen . Die Bestimmung

des Art . 1 sei einfach , aber bedeutsam , da durch das Aufgeben

des Zwanges zur kirchlichen Trauung der bürgerliche Charakter
der Eheschließung rein und vollständig zum Ausdrucke komme.

Wenn der Staat sage , die Kirche solle mit der ganzen Sache

nichts mehr zu thun haben , und dann doch bestimme , sic
könne einsegnen , aber erst nach dem Civilacte , so möge man
das inkonsequent nennen und mit dem Abg . Russell  den

ganzen Art . 2 streichen . Aber der Staat sei auch berechtigt,

gewisse Grenzen zu ziehen und deren Uederschreitung mit
Strafe zu bedrohen . So sei die Forderung , dag die kirchliche

Trauung dem Civilacte Nachfolge , nicht nur im französischen

Rechte , sondern zu allen Zeiten hervorgetrelen , in denen die
freiheitliche Richtung den rein bürgerlichen Charakter der Ehe
besonders betont habe ; er erinnere an die Grundrechte des

deutschen Volks , die von dem Frankfurter Parlamente gege¬

ben , sowie an die Verfassung , welche Preußen den sog . Drei-
königsbündnissen vorgelegt habe ; in Beiden sei ausdrücklich

bestimmt , daß die kirchliche Einsegnung erst nach der Vornahme

des bürgerlichen Actes stattfinden dürfe . Wenn der Staat

sage , es gäbe keine andere Ehe , als die bürgerliche , so müsse
der Staat auch verhindern , daß die Kirche in sein Gebiet

übergreife . Hiergegen schütze nicht so sehr die Höhe der

Stafandrohungen , sondern namentlich der moralische Druck,

den das Vorhandensein eines Strafgesetzes für sich allein schon
ausübe.

Abg . Eissel : Er könne das vom Herrn Vorredner Vor¬
gebrachte nach allen Seiten hin nur bestätigen und die von

dem Herrn Ministerpräsidenten und dem Herrn Abg . Ru siell
vorgevrachten Befürchtungen nicht theilen . Der hohe kirchliche

Sinn des Landes gebe die Garantie , daß auch die kirchlichen

Acte vollzogen würden . Hierin läge aber zugleich die Gefahr,

daß der bürgerliche Act an Bedeutung verlöre und deßhalb
unterlassen werden könne . Als Civilstandsbeamter habe er

manche Erfahrungen gemacht , die dahin zielten , die bürgerliche

Trauung zunächst zum Abschluß zu bringen . Der Abg . Rusell
sage , man solle keinen Zwang ausübcn und den Birkenfeldern

ein fremdes Recht aufoctroyiren . Die Birkenfelder aber wollten

das rheinische Recht , wie sie eS vor 50 Jahren gehabt haben!
Einen unter der früheren Gesetzgebung stattgehabten Fall
könne er aus eigener Erfahrung mittheilen.

In der Stadt Birkenfeld lebte ein Handwerker , dessen
Frau starb . Beide Eheleute waren katholisch . Nach Ablauf

des Trauerjahres Verlobte er sich mit der Schwester seiner

Frau und glaubte mit derselben das Glück seiner Zukunft zu
finden Als er zur Trauung schreiten wollte , sagte ihm der

Geistliche , daß er zuvor Dispens haben müsse . Dieser ward

ihm aber sowohl vom Bischöfe als vom Papste verweigert.
Er wurde gefragt , ob er mit seiner Verlobten bereits geschlecht¬

liche Beziehungen unterhalten habe . Dies mußte er verneinen-

Er wandte sich zu mir , ich aber konnte ihm nicht helfen.
Später kam er noch einmal und fragte , ob er bürgerlich ge¬
traut werden könne , wenn er sich von einem deutsch-katholischen

Geistlichen kirchlich einsegnen lassen werde . Das ging aber
nicht , weil die Deutsch - -Katholiken bei uns keine im Staate

anerkannte Religionsgcnossenschaft sind . Das Resultat war,
der Mann wurde evangelisch , er mußte seine Religion auf-

geben , um sein irdisches Glück zu finden . Wäre schon damals

die obligatorische Civilehe in Kraft gewesen , so würde ein

solcher Ausweg unnöthig erschienen sein . Ich führe diesen

Fall nur an gegenüber der Behauptung , daß die frühere Ehe-

gesetzgevung zu keinen Jnconvenienzen geführt habe . M . H . !
Wenn Sic überhaupt auf die Stimme des Provinzialrathes,
der sich fast einstimmig für den Antrag 2 ausgesprochen hat,

Gewicht legen , so thun Sie es im vorliegenden Falle.

Abg . Russell : Der Abg . Scho mann  sei ihm mit dem

Ooäs entgegengetrelen . Er habe nicht diese hohe Ehrfurcht
vor diesem Gesetzbuche und wüßte nicht , weßhald nicht durch
eine einfache Novelle alle durch den Loäs an dem Vollzug

der Ehe geknüpften Wirkungen mit der kirchlichen Trauung

verbunden , die Eheleute aber sodann bei Strafandrohung ge¬

zwungen werden könnten , nachher alle Formalitäten in Bezug

auf Register rc . wie bei der Civilehe zu erfüllen . In dem
von dem Abg '. Eissel  angeführten Falle könne die Dispen¬

sation nicht von dem angedcutetcn Punkte abhängig gemacht

sein, da es gerade Vorschrift sei, unter diesen Umständen den

Dispens gar nicht zu ertheilen . Wenn der Arbeiter dann

evangelisch geworden sei, so wäre dies Wohl aus Ueberzcugung
geschehen und das sei kein Unglück . Dem Arbeiter hätte aber

nur der Weg der Civilehe offen gehalten zu werden brauchen,
die er ja auch wolle , freilich nur fakultativ , da er bei dieser

die Interessen des Staates ebensogut gewahrt sehe und keinen

Zwang in religiöser Beziehung wünschen könne.
Ministerpräsident von Rössing : Er wolle die Debatte

nicht lange aufhallen . Schon der Ausschuß deute in seinem

Berichte an , daß der konsequente Standpunkt der sei, daß der
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Staat sich um die Ehe gar nicht kümmere , bei dieser Auf¬

fassung sei eS aber ebenso verkehrt , wenn der Staat einen

kirchlichen Act gebiete , als wenn er ihn verbiete . Dieser An¬

schauung stände er gar nicht so fern . Wenn er trotzdem den

Vorschlag der Staatsregicrung beizudehalten empfehle , so seien

hierfür Zweckmößigkeitsgründe maßgebend , auf die ja auch der

Ausschußantrag sich stutze. Wenn man von einem Principe
sprechen wolle , so müsse man sagen , daß der Staat sich um

die kirchliche Abschließung der Ehe gar nicht bekümmern dürfe.

Abg . HullMttNU als Berichterstatter : Er wolle sich

kurz fassen . Ter Ausschuß habe sich wie der Herr Minister¬

präsident auf den Boden der Zweckmäßigkeit gestellt . Er für

seine Person sei der entschiedene Verfechter der obligatorischen
Civilehe , einer Institution , welche bereits in der alten Reichs-

Verfassung gestanden , erst kürzlich auf der letzten Versamm¬

lung des Juristentages neue Anerkennung gefunden hätte und
mit solcher Macht in die Wissenschaft und Gesetzgebung ein-

gedrungen wäre , daß über kurz oder lang sic auch in Oldenburg

werde eingeführt werden müssen . Freilich geschehe dem Staots-

grundgesctze schon durch die fakultative Civilehe Genüge , und der

Abg . Russell wolle  diese auch in Birkenfeld eingeführt wissen.

Er wolle demselben in dieser Frage nicht folgen , da auch die

Staatsregierung wenig geneigt zu sein scheine, mit der Ein¬
führung dieser Ehe weiter , als absolut nothwendig , vorzugehen.

Was aber die Vcrtheidigung des Art . 2 der Regierungsvor¬

lage angehe , so lege der Herr Staatsminister eine entschiedenes
Gewicht darauf , daß eS sich darum handele , ein seit 50 Jahren

bestehendes Recht zu erhalten . Seines Erachtens sei hier

nichts zu erkalten , wenigstens nicht das bestehende Recht.

Die Vorlage will aber auch etwas Neues schaffen , indem der

bloße bürgerlime Act ohne die Trauung der Kirche zur Ehe-

abschließung genügen solle . Eben weil es sich auch vom

Standpunkte der Regierungsvorlage um die Einführung eines

neuen Rechtes handele , könne diese sich nicht damit verthei-

digen , daß es auf die Conservirung dcS alten Rechtes an-

komme . Der Umstand , daß in den vergangenen 50 Jahren

die in dem Ausschußberichte geschilderten Gefahren nicht hcrvor-

getreten sind , könne nicht mehr wiegen , als die Rücksicht auf

die Conformität mit dem Rechte der umliegenden Rheinlandc.

Das neue Recht , welches die Vorlage wolle , existire nirgends,

das alte , jetzt wieder hergestellte Recht , aber in mehreren

großen Ländern . Deßhalb hat der Ausschuß Recht gehabt,
zu sagen , daß es sich hier um eine neue Erfindung , um ein

Experiment handele . Wenn der AuSschußbcricht ferner einmal

sage , daß durch Verbot und Strafandrohung die Abhaltung
der kirchlichen Feier vor dem Civilacte verhindert werden könne,

so habe allerdings der Herr Staatsminister Recht , wenn er
bemerke , daß durch ein solches Verbot Conflicte absolut un¬

möglich nicht gemacht würden . Allein er denke , daß doch

neben diesem Verbot die Geistlichen auch Bildung und gesetz¬

lichen Sinn genug haben würden , um jedem Conflicte auS dem

Wege zu gehen . ES könne sein , daß auch bei Annahme der

Ausschußanträge sich Jnconvenienzen ereigneten . Allein diese

zu vermeiden habe der Einzelne in der Hand , wenn er sich,

falls er die kirchliche Einsegnung wünsche , nur vorher mit
dem Geistlichen verständige und sich so vergewissere , ob kirch¬

liche Hindernisse vorhanden seien oder nicht . Der Abg . Russell

werfe dem Ausschüsse Inkonsequenz vor . Er sehe nicht ein,

worin diese Inkonsequenz liegen solle . Wohl aber sei es in-

consequent , wenn der Abg . Russell  einmal die Einführung
der fakultativen Civilehe empfehle und dann den Standpunkt

vertheidigc , daß für den Staat die Kirche gar nicht bestehe.
Weßholb stelle der Abg . Russell  denn keine bestimmte Ab-

änderungsanträgc ? Weßhalb stelle er sich trotzdem auf den

Standpunkt der Regierungsvorlage , die doch auch ein Gebot
an die Geistlichen enthalte , vor Einbringung der Bescheinigung

des weltlichen Beamten keine Trauung vorzunehmen ? Er
empfehle die Annahme der Ausschußanträge.

Schluß der Debatte . Der Abg . Eissel  beantragt

namentliche Abstimmung . Der Ausschußantrag 2 wird mit

26 gegen 4 Stimmen angenommen . Dafür stimmen die
Abgeordneten Bargmann,Blunck,Bünne meyer , Ca m-

mann , EilkS , Eissel , Graepel , Hoher , Huchting,
Hullmann , Lenzler , Lübbcn , MaaS , Massing,

Müller , OldejohannS , Propping,Ramien , Rüde-
dusch , Schildt , Schomann , Selkmann , WillerS,

Wulff , Abels , Ahlhorn.

Dagegen die Abgeordneten Russell , von Hammel,

Schwegmann , Stukenborg.
Es fehlen die Abgeordneten Bulling (beurlaubt ) und

S trodth off (krank ) .
II . Bericht des Quotenausschusses nber ' daS

Beitragsverhältniß der Provinzen zu den Ccn-

trallastcn des Großhcrzogthums.

Der Präsident Hullmann  übernimmt den Vorsitz.
Die Majorität des Ausschusses (H oy er , Ma a S, S chi ldt,

Wulff)  hat den Antrag gestellt:
der Landtag möge beschließen , daß die Beiträge zu
den Kosten des nordeutschen Bundes und der Ver.

tretung bei demselben , als Einzelausgaben , den Be¬

stimmungen des Au ndesgesetzes gemäß , nach Seelenzahl
auf jede der drei Provinzen des GroßherzogthumS zu

verrechnen und zur Auszahlung an die Cassen dersel¬
ben zu verweisen sind.

Die Minorität (Eissel , Massing)  stellt den Antrag:

der Landtag wolle den Antrag der Majorität ver¬
werfen.

Reg .- Commissär Rtthstralt Die Staatsregierung könne

sich mit dem Anträge der Majorität in keiner Weise einver¬

standen erklären , weil derselbe in offenbarem Widerspruche

mit den klaren Bestimmungen deS Staatsgrundgesetzes stehe.

Der Art . 195 Z. 4 desselben enthalte den Grundsatz , daß die

GesammtauSgaben deS GroßherzogthumS diejenigen seien, welche

für gemeinsame Angelegenheiten und Einrichtungen geleistet
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würden, und in Consequenz dieses Grundsatzes seien sodann
eine Reihe van gemeinsamen Leistungen angeführt, und seien
hierzu im Z. 3 insbesondere die ans dem Verhältnisse zum
deutschen Staatenverband entspringenden Leistungen gerechnet.
Der Z. 2, den der Majoritätsantrag für wegfällig erachte,
sei aber noch entschieden anwendbar und entspräche auch dem
von-ngestcllten allgemeinen Grundsätze. Er dürfe sich gestatten,
den Ausschußbericht einer näheren Prüfung zu unterziehen.

Wenn derselbe die veränderten politischen Verhältnisse
betone, so scheine darauf Gewicht gelegt zu werden, daß der
deutsche Staatcnverband sich aus einem Staatenbundc in ei¬
nen Bundesstaat verwandelt habe. ES handele sich hier aber doch
immer noch um Ausgaben, die aus dem Verhältnisse des Groß¬
herzogthums zum deutschen Staatcnverdande. also aus einer
allen drei Provinzen gemeinsamen Angelegenheit entspringen.

Es komme aber noch folgendes Moment in Betracht:
AlS das Staatsgrundgesetz von l849 berathen und er¬

lassen sei, tagte in Frankfurt die deutsche Nationalversamm¬
lung, welche nicht einen Staatenbund, sondern ein deutsches
Reich gründen wollte. Trotzdem seien in das alte Staats-
grundgesetz dieselben Bestimmungen ausgenommen, wie sie in
dem revidirkc» ständen, indem in Art. 223 die Ncrtheünng
nach Quoten und in Art. 153 die Bestimmung getroffen wäre,
welche Angelegenheiten als „gemeinsame" zu betrachten seien.
Es ginge hieraus klar hervor, daß unsere Gesetzgebung der
Art des deutschen Staatenverdandeskeinen Einfluß auf das
Quotcnverhältnjß der drei Provinzen habe cinräumen wollen.

Ans Mg . 2 des Ausschußderichtcs werde gesagt, daß
GesammtauSgaben solche seien, bei welchen nicht eine Ver-
thcilnng auf das Einzelne flattgefunden habe, oder stattfindcn
konnte. Vertheilung auf das Einzelne, was hieße das? Solle
cs bedeuten, daß der norddeutsche Bund jetzt Kopfsteuern ein-
gefnhrt habe? Dem Bunde aber ständen ja nur die einzelnen
Staaten als solche gegenüber und diese vertheilten selbstständig
die Umlagen desselben über ihr Gebiet. Wenn der Bund die
Bevölkerungszifferals Thcilungsmodns bestimme, so wisse der¬
selbe sehr wohl, daß dieser Thcilnngsmodns verwerflich sei,
er konnte aber nicht anders, weil er die Leistungsfähigkeit der
einzelnen Staaten zu einander nicht abschätzen konnte. Dies
könnten aber Wohl die einzelnen Staaten hinsichtlich ihrer
Provinzen und durch Art. 195 seien wir zu einer solchen
Repartitioii nach der Leistungsfähigkeit derselben geradezu ge¬
zwungen.

Wenn man den Ausschußbcricht lese, so sollte man glau¬
ben, daß die Matrikularnmlagen für den Bund etwas ganz
Neues seien. Wer aber nur eine Zeit lang in dem Finanz¬
ausschuß gesessen habe, werde wissen, daß auch der alte deutsche
Bund schon Matrikularnmlagen, z. B . für die Bundesfestun-
gcn, anszuschreibcn pflegte. Trotzdem habe das Staatsgrund¬
gesetz die Matrikularnmlagen zu den nach dem Quvtenvcr-
hältnisse aufznbringendcnAusgaben gerechnet.

Auf Mg'. 4 suche der Bericht der Mjoritär ferner nach-

Berichte. XVI. Landtag.

! znweisen, daß Birkenfeld nach der Vorlage der Staatsregie»
j rung an Centrallasten überhaupt weniger bezahle, als eS, nach
! Seelenzahl berechnet, zu den Kosten des norddeutschen Bundes

entrichten müßte. Mit anderen Worten: wenn Birkenfeld
gar nicht da wäre, so ständen die anderen Theile sich besser.

^Der Bericht stelle nämlich eine nach der Seelenzahl berechnete
j Summe von 23.925 Thlr. gegenüber der Summe, welche cs
j nach dem Voranschläge zahlen solle, so daß sich eine Difse-
i renz von ca. 1000 Thlr. ergebe, welche es weniger zu den
j Gesammtausgaben des Großherzogthums beitrage. In dieser*
! Rechnung sei der große Fehler Passirt, daß die Gebührnisse
! des Großhcrzoglichcn Hauses von un Ganzen 170,000 Thlr.
>bei der Ausstellung der Centraladgaben vergessen seien. Die
! Beiträge der Provinzen zu denselben seien in den Spezial-
? budgets ausgesührt und falle auf Birkenfeld hiernach eine

Summe von 13,000 Lhlr. , sodaß sich nicht ein Minus von
1000 Thlrn., sondern ein Plus von 12,000 Thlrn. ergebe.

Auf Mg . 187 sei ferner der Z. 3 des Art. 195 ans-
zulegen versucht. Dies verstehe er dahin, baß es für den
Fall der Unrichtigkeit der eben vorhergegangenen Deduktionen
habe gesagt werden sollen. Denn wenn die Deduktionen rich¬
tig, so komme es ja aus die Auslegung des Z. 3 nicht an.
Es sei nun zwar richtig, daß Steuerkraft und Domanimn
nicht ganz allein maßgebend sein sollten, Wohl aber sei es
unzweifelhaft, daß dies die Hanptfactoren seien und würde
man deßhalb doch ganz gewiß zu weit gehen, wenn man sie
ganz unberücksichtigt lassen wollte.

Endlich werden auf Mg. 188 die Gesammtausgabencharak-
terisirt alS solche, welche sich nur schwer theilen oder repar-
tiren ließen. Wer die Geschichte unseres StaatSgrnndgesetzes
kenne, wisse aber, daß nicht die Schwierigkeit der Vertheilung,
sondern der Charakter der Ausgaben als gemeinsame oder
provinzielle den Maßstab bildete. Ihrem Character nach
seien die Ausgaben für den norddeutschen Bund keine provin¬
ziellen, sondern gemeinsame Ausgaben.

Auf Mg . 193 berechnet der Berichterstatter der Min¬
derheit. was bei Annahme des Majoritätsantrages die ein¬
zelnen Provinzen zu den Centrallasten mehr oder weniger, als
im Voranschläge bestimmt, zn zahlen hätten. Die Berechnung
sei nicht ganz genau richtig. Lege man nämlich statt der
Milirärcontingents-Bevölkerung die Matrikularbevölkerungs-
zahl, statt der von der Minorität angewandten Procentsätze,
welche die Vorlagen für das Zustandekommen der Kronguts-
vorlage annehme, die von derselben für das Nichtzustande-
kommen dieser letzteren proponirten Zahlen zu Grunde, so
ergebe sich bei Annahme des MajoritätSanlrages für die
nächste Finanzperiode:

für das Herzogthum ein Schaden von 3750 Thlr.
für Lübeck mit Ahrensbök ein Vortheil

von . 26,875 Thlr.
für Birkenfeld ein Schaden von . . 23,125 Thlr.

Lege man aber die ganze 6jährige Quotenperiode zw
6
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Grunde, so ergeben sich in derselben Reihenfolge folgende
Zahlen: 8735; 61,574; und 52,841.

DaS Herzogthum sei den Schaden Wohl zu tragen im
Stande. Vergleiche man aber Birkenfeld, welches nach dem
Majoritätsantrage jährlich ca. 9000 Thlr. mehr und Lübeck,
welches jährlich ca. 10,000 Thlr. weniger an Ccntralabgaben
zahlen solle, so erscheine Birkenfeld im Vergleich mit Lübeck
enorm belastet. Birkenfeld bringe schon jetzt an Steuern,
Sporteln rc. ohne die Einkommensteuer jährlich auf: 62,190 Thlr.,

'Lübeck mit Ahrensbök jährlich dagegen 35,844 Thlr. Birken-
seld solle nach dem Voranschläge ferner einen Zuschlag von
Zo/o zur Einkommensteuer tragen und trotzdem schlösse dieser
noch mit einem jährlichen Deficit von 20,000 Thlr., welches
vorläufig durch ein vorhandenes Capital gedeckt werde. Lübeck
solle dagegen einen Zuschlag von nur Mch tragen und schließe
im Falle der Zncorporirung von Ahrensboek mit fast gar
keinem Deficit. Wenn der Vorschlag der Majorität Annahme
fände, so wachse das jährliche Deficit Birkenfelds auf 30,OOOTHlr.,
Lübeck aber könnte Steuern abschaffcn.

Schließlich bemerke er noch, daß bei Aufstellung des mo-
dificirten Voranschlags im Jahre 1868 Niemand bezweifelt,
daß die Malricularbciträge zu den Gesammtausgaben gehören.
Gr hoffe, daß der Landtag jetzt in gleichem Sinne sich aus-
sprechen werde.

Abg. Wttlff zur Geschäftsordnung: Es schiene ihm in
der heutigen Sitzung ein ungewöhnlicher Geschäftsgang Platz
zu greifen. Nach der Geschäftsordnung habe zunächst der
Berichterstatter den Bericht vorzulesen oder zu rcferiren,
damit der Landtag erst einen klaren Ueberblick aus den Be¬
richten bekomme, doch hat der Negierungscommissärvorher
das Wort erhalten und ohne weiteres auf einen Theil sich
losgelassen.

Präsident: Es sei im Hause lange keine Sitte mehr,
daß der Bericht vorgelesen werde. Wenn der Herr Bericht¬
erstatter denselben aber zu ergänzen wünsche, so könne er das
Wort erhalten. Dem anscheinend gegen das Präsidium ge'
richteten Vorwurfe müsse er mit dem Hinweise auf die Ge¬
schäftsordnung begegnen, nach welcher die Herren Regierungs-
commissäre jeder Zeit, also auch vor den Berichterstattern
das Wort verlangen könnten.

Abg. Wulff als Berichterstatter: Er müsse zunächst
hcrvorheden, daß ed sich in dem Berichte deS Ausschusses
nur um eine Vorfrage handele, die zu erledigen sei, bevor die
Procentsätze der einzelnen Provinzen definitiv festgesetzt wür¬
den. Lehne man den Antrag der Majorität ab, so müsse
das Fürstenthum Birkenfeld einen höheren, das Fürstenthum
Lübeck einen niederigcren Procentsatz, als die Regierungsvor¬
lage wolle, annehmen.

Denn es stelle sich noch immer ein Mißoerhältniß her¬
aus, daß das Fürstcnthum Birkenfeld nach der Vorlage
der StaatSregiernng weniger zu den Centrallasten
bezahlt, als eS au Lasten dem Großherzogthum zumeist. Die

Majorität habe zunächst auf den Ccntral-Voranschlag Bezug
genommen. Im Ausschuß sei das Ergebniß der letzten
Volkszählung nicht bekannt gewesen und die Majorität habe eine
frühere, die Minorität die letzte Volkszählung angenommen;
die letztere werde aber die richtige sein, indem dieselbe Wohl
bei den in diesem Jahre von neuem fcstzusetzcndcn Matri-
cularbeiträgen maßgebend sein werde; darnach änderten sich
die Zahlen etwas; das Fürstcnthum Birkenfeld würde anstatt
1040 Thlr. nur jährlich 600 Thlr. dem Großherzogthum
mehr auferlegen, als es im Ganzen zu den Gesammtaus-
gaben des GroßhcrzogthumS nach den Centralvoranschlag
beitragen solle, dies mache für die Finanzperiodc 1800 Thlr.,
dazu für den Provinzialrath2125 Thlr. , für den Landtag
den achten Theil mit 2000 Thlr., mache zusammen 5925 Thlr.,
ferner noch die freie Verwaltung von den Ccntralbehörden,
die den Behörden znzuwendcnde Last, wäre nur nach Seclen-
zahl zu berechnen und es würde darnach auf Birkenfeld die
Summe von 32,747 Thlr. zu rechnen sein, so daß, wenn
der Großherzog das Fürstenthum Birkenfeld gegen die Ge¬
bührnisse des Großherzoglichen Hauses verschenke, das Herzog-
thnm und das Fürstenthum Lübeck einen Vortheil von min¬
destens 38,672 Thlr. für jede Finanzperiode haben würden.

Die Majorität habe sich die Frage vorgclegt, ob die
Gesammtausgaben des Großherzogthums nach Schaffung
des norddeutschen Bundes noch dieselben seien, wie früher,
und geglaubt, diese Frage verneinen zu müssen. Nach Art. 1 des
Slaatsgrundgcsetzes sei das Großherzogthum ein selbstständiger
Staat , als solcher stehe derselbe auch in dem Deutschen Staaten-
vcrbande. Der Norddeutsche Bund habe aber eine wesent¬
liche andere Lage geschaffen, indem das Großherzogthum nicht
mehr so selbstständig wie früher dastehe. Wenn vorher ge¬
sagt sei, das Großherzogthum stände als Ganzes den Aus¬
gaben und Einnahmen des Bundes gegenüber, so sei dies
nicht richtig, da der Bund diese von vorneherein vertheilc,
die Zolleiiiiiahmen nach Kopfzahl und ebenso die Matrikular-
ausgaden nach Kopfzahl und zwar wie dieselbe sich aus den ein¬
zelnen Provinzen ergebe. DaS Großherzogthum sei ferner
auch in militärischer Beziehung gcthcilt, jeder LandcStheil stelle
sein eigenes Militär. Wenn der Bericht der Minderheit sage,
daß im Falle ein Theil daS auf ihn fallende Couliugenl nicht
aufbringen könne, die anderen Thcile eintreten müßten, so sei
dies nicht richtig.

Wenn Lübeck nicht genug Mannschaften zu stellen ver¬
möge, so trete nicht das Herzogthum, sondern der Kieler Kreis
ein, die Fürstenthümer ständen in dieser Hinsicht in keiner Weist
zu Oldenburg, sie seien Preußischen Militär -Kreisen zugetheilt,
bildeten einen Specialkreis und müßten ihr Militär aufbrin-
gen nach Kopfzahl und nach dieser Kopfzahl werde auch zu dem
Militär im Norddeutschen Bund gezahlt. Wenn wir von diesem
Gesichtspunkte ausgingeu, so seien die im Staatsgrundgcsetze
angeführten Ausgaben ganz andere geworden. Art. 195Z. 4
sage ausdrücklich, welche Ausgaben als „Gesammtausgaben"
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anzusehen und nach Art. 195 Z. 3 auf die Provinzen zu
vertheiien seien; dieser Paragraph Weiche hierin von den ana¬
logen Bestimmungen des alten Staatsgrundgesetzcs ab, indem
er allgemeiner gefaßt sei. Für alle anderen Ausgaben sei
der Charakter als „Gesammtausgabcn" durch den ß. 1 aus¬
drücklich ausgeschlossen, so lange sie noch getheilt werden
könnten, weil eben jeder Landestheil möglichst selbstständig in
seinen Finanzen dastehen solle. Die Ausgaben zum Nord¬
deutschen Bunde seien aber nicht an Stelle der alten Bun-
desumlagcn getreten und deßhalb nicht unter Z. 4 Ziffer2
zu subsumiren. WaS Ziffer 9 anlange, so beziehe diese sich
auf ein selbstständiges oldenburgisches Kriegswesen, welches
in unseren früheren Budgets selbstständige Positionen gehabt
habe. Er glaube hier vorläufig addrechen zu sollen und be¬
halte sich vor, später auf die Ausführungen der Minderheit im
Einzelnen zurückzukommen.

Reg.-Commissär Ruhstrat : Der Vorredner lege Gewicht
darauf, daß das Kriegswesen ein anderes geworden sei. Das
sei richtig. Er sei hierauf früher nicht näher eingegangcn,
weil die fraglichen Ausgaben für das Kriegswesen jetzt unter
Ziffer2 des H. 4 fallen würden. Das frühere Staatsgrund-
gesetz habe in den Worten etwas anders gelautet, dem Sinne
nach aber dasselbe gesagt.

Abg. Eissel als Berichterstatter der Minorität. Der
Berichterstatter der Majorität habe seinen Bericht soeben in
Worten wieder vorgetragen und würde cs ihn zu weit führen, auch
seinen Bericht auf diese Weise noch einmal zur Kenntniß der Abge¬
ordneten zu dringen. Er könne nur wiederholen, daß die Annahme
des Majoritätsantrags eine Verfaffungsverletzung sei. Was
die Ausführungen der Majorität angehe, so seien dieselben
soeben vom Regierungstischeklar und überzeugend widerlegt.

' Nur auf einen Punkt, der in dem Minoritätsberichte nicht
enthalten, aber vom Herrn Regierungscommissär soeben er¬
wähnt worden sei, wolle er näher eingehcn, den Punkt näm¬
lich, daß, wenn der Norddeutsche Bund Matrikularumlagen
nach den Köpfen der Bevölkerungen einsühre, dieses gar nicht
etwas Neues sei. Bereits die Wiener Schlußacte vom Jahre
1820 habe in Art. 52 das Verhältnis und die Erhebung
solcher Matrikularumlagen genau geregelt.

Redner verliest den detr. Artikel 52.
Zrdem der Norddeutsche Bund die Kopfzahl als Ver-

theilungimodus beibehielt, habe er nicht etwas Neues geschaf¬
fen und wßhalb das Staatsgrundgcsetz, wonach das Domo-
nium und die Steucrkraft die ausschließlichen Factoren zur
Ermittelung deS Beitragsverhältnisses der einzelnen Provin¬
zen seien, auch nicht alterirt. Die Minorität habe sich auf den
rechtlichen Standpunkt gestellt und das Materielle des Majo-
ritätsantraget nicht weiter berührt. Ueber daS Verwerfliche
der Kopfsteuci sei man längst einig. Es liege in der Natur
der Sache, daz in den Fällen, in welchen cs sich um Schutz
und Zwecke dei Staats oder um allgemeine Calamitätcn han¬
dele, es Pflicht der Staatsbürger sei, persönlich einzutreten,

allein wenn eS sich um Aufbringung öffentlicher Lasten, Ab¬
gaben re. handele, dann dürfe nur die Steuerkraft und Leistungs¬
fähigkeit der Einzelnen in Anspruch genommen werden. Es
sei dies ein Grundsatz, den nicht nur unsere Gesetzgebung, sondern
auch die der anderen deutschen Staaten zur Durchführung
gebracht habe. Wollte man die Consequenzen des Majori-
tätsantrages ziehen, so müßten auch die Lasten der einzelnen
Provinzen, schließlich auch der einzelnen Aemter, ja der ein¬
zelnen Gemeinden aus die Köpfe vertheilt werden und damit
würde Herr Klävemann  in Oldenburg wohl sehr zufrieden
sein. Die Aenderung, die der Herr Regierungscommissär mit
der Berechnung in dem Minoritätsberichtc vorgenommen,
möge Wohl richtig sein; der .Berechnung sei die effeetive
Bevölkerungszahl statt der Bevölkerung nach der Matrikel
irrthümlich zu Grunde gelegt. Einen Punkt wolle er aber
noch hervorhcbcn. Es heiße in dem Ausschußberichtc der Ma¬
jorität, daß Birkenfcld immer eine bevorzugte Stellung ein-
nehme. Er müsse hieraus erwiedern, daß Birkenfcld bisher
eine solche Stellung noch nie eingenommen habe und auch
nicht einnehmen wolle, Birkenfeld wolle keine Begünstigung,
allein eins verlange es — Gerechtigkeit. Meine Herren,
haben Sie bisher Gerechtigkeit geübt, so üben Sie sie auch
heute und lehnen Sie den Majoritätsantrag ab.

Abg. Wulff als Berichterstatter: Er habe nur noch
Einiges zu bemerken. Wo cs hiuführen solle, wenn mit dem
Vertheilungßmodus der Kopfzahl weiter nach unten gegangen
werde, sei eine müssige Frage. Hier handele cs sich um Gc-
sammtausgaben, die unter einzelnen Provinzen zu vertheilen
seien, nicht um Nepartitionen zwischen Gemeinden und Ein¬
zelnen. Habe jede Provinz ihre eigenen Cassen, so müsse
sie auch für sich ihre Abgaben und Lasten tragen. Wie sie
dieselben aufbringe, sei ihre eigene Sache und daß die Vertheilung
der Last in den Provinzen selbst nach Steuerkraft der rich¬
tige Vertheilungß-Modus sei, erkenne er vollständig an, indem
ein Gesammtintcreffe der Bewohner sich daranknüpfc. Zwischen
den Provinzen liege aber gar kein Gesammtintercsse in der
Weise, wie wir zum Norddeutschen Bunde standen, vor. Wenn
man darauf Hinweise, daß die Verhältnisse unter dem Nord¬
deutschen Bunde sich nicht geändert hätten, so glaube er im
Gegentheil, daß wesentliche Unterschiede vorhanden wären.
Der frühere Bund habe keine selbstständigen Einnahmen gehabt.
Weshalb habe Birkenfeld denn keine eigenen Zolleinnahmen mehr
und mache doch darauf Anspruch? Werden die Einnahmen nach
Kopfzahl ans die deutschen Staaten repartirt, warum sollen
denn nicht konsequenter Weise auch die Ausgaben nach Kopf¬
zahl repartirt werden? Wenn man schließlich aus das Mit-
leidsverhältniß Birkenfelds Hinweise, so sei dies in Wirklich¬
keit ganz anders. Seien die Ordinärgcfälle bei uns auch
nicht Grundsteuern? Birkenfeld sei ein Staat , so günstig ge¬
stellt, wie sonst keiner in Europa. Die Bewohner zahlten an
Gesammtabgaben an den Staat , nach Volkszahl berechnet,
pro Kopf 2 Thlr. 16 gs.. während die Bewohner Lübecks,
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pro Kopf 3 Thlr. 16 gs. zahlten. Die Commiinalabgaben
würden wohl noch eine höhere Summe aufzuweisen haben. In
Birkenfeld hätten die Gemeinden einen großen Grundbesitz,
einige Gemeinden, z. B . die, wo der Abgeordnete Massing
seinen Besitz habe, zahlten alle ihre Gemeindclasten ans den Er¬
trägen der Forsten und hätten keine Wegelast, kein Chaussee¬
geld, überhaupt nichts mehr zu zahlen. Das Forstareal von
28,000 Morgen, welches das Fürstenthum Birkeufeld als
Gemeiudeforsten aufweise, liefere hohe Erträge zu den Ge-
meindeabgabcn. Vergleiche mau die Schätzung des Kataster-
reiuertrages in Birkeufeld und Lübeck, so stelle sich der Rein¬
ertrag des crsteren, der 20 Jahre älterer Schätzung aufweise und
folgedcm zeitgemäß höher anzunehmen sei, ja daß der Grundbesitz
gerade in der Zeit wesentlich auf das Doppelte gestiegen, mithin
um das Doppelte auch auzunchmen sei, auf gleiche Höhe. Wo solle
es denn Herkommen, daß Birkeufeld schlechter gestellt sei als
Lübeck? Letzteres Fürstenthum habe mehrere hunderttausend
Thaler besessen, die seien verschwunden, cs Habs jetzt dagegen
mehrere hunderttausend Thaler Schulden, für das Gemein¬
wohl sei nichts vom Staate gethan und die Gemeinüclast sei
sehr hoch, auch dazu sei der Grundbesitz schwer mit Procent-
schulden belastet. Birkeufeld dagegen habe nach Abgang der
Schulden noch ein Staatsvermögen von 63,000 Thlr. Sehe
man ferner die Verhandlungen des 13. Landtags nach, so
könne man ersehen, daß nach einer Bemerkung des Abgeord¬
neten Segelken bei Gelegenheit der Verhandlungen über die
Brücke zu Idar constamt sei, daß die Steinschleisereien zu Ober¬
stein einen Capitalwerth von 1,200,000 Thlr. haben, außer¬
dem gäbe cs noch die Fabrikzwcige der Goldschmiede, Gravierer,
Bohrer u. s. w., wogegen das Fürstenthum Lübeck nichts auf¬
zuweisen habe. Birkenfeld sei aber stets günstig gestellt ge¬
wesen und nach der Vorlage der Staatsregierung, solle das
Herzogthum zu Gunsten desselben noch ein Proccnt mehr über¬
nehmen. Woraus solle sich dies rechtfertigen? Das Recht
spreche nur für Lübeck. Das StaatsgrnndgcsetzArt. 195H. 3
verweise, außer der Berücksichtigung der Steucrkraft und des Do-
manialvermögens, auf die „gemachten Erfahrungen." Die
Slaatsregierung habe nun die Erfahrung gemacht, daß die Her¬
anziehung des DomaniumS in der früheren Weise sich nicht
rechtfertigen lasse. In der Vorlage sei angenommen, daß ein
Drittel des Domanialvermögens aus jeder Provinz vorweg zu
den Gesammtausgabendes Großherzoglhums verwendet werde
und der dann fehlende Thei! der GesamnttauSgaden, nach
der Steuerkraft von den Provinzen aufzndringen sei; hätte
dieser Grundsatz bei der Ermittlung der Procentsärze für die
Aufbringung der Gesammtausgaben dcS Großherzogthnms
für die Jahre 1863,69 seine Anwendung gefunden, so hätte
das Fürstenthum Lübeck jährlich ungefähr 12,000 Thaler
weniger zuzahlen gehabt, mithin habe man darnach für die
sechsjährige Periode 70 bis 80,000 Thlr. zuviel genommen,
in der vorletzten Periode, wo wir 130ch zahlten, mache das
Doppelt so viel, so daß man von dem Fürstenthum Lübeck

während der letzten 20 Jahre mehrere hunderttausend Thaler
zu viel genommen habe. Warum habe die Staalsregierung
die staatSgrundsetzlich vorgcschriebene gemachte Erfahrung
nicht in der Vorlage ausgenommen? Das Fürstenthum Lübeck
scheine wieder in der Vorlage der StaatSregiernng sehr in
seinem Rechte gekränkt.

Die Berechnung der Minorität sei im ganzen unrichtig
in Zahlen. Auch würde daS Herzogthum keinen Schaden
haben, sondern noch Vorthell, wenn cs dem Fürstenthum
Birkeufeld nicht das 1 Procent zu viel abnehme.

Präsident : Wir haben heute nur zu entscheiden, ob
nach dem Staalögrundgesetze die Bundeslasten als „Gesammt-
aus,gaben" aufzufassen seien oder nicht. Er habe vorher die
Absicht gehabt, die Redner zu ermahnen, sich hierauf zu be¬
schränken. Nachdem aber auch der Herr Ncgicrungscommissär
andere materielle Fragen mit hereingezogen, habe er geglaubt,
auch die folgenden Redner nicht beschränken zu sollen, wolle
aber daran erinnern, daß die aiigezogenen Zweckmäßigkeits¬
gründe hier nicht zur Erörterung ständen.

Reg.-Commissär Rlchstmt: Er beschränke sich darauf,
den vom Abg. Wulff  der StaatSregiernng gemachten Vor¬
wurf zurückzuweisen, ats ob Lübeck bei den früheren Quoten-
tenvcrechnungen Unrecht geschehen sei.

Abg. Schomanu : Auch er beschränke sich ans zwei
Worte. Er wünsche, er könne mit dem Abgeordneten Wulff
ansrusen, daß Birkenfeld der glücklichste Staat in Europa
sei. Das wäre aber Wohl nur eine Redensart und der Herr
Abgeordnete werde sich auch Wohl überzeugt haben, daß seine
Worte nur in diesem Sinne vom Hause aufgenommen seien,
lieber den Begriff „Glück" wäre er verschiedener Ansicht.
Wenn nach dem Abgeordneten Wulff  der Staat am glück¬
lichsten siiuirt sei, wer auf den Kopf seiner Bevölkerung die wenig¬
sten Steuern habe, so müßten Wohl die Eskimo und Lapp¬
länder die glücklichsten Völker sein, die, wie er meine, gar kstne
Steuern zahlten. Er glaube aber, daß man zu solchen Ex¬
travaganzen, anders könne er sich nicht ausdrücken, nicht still-
schweigen dürfe, damit es nicht den Anschein habe, als ob
man sie genehmige. Was die Oberstelncr Industrie arlangc,
so bemerke er, daß die Goldiudustrie eine Industrie rnächter
Golbwaaren sei und mcnn man diese Industrie dem Grund¬
besitze gegenübcrstellc, so glaube er die Thatsache nicht ver¬
schweigen zu dürfen, daß eine Gegend, die von den schweben¬
den politischen, wiilhschaftlichen und soeialen Fragen so av-
bänge, daß selbst der König in Abesshnien auf ihre Industrie
einwirke, Wohl nicht mit dem Grundbesitze verglichen werden
könne, der i» sich eine stets glcichvleivende Sreurkraft trage
und den Werthschwankungen nur in geringem Aaaße ansge¬
setzt sei. Was insbesondere den Verlust anlarge, den das
Fürstenthum durch die Ucbcrtragung der iudnecten Steuern
an den Bund erlitten habe, so sei ihm auf dan letzte» Pro-
viiiziallandtage von dem Herrn Regierungspräsidenten von
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Finkh  die Mittheilung gemacht, daß dieser Verlast sich auf
eine sehr erhebliche Summe belaufe.

Abg. Hoyer : Wenn er sich dem Majoritätsantrage
angeschlossen habe, so sei ihm Wohl bewußt gewesen, daß die
Sache eine Menge Schwierigkeiten in sich trage und das Her¬
zogthum bei Annahme desselben keinen Vortheil habe. Die
Frage sei nicht so sonnenklar und einfach, wie die Staats¬
regierung zu meinen schiene. Er müsse sich zunächst fragen:
was sei„Gcsammtausgabe." Gehe man von der Ansicht aus,
daß die hier bestrittenen Ausgaben den absoluten Charakter
von Gcsammtausgaben auch jetzt noch besäßen, so würde er
sich nicht der Majorität angeschlossen haben, er glaube aber,
daß durch die in Folge der norddeutschen Bundesverfassung
ins Leben getretenen politischen Veränderungen diese Ausga¬
ben ihren früheren Character ciugebüßt hätten. Man nehme
den Fall einer VormundschaflSrcchnung. Hier buche er jeden
Posten in die vorgeschriebenen Einzelrubriken und führe die
übrig bleibenden Ausgaben als Gesammtausgaben in einer
Rubrik auf. Die Bundesverfassung sage in Art. 58 ausdrück¬
lich, daß weder Bevorzugungen noch Prägravalionen einzelner
Staaten zulässig seien. Ferner in Art. 70, daß die Einnah¬
men, soweit sie nicht durch Bundessteuern gedeckt würden,
durch Beiträge der einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe
ihrer Bevölkerung aufzubringcn seien. Er frage nun, sollten
wir das Bundeogesctz oder das Landesgesetz höher stellen, ha-
den wir es hier mit einer Summe von Einzelausgaben oder
mit einer Gcsammtausgabe zu thun. Auf die Zweckmäßig-
keilsgründe wolle er hier nicht cingehen. Wenn die Staats-
regierung der Auslegung des Landtags nicht zustimme, so
müsse ein Antrag auf Abänderung des Staatsgrundgcsetzes
gestellr werden. Dies aber konnten wir nicht vermachen.
Daß Birkenfeld und Lübeck jetzt in einem ganz anderen Ver¬
hältnisse zum Herzogthum ständen, läge auf der Hand. Sie
seien gleichsam eigene kleine Staaten im Bunde und müßten
dasselbe Schicksal haben, wie die anderen kleinen Ländchcn,
welche alle mehr oder weniger getroffen würben. Die Zah¬
len in dem Minoritätsdcrichte habe er nicht genau geprüft,
auf den ersten Blick schienen sie ihm aber nicht ganz richtig
zu sein.

Rkg.-Commisscir Ruhstrat : Der Herr Vorredner be¬
rufe sich auf Art. 70 der Bundesverfassung nnd frage, ob
diese den Landesgesetzen vorginge oder nicht. Das sei nicht
ganz verständlich. Wenn gesagt werde, daß die Matrikular-
beiträge nach der Bevölkerung umgelegt werden sollten, so habe
der Bund doch die Staaten als Ganze vor sich nnd frage
es sich nun nach den Landesgesetzenweiter, wie diese Ausgaben
im Einzelnen von den Staaten vertheilt werben. Der Art. 195
des oldenbnrgischen Staatsgrundgesetzcs bestimme, daß diese
Vertheilung unter den drei Provinzen des Großherzogthums
nach Quoten zu geschehen habe. Der Artikel sei deßhalb
durch die Bundesverfassung in keiner Weise alterirt.

Abg. Schumann : Wenn der Abg. Hoher  bemerke, daß

cs darauf ankomme, ob das Bundes- oder Landcsgesctz Gel¬
tung haben solle, so sei diese Präcisirung der Frage unrichtig.
So weit das Staatsgrundgesetz Bestimmungenenthalte, welche
mit der Bundesverfassung in Widerspruch ständen, so seien
diese von selbst durch die letztere aufgehoben worden. Wenn
das Bundesgesetz etwas bestimme, so gelte lediglich dieses,
wenn aber nicht, so bleibe das Landesgesetz in Kraft. Wenn
der Art. 70 der Bundesverfassung das ausdrücken wolle, was
der Abg. Hoher  meine, so müsse es heißen statt „durch Bei¬
träge der einzelnen Bundesstaaten nach Maßgabe ihrer Be¬
völkerungen," nach „Maßgabe der Bevölkerungen der einzel¬
nen Länder des Staates ". Die Länder des einzelnen Staa¬
tes seien aber für die Bundesverfassung gar nicht vorhanden.
Kein Jurist würde daher die Auslegung der Majorität gut-
heißen können.

Abg. Hoher : Ob alle Juristen mit dem Herrn Vorred¬
ner übcreinstimmen würden, sei ihm zweifelhaft. Er habe
hervorgehobcn, daß seiner Ansicht nach Gesammtausgaben die¬
jenigen seien, welche dem Ganzen dienten und sich von ihm
nicht trennen ließen. Für die Vertheilung derselben sei jetzt
in der Bundesverfassung ein Modus gegeben und sehe er
nicht ein, weßhalv dieser hier nicht Anwendung finden sollte.

Abg. Grristel: Er sei mir dem Anträge der Minorität
einverstanden. Es handele sich hier um die Auslegung der
Worte in Z. 2 ded Art. 195: „Verhältnis; zum deutschen
Staatenverbande." Das Einzige, was die Majorität mit ei¬
nigem Scheine für ihre Auffassung sagen könnte, wäre, daß
der bei Erlassung deS Staatsgrundgesetzcs vorhandene Staa-
tenverband, der deutsche Bund, nicht mehr bestehe und daß,
wenn ein neues Bundesverhältniß eingctretcn sei, dieses nur
nachH. 12 im Wege der Gesetzgebung für eine gemeinsame
Einrichtung habe erklärt werden können. Aber man habe in
H. 2 allgemein vom„Staatenverband" gesprochen und so jede
Aenderung desselben offen gehalten. Deßhalb sei auch eine
Aenderung durch die Gesetzgebung überflüssig. Die ebenfalls
unter den gemeinsamen Ausgaben erwähnte Vertretung im
Auslande werde jetzt gleichfalls durch den norddeutschen Bund
wahrgeuommen und müßten die Kosten derselben, wie billig,
auch uns mit zur Last fallen. Das Vcrhältniß zum nord¬
deutschen Bunde sei eben etwas für alle drei Provinzen Ge¬
meinsames und deßhalb nicht in Einzelausgaben desselben zu
trennen.

Abg. Russell: Er wolle nicht alle bereits aufgeführten
Gründe wiederholen. Aus juristischen Motiven scheine.auch
ihm der Antrag der Majorität nicht haltbar. Es sei keine
Aenderung eingetreten. Man habe sich auf dem letzten Land¬
tage gefragt, ob eine Aenderung des StaalSgrundgesetzesin
Folge der Bundesverfassung in die Hand zu nehmen sei, aber
davon abgesehen, indem man anerkannte, daß die Bundesge-
sctzgebung der LandeSgesetzgcbung von selbst dcrogire. Er
müsse daher auch die Ablehnung des Majoritäts -Antrags
empfehlen.
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Abg . Wulff als Berichterstatter : Es sei darauf Bezug
Leuommen , daß in den politischen Verhältnissen keine Aende-
rung eingetreten sei. Warum habe man aber beliebt , als die
deutsche Reichsverfassung zu Grade ging , sogleich zu einer Re¬
vision des oldenburgischen Staatsgrundgesetzes zu schreiten und
Oldenburg wieder als selbstständigen Staat hinzustellen , in¬
dem man alles auf das deutsche Reich Bezügliche Herausnahme
Der norddeutsche Bund habe wiederum ganz neue Verhält¬
nisse geschaffen und könnten deßhalb die Beiträge , die er for¬
dere , nicht denen des alten Bundes gleichgestellt werden . Das
Großherzogthum habe jetzt die alte Selbstständigkeit nach Au¬
ßen und in den oberen Berwaltungs Zweigen verloren , es sei
ein in Norddeutschland zerfallender Staat , und besitze nur
noch eine Provinzen ähnliche beschränkte Verwaltung im In¬
nern , Warum flössen denn jetzt die Zollgelder in die nord¬
deutsche Bundescasse und gingen nicht wie früher auf die Pro¬
vinzen über ? Tie Einnahmen im Norddeutschen Bunde seien an¬
dere . wie die im deutschen Staatenc -ervande . und die Lasten soll¬
ten noch dieselben sein ? Was die anderen Verhältnisse beträfe,
die hervorgehoben seien, so wolle er darüber hinweggehen,
müsse aber bemerken , daß auch Lübeck mit einem Deficit von
31,000 Thlr . schließe , welches sich noch um einige Tausend
Thaler vergrößern würde , wenn Ahrensbök einverleibt würde.
Deßhalb Hobe sich auch der Provinzialrath gegen die Einver¬
leibung ausgesprochen , beider sei aber die Einverlcibungsvor-
lage von der Regierung immer noch nicht vorgelegt , umhin
sei die Finanzlage des Fürstenthums , so wie dieselbe dem
Provinzialrath vorgelegt sei, eine ganz andere , als sie von dem
Herrn Regierungscommisfär hcrvorgehoben sei.

Schluß der Debatte . Der Ausschußantrag der Majori¬
tät wird in namentlicher Abstimmung mit 25 gegen 5 Stim¬
men abgclehnt . Gegen denselben stimmen die Abgeordneten
Ca m mann , EilkS , Eissel , Graepel , v . Hammel,

Huchting , Hullmann , Lengler , Lübben , Massing,
Müller , Oldejohanns , Propping,Ramien,Rüdc-
busch , Russell , Schomann , Selkmann , Stuken¬
borg , Willers , Abels , Ahlhorn , Bargmann.

Dafür die Abgeordneten Hoyer,Maas , Schildt,
Wulff , Blunck.

Es fehlen die Abgeordneten Bulling und Strodthoff.

III . Zweite Lesung des Gesetzes für das
Großherzogthum , betr . einige Abänderungen
und Ergänzungen des Äblösungsgesetzes vom 11.
Februar  1851.

Viceprästdent Gräpel  übernimmt den Vorsitz.
Zu Art . 1 8 - 1 und 2 sind keine Abänderungsanträge

gestellt.
Zn 8 - 3 hat der Reg . - Commissär Janßen  folgenden

Antrag gestellt:

Der Art . 1 8 - 3 erhalte folgende Fassung:
Im Falle des Z. 2 hört die abzlllöscnde Berechti¬

gung nicht schon mit dem Abschluß deS Contracts,
sondern erst mit der Zahlung des AblösungscapitalS
auf , und zwar dergestalt , daß:

1) soweit cs sich um Geldrcnten , Naturalien und
Dienste handelt , dieselben bis dahin sort-
geleistet , —

2 ) soweit eS sich um Antrittsgelder handelt , statt
der Fortleistung derselben jährlich 4 ^ deS Ab-
lösungscapitals bis dahin entrichtet werden.
Der Berechtigte muß auf Verlangen deS Ver¬
pflichteten denselben mit der Bezahlung des Ab-
lösungscapitals auf mindestens 2 Jahre , vom
Abschluß des Ablösungsvertrages ungerechnet , be¬
fristen.

Dieser und die folgenden Anträge des Reg .- Commissärs
sind gestellt nach der Reihenfolge der Zusammenstellung zur
zweiten Lesung.

Abg . HullMMN als Berichterstatter : Der Antrag solle
einige Zweifel lösen , die bei einer Befristung mit der Zahlung
des AbläsungScapitals eiutreten könnten . Der Ausschuß
habe sich mit der vom Herrn Reg .-Commissär vorgeschlagenen
Fassung einverstanden erklärt.

Der Antrag 1 des Reg .-Commissärs zu 8 - 3 wird an¬
genommen.

Der Antrag 2 des Reg .-Commissärs lautet:
Dem Art . 1 werde folgender Z. 4 nachgefügt:

Wenn dem Staat oder einer unter staatlicher Auf¬
sicht stehender Verwaltung öffentlicher Fonds die ab¬
zulösende Berechtigung zusteht , so kann der Ablösungs-
Vertrag in der Weise abgeschlossen werden , daß die
zuständige Behörde in einem schriftlichen AblösungS-
antrage dem Verpflichteten die Art und den Betrag
der abzulöscnden Berechtigung sowie deS Ablösungs-
capitals und sonstige in Betracht kommende Thatum-
stände mittheilt , mit der Aufgabe , etwaigen Wider¬
spruch binnen 4 Wochen zu erheben . Der Vertrag
wird als mit der Zustellung des Ablösungsantragcs
abgeschlossen angesehen , wenn in dieser Frist kein
Widerspruch erfolgt.

Abg . Hullmann als Berichterstatter : Der Antrag be¬
zwecke, den Verwaltungsämtern bei den vielen Ablösungen,
welche das Gesetz Hervorrufen würde , ein bequemeres Ver¬
fahren zur Disposition zu stellen . Der Ausschuß empfehle
ebenfalls die Annahme.

Antrag 2 des Reg .- Commisfärs wird angenommen.

Zu Art . 2 Z. 3 hat der Reg .-Commissär folgenden An¬
trag 3 gestellt:

Im Art . 2 ß . 3 anstatt : „wenn bei gleichem Min-
! destbetrage deS AblösungscapitalS - , zu setzen: »wenn

daS AblösungScapital mehr als 20 Thlr . beträgt , und " .

Abg . Hullmann als Berichterstatter : Der Antrag ent-
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halte nur eine Redactionsändcrung , gegen die nichts zu er¬
innern sei.

Zu Art . 2 ' tz. 4 hat der Reg . - Commissär Streichung
des Z. 4 beantragt.

Reg .-Commissär Jautzen : Er habe die Streichung aus
folgenden Gründen beantragt:

1) fehle es dem ß . 4 in seiner jetzigen Fassung an einem
geeigneten Präjudize für den Fall seiner Nichtbe¬
folgung.

2 ) würden die meisten Anträge auf Ablösung Wohl vom
Staate auSgehen . Der Staat würde sich neue Vor¬
drucke machen lassen und in denselben die gesetzlichen
Bestimmungen wörtlich anführen . Diese würden auf
solche Weise bald genug im Publikum bekannt werden.

Abg . HullmaMt als Berichterstatter : Aus praciischen
Gründen stimme der Ausschuß diesem wie dem folgenden An¬
träge 5 des Herrn Reg .-Commissärs bei.

Der Antrag 4 des Reg .-Commissärs wird angenommen.
Der Antrag 5 des Reg .-Commissärs lautet:

Den Art . 3 Z. 3 zu streichen , falls Art . 1 ß . 3 in
der obigen Fassung angenommen wird.

Der Antrag 5 wird angenommen.
Zu Art . 5 des Entwurfes sind eine Reihe von Ab-

ändcrungsanträgen gestellt.

Der Antrag 1 des Reg .- Commissärs lautet:
Der Arr . 5 Z. 1 erhalte folgende Fassung:

Wenn eine unvertheilte Gcldrentc aus einer oder
aus mehreren oder auf allen mit gesondertem Grund-
steuerreinertrage in den Catastern aufgeführten Par¬
zellen einer geschlossenen Stelle hastet , . . . . .
vereinbaren , daß diese Rente ganz oder zu be¬
liebigen Theilen über alle oder mehrere Parzellen
der geschlossenen Stelle repartier , oder auf eine
Parzelle gelegt werde . Die Vertheilung einer
gleichen Rente über Parzellen , welche nicht zu einer
geschlossenen Stelle gehören , aber zusammen auf
einem Folium in den Catastern aufgeführt stehen,
geschieht nach dem Fuße des Grundsteuer-
reincrtrages , wobei die zu repartirendcn Renten-
theile biS zu 100/g von dem genau ermittelten
Betrage abweichen dürfen.

Der Antrag 7 desselben:
Im Art . 5 Z. 1 anstatt »Berechtigung " zu setzen:
»Geldrente - ,

Der Antrag 8 desselben:
Im Art . 5 Z. 2 den Abs . 3 so zu fassen:

Der Widerspruch eines Verpflichteten ist nur zu
berücksichtigen , wenn von ihm gleichzeitig andere
Vorschläge wegen der Umlegung gemacht werden.
Diese sind anzunehmen , soweit dadurch nach dem
Erachten der umlegenden Behörde die Sicherheit

der Reine nicht gefährdet , und das Hebungswcsen
nicht durch die große Zersplitterung derselben be¬
einträchtigt wird.

Der Antrag 9 endlich desselben:

Der Art . 5 Z . 3 erhalte folgende Schlußfassnng:
. . . . sie Ablösung zu verlangen , nur An¬

wendung , wenn die Rente vor der Umlegung mit
einem Capital von höchstens 20 Thlr . abgelöst
werden konnte.

Der Abg . Hullmann  hat folgenden Antrag gestellt:

Im Art . 5 Z. 2 der Zusammenstellung in dem ersten
Satze : »Steht in solchen Fälleu die Berechtigung
dem Staate zu «, vor „zu -- ' einzuschalten : „ oder ei¬
nem durch eine staatliche Behörde vertretenen Fonds « .

Ferner hat der Abg . Hullmann  folgenden Verbesserungs-
Antrag gestellt:

Der Art . 5 erhalte folgende Fassung:

Z . 1 . Wenn eine Geldrente auf einer ge¬
schlossenen Stelle oder auf einem Theile derselben
oder auf mehreren zu keiner geschlossenen Stelle ge¬
hörigen , mit gesondertem Steuercapital in den Ca¬
tastern aufgeführten Parzellen hastet , so kann die¬
selbe durch Vereinbarung zwischen dem Verpflichteten
unv dem Berechtigten , ohne daß dritten Personen
ein Widerspruchsrechl zusteht , über alle oder mehrere
gesonderte aufgcführte Parzellen der geschlossenen
Stelle bezw . des pflichtigen Complexes repartirt
oder auch auf eine derselben gelegt werden.

Z. 2 . Außerdem kann jede Geldrente durch
gleiche Vereinbarung in beliebiger Weise über alle
in derselben Gemeinde , in welcher das verpflichtete
Grundstück liegt , belegene Parzellen des Verpflichteten
oder über einige derselben repartirt oder auch auf
eine derselben gelegt werden , wenn vorher mittelst
einer öffentlichen Aufforderung nachgewiesen ist, daß
der beabsichtigten Umlegung dingliche Rechte dritter
Personen nicht cntgegenstehen.

Die Aufforderung ist von der für Repartitions-
suchen zuständigen Behörde in dem für die öffent¬
lichen Bckannmachungen der Behörden bestimmten
Blatte zu erlassen und muß die durch die Umlegung
zu belastenden Parzellen , sowie den Rentendetrag,
welcher auf jede derselben gelegt werden soll , an¬
geben und zur Erhebung etwaigen Widerspruchs
dritter Personen eine mindestens vierwöchige Frist
bei Strafe des Ausschlusses anberaumen.

Nur solche dingliche Rechte an dem zu be¬
lastenden Grundstücke begründen ein Widerspruchs¬
recht , welche nicht auch gleichmäßig auf das ver¬
pflichtete Grundstück sich erstrecken.
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Der angedrohtc Ausschluß tritt mit Ablauf der
Frist in Kraft, ohne daß ein Ausschlußbescheid ab¬
gegeben wird.

ß. 3. Steht die Geldrente dem Staate oder
einer unter staatlicher Aussicht stehenden Verwaltung
eines öffentlichen Fonds zu, so kann die für Ne-
partitionssachen zuständige Behörde einseitig ver¬
füge», daß die Rente in der in demZ. 1. bez. H. 2
gedachten Weise umgelegt werden soll. Alsdann
hat diese Behörde nach ihrem Ermessen einen Um¬
legungsplan aufzustellen, denselben mindestens vier¬
zehn Tage lang öffentlich auszulegen und in dem
für die öffentlichen Bekanntmachungen der Behör¬
den bestimmten Blatte Ort und Zeit der Aus¬
legung bekannt zu machen unter Bestimmung einer
ferneren mindestens vierzehntägigen Frist zur Er^
Hebung etwaigen Widerspruchs seitens der Verpach¬
tete». Hierbei können alle gleichzeitig für dieselbe
Gemeinde verfügten Umlegungen in Einem Um¬
legungsplan und in Einer Bekanntmachung zusam-
mengefaszt werden.

Für die Fälle des 8- 2 kann mit dieser Be¬
kanntmachung die Aufforderung an die bethei¬
ligten dritten Personen in der Weise verbunden wer¬
den, daß wegen der durch die Umlegung zu be¬
lastenden Parzellen und den aus dieselben zu legen¬
den Rcntenbcträge lediglich aus den ausgelcgten
Umlegungsplan Bezug genommen wird; cs ist in-
deß in der Bekanntmachung nachrichtlich zu be¬
merken, wie hoch die Belastung derjenigen Parzelle,
in Procenten ihres Grundsteuer-Reinertrags auS-
gedrückt, sich beläuft, welche von den sämmtlichen
betroffenen Parzellen nach Verhältniß dcS Grund¬
steuer-Reinertrages am höchsten belastet werden soll.

Der Widerspruch eines Verpflichteten ist nur zu
berücksichtigen, wenn von ihm gleichzeitig andere
Vorschläge wegen der Umlegung gemacht werden.
Diese sind anzunehmen, soweit dadurch noch dem
Erachten der umlegenden Behörde die Sicherheit
der Rente nicht gefährdet und das Hebungswesen
nicht durch große Zersplitterung beeinträchtigt wird
und sofern in den Fällen des Z. 2 eine erneute
Aufforderung keinen begründeten Widerspruch dritter
Personen crgiebt.

Z. 4. Auf die gemäß der Bestimmungen der
ZZ. 1, 2 und 3 umgelegten Renten findet die im
Art. 1 K. 1 dem Berechtigten ciugeräumte Befug-
niß, die Ablösung zu verlangen, nur Anwendung,
wenn die Rente vor der Umlegung mit einem Ca¬
pital von höchstens 20 Thlr. abgelöst werden
konnte..

Z. 5. Wie der bisherigeZ. 4.

Der letzte Antrag des Abgeordneten Hüll mann  ist ge¬
nügend unterstützt und wird vom Präsidenten der gesammte
Art. 5 jetzt zur Berathung gestellt.

Abg. Hullmarm : Der Art. 5 habe dem Ausschüsse,
der hier zusammen mit dem Herrn Regierungscommiffär ge¬
arbeitet, manche Schwierigkeiten gemacht. Er betreffe zunächst
den Fall, wo eine Rente auf mehreren Parzellen ruhe, und
wolle hier die beliebige Umlegung der Rente gestatten. Hierbei
könnte eine Kränkung der Rechte Dritter nicht eintreten, da
alle Parzellen solidarisch hafteten. Es könne aber ferner der Fall
Vorkommen, daß aus einem Stücke einer geschlossenen Stelle
eine Last ruhe und eine Umlegung gewünscht werde, das Stück
aber könne im Erdbuche nicht mit Sicherheit ermittelt werden. Es
sei unbedenklich, die Umlegung auf alle Theile der geschlossenen
Stelle zu gestatten, weil nach unserer Hypothekenordnung
dingliche Rechte an einzelnen Theilen nicht denkbar seien.
Dieser Fall sei vorgesehen in dem Anträge des Herrn Rc-
gierungseommifsärs. Es könne nun aber auch der Fall ein¬
treten, daß das einzelne Stück nicht zur geschlossenen Stelle
gehöre, auch nicht mit Sicherheit im Ervduchc aufzufinden sei.
Dies kommez. B. häufig in Butjadingen vor. Wenn die Erd-
bücher gehörig geordnet und die Lasten definitiv regulirt wer¬
den sollten, so müsse auch hier ein bestimmtes Object ange¬
wiesen werden. Wie solle hier nun Verfahren werden,- um
die Rechte Dritter nicht zu kränken? Es seien verschiedene
Wege zur Sprache gekommen. Man hätte vorgeschlagen,
daß in diesem Falle die Umlegung über alle Parzellen des¬
selben Foliums gestattet sein solle, wobei es aber einer Be¬
schränkung dahin bedürft, daß die Repartition in zweckmäßi¬
ger Weise nach dem Verhältnisse des Reinertrages geschehe
oder doch, daß die Last der einzelnen Parzelle einen gewissen
Procentsatz des Reinertrages nicht überschreite. Die jetzige
Fassung des Herrn Regicrungscommissärs gebe zu einigen
Bedenken Anlaß, theils redaktioneller Art, theils weil die Mög¬
lichkeit eines Eingriffes in die Rechte Dritter nicht genügend
ausgeschlossen sei. Sein Antrag wolle nun jede Möglichkeit
eines solchen Eingriffs dadurch ausschließen, daß vorher ein
förmliches Convokationsverfahren stattfinde, nicht vor dem
Amtsgerichte, sondern einfacher und billiger vor dem Verwalt
tungsamte. Sein Z. 3 entspreche demZ. 2 des alten Ent¬
wurfs und gebe der Staatsregierung eine einfache Weise, die
Umlegung zn beschaffen, in die Hand. Er habe diesen Para¬
graph ganz in der Fassung des Entwurfs beibchalten, aber
sämmtliche Abänderungsanträge des Herrn Regierungscommis-
särs und außerdem einen ferneren Zusatz ausgenommen, nach
welchem alle in einer Gemeinde verfügten Umlegungen in ein
und derselben Bekanntmachung zusammengefaßt werden könn¬
ten und diese Bekanntmachung nicht nur eine Aufforderung
an den Verpflichteten, sondern auch an sämmtliche belheiligte
Dritte enthalten solle. Wenn das Ding auch weitläufig
auSsehe, so mache eS doch in der Praxis weniger Schwierig¬
keiten. Er habe seine Fassung im Ausschüsse nicht mehr Vor-
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schlagen können. Der Z. 4 sei dem früherenZ. 3 mit Auf¬
nahme der Anträge des Herrn RegierungScommiffärs conform,
derZ. 5 der alte ß. 4. Die beiden anderen noch nicht zur
Debatte verstellten Anträge enthielten einige materielle Zu¬
sätze. Der Art. 8. wolle .die Erlassung der nothwendigcn
Ausführungsverordnungen im Verwaltungswege.

Rcg.-Commisfär Janssen: Obgleich er noch nicht in der
Lage sei, die Zustimmung der Staatsregierung zu den erst
heute vertheilten Verbesserungsanträgen des Herrn Abgeord¬
neten Hullmann  erklären zu können, so zweifele er doch
nicht daran, daß dieselbe erfolgen werde. Er würde seine
eigenen Anträge zurückgezogen haben, wenn nicht die Anträge
des Abgeordneten Hullmann  sich als Verbesserungsanträge
bezeichnten, welche mithin nach dem Wegfall der Anträge der
Staatsregierung keinen selbstständigen Bestand hätten. Wür¬
den letztere angenommen, so hätten seine Anträge dadurch von
selbst ihre Erledigung gefunden.

Der Art. 5 wird in der Fassung des letzten Antrages
des Abgeordneten Hullmann  angenommen, die Anträge des
Regiernngscommissärs Janßen  6 , 7, 8 und9 und der erste
Antrag des Abgeordneten Hullmann  sind hiermit erledigt.

Der Abg. Hullmann hat den ferneren Antrag gestellt:
Folgenden Art. 6 einzuschalten, unter Bezifferung des
bisherigen Art. 6 als »Art. 7".

Art. 6.
Die Vorschriften des Art. 1. Z. 4 und des

Art. 5 ß. 3 finden auch auf die sonstigen Fonds
und Corporationen zuständigen Berechtigungen An¬
wendung, wenn mit der Vertretung des Berechtig¬
ten für die Ablösung bczw. Umlegung auf Antrag
desselben eine staatliche Behörde beauftragt wor¬
den ist.

Abg. Hullmann: Das im Art. 5Z. 1 vorgesehene Ver¬
fahren müsse nun auch anderen Corporationen, als dem Staate
zugänglich gemacht werden und habe er hier besonders an die
Kirche gedacht. Ob die Regierung solchen Berechtigten eine
Vertretung durch die staatlichen Behörden gestatten wolle, sei
ganz ihrem Ermessen überlassen. Sollte sie sich dagegen ent¬
scheiden, so sei der Art. 7 gegenstandslos, aber immerhin un¬
schädlich.

Der Antrag des Abg. Hullmann  wird angenommen,
Endlich hat derselbe folgenden Antrag gestellt:

Dem Entwürfe folgenden Art. 8 nachzufügen:
Art. 8.

Die zur Ausführung dieses Gesetzes erforder¬
lichen weiteren Bestimmungen sind im Verwaltungs¬
wege zu treffen.

Der Antrag, sowie darauf das Gesetz im Ganzen, wer¬
den angenommen.

IV. Antrag 19 des Berichts des Finanzaus¬
schusses , betr. den Centralvoranschlag für  1870/72
(betr . Schreiben der Großh . Staatsregi erung vom

Berichte. XVI. Landtag.

30. Deebr. v. I . wegen außerordentlicher Mili¬
tärausgaben in Folge der Milit Lrconvent  i on
von  1867 .)

Präsident Hullmann übernimmt den Vorsitz.
Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag wolle die nachträgliche Genehmigung zur
Verausgabung der vorläufig auf ß. 28 des vorigen
Central-Voranschlags verwiesenen im Schreiben der
Staatsregierung vom 30. v. I . berechneten Fehlbe-
betrags von 9470 Thlr. 22 /,2  gs . crtheilen.

Reg.-Commissär Meiimr-Us: Aus dem angeführten
Schreiben der Siaatsrcgierung würden die Herren ersehen
haben, daß wegen Auslegung und Ausführung der Militär-
convention in Hinsicht auf die Herstellung von Kasernen
resp. Garnisoneinrichtungen eine Differenz zwischen der könig¬
lich preußischen und der oldenburgischen Regierung entstanden
sei. Die oldenburgische Regierung hätte sich nur zur Herstel¬
lung der Casernements verpflichtet gehalten, während preußi-
scherseits die Herstellung sämmtlicher Garnisoneinrichtungcn
gefordert sei. In der hierüber eröffneten Correspondenz mit
dem preußischen Kriegsministeriumsei zwar keine Verständigung,
aber ein Vergleich erzielt dahin, daß Oldenburg sich dazu ver¬
stand, einen geringfügigen Theil der Anstalten für die Gar¬
nison herzurichten, wogegen Preußen von allen weiteren An¬
forderungen absah. Indem der Ausschuß die dieserhalb ge¬
machten Ausgaben zwar nicht beanstande, bemerke er aber in
seinem Berichte, daß er „das Verfahren Preußens nicht einer
fruchtlosen Kritik unterziehen wolle und da? Entgegenkommen
der Staatsregierung unter den obwaltenden Verhältnissen
aus den von derselben angeführten Gründen nur billigen
könne, in der Hoffnung, daß Preußen dasselbe anerkennen
werde."

Diese Aeuszcrungen könnten so aufgefaßt werden, als ob
preußischerseitS ganz unberechtigte und unmotivirte Ansprüche
erhoben wären. Dies sei aber nicht der Fall, vielmehr bei
der Ausführung der ganzen Convention preußischerseits das
loyalste und zuvorkommendste Verfahren gegen Oldenburg
beobachtet. Dem Ausschüsse hätten die factischen Verhältnisse
selbstredend nicht so bekannt sein können wie ihm. Die von
Preußen gemachte Auslegung sei so grundlos nicht und eine
Verständigung auf andere Weise nicht zu erreichen gewesen,
da Preußen im guten. Glauben auf sein Recht gehandelt
hätte. Die Staatsrcgierung glaube diese Erklärung schuldig
zu sein, damit es nicht scheine, als ob sic die Ansichten des
Ausschusses theile.

Abg. Russell als Berichterstatter: Die oldenburgische
Staatsregierung habe bei Abjchließung der Militärconvention
das Interesse des Landes in jeder Beziehung wahrgenommen..
Wenn der Ausschuß die Auslegung Preußens nicht billigen
könne, so habe er sich nur auf den Standpunkt der StaatS-
regierung gestellt, den dieselbe in ihrem Schreiben entwickelt
habe. Er wisse nicht, in wie weit Preußen loyal gehandelt

7
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habe, und müsse sich auf den Wortlaut der Convention be¬
rufen. Wir alle hätten Preußens Kühnheit auf dem Schlacht-
selbe bewundert, er bewundere nicht dieselbe Kühnheit auf
einem Gebiete, wo sie nicht so sehr am Platze wäre, auf
dem Gebiete derJnterpretatianskunst. Allerdings hätten wir
bereits früher Proben kennen gelernt, wie diese Kunst zum
Vortheile Preußens ausgeübt sei. So bei den Verhandlun¬
gen über den Vertrag mit Hannover in Betreff des Ober¬
zollcollegiums. Wie der Landtag damals das Verhalten
Preußens bei Interpretation dieses Vertrages beurtheilt habe,
gehe aus dem betreffenden Ausschußberichte hervor. Er habe
ein gutes Gedächtniß für solche Fälle und auch diesen aus
den alten Landtagsberichten hcrvorgesucht.

Redner verliest folgenden Passus im Ausschnßberichte:
„Daß die Königlich Preußische Regierung sich nicht ge¬
scheut hat, der aus dem Vertrage entspringenden Ver¬
pflichtungen sich zu entledigen, sobald dieselben ihr un¬
bequem erscheinen, ist dem Ausschüsse weniger auffal¬
lend gewesen, als die Art und Weise, in welcher cs
geschehen. Der Ausschuß kann sich nicht versagen,
über die in den Noten der Preußischen Regierung dar-
gclegte Auslegungsknust sein Erstaunen auszudrücken.
Die Interpretation der klaren und bestimmten Worte
des Vertrags ist ohne allen Zweifel so handgreiflich
falsch, daß cs kaum erklärlich scheint, wie man mit
derselben hat hervorlreten mögen!"

In dieser Weise habe damals 1866 der Ausschuß über
die Jnterpretationskunst Preußens berichtet. Aber auch bei
dem Abschlüsse des Eiscnbahnvertrages habe Oldenburg nie
Grund gehabt, sich über das Entgegenkommen Preußens zu
freuen. In dieser Sache stelle der Ausschuß sich nur auf den
Standpunkt der Regierung. Er meine aber, daß, wenn ver¬
gleichsweise eine Verständigung erzielt, Preußen nicht noch ein
besonderer Dank dafür zu zollen sei.

Ministerpräsident Von Rössing: Es sei bereits vomRe-
gierungstischc bemerkt, daß die Auslegung Preußens nicht
exorbitant zu nennen sei. Diese Erklärung habe zu mehreren
sonstige Verhältnisse betreffenden Erörterungen Anlaß gege¬
ben. Er glaube aber, daß diese sonstigen Verhältnisse ganz
und gar nicht zur Sache gehörten, insbesondere nicht, wenn
man das Verhalten Preußens jahrelang verfolge. Den vom
Vorredner angeführten specielleu Fällen könne er andere ent¬
gegenhalten, in denen Preußen in sehr eklatanter Weise den
Wünschen Oldenburgs cutgegcugekomincn sei.

Reg.-Commissär Meinardus : Es könne der Staals-
regieruug nur angenehm sein, daß der Ausschuß sich auf ihren
Standpunkt stelle und die fragliche Position zur Annahme
empfehle. Er habe nicht gesagt, daß das Verhalten Preußens
bei der Differenz einen besonderen Dank, sondern nur, daß
es nicht Tadel verdiene. Grade bei Ausführung der Conven¬
tion seien dem Lande durch das Entgegenkommen Preußens
viele Tausende von Thalern gespart, denen gegenüber die

hier fragliche Summe als eine wahre Lappalie erscheine. Er
habe die Ansicht der oldenburgischcn Staatsregierung mit ver¬
treten, obgleich derselben gegenüber Preußen im guten Glau¬
ben überzeugt sein konnte, sie sei unrichtig. Preußen habe
sich besonders bezogen auf Art. 14 der Convention, wo aus¬
drücklich von noch ,,zu beschaffenden Garnisoneinrichtungen»
die Rede sei. Die Begriffe „Kasernen» und »Garnisonein¬
richtungen" seien in der militärischen Sprache nicht so strenge
zu scheiden und umfaßten sämmtliche räumliche Anstalten zur
garnisonsmäßigen Unterbringung der Militärpcrsonen. Das
bei Preußen nicht die Absicht Vorgelegen habe, unS um einige
hundert Thaler zu verkürzen, gehe ans sehr erheblichen Zuge¬
ständnissen hervor, die von Preußen auf demselben Gebiete
der Caserncn- Einrichtungen an Oldenburg gemacht seien.
Nachdem in Folge der Bundesverfassung die preußischen Mi¬
litärgesetze im ganzen Bundesgebiete eingeführt, seien die in
Betreff der Raumverhältniffe der Casernen bestehenden preu¬
ßischen Vorschriften auch auf die oldenburgischen Casernen anzu¬
wenden gewesen. Nach strenger Anwendung derselben hätten
allein beim Infanterieregiment für ca. 200 Mann mehr Räum¬
lichkeiten geschaffen werden müssen. Allein das preußische Mi¬
nisterium habe geglaubt es verantworten zu können, hiervon
abzusehen, weil bei den oldenburgischen Truppen trotz der zu
engen Belegung immer ein vortrefflicher Gesundheitszustand
geherrscht habe.

Abg. Russell als Berichterstatter: Es handele sich hier
um die Auslegung eines abgeschlossenen Vertrages. Wenn
Preußen sage, daß Kaserncneinrichtungengleichbedeutend mit
Garnisoneinrichtnugensei, so müsse das eine ganz besondere
Sprache sein, die er nicht verstehe. Der vom Regierungs-
commiffär angezogene Art. ,14 spräche auf keinen Fall die
Verpflichtung  Oldenburgs aus und bleibe er deßhalb da¬
bei, daß die Convention von Preußen zum Nachtheil Olden¬
burgs ansgelcgt sei. Ob Preußen in anderen Beziehungen
loyal verfahren habe, könne der Ausschuß nicht prüfen. Der¬
selbe glaube nur verpflichtet zu sein, der großherzoglichen
Staatsregierung beiznstimmen.

Der Ausschußantrag Nr. 19 wird darauf angenommen.
V. ZweitcLesung desGesetzentwurfes , betr.

Ergänzung des Gesetzes vom 1. April  1867 über
die Organisation der  E is  enba hn  verw  a l kung.

Zur zweiten Lesung sind keine Anträge gestellt und wird
der Entwurf unverändert mit den Adänderungsankrägcn der
ersten Lesung angenommen.

VI. Desgl . des Gesetzentwurfs in Betreff
der Schiffsregister.

Anträge zur zweiten Lesung sind nicht gestellt. Entwurf
angenommen.

VH. Desgl . desEntwurfs einerVerordnung,
betr . die Ausführung der Gewerbeordnung des
Norddeutschen Bundes vom 21 . Juni  1869.

Wie aä VI.
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VIII . Desgl . des Gesetzentwurfs , betr . dicCom-
pet e nzco n fli cte zwischen den Vewaltungs - und
Gerichtsbehörden.

Der Reg .-'Eommissär Selkmann hat zu Art . 6 folgen¬
den Antrag gestellt:

Der Art . 6 werde in folgender Fassung angenommen:
Ein Mitglied , welches vermöge seines Amtes

bei einer frühern , den Gegenstand des Competenz-
conflicts betreffenden Verhandlung mitgewirkt hat,
kann nicht zum Berichterstatter bestellt werden , so¬
lange noch ein gerichtliches bezw . .ein administratives
Mitglied vorhanden ist , welches bei jener Verhand¬
lung nicht mitgewirkt hat.

Reg .-Commissär Selkmann : Die Skaatsrcgierung habe
zu allen abändernden Beschlüssen des Landtags ihre Zustimmung
gegeben und müsse nur gegen den Art . 6 Bedenken äußern,
weil derselbe in seiner abgeänderten Fassung die Ausführung
des ganzen Gesetzes unmöglich machen könne . Um dies zu
vermeiden , habe er seinen Antrag formulirt , den er zur Ge¬
nehmigung empfehle . Solange noch ein gerichtliches bezw.
ein administratives Mitglied vorhanden sei , welches vermöge
seines Amtes bei einer früheren den Gegenstand des Compe-
tenzconflicts betreffenden Verhandlung nicht mitgewirkt habe,
stimme sein Antrag mit dem des Ausschusses überein . Eine Ab¬
weichung trete nur ein , wenn der Fall vorlägc , daß doch alle
Mitglieder früher amtlich mitgewirkt hätten . Da nach Art . 4
zwei Berichterstatter nothweudig seien , so könne dann das
Gesetz nicht ausgeführt werden . Bedenken ' dürfte sein Vor¬
schlag kaum haben , denn einmal sei der fragliche Fall selten
möglich , dann solle die Competenzconflictsbehörde eine endgül¬
tige Entscheidung in der Sache selbst nicht treffen und außer¬
dem wäre in dem Erfordernisse zweier Berichterstatter eine
genügende Garantie gegen jede einseitige Behandlung der
Sache gegeben.

Abg . SchovMlM als Berichterstatter : Der Antrag des
Herrn Regierungscommissärs führe die früher verworfene Fas¬
sung des Entwurfs wieder ein und würde die heutige De¬
batte daher nur auf die bereits bei der ersten Lesung des
Entwurfs erledigte Frage zurückkommen können , ob wirklich,
solche zwingende practische Gründe Vorlagen , wie die Staats¬
regierung behaupte . Er glaube das nicht . Bei den Juristen
sei der fragliche Fall kaum möglich und ferner hieße es „ eine
amtliche Mitwirkung . " Hierunter sei eine wirkliche amtliche
Bethätigung , kein bloßer coll 'egialer Austausch von Meinun¬
gen zu verstehen.

Reg .-Commissär Selkmann : Nach den Aeußerungcn des
Herrn Vorredners sollte er glauben , daß man unbedenklich
seinem Anträge zustimmen könne , der ja auch davon ausgehe,
daß der Fall einer vorigen amtlichen Betheiligung sämmtlichcr
Mitglieder nur selten eintrcten werde . Sein Antrag gewinne
aber alsdann Bedeutung , wenn dieser Fall trotzdem einmal
eintreten sollte . Bei Annahme der Au 'sschußanträge könnte

dann das Verfahren vollständig festrennen . Hier sei und
könne er nicht widerlegt werden . Außerdem seien die Er¬
satzmitglieder vorher fest bestimmt und könne keiner an ihre
Stelle geschoben werden . Wenn der Vorredner davon aus-
gehe, daß der Fall nicht eintreten werde , dann würde cs ein
unproctischer Beschluß sein, der doch von vornherein nur Be¬
deutung haben könnte , falls der Fall wirklich eintreten sollte.
Wenn man bei jeder Sache im Voraus wissen könnte , ob ein
Competenzconflict eintreten wird oder nicht , dann ließen sich
alle Bedenken leicht erledigen . Ader beim Staatsministerium
würden die Sachen in Abtheilungen behandelt und könne es
auf diese Weise Vorkommen , daß alle Abtheilungsmitglieder
bei einer Sache mitgewirkt hätten , von der man nicht wissen
konnte , daß sie einen Competenzconflict hcrbeiführen wurde.
Er empfehle die Annahme seines Antrages.

Der Antrag des Regierungscommissärs Selkmann
wird abgelehnt und der Gesetzentwurf mit den Acnderungen
der ersten Lesung unverändert angenommen.

IX . Desgl . des Gesetzentwurfs wegen Be¬
strafung des Handels mit Negersclavc  n.

Zur zweiten Lesung sind keine Anträge gestellt . Gesetz mit
den Aenderungen der ersten Lesung angenommen.

X . Mündlicher BerichtdesFinanzausschusses
über das Schreiben der Großhcrzoglichen Staats¬
regierung vom 3 . d. M ., betr . die Pension der im
Civildienste angcstellten Militäriuv ali den.

Der Ausschuß beantragt;
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß vorkommenden Falls dem Beschlüsse des Bundes¬
raths entsprechend nach Maaßgabe der im Schreiben
Großherzoglicher Staatsregierung vom 3 . d. M . an¬
gegebenen Bestimmung in Betreff der Zahlung der
Pension der im Civildienste angestellten Militär -Inva¬
liden verfahren werden könne.

Abg . Russell als Berichterstatter : Aus dem Schreiben
vom 3 . Januar d . I . würden die Herren ersehen haben , daß
die Großherzogliche Staatsregierung eine preußische Bestim¬
mung , nach welcher einem Militärinvaliden , welcher aus der
ihm übertragenen Civilstelle wieder entlassen werde , unter ge¬
wissen Voraussetzungen die vorher bezogene Militärpension
aus der betr . Staatskasse wieder zu gewähren sei , auch bei
uns einführen wolle . Die Veranlassung läge in einem Be¬
schlüsse des Bundesrathes , dem Oldenburg wie die übrigen
Staaten Nachkommen müsse . Die Sache sei aber folgende:
Wenn ein Militärinvalide aus der ihm gegebenen Civilstelle
wieder entlassen werde und er aus der Staatskasse keine oder
eine nicht so hohe Pension beziehen würde , als seine frühere
Militärpension betrüge , so solle ihm aus der Staaatskasse
eine gleiche Pension bis zur Höhe der Militärpension gege¬
ben werden . Es handele 'sich hier um eine Bevorzugung der
Unterofficiere zum Zwecke der Heranbildung eines Unterofficier-
corps für die norddeutsche Bundcsarmee . Der Bundeskanzler

7s
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wünsche eine schleunige Erledigung der Sache und empselile
er die Anträge des Ausschusses anzunehmen.

Der Allsschußantrag wird Dom Landtage angenommen.
Damit ist die Tagesordnung erledigt.

Schluß der Sitzung 3 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung Donnerstag, den 3. Februar, 10 Uhr.

Tagesordnung:
Der Bericht des Finanzausschusses über den Voran
schlag des Herzogtums Oldenburg pro 1870/72.

Der Berichterstatter
Bucholtz.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.

Achte Sitzung.
Oldenburg , den 3. Februar 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : Bericht des Finanzausschusses, betr. den Voranschlag der Ausgaben des Herzogthums Oldenburg
für 1870/72.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertische: Die Regierungskommissäre Rüder,
Steche , Mutzenbech er , Römer.

Der Schriftführer Müller verlas das Protokoll, welches
genehmigt wurde.

Eingänge:
1) Schreiben des Postamts Oldenburg, betr. den aus¬

wärtigen Debit der gedruckten Verhandlungen des
16. Landtags, (acl acta .)

2) Schreiben Großh. Staatsministeriums, betr. die im
tz. 105 des Voranschlags der Ausgaben des Herzog-
thnms für das Gymnasium zu «Jever ausgcworfcnc
Summe. (An den Finanzausschuß.)

3) Desgl., betr. die die decidirten Rechnungen der Lan-
dcskasse des Herzogthums Oldenburg für 1864/66
mit Nebenrechnungen. (An den Finanzausschuß.)

4) Petition des Gemeinderaths zu Blexen, betr. An¬
nahme der Eisenbahnvorlage. (An den Eisenbahn¬
ausschuß.)

6) Schreiben Großh. Staatsministcriums, betr. die Ver¬
zeichnisse der Veränderungen im Bestände des Staats¬
und Kronguts der drei Provinzen des Großherzog-
thums während der Fiuanzperiode 1867/69 und die
foitgeführkcn Staats - und Krongutsinventarieu. (An
den Finanzausschuß.)

6) Desgl. , betr. die Jnkorporirung der Sr . Königl.
Hoheit dem Großherzoge cedirten vormals Holsteini¬
schen Landestheile in das Fürstenthum Lübeck. (An
den KrongutsauSschuß.)

(Nr. 5 des Verzeichnisses der zu erwartenden
Vorlagen.)

7) Desgl. , betr. den Voranschlag des Fürstenthums
Lübeck für 1870/72. (An den Finanzausschuß.)

(Nr. 9 des Verzeichnisses der zu erwartenden
Vorlagen.)

8) Desgl. mit Entwurf eines Gesetzes für das Herzog¬
thum Oldenburg und für das Fürstcnthum Dirken-
feld, betr. die Befreiung der Urkunden über Lombard¬
darlehen von der Stempclabgabc. (An den Gesetzge¬
bungsausschuß.)

9) DeSgl. mit Entwurf eines Gesetzes, betr. die Wahlen
zum Pronvinzialrath des Fürstcnthumß Birkenfeld.
(An den Gesetzgebungsausschuß.)

10) DeSgl., betr. Verkauf der zum Staatsgut gehörigen
sog. zweiten Bnrgwiese bei Vechta. (An den Finanz¬
ausschuß.)

Zur Geschäftsordnung erhielt zunächst das Wort,
Abg. Ahlhorn : Er wolle darauf aufmerksam machen,

daß der Abgeordnete St r odtho ff  in Folge seiner Krankheit
noch lange verhindert sein würde, sein Amt als Schriftführer
wahrzunehmen. Er möchte der Versammlung anheimgcben,
am Schluß der heutigen Sitzung einen dritten Schriftführer
zu wählen.

Die Versammlung zeigte sich hiermit einverstanden.
Tag esord n n ng:
Bericht des Finanzausschusses , betr . den

Bor an sch lag der Ausgaben des Herzogthums Ol¬
denburg für  1870/72.

Ueber den Gesetzentwurf im Ganzen als Berichterstatter
Abg. Gräsiel : Bevor in die Berathung der einzelnen Posi¬
tionen eingetreten würde, hätte er noch eine generelle Bcmer-
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kung zu machen . — Obwohl in dem Voranschlag für die
Einnahmen des Herzogthums ein Zuschlag von 500/g zu der
Einkommensteuer in Ansatz gebracht wäre , ergäbe sich doch ein
Deficit von 202,000 Thlr . In einem späteren Schreiben
der Skaatsrcgierung würde eine Erhöhung des Betriebsfonds
der Oldenburger Landeskaffe auf die Summe von 325,000 Thlr.
beantragt . Der Kassenüberschuß im Voranschlag der Ein¬
nahme wäre dann um 100,000 Thlr . zu ermäßigen . Sollte
sich der Landtag hiermit einverstanden erklären , so .stiege auch
das Deficit um die gleiche Summe . Wenn der Zuschlag zu
der Einkommensteuer die Zustimmung des Hauses nicht fände,
so mußte sich das Deficit fast ' verdoppeln . — Es wäre nun
im Ausschuß die Frage aufgeworfen worden , ob der Landtag
beim Zulreffen der bezeichnten Eventualitäten an eine Be¬
willigung der einzelnen Ausgabepositionen gebunden wäre.
Wenn man diese Frage bejahte , so müßte auch eine Form ge¬
funden werden , welche dem Landtag freie Hand ließe , später
von den beschlossenen Bewilligungen zurückzutreten . Von an¬
derer Seite würde aber die Richtigkeit dieser Auffassung be¬
zweifelt und behauptet , daß der Landtag wie bei jedem an¬
deren Gesetz auch in diesem Fall jeden Beschluß bei der zwei¬
ten Lesung wieder aufheben könnte . Um diese Zweifel zu
lösen , wollte der Ausschuß keinen Antrag stellen , Wohl aber
die Erklärung zu Protokoll geben , daß die selbstverständ¬
liche Voraussetzung aller Anträge zu diesem Voranschlag wäre,
daß die gefaßten Beschlüsse bei der zweiten Lesung wieder auf¬
gehoben werden könnten.

Präsident HullriMMN Auch seiner Meinung nach müßte
dies Finanzgesetz , wie jedes andere Gesetz, einer zweiten Lesung
unterliegen . Dehhalb müßte es auch freistehen , AbändcrungS-
anträge , betr . das Ganze oder auch jede einzelne Position,
zu stellen und .anzunehmen . Demgemäß würde er auch eine
Frist stellen zur Einbringung von Anträgen zur zweiten Le¬
sung des Voranschlags . — Nur in dem Falle , daß der Land¬
tag die Staatsregierung schon vor Abschluß des Finanzge-
gesetzeS über die bewilligten Summen zu verfügen ermächtigt
hätte , träte eine Ausnahme ein . Bei jedem Landtag wären
solche Fälle vorgekommen , die Staatsregierung wäre dann
ausdrücklich von der Ertheilung jener Ermächtigung in Kennt-
niß gesetzt worden . So hätte man den treulichen Beschluß
in Betreff der Navigationsschule zu Elsfleth auch nicht an¬
deres verstehen können , als daß in die sofortige Verfügung
der Staatsregierung gewilligt werde . Es wäre dies nicht
ausdrücklich hervorgehoben worden , bei der Dringlichkeit der
Sache wäre aber bereits vom Präsidium das betreffende
Schreiben an die Staatsregierung erlassen worden.

Es wurde hierauf in die Specialdebatte eingetreten . Es
wurde die Abstimmung ausgesetzt über die Anträge des Ausschus¬
ses 1— 8 und 10 , welche lauteten:

Nr . 1.

Der Landtag wolle an Gehalten des Staats-
ministeriums ( incl . Finanzbüreaus ) 45,510 Thlr . für

1870 , 46,210 Thlr . für 1871 und 46,810 Thlr.
für 1872 bewilligen.

Nr . 2.

Der Landtag wolle an Geschäftskosten des Staats¬
ministeriums für 1870/72 — 14,400 Thlr . jährlich
in Ausgabe bewilligen.

Nr . 3.

Der Landtag wolle an Jahrgeldern in Folge
der Erwerbung des Gräflich Bentinckschen Familien-
Fideicommisses pro 1870/72 jährlich 1980 Thlr.
bewilligen.

Nr . 4.

Der Landtag wolle an Wartegeldern und Pen¬
sionen der Civilstaatsdiener rc. pro 1870/72 jähr¬
lich 48,541 Thlr . 9 gs . in Ausgabe bewilligen.

Nr . 5.

Der Landtag wolle für die öffentliche Bibliothek
in Oldenburg pro 1870/72 jährlich 4285 Thlr . be¬
willigen.

Nr . 6.

Der Landtag wolle an Gehalten der Mitglie¬
der der Aemter , der Amtsauditorcn ( Amtsassessoren ) ,
Actuare und der Amtsboten pro 1870 — 75,307 Thlr.
15 gs ., pro 1871 — 76,542 Thlr . und für 1872
— 77,207 Thlr . bewilligen.

Nr . 7.

Der Landtag wolle an Geschäftskosten der Aem¬
ter pro 1870 — 33,612 Thlr . 18 gs., pro 1871
— 33,537 Thlr . 18 gs . und pro 1872 — 33,583
Thlr . 18 gs . bewilligen.

Nr . 8.

Der Landtag wolle für Herstellung und Unter¬
haltung der Grenzzeichen und zur Anfertigung von
Karten über die neue Grenze gegen Preußen auf der
Weser pro 1870 — 200 Thlr . und pro 1871/72
jährlich 100 Thlr . bewilligen.

Nr . 10.

Der Landtag wolle an Kosten des Gensdarmcrie-
corps für 1870/72 jährlich 25,200 Thlr . bewilligen.

Der Antrag 9 wurde angenommen,
folgender -.

Nr . 9.

Sein Inhalt war

Der Landtag wolle mit der Erhöhung der Po¬
sition R . 2 des Normaletats der Stärke und Ver¬
pflegung des Landdragonercorps — jetzt Gensdar-
merie — vom 1. September 1865 , auf 1000 Thlr.
sich einverstanden erklären.

Die Abstimmung über die Anträge 11 und 13 wurde
auSgesetzt . Sie lauteten:
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Nr . 11.

Der Landtag wolle an Gehalt des Polizei -Ex¬
pedienten pro 187 (> 72 jährlich 300 Thlr . bewil¬
ligen.

Nr . 13.

Der Landtag wolle zu den Geschäftskosten pro
1870/72 jähllich 820 Thlr . bewilligen.

Unter Nr . 12 beantragte der Ausschuß:
Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬

klären , daß eine dem durchschnittlichen Betrage der
künftig in die Landescassc fließenden Dennncianteu-
gcbühren rc. entsprechende Summe jährlich zu gene¬
rellen Gratificationen für Polizeibeamte in Aner¬
kennung besonderen Diensteifers verwandt werde.

Abg . Russell : Im Interesse der Rechtspflege müßte er die
Annahme des Antrages empfehlen . Durch die Aufhebung der
Denunciantengebühren müßten die Polizeibeamten nicht be¬
schädigt werden . - - Das Jagdgesetz hätte besonders solche
Gebühren in Aussicht gestellt und dcßhalb auch vor Allem
durch den Wegfall derselben gelitten . Bei dieser Gelegenheit
wollte er die Frage an die Vertreter der Staatsregierung
richten , ob die letztere ihrer Zusage gemäß dem Beschluß des
vorigen Landtages Nachkommen und ein Jagdgesetz für das
Herzogthum Oldenburg und Birkenfeld dem Landtage während
der jetzigen Versammlung vorlegeu wollte , in welchem alle
diese Materie betreffenden Bestimmungen enthalten wären.

Reg .-Commissär Römer : Augenblicklich wäre er nicht
in der Lage , die Frage des Abgeordneten Russell  beantwor¬
ten zu können . Er würde in der nächsten Sitzung die ge¬
wünschte Auskunft ertheilen.

Präsident HullNMNN : Ob der Antrag eine Ermächti¬
gung enthielte , die bezeichnete Summe für alle Zukunft in
dem gedachten Sinne zu verwenden , oder nur für die laufende
Finanzperiode?

Berichterstatter Griipel : Der Ausschuß wollte jene
Summe dauernd  zu dem angegebenen Zweck bewilligen,
nicht nur für die Finanzperiode . In diesem Sinne wäre der
Antrag gestellt.

Der Antrag Nr . 12 wurde angenommen . Die Aus-
schußanträge Nr . 14 , 15 , 16 lauteten:

Nr . 14.

Der Landtag wolle an Gehalten jährlich pro
1870/72 — 23,404 Thlr . bewilligen.

Nr . 15.

Der Landtag wolle zur Besoldung verschiedener
Hebammen pro 1870/72 jährlich 223 Thlr . 7 gs.
bewilligen.

Nr . 16.

Der Landtag wolle zu Unterhaltung des Hcb-
ammeninstituts rc. pro 1870/72 jährlich 800 Thlr.
bewilligen.

Die Abstimmung über dieselben wurde einstweilen ausgc-
sctzt. Sodann wurde die Position K. 16 der Vorlage und
die Ausschußanträge Nr . 17 und 18 zur Debatte verstellt.
Der Inhalt der Letzteren war folgender:

Nr . 17.

Der Landtag wolle für die Jrrenheilanstalt zu
Wehnen als Zuschuß pro 1870/72 jährlich 3500 Thlr.
bewilligen.

Nr . 18.

Der Landtag wolle beschließen , die Staals-
regierung zu ersuchen , daß sie auf Herstellung einer
weniger kostspieligen Verwaltung der Anstalt hin¬
wirken, , insbesondere auch iu Erwägung ziehen wolle,
ob es nicht thunlich wäre , den wirthschaftlichcn Thcil
der Verwaltung von dem ärztlichen ganz zu tren¬
nen und in Entreprise zu geben.

Reg .- Commissär Mutzenbecher : Der Voranschlag für
die neue Finanzperiode enthielte allerdings eine Erhöhung der
für die Jrrenheilanstalt zu Wehnen bestimmte Summe . Es
wäre in Wirklichkeit aber nur scheinbar eine größere Summe,
wie früher , denn während der jletzten Jahre hätte man mit
den im Voranschlag ausgeworfenen Geldern nicht ausgcreicht und
deshalb hätte die Staatsregierung die der Wirklichkeit ent¬
sprechende Summe in den Voranschlag ausgenommen . Im
Jahre 1868 wäre der Voranschlag um 1100 Thlr . über¬
schritten worden , im Jahre 1869 um noch mehr , indem der
große Sturm im December des vorigen Jahres außergewöhn¬
liche Unterhaltungskosten nothwendig gemacht hätte . Die
Zahl der in der zweiten Klasse verpflegten Kranken wäre er¬
heblich unter dem Voranschlag geblieben . Gerade in den
höheren Klassen müßte aber der Gewinn erzielt werden , ver¬
mittelst welchem man den Ausfall in den niederen decken
könnte . —

Im Allgemeinen hätte der Ausschuß nur gesagt , daß die
Kosten im Ganzen zu hoch wären . Unter den einzelnen Po¬
sitionen hätte er nur drei namhaft gemacht , deren Höhe ihm
ausgefallen wäre.

Zunächst beanstandete er die 1100 Thlr ., welche für Hei¬
zung bestimmt wären . Es möchte auch sein , daß vielleicht
eine Kleinigkeit an dieser Ausgabe gespart werden könnte.
Früher wären nur 1000 Thlr . hierfür bestimmt gewesen,
man wäre aber gezwungen gewesen , 100 Thlr . nachzubc»
willigen und hätte deßhalb diesen Posten gleich mit 1100 Thlr.
in den Voranschlag gebracht , um jedenfalls auskommen zu kön¬
nen . — Ferner bezeichnete man die Summe von 150 Thlr.
für Reinigung des Hauses als zu hoch gegriffen . Es handelte
sich nicht hierbei um eine Vergütung an Arbeitslohn . In
diesem Posten steckten vielmehr hauptsächlich die Kosten , welche
dem Schornsteinfeger in der Höhe von 50 Thlr . zu entrichten
wären , und solche , welche für Beschaffung der Ingredienzen
zur Reinigung auflicfen . — Die 400 Thlr . für Erhaltung
der Gartcnanlagen würden beanstandet . In Wirklichkeit Han-
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delte es sich nur um 200 Thlr . Die übrigen 200 Thlr.
waren für den aus der Anstalt selbst bezogenen Dünger an¬

gesetzt, für welchen diese Summe auch als vereinnahmt einge¬
setzt wäre . Ucbrigens wären gerade für eine Jrrenheilanstalt
freundliche hübsche Umgebungen der Wirkung auf die Kranken
wegen von besonderen Werth.

Der Grund der nicht erst jetzt , sondern in den letzten
Jahren überhaupt eingetretenen Erhöhung der Kosten wäre
wesentlich in der Erhöhung der Preise aller Lebensmittel zu
suchen . Namentlich wären Butter und Fleisch erheblich theuerer
geworden . Die kleinste Preiserhöhung auf diesem Gebiet riefe
für die Anstalt gleich einen sehr großen Mehraufwand hervor.
Stiege der Preis des Ochscnfleischcs nur um ^ gsi , so
hätte das eine Mehrausgabe von 300 Thlr . jährlich zur
Folge . —

Uedrigcns wäre der Zuschuß von Seiten des Staates
für die Jrrenheilanstalt im Vergleich mit dem Aufwande an¬
derer Staaten für ähnliche Einrichtungen ein verhältnitz-
mäßig geringer zu nennen . Die ihm vorliegenden Notizen
hätte er öffentlichen Blättern entnommen . Diesen zu Folge
betrüge der staatliche Zuschuß für das Göttinger Irrenhaus
350 /0, für das Osnabrücker 300/g , für die größere Anstalt zu
Hildesheim 200/g , der vom Oldenburger Staat geleistete Zu¬
schuß machte nur 18 °/o aus . Die Göttinger Anstalt wäre
noch neu , vielleicht möchte sich der Zuschuß dort später nie¬
driger stellen . Man könnte aber aus diesen Angaben ersehen,
daß der Oldenburger Zuschuß jedenfalls gering im Vergleich
mit den Zuschüssen anderer Staaten wäre . —

Als ein Mittel , den staatlichen Aufwand für die Anstalt
zu ermäßigen , hätte der Ausschuß vorgcschlagen , den wirthschaft-
lichen Thcil der Verwaltung von dem ärztlichen ganz zu tren¬
nen und in Entreprise zu geben . Dies würde angehen , wenn
es sich etwa um eine Gefängnißanstalt handelte . Im Olden¬
burger Gefängniß hätte man dieses System mit Erfolg zur
Anwendung gebracht . Aber da handelte es sich um eine
durchweg gleichmäßige Verpflegung , in der Wehner Anstalt
hingegen wäre nach Anleitung des Arztes für Jeden unter
70 — 80 Kranken eine besondere Kost herzustellen . Eben des¬
wegen würde auch hier ein etwaiger Entrepreneur so hohe
Ansprüche machen , daß schwerlich von einer Entreprise ein
Vortheil für die Staatskasse zu erwarten wäre . —

Ein Mittel bliebe noch übrig , einen geringeren Zuschuß
zu ermöglichen . Man könnte die Verpflegungsgelder erhöhen.
Hierzu könnte er aber nicht rathen . Es wäre wünschenswerth,
daß die Anstalt gerade für diejenigen , welche nicht in der
Lage wären , große Opfer zu bringen auch noch ferner wohl-
thätig wirkte . Jetzt würde sämmtlicher Kranken für 100 Thlr.
in der Klasse 4 b . verpflegt . Was eben da zngesetzt würde,
müßte zum größten Thcil durch den Staatszuschuß gedeckt
werden . Als man vor fünf Jahren eine Erhöhung der Ver¬
pflegungsgelder in Aussicht genommen hätte , hätte man doch
in den unteren Klassen die niedrigen Sätze erhalten wollen.

Nach allem diesen könnte er dem Landtage die Bewilligung
des Zuschusses empfehlen.

Abg . Hoher : Was die Versammlung soeben vom Re¬
gierungstisch gehört hätte , könnte er nur aus voller Ueber-
zeugung bestätigen . Man würde der Leitung der Irrenanstalt
zu nahe treten , wenn man glaubte , daß dort schlecht gewirth-
schaftct würde . Was die verschiedenen Positionen anginge,
welche beanstandet würden , so glaubte er , daß kein hinläng¬
licher Grund zur Klage vorläge . Manche gewöhnliche Haus¬
haltung brauchte für 70 — 80 Thlr . Torf , für eine Anstalt,
wie die zu Wehnen , wären 1100 Thlr . für Heizung nicht zu
viel . Es handelte sich hier nicht um einen Luxusartikel , son¬
dern um die Bestreitung eines nothwendigen Bedürfnisses.
Auch der Posten von 700 Thlr für Unterhaltung des Vich-
standcs wäre nicht bedenklich . Bei 1400 Thlr . an Einnahmen
betrügen die Ausgaben der Landwirtbschast nur 1460 Thlr,
Die Ausschmückung und Erhaltung ' des Lustgartens kostete so
beinahe Nichts , indem Einnahme und Ausgabe sich ziemlich
aufhöben . — Die Verwaltung der Anstalt müßte doch Wohl
gut sein bei dem kolossalen Unterschied zwischen dem Aufwand
für die Wehner Anstalt und dem für andre Anstalten gemach¬
ten . Die Göttinger und Hildesheimer Anstalt erforderten
30 — 350/o Zuschuß , die Oldenburger nur 180/g . Dabei
müßte berücksichtigt werden , daß eine Anstalt mit 400 — 600
Insassen leichter und billiger zu verwalten wäre , als eine
mit nur 80 Kranken.

Im Auslande hätte sich die Wehner Anstalt einen großen
Namen erworben . Es sollte ihm leid sein , wenn ihr Werth
hier verkannt würde . Leider wäre es eine alte Erscheinung,
daß Alles , was ans der Fremde käme , überschätzt würde , das
könnte man mit Gold kaum aufwiegcn . Die einheimische
Kraft würde nur allzu oft verkannt und unterschätzt.

Abg . Russell : Was das zuletzt vom Vorredner Ge¬
äußerte beträfe , so müßte man zwischen der ärztlichen Tä¬
tigkeit und der ökonomischen Verwaltung unterscheiden . Der
Ausschuß hätte die guten Resultate der Ersteren nicht be¬
krittelt , hier hätte man es nur mit der letzteren zu thun . Er
hätte nicht gehört , daß diese letztere Seite je Anerkennung im
Auslande gefunden hätte . Der Zuschuß hätte sich seit Jahren
so gesteigert , daß er sich der Ucberzeugung nicht verschließen
könnte , daß mit mehr Sorgsamkeit und Sorgfalt diese Ver¬
mehrung des Aufwandes vermieden werden könnte . Wenn
die Zuschüsse zu den Kosten der Oldenburger Anstalt geringer
erschienen , als die für auswärtige Anstalten gewährten , so
könnte man hier nicht alle einwirkenden Verhältnisse über¬
sehen . Die Zuschüsse könnten dort vielleicht nur aus dem
Grunde höher sein , weil die Kranken weniger bezahlten.
Solche Vergleiche hinkten , wenn man nicht alle dortigen Ver¬
hältnisse kennte und in Anschlag bringen könnte . Ebenso gut
könnte man auch den Maaßstab der Privatanstalten anlcgen.
Mit solchen Heilanstalten machten Privatpersonen ganz er¬
hebliche Geschäfte , ohne daß von einem Zuschuß die Rede
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wäre. Indeß würde auch dieser Vergleich nicht zutreffend
sein, weil es bekannt wäre, daß Staatsanstalten stets theuerer
kommen müßten. — Den Vorschlag, die Verwaltung in En¬
treprise zu geben, hätte der Regicrungscommissär einer ver¬
nichtenden Kritik unterworfen. Jedoch wäre dieselbe nicht zu¬
treffend gewesen. Wenn man auch annähmc, daß auf die
Bedürfnisse der Einzelnen hier besondere Rücksicht zu nehmen
wäre, so könnte man doch in der That nicht einschen, weß-
halb diesem Erforderniß nicht durch geeignete Bedingungen
Genüge geleistet werden könnte. Durch eine gehörige Orga¬
nisation des Verhältnisses ließe sich das vom Ausschuß Ge¬
wünschte recht Wohl erreichen. — Was den Garten beträfe,
so ließe sich der auch wohl billiger unterhalten. Kein Pri¬
vatmann würde sich zu einem solchen Aufwand zu gleichem
Zweck entschließen. — Die Anstalt könnte mit den vom Aus¬
schuß vorgefchlagenen Zuschüssen Wohl zufrieden sein. An den
einzelnen Positionen könnte man nicht streichen. Der Aus¬
schuß hätte auch nur angedeutet, welche ihm besonders hoch
erschienen. Tie ganze Organisation hätte Anlaß zu dem Aus¬
schußantrag gegeben. Das einzige Mittel, eine größere Spar¬
samkeit in die Verwaltung zu bringen,' wäre, einen Theil von
dem von der StaatSrcgierung vorgefchlagenen Zuschuß zu
streichen. Bei gehöriger Sparsamkeit würde man auch mit
der vom Ausschuß beantragten Summe reichen.

Abg. Hoher : Wenn der Abgeordnete Russell einen
Unterschied zwischen der medieinischen Pflege und der ökono¬
mischen Verwaltung machte, so wäre dem zu entgegnen, daß
Beides ineinander griffe und eine Grenze nicht gezogen wer¬
den könnte. Der Obhut des Arztes müßte in einem gewissen
Grade Alles unterliegen. In gewissem Sinne wäre es rich¬
tig. daß Privatanstalten ohne staatliche Zuschüsse existiren
könnten. Man gründete aber solche in schönen Gegenden,
in der Nähe großer Städte , wo der Zufluß naturgemäß ein
ganz anderer wäre, als in Wehnen. Hier machte die vierte
Klasse die schlechten finanziellen Resultate nothwendig. Die
Privatanstalten erzielten ihre Erfolge durch die Aufnahme
reicher Patienten, welche viele Tausende zahlten. In Betreff
der Wehner Anstalt müßte man einen ganz anderen Gesichts¬
punkt einnehmcn. Hier gälte cs dem unbemittelten Theile
der leidenden Menschheit zu helfen. — Es wäre ferner be¬
hauptet worden, ein Privatmann würde mit der dortigen
Landwirthschaft bessere Geschäfte machen. DaS müßte er
bezweifeln. Auch ein Privatmann würde froh sein, bei einem
so kleinen Betrieb die Ausgaben mit den Einnahmen zu decken
und daneben noch einen so reizenden Garten zu unterhalten.

Abg. Grüpel : ES wäre schon darauf aufmerksam ge¬
macht worden, daß der Ausschuß nur beispielsweise einzelne
Pöstc als zu hoch genannt hätte. Es wäre derselbe nicht im
Stande gewesen, an den einzelnen Posten erschöpfend nachzu¬
weisen, wo der Fehler in der Verwaltung steckte. Im klebri¬
gen könnte sich ein Unbefangener unmöglich der Ueberzeugung
verschließen, daß die Wirthschast nicht so wäre, wie sie sein
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sollte. Eine Acnderung müßte offenbar eintreten. Im Jahre
1864 hätte die Staatsregierung einen Zuschuß von 2772 Thlr.
beantragt, für 1865 von 1728 Thlr., für 1866 von 1330 Thlr.
Damals hätte man die Hoffnung gehabt, daß in Folge der
Erhöhung der Verpflegungsgelder der Zuschuß in Zukunft
ganz in Wegfall kommen würde. Jetzt verlangte man im
Jahre 1870 über 4000 Thlr. Wohin das führen sollte?
Die Verhältnisse könnten sich doch nicht so sehr geändert ha¬
ben. — Man lobte die billige Verwaltung und machte an¬
dere Staatsaustalten namhaft, welche größere Zuschüsse empfin¬
gen. Dem stände entgegen, daß Privatanstalten ohne Zu¬
schuß florirten. Möchte dieser Vergleich auch in mancher
Weise nicht zutreffen, so wären doch folgende Notizen von
Interesse:

In der Privalheilanstalt zu Rockwinkcl betrügen die von
den Kranken zu zahlenden Verpflegungsgelder in erster Klasse
125—150 Thlr. Gold, in zweiter Klasse 100—125 Thlr.
Gold, in driltcr Klasse 70—80 Thlr. Gold. Hingegen hät¬
ten in der Wehner Anstalt die Kranken zu zahlen: in erster
Klasse erster Abtheilung Inländer 450 Thlr. , Ausländer
500 Thlr., zweiter Abthcilung 360 Thlr. rcsp. 440 Thlr.,
in zweiter Klasse 330 Thlr. resp. 410 Thlr., in dritter Klasse
225 Thlr. resp. 260 Thlr., in vierter Klasse erster Abthcilung
150 Thlr., zweiter Abtheilung 100 Thlr. Dieser Unterschied
wäre doch ganz enorm. Die Privatanstalten beständen doch
zu dem Zweck, daß der Unternehmer ein Geschäft daraus
machte. Jene zu Rockwinkel florirte seit langer Zeit. Zwei
Aerzte wären dort beschäftigt. Das wäre doch ein Beweis
für die Unwirthschasllichkcit der Wehner Verwaltung. ES
gäbe nur Ein Mittel, diesem Ucbelstande abzuhelfen: Die
Verwaltung in Entreprise zu geben.

Abg. Bargmarm : Seiner Ansicht nach könnten die Ver¬
hältnisse auswärtiger Jrrenheilanstalten keinen Maaßstab ab-
geben, so lange man nicht in der Lage wäre, dieselben voll¬
ständig zu übersehen. Es käme wesentlich in Betracht, wie
viele Kranke hier und dort in den oberen, wie viele in den
unteren Klassen wären. Denn dahin wären Alle einverstanden,
daß in den unteren Klassen überall zugesetzt werden müßte.
Dem Abgeordneten Ho per könnte er nicht bcitreten, wenn er
zu Gunsten der Oldenburger Anstalt anführte, daß da, wo
mehr Kranke verpflegt würden, die Verpflegung verhältniß-
mäßig billiger sein müßte. Wenn in jenen auswärtigen An¬
stalten gerade in den unteren Klassen mehr Kranke sein soll¬
ten, so müßten sic sich gerade besonders ungünstig stehen. —
Auch den Hinweis auf Privathcilanstalten fände er nicht am
Platz, indem ein Privatmann seine Preise stellen könnte, wie
er wollte, und bei der Aufnahme von Kranken so verfahren
würde, daß er bestehen könnte.

Gewicht wäre aber darauf zu legen, daß der Etat der
Anstalt so ungemein gewachsen wäre, ohne daß man eine
hinreichende Ursache dazu erkennen könnte. Man wäre be¬
rechtigt zu der Annahme, daß die Anstalt mit der vom Aus-
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schuß beantragten Summe auskommen könnte . Es wäre rich¬

tig , jetzt einmal durch die Verweigerung der geforderten Summe

an die Anwendung einer weisen Sparsamkeit zu erinnern.

Aus diesen Gründen empföhle sich die Annahme deS Antrages
Nr . 17.

Dagegen würde er nicht für den Ausschußantrag Nr . 18

stimmen . Er müßte dem Regierungscommissär darin Recht

geben , daß eine Entreprise nicht am Platze wäre , wo die ver¬

schiedenen Kranken nach ärztlicher Vorschrift verschieden ver¬

pflegt werden müßten . Die Anstalt wäre zu klein , um grö¬

ßere Kategorien der verschieden zu verpflegenden Personen bil¬

den zu können.

Reg .-Commmissär Mutzenbecher : Er wollte dem Abge¬

ordneten Gräpel  Folgendes entgegenhaltcn : Die Erhöhung

der Summe , wie sie jetzt verlangt würde , wäre nur schein¬

bar . indem man in Wirklichkeit mit dem ausgeworfencn Gelbe

nicht ausgekommen wäre und Nachbewilliguugen aus dem

Etat der Extraordinarien nothwendig geworden wären . Man

hätte im Jahre 1864 auf 10,000 Thlr . Mehreinnahme in

Folge der Erhöhung der Verpslcgungsgelder gehofft . Die

Erfahrung hätte diese Hoffnung als grundlos erwiesen . Im

Jahre 1868 hätte man um 1100 Tblr ., im Jahre 1869 um

1500 Thlr . den Etat überschreiten müssen . — Die einzelnen

Sätze der Rockwinkler Anstalt wären ihm nicht bekannt.

Wohl aber wüßte er , daß in den Oberneulander Anstalten,

abgesehen von Extraaufwendungen , Sätze von 100 Louisdor ' S

für den Kranken vorkämen . ^

Abg . Ahlhorn : Die letzte Steigerung des Zuschusses

stammte allerdings bereits aus der letzten Finanzperiode her.

Die Posiüon wäre aber auch schon früher vom Landtag nur

mit Widerstreben um des lieben Friedens willen bewilligt

worden . Jetzt müßte endlich Halt geboten werden . Es ließe

sich freilich nicht Nachweisen , wie hier und da an den einzel¬

nen Ansätzen gespart werden könnte . Es stände nur fest, daß

überhaupt eine größere Sparsamkeit in der dortigen Verwai¬

sung möglich wäre . Der Ausschuß hätte darum einen kühnen

Griff gcthan und einen Theil abgesetzt . Die Anstalt könnte

aber auch mit dem Vorgeschlagcnen ohne Zweifel ganz gut

auskommen . Auch so würde die nöthige Rücksicht auf die

leidende Menschheit nicht verletzt . Mit der wünschenswerthen

guten Behandlung der Kranken könnte aber recht Wohl eine

größere Sparsamkeit verbunden werden . Für die Unterhal¬

tung des Gartens könnte man sich der Arbeitskraft der Kran¬

ken bedienen . Dieselbe wäre umsonst zu haben und diese Be¬

schäftigung der Gesundheit der Kranken zuträglich . — Den

Bau der Anstalt hätte man mit 100,000 Thlr . in Anschlag

gebracht , man wäre aber um 1000/g über den Anschlag

hinausgegangen . Die Anstalt hätte 200,000 Thlr . gekostet.

Das bedeutete 8000 Thlr . Zinsverlnst , die 4000 Thlr . an

Zuschuß hinzugcrechnet , machte es im Ganzen 12,000 Thlr.
aus.

Die Verpflegungsgelder wären nirgends so hoch normirt,

wie in Wehnen.

Abg . Gräpel : Seine Zahlen über die Anstalt zu Rock-

Winkel wären zuverlässig . Der Abg . Bargmann  hätte er¬

klärt , nicht für den Antrag Nr . 18 stimmen zu können , weil

eine Entreprise praktisch nicht durchführbar sein würde . Er

wollte dagegen bemerken , daß die Staatsrcgicrung ja nur er¬

sucht würde , in Erwägung zu ziehen , ob die vorgeschlagene

Einrichtung nicht thunlich wäre.

Präsident Hullmaim : Er würde in diesem , wie in

ähnlichen Fällen folgenden Modus der Abstimmung cintrcten

lassen . Zuerst käme der Antrag zur Abstimmung , dem zu

Folge am Wenigsten bewilligt würde . Sollte derselbe abgc-

lehnt werden , so kämen die weiteren Anträge in Wegfall.

Würde er angenommen , so würde der Antrag zur Abstimmug

gebracht , der die nächst höhere Mehrbewilligung beabsichtigte.

Antrag Nr . 17 wurde angenommen , der Antrag der

Staatsrcgicrung in ß . 16 wurde abgelchnt , der Antrag Nr . 18

angenommen . Die Abstimmung über die Anträge 19 , 20,.

21 , 23 wurde einstweilen ausgesetzt . Der Inhalt dersel¬

ben war folgender:

Nr . 19.

Der Landtag wolle zu den Geschäftskosten der

Mcdicinalpolizei pro 1870/72 jährlich 1000 Thlr.

Nr . 20.

Der Landtag wolle zur Unterstützung von Blin¬

den pro1870/72 jährlich 300 Thlr . bewilligen.

Nr . 21.

Der Landtag wolle an Zuschüssen zu verschiede - .

neu Armenfonds und einzelnen Armenanstalten pro

1870/72 jährlich 2177 Thlr . 20 gs . bewilligen.
Nr . 23.

Ter Landtag wolle zu den Geschäftskosten der

Ablösungsbehörden für 1870/72 jährlich 365 Thlr.

bewilligen.

Der Antrag Nr . 22 lautete wie folgt:
Nr . 22.

Der Landtag beschließe , die Großherzogliche

Staatsrcgierung zu ersuchen , in Erwägung zu ziehen,
ob es thunlich sei , unter Abänderung deS Gesetzes

vom 21 . April 1855 bei der Ausmittelung der Ad-

lösungSpreise der Naturalien und Dienste die Mit¬

wirkung der Prcisermittelungs -Commisston künftig,

wegfallen zu lassen , und in diesem Falle dem Land¬

tage einen desfälligen Gesetzentwurf vorzulegen.

Derselbe wurde angenommen.
Zum 8 - 21 des Voranschlags und der Vorlage Nr . 21

hatte der Ausschuß unter Nr . 24 und die Mehrheit des Aus¬

schusses unter Nr . 25 folgende Anträge gestellt:
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Nr . 24.

Der Landtag wolle als Zuschuß zu den Kosten
der Landwirthschaftsgcsellschaft für 1870/72 jährlich
1500 Thlr . bewilligen.

Nr . 25.

Der Landtag wolle den Antrag der Großhcrzog-
lichen Staatsregierung , daß der Landwirthschastlichen
Gesellschaft für das Hcrzogthum Oldenburg ein Zu¬
schuß von jährlich 1000 Thlr . dauernd bewilligt
werde , ablehnen.

Reg .- Commifsär Rüder : Er müßte die Annahme dcS
im Ausschußantrage Nr . 25 gedachten Antrages der Staats¬
regierung empfehlen . Im Ansschußbericht Ware gesagt wor¬
den, daß der Generalsekretär lediglich im Dienste der Gesell¬
schaft stände und die Staatsregierung über die Entlassung des¬
selben keine Verfügung hätte . Allen hieraus hervorgehendcn
Gefahren könnte bei Bewilligung der Gelder für die Gesell¬
schaft entgegen getreten werden . Alle im Landtage anwesen¬
den Landleute müßten mit ihm darin einverstanden sein , daß
man die nöthigen Erfahrungen in der Landwirthschaft nur
langsam sammeln könnte . Ein Mann , welcher , wie der Ge-
neralsecretär , die Aufgabe hätte , den landwirthschastlichen Be¬
trieb eines großen Bezirks auf eine höhere Stufe zu heben,
müßte erst die für die Landwirthschaft wichtigen Verhältnisse
dieses Bezirks kennen lernen und sich das Vertrauen der Land¬
leute erwerben , erst dann könnte sein Wirken ein erfolgreiches
sein . Wenn man es nicht verstände , den Generalsecretär
dauernd zu fesseln , so würde man die landwirthschastliche Gesell¬
schaft zu einer Generalsekretärscrziehungsanstalt machen . Man
müßte befürchten , daß sich der gegenwärtige Generalsecretär
anderswohin wendete , wenn man der Stellung desselben nicht
einige Sicherheit verliehe.

Abg . Russell : Auch er wünschte die Annahme der Re¬
gierungsvorlage . Er ginge dabei davon aus , daß die land-
wirthschaftliche Gesellschaft in die Lage versetzt werden müßte,
auch in Zukunft für das Wohl des Landes zu wirken . Die¬
selbe würde das nicht leisten können , was man von ihr for¬
derte, wenn man ihr nicht ermöglichte , sich ihren General¬
sekretär dauernd zu erhalten . Man könnte sagen , die Gesell¬
schaft sollte selbst durch eine genügende Besoldung hierfür sor¬
gen. Sie dürfte ihren Mitgliedern aber nicht so hohe Ver¬
pflichtungen auflegen , wenn sie bestehen wollte.

Abg . Griipel : Der Regierungßcommissär hätte nur auf
Einen der von der Ausschußmehrheit angegebenen Gründe
Bezug genommen . Hauptsächlich wäre der Antrag auch deh-
halb gestellt worden , weil eine dauernde Verpflichtung nicht
angemessen erschiene . Man könnte nicht vorausschen , ob die
Gesellschaft auch in Zukunft dem Lande solchen Nutzen brin¬
gen wurde , daß ein Zuschuß geboten erschiene . Er selbst
hätte über die Wirksamkeit des Vereins kein Urtheil . Nur

soviel wüßte er , daß das Lob ihrer Thätigkeit nicht mehr ss
einstimmig wäre , wie früher . Man könnte jetzt verschiedene
Urthcilc hören.

Die Anträge Nr . 24 und 25 wurden angenommen.
Zu dem A. 22 des Voranschlags und der Vorlage Nr . 10

lagen die Ausschußauträgc Nr . 26 , 27 , 28 vor . Ihr Inhalt
war folgender:

Nr . 26.

Der Landtag wolle
1) für die Privat -Ackcrbauschule zu Neuenburg,

n . an Beihülfe für den Unternehmer jährlich 1500
Thlr . , und zwar darunter 300 Thlr . zur An¬
stellung noch eines ständigen Lehrers , falls eine
dritte Uuterrichtsabtheilung eingerichtet werden
sollte,

d . zur Unterhaltung des Inventars , der Bibliothek,
Obstbaumschule rc. jährlich 130 Thlr .,

2 ) für die Privat -Ackerbauschule zu Cloppenburg,
A. an Beihülfe für den Unternehmer jährlich

1200 Thlr ., und zwar darunter 200 Thlr . zu
dem Zweck und unter der Voraussetzung wie
nst I . n .,

d . zur Unterhaltung des Inventars , der Bibliothek,
Obstbaumschule rc. jährlich 130 Thlr . ,

e . zur Einrichtung einer Obstbaumschule und eines
botanischen Gartens pro 1870 — - 150 Thlr .,

demnach zusammen als Zuschuß zu den Kosten der
Ackerbauschulen pro 1870 — 3110 Thlr . und pro
1871/72 jährlich 2960 Thlr . bewilligen.

Nr . 27.

Der Landtag wolle seine Zustimmung dazu aus¬
sprechen , daß die von den Unternehmern der Ackcr-
bauschulen gemäß den kontraktlichen Bestimmungen
eingehenden Gewinnantheile am Ueberschuß der An¬
stalten auf die Melioration der den beiden Ackerbau¬
schulen zugewieseuen Liegenschaften und soweit nöthig
auf die Erhöhung des Einkommens der an den An¬
stalten wirkenden Lehrer verwendet werden.

Nr . 28.

Der Landtag wolle den Antrag der Großher¬
zoglichen Staatsregierung , sich damit einverstanden
zu erklären , daß den Unternehmern der Ackerbau¬
schulen die Rechte eines Staatsdieners unter Ga¬
rantie einer Minimaleinnahine von 700 Thlr . ver¬
liehen werden können , ablehnen.

Es wurden diese Anträge zugleich zur Debatte verstellt.

Reg . - Comniissär Rüder : Bei der Einrichtung von
Ackcrbauschulen wäre die Staatsregicrung stets vom Grund¬
satz möglichster Sparsamkeit ausgegangen . Zumal wenn man
die in Oldenburg zum genannten Zweck aufgewandtcn Mittel

8 »
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mit den Aufwendungen anderer Staaten vergleiche , erschiene
das Verhalten Oldenburgs fast kleinlich . Für die Einrich¬

tungen zu Neuenbürg wären nur 200 Thlr ., für die zu Klop¬
penburg nur 100 Thlr . verwandt worden . Es bestände das
Bestreben , das , was noch an den nöthigen Mitteln zur ge¬
hörigen Besoldung der Lehrer und zur Beschaffung von Bil-
dungSmitteln fehlte , aus den jährlichen UeberschüsseN zu be¬
streiten . Deßhalb würde der Ucberschuß zwischen den Unter¬
nehmern und dem Kuratorium getheilt . Es würde nun ge¬
wünscht , den an das Kuratorium fallenden Antheil , wie an¬
gegeben . zu verwerthen.

Der Kloppenburger Schule wären 20 , der Neuenburgcr
90 Jück Landes überwiesen worden . Man könnte nun Wohl

die Ueberschüsse zu Nutzbarmachung des Geschenkten verwerthen
und wäre auch hierzu entschlossen . Das wäre indessen ein

sehr langsamer Gang . Wenn man sich entschließen wollte,

größere Opfer für die Nutzbarmachung zu bringen , so könn¬
ten die größten Erfolge erreicht werden , so daß später die

Zuschüsse ermäßigt werden könnten . Deßhalb bestände auf
Seiten des Kuratoriums und der Staatsrcgierung die Ab¬

sicht, auf dem der Neuenburger Schule geschenkten Land ein
Wohn - und Wirlhschaftsgebäude anzulegen . Der Ausschuß
wäre aber der Ansicht , man müßte die Ländereien in anderer

Weise zum Besten der Schule verwenden . Das wäre aber
durchaus nicht thunlich . Denn wenn nicht mehr bewilligt
würde , so müßte das aus Haide mit einer Moorschicht be¬

stehende Land mit der Hacke bearbeitet werden , und somit ein
Verfahren eingeschlagen werden , welches im Allgemeinen nicht

gebilligt werden könnte . Das Richtige wäre , eine kleine Stelle
dort zu gründen . Es wäre zu Schweinebrück gelungen , durch
einen einfachen Landmann auf schlechtem Sandboden eine
Stelle Herstellen zu lassen , welche als Excursionsort und Ver¬

suchsanstalt diente . Das wäre jetzt auch in Neucnburg das
Ziel . Dies wäre aber ohne ein Haus und Wirthschaftsan-

lagen nicht zu erreichen . Es handelte sich nicht darum , im
Großen zu experimentircn , wohl müßte aber gewünscht werden,
eine Gelegenheit zu Versuchen zu schaffen. Man müßte sich
mit der Frage beschäftigen , wie die Hochmoore nutzbar zu
machen wären , was von den verschiedenen künstlichen Dün-

gungSmitteln zu halten wäre . Diese Frage hätte eine große
Bedeutung für die von Nothständen häufig hcimgesuchten
Distrikte . In dieser Richtung ließen sich auf solchem Terrain
Versuche machen , wenn auch in mäßigen Grenzen . Es würde

billiger kommen , wenn die 30 — 40 jungen Leute , die in der
Ackerbauschulc ausgebildet würden , dort die vorgeschlagenen
Mittel prüfen könnten , als wenn nachher Jeder zu Hause
auf seine eigenen Kosten seine Versuche anstcllte . Das wären
die Gründe für eine solche Anlage in der Nähe der Ackerbau¬

schulen . Wenn man so das Interesse an den Schulen all¬
mählich zu wecken wüßte , würden auch weitere Schenkungen
nicht auSbleiben , und so die Ackerbauschulen allmählich eine
selbstständige Stellung gewinnen . — Wenn jetzt die der Klop-

penburger Schule geschenkten 20 Jück zur Forstkultur ve»
wendet werden sollten , so wäre daran zu denken , daß im
Süden des Landes ungeheuere Flächen der Forstkultur harr¬
ten , ohne daß dieselben für Private meistens rentabel wären.
Sic verständen meistens die richtige Brechung und Abwässe-
rung des Bodens nicht , die Bäume kränkelten dann , und eine
rechte Liebe zur Forstkultur könne nicht aufkommen . Was

wäre nun für eine Gefahr dabei , daß ein Grundstück , welches zum
Staalseigenthum gehörte , mit Bäumen bepflanzt würde?

Sollte das gerade darum zu vermeiden sein , weil das¬
selbe in der Nähe der Ackerbauschule läge ? ES wäre doch
besser , dort eine Anpflanzung vorzunehmen , als in einem
entlegenen Forstwinkel . Er bäte also , die Anträge der Staats¬
regierung anzunehmcn , das Kuratorium würde sparsam und
wirthschaftlich mit dem Bewilligten verfahren . —

Weiter wünschte die Staatsregierung die Leiter der An¬

stalten dauernd zu fesseln, für Neuenburg jetzt schon definitiv,,
für Kloppenburg , wenn sich der neue Unternehmer bewähren
sollte . Cr wüßte nicht , wie man diese Männer anders dem

Lande erhalten könnte , als wenn man für den Fall des Ein¬
gehens der Schulen ihnen Verwendung im Staatsdienst gegen
mäßiges Gehalt , für den Fall , daß sie unfähig würden , eine
Pension zusicherte . Der Lehrer Themann  hätte eine Bitte
in diesem Sinn an das Staatsministerium gerichtet . Das

Letztere hätte nur eine Vorlage an den nächsten Landtag ver¬
sprechen , nicht aber ohne Weiteres den Wunsch gewähren
können . Der sehr tüchtige Mann hätte hieraus Oldenburg
verlassen und eine Stelle im Ausland angenommen . Es wäre
dies im Interesse der Landwirthschaft in dem südlichen Lan-

destheil sehr zu beklagen . Das Gleiche würde aber immer
eintrcten . Das Bedürfniß nach solchen Anstalten wäre im

steten Wachsen und die Schwierigkeit groß , zur Leitung geeig¬
nete Männer zu finden . Es müßten gute Lehrer und Land-
wirthe zugleich sein . Hätte man einen solchen , so müßte man
Alles thun , ihn zu halten . Man sagte : Th Yen in Neuen¬
burg sei gut situirt . Das hätte man aber auch von The-
mann  geglaubt . Aber je älter man würde , .desto mehr wäre
man geneigt , eine gesicherte Lage vorzuziehen . — Der Aus¬
schuß hätte endlich in sehr änerkennenswerthcr Weise bean¬
tragt , 100 Thlr . für die Schule in Kloppenburg mehr zu
bewilligen und eine dritte Klasse einzurichten . Leider würden
an Beihülse für den Unternehmer nach den Vorschlägen des
Ausschusses nur 1000 Thlr . bedingungslos , nicht 1100 Thlr .,
wie die Vorlage wollte,  bestimmt werden . Wenn man nun
nicht entschlossen wäre , den Unternehmern die Rechte von Staats¬

dienern zu verleihen , so sollte man wenigstes doch diese 100 Thlr.

nicht absetzen . Wenn man keine Garantien für die Zukunft
geben wollte,  so sollte man doch die Mittel für die Gegen¬
wart nicht schwächen . Er stellte demnach den Verdesserungs-

antrag zu dem Ausschußantrage Nr . 26 , 2 u . :
daselbst statt an Beihülse für den Unternehmer jähr¬
lich 1200 Thlr ., zu setzen : jährlich 1300 Thlr.
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Abg. Selkmamr : Er wollte an das vom Regierungs-
rommissör zuletzt Gesagte anknüpfen und bemerken, daß die
mehr beantragten 100 Thlr. weniger dem Lehrer zu Gute
kommen würden, als vielmehr an Miethe für die Wohnung,
welche der Lehrer Themann  bewohnt hätte, gezahlt werden
müßten. Er hielte es nicht für gerechtfertigt, daß diese Woh¬
nung gcmiethet worden wäre. Man hätte dabei im Auge
gehabt, von da aus den praktischen Betrieb des Ackerbaues
mit der Schule zu verbinden. Er hielte eine solche Verbin¬
dung für durchaus unzweckmäßig. Es wäre schwer einen
Lehrer zu finden, der ein guter prakiischer und theoretischer
Landwirt!) zugleich wäre. Es wäre auch möglich, daß man
einen Unternehmer fände, dem das nöthige Kapital, eine solche
Wirthschaft zu führen, mangelte. Deßhalb hätte das Kura-
torium die Wohnung überhaupt nicht miethen sollen. Wäre
doch aber einmal ein praktischer Betrieb gewünscht worden,
so könnte man doch nicht einsehcn, weßhald das Kuratorium
die Grundstücke dem Lehrer Th cma n n bis zum Herbst gelassen
hätte. Der neue Unternehmer würde- so in eine schlechte
Lage kommen, wenn er auf den Grundstücken Früchte vor¬
fände, die ein Anderer zu erndten hätte.

Zur Kultivirung der 20 Juck unkultivirten Landes wür¬
den nicht 100 Thlr. , sondern für die ganze Finanzperiode
300 Thlr. verlangt. Er hielte einen solchen Aufwand nicht
für nothwendig. In der Umgebung Kloppenburgsgäbe es
Staatsforsten in Menge und Gelegenheit genug zum an¬
schaulichen Unterricht. Auch wären 15 Thlr. Pr. Jück für
Tannenbesamung recht theuer und wüßte er sich aus seiner
sonstigen Erfahrung nicht eines solchen Kostenaufwandes zu
gleichem Zweck zu erinnern.

Abg. Huchting: Er wollte nur in Bezug auf den be¬
absichtigten Umbau einer Scheune einige Worte sprechen.
Der Regierungscommissärhätte erwähnt, das Geschenk wäre
angenommen worden, um cs nutzbar zu machen. Damals
hätte man ober nicht an eine große Versuchswirthschaft ge¬
dacht. 90 Jück unkultivirtes Land in Kultur zu nehmen
kostete ein enormes Geld, mehr noch dem Staate, als einem
Privatmann. Er für seine Person hätte nie die Anlage einer
praktischen Landwirthschaft neben der Schule vertheidigt. Bei
den Anforderungen, die jetzt gestellt werden, hätten die Schu¬
len die zwei Jahre allein zur gehörigen theoretischen Ausbil¬
dung nöthig. Zudem würde man schwer einen Lehrer finden,
welcher auch einer praktischen Landwirthschaft mit Erfolg vor-
stehen könnte. Auch käme cs darauf an, für die Zukunft die
unausbleiblichen erheblichen Nachforderungen zu vermeiden.
Er müßte sich demnach gegen die Rcgierungsvorschläge er¬
klären.

Abg. Russell: Es nähme nicht leicht Jemand ein sol¬
ches Interesse an den Ackerbauschulen, wie er. Er ginge so
weit, daß er Nichts dagegen haben würde, wenn diese Lehr¬
anstalten Staatsanstaltenwerden sollten. Es wäre dies ebenso

berechtigt, wie daß die Städte Realschulen hielten. Trotzdem
könnte er sich bei der jetzigen Einrichtung nicht entschließen,
den Unternehmern Staatsdienerrechte zu verleihen. Wie die
Schulen aufgekommen wären, hätte man angenommen, daß
es reine Privatschulen sein sollten. Nur unter dieser Vor¬
aussetzung wären vom Landtage die Zuschüsse ertheilt worden.
Hätte man Staatsschulen in Vorschlag gebracht, so würde
seine Stimme nicht dafür gefehlt haben; da es nun aber
einmal Privatfchulen wären, hielte er es nicht für angemessen,
den Direktoren eine Stellung als Staatsdiener zu geben.
Das wäre auch nach dem Staatsdienergesetz nicht möglich.
Ein Staatsdiener dürfte kein Nebengewerbe treiben, die Di¬
rektoren zögen ja aber ihren Erwerb gerade aus den Privat-
schulcn. Erst müßte also daS Staatsdienergesetz geändert
werden, ehe man jenen Herren eine solche Stellung geben könnte.
Er glaubte übrigens auch kaum, daß eine solche Zusicherung
nothwendig wäre. ' Was zunächst dem Lehrer THP en anginge,
so läge kein Bedürfniß vor,  ihm glänzendere Aussichten zu
machen, er würde auch so der Anstalt erhalten werden. Sollte
es aber nothwendig sein, so würde er Nichts dagegen haben,
um diesen ausgezeichneten Lehrer zu erhalten. —

Er wollte sich nicht für die Trennung der praktischen
Landwirthschaft von der Ackcrbauschule in Kloppenbnrg aus¬
sprechen. Vielleicht wünschte der zu engagirende Lehrer eine
solche Abtrennung nicht, dann wäre es gut, wenn ihm die
Gelegenheit zu einem solchen Betrieb von dem Kuratorium
geboten werden könnte. Was die auf dem der Neucnburger
Schule geschenkten Lande zu bauende Scheune anginge, so er¬
wartete auch er nicht den Nutzen, welchen der Negierungs¬
kommissär in Aussicht stellte. Auf einem solchen Terrain
könne man keine Musterwirthschaft anlegen. Die angeführten
speciellen Zwecke, die Prüfung der Resultate, die in neuerer
Zeit mit künstlichem Dünger erzielt worden wären, ließen sich
auch auf andere Weise erreichen. Der Staat könnte in Folge
einer solchen Anlage leicht in die Lage kommen, in Zukunft
noch größere Zuschüsse machen zu müssen. Ein Mann , der
nicht vermögend wäre, könnte auf solchem unkultivirten Lande
nicht auskommen, zumal wenn auch noch aus demselben Ex¬
perimente gemacht werden sollten.

Regierungskommissär Rüder : Der Abgeordnete Selk¬
mann,  dem er eine genaue Kenntniß der Kloppcnburgcr Ver¬
hältnisse nicht absprecheu könnte, hätte dem Kuratorium vor¬
geworfen, den Abschluß, wie die ganze Auseinandersetzung mit
Themann  durchaus unzweckmäßig eingerichtet zu haben. Zu¬
nächst hätte er die Miethe des Schulgebäudes als zu hoch
angegriffen. Gewisse Rücksichten mußten aber doch bei Wahl
der Schullokalitäten genommen werden. Es könnte doch nicht
die Absicht sein, mit der Schule ohne dringende Veranlassung
von einem Hause zum andern zu ziehen. Der Lehrer The¬
mann  hätte das Grundstück für längere Jahre gepachtet, er
hätte eine Schule gebaut und Lehrzimmer hergcrichtet, eine
Scheune errichtet und noch viele Aufwendungen der Art ge-
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macht. Verheiratete Cavallerieoffizierehätten das Grund¬
stück in Pacht nehmen wollen und günstige Anträge gemacht.
Man hätte aber geglaubt, das Haus der Anstalt erhalten zu
müssen. Man setzte so den nur mäßig besoldeten Direktor
in Stand, Schüler in seine Wohnung aufzunehmen, was auch
im Interesse der Schule wäre. Die guten Räumlichkeiten
und die passende Umgebung, der Zusammenhang mit der prak¬
tischen Landwirthschaft, hätten für diese Lokalitäten ins Ge¬
wicht fallen müssen. Man könnte doch den neuen Direktor
nicht selbst zusehen lassen, wo er mit seiuen Schülern bliebe.
Die Miethe wäre auch nicht so hoch; man müßte nur be¬
denken, daß der Mann während der sechszehnjährigen Pacht¬
zeit sein Ausgewandtes verzinsen und wieder herausschlagcn
müßte. In Kloppenburg wäre wegen der dorthin verlegten
beiden Schwadronen Cavallerie die Nachfrage nach Wohnun¬
gen gestiegen. Er müßte sich sehr Wundern, von einem Ab¬
geordneten, der hier gerade die Interessen Kloppenburgs ver¬
trete, Vorwürfe gegen das Kuratorium wegen dieser Ange¬
legenheit zu hören. — Eben derselbe hätte auch behauptet,
das Kuratorium hätte den Contrakt mit dem Lehrer Th em ann
unzweckmäßig abgeschlossen, indem derselbe zwar die Lehr¬
anstalt zu Mai zur Benutzung überließe, die Wirthschaft aber
bis zum Ende der Ernte behalten dürfte. Es wäre, so würde
gesagt, für den andern Lehrer hart , daß er nach seinem An¬
tritt nicht auch die Ernte für sich vornehmen könnte. Aber
auch der alte Direktor wäre ohne Ernte angetreten. Dieser
alte Direktor hätte ein kahles, schlecht bewirthschaftetes Land
vorgcsunden, er hätte mit eigenem Aufwands eine Verkoppe¬
lung durchgesetzt und mit Mühe das Land in Zug gebracht.
Im nächsten Herbst würde der neue Unternehmer die Lände¬
reien in einem wesentlich bessern Zustande empfangen, als
damals The mann . Darnach hätte der Letztere gewirthschaftet.
Man hätte ihm nicht die Früchte nehmen dürfen, welche ihm
zukämen. ES wäre ein Unrecht, zumal einem solchen Manne
gegenüber, gewesen.

In der Ausschußsitzung wäre angedcutet worden, man
hätte die Lokalitäten besser zu Herbst miethen können. Es
wäre aber zu befürchten gewesen, daß Themann ' s Interesse
für die von Münsterland leicht erreichbare Lüdinghauser Schule
die Schüler bestimmen würde, sich dorthin zu wenden. So
wäre der Winter noch auf seine Rechnung gegangen und ihm
wäre Veranlassung gegeben worden, die Schüler nicht nach
Lüdinghausen zu ziehen. —

Den Ausführungen der Abgeordneten Selkmann und
Huchting  trete er in soweit bei, als eine administrative
Bewirthschaftungä, eonto der Anstalt nicht angestrebt werden
dürfte. Man hätte aber ein Pachtverhältnih sofort eingeleitet
und würde auch ferner so Verfahren. Man sagte, es wäre
gefährlich für den Pächter, daß man auf dem Lande Ver¬
suche machen wollte. Solche Versuche könnten aber aus den
Ueberschüssen bestritten werden. Es wäre doch besser, auf der

Ackerbauschule diese Versuche vorzunchmen, als daß später die
jungen Leute im ganzen Lande herumexperimentirten.

Abg. Ahlhorn : Dem Vorwurfe gegenüber, welchen der
Regicrungskommissär gegen den Abgeordneten Selkmann
geschleudert hätte, müßte er daran erinnern, daß der Letztere
als Vertreter des Großherzogthums, nicht Kloppenburgs, hier
säße. Hier gälte eS nicht Specialinteressen zu verfolgen. Er
hätte früher geglaubt, es wäre an Einer Ackerbauschulc im
Herzogthum genug und wäre gegen die Errichtung der Klop-
penburger Anstalt gewesen. Er hätte indessen damals seine
Ansicht bereitwillig der Ansicht Selkmann ' s untergeordnet.
Selkmann  hätte überhaupt wesentlich für die Kloppenbur-
ger Schule damals gewirkt. Münsterland hätte dieselbe we¬
sentlich dem Abgeordneten Selkmann  zu danken. —

Der Aeußerung des Regierungskommissärs, das Schul¬
haus wäre billig gemiethet, stände die Erklärung Selkmann ' s
gegenüber: er wollte ein billigeres und ebenso gutes Schul¬
haus auftreiben. Mit dem Abgeordneten Russell  stimmte
er überein, daß das ' Staatsdienergcsetz nicht zuließc, jenen
Lehrern StaatSdienerrechte zu verleihen. Es würde nicht so
schwer sein, Lehrer für die Ackerbauschulen zu finden. Sie
hätten dort ihr gutes Auskommen und auch ziemliche Sicher¬
heit für die Zukunft. Es wäre ja nicht zu erwarten, daß
der Landtag die staatlichen Zuschüsse für die Schulen jemals
streichen würde.

Der Ausschuß verdiente Lob von Seiten der Regierung,
er beantragte mit Generosität nicht nur die verlangten Sum¬
men zu bewilligen, sondern noch 100 Thlr. darüber. — Mit
dem Abgeordneten Huchting  stimmte er dahin überein, daß
an den Ackerbauschulen der theoretische Unterricht vorherrschend
sein müßte und die zwei Jahre vollständig in Anspruch nehme.
Exkursionen könnten die Schüler nach jedem Hof machen, über¬
all würde man sie freudig aufnehmen und ihnen bereitwilligst
Alles zeigen. Einer dahin lautenden Bedingung, wie sie von
Seiten der Regierung bei Verpachtung eines Grodens gestellt
worden wäre, bedürfte es nicht.

Abg. Selkmmm: Der Regierungskommissärhätte auf
ihn hingewiesen, als eine specicll mit den Kloppenburger Ver¬
hältnissen bekannte Persönlichkeit. Er hätte darin Recht, ohne
diese Bekanntschaft würde er nicht auf den theueren Mieth-
zinS des Schulgebäudes hingewiescn haben. Er wollte auf
25 Jahre unter der Hälfte des Preises ein Haus beschaffen,
was voll seine Dienste thun sollte. Wenn ein einzelner rei¬
cher Kavallerieoffizierviel Geld für die Miethe geboten haben
sollte, so könnte er auf Grund jener speciellen Bekanntschaft
versichern, daß dies eine Ausnahme wäre.

Der Ausschußantrag Nr. 26 wurde angenommen, der
der Zusatzantrag des Regieruugskommissärsabgclehnt, ebenso
der Antrag der Staatsrcgiernng auf Bewilligung von 1500 Thlr.
zum Umbau einer Säieune u. s. w., und von 100 Thlr. zur
Befriedigung und Kultivirung von 20 Jück der Kloppenbur-
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ger Schule überwiesenen Landes . Die Ausschußanlräge Nr . 27
und 28 wurden angenommen . Ueber den Antrag Nr . 29
wurde die Abstimmung ausgesetzt . Er lautete:

Der Landtag wolle an Stipendien für Unbe¬
mittelte , welche landwirthschaftliche Lehranstalten be¬
suchen wollen , pro 1870/72 jährlich 120 Thlr . be¬
willigen.

Der Antrag Nr . 30 hatte folgenden Inhalt:

Der Landtag wolle zur Beförderung der Pferde-
und Rindvlehzucht , insbesondere zu Prämien für
Hengste , Stuten und Stiere für 1870/72 jährlich
5500 Thlr . bewilligen.

Abg . Rüdebusch : Von den beantragten 5500 Thlrn.
sollten 3600 Thlr . zur Beförderung der Pferdezucht und
1900 Thlr . zu Gunsten der Rindviehzucht verwandt werden.
Er fände dieS nicht richtig . Die Hornviehzucht wäre für das
Herzogthum viel wichtiger als die Pferdezucht . Wenn man
mehr Prämien für Stiere aussetzte , so vertheilte sich der
Nutzen viel gleichmäßiger über das Land . Er behielte sich
einen hierauf bezüglichen Antrag zur zweiten Lesung vor.

Reg .- Commisfär Hofmeister : Die 3600 Thlr . würden
nicht sowohl für Prämien aufgebraucht , als an Geschäfts¬
kosten der Commission . Von der Staatsrcgicrung würde Werth
auf Beibehaltung dieser Unterstützung für die Pferdezucht ge¬
legt , wenn er auch nicht verkennen wollte , daß die Rindvieh¬
zucht für das Herzogthum wichtiger wäre.

Die Abstimmung über den Antrag wurde ausgesetzt.
Ebenso die Abstimmung über den Antrag Nr . 31 , folgenden
Inhalts:

Der Landtag wolle zur Beförderung von Drai-
nirungs - und Berieselungsarbeiten , zur Unterstützung
unbemittelter kleiner Grundbesitzer bei besserer Ein¬
richtung ihres Landwirthschaftsbetriebes , zur Förde¬
rung von Verkoppelungen und Wirthschaftsregulirun-
gen pro 1870/72 jährlich 700 Thlr . bewilligen.

Der Antrag Nr . 32 lautete :'

Der Landtag wolle zur Anlegung und Unter¬
stützung von Colonien für 1870 2795 Thlr . , für
1871 2495 Thlr . und für 1872 2470 Thlr . be¬
willigen.

Abg . Rüdebusch : Er hätte bedauert , daß nur den ge¬
nannten Kolonien Unterstützungen gewährt werden sollten.
9hm wären mehrere andere Kolonien bekannt , die gewiß ebenso
hülfsbedürftig wären . Auch zu dieser Position behielte er
sich einen Antrag zur zweiten Lesung vor.

Reg .-Commissäk Rüder : Um zu ermitteln , welche Ko¬
lonien unterstützungsbedürftig wären , würden die Aemter und
Gemeindevorsteher gehört . Alle Anträge fänden Berücksichti¬
gung . Doch wären aus den Unterstützungsgcldern bisher nur

die nothwendigen Zuwegungen und Abwäfferungsanstalten be¬
stritten worden , alles Andere hätte man den Kolonisten selbst
überlassen.

Abg . Rüdebusch : Er glaubte , daß den Gemeindevor¬
stehern und Kolonisten in der Regel nicht bekannt wäre , daß
Gelder aus der Staatskasse disponibel wären . Er wüßte
Kolonien , denen gute Zuwcgung und Abwässerung sehr mangelte.

Präsident Hullmavn : Formell hätte der Abgeordnete
Rü bebusch  das Recht , die beabsichtigten Anträge zur zweiten
Lesung zu stellen . Es wäre aber doch sehr bedenklich , wenn
gerade zum Finanzgesetz in sehr erheblichem Maaße neue An¬
träge zur zweiten Lesung eingingen , durch deren Annahme
auch neue DeckungSmittcl erforderlich würden . Es erwüchse
so dem Ausschuß neue Arbeit , um die Einnahmen und Aus¬
gaben wieder in Gleichgewicht zu bringen.

Reg .-Commisfär Hofmeister : Es erschiene gerathen , die
Abstimmung über die beiden in Frage stehenden Positionen
bis zur nächsten Sitzung auszusetzen . Dann könnten die vom
Abgeordneten Rüdedusch  angekündigten Anträge noch in
erster Lesung ihre Erledigung finden.

Abg . Rüdebnsch : Auch er möchte Aussetzung der Be-
rathung über beide Positionen beantragen . Bis zum nächsten
Dienstag würde er seine Anträge einbringcn können.

Der Präsident setzte hierauf die Bcrathung und Abstim¬
mung über die Anträge Nr . 30 und 32 bis zum Schluß der
Verhandlung über diesen Gegenstand der Tagesordnung aus.

Zum Z- 27 Ziffer 2 der Vorlage lagen die Ausschußan¬
träge Nr . 33 und 34 vor . Sie lauteten:

Nr . 33.

Der Landtag wolle zur Untersuchung der Ge-
meinheits - und Markenvcrhältnisse bchus planmäßiger
Ausweisung für 1870 — 50 Thlr . und für 1871/72
jährlich — 75 Thlr . bewilligen.

Nr . 34.

Der Landtag beschließe , die Großhcrzogliche
Staatsregierung zu ersuchen , nunmehr dem nächsten
außerordentlichen Landtage , oder falls dieser nicht
zusammcnberufen werden sollte , dem nächsten ordent¬
lichen Landtage , dem früheren Anträge und wieder¬
holter Zusicherung gemäß den Entwurf eines Mar¬
kengesetzes vorzulegen.

Reg .-Commisfär Rüder : Er wäre zu der Erklärung im
Namen der Staatsregierung ermächtigt , daß der gewünschte
Entwurf dem nächsten Landtage vorgelegt werden sollte . Es
wäre dies bereits geschehen , wenn nicht derjenige technische
Beamte , welcher auf diesem Gebiet die . meisten Erfahrungen
gehabt hätte , dem Lande inzwischen durch den Tod geraubt
worden wäre . Uebrigens wäre eine Commission niedergesetzt
worden , welche sich mit diesem Gegenstand gegenwärtig be¬
schäftigte.
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Nachdem hiermit der Antrag Nr . 34 seine Erledigung
gefunden hatte , wurde über den Antrag Nr . 33 die Abstim¬
mung ausgesetzt , ebenso über den Antrag Nr . 35 , dessen In¬
halt folgender war:

Der Landtag wolle zur Vorbereitung der dem
Staate zufallenden Gemeinheits - und Markenantheile
behuf deren Benutzung und Uebergang zur Cultur
für 1870 — 1760 Thlr ., für 1871 — 1400 Thlr.
und für 1872 — 1285 Thlr . bewilligen.

Zu den AK. 29 und 30 der Vorlage beantragte der
Ausschuß unter Nr . 36 und 37:

Nr . 36.

Der Landtag wolle für den Hunte -Ems -Canak
pro 1870 — 6800 Thlr ., pro 1871 — 6400 Thlr .,
und für 1872 — 6000 Thlr . bewilligen.

Nr . 37.

Der Landtag wolle für den Canalvom Barsseler Ticf
bei Nordloh nach dem Aper Tief pro 1870 — 4000
Thlr . , pro 1871 — 5600 Thlr und pro 1872 —
5000 Thlr . bewilligen.

Abg . Lübben : Im Allgemeinen wäre er sehr für die
Kultivirung der Moore . Da aber über 200,000 Thlr . De¬
ficit bcvorständen , beantragte er diese Position bis zum Schluß
auszusetzen . Es könnte vielleicht zweckmäßiger erscheinen,
die für diese Werke erforderliche Summe anzulcihen . Es
wären dieselben mehr für die Zukunft , als für die Gegenwart
bestimmt . Erst nach 25 Jahren und später würden sie wirksam
werden . Er behielte sich einen Antrag bis zum Schluß der
Verhandlung über den Voranschlag vor , weil es doch auch
möglich wäre , daß das Deficit sich veränderte oder wegfiele.

Abg . Russell : Die vom Vorredner angeregte Frage
wäre erst zu erörtern , wenn überhaupt zur Berathung über
die Deckung des Dcficits geschritten würde . Dann würden
alle schon genehmigten Positionen wieder in Frage gestellt
sein . Bei der zweiten Lesung wären die Ausführungen des
Abgeordneten Lübben  in Erwägung zu ziehen.

Die Abstimmung über diesen Gegenstand wurde ausge¬
setzt. Ebenso über die Ausschußanträgc Nr . 38 , 39 , 40 , 41,
deren Inhalt folgender war:

Nr . 38.

Der Landtag wolle als Zuschuß für den Han¬
dels - und Gcwerbeverein , für die Gewerbeschule in
Oldenburg und zur Förderung der Leinenindustrie,
sowie an Kosten in Eichungsangelcgenheiten pro 1870
— 586 Thlr . 17 gs., pro 1871 — 675 Thlr . und
pro 1872 — 675 Thlr . bewilligen.

Nr . 39.

Der Landtag wolle an Gehalten bei der Weg-
und Wasserbaudirection pro 1870 — 3900 Thlr .,
pro 1871 — 4000 Thlr . und pro 1872 — 4050
Thlr . bewilligen.

Nr . 40.

Der Landtag wolle an Geschäftskosten pro 1870
— 1284 Thlr . , pro 1871 — 1234Thlr . und pro
1872 — 1234 Thlr . bewilligen.

Nr . 41.

Der Landtag wolle an Gehalten der Bezirks-
officialen pro 1870 — 9680 Thlr ., pro 1871 —
9780 Thlr . und pro 1872 — 9980 Thlr . bewil¬
ligen.

Reg .- Commissär Steche : In der Vorbemerkung zum
Anträge Nr . 41 sei gesagt , daß nicht alle Wegaufseher ihre
ganze Thätigkeit dem Dienst widmeten , wie bei Erlassung des
Regulativs vorausgesetzt worden wäre . Hierin läge der Vor¬
wurf für nicht näher bezeichnte Staatsdiener , welche den
Diensteid geleistet hätten , daß sie nicht der Instruktion gemäß
ihren Dienst wahrnähmen . Der Staatsregierung sei nicht be¬
kannt , daß ein Wegaufseher Nebcngeschäste in einem den Dienst
beeinträchtigenden Umfang triebe , und werde sie erwarten
dürfen , daß ihr nähere Angaben darüber gemacht würden,
welchem Aufseher dieser Vorwurf gelten sollte , damit die ge¬
wünschte Untersuchung angestellt werden könne . Es brauch¬
ten ja nicht hier die betreffenden Persönlichketten genannt zu
werden . Eine schriftliche Eingabe von Seiten des Ausschusses
würde genügen.

Abg . Ahlhorn : Er möchte die Anfrage stellen , zu wel¬
chem Zweck die bis zu 400 Thlr . regulirten Wegaufseher da
wären ? Ob sie verpflichtet wären , die Aufsicht bei Neubauten
oder Flickereien zu führen oder nicht?

Reg .- Commissär Steche : Eigentliche Neubauten würden
ihnen in der Regel nicht übertragen , dazu pflegten besondere
Aufseher verwandt zu werden . Es lcjge ihnen hauptsächlich
ob , die Wegwärtcr zu kontrolliren , ob die letzteren die Chaussee
in gutem Stand halten , bei größeren Reparaturen die täg¬
liche Aufsicht zu führen und kleine Reparaturen auf Anwei¬
sung des Bezirksamts vorzirnchmen/

Abg . Ahlhorn : Der in seiner Heiniflth angestellte Wcg-
aufseher nähme diese Obliegenheiten anscheinend nicht wahr.
Dort wäre nur der Bezirksbaumeister für Reparaturen und
Ausbesserungen thätig . Den Wegaufseher hätte er nur mit
Herrn de Cousser  herumsahren sehen . Ob Letzterer etwa
mit kontrollirte , wüßte er nicht . Er würde übrigens Weiteres
schriftlich einreichen.

Der Ausschuß beantragte unter Nr . 42:

Der Landtag wolle zu den Geschäftskosten der
Bezirksofficialen jährlich 1900 Thlr . pro 1870/72
bewilligen.

Die Abstimmung über diesen Antrag wurde auSgeseht.
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Zum Schluß wurde an Stelle des erkrankten Abgeord¬
neten Strödt ho  ff der Abgeordnete Huchting  mit 25
Stimmen zum Schriftführer gewählt.

Die nächste Sitzung wurde auf den 4 . Februar , Mor¬
gens 10 Uhr angesetzt.

Tagesordnung:
Fortsetzung der Berathung des Berichts des Finanz¬

ausschusses , betreffend den Voranschlag der Ausgaben
des Herzogthums Oldenburg für 1870/72.

Schluß der heutigen Sitzung Nachmittags 1 Uhr.

Der Berichterstatter

Mosen.

>— » SGS

Berichte. XVI. Landtag. 9
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Neunte Sitzung.

Oldenburg , den 4. Februar 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.
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Tagesordnung: Bericht des Finanzausschusses, betr. den Voranschlag der Ausgaben des Herzogthums Oldenburg
für 1870/72. (Anlage 31.)

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertische die Regierungsksmmissäre Hofmeister,
Steche , Römer,  später auch Ruhstrat.

Der Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung. Das
Protokoll der letzten Sitzung wird vom Schriftführer Prop-
ping  verlesen und genehmigt.

Präsident: In Bezug auf die gestrige Schriftführer-
Wahl müsse er sich eine Bemerkung erlauben. Dieselbe sei
beantragt und vollzogen unter der Voraussetzung, daß der
Schriftführer Abgeordneter Strodthofs  nicht sobald wieder
erscheinen und eine Ersatzwahl seinem Wunsche entsprechen
werde. Da nun aber der Abgeordnete Strodthofs  in der
heutigen Sitzung wieder erschienen sei, so schlage er vor, den
gestrigen Beschluß dahin abzuändern, daß der Abgeordnete
Huchting  als vierter Schriftführer nur bei Verhinderungs¬
fällen einzutreten habe.

Eingegangen ist:
eine Petition mehrerer Landwirihe zu Neuaugusten¬
groden, betr. Anlage einer Chaussee von Jever nach Ca-
rolinensicl. (An den Finanzausschuß).

Frist für die Eindringung von Anträgen zur zweiten
Lesung des Gesetzes für Birkenfcld, betr. Eingehung der Ehe,
wird gestellt bis zum Schlüsse der nächsten Sitzung.

Von der Tagesordnung erhält das Wort:
Reg.-Commissär Römer : Es sei gestern von dem Ab¬

geordneten Russell  die Anfrage an ihn gerichtet, ob es in
der Absicht der Staatsregierung liege, dem Landtage noch
während seiner gegenwärtigen Session den Entwurf eines
Jagdgesetzes vorzulegen. Er sei beauftragt zu erwiedern, daß
dies nicht in der Absicht gelegen habe, die Ausarbeitung eines
solchen Gesetzentwurfs indeß soweit vorgerückt sei, daß, falls

der Landtag es wünsche, die Vorlegung desselben vielleicht
noch in dieser Session erfolgen könne.

Abg. Russell: Er glaube, daß der Wunsch nach Vor¬
legung eines neuen Jagdgesetzes im Landtage bestehe und bäte
den Präsidenten, dieses constatiren zu lassen und dann der
Slaatsregierung Mittheilung zu machen.

Präsident: Er sei nicht in der Lage, die Ansicht des
Landtags zu constatiren in einer Sache, die nicht zur Ver¬
handlung stehe. Der Abgeordnete Russell  müßte zunächst
einen dahin zielenden Antrag stellen. — Der Abgeordnete
Hoher  habe zu dem bereits in voriger Sitzung erledigten
Ausschußantrage 20 in dem Berichte über den Voranschlag
des Herzogthums einen Verbcsserungsantrag gestellt, welcher
eine Erhöhung der hier behandelten Unterstützung für Blinde
von 300 auf 800 Thlr. bezwecke. Der Antrag sei unter¬
stützt und zugleich vom Abgeordneten Hoher  mündlich bei
ihm beantragt, den Landtag aufzufordern, eine Berathung
des Antrages nachträglich gestatten zu wollen. Er glaube,
daß diesem Wunsche keine besonderen Bedenken entgegenstän¬
den und wolle er, wenn aus dem Landtage kein Widerspruch
erfolge, den Hoper ' schen  Antrag zugleich mit den in Aus¬
sicht gestellten Anträgen des Abgeordneten Rüdebusch  am
Schluffe der ersten Lesung des Voranschlags zur Berathung
stellen.

Abg. Grästel : Er möchte Widerspruch erheben, da,
wenn einmal ein Beschluß gefaßt sei, derselbe nur durch An¬
träge zur zweiten Lesung wieder aufgehoben werden könne.

Präsident: Ein Beschluß sei noch nicht gefaßt, viel¬
mehr die Abstimmung über den Ausschußantrag ausgesetzt.

Abg. Müller : Aber auf jeden Fall sei die Berathung
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geschlossen und diese könne nur ans einen desfälligen Antrag
bei der zweiten Lesung wieder ausgenommen werden.

Präsident: Die Sache sei in erster Lesung erledigt
und müsse allerdings zunächst der Landtag beschließen, daß
die Berathung wieder ausgenommen werde. Das sei früher
übrigens sehr oft geschehen. — Er ersuche die Herren, welche
wollen, daß die Berathung über den Ausschußantrag Nr. 20
wieder ausgenommen werde, sich zu erheben. —>Es sei die
Minderzahl und damit der Antrag des Abgeordneten Hoher
hier erledigt.

Es wird sodann in die Tagesordnung cingetreten und
mit der Berathung des Berichtes des Finanzausschussesüber
den Voranschlag der Ausgaben des Herzogthums
Oldenburg für  l870/72 fortgesahren.

Zu Z. 36 und 37 des Voranschlags hat der Ausschuß
folgende Anträge gestellt:

Nr. 43.
Der Landtag wolle zur Instandhaltung und.

Vermehrung von zum Uferschutz und zur Beförde¬
rung des Anwachses dienenden Schlenzen und Ufer-
Werken pro 1870 11650 Thlr., pro 1871 11550 Thlr.
und pro 1872 12150 Thlr. bewilligen.

Nr. 44.
Der Landtag wolle die Bewilligung von 10500

Thlr. pro 1870, 12500 Thlr. pro 1871 und 9800
Thlr. pro 1872 zur Erhaltung des Durchschlags
nach den Oberahnischen Feldern ablehnen.

Abg. Ahlhorn : Es sei dem Ausschüsse von der Staats¬
regierung mitgetheilt, daß noch über die durch den Durchschlag
erreichten günstigen Resultate Untersuchungen angestellt, deren
Ergebnisse in die Karten eingetragen werden sollten. Der
Ausschuß habe aber nicht Zeit gehabt, dieselben in seinem
Berichte zu berücksichtigen.

Reg. - Commissär Hofmeister: Er sei sich vollständig
bewußt, eine gute und dem Lande nützliche Sache zu vcrthei-
digen, verkenne aber nicht die Schwierigkeiten seiner Lage,
nachdem der Ausschuß die hier ausgeworfene Position streichen
zu müssen geglaubt habe. Er erlaube sich die Aufmerksamkeit
der Versammlung noch einmal in Anspruch zu nehmen, da
es ein Werk beträfe, welches, früher aus das Sorgfältigste
erwogen, jetzt wieder aufgegeben werden solle.

Die hauptsächlichen Gründe des Ausschusses für die Strei¬
chung seien die folgenden. Wenn auch das Unternehmen,
sagt der Ausschußbericht, bis jetzt nicht ohne Nutzen gewesen
und auch für die Zukunft die Aussicht auf Vermehrung des
Staatsguts eine günstige sei, wenn die bedeutenden Kosten
nicht gescheut würden, so träte dem Ausschüsse doch im Gan¬
zen unleugbar die Thatsachc entgegen, daß die Berechnungen,
welche den Beginn des Unternehmens veranlagten, sich als
unrichtig erwiesen haben und sei darüber wohl Niemand im
Zweifel, daß, wenn man das jetzige Resultat vorhergesehen
hätte, das Werk niemals in Angriff genommen wäre. Und

dann sage der Bericht: wenn aber schon ursprünglich der
der Hoffnung auf Erlangung eines Landgewinns von 2500
Juck ein Zeitraum von reichlich 80 Jahren in Aussicht ge¬
nommen sei, so scheine doch die Erfüllung Vieser Hoffnung in
zu weite Ferne hinausgerückt zu werden und zu unsicher zu
sein, wenn man erwäge, daß der im günstigsten Falle zu
machende Gewinn an Land vielleicht mit Aufwendung einer
Millionen Thaler erkauft würde. Aus diesen Gründen em¬
pfehle der Ausschuß, mit der Ausführung des Werkes inne zu
halten und nur soviel daraus zu verwenden, als angemessen
erscheine, um das bisher Gewonnene thunlichst zu erhalten.

Gegenüber diesen Ausführungen erlaube er sich zunächst
darauf hinzuweisen, daß bereits zu beiden Seiten des Durch-
schlags ein bedeutender Anwachs wirklich entstanden, daß eine
Erhöhung des Pachtertrages des Grodens von 105 auf
2000 Thlr. erzielt sei und daß das in Folge des Durch¬
schlags entstandene Dreieck mit einer Basis von9—10,000 Fuß,
wie die Herren aus dem Gutachten der Weg- und Wasserbau-
dircktion ersehen haben würden, einen Landgewinn von 150
bis 160 Jück repräsentier. Hätte man bei Anfang der An¬
lage gewußt, daß so viel Kosten entstehen würden, so möge
es zweifelhaft sein, ob man damals das Unternehmen nicht
begonnen. Die Sache sei aber nicht erst seit 1853, sondern
bereits seit Jahren vorbereitet gewesen. Die entscheidende
Anregung kam damals vom Landtagsausschusse, in Folge
dessen alle bereits gemachten Untersuchungen zusammengestellt
und mitgetheilt seien. Unser erster Sachverständiger glaubte,
daß das Werk sich billiger, als 1837 veranschlagt, Herstellen
ließe, wenn eine billigere Construction, mit der aber erst Ver¬
suche im Kleinen angestellt werden müßten, angewandt werde.
So sei berechnet, daß die Vollendung des Werkes, abgesehen
von den jährlichen Unterhaltungskosten, 86,000 Thlr. kosten
würde. Nun sei allerdings dieser Voranschlag bedeutend über¬
stiegen, weniger als die Herstellung des Werkes selbst, hätten
aber die Kosten seiner jährlichen Unterhaltung, namentlich die
der Regulirung der Abwässerung nach beiden Seiten hin,
größere Summen, als vorausgesehen werden konnte, ver¬
schlungen. Um die Kosten nicht allzu hoch zu steigern, dürfte
man mit den eigentlichen Anlagen selbst nur langsam sort-
sahren.

So läge augenblicklich die Sache. Das Werk habe bis
jetzt über 160,000 Thlr. gekostet, eine große Summe, die sich
bis zur gänzlichen Vollendung noch sehr vergrößern werde.
Wenn der Ausschußbericht von einer Million spräche, so solle
diese Angabe auf einer von ihm gethanen Aeußerung beruhen.
Hiermit verhalte es sich indessen folgendermaßen: er- sei im
Ausschüsse gefragt worden, wie viel das Werk Wohl noch
kosten werde und solle dabei hinzugesetzt sein, am Ende könne
eine Million herauskommen, worauf er erwidert habe: wer
kann das wissen! Die angebliche Aeußerung von einer Million,
habe er überhört. Er werde die Sache mit den Technikern
noch einmal überlegen und sich spätere Angaben Vorbehalten.

9 *
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Auf einen Gesichtspunkt , der bei den früheren Verhand¬

lungen bereits hervorgehoben , muffe er auch hier noch ein¬
mal aufmerksam machen.

Dem Staate stehe das Recht auf den Anwachs zu , so¬

wohl an der See , wie an der Jade und Weser . Die Jade

nehme hierbei die erste Stelle ein . Bereits im vorigen Jahr¬
hundert seien östlich von Heppens und Eckwarderhörne ca.

2000 Jück , in diesem Jahrhundert 2384 Juck bedeicht , und

in diesem Jahre werde ferner die Bedeichung von 306 Jück

bei Vareler Nordende vollendet werden . Die im 19 . Jahr¬

hundert bedeichten Groden würfen den bedeutenden Ertrag ab

von ca . 66,221 Thlr . jährlich , denen für den Vareler Groden
bald noch ca . 8000 und für die Außengroden etwa 6000 Thlr.

hinzukämen . Der Staat habe sein Recht ans den Anwachs

nicht ohne Verpflichtungen erhalten , er habe den Anwachs zu

fördern . Gegen die Deichbände habe er dies Recht stets ver-

theidigt , weil er erhebliche Kosten für den Anwachs aufwende

und zu bedeutenderen Leistungen , wie die Deichbände , im Stande

sei . Er müsse solche Leistungen aber auch nicht scheuen, wenn

es sich, wie gegenwärtig , um bedeutende Kosten handele , um

einen größeren Küstenstrich so wesentlich zu verbessern.

Nachdem der Seefelder Groden und vorher die Hoben-
Groden gewonnen , seien die Bedingungen der Eindeichungen

an dieser Ecke der Jade ungünstiger geworden . Unter Jo¬

hann XVI . wären die Hoben eingedeicht , vierzig Jahre später,
1634 , schon der Seefelder Groden von etwa 1300 Jück

Größe . Dann aber hätten die Verhältnisse sich weniger gün¬

stig gestaltet , indem die Strömungen den Anwachs hinderten
und größere Kosten verursachten . So sei erst 1853 , also nach

länger als 200 Jahren , die Bedeichung des Augustgrodens

in Angriff genommen . In diesem Jahrhundert seien folgende
Groden an der Jade eingedeicht:

1814 der Katharinengrodcn . . . 106 Jück.

1822 der Adelheidsgroden . . . . 301 „

1823 der Neu -Wapelergroden . . . 420 „

1845 der Cäciliengroden . . . . 195 „

1846 der Vareler Südendergroden . 225 ,,
1852 der Petergroden . 265 ,,

1853/7 der Augustgroden . . . . 872 „

2384 Jück.

1867/69 der Vareler Südendergroden 306 Jück.

Hierbei seien die alten Deiche zum Theil nicht mitgercchnet,

so daß der Gewinn an bedeichten Ländereien noch größer sei.

Man wende ein , daß der Schlickfall an der Jade nicht

so bedeutend sei, wie an der Weser . Das sei zwar an sich

richtig , indeß ergebe die Erfahrung , daß unter günstigen Ver¬

hältnissen die Aufschlickung in der Jade sehr bedeutend sei, wie

dies die obigen Bedeichungen ergeben , und um diese günstigen

Verhältnisse zu schaffen, sei das Werk des Durchschlags unter¬

nommen und nach der Ansicht der Staatsregierung auch zu
vollenden . Wenn bereits so erhebliche Erfolge erzielt seien,

so dürfe man vor den ferneren Kosten nicht zurückschrecken.

Im December vorigen Jahres seien, soweit es die Witterung
gestattet habe , noch ferner einige Nachmessungen über die Auf¬

schlickung in den Jahren 1866 — 69 angestellt und habe sich eine

weitere Erhöhung des Wattes von 1 , Iflz , 4 — 4 ^ Fuß er¬

geben . Die Tiefen der Ahne seien größtentheils ausgefüllt

und die Hoffnung aus Vermehrung des Anwachses deßhalb

keine vage , da eine günstige Abdachung für den Schlickfall ge¬
wonnen sei. Außerdem müsse er aber noch den Umstand her¬

vorheben , daß , wenn wir jetzt das Werk aufgeben , an die
Erhaltung des bereits Gewonnenen in seinem ganzen Um¬

fange nicht zn denken sei , da die vom Ausschüsse in Aussicht

genommenen Mittel hierzu in keiner Weise ausreichten . Der

Durchschlag würde in der Mitte wieder durchreisten , die Strö¬

mung von der Jade nach der Ahne wieder heftiger werden

und die eben ausgefüllten Tiefen wieder entstehen . Dagegen

würden , wenn bei Fortsetzung des Werkes und günstiger Wit¬

terung der Anwachs stärker fortgeschritten sei , die Kosten der

Unterhaltung sich erheblich mindern , weil die jetzigen Werke

an der Ahne zum großen Theil wegfallen und die bisher

verwandten Kosten durch den Durchschlag überflüssig werden
würden . Endlich sei aber noch ein wichtiger Umstand der,

daß der Vorsprung der Kleihörne , welche jetzt auf Staats¬
kosten zu unterhalten sei , weniger Kosten erfordere , sobald

der Durchschlag seine Wirkung soweit erstrecken werde . ES

sei also nicht allein der Gewinn von 2600 Jück Landes , son¬

dern auch die Aussicht , allgemein günstige Verhältnisse für

den Anwachs im nördlichen Jadebusen zu schaffen , bei der

Beurtheilung des Werkes in Betracht zu ziehen . Daß man

in den 17 Jahren noch nicht weiter gekommen , läge daran,

das man noch nicht das Werk auf die Fluthöhe , zu erheben

vermocht habe . Er müsse an die Versammlung den dringen¬

den Antrag stellen , den Ausschußantrag abzulchnen und die

Mittel zur Fortsetzung und Vollendung des Durchschlags zu

bewilligen.
Abg . Ahlhorn : Der Landtag befände sich in einer

schwierigen Lage . Es frage sich, ob er ein Werk , für wel¬

ches bereits über 160,000 Thlr . ausgegeben , jetzt anfgeben
und damit diese Summe . als weggeworfen ansehen wolle.

Er sei sich der großen Verantwortlichkeit Wohl bewußt , aber

auch jetzt noch unerschütterlich der Ansicht des Ausschusses.
Der Landtag habe damals die Initiative ergriffen und deß¬

halb auch die Verantwortlichkeit für das Werk auf sich ge¬

nommen . Aber es hieße damals , dasselbe könne mit 86,000

Thlr . und in 8 — 10 Jahren vollendet werden . Diese Summe

wie diese Jahre aber seien bedeutend überschritten . Mit dieser

Summe hätte man durch Anlegung kleinerer Schlengenwerke

dieselben Resultate erzielen können . Schon in der vorigen

Finanzperiode habe der Ausschuß nur mit Widerstreben dem

Landtage die Genehmigung dieser Positionen vorgeschlagen,

aber damals wären die Finanzen des Staates noch derart

gewesen , daß man auch für Experimente habe Geld veraus-

geben dürfen . Jetzt aber sei die Finanzlage eine andere . Von
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Seiten deZ Herrn Regierungscommissärs sei uns keine genü¬
gende Antwort gegeben , was die Vollendung des Werkes
kosten werde . Die Aeußerung von der Million möge so oder
so gefallen sein , es genüge , daß keine sicheren Daten gegeben
worden seien . Wenn man Zins ans Zins rechne und das
Werk sich noch zwei oder drei Generationen hinzöge , so würde
das Anlagekapital auf 1 oder 1 ^ Millionen anwachscn,
während der in Aussicht gestellte Gewinn nur 2500 Jück sei.
Mit 1 bis 2 Millionen 2500 Jück — das sei kein günstiges
Resultat . Wenn auch die Erhöhung der Schlenge fertig ge¬
stellt werde , so läge die Befürchtung nahe , daß währenddem
die Oberahnischen Felder bereits von der See verschlungen
seien . Jetzt schon müßten die Inseln durch große Werke er¬
halten werden . Allerdings seien am Deiche bereits mit dem
Anwachse Resultate erzielt , aber nicht in dem Maße , wie er¬
wartet sei. Was den Antrag 43 des Ausschusses beträfe , so
enthalte dieser nur einen kühnen Griff und müsse es der
Staatsregierung überlassen bleiben , ein Mehrbedürfniß durch
specielle Voranschläge zu motiviren . Gegen den Vorschlag
des Abgeordneten Lübben  wolle er bemerken , daß wir uns
jetzt entscheiden müßten , ob wir das Werk erhalten oder fal¬
len lassen wollen . Ein Anderes gäbe es nicht.

Abg . Lübberr : Für den Fall , daß der Landtag aus
Mangel an Geld die für den Durchschlag ausgeworfene Po¬
sition nicht bewilligen sollte , erlaube er sich folgenden Antrag
zu stellen:

Der Landtag wolle zur Instandhaltung nnd Ver¬
mehrung von zum Ufcrschutz und zur Beförderung
des Anwachses dienenden Schlengen und Uferwerke
pro 1870 — 15,650 Thlr . , Pro 1871 — 15,550
Thlr . und pro 1872 — 16,150 Thlr . bewilligen.

Er wolle zu dem angegebenen Zweck also jährlich 4000
Thlr . mehr bewilligen , als der Ausschuß gethan habe . Er¬
hoffe, daß durch diese Mittel wenigstens der status quo er¬
halten und bei einigermaßen günstiger Witterung noch einige
ablaufende Schlcngenanlagen angelegt werden könnten . Nörd¬
lich und südlich vom Durchschlag sei der Groden noch so
schmal , daß der Deich schützender Uferwerke bedürfe . Der

Deichverband habe zur Erhaltung des Deiches jährlich 3500,
2000 resp . 1800 Thlr . ausgesetzt . Mit der von ihm ange¬
setzten Summe könne man die Hälfte des Werkes erhalten
und bleibe doch, wo man jetzt stände . Wenn wir auch die
Felder aiifgäben , so brauchten wir doch weniger für den Deich

und hätten den Nutzen von dem Groden , der sich jetzt bereits
zu begrünen anfange . Deßhalb empfehle er seinen Antrag
zur Annahme . Den Ausschußantrag annchmen , hieße das
Werk aufgeben.

Abg . Russell : Man befände sich nicht in einer gemüth-
lichen Stimmung , wenn man zu der Ueberzeugung gekommen
sei, daß man ein schlechtes Geschäft gemacht und ein großes
Capital verloren habe . Nur der Trost bliebe , daß man , als

der Beschluß für den Oberahner Durchschlag gefaßt worden,

unter den damaligen Conjuncturen nicht anders handeln
konnte . Von Seiten der Staatsregierung und der Techniker
wären solche Vorstellungen gemacht worden , daß der Landtag
mit Recht darauf eingegangen sei. Die Voraussetzungen aber
haben sich nicht erfüllt und sollen wir den jetzigen Erklärun¬
gen der Staatsregierung größeres Gewicht beilegen als den
damaligen ? Er wenigstens könne das nicht . Die bisherigen
Annahmen hätten sich nicht bestätigt . Die anfängliche Summe
von 86,000 Thlr . sei aufgeschwollen zu 161,000 Thlr . und
noch könnten von der Regierung keine bestimmten Garantien

gegeben werden , daß der in Aussicht gestellte Nutzen auch
wirklich erreicht werde . Man sage , daß die Kosten der Voll¬
endung schwer zu berechnen seien . Wenn man aber 10,000

Thlr . jährlich auf 60 Jahre rechne, so ergebe sich ein Capi¬
tal von 2,400,000 Thlr . , da man billig auch Zinseszins
rechnen müsse . Inzwischen dürfe man auch bereits auf Er¬
träge rechnen , aber wie hoch dieselben sein würden , könne man
nicht wissen . Wir ständen vor einem Werke , welches nach allen
Seiten hin Zweifel errege , wir sollten für einen unbestimm¬
ten Erfolg große Summen ausgeben . Wir könnten An¬
nexionen nur mit Hülfe der Elemente machen . Solche An¬
nexionen aber seien ihm zu kostbar , die Summen , welche sie

erforderten , zu groß , um dieselben mit unseren jetzigen Finanz¬
verhältnissen in Einklang zu bringen . Ja , wenn wir ein
großer Staat wären und unser Staatssäckel gefüllt , dann
könne es uns auf Millionen nicht ankommen . Ein kleiner
Staat aber dürfe nicht enorme Summen an einen unsicheren

Erfolg riskiren . Seien wir aber auch so politisch , die Con-
stellationen des jetzigen Staatenbnndes zu berücksichtigen : wer¬
den wir den Genuß haben , wenn alle Resultate erzielt seien '?
Auch er sei sich der Verantwortung Wohl bewußt ; wenn es
auch schwer sei, die 161,000 Thlr . zu opfern , so müsse man
doch denken , daß der erste Schaden der beste sei. Er wolle
diesen Verlust lieber tragen , als neue Opfer wagen , wo der
Erfolg ein unsicherer sei. ' Nur die Deiche seien auch ferner¬
hin durch Schlengen und Uferwerke zu schützen. Ob hierzu
mehr , als vom Ausschüsse beantragt , erforderlich sei , wisse er
nicht zu berechnen . Der Ausschuß habe in der Summe nur
einen kühnen Griff gethan , er für seine Person sei nicht ab¬
geneigt , falls mehr erforderlich , auch dieses zu bewilligen.
Aber ein Entschluß müsse heute gefaßt werden . So schwer
es auch sei, das Werk müsse aufgegeben werden , weil die Be¬
rechnungen der Techniker unsicher seien und ein Gewinn erst
nach vielen Jahren in Aussicht stehe.

Reg .- Commissär Hofmeister : Er wolle sich auf einiges
von den Vorrednern Vorgebrachte eine Erwiederung erlauben.

Wenn Herr Ahlhorn  glaube , daß man mit kleineren Werken
und wenigeren Kosten denselben Erfolg hätte erreichen können,
so sei er insofern hiermit einverstanden , als man an der Küste
entlang mit den bisher ausgewandten Summen vielleicht einen
größeren Landstreifen gewonnen hätte , als den , der jetzt ge¬
wonnen sei. Aber der Erfolg im Ganzen wäre nicht so groß
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gewesen, indem man nicht die großen Tiefen der Ahne besei¬
tigt und die Verhältnisse des Anwachses so günstig gestellt
hätte, wie jetzt geschehen.

Es sei ferner gesagt, daß die Oberahnischen Felder ge¬
fährdet wären. Dies sei der Fall gewesen, so lange an ihren
Seiten die großen Tiefen bestanden, aber diese hätten sich jetzt
in Folge des Durchschlags ausgefüllt, wenn cs auch natür¬
lich sei, daß der Wellenschlag dm Feldern Schaden zufüge.
Im Allgemeinen aber sei man der Ansicht, daß man mit
9000 Thlr. jährlich in ca. 20 Jahren das Werk mit seinen
günstigen Erfolgen durchzuführen im Stande sei. Es sei fer¬
ner darauf hingewiesen, daß von Seiten der Techniker in Be¬
treff des Aufhörens des Baues keine bestimmten Zusicherun¬
gen ertheilt worden seien. Er habe mit den Technikern eine
Bcrathung gepflogen. Dieselben seien übereinstimmend der
Ansicht gewesen, daß das Werk während der nächsten 20 Jahre
noch einen ziemlich bedeutenden Kostenaufwand erfordern, aber
danni wenn der Anwachs fortgeschritten und das Werk fast
ganz im Anwachs begraben sein werde, die Unterhaltungs¬
kosten sich sehr verringern würden. Wenn der Abgeordnete
Russell  die Kostm auf Millionen berechne, so müsse er
doch die Techniker in Schutz nehmen. Es sei nicht gesagt,
daß man mit 86,000 Thlr. überhaupt auskommen könne, sondern
mit 86,000 Thlr. für den Neubau und etwa 2000 Thlr.
jährlicher Unterhaltungskosten. Letztere machten auf 17 Jahre
34,000 Thlr. und so ergebe sich ein veranschlagtes Capital
von 120,000 Thlr. Leider aber habe man das Werk nicht
so rasch auf die Höhe bringen können, die beabsichtigt sei.
lieber den endlichen Erfolg aber seien die Techniker nicht zwei¬
felhaft und man dürfe deßhalb nicht die Kosten für eine fer¬
nere Reihe von Jahren scheuen. Der Antrag des Herrn
Lübben,  der mit einigen Tausend Thalern mehr das Werk
in seinem jetzigen Zustande erhalten zu können glaube, werde
Von den Technikern für unthunlich gehalten, da man bei einem
solchen Werke keine halbe Maßregeln anwenden dürfe, wenn
der Aufwand sick>nicht von Jahr zu Jahr vergrößern solle.
Daß die Erhaltung des Augustgrodens jährlich mehr als
3000 Thlr. in der letzten Finanzperiodc in Anspruch genom¬
men habe, sei richtig, wenn man die Herstellung der nöthigen
Uferwerke mit berücksichtige. Die Erhaltung des Deiches selbst
verlange kaum 1800 Thlr. jährlich, ungeachtet mancher un¬
günstigen Umstände, denn der Deich habe sich während der
Stürme der beiden letzten Winter verhältnißmäßig gut ge¬
halten.

Der Abg. Russell  sage, daß man ein schlechtes Geschäft
gemacht habe. So schlecht, wie dargestellt, sei aber das Ge¬
schäft nicht gewesen, vielmehr seien die Erfolge, die erwartet
wären, auch erreicht. Die 86,000 Thlr. seien nur für den
Neubau veranschlagt und nur die Unterhaltungskosten wären
über den Voranschlag gegangen, weil die Regulirung der Ab¬
wässerung größere Opfer, als erwartet wurde, erfordert hätte.
Daß der Bau sich noch 60 Jahre hinauszöge, sei nicht wahr¬

scheinlich, der Erfolg aber, den der Abgeordnete Russell  als
unsicher hinstelle, fei sicher. Die Tiefen seien ausgefüllt, be¬
reits zeige sich die Quendel in sehr großer Ausdehnung, die
immer da auftrete, wo das Watt sich1 bis 1^ Fuß unter
ordinärer Fluthöhe erhoben habe und die Verhältnisse deuteten
darauf hin, daß auch bald die Andel erscheinen würde, deren
Wuchs anfange, wo das Watt die ordinäre Fluthöhe erreicht
habe.

Abg. Lübbein Er wolle dem Abgeordneten Russell
gegenüber bemerken, daß das bisher aufgewandte Geld doch
nicht ganz vergebens aufgewandt sei. Der Deich des August¬
grodens hätte nicht am kahlen Watt liegen bleiben dürfen,
sondern durch Schlengenwerke geschützt werden müssen. Wären
auch nur 10 solcher Schlenzen erforderlich gewesen, so hätte
das statt des Durchschlags eine Summe von 20,000 Thlr.
ergeben und noch dazu hätten die Anlagen alle 2 oder 3
Jahre erweitert werden müssen. Seit 1854 läge der Durch¬
schlag und die Summe von 160,000 Thlr. reducire sich nach
dessen Anlage auf 80,000 Thlr. , welche ohne ihn auf jeden
Fall für Schlenzen hätten verwandt werden müssen. Wenn
sein Antrag angenommen werde, so wäre das Werk doch nicht
ganz verloren. Wenn wir über 3 Jahre wieder zusammen
kämen, so könnte unterdessen die Staatsregierung neue Ver¬
messungen und Untersuchungen angestellt haben.

Abg. Ahlhorn : Wir müßten uns jetzt klar werden, ob
wir das Werk aufgeben wollten oder nicht. Von einer noth-
dürstigen Erhaltung, die der Abgeordnete Lübben  wolle,
könne keine Rede sein. Der Finanzausschuß habe sich ein¬
gehend mit der Frage beschäftigt, nach seinem Berichte und
nach der Anhörung des Regierungscommissärs könne der
Landtag sich jetzt auch entscheiden. Ihn hätten die Ausführun¬
gen vom Ministertische nicht erschüttert. Er Wälle den Ufer¬
schutz nicht verkürzen. Aber sonst sehe er nichts unter den
Füßen, man stände auf precärem Boden und deßhalb wolle
er das Werk aufgeben.

Abg. Gräflel als Berichterstatter: Manche Abgeord¬
neten würden sich, wie er, in die unangenehme Lage versetzt
sehen, Entscheidung in einer Sache zu treffen, worüber sie
wenig instruirt seien. Er hätte gewünscht, daß zuvor Gut¬
achten des Deichvorstandesoder der Amtsräthe Butjadingens
cingeholt worden wären, Personen, die mit den Verhältnissen
genauer bekannt seien. Indessen wir müßten uns jetzt ent¬
schließen. Was ihn beträfe, so habe er sich nicht bestimmen
lassen, von dem Ausschußantrage zurückzutreten. So wie
jetzt die Sache läge, könnten wir nichts anderes thun, als
denselben annehmen. Ausgeschlossen sei cs ja nicht, daß die
Regierung den Plan später wieder mit einer neuen gutacht¬
lichen Begründung vorlege. Es sei nicht zu befürchten, daß
bereits in den nächsten Jahren das Werk zusammenfiele. Es
bliebe der Status Wo erhalten. Der Ausschuß habe in dem
Anträge 43 hierzu eine Erhöhung der Position um 2000 Thlr.
vorgeschlagen und der Landtag müsse erwarten, daß die Staats-
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regierung bei Mehrbedarf eine entsprechende Vorlage mache.
Die Debatte wird geschlossen.
Es wird zunächst über den Ausschußantrag 43 abgestimmt

und derselbe mit 21 gegen4 Stimmen angenommen. So¬
dann über den Antrag 44, welcher ebenfalls angenommen
wird. Der Antrag des Abgeordneten Lübben  wird abge¬
lehnt.

Die Ausschußanträge zu Z. 38 bis 42 des Voranschlags
lauten:

Nr. 45.
Der Landtag wolle zur Begrüppung des Schlick¬

watts an den Jade- und Seelüften pro 1870/72
jährlich— 3400 Thlr. bewilligen.

Nr. 46.
Der Landtag wolle zur Erhaltung der Insel

Wangerooge pro 1870/72 jährlich 500 Thlr. bewil¬
ligen.

Nr. 47.
Der Landtag wolle zur Erhaltung der Ellen-

serdammcr Siele und Sieltiefe pro 1870/72 jährlich
300 Thlr. bewilligen.

Nr- 48.
Der Landtag wolle zu Wasserstandsbeobachtun¬

gen und zu Untersuchungen über die Veränderungen
des Fahrwassers der Ufer und Inseln in der Weser
pro 1870/71 jährlich 400 Thlr. und pro 1872 —
350 Thlr. bewilligen.

Nr. 49.
Der Landtag wolle zu UntersuchungenundRc-

gulirungen in Betreff der Abwässerungsverhältnisse
der Geest, zu Unterstützungen an einzelne Gemeinden
und zur Instandsetzung von Staatsgewässern pro
1870 — 2800 Thlr., pro 1871 — 6500 Thlr.
und pro 1872 — 1000 Thlr. bewilligen.

Zu Antrag 49:
Abg. Rüdebusch: Im Hunte- und Lethethale sei seit

einigen Zähren eine bedeutende Ent- und Bewässerungsanlage
Projcctirt, welche in ihrer ganzen Ausdehnung4—5000
Jück umfassen solle. Die Staatsregierung, wie der Central¬
ausschuß der oldenburgischen Landwirthschastsgesellschaft, hätten
die Anlage eifrigst unterstützt, die Nivellements seien beendet,
und eine Autorität in diesem Fache augenblicklich beschäftigt,
eine umfassende Plananlage herzustellen. Im nächsten Früh¬
jahre oder Sommer solle mit der Arbeit begonnen werden.
Er habe sehr bedauert, daß von der Staatsregierung in dem
jetzigen Voranschläge keine Unterstützung für das Unternehmen
in Aussicht gestellt sei, gäbe sich aber der Hoffnung hin, daß
dies später noch geschehen werde.

Die Abstimmung über die Anträge 45 bis 49 wird aus¬
gesetzt.

Zu Z. 43—47 des Voranschlags hat der Ausschuß fol¬
gende Anträge gestellt:

Nr. 50.
Der Landtag wolle zu den Geschäftskosten der

Schifffahrts-Commission pro 1870/72 jährlich 100
Thlr. bewilligen.

Nr. 51.
Der Landtag wolle als Zuschuß an die Loot-

sengesellschaft zu Fedderwarden pro 1870 291 Thlr.
29 gs., pro 1871 — 274 Thlr. 14 gs. und pro
1872 — 256 Thlr. 29 gs. bewilligen.

Nr. 52.
Der Landtag wolle zur Erhaltung des alten

Thurms zu Wangerooge, Unterhaltung des Leucht¬
feuers daselbst, Kosten von Signaltonnen und Baaken
pro 1870 —6075 Thlr., pro 1871 — 1575 Thlr.
und pro 1872 — 1575 Thlr. bewilligen.

Nr. 53.
Der Landtag wolle sür Hafenanstalten pro 1870

— 9310 Thlr. 12 gs., pro 1871 — 6279 Thlr.
und pro 1872 — 4594 Thlr. bewilligen.

Nr. 54.
Der Landtag wolle zu der Namens der Groß¬

herzoglichen Staatsregierung mit dem zweiten Deich¬
bande getroffenen Vereinbarung, wonach der staat¬
liche Außendeichsgroden zu Fedderwarden zur Größe
von 52 Jück 441 Ruthen 10 Fuß Kat.-Maaß für
den am 1. Mai 1870 zahlbaren Preis von 2735^
Thlr. an den zweiten Deichband abgetreten wird,
seine Zustimmung ertheilen.

Die Abstimmung über die Anträge 50 bis 53 wird
ausgesetzt. Der Antrag 54 wird ohne Debatte angenommen.

Zu ZZ. 48 bis 55 des Voranschlags hat der Ausschuß
folgende Anträge gestellt:

Nr. 55.
Der Landtag wolle zur Erhaltung und Ver¬

besserung der Schifffahrt auf der Hunte pro 1870/72
jährlich 1600 Thlr. bewilligen.

Nr. 56.
Der Landtag wolle zur Erhaltung und Ver¬

besserung der Schifffahrt auf der Weser, einschließlich
der Huntemündung rc., pro 1870 — 10,900 Thlr.,
pro 1871 — 9800 Thlr. und pro 1872 — 9300
Thlr. bewilligen.

Nr. 57.
Der Landtag wolle zur Verbesserung der Schiff¬

fahrt auf dem Aper-Tief pro 1870 — 100 Thlr.,
pro 1871/72 jährlich 200 Thlr. bewilligen.

Nr. 58.
Der Landtag wolle zur Verbesserung der Schiff¬

fahrt auf der Sagter Ems pro 1870/72 jährlich
250 Thlr. bewilligen.

Nr. 59.
Der Landtag wolle zur Verbesserung der Schiff-
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fahrt auf der Barßeler Ems pro 1870/72 jährlich
100 Thlr . bewilligen.

Nr . 60.
Ter Landtag wolle zur Unterhaltung des Schiff¬

fahrtscanals am Drehschlot und der Canalbrücke da¬
selbst Pro 1870/71 jährlich 100 Thlr . und Pro 1872
— 50 Thlr . bewilligen.

Nr . 61.
Der Landtag wolle zu verschiedenen Ausgaben

im Interesse der Schifffahrt pro 1870/72 jährlich—
350 Thlr . bewilligen.

Nr. 62.
Der Landtag beschließe, Großherzogliche Staats¬

regierung zu ersuchen, in Erwägung zu ziehen, ob
nicht die Zahl der Wärter auf denjenigen Chausseen,
die jetzt in Folge des Baus der Eisenbahn so sehr
viel weniger benutzt werden, verringert werden
könne.

Nr . 63.
Der Landtag wolle an Vergütung der Wegwär¬

ter und Weggeldserhcber, sowie eines Brückenwär¬
ters 9978 Thlr . für 1870, 10,346 Thlr . für 1871
und 10,290 Thlr . für 1872 bewilligen.

Die Abstimmung über die Anträge 55 bis 61 wird aus¬
gesetzt.

Zu Antrag 62:
Reg.-Commissär Steche : Der Präsident habe soeben den

Ausschußantrag 62 verlesen. Der Gegenstand des darin ge¬
stellte Ersuchens sei auch beim Staats,ninistcrium bereits in

-Erwägung gekommen, aber ein Eingehen darauf nicht ange¬
messen befunden. Die Wegwärter seien ständige Tagelöhner,
die gegen ein mäßiges Jahrgeld die regelmäßigen Reparaturen
au den Chausseen besorgten. Gewöhnlich habe jeder eine
Strecke von 2/z, auch Wohl ^ Meile oder 18,000 Fuß . Von
hier nach Bremen ständen z. B . 7 Wegwärter. Bei gün¬
stiger Witterung seien dieselben allein im Stande , alle ge¬
wöhnlichen Reparaturen , das Ausspuren der Grantbahn, das
Bewerfen mit Sand rc. zu beschaffen. Ader bei schlechtem
Wetter im Frühjahr oder im Herbst müßten ihnen Tage¬
löhner zur Hülfe gegeben werden. Wollte man nun die Wegwär-
ter vermindern, so müßte man mehr Tagelöhner zur Hülfe
nehmen und an letzteren zusetzen, was man bei ersteren er¬
sparte, außerdem aber den Schaden haben, daß man unge¬
übtere Leute an Stelle der ständigen und geübteren bekäme.
Deßhalb habe die Staatsregierung von einer Verminderung
der Wegwärter absehen zu müssen geglaubt.

Abg. Müller als Berichterstatter: Nach diesen Erklä¬
rungen des Herrn Regierungscommissärs ziehe der Ausschuß
seinen Antrag zurück.

Der Antrag 62 ist damit erledigt.
Reg.-Commissär Steche : Der Ausschuß sei der Meinung,

daß noch auf verschiedenen Stellen sich eine Verpachtung der

Weggelds-Hebestellen empfehle, namentlich auf der Strecke von
Lastrup über Lindern bis zur Landesgrenze und auf der Strecke
von Jever nach Horumersiel. Seit einer Reihe von Jahren
sei die öffentliche meistbietende Verpachtung der Hebcstellen
Verwaltungsgrundsatz, nur sei eine solche nicht immer mög¬
lich, da bei unserer dünnen Bevölkerung oft keine genügende
Concurrcnz vorhanden sei, abgesehen davon, daß bei neuen
Hebestellen der Durchschnittsertrag erst durch die Verwaltung
derselben ungefähr ermittelt werden müsse. Zu den wenigen
noch nicht verpachteten Stellen gehörten die in dem Berichte
genannten. Aus der Strecke Lastrup—Lindern sei zu Großen¬
ging die erste Hebcstelle eingerichtet und für dieselbe ein geeig¬
neter .Wirth gefunden. Ein anderer Wirth bei Groß -Ro-
scharden habe ein Gesuch eingereicht und in demselben sich
erboten, die Hebcstelle gegen lOO/g des Ertrages oder auch
gegen Pacht zu übernehmen. Letzteres Angebot sei aber zu
niedrig, das ganze Gesuch außerdem unangemessen befunden,
weil dann die nächste Hebcstelle nur 6000 Fuß entfernt ge¬
legen hätte. Was die Stelle bei Hohenkirchen anlange , so
sei dieselbe erst vor einigen Jahren errichtet, die öffentliche
Verpachtung derselben aber bereits verfügt. Was endlich die
Bemerkung des Ausschusses, daß die Erhebung des Brücken-
geldeS bei Huntebrück, wenn solches eingeführl werden sollte,
dem Brückenwärter übertragen werden könne, beträfe , so be¬
merke er, daß dem Brückcnwärter eine solche Erhebung, wenn
sie cingeführt werden sollte, allerdings, und zwar unentgelt¬
lich auferlegt werden würde, ebenso wie die Erhebung des
Weggeldes zwischen Elsfleth und Berne.

Die Abstimmung, zu Antrag 63 wird auSgesetzt.
Zu Art. 56 des Voranschlags hat der Ausschuß folgende

Anträge (64 und 65) gestellt:
Nr . 64.

Der Landtag beschließe, Großherzogliche Staats¬
regierung zu ersuchen, die Steineliefcrnngen den Be¬
zirksbaumeisternaufzutragen und dieselben anzuwei¬
sen, die Lieferungen, so viel thunlich, mindestfor--
dernd, und zwar in kleineren Quantitäten , auszu-
verdingen.

Nr . 65.
Der Landtag wolle zur Erhaltung der Staats¬

wege und ihrer Bennen einschließlich der in den Zü¬
gen rc. 60,970 Thlr . für 1870, 55,530 Thlr . für
1871 und 58,595 Thlr . für 1872 bewilligen.

Reg.-Commissär Steche : Er müsse gestehen, daß er die
Tragweite des Antrages 64 nicht ermessen könne und nicht
klar darüber sei, was mit diesem Ersuchen habe gesagt wer¬
den sollen. Im ersten Satze sei von Steinlieferungen die
Rede und aus dem Berichte scheine hervorzugehen, daß im
Speciellen die Klinkerlieferungen gemeint seien. Seitens der
Staatsregierung werde cs für durchaus unthunlich gehalten,
diese den Bezirksbaumeisternzu überlassen. Die Abschließung
der Lieferungen müsse in Einer Hand bleiben, weil die Be-



73

zirksbanmcister nicht Alles zu übersehen im Stande seien.
Vollends müsse die Leitung des Transports, der bald zu
Schiff, bald zu Wagen ginge, in einer Hand bleiben, da
ohne diese einheitliche Leitung Verwirrung und Vertheuerung
entstehen würde. Auch dürfe es den Bezirksbaumeisternnicht
überlassen bleiben, Contracte auf Lieferungen avzuschließeu,
noch sei es zweckmäßig, diese Lieferungen in kleinere Quanti¬
täten zu bertheilen. Das bisherige Verfahren hahe nicht zum
Nachtheilc des Staates gedient. Uebrigens seien jetzt meh¬
rere Liefcrungseontracte wegen2 bis 2^ Millionen Klinker
auf eine Reihe von Jahren hin abgeschlossen.

Abg. Ahlhorn : Das zuletzt vom Vorredner Gesagte
sei ihm sehr erfreulich zu Horen. Nach seiner Erfahrung sei
früher die Staatsregierung auf ganz billige Präpositionen
nicht eingegangen. Uebrigens begreife er nicht, weshalb die
Abschließung der Lieferungscontracte nicht den Bezirksbau-
meistern überlassen bleibe» könne. Die Staatsregierung könne
sich den Zuschlag ja Vorbehalten. Man beauftragte die Der-
waltungsbeamten ja auch mit der Verpachtung der Domänen.
Was den Transport beträfe, so könnten denselben die Be¬
zirksbaumeister nach Anleitung der Direktion ebenso gut leiten.
Sie hätten überhaupt größere Personal- und Sachkenntniß.
Unser Klinkerchausseen hätten große Mängel. Sic würden
zu früh besteint und das Material zu schlecht sortirt, so daß
sie sich allzu früh ausnutzten. Man bekäme besseres und
billigeres Material, wenn man die Lieferungen in kleineren
Quantitäten ausschriebe und sich nicht von Lauw  und de Cous-
se r abhängig mache.

Rcg.-Commissär Steche: Wenn eben gesagt sei, daß
die Bezirksbaumeister zur Abschließnng der Lieferungscontracte
geeignetere Personen wären, als die Mitglieder der Weg- und
Wasserbau-Direktion, so müsse er dem widersprechen. Der
Oberinspector Roth  sei seit ca. 20 Jahren mit dieser Ab¬
schließung betraut und mit allen Ziegcllieferanten bekannt.
Außerdem kämen die Klinker fast nur aus einem Bezirke, aus
dem Vareler. Man würde den Vareler Bezirksbaumeister
mit Geschäften überladen, wenn man ihm den Abschluß mit
den Lieferanten und das Engagement der Schiffer rc. über¬
geben wolle. Aus diese Weise sei eine Controlle und einheit¬
liche Leitung nicht möglich. Auch sei es nicht begründet, daß
wir bei Lieferungen in großen Quantitäten mehr bezahlten,
als bei Lieferungen in kleinen. Vor einigen Jahren, als
die früher mit einer Menge von Ziegeleibesitzern abgeschlossenen
Lieferungscontracteabgelaufen seien, habe man mit Rücksicht
auf die finanzielle Lage von neuen vorherigen Abschlüssen
auf Jahre abgesehen, jetzt aber diese Bedenken fallen gelassen
und, wie gesagt, neue Verträge mit verschiedenen Ziegelei¬
besitzern abgeschlossen.

Der Antrag 64 wird angenommen. Die Abstimmung
zu Antrag 65 wird ausgesetzt.

Zu H. 57 WiS 70 des Voranschlags hat der Ausschuß
folgende Anträge gestellt:

Berichte. XVI. Landtag.

Nr. 66.
Der Landtag wolle zur Vollendung der Chaussee

von Neuenbürg und Grabstede nach Westerstede 16000
Thlr. für 1870 und 5000 Thlr. für 1871 bewlligen.

Nr. 67.
Der Landtag wolle zur Fortsetzung der Chaussee¬

anlage von Hooksiel nach Neuende 24000 Thlr. für
1870, 28000 Thlr. für 1871 und 28000 Thlr. für
1872 bewilligen.

Nr. 68.
Der Landtag wolle zur Vollendung der Chaussee

von Heubült rcsp. Schweiburg nach der Haltestelle
Jaderberg 20,450 Thlr. für 1870 und 10,000 Thlr.
für 1871 bewilligen.

Nr. 69.
Der Landtag bewillige zur Chausseeanlage von

Südlohne bis zur Landcsgrenze in der Richtung auf
Diepholz 7500 Thlr. für 1870 und 8000 Thlr. für
1871.

Nr. 70.
Der Landtag wolle einen Zuschuß zur Besteinung

des Weges von Wiarder-Altendeich nach Horum von
200/o der gesammten Kosten mit 2600 Thlrn. für
1870 bewilligen.

Nr. 71.
Der Landtag bewillige einen Zuschuß zur Bestei-

nung des Wegs nach Petersvehn mit 2400 Thlrn.
für 1871.

Nr. 72.
Der Landtag wolle einen Zuschuß zur Herstellung

eines wasserfreien Weges von Strücklingen bis zur
Landesgrenze bei Ubbehausen von 30v/g der baaren
Kosten der Anlage mit 700 Thlr. für 1870 bewilligen.

Nr. 73.
Der Landtag bewillige einen Zuschuß zur Herstel¬

lung einer Kunststraße in der Gemeinde Oldenbrok
von 200/g der gesummten Kosten der Herstellung mit
4750 Thlr. für 1870.

Nr. 74.
Der Landtag wolle eine Beihülfc an die Stadt

Varel zur Pflasterung eines nach dem Bahnhsfe füh¬
renden Weges von 1500 Thlr. für 1870 bewilligen.

Nr. 75.
Der Landtag wolle an sonstigen Zuschüssen 500

Thlr. für 1870, 500 Thlr. für 1871 und 500 Thlr.
für 1872 bewilligen.

Nr. 76.
Der Landtag wolle zu den Kosten der Visitation

der Behörden für 1870/72 jährlich 200 Thlr. be¬
willigen.

10
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Nr . 77.

Der Landtag wolle zur Erhaltung der Denkmale

des Alterthums für 1870/72 jährlich 15 Thlr . be¬

willigen.
Nr . 78.

Der Landtag wolle zur Vergütung für die Ver¬
waltung des Wangerooger Vogtsdienstes jährlich 60

Thlr . für 1870/72 bewilligen.
Nr . 79 .'

Der Landtag wolle zu den Geschäftskosten der Com¬

mission zur Untersuchung der Dampskesselanlagen jähr¬

lich 700 Thlr . für 1870/72 bewilligen.
Die Abstimmung über die Anträge 65 bis 78 wird aus-

gesetzt, der Antrag 79 wird angenommen.
Zu Z. 71 des Voranschlags hat der Ausschuß beantragt:

Nr . 80.

Der Landtag wolle zur Unterstützung der nach dem

Festlande üdergesiedelten Wangcrooger jährlich 800
Thlr . für 1870/72 bewilligen.

Zu Antrag 80:
Abg . Ahlhorn : Er habe leider IN Denjenigen gehört,

die Geld bewilligt hätten , die Insel Wangerooge zu entvöl¬

kern . Jetzt verlange man wieder Geld , sie zu bevölkern . Tie
Erhaltung der Insel koste uns überhaupt sehr viel Geld . Die

Staatsrcgierung solle aber vorsichtiger sein , damit nicht so¬
bald wieder die Uebersiedelnng nach dem Fcstlande nothwen-

dig sei. Die üdergesiedelten Insulaner hätten eine sehr schlechte

Existenz gefunden.
Die Abstimmung zu Antrag 80 wird ausgesrtzt.
Zu Z. 72 bis 85 des Voranschlags hat der Ausschuß

folgende Anträge gestellt:
Nr . 81.

Der Landtag bewillige zur Unterstützung des Steno-

grophenvcreins in Oldenburg jährlich 20 Thlr . für
1870/72.

Nr . 82.

Der Landtag wolle zu Remunerationen der Beob¬

achter meteorologischer Stationen jährlich 300 Thlr.
für 1870,72 bewilligen.

Nr . 83.

Der Landtag wolle da - Gehalt des Registrators

bei der Oberstaatöanwaltschaft mit 615 Thlr . jährlich
für 1870/72 bewilligen.

Nr . 84.

Der Landtag wolle an Gehalten beim Appellaiions-
senate des Oberappellationsgcrichts 11,300 Thlr . für

1870 , 11,400 Thlr . für 1871 und 11,600 Thlr . für

1872 bewilligen.
Nr . 85.

Ter Landtag wolle zu Gehalten bei den Ober-

gcrichten 31,614 Thlr . für 1870 , 32,144 Thlr . für

1871 und 32,794 Thlr . für 1872 bewilligen.

Nr . 86.

Der Landtag wolle zu den erwähnten baarenAns-

gaben im K. 78 . 1 . jährlich 10,885 Thlr . für 1870/72
bewilligen.

Nr . 87.

Der Landtag wolle zu Geschäftskosten bei der Ober-

staatsanwaltschaft und dem Schwurgerichte jährlich
1400 Thlr . für 1870/72 bewilligen.

Nr . 88.

Der Landtag wolle zu Geschäftskosten beim Appel¬
lationssenate des Oberappellatiousgerichts jährlich
567 Thlr . für 1870/72 bewilligen.

Nr . 89.

Der Landtag wolle zu den Geschäftskosten der

Obcrgcrichtc jährlich 5066 Thlr . für 1870/72 be¬

willigen , und unter der Voraussetzung , daß der sonst

beim Secrctariat zu Vechta erforderliche Auditor ent¬
behrt werden kann , noch 200 Thlr . jährlich für 1870/72.

Nr . 90.

Der Landtag wolle zu Gehalten , Vergütungen und

Geschäftskostcnaufwand der Hypothekenämter jährlich
5068 Thlr . für 1870/72 bewilligen.

Nr . 91.

Der Landtag wolle an Gehalten , Löhnen und Klcid-

gcldern für die Strafanstalt zu Vechta 9343 Thlr.
4 gs. für 1870/71 und 9543 Thlr . 4 gs . für 1872

bewilligen.

Nr . 92.

Der Landtag wolle zu den sonstigen Verwaltungs¬
kosten der Strafanstalt zu Vechta 10,850 Thlr . für
1870 , 10,200 Thlr . für 1871 und 10,425 Thlr . für

1872 bewilligen.
Zu Antrag 92:

Abg . Projrping : Er wolle die hier ausgeworfcnen
Summen nicht beanstanden , nur bemerken , daß er aus dem

im Vorzimmer ausgelegten speciellcn Voranschläge der Anstalt

nicht ersehen könne , wie viel zu der aä 8790 Thlr . verein-

j schlagten Einnahme die Landwirthschaft , wie viel der Fabrik-
beirieb beitrage , außerdem wie bei letzterem der Ertrag sich

pro Kopf und pro Tag gestalte . Das sei von Interesse und

Bedeutung . Da er nun vermuthe , daß der Ertrag des Fabrik-

betriebcs dem von anderen Anstalten , wo er 2 bis 3 gs. pro

Kopf betrage , nicht übersteige , er aber persönlich die Uebcr-

zeugung habe , daß derselbe sich bei richtiger Organisation noch
bedeutend steigern lasse , so habe er sich erlaubt , folgenden An¬

trag zu stellen:
Der Landtag wolle beschließen , Großherzogliche

Staatsregicrung zu ersuchen , den Fabrikbetrieb in der
Strafanstalt zu Vechta so zu organisiren , daß derselbe

einen wesentlich höheren Ertrag ergiept.

Zur näheren Organisirung bemerke er Folgendes : Der
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Fabrikbetrieb der Anstalt sei ein kaufmännisches Geschäft, das
dcßhalb auch kaufmännisch zu organisircn und in der Hand
eines Fachmannes zu eentralisiren sei. Diese Ccntralisation
fehle aber in Vechta vollständig: statt eines mit voller Ver¬
antwortlichkeit ausgcstatteten Fachmannes cgistire nur ein
Nebeneinander von Personen ohne rechte Spitze und einheit¬
liche Leitung. Die Folge davon sei, daß das ganze Geschäft
gelähmt uuv von Unzuträglichkeitenbegleitet sei, die bei ei¬
nem gut geleiteten Privatgeschäfte unmöglich wären. Das
Verlangen nach einer Ceutralisation solle keinen Vorwurf
gegen den Director enthalten. Dieser sei anerkannt ein aus¬
gezeichneter Beamter. Sein Antrag ziele vielmehr dahin, die¬
sem, der jetzt sich um alle Details auch des Fabrikbetriebes
kümmern müsse, Muße zu schaffen für die Erfüllung seines
eigentlichen Berufes, der Sorge für das leibliche und gei¬
stige Wohl der Gefangenen. Das einzige Mittel, einen tüch¬
tigen Fachmann zu gewinnen, sei aber eine tüchtige Bezah¬
lung. Dieser Mehrausgabe würden in diesem Falle Minder¬
ausgaben an anderer Stelle gegenübcrstehen. Z. B . würden
die Schreiberkräfle ans der Anstalt selbst oder mit geringen
Kosten anderswoher genommen werden können. Jndirect wür¬
den diese Mehrausgaben auch durch die höheren Erträge wie¬
der ausgewogen.

' Damit man ihm nicht Vorwerse, er baue Luftschlösser,
so wolle er das glänzende Beispiel der Strafanstalt zu Bruch¬
sal anführen. Der ihm vorliegende Jahresbericht enthalte
eine ausführliche Schilderung des Fabrikdetriebes dieser An¬
stalt und ergebe den Erfolg, daß der Satz von 3 gs. auf
19 gs. Pfennige pro Kopf gesteigert sei. Wende
man diesen Satz auf Vechta an, so müsse sich bei 150 Sträf¬
lingen ein Reinertrag von jährlich 30,000 Thlr. ergeben.
Wenn man auch zugeben könne, daß Bruchsal vielleicht durch
Lage und besondere Verhältnisse begünstigt sei, so dürfe man
doch bei Vechta immerhin 10 gs. pro Kopf annehmeu und
das wäre ein Jahresertrag von 15,000 Thlr.

Abg. Russell: Wenn er auch mit der Tendenz des vom
Abg. Propping  eingebr.'.chten Antrages einverstanden sei, so
glaube er doch, daß der Antrag eine andere Fassung erhalten
müsse. In der Fassung desselben läge bereits ein positives
Unheil; um ein solches auszusprcchen, fehle uns aber die ge¬
nauere Keuntniß der eiuschlagcnden Verhältnisse. Der Abg.
Propping  sage ja selbst, daß er nicht bestimmt wüßte, wie
viel in Vechta auf den Kopf des Sträflings bei dem Fabrik¬
betriebe verdient würde. Er erlaube sich deßhalb, folgende
Fassung zu proponiren:

Der Landtag wolle beschließen, die Großherzogliche
Staatsregicrung auszufordern, in Erwägung zn ziehen,
ob der Fabrikbetrieb der Anstalt zu Vechta sich nicht
so organisiren ließe, daß er einen wesentlich höheren
Ertrag ergebe.

Der Antrag wird genügend unterstützt Der Abgeordnete

Propping  erklärt sich mit der vom Abgeordneten Russell
vorgeschlagenen Fassung einverstanden.

Abg. Ahlhorn : Er werde für die Fassung des Abg.
Russell  stimmen, da er dieselbe für correcter halte. Den
Berechnungen des Abg. Propping  habe er nickt genau fol¬
gen können. Er wolle übrigens, bemerken, daß sehr viele
Köpfe bei der Landwirlhschastbeschäftigt seien, die gar keinen
Ertrag gegeben habe. Vor einigen Jahren habe der Land¬
tag die Mittel bewilligt, um unkultivirte Haidestrecken für die
Anstalt auzukaufen. Der Landtag habe sich hierbei weniger
von finanziellen, als von Humanitätsrücksichteu gegen die
Gefangenen leiten lassen. Jetzt sei er für den Verkauf des
Landes und für größere Beschäftigung der Sträflinge in der
Fabrik.

Reg.-Commissär Steche: Er sei mit der Tendenz des
Antrages und den zu seiner Begründung geäußerten Ansich¬
ten einverstanden. Die Staatsregicrung habe bereits Mittel
und Wege ins Auge gefaßt, um den Fabrikdetrieb der An¬
stalt, der in den letzten 10 Jahren durch die Nachlässigkeit
eines älteren Mannes in Verfall gerathen sei, zu heben. Aus
dem vorgelegten Entwürfe eines neuen Gehalts-Regulativs
würden die Herren ersehen haben, daß die Stelle des An-
staltsinspcctors nicht wieder besetzt, und dafür dem Fabrik¬
inspector ein Buchhalter an die Seite gegeben werden solle.
Ein solcher sei bereits versuchsweise auf kurze Zeit engagirt.
Das, was der Abgeordnete Propping  wolle-, die einheitliche
Leitung, sei hiermit auf dem Wege vorbereitet zu werden.

Abg. Propping : Der Abgeordnete Ahlhorn  meine,
daß die Laudwirthschaft der Anstalt gar keinen Ertrag ab-
wcrfe. Er habe vorausgesetzt, daß gerade der größere Theil
des jährlichen Ertrages aus der Landwirthschask, der kleinere
Theil aus dem Fabrikbetriebe erzielt werde und bei seinen
Berechnungen nur 150 Sträflinge zu Grunde gelegt, während
mit den bei der Landwirlhschast beschäftigten der Bestand der
Anstalt 240 Sträflinge umfasse. Er finde in der Darstellung
des Herrn Regierungseoinmissärs die von ihm gewünschte
Ecntralisation noch nicht hergestellt- Der Lagermeister stände
selbstständig neben dem Fabrikinspcctor und dieser könne weder
den Ankauf, noch die Calculation und den Vertrieb selbststän¬
dig besorgen. Er sei überall gebunden. Wenn auch gewisse
Normen vorgeschrieben werden müßten, so seien doch die
jetzigen Beschränkungen zu weitgehend. Die Stellung, die
er für den Dirigenten des Fabrikbetriebes wünschê sei die
Stellung des Direktors einer Aktiengesellschaft. So sei die
Stellung des Bruchsaler Direktors. Er führe die Geschäfte
nach eigenem Ermessen und werde nur in gewissen Zeiträumen
controllirt von einem aus Bruchsaler Ehrenmännern bestehen¬
den Verwaltuugsrathe. Ferner bitte er Wohl zu beachten:
er wolle einen tüchtigen, befähigten Fachmann, einen Fach¬
mann, der etwas vom Fabrikbetriebe verstehe. Das müsse ein
ganzer Mann sein und auch ganz bezahlt werden.

Abg. Ahlhorn : Seine Bemerkung, daß die Landwirth-
10»
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schüft der Anstalt nichts abwersc , beziehe sich nur auf den

Ertrag der Heucultivirungen . Der in dem Voranschläge auf-

gcführte Ertrag rühre aus den Erträgnissen der Citadelle her.

Rcg .- Couimissär Steche : Der Reinertrag der Landwirth-

schaft der Anstalt sei in dem dem Ausschüsse mitgetheilten

Special -Etat für die Straf - und Zwangsarbeits -Anstalt auf

1300 Thlr . veranschlagt.
Präsident : Aus den Erklärungen des Abgeordneten

Pro pp ing nehme er an , daß er seinen Antrag zu Gunsten
des Antrags des Abgeordneten Russell  zurückgezogen habe,

und bringe er deßhalb den Antrag des Abgeordneten Russell

zur Abstimmung.
Der Antrag wird angenommen.
Die Abstimmung zu den Anträgen 81 bis 92 wird aus-

gesetzt.
Zu Z. 86 bis 90 des Voranschlags hat der Ausschuß

folgende Anträge gestellt:
Nr . 93.

Der Landtag wolle für Gehalte , Löhne und

Klcidgelder w. der Gefängnißanstalt zu Oldenburg
1960 Thlr . für 1870 , 1930 Thlr . für 1871 und

1990 Thlr . für 1872 bewilligen.

Nr . 94.

Der Landtag wolle zu sonstigen Verwaltungs¬

kosten der Gefängnißanstalt in Oldenburg für 1870/72

jährlich 3000 Thlr . bewilligen.

Nr . 95.

Der Landtag wolle an Gehalten bei der Straf¬

anstalt zu Jever , den Obergcrichts - und Amtsgefäng-
nisscn 2146 Thlr . für 1870 , 2156 Thlr . 1871 und

2181 Thlr . für 1872 bewilligen.

Nr . 96.

Der Landtag wolle an Stipendien für Studi-

rcnde ohne Unterschied der Confession für die Fi¬

nanzperiode 1870/72 jährlich 200 Thlr . bewilligen.

Nr . 97.

Der Landtag wolle an Zuschuß zu den Kosten

des Taubstuminen -JnstitutS zu Wildeshausen für die

Finanzperiode 1870/72 jährlich 700 Thlr . bewilligen.
Die Abstimmung über die Anträge 93 bis 97 wird aus-

gesctzt . .
je Ansschuszanträge 98 , 99 und 100 lauten:

.Nr . 98^

Der Landtag wolle die in der Anlage 6 Seite 14

und 15 unter 1 . , 2 . und 3 . gestellten Anträge

der Staatsregierung ablehncn und dafür Folgendes

an deren Stelle setzen:

Nr . 99.

' Der evangelischen Kirche wird eine Bauschsumine

von jährlich 15200 Thlr . , der katholischen Kirche

eine Bauschsummc von jährlich 7045 Thlr . unter

folgenden Bedingungen zugestandcn:
1. Der evangelischen Kirche , sowie dem Landtage,

bleibt eine Kündigung dieses Abkommens mit

dem Ablaufe von 9 Jahren , vom 1. Januar
1870 angerechnet , Vorbehalten ; erfolgt eine solche
Kündigung nicht , so wird der Kündigungstermin,
von 9 zu 9 Jahren verlängert.

2 . Würde die evangelische Kirche sich veranlaßt:

finden , außer dem obigen Zuschüsse von Seiten

des Staates , zur Bestreitung ihrer Bedürfnisse,
eine Kirchensteuer auszuschreiben oder die ihr

vom Staate bewilligten Mittel zur Entschädi¬
gung an Geistliche für aufgehobene Abgaben¬

freiheiten zu verwenden , so würde das obige
Abkommen damit von Beginn der nächsten Fi¬
nanzperiode des Staates an ohne Weiteres er¬

loschen sein.

3 . Für den Fall , daß das Abkommen mit der

evangelischen Kirche auf die eine oder andere

Weise endigen sollte , so fällt damit auch zugleich
die bewilligte Bauschsumine für die katholische
Kirche weg und tritt für beide Kirchen dasselbe

Vcrhältniß wieder ein , wie es zur Zeit besteht-

4 . Es muß die Staatsregierung - die festgesetzte
Bauschsumme von 7045 Thlr . , sowie die Offi-

cialatssporteln , unter möglichster Berücksichtigung
der Anträge des bischöflichen Officialats , all¬

jährlich für katholische Kirchenangelegenhciten.
verwenden , und ist dieser Antrag Nr . 99 in
das Finanzgesetz aufzuuehmen.

Nr . 100.

Der Landtag wolle für die evangelische Kirche

pro 1870 16335 Thlr . , für 1871/72 jährlich 14635-

Thlr . und für die katholische Kirche pro 1870/72
jährlich 7045 Thlr . bewilligen.

Die Anträge 98 , 99 und 100 werden ohne Debatte

angenommeiiT^
Zu Z. T02 bis 104 des Voranschlags hat der Aus¬

schuß folgende Anträge gestellt:
Nr . 101.

Der Landtag wolle an Gehalten und Vergütun¬

gen bei dem Oberschulcollegium in Oldenburg jähr¬

lich 877 Thlr . 15 gs . pro 1870/72 bewilligen.

Nr . 102.

Der Landtag wolle zu Geschäftskosten desOber-

schulcollegiums für die Finanzperiode 1870/72 jähr¬

lich 400 Thlr . bewilligen.

Nr . 103.

Der Landtag wolle genehmigen , daß für das

Gymnasium in Oldenburg pro 1870 4040 Thlr-
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und für 1871/72 jährlich 4140 Thlr . in den Vor¬
anschlag ausgenommen werden.

Zu ß. 105 des Voranschlags hat der Ausschuß seinen
Bericht noch ausgesetzt.

Zu K. 106 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:
Nr . 107.

Der Landtag wolle den Zuschuß zu den Kosten
eines Neubaues für die höhere Bürgerschule für 1870
mit 10,000 Thlr . ablehnen.

Nr . 108.
Der Landtag wolle für 1870/72 jährlich 1500

Thlr ., als Zuschuß zu den Kosten der höheren Bür¬
gerschule in Oldenburg, unter der Bedingung be¬
willigen, daß für die Kinder Auswärtiger kein höhe¬
res Schulgeld als für die Kinder der Städter ge¬
zahlt werde.

Zu Antrag 107:
Abg. Gmepel : Es sei bei Abfassung des Berichtes im

Ausschüsse übersehen worden, auch den Antrag der Minorität
zu formuliren. Der Antrag derselben gehe dahin: der Land¬
tag wolle zu den Kosten eines Neubaues für die höhere Bür¬
gerschule für 1871 eine Summe von 6000 Thlr . bewilligen.

Die Abstimmungüber die Anträge 101 bis 103 wird
ausgesetzt. Die Anträge 107 und 108 , nebst dem Anträge
der Minorität werden zur Debatte verstellt.

Reg.-Commissär Römer : Die Majorität des Aus¬
schusses habe den zu dem Neubau der höheren Bürgerschule
geforderten Zuschuß deßhalb nicht empfehlen zu können ge¬
glaubt, weil die finanzielle Lage der Stadt einen solchen Zu¬
schuß nicht nöthig erscheinen lasse. Daß schlimmsten Falls
die Stadt auch ohne den staatlichen Zuschuß den Bau zu
unternehmen im Stande sei, wolle er nicht bestreiten. Be¬
rechtigt sei indessen der vom Ausschuß eingenommene Stand¬
punkt doch nur , wenn die Anstalt nur städtischen Zwecken
diene und nicht dem ganzen Lande zu Gute komme. Der
Stadt könne man nur znmuthcn, für ihre eigenen Angehöri¬
gen zu sorgen. Sache des Staats sei cs , dafür Fürsorge
zu treffen, daß die Angehörigen der kleineren städtischen und
der Landgemeinden Gelegenheit fänden, ihren Kindern auch
durch den Besuch einer tüchtigen Realschule die Erwerbung
einer höheren Bildung zu ermöglichen, als solche auf den ge¬
wöhnlichen Volksschulen zu erreichen sei und könne man sie
nicht ausschließlich auf die Gymnasien verweisen. Der Staat
aber müsse beitragen, wenn, wie das Gymnasium, die städtische
Bürgerschule dem Ganzen diene. Tie mit dem Gymna¬
sium in Jever verbundene Realschule genüge dem Bedürf¬
nisse nicht und wäre, falls die hiesige Schule auf die Zulassung
hiesiger Kinder sich beschränken würde, der Staar zur Ein¬
richtung einer neuen Realschule gezwungen. Daß dann seine
Kosten sich viel höher belaufen würden, als der jetzt von ihm
geforderte Zuschuß, bedürfe keiner Ausführung. Seines Er¬

achtens könne es sich nur fragen , ob der beantragte Zuschuß
im Verhältniß zu den Leistungen der Stadt selbst zu hoch
gegriffen sei. Nach Ansicht der Staatsregierung sei dies kei¬
neswegs der Fall . Ohne den Andrang der auswärtigen
Schüler würde man die Errichtung von Parallelklassen ver¬
meiden, und so an Raum und Lehrkräften erheblich sparen
können. Daß deshalb ein staatlicher Zuschuß billig sei, habe
auch der Landtag durch Bewilligung eines jährlichen Beitrags
von 1500 Thlr . anerkannt und habe dieser bisher als aus¬
reichend gelten können. Jetzt aber würde sich durch den pro-
jectirten Neubau der Aufwand der Stadt erheblich vergrößern.

Mit der Minorität bedauere er, daß für diesen Neubau
kein spccificirter Kostcnvoranschlag vorlägc. Ziehe man je¬
doch in Betracht, daß der Neubau 18 Klassenzimmer, eine
Physik- und eine Zeichenklasse, sowie eine Aula und Wohn-
räume für den Hauswart enthalten müsse, so erscheine die
veranschlagte Summe für denselben nicht zu hoch. Der Bau¬
rath Hillerns  habe sich privatim mit der Ausarbeitung
eines Bauplanes bereits beschäftigt; nach demselben werde das
neue Schulgebäude bei thunlichst knapper Raumbcmessung
die Größe des Arsenals, bezw. des Seminars erhalten , von
denen ersteres fast , letzteres reichlich 40,000 Thlr . gekostet
habe. Beide Gebäude seien aber zu einer Zeit aufgeführt,
wo die Preise der Steine und der Löhne nicht unwesentlich
niedriger als jetzt gewesen wären und würde der Neubau dieser
die gleiche Summe auf jeden Fall kosten. Dann müsse man
noch einen Bau - und Spielplatz haben, der in zweckentsprechen¬
der Lage und Größe den veranschlagten Aufwand von 10,000
Thlr . voraussichtlich erfordern werde. Würden hiernach aber
im Ganzen etwa 50,000 Thlr . aufzuwenden sein, so würde
die Stadt auch nach Abzug des Staatszuschusses und des
Erlöses aus dem Verkaufe des alten Schulgebäudes.noch ein
großes Capital anleihen und jährlich verzinsen müssen. Wenn
die Majorität sage, daß die Micthe für mehrere Schul¬
lokale bei Vollendung des Neubaues wegfallen und dadurch
jene Mehrausgabe zum größeren Theile gedeckt werden würde
so sei dies nicht zutreffend, da mit dem Neubau zugleich die
Errichtung zwei neuer Parallelklassen beabsichtigt werde. Nicht
berücksichtigt sei ferner bei der Abschätzung der Leistungen der
Stadt , daß dieselbe neben den laufenden Ausgaben auch ein¬
tretenden Falls die Pensionen der Lehrer zu übernehmen habe.
Wenn in Folge einer glücklichen Fügung der Stadt bisher
hieraus noch keine Ausgabe erwachsen sei, so könne dies nicht
berechtigen, diese Verpflichtung zu unterschätzen. Bei länge¬
rem Bestehen der Schule würde dieselbe nothwendig zu Aus¬
gaben führen und möglicher Weise zu sehr bedeutenden, so daß
der gegenwärtige Aufwand der Stadt keineswegs absolut
maßgebend sein könne. Der jährliche Beitrag von 1500 Thlr.
sei daher keineswegs hoch und sei der einmalige Zuschuß zum
Neubau um so billiger, als man ohne die große Zahl der
auswärtigen Schüler sich voraussichtlich noch mit dem alten
Gebäude würde behelfen können.
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Was würden aber die Folgen des verweigerten Zuschusses

zum Neubau sein 2 Wenn auch nicht wahrscheinlich , so sei cS
doch denkbar , daß die Stadt den Besuch auswärtiger Schüler
ausschließen werde und sei dann der Staat in der mißlichen
Lage , mit sehr viel erheblicheren Kosten für eine neue Real¬
schule sorgen zu müssen . Wenn aber der völlige Ausschluß
auch nicht eiutreten sollte , so werde die Stadt sich doch wahr¬
scheinlich durch eine Erhöhung des Schulgeldes für die aus¬
wärtigen Schüler entschädigen . Die der Bewilligung der
1500 Thlr . hinzugefügte Bedingung würde hier kein Hinder¬
niß abgebcn , sondern im Gcgentheil die Sache nur verschlim¬
mern . Man würde eben das Schulgeld so weit erhöhen , daß

trotz des wcgfnllendeu Zuschusses sich noch ein Ueberschuß
über 1500 Thlr . ergebe . Wenn die Zahl der auswärtigen
Schüler auch in Folge hiervon abnehmen sollte , so sei die
Stadt doch immer im Stande , diese Erhöhung so eiuzurichtcn,

daß sie immer noch finanzielle Vortheile von derselben habe.
Er empfehle deßhalb dringend die Annahme der Regierungs¬
vorlage , eventuell doch den Aulrag der Minorität.

Abg . Propping : Wenn er gegen die Majorität in die
Schranken trete , so wolle er nicht untersuchen , was streng
Rechtens sei , auch ob die Stadt die Kosten des Neubaues
allein zu tragen im Staude sein werde , sondern er appeüirc
an das Billigkeitsgefühl der Versammlung . Nur auf einige
Punkte in dem Berichte der Majorität wolle er eingeheu.

Dieselbe meine , daß die Stadt mit dem Zuschüsse von

1500 Thlr . genug habe . Er meine , daß , wenn dieser Zu¬
schuß vor Jahren , wo das Vcrhältniß der auswärtigen Schü¬
ler zu den städtischen nur allerhöchstens 3L>och betragen hätte,

als billig angesehen sei , man jetzt , wo dieses Vcrhältniß
auf 460/g gestiegen sei, eigentlich 2000 Thlr . gewähren sollte.
Die Majorität behaupte ferner , daß die Sradt van den aus¬
wärtigen Schülern erhebliche Vortheile habe und berechne für
jeden 250 Thlr . In der Stadtkasse aber komme dieser Vor¬

theil nicht zum Ausdruck , er bleibe bei der Schätzung zur Ein¬
kommensteuer unberücksichtigt , ja während vielleicht */z der
Einwohner ihr Einkommen durch die Aufnahme der Schüler

vom Lande wirklich verbessern , hätten ^ Schaden davon,
weil durch dieselben die Schulumlageu vergrößert würden . Die
letzteren aber seien von Jahr zu Jahr gestiegen und die mit

festem Gehalte Versehenen , würden am meisten durch sie getrof¬
fen . Es sei auch kein Grund , von den auswärtigen Schülern

die 26 der Gemeinde Osternburg abzuziehen . Grade diese
bringen der Stadt gar keinen Gewinn , der Stadtkasse keine
Steuern und den Bürgern der Stadt keine Einnahmen , ja
selbst Schulbücher und Bleifedern kannten dieselben auf der

Osternburg kaufen . Schon der Herr Regierungseommissär
habe hervorgehobeu , daß die Kosten des Neubaues nicht 40,000
Thlr ., sondern wahrscheinlich 50,000 Thlr . betragen würden.
Der Plan des Bauraths HilleruS  stelle in Aussicht eine
Gebäude von 170Fuß Länge , 60Fuß Tiefe , also 10,200HjFuß
Raum . Der Quadratfuß lasse sich schwerlich unter 4 Thlr.

Herstellen und selbst dann habe man noch keinen Platz . Seit
1866 hätten sich die Verhältnisse der höheren Bürgerschule
vollständig geändert , indem sich von da an ein andauernder Zu-
draug von auswärts gellend machte , durch den besonders die
oberen kostspieligeren Klassen getroffen würden . Der Grund
läge darin , daß neben dem in Aussicht gestellten Realgym¬
nasium in Jever die oldenburgische höhere Bürgerschule die
einzige Anstalt sei, welche gleiche Berechtigungen für die Frei¬
willigenexamina dardiete . Er könne über die Steigerung der
Schülerzahl folgende Zahlenangaben machen:

18 66 1870

Sexta 30 39 Schüler
Quinta 40 46
Quarta 33 70
Tertia 38 54
Sccunda 24 46

Prima 18 18

letzterere Zahl der Prima würde sich aber nächsten Ostern
auf 30 — 35 steigern , sodaß eine Parallelklasse errichtet wer¬
den müsse.

Durch diesen Andrang sei die Stadt zur Errichtung von
Parallelklassen gezwungen , durch welche die Ausgaben ver¬
doppelt würden , die Einnahmen aber nicht in gleichem Maaße
anwüchsen . Nehme man eine Mittelklasse von 40 Schülern
an , so brächten die 800 Thlr . Einnahme an Schulgeld . Stiege
die Schülerzahl auf 50 , so stiege das Schulgeld auf 1000 Thlr . ,
aber die Klasse müßte gethcilt werden und die Ausgaben ver¬
doppelten sich. Er wolle sich vorläufig hierauf beschränken.
Er bäte aber die Herren , billig zu denken und durch Bewil¬
ligung des Zuschusses zum Neubau kein Bedürfnis ; der Stadl,

sondern ein allgemeines Landesbedürfniß zu befriedigen . Er
wolle es nicht billigen , aber unmöglich sei es nicht , daß bei
Verweigerung des Zuschusses die Stadt zu Repressalien gegen
die auswärtigen Schüler sich genöthigt sehe.

Abg . Rüdebusch : Er sei im Allgemeinen für die Unter¬
stützung aller Schulzwecke , er werde aber hier gegen die Stadt
stimmen , so lauge im Lande nach Zustände existirten , für welche
der Staat noch nichts gethan habe . In den Bauerschaften

Glane , Hcinefeld und Amelhausen hätten seit längerer Zeit
9 Vollmeier eine Wanderschule hergerichtet , die abwechselnd

bei ihnen gehalten würde . Jeder habe in seinem Hause ein
eigenes Stübchen dazu eingerichtet . Sie hätten um Zuweisung
eines seminaristisch gebildeten Lehrers gebeten , seien aber ab-

schläglich beschicken worden . Erst seil einigen Jahren hätten
sie einen Lehrer gefunden , der dem Vernehmen nach im Han¬
noverschen abgeseht sei und jetzt von Colnrade vier Stun¬
den weit herkomme , im Sommer zweimal wöchentlich , und
für 60 Thlr . die Kinder im Winter zu unterrichten habe.
Ferner müsse die Colonie Halenhorst sich behelfen mit Einem
Lehrer , der aber ein Seminar nie besucht habe , nur der Sohn
eines Lehrers sei. So lange solche traurige Zustände existirten,
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so lange der Staat zu deren Aufbesserung nichts unternehme,
könne er nicht für einen Zuschuß von 10,000 THIr. au die
Stadt stimmen.

Abg. Hoher : Er gäbe dem Herrn Abgeordneten Nu be¬
busch vollkommen Recht, daß unsere Schulzustände noch viel
zu wünsche» übrig ließen. Indessen glaube er nicht, daß cs
ein Grund sei, gegen eine Verbesserung zu stimmen, weil an¬
derswo auch eine solche nöthig sei. Er gäbe zu bedenken, daß
die höhere Bürgerschule nicht allein der Stadt , sondern dem
ganzen Lande zu Gute komme, daß aber die Lasten am meisten
der Stadt zuficlen. Wie der Abgeordnete Propping  be¬
reits hervorgehoben, seien grade die oberen Klassen, welche-
die meisten Ausgaben verursachten, säst ausschließlich für das
Land hergestellt, da ja die höhere Bürgerschule die einzige
Schule sei, deren Besuch für die Militörexamina erhebliche
Begünstigungen gewähre. Wenn die Versammlung nicht den
Regiernugsantrag genehmigen wolle, so bitte er doch dringend,
für den Antrag der Minorität zu stimmen.

Abg. Schonmnn: Die Zahlen, welche der Abgeordnete
Propping  vorgeführt, hätten ihm die lleberzeugnng gegeben,
daß gerade durch den Andrang der Schüler von auswärts, die
den einjährigen Dienst absolviren wollten, die Unterhaltungs¬
kosten der Schule erheblich gewachsen seien. Mau wäre des¬
halb Wohl berechtigt, mit den Abgeordneten Propping und
Hoper  die Schule als eine Anstalt zum Besten des ganzen
Landes zu bezeichnen. Er stände aus dem Standpunkte, daß
jetzt, wo die Berechtigungen für den Militärdienst so sehr von
der höheren Bildung abhängig seien, der Staat nicht nur seine
Gelehrtenanstaltcn, sondern auch die Realschulen unterstützen
müsse. Da eS nach dem StaatSgrundgcsetze nicht möglich
sei, daß der Staat eigene Realschulen gründe, wenn er nicht
zu dem Zwitterding eines Realgymnasiums greifen wolle, so
solle er die bestehenden wenigstens unterstützen. Er sei des¬
halb für einen angemessenen Zuschuß für die Schule, die er
am liebsten sogar zur Slaatsanstalt erhoben sehen möchte.
Als ein solcher genügten aber nicht die 1500 Thlr., es scheine
ihm nicht mehr als billig, daß der Staat auch einen Beitrag
zu den Kosten des Neubaues gebe. Die Minorität habe eine
Summe von 6000 Thlr. herausgegriffen. Das wäre seines
Dünkens ein billiger Beitrag und bäte er, den Antrag der
Minorität anzunehmcn.

Abg. Ahlhorn : Er glaube, daß der Ausschuß bereits
durch die Bewilligung der 1500 Thlr. eine große Liberalität
bewiesen habe. Der frühere Zuschuß habe nur 562 Thlr.
betragen. Während das Land 1500 Thlr. beitrage, trage die
Stadt nur 1286 Thlr. bei und sei hiernach der Zuschuß des
Landes höher. Was die Maßregeln, die vom Minislertische
der Stadt vorgeschlagen würden, beträfe, so habe die Stadt
allerdings in der Hand, dieselben ins Werk zu setzen. Be¬
willigten wir aber jetzt den Zuschuß von 1500 und 10,000
Thlr., so stände in der nächsten Finanzperiodc vielleicht eine
Nachfordcrung zu erwarten. Um diese zu erreichen, würden

dieselben Drohungen wie jetzt ausgestoßen werden und dann
hätten wir mit unserer ersten Bewilligung nur für städtische
Zwecke gesorgt. Wenn wir den Zuschuß von 1500 Thlr.
z. B. der Stadt Varel offerirten, so werde diese gern ihre
jetzige Schule verbessern und Auswärtige unter keinen erschwe¬
renden Umständen zulassen. Durch die höhere Bürgerschule
käme indircct in die Stadt viel Geld herein und zudem seien
die Schullastcn in derselben viel geringer als anderswo, wie
in dem Berichte genügend hervorgehoben werde. Er bean¬
trage namentliche Abstimmung.

Reg.-Commissär Römer : Es sei richtig, daß die Stadt
baar zu der Schule nur 1280 Thlr. zuschießc. Hierbei sei
aber nicht berücksichtigt, daß die Stadt das Schulgebäude
nebst Inventar gestellt habe und außerdem eine Reihe von
extraordinären Ausgaben leiste, z. B. für die erste Einrich¬
tung der Phhsikklasse, die über 1000 Thlr, gekostet habe. Daß
die Stadt Varel auch mit einem jährlichen Zuschüsse von
1500 Thlr. nicht im Stande sein werde, eine der hiesigen
gleichstehende Anstalt einzurichten, bedürfe Wohl keiner Aus¬
führung.

Abg. Hoher : Nach dem Voranschläge für die höhere
Bürgerschule wurden für dieselbe ausgegedcn:

an Lehrergehalte .8550 Thlr.
au Geschäftsunkosten 700

9250 Thlr.
Dieselbe brächte eine Einnahme:

Schulgeld 5400 Thlr.
Staatszuschuß 1500 Thlr.

6900 Thlr.
Den ganzen Minderbetrag habe die Stadt zu decken und hierzu
noch die Zinsen für den Schulfonds. Nach diesen Zahlen
bringe die Stadt für die Schulen große Opfer. Grade die
oberen Klassen, welche am meisten von Auswärtigen besucht
würden, um die Studien zu vollenden und die Berechtigung
für den einjährigen Dienst zu erwerben, erforderten die meisten
Kosten und ein Extraordinarium von 2—3000 Thlr. Der
Umstand, daß die auswärtigen Knaben in die Stadt Geld
hineinbrächten, sei viel zn hoch angeschlagen. Es sei richtig,
daß sie verzehren und Kostgeld ausgcben. aber wenn in dem
Berichte letzteres für jeden auf 250 Thlr. veranschlagt werde,
so wüßte er doch auch Beispiele, wo dieses nur 70, 80 oder
100 Thlr. betrage. Als Durchschnitt sei daher nur eine
Summe von 140—160 Thlr. anzunehmen und der Vortheil
der Stadt deshalb nicht so groß, wie in dem Berichte ge¬
schildert werde.

Abg. Russell: Die traurigen Zustände, die der Abg.
Nüdebusch  uns vorgesübrt habe, seien gewiß tief zu be¬
klagen, aber er begriffe nicht, wie solche Schulen nach dem
Schulgesetze noch bestehen könnten. Ter Staat müsse hier
einen erheblicheren Zuschuß geben. Früher habe er auch eine
Wandcrschule zu Kämpen gekannt, deren Lehrer5 Thlr. baar
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lind freien Mittagstisch bezog. Das aber sei jetzt ein über¬
wundener Standpunkt. Um so weniger begriffe er, was den
Abg. Rüdebusch  abhalten sollte, für eine Schule, die ganz
andere Zwecke habe, Mittel zu bewilligen. Wenn der Land¬
tag überhaupt einen jährlichen Zuschuß von 1500 Thlr. be¬
willige, so sei es doch nur conseguent, daß er auch Mittel
für den Neubau bewillige, weil dieser dazu diene, die Schule
zu erhalten, für welche der Landtag einen Zuschuß gebe. Das
Interesse des Landes an der Erhaltung der Schule läge aber
darin, weil viele Auswärtige dieselbe besuchen und sie die
einzige Realschule im Lande sei, welche eine Berechtigung für
den einjährigen Dienst gebe. Deßhalb ersuche er die Herren,
den Zuschuß zu bewilligen. Die von der Minorität angesetzte
Summe sei nur ein kühner Griff, aber er glaube, daß dieselbe
im Verhältnisse zu dem jährlich bewilligten Zuschüsse stehe.

Abg. Rüdebusch: Er habe gesagt, daß er im Allge¬
meinen für die Unterstützung aller Schulzwecke sei, daß er
aber für die hier verlangte Bewilligung nicht stimmen könne,
weil der Staat nicht von oben, sondern von unten anfangen
und zunächst seine Mittel zur Unterstützung der Volksschule
bereit halten müsse. Das sei für ihn ein durchschlagender
Grund und an diesem halte er auch jetzt noch fest. Die
10,000 Thlr., sage der Abg. Russell , kämen nicht der Stadt
zu Gute. Wem aber anders? die Stadt erspare ja eine
gleiche Summe. Wenn man klage, daß in der Stadt die
Lasten zu groß seien, so wäre er anderer Meinung. Man
sollte die kleinen Leute, die Handwerker und Beamten mehr
schonen und das große Capital und die höheren Beamten, so
wie das lucrative Geschäft mehr heranziehen, dann würden
die Lasten für die Stadt Oldenburg durchaus nicht drückend sein.

Abg. Griipel : Der Landtag sei allen Anforderungen
der Gemeinden an den Staatsseckel bis jetzt freigebig ent-
gegengekommen. Wolle man aber überhaupt die Unterstützung
gemeinnütziger Zwecke, so könne diese nicht besser geschehen,
als zur Hebung des Nnkeriichtswesens. Für die Minderheit
sei der entscheidende Grund gewesen, daß der verlangte Zu¬
schuß nicht für rein städtische Zwecke gegeben, sondern ver¬
anlaßt werde durch den Andrang der Schüler vom Laude.
Der Zuschuß sei daher kein Geschenk an die Stadt , sondern
eine Forderung der Gerechtigkeit.

Abg. Ahlhorn : Der Abg. Hoher  habe seine Anga¬
ben über den von der Stadt zur Bürgerschule geleisteten Zu¬
schuß in Zweifel gezogen. Nach dem städtischen Voranschläge,
den er eben aus dem Vorzimmer geholt, betrage der Ein¬
nahme-Etat der Schule:

Zinsen aus dem Schulfonds 113 Thlr.,
Staatszuschuß. 1500 „
städtischer Zuschuß . . . 1286 ,,
Schulgeld . 7100 „

Dann kämen noch einige Extra-Ausgaben für die Physikklasse
und Naturalien. Seine Rechnung sei also richtig, daß die
Stadt direct nur einen Zuschuß von 1286 Thlr. gebe. Man

habe ferner gesagt, daß für jeden auswärtigen Schüler 250
Thlr. Kostgeld zu hoch gegriffen sei. Der Bericht meine auch
gar kein Kostgeld allein, sondern Alles, was für Schulgeld,
Bücher rc. und Kostgeld ausgegeben werde. Daß für 80 Thlr.
ein Schüler hier untergebracht werden könne, müsse er be¬
zweifeln. Er selbst habe solche unterzubringen gehabt und
sei dies unter 200 Tblr. bei einer anständigen Bürgerfamilie
nicht möglich gewesen. Er glaube, daß die Stadt sehr gut
allein im Stande sei, den Bau auszuführen. Bei dem großen
Zuflusse von auswärts, bei der Vereinigung aller Behörden
in der Stadt, müsse diese Ausgabe für sie eine Kleinigkeit sein.

Schluß der Debatte. Es wird zunächst über den Antrag
der Minorität auf Bewilligung eines Zuschusses zu den Kosten
des Neubaues von 6000 Thlr. abgestimmt und derselbe in
namentlicher Abstimmung mit 16 gegen 12 Stimmen abgelehnt.

Mit Nein stimmen die Abgeordneten: Eilks , von
Hammel , Huchting , Lcnglcr , Lübben , Maas,Mas-
sing , Müller , Oldejohanns , Rüdebusch , Schildt,
Selkmanu , Stukenborg , Abels , Ahlhorn , Blunck.

Mit Ja die Abgeordneten: Eissel , Graepel , Hoher,
Hullmanu , Propping , Ramien , Russell , Scho-
mann , Strodthoff , WillcrS , Bünnemeyer . Cam-
ma nn.

Es fehlen die Abgeordneten Schwegmann (beurlaubt ),
Bulling (beurlaubt ), Wulff und Bargmann.

Der Antrag der Regierung ist damit erledigt.
Der Ausschußantrag 108 wird angenommen.
Zu den ZA. 107 bis 120 des Voranschlags hat der Aus¬

schuß folgende Anträge' gestellt:
Nr. 109.

Der Landtag wolle für die Rectorschule in Del¬
menhorst für die Finanzperiode 1870/72 jährlich
222 Thlr. 8 gs. bewilligen.

Nr. 110.
Der Landtag wolle zu dem academischen Stipen¬

dium für die Herrschaft Jever in der Finanzperiodc
1870/72 jährlich 110 Thlr. bewillige».

Nr. 111.
Der Landtag wolle als Zuschuß für die Bürger¬

schule in Elsfleth für die Finanzperiode 1870/72
jährlich 200 Thlr. bewilligen.

Nr. 112.
Der Landtag wolle an Zuschuß für die Bürger¬

schule in Brake für die Finanzperiode 1870/72 jähr¬
lich 300 Thlr. bewilligen.

Nr. 113.
Ter Landtag wolle genehmigen, daß an Zu¬

schuß für die Bürgerschule in Berne für die Finanz¬
periode 1870/72 jährlich 200 Thlr. in den Vor¬
anschlag ausgenommen werden.
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Nr. 114.
Der Landtag wolle für das Schullehrcrseminar

in Oldenburg für 1870 — 6600 Thlr., für 1871
6240 Thlr. und für 1872 — 6290 Thlr. bewilligen.

Nr. 115.
Der Landtag wolle zu Gehalten der beiden

Assistenzlchrer für 1870/72 jährlich 300 Thlr. be¬
willigen.

Nr. 116.
Der Landtag wolle zu Alterszulagen für Volks¬

schullehrer für die Finanzpcriode 1870/72 jährlich
7550 Thlr. bewilligen.

Nr. 117.
Der Landtag wolle zu Pensionen und Warte¬

geldern der Volksschullehrer für die Finanzperiode
1870/72 jährlich 11,400 Thlr. bewilligen.

Nr. 118.
Der Landtag wolle zu Umzugskosten der Volks¬

schullehrer für die Finanzperiode 1870/72 jährlich
350 Thlr. bewilligen.

Nr. 119.
Der Landtag wolle zu den Kosten der Schul¬

visitationen für die Finanzperiode 1870/72 jährlich
300 Thlr. bewilligen.

Nr. 120.
Der Landtag wolle zu Beihülfen für einzelne

Schullehrer und Schulgemeinden für die Finanz¬
periode 1870/72 jährlich 3000 Thlr. bewilligen.

Nr. 121.
Der Landtag wolle zu Beihülfen für Industrie¬

schulen für die Finanzperiode 1870/72 jährlich 600
Thlr. bewilligen.

Nr. 122.
Der Landtag wolle zur Beförderung der Theil-

nahme hiesiger Schullehrer an den allgemeinen Schul-
conferenzcn für 1870/72 jährlich 60 Thlr. bewilligen.

Die Abstimmung über diese Anträge wird ausgesetzt.
Die KZ. 121—126 deS Voranschlags sind durch Annahme

der Ausschußanträge98—100 erledigt.
Zu den ZK. 127—146 des Voranschlags hat der Aus¬

schuß folgende Anträge gestellt:
Nr. 123. '

Der Landtag wolle an Gehalten beim Ober-
schulcollegium in Vechta für 1870/72 jährlich 600
Thlr. bewilligen.

Nr. 124.
Der Landtag wolle an Geschäftskosten des Ober¬

schulcollegiums in Vechta für 1870 — 444 Thlr.,
für 1871 — 474 und für 1872 — 444 Thlr.
bewilligen.

Nr. 125.
Der Landtag genehmige, daß für das Gpnma-

Berichte. XVI. Landtag.

sium in Vechta 5081 Thlr. für 1870, 5381 Thlr.
für 1871 und 5481 Thlr. für 1872 in den Vor¬
anschlag ausgenommen werden.

Nr. 126.
Der Landtag wolle zu dem Schullehrerseminar

in Vechta für 1870 — 2015 Thlr. und für 1871/72
jährlich 1965 Thlr. in den Voranschlag aufnehmen.

Nr. 127.
Der Landtag wolle an Gehalt des Assistenzlch-

rers für die Finanzperiode 1870/72 jährlich 150 Thlr.
bewilligen.

Nr. 128.
Der Landtag wolle an Alterszulagen für Volks¬

schullehrer für die Finanzperiode 1870/72 jährlich
3400 Thlr. bewilligen.

Nr. 129.
Der Landtag wolle an Pensionen und Warte¬

geldern der Volksschullehrer für die Finanzperiode
1870/72 jährlich 4000 Thlr. bewilligen.

Nr. 130.
Der Landtag wolle an Beihülfen für einzelne

Schulgemeinden für die Finanzpcriode 1870/72 jähr¬
lich 1800 Thlr. bewilligen.

Nr. 131.
Der Landtag wolle für die Finanzperiode 1870/72

jährlich 100 Thlr. als Beihülfcn zu Industrieschulen
bewilligen.

Nr. 132.
Der Landtag wolle für die Finanzperiode

1870/72 jährlich 50 Thlr. für Umzugskosten der
Volksschullehrer bewilligen.

Nr. 133.
Der Landtag wolle zu Schulvisitationskosten für

1871 und 1872 jährlich 300 Thlr. bewilligen.
Nr. 134.

Der Landtag wolle an Beihülfen zu den Kosten
des jüdischen Cultus für die Finanzperiode 1870/72
jährlich 400 Thlr. bewilligen.

Nr. 135.
Der Landtag wolle zu Gehalten der Amtsein-

nchmer 17,345 Thlr. jährlich für 1870/71 und
17,445 Thlr. für 1872 bewilligen.

Nr. 136.
Der Landtag wolle zu Geschäfskosten der Amts-

einnchiner in Jever für 1870/72 jährlich 425 Thlr.
bewilligen.

Nr. 137.
Der Landtag wolle zur Verzinsung der Landes-

schnlden 256,700 Thlr. für 1870, 252,400 Thlr.
für 1871 und 248,600 Thlr. für 1872 bewilligen.

11
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Nr . 138 . '

Der Landtag wolle zu Schuldenabtragungen
111,300 Thlr . für 1870/72 jährlich bewilligen.

Nr . 139.

Der Landtag wolle zur Verzinsung der Cautio-
nen der Casfebeamten für 1870/72 jährlich 7500
Thlr . bewilligen.

Nr . 140.

Der Landtag wolle 10,050 Thlr , jährlich für

1870/72 an öffentlichen und Gemeinde - Abgaben
bewilligen.

Nr . 141.

Der Landtag wolle an Gehalten dc's Domänen-
inspectorS u . s. w . für 1870/72 jährlich 2772 Thlr.
bewilligen.

Nr . 142.

Der Landtag wolle zu besonderen Verwendun¬

gen für Grundstücke mit Ausnahme der Forsten
6850 Thlr . für 1870 , 6550 Thlr . für 1871 und
6600 Thlr . für 1872 bewilligen.

Zu Ausschußantrag 142:
Reg .-Commissär Rüder t Was die beiden vom Finanz¬

ausschüsse gestrichenen Positionen anlange , so sei die Position
für Erhöhung des Flagbalger Siels im Ausschüsse vorher
nicht angezweifelt , sonst würde er schon damals demselben
mitgetheilt haben , daß die StaatSregierung . ans 1869 noch
100 Thlr . hierfür zu verwenden gehabt Hube , was aber in
diesem Winter wegen der schlechten Witterung nicht habe ge¬
schehen können . Es sei deßhalb eine Uebertragung auf die

jetzige Finanzperiode nothwendig geworden . Wenn die Posi¬
tion nicht bewilligt werden sollte , so würden diese 100 Thlr.
aus dem vorigen Voranschläge zur Verwendung kommen.
Was die Düngergruben beträfe , so sei deren Einrichtung noth¬
wendig geworden , weil die betr . Stellen sehr schlechten Marsch¬
boden hätten , der einer Ausbesserung sehr bedürfe.

Abg . SelkMiMN als Berichterstatter : Was die Position
für Ausfüllung des Flagbalgcr Siels anlange , so sei der Aus¬
schuß der Ansicht gewesen , daß dieses Sieltief von selbst zu-
schlammen werde und es außerdem für die benachbarten Grund '
stücke gut sei, wenn ein ziemlich breiter Graben zwischen ihnen
erhalten bliebe . Was die Düngergruben auginge , so habe
der Ausschuß geglaubt , daß dieselben für die Marsch nicht
nothwendig und nicht zweckmäßig seien , da zu den Zeiten,
wo man den Dünger ausfahren müsse , die Wege unfahrbar
wären . Außerdem sähe der Ausschuß in ihrer Anlage keinen

Nutzen für den Staat . Der Pächter könne sie , wenn er sie
für zweckmäßig halte , aus eigenen Mitteln anlegeu.

Reg .- Commissär Rüder t Was das Flagbalger Siel
angehe , so sei das ein altes verlassenes Tief von 40 Fuß
Breite und hohen Ufern . Wenn man die letzteren herabstieße,
so sei das eine einfachere Operation , als wenn man die Ver¬
schlammung abwarte und zwischendurch die Renten von dem

Grundstücke einbüße . Die Düngergruben müsse man schon in
Rücksicht auf den Gesundheitszustand in den Marschen empfehlen,
da ohne dieselben die Jauche in die Graften wcglaufe und

das Trinkwasser verderbe . Außerdem mache die Anwendung
der Jauche ans Grünländereien sich sehr gut bezahlt und dürfe
man sie nicht nutzlos weglaufen lassen.

Abg . Ahlhorn : Bei den billigen Pachtverhältnissen in
der Marsch seien die Pächter sehr Wohl im Stande , derglei¬
chen Anlagen ohne Unterstützung auszusühren . Jeder in der
Marsch Wohnende werde sagen , daß die Staatsgüter viel
zu billig verpachtet seien . » Was die Ausfüllung des Flag¬
balger Siels anlange , so könne recht gut dem Pächter des
benachbarten Krongutes aufgegeben werden , zu einer Zeit , wo

er mit seinem Gespann nichts zu thun habe , an diese Arbeit zu
gehen . Das pflegten andere Leute ihren Pächtern auch auf¬
zulegen.

Reg . -Commissär Rüder : Er habe zu erwähnen vergessen,
daß zu den Düngergruben die Pächter ebenfalls einen Beitrag
von wenigstens 100 Thlr . leisteten . Und was das Flagbal¬
ger Sieltief angehe , so läge kein Krongut in der Nähe.

Schluß der Debatte . Der Ausschußantrag 142 wird
angenommen und sind damit die Positionen U. und n . in dem
speciellen Regierungsvoranschlage abgclehnt.

Die Abstimmung über die Anträge 123 bis 141 wird
ausgesetzt.

Zu M 147 bis 150 des Voranschlags hat der Ausschuß
folgende Anträge gestellt:

Nr . 143.

Der Landtag wolle an Gehalten bei der Bau-

direction 6200 Thlr . für 1870/72 jährlich bewil¬
ligen.

Nr . 144.

Der Landtag wolle zu Geschäftskosten der Bau-
direction für 1870/72 jährlich 1400 Thlr . bewil¬
ligen.

Nr . 145.

Der Landtag beschließe : Großherzogliche Staats¬
regierung wird ersucht , den Bezirksbauineistern ihren
Wohnsitz innerhalb ihres Bezirks anzuweiscn.

Nr . 146.

Der Landtag wolle an allgemeinen Baukosten
1820 Thlr . für 1870 und 1500 Thlr . jährlich für
1871/72 bewilligen.

' Nr . 147.

Der Landtag wolle für den speciellen Baustaat
für 1870/72 jährlich — 10,800 Thlr . bewilligen.

Die Abstimmung über diese Anträge wird ausgesetzt.
Zu Z. 151 des Voranschlags hat der Ausschuß folgende.

Anträge gestellt:
Nr . 148.

Der Landtag wolle unter der Voraussetzung,
daß in dem neu zu erbauenden Obergerichtsgefäng-
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niß in Varel 29 — 30 Zellen hergestcllt werden , zum
Neubau dieses Gefängnisses 10,000 Thlr . für 1870
und 8120 Thlr . ( einschließlich 170Thlr . für Juden-
tarcrgänzung ) für 1871 unter Benutzung der frag¬
lichen Baumaterialien , bewilligen.

Nr . 149.

Der Landtag wolle zur Vollendung deS Neu-
baucS des Obergerichtsgebäudes in Varel 9000 Thlr.
für 1870 bewilligen.

dir . 150.

Der Landtag wolle die zum Bau deS Oberge-
richtsgebäudcs in Varel aus den Extraordinarien im
Jahre 1869 zur Verwendung gekommene Ausgabe
von 6800 Thlr . nachträglich bewilligen.

Dieselben werden angenommen.
Zu ZK. 152 bis 163 des Voranschlags hat der Aus¬

schuß folgende Anträge gestellt:
Nr . 151.

Ter Landtag wolle an Gehalten der Forstdireetion
und der Bezirksofficialen 13,997 Thlr . für 1870,
14,680 Thlr . für 1871 , und 14,385 Thlr . für 1872
bewilligen.

Nr . 152.

Der Landtag wolle an Forstdetriebskosten für
die Betriebsjahre vom 1. Juli 1870 bis 1873 jähr¬

lich 14,000 Thlr . bewilligen.
Nr . 153.

Der Landtag wolle an Geschäftskosten bei der
Verwaltung des Staatsguts 2300 Thlr . jährlich
für 1870/72 bewilligen.

Nr . 154.

Der Landtag wolle an Kosten der Verwaltung
deS StempelpapierS für 1870/72 jährlich 380 Thlr.
bewilligen.

Nr . 155.

Der Landtag wolle an Gehalten beim Kataster - ,
VermessungS - und Abschätzuugswesen 17,200 Thlr.
für 1870 , 17,900 Thlr . für 1871 und 18,000 Thlr.
für 1872 bewilligen.

Nr . 156.

Der Landtag wolle an Geschäftskosten beim
Kataster - , VermessungS - undAbschätzungswescn 8550
Thlr . für 1870 , 8450 Thlr . für 1871 und 4300
Thlr . für 1872 bewilligen.

Nr . 157.

Der Landtag wolle zu Remunerationen für nicht
besoldete Geometer und Hülfsarbeiter 1200 Thlr.
für 1870 und 1500 Thlr jährlich für 1871/72 be-
willigen.

Nr . 158.

Der Landtag wolle für aufgehobene Zoll - und

Acciseberechtigungcn 3423 Thlr . 27 gs. jährlich für
1870/72 bewilligen.

Nr . 159.

Der Landtag wolle zur Rückerstattungen auf
Pachtgelder , Sporteln u . s. w . 1000 Thlr . jährlich
für 1870/72 bewilligen.

Nr . 160.

Der Landtag wolle an Zuschuß zur Zoll - und
Steuerstrafkasse 1250 Thlr . jährlich für 1870/72
bewilligen.

Nr . 161.

Der Landtag wolle an Zuschuß zu den Kosten
der Zoll - und Steuerverwaltung 13,900 Thlr . für
1870/71 und 14,000 Thlr . für 1872 bewilligen.

Zu Antrag 161:

Reg .- Commissär Ruhstrat : Er möchte den Landtag doch
bitten , den Ausschußantrag abzulehnen und die für den Zoll¬
director in Aussicht genommene Gehaltserhöhung zu bewilligen.
Wenn der Ausschuß bemerke , daß das jetzige Gehalt desselben
im Verhältniß zu den anderen Staatsdienern genügend sei,
so wolle er bemerken , daß der Landtag früher selbst den Grund¬
satz anerkannt habe , daß dieser Beamte den Mitgliedern der
oberen Verwaltungsbehörden gleichzustellen sei. Dasjenige
Mitglied der letzteren , welches ein Jahr früher als der
jetzige Zolldirector angestcllt sei, beziehe bereits das jetzt auch
für den Zolldirector in Aussicht genommene Gehalt von
1800 Thlr . Deßhalb wäre die Bewilligung der Zulage nur
consequent . Er bäte , den Beamten nicht dadurch zu schädi¬
gen , weil derselbe außerhalb des Regulativs stehe und jede
Zulage daher besonders bewilligt werden müsse.

Der Ausschußantrag 161 wird angenommen.
Die Abstimmung über die Anträge 151 bis 160 wird

ausgesetzt.
Zu ZH. 164 bis 169 des Voranschlags hat der Aus¬

schuß folgende Anträge gestellt:
Nr . 162.

Der Landtag wolle zu Gehaltsveränderungen
und Zulagen innerhalb det Regulativs 400 Thlr.
für 1870 , 800 Thlr . für . 871 und 1400 Thlr.
für 1872 bewilligen.

Nr . 163.

Der Landtag wolle zur vorschußweisen Bestrei¬
tung der Kosten der Gcmeinheits - und Markenthei-
lungen , Moorregulirungen u . s. w ., wegen zwangs¬
weiser Ausführung von Pachtbcdingungen und in
Vermessungsangelegenheiten für 1870/72 jährlich
3800 Thlr . bewilligen.

Nr . 164.

Der Landtag wolle an Kosten in Militärange¬

legenheiten 450 Thlr . jährlich für 1870/72 bewil¬

ligen.
11«
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Nr. 165.
Der Landtag wolle zur Anschaffung des Schreib-

u. s. w. Papiers u. s. w. für die gerichtlichen und
Verwaltungsbehörden2250 Thlr. jährlich für 1870/72
bewilligen.

Nr. 166.
Der Landtag wolle zur Bestreitung des Porto

für die gerichtlichen und Verwaltungsbehörden 8000
Thlr. jährlich für 1870/72 bewilligen.

Nr. 167.
Der Landtag wolle zu außerordentlichen und un¬

vorhergesehenen Ausgaben vorbehältlich der Abän¬
derung zum Zwecke der Abrundung— 9719 Thlr.
1 gs. für 1870 , 9559 Thlr. 18 gs. für 1871 und
10,295 Thlr. 3 gs. für 1872 bewilligen.

Nr. 168.
Der Landtag wolle sich einverstanden erklären,

daß die dem Vorschläge nachgesügten Schlußbemer¬
kungen1, 2, 3, 4 und 5 in der von Großherzog¬
licher Staatsregierung vorgeschlagenen Fassung dem
Voranschläge nachgefügt werden.

Die Abstimmung über diese Anträge wird auSgesetzt.

Präsident: Die erste Lesung des Voranschlags sei hier¬
mit erledigt bis auf die ZZ. 24 und 26, zu welchen der Ab¬
geordnete Rüdebusch  noch besondere Anträge stellen wolle,
die voraussichtlich längere Debatten Hervorrufen würden. Er
wolle die Verhandlung über diese Anträge, sowie die Schluß-
abstimmung über alle in der heutigen Lesung nicht erledigten
Allsschußanträge aus die nächste Tagesordnung setzen.

Es ist ein dringlicher Antrag des Abgeordneten Russell
eingegangen:

Der Landtag wolle unter Beziehung auf die
heute abgegebene Erklärung des Regierungscommis-

- särs beschließen, die Großherzogliche Staatsregierung
zu ersuchen, dem versammelten Landtage noch in
dieser Session den Entwurf eines Jagdgesetzes vor¬
zulegen.

Die Dringlichkeit wird bejaht und der Antrag darauf
in der Schlußberathung ohne Debatte angenommen.

Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags.
Die Tagesordnung der nächsten Sitzung wird mitge-

theilt werden.
Der Berichterstatter

Bucholtz.
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die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Zehnte Sitzung.

Oldenburg , den 8. Februar 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: 1) Fortsetzung der Berathung des Berichts des Finanzausschusses, betreffend den Voranschlag der Ausgaben
des Herzogthums Oldenburg für 1870/72 — jetzt noch die ZZ. 24 und 26 mit den Anträgen des
Herrn Abg. Rüdebusch  und die Schlußabstimmung.

2) Bericht desselben, betr. die Verwendung der von der Gemeinde Westerstede für aufgehobenen Forsthof¬
dienst gezahlten 1000 Thlr. zur Vergrößerung der Staatsforften.

3) Mündlicher Bericht des Gesetzgebuugsausschüsses über den Entwurf eines Gesetzes für das Großherzog¬
thum,  betr. die Eichungsbehörden.

4) Bericht desselben über den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Lübeck, betr. Abänderung der
Verordnung vom 29. October 1867 wegen Einführung des Preußischen Münzfußes.

5) Mündlicher Bericht desselben über den vom Herrn Abg. Massing  zum Art. 5 des Gesetzentwurfs,
betr. die Unterstützung der bedürftigen Familien zum Dienste Unberufener Mannschaften der Reserve rc.,
eingebrachten Abänderungs-Antrag.

6) Desgl. über den Entwurf eines Gksetzes für das Hcrzogthum, betr. Abänderung der Taxe der Gebühren
in bürgerlichen Rechts- und in Strafsachen.

7) Bericht desselben über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betr. die Zwangs¬
arbeitsanstalt zu Vechta.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.
Am Ministertische: die Regierungskommissäre Hof¬

meister , Steche , Ruhstral , Römer.
Der Schriftführer Müller  verlas das Protokoll der

9. Sitzung, welches genehmigt wurde.
Eingänge:

1) Schreiben GroßhcrzoglichenStaatsministeriums, betr.
Gesetzentwurf wegen anderweitcr Classification von
Staatsstraßen im Fürstcnthum Birkenfeld. (An den
Gesetzgebungsausschuß.)

2) Desgleichen bei Vorlegung des Entwurfs eines Ge¬
setzes für das Herzogthum Oldenburg und das Fürsten¬
thum Lübeck, betr. die Aufhebung der besondern bei
Jntercessionen der Frauen geltenden Vorschriften. (An
denselben Ausschuß.)

3) Petition des Gemeinderaths zu Waddens, betr. An¬
nahme der Eisenbahn-Vorlage. (An den Eisenbahn¬
ausschuß.)

4) Desgleichen des Agenten Robbelen  zu Oldenburg,
betr. die Anlage fernerer Eisenbahnen im Herzogthum
Oldenburg und deren Richtung. (An denselben Ausschuß.)

5) Desgleichen der Gemeinderäthezu Huntlosen, Großen¬
kneten und Wardenburg, betr. Errichtung einer Apo¬
theke in Hüntlosen. (An den Petitionsausschnß.)

Eingekommcn sind 2 Anträge des Abgeordneten Ra¬
mien,  welche genügend unterstützt sind, und zwar:

1) Der Unterzeichnete beantragt: der Landtag wolle be¬
schließen Grvßherzogliche Staatsrcgierung zu ersuchen,

hohe Staatsregierung wolle veranlassen, daß bei
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allen öffentlichen Tassen des Großherzogthums König¬
lich Preußische Banknoten und Cassenanweisungen
von den Contribuentcn in Zahlung angenommen
werden.

Ramien . Strodthoff . Rüdebusch . Müller.
Massing . Lübben . Wulff.

Motive.

Es ist oft für die Contribuentcn höchst unbequem , die

an Staatskassen zu entrichtenden Zahlungen in Silber zu

leisten . Zahlungen in Kronen sind meistens mit Verlusten
verbunden . Oldenburgisches Papiergeld circulirt wenig , wäh¬

rend an preußischem kein Mangel ist . Da nun letzteres all¬

gemeine Gültigkeit hat , auch vom Oldenburgischcn Staate an
den Preußischen jährlich erhebliche Zahlungen zu leisten sind,
die das eingehende Papiergeld consumiren dürften , so scheint
für die Casse des Staats durch die Annahme des gedachten

Papiergeldes kein Verlust erwachsen zu können.

2 ) Der Unterzeichnete beantragt : der Landtag wolle be¬
schließen

Großherzogliche Staatsregierung dringend zu er¬
suchen , dem nächsten Landtage einen Gesetzentwurf,
betr . Reform des jetzt im Herzogthum Oldenburg
geltenden Grundcrbrechts , vorzulegen.

Ramien . Strodthoff . Nüdebusch . Müller.
Massing . Lübben . Wulff.

Motive.
Es führt zu großen Unzuträglichkeiten , wenn in einem

Lande von dem Umfange Oldenburgs so verschiedene Erb¬
rechte zur Anwendung kommen , wie dies bei uns der Fall
ist . Das bei uns geltende Erbreche ist aber auch theils
ein höchst ungerechtes.  Hier ist der jüngste Sohn Grund-
erbc , dort der älteste ; hier hat gleiche Theilung des Grund¬
besitzes statt , dort erbt der Grunderbe 80 Procent ; hier hat
die überlebende Wittwe den lebenslänglichen Nießbrauch , dort
erhält sie gar nichts . Das sind Unzuträglichkeiten und Un¬
gerechtigkeiten , deren Abhülfe dringend geboten erscheint.

Die beiden vom Abgeordneten Ramien  gestellten An¬
träge beschloß die Versammlung in Betracht zu ziehen . Auf
den Vorschlag des Präsidenten wurde weiter beschlossen , die¬
selben nicht einem Ausschuß zur Begutachtung zu übergeben,
sondern dieselben ohne derartige Vorbereitung in einer der
nächsten Sitzungen zu erledigen.

Tagesordnung:

I . Fortsetzung der Berathung des Berichts
des Finanzausschusses , betreffend den Voran¬
schlag der Ausgaben des Herzogthums Olden¬
burg für 1870/72 , — jetzt noch die ZZ . 24 und
26 mit den Anträgen des Abgeordneten Rüde-
busch und der Schlußabstimmung.

Zu den ZZ . 24 und 26 des Voranschlags hatte der
Ausschuß unter Nr . 30 und 32 beantragt:

Nr . 30.

Der Landtag wolle zur Beförderung derPfcrde-
und Rindviehzucht , insbesondere zu Prämien für
Hengste , Stuten und Stiere für 1870/72 jährlich
5500 Thlr . bewilligen.

Nr . 32.

Der Landtag wolle zur Anlegung und Unter¬
stützung von Colonien für 1870 2795 Thlr . , für
1871 2495 Thlr . und für 1872 2470 Thlr . be¬

willigen.

Ferner lagen folgende Anträge des Abgeordneten Rüde-
busch vor:

1 . Zu ß . 24.
Der Landtag beschließe , dem Ausschußantrag Nr . 30
werde folgender Nachsatz hinzugefügt:

Jedoch ist diese Summe nach Abzug der Ge¬
schäftskosten aä 1228 Thlr . zur Hälfte zu Prä¬
mien für Hengste und Stuten und zur Hälfte zu

Prämien für Stiere zu verwenden.

2 . Zum AuSschußantragc Nr . 32 und § . 26:
Der Landtag ermächtigt Großherzogliche Staats¬

regierung , aus den Staatsmooren , den Ueberschüssen
der Gemeinheiten und den Tertienanthcilen der Mar¬
ken, soweit diese nicht unentgeltlich an kleinere Grund¬

besitzer eingewiesen werden können , geeignete Grund¬
stücke zu verkaufen und mit den daraus gclöseten
Mitteln sowohl die bereits vorhandenen , als die

noch zu begründenden Colonien in ihrer wirthschaft-
lichen Entwickelung soweit zu fördern , daß dem flei¬
ßigen und sparsamen Anbauer die Existenz mehr wie
bisher gesichert wird.

lieber die im Laufe der Finanzperiode 1870/72
in solcher Weise erlösetcn und verwendeten Mittel
hat die Staatsregierung dem nächsten ordentlichen
Landtage Nachweisung vorzulegen.

Diese Anträge waren genügend unterstützt und wurden
mit zur Debatte verstellt , zunächst der tz. 24 . , der Ausschuß¬
antrag Nr . 30 und der Antrag des Abgeordneten Rüdc-
busch  Nr . 1.

Abg . Nüdebusch : Er hätte schon bei der Einbrin¬
gung seiner Anträge darauf hingewicsen , daß die Hornvieh-
zucht von größerer Bedeutung für das Herzogthum wäre,
als die Pferdezucht . Die für Prämiirung der Stiere ver¬
wandten Gelder kämen den verschiedenen Landesthcilen gleich¬
mäßiger zu Gute , als die Summen , welche an Prämien für
Hengste und Stuten gezahlt würden . Im Jahre 1864 wä¬
ren in das Ausland verkauft worden für pl . m . 750,000 Thlr.
Pferde und für 2,500,000 Thlr . Hornvieh . Der Ertrag der
Hornviehzucht sei hiernach damals etwa viermal so groß ge¬
wesen , als der Ertrag der Pferdezucht . Inzwischen hätte



87

die Pferdezucht auf der Geest ganz bedeutend und auch in
den Marschen erheblich abgenommen, die Hornviehzucht da-
gegcgen zugcnommen. Jetzt würde die Viehzucht Wohl von
fünfmal größerer Bedeutung sein, als die Pferdezucht und
läge deßhalb kein Grund vor, für die Pferdezucht so wesentlich
mehr an Prämien zu verwenden, sein Antrag müßte somit
als vollständig gerechtfertigt erscheineni er bitte, demselben zu-
zustimmcn und beantrage namentlich Abstimmung.

Neg.-Commissär Hofmeister: Die Hornviehzucht hätte
von jeher eine größere Bedeutung, als die Pferdezucht gehabt.
Auch jetzt noch wäre dies ohne Zweifel der Fall. Das möchte
schon zu Anton Günthers Zeilen nicht anders gewesen sein.
Im Jahre 1864 hätte die Viehzählung im Herzogthum eine
Zahl von 34,000 Pferden und 180,000 Stück Rindvieh er¬
geben. Die Ausfuhr von Rindvieh wäre nach Stückzahl,
wie nach Betrag der bezahlten Preise immer bedeutender ge¬
wesen, als die Pferdcausfuhr. Woher der Vorredner seine
Notizen über die Ausfuhr entnommen hätte, wüßte er nicht.
Gewöhnlich würden 700,000 Thlr. für Pferde und 2 Mil¬
lionen für Vieh veranschlagt. Es wäre bekannt, daß die
Verhältnisse für den Viehhandel besonders auch seit̂ 1866
äußerst günstig lägen. Die Furcht, die vor einer starken
Concurrenz von Seiten Hollands geherrscht hätte, wäre nicht
zugetroffen. In Sachsen, Schlesien und den übrigen östlichen
preußischen Provinzen hätte man die Schafzucht beschränken
müssen und mehr Hornvieh angeschafft. Holland könnte nicht
mehr so viel Vieh liefern, wie vor der Rinderpest. Selbst
auf der Oldenburger Geest, wo in manchen Gegenden die
Schafe abgeschafft würden, gingen die Viehpreise in die Höhe.
Welche bedeutende Branche der Oldenburger Landwirthschaft
die Hornviehzucht wäre, ginge schon daraus hervor, daß die
Pferdezucht sehr abgenommen hätte. Im Jahre 1863 wären
noch im Ganzen 8846 Zuchtstnteu, die von geköhrten Hengsten
gedeckt worden wären, im Lande gezählt worden; nach der
letzten Aufnahme im Jahre 1868 betrüge die Zahl derselben
nur noch 5664, hätte also um 3000 abgenommen. Das
wäre auch erklärlich, indem alle mittelmäßigen Pferde nicht
mehr einen solchen Ertrag lieferten, wie Rindvieh. Die
Pferdezucht hätte freilich den Vorzug, daß, wer einmal Lieb¬
haberei daran gefunden hätte, dieselbe nicht so leicht auf¬
geben würde. Sie machte eben mehr Vergnügen, wie die
Hornviehzucht. Aber wie die Verhältnisse lägen, spräche der
Geldbeutel doch ein zu gewichtiges Wort mit. Daher rührte
die außerordentliche Abnahme in der Pferdezucht, besonders
da, wo dieselbe auf keiner hohen Stufe stände. In den
Aemtern Elsfleth, Brake, Ovelgönne, Stollhamm wäre die
Abnahme nur gering und betrüge nur tN/g. In den Geest¬
gegenden stellte sich dieselbe als bedeutend heraus und machte
ca. 500/g aus, in Steinfeld betrüge die Abnahme der Zucht¬
stuten sogar 68—700/g.

Dies Alles hätte der Staatsregierung Vorgelegen. Die¬
selbe wäre aber bei den günstigen Verhältnissen der Horn¬

viehzucht um so mehr der Ansicht gewesen, die Pferdezucht,
wie bisher, unterstützen zu müssen. Für einen großen Theil
des Landes wäre die Pferdezucht doch noch von hoher Be¬
deutung. Nach den Erklärungen der Köhrungskommission
wäre in qualitativer Hinsicht kein Rückgang der Zucht be-
mcrklich. Die vorhandenen Pferde wären reichlich so gut,
wie die in früheren Jahren gehaltenen. Die Oldenburger
Pferdezucht erhöbe sich von Jahr zu Jahr auf eine höhere
Stufe. In diesem Jahre wären so viele Hengste in das
Ausland gegangen, wie noch nie vorher. Schon 28 unter
den zuletzt angeköhrten Hengsten wären in das Ausland ver¬
kauft worden. Erst kürzlich hätte eine preußische Kommission
hier 15 Hengste für 15,000 Thlr. gekauft. Auch aus dem
Grunde müßte die Pferdezucht, wie bisher, unterstützt werden,
weil bei der großen Vermehrung ein Umschwung möglich,
wäre. Es könnte Wohl kommen, daß künftig die Pferde¬
züchter in den Gegenden, wo beiderlei Zucht auf einer hohen
Stufe stände, bessere Geschäfte machten, als die Viehzüchter.
Es wäre wichtig, das in der Oldenburger Pferdezucht kein
Rückschritt gemacht würde. Oldenburg müßte auch in Zu¬
kunft im Stande sein, dem Auslande werthvolle Thiere zuzu-
führcn. Nach der Ansicht der Köhrungskommission wären
die Prämien für Erhaltung und Besserung der Pferdezucht
sehr wichtig. Von wirklichem Werth wären indes; nur die
hohen Prämien, indem die geringeren von den Käufern zu-
rückbczahlt würden. Die Ausländer entschlössen sich leicht,
für ein von der Köhrungskommission als gut anerkanntes
Thier einen höheren Preis zu zahlen. In früheren Jahren
hätte man lange Zeit mit geringeren Prämien ohne erheb¬
lichen Nutzen operirt. — Ein größerer Aufwand zur Prä-
miirung der Stiere wäre nicht nothwendig, indem in den
hohen Preisen, die für Vieh gezahlt würden, schon ein außer¬
ordentliches Mittel zur Förderung der Rindviehzucht läge.
Der Landtag möchte den Antrag des Abgeordneten Rüde¬
busch  nicht annehmen, sondern die Staatsregierung auch
fernerhin nach den in der Erfahrung bewährten Grundsätzen
Verfahren lassen.

Abg. Lübben: Wenn die Mittel der Staatskasse es
erlaubten, würde er bereit sein, einem Antrag auf Erhöhung
der Prämien für Stiere um einige hundert Thaler zuzustim-
men. Da das nicht der Fall wäre, müßte er sich für An¬
nahme der Position, wie sie von der Staatsregicrung vorge¬
schlagen wäre, erklären. Man könnte allerdings wohl bean¬
spruchen, daß der Staat mehr für Vieh- und Pferdezucht
thäte, indem das Oldenburger Land wesentlich ein Landwirth-
schaft treibendes wäre. Für Kirchen und Schulen. Hafenan¬
lagen und Handel u. s. w. würde im Verhältnis mehr, als
für den Landbau gethan. In anderen Gegenden würden viel
größere Summen im Interesse der Landwirthschaft ausge¬
wandt. Das Gestüt zu Celle kostete dem Lande ein enormes
Geld, man hätte aber dort doch nicht solche Erfolge aufzu¬
weisen, wie ,sie in Oldenburg mit geringen Mitteln erreicht
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worden wären. Aus Süddeutschland und Preußen käme man
nicht dorthin, um Pferde zu kaufen, sondern hierher. Wenn
an den Prämien gestrichen würde, so wäre cs nicht möglich,
die Oldenburger Pferdezucht auf ihrer bisherigen Höhe zu
halten. Ein Hengst forderte mehr Futter , als ein Stier ; es
steckte ein viel größeres Kapital in ihm. Wenn der Abge¬
ordnete Rüdebnsch  eine gleichmäßigere Vertheilung der für
Prämien ausgewandten Gelder über die verschiedenen Landes-
thcile verlangt hätte , so wäre ihm zu entgegnen, daß nach
einer Mittheilung der Köhrungskommisflon in den Jahren
1850—1868 11 Prämien auf die Geest gekommen wären.
Das wäre verhältnißmäßig recht viel, indem man von dort
nur 40 Hengste producirt hätte. In derselben Zeit hätten
auch 49 dortige Stuten Prämien erhalten. Die Geest hätte

.ihre besonderen Prämien , ihr könnte also Nichts entgehen.
Mit Recht konnte sie sich nicht beklagen. Die Landwirthc
der Geest müßten sich auch inehr angreisen. In Frankreich
und England würden auf ähnlichem Boden bessere Pferde ge¬
zogen. Wenn man die Prämien verminderte, so würde nicht
blos in den Marschen, sondern auch auf der Geest die Pferde¬
zucht zurückgchen. Der Landtag möchte es also bei der
Vorlage lassen.

Abg. Ramien : Mit dem Abgeordneten Rü bebusch  und
mit dem Regierungskommissärmüßte man anerkennen, daß die
Viehzucht einen bedeutenden Aufschwung genommen hätte und
dem Lande bedeutend mehr Geld brächte, als die Pferdezucht.
Ein Stier könnte aber bereits prämiirt werden, wenn er
höchstens IH2 Oahr alt wäre und könnte im darauf folgen-
den Jahr wieder eine Prämie bekommen. Wenn der Be¬
sitzer ihn nicht länger halten wollte, könnte er ihn jeder Zeit
verkaufen. Ein Hengst würde 4, 5 Jahr alt, dis er prämiirt
werden könnte, und dann wäre der Besitzer verpflichtet,
ihn 3 Jahre zu halten. Erst nach Ablauf von im Ganzen
8 Jahren könnte er ihn demnach verkaufen, obwohl er in¬
zwischen an Werth viel verloren haben könnte. Während
jener 3 Jahre könnte der Hengst auch keine neue Prämie be¬
kommen, während ein Stier in jedem Jahr prämiirt werden
könnte.

Abg. Rüdebnsch : Der Regierungskommissärhätte zuge¬
geben, daß die Pferdezucht im Lande sehr abgcnommen hätte,
lieber 3000 Stuten wären jährlich weniger belegt worden,
als früher. Das bewiese doch, daß die Pferdezucht durch die
Prämien nicht gegen die ungünstigen Handelsverhältnisse ge¬
schützt werden könnte. Jetzt, wo die Viehzucht einen solchen
Aufschwung genommen hätte, müßte man dieselbe rasch zu för¬
dern suchen, um noch günstigere Resultate auf diesem Gebiete
zu erzielen. Daß dies nöthig wäre, sähe man auf der Geest,
wo die Viehzucht noch sehr zurück wäre. Er wolle gerade
nicht behaupten, daß man durchaus von den Hengstprämien
absehen solle/ Das , was für Prämiirung der Stiere mehr
gegeben werden sollte, könnte an Prämien für die Stuten ab-
gcsetzt werden. Wenn man auch das nicht wollte, so ließe

sich vielleicht ein Ausgleich in folgender Weise finden. Es
könnte ein Jeder , dessen Hengst angeköhrt würde, zur Zahlung
von etwa 5 Thlr . in die Kasse verpflichtet werden.

Wenn dann 100 Hengste angeköhrt würden , was Wohl
annähernd die Zahl der Deckhengste im Herzogthum sei, so
wäre der Fehlbetrag so ziemlich wieder ausgeglichen.

Wenn gesagt würde, mit der Zeit könnte die Pferdezucht
bedeutender, als die Viehzucht werden, so wäre dazu durchaus
keine Aussicht. — Bei Einführung größerer Prämien für
Stiere würde der günstige Erfolg nicht ausbleiben, und das
Stierköhrungsgesetz könnte alsdann mit größerem Nachdruck
gehandhabt werden.

Abg. Ahlhortt : Er könnte dem Vorredner nicht zustim¬
men. Die Prämien wären durch die gesetzlichen Bestimmun¬
gen über Hengstköhrung festgesetzt. Diese gesetzlichen Bestim¬
mungen könnten nicht durch,einen einfachen Antrag , wie den
vorliegenden, beseitigt werden. — Bei der Prämiirung der
Hengste bliebe oft Etwas in der Kasse. Wenn keine ausge¬
zeichneten Thiere da wären, würde gar nicht ausgezahlt. Die
Prämien für Stiere kämen immer zur Auszahlung , wenn
auch keine ausgezeichneten Exemplare vorhanden wären.

Es wäre ein Vortheil für das Land, wenn die prämiir-
ten Hengste nicht in das Ausland gingen. Wenn man nur
kleine Prämien auszahlte, so würden die Hengste in das Aus¬
land verkauft und die Prämien an die Staatskasse zurückbe¬
zahlt werden.

Abg. Russell : Bis jetzt hätte man wesentlich hier die
Stellung der Marschen vertheidigt, man sollte auch dieGründe,
die für eine größere Unterstützung der Hornviehzucht sprächen,
in genügende Erwägung ziehen. Dem Abgeordneten Ahl¬
horn  hätte er zu erwidern, daß eine gesetzliche Bestimmung
dem Anträge des Abgeordneten Rüdebnsch  nicht entgegen
stände. Nicht die Höhe der Prämien wäre gesetzlich bestimmt,
sondern nur , daß die vorzüglichsten Hengste überhaupt prä¬
miirt werden sollten. — Der Kern der Frage wäre, weßhalb
man die Prämien eingesührt hätte. Der einzige Grund, weß¬
halb der Staat sie bewilligte, könnte nur in der Absicht, die
Viehzucht zu heben, gesucht werden. Wenn es nicht mehr
nothwcndig wäre, die Viehzucht durch staatliche Mittel zu
heben, so könnte der Staat seine hülfreiche Hand znrückziehen.
Seit einigen Jahren würben nun erst Gelder zur Unterstützung
der Rindviehzucht ausgeworfen, seit langer Zeit aber zu Gun¬
sten der Pferdezucht. Die Pferdezucht wäre denn auch in den Mar¬
schen auf einer Höhe augelangt, wo eigentlich die Hülfe des
Staates nicht mehr nothwendig erschiene. In den Marschen be¬
stände auch kein solches Bedürfnis;, durch Prämien die Hornvieh¬
zucht zu heben. Hierzu würde Wohl das Interesse der Marschen
an diesem Hanptbestandtheil ihres Erwerbes genügen. Ganz
anders verhielte sich das auf der Geest, deren Hornviehzucht
noch in der Kindheit stände. Früher hätte mau dieselbe dort
als eine Last angesehen; erst in jüngster Zeit wäre die An¬
schauung zur Geltung gelangt, daß die rationelle Landwirth-
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schüft in einer tüchtigen Viehzucht ihre Basis fände und nur
mit ihr gehandhabt werden könnte. Wenn man auf der Geest
mehr für Prämiirung der Stiere thäte, so würde das dem
Lande vorteilhafter sein, als der enorme Aufwand für Prä¬
miirung der Hengste in den Marschen. Die erste Prämie
betrüge 50 Kronen, das wäre doch sehr hoch. Dieselbe müßte
aber allerdings wohl so hoch sein, weil sonst die Hengste in
das Ausland verkauft würden und dem Lande der gehoffte
Vortheil entginge.

Der Antrag des Abgeordneten Rüde dusch  wäre aber
am Platze, wenn die Viehzucht, einerlei ob Pferde- oder Horn¬
viehzucht, im Lande gehoben werden sollte. Die Annahme
desselben läge im Interesse des Landes. — Noch müßte er
bemerken, daß die Pferdezucht nur in der Quantität, nicht in
der Qualität abgenommen hätte, durch die Prämien wollte
man aber eben die Qualität bessern; eine Vermehrung der
Quantität könnte durch dieses Mittel nicht erreicht werden.

Abg. Lübben: Der Abgeordnete Rüdebusch  hätte den
Vorschlag gemacht, von den für Stuten bestimmten Prämien
einen Abzug zu machen. Zu einer gehörigen Pferdezucht ge¬
hörten aber gute Hengste und Stuten. Aus Baicrn, Baden
und Preußen kämen die Leute und holten aus Oldenburg
Hengste. Sie meinten, wenn sie die nur hätten, hätten sie
auch eine gute Pferdezucht. Man müßte aber Beides haben:
gute Hengste und gute Stuten. Nur so könnte gebessert
werden.

Wenn nur kleine Prämien für Stuten gegeben würden,
würde sich Jeder bedanken, einen solchen Zwang auf sich zu
nehmen und seine Stuten als drei- und vierjährig zu ver¬
kaufen. Dann würde das Land ebenso Wohl die Stuten ver¬
lieren, wie die Hengste, wenn diese nicht durch die Prämien
dem Lande erhalten würden.

Abg. Müller : Er gehörte zu derjenigen Partei, welche,
wenn möglich, alle staatlichen Zuschüsse für die Landwirth-
schaft streichen möchte. Er könnte diese Zuschüsse nur damit
rechtfertigen, daß im Voranschlag auch andere Ansätze, zur
Unterstützung der Schifffahrt und des Handels, enthalten
wären. Im vorliegenden Fall würde er für den Antrag des
Abgeordneten Rüdcb  lisch stimmen. Und doch müßte er
wünschen, daß dieser Antrag gar nicht gestellt wäre. Wenn
nämlich die KrongutSvorlage zu Fall käme— und es wäre ja
bekannt, daß dies so kommen würde, — so würde ein modificirter
Voranschlag borgclegt werden, in dem die für Prämien be¬
stimmten Gelder überhaupt in Wegfall kämen.

Neg. - Commissär Hofmeister: Die Staatsregierung
hätte ihre Vorschläge nicht deßhalb so, wie geschehen, gemacht,
weil sie der Pferdezucht eine größere Bedeutung beilegte, wie
der Hornviehzucht, sondern aus einem andern Grunde. Wenn
er geäußert hätte, die Pferdezucht brächte dem Lande großen
Vortheil, so habe er derselben doch keineswegs eine größere
Bedeutung, als der Hornviehzucht beimcssen wollen. Diese
Letztere hätte schon zu Anton Günthers Zeiten mehr Bedeu-
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tung gehabt. Die Pferdezucht wäre aber für die Wehrkraft
Deutschlands wichtig. Der Wehrkraft wegen wendeten über¬
all die Staaten Viel für die Pferdezucht auf. In ganz
Europa ließe man derselben bedeutende Unterstützungen zir
Thcil werden. Wo die Verhältnisse für die Pferdezucht un¬
günstig lägen, brächte man nur um so viel größere Opfer.
Im Jahre 1866 hätte man empfunden, wie wichtig eine
tüchtige Pferdezucht in Kriegsfällen wäre. Wie viele Pferde
hätte damals das Oldenburger Land geliefert! Wie bekannt,
würden, sobald ein Krieg in Aussicht wäre, die Grenzen so¬
fort der Pferdeausfuhr gesperrt.

Im Jahre 1820 wäre in Folge von Mißbräuchen in
der Zucht die Oldenburger Pferdezucht in Verfall gerathen
gewesen. Hätte man damals zu dem sonst in Deutschland
üblichen Mittel, zu der Einrichtung eines Landesgestüts, ge¬
griffen, so müßten, wie in anderen Ländern, jährlich 10,000 Thlr.
bis 20,000 Thlr. gezahlt werden. Für den Staat wäre die
Anschaffung der theueren Hengste eine schlimme Sache. Eine
Kommission wirthschaftete immer auf den großen Beutel hin
und wäre nie so sorgsam, wie ein Privatmann in seinen
eigenen Angelegenheiten. Gegenwärtig würde Oldenburg we¬
gen seiner Einrichtungen von Deutschland beneidet. — Die Geest
hätte allerdings nicht so viel Vortheil von den Hengstprä¬
mien, wie die Marschen. Dasselbe gälte aber auch von den
Geldern, die der Staat zu Gunsten der Schifffahrt aufwen¬
dete. Andererseits kämen die Ausgaben für den AuWstfehner
Kanal, den Barßeler Kanal, den Hunte-Ems-Kanal, für die
Kolonien der Geest zu Gute. Und wie viel mehr betrügen
doch die Erträge aus dem Domanium und aus den Steuern
in den Marschen, als auf der Geest. Der Landtag sollte
nicht die Stcuerkraft der Marschen sinken lassen.

Von den Stierprämien erhielte die Geest mehr, als die
Marsch. Die 1500 Thlr. Prämiengelder würden nach der
Zahl der Milchkühe vcrtheilt. Nun sollte man nur den Werth
Einer der Heerden, wie sie auf die großen Gemeindewiesen
zu Lohne und Vechta getrieben würden, berechnen und mit
dem Werth einer gleich zahlreichen Heerde in den Marschen
vergleichen. Gewiß würde die Letztere drei bis vier mal so
viel Werth sein. Was ferner die wenigen hundert Thaler zur
Förderung der Viehzucht helfen sollten? Das wirksamste
Mittel, die Viehzucht zu fördern, wäre ein höheres Deckgeld.
Wer das nicht für ein gutes Kalb geben wollte, hätte über¬
haupt kein Interesse an der Viehzucht.

Uebrigens hätten sich die bestehenden Einrichtungen in
unserem Lande als sehr heilsam für Pferdezucht, wie Horn¬
viehzucht erwiesen. Es müßte sehr bedauert werden, wenn
die Anschauung des Abgeordneten Müller  im Landtage die
überwiegende wäre. In England hätte der Staat alle Prä¬
mien zurückgezogen und nur noch bedeutende Rennprämien
ausgesetzt. Im klebrigen hätte man die Prämienvertheilung
dort den Privatgesellschaften überlassen. Unter diesen gäbe
z. B. die Königliche Ackerbaugesellschaft 400 bis 500 Pfund
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Sterling an Prämiengeldern. Wenn in Oldenburg erst ein-
mal solche Mittel durch Private aufgebracht werden könnten,
dann würde auch er für Aufhören der staatlichen Beihülfe
sein. Er hätte wenigstens nach zehn verschiedenen Ländern
die Oldenburger Bestimmungen über Pferdezucht senden müssen,
weil man dort wünschte, ebenso gute Zustände, wie in Ol¬
denburg. hcrbeizuführen. Der Weg dürste nicht verlassen
werden, der zum Wohle des Landes eingeschlagen worden wäre.

Abg. Wulff - Er könnte sich nur für den Antrag des
Abgeordneten Rüde dusch  erklären. Auf dem Standpunkt
der Oldenburger Pferdezucht wären die Pferde Luxusartikel.
Nur allein das Rindvieh brächte wirklichen Nutzen für die
Landwirthschaft. Das alte, noch nicht aus einer Kreuzung
hervorgegangene Pferd wäre als Arbeitspferd brauchbarer
und dauerhafter gewesen. In Holstein fände man noch das
alte dänische Pferd, welches viel dauerhafter, als das Olden-
burgische wäre. Preußen holte jetzt die Pferde für seine
schwere Kavallerie aus Polen und Rußland, der größeren
Dauerhaftigkeit des dortigen Urpferdes wegen. Wenn große
Opfer gebracht würden, so müßte man doch wesentlich den
pekuniären Nutzen für den Landwirth im Auge haben. Der
pekuniäre Nutzen spräche für die Beförderung der Hornvieh¬
zucht. Er hätte kein Urtheil über die Vertheilung der Prä¬
mien über Geest und Marschen, so viel wäre aber klar, daß
bei einem solchen Ueberwiegen der Rindviehzucht im Ver¬
gleich zur Pferdezucht für die erstere auch mehr an Prämien
ausgewondt werden müßte.

Dem Anträge des Abgeordneten Rüde dusch  gemäß
wurde über den Antrag desselben zum Z. 24. namentlich ab¬
gestimmt.

Es stimmten mit„ja» die Abgeordneten: von Hammel,
Maas , Massing , Müller , Rüdebusch , Russell,
Selkmann , Strodthosf , Stukenborg , Millers,
Wulff , Bünnemeyer.  Eissel.

Es stimmten mit „nein" die Abgeordneten: Abels,
Ahlhorn , Bargmann , Blunck , Cammann , Eilks,
Graepel , Hoher , Huchting , Hullmann , Lcngler,
Lübben , Ol des oha uns , Pro pp ing , Ramien , Schildt,
Schomann.

Es fehlten die beurlaubten Abgeordneten: Schweg¬
mann und Bulling.

Der Antrag des Abgeordneten Rüde dusch  war dem¬
nach mit 17 gegen 13 Stimmen abgelehnt worden. Die
Abstimmung über den Ausschußantrag Nr. 30 wurde aus-
gesetzt.

Es wurde zur Debatte verstellt der Z. 26 des Voran¬
schlags und der Antrag des Anschusses Nr. 32 , sowie der
Antrag deS Abgeordneten Rüde du  sch Nr. 2.

Reg. -Commiffär Hofmeister: Es wären auch bisher
schon Ueberschußplacken verkauft worden. Der daraus ge¬
wonnene Erlös wäre aber bisher in die allgemeine Landes¬

kasse geflossen. Er könnte sich jetzt noch nicht über den An¬
trag erklären; es fehlte ihm noch an der gehörigen Instruc¬
tion, indem nicht allein das Departement des Innern, sondern
auch das Finanzministerium von dieser Frage berührt würde.
Uebrigens schiene gegen den Antrag nichts Erhebliches einzu-
wenden zu sein. Bisher wären die Summen, welche aus sol¬
chen Veräußerungen gelöst wären, nicht bedeutend gewesen.

Im Anträge fände sich der Passus: »soweit diese nicht
unentgeltlich an kleinere Grundbesitzer eingewiesen werden
können .« Es käme aber wesentlich darauf an, daß solche
Grundstücke nur an wirklich qualificirte Anbauer eingewiesen
würden. Es wäre nicht thunlich, an jeden kleinen Mann,
ohne auf seine sonstigen Eigenschaften Rücksicht zu nehmen,
einzuweisen. Er wünschte darum eine Acnderung des An¬
trags dahin, daß es nicht„cingewiesen werden können," son¬
dern „eingewiesen werden" heißen sollte. Nähere Erklärung,
ob die Staatsregierung mit dem Anträge einverstanden sein
könnte, müßte er sich Vorbehalten.

Der Abgeordnete Rüdebusch  willigte in die gewünschte
Aenderung seines Antrages.

Abg. Ahlhorn : Er würde für den Antrag des Abge¬
ordneten Rüdebusch  stimmen. Es wäre schon im Aus¬
schuß zur Sprache gekommen, daß eine sorgfältigere Hand¬
habung der Vertheilung der staatichen Zuschüsse unter die
verschiedenen Kolonien erforderlich wäre. Er glaubte nicht,
daß eine so große Summe, wie 1400—1500 Thlr. , für die
Kolonie Augustfehn nothwendig wäre. Man müßte das
Interesse der Augustfchner Kolonisten und das der Eisenhütte
daselbst auseinander halten. Es gäbe viele kleine Kolonisten,
denen mit einigen hundert Thalern geholfen wäre. Es müßte
auffallen, daß für Augustsehn so viel, wie für alle andern
Kolonien zusammen, gefordert würde.

Reg. - Commissär Hofmeister: In Augustfehn würde
ein Kanal auf Staatskosten durch das Moor geführt und,
soweit der Kanal fertig wäre, würden die an ihn grenzenden
Kolonate verkauft. Früher hätte die Absicht bestanden, die
Kolonisten in der Breite ihrer Kolonate den Kanal selbst aus¬
werfen zu lassen. Das hätte sich aber als nicht durchführbar
herausgestellt. Man wäre zum Bau des Kanals auf Staats¬
kosten gezwungen. Dies wäre um so theuerer, weil man
den Kanal nicht nur von Torf räumen, sondern auch aus
dem Untergründe herausgraben müßte. Uebrigens hätte man
im Laufe des letzten Jahres mehrere Kolonate verkaufen
können.

Der Antrag des Abgeordneten Rüdebusch  wurde an¬
genommen. Ueber den Ausschußantrag Nr. 32 wurde die
Abstimmung einstweilen ausgesetzt.

Hierauf wurden sämmtliche Anträge des Ausschusses zu
dem Bericht über den Voranschlag für die Ausgaben des Her¬
zogthums Oldenburg, über die die Abstimmung ausgesetzt
worden war, auf einmal zur Abstimmung gebracht und an¬
genommen.



91

II . Bericht deS Finanzausschusses , betr . die
Verwendung der von der Gemeinde Westerstede
sür aufgehobenen Forsthofdienst gezahlten 1000
Thlr . zur Vergößerung der Staatsforsten.

Der Antrag des Ausschusses lautete:
Der Landtag wolle seine Zustimmung dazu nicht

e'rtheilen, daß die für aufgehobenen Forsthofdienst
von der Gemeinde Westerstede an die Landcskasse
gezahlten 1000 Thlr. aus der Staatsgutskapitalien¬
kasse zum Ankauf von Grundstücken behuf Ver¬
größerung der Staatsforsten verwendet werden.

Reg.-Commissär Rnhstrat : Wie im Ausschußbericht
Eingangs erwähnt würde, hätte der XIV. Landtag der Staats-
regicrung die Ermächtigung ertheilt, den Erlös aus dem Ver¬
kaufe der kleineren einzeln liegenden Forstorte zum Ankauf
von Grundstücken zur bessern Arrondirung der Forsten zu
verwenden. Mit Rücksicht auf diese Ermächtigung hätte die
Staatsregicrung den vorliegenden Antrag gestellt. Es wäre
richtig, daß die Ermächtigung ihrem Wortlaute nach nicht
auf die beantragte Verwendung bezogen werden könnte. Deß-
halb wäre aber auch dieser besondere Antrag an den Land¬
tag gebracht worden. Dem Sinne nach hätte doch gewiß
die Absicht jenem Landtagsbeschlnß zu Grunde gelegen, die
Kapitalwerthe, die aus den Forsten erworben würden, auch
wieder den Forsten zu Gute kommen zu lassen. In diesem
Sinne würde der Landtag verfahren, wenn er auch diese
Summe, welche den Erlös für ein mit einem Staatssorst ver.
knüpft gewesenes Recht bildete, auch wieder für die Forsten
verwenden ließe.

Ferner müßte er beanstanden, daß nach dem Ausschuß-
bericht noch viele werthvolle Forstparzellen existiren sollten,
welche nach dem Beschluß des XIV. Landtags zu verkaufen
gewesen wären. Er wollte nicht bestreiten, daß einzelne solche
Parzellen vorhanden sein möchten;  deren Verkauf würde auch
noch erfolgen. Viele wären es aber gewiß nicht.

Unrichtig wäre die Behauptung des Ausschußberichts,
daß in der letzten Zeit die Privatforsten sich vermehrt hätten.
In Münsterland möchte allerdings mehr angepflanzt, als ab-
geholzt worden sein. Auf der Alt-Oldenburgischenund Del-
menhorstischen Geest verhielte sich das ganz anders. Da
wären gerade die besten Privatwaldungenin den letzten Jah¬
ren stark abgeholzt worden, ohne daß durch neue Anpflan¬
zungen ein entsprechender Erfolg geschaffen worden wäre.

Am Schluß des Ausschußberichtcs fände sich eine Be¬
merkung über unbedeutende Rente, welche die Staatsforsten
abwürfen. Ueberall wäre aber der Ertrag der Staatsforsten
gering. Man unterhielte solche auch wesentlich aus Volks-
wirthschaftlichen und auS klimatischen Rücksichten, nicht um
eine Rente von ihnen zu ziehen. Man müßte übrigens nicht
bloS auf die Größe dieser Flächen, die so wenig einbrächten,
sehen, sondern auch beachten, daß cö sich meistens um ganz

schlechten Boden handelte, der zu andern Kulturen gar nicht
geeignet wäre.

Abg. Strodlhoff : Die Staatsforsten erbrächten nicht
lo/g des Kapitalwerthes an Ertrag. Er wäre ein Freund
der Forsten, er hätte mit einem Nachbar zusammen in den
letzten Jahren 40 Zück mit Fuhren angesäet. Seitdem es
Jedem frei gegeben wäre abzuholzcn, wenn er wollte, hätten
im Ammerlande die Forsten noch zugenommen. Im Ammer¬
lande herrschte eine gewisse Pietät gegen die Forsten. Allge¬
meine Befremdung sei jedoch da über den geringen Ertrag
der Staatsforsten. Privatleute machten aus ihren Waldun¬
gen Wohl dreimal so viel Gewinn, als der Staat . Woran
das läge, wüßte er nicht; besonders Wohl mit an der kost¬
spieligen Verwaltung. Nun zu bewilligen, daß ein Kapital
von 1000 Thlr. zur Vergrößerung der Forsten hergegeben
werde, bei der Wahrscheinlichkeit, daß solches sich schlecht ver¬
zinsen werde, dazu könne er sich nicht entschließen; er stimme
deshalb für den Ausschußantrag.

Abg. Rüdebusch: Er stände auf einem andern Stand¬
punkt, als der Vorredner. Seiner Meinung nach müßte
mehr für Arrondirung und Vergrößerung der Staatsforsten
gethan werden, um das Land vor zu großer Entwaldung zu
schützen. Während der letzten Jahre hätten die Privatforsten
in seiner Gegend, und so viel er wüßte, auf der Geest durch-
gehends sehr abgenommen. Er stimmte auch nicht mit den
Vorwürfen, die neulich hier gegen die Forstverwaltung ge¬
fallen seien, überein; er gäbe zu, daß solche vielleicht verein¬
facht werden könne, im klebrigen müßre er sie eine gute
nennen. Er werde für die Regierungsvorlage stimmen.

Als Berichterstatter Abg. Selkmann : Den Ausfüh¬
rungen des Abgeordneten Strodthoff  hätte er nur Weni¬
ges hinzuzufügen.. Der Beschluß des vorletzten Landtags
hätte einen doppelten Zweck gehabt. Einmal hätte der Land¬
tag die Verwaltung der Forsten erleichtern wollen, indem er
die Veräußerung solcher Forstorte, die besonders schwierig zu
verwalten wären, gewünscht hätte. Zweitens hätte er dje
ewigen Ansprüche der Staatsregierung auf Billigung von
Geldern aus der Staatskasse zur Arrondirung der Forsten
abschneiden wollen.

Der Regicrungskommissär behauptete, daß nicht viele
Forstparzcllen vorhanden wären, die im Sinne jenes Land¬
tagsbeschlusses veräußert werden müßten. Ihm wären doch
mehrere solche bekannt: der sog. Hoop in der Gemeinde War¬
denburg, sowie manche sehr werthvolle Parzellen in den Vare¬
ler Waldungen. Im Vareler Holz lägen einige dem Staat
gehörige Forstorte ganz von Privatgrundstücken cingeschlossen.
Die Besitzer dieser Letzteren würden gewiß gute Preise für
dieselben zahlen.

Der Antrag der Staatsregicrung wurde zur Abstimmung
gebracht und abgelehnt.

III . Mündl i cher Bericht dcs Gesetzgebungs¬
ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für

12»
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das Großherzogthum , bctr . die Eichungsbe¬
hörden.

Es lagen folgende Anträge des Ausschusses  vor:
Antrag 1.

Der Landtag wolle den Art. 1 bis 6 incl. des
borgelegten Gesetzentwurfs znstimmen.

Antrag 2.
Der Landtag beschließe, dem Gesetzentwurf fol¬

gende Bestimmung hinzuzufügen:
Wenn bis zum 1. Oktober 1871 in einem

der drei Landestheile sich keine Gemeinde bereit
erklärt hat , ein Eichamt als Gemeindeanstalt zu
organisiren, dann kann von dem Staatsministerium
in dem betreffenden Landestheile ein Eichamt auf
Kosten der Landeskasse eingerichtet und das Nähere
im Verordnungswege bestimmt werden.

Als Berichterstatter Abg. Mssel : Ter Art. 21 der Maaß-
nnd Gewichtsordnung für den Norddeutschen Bund übertrüge
den Landesregierungenalle zur Sicherung der Ein - und Durch¬
führung deS Gesetzes erforderlichen Anordnungen, namentlich
die Errichtung der Eichungsämter und die Erlassung der Vor¬
schriften zur Ausführung der Eichordnung. Hierauf Bezug
nehmend hätte die Staatsregierung den in Frage stehenden
Gesetzentwurf vorgelegt. Die im Entwurf enthaltenen Be¬
stimmungen über Errichtung der Eichungsämter, Kontrolle der
Behörden u. s. w. hätten dem Ausschuß keinen Anlaß zu
Bedenken gegeben. Die vorgeschlagene Organisation stände
im Einklang mit den bestehenden gesetzlichen Bestimmungen,
besonders auch mit einer Denkschrift, welche der Bundeskanz¬
ler, um eine möglichst gleichmäßige Handhabung der Eichord¬
nung herbeizuführen, als Norm den Bundesregierungen mit-
getheilt hätte. Der Ausschuß könnte demnach die Annahme
der sämmtlichen Artikel des Gesetzes empfehlen.

Dem Ausschuß wäre nur ein Bedenken aufgestoßen. Nach
dem Art. 1 8- 1 des Gesetzes sollten die Eichungsämter Ge-
meindeanstaltcn sein. Der Bundeskanzler überließe es den
einzelnen Staaten , ob sie diese Einrichtungen von Staats¬
wegen oder von Gemeindewcgcn einführen wollten. Der Aus¬
schuß theilte die Ansicht der Staatsregierung , daß Gemeinde¬
anstalten vorzuziehen wären. Wenn nun auch ohne allen
Zweifel in den größeren Gemeinden Eichungsämter errichtet
werden würden, so müßte es doch sehr fraglich erscheinen,
ob dies auch in den kleinen Gemeinden der Fürstenthümerder
Fall sein würde. Die Kosten könnten dieselben vielleicht
zurückschrecken.

Da es nun aber wünschenswert!) wäre , daß diese Ein¬
richtungen auch in den Fürstenthümern getroffen würden, hätte
der Ausschuß den Antrag Nr . 2 gestellt.

Hieraus wurde die Abstimmung über die vier ersten Ar¬
tikel des Entwurfs ausgesctzt.

lieber den Art. 5 entspann sich folgende Debatte:
Abg. Gräpel : Es früge sich, wer die im Z. 1 des

Art. 5 erwähnten Untersuchungen vornehmen sollte? Nach
dem Gesetzentwurf sollte man denken: daS Eichungsamt.
Aus dem Schluß deS Z. 2 ginge aber hervor, daß Wohl eine
andere Behörde gemeint sein müßte, wahrscheinlich die Poli¬
zeibehörde. Bei der im Z. 2 vorgeschriebcnen Koofiskation
könnte man auch nur an die Polizeibehörde denken. Wie sich
aber hierzu der Art. 326 ß. 2 des Strafgesetzbuches verhielte,
dem zu Folge ebenfalls die Konfiskation der ungceichtcn Maaße
und Gewichte stattfinden sollte? Die Konfiskation wäre aber
vom Gericht im Wege deS Urtheils zu verfügen-und daneben
nach Z. 1 auf Geld- und Gefängnißstrafe zu erkennen. Dem¬
nach müßte im Z. 2 des Art. 5 dieses Entwurfs statt „konfis-
circii" gesetzt werden: ,,in Beschlag nehmen." Das wäre
aber noch nicht genügend. Das Führen einer unrichtigen
Waage würde durch das Strafgesetzbuch bedroht. Aber auch
der Besitz einer nicht gestempelten Waage müßte so, wie der
Besitz eines nicht geeichten Gewichtes, mit Konfiskation der
nicht gestempelten Waage, Geld- und Gefängnißstrafe bedroht
sein. In diesem Sinne müßte ein Zusatz zu dem Strafge¬
setzbuch gemacht werden. — Gestempelte, jedoch unrichtig ge¬
wordene Maaße , Gewichte und Waagen sollten nach Art. 5
Z. 2 deS Entwurfs , wenn sie nicht berichtigt werden könnten,
ebenfalls der Konfiskation unterliegen. Es wäre allerdings
angemessen, dieselben unschädlich zu machen und sie außer
Gebrauch zu setzen; Konfiskation durch gerichtliches Urtheil,
Geld- und Gefängnißstrafe wäre aber doch nicht am Platze.
Hier wäre nur die Bestimmung gerechtfertigt, daß die Polizei
solche Maaße , Gewichte und Waagen außer Verkehr setzen
könnte.

Er wollte keine Anträge stellen, sondern dem Ausschuß
überlassen, zur zweiten Lesung eine Umarbeitung vorzunehmen.

Abg. Schümann : Nach seiner Auffassung des Art . 5
beabsichtigte derselbe Nichts, als eine Instruktion für die Po¬
lizeibehörde. Nur diese wäre ohne Zweifel im Z. 1 als die
Behörde gemeint, welche durch Vornahme von Haussuchungen
die Kontrolle, ob die gesetzlichen Vorschriften von den Ge¬
werbetreibenden befolgt würden, auszuüben hätte. Konfis¬
kation wäre nur eine solche Entziehung des Eigenthnms zu
Gunsten des Staates , welche auf Urtheil beruhte. Es wäre
in beiden Sätzen des Z. 2 nicht an eine Konfiskation, son¬
dern nur an eine Jnbeschlagnahme zu denken. Stimmte er
hierin mit dem Abgeordneten Gräpel  überein , so wäre er
mit demselben doch nicht darin einverstanden, daß dieses Ge¬
setz eine Aenderung des Strafgesetzbuches nöthig machte. DaS
Gesetz wollte an einer Waage, die richtig gewesen und unrich¬
tig geworden wäre , nicht das Eigenthum entziehen. Eine
solche müßte nur in Beschlag genommen werden. Eine Um¬
arbeitung des Artikels scheine nicht nothwendig. Ob eine
redaktionelle Aenderung vorzunehmen und „Jnbeschlagnahmc"
statt „Konfiskation" zu setzen wäre, würde der Ausschuß iu
Ueberlegung ziehen.
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Die Abstimmung über den Art. 5, wurde ausgesetzt, ebenso
über den Art. 6.

Dann wurden die Art. 1—6 des Gesetzentwurfs ange-
kommen, ebenso der Ausschußantrag Nr. 2.

IV. Bericht des Geseßgcbungsaus schusses
über den Entwurf eines Gesetzes für das Für¬
ste nth um Lübeck, betr . Abänderung der Verord¬
nung vom 29. Oktober 1867 wegen Einführung
des Preußischen Münzfußes.

Der Ausschuß beantragte:
Der Landtag wolle dem einzigen Artikel des Entwurfs
seine verfassungsmäßige Zustimmung ertheilen.

Abg. Wulff : Der Provinzialrath hätte den Gesetzent¬
wurf mit großer Majorirät abgelchnt, der Ausschuß bean¬
tragte einstimmig die Annahme desselben. Es möchte Wohl
schwer halten, hier der Ansicht des Provinzialrathes zum Siege
zu verhelfen. Doch wollte er hervorheben, daß der Auspchuß-
bericht namentlich auf den Z. 1 als zweckmäßig und noth-
wendig Bezug nähme und die Annahme des Z. 2 nur so
nebenher beantragte. Die Voraussetzungen des Ausschusses
träfen in dieser Beziehung nicht zu. Ein Bedürfniß nach
der Bestimmung des tz. 1 läge nicht vor.

Dasselbe, was im Gesetz vorgeschlagen würde, wäre schon
durch eine Verordnung, welche, ohne irgend welchen Anstoß
zu erregen, erlassen worden wäre, bestimmt. Der Entwurf
wäre überflüssig und käme für den Verkehr gar nicht in Be¬
tracht.

Zum Schluß wollte er als auffallend noch hervorheben,
daß das Fürstenthum Lübeck bei Berathung eines solchen
Entwurfs, der lediglich seine Angelegenheiten anginge, im
Ausschuß durchaus nicht vertreten gewesen wäre.

Präsident HullMiUtti: Als Vorsitzender des Gesetzge-
bungßausschnsses hätte er dem Vorredner Folgendes zu er¬
widern. Es wäre richtig, daß kein Abgeordneter aus dem
Fürstenthum Lübeck in diesen Ausschuß gewählt worden wäre.
Auf Beschluß des Ausschusses wären aber die drei Abgeord¬
neten des Fürstenthums ersucht worden, 'Einen aus ihrer
Mitte zur Berathung dieser Angelegenheit an den Ausschuß
zu kommittiren. Der Abgeordnete Wulff  wäre denn auch
kommittirt worden und hätte an allen Verhandlungen des
Ausschusses bis zur schlüssigen Abstimmung thcilgenommen,
allerdings nur mit berathender Stimme.

Reg.-Commiffär Nuhstkilt: Der Abg. Wulff  hätte
die Behauptung aufgestellt: das im Z. 1 des Entwurfes Ge¬
sagte märe bereits durch eiue Verordnung eingeführt. Er
wüßte nicht, an welche Verordnung der Abgeordnete dächte.
Ihm Ware eine solche unbekannt.

Abg. Wulff : Es wäre eine dringende Nolhwendigkcit
namentlich wegen der Chaussecgclder gewesen, eine solche Be¬
stimmung zu treffen. Es wäre dieselbe sogleich bei Erlaß der
Verordnung vom 29. Oktober 1867 erfolgt.

Reg.-Commiffär Rtthstrat : Verordnungen müßten

publicirt werden. Er möchte den Vorredner doch um den Nach¬
weis ersuchen, wo die von ihm behauptete Verordnung stände.
Etwas Anderes wäre es, wenn Zweifel entständen und die
Regierung den unteren Behörden dann eine Weisung gäbe,
wie dieselben verfahren sollten. Eine solche Weisung wäre
keine Verordnung.

Als Berichterstatter Abg. SchoMllttn: Es müßte auf¬
fallen, daß der Ausschuß sich gegen die Auffassung des Pro¬
vinzialrathes entschieden hätte. Dort wäre hervorgehoben
worden, cs kämen so sehr wenige Fälle vor, auf die sich das
Gesetz beziehen könnte, daß eine Novelle zu dem vor2 Jahren
erlassenen Gesetze nicht am Platze wäre. Auf die in Ahrens-
böck vorkommenden Fälle hätte der Provinzialrath keine Rück¬
sicht genommen. Es kämen dort aber View solche Fälle vor,
bei einem Konkurs im dortigen Bezirk allein zehn. — Wenn
cs sich aber auch nur um wenige Fälle handeln sollte, so
wäre die Annahme des Entwurfs doch im Interesse der Ge¬
rechtigkeit zu empfehlen. Die Gesetze dürften Wohl die Ver¬
hältnisse regeln, nicht aber die Wohl erworbenen Rechte der
Privaten verletzen.

Der Ausschußantrckg wurde angenommen.
Die Frist zur Stellung von Anträgen zur zweiten Le¬

sung stellte der Präsident bis zum Schluß der nächsten Sitzung.
V. Mündlicher Bericht des Gesetzgebungs¬

ausschusses über den voin Abge or dne t eu M assing
zum  Art . 5 des Gesetzentwurfs , betr . die Unter¬
stützung der bedürftigen Familien zum Dienst
einberufener Mannschaften der Reserve  rc ., ein¬
gebrach ten Abänderungsantrag.

Der Ausschuß beantragte:
Der Landtag wolle den Antrag des Abgeordneten
Massing  ablchnen.

Berichterstatter Abg. Eissel: Der Ausschuß hätte den
Antrag des Abgeordneten Massing  in Erwägung gezogen
und wäre zu dem Resultat gelangt, die Ablehnung desselben
beantragen zu müssen. Die Motive der Vorlage zum Art. 5
sagten bereits, daß in Birkenfeld für alle derartigen Lasten
der Modus der Gcsammtsteuer hergebracht und deßhalb auch
in diesem Fall wünschenswert!) wäre. Dieses Herkommen be¬
ruhte nicht auf Willkühr, sondern auf bestehenden gesetzlichen
Vorschriften. Alle Gemeindeumlagen würden mit Ausnahme
von wenigen bestimmten Lasten, wie z. B. den Beiträgen für
die Flurwege, welche nach der Grundsteuer umgelegt würden,
nach dem Modus der Gesammtstcucr aufgebracht. Einen an¬
deren Modus, etwa den der Einkommensteuer, für die Gc-
meindeumlagen kennte das Gesetz nicht. Es wäre nur kon¬
sequent, auch auf die Umlage dieser Unterstützungen den Mo¬
dus anzuwenden, welcher für die anderen Kommunalabgaben
vorgeschrieben wäre. Eine Uebereinstimmung der im Herzog¬
thum und im Fürstenthum geltenden Bestimmungen wäre
sonst anzustreben, hier ließe sich dieselbe nicht realisiren. Im
Herzogthum würden alle Wcgelasten nach der Grund- und
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Gebäudestcucr umgelegt, in Brrkcnfeld mit alleiniger Aus¬
nahme der für die Flurwege erwachsenden Kosten nach der
Gcsammtstcuer. Deßhalb ließe sich in dieser Angelegenheit
eine Uebereinstimmung mit dem im Herzogthum Geltenden
nicht erreichen. Der Massing ' schc Antrag stände in Wider¬
spruch mit der bestehenden Gesetzgebung. Das beantragte
Verfahren müßte auf die größten Schwierigkeiten stoßen.
Andererseits handelte es sich ja nur um eine kleine Ausgabe,
welche voraussichtlich gar nicht in Betracht kommen würde.
Der Gesetzentwurf bildete große Unterstützungsbezirke, Amtsgc-
richtsbezirke, welche drei Bürgermeistereibezirke befaßten. Um
dann 50Thlr . auf 5000 Steuerpflichtige zu repartiren, müßte
eine ganz neue Rolle angelegt werden. ES würde sich um
solche Bruchthcile handeln, daß sie gar nicht mehr in Geld
veranschlagt werden könnten.

Abg. Massing : Sein Antrag befände sich in einer un¬
günstigen Situation. Er hätte den Ausschuß gegen sich, die
übrigen Abgeordneten des Fürstenthums, vielleicht auch die
Staatsregierung. Nur Eines stände ihm nicht entgegen, die
Gerechtigkeit. Er wollte deßhalb im Interesse der Birkenfel¬
der Landbevölkerung seinen Antrag aufrecht erhalte». Es
handelte sich um die Unterstützung der Gattinnen und Kinder
der zum Militär Unberufenen Mannschaft, der Söhne des
Landes, welche an der Grenze das Eindringen der Feinde
vom Vaterlande abwehrten. Schützten diese nicht ebenso gut
den Kapitalisten, wie den armen Bauern? Ein noch so feuer¬
fester Geidschrank könnte ebenso gut von eingedrungenen Fein¬
den erbrochen werden, als die Stallthüre des armen Bauern.
— Es handelte sich nicht um eine Armenlast, sondern um
eine Militärlast, wie die anderen Militärlasten für den Nord¬
deutschen Bund. Bei den Verhandlungen über den Bericht
des Quotenausschusseshätte auch der Abgeordnete Eissel
sich lebhaft gegen die Kopfsteuer ausgesprochen; damals wäre
als richtig anerkannt worden, daß die Steuern lediglich nach
der Stcuerkraft getragen werden müßten. Als die Gemeinde-
ordnung in Birkenfeld erlassen worden wäre, Hütte man dort
nur Grundsteuer, Fenstersteuer, Patentsteueru. s. w. gehabt.
Jetzt wäre die Bodenrente als Basis für die Einkommen¬
steuer herangezogen worden. Der Bauer müßte nun im Ver-
hältniß denselben Betrag nach demselben Fuß, wie der Ka¬
pitalist an Einkommensteuer geben. Eine Grundsteuer neben
der Einkommensteuer wäre eine Doppelbesteuerung. Die Staats¬
regierung und der Landtag hätten damals Recht gethan, die
Einkommensteuer für Birkenfeld ganz ebenso einzuführen, wie
sie für das Herzogthum Oldenburg bestände. Man strebte
nach Einheit der Gesetzgebung nicht allein im Großherzogthum,
sondern auch im ganzen Norddeutschen Bund. Ob man vier,
wo es sich um die Anwendung des einzig wahren Maaßstabes
der Einkommensteuer handelte, eine Ausnahme machenwolltet —

Im Namen der Gerechtigkeit bäte er, seinen Antrag an¬
zunehmen.

Abg. Schomaim : Er wollte an das letzte Wort des
Vorredners anknüpfen. Nach dessen Worten könnte es erscheinen,
als ständen die Gegner des Antrages nicht auf dem Boden
der Gerechtigkeit. Worin bestände aber sonst die Gerechtig¬
keit, als darin, daß nach den bestehenden Gesetzen verfahren
würde. Die Gesetze bestimmten, daß alle kommunalen Um¬
lagen nach dem Modus der Gesammtsteuer rcpartirt werden
sollten. Hier handelte es sich um eine Kommunallast, es
müßte also auch der erwähnte Modus der Repartition zur
Anwendung gebracht werden. Sollte das in den bestehenden
Gesetzen acceptirtc Princip ein unrichtiges sein, so könnte man
nach einer Aenderung des Gesetzes streben. So lange jenes
Princip in Birkenfeld nach dem Gesetz Geltung hätte, dürste
man nicht von demselben abwcichen, wenn man die Ungerech¬
tigkeit, vor welcher der Abgeordnete Massing gewarnt hätte,
vermeiden wollte.

Abg. Russell: Wenn der Abgeordnete Massing die
Bundesgenossenschaft der Gerechtigkeit hätte, würde der Land¬
tag seinem Anträge gewiß zustimmen. Man möchte aber be¬
rücksichtigen, daß es sich nicht allein darum handelte, diese
Ausgaben der Einkommensteuer zuzuwälzen, sondern um einen
Griff in das ganze Steuersystem. Er wäre mit dem Abge¬
ordneten Massing  einverstanden, daß für Repartition der¬
artiger Lasten die Einkommensteuer den besten Modus böte.
Hier stände aber der Umstand im Wege, daß nach dem in
Birkenfeld geltenden Gesetz alle Kommunalsteuern nach der Ge¬
sammtsteuer umgelcgt würden, darin steckte auch das Princip,
daß solche Lasten, die allein vom Grund und Boden eigent¬
lich getragen werden müßten, von dem Einkommen mitgetra-
gen würden.

Wollte man nun eine einzelne Steuer herausnehmen
und ganz aus das Einkommen legen, so würde man wieder
nach der anderen Seite ungerecht verfahren. Wegelastenz. B.
würden im Hcrzogthum nur nach Grund und Boden umge¬
lcgt, in Birkenfeld müßten sic auch mit vom Einkommen
aufgebracht weihen. Wollte man jetzt die hier fragliche
Steuer allein auf das Einkommen wälzen, so würde man
demjenigen zu nahe treten, welcher nur Einkommensteuer zu
zahlen hätte. Nach der Stcuerkraft müßten allerdings die
Steuern umgelegt werden. Er würde deßhalb einem Antrag
auf Abänderung des Steuersystems in Birkenfeld zustimmen.

Abg. Eissel: Der bestehenden Gesetzgebung gegenüber
Ware cs ungerecht,  den Antrag anzu nehmen.

Ter Antrag des Abgeordneten Massing  wurde ange¬
nommen.

Die Abstimmung über den Art. 6 wurde ausgesetzt.
Dann wurden die Art. 1—6, sowie der Eingang des

Gesetzentwurfs angenommen.
VI. Mündlicher Bericht des G esctzgebnngs -

ausschusses über den Entwurf einesGesetzes für
das Herzogthum , betr . Abänderung der Taxe der
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Gebühren in bürgerlichen Rechts - und in Straf¬
sachen.

Der Ausschuß beantragte : Annahme des Gesetzent¬

wurfs.
Berichterstatter Abg . SchoMMMt Die Schreibgebühr für

Ausfertigungen und Abschriften hätte bisher 1 gs . für jede
Seite betragen . Es wäre eine Erhöhung der Gebühr auf

11/2  gs . beantragt . Nach den beigefügten Motiven hätte das
darin seinen Grund , daß in Folge einer neuen Vorschrift
beim Staatsministerium auf jeder Seite jetzt 32 Zeilen und
in jeder Zeile 14 Silben geschrieben werden müßten , statt wie
bisher 22 Zeilen auf der Seite und 12 Silben in der Zeile.
Diese Vorschrift sollte auch bei allen übrigen Verwaltungs¬
und Gerichtsbehörden eingeführt werden . Bei diesem verän¬
derten Verhältniß änderte sich die wirkliche Schreibgebühr

durch die vorgeschlageue Bestimmung nicht . Sie betrüge in
Zukunft sogar etwas weniger . Nach seiner Berechnung käme

jetzt auf die Silbe ^5  sw . statt ^22  sw . Zudem würde
bei der neuen Einrichtung erheblich an Papier gespart . Der
Ausschuß könnte demnach die Annahme der Vorlage em¬
pfehlen.

Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschußantrag gemäß an¬

genommen.
Frist zur Einbringungen von Anträgen zur zweiten

Lesung wurde bis zur nächsten Sitzung gestellt.

Hierauf übernahm der Vicepräsident Gräpel  den
Vorsitz.

VII . Bericht des G e setzg ebun g s a us sch u sse s
über den Entwurf eines Gesetzes für dasHerzog-

thum Oldenburg , betr . dieZwangsarbeits an statt
zu Vechta.

Es wurde sofort auf die Specialberathung des Gesetzent¬
wurfs eingetretcn.

Zum Art . 1 des Entwurfs beantragte der Ausschuß unter
Nr . 1 und 2:

Antrag 1.

Den ersten Absatz des Artikels 1 bis auf die Worte:
„die Zwangsarbeitsanstalt zu Vechta ist eine von der
Strafanstalt daselbst getrennte polizeiliche Bewahr-
und Besserungsanstalt " zu streichen.

Antrag 2.
Den Artikel 1 nach Vornahme der Streichung , wie

im Antrag 1 beantragt , anzunehmen.
Diese Anträge wurden angenommen.
Der Antrag Nr . 3 zum Art - 2 lautete:

Annahme des Artikels 2.

Der Landtag nahm den Antrag an.
Zum Art . 3 lagen die Ausschußanträge Nr . 4 und 5

vor , folgenden Inhalts:

Antrag 4.
Den zweiten Absatz des Artikels 3 zu streichen.

Antrag 5.
Den so verkürzten Artikel 3 anzunehmeu.

Die Anträge wurden angenommen.
Hieraus wurden zugleich zur Debatte verstellt : der Art . 4

des Entwurfs , die Ausschußanträgc 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12
und 13.

Der Inhalt derselben war folgender:
Vom ganzen Ausschuß:

Antrag 6 .

Die Ziffer 1 des Artikels 4 folgendermaßen zu fassen:
„Trunkenbolde und wegen Verschwendung unter

Curatel stehende Personen , wenn sie in Folge des
Lasters des Trunks bezw . durch ihren schlechten
Lebenswandel entweder wiederholt öffentliches Aer-
gerniß erregen oder den Hausfrieden ihrer Familie
zerstören.

Antrag 7.
Die Ziffer 5 zu streichen.

Antrag 8 .
Den letzten Satz der Ziffer 7 zu streichen.

Antrag 9.
Der Ziffer 8 folgende Bestimmung nachzufügen:

Erhält weder das Kind noch dessen Eltern Un¬
terstützung aus Armenmitteln , so ist zu dessen Ver¬
weisung die Zustimmung des Vaters oder in dessen
Ermangelung die Zustimmung der Mutter , und,
falls das Kind unter Vormundschaft steht , außer¬
dem die Zustimmung des Vormunds und die oder¬
vormundschaftliche Genehmigung erforderlich.

Die Minorität beantragt:
Antrag 10.

Die Verweisung der unter Ziffer 1 genannten Per¬
sonen , sofern sie nicht aus Arinenmitteln Unterstützung
erhalten , nur dann zuzulassen , wenn sie wegen der
fraglichen Handlungen durch Urtheil eines Polizeige¬
richts mit der Verweisung in die Zwangsarbeitsanstalt
bedroht und mindestens durch ein ferneres Urtheil
dem Staatsministerium , Departement des Innern , zur
Verfügung über die Verweisung in die Zwangsar¬
beitsanstalt überwiesen sind , und die Zwischenzeit zwi¬
schen einem und dem nächsten dieser Urtheile nicht
über zwei Jahre beträgt , auch die Verweisung binnen
einem Jahre nach dem letzten Urtheile erfolgt . Das
Verfahren bei dem Polizeigerichte ist das ordentliche
Verfahren der Straf - Prozeß -Orduung . Der Polizei¬
anwalt hat den Antrag aus Bedrohung rcsp . Ver¬
weisung nur auf Ansuchen des Gemeinderaths der
Gemeinde , in dem der zu Verweisende seinen Wohn¬

sitz hat , zu erheben.
Der ganze Ausschuß beantragt:

Antrag 11.

Daß die Verweisung der unter Ziffer 1 gedachten
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Curanden , sofern dieselben nicht von Armenwegen Un¬

terstützung erhalten , nur mit Zustimmung des Ku¬
rators und mit Genehmigung der Obcrvormundschaft

geschehen könne.
Die Minorität sieht jndeß von diesem Erfordernis ab

in den Fällen , in denen ihrem unter Nr . 10 gestellten An¬

träge entsprechend die Verweisnngsfrage durch ein gerichtliches
Verfahren erledigt ist.

Antrag 12.
Daß den nach Ziffer 5 gedachten Cautelen noch

folgende Bestimmung hinzugefügt werde:
Wenn der zu Verweisende Vertheidigungszeugen

vorschlägt , so hat das Verwallungsamt ( Stadt¬
magistrat ) diese Zeugen über die Thatsachen , zu
deren Bekundung sie vorgeschlageu sind , eidesstatt¬
lich zu vernehmen , wenn die Zeugen nicht von
vornherein verwerflich sein oder die Thatsachen als
irrelevant erscheinen sollten.

Der ganze Ausschuß beantragt:
Antrag 13.

Den Artikel 4 mit den beschlossenen Aendcrungen
anzunehmen.

Reg .-Commissär Steche : Die Staatsregierung wäre
im Wesentlichen mit den Anträgen der Majorität einverstan¬
den . Die Bestimmung des Artikel 4 suib 5 wäre aller¬
dings erheblichen Modifikationen unterworfen worden . Die¬

selbe gälte gegenwärtig , wenn sie seither auch nicht häufig in
Anwendung gekommen sei. Es existirtcn vielleicht nicht viele
Personen , die auf diese Bestimmung hin verwiesen werden
könnten . DaS wäre dann ja um so erfreulicher für die so¬
cialen Verhältnisse des Landes . Der Ausschuß hätte statt
der sul ) 5 bezcichneten Persönlichkeiten die unter Kuratel stehen¬
den Verschwender aufgeführt , in der Meinung , diese hätte
wohl die Ziffer 5 wesentlich im Auge gehabt . Dich treffe
zwar nicht zu , indeß möge man vielleicht mit der beantragten
Bestimmung ausreichen.

Mit den Motiven der Majorität stimmte die Staats-

regicrung darin überein , daß die Verweisung nicht zur Com-
pctenz der Gerichte gehöre . Er wollte hier nur auf zwei
Punkte besonders aufmerksam machen . Er glaubte , daß nir¬

gendwo , wenigstens nicht in Oldenburg , ein Gesetz existire,
welches ein anderes Verfahren für dürftige Personen , als für

nicht dürftige vorschriebe . Die Minorität wolle einen solchen
Unterschied einführen . Das könnte er nicht für gerechtfertigt
halten.

Ein anderes Bedenken bezöge sich auf die Stellung der
verweisenden Behörden . Es erschiene doch nicht angemessen,
daß das Staatsministerium nur als Exekutivbehörde des
Amtsgerichts thätig werde , wie dies die Minorität wolle.

Im Einzelnen habe er noch Folgendes zu bemerken:
Im Anträge Nr . 6 würde betont , daß ein öffentliches Aer-
gerniß wiederholt  erregt sein müßte . Das läge in der

Natur der Sache . Es würde kein Antrag von irgend einer
Seite kommen , wenn nicht wiederholt  Aergerniß erregt
worden wäre . Dabei wolle er anheim geben , ob nach dieser
Aenderung nicht der Ausdruck „ erregt haben " richtiger wäre,
als baß in dem Anträge stehende Wort „ erregen ."

Abg . Hullirmnn : Der Ncgierungskommissär hätte zuerst
Bezug ans die Ziffer 5 des Artikel 4 genommen . Der Aus¬
schuß hätte diese ganze Bestimmung zu streichen vorgeschlageu.
Zum theilweisen Ersatz beantragte er eine Erweiterung der
Ziffer 1 aus wegen Verschwendung unter Kuratel stehende
Personen . Der Regierungskommissär hätte sich hiermit im
Ganzen einverstanden erklärt . Brauchte Redner demnach auf
die Bemerkungen desselben nicht weiter cinzugehen , so könnte
er doch eines nicht unerwähnt lassen . Auf dem Papier stände
die Bestimmung sud 5 des Artikel 4 noch als bestehendes
Recht , in Wirklichkeit wäre sie längst unpraktisch geworden,
indem die übrigen Bestimmungen der Gesetze ihrer Ausfüh¬
rung entgegen ständen , besonders auch der zu Verweisende
jetzt erst zweimal gerichtlich bestraft sein müßte . Der Aus¬
schuß hätte die Ziffer gestrichen , weil sie so weitgreifend ge¬
wesen wäre , .daß man unmöglich hätte sagen können : alle
unter diese Rubrik Fallende wären reif für die Zwangs¬
arbeitsanstalt.

Er wollte sich nun zu der wichtigsten Frage wenden,
auf die cS bei der Berathung dieses Artikels ankäme . Er
bezöge sich zunächst auf den Minoritätsantrag Nr . 10 . Sei¬
ner Meinung zu Folge müßte jeder Staatsbürger so weit
geschützt sein , daß über seine Freiheit Niemand verfügen
könnte , als das Gericht allein . Dies wäre auch der Stand¬

punkt der bisherigen Gesetzgebung gewesen . Allerdings stände
die Verweisung selbst den Verwaltungsbehörden zu , sie wären

zu derselben aber nur befugt nach wiederholter gerichtlicher
Bestrafung des zu Verweisenden.

Wenn auch die gerichtlichen Urtheile nicht auf Verwei¬

sung in die Zwangsanstalt lauteten , so gäben sie doch den
Verwaltungsbehörden erst die Bcfugniß , eine so lange dauernde

Freiheitsentziehung zu verfügen . — Die Majorität behaup¬
tete , dieje Angelegenheiten wären ihrer ganzen Natur nach
Verwaltungssachen und unterlägen nicht der Competcnz der
Gerichte . DaS , was als Grund für die Majorilätsmeinung

hingestellt würde , wäre aber gerade der Gegenstand des Strei¬
tes . Nach seiner Ansicht wäre es die Grundlage aller bür¬

gerlichen Freiheit überhaupt , daß nur die Gerichte einem
Staatsbürger die persönliche Freiheit absprechen könnten.

Fremd wäre diese Angelegenheit , bei welcher es sich um den
Schutz der persönlichen Freiheit handelte , den Gerichten nicht.
Das Urtheil müßte freilich in einer andern Form , wie ge¬
wöhnlich , erfolgen . Die Gerichte könnten auch gegenwärtig
es verordnen , daß Individuen , auf Grund des gerichtlichen

Urtheils , in die Anstalt verwiesen würden . In anderen Fäl¬
len sprächen sie durch ihr Erkcuntniß aus , daß ein Indivi¬
duum für die Anstalt reif wäre ; dann wären die Verwal-
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tungsbchörden durch diesen Ausspruch befugt , dasselbe in die
Anstalt zu verweisen . Der Entwurf eines Strafgesetzes für
den Norddeutschen Bund hatte im Vergleich zum jetzt gelten¬
den Strafgesetzbuch eine größere Zahl von Fällen aufgeführt,
in welchen , ganz wie jetzt die Ausschußminderheit vorschlüge,
das Gericht durch sein Urtheil die betreffenden Persönlichkeiten
den Verwaltungsbehörden zur Verweisung nach Gutdünken
überlassen sollte . Die schließliche Bestimmung , ob die Ver¬
weisung überhaupt stattfindcn sollte , die Festsetzung der Dauer
der Verweisung , käme den Landcspolizeibehörden , nicht den
Gerichten zu . Das wäre auch in der Ordnung , denn , wenn
gerichtliche Erkenntnisse direkt auf Freiheitsentziehung laute¬
ten , so handelte es sich um Gerechtigkeit , hier käme es aber
auf Besserung und auf Sicherung gegen die Gefahren , welche
dem öffentlichen Frieden von solchen Personen drohten , an.
Die Dauer der Freiheitsentziehung wäre davon abhängig,
wie der Verhaftete sich in Zukunft machen würde . Deßhalb
wäre eine Kognition über sein künftiges Betragen entscheidend,
welche nur durch die Polizeibehörde und die Direktion der
Anstalt geübt werden könnte . — Bei der Stellung des Straf¬
gesetzbuchs und den noch weiter gehenden Bestimmungen des
Entwurfs für den Norddeutschen Bund könnte er keinen Grund
für die Behauptung finden , daß durch den Minoritätsvor¬
schlag dem Slaatsminifterilim eine unangemessene Stellung,
als bloße Exekutivbehörde der Gerichte , angewiesen würde.
Wenn dasselbe freilich nur in der Form  eigenen Beschlusses
lediglich das Urtheil des Gerichts ausführcn sollte , hätte der
Rcgierungskommissär mit seinem Einwurf Recht . Das Mini¬
sterium wäre aber nicht an das Urtheil gebunden ; trotz des
Urtheils stände es bei ihm , ob es die Verweisung aussprechen
wollte oder nicht - Auf die Bestimmung der Dauer hätte das
Gericht überhaupt keinen Einfluß . Die Landespolizeibehörden
wären nicht gebunden durch den Antrag , es. würde ihnen nur
eine Schranke aufcrlegt.

Die Majorität des Ausschusses legte Gewicht darauf,
daß es sich um viele einzelne Thatsachen handelte , von denen
der Verwaltungsbeamte durch eine tägliche Beobachtung des
Lebens einer bestimmten Person sich am Besten Kunde ver¬
schaffen könnte . Wenn man aber einen gewichtigen Grund
für die Auffassung der Minorität anführcn wollte , so könnte
man diese Behauptung der Majorität benutzen . Schwerlich
würde man geneigt sein , der Kunde , welche der Verwaltungs-
beamte über den Wandel einer Persönlichkeit hätte , das Ur¬
theil über eine Freiheitsentziehung von mehreren Jahren an¬
zuvertrauen . Selten würde der Verwaltungsbeamte im Stande
sein, sich durch eigene Wahrnehmung zu überzeugen , wie Dieser
oder Jener vielleicht tu einem entlegenen Dorf eines großen
Bezirks sich aufführte . Zudem handelte es sich meistens um
Personen aus den untersten Ständen , mit denen der Beamte
im täglichen Leben gar nicht in Berührung käme . Er würde
genöthigt sein , sich auf das Urtheil der Unteroffizialen , der
Feldhüter u . s. w . zu verlassen . Diese Unteroffizialen würden

Berichte. XVI. Landtag.

die Instanz bilden , in welcher das größte Gewicht läge . —
Es käme allerdings auf einzelne Thatsachen an . Wenn es
sich aber um eine Beraubung der Freiheit auf längere Zeit
handelte , so müßten diese einzelnen Thatsachen konstatirt wer¬
den . Wenn das nicht möglich wäre , so könnte auch die Ver¬
weisung nicht erfolgen . Wenn diese Thatsachen überhaupt
konstatirt werden könnten , so würde dies auch im gerichtlichen
Verfahren möglich sein . Alle , welche in Gerichten beschäftigt
wären , auch der Berichterstatter der Majorität , Abgeordneter
Scho mann,  müßten wissen , daß die Gerichte oft viel ver-
wickeltere Sachlagen aufzuklären hätten und dann doch in der
Lage wären , mit gutem Gewissen langjährige Freiheits¬
strafen zu verhängen . Warum nicht , auch in diesen Angelegen¬
heiten der Thatbeftaud in genügender Vollständigkeit vom Ge¬
richte ermittelt werden könnte ? Ein bestimmter Beleg da¬
für , daß derartige Untersuchungen vom Gericht nicht allein
vorgenommen werden könnten , sondern auch schon vielfach
vorgenommen wären , läge in der Existenz und praktischen
Anwendung des Artikels 113 des Strafgesetzbuchs ; dieser Ar¬
tikel verhängte Strafe über Solche , welche sich dem Spiele,
Trünke oder Müssiggang dergestalt ergäben , daß sie in einen Zu¬
stand versänken , in welchem sie zu ihrem Unterhalt oder zum
Unterhalt Derjenigen , zu deren Ernährung sie verpflichtet
wären , fremde Hülse in Anspruch nehmen müßten . Dieser
Artikel forderte die Aufnahme eben derselben Beweise , die
nach dem Minderheitsvorschlag von dem Polizeigcricht aufge¬
nommen werden sollten . Früher hätte die Anordnung jener
strafgesetzlichen Bestimmungen beim Obergericht nur zu der
Klage geführt , daß die Staatsanwaltschaft manchmal wegen
den mit den weiten Wegen verbundenen Kosten nicht so viele
Zeugen , wie erforderlich gewesen wären , vorgeführt hätte.
Diese Klage hätte dahin geführt , die Aburtheilung wegen
Uebcrtretung dieses Artikels an das Polizeigcricht zu verweisen.
Hier wären die Zeugen mehr in der Nähe und die Kosten
nicht so unverhältnißmäßig hoch. Alles , was für den Antrag
der Majorität allenfalls angeführt werden könnte , wäre die
neue bedeutende Garantie , welche die nach dem Entwurf er¬
forderliche Zustimmung des Gemeinderaths böte . Hierdurch
würde ein Mißgriff in der Anwendung dieses Gesetzes sehr
erschwert . Jndeß könnte doch nur die gerichtliche Verhand-
lung vollkommene Sicherheit dafür gewähren , daß der Ange¬
griffene seinen ganzen Gegenbeweis gegen die vorgefaßte Mei¬
nung deS Amtes und des Gemeinderathes zur Geltung brin¬
gen könnte . Die ländlichen Abgeordneten würden ihm gewiß
darin zustimmcn , daß , so richtig der Gemeindcrath oft ur-
theilen möchte , doch im einzelnen Fall gegen bestimmte Per¬
sonen große Vorurtheile herrschen könnten . Diesen Vorur-
theilen , die sich in den kleinsten Kreisen bildeten , wären die
Schöffen , die aus dem ganzen Amtsgerichtsbezirk ausgeloost
würden , unter dem Präsidium des Amtsgerichts nicht so zu¬
gänglich . Der Beweis würde es den Schöffen ermöglichen,
ein richtiges Urtheil zu sprechen . Sie würden vorurtheils-

13
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freier urtheilen, als der Gemeinderath. Die Sicherheit, welche
in der Mitwirkung der Schöffen läge, dürste der Betroffene
nicht entbehren. — Man hätte der Minderheit einen Vor-
Wurf daraus gemacht, daß sie ein anderes Verfahren für
Diejenigen, welche von Armenwegen unterstützt würden, und
anderen Personen machte. Er wäre der Ansicht, daß der
Staat und die staatlichen Einrichtungen Sorge tragen müßten,
daß Niemand Hungers sterben könnte und jeder Arme seinen
nothdürftigen Unterhalt hätte , andererseits aber von Seiten
des Bedürftigen auch nur der Anspruch existirte, am Leben
erhalten zu werden. Die Armenverwaltung sollte allerdings
bei Erfüllung ihrer Pflicht Humanität üben. Sie könnte
aber nach freiem Ermessen, verfügen, in welcher Weise die
Unterstützungenverabreicht werden sollten. Alle, welche mit
oder ohne Schuld in der Lage wären , die öffentliche Unter¬
stützung in Anspruch zu nehmen, müßten sich auch der Dis-
ciplin der Armenbehörden und der diesen Vorgesetzten und sie
unterstützenden Verwaltungsbehörden unterwerfen. Wenn man
sw gegen Arme einschritte, so erschiene das oft hart, oft wäre
es aber auch das Einzige, was so eine oft auch in Schlech¬
tigkeiten verkommene Familie zum Heil ihrer eigenen Mit¬
glieder auseinander reißen könnte. Die vortrefflichen Armen¬
behörden der Stadt Oldenburg hätten bewiesen, wie heilsam
so ein Verfahren sein könnte. Uebrigens erfolgte die Ver¬
weisung der Armen auch nach dem Minderheitsantrage unter
Kautelen, welche in der zweimaligen Verwarnung von Seiten
des Verwaltungsamtes und der erforderlichen Zustimmung
des Gemeinderaths beständen. So könnten die Armen sich
nicht beklagen. Diese Disciplin ginge nicht über die Hu¬
manität hinaus.

Abg. Russell t Er wäre ganz einverstanden damit, daß
das Amtsgericht die zur Verweisung nothwendigen Thatsachen
ebenso gut würde konstatiren können, wie das Verwaltungs¬
amt. Trotzdem müßte er sich für die Majorität erklären.
Es wäre eine Vorfrage, ob es sich um eine Strafe oder eine
polizeiliche Sicherungsmaßregel handelte. Wollte man mir
dem Vorredner die Maßregel als eine Strafe auffassen, so
müßte dem Armen auch der gleiche Schutz gewährt werden,
wie Demjenigen, welcher nicht von Armcnwegen unterstützt
wird. Die Minderheit würde dann im Unrecht sein, einen
Unterschied zwischen Armen und Nichtarmen zu machen. Mit
Rücksicht auf die Armen bezeichnete der Vorredner die Ver¬
weisung als eine Disciplinarverfügung ; wäre sie dies, so
dürfte man sie auch in den übrigen Fällen nicht unter die
Competenz der Gerichte stellen. — Wenn daraus hingewiescn
würde, daß schou nach dem jetzigen Strafgesetze dem Richter
eine Verfügung über die Verweisung zustände, so handelte es
sich stets doch nur um eine Nebenbestimmungneben der ei¬
gentlichen Strafbestimmung. Nur auf das sonst als Strafe
Verhängte ginge das eigentliche Urtheil. Wenn der Richter
nebenher der Polizeibehörde den Delinquenten zur Disposition
stellte, so wäre darum die von der letzteren verfügte Ver¬

weisung noch nicht als Strafe zu fassen. Schon im Princip
wäre cs unrichtig, die Verweisungsfrage zur Kognition der
Gerichte zn verstellen. — Einverstanden wäre er, daß nur
mit der größten Vorsicht verfahren werden dürfte. Die Kau¬
telen aber, welche in der Verweisung dieser Angelegenheit an
die Gerichte liegen sollten, wären schon jetzt im Entwurf ent¬
halten. Nicht ohne Weiteres könnten die Verwaltungsbehör¬
den die Detention verfügen; erst müßte konstatirt werden, daß
Handlungen, welche die gesetzliche Voraussetzung der Verwei¬
sung wären, vorlägen. Der Gemeinderath müßte seine Zu¬
stimmung geben. Die eidesstattliche Vernehmung der Zeugen,
welche der Ausschuß vorschlüge, würde eine weitere Sicherheit
bieten. Er glaubte kaum, daß die Gefahr leichtsinniger Ver¬
weisung so nahe läge; er fürchtete vielmehr, daß eine zu milde
Praxis vorherrschend sein würde, daß man nicht da verwiese,
Wo es erforderlich wäre. Zu rigoros würde man sicher nicht
Verfahren. Nach seinen Erfahrungen könnte er nicht erwar¬
ten, daß die Schöffen richtigere Maßregeln, als der Gemeinde¬
rath , treffen würden.

Schließlich wollte er noch eine Abänderung des Ausschuß¬
antrages Nr . 6 in Vorschlag bringen. Alle diejenigen, welche
das Leben auf dem Lande kennten, würden zugeben, daß in
vielen Fällen die Verweisung sehr nothwcndig wäre, wo sie
nach den bisherigen Gesetzen nicht erfolgen könnte. Durch
diesen Umstand würden die Gemeinden sehr geschädigt. Was
nun der Ausschuß hinsichtlich der Trunkenbolde und Verschwen¬
der unter Nr . 6 beantragte, möchte Wohl zum Schutz gegen
die ersteren genügen, gegen die letzteren wäre es nicht ausreichend.
Solche Persönlichkeiten, welche unter Curatel ständen und
doch ihren unordentlichen Wandel fortsetzten, durch ihren
Müssigang die Gefahr herdeiführten, daß sie und die Ihrigen
einmal von Armenwegen unterhalten werden müßten, müßte
man auch in die Anstall verweisen. Ferner machten oft Wi-
derspänstigkeitcnder Kuranden gegen den Kurator und das
Gericht alle zum Zweck ihrer Besserung ergriffenen Maßre¬
geln illusorisch. Hätte man sie irgendwo.untergebracht, so
entliefen sie wieder. Man hätte kein Mittel , gegen solche
Menschen mit Erfolg vorzugehen, wenn sie nicht der Anstalt
überwiesen werden könnten. Er stelle also den Verbesserungs-
antrag zum Ausschußantrage Nr . 6:

der Landtag wolle beschließen:
die Worte „und wegen Verschwendung unter Cu¬
ratel stehende Personen" zu streichen, und im Art . 4
als Ziffer 5 folgende Bestimmung anzunehmen:

„Wegen Unwirthschaftlichkeit unter Curatel
stehende Personen, welche durch Müssiggang oder
unordentlichen Lebenswandel Gefahr bringen, daß
sie oder ihre Familie der öffentlichen Armenunter¬
stützung anheim fallen werden, oder beharrliche Wi¬
derspenstigkeit gegen die von ihren Curatoren mit
obervormundschastlicher Genehmigung getroffenen
Anordnungen zeigen.
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Der Antrag fand genügende Unterstützung und wurde
mit zur Debatte verstellt:

Abg . Bargmanu : Er gehörte der Minorität des Aus¬
schusses an und wäre mit den Ausführungen und .der aus¬
führlichen Vertheidigung des Minoritätsstandpunktcs von Sei¬
ten des Abg . Hullmann  durchaus einverstanden . Er wollte
sich nur noch eine Nachlese einzelner Punkte erlauben , die noch
einer Erörterung bedürftig erscheinen könnten . Von der an¬
deren Seite würde behauptet : wenn man die Entscheidung

über die gesetzlichen Vorbedingungen der Verweisung den Ge¬
richten überließe , stellte man die ganze Sache ihrem Wesen
nach auf den Kopf , da es sich nicht sowohl um eine Strafe,
als um eine polizeiliche Sicherungsmaßrcgel handelte . Er
wollte zugeben , daß man vom Standpunkt des Gesetzgebers
so sprecnen könnte . Der Standpunkt Derjenigen aber , auf
welche diese polizeiliche Maßregel Anwendung fände , würde
Wohl der sein , daß eS sich allerdings um eine Strafe han¬
delte . Was wäre auch Strafe anders , als ein sinnliches

Nebel , welches einem Individuum auf Grund einer gesetzlichen
Bestimmung zugefügt würde . Ein sinnliches Nebel läge aber
sicher vor , wenn es sich, wie hier , darum handelte , auf Jahre
hinaus der Freiheit beraubt und zwangsweise zur Arbeit an¬
gehalten zu werden , der kleinen Bequemlichkeiten des Lebens , die
man sich durch die Häuslichkeit verschaffen könnte , unter der
Hausordnung der Anstalt verlustig zu gehen . Das wäre keine
Polizeimaßregel mehr , sondern ein mächtiger Eingriff in die
Freiheit des Einzelnen . Als Minimum wäre eine Dauer von
2 Jahren in Aussicht genommen , ein Zeitraum , auf den sich
nach dem Strafgesetzbuch nur die Strafen für sehr bedeutende Ge-
sctzesüberschreitungen erstreckten . Ob man diese Tctention
als Strafe oder Sicherungsmaßregel auffassen müßte , käme
als eine rein theoretische Frage hier nicht in Betracht . Bei
Maßregeln , welche so tief mit ihren Folgen in das Leben
eingriffen , dürfte darauf kein Gewicht zu legen sein . —

Man hätte der Minderheit ihren Vorschlag , rücksichtlich
der von Armenwegen Unterstützten ein . anderes Verfahren ein¬
zuschlagen , als rücksichtlich der Nicht -Unterstützten , als eine
Ungerechtigkeit und einen Fehler vorgcworfen . Nach seiner
Meinung hätte sich die Minderheit einer Ungerechtigkeit und
eines Fehlers in dieser Beziehung nicht schuldig gemacht . Es
wäre ein ganz anderer Standpunkt einzunchmen Denjenigen
gegenüber , welche auf eigenen Füßen stehen , als gegenüber den
öffentlich Unterstützten . Erstere fehlten lediglich gegen sich
selbst . Indem sie ihr ? Kräfte nicht in ihrem Interesse genü¬
gend anwendeten , sich dem Trunk ergäben u . s. w ., machten sie
doch nur von der ihnen zustehenden individuellen Freiheit Ge¬
brauch . Hingegen kämen diejenigen , welche aus öffentlichen
Mitteln unterhalten würden , in ein Abhängigkeitsverhältniß.
Es wäre ihre Pflicht , sich der ihnen erwiesenen Wohlthaten
würdig zu erweisen . Tie Frage , ob sie dieser Pflicht nach-
kämen oder als Unwürdige verführen und so zu behandeln
tvären , müßte der Entscheidung der die Oberaufsicht über diese

Wohlthätigkeitsanstalt führenden Verwaltungsbehörden unter¬
liegen . Die Minderheit wollte ja übrigens nicht dieser Be¬
hörde das Recht ertheilen , ohne Weiteres jeden Armen ver¬
weisen zu können . Sie wünschte für die Armen diejenigen
Kautclen , welche die Mehrheit überhaupt für hinreichend hielte,

auch die aus öffentlichen Mitteln Nichtnnterstützten vor Ueber-
griffen der Verwaltungsbehörden zu schützen.

Der Entwurf schriebe vor , daß die Verwaltungsämtcr
das Material sammeln sollten , auf Grund dessen vom Mi¬

nisterium , Departement des Innern , die Verweisung verfügt
würde . Das müßlc darauf hinauslaufeu , daß die ganze
Sache durch schriftlichen Bericht abgemacht würde . Die Ga¬
rantie , welche der Abg . Hullmann  in der Zustimmung des
Gemeinderaths fände , könnte er nicht entdecken . Die betref¬
fenden Personen würden immer zunächst ihren Gemeindegenos-
sen lästig ; diese Belästigung , die in dem engen Kreise der Ge¬
meinde am Meisten empfunden würde , würde die tonangeben¬
den Gemeindemitglieder , die gewöhnlich auch Gemeindevertrc-
ter wären , leicht verführen , die Toleranz , welche aus dem hö¬
heren Grunde , daß an sich jedes Individuum so leben könnte,
wie es wollte , geboten wäre , aus dem Auge zu lassen und
den engeren Interessen nachzugeben . Der Amtmann würde
auf die von seinen Offlcialen zu gebende Auskunft angewiesen
sein . Diese Officialen würden sich aber auch von den tonan¬
gebenden Gemeindemitgliedern beeinflussen lassen . Auf diese
Weise würde sich schließlich beim Ministerium eine Menge
schriftliches Beweismaterial allgemeiner Natur angehäuft
haben , während im Grunde lange nicht so viel gegen den Be¬
treffenden vorläge . Es hätten dann die Einzelnen , welche
das Material beigebracht hätten , der Eine lediglich vom An¬
deren geschöpft . Wenn man dann beim Ministerium diese
allgemeinen Urtheile auf dem Papier läse , so würde der zu
Verweisende nicht dastehen wie Einer , dem seine Fehler erst
nachgewiefen werden sollten , sondern wie Einer , welcher ge¬
wissermaßen schon verurtheilt wäre und seine Unschuld erst
beweisen müßte . Wenig wäre dann darauf zu geben , daß er
über die Verweisungsgründe vernommen werden müßte.
Seinen Bethcnerungcn würde -man keinen Glauben schenken,
seinen Zeugen , falls man deren Vorladung der Kosten wegen
nicht überhaupt unterließe , mißtrauen . Der Gemeinderath und
die Offizialen hätten einmal sein Urtheil gesprochen , seinen
Ausflüchten würde als Finten keine Beachtung geschenkt wer¬
den . Eine sorgfältig detaillirte Feststellung desjenigen , welches-

ihm zur Last siele , könnte nur auf dem gerichtlichen Wege,
durch den Amtsrichter und die zugezogencn Schöffen erreicht
werden . Die gerichtlichen Organe wären damit beschäftigt
Recht zu sprechen ; sie würden der Sache auf den Grund gehen
und genügendes objektives Beweismaterial herbeitragen , ehe
sie auf Grund der Verhandlungen die Ueberzcugung gewönnen,
eine solche Frage , wie die , ob eine Verweisung verfügt wer¬

den müßte , bejahen zu müssen.
Der Regierungßkommissär hätte die Befürchtung ausge-

13 «'
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sprachen, das Staatsministerium würde in Folge der Annahme
des Minderheitsantrages eine nicht angemessene Stellung ein¬
nehmen. Dies Bedenken wäre indessen wegfällig aus den vom
Abgeordneten Hullmann  angeführten Gründen. Das Mi¬
nisterium wäre ja nicht gebunden, es könnte trotz des richter¬
lichen Spruches die Verweisung unterlassen; die Dauer der
Detention stände lediglich in seinem Ermessen. Seiner Ansicht
nach stände das- Ministerium auf Grund des Minderheitsan¬
trages viel würdiger da. Wenn es bei der Vorlage bliebe,
müßte sich das Ministerium höchst unangemessener Weise im
Einzelnen darum bekümmern, ob der Lebenswandel der be¬
treffenden Individuen ihrer Trunkfälligkeit oder anderer Gründe
wegen die Verweisung nothwendig machte. —

Das bisherige Verfahren böte doch ganz andere Kautelen
für die zu Verweisenden, als der Entwurf. Eine zweimalige
Verurtheilung wäre vorausgesetzt worden. Ueber die Ver¬
weisung selbst hätte nicht das Dekret eines Einzelnen, sondern
das ganze Collegium der Regierung zu bcsti,innen gehabt.

Abg. Ahlhorn : Er stände auf dem Boden der Ma¬
jorität des Ausschusses; das wäre auch der eiuzig praktische
Standpunkt. Der Abgeordnete Hullmann  hätte sich an die
Vertreter, welche auf dem Lande wohnten, mit der Frage ge¬
wandt, ob sie das nach der Vorlage nothwendige Vertrauen
den Verwaltungsbeamten schenken würden. Der Abgeordnete
Hullmann  wüßte, wie der Redner zur Verwaltung und zur
Justiz stände. In dieser Frage wäre er aber dafür: die Ver¬
waltungsbehörden über die Verweisung bestimmen zu lassen.
Eine vollkommen genügende Sicherung läge darin, daß der
Gemcinderath nicht blos begutachtend, sondern auch zustim¬
mend sich äußern müßte. Man würde schon vorsichtig ver¬
fahren und wahrscheinlich zu wenig Gebrauch von der Ver-
weisungsbefugniß machen. Manche, die eigentlich nach Vechta
müßten, würde man nicht hinsenden. Er hätte mehr Ver¬
trauen zu dem richtigen Urtheil des Gemeinderathes, als zu
dem der Schöffen, welche häufig nicht aus der Gegend wären.
Wenn es sich darum handelte, eine Persönlichkeit, welche der
Gemeinde Jade angehörte, zu verweisen, so würden vielleicht
Schöffen aus Bockhorn oder einem andern Ort urtheilen, wel¬
chen der Mann gar nicht bekannt wäre. Der Amtsrichter
könnte auch fehlen und böte keine größere Garantie. Das
bisherige Gesetz hätte nicht genügt, weil die Verweisung zu
schwierig gewesen wäre. Die zu Verweisenden hätten bereits
zweimal bestraft sein müssen. Das wäre eine zu große Er¬
schwerung gewesen. Eine Garantie gegen leichtsinnige Ver¬
weisung läge auch in dem Antrag auf eidesstattliche Ver¬
nehmung der Zeugen. Er würde für die Majorität stimmen.
Auch er wollte, wenn irgend möglich, Niemanden seiner Frei¬
heit berauben. Wenn jedoch die Besserung eines Individuums
in der Gemeinde nicht möglich wäre, so doch noch vielleicht
in Vechta. Der Besserungszweck wäre die Hauptsache bei dieser
Anstalt. Die Verwiesenen müßten dort arbeiten, die Trun¬
kenbolde bekämen dort keinen Branntwein. Wenn man der¬

artige Subjekte auch bei noch so guten Leuten unterbrächte,
sie wüßten sonst doch immer Gelegenheit zu finden, ihren ver¬
derblichen Neigungen zu fröhneu.

Abg. SchonMtM: Die Minorität wäre hauptsächlich
davon ausgegangen, daß die Verweisung in die Anstalt eine
Freiheitsberaubung wäre. Die Freiheit müßte man nach den
Ausführungen dieser Herren so hoch stellen, daß nur die Ge¬
richte dieselbe absprechen könnten. Tie persönliche Freiheit
stände auch den Vertretern der Mehrheitsanträgc hoch, auch
sie wollten Kautelen gegen jede leichtsinnige Freiheitsberaubung.
— Die Minderheit faßte aber die Sache so auf, als wenn
der Entwurf etwas ganz Neues einführen wollte, als wenn
das alte Gesetz von 1853 die Entscheidung ganz den Gerichten
anheimgegeben hätte. Allerdings wäre bis jetzt noch die Be¬
stimmung in Geltung, daß der zu Verweisende vorher bereits
zweimal bestraft sein müßte. Man sollte sich aber einmal
Folgendes praktisch vergegenwärtigen. Wenn ein Individuum
einmal wegen Bettelns, einmal wegen Trunkfälligkeit bestraft
worden wäre, sich dann aber so verhielte, daß während des
nächsten Jahres keine weitere Strafe einträfe, dann aber erst
die Verweisung desselben in Frage käme, ob man den gericht¬
lichen Bestrafungen in einem solchen Fall so viel Gewicht
beilegen sollte, daß man sagen könnte, die Verweisung ge¬
schähe wie auf richterliche Verfügungd Im Wesentlichen würde
nach wie vor die Entscheidung durch die Verwaltungsbehör¬
den erfolgen. Der Behauptung der Majorität, daß es sich
um etwas den Gerichten seiner Natur nach Fremdes handelte,
träte die Minorität mit dem Hinweis auf die von der Ver¬
weisung handelnden Bestimmungen des Strafgesetzbuchesent¬
gegen. Es bliebe aber bestehen, daß diese ganze Maßregel
eine verwaltungspolizeiliche Maßregel wäre. Eine solche zu
treffen wäre das Gericht nicht befugt; es würde zu diesem
Zweck allein  nie thätig. Die gerichtlichen Urtheile zielten
nur dahin ab, daß die Gesetzesverletznngen durch Strafe ge¬
sühnt würden, und bedrohten den Verurtheilten nur nebenbei
mit der Verweisung in die Anstalt. Anders verhielte sich das
auch nicht in dem Entwurf für den Norddeutschen Bund, in
dem nur einige Fälle mehr, als in unserem Strafgesetzbuch,
nebenbei mit der Verweisung bedroht würden.

Der Abgeordnete Hullmann  hätte den für die Ma-
joritätsanstcht angeführten Grund, daß die Verwaltungs¬
beamten am Besten die in Frage kommenden Einzelnheiten prü¬
fen könnten, als für den Antrag der Minderheit sprechend be¬
zeichnet. Der Ausschußberichthätte den Ausdruck„Verwal¬
tungsbeamte" im weitesten Sinn genommen und auch die
Thätigkeit des Gemeinderaths mit darunter begriffen. Das
müßte man ihm doch zugeben, daß, bevor ein Mensch soweit
wäre, daß er verwiesen werden könnte, Jahre hingehen könn¬
ten. Es. handelte sich also nicht darum, über einzelne That-
sachen zu Gerichte zu sitzen, es käme auf das ganze Thun
und Treiben des zu Verweisenden an. Es müßte gefragt
werden, ob sein ganzer Lebenswandel eS erlaubte, ihm seine
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Stellung im bürgerlichen Leben zu lassen. Die Gemeinde¬
rathsmitglieder hätten Kunde von jeder kleinen Ausschreitung
des Betreffenden, unzweifelhaft wären sie besser instruirt, als
die Schöffen. — Der Abgeordnete Bargmann  Hütte ge¬
sagt: Strafe wäre ein sinnliches Nebel; das wäre wahr,
aber nicht jedes sinnliche Nebel wäre eine Strafe ; auf den
Grund, warum man es erduldete, käme es an. Wenn man
ein Nebel erduldete, weil man die Strafgesetze überschritten
hatte, litte man Strafe. Ein Examinand, welcher in Klausur
säße, erlitte Wohl eine Freiheitsbeschränkung, aber doch keine
Strafe. Einem Menschen, der durch seinen schlechten Lebens¬
wandel seine Familie an den Bettelstab zu bringen drohte,
könnte auf polizeilichem Wege Wohl ein Lebenswandel vorge¬
schrieben werden, der ihn besserte; bestraft könnte er aber
nicht werden. — Die Minorität machte sich einer Inkonsequenz
schuldig, wenn sie die fragliche Freiheitsberaubung einer Strafe
gleich achtete und doch die Armen, nur weil sie verarmt
wären, ohne vorgängiges Urtheil in die Anstalt verweisen
lassen wollte. Entweder müßte das Gericht über Verweisung
der Armen wie der Nichtarmen entscheiden können, oder über
Beide nicht. —

Mit Bezug auf Russe ll,s Antrag hätte er Folgendes
zu bemerken. Vom Regierungstisch wäre das Einverständniß
der Staatsregierung mit der Fassung, welche der Ausschuß
dem Art. 1 gegeben hätte, erklärt worden. Er glaubte, cs.
wäre mit der Bestimmung auszukommen. Wenn dieselbe auch
weniger bestimmt hinsichtlich der Kurandcn, als hinsichtlich der
Trunkenbolde lautete, so hätte man doch auch vermeiden müssen
zu kasuistisch zu Verfahren.

Abg. Russell: Im Ganzen könnte er sich den Aus¬
führungen des Vorredners anschließen. Mit dem, was der¬
selbe gegen seinen Antrag gesprochen hätte, wären die Anga¬
ben, welche Redner zur Begründung desselben beigebracht
hätte, nicht widerlegt worden. Er hätte Fälle aufgeführt,
die von der Bestimmung des Antrages Nr. 6 nicht getroffen
würden. Der Vorredner hätte darthun müssen, daß der An¬
trag Nr. 6 dieselben doch träfe oder daß sie zur Verweisung
in die Anstalt nicht hinreichende Gründe abgäben.

Abg. Hullmaim : Auf die Aeußerungen des Abgeord-
neten Ahlhorn  müßte er erwidern, daß der Entwurf noth-
wendig geworden wäre, weil bisher die Verweisung eine
zweimalige gerichtliche Bestrafung voraussetzte und nach dem
jetzigen Strafgesetzbuch sich weniger Gelegenheit böte, wegen
schlechten Lebenswandels zu strafen. Jetzt könnte in vielen
Füllen die Verweisung nicht erfolgen, in welchen eine solche
doch sehr wünschenswert!) wäre.

Gegen den Abgeordneten Scho mann  hätte er zu be¬
merken, daß er nicht wüßte, welche Worte der Vertreter des
Minderheitsantrages den Abgeordneten zu dem Vorwurf ver¬
anlaßt hätten: die Minderheit faßte das bestehende Gesetz so
auf, als ob die Gerichte allein über die Verweisung zu ent¬
scheiden hätten. Man müßte den Minderheitsvertretcrn doch

zutrauen, daß sie das alte Gesetz gelesen hätten. Dieselben
hätten nur behauptet, daß die Verweisung jetzt von den vor-
ausgegangencn gerichtlichen Bestrafungen abhängig wäre. —
Er wäre auch mit dem Abgeordneten Schomann  einver¬
standen, daß die Verweisung keine Strafe wäre. Die Min¬
derheit behauptete nur , daß sie sich einer Strafe näherte; sie
wollte eine Freiheitsberaubung nur auf einen Beschluß des
Gerichts hin zulassen.

Er würde dem Anträge des Abgeordneten Russell
zustimmen. Der Ausschußantrag Nr. 6 forderte als eine
Voraussetzung der Verweisung wiederholt erregtes öffentliches
Aergerniß. Soweit solches durch Trunkfälligkcit erregt würde,
wäre der Begriff ziemlich bestimmt, im klebrigen aber fände
Mancher ein Aergerniß, wo nach der Anschauung eines Ande¬
ren nicht ein solches vorläge oder doch nicht ein so erhebliches,
daß es die Verweisung rechtfertigen könnte. Ucberhaupt deckte
der Antrag des Ausschusses nicht alle Fälle, in denen eine
Verweisung am Platze zu sein schiene. Wenn Jemand durch
seinen unordentlichen Lebenswandel nicht nur die Interessen
seiner Familie, sondern auch die der Gemeinde bedrohte und
die Gefahr entstände, daß derselbe dereinst durch öffentliche
Mittel unterhalten werden müßte, so wäre die Verweisung
eines solchen Menschen zu wünschen. Ebenso könnte bei Wider¬
spenstigkeiten der Küranden gegen Kuratoren und Gerichte
ein Bedürfniß nach Verweisung des Ungehorsamen entstehen,
welches durch den Ausschußantrag nicht befriedigt würde.
Insofern könnte er die Annahme des Russell ' scheu  Antrags
empfehlen.

Abg. Schomann : Der Abgeordnete HullINann  hätte
gefragt, welche Worte der Mindcrheitsvertreter ihn zu der
Aeußerung veranlaßt hätten: die Minderheit nehme an, daß
schon jetzt die Verweisung von den Gerichten gewissermaßen
verfügt würde. Wenn er sich recht erinnerte, so hätte der
Abgeordnete Hullmann  seine vorherige Rede mit der Be¬
hauptung begonnen, daß bis jetzt die Freiheit der Staats¬
bürger dem Schutz des Gerichts anvertraut gewesen wäre und
das auch so bleiben sollte. Der Einfluß des Gerichts wäre
der Minderheit zu Folge ein so bedeutender gewesen, als
wenn gewissermaßen die Verweisung von ihm selbst ausge¬
sprochen würde.

In Bezug auf den Russell ' schen  Antrag hätte er
noch zu bemerken, daß er ihm zustimmen würde bis auf die
Bedrohung der Widerspenstigkeit gegen den Kurator. Es
würde sehr bedenklich sein, wenn dies ein Grund zur Ver¬
weisung sein sollte. Sollte der Abgeordnete Russell  diesen
PassuS streichen, so würde er für den Antrag desselben sein,
sonst aber gegen ihn.

Der Ausschußantrag Nr. 7 wurde angenommen, der
Ausschußantrag Nr. 6 mit der vom Abgeordneten Russell
beantragten Verbesserung ebenfalls, ferner die Anträge Nr. 8
und Nr. 9. Der Antrag Nr. 10 wurde abgelehnt, die An¬
träge Nr. 11, 12, 13 wurden angenommen. Es wurden an-
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genommen die Ausschußanträgc Nr. 14, 15, 16, 17 , 18,
19, 20. Sie lauteten, wie folgt:

Antrag 14.
Annahme des Art. 5.

Antrag 15.
In Artikel6 die Worte: „mit Zustimmung des Pfar¬
rers der Gemeinde und" zu streichen und statt der¬
selben die Worte: „nach Einziehung eines Berichts
des" zu setzen.

Antrag 16.
Das hinter den Worten »falls der Antragsteller"
stehende Wort „noch" zu streichen und hinter den
Worten „oder Vormundschaft" die Worte: „oder Cu-
ratel" einzuschalten, ferner hinter die Worte: „be¬
ziehentlich Vormund" die Worte: „bezw. der Curator"
zu sehen und endlich dem Artikel am Schlüsse die
Worte: „auch die Obervormundschaft ihre Genehmi¬
gung zur Aufnahme ertheilt hat" nachzufügen.

Antrag 17.
Den Artikel 6 mit diesen Aenderungen anzunehmen.

Antrag 18.
Den Artikel 6 im Gesetze hinter die Bestimmungen
der Artikel7 und 8 zu stellen.

Antrag 19.
Annahme des Artikels 7.

Antrag 20.
Annahme des ersten Absatzes des Artikels8 , vorbe¬
haltlich der durcĥAnnahme des oben gedachten Mi¬
noritätsantrags bedingten Aenderung.

Der Ausschuß beantragte unter Nr. 21:
Streichung des zweiten Absatzes des Artikels 8.

Ueber diesen Antrag begann die Debatte.
Reg.-Commissär Stechet Der Ausschuß wollte die Be¬

stimmung im Absatz2 des Artikels 8, wonach der Antrag
auf Revision keine aufschiebende Wirkung hätte, aufheben.
Wenn also das Ministerium die Verweisung eines Indivi¬
duums beschlossen hätte und dieses gäbe sich hiermit nicht zu¬
frieden, sondern appellirte, so sollte dasselbe nach dem Aus¬
schußantrag wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Das be¬
stehende Gesetz bestimmte ausdrücklich, daß die Apellation
gegen den Verweisungsbeschlußkeine aufschiebcnde Wirkung
haben sollte. Der Betreffende würde jetzt zur Verhandlung
nach Oldenburg geladen und im Falle der Verweisung sofort
nach Vechta geschafft. Dies hätte auch sein sehr Gutes; es
wäre bedenklich, das bestehende Recht zu ändern. Meistens
handelte cs sich um Bettler oder Trunkenbolde, welche in
ihrem Hause mit der Familie in Unfrieden lebten. Wenn
diese während der Verhandlung erführen, wer gegen sie aus¬
gesagt hätte, vielleicht ihre eigene Ehefrau oder andere Fa¬
milienangehörige, so würden sic nach erfolgter einstweiliger
Entlassung zu Mißhandlungen schreiten und leicht großes
Unglück herbeiführen. Es sei doch nicht zulässig, diese Leute

in Untersuchungshaft zu halten. Man möge es bei der bis¬
herigen Einrichtung lassen, daß die Verwiesenen sofort in die
Anstalt geschafft würden und falls sie einen Grund zur Be¬
schwerde zu haben glaubten, von dort aus dieselbe erheben
könnten. Er müßte beantragen, den Antrag Nr. 21 nicht
anzunehmen.

Abg. Schoirmnn : Es ließe sich nicht verkennen, daß
mit der aufschiebenden Kraft der Revision unter Umständen
Uebelstände verbunden sein könnten. Es handelte sich aber
um die Frage, ob diese Uebelstände so groß wären, wie die¬
jenigen, welche nach Annahme der Regierungsvorlage möglich
wären. Die Letzteren schienen dem Ausschuß überwiegend.
Nach der bestehenden und in der Vorlage wieder borgeschla¬
genen Bestimmung könnte Jemand 3, 4 Wochen in der An¬
stalt sich befinden, als ein aus der bürgerlichen Gesellschaft
zu Exkludircnder bereits anerkannt und dann in Folge seiner
Beschwerde noch befreit werden. Das wäre viel schlimmer,
als alle Uebelstände, welche sich nach Annahme des Ausschuh¬
antrages ergeben könnten. Nach dem Entwurf müßte der
Detinirtc nicht schon früher bestraft sein, sondern würde viel¬
leicht zum erstenmal seiner Freiheit beraubt, da wäre cs
doppelt gefährlich, wenn man ihn nachträglich freilassen und
zugeben müßte, daß er ungerechterweise in die Anstalt ge¬
schafft worden wäre.

Der Antrag Nr. 21 wurde angenommen.
Zum Art. 9 des Entwurfs lagen die Anträge des Aus¬

schusses Nr. 22 und 23 vor. Sie lauteten:
Antrag 22.

In dem Absätze aä o. den auf die Worte „ge¬
dauert hat" folgenden Passus zu streichen und statt
dessen zu setzen:

„so verliert die Verfügung, wodurch die Verweisung
ausgesprochen ist, ihre Kraft."

Antrag 23.
Den Artikel 9 mit dieser Aendernug anzunehmcu.

Reg.-Commissär Stecher Nach dem Entwurf sollte,
wenn der Verwiesene zu einer Freiheitsstrafe verurtheilt würde
und diese Freiheitsstrafe5 Jahre oder länger gedauert hätte,
nach den Umständen von der Verweisung abgesehen werden.
Nach dem Vorschläge des Ausschusses müßte durch Abbüßung
jener längeren Haft die Verweisungsverfügung ohne Weiteres
ihre.Kraft verlieren. Es wäre aber doch möglich, daß der
Verwiesene auch nach fünfjähriger Hast seine schlimmen Ge¬
wohnheiten noch nicht abgestreift hätte. Ob man ihn im
einzelnen Fall als gebessert betrachten könnte, wollte der Ent¬
wurf mit Recht auf eine am Ende der Strafzeit vorznneh-
Menden Prüfung der Sachlage ankommeu lassen. Nach dem
Ausschußantrage wäre es nicht möglich, eine Person, welche
fünf Jahre Freiheitsstrafe erlitten hätte, auf Grund eines
vorher erlassenen VerweisnngSdekretS iu die Anstalt zu schaffen.
Nur dieser absoluten Unmöglichkeit wollte die Staatsregierung
Vorbeugen. Sollte sich der Verwiesene während der Straf-
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zeit gut gehalten haben, so würde das Staatsininistcrium
seinen früheren Beschluß nicht ausführen. Sollte er sich aber
nicht gebessert haben, so läge auch kein Grund vor, von der
Ausführung des Beschlusses abzusehen.

Abg. Schomarm: Hätte ein Mensch seinen schlechten
Wandel soweit getrieben, daß er den Strafgesetzen anhcim-
gefallcn wäre, so müßte auch mit Abbüßung einer langjähri¬
gen Freiheitsstrafe sein ganzes früheres Leben zum Abschluß
gekommen sein. Nachher dürfte auf seine frühere Aufführung,
die ihn schließlich zu Verbrechen oder Vergehen getrieben hätte,
nicht mehr zurückgegriffen werden. Man müßte ihm zunächst
überlassen, ein neues Leben zu beginnen. Nach Abbüßung
seiner Strafe müßte er frei dastchcn und frei seinen Lebens¬
weg wählen können.

Die Anträge Nr. 22 und 23 wurden angenommen.
Ebenso der Antrag Nr. 24, folgenden Inhaltes:

Annahme des Artikels 10.
Zum Art. 11 der Vorlage lagen die Anträge Nr. 25,

26, 27 vor. Sie lauteten:
Antrag 25.

Der Ziffer ib. folgende Bestimmung hinzuzufügen:
„falls die Schwangere sich mit der einstweiligen
Entlassung einverstanden erklärt."

Antrag 26.
Der Ziffer o. des Artikels 11 nachzufügen:

„vorbehältlich der Bestimmung des Artikels 9
Ziffer e"

Antrag 27.
Den Art. 11 mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.

Reg.-Eommissär Steche: Der Ausschuß beantragte einen
Zusatz dahin, daß eine Schwangere nur, wenn sie sich ein¬
verstanden erklärte, entlassen werden könnte. Die zur Zeit
bestehende Vorschrift enthielte diese Einschränkung nicht. Der
Grund liege in dem Mangel an Räumlichkeiten,' in welchen
Schwangere untergebracht werden könnten. Es fehlte an der
nöthigen Pflege für dieselben. Es vertrüge sich auch nicht
mit der Ordnung der Anstalt, Wöchnerinnen in derselben
unterzubringen. Unzuträglichketten wären bisher nicht ent¬
standen und die Besorgnisse vor Kindesmorden Wohl nicht
begründet.

Abg. Schomamt: Der Ausschuß verlangte nicht, daß
die Schwangeren die Entlassung wünschen müßten, sondern
daß sie mit derselben einverstanden wären. Solche Schwan¬
gere, welche nicht wüßten, wohin sie sich wenden sollten, sollten
nicht gegen ihr Widerstreben an die Luft gesetzt werden; sonst
liefe man Gefahr, daß Kindesmorde begangen würden. Der
einzige vom Regierungstisch angeführte Grund, die Rücksicht
auf die Hausordnung, könnte nicht so viel Bedeutung bean¬
spruchen, wenn es sich darum handelte, eine Gefahr für ein
Menschenleben und das zukünftige Leben des KindeS zu be¬
seitigen.

Die Ausschußanträge Nr. 25, 26. 27 wurden angenom¬
men, ebenso die Anträge Nr. 28, 29, 30, deren Inhalt fol¬
gender war:

Antrag 28.
im Artikel 12 das Wort „und" hinter„Verpflegung"
zu streichen und hinter das Wort „Beschäftigung" zu
setzen: „und etwaige Disciplinarstrafen."

Antrag 29.
Den Artikel 12 mit dieser Aenderung anzunehmen.

Antrag 30.
Die Artikel 13 und 14 zu streichen.

Zu den Art. 15 und 16 des Entwurfs beantragte der
Ausschuß unter Nr. 31 und 32:

Antrag 31.
im Artikel 15 vor dem Worte „Zwangsarbeiters"
das Wort „verwiesenen" einzuschaltcn und eine gleiche
Einschaltung im Artikel 16 vor dem Worte„Zwangs¬
arbeiter" vorzunehmen.

Antrag 32.
Die Artikel 15 und 16 mit dieser Aenderung anzu¬
nehmen.

Reg.-Commissär Steche: Der Ausschuß wäre von der
richtigen Voraussetzung ausgcgangen, daß es sich in beiden
Artikeln nur um verwiesene  Zwangsarbeiterhandelte, nicht
um solche, welche nach Art. 6 auf ihren eigenen Wunsch hin
ausgenommen wären. Wenn Werth darauf gelegt würde,
diesen Umstand im Art. 16 eigens hcrvorzuheben, so wäre
dies unbedenklich. Anders verhielte es sich mit dem Art. 15.
Wer sich freiwillig meldete, könnte der Natur der Sache nach
bleiben, so lange er Lust hätte. Es wäre selbstverständlich,
daß von einem Entweichen dieser Zwangsarbeiter nicht die
Rede sein könnte. Im Interesse der Korrektheit wollte er
zu dem Ausschußantrage 31 den Verbesserungsantrag stellen,
daß die für beide Artikel 15 und 16 beantragte Einschaltung
nur im Art. 16 vorgenommen würde.

Abg. Schomann : Er glaubte, daß der Ausschuß ganz
korrekt die Einschaltung sowohl im Art. 15, wie im Art. 16
beantragt hätte. So würde mit Sicherheit festgestellt, daß es
sich nur um solche Zwangsarbeiter handelte, die sich nicht
freiwillig hätten ausnehmen lassen. Daß sich dies im Art. 15
von selbst verstände, müßte er bezweifeln. Man könnte auch
annehmen, daß, wer einmal in die Anstalt ausgenommen wäre,
ob mit seinem Willen oder dahin verwiesen, stets sich einer
bestimmten Ordnung unterwerfen müßte und nicht heute kom¬
men und morgen gehen dürfte. Mancher, der sich freiwillig
in die Anstalt aufuehmen liehe, fände es vielleicht nicht so
gemüthlich und nett in derselben, wie er gedacht hätte. Es
könnte nicht ungerechtfertigt erscheinen, auch Diesem das be¬
liebige Entweichen aus der Anstalt bei Disciplinarstrase zu
verbieten. Zweifel wären also in Bezug auf den Art. 15
möglich. Daher wäre der Ausschußantrag in seiner ganzen
Ausdehnung durchaus am Platze.
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Die Anträge Nr. 31 und 32 wurden angenommen.
Zum Art. 17 beantragte der Ausschuß:

Antrag 33.
In Artikel 17 statt der Worte »jedoch nur zum Be¬
trage von 2 gs. täglich" zu setzen: »jedoch höchstens
zum Betrage von 2 gs. täglich."

Antrag 34.
Den Artikel 17 mit dieser Aenderung anznnchmen.

Reg.-Commissär Steche: Das jetzige Gesetz bestimmte,
daß solche Personen, die nicht aus eigenen Mitteln ihren Un¬
terhalt bestreiten könnten, aus der Armenkasse zu unterhalten
wären, daß aber aus letzterer nur ein Zuschuß bis zu täglich
3 Grote zu zahlen sei. Diese Bestimmung habe nichts Be¬
denkliches, weil jetzt die Gemeinde-Vertretungen nur gut¬
achtlich zu Horen seien und Anträge derselben auf Ermäßigung
des Zuschusses aus dem Grunde, weil die betreffende Person
ein tüchtiger Arbeiter und im Stande sei, seinen Unterhalt
ganz zu verdienen, unberücksichtigt bleiben könnten. Daß
dieser Betrag in der Vorlage auf 2 gs. normirt würde, er¬
führe keinen Widerspruch; bedenklich sei aber die vom Aus¬
schuß beantragte Aenderung der Fassung, weil jetzt die Ge-
meinderäthe bei Verweisungen nicht nur gehört werden sollten,
sondern ihre Zustimmung erforderlich sei. Nach früheren Vor¬
kommnissen müsse die Staatsregierung fürchten, daß die Ge-
meinderäthe manchmal ihre Zustimmung don der Ermäßigung
des Kostgeldes abhängig machen würden. Dem solle durch
die Fassung der Vorlage vorgebeugt werden. Schließlich
wollte er noch bemerken, daß der Ausschuß nicht gut unter¬
richtet sein könnte, wenn er annähme, daß manche Zwangs¬
arbeiter ihren Unterhalt verdienten. Solche Zwangsarbeiter
hätten die Anstalt noch nicht besessen.

Den Ausschußantrag bäte er abzulehnen.
Abg. Schomamr: Die Motive des Ausschußberichtes

könnten zur Interpretation benutzt werden. Der Ausschuß
hätte sich zu dem Anträge veranlaßt gefühlt, weil eine mit

den Verhältnissen der Anstalt genau vertraute Persönlichkeit
behauptet hätte, daß manche Zwangsarbeiter ihren Unterhalt
ganz gut verdienten.

Der Ausschußantrag Nr. 33 wurde abgelehnt, der Art. 17
des Entwurfs wurde angenommen, ebenso der Antrag Nr. 35
des Ausschusses:

Annahme des Artikels 18.
Präsident: Die vom Abg. Scho mann  cingegangene

Interpellation wäre den Rcgierungscommissären mitgetheiltworden. —
Während der Berathung und Abstimmung über den Vor¬

anschlag der Ausgaben des Herzogthums wäre eine Erhöhung
der Position für das Gendarmeriecorps beschlossen worden,
welche gemäß der Vorlage (Anlage 28) beantragt worden
wäre. Es wäre für diese Erhöhung aber die Form eines
Gesetzes nothwendig. Der Ausschuß hätte daher einen Be¬
richt erstattet, welcher vertheilt werden sollte. Anträge zur
zweiten Lesung müßten bis zur nächsten Sitzung eingehen.

Nächste Sitzung den 11. Februar 1870, Morgens
10 Uhr.

Tagesordnung:
1) Antrag des Abgeordneten Ramien,  betr . Reform

des Grunderbrechts im Herzogthum Oldenburg.
2) Antrag desselben Abgeordneten, betr. die Zulassung

der preußischen Banknoten und Kassenanweisungen bei
den öffentlichen Cassen.

3) Interpellation des Abgeordneten Schomann,  betr.
Aenderung der Straf -Prozeß-Ordnung und der bür¬
gerlichen Prozeßordnung für die Fürstenthümer.

4) Allsschußbericht über die sog. Krongutsvorlage.
Schluß der Sitzung 2^ Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter
Mosen.



Bericht
über

die Verhandlnngen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Elfte Sitzung.

Oldenburg , den 11. Februar 1870 . Bormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : 1) Antrag des Herrn Abgeordneten Ramien  und Genossen, betr. Reform des GrunderbrechtS.
2) Antrag desselben, betr. die Zulassung der preußischen Banknoten und Caffenanweisungen bei den öffent¬

lichen Cassen.
3) Interpellation des Herrn Abgeordneten Schomann,  betr . Aendcrung der Straf -Prozeß-Ordnung rc.

für die Fürstenthümer.
4) Bericht des Krongutsausschusses über die Vorlage, betr. die Revision des Abschnitts IX. und der An¬

lage I. des Staatsgrundgesctzes.

Borsitzender : Präsident Hüll mann.

Am Ministertische: Ministerpräsident v. Rössing,
Reg.-Commissäre Ruhstrat , Iaußen und Römer.

Vice-Präsident Gräpel  eröffnet die Sitzung.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird vom Schrift¬

führer Strodthoff  verlesen und vom Landtage genehmigt,
Eingänge:
1) Petition der Stadt Delmenhorst, betr. Erhöhung der

Verpflegungsgelder für Einguartierung. (An den Fi¬
nanzausschuß.)

2) Desgl. der Vorsteher der Privatschule zu Westerstede,
betr. Anstellung eines zweiten Lehrers rc. (An den
Petitionsausschuß.)

3) Desgl. mehrerer Grundbesitzer zu Neuenfelde, betr.
Chaussee von Neucnfclde bis Nordermoor. (An den
Finanzausschuß.)

I. Antrag des Herrn Abg. Ramien und Ge¬
nossen, betr . Reform des GrunderbrechtS.

Viceprcisident Grüpel : Es sei ihm vom Herrn Antrag¬
steller mitgctheilt, daß er seinem Anträge einen Zusatz, betr.
das eheliche Güterrecht, beizufügen wünsche. Wenn keiner der

Berichte. XVI. Landtag.

Herren, welche den ursprünglichen Antrag unterstützt hätten,
Einwendungen machten, so nehme er an, daß der Antrag jetzt
auch in folgender Fassung unterstützt sei:

Dringlicher Antrag.
Der Unterzeichnete beantragt:

der Landtag wolle beschließen, Großherzogliche
StaalSregierung dringend zu ersuchen, dem nächsten
Landtage einen Gesetzentwurf, betreffend Reform deS
jetzt im Herzogthum Oldenburg geltenden Grunderb¬
rechts und des ehelichen Güterrechts, vorzulcgen.

Ramien . Strodthoff . Rüdebusch . Müller.
Massing . Lübben . Wulff.

Motive.

Es führt zu großen Unzuträglichkeiten, wenn in einem
Lande von dem Umfange Oldenburgs so verschiedene Erb¬
rechte zur Anwendung kommen, wie dies bei uns der Fall
ist. Das bei uns geltende Erbrecht ist aber auch tHeils ein
höchst ungerechtes.  Hier ist der jüngste Sohn Grunderbe,
dort der älteste, hier hat gleiche Theilung des Grundbesitzes
statt, dort erbt der Grunderbe 80 Prozent, hier hat die über¬
lebende Wittwe den lebenslänglichenNießbrauch, dort erhält

14
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sie gar nichts. Das sind Unzuträglichkelten und Ungerech¬
tigkeiten, deren Abhülfe dringend geboten erscheint.

Abg. Ramie» : Er habe einen Antrag eingebracht, der
die Anregung zu einer Reform des im Herzogthum Olden¬
burg geltenden Grunderbrechts und ehelichen Güterrechts zu
geben bezweckte. Er könne in gewisser Hinsicht nicht umhin,
sein Bedauern auszusprechen, daß bereits vor 20 Jahren der
Wunsch nach einer solchen Reform vom Landtage ausgespro¬
chen sei, ohne Erfüllung zu finden. Derselbe Wunsch sei bei
jeder Amtsvisitation laut geworden. Dies sei die Veran¬
lassung gewesen, daß er in seinem Antrag jetzt das dringende
Ersuchen an die Staatsregierung stelle, die Reform nicht zu
verzögern. Als im vorigen Sommer das Gutachten des
Herrn OderappellationsgerichtSrathS von Beauli eu  Pnbli- !
zirt sei, habe er sich gefreut, daß der Augenblick der Reform^
bald kommen werde, zumal da es auch in der Presse, freilicĥ
nicht officiell, verlautet hätte, daß die betr. Vorlagen bald an!
den Landtag kommen würden. Aber unsere Session sei jetzti
schon soweit vorgeschritten, daß seine Hoffnung keine Aussicht§
auf Erfüllung mehr habe. Er habe das Gutachten des Herrn i
von Beaulieu  durchgelesen und müßte bekennen, daß er in !
einem wesentlichen Punkte nicht mit ihm übcreiustimme, näm¬
lich darin, daß das Gru »Verbrecht abzuschaffen und die Na¬
turaltheilung einzuführen sei. In dieser Beziehung stehe er
auf einem anderen Standpunkte und werde derselbe auch in
seiner Gegend sestgehalten. Man wolle das Grunderbrecht
zwar beschränken, aber nicht ganz aufheben, am wenigsten
aber werde die Einführung der Naturaltheilung gewünscht.

Wenn er nun noch im Näheren die Verhältnisse, die
seinen Antrag hervorgerusen hätten, auscinandersetzensolle,
so erlaube er sich folgende Thatsachcu anzuführen. Es gäbe
im Herzogthum die verschiedensten Erbrechte mit den ver¬
schiedensten Modalitäten. Dort herrsche gleiche Theilung, dort
Grunderbrecht, dort werde der Aelteste, dort der Jüngste Grund¬
erbe, dort bekäme die Wittwe den Nießbrauch, in Butjadin-
gerland erhielte sie nicht den Nießbrauch und die Kinder
theilten zu ^ und Was da zu wenig, sei hier zu viel.
Die Miterben gingen dort mit dem grünen Stocke davon. In
seiner Gegend sei das anders. Hier herrsche das MooriemerRecht.
Wenn eine Stelle von 40,000 Thlr. im Werthe und 5 Kin¬
der vorhanden wären, so erhielte der Grunderbe 32,000 Thlr.,
die Kinder insgesammt 8000 Thlr., jedes einzelne 2000 Thlr.
Noch dazu habe die Wittwe den lebenslänglichen Nießbrauch.
Die Abfindungen würden erst herausbezahlt, wenn sie stürbe
und auf diese Weise bekämen oft die Geschwister des Grund¬
erben etwas zu essen, wenn sie nicht mehr beißen könnten.
Es sei allerdings eine schwere Aufgabe, ein Recht, was 100
Jahre bestanden, zu rcformiren. Die Mißstände seien aber
so groß, daß eine Reform unter jeder Bedingung unternom¬
men werden müßte. Wenn wir hier unsere Ansichten über
die Richtung der Reform äußerten, so könne das nach oben
nur erwünscht sein. Wenn er noch einen Wunsch habe, so sei

es der, daß die hohe Staatsregierungdie Amtsräthe versam¬
meln und ihre gutachtlichen Acußerungen verlangen sollte. Er
bäte seinen Antrag anzunehmen.

Abg. Lübben: In unserem kleinen Lande seien bekannt¬
lich eben soviel Erbrechte wie Aemter, deßhalb habe er den
Antrag des Abgeordneten Ramien  gerne unterstützt. In
Landwührden herrsche die Naturaltheilung, die aber sehr viel
Unzuträglichkciten mit sich führe. Die Marschländereien lägen
hier in der Nähe der Geest und würden von den Gcestbaucru
thcurer bezahlt als von den Marschbauern, weil erstere ihr
Land vermittelst des Futters damit düngen und verbessern
können. Wenn also eine Marschstelle von 40 Juck vorhan¬
den wäre, in welche sich4 Kinder theilen müßten, so bekäme
jedes Kind 10 Jück. Die Adfindlinge ließen nun ihre Theile
öffentlich aufsetzen und bei dem Aufgebote fielen sie nicht an
den jüngsten Bruder als Grunderben, sondern an die hanno¬
verschen Bauern. Wenn das Landwührdener Recht noch 50
Jahre bestände, so würden diese die ganze Gemeinde Dedesdorf
größtentheils in Händen bekommen. Die Geestbauern haben
Geld, weil der Grunderbe ähnlich wie bei uns bevorzugt sei
und sie kauften das Land in der Marsch, weil auf der Geest
bei der Geschlossenheit der Stellen kein Land zu kaufen wäre.
Deßhalb sei er nicht für Naturaltheilung und befürchte, daß,
wenn dieselbe eingeführt würde, in der der Geest benachbar¬
ten Marsch, z. B . Stedingerland und den Gemeinden Großen¬
meer, ähnliche Verhältnisse wie in Landwührden entstehen
könnten, indem die Geestbcwohner die Marschländereien einzeln
ankaufen, dadurch die Marschstellen zersplittert und die Ge¬
meinden entkräftet würden. In Butjadingerland bekomme
der Grunderbe die Stelle um einen civilen leidlichen Preis.
Nachdem für ihn im Voraus 10—20 "/o abgezogen seien,
würden nach den Verhältnissen 2/g und getheilt. Die
Wittwe gehe leer ans und müsse sogar den Nachweis führen,
wenn sie ihr Eingebrachtes wieder haben wolle. Auch in But¬
jadingerland sei das Recht noch zu bessern. Auf jeden Fall
sei zu bestimmen, welche Größe der „Sitz« haben solle, zu¬
mal da später vielleicht ein Recht eingeführt werden könnte,
nach welchem nicht der Jüngste, sondern der Aelteste denselben
erbe. Langjährige Streitigkeiten und Prozesse seien hieraus
entstanden. Die Einen verständen unter Sitz nur Haus und
Garten, die Anderen daS Haus und soviel Land, als von demsel¬
ben bewirthschaftet werden könnte, nach Abzug dessen, waS
der Erblasser zugekauft habe. Das eine wäre zu wenig, daS
andere zu viel. Große Häuser ohne Land nützten nicht viel,
deßhalb wäre es zweckmäßig, ein solches Verhältniß zu treffen,
welches Allen gerecht würde, bei welchen die Miterben keinen
Schaden erlitten und der Grunderbe bestehen könne. Daß der
letztere einen kleinen Vorzug erhielte, glaube er befürworten
zu müssen. Wenn eine Stelle von 12,000 Thlr. und4 Kin¬
der da wären, so würde es angemessen sein, an die abgehen¬
den Kinder nur 8000 Thlr. auszuzahlen. Der Grundcrbe
müsse die Gefahr der Preisschwankungen tragen und sich
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außerdem noch den Beschlag anschaffen. Damit wäre aber
sein Erbtheil gleich aufgezehrt. Wenn dann noch die Preise
hcruntergingen, z. B . das Jück von 200 ans 75 Thlr. , so
sei der Grunderbe fertig. Ucberdies ließe man auch die Vor¬
mundschaften ingrossiren, und dann sei derselbe von Hause aus
insolvent. Mit Recht bestimme dcßhalb das Butjadingcr
Recht, daß er 10—20 o/o im Voraus erhielte. Daß die über¬
lebende Wittwe auf eine kurze Zeit den Nießbrauch erhielte
und mitcrbe, sei nicht mehr wie billig. In Jevcrland wür¬
den die Stellen unter den Erben aufgesetzt und das sei nach
den natürlichen Anschauungen das Beste, könne aber nur gut
gehen bei steigenden Preisen, da dann der Erbe der Stelle
creditfähig bliebe. Die Wittwe theile mit den Kindern und ^
erhielte den Nießbrauch. In Jeverland sei deßhalb am wenig¬
sten zu ändern. Ueber daS Mooriemer Recht habe sich be¬
reits der Abgeordnete Ramien  ausgesprochen. Dasselbe
stamme noch aus dem alten Meierrechte, welches mehr auf
die Erhaltung der Stelle als auf Erhaltung der Menschenj
gesehen hätte. Aber auch hier müsse ein mäßiges Grunderb¬
recht bestehen bleiben. Das Land läge in langen Bauen
und sei einzeln nicht gut zu verkaufen. Auch müsse eine Fa- !
milie auf der Stelle erhalten bleiben. Wie hoch die Abfin- !
düngen sein müßten, könne er nicht genau bestimmen. Eben¬
so seien ihm die Verhältnisse aus der Geest unbekannt. Diese
würden vielleicht noch eher das Fortbestehen eines Grunderb¬
rechts erfordern. Er hoffe, daß einer der Herren von der
Geest sich hierüber äußere.

Abg. Hullmann : Er wolle hoffen, daß der Antrag des
Abgeordneten Ramien,  so sehr er auch materiell begründet
sei, doch verspätet komme. Die Staatsregierung habe die
Reformarbeiten hinsichtlich des Grund- und Güterrechts be¬
reits ernstlich in die Hand genommen und sei nicht zu be¬
zweifeln, daß dieselben auch ohne den Sporn, den der Antrag
zu geben beabsichtige, ernstlich zu Ende geführt werden wür¬
den. Er wolle trotzdem für den Antrag stimmen, einmal
um eine neue Anspornung zu geben, dann auch, weil er cs
nur für wünschenswerth erachten könne, daß die Staats¬
regierung in irgend einer Form darüber unterrichtet würde,
in welcher Richtung das Land die Reformen wünsche. Er
denke hierbei zunächst an das Grunderbrecht. Hier frage es
sich, ob wir in Gemäßheit deS Gutachtens des Herrn von
Beaulien,  in Verzweifelung ein allgemeines Recht herzustel¬
len, zu der gänzlichen Aufhebung des Grunderbrechts schreiten,
oder eine Reform der bestehenden Partikularrechteoder end¬
lich ein für das ganze Herzogthum allgemein geltendes Re¬
formgesetz in Angriff nehmen sollten. Seines Erachtens sei
der Weg deS Herrn von Beanlieu  nicht zu billigen, so¬
wohl in Rücksicht auf die Polkswirthschaft unseres Landes,
als weil derselbe den Anschauungen unseres Bauernstandes
schnurstracks zuwider laufe. Wenn er recht unterrichtet sei, so
herrsche im ganzen Lande die Ansicht, daß der Grundbesitz
auf den Todesfall in einer Hand vereinigt bleiben und der

Grunderbe, um sich auf demselben halten zu können, einen
Vorzug erhalten müsse. Diese Neigung sei so stark, daß sie
manchmal selbst jetzt, wo die Brautschatzverordnnngden Grund¬
erben so sehr begünstigte, doch noch zu seinen Gunsten den
Miterben ihr Geringes schmälere. In dieser Beziehung sei
es eine schwierige Aufgabe, einmal zu Gunsten der Abfind¬
linge einzuschreiten, aber dann auch diese Neigung zu schonen,
soweit es sich mit der Gerechtigkeit Vereinen ließe. Der
Maaßstab der Gerechtigkeit aber sei das jetzt sehr geschmälerte
Pflichttheilsrechtdes gemeinen Rechts. Die practischen Schwie¬
rigkeiten, die einer Reform in dieser Richtung entgegenständen,
seien von Herrn von Beanlieu  sehr überschätzt, obgleich
dieselben immerhin so bedeutend seien, daß eS unmöglich er¬
schiene, schon jetzt einen Entwurf nach den Principien der
Denkschrift vorzulegen. Die Schwierigkeiten, das neue Recht
auch für die Districte brauchbar zu machen,  in welchem bis¬
her kein Grunderbrccht galt, seien seines Erachtens dadurch zu
lösen, daß man bezüglich der Anwendung deS Grunderbrechts
im einzelnen Falle Jedem freie Hand liehe, so daß er auch,
ohne ein Testament zu machen, seine Stelle dem Grundcrb-
recht unterwerfen oder entziehen könne. Daß aber eine Re¬
form jedes einzelnen der buntscheckigen Particularrechte un¬
möglich sei, daraus brauche er nicht näher einzugehen. Für
die Staatsregierung aber könne es nur Wünschenswert!) sein,
wenn sie von der im Lande herrschenden Stimmung Kcnnt-
niß erhielte. Er habe anfänglich gedacht, einen bestimmten
Antrag an den Landtag zu bringen, damit derselbe sich über
die Principien der anznstrebenden Reform erkläre, aber später
es doch nicht für angemessen gehalten, schon jetzt Beschlüsse
über eine Sache zu fassen, die uns noch nicht zur Entschei¬
dung vorläge und über die wir uns erst eine Meinung bil¬
den könnten, wenn wir aus den Regierungsentwürfen gesehen
hätten, wie das Werk in Zukunft werden solle.

Abg. Russell: Wir Alle seien einverstanden, daß eine
Codifikation der in dem Anträge des Abgeordneten Ramien
berührten Rechte nothwendig sei, bereits 1860 habe der Land¬
tag einstimmig das Ersuchen nach einer solchen Reform an
die Staatsregierung gestellt. Er halte den Antrag deS Ab¬
geordneten Ramien  nicht für so überflüssig, wie der Abge¬
ordnete Hullmann.  Nachdem bereits solange das frühere
Ersuchen des Landtags vergeblich auf Erfüllung harre, sei es
wünschenswerth, dasselbe immer aufs Neue wieder hervorzn-
holen, damit der Staatsregierung klar gestellt werde, wie
dringlich eine Reform sei. Allerdings sei dieselbe eine schwierige
Arbeit, doch dürfe man sich nicht scheuen, sie in Angriff zu
nehmen. Wir hätten nicht die Hoffnung, daß ein Anderer
die Arbeit uns abnähme. Er wenigstens hoffe nicht, daß die
Bestrebungen einer Partei, welche die Competenz des Reichs¬
tages auch auf das Civilrecht ausdehnen wolle, Erfolg haben
könnten. Bis jetzt seien ihre Anträge mit Majorität abge¬
lehnt. Wenn man nun berücksichtige, daß in unserem Herzog¬
thuine 13 verschiedene eheliche Güterrechte cpistirten, so sei es

14«
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schon aus diesem Grunde nothwendig, eine Übereinstimmung
anzubahnen. Er wolle ein practisches Beispiel anführen. In
seiner Gegend existire ein Haus, auf dessen Diele ein anderes
Güterrecht als auf der Küche gelte, weil dasselbe aus zwei
verschiedenen Häusern, von welchen eins unter Osnabrücker
und eins unter münsterschcr Hoheit gestanden, zusammenge-
baut sei. In seinem Amtsgerichtsbezirke wisse man oft gar
nicht, unter welchem Gütcrrccht eine Stelle stehe, namentlich
die zuziehenden Heuerleute geriethen dadurch oft in eine üble
Lage. Mosaikartig gingen das münstersche Göterrecht, wel¬
ches Gütergemeinschaft, und das osnabrückische, welches Güter¬
trennung habe, in einander über.

Was ferner die Frage anginge, in welcher Richtung das
Grunderbrecht zu reformiren sei, so mühte er behaupten, daß
in seiner Gegend allgemein die Beibehaltung desselben ge¬
wünscht werde. Die Denkschrift des Herrn von Beaulieu
habe dort bereits Besorgnisse erregt, daß die Gesetzgebung zu
radikal Vorgehen würde und man habe den Wunsch ausge¬
sprochen, sich dieserhalb an das Staatsministerium zu wenden.
Soweit er das Münsterland kenne, sei dasselbe für Erhaltung
des Grunderbrcchts, welches die Gewähr eines tüchtigen
Bauernstandes gäbe. Oft seien die abgehenden Kinder
auch jetzt sogar bereit, den Grunderben zu bevorzugen, wenn
er sonst die Stelle nicht halten könne. Er ersuche deßhalb
die Staatsregierung, bei Ausarbeitung der Codifikation das
Grunderbrecht zu erhalten, freilich nicht soweit, wie ein
Mooriemer Recht in dieser Beziehung ginge. Auch auf an¬
dere Weise könne dem Grunderben das Fortwirthschasten mög¬
lich gemacht werden. Er halte das osnabrückische Recht für
das passendste. Nach demselben bekomme der Grunderbe dop¬
pelte Portionen, Haus und Garten im Voraus und das
übrige theile er mit den Geschwistern.

Abg. Cammaim : In der früheren Herrschaft Jever be¬
stehe kein Gruuderbrecht, gleichwohl sei es äußerst selten, daß
Grundbesitzungen zum Zwecke der Erbtheilung verkauft wür¬
den, weder in den Geest- noch in den Marschdistrikten. Die
Verordnung vom 20. Mai 1806 schreibe nämlich vor, daß
die Grundstücke, um sie der Familie zu erhalten, zunächst
taxirt unter den Erben aufgesetzt und erst, wenn das Taxat
nicht geboten werde, zum öffentlichen Verkaufe kommen sollen.
Die Kinder erbten zu gleichen Theilen und die Wittwe habe,
außer ihrer Erbportion, welche nach der Zahl der Kinder
verschieden sei, den Nießbrauch bis zur Volljährigkeit oder
früheren Verheirathung der Kinder. Im Jeverlande sei man
mit diesem Nechtszustande sehr zufrieden und wünsche nicht
die Einführung eines Grunderbrechtes.

Abg. Wnlff : Für das Fürstenthum Lübeck wolle er
aussprechen, daß auch dort eine neue Beordnung des Grunderb-
und ehelichen Güterrechts nothwendig sei. Der Provinzial¬
rath habe wiederholt auf eine solche Reform angetragen. Die
Verhältnisse seien im Fürstenthum dieselben wie im Herzog-
thume und würde das hier einzuführende Gesetz auch dort

passen. Im Uebrigen müsse er sich dem Abgeordneten Hull-
mann  anschließeu und ebenfalls eine Beibehaltung des Grund¬
erbrechts empfehlen.

Abg Hullinamn Er wolle nur gegen den Abgeordneten
Russell  bemerken, daß er den Antrag des Abgeordneten
Ramien  nicht für überflüssig halte, sondern nur vertraue,
daß auch ohne denselben die Staatsregierung die Reform thun-
lichst fördern werde.

Abg. Schwegmann: Er habe sich vor einiger Zeit die
Beaulieu 'sche  Broschüre angeschafft und könne nur be¬
stätigen, daß die Landleute in seiner Gegend nicht mit den
Resultaten derselben übereinstimmten. Man sei nicht einmal
für vollständige DispositionSfreiheit, viel weniger denn für
gleiches Erbrecht und Naturaltheilung. Auch wolle man kein
Meistgebot unter den Erben. Nach den Volksanschauungen
müsse der Grunderbe so gestellt werden, daß eine übermäßige
Ueberschuldung nicht eintrete. Viele Stellen würfen erst nach
einer Reihe von Jahren einen Ertrag ab. Erst kürzlich hätte
ja in Rücksicht auf solche Stellen der Abgeordnete Rüdebusch
den Antrag gestellt, daß dieselben 20 Jahre lang von den
Wegelasten frei sein sollten. In seiner Gegend sei man durch¬
aus für Beibehaltung des Grunderbrechts.

Ministerpräsident Von Rössing: Wenn der Landtag
den Antrag des Abgeordneten Ramien  annehme, so könne
die Staatsregierung diesen Entschluß nur willkommen heißen,
da sie gleich wie der Landtag von dem Standpunkte aus¬
gehe, daß eine Reform des Grunderbrechts und ehelichen
Güterrechts dringend geboten erscheine. Wenn demungeachtet
der Landtag bis jetzt noch keine hierauf bezügliche Gesetzent¬
würfe erhalten hätte, so möchte darüber zur Aufklärung die¬
nen, daß die politischen Verhältnisse und sonstige gesetz¬
geberische Arbeiten deren Vollendung erschwert hätten. Der
Hauptgrund der Verhinderung sei aber der gewesen, daß die
freie Theilbarkeit des Grundeigenthumsnoch nicht die ge¬
nügende Regelung erfahren habe. Nachdem jetzt dieser letztere
Punkt beseitigt, dürfte man erwarten, daß frisch an die Er¬
ledigung der übrigen Reformarbeiten gegangen werde. So¬
wohl in Betreff des Grunderbrechts, wie in Betreff des ehe¬
lichen Güterrechts lägen der Staatsregierung bereits ausführ¬
liche Gutachten vor. Dasjenige über die Reform des Grund¬
erbrechts sei bereits publizirt, um Gelegenheit zu einer öffent¬
lichen. Discussion zu geben.

Wenn in dieser Hinsicht bis jetzt wenig geschehen sei, so
hoffe er doch, daß in Folge der heutigen Anregung sich
Manche berufen fühlen möchten, die Feder in die Hand zu
nehmen. Ebenso willkommen seien der Staatsregierung aber
die einzelnen Stimmen aus den verschiedenen Landestheilen,
die sich heute erhoben hätten. Freilich sei es nicht ange¬
messen, wenn der Landtag jetzt schon einen Beschluß über die
specielle Richtung der Reform fasse. Im Uebrigen theile er
zur Beruhigung mit, daß auch für die Staatsregierung die
Frage, in welcher Richtung die Reform zu bewirken, ob in
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der Richtung des Gutachtens des Herrn von Beaulien  oder
in der Richtung auf eine mäßige Erhaltung des Grunderb¬
rechts, noch eine vollständig offene sei.

Um so dankbarer müsse aber deßhalb die Staatsregierung
jene Aeußerung aufnehmen, die ihr in dieser Sache aus dem
Landtage zu Ohren komme.

Schluß der Debatte. Der Antrag des Abgeordneten
Ramien  wird einstimmig angenommen.

Abg. Ramien : Er bäte, im Protokoll zu constatiren,
daß sein Antrag, einstimmig angenommen worden sei.

II. Antrag des Herrn Abgeordneten Ramien,
betr . dieZulassungderPreußischenBanknoten und
Cassenanweisungen bei den öffentlichen Casseu.

Präsident Hullmann  übernimmt wieder den Vorsitz.
Der Antrag des Abgeordneten Ramien  lautet:

Der Landtag wolle beschließen, Großherzogliche Staats¬
regierung zu ersuchen:

Dieselbe wolle veranlassen, daß bei allen öffentlichen
Cassen des Großherzogthums Königlich Preußische
Banknoten und Casseuanweisungenvon den Con-
tribuenten in Zahlung angenommen werden.

Ramien . St rodthoff . Rüde dusch. Müller.
Massing . Lübden . Wulfs.

Motive.
Es ist oft für die Coulribuenten höchst unbequem, die

an Staatskassen zu entrichtenden Zahlungen in Silber zu
leisten. Zahlungen in Kronen sind meistens mit Verlusten
verbunden. Oldenburgisches Papiergeld circulirt wenig, wäh¬
rend an Preußischem kein Mangel ist. Da nun letzteres all¬
gemeine Gültigkeit hat, auch vom OldenburgPyenStaate
an den Preußischen Staat jährlich erhebliche Zahlungen zu
leisten sind, die das eingehende Papiergeld consumiren dürften,
so scheint für die Casse des Staats durch die Annahme des
gedachten Papiergeldes kein Verlust erwachsen zu können.

Abg. Ramien : Nur ein Paar Worte zur Unterstützung
seines Antrages. Derselbe wolle die Zulassung des Preußischen
Papiergeldes als Zahlungsmittel bei unseren öffentlichen
Cassen bewirken. In seiner Gegend sei eS oft eine Cala-
mitäl. Man wisse nicht, womit man seine Steuern bezahlen
solle. Preußisches Papiergeld sei sehr viel vorhanden und
werde durch die auswärtigen Kaufleute hereingebracht. Olden¬
burgisches Papiergeld circulire fast gar nicht, da es meistens
ins Ausland gehe. Die Stac^sregicrung könne bei Erfüllung
seine? Ansuchens keinen Nachtheil haben, i da ja bedeutende
Zahlungen von Oldenburg an Preußen geleistet würden.

Abg. Russell: Wenn er auch die Annahme des An¬
trags empfehle, so möchte er doch daraus aufmerksam machen,
daß derselbe zur Folge habe, daß bei uns Preußisches Papier¬
geld an jeder Casse angenommen werde, während das Olden-
burgische Papiergeld unter 10 Thlr. in Preußen nicht circu-
liren dürfe. Dennoch sei die Annahme des Antrages im In¬
teresse des Butjadingerlandes, wo viele Verbindungen mit

Preußen beständen, sehr wünschenSwerth. Indessen möchte er
der Staatsregierung doch anheimgeben, womöglich auf eine
gewisse Reciprocität hinzuwirken, daß in Preußen auch das
Oldenburgische Papiergeld angenommen werde. Noch besser
wäre eS freilich, wenn Preußen auch an uns große Zahlun¬
gen zu leisten hätte. Die würde er gerne in Oldenburgischem
Papiergelde annehmen.

Abg. Lübtzen: Das von dem Abgeordneten Ramien
Gesagte könne er nur bestätigen. Man könne annehmen,
daß das circulirende Papiergeld zu 2/̂ in Preußischen und
zu */io in Oldenburgischen Scheinen bestände. Louisd'ors und
Kronen feien gar nicht vorhanden, Preußische Thaler äußerst
wenig. Weil wir nun unsere Abgaben in Courant bezahlen
sollten, so müßten wir unser Preußisches Papiergeld, welches
für Vieh re. ins Land komme, zum Banquier bringen und
dabei ein Aufgeld bezahlen.

Abg. Ramien : Mit dem Abgeordneten Russell  halte
er es für sehr wünschenSwerth, Preüßen zu veranlassen, auch
Oldenburgisches Papiergeld anzunchmen. Sein Antrag sei
indessen nicht in Rücksicht auf.Preußen, sondern im eigenen
Interesse unseres Land gestellt.

Der Antrag des Abgeordneten Ramien  wird darauf
angenommen.

III. Interpellation des Herrn Abgeordneten
Scho mann , betr . Aenderung der Strafprozeß¬
ordnung für die Fürstenthümer.

Abg. Schomann : Wie die Herren aus seiner Inter¬
pellation gesehen hätten, habe er an die Staatsregierung das
Ersuchen gestellt, die Gründe anzugcben, weshalb der vom
vorigen Landtage in Bezug auf die Einführung der Aende-
rungen zur Strafprozeßordnungin den Fürstenthümern ge¬
faßte Beschluß noch nicht zur Ausführung gekommen sei.
Die Einführung dieser Aenderungen sei theils nothwendig,
theils wünschenSwerth. Einmal nothwendig, weil die Aende¬
rungen des Strafrechts mit denen der Strafprozeßordnung
in einem innigen Zusammenhänge ständen und sich gewisser¬
maßen ergänzten. Er wolle einen praktischen Fall anführcn.
Nach den Aenderungen des Strafgesetzbuchs würden z. B.
gewisse Mißhandlungen und Eigenthumsbeschädigungen, welche
früher Vergehen gewesen wären, jetzt als Ucbertretungeu be¬
straft. Es könne nun Vorkommen, daß daS Polizeigcricht sich
überzeuge, ein bei ihm anhängig gemachter Fall trage solche
Kriterien, daß derselbe als ein Vergehen zu bezeichnen sei.
Hier bestimme nun die neueste Strafprozeßordnung, daß in
diesem Falle, trotzdem das Polizeigericht zur Aburtheilüng
kompetent sein sollte, wenn Polizeigericht und Polizcianwalt
übereinstimmten, daß die in aormröto zu erkennende Strafe
nicht über das Strafmaximum, welches vom Polizeigerichte
überhaupt erkannt werden könne, hinausgehe. Nachdem ein¬
mal die Aenderungen des Strafgesetzbuchs publizirt seien, sei
es nothwendig, auch die entsprechenden der Strafprozeßord¬
nung zu publiziren. Dies aber sei ferner wünschenswertst,
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da in den letzteren dem Angeklagten und Beschuldigten eine
bessere Stellung eingeräumt sei, indem ihm gestattet wäre,
bereits in der Voruntersuchung sich eines Vertheidigcrs zu be¬
dienen. Das sei bei den alten Bestimmungen nicht zu¬
lässig gewesen. Während ferner in dem Herzogthume nicht
einmal mehr gegen die Strafurtheile der Obergerichte appellirt
werden könnte, sei in den Fürstenthümern bei den kleinsten
Uebertretungen noch eine Berufung möglich. Deßhalb müßten
die Letzteren darauf halten, daß auch bei ihnen die neuen
Ncnderungen der Prozeßordnung eingeführt würden. Erhübe
aber um so mehr Veranlassung die Staatsregierung zu fra¬
gen, welche Gründe dieser Einführung bisher entgegengestanden
hätten, als in dem letzten Landtagsabschiede kein Wort über
diesen Punkt gesagt sei.

Ministerpräsident Von Rössing: Er müsse zugestcheu,
daß die Interpellation durchaus motivirt sei. Uebrigens sei
der Zusammenhang folgender. Der Landtag habe es ver«
säumt, der Staatsregierung von den in dieser Hinsicht ge¬
faßten Beschlüssen Mittheilung zu machen und hätten diesel¬
ben deßhalb in dem Landtagsabschiede nicht berührt werden
können. Die Sache sei in Folge davon liegen geblieben,
werde aber jetzt bald in Angriff genommen werden.

Damit ist die Interpellation erledigt.
IV. Bericht des Krongutsausschusses über

die Vorlage , betr . die Revision des Abschnittes
IX. und der Anlage I. des Staatsgrundgesetzes.

Die Majorität des Ausschusses (Bargmann , Cam-
mann , Huchting . Propping , Ramien , Schweg¬
mann , Wulff)  beantragt:

Der Landtag woüe der,Vorlage, betr. die Revision
des Abschnittes IX. und der AnlageI. des Staats-
grundgesetzcs, seine Zustimmung nicht ertheilen.

Die Minorität (Schomann , Bünncmeyer)  be¬
antragt:

Der Landtag wolle beschließen, daß auf eine Be-
rathung der Vorlage im Einzelnen cinzugehen sei.

Ministerpräsident Von Rössing: Der vorliegende sehr
wichtige Gegenstand habe gewiß jeden Einzelnen lange be¬
schäftigt. Jetzt, nachdem der Ausschuß denselben berathen
und die Mehrheit und Minderheit ihren Bericht abgestattet
habe, würden die Gründe und Gegengründe vollständig zu
übersehen sein, so daß es schwer hielte, neue Gesichtspunkte
aufzufinden. Aber bei der Bedeutung der Sache wolle er
sich doch gestatten, die hauptsächlichsten in Betracht kommen¬
den Momente noch einmal hervorzuheben.

Der Bericht der Mehrheit basire auf der Voraussetzung,
daß die Anlage I. des Staatsgrundgesetzes eine definitive
Auseinandersetzung zwischen der Krone und dem Lande ent¬
halte, so daß die Frage, welche Rechte die Großherzogliche
Familie an dem Domanium habe, nur dann in Frage kom¬
men könne, wenn beim Absterbcn des Mannesstammes des
Herzogs Peter Friedrich Ludwig die Agnaten cintreten würden.

Sei dies wirklich die Ansicht der Mehrheit veS Ausschusses
gewesen, so sei dieselbe nach Ansicht der Großherzoglichcn
Staatsregierung durchaus unrichtig. Dies anzuerkennen sei
von um so größerer Bedeutung, als die Mehrheitsansicht
wesentlich von diesem Punkte aus deducire.

Z. 14 der AnlageI. laute aber:
Diese Vereinbarung ist nur für die Dauer der im
8.Artikeldes Staatsgrundgesetzcs bestimmten Regierungs¬
nachfolge gültig und fällt mit allen daraus zu ziehen¬
den Folgerungen weg, sobald kein Nachkomme aus
dem Mannesstamme des Herzogs Peter Friedrich
Ludwig mehr an der Regierung des Großherzogthums
ist, unbeschadet jedoch des Rechtsbestandcs der in¬
zwischen am Domanialbestande vorgenommenen Aen-
derungen.

Deutlicher, als wie hier geschehen, könne nicht der Ge¬
danke ausgesprochen werden, daß die Vereinbarung mit allen
ihren Consequenzen wegfalle, sobald kein Nachkomme aus dem
Mannesstamme des Herzogs Peter Friedrich Ludwig regiere.
Nun würde mau fragen, worin beständen aber in diesem
Falle die Rechte der Großhcrzoglichen Familie. Da im
Staatsgrundgesetze jede Bestimmung über diese Rechte fehle,
so werde es darauf ankommen, welche historischen Rechte der
Großherzoglichen Familie vorhanden gewesen wären, als das
Staatsgrundgesetz publizirt sei. Man möge kein näheres Ein¬
gehen auf diese Rechte von ihm erwarten. Die Ansichten der
Staatsrcgierung und der Mehrheit des Ausschusses gingen
hier sehr weit auseinander und eine Verständigung würde in
der Debatte wohl nicht erreicht werden. Er verzichte deßhalb
darauf, eine historisch-juristische Abhandlung zu liefern, um
die Ansichten der Staatsregierung zu begründen. Gerade je
erschöpfender diese, um so weniger sei sie geeignet, in die
Debatte gezogen zu werden. Aber Gesichtspunkte praktischer
Natur kämen hier vor allen Dingen in Betracht.

Wenn man in politischen Dingen seine Entschlüsse zu
fassen habe, so dürfe man dieselben nicht darnach normiren,
wie man selbst die Verhältnisse auffassc, sondern darnach, wie
diese präsumptiv in den maßgebenden Kreisen aufgefaßt würden.
Und von diesem Standpunkte aus wolle er einen Blick in
die Vergangenheit werfen.

Es sei bekannt, daß 1806 den Mcdiatisirten ihr sammt-
licheS Kammergut verblieben wäre. Als später die Krone
Preußen mit dem Fürsten zu Hohenzollern das Abkommen
geschlossen habe, sei dasselbe Prinzip zur Anwendung gebracht,
ebenso in neuester Zeit in dem Vertrage mit Waldeck. Den
Depossedirten, welche 1866 im offenen Kriege mit Preußen
gestanden hätten, seien Abfindungen gewährt, welche voll¬
ständig mit ihren früheren Bezügen harmonirten. Man solle
die Folgen bedenken, wenn etwa mit unserem Staate der
Fall wirklich eintrele, der hier als möglich hingcstellt sei,
daß die Selbstständigkeit desselben aufhöre, ohne daß feste
Rechtsverhältnisse in Bezug auf das Domanialwesen vorlägen.
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Würden dieselben jetzt getroffen, so habe der Landtag ein
Wort initzusprechen; ohne ihn könne nichts geschehen. Andern¬
falls wäre es aber zweifelhaft, ob er irgend etwas anderes
zu sagen habe, als höchstens: Ja.

Speziell müsse er noch einiges über den Finanzpunkt
sagen. Die Majorität des Ausschusses habe Berechnungen
ausgestellt, welche nicht denen der Regierungsvorlage ent¬
sprächen. Nach dieser aber würde sich der finanzielle Vor-
theil des Großherzogthums auf jährlich 38,985 Thlr. be¬
laufen. Das sei ein sehr erheblicher Gegenstand. Wenn er
vorhin die Möglichkeit des Aufhörens unserer politischen
Selbstständigkeit angedeutet habe, so stimme die Staatsre¬
gierung darin vollständig mit dem Berichte der Majorität
überein, daß dieses Ereigniß im Bereiche nur der Möglichkeit
liege. Niemand könne indessen wissen, welche Richtung die
Weltgeschichte nehmen würde. Allerdings wisse die Staats¬
regierung bestimmt, daß man an maßgebender Stelle unbe¬
dingt nicht wolle, daß die kleineren Staaten ihre Selbststän¬
digkeit verlören.

In einem  Falle aber könne dies trotzdem geschehen,
wenn nämlich der kleinere Staat nicht mehr im Stande sein
sollte, seine Verpflichtungen gegen den Bund zu erfüllen und
daneben nicht noch lebensfähig bleibe. Nun bäte er die Herren,
einen Blick aus unsere muthmaßliche Finanzlage zu Wersen,
wenn nach Ablauf der Convention der volle Militärbeitrag
zu leisten sei. Mit Zahlen wolle er nicht kommen, aber er
frage die Versammlung, ob die Finanzlage sich nicht dann
so gestalten könne, daß eine Mehreinnahme von 40,000 Thlr.
jährlich den Ausschlag gebe. Man möge nicht glauben, dann
noch jeden Augenblick aceeptiren zu können, was jetzt offerirt
worden. Selbstverständlichwerde die Staatsregierung, was
wiederholt offerirt worden, im Falle es jetzt abgelehnt wer¬
den sollte, dem Lande nicht nochmals bieten.

Er wolle den Standpunkt der Staatsregierung noch
kurz zusammenfassen. Die Staatsregierung sei nicht ohne
Zweifel, ob das Abkommen, wie vorgeschlagen, wirklich im
Interesse des Großherzogs wäre, darüber aber sei die Staats¬
regierung und zwar jeder einzelne Factor derselben nicht im
Zweifel, daß das Abkommen im entschiedensten Interesse des
Landes sein würde.

Hiermit könne er schließen. Wie die Abstimmung auch
ausfallen werde, die Staatsregierung könne beruhigt sein.
Sie habe ihre Vorschläge gemacht auf Grund fester Ueber-
zeugung und in dem Glauben, durch dieselben wesentlich das
Interesse des Landes zu fördern. Wenn die Vorschläge nicht
realisirt werden sollten, so könne sie sich beruhigt halten.

Abg. Gräpel : Wir ständen vor einer peinlichen Sache,
weil wir das Interesse des Landesherrn von dem des Landes
zu trennen und die Vortheile des Einen gegen die des An¬
dern auf die Wagschaale zu legen hätten. Wenn aber der
Bericht der Minorität die höchste Person des Fürsten in die
Debatte ziehe und die loyale Stimmung des Landes gegen

die fürstliche Familie für ihre Auffassung anrufe, so halte er
dies Verfahren nicht für zulässig und müsse sich dagegen ver¬
wahren, in seiner entgegengesetzten Auffassung einen Mangel
an Loyalität zu erblicken. Nach dem Mandat, welches uns
an diese Stelle berufen, sei der Landtag verpflichtet, in dieser
Angelegenheit vorzugsweise das Interesse des Landes im Auge
zu behalten. Deßhalb habe er sich für die Mehrheit des
Ausschusses entschieden. Daß man von vorn herein mit eini¬
ger Scheu an eine Domänenfrageherantrete, sei erklärlich,
weil dieselbe bei Bcordnung staatlicher Verhältnisse regel¬
mäßig die Quelle der heftigsten Zerwürfnisse und Kämpfe
zwischen Fürst und Volk gewesen wäre. Auch unserem Lande
seien diese Kämpfe nicht erspart geblieben. Es werde noch
in Aller Gedächtniß sein, daß an diesem Kampfe zwischen
Staatsregierung und Landtag bei Vereinbarung des Staats-
grundgesetzes das ganze Verfassungswerk nach langer Arbeit
zu scheitern drohte. Durch beiderseitiges Entgegenkommenwäre
dieser Kampf beendet dadurch, daß ein gewisser Domänen-
Complcx als Krongut ausgeschieden sei, der Großherzog so¬
dann aller Ansprüche auf die anderen Domainen entsagte und
diese für Staatsgut erklärt seien. Er hätte nicht geglaubt,
daß in unserem Lande eine Domänenfragc noch einmal würde
aufgeworfen werden, solange der Mannsstamm des Herzogs
Peter Friedrich Ludwig an der Regierung des Großherzog¬
thums sei. Die Staatsregierung habe in ihrem ersten Schrei¬
ben ja selbst hervorgehoben, daß alle Differenzen eine glück¬
liche Lösung gefunden hätten. Wenn dieselbe dennoch die
Domänenfrage wieder auf die Tagesordnung gebracht Hütte,
so wäre also der Grund nicht in der Nothwendigkeit
zu suchen, bestehende Zweifel zu schlichten, sondern es werde
wesentlich die Erwägung dazu veranlaßt haben, daß künf¬
tige Ereignisse die Selbstständigkeit des Großherzogthums
in Frage stellen und die fürstliche Familie nöthigen könn¬
ten, von der Regierung des Landes abzutreten. Die
Vorlage ziele nun dahin ab, die gestimmten zur Sustentation
der fürstlichen Familie dienenden Mittel unter Wegfall der
Baarsumme als Krongut auszuscheiden, und wie es nach der An¬
sicht der Staatsregierung schon den bestehenden Rechtsgrundsätzen
entspreche, das Krongut als ein Haus- und Familiencommiß
der fürstlichen Familie zu bezeichnen, um außer Zweifel zu
stellen, daß dasselbe bei einer etwaigen Mediatisirung der re¬
gierenden Familie zufalle und vom Lande' getrennt werde.

Wenn wir nun fragten, ob der Landtag Veranlassung
habe, auf die Berathung einzutreten, so sei die angegebene
Veranlassung als eine dringende jedenfalls nicht anzusehen.
Nach menschlicher Voraussicht werde der angedeutete Fall nicht
eintreten. Es sei aber bedenklich, auf die Vorlage einzutre¬
ten, wenn man die Rechte der fürstlichen Familie nicht krän¬
ken und auch die Interessen des Landes nicht schädigen wolle.
Schwierig sei schon eine Schätzung desjenigen, waS von bei¬
den Seiten aufgeopfert werde, die Hauptschwierigkeit liege aber
in der Bestimmung, WaS Rechtens sei für den Fall, daß die

*
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fürstliche Familie von der Regierung des Landes abtreten
sollte . Wie in den Berichten deS Ausschusses bereits ausge¬
führt , sei eS unter den Staatsrechtslehrern sehr bestritten,

-welche Rechte überhaupt den Fürsten an dem Domanium zu-
stchen . Auch bei den Verhandlungen über das Staatsgrnnd-
gesetz sei dieser Punkt zur Sprache gekommen . Der der
StaatSregierung gemachte Vorschlag wäre damals dahin ge¬

gangen , daß die Civilliste lediglich in einer Baarsumme be¬
stehen sollte , wogegen der Großherzog das gesammte Domanium
als Staatsgut anerkenne unter Vorbehalt des Nachweises
der Bestandtheile , welche als HauSgut zu betrachten seien.
Dieser Vorbehalt hätte Anstoß gefunden und es sei von dem
Abg . von Thünen  die Frage angeregt , wie es mit den
Domänen werden solle, wenn die Familie von der Regierung
abtrcte . Der damalige RegierungScommissär ZedeliuS
hätte darauf erklärt , daß er im Namen der StaatSregierung
keine Erklärung abgeben könne , daß aber seine persönliche
Meinung dahin ginge , daß bei einer etwaigen Mediatisirung
deS Fürsten eine Trennung des Staats - und HauSgutes nicht
eintrete , daß nur die fürstliche Familie aus dem Hausgute
auch dann noch ihren standesgemäßen Unterhalt zu beziehen
habe . Er wolle dahingestellt sein lasten , ob diese Anschauung
oder die des von der Minorität angeführten StaatSrechtS-
lehrers Zachariae  die richtige sei, welcher letztere behaupte,
daß bei einer Mediatisirung dem Fürsten daS gesammte Do-
manium herauszugebcn wäre . Aber ohne Zweifel könne
diese angeblich gemeinrechtliche Regel nicht zur Geltung kom¬
men , wenn im Staarsgrundgesctze des einzelnen Staates
etwas anderes bestimmt sei. In unserem Staatsgrundgesetze
liege nun eine definitive Auseinandersetzung zwischen Fürst
und Land vor.

In Z. 2 der Anlage I . sei bestimmt , daß von dem ge¬
summten bisher von den Staatsbehörden verwalteten Doma-
nialbestande zur Sustentation deS Großherzoglichen Hauses
Grundstücke ausgeschieden zum Pachtwerthe von 85,000 Thlr.
und für Krongut der jetzt regierenden fürstlichen Familie er¬
klärt werden , in dessen Besitz der jedesmalige regierende Groß¬
herzog sich befinde . Ferner werde in tz. 11 bestimmt : »Das
Großherzogliche Krongut kann nur mit ständischer Zustimmung
veräußert oder mit Schulden belastet werden und ist vom
Lande untrennbar . " Die Staatsregierung bemerke , eS könne
mit einigem Scheine vielleicht aus dieser Fassung die Fol¬
gerung gezogen werden , daß auch im Falle des Abtrctens der
Großherzoglichen Familie daS Krongut dem Lande ver¬
bleibe . Es sei doch Wohl nicht anzunehmen , daß mit den
Worten „ daS Krongut ist vom Lande untrennbar " nur das¬
selbe gesagt sei, was schon vorhergehe , daß das Krongut im
Besitz deS regierenden Großherzogs bleiben müsse und nicht
veräußert werden könne . ES sei vielmehr wohl nicht zu be¬

zweifeln , daß durch diese Bestimmung grade für den Fall
des Abtretens der fürstlichen Familie von der Regierung einer
Trennung deS Krongnts vom Laude habe vorgebeugt werden

sollen . Nun habe freilich die Minorität des Ausschusses ver¬
sucht , daß die ganze Vereinbarung wegfällig sei , wenn der
Mannesstamm deS Herzogs Peter Friedrich Ludwig noch vor
seinem Erlöschen von der Regierung des Großherzogthums
adtrete . Auch die Staatsregierung theile , wie er heute gehört
habe , diese Auffassung , in der Vorlage selbst habe sie sich noch
nicht darauf berufen . Er müsse bekennen , daß ihm dieselbe
sehr zweifelhaft erschiene , wenn man die Entstehungsgeschichte
des Z. 14 betrachte , worüber der Bericht der Majorität be¬
reits das Nähere ergebe . Wollte man aber auch der Mino¬
rität und der Großherzoglichen Staatsregierung Recht geben,
so würde doch beim Wegfallen der ganzen Vereinbarung das
Vcrhältniß wieder eintreten , wie cd vor dem Staatsgrund¬
gesetz bestand , es würde also der früher vorbehaltene Nach¬
weis zu erwarten sein , daß einzelne und welche Theile deS
Domaniums die Eigenschaft eines Hausgutes an sich trügen,
und es würde dann wieder die Frage sein , welches Schicksal
nach gemeinrechtlicher Regel das Hausgut im Falle einer Me-
diatisirung haben würde.

Er wolle nur Hervorgehoden haben , daß er die Auffassung
der Großherzoglichen Staatsregierung darüber , was im Falle
einer Mediatisirung der Fürstlichen Familie in Betreff der

Domänen Rechtens sei, nicht als unzweifelhaft richtig gelten
lassen könne und daß die gewünschte neue Vereinbarung äußerst
schwierig sei, weil daS , was vom Lande aufgeopfcrt werden
solle , eine ganz andere Bedeutung gewinne , wenn wirklich die
Auffassung der Staatsregierung nicht die richtige sei.

ES frage sich aber weiter , ob die dem Lande in Aus¬
sicht gestellten Vortheile so groß seien , daß dasselbe unter allen
Umständen ein gutes Geschäft mache , unter der Voraus¬
setzung , daß ein Verlust der Selbstständigkeit in naher Zu¬
kunft nicht bcvorstehe . Die Berechnungen der Vorlage wären von
der Majorität in Zweifel gezogen , namentlich weil die zu Grunde
gelegten Pachterträge erheblich zu niedrig gegriffen seien . Die Mi¬
norität bemerke , daß nach einerAeußerung desRegicrungscommis-
särS die Staatsregierung geneigt sei, auch aus andere Vorschläge
einzugehen . Er bekenne , daß er es nicht angemessen finde , wenn
Staatsregierung und Landtag in einer so delikaten Frage mit
einander markten und feilschten . Würden aber auch von der
Staatsregierung noch günstigere Anerbieten gemacht , so würde
er doch nicht darauf eingehen können , weil der Gewinn des

Landes immerhin von ungewissen , in der Zukunft liegenden
Umständen abhänge und insofern das abzuschließendc Geschäft
in dem Berichte der Mehrheit des Ausschusses nicht unpassend
ein aleatorisches genannt werde . Es sei ein Wagniß , auf un¬
sichere Umstände hin einen Gewinn zu bauen . Er wolle mit

den Mitteln des Landes kein Glücksspiel treiben und bestreite
auch der Minorität die Berechtigung hiezu.

Abg . Bargmarm als Berichterstatter der Mehrheit:
AlS Berichterstatter der Mehrheit erlaube er sich , zunächst
gegen die Ausführungen der Minderheit sich zu wenden und

dann dasjenige zu berühren , waS soeben vom Ministertische
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zur Verteidigung der Vorlage vorgetragen sei. Die Minderheit
hebe hervor, daß die beantragte Revision ein persönlicher Wunsch
des Fürsten sei. Es möge gewiß sehr angenehm sein, einem per¬
sönlichen Wunsche des Landcsherrn entsprechen zu können, aber
das Amt eines Volksvertreters lege die heilige Pflicht aus,
lediglich im Interesse des Landes zu handeln und selbst dann
nicht aus der Rolle zu fallen, wenn man etwaigen Wünschen
der höchsten Stelle entgegentreten müsse. Die Minorität habe
sich ferner auf den mit Recht gerübmten loyalen Sinn des
Landes berufen. Doch das Land habe in dieser Frage eS
für passender gehalten, sich dem persönlichen Wunsche des
Großherzogs entgegenzustcllen, wie schon aus den Wahlen er¬
sichtlich gewesen wäre. Er glaube nicht, daß gesagt werden
könne, daß ein Ablehnen der jetzigen Vorlage gegen die
Stimmung des Landes verstoßen würde. ES habe sich im
Lande keine Stimme erhoben, um die finanziellen Vorthcile
der Vorlage anzunchmen. Wer sonst derartige Vortheile biete,
finde überall leichtes Verständniß, den Geldpunkt zu unter¬
suchen, habe jeder Neigung und Geschick. Deßhalb schienen
die dargebotenen finanziellen Vortheile von vornherein sehr
problematischer Natur zu sein. Wollte die Staatsregierung
solche bieten, so Hütte sie dieS in einfacherer, in die Augen sprin¬
genderer Weise thun können. Wenn wir auf die Vorlage
cingehen wollten, so würden wir unS in zahllose Berathun¬
gen der unerquicklichsten Art verlieren, die noch viel peinlicher
sein würden, als die heutige Debatte, die sich doch nur in
Gesichtspunkten ganz allgemeiner Art bewege. Deßhalb hät¬
ten wir die triftigsten Gründe, in eine Spezialberathung der
Vorlage nicht einzugehcn.

Die Minorität betone, daß man einem Provisorium ein
Ende machen und definitive Zustände schaffen müsse. Dabei werde
hinzugefügt, daß früher oder später doch die Anrechte der
Großherzoglichen Familie an den Domänen ausgetragen wer¬
den müßten. Allerdings sei alles Irdische vergänglich, es
frage sich aber doch, ob die jetzt vorliegenden Verhältnisse der
Art seien, daß man auf das Schleunigste andere Zustände
schaffen müsse. Das sogenannte Provisorium aber sei für die
Dauer der Dynastie berechnet. Als man 1849 das Abkom¬
men geschlossen, habe man nicht daran gedacht, dieses als ein
Provisorium zu kenntzeichncn, sondern habe ein Definitivum
für die ganze Dauer des jetzt regierenden Hauses im Sinne
gehabt. An ein Erlöschen desselben habe Niemand gedacht.
So vorsichtig sei man nicht zu Werke gegangen.

Die Minorität habe ferner darauf hingewiescn, daß wir
es mit einem durchaus zweifelhaften Rechtszustande zu thun
hätten und hierbei werde sich auf verschiedene Staatsrechts¬
lehrer berufen. Wenn die Minderheit sich gleichwohl nicht
entscheide, so solle die Sache doch jedenfalls so liegen, daß
man am besten thäte, sie durch einen Vergleich zu erledigen.
Die Minorität berechne nun, daß das streitige Object von
einem jährlichen Ertrage von 433,450 Thlr. und einem Ca-
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pitalwerthe von 10,836,250 Thlr. sei, und vergleiche dann
diese Summe mit derjenigen, welche von der Staatsregierung
zu einem Großherzoglichen Haus- und Familienfideicommiß
gefordert werde. Er sei der Ansicht, daß mit Einem, der so
rechne, wie die Minorität, sich sehr gut Vergleiche abschließcn
ließen. Nach ihr komme es nur darauf an, möglichst viel zu
fordern, um möglichst viel zu erhalten. Auf diesen Stand¬
punkt vermöge er der Minorität nicht zu folgen. Die Re¬
venue von 433,000 Thlr., welche sie als möglichen Anspruch
des Großherzoglichen Hauses hinstclle, sei eine Summe, welche
das Großherzogliche Haus in Wirklichkeit niemals bezogen
habe. Auch vor 1848 habe dasselbe aus den Domänenein¬
künften nur seinen eigenen Bedarf decken können. Alles übrige
wäre in die Staatskasse geflossen und zu Ausgaben deS
Staates verwandt. Von dem Großherzoglichen Hause seien
nur ca. 150—200,000 Thlr. jährlich verbraucht. Wenn man
nun eine solche Summe, wie die obige, zum Ausgangspunkte
eines Vergleiches nehme, so sei es unbegreiflich, weßhalb die
Minorität nicht sofort mit beiden Händen zugegriffen habe.
Wenn solche Werthe in Frage kämen, dann wäre allerdings
ein Vergleich unendlich günstig. Aber in dem Höchsten Re-
scripte vom 3. Januar 1849 sei die Forderung des Groß-
hrrzoglichen Hauses an den Domanialbestand nur auf eine
jährliche Rente von 170,000 Thlr. gestellt. Das sei also
die Forderung gewesen. Der Landtag hätte auf einem ganz
anderen Standpunkte gestanden. Am 21. November 1848
habe er den Beschluß gefaßt, nach welchem das gesummte
Domanialvermögen im Großhcrzogthume für Eigenthum des
Staats erklärt worden sei. Vorher sei vielfach an die Groß¬
herzogliche Staatsregierung die Aufforderung gerichtet, anzu¬
geben, auf welche Domanialbestände die fürstliche Familie
Anspruch mache. Es sei aber durchaus keine Antwort erfolgt,
so daß der Landtag sich hätte sagen müssen: die Großherzog¬
liche StaatSregierung sei nicht in der Lage, einen solchen Nach¬
weis zu führen. Dann erst erfolgte der obige Beschluß des
Landtags vom 21. November 1848. In diesem Landtage
seien viele Elemente gewesen, die er als conscrvativ bezeich¬
nen könne, und doch hätten sie alle an dem einstimmigen Be¬
schlüsse desselben Theil genommen. Manche von diesen Mit¬
gliedern des damaligen Landtags fungirten jetzt in den höch¬
sten Stellen der Verwaltung und Justiz. Damals sei auch
ein Vorbehalt beantragt worden, nach welchem es der Staats¬
regierung noch für die Zukunft freistehen sollte, die Domänen,
an welche die Großherzogliche Familie Anspruch mache, zu
bezeichnen. Auch dieser Vorbehalt sei einstimmig abgelehnt.
Dann folgten die besonderen Conferenzen zwischen Staats¬
regierung und Landtag, welche dahin geführt hätten, daß die
AnlageI . des Staatsgrundgesetzes zu Stande gekommen sei.
Die Forderung der Krone sei gerichtet gewesen auf die Bil¬
dung eines Haus- und Familienfideicommisfes aus Domänen
von einem jährlichen Ertrage von 170,000 Thlr. Der Stand¬
punkt des Landtags aber sei der gewesen, daß die Krone kei-
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NM Anspruch auf das vorhandene Domanium habe und so
wäre man zu dem Vergleiche gekommen, daß eine Civilliste
von jährlich 170,000 Thlr. festgesetzt und zur Hälfte derselben
Domanialvermögen mir einem jährlichen Ertragswerthe von
85,000 Thlr. ausgeschieden ward, nicht als Familicnfideicom-
miß, sondern als „Krongut, bestimmt zur Sustcntation des
Großhcrzoglichen Hauses." Aber wenn jetzt die Minderheit
auf einer Basis von 10 Millionen Kapitalforderung verhan¬
deln wolle, so sei eine solche Forderung von der Staats¬
regierung niemals gestellt und damit diese ganze Erörterung
wcgfällig.

Bei den damaligen Verhandlungen zwischen Regierung
und Landtag sei auf Anregung des letzteren der Z. 14 der
AnlageI. zu Stande gekommen, aus welchem von der Großher¬
zoglichen Staatsregierung Folgerungen gezogen seien, die nicht
zu ziehen wären. Formell sei allerdings dieser Paragraph
eine gemeinschaftliche Urkunde und dürsten beide Theile Con-
sequenzen aus demselben ableiten. Die Mehrheit des Aus¬
schusses habe dies auch in ihrem Berichte nicht verkannt. Er
erlaube sich, eine Stelle aus ihrem Berichte zu verlesen:

»Was zunächst die Frage angcht, ob die Vereinbarung
vom 5. Februar 1849, soweit sie sich auf das Domanial¬
vermögen bezieht, als eine vorläufige oder als eine defini¬
tive anzusehen ist, so muß der Ausschuß die Ansicht ver¬
treten, daß sie allerdings, so lange ein Nachkomme aus
dem Mannesstamme des Herzogs Peter Friedrich Ludwig
an der Regierung des Großherzogs ist, eine definitive ist,
und nicht beliebig in Frage gestellt werden kann. Die je¬
weiligen Regenten aus dem Mannesstamme des Herzogs
Peter Friedrich Ludwig sind also rechtlich nicht in der Lage,
Rechte an dem Domanialvermögen des Großhcrzogthums,
soweit sie ihnen nicht Inhalts der Vereinbarung vom
5. Februar 1849 zustehen, geltend zu machen. Wieder
Z. 14 der Vereinbarung entstanden ist, nämlich in Ver¬
anlassung der Landtagscommissäre, um manchen verfäng¬
lichen Ausdrücken der Vereinbarung, deren Aenderung sich
damals nicht erreichen ließ, die Spitze abzubrechen, ist oben
schon angedeuiet worden. Man wollte sicher sein, daß aus
der Einräumung von Rechten(Genußrechten) am Doma-
nialvermögen, wie sie in der Vereinbarung zu Gunsten der
jetzt regierenden Fürstlichen Familie resp. des jedes¬
maligen regierenden Großherzogs geschah, demnächst, wenn
etwa kein Nachkomme aus dem Mannesstamme des Her¬
zogs Peter Friedrich Ludwig mehr an der Regierung des
Großherzogthums sei, nicht gefolgert werde, daß das Land sich
seiner Rechte an dem fraglichen Domanialvermögen zu Gun¬
sten der Fürstlichen Familie entäußert habe."

Damit habe die Mehrheit sich wesentlich auf denselben
Standpunkt gestellt, auf dem der Herr Ministerpräsident stehe.
Aber dieserZ. 14 sei lediglich im Interesse des Landes nach¬

gefügt. Der Landtag fand es bedenklich, ob nicht von der
Staatsregierung die Folgerung gezogen werden könnte, die
jetzt gezogen werde, daß beim Aufhören der Regierung des
Mannsstammes das Krongut ein für allemal der Familie
verbleiben sollte, auch wenn kein Glied derselben mehr an der
Regierung des Großherzogthums sei. Dem wollte der Land¬
tag Vorbeugen, er wollte sicher gehen, daß auch für einen sol¬
chen Fall die Qualität des Krongutes als Staatseigenthum
niemals in Frage gestellt werde. Von der Großherzoglichen
Staatsregierung wären damals auch in keiner Weise Andeu¬
tungen gemacht, daß sic solche Consequenzen ziehen könne.
Damals hätte die Staatsregierung auf dem Standpunkte ge¬
standen, daß der Großherzoglichen Familie mehr Rechte, als
in AnlageI. des Staatsgrundgesetzes festgestellt seien, nicht
zuständen.

Es sei dann von Seiten der Minorität wesentlich darauf
hingewiesen, daß, da doch einmal eine Auseinandersetzung zwi¬
schen Fürst und Land in Bezug auf das Domanium erfol¬
gen müsse, dieselbe lieber bei friedlichen und ruhigen Zuständen
vorzunehmen sei, als zu einer Zeit, wo eine „fremde Hand"
dabei eingreifcn könne. Er vermöge sich keine klare Vorstel¬
lung darüber zu bilden, was die Minorität sich hier unter
dem „Hineingreifen einer fremden Hand" gedacht habe. Er
glaube nicht, daß,wenn dieStaatsregierung letzt abgewiesen, später
noch einmal und wiederum auf Annahme der Vorlage dränge,
sich »eine fremde Hand" cinmischen könne. Wenn aber das
Ereigniß verstanden werden solle, welches die Vorlage als
»staatliche Katastrophe" bezeichne, dann hänge es doch wesent¬
lich davon ab, welcher Art diese Eventualität sei. Wenn jetzt
eine Vereinbarung nicht erreicht werde und die gedachte Even¬
tualität trete ein, so sei es möglich, wenn Gewalt vor Recht ginge,
daß dem Großherzoge das gesammte Domanium oder wenig¬
stens das jetzt Beanspruchte gegeben werde. Dies sei auch
möglich ohne Rücksicht daraus, ob wir jetzt pactirten oder
nicht. Es sei in anderem Falle aber auch möglich, daß das
Fidcicommitz nicht anerkannt und dafür eine Abfindung in
Geld oder sogar gar keine Entschädigung gegeben werde. Für
solche Fälle lasse sich gar nichts beordnen, gar nichts er¬
messen.

Es sei ferner darauf hingewiesen, daß, wenn das Haus¬
und Familienfideicommißzu Stande käme, damit keineswegs,
wie die Majorität fürchte, die Selbstständigkeit des Landes
von Seiten des Fürsten leichter aufgegeben werde, da ja das
Land in diesem Falle zustimmen müsse. Aber er dürfe daran
erinnern, daß, Falls ein solcher Fall cintreten sollte, eS sich
durchaus nicht constatiren lasse, woher der Anstoß dazu komme
und wieweit von dem Großherzoge Widerstand geleistet werde.
Seiner Meinung nach sei die Majorität im Rechte, wenn
sie behaupte, daß beim Festhalten des früheren Zustandes die
Solidarität zwischen Fürst und Volk nur eine um so größere
sein würde.
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Wenn endlich die Minorität darauf Hinweise, daß beim
Zustandekommen der Vorlage das Land hinsichtlich der ihm
verbleibenden Domänen vollständige Freiheit der Veräußerung
erhalten werde, so glaube er, daß, Falls eine solche Verwer¬
fung deS DomaniumS, soweit nicht fremde Verbindlichkeiten
darauf lasten oder die Civilliste mit 85,000 Thlr. darauf
radicirt sei, im Interesse deS Landes geboten erscheine, die
Staatsregicrung auch ihre Zustimmung dazu geben würde
und nicht widerstreben und gleichsam Repressalien zu üben
dafür, daß wir jetzt ihre Vorlage verwerfen.

Präsident: Er müsse sich zuvörderst eine Bemerkung
erlauben. Wenn der Bericht der Minorität von dem per¬
sönlichen Wunsch des Großherzogs und dem loyalen Sinne
deS Landes spreche, so halte er ein solches Hineinziehen der
höchsten Person in die Debatte für unstatthaft. Wäre ein
solcher Passus jetzt bei der mündlichen Debatte vorgekommen,
so würde er ihn gerügt haben, auf die Abfassung schriftlicher
Berichte aber stände ihm kein Einfluß zu. Die Weise, wie
die Vorredner die Vorlage behandelt hätten, flöße ihm kein
Bedenken ein. Er würde aber darauf halten, daß auf den
obigen Passus in der Debatte nicht weiter zurückkommen
werde.

Ministerpräsident von Rössing: Er wolle sich nur in
einer Beziehung gegen dasjenige wenden, was der Herr Vor¬
redner gesagt habe. ES würden von ihm sehr wesentliche
Argumentationenaus der Entstehungsgeschichte des Z. 14 der
AnlageI. gezogen, indem derselbe von einem Landtagsmit-
gliede ausgegangen sein solle. Bei den ganz klaren Worten
des Paragraphen werde es wenig darauf ankommcn, wie
dieser entstanden sei. Wie er so eben mündlich gehört habe,
bestände zwischen der Mehrheit und der Staatsregierung
auch keine Differenz darüber, daß, Falls die jetzige Großher-
zoglichc Familie aufhören sollte zu regieren, die Anlage I.
überall keine Bedeutung mehr habe und eS dann lediglich
daraus ankomme, welche althistorischen Rechte die Großherzog¬
liche Familie vor dem Abkommen an dem Domanium gehabt
habe, lieber die Entstehung des Z. 14 geben die Minlsterial-
acten keine Auskunft. Nach den Landtagsprotokollen scheine
es, daß der Paragraph von einem Landtagsmitgliede ausge¬
gangen sei. Wenn etwas darauf ankomme, so wolle er
constatiren, daß dieserZ. 14 von dem Hochseligen Großher¬
zoge ausgegangen sei und daß das ganze Abkommen ohne
Hinzufügung desselben wohl nicht zu Stande gekommen seinwürde.

Abg. Russell: Trotzdem der Passus in dem Berichte
der Minorität von dem Herrn Präsidenten gerügt sei, wolle
er sich doch die Bemerkung erlauben, daß er seinem geschwore¬
nen Eide treu lediglich das Interesse deS Landes vertrete,
und daß er nicht glaube, daß irgend Jemand im Saale an¬
wesend sei, der nicht allein dieses im Auge habe. Es sei

zwischen der Staatsregierung und der Majorität sehr viel
von den Rechten der Großherzoglichen Familie an dem Do¬
manium gesprochen worden. Solche Controversen seien für
den Juristen sehr interessant, aber von wenig praktischem
Werthe. Wir hätten keine Veranlassung, die Rechtsfrage zu
diScutiren, da nach demZ. 14 der AnlageI. die Verhältnisse
geordnet seien, so lange ein Glied aus dem Mannsstamme
des Herzogs Peter Friedrich Ludwig an der Regierung deS
Großherzogthums sei. Wenn aber diese Bestimmung deS
Staatsgrundgesetzes wegfällig werde, so würde nicht das Fo¬
rum der Justiz, sondern ganz andere Factoren entscheiden.
Die Geschichte lehre, daß, wenn solche Verhältnisse nicht fried¬
lich geordnet seien, dieselben durch Akte der Gewalt, Oktroyi-
rung, Anncktirung, Vertreibung deS Fürsten erledigt würden
und eine solche Erledigung sei nicht im Interesse deS Volkes,
vielleicht aber im Interesse des Fürsten, selbst wenn dieser
aus den Domänen keinen Vortheil ziehen sollte, weil sein
Nachfolger dieselben einfach für sich in Anspruch nehme. Er
sehe deshalb die Sache rein von der praktischen Seite an
und seine volle Ueberzeugung sei, daß man im Interesse des
Landes wenigstens auf die Berathung der Vorlage eingehen
müsse. Man präjudicire sich ja nicht dabei, dieselbe in ihrer
jetzigen Gestalt zu acceptiren. ES sei viel von den Rechten
des Landes an den Domänen gesprochen, aber nach dem
Staatsgrundgesetze habe es nicht die volle Verfügung über
die Domänen. Es dürfe dieselben nicht veräußern, sondern
nur verpachten. Es habe nur die Benutzung derselben, und
so sei es einerlei, ob dieselben einem Pächter oder dem Groß¬
herzoge überlassen werden, wenn ihm in beiden Fällen ein
gleicher Gewinn zu Statten komme. Wenn wir jetzt die
Vorlage acceptiren, so würden wir freie Eigcnthümer des übrig
gebliebenen Thcils der Domänen und könnten dieselben, wenn
nöthig, im Interesse deS Landes veräußern. Die Majorität
fände es bedenklich, auf eine solche Veräußerung einzugehcn.
Er habe eine andere Ansicht von der Sache. Er halte eine
Veräußerung aller Damänen für nationalöconomisch richtig
und den politischen Conjuncturcn entsprechend. Wir könnten
die Staatsregierung aber nicht zwingen, ihre Genehmigung
zu geben. Wenn der Abgeordnete Bargmann  meint , daß
die Staatsregierung keine Repressalien ausüben werde, so sei
damit die Frage nicht richtig präcisirt. Wenn wir die Vor¬
lage nicht annehmen, so bliebe die Civilliste auf den Domänen
radicirt und wenn aus diesem Grunde die Staatsregierung
zu einer Veräußerung nicht zustimme, so übe sie keine Re¬
pressalien aus , sondern wahre nur das Recht des Großher¬
zogs. Ein anderer in Aussicht gestellter Vortheil sei aber
ein jährlicher Gewinn von über 30,000 Thlr. Ein solcher
Gewinn solle dem Lande zugeführt werden und er nehme an,
daß die Staatsregierung ihrem Versprechen auch Nachkommen
werde. Deshalb sehe er in der That nicht ein, weshalb wir
nicht auf eine Berathung der Vorlage eintreten sollten, nicht
um sie xuro anzunehmen, sondern um eine Verständigung

15  ^
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wenigstens zu versuchen. Der Abgeordnete Gräpel  spräche
von Feilschen und markten. Wenn es sich für das stand um
eine solche Erleichterung handele, so scheue er sich nicht, auf
einen solchen Handel einzugehcn. 30,000 Thlr. sei ein er¬
heblicher Gewinn und bilde nach 30 Jahren Zins auf ZinS
geschlagen ein Capital von 1,680,000 Thlr. Eine solche
Summe könnten wir uns sichern, wenn wir auf die Bera-
thung eingingeu und sehe er nicht ein, was für einen Scha¬
den ein solches Eingehen uns bringen sollte. Wenn eine Ver¬
ständigung nicht erreicht werden sollte, so bliebe immer noch
Zeit genug, die Vorlage abzulehnen.

Abg. Ahlhorn : Er wolle nur ein Paar Worte sagen,
um seine Abstimmung zu motiviren. Der Bericht der Mehr¬
heit sei so faßlich, daß er sich einfach aus denselben beziehen
und dem Berichterstatter Dank wissen müsse, daß er die hier
schwebende Frage uns so klar vorgeführt habe. Er sei für
unbedingte Ablehnung. Er stände auch nicht auf dem Boden
des Abgeordneten Russell,  der meine, cs sei ja keine Ge¬
fahr vorhanden, wenn eine Verhandlung eingeleitet und doch
nichts erzielt würde. Der Abgeordnete Gräpel  habe richtig
bemerkt, daß bei einem solchen Feilschen und Handeln über
jede einzelne Domäne kein gutes Resultat herauskommen
könne. Im Jahre 1849 seien auch Domänen ausgeschieden
und der dieser Ausscheidung habe das Land einen Verlust von
30,000 Thlr. und die Krone einen entsprechenden Vortheil
gehabt. Deshalb sei im Lande die Stimmung überall gegen
die Vorlage. Jetzt sollen wir keine Rente zahlen, sondern
ein Capital. Ein solches Familienfideicommiß aber sei unab¬
hängig von dem regierenden Fürsten und könne auch in an¬
dere Hände kommen. Der Staat habe in jeder Weise Nach¬
theil, wenn wir jetzt auch die noch übrig gebliebenen Domä¬
nen, welche im Herzogthum fast noch allein die Bentinck'schen
seien, ausscheiden wollten. Der Abg. Russell  meine , daß,
wenn wir die Vorlage acccptirten, wir in Bezug auf die
übrigen Domänen vollständig freie Hand gewinnen würden.
Er wolle daraus aufmerksam machen, daß noch sehr viel vor¬
handen wäre, was veräußert werden könnte, wenn die Finanz¬
lage es erfordere. Der Herr Minister habe uns das An¬
wachsen der Militärlasten vorgeführt. Aber nicht allein die
Kleinstaaten, sondern auch die Großstaaten seien nicht im
Stande, die vermehrten Kosten zu tragen, wenn 1871 keine
Besserung geschafft werden sollte. Wenn wir ein Deficit
decken müßten, so müßten wir schon verkaufen. Für diesen
Fall habe der Landtag sein einziges Recht, was er noch habe,
das Steuerbewilligungsrecht. Dieses Recht halte er in Ehren,
um nöthigen Falls einen Druck auf die Staatsregierung aus¬
zuüben, wenn dieselbe uns bei einem nothwcndigen Verkaufe
nicht genug entgegcnkommen sollte. Der Abg. Barg mann
habe bereits erwähnt, daß 1849 sehr viele conservative Ele¬
mente in dem Landtage gewesen wären. Aber damals stand
der Landtag in einer gezwungenen Lage. Erst 1849 habe
das Land eine Verfassung bekommen und die Mehrheit des

Landtags habe nicht das eben vollendete Werk wieder in
Frage stellen wollen. Das wäre der Druck gewesen, der auf
dem Landtag gelastet hätte. In dem vorigen Landtage aber
sei eS gerade so gegangen. Man habe dem Landtage gesagt,
wenn er nicht auf die Vorschläge der Staatsregierung ein¬
ginge, so blieben die alten Behörden und da hätte der Land¬
tag sich fügen müssen, Auf den juristischen Standpunkt wolle
er nicht näher eingehen. Die Juristen hätten pro st ooutra
gesprochen. Der Herr Ministerpräsident habe gesagt, daß wir
jetzt noch zustimmcn könnten, später vielleicht nicht mehr.
Deßhalb gerade bäte er, jetzt der Majorität zuzustimmcn.
Wir würden eine bessere Stellung haben, wenn wir später
etwas in die Wagschaale zu werfen hätten, als wenn wir
blank und blos übergingen.

Ministerpräsident Von Rössing: Der Herr Vorredner
habe darauf hingewiescn, daß die Staatsregierung auch ohne
das Zusammenkommen der jetzigen Vorlage in einen Verkauf
der Domänen willigen müsse und man die Macht habe, sie
zu zwingen. Er bemerke, daß, wenn kein Arrangement ge¬
troffen werden sollte, die Staatsregierung das volle Recht
habe, einem etwaigen Verkaufe entgegenzutreten Und daß man
sich nicht allzusehr auf einen Zwang  stützen solle.

Abg. Gräpel : Es sei auf die Entstehung des Z. 14
der Anlage I. Gewicht gelegt. Er bemerke, daß S . 1096
der LandtagSberhandlungen von 1849 der ursprüngliche Ent¬
wurf abgedruckt sei, welcher im Wesentlichen die 13 ersten
Paragraphen der jetzigen Anlage enthalte. Der ß. 14 befinde
sich nicht dabei, sondern sei vom Landtage hinzugefügt. In
dem Ausschußberichteüber die Conferenzen heiße es zum
Schluffe:

Endlich kommen in dem Entwürfe viele Ausdrücke
vor, von denen der Ausschuß befürchtet habe, daß sie
bei einer etwa künftig nothwendig werdenden Entschei¬
dung über die Domänenfrage für daS Land präjudi-
cirlich sein könnten. Eine Abänderung dieser Ausdrücke
sei aus anderen Gründen nicht zu erreichen gewesen.
Die Bedenken seien aber nach Ansicht deS Ausschusses
vollständig erledigt, wenn der Z. 14 im Schlußsatz
ausgenommen werde, mit dem die Staatsregierung sich
einverstanden erklärt habe und der so laute:

Es folge nun Z. 14.

Ministerpräsident Von Rössing : Man wisse ja, wie
cs sich mit den Landtagsbcschlüssen oft verhielte. ' Um das
formelle Verfahren abzukürzen, werde ein Landtagsmitglied
bestimmt, im Einverständnissemit der Regierung irgend einen
Antrag cinzubringen. Es habe den Anschein, als ob bereden
verlesene Antrag gewissermaßen von dem Ausschüsse ausge-
gangen sei. Er wolle aber als Zeuge und aus eigener Er¬
fahrung noch einmal constatiren, daß derß. 14von der Krone selbst
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ausgegangen sei und von dieser der entschiedenste Werth auf
denselben gelegt werde. Bei den klaren Worten werde es
aber wenig darauf ankommen.

Abg. Schonmim als Berichterstatter der Minorität:
Er wolle die Versammlung mit keiner großen Rede mehr
belästigen, da die verschiedenen hier in Betracht kommenden
Gesichtspunkte bereits genügend beleuchtet seien. Wenn man
den Standpunkt der Minorität nicht geflissentlich verkennen
wolle, so müsse man sagen, daß sic lediglich auf dem finan¬
ziellen Standpunkt stehe. Die zu Anfang ihres Berichtes
angeführten Worte könnten einer anderen Auffassung dienen
und doch sollten sie nur die Situation der Frage kenntzeichnen.
In der Sache selbst habe die Minorität sich nur daran ge¬
halten, ob das Interesse des Landes ein Eingehen auf die
Vorlage erheische. Hierbei habe die Minorität sich zunächst
gesagt, daß die Rechtsfrage eine streitige sei und daß Umstände
eintreten könnten, wo es sich darum handele, nach Billigkeit
zu entscheiden. Wo die Parteien so eng verbunden seien,
wäre es besser, jetzt mit ruhigem Blute und einem von poli¬
tischen Streitigkeiten ungetrübten Blicke einen Vergleich zu >
versuchen, als später das Bundesgericht oder höhere Civilgericht
anzurufen. Man habe sich bemüht, diesen Standpunkt zu
bekämpfen und ein Abgeordneter habe gesagt, man solle nur
recht viel fordern, um recht viel zu erlangen. Wenn man
aber die Ueberzcugung gewonnen habe und Jeder müsse diese
gewonnen haben, daß der gegenwärtige Rechtszustand nur ein
provisorischer sei, so würde man in der Vorlage eine passende
Grundlage für einen Vergleich gewinnen, nicht aber dadurch,
daß man möglichst viel fordere. Die freie DiSpositionsfreiheit,
welche das Land bei einem Eintreten auf die Vorlage in
Betreff der übrigen Domänen erhalten würde, habe bereits
der Abg. Russell  hervorgehobcn. Wir könnten einem
Domänencomplexe von 6 oder 7 Millionen dann solche Zwecke
anweisen, daß etwaige politische Katastrophen ihn auf keinen
Fall dem Lande entziehen würden. Wenn der Abg. Gräpel
sagte: er wolle kein Glücksspiel treiben, so sei das richtig.
Wenn der Abg. Gr äpel  aber meine, daß dies die Minorität
wolle, so begreife er diese Insinuation nicht. Der Bericht
habe zu einer solchen keinen Anlaß gegeben. Auch die Minorität
wisse eine Erhaltung der Staatsgüter Wohl zu schätzen. Es
könnten aber doch Verhältnisse eintreten, wo unsere Selbst¬
ständigkeit allein durch einen Verkauf derselben gesichert wer¬
den könne und, wie bereits vom Ministertische aus hervorge¬
hoben, sei die Frage unserer Selbstständigkeit eine finanzielle.

Abg. Bargmarm als Berichterstatter der Mehrheit:
Der Abg. Scho mann  habe wesentlich betont, daß eine
Rechtsfrage vorliege, über welche verschiedene Ansichten mög¬
lich seien und daß es besser sei, da sie doch einmal entschieden
werden müsse, sie jetzt in Frieden und Harmonie zum Austrage
zu bringen. Wenn er einmal annehme, daß ein Rechtsstreit
vorläge, so sei dieser doch durch das Abkommen von 1849

soweit removirt, daß er während der Dauer der jetzigen
Dynastie in der Schwebe gehalten werde. Es sei verkehrt,
diesen Rechtsstreit jetzt wieder hervorzukehren, wenn man wisse,
daß derselbe sich in Einzelheiten unerquicklicher Natur verlieren
wurde. Warum solle man diesen Streitpunkt heraufbeschwörcn?
So läge die Sache, wenn man nicht auf gewisse Eventualitäten
in der Zukunft hingewiesen hätte. Es könnten aber auch
Eventualitäten eintreten, unter denen das jetzige Abkommen
mit den Fürsten schwerlich Aussicht haben würde, anerkannt
zu werden. Wie Gewitterwolken leichter Art am Horizonte
aufzögen uyd wieder verschwänden, so würden auch die durch
die jetzigen politischen Canstellationen angeregten Gedanken
einer staatlichen Katastrophe ihre Erfüllung nicht finden Sei
man aber darüber einverstanden, daß eine augenblickliche Gefahr
nicht drohe, so könne man die Lösung der Rechtsfrage getrost
der Zukunft überlassen. Wenn die Eventualität eintreten
sollte, daß unser Großherzogthum seine Selbstständigkeit ver¬
löre, so würden die Zeitverhältnisse einen passenderen Modus
der Lösung ergeben, als wir ihn jetzt finden könnten. Würden wir
jetzt ein Haus- und Familicnfldeicommißbewilligen, so würde
später die Frage noch herantreten, was bekommt der Fürst
persönlich für das Ausgeben der Landeshoheit. Dem Effecte
nach würde für ihn sodann eine doppelte Entschädigung heraus¬
kommen, eine vom Lande und eine von der größeren Macht,
die als die Urheberin dieser Eventualität anzusehen sei. Wenn
man auch sagen könnte, daß für die letztere Entschädigung wir
ja nichts bezahlen würden, so sei es doch gewiß, daß sie von
dem Complexe der Staaten oder dem großen Reiche bezahlt
werden müßte, dem wir künftig angehören würden. Deßhalb
bitte er die Versammlung, nicht einen Weg zu betreten, der
zu einem solchen Resultate führen könnte.

Schluß der Debatte. Der Abg. Ah lho rn hat nament¬
liche Abstimmung beantragt. Es wird zunächst über den
Majoritätsantrag des Ausschusses abgestimmt.

Mit „ja" antworten die Abgeordneten: Abels , Ahl¬
horn , Bargmann , Blunck , Cammann , Eilks,
Gräpel , von Hammel , Hoher , Huchting , Lcngler,
Lübden , Maas , Massing , Müller , Oldejohanns,
Propping , Ramien , Rüdebusch , Schildt,  Schweg¬
mann , Selkmann , Strödt hoff , Stukenborg,  Mil¬
lers , Wulff.

Mit „nein" die Abgeordneten: Hüllmann , Bünne¬
meyer.  Eissel , Schomann , Russell.

Präsident : Im Lauft der Sitzung sind noch folgende
Eingaben eingekommen:

1) Interpellation des Abg. W u l ff , betr. Wasserordnung
für das Fürstenthum Lübeck.

2) Antrag des Abg. Schomann,  betr . Wechselproteste.
3) Antrag desselben, betr. Acnderung des 20. Titel

3. Buchs des bürgerlichen Gesetzbuchs.
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4) Petition mehrerer Arbeitervereine dcS Herzogthums,
betr. Aenderung deS Wahlgesetzes. (An den Petitions¬
ausschuß.)

Der Landtag beschließt, die Anträge sud 2 und 3 in
Betracht zu ziehen.

Schluß der Sitzung 1^ Uhr Mittags.
Nächste Sitzung Dienstag, den 15. Februar, Morgens

10 Uhr.
Der Berichterstatter

Bucholtz.
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XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Zwölfte Sitzung.

Oldenburg , den 15 . Februar 1870 . Vormittags 10 Uhr.
- —..- - -

Tagesordnung: Mündlicher Bericht des Eisenbahnausschusses, betreffend:
1) den Gesetzentwurf, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Herzogthum Oldenburg. (Anl. Nr. 37.)
2) das Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums vom 10. Januar d. I ., betr. die Ver¬

handlungen über den Bau einer Eisenbahn von dem linken Weserufcr bis Quakenbrück durch eine
Gesellschaft.

Vorsitzender: Präsident Hnllmann.
Am Ministertische: der Minister von Berg,  der Re-

gierungs-Commissär Jansen.
Der Schriftführer Propping  verlas das Protokoll,

welches genehmigt wurde.
Eingänge:

1) Schreiben Großhcrzogl. Staatsministeriums, betr. die
decidirten KrongutScasse-Rcchnungen des Herzogthums
Oldenburg und der Fürstentümer Lübeck und Birken¬
feld für 1864, 1865 und 1866. (An den Finanz¬
ausschuß.)

3) Petition deS LehrersH. D. Klusmann  zu Tettens,
betr. Reise- und Transportkosten. (An den Petitions¬
ausschuß.)

3) Desgl. des Gemeinderaths zu Steinfeld, betr. den
Bau einer Chaussee von Steinfeld nach dem Hanen-
berge in der Richtung auf Diepholz. (An den Fi¬
nanzausschuß.)

, 4) Desgl. mehrerer Hufner und Kätner der Dorfschaft
Wulfsdorf im Amte Schwartau, betr. den Wegfall
der für aufgehobenen Mühlenzwang jährlich zu zah¬
lenden Summe. (An den Petitionsausschuß.)

5) Desgl. des VollerbenI . B. Grüssing  und Con-
sorten zu Lindern, betr. Wegfall einer Geldabgabe
für einen früher an den Staat zu liefernden Widder.
(An denselben Ausschuß)

6) Desgl. mehrerer Einwohner zu Huntlosen, betr. Auf¬

hebung des Brückengeldes an der Huntebrücke zu Deh-
land. (An den Finanzausschuß.

7) Desgl. der Einwohner von Neuwangerooge, betr.
Erlaß von Kanon. (An denselben Ausschuß.)

8) Desgl. der Subalternbeamten des Fürstenthums Bir¬
kenfeld, betr. Gehaltserhöhung. (An denselben Ausschuß.)

Tagesordnung:
I. und II . Bericht des Eisenbahnausschusses,

betr . 1. den Gesetzentwurf , betr . den Ausbau deS
Eisenbahnnetzes im Herzogthum Oldenburg,
2. das Schreiben des Großherzoglichen StaatS-
ministeriums vom 10. Janr . 1870 , betr . dieVer-
handlungen über den Bau einer Eisenbahn von
dem linken Weserufer bis Quakenbrück durch eine
Gesellschaft.

Der Präsident  bemerkte, daß sich die Großherzogliche
Staatsregierung damit einverstanden erklärt hätte, daß über die
in ihrem vertraulichen Schreiben vom 10. Januar d. I . ge¬
stellten Anträge öffentlich mitverhandelt würde. Ein Antrag
auf Annahme oder Ablehnung des Gesetzentwurfs im Gan¬
zen läge nicht vor. Die Mehrheit des Ausschusses (Ahl¬
horn , Eilks , Gra epel , Huchting , Rüdebusch , Selk-
mann)  beantragte:

Nr. 1.
im Artikel 1 des Gesetzentwurfs nach dem Worte
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„Jever" einzuschalten„binnen 6 Jahren« und mit
diesem Zusatz den Artikel anzunehmcn.

Nr. 2.
die Artikel2 bis 6 anzunehmen.

Nr. 3.
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß nach Inhalt der der Bergisch-Märkischen Gesellschaft
unter dem 3. Novemberv. I . gemachten Präpositionen,
welche lauten:

Die Großherzogliche Regierung ist bereit, der
Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft die Eon-
cession zur Erbauung einer Eisenbahn von der Lan¬
desgrenze bei Quakenbrück über Cloppenburg nach
Oldenburg und Hude und vom letzteren Orte wei¬
ter über Elsfleth und Brake nach Nordenhamm auf
der Grundlage des mit geehrtem Schreiben vom
20. September v. I . vorgelegten generellen Pro¬
jekts unter der Bedingung zu ertheilen, daß

1) Die Bergisch-Märkische Gesellschaft die conces-
sionirten Eisenbahn-Linien innerhalb des Zeit¬
raums von längstens4 Jahren betriebsfähig
hcrzustellen sich verpflichtet und für die Ein¬
haltung dieser Fristen geeignete von der Groß¬
herzoglichen Regierung als ausreichend anzu-
crkennende Garantien gewährt,

2) die specielle Feststellung des Tractats auf den
verschiedenen Straßen der näheren Verständi¬
gung mit der Großherzoglichcn Regierung Vor¬
behalten bleibt, wobei insbesondere Werth dar¬
auf gelegt wird, daß die Ausführung der
Linie Hude-Brake nach den früher diesseits auf¬
gestellten, der Königlichen Direktion bekannten
Projekt erfolge,

3) die Gesellschaft die Herstellung derjenigen An¬
lagen, welche zu Verbindung des Bahnhofs in
Brake mit dem dortigen Hafen erforderlich
sind, nach den darüber zu treffenden näheren
Bestimmungen auf ihre Kosten übernimmt,

4) der der Gesellschaft zu ertheilenden Concession
die ihr von der Königlich Preußischen Regie¬
rung gewährten Concessionen und die Bestim¬
mungen des Preußischen Eisenbahn- Gesetzes
von 1838 zu Grunde gelegt werden.

Dagegen erbietet sich die Großherzogliche Re¬
gierung zur Erleichterung und Förderung des Un¬
ternehmens ihrerseits unter Vorbehalt der Zustim¬
mung des Landtages zur Uebernahme folgender
Leistungen:

1) Die Großherzogliche Regierung überträgt der
Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft ihre
Ansprüche gegen die Königlich Preußische Re¬
gierung aus dem Artikel6 des Vertrages vom

16. Februar 1864 in dem Umfange, daß der
Gesellschaft von der von Preußen im Jahre
1874 an Oldenburg eventuell zu zahlenden Mil¬
lion die Hälfte, also die Summe von 500,000
Thlr. zu überweisen ist.

2) Die Großherzogliche Regierung sichert der Ge¬
sellschaft die unentgeltliche Abtretung deS durch
die Bahnanlage berührten nicht als Krongut
ausgeschiedencnStaatsgutes , soweit dasselbe
für die letztere und deren Zubehörungen erfor¬
derlich ist, zu, und wird thunlichst dahin wir¬
ken, daß in gleicher Weise die unentgeldliche
Abtretung der von der Bahn durchschnittenen
uncultivirten Marken- und Gemeinheilsgründc
durch Zustimmung der betreffenden Genossen¬
schaften gesichert werde,

einer Gesellschaft die Concession zur Erbauung und
dem Betriebe einer Eisenbahn von der Landesgrenze
bei Quakenbrück über Cloppenburg nach Oldenburg
und Hude und von letzterem Orte weiter über Elsfleth
und Brake nach Nordenhamm unter der Bedingung
ertheilt werde, daß die Gesellschaft die inzwischen etwa
auf Staatsbahnen in der Richtung des zu concessioniren-
den Unternehmens verwandten Kosten vollständig ersetzt.

Die Minderheit deS Ausschusses sRussell ) stellte fol¬
gende Anträge:

I . Den Gesetzentwurf betreffend;
Zu Art. 1.

Nr. 1.
der Landtag wolle beschließen, dem Art. 1. folgende
Fassung zu geben:

Das Eisenbahnnetz des HerzogthumS Olden¬
burg soll durch eine Eisenbahn von Nordenhamm
über Brake, Elsfleth nach Hude und von dort oder
von Oldenburg ab in südlicher Richtung durch die
Aemter Wildeshansen, Vechta, Steinfeld und Damme
bis zur Landesgrenze und durch eine Bahn von
Sande nach Jever ausgcbaut werden.

Die Staatsregierung ist ermächtigt, die Concession
zum Weiterbau der Bahn von Nordenhamm dis
zur Landesgrenze nach Osnabrück von Preußen zu
erwerben und sobald diese Concession erlangt ist,
soll mit dem Ausvau des Eisenbahnnetzes und der
Bahn von der Landesgrenze bis Osnabrück begon¬
nen und derselbe innerhalb sechs Jahren vollendet
werden.

Wenn der Landtag diesen Antrag ablehnen sollte, so wird
beantragt:

Nr. 2.
Der Landtag wolle den Art. 1 in folgender Fassung
annchmen:

Das Eisenbahnnetz des Herzogthums Oldenburg
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soll durch eine Eisenbahn von Hude über Elsfleth
nach Brake und Nordenhamm, durch eine Eisen¬
bahn von Oldenburg in südlicher Richtung bis zur
Landesgrenze und durch eine Bahn von Sande
nach Jever innerhalb sechs Jahren ausgedaut werden.

Zu Art. 2.
Nr. 3.

Für den Fall der Annahme des Art. 1 wolle der
Landtag den Art. 2 dahin abändern:

Zur Deckung der durch den Ausbau des Eisen¬
bahnnetzes und der Bahn nach Osnabrück veran¬
lagten Kosten werden zunächst re. wie im Entwurf.

Nr. 4.
Im Falle der Annahme des Antrags 2 wolle der
Landtag den Art. 2 unter Streichung der Worte »zu
4,692,000 Thlr. veranschlagten" annchmen.

Zu Artikel 3.
Nr. 5.

Wenn der Art. 1 angenommen wird, wolle der Land¬
tag beschließen, daß im Art. 3 anstatt— «2,667,000
Thlr.« gesetzt werde»Gelder.«

Nr. 6.
Den Art. 3 mit der beschlossenen Aenderung anzu¬
nehmen.

Nr. 7.
Für den Fall, daß Antrag2 angenommen wird, wolle
der Landtag den Art. 3 in folgender Fassung annehmen:

Zur Herbeischaffung der weiter erforderlichen Mit¬
tel soll eine Anleihe bis zur Summe von 2,667,000
Thlr. aufgenommen werden.

Zu Art. 4—6.
Nr. 8.

Der Landtag wolle die Art. 4—6 annehmen.
II . Zu dem Schreiben des Großherzoglichen Staats¬

ministeriums vom 10. Januar d. I . , betr. die Verhandlun¬
gen über den Ban einer Eisenbahn vom dem linken Wescr-
ufer durch eine Gesellschaft.

Antrag.
Ter Landtag wolle den Antrag der Staatsrcgierung
mit der Abänderung, daß statt der Worte »von der
Landesgrenze bei Quakenbrück über Cloppenburg" ge¬
setzt werde ,,vsn der südlichen Laudesrenzc" annehmen.

Die Minderheit deS Ausschusses(Hoher ) hätte sich bei
der Schlußberathung die Stellung ihrer Anträge noch Vorbe¬
halten, ohne bis jetzt solche Angebracht zu haben.

Es würde bei der artikelweiscn Berathung deS Entwurfs
nicht möglich sein, die einzelnen zu den folgenden Artikeln
gestellten Anträge ganz von den zu dem ersten Artikel gestell¬
ten zu trennen. Er müßte den Abgeordneten anheim geben,
falls ihnen dies erforderlich scheine, dieselben jetzt schon in
die Diskussion zu ziehen.

Der Art. 1 der Vorlage wurde hierauf zur Debatte verstellt.
Berichte. XVI. Landtag.

Als Berichterstatter Abg. GriiM : Der Landtag stände
vor einer Frage, die für die Entwicklung der Wohlfahrt deS
ganzen Landes von der größten Bedeutung wäre. Sie griffe
aber auch tief in die Interessen der einzelnen Landestheile ein
und riefe dadurch Kollisionen hervor. WaS von der einen
Seite lebhaft angcstrebt und als Lebensfrage bezeichnet würde,
würde auf der anderen als eine schwere Beeinträchtigung be¬
zeichnet. Kein Wunder also, daß das Land mit Spannung
der heutigen Berathung entgegensähe.

Die Staatsrcgierung beantragte, das Eisenbahnnetz des
Herzogthums Oldenburg durch eine Eisenbahn von Hude über
Elsfleth nach Brake und Nordenhamm, durch eine Eisenbahn
von Oldenburg bis zur Landesgrenze bei Quakenbrück und
durch eine Bahn von Sande nach Jever auszubauen. Zur
Deckung der Kosten, welche zu 4,692,000 Thlr. veranschlagt
wären, würden zunächst die von den nach den Gesetzen vom
25. April 1864 und 24. Juni 1867 aufzunehmenden Anleihen
nicht verwandten 975,000 Thlr. und die nach dem Vertrage
vom 16. Februar 1864 von der Krone Preußen zu zahlende
eine Million Thaler bestimmt. Der Rest des erforderlichen
Geldes im Betrage von 2,667,000 Thlr. sollte durch eine
Anleihe beschafft werden, das Weitere in dieser Beziehung den
vollziehenden Behörden überlassen werden. — Die Begrün¬
dung des Gesetzentwurfs von Seiten der Staatsregierung wäre
den Landtagsmitgliedern bekannt. Zur weiteren Mittheilung
an den Landtag hätte der Regierungscommissär dem Land¬
tage nur noch Folgendes mitgetheilt. In der als Nebenan¬
lageL. dem Entwurf angelegten Rentabilitätsberechnung fände
sich für das Bremen zu verzinsende Kapital eine Summe von
600,000 Thlr. Courant in Anschlag gebracht. In Wirklich¬
keit handelte es sich aber um die gleiche Summe in Gold
oder diese zu 100/g in Courant berechnet um 660,000 Thlr.
Courant. Andererseits wären die beiden ersten Abtragsraten
der Eiseubahnanleihe vom Jahre 1865 aus der nach dem Ge¬
setz vom Jahre 1867 aufzunehmenden Anleihe beschafft wor¬
den, im Betrage von 60,000 Thlr. Diese Summe müßte
insofern, als sie nicht zum Eisenbahnban verwandt worden
wäre, alS Ucberschuß ausgefaßt werden. So gliche sich
Beides auS, indem auf der einen Seite 60,000 Thlr. hinzu¬
träten, die auf der anderen außer Anschlag kommen müßten.
Das Resultat der Rentabilitätsberechnung könnte demnach voll¬
ständig aufrecht erhalten werden.

Ferner läge ein Schreiben des Großherzoglichen Staats¬
ministeriums vom 10. Februar d. I . vor, betreffend die Ver¬
handlungen über den Bau einer Eisenbahn von dem linken
Weserufer bis Quakenbrück durch die Bergisch-Märkische Ge¬
sellschaft. In demselben würde dem Landtag mitgetheilt, unter
welchen Bedingungen die Staatsregierung sich bereit erklärt
hätte, der Gesellschaft die Concession zum Bau zu erthcilen.
Die Verhandlungen hätten nicht zu einem Uebereinkommcn
geführt. Jedoch glaubte die Staatsregierung die Aussicht,
doch noch ein Resultat herbeizuführen, nicht aufgeben zu müssen.
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Sie wünschte daher den Landtag zu hören, ob derselbe mit
den Bedingungen, unter denen die Concesfion ertheilt werden
sollte, einverstanden wäre.

Er könnte constatiren, daß der Ausschuß einstimmig zu¬
nächst mit der Tendenz des Gesetzentwurfs einverstanden wäre.
Der bisherige Betrieb der Oldenburger Staatsdahnen hätte
erwiesen, wie wohlthätig das Eisenbahnwesenauf das Land
einwirkte. Mit Rücksicht hierauf und auf die befriedigenden
finanziellen Resultate, welche erreicht wären, schiene es an der
Zeit, ein System der zu erbauenden Staatsbahnen aufznstellen
und mit der Ausführung vorzugehen. — Ferner erschiene es
allen Mitgliedern des Ausschusses empfehlenswertst, den Bau
der Bahnen vollständig einer Privatgesellschaft zu übertragen
und die Staatsrcgierung zu ersuchen, ihre Bemühungen in
dieser Richtung fortzusetzen. Da indessen eine Vereinbarung
mit einer Privatgesellschaftbis jetzt nicht zu erreichen gewesen
wäre, spräche sich auch der Ausschuß dafür aus, das der Staat
nunmehr mit dem Eisenbahnbau einstweilen selbst Vorgehen
sollte. — Endlich wäre der ganze Ausschuß dahin einverstan¬
den, daß die Hauptverkehrsstrecken, deren Ausbau vor Allem
nothwcndig erschiene, folgende wären: eine Weserbahn, welche
von der Oldenburg-Bremerbahn ausgehend auf Elsfleth,
Brake, Nordenhamm führen müßte, eine Südbahn von der
Stadt Oldenburg an die südliche Landesgrenze und eine Eisen¬
bahn von Sande nach Jever. Leider wäre keine lieberem-
stimmung im Ausschuß zu erreichen gewesen bezüglich der
Richtung, welche die zuerst genannten beiden Bahnen einzu-
schlagen hätten. Die überwiegende Mehrheit der Ausschuß-
Mitglieder fände sich indessen in der angenehmen Lage, sich
mit den Anträgen und Motiven der Staatsregierung einver¬
standen erklären zu können. Nur zum Art. 1 hätte dieAus-
schußmehrhei! geglaubt, den Zusatzantrag stellen zu müssen:
nach dem Worte „Jever" einzuschalten„binnen6 Jahren.«
Auch der Abgeordnete Russell wäre mit diesem Anträge
einverstanden; wie er glaubte, stimmte auch der Abgeordnete
Hoher demselben zu. Nach dem Schreiben der Staats¬
regierung vom 8. Januar d. I . ginge dieselbe davon aus,
daß das ganze Bahnnetz innerhalb6 Jahren hergestellt wer¬
den könnte. Im klebrigen wünschte sie, was die Zeit der
Ausführung des Baues der einzelnen Linien anlangte, freie
Hand, um sich lediglich nach Zweckmäßigkeitsgründen entschei¬
den zu können. Der Ausschuß hätte dennoch Gewicht auf den
betreffenden Zusatz gelegt, um dem Gesetz mehr Nachdruck zu
geben und etwaigen Verzögerungen des Ausbaues der einen
oder anderen Bahn , wenn nicht unüberwindliche Hindernisse
einträten, vorzubeugen. — Auf der anderen Seite stimmte der Aus¬
schuß jedoch mit der im Schreiben der Staatsregierung ent¬
haltenen Bemerkung vollkommen überein, daß nicht eher mit
dem Ausbau der Südbahn vorgegangen werden könnte, als
die Fortführung der Bahn von der Landesgrenze bis Osna¬
brück gesichert wäre. Nur von dieser Voraussetzung aus¬
gehend habe die Ausschußmehrheit ihren Antrag auf Annahme

des Gesetzes/gestellt und bitte diese Erklärung zu Protokoll
zu nehmen. Er wünschte, daß von Seiten der Staats-
regicrung Veranlassung genommen werden möchte, ihre Zu¬
stimmung zu dieser Auffassung deS Ausschusses zu erklären.

- Der Ausschuß wäre nicht in der Lage gewesen, eine ein¬
gehende Prüfung des Kostenpunktes vorzunehmen. Ein speci-
ficirter Kostenvoranschlag läge nicht vor, sondern nur eine all¬
gemeine Schätzung, wie das vielleicht auch nicht anders mög¬
lich wäre. Jedoch dürfte der Landtag das Vertrauen in die
Staatsregierung setzen, daß, wie bisher, auch in Zukunft
mit möglichster Sparsamkeit gebaut würde.

Der Abgeordnete Russell wäre nur wegen der Rich¬
tung der Südbahn abweichender Meinung. Der Abgeordnete
Hoher  dissentirte nur insofern, als er die Weserbahn nicht
von Hude, sondern von Oldenburg aus an die Weser führen
wollte. Die Begründung ihrer Ansichten wollte er diesen
Herren selbst überlassen.

Es erübrigte ihm nur noch, der rücksichtlich dieser An¬
gelegenheit eingegangenen Petitionen Erwähnung zu thun.
Die Petition des Magistrats und Stadtrathes von Olden¬
burg befürwortete die Wahl der Linie Oldenburg-Elsfleth,
gegenüber der Linie Hude-Elsfleth. Petitionen der Gemeinde¬
vertretungen von Burhave, Waddens, Eckwarden, Roden¬
kirchen, Schwei, Abbehausen bäten, die Vorlage der Staats-
regicrung als den Bedürfnissen des Landes entsprechend in
ihrer Gesamimheit anzunehmen. Eine Petition des Gemeinde-
rathes zu Blexen zeigte sich ebenfalls mit der Vorlage ein¬
verstanden, wünschte aber eine Erklärung, daß unter „Nor-
dcnhamm," als Endpunkt der Bahn Brake-Nordeuhamm, die
Blexerhörne, eveutualiter Grambergs Loch bei Einswarden
verstanden werden sollte. Der Ausschuß wäre der Meinung
gewesen, der Landtag würde nicht in der Lage sein, auf diese
specielle Frage cinzugehen. Wenn es sich empfehle, den End¬
punkt der Eisenbahn im Sinne der Petenten festzustellen, so
werde dieses durch das Gesetz nicht ausgeschlossen und könne
das Weitere in dieser Beziehung der Zukunft Vorbehalten blei¬
ben. Eine Petition aus Lohne wünschte statt der projektirten
Südbahn eine Bahn von Oldenburg über Lohne auf Diep¬
holz im Anschluß an die Paris - Hamburger Bahn. Herr
Nöbbclcn  aus Oldenburg hätte um den,Bau einer Eisen¬
bahn in gerader Richtung von Quakenbrück über Oldenburg
nach Nordenhamm mit Zweigbahnen auf Brake und Elsfleth
petitionirt. Die Petition deS Herrn Bulling  in Hatten
hätte eine Eisenbahn von Oldenburg über Wildeshausen und
Bernstorf im Anschluß an die Paris -Hamburger Bahn und
eine Eisenbahnlinie über Kloppenburg bis zum Anschluß an
die Hannoversche Weftbahn im Auge. — Der Ausschuß legte
keine die Petitionen betreffenden Anträge vor, indem dieselben
durch die Beschlußfassung über die gestellten Ausschußanträge
ihre Erledigung finden müßten.

Minister von Berg : Er hätte heute zum dritten Male'
die Ehre, dem Landtage gegenüber eine Eisenbahnvorlage zu
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vertreten. Er befände sich hierbei in einer günstigeren Lage,
als in den Jahren 1864 und 1867. Wie von ihm voraus¬
gesagt worden wäre, hätte unverkennbar im Lande ein Um¬
schwung der Ansichten zu Gunsten der Eisenbahnen stattge¬
funden. Er hoffte, daß die Landesvertretung die Wahrheit
dieser Behauptung durch ihre Schlußabstimmung bestätigen
würde. —

Die StaatSregierung hätte zwei Anträge an den Land¬
tag gebracht. Der erste ginge dahin, durch Annahme eines
Gesetzentwurfs den raschen und vollständigen Ausbau des
Oldenburger Eisenbahnnetzes zu sichern; der zweite bezweckte,
die Möglichkeit einer Verständigung mit einer Gesellschaft über
den Ausbau der Südbahn und Wescrbahn offen zu Hallen.
Es erschiene ihm geboten, hier den Standpunkt zu präciflren,
welchen die Staatsregierung diesen Anträgen gegenüber ein¬
nähme. Nach Ausbau der drei Bahnen Oldenburg-Bremen,
Oldenburg-Heppens und Oldenburg-Leer hätte die Staats-
regierung es als ihre Aufgabe betrachten müssen, die Vervoll¬
ständigung des Oldenburger Eisenbahnnetzes zur Ausführung
zu bringen. In Anerkennung und Würdigung der früher
im Landtage kundgegebenen Ansicht, daß der Ausbau des

^Eisenbahnnetzes wesentlich durch Privatgesellschaften in Aus¬
sicht zu nehmen wäre, hätte die Staatsregierung mit der
Bergisch-Märkischen Gesellschaft Verhandlungen angeknüpft.
Dieselben wären, als die Berufung des Landtags bevorgestan¬
den hätte, noch nicht bis zu einem günstigen Abschluß ge¬
diehen gewesen. Die Lage der Staatsregierung wäre nahe¬
zu dieselbe gewesen, wie im Jahre 1864. Im Vertrauen auf
die Kraft des Landes hätte sie den Beschluß gefaßt, selbst mit
dem Ausbau der Bahnen vorzugehen und denselben durch ein
Gesetz zu sichern. — Wenn die Staatsregierung hierbei auch
das Hauptgewicht auf wirthschastliche Rücksichten legte, so
nähme sie doch auch wesentlich Rücksicht darauf, daß durch
den Bahnbau dem Lande nicht neue Lasten ausgebürdet wür-
den. Sie könnte aber in Hinblick auf die Erträgnisse der
bestehenden Bahnen die bestimmte Hoffnung hegen, das
durch das Projekt eine angemessene Verzinsung gesichert würde,
zumal eine Million L kouäs xoräus verwandt werden
könne und der Bau der Jhrhovc-Neuschanzcr Bahn und die
Anschlüsse an die Südbahn Verbindungen mit den Nachbar- ,
bahnen Herstellen würde, welche den alten Bahnen neue Ein¬
nahmen und Hülfsquellen verschafften. Die Staatsregierung
machte den Vorschlag: die Möglichkeit einer Verständigung
mit der Bergisch-Märkischen Gesellschaft offen zu halten, nicht
weil sie dem Staatseisenbahnnetz mißtraute, sondern weil
der frühere Landtag das Hauptgewicht auf die Ausführung
des Eisenbahnbaus durch Privatgesellschaften gelegt hätte.

Die Staatsregierung empfände den lebhaften Wunsch, in
dieser hochwichtigen Angelegenheit im vollen Einverständnisse
mit der Landesvertretung zu handeln.

Es läge in der Natur der Sache, daß bei der Fest¬
stellung des Eisenbahnnetzes nicht alle Wünsche erfüllt werden

könnten. Die StaatSregierung hätte bedauert, daß bei Be¬
stimmung des Laufes der Südbahn nicht wesentlich die Rich¬
tung festzuhalten gewesen wäre, welche man früher durch den
Vertrag mit Preußen für die Jadebahn in das Auge gefaßt
hätte. Man hätte dieselbe anfgeben müssen, weil eine positive
Erklärung von Seiten der Königlich Preußischen Regierung
keinen Zweifel übrig ließe, daß eine Fortsetzung der Südbahn
nur allein über Quakcnbrück möglich wäre. Die Staats¬
regierung hätte sich nicht bemüht, eine Modifikation dieser Er¬
klärung zu erlangen, weil ein Mißerfolg von vornherein zu
erwarten gewesen wäre. Die Ucbcrzeugnng der Staats¬
regierung von der Aussichtslosigkeitaller weiteren Schritte
gründete sich aus die Verhandlungen mit der Preußischen und
Hannöverschen Negierung im Jahre 1863, auf die Verhand¬
lungen des Bnndesrathes über die Paris-Hamburger Bahn,
auf die Zusicherungen endlich, welche den Preußischen Gebiets-
theilen gemacht wären. Auf den ersten Antrag des Abgeord¬
neten Russell  könnte demnach die Staatsregierung nicht ein-
gehen. Das Beantragte wäre nicht ausführbar, weil die
Fortführung der Südbahn nur über Quakenbrück möglich
wäre. Was den Zusatz anginge, dem zu Folge die Staats¬
regierung ermächtigt werden sollte, eine Eisenbahn bis Osna¬
brück zu bauen, so genügte der Hinweis, daß dem Lande auf
diesem Wege eine fernere Last von über zwei Millionen er¬
wachsen würde. Wenn man eine auch noch so gute Meinung
von dieser Bahn hätte, so würde der Kredit des Landes doch
für den Bau derselben zu sehr in Anspruch genommen wer¬
den müssen. Der Abgeordnete Russell  hätte außerdem
einen eventuellen Antrag und in Consequenz dieses letzteren
noch einige andere Anträge gestellt. Im Ausschuß wäre be¬
reits über einen ähnlichen Antrag verhandelt worden, ähnlich
insofern, als auch in diesem die Bezeichnung der bestimmten
Richtung wcggelassen, sonst aber keine Acnderung vorgcnom-
men gewesen wäre. Mit dem Anträge, wie er im Ausschüsse
Vorgelegen hätte, hätte er das Einverständniß der Staats¬
regierung erklären können. Die jetzt vom Abgeordneten
Russell  gestellten Anträge gingen aber weiter. Er glaubte
nicht, daß der Landtag auf dieselben cingehen könnte. —

Wenn die Staatsregierung, deren Sitz in der Residenz¬
stadt wäre, dem Landtage rücksichtlich der Weserbahn einen
Vorschlag machte, welcher von den Wünschen der Stadt ab¬
wiche, so müßte man mit Rücksicht auf die Stellung der
Staatsregierung der Ansicht sein, daß ein solcher Entschluß
nach objektiver reiflicher Prüfung aller vorliegenden Verhält¬
nisse gefaßt worden wäre. Nicht erst von gestern datirtc
dieser Entschluß; bereits 1864 hätte die StaatSregierung den
Antrag, den Bau der Linie Hude-Brake zu genehmigen, an
den Landtag gebracht. Seitdem wäre diese Angelegenheit
einer wiederholten, reiflichen Prüfung unterzogen worden; die
Staatsregierung hielte aber an ihrer anfänglichen Ansicht fest,
daß nur die Richtung von Hude auf Brake dem Landes¬
interesse allein entspräche.
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Es freute ihn, bei dieser Gelegenheit constatiren zu
können, daß, nachdem die Vorlage bekannt geworden wäre,
manche Anhänger der Linie Oldenburg-Brake ihre Ansichten
geändert hätten. Die Motivirung der Staatsregierung wäre
nur in einem einzigen Punkt ernstlich angegriffen worden.
Den Aufstellungen der Ncbenanlage wäre nämlich der
Vorwurf gemacht, es ließe sich nicht rechtfertigen, die Kosten
der Hude-Braker Strecke im Vergleich mit der Linie Olden¬
burg-Brake ä. Meile gleich zu veranschlagen, weil die Bahn
Hude-Brake einen bedeutenden Brückenbau erforderte. Ande¬
rerseits wiese aber die Strecke von Oldenburg nach Elsfleth
erhebliche Terrainschwicrigkeitenauf, welche einen Mehrauf¬
wand erforderten, welcher die Kosten des Brückenbaus auf¬
wöge und vielleicht überstiege. — In der Petition der Stadt
Oldenburg an den Landtag würden die Hauptmotive der
Staatsregierung für die Linie Hude-Brake als begründet an¬
erkannt. Es würde dort als richtig zugegeben, daß der
Hauptverkehr des linken Weserufers nach Bremen gravitirte
und ein Eigenhandel am linken Weserufer sich nur langsam
entwickeln würde. Wer dies zugäbe, müßte es auch als einen
großen Fehler anerkennen, wenn der Wcserverkehr nicht in
der Richtung, auf welche derselbe nach Lage der Sache an¬
gewiesen wäre, gefördert würde. Nach richtigen wirthschaft-
lichen Prinzipien ließe sich ein Verkehr nur dann gut ent¬
wickeln, wenn er sich an einen bestehenden Verkehr anlchnte.
— Der Plan der Staatsregierung würde nach allen Rich¬
tungen den bestehenden Verhältnissen gerecht. Durch den Plan
der Staatsregierung würde der Verkehr nach Bremen ge¬
sichert unter voller Berücksichtigung des Verkehrs nach dem
Süden. Der Verkehr nach dem Süden erlitte durch die An¬
lage der Hude-Braker Bahn allerdings eine Verlängerung von
1,42 Meilen; es wäre diese Verlängerung aber bei einer
Bahnstrecke von etwa 35 Meilen unerheblich und Falls der
Verkehr eine Verminderung der Kosten fordern sollte, leicht
im Tarife auszugleichen.

Der Verkekr des linken Weserufers, welcher in Bremen
wurzelte, würde sich neu beleben, neu,  weil er seit dem Aus¬
bau der rechten Nfcrbahn zuruckgegangen wäre, aber auch
schnell,  weil jetzt auch der Verkehr mit dem Süden in
Aussicht stände. Wenn die Staatsregierung auch das Haupt¬
gewicht auf die indirekten Vortheile der Bahnen legte, so er¬
schiene es ihr doch von Werth, daß das Land durch den
Bahnbau nicht belastet würde. Sie verkennte nicht, daß die
Erschließung aller Hülfsquellen nothwcndig wäre, um die
Weserbahn rentabel zu machen. Die Staatsregierung thäte
dies, indem sie eine Eisenbahnverbindung nach Bremen und
nach dem Süden eröffnete. Die vorgeschlagene Linie sicherte
unbedingt einen größeren Verkehr, als die Bahn, welche von
Oldenburg nach Brake führen sollte. Ein unwiderleglicher
Beweis, daß die Ansichten der Staatsregierung begründet
wären, müßte in Folgendem gefunden werden. Die kurze
Strecke Hude-Brake betrüge nur 3,45 Meilen und durch den

Bau derselben würden die als selbstständige Bahnen anzu¬
sehenden Zweig-Bahnen von Bremen-Hude-Brake, 7,14 Meilen,
und von Oldenburg-Brake, 5,67 Meilen, hergestellt und ge¬
rade hierin liege eine Gewähr für die Rentabilität des Unter¬
nehmens. Die Bahn von Bremen über Oldenburg nach
Brake sei 10,16 Meilen lang. Diese Zahlen genügten, um
nachzuweisen, daß das Interesse des Landes die Abzweigung
der Eisenbahn nach dem linken Weserufer voir Hude ab ver¬
langte. —-

Aus den Mittheilungen des Adg. Gräpel  hätte man
ersehen, daß in den Petitionen aus der Wesergegend keine
Stimme für eine andere Richtung, als die von Hude ab¬
gehende, ausgesprochen hätte. Auf das Urtheil der Vertreter
der Interessen des linken Weserufers müßte das Hauptge¬
wicht gelegt werden. Die Staatsregierung müßte sich in
dieser Angelegenheit aber auch ein objektives, ungetrübtes Ur¬
theil vindiciren. Die Stadt Oldenburg verträte ihre Sonder-
intcressen. Er könnte ihr das nicht verargen, wenn er auch
die Begründung ihrer Wünsche nicht als zutreffend anerkennen
könnte. Als Hauptmotiv würde in der Petition angeführt,
der Verkehr der Stadt Oldenburg mit dem linken Wescrufer
würde durch die Bahn nicht allein nicht gefördert werden,
sondern sogar Schaden erleiden. Wo aber auch Eisenbahnen
bisher gebaut worden wären, hätten sie stets den Verkehr ge¬
steigert. Er könnte nicht annehmen, daß durch den Ausbau
der Hude-Braker Bahn der Stadt Oldenburg irgend Etwas
an Verkehr mit dem linken Weserufer entzogen werden könnte.
Wenn die Stadt Oldenburg den Bewohnern des linken Weser-
ufers nur annähernd günstige Gelegenheit zum Ankauf böte,
würden diese sich hüten, einen zwei Meilen langen Umweg
zu wählen und ihre Ankäufe unter drückenden Zollverhältnissen
in Bremen zu besorgen. — Daß die Tarife gewiß so be¬
stimmt würden, wie das allgemeine Interesse und das In¬
teresse einer vernünftigen Verwaltung erforderten, daß die
Fahrpläne in einer allen billigen Ansprüchen genügenden Weise
normirt werden würden, dafür bürgte das bisherige Ver¬
fahren auf den bestehenden Oldenburger Bahnen. — Die
Petition der Stadt Oldenburg spräche Besorgnisse in Betreff
der Rentabilität der Hude-Braker Bahn aus, unter Hinweis
auf die schlechten Erfolge, welche mit der Geestebahn erzielt
wären. Der Hinweis von der Hude-Braker auf die Geeste¬
bahn dürfte als berechtigt nicht anerkaunt werden. Die Gründe,
weshalb die Geestebahn so schlecht rentirte, wären in der so
sehr kostspieligen Anlage der Bahn zu suchen, indem dieselbe
pro Meile 503,740 Thlr. gekostet hätte, ferner in den un¬
günstigen Betriebsverhältnisfenrücksichtlich der Zweigbahn
nach Vegesack und rücksichtlich der Bahn nach Brcmerhafen.
Die Königlich Hannoversche Regierung hätte überdies eine Rich¬
tung für die Bahn gewählt, die derselben einen sehr schlechten
Lokalverkchr sicherte. Die Staatsregierung wollte der Weserbahn
nicht die Bedeutung einer Concurrenzbahn der Geestebahn
geben. Man würde vergeblich versuchen, die Personen und
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Güter, die ihrer Bestimmung nach dem rechten Weserufer an¬
gehörten, auf das linke herüberzuziehen. Es gälte nur , den
Verkehr am linken Weserufer, wie er bestände und sich ent¬
wickeln würde, der Bahn zuzuwenden; hieraus wäre ein durch¬
aus angemessener Ertrag zu erwarten.

Beim Ausbau eines Eisenbahnnetzes könnte man nicht
davon ausgehen, daß die einzelnen Bahnstrecken gleichmäßige
Erträge lieferten; dazu wären die Verhältnisse zu ungleich¬
artig. Es wäre beim Ausbau eines Staatseiscnbahnnetzes
nur darauf zu sehen, daß das gesammtc Netz eine angemessene
Verzinsung gewährte. Die Bremen-Oldenburger Eisenbahn
würde im Jahre 1869 die erhebliche Summe von L Meile
einen Bruttoertrag von 26—27,000 Thlr. erbringen. Die
Rücksicht auf die größere Rentabilität der anderen Bahnen
müßte zum Bau der Hude Broker Bahn bestimmen, auch
wenn dieselbe sich nicht vollständig verzinsen würde und im
ungünstigsten Fall würde man Deckung in den Ueberschüssen
der anderen Bahnen finden. Auf die Einzelnhciten der Be¬
rechnungen, die über die Rentabilität der Weserbahn ausge¬
stellt wären, wollte er nicht eingehen. Die Staatsregierung
müßte im allgemeinen Interesse bei ihrem Plane bleiben, die
Broker Bahn bei Hude anschließen zu lassen, selbst wenn sie
anerkennen müßte, daß die Sorgen der Stadt begründet
wären. Bedeutendere Interessen als die der Stadt Olden¬
burg ständen bei Aufgcden des Planes in Frage. Uebrigcns
wäre cs mit dem Aufblühen der Stadt Oldenburg schlecht
bestellt, wenn für dasselbe das Hauptgewicht auf den Verkehr
mit dem linken Wcscrufer gelegt werden müßte. — Noch ein
anderes Motiv verfolgte die Stadt Oldenburg bei ihren Plänen.
Durch den Ausbau der Linie Oldenburg-Brake wollte sie eine
Abkürzung des Verkehrs vom Süden nach der Weser durch
eine direktere Verbindung mit Hude erschweren oder unmög¬
lich machen. Wenn die Staatsregierung das projektirte Netz
auSbaute, würde eine solche Abkürzung erst in Frage kommen
für den Fall , daß der Verkehr auf der betreffenden Linie ein
so bedeutender würde, daß eine Theilung desselben geboten
schiene. Dies könnte erst eintreten bei 64,000 Thlr. Brutto¬
ertrag pro Meile. Ein solcher Ertrag läge noch in weiter
Ferne. Ob eintretenden Falles eine Abkürzung auf dem Wege
Oldenburg-Brake oder auf Hude gesucht werden würde, darüber
wagte er sich noch nicht auszusprechen. Dies ließe sich erst
entscheiden, wenn der Moment der Entscheidung da wäre nach
den dann vorliegenden Verhältnissen. Auch wenn die Ab¬
kürzung auf dem Wege über Hude erfolgen sollte, auf welchem
sie die Bergisch-Märkische Gesellschaft in Aussicht genommen
hätte, könnten die Sorgen der Stadt Oldenburg. nicht ge-
theilt werden. Es handelte sich dabei nur um Förderung
des durchgehenden Verkehrs, an den die von ihm berührten
Städte nur ein geringes Interesse hätten.

Auf die neuesten Beschlüsse des StadtrathS zu Olden¬
burg, betr. Uebernahme einer ZinSgarantie für eine von
Oldenburg nach Elsfleth, zu bauende Bahn, hätte er, wie

dieselben jetzt lauteten, kaum mehr Veranlassung einzugehen,
weil diese Beschlüsse den Bau der Eisenbahn von Brake nach
Hude ausschließen wollten. Er wollte nur erwähnen, daß,
als in den Versammlungen der Wahlmänner und Urwähler
in der Stadt Oldenburg die Rede von den Verhandlungen
im Eisenbahnausschuß gewesen wäre, die Aeußerungen, welche
er dort gemacht haben sollte, ungenau wicdergegeben worden
wären. Die Mitglieder des Ausschusses würden die Rich¬
tigkeit seiner Angaben bestätigen können. Nachdem am 3. Fe¬
bruar eine Besprechung im Ausschuß stattgefundcn hätte,
hätte er am 4ten sich notirt, was seine Antwort gewesen wäre
auf die Frage des Abg. Hoher,  ob die Staatsregierung
geneigt sein würde, den Bau der Oldenburg-Elsslether Bahn
vorzunehmen, Falls die Stadt eine Zinsgarantie für eine
Bahn Oldenburg-Elsfleth übernähme? Dieser Notiz zu Folge
hätte er geantwortet: die Staatsregierung würde jedenfalls
an dem Ausbau, der Braker-Huder Bahn festhalten. Mit
einer Zinsgarantie würde es Wohl weite Wege haben. Wenn
eine Thal in Frage käme, würde man sich zurückziehen. Er
gäbe zu, daß diese Fassung seiner Antwort vielleicht Anlaß
zu Mißverständnissen gegeben hätte. Was gewünscht würde,
würde auch leicht in eine Antwort hineingelegt.

Die Staatsregierung könnte auf den Vorschlag, die
Linie Oldenburg-Brake unter Zinsgarantie der Stadt aus¬
zubauen, wesentlich deßhald nicht eintreten, weil durch eine
solche Bahn die Rentabilität der von ihr unternommenen
Hude-Braker Bahn durch Verringerung der Einnahmen bei
ganz oder nahezu gleichen Betriebskosten in Frage gestellt
werden müßte. Sie könnte dieser letzteren doch nicht selbst
eine Coneurrenzdahn bauen. Ein Eingehen auf den Plan
der Stadl würde zudem die Quelle unangenehmer Verwicke¬
lungen über Tarif und Fahrplan sein. Die Staatsregicrung
wäre so überzeugt davon, daß daS von ihr aufgestellte System
im wohlverstandenen Interesse deS Landes läge, daß sie nicht
auf den Bau der Oldenburg-Elsflcther Bahn unter Zins¬
garantie der Stadt eintreten könnte. Unter allen Umstän¬
den würde die Strecke Hude- Brake und nur diese von der
Staatsregierung ausgebaut werden.

Auf die Fragen des Berichterstatters Gräpel  hätte er
ferner noch zu antworten. Die Staatsregicrung könnte sich
mit dem auf Einschaltung der sechsjährigen Frist gerichteten
Ausschußantrag einverstanden erklären. Sie hielte es für
möglich, in sechs Jahren das ganze Netz herzustellen.

Nach der Erklärung des Berichterstatters hätte der Aus¬
schuß dem Ausbau der Südbahn zuzustimmen beantragt, unter
der Voraussetzung, daß vorher die Fortführung der Bahn
bis Osnabrück gesichert sein würde. Auch die Staatsregierung
nehme den Bau der Südbahn nur für den Fall in Aussicht,
daß die Fortführung zum Anschluß an das Preußische Eisen¬
bahnnetz gesichert wäre. Sie gebe sich aber nicht der Be-
sorgniß hin, daß diese Rücksichtnahme einen langen Aufschub
nothwendig machen würde. Die Quakenbrück- Osnabrücker
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Bahn böte unverkennbar sehr viele Vorthcile, welche eine
günstige Meinung rechtfertigten.

Zum Schluß wollte er noch an den Abg. Russell  das
Ersuchen richten, daß er im Interesse der Sache, um eine
Zersplitterung der Stimmen bei der Abstimmung zu ver¬
meiden, seinen Antrag Nr. 1 zurückzichen möchte. Nach sei¬
ner Ansicht konnte der Abgeordnete dies Wohl über sich ge¬
winnen, da derselbe, wie dem Redner bekannt, sich für den
Ausbau des Netzes interessirte- Mit Eifer, Konsequenz und
Energie hätte er die Ansichten, welche er für richtig hielte,
bisher verfochten. Jetzt könnte er feinen Antrag zurückziehen,
da demselben doch keine Folge gegeben werden könnte. DaS
liege einmal in den Verhältnissen.

Abg. Lüvben: Wohl Wenige im Landtage hätten den
Zustand der Weserschifffahrt vor der Gründung BremerhasenS
gekannt. Damals wären wohl einmal Schiffe wegen Sturm
und Eisgang in die Geeste geflüchtet, an deren Ufer nur einige
wenige Häuser gestanden hätten. Im Uebrigen wäre die
Gegend dort ganz todt gewesen. Seitdem hätte sich der
Werth der Grundstücke in Bremerhafen um 4 Millionen ge¬
steigert. Vor Gründung des Hafens wäre die ganze Schiff¬
fahrt auf die diesseitigen Plätze angewiesen gewesen. 600
bis 700 Schiffe wären damals in Brake angekommen und
von dort wieder ausgelaufen. Die Anlage Bremerhafens
hätte freilich eine Abnahme des Broker Verkehrs zur Folge
gehabt. Da man aber im Ausland mehrere Häfen erschlossen
hätte, wohin sonst von dort aus die Schiffe nicht gefahren
wären, auch die Schifffahrt an der Weser überhaupt an Be¬
deutung gewonnen hätte, wäre Brake wieder zu gleicher Blüthe
gelangt, wie vor Gründung Brcmerhafens. Das hätte sich
aber vollständig geändert durch die Eröffnung der Eisenbahn
auf der andern Seite der Weser. Der Verkehr in den Ol¬
denburger Hafenplätzen wäre nunmehr tief gesunken. Erst
recht hätte er abgenommen, seit eine Bremer Verordnung in
Kraft getreten wäre, der zu Folge kein Bremer Schiff in
der Zeit von November bis März einen Hafen benutzen dürfte,
zu dem keine Eisenbahn führte. Dies wäre ein Todesstoß
für die Oldenburger Weserhäfcn gewesen. Noch im Jahre
1861 hätte der Broker Schiffsverkehr 581 Schiffe betragen,
nach jener Verordnung im Jahre 1866 wäre er bereits auf
291 reducirt gewesen. Der Landtag ersähe hieraus, daß die
Schifffahrt dort ganz im Wanken wäre. Er habe es in der
Hand, zur Hebung des dortigen Verkehrs beizutragen, wenn
er die von der Staatsregierung vorgelegten Pläne und die
Mehrheitsanträge des Ausschusses annchme. Man brauchte
nicht zu fürchten, daß eine Weserbahn nach Hude nicht würde
bestehen können. Im Jahre 1866 wären von den Anlege¬
stellen zu Strohausen, Brake, Elsfleth und Oldenburg
101,067 Personen befördert worden. Für Stcdingerland und
die Anlegestellen zu Nordcnhamm und Großensiel müßten
mindestens 20,000 Personen veranschlagt werden. Dieser
bedeutende Verkehr würde sich in Folge der beantragten Eisen¬

bahn verdoppeln, vielleicht verdreifachen. Wenn man auch
nur 24 grt. auf den Passagier rechnete, so ergebe daß doch
schon einen solchen Gewinn, daß man mit der Rentabilität
der Bahn auskommen würde. Die Post hätte nach Bulja-
dingen 12,000 Personen befördert, nach Leer nur 5782.
Wenn die Eisenbahn nach Leer bestehen könnte, wohin vor¬
her so wenig Verkehr gewesen wäre, so doch ganz gewiß die
projektirte Bahn nach Butjadingerland. Hinter dem Güter¬
verkehr würden alle Produkte Butjadingens stehen. Es han¬
delte sich um einen Komplex von 124,000 Jück und 46,000
Seelen. Dieser ganze Bezirk wäre wesentlich auf den Ver¬
kehr mit Bremen und dem Lande hinter Bremen angewiesen.
Als man die bisherigen Oldenburger Eisenbahnen gebaut
hätte, hätte man wenig auf den Verkehr mit Vieh gerechnet.
Derselbe hätte aber im vorigen Jahr bereits 19,500 Thlr.
für diese Bahnen erbracht. Eine Bahn nach den viehreichen
Gegenden Butjadingens und Stedingcns müßte bedeutende
Einnahmen auS dem Viehverkehr ziehen. Bei Eisgang und
seichtem Wasser würden eine Menge Güter aus den Schiffen
auf die Bahn verladen werden. Für Versendung von Eil¬
gütern und durch Bremen durchgehenden Gütern würde die
Bahn stark benutzt werden. — Noch mehr würde der Ver¬
kehr sich heben nach dem Ausbau der Süddahn. Die Kohlen¬
minen an der Ruhr, das ganze fabrikreiche Rheinland würde
ihm dann erschlossen sein; die Produkte dieser Gegenden
könnten auf dem geradesten Wege bis zur Küste geschafft
werden. Im Jahre 1866 wären 3900 Schiffe überhaupt
von der Weser abgefahren, darunter allein 1000 Schiffe nach
den englischen Kohlenhäfen versegclt. Dieselben wären hier
mit Sand als Ballast belastet worden, um in Newkastle diesen
Ballast wieder auszuwerfen und Kohlen einzunehmen. Wäh¬
rend ein solches Schiff vielleicht mit gutem Wind den Kanal
hätte durchfahren können, müßte es jetzt erst nach England
fahren und oft drei, vier Wochen verstreichen lassen. Wenn die
Bahn erst fertig wäre, so könnten jene tausend Schiffe in
unseren Häfen Ruhrkohlen laden, sie würden dann gewiß
200,000 Tons Kohlen einnehmen. Außerdem würden Kohlen
auch im Lande, bei Ziegeleienu. s. w. gebraucht. Die zahl¬
reichen Rheder, Schiffer und sonstigen Geschäftsleute des linken
Weserufers müßten so häufig, wie möglich, nach Bremen, um
dort die Börse zu besuchen. Schiffe zu verchartcrn, Maaren
zu kaufen und zu verkaufen und sonst ihren Geschäften nach-
zugehen. Ein Beweis hierfür wäre, daß man sich dort ein
eigenes Dampfschiff angekauft hätte, welches in einem Tage
nach Bremen hin- und zurückführe. Diese Reiscgelegenheit
wäre freilich mit großen Kosten verbunden, es wäre aber
für Viele der dort Lebenden eine Nothsache, häufig nach Bremen
zu reisen. Die Bahn sei eine Lebensfrage für die Wcsergegend.

Was die Jeversche Bahn anginge, so hätte dieselbe das
ganze Jeverland und das Ostfriesische Harlingerland hinter
sich und würde den anderen Oldenburger Bahnen einen bedeu¬
tenden Verkehr zusühren.
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Er würde für die Vorlage und die Mehrhcitsanträge
stimmen, und bitte er die Vorlage möglichst einstimmig anzu-
nehmcn.

Abg. Hoher : Zunächst befände er sich in der unange¬
nehmen Lage, das zurückweisen zu müssen, was der Minister
wegen der Auslegung seiner Worte bemerkt hätte. Er hätte
nur daS, waS er vom Minister im Ausschuß gehört hätte,
in den kürzlich zu Oldenburg abgehaltencn Versammlungen
wiedergegeben/ Auf seine Frage, ob die Staatsregierung
gegen Uebernahme einer Zinsgarantie von Seiten der Stadt
geneigt sein würde, die Strecke Oldenburg-Elsfleth zu bauen,
hatte der Minister zunächst erwicdert: es unterliege großen
Zweifeln, daß die Stadt eine solche Garantie übernehmen
würde. Als er dann später seine Frage zum zweiten Male
gestellt hätte, wäre ihm von dem Genannten die Antwort ge¬
worden: er hätte in diesem Falle Nichts dagegen, daß ein auf
den Ausbau der Linie Oldenburg-Elsfleth lautender Passus
mit in den Entwurf ausgenommen würde. Er glaube sich
genau dieses Gesprächs erinnern zu können. Freilich könnte
er sich über den Sinn deS vom Minister Geantworteten ge¬
täuscht haben, weil man ja allerdings leicht zu verstehen
glaubte, was man wünschte. Er hätte aber in Gegenwart
des Abgeordneten Pr oppin  g später die Mitglieder des Aus¬
schusses gefragt, ob sie die Aeußerungen des Ministers anders,
als er, verstanden hätten. Alle hätten aber zugegeben, daß sie
nicht anders zu verstehen gewesen wären. Als er bald darauf
in einem Gespräch mit dem Abgeordneten Rüde dusch  diesen
Gegenstand berührt hätte, hätte sich auch dieser in demselben
Sinne ausgesprochen. Hiernach müßte er entschieden den Vor¬
wurf zurückweisen: geflissentlich oder nicht, die Worte deS
Ministers falsch referirt zu haben.

Was die vorliegende Frage beträfe, so wäre er ein
großer Freund der Eisenbahnen. Wenn cs nach seinen Wün¬
schen ginge, so müßte die ganze Welt damit versehen werden.
So große Freude ihm sonst aber auch die Eisenbahnen verursachten,
sowenig erfreulich wäre ihm doch in der fraglichen Vorlage vor
Allem das Projekt der Hude-Braker Eisenbahn erschienen, dem
er durchaus nicht zustimmcn könnte. — Mit wenigen Worten
wollte er zunächst einige Punkte berühren, die ihm an der
Vorlage auffallend erschienen wären. So wären in dem An¬
schlag der Gesammtkosten der Bahn Hude-Brake nicht allein
die Kosten des Eisenbahnbaues, sondern auch verschiedener
Hafenanlagen berücksichtigt. Eine scharfe Sondirung beider
Ausgaben wäre besser gewesen. — Ferner fänden sich in der
Vorlage die Kosten der Bahn Oldenburg-Quakenbrück mit
2,248,000 Thlr. veranschlagt. Dies wäre für eine Bahn¬
strecke von 8 Meilen eine sehr hohe Summe, wenn man an¬
nähme, daß die Bahn nach Leer nur 1,200,000 Thlr. ge¬
kostet hätte. Der Grund für eine so große Differenz wäre
unerfindlich. Wenn so hohe Summen zu Eisenbahnbauten
bewilligt würden, wäre es nicht schwer, große Ueberschüsse zu
erzielen, so daß wieder von bedeutenden Ersparnissen die Rede

sein könnte. — Die Strecke Oldenburg-Brake wäre auch in¬
sofern mit ungünstigen Augen betrachtet worden, als die
Kosten derselben den Kosten der Strecke Hude-Brake pro
Meile gleich gestellt worden wären. Nach seiner Ansicht,
welche sich auch ans das Urtheil verschiedener ihm bekannter
Techniker stutzte, müßte die Strecke Hude-Brake viel kostspieliger
sein, weil die Ueberbrückung der Hunte, zumal wenn dieselbe
bei Orth vorgenommen werden sollte, einen bedeutenden Geld¬
aufwand verlangen würde.

Indem er von diesen kleinen Inkongruenzen absähe,
ginge er nunmehr auf den Kernpunkt der Streitfrage ein,
auf die Rentabilität der Bahn Hude-Brake. Soweit er, ge¬
stützt auf eine zwanzigjährige Erfahrung, die einschlagenden
Verkehrsverhältnisse übersehen könnte, besonders auch die Ver¬
hältnisse Bremens und Brakes, mit welchen Orten er in
engen Geschäftsverbindungen stände, müßte er befürchten, daß
diese Bahn dem Lande schwere Opfer aufbürden würde. Im
Jahre 1869 hätte der Schiffsverkehr in Brake 318 Schiffe
betragen, von denen 262 Schiffe mit Ballast angekommen
oder ausgelaufen wären. Es möchte dieser Verkehr eine Million
Centner reichlich betragen. Wenn derselbe ganz der Bahn zu
Gute käme, so würde das Ergebniß für Frachtgüter 4400 Thlr.
Pro Meile betragen, hierzu reichlich gerechnet 6000 Thlr. für
Personenverkehr, würde einen Ertrag von 10,400 Thlr. er¬
geben. Müßte man hiervon für Betriebsunkosten 9000 bis
10,000 Thlr. abrcchnen, so bliebe nur ein lieberschuß von
1500 Thlr. von der ganzen Strecke. Dagegen stände ein
Kapital von 1,129,000 Thlr. zur Verzinsung mit mindestens
50 /0, also mit 56,450 Thlr ., so daß sich im günstigsten Fall
das Deficit auf 54,000 bis 55,000 Thlr. belaufen würde. —
Das wären Zahlen, denen er sich nicht verschließen könnte.
Hier handele es sich nicht um persönliche oder städtische In¬
teressen, sondern lediglich um die Interessen des ganzen Lan¬
des. llebrigens wäre der Verkehr so noch immer zu hoch
angenommen. Der große Bremer Güterverkehr betrüge nur
7 Millionen Centner. Da nun der Bremer Verkehr nicht
siebenmal, sondern Wohl zwanzigmal so groß, wie der Broker
wäre, müßte sich das Resultat noch ungünstiger stellen. Keine
Rechnung ließe sich aufstellen, welche einen günstigen Erfolg
verspräche. Selbst wenn man den Lokalverkehr und den Els-
flether Verkehr in Anschlag brächte, bliebe das Resultat ein
schlechtes. Wenn man ein Deficit von 50,000 Thlr. jährlich
vermeiden wollte, müßte man gegen den Ausbau der Strecke
Hude-Brake sein. Freilich stützte er sich bei seiner Veranschla¬
gung auf den Groschentarif. Daraus wiese aber auch die
Natur der Sache hin. Es müßte doch als ein naiver Stand¬
punkt bezeichnet werden, wenn ein Kaufmann dem anderen
Konkurrenz machen wollte, die Waare theurer auf den Markt
schaffte, wie dieser, und dennoch verlangte, daß ihm die Kund¬
schaft züliefe. Es wäre auch keine Aussicht, daß der Gro-
schentaris aufhören würde. Eine Denkschrift der Bremer Han¬
delskammer hätte hiergegen energischen Protest erhoben und
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sogar in einigen Beziehungen noch weitergehende Ermäßigun¬
gen verlangt. Der Minister hätte freilich erklärt, die Hude-
Braker Bahn sollte keine Konkurrenzbahn der Geestebahn sein,
man brauchte sich nicht um die Tarife auf den anderen
Bahnen zu kümmern. Da würde aber alsbald dasselbe Kla-
gclicd von Brake angestimmt werden, was schon Jahrelang
in die Ohren tönte. Eigenthümlichcr Weise wäre gerade die
Stadt Brake ein Schooßkind der Staatsregierung. Psycholo¬
gisch richtig wäre es allerdings, daß gerade die von der Na¬
tur am Schlechtesten ausgestatteten Kinder von der Mutter
am Meisten verzogen würden. Dieses eirstmt Kate der
Mutter müßte aber nicht zu einem ewkürrt terribls der gan¬
zen Familie, des ganzen Landes werden. Hätte man früher
die Mittel, die für Brake erfolglos aufgewandt wären, in an¬
derer Weise nutzbringend angelegt, einen Hafen in Norden¬
hamm oder Großensiel geschaffen, dann würden ganz andere
Resultate erreicht worden sein und ein ganz anderes Aufblü¬
hen am linken Wcserufcr erfolgt sein. Oldenburg hätte aber
den ganzen Verkehr, den cs hätte selbst halten können, auf
die rechte Seile der Weser ziehen lassen, wo die drei großen
Häfen Alles an sich zögen. Nachdem einmal der günstige Bo¬
den verloren wäre, hätte man keine Aussicht, den Verkehr
wieder nach Brake zu ziehen. — Wenn man die Verhältnisse
der Bahn Geestemünde-Bremen berücksichtigte, so lägen dort
trotz des immensen Güter- und Personenverkehrs sehr traurige
Resultate vor. Nicht mehr, als lO/y—2»/o Zinsen würden
aus dieser Bahn gezogen. . Die Ursache dieser geringen Er¬
folge wäre nicht in den hohen Kosten der Anlage zu suchen,
wie der Minister angegeben hätte. Er wollte einen Passus
aus dem Bericht der Bremer Handelskammer verlesen, erlaube
sich aber zunächst die Anfrage an den Herrn Staatsminister,
ob er richtig gehört habe, daß die Geeste-Bremer Bahn etwa
500.000 Thlr. pro Meile gekostet haben solle, damit er nicht
wieder in die unangenehme Lage käme, falsch referirt haben
zu sollen. Dem Jahresbericht der Handelskammer in Bre¬
men zu Folge betrüge das Anlagekapital der Bremcn-Geeste-
bahn 2 Millionen bis 2,155,944 Thlr. im Jahre 1867, was
bei 8 Meilen reichlich nicht 500,000 Thlr. , sondern noch
weniger als 300,000 Thlr. pro Meile ausmachte. Das An¬
lagekapital jener Bahn mit Zweigbahn Geestemünde-Bremer-
hafen nebst Bahnhof Bremerhafen auf 2,768,771 beziffert,
wonach pro Meile sich zwischen 300,000 bis 400,000 Thlr.
Herausstellen würden. Er glaubte, daß die Bahn, welche man
in Begriff stände zu bauen, nicht ganz viel billiger kommen
würde. Im Voranschlag wäre eine Summe von 1,129,000
Thlr. für den Ausbau der Strecke Hude- Brake in Anschlag
gebracht. Die Strecke Hude-Bremen hätte aber auch schon
viel Geld gekostet. Man müßte den Bremer Bahnhof und
die Weserbrücke dabei in Anschlag bringen mit reichlich
600.000 Thlr. an Kosten.

Man drohte nun aber, auch zum Ausbau der Linie zu
schreiten, wenn sie auch keine Rentabilität in Aussicht stellte.

Man wurde hierdurch aber nur das schöne Resultat, welches
jetzt wirklich mit den Eisenbahnen erreicht wäre, wieder in
Frage stellen. Die Zukunft würde lehren, ob er mit seinen
Ansichten Recht hätte. Nach dem Standpunkt, den er durch
eine mehr als zwanzigjährige Anschauung deS geschäftlichen
Lebens gewonnen hätte, vermöchte er nicht, diese Ansichten
aufzugeben. Ein specifischer Braker, alter Traditionen voll,
oder auch ein Bremer Kaufmann möchte zum Bau dieser Bahn
rakhen, ihm wäre dies vom Oldenb. Standpunkt aus nicht
möglich. Der reiche Bremer würde lachen, wenn er sähe, daß
die Oldenburger für schweres Geld den Verkehr auS ihrem
Lande heraus und ihm zuführten. Ein früherer Landtag hätte
gewünscht, daß Bremen veranlaßt werden möchte, gemeinschaft¬
lich mit Oldenburg im Eisenbahnbau vorzugehen; Bremen
hätte aber Nichts geboten. Oldenburg hätte eine Bahn nach
Bremen gebaut, ohne daß man ein Entgegenkommen von jener
Seite bemerkt hätte. Auch jetzt wäre hiervon nicht die Rede.
Wenn Bremen einen positiv vorliegenden Nutzen bei dem Bau
der Bahn sähe, so würde es gewiß die Hand dazu geboten
haben, eine Kommunikation herzustcllen, welche hauptsächlich
im Interesse Bremens läge.

Für Brake wäre die einzige Rettung, wenn es eine
neue Richtung einschlüge. Wenn das Bestehende morsch und
schwach geworden wäre, müßte man eine neue Stütze suchen.
Das wäre besser, als im alten Schlendrian zu- verharren.
Brake's Zukunft hinge davon ab, ihm durch eine neue Bahn
den Süden zu erschließen. Dahin gravitirte sein ganzer
Schwerpunkt. Ein direkter Anschluß an die Südbahn in dem
natürlichen Knotenpunkt Oldenburg würde Brakes Zukunst
begründen. Brake thäte nicht wohl daran, sich ausschließlich
auf Bremen zu stützen. Der Anschluß in Oldenburg würde
die direkte Verbindung mit allen übrigen Bahnen, nach Jever,
Heppens, Ostfriesland, Holland sichern. Dorthin müßte Brake
sein Augenmerk richten.

Ueberdieß würden in Folge des Ausbaus der Hude-Bra-
ker Linie große Schwierigkeiten in den Betriebsverhältniffen
sich ergeben. Er wollte hier an die geflügelten Worte er¬
innern, welche der Eisenbahndirektor Bure  sch in Bezug auf
den Knotenpunkt in Lehrte gesprochen haben sollte: es wäre
dies ein sehr schwieriger Punkt für den ganzen Betrieb und
machte ben Betriebsbeamten vor der Zeit graue Haare. Ol¬
denburg stände jetzt im Begriff, in Hude einen solchen Knoten¬
punkt anzulegen!

Der Antrag der Stadt Oldenburg, eine Zinsgarantie
für eine Oldenburg-Elsflether Bahn zu übernehmen, verdiente
Anerkennung und Würdigung zu finden. Das allgemeine
Landesintcresse geböte, ihn nicht so von oben herunter zu be¬
handeln. Wenn die Bahn Hude-Brake dem Lande eine be¬
deutende Zinsenlast aufbürden würde, so würde freilich auch
die Linie Oldenburg-Elsfleth schwerlich in den ersten Jahren
rentiren. Die für diese Bahn erwachsende Zinsenlast würde
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aber zum größten Theil von der Stadt Oldenburg getragen
werden.

Unter dem Vorbehalt, noch weitere Anträge zur zweiten
Lesung zu bringen, stellte er den Antrag:

Landtag wolle beschließen, dem Art. 1 des Gesetz¬
entwurfs, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes im
Herzogthum Oldenburg, seine Zustimmung zu crtheilcn,
unter der Bedingung, daß, falls eine Gabelung zwi¬
schen der Nord- und Sndbahn in Frage kommen
sollte, diese nicht von Huntlosen auf Hude und Olden¬
burg, sondern von Elsfleth auf Oldenburg und Hude
gebaut werden soll.

Der Antrag war ausreichend unterstützt und wurde mit
zur Debatte verstellt.

Abg. Bulliltg : Er wäre zu der Zeit, als der Aus¬
schuß seine Anträge festgestellt hätte, abwesend gewesen. Er
wollte nunmehr erklären, daß er als Ausschußmitglied mit
den Anträgen der AuSschußmehrheit vollständig übcreinstimmte.

Abg. Propping : Er wäre zunächst gezwungen zu con-
statircn, daß vor acht Tagen in der letzten Sitzung des Eiscn-
bahnausschusses sämmtliche Ausschußmitglicder dem Abgeord¬
neten Hoher  bezeugt hätten, der Staatsminister hätte in
einer früheren Ausschußsitzung auf eine desfallstge Frage ge¬
antwortet: wenn die Stadt eine Zinsgarantie für den Bau
einer Bahn Oldenburg-Elsfleth übernehmen wollte, würde
der Aufnahme dieser Bahn in das Staatsnetz Nichts im Wege
stehen.

Seine Stellung zu der Vorlage wäre Allen mehr oder
weniger bekannt. Die einzige naturgemäße Lösung des Staatd-
eisenbahnnetzes könnte er nur erblicken in dem Ausbau einer
Weserbahn über Oldenburg nach der südlichen Landesgrenze.
Sich und den Zuhörern wollte er ersparen, noch einmal in
detaillirtester Weise die in Zeitungen und Petitionen be¬
sprochenen Gründe, welche gegen die Vorlage sprächen, zu
erörtern. Er wollte sich begnügen, in kurzen Zügen eine
Begründung seiner Ansichten zu geben. — Wohl wüßte er,
daß ein Abgeordneter hauptsächlich auf dem Standpunkt der
allgemeinen Landesinteressen zu stehen hätte. Aber auch von
diesem Standpunkte aus hätte er die Ueberzeugung gewonnen,
daß der Ausbau der Linie Hude-Brake unrichtig, richtig da¬
gegen eine Eisenbahn von Oldenburg auf Brake wäre. Die
Rücksicht auf die Wescrschifffahrt, auf die geringen finanziellen
Erfolge der Geestcbahn, die Rentabilitätsberechnung des Ab¬
geordneten Hoher  zwängen zu dem Schluß, daß die Bahn
Hude-Brake das befriedigende Resultat der jetzigen Bahnen
nur stören könnte. Die Linie wäre auch aus dem Grunde
falsch, weil durch sic nur auf einem Umweg die Verbindung
zwischen den Weserhäfen und Westphalen hergestellt und das
Aufkommen eines selbstständigen Handels in den Weserhäfen
verhindert würde.

Er wäre nicht so zart besaitet, sich zu scheuen, neben
den allgemeinen Landesinteressen auch die besonderen Interessen
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der Stadt Oldenburg zu betonen, wenn er auch zugebe, daß
die letzteren sich vor den ersteren zu beugen hätten. Er bäte,
auch das Interesse der Stadt zu berücksichtigen, welche, abge¬
sehen von ihrem Charakter als Hauptstadt, auch der Mittel¬
punkt des Landes wäre und allein >/g der gesammten Ein¬
kommensteuer erbrächte. Man sollte nicht den Verkehr des
reichen Butjadingerlandes von dieser Stadt ablenken und dem
bedeutenderen Gravitationspunkt Bremen zuführen. Vielleicht
könnte gegen diese Gefahr ein Gegengewicht in der Rührig¬
keit des Oldenburger Handelsstandes gefunden werden. Eine
weitere große Gefahr für die Stadt läge aber in folgender
Erwägung. Es wäre freilich der Wille der Staatsregierung
und stände auch im Entwurf, daß die Südbahn auf die Stadt
Oldenburg geführt werden sollte. Ob dies aber auch in Zu¬
kunft wirklich geschehen würde? Die Linie Hude-Brake würde
von der Staatsregierung ohne Zweifel vor allen andern in
Bau genommen werden. Sollte diese Bahn schlechte Resul¬
tate liefern und finanzielle Gefahren heraufbeschwören, so
könnten sich für Staatsregierung und Landtag zwingende
Gründe ergeben, von der in Aussicht genommenen Richtung
der Bahn auf Oldenburg abzusehen. Der Knotenpunkt Hude,
welchen man Wohl als Gespenst bezeichnet hätte, würde dann
eine Realität gewinnen, die weder Staatsregierung, noch
Landtag erwünscht wäre. Die einzige Möglichkeit, diesem
Schlag gegen die Interessen der Stadt und die allgemeinen
Landesinteressen, welche mit den ersteren zum großen Theile
identisch wären, vorzubeugen, bestände darin, den vom Ab¬
geordneten Hoher  gestellten Antrag anzunehmen. Dieser
Antrag bezweckte für den Fall, daß eine direkte Verbindung
zwischen den Weserhäfen und Westphalen nothtvendig würde,
den Ausbau der Strecke Oldenburg-Elsfleth, statt einer Ga¬
belung Huntlosen-Oldcnburg Hude.

Im Interesse des Landes und der Stadt bäte er diesen
Antrag anzunehmen.

Abg. Huchting: Er fühlte sich als Vorsitzender des
Eisenbahnausschusseszu einigen Worten über die vom Mi¬
nister angeblich in einer Ausschußsitzung gegebenen Erklärun¬
gen veranlaßt, lieber verschiedene Punkte wäre im Ausschuß
Auskunft gewünscht worden. Er hätte als Vorsitzender diese
Anfragen dem Staatsministenum schriftlich mitgetheilt. Der
Minister von Berg  wäre dann in der Ausschnßsitzung er¬
schienen und hätte ausführliche Antworten gegeben. Die Frage,
ob die Staatsregierung unter Zinsgarantie der Stadt Olden¬
burg die Bahn Oldenburg- Elsfleth bauen würde, hätte der
Abgeordnete Hoher  überhaupt erst gestellt, als der Minister
im Begriff gewesen wäre, wegzugehen. Er könnte zwar nicht
angeben, mit welchen Worten der Minister geantwortet hätte,
er müßte aber jedenfalls die Behauptungen der Abgeordneten
Hoher und Propping  bestreiten. Er für seine Person
hätte die Antwort wenigstens nicht so anfgefaßt, als wenn
sie eine bestimmte Zusage hätte enthalten sollen.

Abg. Russell: Er dankte dem Minister für die von
17



130

ihm ausgesprochene Anerkennung seiner Bestrebungen. Der¬
selbe möchte ihm aber nicht verargen, wenn er noch im letzten
Moment in die Bresche sich stelle, wenn auch überzeugt, daß
er besiegt werden würde.

Seine Anträge hätte er gestellt, um zwei Zwecke zu er¬
reichen, nämlich, um den Ausbau einer Südbahn überhaupt
zu sichern, und um derselben eine günstigere Richtung zu
geben, als die in der Vorlage empfohlene. — Die bösen Er¬
fahrungen, die man bisher mit der Südbahu gemacht hätte,
müßten zur Vorsicht mahnen und daran erinnern, daß die
Hoffnungen nicht zu hoch gespannt werden dürsten. Sehr
lange wäre es her, daß zuerst sich eine Aussicht auf eine
Südbahn eröffnet hätte. Die erste Südbahn, welche in Frage
gekommen wäre, hätte anno 1847 das Konsortium Blumen-
seld zu bauen beabsichtigt. Die Concession wäre schon er-
theilt gewesen, die größten Hoffnungen hätte man aus das
Projekt gesetzt. An dem engherzigen partikularistischen Wider¬
stand, welchen Hannover gerade Oldenburg so häufig ent¬
gegengesetzt hätte, wäre auch dieser Plan gescheitert. Im
Jahre 1853 wäre im Jahdevertrag von Preußen die Zu¬
sicherung ertheilt worden, eine Bahn über Damme nach dem
Norden zu bauen, sobald es die finanzielle Lage gestattete.
Bei dem Widerstand Hannovers wäre von der Erfüllung
dieser Zusage abgesehen worden. Ein neuer Vertrag wäre
anno 1864 geschlossen worden, dem zu Folge Preußen ge¬
stattet worden wäre, gegen Zahlung einer Million von seinem
Versprechen zurückzutreten. Dann wäre Mouton  ausge¬
treten mit dem Projekt einer Paris -Hamburger Bahn. Der¬
selbe hätte in einer Denkschrift erklärt, daß Preußen auf die
Richtung über Damme, Vechta und Oldenburg bestanden habe.
Wiederum hätte Hannover die von Neuem erwachten Hoff¬
nungen zu Nichte gemacht. Durch das Jahr 1866 wäre
dann der Bau einer Bahn Paris -Hamburg möglich geworden.
Die Köln-Mindener Gesellschaft hätte die Sache in die Hand
genommen. Mit einer gewissen Geschicklichkeit wäre die Bahn
aber um das Oldenburger Gebiet herum gelegt worden in
einer noch ungünstigeren Richtung, wie die ihrer Zeit von
der Königlich Hannoverschen Regierung projektirte. Solche
Erfahrungen müßten den Landtag vorsichtig machen. Er
fände in der Vorlage keine Garantie für die wirkliche Aus¬
führung des Südbahnplanes, auch in der vom Ausschuß vor¬
geschlagenen Frist von 6 Jahren nicht. Vom Ministcrtisch
wäre erklärt worden und damit stimmte auch der Ausschuß
überein, daß nur dann mit dem Bau der Südbahu vorge¬
gangen werden sollte, wenn die Weiterführung der Bahn auf
Preußischem Territorium gesichert wäre. Schon früher hätte
die Oldenburger Regierung durch ihren Vertreter im Bundes¬
rath erklären lassen, daß sich schwerlich ein Unternehmer zum
Bau der Bahn über Quakenbrück finden werde. Wenn sich
aber früher unter günstigeren Verhältnissen keine Erwerbsge¬
sellschaft für den Ausbau der Bahn hätte finden lassen wollen, so
würde dies in Zukunft schwerlich der Fall sein. Wenn sich die

Staatsregierung nicht entschlösse, selbst zu bauen, wäre auch
jetzt wenig Aussicht für die Bahn. Allerdings hätten sich ver¬
schiedene Gesellschaften, die Rheinischez. B. und die Bergisch-
Märkische, auf Unterhandlungen über den Bau eingelassen.
Wie weit man aber mit denselben gekommen wäre? Jetzt
ließe sich doch nur wenig sichere Hoffnung mehr auf den
Abschluß mit der Bergisch-Märkischen Gesellschaft setzen. —
In Erwägung dieser Umstände hätte er geglaubt, daß nur
dann sichere Aussicht für die Südbahn wäre, wenn Olden¬
burg sich entschlösse, auch weiter bis Osnabrück die Bahn
auf Staatskosten zu bauen. Der Minister hätte 2 Millionen
Mehrkosten von der Annahme seines Antrages gefürchtet und
aus diesem Grunde um Ablehnung desselben gebeten. Wenn
der Staat aber dies Opfer nicht bringen wollte, so würde
sich auch keine Gesellschaft für den Bau der Strecke von der
Grenze bis Osnabrück finden. Auch diese Strecke würde nur
zum Ausbau kommen, wenn der Staat die Kosten auf sein
Conto nehmen wollte.

Dann würde der Staat auch in der Lage sein, eine
günstigere Richtung auszuwählen, als wenn eine Privat¬
gesellschaft den Bau übernehmen würde. Er wäre der An¬
sicht, daß beim Baue einer Eisenbahn als die beste Richtung
zunächst die geradeste, dann aber diejenige gelten müßte, welche
durch die bevölkertsten und die industriellsten Bezirke führte.
Das könnte man von der Eisenbahnlinie über Quakenbrück
aber keineswegs sagen. Der Oldenburgische Vertreter beim
Bundesrath hätte erklärt, eine solche Bahn würde von Quaken¬
brück bis Kloppenburg durch eine wenig bevölkerte Gegend
führen, von Kloppenburg bis Oldenburg aber durch eine
Wüste laufen, wie sie in der Länge von 5 Meilen öder und
trostloser kein Bezirk des Herzogthums aufwiese und selbst
an der Hannoverschen Wcstdahn kaum anzutreffen wäre. Für
Münsterland würde diese Bahn von geringem Interesse sein,
da dieselbe meistens durch wenig bevölkerte Striche, in denen
keinerlei Industrie betrieben würde, führte. Die von ihm
vorgeschlagcne Richtung über Damme, Lohne, Vechta, Wildes¬
hausen ginge durch eine gut bevölkerte und sehr industrielle
Gegend. Für sie spräche das Interesse des Landes um so
mehr, als sie auch eine weit größere Strecke des Oldenburger
Gebiets durchschnitte, wie die Quakenbrücker Bahn.

In dem jetzt dem Landtage vorliegenden Schreiben der
Staatsregierung erklärte dieselbe, daß es dem Interesse des
Landes mehr entsprechen würde, die von ihm beantragte
Strecke auszubauen. Auch der Minister hätte bedauert, daß
die Umstände zu dem weniger günstigen Quakenbrücker Projekt
drängten. Hauptsächlich hätte derselbe in die Waagschaale
für diese Behauptung geworfen: die Bahn über Wildes-
hauscn, Vechtau. s. w. ließe sich nicht ausführen, da dieselbe
der Paris -Hamburger Bahn zu nahe sein und eine Parallel¬
bahn derselben bilden würde. Das wäre mehr dem Scheine
nach als in Wirklichkeit der Fall. Ganz andere Zwecke
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sollten mit der PariS-Hamburger Bahn erreicht werden, als
mit der Oldendurg-Osnabrücker. Alles, was der ersteren zu-
geführt würde, würde die Oldenburger Bahn nicht treffen,
ob diese nun über Vechta oder Kloppenburg oder auch über
Lüningen ginge. Nur dem Lokalverkehr der Paris -Hamburger
Bahn würde ein Weniges entzogen werden. Man sollte aber
doch die eigenen Interessen und nicht die Interessen derKöin-
Mindener Gesellschaft in daS Auge fassen. Es wäre gesagt
worden, der Widerstand Preußens würde den Bau dieser
Strecke niemals zugeben. Er müßte zugestehen, dasz eine
Erklärung Preußens Vorlage, nur einer Linie über Quaken¬
brück würde Conccssion ertheilt werden. Er könnte diese Er¬
klärung nur als eine Antwort auf eine Anfrage bezeichnen;
sie bildete nicht den Schluß vorangegangener Verhandlungen.
Wenn weitere Verhandlungen eiugelcitet würden, so hoffte er,
daß Preußen entgcgenkommcn würde. In Anbetracht der für
Oldenburg so sehr ungünstigen Lage der Paris -Hamburger
Bahn würde Preußen hoffentlich in eine günstigere Linie, als
die Quakenbrücker, willigen. Stimmen aus Preußen, so das
Schreiben eines höheren dortigen Beamten, hätten sich für
eine östlichere Richtung, als die über Quakenbrück, so für die
über Badbergen, Dinklage, Lohne und Vechta ausgesprochen.

Wollte der Landtag seinen Prinzipalantrag nicht annehmen,
so ersuchte er, doch seinem eventuellen Antrag bcizutreten.
Der Minister hätte Anstoß an der von ihm sub Nr. 3—7
beantragten Streichung der bestimmten Summen genommen.
Mit Rücksicht auf die Bedenken der Staatsregierung gegen
diese Anträge wollte er dieselben zurückziehen und nur an
seinem Antrag Nr. 2 festhalten. Zu der Begründung des¬
selben machte er darauf aufmerksam, daß ja nicht so bald
gebaut werden sollte. Man hätte ja eine Frist von bis zu
sechs Jahren in das Auge gefaßt. Während dieser Zeit
könnten die Verhältnisse sich so gestalten, daß es besser sein
würde, wenn die Staatsregierung größere Freiheit hätte, als
wenn sie durch das Gesetz gebunden wäre. Auch dann könnte
es ja zum Bau einer Bahn über Kloppenburg nach Quaken¬
brück kommen, wenn die Verhältnisse sich nicht änderten.
Eine Aenderung der Verhältnisse in so langer Zeit wäre
aber doch nicht unmöglich. Deßhalb müßte man der Staats¬
regierung freie Hand geben und die engen Schranken des
Gesetzes beseitigen. Es gäbe noch immer Gesellschaften, welche
Projekte aufstelltcn, denen zu Folge Bahnen durch das Ol¬
denburger Gebiet gelegt werden sollten. So wollten Straus¬
berg und Schulze  eine Bahn von Marburg nach Lem¬
förde führen und weiter von da in das Oldenburgische. Er
wüßte nicht, ob dieser Plan zur Ausführung kommen würde,
eS wäre aber doch auf alle solche Fälle gut, die Staatsre¬
gierung in die Lage zu versetzen, auch ohne Veränderung der
Gesetze das Interesse des Landes in dieser Beziehung zu
wahren. Auch die Stadt Oldenburg würde durch seinen An¬
trag alö Ausgangspunkt gesichert. Wenn man nicht seinen
Principalantrag annehme, sollte man doch diesen eventuellen

Antrag annehmen. Man würde mit ihm das Richtige ge¬
wiß treffen, indem man der Staatsregierung die Wahl der
Richtung überließe. Man möchte nicht durch den vom Aus¬
schuß empfohlenen Beschluß bas Leichentuch auf die Hoff¬
nungen solcher Gegenden legen, die den größten Anspruch
auf eine Eisenbahn hätten.

Bezüglich des im Ausschuß Vorgefallenen müßte er dem
Abgeordneten Huchting  beitreten. Auch er hätte die Er¬
klärung des Ministers nicht als eine bindende aufgcfatzt. Er
erinnerte sich auch nicht, daß daS, was der Abgeordnete Pro p»
ping  erzählt hätte, in der behaupteten Weise vor sich ge¬
gangen wäre. Alle Ausschußmitglieder wären mehr oder
weniger der Ansicht gewesen, daß eine Zusicherung in den
Worten des Ministers nicht gelegen hätte.

Seine Anträge Nr. 4—7 zöge er hiermit zurück.
Abg. Ahlhorn : Er wollte den Landtag nicht durch

lange Reden aufhalten. Er befände sich in der angenehmen
Lage, daß der Wahlkreis, den er vertrete, speciell bei dieser
Angelegenheit nicht intcrcssirt Ware. Es wäre deßhalb für
ihn eine um so leichtere Aufgabe, sich auf einen unparteiischen
Standpunkt zu stellen und nur die allgemeinen Landcsinte-
ressen in das Auge zu fassen. Wie vom Ministertisch be¬
merkt worden wäre, hätte ein Umschwung der Ansichten über
die Eisenbahnen seit der letzten Vorlage im Lande stattgc-
funden. Auch er hätte früher gegen die Brake-Huder und gegen
die Leerer Bahn gestimmt, gegen letztere nicht etwa deßhalb,
weil er sie nicht für rentabel gehalten, sondern weil er erst
Sicherung des Anschlusses nach Ncueschanz gewünscht, hätte.
Aus die vom Ministertisch aus , wie von Seiten des Abge¬
ordneten Hoher  ausgestellten Rentabilitätsberechnungen ver¬
möchte er kein großes Gewicht zu legen. Wenn er aber auch
nicht in der Lage wäre, alle angeführten Punkte verfolgen
zu können, so schiene ihm doch so viel sicher, daß eine Linie
Oldenburg-Brake weniger ertragsfähig, wie eine Linie Hude-
Brake sein würde. Wenn man die letztere nicht ausbauen
wollte, so müßte man auch alle anderen vorgeschlagencn Linien
zurückweisen. In der ersten Zeit würde sich die Bahn aller¬
dings schwerlich verzinsen und dem Lande große Opfer zu-
muthen. Das Hauptgewicht wäre aber auf den indirekten
Nutzen zu legen, welchen die Eisenbahnen brächten- Auch die
anderen Landestheile müßten der Vortheile theilhaftig werden,
welche die an den jetzt bestehenden Bahnen gelegenen ge¬
nössen. Wenn auch die Hude-Braker Bahn nicht volle Ver¬
zinsung bringen würde, so müßte man doch für die Vorlage
stimmen.

Vor Allem müßte man aber nach seiner Ansicht eine
Aktiengesellschaft für den Bau der Oldenburger Eisenbahnen
gewinnen. Unangenehm hätte es ihn berührt, daß ein Ab¬
schluß mit der Bergisch-Märkischeu-Gesellschaft nicht zu Stande
gekommen wäre. Nicht der Staat , wie der Abgeordnete
Russell  behauptet hätte, sondern eine Privatgesellschaft
würde die bessere Richtung zu finden wissen. Die Letztere
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würde mir darnach fragen, ob sich die Anlage rentircn würde
und nicht 40/0, sondern 50/y Gewinn zu machen verstehen.
Mit dieser Auffassung stände der erst heute gestellte Antrag
des Abgeordneten Hoher  durchaus in Widerspruch, indem
von der Bergisch-Märkischen Gesellschaft gerade auf die Gabel¬
bahn Huntlosen-Oldendurg-Hude Gewicht gelegt würde.

Er sähe die mit dem Bau einer solchen Bahn verknüpf¬
ten Folgen nicht als so gefährlich für die Stadt Oldenburg
an, wie in dieser vielfach geschähe. Es handelte sich dabei
wesentlich um den durchgehenden Verkehr, welcher für die
Stadt Oldenburg wenig abwerfcn würde. Der natürliche
Verkehr des Butjadingerlandesmit der Stadt würde nicht
abgezogen, sondern erleichtert. Aber auch dem natürlichen
Verkehr mit Bremen sollte man keine Schranken setzen, um
ihn künstlich auf die Stadt Oldenburg zu leiten- Für die
Verbindung der Hude-Braker Bahn mit dem Süden käme
der kleine Umweg von einer Viertelstunde Fahrzeit nicht in
Betracht. Oldenburg läge der Station Hude näher, als
Bremen.

Die Staatsregierung möchte ihr Möglichstes thun, um
eine Aktiengesellschaftzu dem Bau heranzuziehen. Was die
Festsetzung der Richtung der Südbahn und ihres Anschlusses
an die Weserbahn beträfe, so sollte man die Möglichkeit der
Ucbernahme des Baues durch eine Aktiengesellschaft nicht durch
Annahme des Hoper ' schen  Antrages ausschließen.

Die politische Lage bestärkte ihn auch darin mit Bewil¬
ligung von Geldmitteln mehr vorzugchen. Wenn der Staat
einmal in einen anderen einverleibt würde, was er übrigens
durchaus nicht herbeiwünschenwollte, so würde das Land die
mit seinem Gelde geschaffenen nützlichen Einrichtungen be¬
halten.

Dem Abgeordneten Russell  gebe er darin Recht, daß
sein Antrag eine bessere Richtung rücksichtlich der Bevölkerung
und Gewerblhätigkeit der Bevölkerung im Auge hätte. Ge¬
schehene Dinge ließen sich aber einmal nicht ändern. Die
Paris-Hamburger Bahn wäre so angelegt, daß die Bahn
durch den Südosten Oldenburgs eine Conkurrenzbahn der¬
selben sein würde, deren Bau Preußen nicht dulden könnte.
Nach der abschlägigen Antwort, die Preußen auf die Anfrage
der Oldenburger Staatsregierungcrtheilt hätte, würden
weitere Verhandlungen, wie er übereinstimmend mit der Staats¬
regierung glaubte, aussichtlos sein. Das wären eben die
Vortheile des Großstaats, welchem er nicht verdenken könnte,
daß er den Vortheil seiner ncuerworbenen Landestheile wesentlich
wahrnehme. Gehörte Oldenburg jenem großen Staat an,
dann würde dem Ausbau der vom Abgeordneten Russell
vorgeschlagenen Linie wenig im Wege stehen. Er wollte aber
von einer solchen Eventualität, die er nicht herbeiwünschen
könnte, nicht weiter sprechen.

Minister don Berg : Die Verhandlungen des Eisen¬
bahnausschusses am 3. d. Mts. könnten nach den verschiede¬
nen Bemerkungen, die bereits laut geworden wären, auf sich

beruhen. Durch die verschiedenen Auslegungen seiner Worte
wäre wenigstens das konstatirt worden, daß das von ihm
Gesagte verschiedener Auslegung fähig gewesen wäre.

Wenn der Abgeordnete Hoher  versucht hätte, durch
seine Angaben über die Rentabilität der Weserbahn die großen
Gefahren eines solchen Baues für das Land darzuthun, so
wäre er mit dem Abgeordneten Ahlhorn  der Meinung,
daß auf solche Rentabilitätsberechnungen Nichts zu geben
wäre. Er wollte der kaufmännischen Einsicht des Abgeord¬
neten Hoher  nicht nahe treten, aber die Thatsache wollte er
hervorheben, daß ihm noch keine zutreffende Berechnung der
Art vorgckommen wäre. Die Veranschlagungen der Renta¬
bilität der Bahn Oldenburg-Bremen hätten vor deren Aus¬
bau bis 1()o/o Ueberschuß geschwankt und sie selbst das Er-
sorderniß von Zuschüssen herausgercchnet. Es käme lediglich
darauf an, ob. Momente vorlägen, die Veranlassung zu einer
guten Meinung für ein Bahnunkernehmen begründeten. Solche
lägen für die Weserbahn vor. Die Verhältnisse, welche in
Frage kämen, erschienen entwickelungsfähig. Was entwickelt
werden könnte, hätte aber die Eisenbahn bis jetzt immer entwickelt.

Er hätte bereits die kaufmännischen Erfahrungen des
Abgeordneten Hoyer  anerkannt. Aufgefallen wäre es ihm
aber doch, daß derselbe gewarnt hätte, die Strecke Hude-
Brake zu bauen, weil dieselbe wesentlich vom Interesse Bre¬
mens erfordert würde. Wenn Staaten und Städte in Vcr-
kehrsbeziehungenträten, so wären ihre Interessen dabei gleich¬
mäßige. Nationalökonomisch wäre es einerlei, ob im gegen¬
seitigen Verkehr Einer sein Geld in Bremen oder Oldenburg
verdiente.

Ferner hätte er in Bezug auf die kaufmännischenAn¬
sichten des Abgeordneten noch Folgendes zu bemerken. Der¬
selbe lege das Hauptgewicht auf den Verkehr der Weser-
gegcnd mit dem Süden. Auch er selbst wäre überzeugt, daß
sie daS größte Interesse daran hätte. Wer aber schließlich
in den Weserhäfen die Geschäfte machen würde? Nicht die
Producenten Westphalens, sondern die Metropole, die nach
ihrer Lage und ihrem Kapital den Handel leitete. Bremen
würde die Schiffe belasten und den Handel leiten. Es wäre
gewiß schwer, die Verkehrsverhältnisse aus ihrer Bahn zu
drängen, sie blieben da, wo das Kapital und die Lage sic
fesselte. Kein Geestemünde, kein Bremerhafen wollte die
Staatsregierung aus Brake machen. Das erlaubten die
Verhältnisse nicht. Ein Schooßkind der Staatsregierung
wäre Brake nie gewesen; es wäre für diesen Platz nur das
geschehen, was im Interesse des ganzen Landes gelegen hätte.
Jetzt gälte es, am Weserufcr wieder zu erobern, was dort
verloren gegangen wäre. Mit kleinen Anfängen hätte man
dort begonnen, aber von einem Schiffsverkehr von etwa 100
Schiffen wäre man in Brake auf einen Verkehr von über
600 Schiffen gekommen. Erst seit Eröffnung der Geestcbahn
wäre Brake zurückgegangen, so daß im Jahre 1869 nur
289 Schiffe dort eingelaufen wären.
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Was dcn vom Abgeordneten Hoyer  gestellten Antrag
beträft, so wäre er mit dem Abgeordneten Ahlhorn  der
Meinung, daß der Landtag besser nicht auf denselben ein-
trete, nicht aus dem Grunde, weil durch ihn die Uebernahme
durch eine Gesellschaft ausgeschlossen würde, sondern weil es
sehr gewagt erschiene, einer Entscheidung vorzugreifen, die nur
nach den zur Zeit der Entscheidung obwaltenden Umständen
getroffen werden könnte.

Dem eventuellen Antrag des Abgeordneten Russell,
wie derselbe jetzt formulirt, würde er nicht entgegentreten,
indem er bereits auch schon im Ausschuß erklärt hätte, daß
die Staatsregicrung Nichts dabei zu erinnern fände.

Abg. Rüdebusch: Der Abgeordnete Hoyer  hätte ihn
als Zeugen dafür citirt. daß der Genannte die Erklärungen
des Ministers richtig wiedergegeben hätte. Er glaubte gehört
zu haben, daß der Minister auf eine Anfrage des Abgeord¬
neten Hoyer  geantwortet hätte: er hätte für den Fall der
Uebernahme einer Zinsgarantie von Seiten der Stadt gegen
den Ausbau der gewünschten Strecke Nichts einzuwenden. Da
aber die Frage vom Abgeordneten Hoher  Plötzlich gestellt
und nicht, wie die anderen Fragen, vorher schriftlich an das
Staatsministerium cingesandt worden wäre, so hätte er die
Antwort des Herrn Ministers für mehr privatimer Natur
gehalten.

Was dcn Antrag des Abgeordneten Hoyer  anginge,
so könnte er sich hier lediglich auf das vom Minister von
Berg  und vom Abgeordneten Ahlhorn  Gesagte beziehen.
Er bäte die Versammlung, den Antrag abzulehnen.

Abg. Hoher : In mancher Beziehung könnte er den
Aeußerungen des Ministers über Rentabilitätsberechnungen
zustimmen. Man könnte mit Bezug auf dieselben häufig die
Worte Fausts  anwenden: „Was man nicht weiß, das eben
brauchte man, und was man weiß, kann man nicht brauchen."
Es gäbe aber doch gewisse Momente, an welche man sich
halten könnte. Wenn solche vorhanden wären, welche positiv
gegen ein Unternehmen sprächen, so müßte auf sie doch Werth
gelegt werden. —

Er wollte auch nicht unerwähnt lassen, daß die der Vor¬
lage angelegten Berechnungen so abgefaßt wären, daß sie zu
einigen Täuschungen führen müßten. So hätte man die
300,000 Thlr., welche Preußen zum Betriebskapitale hergege¬
ben hätte, die 250,000 Thlr., welche für den noch nicht in
Bau genommenen Bahnhof von Preußen gezahlt wären, ganz
unerwähnt gelassen. Die fehlerhafte Ansetzung des Bremen
zu verzinsenden Kapitals wäre allerdings, wie der Berichter¬
statter erwähnt hätte, von Seiten der Staatsregicrung be¬
richtigt worden. Er würde sich für eine Geschäftsverbindung
bedanken, welche ihm auf solche Berechnungen hin angeboten
würde. — Der Abgeordnete Ahlhorn  hätte das Hauptge¬
wicht auf den indirekten Nutzen gelegt, welcher von Eisen¬
bahnen zu erwarten wäre. Wenn derselbe auch mit Recht
nicht hoch genug angeschlagen werden könnte, so müßte man

doch immerhin Etwas unter den Füßen haben, was auch aus
den direkten Nutzen Hinausliese. Das aber dies in Bezug auf
die Hude-Braker Bahn der Fall wäre, müßte er in Abrede
stellen.

Einer Aktiengesellschaft würde auch er den Vorzug geben.
Es läge dann aber nur die Alternative vor, ob man einer
solchen den ganzen Betrieb sämmtlicher Bahnen überlassen
oder denselben selbst führen sollte. Einem gemischten System
müßte man, um eine Masse Unzuträglichkeiten zu vermeiden,
nicht zustimmcn.

Dem Minister wäre darin Recht zu geben, daß von
einem höheren Gesichtspunkt aus der Kaufmann gediehe, wo
die Konkurrenz unbeschränkt walten könnte. Wenn man die¬
sen höheren national-ökonomischen Standpunkt aber stets in
das Kalkül ziehen wollte, würde man-schlecht fahren. Ihm
wäre cs keineswegs gleichgültig, ob in Oldenburg oder ob in
Bremen ein Verdienst erzielt würde. Wo möglich sollten ihn
die Oldenburger selbst machen und ihn nicht den Bremern
überlassen.

Der Verkehr Brakes ginge nicht zurück, weil demselben
eine Eisenbahn fehlte, sondern ans anderen Ursachen. Die
unglücklichen Schifffahrtsverhöltnisse Brakes wären Schuld.
Von November bis März gliche der Broker Hafen einer
Mausefalle und befände sich gegenüber den großen Anstalten
zu Geestemünde und Bremerhafen in der trostlosesten Lage.
Es wäre dies zu bedauern, ohne daß er doch wüßte, wie man
diese unglücklichen Verhältnisse ändern sollte.

Minister von Berg : Wenn der Abgeordnete Hoyer
an der Rentabilitätsberechnung der Vorlage Etwas auszu¬
setzen gehabt hätte, so wäre wünschenswerthgewesen, daß er
ihm im Ausschüsse die ihm auffallenden Momente mitgetheilt
hätte. Er würde sich dann bemüht haben, diese Bedenken zu
beseitigen. Jetzt wäre er nicht im Stande, den Nachweis über
die bestrittenen Einzelnheiten zu beschaffen. Die Rentabilitäts¬
berechnung wäre von dem Standpunkt aus aufgestellt worden,
daß dasjenige, was Oldenburg von den Bahnen gehabt hätte,
hätte ermittelt werden sollen. Von diesem Standpunkt aus
wäre die Rechnung durchaus richtig. Die Angaben in Betreff
der Jahre 1867 und 1868 wären den vorliegenden Rechnun¬
gen entnommen. Die letzten Monate des Jahres 1869 wären
allerdings nur geschätzt worden. Die Wirklichkeit würde aber
noch über diese Schätzung hinauSgchen.

Abg. Ahlhorn : Er wollte sich noch über die Erklärun¬
gen des Ministers in der Ausschußsitzung aussprechen. Es
wäre ihm zunächst allerdings unlieb, daß Etwas , was im
Ausschuß verhandelt wäre, in die öffentliche Sitzung gezogen
würde. Im klebrigen könnte er sich dcn Behauptungen des
Ausschußvorsitzenden nur anschließen.

Er müßte sich Wundern, wenn hier Brake im Gegensatz
zur Stadt Oldenburg als bevorzugtes Schooßkind der Staats¬
regierung bezeichnet worden wäre. Es wäre freilich für Brake
viel geschehen, aber doch noch mehr für Oldenburg. Die
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Stadt Oldenburg wäre ein noch viel größeres Schooßkind der
Staatsrcgierung von jeher gewesen. In einem früheren Land¬
tage hätten seine damaligen College» Böckel nnd Möl ling
dieselbe eine FettabschäpfungSanstalt sür das Land genannt.

Abg. Proppingt Der Abg. Ahlhorn  hätte dem An¬
träge des Abg. Hoher  den Vorwurf gemacht, daß durch
Annahme desselben die klebernahme der Bahnen durch eine
Aktiengesellschaft ausgeschlossen würde. Für einen Abschluß
mit der Belgisch- Märkischen Gesellschaft wäre aber im
Gegentheil der Hoher'sche Vorschlag sehr günstig, indem er
die Konccssionsertheilung von Seiten Preußens erleichterte.
Gegen den Gesetzentwurf wäre der Antrag überhaupt nicht
gerichtet. Nachdem aber der Staatsminister erklärt hätte, er
könnte auf den Antrag nicht eingehen nnv sich nicht in dieser
Weise binden, stiegen ihm so viele Besorgnisse gegen den
Gesetzentwurf aus, daß er demselben nicht zustimmen könnte.
Er bäte nochmals, den Antrag des Abgeordneten Hoher  an¬
zunehmen.

Abg. Rnssell: Nachdem die Staatsregierung sich mit
seinem eventuellen Antrag einverstanden erklärt hätte, bäte er
nochmals die Versammlung, demselben beizutreten. Nichts
würde durch den Antrag aufgegeben, nur die Staatsrcgierung
in die Lage versetzt, in dem Falle, daß günstigere Resultate
zu erzielen wären, diese für das Land acceptiren zu können.
Durch Annahme des Gesetzentwurfs würden der Staatsregierung
die Hände gebunden sein. Im Ausschuß wären gegen den
Antrag keine Bedenken laut geworden. Es früge sich, wie
die Verhältnisse in sechs Jahren sich gestalten würden, wie
sie dann lägen, wenn es zum Ausbau der Südbahn kommen
sollte. Die Staatsrcgierung müßte den Umständen Rechnung
tragen können, ohne in die Schranken des Art. 1 gebannt
zu sein. Warum man auch für den Fall die Linie über
Quakenbrück wollte, daß eine günstigere Richtung eingeschla¬
gen werden könnte? — Wenn der Landtag nicht seinen An¬
trag Nr. 1 annehmen wollte, so möchte er doch dem Anträge
Nr. 2 beistimmen. Er bäte um namentliche Abstimmung
über diesen letzteren Antrag.

Abg. Gräpel: Der Abgeordnete Hoher  hätte die Ren¬
tabilität der Hude-Braker Linie hauptsächlich deshalb ange-
fochten, weil der Schifffahrtsverkehr in Brake io gering wäre.
Es wäre richtig, daß Handel und Schifffahrt Brakes sehr ge¬
litten hätte, seit am rechten Weseruser die Eisenbahn eröffnet
worden wäre. Noch anno 1861 hätte die Zahl der in Brake
ein- und ausgelaufenen Schiffe 587 betragen, seit der Eröff¬
nung der Geestebahn im Jahre 1862 wäre der dortige Schiffs¬
verkehr immer mehr gesunken, im Jahre 1869 bis auf 289
Schiffe. Diese Zahlen dürsten aber nicht als maßgebend für
die Rentabilität der Eisenbahn Hude-Brake angeführt werden.
Die Eisenbahn sollte den Oldenburgischcn Weserhäfen erst die
Möglichkeit eröffnen, die Konkurrenz mit den begünstigtercn
Hafenplätzen am rechte» Ufer wiederauszuuehmen.

Glücklicher Weise hätten sich die Ansichten über die Noth-

wendigkeit einer Weserbahn seit 6 Jahren, als diese Frage
znm ersten Male an den Landtag gebracht sei, sehr geklärt.
Die Stadt Oldenburg führte jetzt ganz allein den Krieg gegen
die Staatsregierung und deren Vorschläge in Betreff der Rich¬
tung der Bahn. Die Stadt Oldenburg hätte durch Wort
und Schrift ihr Möglichstes gethan, ihren Ansichten Geltung
zu verschaffen, aber ohne den mindesten Erfolg. Nicht nur
beharrte die Staatsregierung bei ihrer Vorlage, auch hier im
Saale und im ganzen Oldenburger Lande wäre, von der
Stadt Oldenburg und deren Vertretern abgesehen, keine
Stimme gegen die Hude-Braker Bahn laut geworden. Da
müßte man doch zu der Uebcrzeugung gelangen, daß nicht
das allgemeine Landesintcresse, nicht die Interessen des Weser¬
gebiets, sondern lediglich die Sonderinteressender Stadt
Oldenburg gegen die Vorlage sprächen.

Die Nachtheile der Bahn Hude-Brake für die Stadt
Oldenburg würden übrigens vielfach überschätzt. Hätte der
Butjadinger Verkehr seinen natürlichen Lauf nach dieser Stadt,
so würde dieselbe ihn auch nicht wegen des geringen Umweges
von 11/2  Meilen, welcher in einer Viertelstunde zurückzulegen
wäre, verlieren.

Wollte man den Verkehr aber künstlich nach Olden¬
burg leiten, indem man ihm einen Umweg nach Bremen vor-
schricbe, so wäre ein Unternehmen der Art unberechtigt.

Er wollte noch Hervorheden, daß es eine Inkonsequenz
wäre, wenn von Seiten der Stadt Oldenburg betont würde:
die Weserbahn könnte in der Richtung ans Hude nur mit
den größten Opfern bestehen, zugleich aber daneben noch eine
Bahn in der Richtung auf Oldenburg verlangt würde, welche
den Verkehr thcilen müßte. Wenn nun die Stadt für eine
solche Bahn auch noch eine Zinsgarantie übernehmen wollte,
so schlüge sie sich mit ihren eigenen Waffen.

Auch gegen den Hoyer 'schen Antrag müßte er sich auS-
sprechen, weil die Sache in dieser Beziehung noch nicht ge¬
nügend vorbereitet wäre. Wenn die Frage näher träte, ob
eine Gabelung in südlicher Richtung vorgenommenwerden
sollte, könnte noch erörtert werden, ob die nördliche Richtung
nicht vorzuziehen wäre.

Der eventuelle Antrag des AbgeordnetenRussell,
wie er jetzt modificirt Vorlage, wäre allerdings nicht bedenk¬
lich, aber auch nicht praktisch. Man dürste keine Zersplitterung
der Stimmen herbeiführen, damit die Vorlage mit möglichster
Majorität angenommen würde.

Ein auffallendes Mißverständniß wäre rücksichtlich einer
Aeußerung des Ministers in einer Ausschußsitzung heute her-
vorgctreten. Er könnte nur der Auffassung des Abgeordneten
Huchting  beitreten. Auch müßte er in Abrede stellen, daß
die Ausschußmitglieder, wie der Abgeordnete Propping  mit-
getheilt hätte, sich mit der Auffassung des Abgeordneten
Ho per einverstanden erklärt hätten. Er selbst hätte sich ge¬
rade im Gegentheil gegen die Auffassung des Abgeordneten
Hop er verwahrt.
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Abg. Ahlhorn : Er bäte um namentliche Abstimmung
über den Art. 1 der Vorlage.

Die Anträge auf namentliche Abstimmung über den
Art. 1 der Vorlage, über den Antrag des Abgeordneten Hoher,
über den Antrag des Abgeordneten Russell  Nr . 2 waren
genügend unterstützt.

Auf Vorschlag des Präsidenten wurden die in Frage
stehenden Anträge in folgender Reihenfolge zur Abstimmung
gebracht und erledigt.

1. Der Antrag des Abgeordneten Russell  Nr . 1 wurde
abgelehnt.

2. Der Antrag der Ausschußmehrheit Nr. 1: „im Ar¬
tikel1 des Gesetzentwurfs nach dem Worte „Jever" einzu¬
schalten„binnen 6 Jahren", ohne den im Anträge weiter
folgenden Passus, wurde angenommen.

3. Der Antrag des Abgeordneten Russell  Nr . 2 wurde
in namentlicher Abstimmung mit 20 Stimmen gegen 12 ab-
gctehnt.

Es stimmten dafür: die Abgeordneten Lcngler , Prop-
ping , Rüdebusch , Russell , Scho mann , Schweg¬
mann, Strodthoff , Stukenborg , Bargmann,
Eissel, Hoher , Hullmann.

Es stimmten dagegen: die Abgeordneten Lübbcn,
Maas , Massing , Müller , OldcjohannS , Ramien,
Schildt , Selkmann , Millers,Wul ff , Abels , Ah Il¬
horn,Blunck , Bünnemeher . Bulling , Cammann,
Eilks,Gräpel , von Hammel , Huchting.

4. Der Antrag des Abgeordneten Hoher  wurde mit 22
gegen 10 Stimmen in namentlicher Abstimmung abgclehnt-

Es stimmten dafür: die Abgeordneten Massing'
Oldejohanns , Propping , Strodthoff , Millers'
Wulff , Bargmann , Eissel , Hoher , Lengler.

Es stimmten dagegen: die Abgeordneten Maas , Mül¬
ler , Ramien , Rüdebusch , Russell , Schildt , Scho-
mann , Schwegmann , Selkmann , Stukenborg,
Abels , Ahlhorn , Blunck , Bünnemeher , Bulling,
Cammann , Eilks , Gräpel , von Hammel , Huch¬
ting , Hullmann , Lübbcn.

5. Der Art. 1 der Vorlage wurde in namentlicher
Abstimmung mit 25 gegen7 Stimmen angenommen.

Es stimmten dafür: die Abgeordneten Ramien , Rüde¬
busch, Schildt,Schomann , Seit mann , Strodthoff,
Millers , Wulff , Abels , Ahlhorn , Bargmann,
Blunck , Bünnemeher , Bulling , Cammann , Eilks,
Eissel , Gräpel , von Hammel , Huchting , Hull¬
mann , Lengler , Lübben , Maas , Müller.

Es stimmten dagegen: die Abgeordneten Oldejohanns,
Propping , Russell , Schwegmann , Stukenborg,
Hoher , Massing.

lieber die Art. 2, 3, 4, 5, 6 ergriff Niemand das
Wort. Nachdem zunächst die Abstimmmung über dieselben
ausgesetzt war, wurden sie schließlich zusammen angenommen.

Der Ausschußantrag Nr. 3 zu dem Gegenstand der
Tagesordnung Nr. II . wurde angenommen.

Hieraus erhielt das Wort zu einer thatsächlichen Be¬
merkung der

Abg. Propping : Er hätte durchaus kein Urtheil darüber
ausgesprochen, ob die einzelnen Mitglieder des Ausschusses
die fragliche Aeußerung des Staatsministers als eine Privat¬
äußerung oder als eine officielle bindende Aeußerung aufge¬
faßt hätten. Er wiederholte nur, daß sämmtliche Ausschuß¬
mitglieder dem Abgeordneten Hoher  nicht widersprochen hät¬
ten, als dieser in der letzten Ausschußsitzung behauptet hätte:
der Staatsministcr hätte auf seine Frage geantwortet: der
Aufnahme der Bahn Oldenburg-Elsfleth in den Gesetzentwurf
stände unter der Voraussetzung der Zinsgarantie der Stadt
Nichts im Wege. Der Abgeordnete Gräpel  hätte im Aus¬
schüsse bemerkt: der Herr Staatsminifter hättte bei seiner
Aeußerung bereits den Paletot angczogen.

Die nächste Sitzung wurde angesetzt auf den 17. Fe¬
bruar 1870, Morgens 10 Uhr.

Die schriftliche Tagesordnung wird vertheilt werden.
Schluß der heutigen Sitzung 1 Uhr Nachmittags.

Der Berichterstatter
Mosen
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XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Dreizehnte Sitzung.
Oldenburg , den 17 . Februar 1870 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung:1) Interpellation des Herrn Abg. Wulff,  bctr . die Wasserordnung für das Fürftenthum Lübeck.
2) Antrag des Herrn Abg. Schomann,  bctr. Entwurf eines Gesetzes für das Großherzogkhum Olden¬

burg wegen Aufnahme der Wechselproteste.
3) Antrag desselben, bctr. die Klagverjährung für das Fürstenthum Birkcnfeld.

,4 ) Mündlicher Bericht des Petitionsansschusses, betr. die Petition mehrerer Eingesessenen zu Wangerooge
wegen Verpachtung der Aufternbänke bei Wangerooge.

5) Desgl., betr. die Petition des SchmiedemeistersI . Tr ie be zu Ahlhorn wegen Ausweisung von Ge¬
meinheitsplacken.

6) Desgl., betr. die Petition des Brinksitzers Gerhard Raschen  vor dem Grüppenbührer- Moor
wegen Entschädigung für den Mehrwert!) der zur Oldenburg-Bremer Eisenbahn abgetretenen Ländereien.

7) Desgl., bctr. die Petition
1. des Halbbaumanns Hinricb Diedrich Flügger  zu Uhlenbrock,
2. der Wittwe des weil. Halbbaumanns Martin Pundt  daselbst für sich und als Vormünderin

ihrer Kinder,
3. des HalbbaumannS Friedrich Plate  zu Hochweide

wegen Abänderung des Z. 12 der Wasserordnnng in Beziehung auf die darnach den Petenten treffende
Unterhaltungspflicht als Uferanlieger der Varreler Bäke und des sog. Fleths.

8) Desgl., betr. die Petition des Nebcnlehrers Behrens  zu Edewecht wegen Abänderung des Artikel
41 Z. 2 des Schulgesetzes.

9) Mündlicher Bericht des Gesetzgebungsausschuffes über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzog¬
thum Oldenburg und das Fürstcnthum Lübeck, betr. die Aufhebung der besonder» bei Jntcrcessionen
der Frauen geltenden Vorschriften.

10) Bericht des Gesetzgebungs-Ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Olden¬
burg, betr. die Gebühren in Verwaltungssachen.

11) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkenfeld, betr. die Eingehung der Ehe.
12) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg, betr. die Schulpflichtigkeit für sämmtliche

Volksschulen.
13) Desgl, betr. Abänderung des Normaletats für die Gensd'armerie.
14) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg, betr. Abänderung der Taxe der Gebühren

in bürgerlichen Rechts- und Strafsachen.
15) Wahl eines Ersatzrichters für den Staatsgerichtshof an die Stelle des Herrn Justizraths Gräp el.

Vorsitzender: Präsident Hullmann.
Am Ministertische die Negierungscommissäre Sclkm a nn,

Steche , Janssen , Römer.
Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird vom Schrift¬
führer Müller  verlesen.

Der Präsident zeigt an, daß die Landtagsverhandlungen
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über die Eisenbahnangclegenheit im Fürstenthum Lübeck im
Einverständnisse mit der Staatsregierung, jedoch ohne die Vor¬
lage der Letzteren, veröffentlicht werden sollen.

Eingänge: , >
1) Petition des Gemeinderaths zu Esenshamm, betreffend

Beihülfe zum Chausseebau.
2) Schreiben des StaatSministeriums, betr. Aenderung

des Art. 21 des dem Landtage vorgelcgten Gesetzent¬
wurfs wegen der Jncorporation von Ahrensböck.

3) Petition der landwirthschaftlichen Gesellschaft zu Hatten,
betr. Concessionirung einer Apotheke daselbst.

4) Beschwerde deSH. H. Wilgen  und Cons. zu Klci-
nenkneten, betr. Markentheilung.

5) Telegramm aus Atens, Blexen, Abbehausen re. wegen
Annahme der Eisenbahnvorlage.

Tagesordnung:
I. Interpellation des Abgeordneten Wulfs,

betr. die Wasserordnung für das Fürstenthum
Lübeck.

Abg. Wlllss: Es habe sich bereits seit 20 Jahren im
Fürstenthum Lübeck das Bcdürfniß einer Wasserordnung drin¬
gend fühlbar gemacht, aber dis jetzt sei kein Gesetz zu Stande
gekommen. Dem vorigen Landtage sei allerdings eine Vor¬
lage gemacht, die Staatsregierung habe sich aber mit den
Beschlüssen des Landtags nicht einverstanden erklärt. Dem
Provinzialrathe sei darauf im vorigen Herbste eine andere
Vorlage zugegangen und von demselben begutachtet worden.
Dem Landtage aber sei diese Vorlage dis jetzt nicht zugegan¬
gen und es zweifelhaft geworden, ob dieselbe noch zu erwar¬
ten stehe. Da die Sache aber große Dringlichkeit habe,  so
sei er zu einer Interpellation darüber an die Staatsrcgierung
veranlaßt worden.

Reg.-Commissär Römer : Er könnne die Interpellation
dahin beantworten, daß es nicht in der Absicht der Staats-
regierung läge, noch dem gegenwärtigen Landtage den Ent¬
wurf einer Wasserordnung für das Fürstenthum Lübeck zu¬
gehen zu lassen. Die Vorlage wäre dem Provinzialrathe
gemacht, leider hätten sich indes; wesentliche Meinungsver¬
schiedenheiten zwischen Staatsrcgierung und Provinzialrath
ergeben, so daß Crstcre sich nicht veranlaßt fände, die Vor¬
lage an den Landtag zu bringen, zumal sie diese als eine
dringliche nicht ansehen könne.

Präsident : Der Abgeordnete Wulff  habe den dring¬
lichen Antrag gestellt:

Der Landtag wolle beschließen, Großhcrzogliche
Staatsregierung zu ersuchen, dem Landtage die Vor¬
lage, betr. den Entwurf einer Wasserordnung für das
Fürstenthum Lübeck, der dem Provinzialrathe des Für-
ftenthums Lübeck zur Begutachtung im Deccmber 1869
vorgclegt gewesen ist, zugchen zu lassen.

Derselbe wird unterstützt und am Schluffe der heutigen
Tagesordnung zur Bcrathung kommen.

Berichte. XVI. Landtag.

II . Antrag des Abgeordneten Schomann,
betr . Entwurf eines Gesetzes für das Großher-
zogthnm Oldenburg wegen Aufnahme der Wech¬
selproteste.

Der Antrag des Abgeordneten Schomann  lautet:
Der Landtag wolle nawstehenden Gesetzentwurf an¬

nehmen und die Großhcrzogliche Staatsregierung er¬
suchen, demselben ihre Zustimmung zu ertheilcn.

Schom ann.

Unterstützt durch: Hullmann , Russell,  Eissel,
Gräpcl , Lübben , Ramien.

Entwurf eines Gesetzes
für das Großhcrzoglhum Oldenburg, betreffend Auf¬

nahme der Wechselproteste.
Einziger Artikel.

Wechselproteste können im Aufträge des Amtsgerichts
durch die bei demselben angcstellten Actuare oder HülfS-
actuare ausgenommen werden.

M otive.
Da nach Z. 102 der Zusatzartikel zur Allgemeinen Deut¬

schen Wechsel-Ordnung die in der Wechsel-Ordnung erwähn¬
ten Geschäfte der Notare oder Gerichtsbeamten den zur Aus¬
nahme der Acte freiwilliger Gerichtsbarkeit befugten Personen
zugcwiesen sind, so ist die Aufnahme der Wechselproteste Sache
der Amtsrichter selbst.

Die Protestaufnahme ist indeß ein so einfaches Geschäft,
daß die bei den Gerichtsactuaren vorauszusetzenden Fähig-
ketten und Kcnmnisse genügen, um den Actuarcn die Vor¬
nahme dieses Actes der freiwilligen Gerichtsbarkeit ohne alle
Gefahr anvertrauen zu können. In vielen deutschen Staaten,
in denen die Protesterhebung nicht von Notaren besorgt wird,
ist daher auch die Aufnahme der Wechselproteste in die Hände
der gerichtlichen Subalternbeamten gelegt, so z. B. in Ba¬
den, Schleswig-Holstein und Würtemberg, wo die Protcstauf-
nakme durch die Gerichtsschreiber oder Gerichtsactuare, und
im Bezirke des Apellalionsgerichtes in Cöln, wo dieselbe durch
die Gerichtsvollziehergeschieht. Mit der Protestaufnahme ist
in der Regel die Zurücklegung weiter Wege und daher un-
verhältnißmäßiger Zeitaufwand verbunden, so daß der Richter,
wenigstens bei beschäftigten Amtsgerichten, seiner eigentlichen
richterlichen Thätigkeit dadurch mehr, als im Interesse des
Dienstes wünschenswert!) ist, entzogen wird. Außerdem er¬
scheint es der Stellung eines Richters nicht angemessen, ge-
wissermaaßen als ein Executionsbeamter zum Zwecke der Pro-
testerhebung von Haus zu Haus herumzulaufen. Endlich
liegt die vorgeschlagene gesetzliche Bestimmung auch im In¬
teresse des Publikums; der Richter ist meistentheils nur an
den Vormittagen auf dem Gerichte, und ist daher der Wech¬
selinhaber, der noch am Nachmittage einen Protest erheben
lassen will, gezwungen, den Amtsrichter in seiner Wohnung
anfzusuchen; die Actuare sind dagegen fast den ganzen Tag
auf dem Gerichte beschäftigt, und kann der Wechselinhaber
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daher mit Sicherheit darauf rechnen, diesen auch an den Nach¬
mittagen stets anzutreffen.

Abg. Schomann: Er könne sich zur Begründung seines
Antrages wesentlich auf die demselben beigefügten schriftlichen
Motive beziehen und wolle jetzt nur noch hervorheben, daß
die Aufnahme eines Wechselprotestes darin bestehe, daß der
protestirende Beamte die Erklärung, welche der Schuldner
bei Vorzeigung des Originalwechsels abgebe, gehörig documen-
tire. Das sei ein einfaches Geschäft, welches auch den Actuaren
und Hülfsactnaren des Amtsgerichts überlassen werden könne,
zumal da bereits nach der bürgerlichen Prozeßordnung ihnen
die Aufnahme einseitiger Erklärungen gestattet sei. Er habe
Anfangs die Absicht gehabt, aus dem von ihm eingebrachten
Gesetzentwürfe die Worte „im Aufträge des Amtsgerichts"
wieder zu streichen und statt derselben einfach die Bestimmung
ins Gesetz aufzunchmen, daß die beim Amtsgerichte eingestell¬
ten Actuare und Hülfsactuare Wechselproteste aufnehmen könn¬
ten; diese seine Absicht beruhe auf der Erwägung, daß
der den Actuaren ertheilte Auftrag eine Thatsache  sei , im
Wechselprozesse aber alle Thatsachen durch Urkunden bewiesen
werden müßten, und man bezweifeln könne, ob die vom Acluar
im Proteste gemachte Bemerkung, daß er im Aufträge des
Gerichts gehandelt habe, genüge, oder ob es noch eines be¬
sonderen  Beweises des geschehenen Auftrages bedürfe. Er
habe aber vor der Sitzung den Vertreter der Groszherzoglichen
Staatsregierung gesprochen, welcher gegen ihn wesentliche Be¬
denken geäußert' habe, sodaß er davon habe absehen zu müssen
geglaubt, um das Zustandekommen des Gesetzes nicht zu ge¬
fährden; er behalte sich jedoch vor, sich die Sache bis zur
zweiten Lesung nochmals zu überlegen und dann entsprechende
Anträge zu stellen.

Reg.-Commiffär Römer : Die Staatsregierung könne
sich mit der Tendenz des Antrages durchaus einverstanden
erklären und würde, falls derselbe nicht gestellt wäre, ihrerseits
dem Landtage eine gleiche Vorlage gemacht haben.

Der Antrag des Abgeordneten Schomann  wird ange¬
nommen.

III . Antrag desselben , betr . die Klagver¬
jährung für das Fürsten thum Birkenfeld.

Der Antrag lautet:
Der Landtag wolle die Großherzogliche Staatsregierung
ersuchen,

die im vierten Abschnitte des 20. Titels des dritten
BucheS des Ooäa eivil enthaltenen Bestimmungen
über die Klagverjähruug einer Revision zu unter-
fen und nach vorheriger gutachtlicher Anhörung des
Provinzialraths der nächsten Landtagsversammlung
einen Gesetzentwurf für das Fürstenthum Birkenfeld
vorzulegen, welcher bezweckt, die gedachten Bestim¬
mungen des Ooäk mit dem eigentlichen Wesen der
Verjährung mehr in Einklang zu bringen und ins¬
besondere die dem Kläger zustchende Befugniß, von

dem die Verjährung Vorschützenden eine eidliche
Bekräftigung der geschehenen Zahlung zu verlan¬
gen, zu beseitigen.

Schomann . Hullmann . Russell.
Eissel . Gräpel . Ramien.

M öt ivc.
Nach Art. 2271 und 2272 des Ooäa eivil sind die

gewöhnlichen Schuldklagen einer kurzen Verjährungsfrist unter¬
worfen; so verjährenz. 'B. die Klagen der Arbeiter und Ta¬
gelöhner auf Zahlung ihres Tagelohns und ihrer Lieferungen
ist sechs Monaten, und die Klagen der Kaufleutc wegen
Waaren, die sie an Privatpersonen, welche keine Handelsleute
sind, verkauft haben, in einem Jahre. Nach Art. 2275 des
Oocks aber können die Kläger den Beklagten, welche auf Grund
dieser Bestimmungen hem klägerischen Ansprüche die Einrede
der Verjährung entgegen stellen, über die Frage, ob in Wirk¬
lichkeit auch die Zahlung erfolgt sei, den Eid antragen. Einer¬
seits sind die Verjährungsfristen zu kurz bemessen, andererseits
aber verliert die Verjährungscinrede dadurch ihre eigentliche
Bedeutung, daß derjenige, welcher sie vorschötzt, noch gezwun¬
gen werden kann, die geschehene Zahlung eidlich zu bekräftigen;
es ist daher eine Revision der gedachten Verjährungslehre im
Interesse des rechtlichen Verkehrs dringend geboten.

Abg. Schomann: Bekanntlich bestände das Wesen der
Klagverjährung darin, daß, wenn der Berechtigte einen An¬
spruch innerhalb einer gewissen Zeit nicht geltend mache, der¬
selbe alsdann als erloschen anzusehen sei. Das habe die Be¬
deutung, daß derjenige, welcher seinen Gläubiger befriedigt
habe, über eine gewisse Zeit hinaus nicht für den Beweis der
geschehenen Befriedigung zu sorgen brauche, sondern sich ein¬
fach auf den Zeitablauf berufen könne. Die Bestimmungen
des Ooäa über die Klagverjährungwiedersprächen diesem
Grundsätze vollständig. Sie gäben dem Gläubiger die Be¬
fugniß, von demjenigen, der sich auf die Verjährung berufe,
noch die eidliche Bestärkung der Zahlung zu verlangen. Hier¬
nach bestände die Klagverjährung nicht in einer Aufhebung
des Anspruchs, sondern nur in einer Beschränkung der pro¬
zessualischen Beweismittel. Ein solches Recht müsse in der
Praxis zu großen Uebelständen führen. Er wolle nur con-
ftatiren, daß es vorgekommcn, daß Ansprüche, welche 30 oder
40 Jahre nicht geltend gemacht seien, später noch eingeklagt
seien. Der Schuldner, obgleich in dem festen Glauben, längst
bezahlt zu haben, scheue sich doch den Eid zu leisten, und
werde deßhalb zur nochmaligen Zahlung gezwungen. Durch
Aufhebung dieser Bestimmung des Ooäs wolle er aber auch
den Gläubigern die Möglichkeit geben, ohne rücksichtslos er¬
scheinen zu brauchen, bei Zeiten vorzugehen. Diese Rücksicht
gelte namentlich für die kleinen Handwerker. Er bäte deß¬
halb, seinen Antrag anzunehmen.

Abg. Massing: Er könne sich mit dem Anträge nicht
einverstanden erklären. Einmal halte er es nicht für zweck¬
mäßig, angesichts der bevorstehenden Civilprozeßordnung des
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norddeutschen Bundes mit eigenen Gesetzen vorzugehcn, nament¬
lich in Birkenfeld, wo die Gesetze bereits so durcheinander ge¬
würfelt seien, daß ein Advokat diesen Zustand einmal mit
„Heringssalat" bezeichnet habe. Dann aber sei er speziell
gegen die Schlußworte des Antrages

„und insbesondere die dem Kläger zustehende Bcfug-
niß re.»

Es bestände in Birkenfeld ein Sprichwort: »Verjährt ist
noch immer nicht bezahlt." Für Schuldner sei der Gesetzent¬
wurf sehr gut. Dem Gläubiger aber bringe er große Nach¬
teile. Wie viel Hindernisse könnten dem letzteren nicht be¬
gegnen, sein Recht wahrzunehmen? Gesetzt den Fall , er sei
ein Handelsmann und verreise in die Ferne, Unglücksfälle zu
See aber verhinderten ihn, rechtzeitig nach Hause zurückzukchren.
Oder sein Haus brenne ab und die Bücher gingen verloren̂?
Er wisse dann ohne dieselben seine Schuldner nicht zu finden
und erhielte er nach Jahr und Monaten seine Bücher wieder,
so stände seinen Klagen die Einrede der Verjährung gegen¬
über. Er wolle einen Fall anführen. Um Pfingsten 1868
habe ein Wolkcnbruch das Haus des Handelsmann Engel zu
Idar mit allem, was darin war, weggeschwemmt. Später
seien allerdings seine Bücher wiedergefunden und der Finder
habe sie ihm wiedergebracht, aber das sei doch nur ein glück¬
licher Zufall gewesen. Im anderen Falle wären seine For¬
derungen verjährt gewesen. Dcßhalb habe, wie er glaube,
der französische Gesetzgeber grade mit Absicht dem Gläubiger
die Befugniß gegeben, über die Zahlung noch einen Eid vom
Schuldner verlangen zu können. Er bäte deßhalb, den An¬
trag des Abgeordneten Schomann  abzulehnen, eventuell
aber folgenden Verbesserungsantrag anzunehmen:

Der Landtag wolle beschließen, die Staatsregierung
zu ersuchen, die im 4. Abschnitte des 20. Titels des
3. Buches des 6oäo oivrl enthaltenen Bestimmungen
über die Klagverjährung einer Revision zu unterwer¬
fen und nach vorheriger gutachtlicher Erklärung des Pro-
vinzialrathes der nächsten Landtagsversammlungdarüber
Vorlage zu machen.

Der letztere Antrag wird genügend unterstützt.
Abg. Schomann : Wenn der Abgeordnete Massing

zunächst hervorgehoben habe, daß die von ihm vorgeschlagene
Reform uiithunlich sei, da der Bund dieselbe demnächst beord-
nen werde, so wolle er dagegen anführen, daß die Bundes-
Civilprozeß-Ordnung ans diesen Fall sich gar nicht bezöge.
Hätte die Klagverjährung einen lediglich prozessualischen Cha¬
rakter, so würde das französische Recht in dieser Hinsicht gar
keine Geltung mehr haben, da alle auf den Prozeß bezüglichen
Bestimmungen desselben bereits durch das Organisationsedict
von 1817 außer Anwendung gesetzt seien. Wenn man aber zu-
stimme, daß die gegenwärtigen Bestimmungen über Klagvcr-
jährung zu großen Uebelständen führten —- und das solche
Uebelstände wirklich vorhanden seien, dürfe man ihm aus
langer Praxis glauben— so könne man auch seinen Antrag

aunehmen. Aus einer bloßen Lust, Gesetze zu machen, sei
derselbe gewiß nicht entsprungen. Daß er auch die Befugniß
des Gläubigers beseitigt wissen wolle, von Seiten des Schuld¬
ners noch eine eidliche Bekräftigung der Zahlung zu verlan¬
gen, habe seinen Grund darin, weil grade durch diese Bestim¬
mung das ganze Wesen der Klagvcrjährungbeseitigt werde.
Das Herzogtum Oldenburg habe auch ein Verjährungsgesetz, aber
ein solches, wie er es wünsche. Seien seit der Zahlung5 Jahre
verflossen, so wurde man schwerlich länger seine Bücher auf¬
bewahren und es gewiß mißlich finden, wenn man später sich
nicht allein auf Verjährung berufen könne, sondern noch einen
Eid leisten solle, daß wirklich die Zahlung geschehen sei. Grade
das sei es , was der Verjährung ihren eigentlichen Charakter
raube. Sein Antrag sei übrigens ja nicht im Mindesten ge¬
fährlich, er wolle nur die Ausarbeitung einer Vorlage in An¬
regung bringen und dann könne man noch immer prüfen, was
für unsere Verhältnisse Passe oder nicht. Nur das Wesent¬
liche in Betreff der Richtung der vorzunehmcndcn Reform
habe er jetzt bereits ausgenommen.

Abg. Ahlhorn : Er könne dem Anträge des Abgeord¬
neten Schomann  nur zustimmen. Derselbe stelle ja nur
das Ersuchen an die St 'aatsregierung, eine Reform der Be¬
stimmungen über die Klngverjährung zu veranlassen. Dabei
sei Alles gewahrt. Der Provinzialrath könne sein Gutachten
abgeben und der Landtag darauf beschließen. In Betreff der
im Herzogthum geltenden Verjährung von 5 Jahren habe
er schon manche Klage im Lande gehört, man hielte im All¬
gemeinen eine zwei- oder dreijährige für genügend. Er werde
deßhalb für den Antrag des Abgeordneten Schomann
stimmen.

Abg. Russell: Weil nur das Ersuchen an die Staats¬
regierung gestellt werden sollte, eine Reform der Bestimmun¬
gen über die Klagverjährung in Erwägung zu ziehen, sei
eigentlich der Massing ' sche  Antrag prinzipiell richtiger, in
diesem Fall aber doch nicht vorzuziehen, da gerade der Grund
der nothwendig gewordenen Reform in der Beseitigung der
Befugniß des Gläubigers, noch eine Beeidigung des Schuld¬
ners verlangen zu können, gefunden werde. Diese Befugniß
sei ein exorbitantes Mittel. Damit fei die Verjährung noch
nicht abgeschlossen, sondern immer noch dem Gläubiger ein
Beweismittel gegeben, seine Forderung klagbar zu machen.
Wenn der Schuldner nicht schwören wolle, müsse er zahlen.
Wir seien alle Wohl schon in der Lage gewesen, daß wir
überzeugt waren, bereits bezahlt zu haben, aber doch den Eid
nicht leisten wollten, weil die Länge der Zeit das Gedächtniß
verdunkelt habe. Hiergegen schütze gerade die Verjährung.
Der Abgeordnete Massing  begründe feinen Antrag damit,
daß Zufälligkeiten, Ilnglücksfälle re. den Gläubiger abhalten
könnten, während der Verjährungszeit sein Recht geltend zu
machen. Das sei aber kein Grund, von dem Anträge des
Abgeordneten Schomann  adzugehen, weil solche Unglücks-
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fälle auch bei kürzeren Verjährungsfristen eintreten könnten
und durch kein Verjährungsgesetz zu hindern wären.

Abg. Massing : Er sei mit dem Abgeordneten Ahl¬
horn  einverstanden, daß der Landtag sich jetzt nur vorläufig
auszusprechen habe. Deßhalb müsse er aber gerade seinen
Antrag empfehlen, damit der Landtag sich jetzt nicht binde.
Der Provinzialrath habe dann ein freieres Spiel. Man
solle ihm nicht die Hände binden.

Schluß der Debatte. Der Abänderungsantrag des Ab¬
geordneten Massing  wird abgelehnt und der Antrag des
des Abgeordneten Scho mann  angenommen.

4. Mündlicher Bericht des Petitions aus-
schusses, betr . die Petition mehrerer Einge¬
sessenen zu Wangerooge wegen Verpachtung der
Austernbänkc bei Wangerooge.

Der Ausschuß beantragt:
der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord¬
nung übergehen.

Abg. Bünnemeyer als Berichttrstattcr: Die Petenten
hätten sich bereits im Jahre 1868 an das Staatsministe¬
rium gewandt, mit der Bitte , ihnen die Pacht der bereits
seit 35 Jahren an holländische Fischer verpachteten Austern¬
bänke zu überlassen, um ihnen eine neue Erwerbsquelle zu
eröffnen. Das Staatsmimsteriuni habe den Petenten sodann
eröffnet, daß es bereit sei, den holländischen Fischern die Pacht
zu kündigen, wenn die Petenten gewisse Bedingungen erfüllten,
den Besitz der erforderlichen Schiffe und Gcräthschaften nach-
wicsen und für die Entrichtung der Pacht während der näch¬
sten fünf Jahre gehörige Sicherheit stellten. Da die Petenten
diesen Bedingungen nur theilweise nachkamen, sei ihnen von
der Staatsregierung eröffnet, daß auf ihr Gesuch zur Zeit
nicht cingetretcn werden könne. Der Ausschuß sei der An¬
sicht, daß die Berechtigung zur Austernfischerei zum Krougut
gehöre, indem sich in der Anlage such Ziffer 69 zur
Verordnung vom 14. Juli 1852 wegen Ausscheidung des
Krouguts die »Seebadeanstalt und die bei ihr ausgeübten Be¬
rechtigungen" aufgcführt finde und zu diesen Berechtigungen
auch die Austernfischerei gehöre. Der Ausschuß habe deßhalb
Uebergang zur Tagesordnung zu beantragen beschlossen.

Der Ausschußautrag wird angenommen.
5. Desgl -, betr . die Petition des Schmiede¬

meisters I . Triebe zu Ahlhorn wegen Auswei¬
sung von G emei nh eitsp lacken.

Der Ausschuß beantragt Uebergang zur Tagesordnung.
Abg. Bünnemeyer als Berichterstatter: Der Petent

Triebe  stelle Folgendes vor: Er sei als Besitzer eines
sg -Erben- Grundstücks Interessent an der Ahlhorner Ge¬
meinheit, habe sich aber bis jetzt vergebens bemüht, aus dieser
Gemeinheit einen Antheil zugewiesen zu erhalten. Er habe
sein altes Grundstück bereits in Cultur gebracht und deßhalb
das Bcdürsniß, weiter zu cultiviren. Die Interessenten,
namentlich die größeren, aus Besorgniß für ihre Schaftrist,

seien ihm aber entgegen gewesen und ebenfalls habe er sich
vergeblich an die Regierung gewandt. Der Petent glaube,
daß ein Interessent, der sein altes Grundstück bereits cultivirt
habe und jetzt Neuculturcn anlcgen wolle, auch das Recht
haben müsse, Ausweisung eines weiteren Plackens aus der
ungctheilten Mark zu verlangen. Der Petent ersuche deß¬
halb, der Landtag wolle die Staatsregierung auffordern,
dem Bcdürsniß durch eine Gesetzesvorlage abzuhelfen, eventuell
dieselbe veranlassen, daß ihm ein Anschußplackcn ausgewiesen
werde.

Der Ausschuß habe sich zunächst von dem. Negierungs-
Commissär Kenntniß von den rechtlichen Verhältnissen der
Ahlhorner Mark zu verschaffen gesucht. Die Stllung der¬
selben sei eine eigcnthümliche. Der Staat habe nicht einen
Anspruch auf eine bestimmte Quote, vielmehr werde alles
Land an die Interessenten nach Bcdürsniß vertheilt und das
nach Befriedigung des Bedürfnisses llebcrdleibcnde begleiche
dem Staate. Zur Zeit schwebten über die Theilung noch
Verhandlungen zwischen den Interessenten. Ferner sei dem
Ausschüsse mitgetheilt, daß der Petent Triebe  nicht Inte¬
ressent an den Gemeinheiten sei, weil sein Grundstück kein

-Erbe betrage. Der Ausschuß habe sich deßhalb veran¬
laßt gesehen, den Uebergang zur Tagesordnung zu beantragen.

Abg. Rüdebusch: Er habe bedauert, daß der Ausschuß
über diese Petition den Uebergang zur Tagesordnung em¬
pfohlen habe, da er glaube, daß die Staatsregierung recht
Wohl in der Lage sei, den Wünschen des Petenten ent¬
sprechen zu können. Schon lange seien Verhandlungen
zwischen der Staatsregierung und den Interessenten der
Mark cingeleirct, in Folge dessen der ersteren bereits ein
Areal von 400 Jück zugesichert sei. Hiernach könne die
Staatsregierung der Petition entsprechen und dem Petenten
einen Placken zur Heucultivirung anweisen. Der Petent
Triebe  sei ihm persönlich als ein fleißiger und sehr rühri¬
ger Mensch bekannt, seine Wirthschaft allerdings nur eine
kleine, aber für die Colonien und Anbauer der Umgegend
eine Musterwirthschaft. Triebe  habe sich lange vergeblich
bemüht, eine weitere Anweisung zu erreichen, alle möglichen
Schritte bei der Regierung gethan, aber immer vergebens.
Wenn dem Ausschüsse gesagt sei, daß Triebe  kein Marken¬
interessent wäre, so glaube er das Gegentheil. Triebe
sei von den Interessenten als ein anerkannt. Er
habe seine 18 Scheffelsaat große Stelle von einer Voll-
meierstelle in Ahlhorn angekauft. Er habe als sg-Erbe zu
den Markabgaben beigetragen und sei als solcher sowohl von
den Mooren, wie von den Forsten abgefunden. Deßhalb sei
er berechtigt, auch aus der Mark als i/g- Erbe abgefunden
zu werden. Wenn die Staatsregierung behauptete, nicht in
der Lage zu sein, dem Triebe  einen bestimmten Theil zu¬
weisen zu können, so sei doch sehr wahrscheinlich die Post¬
halterei zu Ahlhorn markenberechtigt; die Regierung könne
deßhalb dem Triebe  ja vorläufig ausweisen und das AuS-
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gewiesene später bei den Anthcilen der Posthalterei in Ab¬
zug bringen. Dehhalb stelle er den Antrag:

.der Landtag wolle die Petition desTriebe  der Staats¬
regierung zur besonderen Berücksichtigung empfehlen.

Abg. Ahlhorn : Er sei im Princip mit dem Vorred¬
ner einverstanden, weil die Staatsregierung es in Händen
habe, der Petition nachzukommcn. Lieber hatte er es aller¬
dings gesehen, wenn nur gesagt wäre: „die Petition der
Staatsregiernng zu übergeben." Indessen glaube er dem
Abgeordneten Rüde du sch, daß Triebe  ein fleißiger Mann
sei. In der dortigen Gegend lägen noch über 1000 Zück
ohne Cultur und sei es nur angemessen, wenn die Staats-
regicrung den Wünschen der kleinen Anbaucr entgegenkomme.

Abg. Ramien : Auch er sei der Ansicht, daß die Re¬
gierung einem strebsamen kleinen Besitzer in keiner Beziehung
entgegen sein dürfe, aber der Regierungskommissär habe die
Aufklärung gegeben, daß der Petent nicht markenbercchtigt
sei. Sollte derselbe das behaupten, so müsse doch nach dem
Gesetz die Majorität der Interessenten entscheiden, ob er theil-
zuuehmen habe oder nicht. Dcßhalb fände er sich veranlaßt,
für den Ausschußantrag zu stimmen. Ucbrigens habe er
auch gar nichts gegen den Antrag des Abgeordneten Rüde¬
busch,  wenn in demselben statt der Worte ,,zu empfehlen"
gesetzt würde „zu übergeben."

Abg. Rrrssell: Er könne den Antrag des Abgeordneten
Rü bebusch  nur empfehlen. Wir hätten gehört, daß der
Petent ein strebsamer Mann sei und wäre es bekannt, daß
er tüchtige Arbeiten liefere. Er verdiene dehhalb Berücksich¬
tigung. Ob er markenberechiigt sei oder nicht, könnten wir
hier nicht entscheiden, dieser Streit gehöre vor die Civil-
gerichte. Auch wenn er nicht berechtigt sein sollte und die
Staatsregierung wäre in der Lage, ihm einen Placken aus-
zuweiscn, so würde kein Grund vorhanden sein, ihm einen
solchen vorzuenthalten. Auch nicht Gemeinhcitsberechtigte be¬
kämen ja Theile aus der tortia, rnuroulis des Staates aus¬
gewiesen. Allerdings hätte er gewünscht, daß der Antrag
des Abgeordneten Rüde dusch  etwas anders gefaßt worden
sei und cs nicht hieße „zur besonderen Berücksichtigung", da
wir die Verhältnisse nicht genau zu übersehen in der Lage
seien. Indessen sei dies kein Grund, dem Anträge entgegen-
zutreten. Ob der Petent markenbercchtigt sei oder nicht, er wolle
nur wünschen, daß ihm geholfen werde. Der Abgeordnete Rüde-
dusch  habe bereits die Mittel und Wege hierzu angedeutet.

Abg. Bünnemeyer als Berichterstatter: Nur ein Paar
Worte. Der Regierungskommissär habe noch erklärt, daß es
in der Absicht der Staatsregierung läge, dem Triebe,  da
er ein strebsamer Mann sei, sogleich nach Regulirung der
Markenverhältnisse sortzuhelfcn. Zur Zeit aber seien die
Verhältnisse zu complicirt und keine Grundstücke disponibel.
Er für seine Person habe übrigens nichts gegen den Antrag
des Abgeordneten Rüdebusch.

Der Antrag des Abg. Rüdcb  lisch wurde angenommen,

und war damit der Antrag des Ausschusses auf Uebergang
zur Tagesordnung erledigt.

6. Desgl ., betr . die Petition des Bri nksitz er 8
Gerhard Raschen vor dem Gruppenbührermoor
wegen Entschädigung für den Mehr Werth der
zur Oldenburg - Bremer Eisenbahn abgetretenen
Ländereien.

Der Ausschuß beantragt Uebergang zur Tagesordnung.
Abg. Büimemeyer als Berichterstatter: Die Petition

sei sehr unverständlich und habe der Ausschuß mit Mühe
Sinn in dieselbe gebracht. Der Petent stelle ungefähr Fol¬
gendes vor: Er habe zur Bremen-Oldenburger Eisenbahn
14 Scheffelsaat Land abgetreten und nur 20/g Entschädigung
bekommen, während ihm doch 120/g beglichen. Diese Acuße-
rung sei sehr unverständlich und könne man nicht ersehen,
worauf sich die Prozente beziehen sollten. Der Bittsteller sage
weiter, daß er mit 9 Thlr. , die ihm die Eisenbahnverwaltung
versprochen habe, zufrieden sei; er beanspruche den Mehr¬
werth als Entschädigung aus der Staatskasse.

Der Ausschuß beantrage liebergang zur Tagesordnung,
da die Enteignung auf dem gesetzlichen Wege'stattgefunden
habe. Es sei zunächst eine Abschätzung im Verwaltungswege
vorgenommen, und da Petent recurrirt habe, das gerichtliche
Verfahren cingeleiket. In diesem sei die Entschädigung des
Petenten auf 1038 Thlr. und 135 Thlr. Zinsen festgesetzt
und damit die Sache erledigt. Ein Grund, dem Petenten
noch etwas aus der Staatskasse zu vergüten, wäre nicht
vorhanden und habe deßhalb der Ausschuß Nebergang zur
Tagesordnung empfohlen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
7. Desgl . , betr . die Petition

1) des Halbbanmanns Hinrich DiedrichFlüg-
gcr zu Uhlenbrock,

2) der Wittwe des weil . Halb bau man ns Mar¬
tin Pundt daselbst für sich und als Vor¬
münderin ihrer Kinder,

3) des Halbbaumanns Friedrich Plate zu
Hochweide

wegen Abänderung des Z. 12 der Wasserordnung
in Beziehung auf die darnach die Petenten tref¬
fende Unterh altungspflicht als Uferanlieger der
Varreler Bäke und des  sog . Fleths.

Der Ausschuß beantragt Nebergang zur Tagesordnung.
Abg. Bünnemeyer als Berichterstatter: Die Petenten

hätten in ihrer Petition Folgendes vorgestcllt: Die Unter¬
haltung der Uferanlagen an der Varreler Bäke und des sog.
Fleths habe bisher den Interessenten der Nhlcnbroker Feld-
Mark pfänderwcise obgelegen. Durch die Einführung der
neuen Wasserordnung sei ihnen diese ganze Unterhaltung
zur Last gefallen. Sie hätten sich an das VerwaltungSamt
Delmenhorst um Erleichterung gewandt, indessen hier die ab-
schlägliche Resolution empfangen, weil das neue Gesetz ihrem
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Ansuchen entgegenstände, Es hätten aber der Petent Flüg¬
ger  1600 Schritt an der Bäke und 1700 Schritt am Fleth
zu unterhalten, die Petcntin Pundt  1400 Schritt am Fleth
und der Petent Plate  1070 Schritt am Fleth. Da nun
auf andere Weise, als durch Abänderung des Gesetzes, eine
Erleichterung ihnen nicht verschafft werden könnte, so bean¬
tragten sie, der Landtag wolle sich veranlaßt finden, den Ar¬
tikel 12 der Wasserordnung in angemessener Weise abzuän¬
dern. Der Ausschuß habe indessen Uebergang zur Tages¬
ordnung beantragen zu müssen geglaubt aus zwei Gründen.
Einmal, weil die Petenten zwar eine große Last, aber doch
keine Ueberlastung behauptet hätten, und dann, weil die Wasser¬
ordnung erst vom 12. November 1868 datire und es sich
nicht einfehle, ein so neues Gesetz gleich wegen eines einzel¬
nen Falles umzuändern.

Abg. Müller : Hier thäte es ihm leid, daß der Aus¬
schuß Uebergang zur Tagesordnung beantragt hätte. Ob eine
Ueberlastung vorläge oder nicht, komme bei Beurtheilung der
Petition gar nicht in Frage, genug, daß die Last der Peten¬
ten eine große sei. Wenn ein Einzelner eine solche unver-
hältnißmäßig große Last trage, so komme in Frage, ob nicht
die Gemeinde eintrelen müsse, gleichwie, wenn eine Gemeinde
überlastet, die Nachbargemeindeeintrete. Er stelle deßhalb
den Antrag:

Der Landtag wolle beschließen, die Petition der Staats-
rcgierung zur Berücksichtigung zu überweisen.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Ahlhorn : Er kenne die Wasserordnung nicht so

genau, habe aber doch aus dem Vortrage des Berichterstatters
ersehen, daß eine große Belastung der Petenten vorläge,
welcher womöglich Abhülfe zu schaffen sei. Der Antrag des
Abg. Müller  sei unschädlich, da derselbe die Staatsregierung
ja nur auffordern wolle zu untersuchen, ob etwas zu machen
sei oder nicht.

Der Antrag des Abg. Müller  wird angenommen.
8. Desgl . , betr . die Petition des Nebenleh¬

rers Behrens zu Edewecht wegen Abänderung
des Artikel 41 Z. 2 des Schulgesetzes.

Der Ausschuß beantragt Uebergang zur Tagesordnung.
Abg. Bürmemeyer als Berichterstatter: Auch diese Pe¬

tition sei etwas unklar abgefaßt, der Sinn werde aber Wohl
folgender sein: Der Petent sei im Mai 1868 definitiv als
Ncbenlehrer angestellt und habe sich gleich darauf verheiratet.
Bis dahin habe er bei dem Hauptlehrer seine Beköstigung
gehabt und für dieselbe im Ganzen 70Thlr . jährlich bezahlt,
wozu er selbst 50 Thlr. und die Schulkasse 20 Thlr. beige-
trageu habe. Als Ncbenlehrer habe er 125 Thlr. Gehalt
und wünschte er nun, daß die Schulkasse ihre bisherigen
20 Thlr. auch jetzt, wo er sich selbst beköstige, fortleistc, da
cs derselben ja gleichgültig sein könne, an wen sie dieselben
bezahle, an den Hauptlehrer oder an ihn selbst. Deßhalb be¬
antrage der Petent, demZ. 2 des Art. 41 des Schulgesetzes

einen Zusatz dahin zu geben, daß auch die außer dem Schul¬
hause wohnenden Nebenlehrer ein Kostgeld erhalten. Im Ge¬
setze stände nämlich, daß nur im Hause wohnende Nebenleh-
rer dasselbe erhielten und sich diese Gelder von ihrem Gehalte
abzichen lassen müßten, wenn sie außerhalb des Hauses wohn¬
ten und sich selbst beköstigten. Der Ausschuß habe indessen
Uebergang zur Tagesordnung beantragt, weil im Gesetz aus¬
drücklich bestimmt sei, daß nur im Schulhause wohnende
Nebenlehrer Kost rc. vom Hauptlehrer erhielten. Ein so
neues Gesetz wegen eines einzelnen Falles jetzt schon wieder
abzuändern, sei dem Ausschüsse nicht angemessen erschienen.
Uebrigens wolle er noch hinzufügen, daß auf der 3. Ver¬
sammlung des XV. Landtags ein Antrag, auch den außer¬
halb des Schulhauses wohnenden Nebenlehrern eine Vergütung
für Beköstigung zu geben, gestellt sei, aber die Zustimmung
des Landtags nicht gesunden habe.

Abg. Gimpel: Es sei allerdings bedenklich, ob der
außerhalb des Schulhauses wohnende Ncbenlehrer einen
Rechtsanspruch auf den Bcköstigungszuschuß werde begrün¬
den können, indessen auf der anderen Seite doch nicht mehr
als billig, die Wohlthaten, weiche das Gesetz den Lehrern
zuwende, auch im vorliegenden Falle zur Anwendung zu brin¬
gen. Der Petent bitte auch nicht auf Grund des Gesetzes,
sondern nur um Abänderung des Gesetzes und diese dürfe man
immerhin in Erwägung ziehen. Daß das Gesetz neu sei,
könne kein Grund dagegen sein, es da abzuändern, wo es
unrichtige und unpassende Bestimmungen enthalte. Auch nicht
dagegen sei der Umstand, daß es nur einen einzelnen Fall
beträfe. Aehnlichc Fälle könnten ja noch mehrfach Vorkom¬
men. Cr stelle deßhalb den Abänderungsantrag:

Der Landtag wolle beschließen, die Petition des Neben¬
lehrers Behrens,  betr . Abänderung des Art. 41
Z. 2 deS Schulgesetzes, der Staatsregierung zur Berück¬
sichtigung zu überweisen, um zu erwägen, ob eine
Abänderung des Gesetzes im Sinne deS Petenten an¬
gemessen sei.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Ahlhorn : Der Antrag des Abg. Gräpel  sei

seines Erachtens ein berechtigter, da der in der Petition zur
Sprache gebrachte Fall sich wiederholen könne und das Gesetz
abgeändert werden müsse, wenn es unpraktische Bestimmungen
enthalte. Der Antrag wolle überdies der Staatsregierung
anheimgeden, nach gehöriger Untersuchung zu entscheiden, ob
eine Aenderung angemessen sei oder nicht. Der K. 2 des Art.
41 sei nicht gut gefaßt und der Ausschuß möge Recht haben,
aus demselben auch das Gcgentheil zu inlerpretiren, daß ein
Nebenlehrer keine Vergütung für Beköstigung erhalte, wenn
er nicht beim Hauptlehrer wohne. Es könne aber auch der
Sinn herausimerpretirt werden, daß auch in einem solchen
Falle der Anspruch auf diese Vergütung fortexistire. Das
Schulgesetz wäre davon ausgegangen, den Nebenlehrern eine
selbstständige Stellung anzuweisen. Die Staatsregierung habe
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2 Hauptlehrer gewollt, der damalige Ausschuß einen Neben¬
lehrerl . und einen2. Klasse. Man könne aus dem Anträge
nicht ersehen, ob die Schulkasse verpflichtet sein solle, dem
Nebenlehrer, auch wenn er sich verheirathe, die frühere Ver¬
gütung für Beköstigung fortzuleisten. An sich sei gewiß kein
Grund vorhanden, die Vergütung dem Nebenlehrer in diesem
Falle nicht mehr zu geben, da er sic ja dann noch viel nö-
thigcr habe. Natürlich nur dann, wenn er im Einverständ¬
nisse mit dem Hauptlehrer ausziche. Vom Ausschüsse sei
damals in diesem Sinne ein Antrag gestellt worden, aller¬
dings vergeblich. Wenn der Nebenlehrer im Einverständnisse
mit dem Hauptleheer ausziehc, um sich zu verheirathen, so
sehe er hierin keinen Anlaß, die Schulkasse von ihrer Ver¬
pflichtung, einen Zuschuß zur Beköstigung zu zahlen, zu be¬
freien. Er empfehle deßhalb den Antrag des Abg. Gräpel.

Abg. Schwegmann: Auch er müsse dem Abg. Grä-
pel  beistimmen. Es sei der Schulgemeindeeinerlei, ob der
Nebcnlehrer in einem Gasthause oder beim Hauptlehrer wohne.
Im Gasthause sei cs unter Umständen viel besser für ihn und
sehe er nicht ein, weßhalb er in diesem Falle weniger bekom¬
men solle, als wenn er beim Hauptlehrer wohne.

Abg. Brimrerneyer als Berichterstatter: Das vom
Schulgesetze angewendete Princip sei Wohl daS, daß der Haupt¬
lehrer volle Entschädigung für die dem Nebeulehrcr zu ge¬
währende Beköstigung haben solle und, falls letzterer diese
Entschädigung von seinem Gehalte nicht leisten könne, die
Schulkasse für ihn cintrete. Wenn er sich verheirathe, so
könne der Nebcnlehrer nicht mehr beim Hanptlehrer wohnen
und er verzichte dadurch auf den früher ihm gewährten Vor¬
theil. Die Schulkasse sei nicht verpflichtet, den Zuschuß wei¬
ter zu zahlen, wenn er ohne Zustimmung des HauptlehrerS
außerhalb des Schulhanses wohne. Auch habe der Petent
nicht behaupten können, daß rechtliche Gründe für ihn vor¬
handen seien, er habe sich nur auf die Billigkeit berufen.
Deßhalb beharre er bei dem Anträge des Ausschusses.

Der Antrag des Abg. Gräpel  wird mit Majorität
angenommen.

10. Bericht des Gesetzgebungsausschusses
über den Entwurf eines Gesetzes für dasHerzog-
thum Oldenburg , betr. die Gebühren in Verwal¬
tung s suchen.

Da der Berichterstatter für den9. Gegenstand der Tages¬
ordnung, Abg. Bargmann,  noch nicht anwesend ist, wird
zunächst der 10. Gegenstand zur Verhandlung gebracht.

Der Antrag1 des Ausschusses lautet:
Nr. 1.

Der Landtag wolle den Satz unter Ziffer 1 an¬
nehmen.

Da sich Niemand zum Worte meldet, wird die Debatte
ausgesctzt.

Der Antrag2 des Ausschusses lautet:

Nr. 2.
In dem Schlußsätze hinter dem Worte„Verfügung"

einzuschalten: „in der Hauptsache",
und mit diesem Zusatze die Ziffer 2 anzunehmen.

Derselbe wird angenommen.
Die Anträge3 und4 lauten:

Nr. 3.
Annahme der Ziffern3 bis 7 incl.

Nr. 4.
Die Ziffern8 und9 anzunchmen.

Abstimmung ausgesetzt.
Der Antrag5 lautet:

Nr. 5.
Die Sätze Ziffer 10 anzunehmen, mit der Abände¬

rung, in Spalte 1 statt 1 Thlr. 20 gs. — 1 Thlr.
15 gs. und in Spalte 2 statt 25 gs. — 22'/, gs-
zu setzen.

Der Antrag wird angenommen.
Die Anträge6 und7 lauten:

Nr. 6.
Die Ziffern 11 bis 13 incl. anzunehmen.

Nr. 7.
Annahme der Ziffern 14 bis 17 incl.

Abstimmung ausgesetzt.
Der Antrag8 lautet:

Nr. 8.
Die Ziffer 18 anzunehmcn mit dem Zusatze aä a. :

„Die Gebühr ist nur zur Hälfte zu berechnen,
wenn der Posten unter1 Thlr. beträgt."

Antrag angenommen.
Die Anträge9 und 10 lauten:

Nr. 9.
In Spalte 1 statt 25 gs. — 20 gs. und in

Spalte 2 statt 12'̂ gs. — 10 gs. zu setzen.
Nr. 10.

In der Anmerkung ist das Wort „Siegelgebühren"
zu streichen und dafür zu setzen„2 1/2  gs . incl. der
Siegelgcbühr",

und mit dieser Aenderung die Ziffer 19 anzunehmen.
Anträge angenommen.
Antrag 11 lautet:

Nr. 11.
Annahme der Ziffer 20.

Abstimmung ausgesetzt.
Antrag 12 lautet:

Nr. 12.
In Spalte 2 statt 10 gs. zu setzen5 gs. und mit

dieser Aenderung die Ziffer 21 anzunehmen.
Antrag angenommen.
Antrag 13 lautet:
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Nr. 13.
Statt 10 gs. bezw. 2^ gs. zu setzen: »7^ gs.

bezw. 1 gs."
und mit dieser Aenderung die Ziffer 22 anzunehmen

Antrag angenommen.
Antrag 14 lautet:

Nr. 14.
Annahme der Ziffern 23 bis 37 incl.

Abstimmung auSgesetzt.
Antrag 15 lautet:

Nr. 15.
Statt 17</2 gs- zu setzen 12^ gs.
und mit dieser Aenderung die Ziffer 38 anzunehmen.

Antrag angenommen.
Anträge 16 und 17 lauten:

Nr. 16.
Annahme der Ziffer 39.

Nr. 17.
Die Ziffern 41 bis 45 incl. anzunehmen.

Abstimmung ausgesetzt
Anträge 18, 19 und 20 lauten:

Nr. 18.
Den Anmerkungen folgenden Zusatz nachzufügen:
„e. Geschieht die Vertheilung einer dem Staate
gebührenden Geldrente ohne Antrag des Verpflich¬
teten, so sind dafür keine Gebühren zu berechnen.«

und mit diesem Zusatze die Ziffer 46 anzunehmen.
Nr. 19.

Zn Ziffer 47 n,ä b. statt 1/2  gs . zu setzen stz gs.
Nr. 20.

In Zeile 7 der Anmerkung0. ist statt „deckt" zu
setzen»befaßt«.

Zu Ziffer 47 Anmerkung0. stellt der Abg. Ramien
den Antrag:

Dieser Amtsweinkauf(Kleidgeld) kommt bei Ablö¬
sung derselben gleichfalls nur zu dem Betrage in An¬
rechnung, um welchen derselbe die Umschreibungsgebühr
übersteigt.

Der Antrag ist unterstützt.
Reg.-Commissar Selkmann: Die Staatsregierung sei

mit der Tendenz des Antrages vollständig einverstanden, aber
alles, was derselbe wolle, sei bereits in den Worten enthalten:
»wo der Amtsweinkauf(Klcidgcld) die Amtsumschreibungs¬
gebühr bei geschlossenen Stellen deckt. Er möchte deghalb dem
Herrn Antragsteller anheimgeben, seinen Antrag zurückzuziehen,
da derselbe überflüssig sei.

Abg. Ramien: Nach dieser Erklärung des Herrn
Neg.-Commissärs zöge er seinen Antrag zurück.

Ausschnßanträge 18, 19 und 20 werden angenommen.
Antrag 21 lautet:

Nr. 21.
Zu ä. der Bemerkungen hinter dem Worte „Ver¬

handlungen" einzuschaltcn:
„wenn solche nicht in dem ersten Termine beendigt
werden.«

Antrag angenommen.
Anträge 22 und 23 lauten:

Nr. 22.
Zu Ziffer 47 die Sätze untera. undk. zu streichen

und dafür hinter dem Worte»sonst« in der dritten
Zeile zu sehen:

„für jeden Thaler Grundsteuer- Reinertrag bezw.
Micthwerth*/z gs., jedoch nicht unter 10 gs.«

und mit diesen Aenderungen die Ziffer 47 anzunehmen.
Nr. 23.

Zu Ziffer 40 statt ^ gs- zu setzen stz gs.
und mit dieser Aenderung die Ziffer 40 anzunehmen.

Anträge angenommen.
Anträge 24—27 incl. lauten:

Nr. 24.
Die Ziffer 48 mit dieser Redactionsänderung an-

zunehmen.
Nr. 25.

Die Ziffer 49 anzunehmen.
Nr. 26.

Den Art. 1 des Entwurfs anzunehmen.
Nr. 27.

Die Art. 2 bis 7 incl. anzunehmen.
Abstimmung ausgesetzt.
Zu Art. 6 des Entwurfs:
Reg.-Commissär SelkMlMNt In Art. 6 des Entwurfs

fehlten hinter„Zustellungs--" die Worte „und Vermessungs-.
Die Gesammtgebühr dürfe die Vermcssungsgebühr nicht mit
enthalten, weil dieselbe eine erhebliche baare Auslage fest
welche durch die Gesammtgebühr nicht ersetzt werde. In die¬
ser Rücksicht wolle er einen Antrag auf nachträgliche Auf¬
nahme der obigen Worte »und Zustellungs-" in den Art. 6
stellen.

Der Antrag des Regierungs-Commissärs wird angenom¬
men und ebenfalls mit dieser Aenderung der Art. 6 des
Entwurfs.

Ter Antrag 28 des Ausschusses lautet:
Nr. 28.

In Zeile 3 hinter dem Worte: „Diäten« zu setzen:
«soweit solche nach den bisherigen gesetzlichen Be¬
stimmungen bezogen werden dürfen.«

Abg. Camumnn als Berichterstatter: Zu Antrag 28
sei in dem Berichte ein Jrrthum enthalten. Die Deich- und
Sielgenosscnschaften rc. wären nicht von den Schreib-, sondern
nur von den Zustellungsgebühren und Porto befreit.

Antrag angenommen.
Der Antrag 29 des Ausschusses lautet:
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Nr. 29.
aä b. deS Entwurfs statt „der Jeverschen Feuerver-
sicherungsgcsellschaft" zu srtzen:

der Jeverschen Brandversicherungsgescllschaftfür
Gebäude, der Jeverschen Fcuer-Versicherungs-Gesell-
schaft für bewegliches Eigenthum,"

und mit diesen Aendcrungen den Art. 8 deS Entwurfs
anzunchmen.

Abg. Cammann als Berichterstatter: Da die der Je¬
verschen Brandversicherungsanstalt für Gebäude gegebene Ge¬
bührenfreiheit sich nur auf die Betreibung der Rückstände be¬
ziehe, welche Freiheit nach Art. 9 des Entwurfs genügend
gewahrt sei, so ziehe er im Einverständnisse mit den Ausschuß-
Mitglieder den Antrag 29, soweit in demselben eine Abänderung
deS Art. 8 beantragt sei, zurück.

Art. 8 des Entwurfs darauf angenommen.
Der Antrag 30 lautet:

Nr. 30.
Annahme der Art. 9 bis 12 incl.

Abstimmung ausgcscizt.
Der Antrag 31 lautet:

Nr. 31.
Dem Art. 13 am Schluffe hinzuzufügen:

„Die Kosten sind jedoch stets dann zu erlassen,
wenn der zur Tragung derselben Verpflichtete Un¬
terstützung aus Armenmitteln genießt.

Ist der Verpflichtete, ohne mit seiner Familie
Noth zu leiden, zur Zahlung der Kosten nicht im
Stande, so sind solche, wenn sie nicht sofort erlassen
werden, bis zu5 Jahren zu stunden und falls alsdann
keine Vermögensverdefferungeingetreten, zu er¬
lassen,"

und mit diesem Zusätze den Art. 13 anzunchmen.
Reg.-Coinmissär Selkmarm: Tie Staatsregierung sei

mit der Tendenz des Art. 31 einverstanden. Um aber dieselbe
ganz zur Ausführung zu bringen, brauche das Gesetz einen
Zusatz dahin, daß die obere Behörde auch wegen Dürftigkeit
zur Erlassung der Kosten berechtigt sei. Fehle diese Autori¬
sation, so würde die Folge sein, daß die fraglichen Pöstc
5 Jahre hindurch als Restanten geführt werden müßten. Des¬
halb stelle er den Antrag:

Im Art. 13 werde hinter »die Gebühren erlassen"
eingeschaltet»wegen Dürftigkeit und".

Der Antrag des Neg.-Commissärs Selkmaun  wird
angenommen und ebenso der Ausschußantrag 31.

Antrag 32 lautet:
Nr. 32.

Annahme der Art- 14 bis 2l incl.
Abstimmung ausgesetzt.
Die sämmtlichen Anträge, über welche die Abstimmung

bisher auSgesctzt, werden angenommen.
Berichte. XVI. Landtag.

IX. Mündlicher Bericht deS Gesetzgcb ungs-
ausswusses über den Entwurf eines Gesetzes für
das Herzogthum Oldenburg und das Fürstcn-
thum Lübeck, betr . die Au fh ebuu a der de son der n
bei Jntcrcessioncn der Frauen geltenden Dor¬
sch rifl  e n.

Der Ausschuß beantragt Annahme des Entwurfs.
Statt des Berichterstatters Abg. Bargmann  referirt

der Abg. Scho mann.
Abg. SchoMlMN: Die Jntcrcessionen, d. h. die lieber-

nähme fremder Schulden, seien, wenn sic von Seiten der
Frauen geschehen sollten, durch das gemeine Recht an gewisse
erschwerende Voraussetzungen gebunden. Namentlich kämen
hier in Betracht daS Lenatns eonsnlkuna VsIIogannm und die
Xutffslltieg, 8i kgua mulisr. Nach dem ersteren sei eine Jn-
terccssion der Frau nur gültig, wenn sie nach vorheriger Be¬
lehrung ausdrücklich auf ihre Gerechtsame verzichtet hätte.
Die neuere Gesetzgebung strebe nun dahin, die Frauen auch
in Bezug auf ihre Jntcrcessionen den Männern glcichzustellen.
Das Eidesgeseh für das Herzogtum Oldenburg und das
Fürstenthum Lübeck von 1864 resp. 1865 lasse die Jnter-
cessionen gültig sein, wenn sie in einem gerichtlichen Contracte
ausgenommen wären. Die neueste preußische Gesetzgebung
wäre noch einen Schritt weiter gegangen, indem sie die Rechts-
wohlthaten der Frauen insgemein aufhob. Auch die Olden-
burgische StaatSregierung habe jetzt eine Aufhebung derselben
für passend erachtet und sei der Ausschuß ihr dahin beigctre-
ten, daß die Aufhebung sich nicht nur auf die gemeinrecht¬
lichen, sondern auch auf die partikularrechtlichcu im Butja-
dinger Landrechte begründeten Beschränkungenbeziehen müsse.
Hierbei wolle er erwähnen, daß in dem Eidesgesctzc vom
10. Juni 1864 sich noch eine Beschränkung der Rechtsfähig¬
keit der Frauen befinde, nach welchem zur RechlSgüliigkeit
der Verzichtleistuug derselben aus eine künftige Erbschaft es
der Beurkundung zu gerichtlichem Protokolle bedürfe. Ob
nicht auch in dieser Beziehung die Frauen den Männern glcich¬
zustellen seien, wäre im Ausschüsse nicht erwogen, er behalte
sich aber vor,  es hier nachträglich zur Sprache zu bringen
und werde eventuell bei der zweiten Lesung einen betreffenden.
Antrag stellen.

Abg. Wulff : Er sei mit dem Gesetzentwürfe an sich-
vollkommen einverstanden, doch könne er eS so, wie der Aus¬
schuß cS empfohlen habe, zur Annahme nicht rechtfertigen.
Das Gesetz sei auch für das Fürstenthum Lübeck bestimmt,
aber trotzdem nicht dem Provinzialrathe zur vorherigen Be¬
gutachtung vorgelegt worden. Nach Art. 16 des Gesetzes
über die Einrichtung der Provinzialräthe für die Fürstenthümcr
Lübeck und Birkenscld sollten aber Gesetze, welche allein oder
doch vorzugsweise Angelegenheiten der Provinzen beträfen,
ohne den Beirath deS Provinzialrathesnicht erlassen werden.
Da das hier fragliche Gesetz nicht für das Großherzogthum
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als solches, sondern für das Herzogtum Oldenburg und Fürsten-
ihiun Lübeck Geltung haben solle, so hätte das Gutachten desPro-
vinzialratheS vorher eingcholt werden müssen. Hierüber dürfe man
nicht obenhin hinwcgsehcn. Er behalte sich in Bezug auf
diesen Punkt Anträge zur zweiten Lesung vor.

Reg.-Commissär SeUrNlMIN Die Bedenken des Abge¬
ordneten Wulff  seien durch die von ihm verlesenen Worte
des Gesetzes selbst vollkommen widerlegt. Der Art. 16 sage
ausdrücklich, daß nur solche Gesetze dem Provinzialrathevor¬
gelegt werden sollen, welche»allein« oder »vorzugsweise«
die Angelegenheiicn einer Provinz betreffen. Weder das Eine
noch das Andere sei hier der Fall. Ucbrigens wären auch
schon früher Gesetzentwürfe, welche das Herzogthum und eine
der Provinzen betroffen hätten, sogleich dem Landtage vorge¬
legt und dieser habe nie Bedenken getragen, in dch Berathung
derselben einzutrclen.

Adg. Schomaim: Er stimme dem Herrn Regicrungs-
commissär bei. Früher wären ähnliche Fälle vorgekommen
und auch in der jetzigen Diät sei ein Gesetzentwurf gleich an
den Landtag gebracht, nämlich der über die Stempclfreiheit
der Lombarddarlehen, welcher das Herzogthum und Birkenfeld
angehe, ohne vorher dem Provinzialrathe vorgelegt zu sein.
Der Abgeordnete Wulff  habe sich selbst geschlagen durch die
von ihm verlesenen Worte, des Art. 16. Weder hauptsächlich
noch lediglich gehe eine Provinz das Gesetz an, welches für
das Herzogthum und die Provinz bestimmt sei.

Abg. Wulff: Er glaube, daß unter den Vorlagen,
welche nicht der Begutachtung durch den Provinzialrathbe¬
dürften, der Art. 16 nur solche verstanden habe, welche für
das ganze Herzogthum bestimmt seien, daß aber, wo dieselben
eine einzelne Provinz beträfen, vorher das Gutachten des
Provinzialrathes einzuholen sei. Das geschähe gerade des¬
halb, weil dieser mit den Bedürfnissen der Provinz und lokalen
Verhältnissen besser als der Landtag vertraut sei.

Der Ausschuszantrag wird angenommen.

XI. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Fürstcnthum Birkenfcld , betr. dieEingehung
der Ehe.

Der Negicrungscommissär Römer  hat zu Art. 2. Wie¬
derherstellung der Regierungsvorlage beantragt.

Dieser Antrag wird aber abgelehnt und der gesammte
Entwurf nach den in der ersten Lesung gefaßten Beschlüssen
angenommen.

XII. Lesgl . des Gesetzentwurfs für das Her¬
zog !hu in Oldenburg , betr. die Schulpflichtigkeit
für sämmt liehe Volksschulen.

Der Vicepräsident Gräpel  übernimmt das Präsidium.
Der Regierungscommissär Römer  hat zu Art. 1 Wie¬

derherstellung des Regierungsentwurfs beantragt.
Der Abg. Scho mann  hat zu Art. 1 beantragt:

Der Landtag wolle beschließen, daß statt des in der
ersten Lesung beschlossenen Zusatzes zu ß. 1 des Ent¬
wurfs gesetzt werde:

In denjenigen Gemeinden, in welchen die Confir-
mation im Herbste stattfindet, finden in Betreff
des Anfangs und der Beendigung der Schulpflicht
tigkcit die bisherigen Bestimmungen der Schulord¬
nung vom 14. Januar 1836 Anwendung.

Abg. Schomarm: Schon bei der ersten Lesung habe er
gegen die Annahme des Bulling 'scheu  Antrages gestimmt,
weil derselbe zu Folge habe, daß in den von ihm berücksich¬
tigten Gemeinden die Sommerkindcr nicht volle 8 Jahre in
die Schule gehen würden, die letzten Jahre aber die ersprieß¬
lichsten für den Schulbesuch seien. Z. B. würden die am
2. Mai 1860 geborenen am 2. Mai 1867 schulpflichtig
werden, und am 2. Mai 1874 14 Jahre alt. Nach dem
Anträge des Abgeordneten Bulling  würden diese Kinder
indeß schon am 31. Oktober 1874 aus der Schule entlassen
werden, nachdem sie dieselben also nur 71/2  Jahre besucht
hätten. In welcher Weise man diesem Uebelstande abhelfen
und doch den Thatsachen, auf welche der Bulling 'sche  An¬
trag sich stütze, Gerechtigkeit widerfahren lassen könne, sei ihm
bei der ersten Lesung nicht klar gewesen. Wenn kein anderer Aus¬
weg gefunden werde, so wolle er doch lieber, daß in den Ge¬
meinden, wo die Confirmation im Herbste stattfände, die alten
Bestimmungen in Kraft blieben, die Kinder noch vor dem
6. Jahre zur Schule gingen und so wenigstens die volle Zeit
von 8 Jahren in derselben blieben. Ucbrigens habe er durch
seinen Antrag nur eine Wiedereröffnung der Debatte möglich
machen wollen. Wenn der Antrag des Abgeordneten Bul¬
ling  abgelehnt werde, so würde er zunächst für die Wieder¬
herstellung der Regierungsvorlagestimmen. Für bestimmte
LandeSthcile gleich Inkonsequenzen in das Gesetz hineinzubrin¬
gen dürfe man nur bei ganz zwingenden Gründe». Als solche
würden angeführt, daß im Stcdingerlande die Confirmation
im Herbste stattfinde. Bei richtiger Erwägung würde man
auch hier die Confirmation im Frühjahre einführen und wenn
dies geschehen sei, ständen der Ansführung der Regierungs¬
vorlage keine Schwierigkeiten mehr im Wege. Er habe hier¬
über Erkundigungen bei einem benachbarten Pastoren cinge-
zogcn, und von diesem erfahren, daß die Einführung dcrFrüh-
jahrsconfirmationgar nicht so schwierig sei. Einen beson¬
deren Antrag, das; die Staatsregierung auf diese Einführung
hinwirke, habe er nicht stellen wollen, er begnüge sich die
Sache in Anregung gebracht zu haben. Er bäte also zunächst
die Regierungsvorlage und eventuell seinen Antrag anzu¬
nehmen.

Abg. Hullmann als Berichterstatter: Er glaube den
Antrag des Abgeordneten Schomann  nicht näher erörtern
zu brauche». Derselbe sei Wohl nur gestellt, um eine Wie¬
dereröffnung der Debatte zu ermöglichen, und werde cs sich
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deßhalb nur fragen, ob wir die Regierungsvorlage oder den
Bullt  n g'schen Antrag wollen. Im Stcdiugcrlande habe
bisher die Confirmation im Herbste nach der Entlassung aus
der Schule staltgefundeii. Wenn nun nach dem neuen Ge¬
setze die Entlassung bereits am 30. April stattsände, so würde
für den Betreffenden bis zur Confirmation noch ein halbes
Jahr hingehen, das zur Ergreifung eines- bürgerlichen Ge¬
werbes nicht geeignet sei. Ein solches pflege man vielmehr
erst nach der Confirmation zu ergreifen. Hierin lägen die
Schwierigkeiten trotz der Erkundigungen des Abgeordneten
Schomann  und der Zeugnisse des benachbarten Pastoren.
In Berne fände aber deshalb die Confirmation im Herbste
statt, weil im Frühjahre die Kinder mehrerer Moordistricte
vollständig unpassirbare Strecken bis zur Kirche hätten. So¬
lange nicht zunächst neue Weganlagen geschaffen würden, sei
es, wie er aus persönlicher Kunde wisse, für diese Kinder im
Frühjahre ganz unmöglich, regelmäßig zur Confinnalionsstunde
zu gehen. Man habe bereits beabsichtigt, die Confirmation auf
das Frühjahr zu verlegen und die Kinder dieser Distritte
dann nicht nach Berne, sondern nach der zugangvarcren Kirche
zu Hude zu schicken. Allein dieser Plan sei nicht ausgcführt.
Allerdings wäre ein solcher Ausnahmezustandnicht zu erhal¬
ten und die Gemeinden müßten sich entschließen, die Gleich¬
stellung mit den anderen Gemeinden anzubahnen. Dies sei
aber nicht sogleich zu erreichen, auch nicht durch die Hinsen¬
dung der Kinder nach Hude, sondern nur allmälig durch Ver¬
besserung der Wege. Es sei ein Fehler des Antrags des
Abgeordneten Bull in g,  daß er die Schulzeit auf 7 '/2 Jahre
beschränke. Man müsse aber der Gemeinde Zeit lassen, hier
Abhülfe zu schaffen. Die Kinder würden bisher schulpflichtig
am 1. Mai, wenn sie vom 1. November bis zum 30. Oktbr.
des laufenden Jahres ihr 6. Lebensjahr vollendet, also die
vom 1. Mai bis 30. Oktober in der zweiten Hälfte ihres
5. Lebensjahres. Sie würden dann erst entlassen nach vollen
9 Jahren Schulzeit. Wenn nun jetzt für Berne die bis¬
herige Confirmation beibehaltcn und durch Annahme des
Bulling ' scheu  Antrages auch keine Modifikation in das
hier fragliche Gesetz gebracht werde, so würden die Kinder
mit Hinzurechnung des letzten ConfirmationshalbjahreS nicht
nur 9, sondern 9flz Jahre zur Schule gehen. Auch nach
dem neuen Gesetze blieben nicht nur 8, sondern auch8^ Jahre
immer gewahrt, wenn man eine Uebergangszeit annehme. Für
diese Uebergangszeit sei auch nach dem Prinzipe des Gesetzes
der Bulling ' sche  Antrag unbedenklich. Nehme man an,
daß das Gesetz vor dem k. Mai l870 in Kraft trete, so
brauche man eine Uebergangszeit von 7 , wenn nach dem
1. Mai, eine solche von 8 Jahren. Er dürfe das Erstere
für wahrscheinlich halten und dauere der Uedergang deßhalb
bis zum Jahre 1877. Deßhalb stelle er den Antrag:

in den zweiten Absatz des Z. 1 hinter »endigt» cinzu-
schalten»bis zum Ablaufe deS Jahres 1877.»

Durch die Annahme seines Antrages würde ein Druck

auf die Gemeinde ausgeübt Werren, die Confirmation gleich¬
zeitig mit den übrigen Gemeinden eintreten zu lassen. An
dem Entgegenkommen der oberen Kirchcnbchörden hierbei dürfe
nicht gezweifclk werden.

Rbg.-Commissär Römer : Er stimme mit dem Herrn
Vorredner darin überein, daß, wenn man zu Gunsten ein¬
zelner Gemeinden Ausnahmen von dem Gesetze zulasse, eine
Verkürzung der Schulzeit dabei jedenfalls vermieden werden
müsse, wie sie mit dem Bulling ' sche»  Anträge verbunden
sei. Nach Ansicht der Schulbehörden würden durch eine solche
Verkürzung die Leistungen der Schule erheblich herabgcdrückt
und die Staatsregicrung sähe sich deßhalb nicht in der Lage,
falls der Bulling ' sche  Antrag angenommen werde, dem
Gesetze ihre Zustimmung zu ertheilen, soviel Werth sie auf
das Zustandekommen desselben auch sonst legen müsse. Den
jetzigen Anträgen der Abgeordneten Hullmann  und Sch o-
mann  stehe ein solches Bedenken allerdings picht entgegen,
doch glaube er auch diesen gegenüber die Regierungsvorlage
aufrecht erhalle» zu müssen. Der Zweck deS Gesetzes, die
gleichmäßige Regelung des Beginns und Ende der Schul-
pflichtigkeit, habe den ungetheilten Beifall deS Ausschusses und
des Landtags gefunden. Solche die gleichmäßige Ordnung
durchbrechende Ausnahmen wieder cinzufühcen, wie der Bul¬
ling ' sche  Antrag wolle, dürfte nur aus zwingenden Rücksich¬
ten gestaltet sein. Diese aber seien hier nicht anznnehmcn.
Daß es in hohem Maaße wünschenswertst sei, daß die Con-
firmaiion mit dem Ende der Schulzeit Zusammenfalle, gebe
er zu, es könne aber dieses Resultat ebensowohl dadurch er¬
reicht werden, daß man die Confirmation nach der Schul¬
pflicht und nicht umgekehrt die Schulpflicht nach der Coufir-
Marion regele. Bei der ersten Lesung sei er nicht genügend
instruirt gewesen, ob die Verlegung der Confirmation vom
Herbste auf das Frühjahr mit besonderen Schwierigkeiten ver¬
knüpft sei. Nach inzwischen cingezogencn Erkundigungen habe
er erfahren, daß solche Schwierigkeitennicht vorlägen und der
Oberkirchcnrath bereits seit Längerem bestrebt sei, die Herbst-
confirmation zu beseitigen. Von den drei Gemeinden, welche
wegen des hohen Wasserstandcs im Frühjahre die Confirma¬
tion im Herbste abgehalten hätten, habe sich Holle  bereits
der allgemeinen Regel angeschlossen, Neuenhuntorf stehe im
Begriffe dieses zu thun und nur Berne widerstrebe theils aus
Anhänglichkeit an das Bestehende, theils weil die Confirman-
den als Schiffsknabcn im Herbste ein leichteres Unterkommen
fänden als im Frühjahre. Das letztere könne aber kein' stich¬
haltiger Grund sein. Ganderkeseez. B. liefere viel mehr
Schiffer und habe doch von jeher ohne Schwierigkeiten die
Frühjahrsconfirmationgehabt. Hiervon abgesehen lägen
die Verhältnisse in Berne günstiger als in Holle. Es seien
in der Berner Gemeinde eigentlich nur zwei Schulachten,
Neuenkoop und Hiddigwardermoor, für welche die Verbindung
mit dem Kirchdorfe durch hohen Wasscrstand zeitweise unter¬
brochen werden könne; es geschehe dies indessen nur selten
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ANd unter besonderen Umständen und beide Schulachten be¬
säßen überdies eine stets gesicherte Zuwegung nach Hude, so-
daß eine Verlegenheit für die der Confirmation bedürftigen
Kinder nicht entstehen könnte. Wenn also hiernach einer Ver¬
legung der Confirmation Schwierigkeiten nicht im Wege stän¬
den, so könne die Gemeinde Berne keinen Anspruch darauf
machen, daß man ihren Ausnahmezustand berücksichtige. Da¬
zu komme, daß nach einer Mittheilung des OberkirchcnrathS
derselbe sofort nach Erlassung des hier fraglichen Gesetzes die
Confirmationszeit in Anschluß an dasselbe gleichmäßig zu re¬
geln beabsichtige. Die beantragte Aendernng werde daher
eine practische Bedeutung kaum gewinnen, sondern voraus¬
sichtlich nur dazu dienen, der Gemeinde Berne den Verzicht
auf ihre gewiß nicht berechtigte Eigenthümlichkeit zu er¬
schweren.

Abg. Carrmmnn: Auch er müsse sich für die Wieder¬
herstellung der Regierungsvorlage aussprechen und beziehe sich
hierbei auf das, was der Abgeordnete Scho mann  und der
Herr Rcgierungscommissär gesagt haben. Nachdem jetzt über¬
all die Communikationen durch die Herstellung von Chausseen
und Steinwegen erleichtert, seien die früheren Gründe, aus
denen der Ausnahmezustand der Gemeinde Berne sich recht-
fertigen könne, wegfällig geworden.

Abg. Russell: Den vielen Gründen, die für die Wieder¬
herstellung der Regierungsvorlagegeltend gemacht seien, wolle
er noch einen nachfügen, daß nämlich die Confirmation auf
eine andere Zeit verlegt werden könnte, da ja nicht nothwcn-
dig der Unterricht unmittelbar vor der Confirmation stattzu¬
finden brauche, sondern auch im Herbste oder Sommer vor¬
her gegeben werden könnte. Vor der Confirmation trete
dann eine Wiederholung ein. Im Interesse der gleichmäßi¬
gen Beordnung des Gegenstandes empfehle er dringend die Re¬
gierungsvorlage.

Abg. Ahlhorn : Er habe in der ersten Lesung für den
Antrag des Abgeordneten Bulling  gestimmt, da er über
die Sachlage nicht genügend instruirt gewesen sei. Nach Un¬
gezogenen Erkundigungen dürfe er eine Verlegung der Con¬
firmation nicht für so schwierig halten. In der Gemeinde
Jade wären die Entfernungen noch größer und die Ueber-
schwemmung im Frühjahr ebenso groß. Man habe sich aber
geholfen, theilweisc indem man die Wege erhöhte, theilweise
indem man den Unterricht anssctzte. Derselbe finge im Früh¬
jahre an und ende im Herbste. Vor der Confirmation werde
er dann nach einmal begonnen. Aus der gegenwärtigen De¬
batte solle die Negierung Veranlassung nehmen, ihre Be¬
amten zu ermuntern, darauf Acht zu geben, daß mehr als
bisher die Vorschriften der Wegeordnung beachtet und die
Wege in den gehörigen wasserfreien Zustand versetzt würden.

Schluß der Debatte.
Der Regiernbgsantrag wird angenommen und sind da¬

durch die Anträge der Abgeordneten Hullmann -und Scho¬
mann  erledigt.

Schließlich wird das Gesetz in zweiter Lesung unver¬
verändert nach den Beschlüssen der ersten Lesung angenom¬
men.

XIII . Desgl ., betr . Abänderung des Nor-
maletatd für die Gensd ' armcrie.

Der Ausschuß beantragt:
Wir :c.

verkünden hierdurch folgende mit dem Landtage des
Großherzogthums vereinbarte Abänderung des mittelst
Patents vom 1. September 1865 verkündeten Nor¬
mal-Etats der Stärke und Verpflegung des Landdra¬
gonercorps—' jetzt Gensd'armerie. — Die unter L. 2
bestimmte Quartierzulage für Verheirathete wird auf
1000 Thlr. erhöht.

Der Antrag wird angenommen.

XIV. DeSgl . deS Gesetzentwurfs für das
Herzogt hum Oldenburg , betr . Abänderung der
Taxe der Gebühren in bürgerlichen Rechts - und
Strafsachen.

Der Gesetzentwurf wird unverändert angenommen.

XV. 'Wahl eines Ersatzrichters für den
StaatSger ! ch tshof an die Stelle des Herrn Ju¬
stizraths Gräpel.

Der Obergerichtsrath Lentz in Eutin wird mit 24 Stim¬
men zum Ersatzrichter gewählt.

Schließlich wird über den dringlichen Antrag des Abge¬
ordneten Wulff (siehe oben) verhandelt-

Zur Begründung der Dringlichkeit erhält das Wort:
Abg. Wulff : Die Einführung einer Wasserordnung sei

für das Fürstenthum Lübeck eine dringende Nothwcndigkeit.
Bereits seien die Drainagen fast ganz ausgcführt und nur
wo es sich um Aufnahme deS Nachdargrundstücks handele,
liegen geblieben. Die vollständige Ausführung derselben sei
aber nothwendig. Ebenso dringend sei die Herstellung der Be-
wässerungsanstaltcn. Dem Provinzialrathe sei allerdings ein
Gesetzentwurf vorgelegt, doch habe anscheinend die Staats-
regierung daran Anstoß genommen, daß der Provinzialrath
an der Wasserlösungscomnüssionfestgehalten hätte. Indessen
sei man geneigt, in Rücksicht auf die Dringlichkeit der Sache
hierin nachzugcben. Als dringlich habe er seinen Antrag deß-
halb bezeichnet, weil der Schluß des Landtags bevorstände
und er Eile habe, wenn die Wasserordnung noch zur Be-
rathung kommen solle. — Nebrigens sei der Entwurf dersel¬
ben so vorbereitet, daß er ohne Begutachtung durch einen
Ausschuß sogleich zur Verhandlung in xlsno kommen könne.
Die Verhandlung würde also die Session kaum verlängern.
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Die Dringlichkeit vom Landtage wird bejaht und der
Antrag darauf angenommen.

Frist zur Stellung von Anträgen für die zweite Lesung
folgender Gesetzentwürfe:

1) betr. Ausbau des Eisenbahnnetzes,
2) betr. Zwangsarbeitsaustalt in Vechta,
3) betr. Unterstützung der Reservisten,

4) betr. Einrichtung der Eichungsämter
bis Sonnabend, den 19 Februar, Mittags 12 Uhr.

Schluß der heutigen Sitzung 1 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung den 22. Februar Morgens 10 Uhr.

Der Berichterstatter
Bricholtz.



über

die Verhandlungen
des

XVI . Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Vierzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 22 . Februar 1870 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : I) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Herzoglhum Oldenburg.
2) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogtum Oldenburg, betr. die Zwangsarbeitsanstalt zu Vechta.
3) Tesgl. des Gesetzentwurfs für das Großherzogthum, betr. die Eichungsbehörden.
4) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Großherzogthum, betr. die Unterstützung der bedürftigen Familien

zum Dienste einberufener Mannschaften der Reserve re.
5) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. Uiiterstülzung zur Fortsetzung und Vollendung des

Grimm'schen deutschen Wörterbuchs-
6) Desgl., betr. die Petition des Pächters Graalss  zu Garms um Bewilligung der erforderlichen

Reparatur- bezw. Vergrößerungskostender zum Vorwerk Nr. V. zu GarmS gehörigen Scheune.
7) Desgl., betr. die Petition des Gcmcinderaths zu Schwei wegen Chausseeanlage von Strückhausen nach

Stollhamm.
8) Desgl-, betr. die Petition mehrerer Eingesessenen im nordwestlichenTheil JevcrlandS um Anlegung

einer Chaussee von Jever nach Carolinensiel.
9) Desgl., betr. die Petition des Gemeinderaths zu Steinseld, betr. Bau einer Chaussee von Steinfeld in

der Richtung auf Diepholz.
10) Desgl., betr. die Petition mehrerer Grundbesitzer zu Neuenfclde, betr. Bau einer Chaussee von Neuen-

felde bis zur Chaussee auf der Nordermoorer Hellmer.
11) Desgl. über die Petitionen des Magistrats zu Delmenhorst, des Gemeinderaths zu Hatten und des

Gemeinderaths zu Ganderkesee, betr. Zuschuß aus der Landeskasse zu der Vergütung für Verpflegung
cinquartirter Soldaten.

12) Desgl. über das Schreiben Großherzoglicher Staalsregierung, betr. Verkauf der s. g. zweiten Burg-
Wiese bei Vechta.

13) Desgl. über die Petition des Schulausschusses der lutherischen Schulgemeinde der Stadt Wildeshausen,
betr. Bewilligung eines Zuschusses aus der Landeskasse für die höhere Bürgerschule daselbst.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertisch: der Minister von Berg,  die Ne-
gierungkommissärc Steche , M utzen dech er , Jansen,
Römc  r.

Vom Schriftführer Strodihoff  wurde das Protokoll
der vorigen Sitzung verlesen. Dasselbe wurde genehmigt.

Eingänge:
1) Petition von 387 Bürgern Obersteins, betr. die Er¬

richtung einer gemeinschaftlichen höheren Lehranstalt
für Overstein und Idar . (An den Finanzausschuß.)

2) DeSgl. des Pachters F. R. Bruns  zu Sccfeld, betr.
Bewilligung von Baukosten zur Erbauung neuer Ge¬
bäude auf dem Staatsgute Hohenhausen. (An den¬
selben Ausschuß.)

3) Desgleichen des Stadtmagistrats zu Oldenburg, betr.
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Wegfall der Bedingung, daß das Schulgeld für
Kinder Auswärtiger, welche die höhere Bürgerschule
besuchen, nicht höher, als für Kinder aus der Stadt
Oldenburg bestimmt werde, (An denselben Ausschuß,)

4) Desgleichen der Gemeinderäthe zu Scharrel, Rams¬
loh und Strücklingen, betr. Anlegung einer Chaussee
von Friesoythe durch Cagterland zum Anschluß an
die Oldenburg-Leerer Eisenbahn. (An denselben Aus¬
schuß.)

5) Desgleichen der Eingesessenen der Baucrschaflen Nut¬
teln, Stapclfeld, Warnstedt, Elsten und Sevelten,
betr. Verpachtung der Jagd im sog. Nutteler Fuhrcn-
kamp. (An den Petitionsausschuß.)

6) Schreiben GroßherzoglichenStaatsministeriums, betr.
Verkauf von Landstreifen und Wasserflächen zu beiden
Seiten der Hunte, von der Stadt Oldenburg ab¬
wärts bis zur Mündung in die Weser. (An den
Finanzausschuß)

7) Desgleichen, betr. das Inventar der zur Oldenburg-
Bremer Eisenbahn gehörigen Grundstücke und Ge¬
bäude. (aä aota.)

8) Desgleichen, betr. Nachtrag zum Voranschläge der an
Se . Königs. Hoheit den Großherzog cedirten vormals
Holsteinischen Gebietsthcile Pro 1870/72. (An den
Finanzausschuß)

9) Petition der Gemeinde Langwarden, betr. Verlegung
des Amtssitzes von Ellwürden nach Stollhamm event.
Errichtung eines Amtsgerichts zu Burhave oder Tossens.
(An den Petitionsausschuß.)

10) Desgleichen, betr. Verlegung des Wohnsitzes des Amts-
cinnehmers für den Nebenhebungsbezirk des Amts
Stollhamm nach Burhave oder Tossens. (An den¬
selben Ausschuß.) ,

11) Desgleichen vieler Müller im Herzogthum Oldenburg,
betr. Abschaffung der Mühlen-Recognition. (An den
Finanzausschuß.

12) Desgleichen des G. W. Lemmc  in Varel, betr.
a. Wegfall der Mühlen- rc. Recognition. (An den.

Finazausschuß.)
d. Theilung geschlossener Stellen und Revision der

Forst- und Jagdgesetze. (An den Petitionsausschuß.)
Tagesordnung:

I. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.
den Ausbau des Eisenbahnnetzes im Herzogthum
Oldenburg.

Zur zweiten Lesung des Gesetzentwurfs lagen folgende
Anträge vor:

Der Landtag wolle beschließen, im Art. l werde
statt der Worte: »bis zur Landesgrenze bei Quaken¬
brück" gesetzt: „in südlicher Richtung bis zur Landes¬
grenze." Antragsteller: Russell.

Landtag wolle beschließen, dem Artikel1 des Ge¬

setzentwurfs, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes
des Herzogrhums Oldenburg, seine Zustimmung zu
ertheilen unter der Bedingung, daß, falls eine Gabe¬
lung zwischen Elsfleth-Quakenbrück in Frage komme,
diese nur von Elsfleth auf Oldenburg und Hude aus-
gebaut werde. Antragsteller: Hoher.

Landtag wolle beschließen, in dem Artikel 1 des
Gesetzentwurfs, betr. den Ausbau des Eisenbahnnetzes
im Herzogthum Oldenburg, nach den Worten: „durch
eine Eisenbahn von Oldenburg" einzuschalten: »in
direktester Linie." Antragsteller: Pro pp ing.

Diese Anträge fanden ausreichende Unterstützung. —
Außerdem hatte noch der Abgeordnete Propping  folgenden
Antrag gestellt:

Landtag wolle beschließen, Kroßherzogliche Staatö¬
regierung zu ersuchen, dahin zu wirken, daß die so¬
genannte Südbahn. möge sic von Seiten des Staates
oder einer Privatgesellschaft erbaut werden, möglichst
in gerader Richtung direct auf Oldenburg zugeführt
werde.

Der Antrag war unterstützt durch: Oldejohauns,
Hoher , St rodthoff , Ramien , Millers.

Motiv.
Die Stadt Oldenburg ist als Zwischenhandelsplatzso¬

wohl für die Weserhäfen, als für das ganze Land von Be¬
deutung.

Präsident HullmaNtN Der letzterwähnte Antrag des
Abgeordneten Propping  könnte als selbständiger Antrag
aufgefaßt werden. Bisher hätte der Landtag aber solche auf
eine Resolution oder ein Ersuchen an die Staatsregierung
gerichteten Anträge als Verbesserungsanträge bei der ersten
Lesung eines Gesetzentwurfs unbedenklich zugelassen und so
über dieselben berathen und Beschluß gefaßt. Bei der zweiten
Lesung würden die betreffenden Anträge nicht anders zu be¬
handeln sein. Vom Antragsteller hinge' es ab, ob über den
Antrag als selbständigen Antrag oder Verbesserungsantrag
zu verhandeln wäre. Der praktische Unterschied für den
Antragsteller läge darin, daß, wenn der Antrag als selbst¬
ständiger Antrag aufgefaßt werden sollte, erst die Frage an
den Landtag zu richten wäre, ob er denselben in Betracht
ziehen wollte. Durch einfachen Beschluß könnte so der An¬
trag ohne sachliche Erörterung- abgelehnt werden. Für den
Landtag selbst wäre die Entscheidung dieser Frage von Wich¬
tigkeit, weil die Begründung des fraglichen Antrages des
Abgeordneten Propping  mit der Begründung des von
demselben Abgeordneten zur zweiten Lesung des Entwurfs
gestellten Antrages im Wesentlichen zusammenfallcn mühte.
Beide Anträge könnten in derselben Debatte verhandelt werden.
Wenn man aber den Einen der Anträge als selbstständigen
Antrag ausfassen wollte, so würde eS zu zwei Debatten über
wesentlich dieselben Punkte kommen.

Abg. Propping : Er wäre mit der Behandlung seines
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Antrages als Verbesserungsantrag einverstanden, wenn der¬
selbe erst nach der Abstimmung über den Gesetzentwurf zur
Abstimmung gebracht würde.

Präsident HnllMlttM: Seines Erachtens wäre die Ab¬
stimmung über den Antrag erst nach der Annahme des Ge¬
setzentwurfs möglich. Der Antrag zielte nicht auf eine Aen-
dcrung des Entwurfs ab, sondern hätte die Annahme des
letzteren zur Voraussetzung.

Abg. Ahlhorn : An sich hätte er nichts dagegen, daß
die Beschlußfassungüber dem Antrag nach der Entscheidung
über den Entwurf erfolgen sollte. In der bisherigen Praxis
des Landtags wäre es aber seines Wissens nicht so gehalten
worden. Bisher wäre vorher über alle Verbesserungsanträge,
wie Anträge auf ein Ersuchen abgestimmt worden und dann
über den Gesetzentwurf mit den Resultaten der vorangegan-
gencn Abstimmungen zusammen Beschluß gefaßt. Uebrigens
hätte er in diesem Fall Nichts gegen das vorgcschlagene Ver¬
fahren.

Präsident Hullnmim : Zu den nach K. 57 der Ge¬
schäftsordnungzu jeder Zeit vor dem Schluffe der Berathung
zulässigen Verbesserungsauträgenhätte man von je auch An¬
träge auf ein Ersuchen oder eine Resolution gerechnet. Im
Z. 82 der Geschäftsordnung hieße cs, daß bei der zweiten
Lesung über etwaige neue Verbesserungsanträge eine Be-
ralhung eröffnet werden könnte. Weitere Vorschriften fänden
sich im Gesetz nicht vor. Ein Präcedenzfall wäre ihm nicht
erinnerlich. Da aber kein Widerspruch zu erfolgen schiene,
auch der Abgeordnete Ahlhorn  nach seiner Erklärung nichts
dagegen hätte, würde er die Anträge, wie folgt, zur Bc-
ralhung und Abstimmung kommen lassen: zuerst den Antrag
des Abg. Russell , dann den Antrag des Abg. Propping,
der ausdrücklich zur zweiten Lesung des Entwurfs gestellt
wäre, dann den Antrag des Abg. Ho her,  schließlich den andern
Antrag des Abgeordneten Propping.

Der Antrag des Abgeordneten Russell  wurde abge-
lehnt. Der von vornherein zur zweiten Lesung gestellte An¬
trag des Abgeordneten Propping  wurde zur Debatte ver¬
stellt.

Abg. Propping : Man möchte ihm gestatten, mit ein
paar Worten seinen Antrag näher zu begründen. Der An¬
trag : in dem Art. 1 nach den Worten »durch eine Eisenbahn
Von Oldenburg" einzuschalten»in direktester Linie" bezweckte
die Anerkennung von Seiten des Landtages, daß bei der
Eisenbahnverbindung des Herzogthums mit dem Süden, mit
Westphalen das Interesse des Landes erforderte, daß Olden¬
burg direkt in diesen Verkehr hineingezogcn würde. Man
müßte ihm doch zugcben, daß es dem Oldenburger Lande,
besonders dem Butjadingerlande, Mooriem, Stcdinger- und
Münstcrland, nicht einerlei sein konnte, ob die Stadt Olden¬
burg ihre Kräfte, ihr Kapital und ihre Arbeit zur Entwicklung
des Verkehrs mit dem Süden mit einsetzte oder nicht. Es
wäre im Interesse des ganzen Landes, daß Oldenburg nicht

von der Eisenbahn umgangen, sondern durch eine direkte Ver¬
bindung mit dem Süden als wichtiger Zwischenhandelsplatz
anerkannt würde.

Er wollte bemerken, daß dieselben Motive für den
Hoyerschen  Antrag sprächen, welchen er selbst den Vorzug
Vor dem von ihm gestellten Antrag gäbe. Darum bäte er,
denH oy erschen  Antrag vor seincmzur Abstimmang zu dringen,
damit er den letzteren, für den Fall, daß der erstgenannte
angenommen würde, zurückziehcn könnte.

Beide Anträge würden die Staatsregierung für den Fall
eines Abkommens mit einer Privatgesellschaft nicht binden,
indem sie nur Zusatzanträgc zum Gesetzentwurf wären, welcher
sich lediglich auf den Bau von Staatseisenbahnen bezöge..

Für den Fall der Annahme des einen oder anderen
Antrages und nach Annahme des Gesetzentwurfs würde er
seinen zweiten Antrag dahin modificiren, daß die Worte »möge
sie von Seiten des Staates oder« wegftelen und es statt
dessen hieße »falls sie von einer Privatgesellschaft gebaut
werde."

Minister Volk Berg : Er hätte sich bereits bei der am
15. d. Mts . stattgefundenen ersten Verhandlung dieses Gegen¬
standes, was das Princip deS ersten Proppingschen  Antrages
anlangte, d.ahin ausgesprochen, daß die Staatsregicrung nicht
darauf eingehen könnte, sich an eine bestimmte Richtung zu
binden. Den Antrag des Abg. P r opp ing angehend, wollte
er darauf aufmerksam machen, daß durch Annahme desselben
die Staatsregierung gcnöthigt sein würde, zur Bestimmung
der Linie der Südbahn ein Lineal auf die Landkarte zwischen
Oldenburg und Quakenbrück zu legen. Der Antrag ließe nur
diese Möglichkeit offen. Wenn der Landtag nicht für das
Zweckmäßigste hielte, eine Eisenbahnlinie unter Berücksichtigung
aller Verhältnisse zu projektiren, möchte er sich für den An¬
trag des Abg. Propping  entscheiden, im entgegensetzten
Falle demselben aber nicht bcitreten.

Was den zweiten Antrag deS Abg. Propping  an-
langte, so ginge er davon aus,  daß der Antragsteller dabei
im Auge hätte, daß die Staatsregierung die Eisenbahnlinie
von der Stadt Oldenburg zur LandeSgrenze unter Berücksichti¬
gung aller in Betracht kommenden Verhältnisse bestimmen
sollte. Daß Abkürzungen der Linie nach den Weserhäfen nicht
etwa ausgeschlossen werden sollten, hätte der Landtag bereits
durch Annahme des von der Staatsregierung zur vertraulichen
Vorlage, betr. Verhandlungen mit der Bcrgisch- Märkischen
Gesellschaft, gestellten Antrages erklärt. Dieser Antrag hätte
nämlich ein Projekt auf eine direktere Verbindung der Süd-
bahn mit den Weserhäfen mit im Auge gehabt, — Die Auf¬
gabe deS Landtages könnte es überhaupt nur sein, die'End¬
punkte einer Eisenbahn zu bestimmen, nicht aber über die
Spceiallinie Beschluß zu fassen.

Abg. Propping : Der in seinem Antrag gebrauchte
Ausdruck»in direktester Linie« zielte keineswegs darauf ab,
daß mit einem Lineal auf der Landkarte die Linie der Dahn
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angegeben und dieselbe so ausgebaut werden sollte. Der
Antrag Ware so zu verstehen, daß er auf die Wahl der mög¬
lichst geraden und direkten Linie unter Berücksichtigung aller
Terrain- und Verkehrsvcrhältnisse, namentlich aber einer Linie
ohne Gabelung gerichtet wäre.

Der Antrag des Abg. Hoher  wurde abgelehnt, ebenso
beide Anträge des Abg. Propping.

Dann wurde der ganze Gesetzentwurf in der Gestalt,
in welcher er aus der ersten Lesung hervorgegangen war, zur
Abstimmung gebracht und, nachdem der Abg. Ahlhorn  ge¬
beten hatte, die Zahl der für und Wider denselben Stimmenden
zu konstatiren, mit 24 gegen7 Stimmen angenommen.

II. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Herzogthum Oldenburg , betr . die Zwangs¬
arbeitsanstalt zu Vechta.

Berichterstatter Abg. SchoNMNlN Wie die Landtags¬
mitglieder aus dem Schlußantrag des Ausschusses ersähen,
beantragte dieser den Gesetzentwurf, wie er aus der ersten
Lesung hervorgegange» wäre, mit den bei der Zusammenstellung
vorgcnommenen redaktionellen Aenderungen anznnehmen. Diese
redaktionellen Aenderungen wären folgende: Im Art. 8 wäre
am Schluß eingcfügt worden »zur Aufnahme des Pupillen
oder Kuranden", damit deutlich hervorgehoven würde, daß
nicht auch dort, wo es sich um Personen, welche unter väter¬
licher Gewalt stehen, handelte, die vormundschaftliche Genehmi¬
gung erfordert würde. — Ferner hätte im Art. 14 nach
Streichung zweier Artikel picht Art. 17, sondern Art. 15
gesetzt werden müssen.

Sonstige redaktionelle Aenderungen von Erheblichkeit
lägen nicht vor. Anträge hätte der Ausschuß auch wegen der
vorgenommenen Aenderungen nicht gestellt, weil dieselben ihm
selbstverständlich vorgekommen wäre».

Bon Seiten der Staatsregierung war beantragt:
Im Art- 4 Ziff. 1 werde statt „wenn sie —

Aergerniß erregen" gesetzt: „welche— Aergerniß er¬
regt haben."

Reg.-Kommissär Steche: Er wollte nur ein paar Worte
zu dem Antrag sprechen. Die Landtagsmitglicder hätten be¬
reits gesehen, daß cö sich um eine lediglich redaktionelle Aen-
derung handelte. Der Antrag wollte nur dieselbe Fassung,
die sich in den folgenden Ziffern vorfönde, auch in die Ziffer1
rinführen.

Berichterstatter Abg. SchoMMM erklärte, daß der Aus¬
schuß Nichts gegen die Abänderung einzuwenden hätte.

Der Antrag wurde angenommen.
Ferner beantragte die Staaatsregierung:

Wiederherstellung des in erster Lesung abgelehnten
Abs. 2 des Art. 8 (jetzt7), jedoch unter folgender
Aenderung:

Statt des letzten Satzes »der Antrag auf Re¬
vision hat keine aufschicbende Wirkung" ist zu
setzen:

Berichte. XVI. Landtag.

Der Antrag auf Revision hemmt die Voll¬
ziehung, wenn derselbe sofort nach Eröffnung
des Verweisungsbeschlusscs gestellt wird und
nicht etwa, nach dem Erachten des Staatsmi-
nisterinms, Departement des Innern , Gefahr
im Verzüge liegt oder der Verwiesene zu den
im Art. 4 dieses Gesetzes unter Ziffer3, 6 und
8 oder in den Art. 111 und 112 des Straf¬
gesetzbuchs bezeichnten Personen gehört. Die
Frist zur Begründung der Revision kann, bei
Dringlichkeit der Sache, auf zehn Tage abge¬
kürzt werden.

Reg.-Kommiffär Steche: Das bisher bestehende Gesetz
hätte die Bestimmung, daß gegen den Verweisungsbeschluß
der Regierung, jetzt des Staatsministeriums, der Antrag auf
Revision keine aufschiebendc Wirkung hätte- Der Verwiesene
könnte sofort in die Anstalt gebracht werden, wenn er auch
mit dem Berweisungsbeschlußnicht zufrieden wäre und sich
beschweren wollte. Während eines Zeitraumes von 15 Jahren
hätte diese Bestimmung zu keinerlei Unzuträglichkeiten geführt.
Allerdings wäre es vorgekommen, daß Verwiesene Rekurs ein¬
gelegt hätten; dieser Rekurs wäre aber niemals begründet
gesunden, sondern stets vom Staatsministcrium zurückgewiesen
worden. In der ersten Lesung des Gesetzentwurfs hätte der
Landtag beschlossen: dieses Verfahren sollte nicht mehr Platz
greifen, sondern die Bestimmung des Art. 15 des Gesetzes
vom 5. Dezember 1868, betreffend die Organisation des
Staatsministeriums, hier Anwendung finden. Diesem zu
Folge hätte der Antrag auf Revision gegen die Entscheidun¬
gen des einzelnen Departements an das Gcsammtministerium,
wenn nicht Gefahr im Verzüge wäre, stets aufschiebende Wir¬
kung. Die Staatsregierung trüge Bedenken, diesem Beschlüsse
des Landtags unbedingt znzustimmen. —

Er wollte kurz darstellen, wie die Sache sich in der Praxis
gestaltete. Die Mehrzahl der zu verweisenden Personen wären
Bettler, Vagabonden und von Armenwcgen unterhaltene Per¬
sonen. Dieselben müßten in der Regel zwangsweise dem
StacUsministerium vorgeführt werden, einerlei ob sie aus
Butjadingen, Münsterland oder Jeverland wären, weil sie
einer Citation in der Regel keine Folge leisteten. Wenn
nun einem solchen Jndivididuum eröffnet würde, daß es in
die Anstalt verwiesen wäre, so würde es sich häufig damit
nicht zufrieden zeigen lind aus die Frage, ob es auf Revision
antragen wollte? bejahend antworten. Nach Maßgabe des
Art. 15 könnte es sich sogar noch8 Tage lang bedenken, ob
es einen solchen Antrag stellen wollte, und hätte dann noch
3 Wochen Zeit zur Begründung desselben. Inzwischen würde
cs wieder betteln, vagabondiren oder sich sonst unnütz be¬
tragen, falls dem Nevisionsnntrage der Suspensiveffekt nicht
versagt würde. — Auch wäre in der Vorlage ja gar nicht
gesagt worden, daß der Verwiesene, welcher Revision bean¬
tragte, stets sofort in die Anstalt gebracht werden müßte.

20
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Die Staatsregierung hätte vielmehr nur beabsichtigt, unter
Umständen keinen Aufschub eintretcn zu lassen. Der 'Land¬
tag hätte diesen Standpunkt nicht gutgeheißen. Die Staats-
regicrung glaubte nun durch diese von ihm gestellten Anträge
dem Landtage entgegenkommeu zu müssen, und hoffte, daß
der Landtag auf dieselben eingehen würde.

Der Antrag bezöge sich nur auf Bettler und Vagabon-
den, ferner Ziffer3 und 6 auf von Armenwegen Unterhal¬
tene und Ziffer8 auf Kinder, welche, selbst ohne Willen, nur
in die Anstalt gebracht würden, wenn Eltern und Vormünder
zugestimmt hätten.

Abg. Schomann : Es wäre richtig, im Princip an der
ausschiebenden Wirkung des Revisionsantragesfestzuhalten.
Sonst könnte eine Persönlichkeit ohne Weiteres in die Anstalt
verwiesen werden und erst dann, wenn sie dort wäre, ver¬
handelt werden, ob man sie mit Recht dorthin gebracht oder
nicht. DaS wären exceptionelle Zustände, die beseitigt wer¬
den mühten, wenn man andere Maßregeln treffen könnte, um
den vom Regicrungskommissär geschilderten Gefahren entgegen¬
treten zu können. — Cr wäre einverstanden mit einer mög¬
lichsten Abkürzung der bis zur Entscheidung über die Revision
hingehenden Zeit. Nach dem Gesetz vom 8. December l868
betrüge die Frist zur Einbringung des Antrages auf Revision
8 Tage, die Frist zur Begründung desselben3 Wochen. Ein¬
verstanden wäre er damit, daß die Frist zur Begründung der
Revision bei Dringlichkeit der Sache auf 10 Tage abgekürzt
werden könnte. Die Gefahr ließe sich nicht verkennen, daß
Unzuträglichkeiteu entständen, wenn man verwiesene Bettler,
Vagabonden oder Personen, wie sie 8ulr 3, 6, 8 bezeichnet
würden, wieder frei laufen ließe. Es wäre aber eine zur
Verhütung ferneren Hernmvagirens solcher Verwiesenen hin¬
reichende Maßregel, dieselben bis zur Erledigung der Revision
in polizeilichem Gewahrsam zu halten. Diese Auskunft hätte
auch die Analogie der strafprocessnalistischen, Bestimmungen
für sich, denen zu Folge Leute unter Umständen in eine vor¬
läufige Haft gebracht werden könnten. Nach genommener
Rücksprache mit den juristischen Mitgliedern des Ausschusses
könnte er im Einverständniß mit diesen folgenden Antrag
stellen:

Dem Art. 7 (früher 8) des Entwurfs folgenden Zu¬
satz zu geben:

Eine gegen die Verweisung in die Zwangsar-
beitsanstalt beantragte Revision hat nur dann auf-
schiebcnde Wirkung, wenn der Antrag sofort nach
Eröffnung des Verweisungsbeschlusses gestellt wird.
Die Frist zur Begründung der Revision kann bei
Dringlichkeit der Sache auf zehn Tage abgekürzr
werden. Gehört der Verwiesene zu den im Artikel
4 dieses unter Ziffer 3 , 6 und 8 oder in den
Art. 111 und 112 des Strafgesetzbuchsbezeichnten
Personen, so kann derselbe bis zur Erledigung der

von ihm beantragten Revision in polizeilichem Ge-
, wahrsam gehalten werden.
Auf diese Weise ließe sich seines Erachtens dasselbe er¬

reichen, was der Regierungscommissär mit seinem Anträge
beabsichtigte und zugleich verführe man doch korrekter, wenn
man die betreffenden Persönlichkeiien nicht vor der Erledigung
der Revision in die Anstalt abführcn ließe. —

Die Ausnahme, welche der Antrag des Regierungscom-
missärs für den Fall machte, daß Gefahr im Verzüge läge,
brauchte in diesem Artikel nicht hervorgehoben zu werden.
Bereits der Z. 5 des Art. 15 des Gesetzes vom 5. December
1868, betr. die Organisation des Staatsministeriums, schriebe
vor, daß durch den Revisionsantragdie Vollziehunng nicht
gehemmt werden sollte, wenn die Sache nach dem Erachten
des Departements keinen Aufschub litte. —-

Der Antrag wurde ausreichend unterstützt und mit zur
Debatte verstellt.

Neg.-Kommissär Steche: Persönlich könnte er sich wohl
dem Antrag des Abgeordneten Schomann  anschließen. Da
derselbe aber erst jetzt gebracht worden wäre, hätte er keine
Gelegenheit gehabt, die Ansicht der Staatsregierung über ihn
zu erfahren. — Er wollte nur noch gegen den Abg. Schomann
bemerken, daß die sofortige Abführung in die Anstalt nicht etwas
Neues wäre, sondern gegenwärtig noch gesetzlich der Ver¬
weisungsbehörde zustande. Ferner handelte es sich auch nicht
darum, in allen Fällen die Verwiesenen sofort in die Anstalt
zu bringen; häufig würde eine Frist gestellt, binnen deren
sich Dieselben freiwillig zu stellen hätten. Es erschiene nur
wünschenswert!), daß das Staatsministerium ermächtigt
wäre, den Verweisungsbeschlusz sofort auSführen zu lassen.

Abg. Bargmann : Er wäre mit dem Anträge und den
Deduktionen des Abgeordneten Schomann  einverstanden.
Der Verdesserungsantrag desselben befriedigte praktisch alle
Gesichtspunkte, die von Seiten der Staatsregierung für ihren
Antrag geltend gemacht worden wären. Zugleich griffe er
nicht in das richtige Princip ein, daß die Vollziehung des
Verwcisnngsbeschlusses nicht eher eintreten dürfte, als bis
rechtskräftig entschieden wäre, daß derselbe gerechtfertigt wäre.

In Bezug aus das, was über Wegfall des Suspensiv¬
effekts wegen Gefahr im Verzüge gesagt wäre, hätte er zu
bemerken, daß eine Gefahr im Aufschübe der Abführung in
die Anstalt überhaupt niemals liegen könnte. Wohl könnten
die Umstände die vorläufige Festhaltung des Verwiesenen recht¬
fertigen, das könnte aber nach dem Scho mann 'schen  An¬
träge vom Ministerium verfügt werden. — Der Neg. -Kom¬
missär hätte betont, daß die in der Vorlage vorgeschlagene
Bestimmung gegenwärtig schon bestände. Wenn aber bas
jetzt Bestehende inkorrekt wäre, so müßte man auch jetzt, wo
ein neues Gesetz geschaffen werden sollte, ganz gewiß zur
Beseitigung desselben schreiten.

Abg. Schomann : Es wäre hervorgchobcn worden,
daß nach dem bisherigen Rechtszustand der Antrag auf Re-
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Vision keine aufschiebende Wirkung hätte. Er wollte darauf
Hinweisen, daß es sich nach dem alten Gesetz stets um bereits
bestrafte Personen handelte, während nach dem Gesetzentwurf
auch noch nicht Bestrafte verwiesen werden könnten. Man
müßte daher jetzt vorsichtiger sein und es mit der Abführung
in die Anstalt nicht so leicht nehmen, wie man cs früher
wohl gekonnt hätte, wo nur wiederholt bestrafte Subjekte
Verwiesen worden wären.

Der Antrag des Reg.-Kommisjärs wurde abgelehnt, der
Antrag des Abg. Scho mann  wurde angenommen.

Der Gesetzentwurf mit den in erster und zweiter Lesung
beschlossenen Aenderungen wurde angenommen.

III. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
dasGroßherzogthum , betr . dieEichungsbehörden.

Berichterstatter Abg. Eissel: Der Ausschuß hätte zur
zweiten Lesung folgenden Antrag gestellt:

Den Z. 2 des Art. 5 wie folgt zu fassen: Alle un¬
gestempelte Maaße, Gewichte und Waagen, welche bei
Gewerbtreibeuden sich vorfinden, sind in Beschlag zu
nehmen. Gestempelte, jedoch unrichtig gewordene
Maße, Gewichte und Waagen sind gleichfalls in Be¬
schlag zu nehmen und auf Kosten des Eigenthümers
an das betreffende Eichamt einzusenden, um in Ge¬
mäßheit des ß. 81 der Eichordnung entweder berich¬
tigt oder durch Vernichtung des früheren Beglaubi¬
gungszeichens als für den Verkehr untauglich gekenn¬
zeichnet zu werden.

Es könnte nur von einer Jnbeschlagnahme und nicht
von einer Konfiskation die Rede sein,' weil es sich nur um
eine polizeiliche Maßregel handelte, Konfiskationen dagegen
nur den Strafgerichten zuständen. — Der Ungeordnete Grei¬
ft el hätte bei der ersten Lesung des Entwurfs darauf auf¬
merksam gemacht, daß derselbe eine Aenderung des Strafge¬
setzbuches nothwendig machte. Dies Ware auch richtig. Der
Ausschuß Hütte aber geglaubt, in dieser Richtung keinen An¬
trag stellen zu sollen, da im Entwurf eineS Strafgesetzbuches
für den Norddeutschen Bund bereits eine entsprechende Be¬
stimmung enthalten wäre. Das Bundcsstrafgesetz würde vor¬
aussichtlich früher in Kraft treten, als die mit dem Jahre
1872 in Kraft tretende Eichordnung.

Abg. Griipel : Seine Bedenken gegen die Fassung des
Artikels hätten durch die jetzige Umgestaltung desselben ihre
Erledigung gefunden. Er wäre damit einverstanden, daß von
einer Abänderung des geltenden Strafgesetzbuchs mit Rücksicht
auf das zu erwartende Strafgesetzbuch für den Norddeutschen
Bund abgesehen werden könnte.

Der Antrag des Ausschusses wurde angenommen, ebenso
der Gesetzentwurf mit den in erster und zweiter Lesung be¬
schlossenen Aenderungen.

IV. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Großhcrzogthum , betr . die Unterstützung

der bedürftigen Familien zumDienste einberufener
Mannschaften der Reserve  re.

Hierzu lag von Seiten der Staatsrcgieriing folgender
Antrag vor:

Die Wiederherstellung des Artikel5 des Entwurfs
der Regierungsvorlage.

Derselbe wurde abgelehnt und das Gesetz so angenom¬
men, wie es aus der ersten Lesung hervorgegangen war.

V. Mündlicher Bericht desFinanzausschusses,
betr . Unterstützung zur Fortsetzung und Voll¬
endung des Grimm ' schen deutsch em Wörterbuchs.

Der Ausschuß beantragte:
Der Landtag wolle genehmigen, daß für 1870

200Thl>., für 1871/72 jährlich 100 Thlr. für die Fort¬
setzung resp. Vollendung des Grimm ' scheu  deutschen
Wörterbuchs aus der Centralkassc des Großhcrzog-
thums gezahlt werden.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Da sich die Vorlage in
Aller Händen befände, hätte er nur wenig hinzuzufügen. Eine
Anzahl deutscher Gelehrten hätte an den Bundeskanzler den
Antrag gestellt dahin zu wirken, daß der Norddeutsche Bund
dem Grimm 'schen  deutschen Wörterbuche Behufs seiner Fort¬
setzung und Vollendung eine durchgreifendeund nachhaltige
Unterstützung aus Staatsmitteln zuwendcte. Der Bundes¬
kanzler hätte diesen Antrag beim Bundesrathe dringend be¬
fürwortet und von dem letzteren wäre den Bundesregierungen
empfohlen worden, das Ilcbernehmen der Fortsetzung jenes
Wörrerbnchs mit Geldmitteln zu unterstützen. Da alle Bun¬
desregierungen sich zu Zuschüssen bereit erklären würden,
dürste Oldenburg nicht zurück bleiben. Hamburg und Bre¬
men hätten sich für 5 Jahre zu jährlichen Beiträgen von je
100 Thlr., Lübeck von je 50 Thlr. bereit erklärt. Die Staats-
regicrung beantragte ebenfalls für 5 Jahre einen jährlichen
Zuschuß von 100 Thlr. zu bewilligen. Durch Annahme
dieses Antrages würde man aber dem nächsten Landtage vor¬
greifen, indem man eine jährliche Ausgabe auch für Jahre
bewilligt, die über die gegenwärtige Finanzperiode hinaus¬
lägen. Dergleichen wäre zwar schon vorgekommen, besser
aber doch zu vermeiden. Der Ausschuß hätte deßhalb bean¬
tragt, die verfassungsmäßigeZustimmung zu dieser Ausgabe
nur bis zum Jahre 1872 zu ertheilcn. Der Staatsregierung
wäre es somit unbenommen, nach Ablauf dieser Zeit Vorlagen
Betreffs weiterer Zuschüsse zu machen.

Der Antrag des Ausschusses wurde augcnommdu.
VI. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses, betr . die Petition deS Pächters Graalfs
zu Garms um Bewilligung der erforderlichen
Reparatur - bezw. V er größ cru n gs ko sten der zum
Vorwerk Nr . V. zu Garms gehörigen Scheune.

Der Antrag des Ausschusses lautete:
Der Landtag wolle über die gedachte Petition zur
Tagesordnung übergehen.

20«



156

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Petent hätte schon
während der letzten Finanzperiode um Bewilligung der zur
Reparatur und Vergrößerung der Wirtschaftsgebäudedes
Vorwerks erforderlichen Kosten ersucht. Damals wäre der
Landtag über die Petition desselben zur Tagesordnung über¬
gegangen. Jetzt hätte er eine Petition gleichen Inhaltes ein-
gcreicht. Der Pächter beriefe sich darauf, daß ihm die Naps-
saat erfroren wäre, er deßhalb Walzen hätte säen müssen
und hiervon so viel Stroh geerntet hätte, daß er dasselbe
bei den ungenügenden Baulichkeiten nicht vor dem Verderben
hätte schützen können. Das siele aber bei jedem HauSmann
vor. — Einen Rechtsanspruch hätte Petent nicht, indem der¬
selbe nach seinem Kontrakt dergleichen Kosten selbst tragen
müßte. In jedem Frühjahr fände eine Besichtigung der Bau¬
lichkeiten durch die Bautcchniker statt; die sich dann als noth-
wendig herauSstellenden Reparaturen müßte er selbst bestreiten.
Auch die Billigkeit könnte wegen der geringen Höhe der Pacht
nicht für die Bewilligung der Kosten sprechen.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
VII. Mündlicher Bericht des Finanzausschus¬

ses , betr . die Petition des Gemeinderaths zu
Schwei wegen Chausseeanlage von Strückhausen
nach Stollhamm.

Der Ausschuszantrag lautete:
Der Landtag wolle über diese Petition zur Tagesord¬
nung übergehen.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Der Grund, weßhalb der
Ausschuß den Antrag gestellt hätte, bestände darin, daß bei
der jetzigen Finanzlage des Landes ein Chausseebau lediglich
auf Staatskosten nicht möglich wäre. Der Ausschuß verkennte
die Wichtigkeit der gewünschten Chaussecvcrbindung keineswegs.
Ter Gemeindcrath zu Schwei sagte aber ganz allgemein, daß
von verschiedenen Seiten Zuschüsse zugcsichert wären. Dem
Ausschüsse hätten aber derartige Anerbietungen nicht Vorgele¬
gen. Die gewünschte Chaussee wäre in einem früher dem
Landtage vorgclegtcn Chausscenetz ziemlich in erster Linie in
Aussicht genommen gewesen. Seiner Persönlichen Ansicht nach
hätte man diese Chaussee auch vielleicht eher, als die Varel-
Rodenkirchener auspauen sollen. Das wäre aber nun bei der
veränderten Lage der Finanzen vorbei. Eine spätere Vor¬
lage hätie unterschieden zwischen den zu bauenden und dem¬
nächst zu bauenden Chausseen und diese Chaussee unter den
letzteren aufgeführt. Die Chaussee von Stollhamm nach
Schwei würde sehr kostbar sein; nach einem vom Oberban-
mcister Roth aufgestellten Kostenanschlag würde sie in einer
Länge von l /̂ig Meilen 164,000 Thlr. erfordern. Dazu
würde noch die Strecke bis Strückhausen kommen, welche in
einer Länge von 1 Meile 76,000 Thlr. kosten würde. Im
Ganzen betrügen die Kosten also 240,000 Thlr. — Die
Chaussee möchte Wohl sehr wünschenswertst sein. Es wären
aber dem Ausschüsse keine bestimmte Anerbietungen vorgelegt

worden und bei der jetzigen Finanzlage könnte ein Chamjee-
bau nicht ganz aus Staatskosten unternommen werden.

Abg. Lübbe»: Es würde nicht gerechtfertigt sein, diese
Petition ohne Weiteres in den Papierkorb zu werfen. Das
ganze frühere Amt Burhave läge hinter dieser Chaussee, welches
schon, weil jetzt das Amt in Ellwürden sich befinde, benach-
thciligt wäre. Auch nach dem Obergerichtc zu Varel würden
die dortigen Bewohner auf der gewünschte» Chaussee nicht
einen so weiten Weg, wie bisher haben, wo sie erst nach ei¬
nem Umweg von 1^2^ 2 Meilen dorthin gelangten. Auch
für die Anwohneudcn würde die Chaussee von hoher Wichtig¬
keit sein. Jedenfalls würden wohl 450 Pferde gehalten von
Solchen, die unmittelbar an der C.mussee wohnen würden.
Am Besten könnte man sehen, wie wichtig diese Chaussee wäre
und welcher Verkehr sich auf derselben entwickeln würde,
daran, daß während des Sommers in Scefelderschaart so
viel Torfwagen einträfen, daß kaum durchzukommen wäre.
Aller Torf aus Schwei würde auf diesem Wege nach ganz
Butjadingerland ausgeführt und zwar gerade während der besten
Erntezeit, weil im Frühjahr, Winter und Herbst die Wege
dort gar nicht von den Torfwagen befahren werden könnten.
Der Verkehr wäre in dieser Gegend während7 Monaten des
Jahres abgeschnitten. — Die Chaussee würde auch Wohl eine
Stunde weit durch Staatsdomainen führen. Wenn sie gebaut
würde, so brauchte man den Domänenpächtcrn keine Kornbö¬
den mehr zu bauen. Er hätte auch schon mehrere Pächter
gesprochen, welche bereit wären, das Anlage Kapital mit zu verzin¬
sen. — Er hoffte, daß zwischen den drei Gemeinden Stollhamm,
Secfeld und Schwei bis' zum nächsten Landtage eine Vereinba¬
rung zu Stande kommen würde und bestimmte Anerbietungen
für den Bau der Chaussee gemacht werden würden. Zu
160,000 Thlr. wären die Kosten veranschlagt worden. Es
würden sich aber vielleicht Leute finden, die durch freiwillige
Fuhren sich bethciligten; auf diese Weise könnten bei der be¬
deutenden Entfernung von den Sielen große Ausgaben ge¬
spart werden. — Wenn Geld in der Kasse wäre, hätte
diese Chaussee, welche bereits in dem früher ausgestellten
Chausseenetz mit in erster Reihe in Aussicht genommen gewe¬
sen wäre, den größten Anspruch auf Bewilligung. Jetzt wä¬
ren manche Linien gebaut worden, die früher gar nicht in
Frage gekommen wären. Es wäre endlich Wohl einmal Zeit,
den Ausbau dieser Strecke zu unternehmen. Da bekanntlich
ein Deficit vorläge, würden die Petenten indessen Wohl kaum
mit ihrer Petition gekommen sein, wenn sie nicht mit Recht
fürchten müßten, ganz vergessen zu werden. Für die kleine¬
ren Strecken der Chaussee würden erhebliche Anerbietungen
gemacht werden, so von Schwei, ganz besonders aber auch
von Stollhamm.

In Erwägung aller dieser Umstände stellte er den
Antrag:

der Landtag wolle die Petition der Staatsregierung
zur Berücksichtigung übergeben.
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Der Antrag fand genügende Unterstützung und wurde
mit zur Debatte verstellt.

Abg. Minien : Seine Heim ach wäre hinsichtlich der
Chausseeverbindung schon seit Jahren in einer sehr unglück¬
lichen Lage. Sie wäre mit Versprechungen hingehalten wor¬
den, welche nicht zur Erfüllung gekommen wären. Als man
im Jahre 1852 angefangen hätte, das Butjadinger Chaussee¬
netz anszubanen, wäre die gewünschte Chaussee in erster Reihe
in Aussicht genommen worden. Als später die Entscheidung
anders ausgefallen wäre, hätte sich seine Heimath allerdings
gedulden müssen. Man hätte sich während der nächsten Jahre
aber doch noch große Aussichten auf die Chaussee gemacht.
Als im Jahre 1862 die Chaussee von Varel nach Roden¬
kirchen gebaut worden wäre, hätten sich die betreffenden Ge¬
meinden die größte Mühe gegeben, diese Chaussee direct über
Schwei nach Stollhamm zu bauen, aber die Staatsregierung
wäre dem entgegengetrcten aus dem Grunde, erst die Verbin¬
dung mit der Rodenkircher Chaussee hcrzustcllen, um besser
durch diese Verbindung das Material nach ferneren westlichen
Chauffeebauten hinschaffcn zu können. Auch noch später, nament¬
lich im Jahre 1866, während der Versammlung des damaligen
Landtages, wären, leider wieder vergeblich, die Bemühungen
um diese Chausscevcrbindung wieder ausgenommen worden und
auch erhebliche Anerbietungen gemacht. Er müßte bedauern,
daß die gegenwärtige Petition des Gemeinderaths zu Schwei
etwas unklar gehalten wäre und Zuschüsse zum Bau der
Chaussee nur ganz im Allgemeinen in Aussicht stellte. Er
müßte aber doch gestehen, daß ihm der Antrag des Finanz¬
ausschusses, über die Petition zur Tagesordnung üderzugehen,
als er denselben gelesen hätte, sonderbar vorgekommen wäre.
Wo es sich um eine so wichtige Chaussee handelte, wäre der
Ucbergang zur Tagesordnung durchaus nicht dadurch zu recht¬
fertigen, daß der Gemeinderath keine bestimmte Summe für
den Ban zur Verfügung gestellt hätte. Die gewünschte
Chaussee wäre keine Lokalchanssee, sie hätte eine viel größere
Bedeutung. Oldenburg hätte keine Chaussee, die so im In¬
teresse des allgemeinen Verkehrs läge. Nach der neuen Ge¬
richtsverfassung wäre das Obergcricht für das ganze Bntja-
dingerland in Varel. Alle, die dorthin müßten, machten auf
einer Strecke von 3^ Meilen von Stollhamm aus gegen¬
wärtig einen Umweg von 2 Meilen, indem die Entfernung
in gerader Linie nur 1^ Meilen betrüge. Er wollte ferner
nicht so sehr das große Interesse seiner Heimathsgemeinde
Schwei hervorheben, als das der Nachbargemeinde Seefeld.
Diese reiche Kornkammer hätte in den letzten Jahren bedeu¬
tende Nachtheile erlitten, weil sie wegen der schlechten Ver¬
kehrswege die glücklichen Konjunkturen nicht hätte mit benutzen
können. Er würde selbst einen Antrag gestellt haben, wenn
der Abg. Lüb den nicht bereits einen solchen, dem er sich an¬
schließen könnte, gestellt hätte. Erbäte, den Lüb benschen  An¬
trag cmzunehmen.

Abg. Russell: Beide Vorredner hätten auseinandergesetzt,

daß die fragliche Chaussee sehr wichtig, daß ihr Ausbau sehr
wünschenswert!) wäre. Dies würde vom Ausschuß durchaus
nicht in Zweifel gezogen; auch dieser wünschte dringend, daß
diese Strecke ausgebaut würde. Es handelte sich aber zunächst
lediglich darum, wie die Petitionen, welche, betr. Bau von
Chausseen, eingingen, behandelt werden müßten. Man müßte
ein Princip aufstellen, nach dem in Zukunft mit solchen Pe¬
titionen zu verfahren wäre. Und zwar dürften nur diejeni¬
gen Berücksichtigung finden, welche zugleich bestimmte Anerbie¬
tungen machten. Bei der jetzigen Finanzlage wären Chaus¬
seen, zu deren Baukosten nicht die Gemeinden bedeutende Zu¬
schüsse in Aussicht stellten, nicht vom Staate auszuführen.
Um die Gemeinden zu derartigen Entschlüssen zu bringen,
gäbe es nur Ein Mittel: solchen Petitionen, die keine Zu¬
sicherungen machten, keine Beachtung zn schenken, dieselben,
wie sich der Abg. Lübbe  n ausgedrückt hätte, in de» Papier¬
korb zu werfen. Derselbe Abgeordnete hätte die Befürchtung
ausgesprochen: die gewünschte Chaussee würde in Vergessenheit
kommen, wenn sic nicht der Staatsregierung zur Berücksichti¬
gung empfohlen würde. Aber die gegenwärtige Debatte würde
schon dafür sorgen, daß sie wieder zur Sprache käme. Das
beste Mittel, den Chausseebau zu fördern, wäre, daß sich die
Gemeinden entschlössen, namhafte Beiträge in Aussicht zu stel¬
len. Der Ausschuß hätte seinen Antrag stellen müssen, um
nicht ganz bas oben ausgestellte Princip zu verleugnen, um
den Chausseebau dadurch zu begünstigen, daß die Gemeinden
darauf angewiesen würden, auch mit eigenen Kräften sich des¬
selben anzunehmen. Nur diese Rücksichten hätten den Aus¬
schuß zu seinem Anträge veranlaßt. Die Wichtigkeit der vor¬
geschlagenen Chausseeverbindungwürde vom Ausschuß keines¬
wegs unterschätzt. Wenn der Abg. Ramien  darüber klagte,
daß so schöne Aussichten für seine Heimath zn Grabe getra¬
gen wären, so möchte er sich mit vielen Anderen trösten, die
auf viel bedeutendere Verkehrswege, auf Eisenbahnverbindun¬
gen, Hoffnungen gehegt hätten. Auch in seiner Gegend müßte
man, wenn es anginge, sich trösten, daß alle derartige Hoff¬
nungen an den Umständen zerschellt wären. — Er müßte den
Ausschuszantrag empfehlen. Wenn man die Gemeinden an¬
wiese, bestimmte Zuschüsse in Aussicht zu stellen, käme man
am Schnellsten an das Ziel.

Abg. Ramien : Wenn die Gemeinden seiner Gegend nicht
mit solchen Anerbietungen entgegen gekommen wären, wie sie
der Abg. Russell  verlangt , so müßte man berücksichtigen,
daß es sich hier nm eine ganz andere Chaussee handelte, als
eine gewöhnliche Lokalchanssee. Das allgemeine Interesse ver¬
liehe dieser Chaussee einen ganz andern Charakter, als einer
bloßen Lokalchanssee. Wenn man daher in seiner Heimath
auch zu Opfern bereit wäre, so könnte es doch nicht gerecht
erscheinen, wenn die dortigen Gemeinden die ganzen Kosten auf¬
bringen sollten.

Der Antrag des Abg. Lüb den wurde adgelehnt, der
Ausschußantrag angenommen.
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VIII.  Mündlicher Bericht deS Finanzaus-
ausschusses . betr. die Petition mehrerer Ein¬
gesessenen im nordwestlichen Theil Jeverlands
um Anlegung einer Chaussee von Jever nach
Carolinensiel.

Der Ausschuß beantragte:
Ter Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsregierung zur etwaigen Berücksichtigung über¬
geben.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn: Diese Chaussee wäre
in dem letzten Plan eines Chausseenetzes unter den demnächst
auszubaueuden aufgeführt gewesen. Die Länge betrüge l6/,<>
Meilen. Ein Kostenanschlag liege seines Wissens nicht vor,
jedoch veranschlagten die Petenten den Aufwand für diese
Strecke auf ca. 100,000 Thlr. Der Ausschuß verkennte
nicht die Wichtigkeit dieser Chaussee. Er hätte aber nur
Uebergabe zur etwaigen Berücksichtigung, nicht Empfehlung
zur geeigneten Berücksichtigung beantragen können. Die Pe¬
tenten wären nämlich allerdings mit Anerbietungen gekommen,
aber nicht in dem Maße, daß eine solche Empfehlung am
Platze schiene. Nur 8335 Thlr., also ^2  der angeblichen
Baukosten, wären sie bereit zu übernehmen. Nach dem jetzigen
Voranschläge erschiene es aber nicht thunlich, daß der Staat
sich mit mehr als i/z an Zuschüssen beim Chausseebau bc-
theiligte. Der Ausschuß wäre von dem ferneren Princip aus-
gegangen, daß ein Staatszuschuß überhaupt nur unter der
Voraussetzung gegeben werden dürfte, daß die zu erbauenden
Chausseen Gemeinde- und nicht Staats - Chausseen würden.
Die Unterhaltungskosten der Staats-Chausseen würden immer
größer und gingen nachgerade in das Unendliche. Das müßte
aufhören, sonst verschlängen die Unterhaltungskosten Alles,
was zum Neubau von Chausseen nöthig wäre.

Abg. Cammamn Der Weg von Jever nach Carolinen¬
siel wäre eine Hauptverkehrsstraße Jeverlands. Es würde
gerechtfertigt erscheinen, eine Chaussee in dieser Richtung ganz
auf Staatskosten zu bauen, wenn die erforderlichen Geldmittel
dazu da wären. Da die Petenten aber bestimmte, nicht un¬
erhebliche Anerbietungen gemacht hätten, dürsten sie auf eine
besondere Berücksichtigungihrer Wünsche rechnen.

Er stellte den Antrag, in dem Anträge des Ausschusses
das Wort „etwaigen" zu streichen.

Der Antrag des Abg. Cammann  wurde abgelehnt, der
Ausschußantrag angenommen.

IX. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬
schusses, betr. die Petition : des Gemeinderaths
zu Steinfeld , betr. Bau einer Chaussee von
Steinfeld in der Richtung auf Diepholz.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn: Der Ausschuß hätte
geglaubt, zu diesem Gegenstand der Tagesordnungbeantragen
zu müssen, wie zu dem vorigen:

Der Landtag wolle auch diese Petition der Groß¬
herzoglichen Staatsregierungzur etwaigen Berück¬
sichtigung übergeben.

Die gewünschte Chaussee stände in dem ursprünglichen
Chausseenetz nicht, in demselben fände sich nur die Strecke von
Mühlen nach Diepholz mit 8/̂ Meilen projectirt. Während
dieser Diät hätte der Landtag bereits eine Chaussee von
Lohne aus zum Anschluß an Diepholz bewilligt. Die Pe¬
tenten hätten sich mit den Löhnern wegen der Chaussee einigen
wollen, aber eine Verständigung nicht erreicht. Sie wünschten
nunmehr einen Anschluß an die beschlossene Chaussee durch
eine zwölffüßigc Stcindahn, deren Kosten etwa 11,700 Thlr.
betragen würden. Die Gemeinde Steinfeld selbst stellte einen
Beitrag von 2108 Thlr. in Aussicht, also von noch nicht
r/g der Kosten. Dieses Anerbieten wäre dem Ausschuß nicht
genügend erschienen, daher hätte er nicht beantragt, die Pe¬
tition zur Berücksichtigungder Staatsregiernng zu empfehlen.

Seiner persönlichen Ansicht nach wäre es am Nichtigsten
gewesen, überhaupt den.alten Plan zu verfolgen und eine
Chaussee von Mühlen nach Diepholz zu bauen. Dann wäre
beiden Gemeinden geholfen gewesen. Der Umweg würde
nicht so weit gewesen sein, daß er für die eine oder die
andere Gemeinde von Bedeutung geworden wäre und dann
brauchten die dortigen Eingesessenen nicht solche Opfer zu
bringen. Es verlohnte den Versuch, noch einmal eine Ver¬
ständigung herbeizuführen. Außerdem spräche man von einem
Eisenbahnproject in dortiger Gegend. Er gäbe zwar nicht
viel auf dies Gerücht, möglich wäre es aber doch, daß der
Chaussee eine andere Richtung gegeben werden müßte.

Reg. -Commissär Steche: Er hätte nicht die Absicht,
den Ausschußantrag zu bekämpfen, er wollte nur Einiges zur
rhatsächlichen Aufklärung des Sachverhaltesbeibringen. Seit
einer Reihe von Jahren pctitionirtcn die Gemeinden Stein¬
feld und Lohne um Herstellung einer Chausseeverbindungnach
Diepholz. Vergeblich hätte man aber versucht, ein Einver-
ständniß der Gemeinden über die Richtung dieser Chaussee
zu erreichen. Steinfeld bliebe dabei, daß es an einer Ab¬
zweigung nördlich von Mühlen kein Interesse hätte; die Löhner
wären dagegen der Ansicht, daß ihnen nur durch eine Chaussee
von Südlohne ab nach Diepholz geholfen wäre. Nur für
eine solche Chaussee wollten die Letzteren einen Beitrag geben,
die Strinfelder hätten sich überhaupt zu keinen Anerbietungen
verstehen wollen, wenn die Abzweigung nicht in ihrem Sinn
vorgenommcn würde und auch im Fall einer ihnen günstigen
Entscheidung hätten sie nur einen geringen Zuschuß in Aus¬
sicht gestellt. Seitdem die Richtung der Paris -Hamburger
Bahn festgestellt worden und fest stände, daß bei Diepholz
ein Bahnhof angelegt würde, hätte die Gemeinde Lohne ihre
Anerbietungen wiederholt, die Steinfelder hätten sich nicht ge¬
rührt, doch hielten die Ersteren an der Bedingung fest, daß
die zu erbauende Chaussee nicht südlicher als Südlohne sich
abzweigen dürfte. Mühlen läge aber noch weiter nach Süden.
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Nach dem Kostenanschlag wäre die Richtnng über Südlohne
die günstigste, über Mühlen würde der Bau der Chaussee
thenrer werden wegen der in den dortigen Bergen sich er¬
gebenden Terrainschwierigkeiten. Da Steinfeld erklärt hätte,
für die nördlichere Chaussee kein Opfer bringen zu wollen,
hätte inan nicht weiter verhandelt, sondern sich zum Ausbau
der Lohne-Dicpholzer Strecke entschlossen.

Abg. Russell: Hier handelte es sich um eine Zuweg-
Chanssee nach der Eisenbahnstation Diepholz, um eine Chaussee
nicht nur für Steinfeld, sondern für das ganze Hinterland,
namentlich für Holldorf, auf welcher man aus dem geradesten
Wege die Eisenbahn erreichen könnte. Wenn man mit dem
Abg. Ahlhorn  aus der Mitte, von Mühlen aus abzweigen
wollte, so würden sowohl die Löhner, als die Holldorfer
große Umwege zu machen haben. Im Interesse der Gemeinde
Lohne läge cs, möglichst bald die Eisenbahn erreichen zu
können, um die dortigen Fabrikate billig aus- und Taback
und anderes Rohmaterial billig einführen zu können. Er
hätte gewünscht, daß die Petition zu besonderer Berücksichtigung
empfohlen werden könnte. DaS einmal acceptirte Princip
stände dem aber entgegen. Die dortigen Aemter würden
durch den Ausbau der Quakenbrücker und der Paris - Ham¬
burger Bahn zwischen zwei Stühle in die Asche gesetzt, das
wäre gewiß keine angenehme Situation. Ihre Hoffnung
ginge dahin, wenigstens auf direkten Zuwegen bald die
Eisenbahn erreichen zu können. — Die gewünschte Chaussee
kostete nicht in die Hunderttausend? von Thalcrn. Er hoffte,
die Staatsregierung würde Veranlassung nehmen, die Sache
weiter zu verhandeln. Wahrscheinlich würde die Gemeinde
Steinfeld sich zu größeren Zuschüssen verstehen, auch die anderen
Gemeinden, denen durch die Chaussee, auf welcher sie große
Umwege vermeiden könnten, gedient sein würde, würden sich
Wohl bethciligen. — Es wäre stets richtiger, einen Verkehrs¬
weg mit den möglichst geringen Kosten auf gerader Linie her¬
zustellen, als theurer auf Umwegen. Vielfach freilich würde
hiergegen gefehlt. Er hoffte, daß die Staatsregierung nicht
den Ahlhorn ' schen  Plan ausnehmen würde, der ja bereits
früher gewissermaßen bei Seite gelegt worden wäre. Durch
den Chansseebau direkt auf Lohne würden auch die Stein¬
felder der Erfüllung ihrer Wünsche näher kommen. Da¬
durch, daß sie für die andere Linie keine größeren Aner¬
bietungen gemacht hätten, hätten sie dokumentirt, daß dieselbe
für sie von geringem Interesse wäre.

Neg. -Commissär Steche: Die Aeußcrungen des Vor¬
ordners veranlaßtcn ihn zu folgender Mittheilnng. Die
Staatsregierung, an welche eine Petition desselben Inhaltes,
wie an den Landtag, von der Gemeinde Steinfeld gerichtet
worden wäre, hätte das Amt beauftragt, den Petenten zu
eröffnen, daß, nachdem der Bau einer Staatschausfee von
Südlohne ab beschlossen wäre, nicht die Absicht bestände, auf
Staatskosten die gewünschte Chaussee zu bauen, daß die
Staatsregierung aber bereit wäre, einen Zuschuß beim Land¬

tage zu beantragen, wenn die Gemeinde die Chaussee im
Uebrigen auf eigene Kosten anlegen wollte. Die Staats¬
regierung seihe darauf bezüglichen Anträgen entgegen.

Abg. Ahlhorn : Er kennte Steinfeld persönlich und
speciell. Es wäre eine arme Gemeinde. Er möchte es der
Staatsregierung anheimgeben, wenn Steinfeld mit nur etwas
größeren Anerbietungen käme, von dem Princip abzugehen
und dieser Gemeinde ihrer Arniuth wegen einen größeren Zu¬
schuß zu gewahren, als reicheren Gemeinden. Uebrigens wäre
die dortige Gegend reich an zum Chausseebau brauchbaren
Steinen. Die Steinfelder möchten sich entschließen selbst die
nöthigen Chausseestcine zu mäßigem Preise anzuschaffen und
zuzuführen. Der Landtag müßte korrekt verfahren und die
Petitionen danach behandeln, wie sie gestellt wurden, die
Staatsregierung könnte aber die Angelegenheit weiter verfol¬
gen und sehen, was sich in derselben thun ließe.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
X. Mü üblicher Bericht des Finanzausschus¬

ses , bctr . die Petition mehrerer Grundbesitzer
zu Neuenfelde , bctr . Bau einer Chaussee von
Neuenfelde bis zur Chaussee auf der Nordmoo rer
H ellmer.

Der Ausschuß beantragte:
Der Landtag wolle diese Petition der Großherzog¬
lichen Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung
empfehlen.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Diese Chaussee' wäre
nicht in dem früher ausgestellten Chausseenetz enthalten ge¬
wesen. Sie könnte auch erst in Frage kommen, seitdem vor
einigen Jahren ein neuer Verbindungsweg durch die dortigen
Krongutsländereien gelegt worden wäre. Die Baukosten
würden auf 17,000 Thlr. veranschlagt; die Petenten bäten
um einen Zuschuß von 3800 Thlr.; dies wäre der fünfte
Theil der ganzen Kosten. Weitere Ausgaben sollten dem Staat
durch diese Chaussee nicht erwachsen, da dieselbe Gcmeinde-
chaussee werden sollte. Diese großen Anerbietungen hätten den
Ausschuß veranlaßt, nicht nur Uedergabe, sondern auch Empfeh¬
lung zur Berücksichtigung zu beantragen. Freilich wäre eine
Chaussee für die dortigen Liegenschaften, welche aus Grün¬
ländereien beständen, weniger wichtig, als für manche andere
Gegenden, so für das Butenland mit seinen Pflugländereien.
Wenn eine Chaussee aber auch hier nicht so nothwendig wäre,
wie in manchen anderen Orten, so müßte die Rücksicht auf
die erheblichen Anerbietungen doch den Ausschlag geben. Bil¬
liger könnte das Land nicht zu Chausseen kommen, als wenn
allen Denjenigen, welche hinreichende Beiträge zum Bau von
Chausseen in Aussicht stellten,  so weit nur möglich durch
Staatszuschüsse geholfen würde.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
XI. MündlichcrBericht des Finanzausschus¬

ses über die Petitionen des Magistrats zu Del-
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men Horst, des Gemeinderaths zu Hatten und des
Gemeideraths zu Ganderkesee , betr . Zuschuß aus
der Landeskasse zu der Vergütung für Verpfle¬
gung einquartierter Soldaten.

Der Ausschuß stellte den Antrag:
Der Landtag wolle die Petitionen der Staatsregierung
zur etwaigen Berücksichtigung übergeben.

Berichterstatter Abg. Russell: Dem Ausschüsse hätten
drei Petitionen aus den Gemeinden Delmenhorst, Ganderke-
sce und Hatten Vorgelegen, welchen dieselbe Tendenz zu Grunde
läge, nämlich einen Zuschuß zu der Vergütung für Verpfle¬
gung einquartierter Truppen bewilligt zu erhalten. Der Ge-
mcinderath zu Ganderkesee stellte vor: daß dort besonders
häufig Mannöver abgehalten würden und die Einquartiernngs-
last ungewöhnlich schwer wäre. Die Vergütung für Verpfle¬
gung der Soldaten betrüge5 gs. 5 sw. per Kopf, für Ver¬
pflegung der Unteroffiziere6 gs. Das wäre nach jetzigen
Lebcnsmittclpreisen offenbar zu niedrig. Es müßte unbillig
erscheinen, gerade diesen Gemeinden eine solche Last aufzu-
dürden, die auf andere wenig oder gar nicht drückte. Des¬
halb wünschte die Petition entweder einen Zuschuß aus der
Staatskasse oder einen Verbindungsweg nach Gruppenbühren
im Anschluß an die Stcdinger Chaussee. — Der Gemeinde-
rath zu Hatten stellte vor, daß auch dort häufig Truppen¬
durchzüge stattfänden. Er bäte um eine Erhöhung der Ver¬
gütung auf 10 gs. per Kopf. Früher hätte dieselbe 71/2  gs.
per Kopf betragen, jetzt wäre sie herabgesetzt worden. Es
wäre hart, einzelne Gemeinden unter einem solchen besonderen
Druck leiden zu lassen. Auch der DelmenhorstcrMagistrat
wünschte einen Zuschuß zu den VerpflcgungZgeldern.

An und für sich handelte es sich hier um eine reine Mi¬
litärlast. Sache des Bundes wäre cs, diese Angelegenheit zu
beordnen. Mau könnte indessen nicht verkennen, daß die Ver¬
gütung im Verhältniß zu den gegenwärtigen Preisen viel zu
niedrig wäre. In jenen Gemeinden fänden allerdings viel
häufiger, als in den meisten anderen, Manöver statt. An¬
dererseits wären doch auch manche andere Gemeinden in glei¬
cher Weise belastet; so könnte man auch im Kloppenburgischen
über häufige Manöver und eine nicht unerhebliche Einquar¬
tierungslast klagen. Es wäre zu wünschen, daß von Seiten
deS Bundes die Verpflegungsgelder erhöht würden. Die
Staatsregierung möchte Veranlassung nehmen, die Angelegen¬
heit im Bundesrathe zur Anregung zu bringen. Vielleicht
ließe sich auf diese Weise das Gewünschte erreichen. Ob ein
Zuschuß aus der Staatskasse thunlich wäre, erschiene zweifel¬
haft, weil man nicht übersehen könnte, wie hoch derselbe zu
bemessen wäre. Die Militärlasten könnten überhaupt nicht
gleichmäßig umgelcgt werden. Müßten doch auch die Einen
dienen, während die Anderen frei kämen. Eine durchaus
gleichmäßige Verpflichtung ließe sich auf diesem Gebiet doch
nicht erzielen. Man möchte cs der Staatsregierung anheim

geben, ob Etwas im Sinne der von Petenten ausgesprochenen
Wünsche erreicht werden könnte.

Abg. Rüdebusch: Er hätte sich gefreut, daß vom Aus¬
schuß der Antrag auf Uebergabe der Petitionen an die Staats-
regieruug zur Berücksichtigung gestellt wäre. Die Militär¬
manöver pflegten in denjenigen Gegenden deS Landes abge¬
halten zu werden, welche den leichtesten Boden besäßen und
wesentlich auf den Roggenbau angewiesen wären. Diese Ge¬
genden würden durch die Manöver doppelt belastet, indem
die dortigen Einwohner zu einer Zeit, wo sich die für den
Roggenbau erforderliche Arbeit sehr häufte, von der Arbeit
zurückgehaltcn würden. Der hieraus erwachsende indirekte
Nachtheil könnte oft größer sein, als der direkte, der durch
die Beköstigung der Mannschaften zugefügt würde. Dieser
Druck lastete ausschließlich auf den fraglichen Gegenden. Die
Marschen würden Wohl immer von demselben frei bleiben,
auch Ammerland hätte über Einquartierungslasten nicht zu
klagen. Eine Abhülse des llebelstandes könnte in einem jähr¬
lichen Wechsel deS Manöverterrains gefunden werden. Ein
solcher wäre auch in Folge einer Beschwerde aus dem Amte
WildeShausen früher von der Staatsregierung verfügt wor¬
den. Es wäre zu hoffen, daß die Staatsregiernng auch jetzt
auf diese oder eine andere Weise Sorge trüge, die auf jene
Gemeinden drückende Militärlast zu erleichtern.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
XII. Mündlicher Berscht des Finanzaus¬

schusses über das Schreiben Großherzoglicher
Staatsregierung , betr . Verkauf der sogenannten
zweiten Burg wiese bei Vechta.

Berichterstatter Abg. Russell: Nach dem Schreiben der
Großherzoglichen Staatsregicrung beabsichtigte dieselbe, die
zweite Burgwiese bei Vechta zu Veräußern. Der Staatsdiener,
welchem diese Wiese in Pacht gegeben gewesen wäre, um ihm
die Haltung eines eigenen Gespannes zu dienstlichen Zwecken
zu erleichtern, hätte dieselbe, soweit sie nicht zum Durchfüttern
einer Kuh erforderlich, an Privatpersonen wieder überlassen.
Die Staatsregicrung hielte die Wiese für entbehrlich und
glaubte sie im Interesse der Staatskasse veräußern zu müssen.
Falls ein zweimaliger öffentlicher Aussatz fruchtlos geblieben
sein sollte, beabsichtigte die Staatsregierung den Verkauf
unter der Hand.

Der Ausschuß glaubte den Motiven der Vorlage beitre¬
ten zu müssen und beantragte:

Der Landtag wolle seine Zustimmung zum öffentlich
meistbietendenVerkaufe der zweiten Burgwiese bei
Vechta eveut. zum Verkaufe unter der Hand, falls
ein zweimaliger öffentlicher Aufsatz fruchtlos gewesen,
erlheilen.

Der Ausschutzantragwurde angenommen.
XIII. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses über die Petition des Schulausschusses
der lutherischen S t a dl gemei nde der Stadt Wil-
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deshausen , betr . Bewilligung eines Zuschusses
aus der Landes kassc für die hohcreB ärger schule
da sel dst.

Der Ausschutzantrag lautete:
Der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord-
nung übergehen.

Berichterstatter Abg. Russell: Seit 30 Jahren bestände
bereits in Wildeshauscn eine höhere Privatschule, an welcher
ein akademisch gebildeter Lehrer thätig zu sein Pflegte. In
letzter Zeit wären an dieser Schule zwei Klassen eingerichtet
worden. Der Besuch wäre aber bis jetzt nur unbedeutend
und betrüge nur ca. 20 Kinder. Da nun die Anstalt wesent¬
lich durch das Schulgeld erhalten würde, wäre dieses natür¬
lich hoch und zwar durchschnittlich 30Thlr . Der SchulachtS-
ausschuß beabsichtigte dasselbe wo möglich herunterzusetzen,
könnte dicS aber nicht ohne einen Zuschuß von 200Thlr . er¬
reichen. Er hätte sich an das Oberschulcollegium gewandt,
um zunächst der fraglichen Privatleyranstalt den Charakter
einer Kommunalschule zu verschaffen. Das Oberschulkollcgium
wäre auf die Wünsche des Ausschusses aber nicht eingegan¬
gen, weil derselbe die Absicht hätte, die Schule lediglich auf
das Schulgeld zu basiren und mit dem Schulgeld die gesumm¬
ten Kosten decken wollte. Das Kollegium ginge davon aus,
daß keine Garantie für das Bestehen der Schule gegeben
wäre, wenn nicht die Existenz des Lehrers durch die Kommune
gesichert würde. Bisher hätte der betreffende Lehrer
300 Thlr. nebst freier Wohnung und Feuerung erhallen.
Der Fortbezug dieses Gehalts wäre aber für die Zukunft un¬
sicher und von dem Zufall abhängig, ob mehr oder weniger
Schüler die Schule besuchten. Auf die wiederholte Bitte des
Schulachtsausschusses hätte das Oberschulcollegium erklärt: der
Ausschuß nähme cs mit der Erhebung der Anstalt zu einer
öffentlichen Schule zu leicht, es könnte auf seine Wünsche nicht
eingetreten werden. Der Schulachtsausschutzhätte nun zwar
den Beschluß gefaßt, daß die Privatschule zu einer öffentlichen
Schule erhoben werden sollte. Trotz dieses Beschlusses könnte
man der Lehranstalt aber nur den Charakter einer Privat¬
schule zuerkennen, weil nach dem Art. 16 des Schulgesetzes
zu der Einrichtung einer öffentlichen Schule die Zustimmung
des Obcrschulkollegiums erforderlich wäre. Wenn diese Be¬
hörde auf das Ersuchen des Ausschusses um die erforderliche
Zustimmung abschlägig entschieden hätte, so hätte der Aus¬
schuß sich mit einer Beschwerde an das Ministerium wenden
sollen, um dort einen endgültigen Bescheid zu erhalten. Bis
jetzt wäre die Wildeshauser Lehranstalt lediglich eine Privat¬
schule. Bisher wären aber niemals Privatschulen aus den
Staatskassen Zuschüsse zu Thcil geworden. - Wollte man der
Wildeshäuser Privatschule einen Zuschuß bewilligen, so dürf¬
ten in der That viele andere in gedrückter Lage befindliche
Privatanstaltcn mit gerechten Ansprüchen herantrcten. Solche
«-chulen existirten auch in Löningen, Dinklage und Damme
thcilweise mit zwei akademischen Lehrern und mit einem Schul-

Berichte. XVI. Landtag.

aeld, das beinahe ebenso hoch wäre, wie das der Wildes-
häuser Anstalt; das in Damme z. B. betrüge 24 Thlr.
Wenn man von dem bisher stets festgchalten.cn Grundsätze:
keine Zuschüsse an Privatschulen zu bewilligen, abgchen wollte,
so möchte man einen generellen Beschluß fassen: künftig auch
solche Schulen zu unterstützen, und zu diesem Zweck eine
Bauschsumme answersen. — Wenn der Schulachtsausschuß
zu Wildeshausen eine öffentliche Schule der Art haben wollte,
so müßte er auch zu Opfern bereit sein. Opfer hätte er
bis dahin nicht gebracht, sondern die Schulkinder alle Kosten
aufbringen lassen. So sehr sonst solche Bildungsanstalten,
die für so viele junge Leute von hoher Bedeutung wären,
im Allgemeinen begünstigt werden müßten, so hätte der Aus¬
schuß nach Lage der Sache doch nicht anderes beantragen
können, wie geschehen.

Der Abg. Nü bebusch  stellte folgende Anträge:
Nr. 1.

Der Landtag beschließe, die Petition des Schulaus¬
schusses der Stadt Wildeshausen, betreffend Bewilli¬
gung eines jährlichen Zuschusses von 200 Thlr. auS
der Landeskasse für die höhere Bürgerschule daselbst,
der Großhcrzoglichen Staatsregierung für den Fall
zur Berücksichtigung zu übergeben, daß die Schule
einer zweiklassigen höheren Lehranstalt in jeder Be¬
ziehung entspricht.

Rüdebnsch. Strodthosf . Massing.
Nr. 2.

Der Landtag beschließe, die Petition des Schulaus¬
schusses der Stadt WildcShausen, betreffend Bewilli¬
gung eines jährlichen Zuschusses von 200 Thlr. aus
der Landeskasse für die höhere Bürgerschule daselbst,
der Großherzoglichen Staatsregicrung für den Fall
zur Berücksichtigung zu übergeben, daß solche zu einer
Gemeindeschule erhoben wird.

Rüdebusch . Strodthoff . Massing.
von Hammel.

Abg. Rüdebusch: Er hätte sehr bedauert, daß der Aus¬
schuß beantragte, über die Petition zur Tagesordnung übcr-
zugehen. Nicht allein in der Stadt Wildeshausen, sondern
auch in der Umgegend wäre der Wunsch nach Aufbesserung
der Schule allgemein. Nur das hohe Schulgeld hätte bisher
einen größeren Besuch verhindert. Wenn ein Zuschuß be¬
willigt würde, so würde die Schule sich so heben, daß sie
nach einigen Jahren diese Hülfe würde entbehren und sich
selbst Helsen können. Dem Einwande gegenüber, . daß die
Schule keine Gemeindeanstalt wäre, wollte er darauf Hin¬
weisen, daß sowohl der Schulachtsausschuß, als der Gemein¬
derath sich einstimmig für die Erhebung derselben zur Ge-
meindcschule ausgesprochen hätten. Der Art. 16 des Schul¬
gesetzes machte nun allerdings die Errichtung einer öffentlichen
Schule von der Genehmigung des Oberschulcollegiums ab¬
hängig; er könnte aber nicht begreifen, auS welchem Grunde

21
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dic Genehmigung nicht erfolgt wäre. Dem einstimmigen
Beschlüsse des GemeinderathcS gegenüber erschiene ihm das
unerklärlich. Für den Fall aber, daß die Schule Privatan¬
stalt blie-be, Müßte man sich von der Bewilligung eines Zu¬
schusses durch die Erwägung nicht abhalten lassen, daß dann
noch mehr Privatschulen Anspruch auf Zuschüsse machen könn¬
ten. Wenn auch noch zehn andere solche Schulen mit der¬
artigen Wünschen hcranträten, so sollte man ihnen doch allen
helfen, um in unserem Schulwesen nur weiter zu kommen.

Er bäte seine Anträge auzunehmen.
Abg. Russell: Der Abgeordnete Rüdebusch  hätte ge¬

sagt, daß der Gemeindcrath sich einstimmig mit der Erhebung
der Schule zu einer Gcmcindcanstalt einverstanden erklärt
hätte. Nach dem Protokoll wäre aber nur einstimmig be¬
schlossen worden, daß es wünschenswerthund nützlich wäre,
wenn die Schule eine Ausbesserung erführe und derselben
200 Thlr. aus der Staatskasse als Zuschuß bewilligt wür¬
den. Zu einer solchen Erklärung hätte der Gemeinderath sich
leicht verstehen können, er hätte aber nicht beschlossen, selbst
ein Opfer zu bringen. Dom Oberschulcollegium wäre in
dessen Entscheidung hervorgehoben worden, daß man eine
Schulachtsversammlung berufen möchte, um zu konstatiren, ob
die Schulacht selbst Neigung zu Opfern für dic gewünschte
öffentliche Schule hätte. Eine solche Versammlung wäre nicht
abgehalten worden. Der Abgeordnete Rüdcb  lisch hätte
darauf hingcwiesen, daß der Schulachtsausschuß beschlossen
hätte, daß die Schule eine öffentliche Anstalt werden sollte.
Das wäre auch der Wahrheit gemäß; dadurch würde nach
dem Gesetz die Schule aber noch nicht zur öffentlichen Anstalt;
hierzu wäre noch die Genehmigung des Oberschulcollegiums
nothwendig. Dieses hätte aber das Gesuch des Ausschusses
zurückgcwiesen und zwar aus Gründen, die der Beachtung
Werth wären. Nach dem Regulativ sollten die Schüler durch
das Schulgeld die Schule erhalten; für die Wohnung des
Lehrers, die Schulgebäudeu. s. w. würde Nichts aus öffent¬
lichen Mitteln ausgeworfem Der Ausschuß hätte es sich zu
leicht gemacht, wenn er die Kosten einer Höheren Schule durch
das Schulgeld decken wollte. Wenn der Ausschuß geglaubt
hätte, daß die Entscheidung deS Obcrschulcollcgiums unrichtig
wäre, so hätte er sich mit einer Beschwerde an das Mini¬
sterium wenden müssen. Nach der bisherigen Praxis des
Landtages wäre man über Petitionen, wenn nicht der In-
stanzenzug innegehalten worden wäre, stets zur Tagesord¬
nung übergegangen. Erst hätte eine Entscheidung des Mi¬
nisteriums erwirkt werden müssen: wäre diese ungünstig aus¬
gefallen, so hätte ma» sich an den Landtag wenden können.
Durch Annahme der Anträge des Abgeordneten Rüdebusch
würde man eine Ungerechtigkeit gegen die übrigen Privat¬
schulen begehen. Was dem Einen recht wäre, wäre dem An¬
deren billig. Viele solche Schulen, an denen die Gemeinden
mit bedeutenden Zuschüssen bclheiligt wären, verdienten eher
Berücksichtigung, wie die zu WildeShausen. An einem Orte

hätte man sogar eine Actiengesellschaft errichtet. Soweit das
dortige Schulgeld, welches eine bestimmte Höhe nicht über¬
schreiten dürfte, nicht reichte, würden dic Kosten der Anstalt
von der Gesellschaft getragen. Unter der Voraussetzung,
daß die Wildeshäuser Schule Gemeindeschule würde, würde
er der Erste sein, den Zuschuß zu bewilligen, ebenso gut wie
er für die Unterstützung anderer öffentlicher Schulen sich er¬
klärt hätte. Es wäre aber keine Aussicht auf das Zutreffen
dieser Voraussetzung, wenn die Gemeinde sich nicht zu größeren
Opfern bcguemte. — Wenn es auch schwer fiele, sollte man
doch korrekt verfahren und den Ausschußantrag annehmen.

Abg. Rüdebusch: Er hätte Kunde von dem einstim-
stimmigen Beschluß des Gemeinderalhes nicht durch die An¬
lage zu der Petition, sondern durch eine privative Nachricht,
die ihm neulich zugekommen wäre. — In Bezug auf das
vom Abgeordneten Russell  über die Nothwendigkeit einer
Reklamation an das Ministerium Gesagte könnte er bemerken,
daß nach Anlage6. der Petition eine Beschwerde dem Mini¬
sterium Vorgelegen hätte. — Wenn der Landtag nicht seinen
ersten Antrag annehmen wollte, so bäte er doch seinem zwei¬
ten Anträge zuzustimmen.

Abg. Russell: Auf dic dem Abgeordneten Rüdebusch
zugegangene privative Nachricht könnte keine Rücksicht genom¬
men werden. Nur das der Petition angelegte Protokoll
dürste Beachtung beanspruchen. Zu dem Beschluß, daß ein
staatlicher Zuschuß zu einer solchen Schule wünschenswerth
wäre, würde sich Wohl jeder Gemeinderath entschließen.

Erst müßte doch die Vorbedingung für einen Beitrag aus
der Staatskasse beschafft werden: Die Erhebung der Schule
zu einer Gemeindeanstalt. Wäre dies geschehen, so könnte
auch eine Bitte mm Zuschuß am Platz erscheinen. Ehe diese
Vorbedingung cingetreten wäre, könnte man sich mit dieser
Angelegenheit nicht befassen.

Beide Anträge des Abgeordneten Nüdebusch  wurden
abgelehnt.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
Die Frist zur Stellung von Anträgen zur zweiten Le¬

sung wurde für folgende Gesetzentwürfe bis zum Schluß der
nächsten Sitzung eingesetzt: für den Entwurf, betr. Aufnahme
der Wechselproteste, für den Entwurf, betr. Aufhebung der
gesetzlichen Bestimmungen, betr. Jntercession der Frauen¬
zimmer.

Der Präsident HnllllMlM: Der Landtag ginge dem
Ende seiner Arbeiten entgegen; es wäre wünschenswerth, daß
von allen Seiten das NLihige geschähe, ihn nicht durch Rück¬
stände aufzuhalten. Schließlich hinge der richtige Schluß vom
Finanzausschuß ab, der aber seine Arbeiten ziemlich vollendet
hätte. Ihm könnten nur noch Hindernisse durch zwei andere
Ausschüsse bereitet werden, durch den mit der Jnkorporirungs-
frage beschäftigten Krongutsausschuszund durch den Quoten-
ausschuß. Der Erstere wäre mit seinen Arbeiten so weit ge¬
diehen, daß sein Bericht demnächst vorgelcgt werden könnte.
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Der Letztere hätte aber noch gar keine Anträge festgesetzt;
er wäre noch so weit mit der Lösung seiner Aufgabe zurück,
daß hierdurch der rechtzeitige Schluß des Landtags verhindert
werden könnte. Er richtete dcßhalb die Aufforderung an den
Vorsitzenden und die Mitglieder dieses Ausschusses, mit der
Förderung ihrer Arbeiten thunlichst vorzugehen. Wenn viel¬
leicht die Ansicht bestände, daß ein solches Vorgehen vor Ent¬
scheidung über die Jnkorporirungsfragenicht thunlich wäre,
so wäre dies weder rechtlich noch praktisch zutreffend. Der
Ausschuß könnte seine Anträge stellen für den Fall , daß für
oder gegen die Vorlage entschieden würde. Es erschiene hier¬
bei angemessen, Rücksicht auf den Standpunkt der großen
Mehrheit des KrongutSausschusseS zu nehmen.

Abg. Ahlhorn : Auch er wollte befürworten, daß der
Ouotenausschuß mit. seinen Arbeiten vorginge. Der Finanz¬
ausschuß könnte in die Lage kommen, nach Entscheidung der
Quotenfrage neue Anträge stellen zu müssen. In Betreff der
Jnkorporirungsfrage machte er darauf aufmerksam, daß die
Annahme der Vorlage nicht zweifelhaft erschiene.

Abg. Hoher : Als Vorsitzender des Quotenausschusses
hätte er zu bemerken, daß trotz seiner eigenen Bemühungen

bisher allerlei Hindernisse den Fortgang der Ausschußarbeiten
aufgehalten hätten. Er hätte bereits eine Ausschußfltzung an-
beraumt.

Präsident Hullmanu : Er hätte nur eine Bitte aus-
sprecheu, nickt aber sagen wollen, daß das bisherige Ver¬
fahren des Ausschusses tadelnswerlh erschiene.

Schluß der heutigen Sitzung 12stz Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung den 24. Februar Morgens 11 Uhr.
Tagesordnung:
1) Mündlicher Bericht des Gesehgebungsausschusses über

den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Ol¬
denburg und das Fürstenthum Birkenfeld, betreffend
die Befreiung der Urkunden über Lombarddarlehen
von der Stempclabgabe.

2) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betreffend
die Verpachtung von Staatsländereien.

3) Bericht desselben Ausschusses über den Voranschlag
für das. Fürstenthum Birkenfeld für 1870/72.

Der Berichterstatter

Mosen.
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XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Fünfzehnte Sitzung.
Oldenburg , den 24 . Februar 1870 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung: 1) Mündlicher Bericht des Gesctzgcbungsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum
Oldenburg und das Fürstenthum Birkenfeld, betreffend die Befreiung der Urkunden über Lombard¬
darlehen von der Stempelabgabe.

2) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die Verpachtung von Staatsländcreien.
3) Bericht desselben Ausschusses über den Voranschlag für das Fürstenthum Birkenfeld für 1870/72.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministcrtische die'Reg.-Commissäre Ur. Iaußen,
Heumann und Römer.

Der Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung. Das
Protokoll der vorigen Sitzung wird vom SchriftführerP r op-
ping  verlesen und vom Landtage genehmigt.

Eingänge:
1) Schreiben des StaatsministeriumZ, betr. 16 dcS

Voranschlags dcS Herzogthums Oldenburg. (An de»
Finanzausschuß.)

2) Desgl., betr. Art. 6 des Gesetzentwurfs über die Com-
petenzconflicte zwischen den Verwaltungs- und Gerichis-
behörden. (An den Gesctzgebungsausschuß.)

3) Desgl., betr. Aenderung des Gehaltsregulativs in
Folge Art. 31 des Gesetzes, betr. Jncorporatio» von
Ahrensboek. (An den Finanzausschuß.)

4) Petition des Gemeinderaths zu Tossens, betr. Ver¬
legung des Amtssitzes von Ellmürdeu nach Ctollhamm.
(An den Peiitionsausschuß.)

5) Desgl. desselben, betr. Verlegung des Wohnsitzes des
AmtScinuehmers von Ellwürden nach Tossens. (An
den Petitionsausschuß.)

5) Desgl. auS Oberstein, betr. die dortige höhere Schule.
6) Schreiben deS Verwaltungsamts Brake bei Mitthei-

lung des Amtsrathsprotokolles vom 22. Februar 1870.
(uä uetu.)

7) Nachtrag zu der Petition des Banquicrs Thora de
und Genossen, betr. Revision des Wahlgesetzes. (An
den Petitionsausschuß.)

Dem Abg. Bulling  wird aus Familienrücksichten ein
dreiwöchentlicher Urlaub bewilligt.

I . Mündlicher Bericht des Gesetzgebung s-
auSschusses über den Entwurf eincsGesetzes für
das Herzogthum Oldenburg und dasFürstenthum
Birken selb , betr . die Befreiung der Urkunden
über Lombard -Darlehen von  d er St emp ela bg  a be.

Der Ausschuß beantragt, den Artikel in folgender Fas¬
sung anzunchmen:

Einziger Artikel.
K. I.  Von der Stempelabgabe sind befreit alle Urkunden

über Lombarddarlehen, welche von Bankgeschäften, den
Verwaltungen der Oldenburgischen, der Jcverschen und
der Birkenfclder ErsparungSkasse oder von denjenigen
Vorschuß- und Creditvereinen gegeben werden, welche
den Bankgeschäften nach Art. 25 Ziffer 13 des Gesetzes
vom 9. Octobcr 1868 für das Herzogthum Olden¬
burg beziehungsweise des Gesetzes vom 21. desselben
MouatS für das Fürstenthum Birkenfeld, betr. die
Stempelgebühren, gleichgestellt sind, sofern nicht eine
längere als dreimonatige Nückzahlungsfrist, vom Tage
der Ausstellung der Urkunde angerechnet, festgesetzt ist.
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Z. 2. Das Staatsministerium ist befugt, auch anderen
unter staatlicher Leitung stehenden Fondsverwaltungen
eine gleiche Stempelfreiheit zu gewähren.

Adg. Schomarm als Berichterstatter: Nach der Vor¬
lage sollten die Urkunden über Lombarddarlehen, welche von
Bank- und gewissen anderen Geschäften gegeben würden, von
der Stempclabgabe befreit sein. Die Staatspapiere und Effek¬
ten hätten in der neueren Zeit, seitdem der Theil der Bevöl¬
kerung, der nicht selbst Geschäfte treibe, in ihnen seine Er¬
sparnisse anzulegen pflege, Bedeutung dadurch gewonnen, daß
dieselben benutzt würden, um durch ihre faustpfandwcise
Hinterlegung auf kurze Zeit bei einem Bankgeschäfte Credit
zu genießen. In Preußen seien die Urkunden über diese Dar¬
lehen factisch stempelst«, indem man die von den Banken über
den Empfang der Papiere ausgestellten Bescheinigungen als
Quittungen ansehe, welche eines Stempels nicht bedürften,
so lange sie nicht bei einer Behörde producirt wurden. Hier
sei man zweifelhaft,,ob eine solche Auffassung sich rechtfertigen
lasse, und habe, um sicher zu gehen, den Weg eines Special-
gesetzes vorgezogen. Aus Zweckmäßigkeitsgründen sei zu wün¬
schen, daß der Lombard-Verkehr auf keine Weise geschwächt
oder gehemmt werde. Man dürfe die Frage aufwerfen, ob
durch die beabsichtigte Befreiung ein Nachtheil für die Staats¬
kasse entstehen könnte. Das sei nicht zu befürchten. Wenn-
man die Stempelpflicht beibehalke, so würde der Lombard¬
verkehr entweder aus dem Geschäftskreise der hiesigen Banken
verschwinden oder bei seine» Urkunden sich der Form der Wech¬
sel bedienen, für welche die Abgabe nicht mehr in die Landes-,
sondern in die Bundcskasse fließe. Aus diesen Gründen habe
der Ausschuß sich mit der Staatsrcgicrung einverstanden er¬
klärt, indessen im Einverständnisse mit dem Herrn Reg.-Com-
missär den Bankgeschäften die Oldenburgische, Jeversche und
Birkenfeldsche Ersparungskasse hinzugcfügt. Weil über kurz
oder lang auch andere unter, staatlicher Leitung stehende Fonds
ähnliche Geschäfte treiben könnten, habe ferner der Ausschuß
einenß. 2 hinzugefügt, nach welchem die Staatsregierung be¬
fugt sei, den Verwaltungen derselben eine gleiche Stempel¬
freiheit zu gewähren. Im Ucbrigen empfehle der Ausschuß
die Artikel, die er etwas anders gefaßt habe, zur Annahme.

Abg. Gräpel : Es sei in der vom Ausschüsse vorge¬
schlagenen Fassung von „Bankgeschäften" im Allgemeinen die
Rede. Er möchte nun Auskunft wünschen, in welchem Sinne
dies zu nehmen sei, ob alle Bankgeschäfte überhaupt verstan¬
den seien, oder nur solche, welche nach Art. 25 Ziffer 13 des
Stempelgesetzes Stempelfreiheit für ihre Depositenscheine ge¬
nössen. Er könne voraussctzcn, daß nach der Absicht des
Ausschusses letzteres gemeint sei. Es wäre aber wünschens-
werth, dies hier zu constatiren und gebe er anheim, bei der
zweiten Lesung des Gesetzentwurfs einen auf das frühere
Stempelgesetz ausdrücklich Bezug nehmenden Zusatz hinzuzu-
fügen, vielleicht durch die Einschiebung der Worte hinter

Bankgeschäfte«im Sinne des Art. 25 Ziffer 13 des Stcmpel-
gesctzeS".

Reg.-Commissär HeunMNtt: Er glaube, daß das Be¬
denken des Herrn Vorredners seine Erledigung bereits gefun¬
den habe, indem im Entwürfe und den Motiven zu demselben
der Art. 25 Ziffer 13 des Stempelgesetzes angezogen sei.
Unter „Bankgeschäften" seien auch hier die in diesem Artikel
erwähnten gemeint. Nach dem Stempelgesetze und der Aus¬
führungsbekanntmachung zu demselben sei es der Staats¬
regierung überlassen, im einzelnen Falle zu prüfen, ob ein
„Bankgeschäft" vorhanden sei oder nicht.

Abg. Griipel : Allerdings sei der Art. 25 Ziffer 13
des Stempelgesetzes angezogcn, aber nur mit Beziehung auf
die Vorschuß- und Creditvereine. Er habe nicht bezweifelt,
daß auch unter «Bankgeschäften" nur die im Sinne dieses Ar¬
tikels gemeint seien, aber gewünscht, dies durch die Debatte
zu constatiren. Einen Antrag wolle er nicht stellen.

Abg. Schumann als Berichterstatter: Er möchte sich
der Auffassung des Herrn Reg.-Commissärs anschließen und
glaube, daß durch die jetzt stattgchabte Erörterung die Sache
genügend aufgeklärt sei und es eines Zusatzes im Entwürfe
nicht bedürfe.

Der Ausschußantrag wird daraus angenommen.
II. Mündlich er Bericht des Finanzausschusses,

betr . die Verpachtung von Staatsländereien.
Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag beschließe, Großherzogliche Staats¬
regierung zu ersuchen, bei Verpachtungen von Staats-
ländereien diese wenigstens einmal zum öffentlichen
Aufsatz zu bringen und nur in den Fällen, wenn
dann kein genügendes Gebot erfolgt, eine Verpachtung
unter der Hand vornehmen lassen.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Er glaube, daß
der Antrag des Ausschusses ein so berechtigtes Verlangen
enthielte, daß er hier nur noch ein Paar Worte zu sagen
brauche. In fast sämmtlichen Staaten sei es Prinzip,, daß
sowohl beim Verkaufe wie bei Verpachtung von Staatsgut ein
öffentlicher Aufsatz stattfinde. Bei Verkäufen fände auch in
unserem Staate dasselbe Verfahren statt. Auf das Drängen
des Landtags sei die Staatsregierung auf dasselbe cingetreten.
Desgleichen bei der Verpachtung der Stückländereien, indem
hier zunächst ein öffentlicher Aufsatz stattfände und erst, wenn
das Taxat nicht geboten wäre, die Vcrwaltungsämtcr beauf¬
tragt würden, die Verpachtung unter derHano vorzunehmen.
Der Ausschuß glaube, daß dieses Verfahren auch bei der Ver¬
pachtung der Heerdstellen stattfinden müsse. Diese seien unter
der Hand bisher höchst niedrig verpachtet, viel niedriger als
sonst die Privatheerdstellen. Für die Abgeordneten der süd¬
lichen LandeStheile wolle er ein Beispiel anführen.

Im Morgenlande sei eine Stelle, welche für 13 Thlr.
das Jück verpachtet gewesen. Der Pächter habe ein besseres
Stück auf dem Blexersande erhalten und so sei seine erste
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Stelle später zur öffentlichen Verpachtung aufgesetzt, bei welcher
für 6 Jahre ein Preis von 20 bis 21 Thlr. per Juck erzielt
wäre. Das sei doch ein bedeutender Unterschied. Der Päch¬
ter habe nach drei Jahren kündigen können, aber dies nicht
gcthan, woraus zu ersehen wäre, daß seine Pacht nicht
ausnahmsweise gerade sehr hoch gewesen sei. Später habe
die Staalsregierung die Stelle wieder unter der Hand für
13 Thlr. per Jück verpachtet. Wenn er sich in dieser Zahl
irre, so bäte er, ihn vom Negieruugstische aus zu berichtigen.
Warum habe die Regierung bei dieser neuen Verpachtung
nicht auch den öffentlichen Aufsatz gewähltd Man sage, es
könne Vorkommen, daß die Pachtliebhaber sich vereinigten und
nicht sich gegenseitig aufböten. Aber der Antrag des Aus¬
schusses wolle nur zuerst einen öffentlichen Aufsatz, dann aber
eine Verpachtung unter der Hand immer noch offen halten.
Die Bedingungen bei der Verpachtung der Staatsgüter seien
nicht solche wie bei den Privatstellen. Der herrschaftliche
Pächter müsse mehr an den Gebäuden thun. Jedes Frühjahr
würden dieselben von den Baubeamtcn besichtigt und wenn
Mängel gefunden würden, solle der Pächter deren Reparatur
ohne Einrede beschaffen, widrigenfalls dieselben auf seine Kosten
auSverdungen würden. Nach seiner Erfahrung aber würde die
Ausführung dieser Bedingung gar nicht so genau controlirt.
Auf vielen Stellen seien die Gebäude verfallen und wenn der
alte Pächter adziehe, müßten neue gebaut' werden, und zwar
dann ans Kosten des Staates und nicht aus Kosten des Päch¬
ters. Die Bedingungen seien deßhalb ziemlich irrelevant.
Wenn Stückländcrcien verpachtet würden, werde den Pacht-
liebhabcrn eine lange Reihe von Paragraphen vorgelesen,
daß diese ganz müde von dem Anhörcn würden. Daß Jeder,
der Reiche so gut wie der Arme, Sicherheit und Bürgschaft
stellen müsse, sei selbstverständlich. Außerdem kämen aber nur
zwei Bedingungen bei Pflugländereien in Betracht: die Päch¬
ter müßten das Land gut entwässern und von Unkraut rein
halten. Alle anderen Bedingungen seien überflüssig, aber diese
beiden erwähnten würden grade vernachlässigt. Er bedauere,
daß der Domänenrath, der dieses Departement bearbeite,
heute am Regierungstische fehle. Besonders im Jadergroden
seien diese Bedingungen ganz illusorisch und wenn ein Päch¬
ter abziehe, finde der neue das Land von Unkraut verdorben.

Wir hofften, daß die Staatsregierung gegen den Antrag
nichts einzuwenden haben werde. In dem ehemaligen König¬
reiche Hannover würden die Domänen jetzt auch öffentlich ver¬
pachtet und damit viel bessere Resultate erzielt, als früher.
Er wolle allerdings anerkennen, daß solche Zustände, wie in
Hannover, bei uns nie existirt hätten. Er sehe aber nicht
ein, wie man bei uns einen Unterschied in her Verpachtung
der Heerdstcllen und der Stückländereien machen könne. Er
bäte den Ausschußantrag einstimmig anzunehme».

Abg. Huchting: Er wolle nur mit ein Paar Worten
den Antrag zur Annahme empfehlen. Er halte es bei der
jetzigen Finanzlage geboten, den Ertrag aus der Verpachtung

der Staatsgüter soviel als möglich zu erhöhen. Dies sei
aber nur möglich bei einem öffentlichen Aufsatze, welcher bis¬
her zwar bei Slückländereien, aber nicht bei den Heerdstcllen
stattzufinden pflege. Er sei in der Lage, einige Daten zu
geben, aus welchen entnommen werden könne, wie viel mehr
eine öffentliche Verpachtung erbringe, als eine solche unter
der Hand.

In Garms befänden sich mehrere Stellen, die zu einem
katastralcn Reinerträge von 10,842 Thlr eingeschätzt seien.
In der Krongutsvorlage sei ihr lOjähriger Pachtdurchschnitt
auf 12,055 Thlr. berechnet, also betrüge dieser nur 11 oder
120/g mehr wie der katastrale Reinertrag. In der Nähe
dieser Stellen, zwar nicht in derselben Gemeinde, befänden
sich vier Privatstcllen von ähnlicher Lage und Bodcnbcschaffen-
heit, welche seit einer Reihe von Jahren öffentlich verpachtet
zu werden pflegten. Um hier eine Vergleichung zwischen dem
katastralen Reinerträge und dem Pachtertrage zu haben,
führe er an, daß crsterer 4143 Thlr., letzterer 6538 Thlr.
Gold oder 7190 Thlr. Courant betrage. Also übersteige
hier der Pachtertrag den katastralen Reinertrag um circa
700/g. Ebenso diffcrirten dieselben bei den Stückländereien
des Staates über 400ch. Die Schuld der geringen Differenz
bei den Heerdstcllen liege an der Verpachtung derselben unter
der Hand. Deßhalb könne die Staalsregierung sich mit dem
Anträge recht wohl einverstanden erklären. Bei der jetzigen
Finanzlage dürfe man keine verschwenderischen Rücksichten auf
einzelne Pächter nehmen.

Abg. Russell: In allen Staats -Finanzangelkgenheiten
sei es Prinzip, möglichst hohe Beträge in den Einnahmen,
möglichst geringe Beträge in den Ausgaben zu erreichen. Bis¬
her habe die Staatsregierung diesen Rücksichten nicht genügend
Rechnung getragen weder bei der Verpachtung der Staats¬
güter, noch bei dem Ausverdingcn von Arbeiten. Auch letztere
würden statt durch öffentlichen Aufsatz zum Mindestgebot,
bisher fast immer unter der Hand verdungen. Hierdurch aber
werde mitunter die Arbeit selbst geschädigt, besonders bei
Chausseebautcn eine rechtzeitige Vollendung oft nicht erreicht.
In Betreff der Domänen sei bereits hervorgehoben, daß in
den meisten anderen Staaten eine öffentliche Verpachtung der¬
selben zum Prinzip erhoben sei. In Hannover sei dies früher
nicht der Fall gewesen, aber dadurch auch Zustände geschaffen.
worden, welche allerdings bei uns nicht Vorkommen könnten.
Das öffentliche Vertrauen werde ferner nur durch eine öffent¬
liche Verpachtung hergestellt. Seien auch gar keine Begün¬
stigungen Einzelner beabsichtigt, so sei das Publikum doch
mißtrauisch, daß solche trotzdem einircten könnten. Er wisse
in der Thal nicht, was die Staatsregierung gegen den An¬
trag haben könne. Wenn man anführc, daß bei einem
öffentlichen Aufsatze die Pächter sich übcrböten und nach¬
her nicht Zahlung leisten könnten, so könne diesem durch
Bedingungen leicht vorgebcugt werden. Wenn man ferner
meine, daß von solchen Pächtern der Grund und Boden schlecht
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behandelt und ohne Meliorationen gelassen werde, so sei die
Staatsrcgiernng doch in der Lage, diesem durch Vorschriften
zuvorznkommen. Er bäte den Antrag einstimmig anznnchmen,
weil er ein richtiges staalswirthschaftliches Prinzip enthalte.

Abg. Lübben: In dem Entwürfe eines neuen Vormund-
schastsgesetzes sei vorgeschrieben, daß die Vormünder bei Ver¬
pachtung aller Stellen und Immobilien den Weg des öffent¬
lichen Aufsatzes einschlagen sollen. Wenn die Staatsregicrung
es für gut finde, dieses hier anznordnen, warum wolle sie
dasselbe nicht auch bei den Staatsgütern anordnen, um so
mehr, als die Staatskasse ja augenblicklich an Geldmangel
leibe. Aus den Domänen könne man noch viel mehr heraus¬
schlagen, wenn man sie stückweise verpachte. Im Blexersande
wären die Höfe zu 14 bis 15 Thlr., die Stnckländercien zu
20 bis 21 Thlr. verpachtet. In der Krongnisvorlage werbe
gerade hervorgchoben, daß der Blexersand zu einer stückweiscn Ver¬
pachtung sehr gut geeignet sei, weil er den schönsten Boden
zum Weiden und znm Blähen enthalte. Trotzdem habe man
dort ein neues Haus gebaut. Noch mehr könne man lösen,
wenn man Domänen znm Verkaufe brächte. Die acht Güter
in Seefeld wären sehr geeignet hierzu. Wollte man sie in
16 Theilen aufselzen, so würde man für das Juck 450 bis
500 Thlr. losen können. Das sei ein sehr bedeutender Netto¬
ertrag und außerdem habe man dann nichts mehr mit den
Baulichkeiten zu thun und brauche keine Abgaben mehr für
dieselben zu bestreiten. Er wolle aber noch eins zur Erwä¬
gung geben, nämlich daß man durch den Verkauf dieser Stel¬
len feste Pächter für den Augustgroden gewinnen würde. Es
fei möglich, daß dieser Groden als Ackerland nicht mehr er¬
halten werden könne, sondern als Grünland benutzt werden müsse.
Grade für die Milch- und Vichwirthschast der in der Nähe
wohnenden Käufer der Scefelder Güter würde er dann von
Wichtigkeit sein.

Wenn man sage, daß diese Güter deßhalb nicht zum
Verkaufe kommen könnten, weil das Bentincksche Fideicommiß-
capiial auf dieselben ingrossirt sei, so glaube er doch, daß
dieses Capital eher eingezogen werden könnte, als man glaube.
Wie er höre, würde der jetzige Erbe des Grafen Bentinck seine
hier stehenden Gelder einziehcn und sich anderswo in Deutsch¬
land ankaufen. Endlich aber sei er der Ansicht, daß bei einem
öffentlichen Aufsätze fremde Pächter auf diese Gelegenheiten
zur Pachtung aufmerksam gemacht würden. Wenn ein sol¬
cher Aufsatz nicht gelänge, so solle es der StaatSregiernng
ja immer noch frei stehen, eine Verpachtung unter der Hand
zu versuchen.

Rkg.-Commissär Or. JailtzeiN Er könne heute Namens
der Slaatsrcgierungnur die Erklärung abgeben, daß dieselbe
diu Antrag der eingehendsten Erwägung unterziehen werde,
lieber die einzelnen vorgebrachten Thatsachcn nnd Vergleiche
mit anderen Pachtcrträgen könne augenblicklich keine Aus¬
kunft von ihm verlangt werden, da ihm das Material nicht
Zur Hand sei. Wären ihm dieselben bereits mit dem Aus-

schußantrage mitgetheilt, so hätte er sie prüfen und aus den
Acten des Ministeriums Aufklärung geben können.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Nach der jetzigen
Sachlage könne er diese Erklärung der Staatsregierung mit
Dank acceptiren. Er glaube bestimmt, daß die Staatsregicrung
in der Lage sein werde, dem Anträge gemäß zu Verfahren.

Der Ansschußantrag wird darauf einstimmig angenom¬
men.

III . Bericht desselben über den Voranschlag
für das Fürstenthum Birkenseld für  1870/72. (An¬
lage 38.)

Die Ausschußanträge Nr. 1 und 2 lauten:
Nr. 1.

Der Landtag wolle als Ertrag der Forsten für
1870/72 jährlich 47,500 genehmigen.

Nr. 2.
Der Landtag wolle beschließen:

Großherzogliche Staatsregicrung wirs ersucht
in Erwägung zu ziehen, ob es nicht zweckmäßiger
sei, der Forstvcrwaltung aufzugebcri, daß alles ge¬
schlagene Holz auf dem Wege der öffentlichen Ver¬
steigerung zum Verkaufe gebracht werden soll.

Zu 1 wird die Abstimmung ausgesetzt.
Antrag 2 wird angenommen.
Antrag 3 und 4 lauten:

Nr. 3
Der Landtag wolle die Einnahme pro 1870/72

mit jährlich 500 Thlr. genehmigen.
Nr. 4.

Der Landtag beschließe:
Großhcrzogiiche Staatsregierung wird ersucht,

in Erwägung zu ziehen, ob nicht durch Verpach¬
tung der Jagd für die Staatskasse ein höherer
Reinertrag zu erzielen sei.

Zu Antrag 4:
Abg. Masstng : Er könne reu Antrag deS Ausschusses

nur empfehlen. Derselbe ginge von demselben Standpunkte
aus, welcher soeben für die Verpachtung des Staatsguts im
Herzogthume geltend gemacht sei. Nach seiner Ansicht müsse
man, bevor neue Steuern ausgeschrieben würden, zunächst das
Staatsgut möglichst zu vcrwerthen suchen. Rechne man von
der Einnahme für die Jagd all 538 Thlr. die Ausgaben ab,
so bliebe nur ein Nettoertrag von 310 Thlr. Bereits früher
sei an den Provinzialrath eine Petition wegen Verpachtung
der Jagd gelangt- Ein Mitglied des Provinzialralhcs habe
ihm damals gesagt, er wolle die Jagd im Amte Oberstein
allein für 1000 Thlr. pachten. Die Jagd in den Gemeinde-
Waldungen werde verpachtet und diese erbrächte weit mehr
als der Ertrag aus sämmtlichen Staatsforsten. Aber noch
eins sei zu erwägen. Immer mehr nähmen in den Staats¬
forsten die Wilddiebereien zu und die Forstbeamten könnten
nicht ohne Gefahr ihres Lebens sich in den Wald wagen.
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Sollten diese das wenige Wild noch mit Gefahr ihres eigenen
Lebens schützen? Ucberlassen Sie das vielmehr denen, welche
die Jagd pachten.

Abg. Eissel: Er werde- dem Anträge zustimmcn, weil
derselbe der Staatsregierung nur zur Erwägung verstelle, ob
eine Verpachtung der Jagd angemessen sei oder nicht. In
der Sache selbst sei er anderer Ansicht wie sein Herr Vor¬
redner. Er glaube, daß eine Verpachtung in den ersten
Jahren allerdings einen größeren Ertrag abwerfen werde.
Allein bald wäre Alles niedergeschossen und dann würde der Durch¬
schnittsertrag der späteren Jahre noch unter den jetzigen sin¬
ken. Wenn ein Mitglied des Provmzialrathes dem Abgeord¬
neten Massing  erklärt habe, für die Pacht im Amte Ober¬
stein allein 1000 Thlr. bieten zu wolle», so sei das kein
Maaßstab, es werde noch darauf ankommen, ob bei einer
wirklichen Verpachtung derselbe Mann auch noch soviel werde
bieten mögen. Die Sache der Verpachtung sei übrigens nicht
neu, sondern schon mehrfach im Provinzialrathe zur Sprache
gekommen. Indessen sei man bei näherer llebcrlegung doch
stets davon abgegangcn, weil man sich überzeugte, daß auf
die Dauer sich durch eine Verpachtung doch keine größeren
Erträge erzielen ließen. Auch ein anderer Grund gegen den
Antrag sei aber noch folgender. Nach dem Staatsgrundgefttze
habe der Großhcrzog, sobald er nach Birkenfeld komme,
das Recht auf alles Wild in den Staatsforstcn für die Hof¬
küche. Er wolle dies nur gegen den Abgeordneten Massing
bemerken, während er sonst mit dem Ausschüsse einverstan¬
den sei.

Zu Antrag 3 wird die Abstimmung ausgesetzt.
Antrag 4 wird angenommen.
Die Ausschußanträgc5 bis 29 lauten:

Nr. 5.
Der Landtag wolle an Grundrenten und aus Zeit-

Pacht für Grundstücke und Gebäude pro 1870/72
jährlich 880 Thlr . in Einnahme genehmigen.

Nr. 6.
Der Landtag wolle an Sporteln der gerichtlichen

und Verwaltungsbehördenpro 1870/72 jährlich
21,700 Thlr. in Einnahme genehmigen.

Nr. 7.
Der Landtag wolle die Einnahme mit 240 Thlr.

jährlich für 1870/72 genehmigen.
Nr. 8.

Der Landtag wolle an FortschrcibungSgebührcn
jährlich 1250 Thlr. pro 1870/72 in Einnahme ge¬
nehmigen.

Nr. 9.
Der Landtag wolle die Einnahme mit jährlich 500

Thlr. pro 1870/72 genehmigen.
Nr. 10.

Der Landtag wolle an Grundsteuer jährlich 30,500
Thlr. pro 1870/72 in Einnahme genehmigen.

Nr. 11.
Der Landtag wolle die Einnahme mit 120 Thlr.

jährlich pro 1870/72 genehmigen.
Nr. 12.

Der Landtag wolle die Einnahme mit 1200 Thlr.
jährlich pro 1870/72 genehmigen.

Nr. 13.
Der Landtag wolle die Einnahme mit jährlich 300

Thlr. pro 1870/72 genehmigen.
Nr. 14.

Der Landtag wolle zu§. 14 für die Jahre 1870/72
jährlich 4500 Thlr. in Einnahme genehmigen.

Nr. 15.
Der Landtag wolle an Forstbesoldungsbeiträgenfür

die Jahre 1870/72 jährlich 2850 Thlr in Einnahme
genehmigen.

Nr. 16.
Der Landtag wolle an Zinsüberschüsseu der Staats-

gutScapitalicnfondsmit 800 Thlr. jährlich pro 1870/72
in Einnahme genehmigen.

Nr. 17.
Der Landtag wolle an Conto-Currentzinsen von

der Cassenverwaltung pro 1870/72 jährlich 1575 Thlr.
in Einnahme genehmigen.

Nr. 18.
Der Landtag wolle obige Einnahme mit jährlich

4240 Thlr. pro 1870/72 genehmigen.
Nr. 19.

Der Landtag wolle obige Einnahmen, jedoch vor¬
behaltlich kleiner Aenderungen. zum Zweck der Ab¬
rundung mit jährlich 107 Thlr. 16 gs. pro 1870/72
genehmigen.

Nr. 20.
Der Landtag wolle obige Einnahme mit 82,000

Thr. für 1870 genehmigen.
Nr. 21.

Der Landtag wolle an Warlegeldern, Pensionen
und Unterstützungen für 1870/72 — 3941 Thlr.
13^ Sgr . jährlich bewilligen.

Nr. 22.
Der Landtag wolle an Gehalten bei der Regierung

9010 Thlr. pro 1870 und jährlich 9110 Thlr.
für 1871 und 1872 bewilligen.

Nr. 23.
Der Landtag wolle an Geschäftskosten für die Re¬

gierung jährlich 4000 Thlr. pro 1870/72 bewil¬
ligen.

Nr. 24.
Der Landtag wolle für die Bürgermeistereienan

Gehalten 7120 Thlr. jährlich pro 1870/72 bewil¬
ligen.
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Nr. 25.
Der Landtag wolle an Geschäftskosten der Bürger¬

meister 2223 Thlr. für l870 , 2180 Thlr. für
1871 und 2160 Thlr für 1872 bewilligen.

Nr. 26.
Der Landtag wolle die Summe von 3337 Thlr.

jährlich Pro 1870/72 bewilligen.
Nr. 27.

Der Landtag wolle für 1870/72 an Geschäfts¬
kosten für das Bauamt jährlich 850 Thlr. bewilligen.

Nr. 28.
Der Landtag wolle an Gehalten für die Gensd'ar-

merie 2075 Thlr. jährlich für 1870/72 bewilligen.
Nr. 29.

Der Landtag wolle an Geschäftskosten für die Gens-
d'armerie für 1870/72 jährlich 1180 Thlr. bewilligen.

Die Abstimmung wird ausgesetzt.
Der Ausschußantrag 30 lautet:

Nr. 30.
Der Landtag beschließe:

Großherzogliche Staatsregierung wird ersucht
und. ermächtigt, die 158 Thlr. von den Geschäfts¬
kosten für den Fall , daß das Dienstpferd des
Wachtmeisters für entbehrlich befunden wird, für
Remuneration der Gensd'armen zu verwenden.

Der Antrag wird angenommen.
Die Ausschußanträge31 bis 35 lauten:

Nr. 31.
Der Landtag wolle für das Medicinal- und Ve¬

terinärwesen für 1870/72 jährlich an Gehalten 1121
Thlr. 15 Sgr . bewilligen.

Nr. 32.
Der Landtag wolle die AusgabeH. 12 mit jährlich

150 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.
Nr. 33.

Der Landtag wolle als Zuschuß zum General-
armenfonds für 1870/72 jährlich 700 Thlr. bewilligen.

Nr. 34.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 14 mit jähr¬

lich 100 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.
Nr. 35.

Der Landtag wolle die AusgabeZ. 15. mit jähr¬
lich 800 Thlr. für 1870/72 bewilligen.

Die Abstimmung wird ausgesetzt.
Der Ausschußantrag 36 lautet:

Nr. 36.
Der Landtag wolle als Beitrag zur Beförderung

der Landwirthschast jährlich 400 Thlr. pro 1870/72
bewilligen.

Berichte. XVI. Landtag.

Abg. Massing : In Anlage 38 Ziffer5 habe die Staats¬
regierung erklärt, daß sie auf die Erhöhung der zur Beför¬
derung verLandwirthschaftaufgenommenen Summe auf500Thlr.
unter den vorliegenden Verhältnissen einzutreten keine Veran¬
lassung finde. Demnach könnte man zu der Annahme ver¬
leitet werden, daß die ausgeworfene Summe von 400 Thlr.
auch für die Zukunft hinreiche uns daß der Zweck der bisher
bewilligten höheren Summe nicht erreicht sei. Er erlaube sich
aus den Verhandlungen des IX. Landtags aus dem Berichte
über die Sitzung vom 14. April 1855 eine Stelle vorzulescn,
aus welcher man ersehen könne, was der Herr StaatSministcr
von Berg van der Sache denke:

»Das Fürftenthum Birkenfeld besteht fast zu zwei Drit-
thcilen seiner Eingesessenen aus Landbauenden, die Bestre¬
bungen zur Beförderung des LandbaucS sind mithin für
das Fürstenthum von besonderer Bedeutung. Der land-
wirthschaftliche Verein, der im vorigen Jahre ins Leben ge¬
rufen worden ist, hat sich nun in sehr ausgedehnter Weise
das Ziel gesteckt, das landwirthschaftliche Interesse zu fördern;
er hat verschiedene Sektionen gebildet, und ich darf mir Wohl
erlauben, aus demZ. 10 der Vereinsstatuten diese Sectionen
mitzutheilen, um zu beweisen, wie weitgreifend die Thätigkeit
dieses Vereins gemacht werden soll. Es besteht eine.Sektion
für Acker- und Wiesenbau, eine für Viehzucht, eine fürWald-
cultur, eine für Garten- und Obstbau, eine für Weinbau,
eine für Seidenzucht, eine Sektion für landwirthschaftliche
Technik, eine für Volkswirthschaft, und eine Sektion für
Bienenzucht. Es ist klar, daß cs nach der Richtung dieses
Vereins sehr wünschenswert!) ist, daß ihm die Mittel
gegeben werden, um möglichst thätig werden zu kön¬
nen, und ich glaube auch nach dem, was der Ausschuß
zu H. 16 hervorgehoben hat, daß der Landtag Wohl berech¬
tigt ist, hier eine Ausnahme von der sonst zu befolgenden
Regel zu machen, und die Ausgabe von 200 Thlr. zu be¬
willigen, auch ohne daß der Provinzialrath zuvor darüber
gehört worden ist. Der Ausschuß hat auch selbst auf das
besondere hier vorliegende Verhältniß aufmerksam gemacht,
indem er sagt: »Nach den in dem Schreiben der Staats¬
regierung dargelegten Gründen glaubt der Ausschuß eine
solche Bewilligung hier um so weniger beanstanden zu
sollen, als die entsprechenden Auskünfte eines zu solchen
Zwecken bestimmten Fonds augenblicklich in die Landeskassc
fließen und hier zu solchen Zwecken disponibel sind." —
Dieser Fonds ist meines Erachtens ein Moment mehr, die
200 Thlr. zu bewilligen. — Der Fonds, von welchem
hier die Rede ist, schreibt sich von der Zeit der früheren
Badcnschen Regierung her, und hat die ausdrückliche Be¬
stimmung, daß die Auskünfte desselben im Interesse der
Landwirthschast und der Gewerbe zur Verwendung kom¬
men sollten: es haben dieselben auch immer diese Verwen¬
dung erhalten, und dasjenige, was nicht verwendet wurde,
ist der Landeskassc zugewiesen worden. Der Fonds wurde

22
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getrennt von der Staatskasse erhalten und hieß Staats¬
capitalienfonds, man hat ihn spater LandeScapitalienfonds
genannt. Dieser FondS wurde also früher besonders ver¬
waltet, als -aber die Staatsgutskapitalienkasse begründet
wurde, wurde beantragt, denselben mit bei dieser Kasse zu
berechnen, der Landtag fand aber, daß mit Rücksicht auf
die besondere Bestimmung des Fonds, und die besondere
Bestimmung der StaatsgntScapitalienknsse, dieses Verhält¬
nis durchaus getrennt gehalten werden müsse, und so ist
ein besonderer Staatskapitalienfonds gebildet worden, von
welchem die Zinsen für die Landeskasse berechnet werden.
Diese Zinsen betragen nun 350 Thlr. und nach Abzug
dessen, was für die Verrechnungu. s. w. bezahlt wird, be¬
laufen sie sich auf 330 Thlr. Es sind also im Z. 23 der
Einnahmen die Mittel vorhanden, welche aus diesem Fonds
fließen, mit eine Ausgabe zu decke», zu deren Bestreitung
die Staatskapitalienkasse bestimmt ist. Hiernach dürfte von
dem Zusatze, welchen der Ausschuß beantragt hat, daß der
Provinzialrath erst gehört werden solle, abgesehen werden
können, und ich erlaube mir daher den Antrag zu stellen

Der Landtag wolle tz. 16 weiter 200 Thlr. zur
Unterstützung des Biikenfelder landwirthschaftlichen
Vereins bewilligen.»

Solches Gewicht habe damals der Minister von Berg
auf den Verein gelegt. Seitdem seien 15 Jahre verflossen.
Er erlaube sich einige Daten über die bisherige Thütigkeit
des Vereins anzuführen. Die Scction für Ackerbau habe
durch Einführung von künstlichem Dünger, neuer Geräthschaf-
ten, namentlich Pflüge, Ungeheures gcthan. Die Section für
Wiesenbau habe lange mit dem alten Schlendrian gekämpft,
indem die fließenden Bäche im Gebirge bisher nicht zu Nutzen
der Wiesen verwandt seien. Der Landmanu komme, wenn
es ihm Geld koste, zu nichts. Deßhalb sei die Section mit
der unentgeltlichen Ausarbeitung von Plänen an die Hand
gegangen und das habe sehr geholfen. Am meisten aber habe
die Section für Wald unter Leitung des Revicrförsters Pauli
gethan. lieber 100,000 Waldpflanzen seien an Privatleute
und Gemeinden anßgegedeu. Der bisherige Forstgarte» reiche
nicht und beabsichtige man bei der Stadt Birkenfcld einen zweiten
anzulegeu. Er habe ausgerechnet, waS im Herzoglhume und
was im Fürstenthnmc Birkenfeld an Unterstützungen für die
Landwicthschast auf die Quadratmeile ansgegeben werde. Im
Hcrzogthnme kämen hiernach aus die Ouadratmeile 145, in
Birkenfcld dagegen nur 45 Thlr. und doch glaube cr, daß
Birkenfcld noch in größerem Maße der Unterstützung bedürf¬
tig sei. Er erlaube sich deßhalb den Antrag zu stellen:

Der Landtag wolle als Beitrag zur Beförderung
der Landwirthschaft jährlich 500 Thlr. pro 1870/72
bewilligen.

Der Antrag wird genügend unterstützt.
Abg. Eissel: Auch er könne den Antrag nur empfehlen.

Auch der Provinzialrath habe sich dafür ausgesprochen, daß
die in dem Voranschläge ausgeworfenen 400 Thlr. ans die
bisher auch in der letzten Finanzperiode bewilligte Summe
zu erhöhen sei. Die Gründe der Herabsetzung habe auch die
Staatsrcgierung nicht in den schlechten Erfolgen des Vereins,
sondern in der schlechten Finanzlage des Fürstenthums gesucht.
Allein bei der Bedeutung der Landwirthschaft dürfe es auf
100 Thlr. mehr nicht ankommen. Sollte eS sich später zeigen,
daß die TlMigkeit des Vereins nicht mehr genüge, und es
würden ja jährlich Rechenschaftsberichte ansgegeben, so könnte
man immer noch streichen. Jetzt empfehle er, dieselbe Summe
wie früher zu bewilligen.

Abg. Russell: Wenn dem Ausschüsse die Verhältnisse
des landwirthschaftlichen Vereins so bekannt gewesen wären,
wie sie jetzt vom Abgeordneten Massing  dargestellt seien,
so würde derselbe dem Provinzialrathe, auf dessen Meinung
schon so oft großes Gewicht gelegt sei, auch hier zugestimmt
haben. Nach dem Vortrage des Herrn Abgeordneten Maf¬
fin  g dürfe mau überzeugt sein, daß der Verein nach allen
Seiten hin seine Aufgabe erfüllte und segensreich wirke. Dcß-
halb sei die Erhöhung der Unterstützung Wohl gerechtfertigt.

Abg. Leugler als Berichterstatter: Nur die großen
Ausgaben des Fürstenthums hätten ihn bewogen, der von
der Skaatsregierung beantragten Herabsetzung im Ausschüsse
nicht entgegenzutreten. Nachdem er gesehen habe, welchen
Werth seine College» auf die Beibehaltung der bisherigen
Summe legten, könne auch er den Antrag des Abgeordneten
Massing  zur Annahme empfehlen.

Der Ausschußantrag 36 wird mir dem Abändernngsan-
trage des Abgeordneten Massing  angenommen.

Die Ausschußanträgc 37 und 38 lauten:
Nr. 37.

Der Landtag wolle zur Unterhaltung der Staats¬
straßen 9651 Thlr. pro 1870, 7030 Thlr. für 1871
und 6100 Thlr. für 1872 bewilligen.

Nr. 38.
Der Landtag wolle zur Anschaffung einer zweiten

Straßenwalze pro 1870 die Ausgabe mit 600 Thlr.
bewilligen.

Die Abstimmung wird ausgesetzt.
Der Ausschnßantrag 39 lautet:

Nr. 39.
Der Landtag wolle zur Vollendung der Straße

von Selbach nach Mettnich pro 1870 — 1400Thlr.
bewilligen.

Abg. Massing : Er beabsichtige zu beantragen, die Ab¬
stimmung zu demH. 19 ebenso auszusctzen, wie zu Z. 20 des
Voranschlags. Wenn cr den Antrag des Ausschusses lese, so
verstehe er denselben dahin, daß diese Ausgabe aus den laufen¬
den Geldern der Finanzkasse bestritten werden solle. Aber er
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sei dagegen, dag man bei Neubauten von bleibendem Werthe
an den Geldsäckel der gegenwärtigen Generation greife und
die Stcuerkraft derselben so sehr anspanne für ein Werk,
das erst in der Zukunft Nutzen bringe. Er glaube, daß unsere
Nachkommen von dem Militärdrucke befreit sein würden, der l
uns jetzt auf das Aeußcrstc erschöpfe und deßhalb auch besser
bezahlen könnten. Jetzt sei das uns unmöglich. Die Staats-
regicrung verlange immer neue Steuern. Wenn die Herren
aber die Verhältnisse des mittleren Bauernstandes so kennten,
wie er, so würden sic anderen Sinnes werden. Ein fran¬
zösischer König des Mittelalters habe einmal gesagt, des Sonn¬
tags solle jeder Bauer sein Huhn im Topfe haben. Das sei
im Mittelalter gewesen und wir ständen jetzt im 19. Jahr¬
hundert, aber noch nicht der Hälfte von den Bauern in seinem
Fnrstenthume würde daszuThcil. Er verlange, daß die Ab-,
stimmimg über diese Position ansgesetzt und die berührte
Summe nicht durch Steuerdruck, sondern durch eine Anleihe
aufgebracht werde.

Abg. Eissel: Er sei nicht für Aussetzung dieser Position.
Es handele sich um den Ausbau einer Straße , zu welcher
der Landtag in der letzten Periode ca. 5000 Thlr. bewilligt
habe. Der Bau sei in den Jahren 1867 und 68 ausgeführt,
habe aber den Voranschlag um 977 Thlr. überschritten.
Diese seien auf die jetzige Finanzperiode übertragen und dem
Zuschüsse von 500 Thlr. hinzugezählt. Die llcberschreitung
des Voranschlags habe seine Veranlassung nicht in dem Baue
selbst, sondern in der größeren Grundentschädigung, die theurer
würde, als Anfangs erwartet sei. Es sei eine Straße, die
vom Oldenburgischen ins Preußische führe und unentbehrlich
werde. Nachdem der Bau einmal soweit ' vorgeschritten,
müsse er auch vollendet'werden. Von einem Zurücklegen
dürfe keine Rede sein.

Abg. Masfmg : Der Vorredner habe ihn mißverstanden,
er sei weit entfernt, nichts bewilligen zu wollen, sondern
wünsche nur, daß auch diese Position bis zur zweiten Lesung
zurückgesetzt werde, damit man sehen könne, ob eine Anleihe
nölhig sei oder nicht.

Abg. Lsngler als Berichterstatter: Aus den.von dem
Abgeordneten Eissel  angeführten Gründen empfehle er die
Weiterbewilligung der Summe, wenn er auch bedauere, daß
das Fürstenthnm durch die Ausgaben für den Straßenbau-
so sehr belastet werde. Indessen sei der Ban einmal soweit
fortgeschritten und müsse jetzt auch vollendet werden.

Der Ausschußantrag 39 wird angenommen.
Die Ausschußanträge 40 bis 48 lauten:

Nr. 40.
Der Landtag wolle an Zuschüssen zu Gcmcinde-

Wegbanten jährlich 500 Thlr. pro 1870/72 bewil¬
ligen.

Nr. 41.
Ter Landtag wolle die AusgabeZ. 22 mit jährlich

200 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.

Nr. 42.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 23 mit jährlich

75 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.
Nr. 43.

Der Landtag wolle obige Position mit jährlich
3350 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.

Nr. 44.
Der Landtag wolle an Geschäftskosten der Amts-

einnehmer für 1870/72 130 Thlr. jährlich bewil¬
ligen.

Nr. 45.
Der Landtag wolle zur Verzinsung der Schulden

jährlich 319 Thlr. 10 Pfennige pro 1870/72 bewil¬
ligen.

Nr. 46.
Der Landtag wolle an Gehalten der Forstbcamten

9008 Thlr. für 1870 und jährlich 9083 Thlr. für
1871/72 bewilligen.

Nr. 47.
Der Landtag wolle an Geschäftskosten der Forst¬

bcamten jährlich 1070 Thlr. pro l870/72 bewil¬
ligen.

Nr. 48.
Der Landtag wolle an Betriebs- und Verwaltnngs-

kosten pro 1870/72 jährlich 13,000 Thlr. bewilligen.
Die Abstimmung wird ansgesetzt.
Der Ausschußantrag 49 lautet:

Nr. 49.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 31 mit jähr¬

lich 190 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.
Abg. Mltssmgt Er sei nicht gegen die Bewilligung

dieser Position, wolle aber im Interesse der armen Leute
sprechen, indem er nicht einen Antrag, sondern das Ersuchen
an die Staatsregierung richte, die in dieser Position fignriren-
den 190 Thlr. an Ausgaben für die Treiber bei den Staats¬
jagden zu erhöhen. Diese Jagden fänden jährlich in jedem
Reviere Statt und würden von dem betreffenden Revierforst-
deamten die Holzhauer als Treiber zu diesen Jagden genom¬
men. Neben ihrem Lohne bekämen diese gewisse Antheile an
dem Ertrage. So groß der Ertrag sei, so groß sei auch
ihr Antheil. Es geschähe nun aber auch, daß die Jäger
nichts anträfen oder das Pulver umsonst verschössen, dann
bekämen die Treiber nichts außer ihrem Lohne von nu.r5Sgr.
täglich. Man müsse dahin wirken, daß dieselben, abgesehen
von dem Schußgelde, einen Lohn bekämen, der ihrem täglichen
Arbeitsverdienstentspräche.

Abg. Eissel: Er könne dem Ersuchen nicht bkipflichten
und stände auf einem anderen Standpunkte, als der Abgeord¬
nete Massing.  Nähme er bie Dnrchschnittseinnahme der
Treiber an, so ständen diese sich ganz gut, wenigstens ebenso gut,
als bei ihrem gewöhnlichen Tagelohne. Die Folge der An-

22»
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nähme desM assing 'schen Ersuchens würde die sein, daß man
die Position von 190 Thlr. bedeutend erhöhen müsse. Er
habe als Jäger genug Jagden mitgemacht. Die Treiber er¬
hielten, soweit er sich erinnere, 5 Sgr . pro Tag Vergütung
und nach der Zahl und Gattung des erlegten WildcS Zusatz-
betrage, die Führer bekämen etwas mehr; nie habe er etwas
von Klagen oder Unzufriedenheit der Treiber gehört, im Ge-
gentheil wären dieselben immer ganz zufrieden mit dem, waS
sie bekämen. Auch glaubeer, daß cs nicht angemessen sei, sich
.hier mit dem Ersuchen an die Staatsregierung zu wenden,
daß sie sich bis auf die Jagdtreibcr herunter um Alles be¬
kümmere. Der Herr Abgeordnete Massing  möge sich ge¬
legentlich an den Oberförster oder die Forstmeister wenden.

Abg. Massing : Er bedauere sehr, sich hier der armen
Leute annehmen zu müssen. Es sei ihrer eine große Zahl
und nicht immer bekämen dieselben mehr als 5 Sgr . täglich.
Er sei mehr als 10 Mal dabei gewesen, wo sie nicht mehr be¬
kommen hätten. Frage man dann die bis auf die Haut durch¬
näßt Dastehenden, warum sie nicht einen Schnaps tränken,
dann bekomme man zur Antwort: „Mit den 5 Sgr . können
wir das nicht." Der Ehre der Staatsregierung trete er mit
seinem Ersuchen nicht zu nahe. Die Forsten in Birkenfeld
brächten jährlich 47,500 Thlr. ein und diese Leute gerade
seien es, denen man diese Summe verdanke.

Abg. Eissel: Er wolle die Frage an den Abgeordneten
Massing  richten, ob er als Jagdpächter bei Treibjagden
den Treibern höhere Vergütung als der Staat zahle? Cr
wiederhole, daß die gewährten Vergütungen angemessen seien.

Der Abg. Massing  erklärt , keinen besonderen Antrag
stellen zu wollen.

Die Abstimmung zu Antrag 49 wird ausgesetzk.
Die Ausschußanträge 50—76 lauten̂ .

Nr. 50.
Der Landtag wolle für Unterhaltung der Staats¬

gebäude jährlich 1200 Thlr. für 1870/72 bewilligen.
Nr. 5l.

Der Landtag wolle obige Position mit jährlich
25 Thlr. für 1870/72 bewilligen.

Nr. 52.
Der Landtag wolle an Gehalten der Katasterbeam-

tcn jährlich 3175 Thlr. für 1870/72 bewilligen.
Nr. 53.

Der Landtag wolle an Geschäftskosten für dasKa-
tasterwescu jährlich 1000 Thlr. für 1870/72 bewil¬
ligen.

Nr. 54.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 38 mit 1400

Thlr. jährlich für 1870/72 bewilligen.
Nr. 55.

Der Landtag wolle für Verwaltung der indirekten
Steuern jährlich 850 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.

Nr. 56.
Der Landtag wolle an Kosten der Veranlagung

der Einkommensteuer jährlich 600 Thlr. für 1870/72
bewilligen.

Nr. 57.
Der Landtag wolle an Gehalten beim Obcrgericht

6660 Thlr. für 1870, 6710 Thlr. für 1871 und
7135 Thlr. für 1872 bewilligen.

Nr. 58.
Der Landtag wolle an Geschäftskosten beim Ober-'

gericht jährlich 1785 Thlr. für 1870/72 bewilligen.
Nr. 59.

Der Landtag wolle die AusgabeZ. 43 mit jähr¬
lich 1300 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.

Nr. 60. -
Der Landtag wolle an Gehalten bei den Amtsge¬

richten 8475 Thlr. für 1870, 8525 Thlr. für 1871
und 8810 Thlr. für 1872 bewilligen.

Nr. 61.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 45 mit jährlich

5224 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.
Nr. 62.

Der Landtag wolle die AusgabeZ. 46 mit jährlich
700 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.

Nr . 63.
Der Landtag wolle an Gehalten zweier Geistlichen

für Dienstverrichtung im Gefangenhause jährlich 28 /̂z
Thlr. für 1870/72 bewilligen.

Nr. 64.
Der Landtag wolle die Ausgabeß. 48 mit jähr¬

lich 3200 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.
Nr. 65.

Der Landtag wolle die AusgabeZ. 49 mit jähr¬
lich 483 Thlr. 10 Sgr . für 1870/72 bewilligen.

Nr. 66.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 50 mit jähr¬

lich 2783 Thlr. 20 Sgr . für 1870/72 bewilligen.
Nr. 67.

Der Landtag wolle die AusgabeZ. 61 mit jähr¬
lich 1168 Thlr. 20 Sgr . für 1870/72 bewilligen.

Nr. 68.
Der Landtag wolle zu dem Gehalt des Landrab¬

biners jährlich 133 Thlr. 10 Sgr . pro 1870/72 be¬
willigen. ,

Nr. 69.
Der Landtag wolle die Ausgabe Z. 53 mit jähr¬

lich 800 THE. für 1870/72 bewilligen.
Nr. 70.

Der Landtag wolle die Ausgabe Z. 54 mit jähr¬
lich 160 Thlr. für 1870/72 bewilligen.
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Nr. 71.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 55 mit jähr¬

lich 229 Thlr. 10 Sgr . für 1870/72 bewilligen.
Nr. 72.

Der Landtag wolle die Ausgabe Z. 56 mit jähr¬
lich 500 Thlr. für 1870/72 bewilligen.
' Nr. 73.

Der Landtag wolle an Kosten der evangelischen
Synode für 1870 die Ausgabe mit 440 Thlr. bewil¬
ligen.

Nr. 74.
Der Landtag wolle für die höhere Lehranstalt zu

Birkenfeld an Gehalten und Geschäftskosten jährlich
3000 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.

Nr. 75.
Der Landtag wolle die AusgabeK. 59 mit 1200

Thlr. für 1870 und 900 Thlr. für 1871 bewilligen.
Nr. 76.

Der Landtag wolle die AusgabeZ. 60 mit 700 Thlr.
für 1870 und 525.Thlr. für 1871 bewilligen.

Die Abstimmung wird ausgesetzt.
Die Anträge Nr. 77 und 78 lauten:

Nr. 77.
Der Landtag wolle als Beitrag zum Bau des

Schulgebäudes für 1870 die Summe von 5000 Thlr-,
pro 1871 für Schulutenstlien 300 Thlr. und 600 Thlr.
Zuschuß pro 4. Quartal , pro 1872 — 2400 Thlr.
Zuschuß bewilligen.

Nr. 78.
Der Landtag wolle Grvßherzogliche Staatsregierung

ersuchen, den Zuschuß für das 4. Quartal pro 1871
um 150 Thlr. und pro 1872 um 600 Thlr. zu er¬
höhen.

Präsident : Zu dieser Position seien mehrere Petitionen
eingelaufen, lieber die erste von 387 Bürgern Obersteins
ausgehende empfehle der-Ausschuß den Uebergang zur Tages¬
ordnung. Diese Petition sei nicht förmlich auf die heutige
Tagesordnung gesetzt, könne aber doch durch den heutigen
Landtagsbeschluß mit erledigt werden. Eine andere Petition
aus Oberstem sei unter den heutigen Eingängen erwähnt.
Besondere Anträge zu derselben seien noch nicht gestellt, sie
könne indessen ebenfalls in die heutige Debatte mit hineinge-
zogcn werden.

Abg. Lmgler als Berichterstatter: AuS der Stadt Ober¬
stein seien zwei Petitionen eingekommcn. Die eine befürwor¬
tete die Genehmigung der Vorlage der Großherzoglichen Staats¬
regierung, welche für Oberstein und Idar eine gemeinschaft¬
liche höhere Schule errichten wolle. Diese Petition entspreche
dem Anträge des Finanzausschusses und finde bei Annahme
desselben ihre Erledigung. Was die andere Petition der 387

Bürger Oberftcins anlange, so gehe deren Petitum dahin, der
Landtag wolle die Vorlage wegen der projectirten Vereinigung
ablehnen und der Schule jeder einzelnen Gemeinde einen jähr¬
lichen Zuschuß von 2200 Thlr. bewilligen. Er wäre auf
dem 13. Landtage zugegen gewesen. Damals sei schon darauf
hingewiesen, daß an zwei Orten, zu Oberstem und zu Idar , eine
höhere Bürgerschule existirc, welche jede einen Staatszuschuh
beanspruche. Damals wäre er in der Lage gewesen dem Aus-
schußantrage entgegenzutreten, welcher der Staatsregierung
den Vorwurf gemacht habe, als ob sie es wäre, welche die
Vereinigung dieser beiden Anstalten zu einer hindere. Schon
damals habe die Meinung geherrscht, daß nur auf diese Weise er¬
zielt werden könne, was von einer höheren Bürgerschule verlangt
werde. Auf jedem ferneren Landtage sei darauf hingewiesen, daß
diesem abnormen Zustande ein Ende gemacht werden müsse. Der
Provinzialrath habe wiederholt darauf angetragen und die
Staatsregierung habe gedroht, daß sic den Zuschuß zurück¬
ziehen werde, wenn die Schulen nicht vereinigt würden. Durch
Vermittlung des Provinzialraths und des Landtags sei darauf
allerdings der Zuschuß fort bewilligt. Jetzt aber habe die
Staatsregierung Ernst gemacht und dem Landtage eine Vor¬
lage über die Vereinigung der beiden Schulen vorgelegt. Nur
auf diesem Wege sei es möglich, dem Fabrikdistrikt zu einer
ordentlichen Schule zu verhelfen und denke er nicht, daß der
Landtag jetzt seinem früheren Anträge und dem des Provin¬
zialraths zuwider die Vorlage ablehuen werde. Er bitte für
den Antrag des Ausschusses zu stimmen und über die Petition
der 387 Bürger zur Tagesordnung zu gehen, um so mehr,
als, wenn der Antrag der Staatsregierung abgelehnt und dem
Anträge der letzten Petition entsprochen werde, Oberstein und
Idar für ihre einzelnen Schulen gar nichts bekommen wür¬
den. Das wäre ein Unglück für beide, für Oberstein selbst
aber am Allerschlimmsten.

Abg. Ahlhorn : Er könne nur bestätigen, was der Ab¬
geordnete Lengler  über die früheren Verhandlungen im
Landtage wegen der Vereinigung der beiden Schulen gesagt
habe. Der Ausschuß habe diese bereits zum öfteren befür¬
wortet und sei die Staatsregierung diesem Drucke jetzt end¬
lich nachgekommen. Der Provinzialrath habe einen Zuschuß
von 3000 Thlr. beantragt, die Staatsregierung einen solchen
von 2400 Thlr. Nach dem, was ihm aus Birkenfeld zu
Ohren gekommen sei, werde die Vereinigung bezweifelt, wenn
nur ein Zuschuß von 2400 Thlr. bewilligt werde. Indessen
sei später, wenn die Gemüther sich mehr beruhigt hätten, die
Staatsregierung vielleicht in der Lage, den Zuschuß allmälig
zu ermäßigen. Jetzt wünsche er nur, daß der Landtag den
Ausschußantrag annehme.

Neg.-Kommissär Römer : Er habe nur zu erklären, daß
die Staatsregierung gegen die beantragte Erhöhung des Zu¬
schusses an sich nichts zu erinnern habe, indessen von der
weiteren Entwickelung der Schule abhängig machen müsse, ob
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derselbe zu seinem dollen Betrage zur Verwendung kommen
könne. Diesen Vorbehalt müsse er hier aussprechen. Auch in
der Absicht dcS Ausschusses habe cd Wohl nicht gelegen, die un¬
bedingte Bewilligung der Summe zu empfehlen, sondern erst eine
Prüfung der Staatsregierung eintrcten zu lassen. Er möchte
dies hier constatircn, damit nicht unberechtigte Hoffnungen
erweckt wurden. Daß die Ermäßigung des Zuschusses das
Zustandekommen der Schule in Frage stellen könne, glaube er
nicht. Denkbar sei dies nur, wenn eventuell auch den nnver-
einigten Schulen der bisherige Zuschuß zugesichert und, wie
er glaube, liege dies weder in der Absicht der StaatSregiernng

- noch des Landtags.
Schließlich müsse er bewerten, daß in dem Berichte des

Ausschusses zwei Anträge der StaatSregiernng Berücksichtigung
nicht gesunden hätten, nämlich einmal, daß die beim Schul¬
bau durch Verlegung der Staatsstraße disponibel werdende
alte Straßcnstrecke der Gemeinde als Eigenthum abgetreten
werde; ferner, daß wegen des möglicherweise noch längere
Zeit erfordernden Baues die bisherigen Zuschüsse zu den be¬
stehenden Lehranstalten eventuell bis zum Beginn des Winter¬
semesters 1872/73 fortbewilligt werden. Er müsse dem Herrn
Berichterstatter anheimgeben, über diese Punkte nachträglich
Bericht zu erstatten.

Abg. Russell: Im Ausschüsse sei man der Ansicht ge¬
wesen, daß die Staatsregiernng nur ermächtigt werden solle,
den ganzen Zuschuß zu verwenden, wenn sie cs für zweck¬
mäßig fände und die Verhältnisse sich derartig gestalteten, daß
600 Thlr. mehr gegeben werden müßten, um eine höhere
Schule zu Stande zu bringen. Man habe gefürchtet, daß
ohne einen solchen Zuschuß die projcctirte Vereinigung ganz
scheitern könne. Es sei eine Agitation im Gange, diese Ver¬
einigung, bei welcher allein die Schule für beide Orte wirk¬
sam ihren Zwecken entsprechen könne, zu Hintertreiben. Die
Tendenz der einen Petition ginge dahin, daß man nur die
Volksschulen heben solle. Aber dadurch könne man nicht
erreichen, was durch eine höhere Bürgerschule geleistet werden
solle. Wenn wir die Staatsregierung ermächtigten, einen
solchen Zuschuß zu geben, so müßten wir derselben aber zu¬
gleich die DeckungSmittelzur Verfügung stellen. Der Aus¬
schuß sei der Ansicht gewesen, daß diese aus den Cassenüber-
schüssen entnommen werden könnten.

Abg. Schomamn In Betreff der Petition der 387
Bürger aus Oberstein habe der Ausschuß die Tagesordnung
beantragt und bäte er, diesen Antrag womöglich einstimmig
anznnehmen. Es läge ihm deßhalb viel daran, damkjacon-
statirt werde, welche Würdigung das Bestreben Derjenigen hier
erfahren, welche sich angelegen sein ließen, daS mühsam ge¬
schaffene Werk der Vereinigung wieder in Frage zu stellen.
Was die vom Ausschüsse nicht berücksichtigten Anträge der
Staatsregiernng anlange, so wünsche er, daß über dieselben
jetzt noch nachträglich Bericht erstattet werde.

Abg. Lengler als Berichterstatter: Vom Ausschüsse sei
übersehen, daß die beiden Anträge des Provinzialrathes von
der Großhcrzoglichen Staatsregierung in ihrem Schreiben,
betreffend die Vereinigung der Schulen in Oberstem und Idar,
acceptirt seien. Um das Schulhaus zu bauen, müsse die
Staatsstraße verlegt werden. Diese Verlegung habe die Ge¬
meinde übernommen und bäte dieselbe jetzt darum, daß ihr
das freigewordene Areal unentgeltlich zum Eigenthum abge¬
treten werde. In Bezug hierauf erlaube er sich folgenden
Antrag zu stellen:

Der Landtag wolle bewilligen, daß die durch Ver¬
legung der Staatsstraße zwischen Idar und Oberstein
disponibel werdende alte Straßenstrecke den Gemein¬
den als Eigenthnm unentgeldlich abgetreten werde.

Der andere Antrag der Staatsregierung könne in einer
Ziffer4 der Schlußbemerkungen berücksichtigt werden und stelle
er hierzu folgenden Antrag:

Den Schlußbemerkungen folgende Ziffer 4 nachzn-
sügen:

Sollte die Erbauung des gemeinschaftlichen Schul¬
hauses(Jdar-Oderstein) bis zum Herbste des Jahres
1871 noch nicht vollendet sein, so können die bis¬
herigen Zuschüsse zu den bestehenden Lehranstalten
event. bis znm Beginn des Wintersemesters 1872/73
auS den für die gemeinschaftliche höhere Lehranstalt
bewilligten Mitteln entnommen werden.

Tie AnSschußanträge 77 und 78 werden angenommen,
lieber vic Petition der 387 Bürger Obersteins wird

einstimmig die Tagesordnung beschlossen. Ebenso wird der
erste Antrag des Berichterstatters angenommen.

Die Ausschntzanträge 79 bis 85 lauten:
Nr. 79.

Der Landtag wolle als Zuschuß zur Erweiterung
der VolSschn.Ie in Herrstein jährlich 300 Thlr. für
1870/72 bewilligen.

Nr. 80.
Der Landtag wolle die Ausgabeß. 63 mit 6120

Thlr. für 1870, 6150 Thlr. für 1871 und 6180 Thlr.
für 1872 bewilligen.

Nr. 81.
Der Landtag wolle die AusgabeZ. 64 mit jährlich

1000 Thlr. pro 1870/72 bewilligen.
Nr. 82.

Der Landtag wolle die Ausgabeß. 65 nach Maß¬
gabe des Regulativs inst 150 Thlr. für 1870, 400
Thlr. für 1871 und 650 Thlr. für 1872 bewilligen.

Nr. 83.
Der Landtag wolle die Ausgabeß. 66 mit 1800

Thlr. für 1870, 1500 Thlr. für 1871 und 100 Thlr.
für 1872 bewilligen.



Nr. 84.

Der Landtag wolle die Ausgabeß. 67 vorbehalt¬
lich der Abänderung zum Zweck der Abrundung mit 2018
Tblr 6 Pfennige für 1870, 1987 Thlr. 6 Pfennige
für 1871 und 2022 Thlr. 6 Pfennige für 1872 be¬
willigen.

Nr. 85.
Der Landtag wolle sich einverstanden erklären, daß

die dem Voranschlag nachgcfügten Schlußbemerkungen
l , 2 und 3 in der von Groszherzoglicher Staatsre¬
gierung vorgeschlagenen Fassung dem Voranschlag nach¬
gefügt werden.

Die Abstimmung wird aus-gesetzt.

Der zweite Antrag des Berichterstatters wird angenom¬
men.

Schließlich werden alle Anträge, über welche die Abstim¬
mung bisher ausgesetzt mar, angenommen.

Frist zur Stellung von Anträgen zur zweiten Lesung fol¬
gender Gesetzentwürfe: .

1) betr. Befreiung der Lombarddarlehen von der Stem-
pelabgabc,

2) betr. Taxe der Gebühren in Nerwaltnngssachen,
bis Montag den 28. Februar Abends.

Schluß der heutigen Sitzung 1 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung wird angesagt werden.

Der Berichterstatter
Bucholtz.



Bericht
über

dir Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Sechszehnte Sitzung.

Oldenburg , den 2. März 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : 1) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Aufnahme der Wechselproteste.
2) DeSgl. des Gesetzentwurfs, bctr. die Aufhebung der besonderen bei Jntercessioucn der Frauen geltenden

Vorschriften.
3) Desgl. deS Gesetzentwurfs, betr. die Gebühren in Verwaltungssachen.
4) Desgl. des Gesetzentwurfs, betr. die Befreiung der Urkunden über Lombarddarlehen von der Stempel-

abgabe.
5) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die Petition des Pächters Bruns  zu Seefeld um

Erbauung neuer Gebäude.
6) DeSgl., betr. die Petition der 3 Gemeinden des Sagterlandes um Erbauung einer Chaussee von FrieS-

opthe durch Sagterland zum Anschluß an die Oldenburg-Leerer Eisenbahn.
7) Desgl., betr. die Petition des Gcmeinderaths zu Esenshamm um Erbauung einer Chaussee von Haven¬

dorf nach Kleinensiel.
8) Desgl. über die Petition des Schmicdemeistcrs Oltmann  zu Huntlosen und Genossen, betr. Auf¬

hebung des Brückengeldes zu Dehland.
9) DcSgl., betr. die Petition der Grund- und Hausbesitzer zu Neuwangerooge um Erlassung der ihnen

vom Staate zum Bau ihrer Häuser gegebenen Vorschüsse re.
10) Desgl., betr. die Petition vieler Mühlcnbesitzer und die Petition des ZiegeleibesitzersG. W. Lcmme

in Varel um Abschaffung der Recoguitions-Abgaben von Mühlen, Ziegeleien rc.
11) Desgl. des Petitionsausschusses, betr. die Petition des G. W. Lemme  in Varel um freie Theilung

geschloffener Stellen und um Revision der Forst- und Jagdgesetze.
12) Bericht des Gesetzgebungsausschusses über den Entwurf eines Gesetzes, betr. anderwcite Classification

von Staatsstraszen im Fürstenthum Birkenfcld.
13) Bericht des KrougutSausschusses, betr. Gesetzentwurf wegen Jncorporirung der vormals Holstein'schen

Gebietsthcile in das Fürstenthum Lübeck.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertisch: die Reg.-Commissäre Ruhstrat,
Selkmann , Jansen , Römer.

Das Protokoll der vorigen Sitzung wurde vom Schrift¬
führer Strödt hoff  vorgelesen und genehmigt.

Eingegangcn waren:
1) ein vertrauliches  Schreiben Großherzoglichcn

Staatsministeriums in Eisenbahn-Angelegenheiten. (An
den Eisenbahnausschuß.)

2) Petition der Gemeinde Eckwarden, betr. Verlegung des
Wohnsitzes des Amts- Einnehmers für den Neben-
hebungSbezirk des Amts Stollhamm »ach Burhave oder
Tossens. (An den Pctitionsausschuß.)

3) Desgl. desgl., betr. Verlegung des Amtssitzes vonEll-
würdcn nach Stollhamm rc. (An denselben Ausschuß.)

4) Desgl. des Hausmanns E. Kuck zu Rastede und des
Gastwirlhs C. Geiler das., betr. authentische Inter-
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pretation des Gesetzes vom 28. Mär; 1867, betr.
die Sicherung der in der Nabe der Eisenbahnen bele-
genen Gebäude gegen Feuersgefahr. (An denselben
Ausschuß.)

5) Desgl. der Eingesessenen der Bauerschaft Buttel, betr.
den Ausbau der Chaussee von Dedesdorf über But¬
tel bis zur Landesgrenze. (An den Finanzausschuß./

6) Desgl. der Einwohner des Stadtgebiets Delmenhorst,
betr. Trennung des Stadtgebiets von der Stadt Del¬
menhorst. (An den PctitionSausschuß.)

7) Schreiben Großherzoglichen Staatsministcriums, betr.
den ß. 3 des Gesetzentwurfs wegen einiger Abänderun¬
gen und Ergänzungen des Ablösungsgesetzes vom 11.
Februar 1851. (An den Gesetzgebungsausschuß.)

8) DeSgl., betr. den Voranschlag für die Eisenbahn-Be¬
triebskasse des Herzogthums für 1870/72. (An den
Finanzausschuß.)

9) Desgl., betr- Bewilligung der Kosten zur Erhaltung
des Durchschlags nach den oberahnischen Feldern rc.
(An denselben Ausschuß)

10) Desgl., betr. Einverständniß mit dem Beschlüsse des
Landtags zu H. 26 des Voranschlags der Ausgaben
des Herzogthums, betr. Ausgaben für Anlegung und
Unterstützung von Colonien(aä aota..)

11) Petition des Ausschusses der Capellengemeinde Gar-
rel-Beversbruch, betr. gesetzliche Beordnung der Tren¬
nung der CapellengemeindeGarrel-Beversbrüch von
der Capellengemeinde Crapendorf. (An den Petitions-
ansschuß.)

12) Desgl. des GemeinderathS zu Löningen, betr. Revi¬
sion des Einkommensteuer- Gesetzes. (An denselben
Ausschuß.)

13) Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriums, betr.
Bewilligung zu Z. 20 des Voranschlags der Ausgaben
des Fürstenthums Birkenfeld für 1870/72 in Betreff
Ausbaues einer Strecke der Jdarthal-Straße. (An den
Finanzausschuß.)

14) Desgl., betr. Bewilligung der Kosten zur Verbesserung
der Fischbachtbal-Straße. (An denselben Ausschuß.)

15) Petition der städtischen Vertretung der Stadtgemeinde
Brake um gesetzliche Regulirung des Handels mit Torf,
Steinkohlen, Kartoffeln rc. nach den Bestimmungen
der Maaß- und Gewichtsordnung des Norddeutschen
Bundes vom 17. August 1868 und der Eichordnung
vom 16. Juli 1869 (An den Petitionsausschuß.)

16) Eingabe des Vorstands der landwirthschaftlichen Ge¬
sellschaft zu Hatten, betr. Dank für die Eisenbahn¬
beschlüsse, (aä aots.)

Hierauf übernahm der Vicepräsident Gr aep el den Vorsitz.
Tagesordnung:
I. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

die Aufnahme der Wechselproteste.
Berichte. XVI. Landtag.

Hierzu lag folgender Antrag vor:
In dem Entwurf die Worte „im Aufträge des Amts¬
gerichts- zu streichen.

Hullmann . Strodthoff . Bargmann . Bünne
mcyer . Schildt . Lübben.

Abg. Schomarm: Schon bei der Verhandlung in der
ersten Lesung des Gesetzentwurfs hätte er hcrvorgehoben, daß
auch er die Streichung der Worte „im Aufträge des Amts¬
gerichts" beabsichtigte. Er könnte sich demgemäß dem Anträge
anschließen: nur würde durch Annahme desselben eine weitere
redaktionelle Aendcrung des Entwurfs nothwendig, indem es
statt „bei demselben angcstellten" heißen müßte „bei dem
Amtsgerichte angcstellten."

Mit der vom Abg. Schomann  in Anregung gebrach¬
ten, von dem Antragsteller acceptirtcn Aendcrung wurde der
Antrag angenommen, sodann auch der in dieser Weise modi-
ficirte Entwurf.

Der Präsident Hüll mann  übernahm wieder den Vorsitz.
II . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

die Aushebung der besonderen bei Jntercessio-
nen der Frauen geltenden Vorschriften.

Der Gesetzentwurf wurde angenommen.
III . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

die Gebühren in Verwaltungssachen.
Der»Gesetzentwurf wurde in der Gestalt, in welcher er

aus der ersten Lesung hervorgegangen war, ,angenommen.
IV. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

die Befreiung der Urkunden über Lombarddar¬
lehen von der Stempelabgabe.

Der Abg. Gräpel  stellte folgenden Antrag:
der Landtag wolle den in erster Lesung beschlossenen
Z. 1 in folgender Fassung annehmen:

Von der Stempelabgabe sind befreit alle Urkun¬
den über Lombarddarlehen, welche von den nach
Art. 25 Ziffer 13 des Gesetzes vom 19. October
1868 für das Herzogthum Oldenburg und vom 21.
desselben Monats für das Fürstenthum Birkenfeld,
betr. die Stcmpelgebühren, durch das Staatsmini¬
sterium als solche anerkannten Bankgeschäften und
diesen gleichgestellten Vorschuß- und Creditvereinen,
sowie von den Verwaltungen der Oldenburgischen,
der Jeverschen und der Birkcnfelder Ersparungskasse
gegeben werden, sofern nicht eine längere als
dreimalige Rückzahlungsfrist, vom Tage der Aus¬
stellung ungerechnet, festgesetzt ist.

Der Antrag fand ausreichende Unterstützung.
Abg. Graepel : Er käme auf das zurück, was er bei

der ersten Lesung gegen die Fassung des Gesetzentwurfs, wie
sie vom Ausschuß vorgenommen wäre, einzuwcnden gehabt
hätte. Dieser Fassung zu Folge wären von der fraglichen
Abgabe befreit alle Urkunden über Lombarddarlehen, welche
von Bankgeschäften, verschiedenen Ersparungskassen und den-
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senigen Vorschuß- und Kreditvereinen gegeben würden, welche
den Bankgeschäften gleichgestellt wären, sofern nicht eine län¬
gere. als dreimonatliche Rückzahlungsfristfestgesetzt wäre. ES
läge weder in der Absicht der Staatsregierung, noch des Land¬
tages. ohne Einschränkung die Darlehenscheine aller Bankge¬
schäfte zu befreien. Das Privilegium sollte auf solche Bank¬
geschäfte beschränkt sein, welche nach Art. 25 Z. 13 des Ol-
denburgischen Stempelgesetzes vom Staatsministerium als
Bankgeschäfte im Sinne dieses Gesetzes anerkannt wären.
Würde der Entwurf in der vom Ausschuß vorgeschlagenen
Fassung angenommen, so könnten leicht Mißverständnisseent¬
stehen, indem Inhaber von nicht privilegirten Bankgeschäften,
denen die betreffenden Bestimmungen des Stempelgesetzes ge¬
rade nicht gegenwärtig wären, glauben könnten, von der Ab¬
gabe frei zu sein.

Der Antrag des Abg. Gräpel  wurde angenommen,
dann der Entwurf mit dieser Aenderung:

V. M ün dlicher Ber icht des Fin anza usschu  sses,
betr . die Petition des Pächters Bruns zu Sce-
feld um Erbauung neuer Gebäude.

Der Allsschußantrag lautete:
Der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord¬
nung übergehen.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn t Der Pächter Bruns
hätte sich schon einmal mit einer Petition um Erbauung
eines andern Wohnhauses oder doch Reparirung des alten,
an den Landtag gewandt. Der Landtag wäre damals zur
Tagesordnung über die Petition übergcgangen. Jetzt hätte
der Pächter seinen Antrag wiederholt, indem er sich darauf
beriefe, daß sein Wohnhaus sehr schlecht und sonst nicht mehr
bewohnbar wäre und gestützt werden müßte, wenn es nicht
Umfallen sollte. — Der Pächter Bruns hätte eine große
Stelle in Pacht, im Ganzen von 134 Kataster-Jück nach
altem Maaß ; er bezahlte pro Jück 17 Thlr. , im Ganzen
2278 Thlr. Pacht. Dies betrüge für ca. 165 Jück nach
neuem Maaß 2^ Louisdor pro Jück. Es erschiene sehr
empfehlenswerth, diese Stelle in mehreren Abtheilungen zu
verkaufen. Sie eignete sich, weil sie nahe bei einem Kirch-
dorfe läge, ganz besonders dazu. Ein hoher Preis , 400
Thlr. Gold pro Jück, müßte bei den dortigen Preisverhält¬
nissen erzielt werden können. Im Ganzen ergäbe dies 66,000
Thlr. Gold oder 72,600 Thlr. Courant. Rechnete man Zinsen
zu-Iftz0/g, so machte dies 3267 Thlr. Crt., also einen Ueber-
schuß von 989 Thlr. Crt. über die jetzige Pacht von 2278
Thlr. Court. Zu diesem Gewinn kämen noch an Abgaben
und Kommunallasten, pro Jück 15 gs. gerechnet, 67 Thlr.
Der Vortheil pro Jahr betrüge also 1056 Thlr. Gingen
die 134 resp. 165 Jück in Privathände über, so würden sie
an Grundsteuer 134 Thlr. an die Staatskasse liefern. Das
machte zusammen 1190 Thlr. Courant jährlichen Gewinn.
Wollte man auch noch ein neues Haus bauen und solches
zu 9000 Thlr. Court, veranschlagen, so müßte man noch

jährliich für Verzinsung, Abnutzung und dergl. 6 0/0  rechnen
und würden hinzugchen jährlich 540 Thlr. Wenn also die
Stelle in mehreren Abthcilungen verkauft würde, so hätte
man mit Obigem einen jährlichen Vortheil von 1730 Thlr.
Court. Darum müßte jedenfalls ein Verkauf versucht und
auf keinen Fall gebaut werden. — Man könnte entgegen
halten, daß eine Hypothek für die dem Grafen Bentinck ge¬
schuldeten 1,900,000 Thlr. auf diesen Liegenschaften lastete.
Man könnte dem Grafen ein anderes Unterpfand bieten, bei
dem er nicht Schaden zu laufen brauchte. — Hätte man von
dem Princip absehen und den gewünschten Neubau ausführen
wollen, so wäre das Beste gewesen, denselben mit den Brand¬
kassengeldern für das zu Blexersande abgebrannte Haus zu be¬
streiten. Die Blexersander Ländereien befänden sich in der
Nähe von Nordenhamm und beständen wesentlich aus Grün¬
ländereien und Fcttweiden, eigneten sich demnach ganz be¬
sonders zur stückweisen Virpachtung. Man könnte so
25 Thlr. statt 17 Thlr. pro Jück bekommen.

Der Ausschußantrag wurde'angenommen.
VI. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses, betr . die Petition der dreiGemeinden des
Sagterlandes um Erbauung einer Chaussee von
Friesoythe durchSagterland zum Anschluß an die
Oldenburg -Leerer Eisenbahn.

Der Ausschußantrag lautete:
Der Landtag wolle die Petition der Großh. Staats-
'regierung znr etwaigen Berücksichtigung empfehlen.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Die Petition wäre
von den drei Sagterländischen Gemeinden Ramsloh, Sckarrel
und Strücklingen eingereicht worden. Sämmtliche Gcmeinde-
rälhe hätten unterschrieben. Ihr Wunsch ginge dahin: die
Staatsregierung zu ersuchen, mit dem Bail ' einer Chaussee
von Friesoythe durchSagterland zum Anschluß an die Olden¬
burg-Leerer Bahn vorzugehen. Im Chausseeplan hätte eine
sagterländische Chaussee von 4,8 Meilen Aufnahme gefunden.
Nachdem die Sachlage sich inzwischen geändert hätte, möchte
Wohl der Anschluß in Detern oder Stickhausen richtiger sein.
Die Gemeinden machten erhebliche Anerbietungen. Den Grund
und Boden der bedeutenden Wegstrecke wollten sie zu einem
beträchtlichen Theil hergeben, den Wegkörper wollten sie Her¬
stellen und gehörig befanden und die nöthigen Steine selbst
anfahren. Der Ausschuß wäre jedoch der Ansicht, daß sie
sich Wohl noch zu bedeutenderen Leistungen verstehen würden.
Wenn die Staatsregierung Unterhandlungen anknüpfte, würde
der große Bezirk von 3000 Seelen Wohl noch zn größeren
Opfern bereit sein. Andererseits wäre für die dortige Ge¬
gend von Seiten des Staates noch nicht viel geschehen. Da¬
her beantragte der Ausschuß Uebergabe der Petition zu ge¬
eigneter Berücksichtigung. Für Chausseen in wohlhabenden
Gegenden wäre der Grundsatz aufgestellt, daß der Staat nur
ftz der Kosten tragen müßte. An diesem Grundsätze ließe
sich in diesem Fall nicht festhalten. Eine so arme Gegend,
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wie die dortige, würde sonst vielleicht nie in den Besitz einer
Chaussee gelangen. Cr wollte nicht verkennen, daß die Chaussee
keine besondere Frequenz haben würde. Manche Frachten
würde sic der Eisenbahn aber immerhin zuführcn; soz. B. Holz
aus der Kloppenburger Gegend, welches jetzt nicht zur Eisen¬
bahn gebracht werden könnte, indem im Sommer nur leichtes
Fuhrwerk in dem dortigen Sande zu brauchen wäre, im
Winter der Wagenverkehr ganz aufhörte. Ließe man den
Sagterländern die Hülfe des Staates zu Theil werden, so
würde sich die ganze dortige Gegend heben. Uebrigens könn¬
ten die Gemeinden, da sie im Moore lägen und dort Thon¬
lager vorhanden wären, auch vielleicht Ziegelsteine brennen
und der Staatsregierung gegen billige Preise zur Verfügung
stellen. Bockhorner Ziegel würden das freilich nicht sein.
Aber auch in Ostfriesland gewönne man Steine aus solchem
Lehm, die für solche weniger benutzte Chausseen ausreichend
wären. — Natürlich müßte die Chaussee Gemeinde- und
nicht Staatschaussee werden.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
VII. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses, betr . die Petition deS Gemeinderaths
zu Esenshamm um Erbauung cinerChaussee von
Havendorf nach Kleinensiel.

Der Ausschußantrag lautete:
der Landtag wolle die Petition der Großherzlichen
Staatsregierung zur Berücksichtigung empfehlen.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Diese Chaussee wäre
in dem früheren Chausseeplan nicht mit enthalten gewesen.
Die Verhältnisse hätten sich inzwischen geändert. Die Leute
wären opferwilliger geworden. Früher wäre nicht daran zu
denken gewesen, daß der größte Theil der Baukosten von einer
Gemeinde übernommen werden könnte. Jetzt erböte sich die
Gemeinde CsenShamm, chz der zu 17,300 Thlr. veranschlagten
Kosten der gewünschten Chaussee aus eigenen Mitteln zu be¬
streiten, so daß nur l/z von 3460 Thlr. als Zuschuß vom
Staate zu bewilligen wäre. Sie führte nach Kleinensiel, wo
es Holzhandlungenund Ziegeleien gäbe und würde ziemlich
stark benutzt werden. Nach Verlegung des Amtes zu Dedes¬
dorf nach Ellwürden, würde sich der Verkehr noch erheblich
steigern, Dedesdorf läge Kleinensiel gerade gegenüber, eine
Fähre unterhielte die Verbindung zwischen beiden Orten. Die
Gemeinde Esenshamm hätte Fußwege allerdings angelegt, zu
Wagen wäre aber im Winter kein Durchkommcn. Wenn
erst die Eisenbahn nach Nordenhamm fertig wäre, was aller¬
dings nicht allzu bald ejntreten würde, so würde voraussicht¬
lich dort auch eine Haltestelle angelegt werden und der Bahn
durch die Chaussee mancher Verkehr zugeführt werden. -—
Namentlich mit Rücksicht auf die von der Gemeinde Esens¬
hamm gemachten Anerbietungen und unter der Voraussetzung,
daß auch diese Chaussee künftig nicht Staats -, sondern Ge¬
meindechaussee sein würde, hätte der Ausschuß seinen Antrag
gestellt.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
VIII. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses über die Petition des Sch miede Meisters
Oltmann zu Huntlosen und Genossen , betr . Auf¬
hebung des Brückengeldes zu Dehland.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle über die Petition zur Tages¬
ordnung übergehen.

Berichterstatter Abg. Russell: Mehrere Eingesessene der
Gemeinden Huntlosen und Hatten hätten sich mit der Bitte
an den Landtag gewandt, bei der Staatsregierung die Auf¬
hebung des Brückengeldes zu Dehland zu erwirken. Die
Sache verhielte sich folgender Maßen. Im Jahre 1860 hätte
sich ein Aktienverein zu dem Zwecke gebildet, eine Brücke bei
Dehland über die Hunte zu bauen. Von der Staatsregierung
wäre unter gewissen Bedingungen Genehmigung ertheilt wor¬
ben. In die im Jahre 1861 zum Gesetz erhobene Wcgeord-
nung hätte man einen Paragraphen gerade mit Rücksicht auf
diese Brücke ausgenommen, dem zu Folge Aktienvercinen und
Gemeinden ausnahmsweise die Erhebung von Brückengeldern
gestattet würde. Uebrigens wäre auch bei Ertheilung der Ge¬
nehmigung vorgesehen worden, daß die Staatsregierung die
Brücke gegen Zurückerstattung des 1300 Thlr. betragenden
Baukapitals übernehmen könnte. Es ließe sich nun allerdings
nicht verkennen, daß der Verkehr durch das Brückengeld nicht
unerheblich erschwert würde. Dasselbe betrüge ^ gs. für die
Person, 1 gs. für das Stück Vieh, 4 gs. für eine Fuhre.
Das wäre für Diejenigen, welche die Brücke passiren müßten,
eine nicht geringe Abgabe. Man hätte sich auch um Befreiung
von dieser Last an das Amt gewandt. Vom Amt wären
die Gemeinden Huntloscn und Hatten befragt worden, ob sie
die Brücke gegen Erstattung des Baukapitals übernehmen
wollten. Von diesen Gemeinden wäre aber auf den Vorschlag
nicht eingetreten worden. Nach der Wegeordnung hätten die¬
selben auch den Unterhalt der Brücke übernehmen müssen.
Sie wären hierzu nicht bereit gewesen, hätten vielmehr die
Beibehaltung des bisherigen Zustandes dem Interesse der Ge¬
meinden entsprechend gefunden. — Die Aktionäre hätten ein
Privatrecht auf das Brückengeld; in dieses könnte man nicht
eingreifen. Wollte man die Staatsregierung ersuchen, das
Brückengeld zu beseitigen, so müßte man dieselbe auch ermäch¬
tigen, das Baukapital zu erstatten. Dies wäre aber von den Pe¬
tenten nicht beantragt, die nur Aushebung des Brückengeldes
schlechthin wünschten, wozu man doch nicht berechtigt wäre.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
Die Gegenstände IX. und X. der Tagesordnung wurden

von derselben unter Zustimmung der Vertreter der Staats-
regierung und des Landtages abgesctzt, indem der betreffende
Berichterstatter erkrankt war.

XI. M ü ndlich er Berich t des Pctitionsausschus-
seS, betr . die Petition desG . W. Leinme in Varel

23»



180

-um freie Theilung geschlossener Stellen und um
Revision der Forst - und Jagdgesetze.

Der Ausschußantrag lautete:
der Landtag wolle diese Petition Großherzoglicher
Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung em¬
pfehlen.

Berichterstatter Abg. Massing : Er wollte die Petition
verlesen, indem so der Landtag am Besten ersehen könnte, in
welchem Sinne dieselbe abgefaßt wäre. (Der Abgeordnete
verlas die Petition.) Der Ausschuß hätte demgemäß geglaubt,
die Petition zur geeigneten Berücksichtigungempfehlen zu
können.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
XII. Bericht des GesctzgebungSausschusscs

über denCntwurf eines Gesetzes , betr . anderweite
Klassifikation von Staatsstraßen im Fürsten-
thum Birkenfeld.

Da ein Antrag auf Annahme oder Ablehnung des Ge¬
setzes im Ganzen nicht vorlag, wurde ans die artikelweise Be¬
rathung desselben eingetreten.

Ohne Debatte wurden die Anträge des Ausschusses Nr. 1,
Nr. 2, Nr. 3 angenommen, deren Inhalt folgender war:

Nr. 1.
Den Art. 1 des Gesetzentwurfs anzunehmen.

Nr. 2.
Dem Art. 1 folgende Bestimmung hinzuzufügcn:
die Instandhaltungder Futtermauern

a. auf der Straße suk 2 am s. g. Jnselsfels;
d. auf der Straße sud 3 von der Nohener

Brücke bis über die Steige;
o. auf der Straße sub 4 im Jdarer Berg

erfolgt bis weiter auf Kosten der Landeskasse.
Nr. 3.

Annahme deS Art. 2 des Gesetzentwurfs.
XIII. Bericht deS Krongutsausschusses , betr.

Gesetzentwurf wegen Jncorporirung der vormals
Holsteinischen Gebietstheile in das Fürstenthum
Lübeck.

Eine Ausschußminderheit (Wulff)  hatte beantragt:
Nr. 1.

Der Landtag wolle beschließen, bevor auf den Ent¬
wurf des Gesetzes im Einzelnen eingegangen werde,
daß als Art. 2 ausgenommen werde:

Die Verwaltung, die in diesem Gesetz vorgesehen
ist, endet, wenn nicht früher, mit dem 1. Januar
1874, bis dahin ist eine andere Verwaltung für
das ganze Fürstenthum Lübeck gesetzlich sestzustellen,
wobei als Grundlage angenommen wird, daß die
Mittclbehörde(Regierung) wegfällt.

Sollte der Antrag nbgelehnt werden, so stellt die Mino¬
rität in Uebereinstimmungmit dem Provinzialrath, des Fur-
stenthums Lübeck den Antrag:

Nr. 2.
Der Landtag wolle beschließen, den Gesetzentwurf

im Ganzen abzulehnen. .
Präsident : Es wäre nicht möglich, über diese beiden

Anträge, wie sie Vorlagen, nach der Geschäftsordnung die De¬
batte zu eröffnen. Die Geschäftsordnung schriebe vor,  wenn
ein Antrag auf Annahme oder Ablehnung eines Entwurfes
im Ganzen gestellt worden wäre, zunächst über denselben zu
entscheiden und dann erst in die Berathung über die Einzel¬
heiten deS Entwurfs einzutreten. So könnte auch im vor¬
liegenden Falle verfahren wären, wenn der Antrag 2 allein
gestellt wäre; nun ginge aber der Antrag 1 bereits ans die
Einzelheiten des Entwurfes ein. Der Antragsteller schlüge
vor, nur dann ans die Berathung des Entwurfs einzutrcten,
wenn dem Anträge 1 gemäß Einzelbestimmungendesselben in
einer gewissen Weise gefaßt würden. Der Antrag 1 ent¬
hielte eben schon ein Eingehen auf die Specialbcrathung,
man dürfte also nicht sagen, daß erst nach Annahme des An¬
trages auf die Spczialberathung eingetreten werden sollte.
Nur nachdem die Spezialderathung beschlossen wäre, könnte
in die Berathung des Antrages 1 eingetreten werden. Von
einer Bedingung, wie sie die Vorschläge des Antragstellers
enthielten, könnte also keine Rede sein. Da die Anträge im
Widerspruch mit der Geschäftsordnung ständen, müßte der
Landtag sic völlig unberücksichtigt lassen, wenn der Antrag¬
steller sie nicht abänderte. Entweder könnte der Letztere zu¬
nächst Ablehnung des Entwurfs im Ganzen beantragen und
wenn dieser Antrag nicht angenommen würde, den Antrag 1
wiederholen, jedoch ohne den Passus „bevor — eingegangen
werde," oder derselbe könnte auf den Antrag 2 verzichten
und, wenn der Antrag1 nicht angenommen würde, für seine
Person gegen das ganze Gesetz stimmen. Auch in diesem Fall
müßte der erwähnte Passus aus dem Anträge 1 in Wegfall
kommen.

Abg. Wulff zur Geschäftsordnung: Er glaubte, wo
es sich darum handelte, ob ein Gesetz im Ganzen angenommen
oder überhaupt nicht auf dasselbe eingetreten werden sollte,
wäre auch auf die Grundsätze Bezug zu nehmen, denen zu
Folge auf das Gesetz einzutretcn wäre oder nicht. Bei dieser
Frage müßte immer zunächst erörtert werden, unter welchen
Bedingungen, unter Voraussetzung welcher Grundzüge ein
Gesetz im Ganzen angenommen werden könnte. Oder es
müßte angegeben werden, aus welchen Gründen das Gesetz
abgelehnt werden müßte. Er glaubte auch nur die Annahme
eines solchen Grundsatzes beantragt zu haben, welcher dem
Gesetz einen ganz anderen Charakter geben würde. Deßhalb
gehörte sein Antrag 1 in die Vorberathung. Er stellte deß¬
halb den Antrag, auf Berathung und Beschlußfassung über
seine Anträge vor Eintritt in die Spezialdebatte einzugehen.

Präsident : Er müßte den Vorredner darin Recht geben,
daß bei der allgemeinen Berathung auch die Grundprinzipien
des Gesetzes in Frage kämen. Es wäre aber nicht möglich,
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wahrend derselben durch Annahme eines Artikels eine solche
Veränderung vorzunehmen, daß Prinzipien, die das Gesetz
noch nicht enthielte, in da.sselbe hineingetragen würden.

Der Landtag erklärte sich mit der Auffassung des Prä¬
sidenten einverstanden.

Präsident: Die MindcrheitSanträge wären somit be¬
seitigt. Doch gäbe er dem Antragsteller anheim, dieselben so
zu modifiziren, daß er aus dem Antrag 1 die Bedingung
striche und, falls er nicht von vornherein den Antrag aus
Ablehnung im Ganzen stellen wollte, auf den Antrag 2 ver¬
zichtete.

Abg. Wulff : Nachdem seine Anträge durch den Beschluß
der Versammlung wegfällig geworden wären, müßte sein An¬
trag 2 wegfallen, da er annähme, daß man von einer Ge¬
neraldebatte absähe; seinen Antrag 1 stellte er in folgender
Fassung:

Der Landtag wolle beschließen, daß als Art. 2 aus¬
genommen werde:

Die Verwaltung, die in diesem Gesetz vorge¬
sehen ist, endet, wenn nicht früher, mit dem1. Ja¬
nuar 1874, bis dahin ist eine andere Verwaltung
für das ganze Fürstenthum Lübeck gesetzlich fest¬
zustellen, wobei als Grundlage angenommen wird,
daß die Mittelbehörde(Regierung) wegfällt.

Es wurde in die Spezialberathung des Entwurfs ein-
getreten.

Zu Art. 1 und 2 der Vorlage lagen vor: der Antrag
der Mehrheit des Ausschusses(Ba rg in ann , Bünnemeyer,
Caminann , Huchting , Propping , Ramien , Scho-
mann , Schwegmann)  Nr . 1:

Annahme des Art. 1 und 2.
Ferner der angeführte Antrag der Minderheit (Wulff ).
Abg. Wulff : Das Fürstcnthum Lübeck hätte schon lange

an seinem großen Verwaltungsapparatgelitten. Ein so klei¬
nes Land, welches sich in äußerst schwieriger Finanzlage be¬
fände, könnte nicht wohl eine so große Verwaltung unter¬
halten. Dieselbe würde auch nach erfolgter Jnkorporirung
der neuen Landestheile viel zu groß und kostspielig für daS
Fürstenthum sein. So lange das Großherzogthum ein Staats¬
grundgesetz hätte, wäre eine Aenderung dieser Verhältnisse ver¬
zögert worden. Jetzt, wo cs sich um die Aufnahme Ahrens-
bäcks handelte, müßte eine Garantie beschafft werden, daß
diese Angelegenheit demnächst beordnet würde, sonst würde sich
deren Erledigung noch viel länger, als bisher, verzögern.
Er wollte nicht näher auf diese Frage eingehcn, es erschiene
genügend darauf hinzuweisen, daß im Herzogthum eine Reor¬
ganisation der Verwaltung erfolgt wäre, im Fürstenthum
Lübeck noch nicht, wo das Bedürfniß nach einer solchen nur
um so größer geworden wäre. — Dian könnte nun noch die
Frage aufwerfen, ob die von ihm vorgeschlagene Bestimmung
in diesem Gesetzentwurf zulässig wäre. Die Aufnahme dersel¬
ben erschiene aber dringend geboten. Wenn die Staatsregierung

es mit der Ausführung des Staatsgrundgesetzes ehrlich ge¬
meint hätte, so hätte sie während der letzten 22 Jahre Ge¬
legenheit genug gehabt, mit der fraglichen Reform vorzugehen.
Eine gesetzliche Garantie müßte dem Lande geboten werden.
Ueber Anträge auf Empfehlung zur Berücksichtigung ginge
die Staatsregierung stets leicht hinweg. Auf solche vermöchte
er kein Gewicht mehr zu legen. Jetzt wäre cs an der Zeit,
dem Lande eine Garantie zu schaffen und auszusprechen, daß
der jetzigen Verwaltung nur ein provisorischer Charakter bei¬
zumessen wäre.

Reg.- Commissär Jaitseu : Wenn sich der Abgeordnete
Wulff  dazu verstanden habe, der Staatsregierung den Vor¬
wurf zu machen, daß sie es nicht ehrlich mit der Ausführung
des Staalsgrundgesctzes meine, so müsse er seinerseits im Na¬
men der Staatsregierung diesen Vorwurf entschieden zurück-
weisen. Auch darauf wolle er aufmerksam machen, daß cs
ein Jrrthum sei, wenn der Abgeordnete Wulff  die bisherige
Organisation der Verwaltung im Fürstenthum Lübeck als eine
provisorische ansehe, welche einer definitiven Regelung nach
Maaßgabe des Art. 111 des Staatsgrundgesetzes noch erst
bedürfe. Ob eine Vereinfachung der Behördenorganisation
im Fürstcnthum möglich sei, sei lediglich eine Zweckmäßig-
keitsfrage, welche nicht vor der Einverleibung der neuen Ge-
bietstheile beantwortet werden könne, und der Art. 111 des
Staatsgrundgesetzes habe damit Nichts zu schaffen.

Präsident: Er hätte den Ausdruck des Abgeordneten
Wulff,  daß die Staatsregierung es mit der Ausführung
des Staatsgrundgesetzes nicht ehrlich meinte, nicht wörtlich
verstanden. Es wäre Wohl nur ein in der Eile des münd¬
lichen Vortrages nicht richtig gewählter Ausdruck des Redners
gewesen. Anderen Falls würde sich derselbe allerdings gegen
die parlamentarische Ordnung schwer vergangen haben.

Abg. Wulff : Die jetzige Verwaltungsorganisation hätte
im Fürstenthum Lübeck schon bestanden, als das Staatsgrund¬
gesetz eine Vereinfachung im Verwaltungswesen in Aussicht
gestellt hätte. ES wäre nicht daran zu zweifeln, daß die
jetzige Regierung zu Eutin nicht im Sinne des Staatsgrund¬
gesetzes wäre. Ein so großer Verwaltungsapparat könnte
für ein so kleines Land durchaus nicht vortheilhaft sein. Und
auch eine volksthümliche Verwaltung, wie sie das Staats¬
grundgesetz wollte, bestände nicht. In keiner Weise wäre dem
Staatsgrundgesetz entsprochen. Von einer Vereinfachung des
Verwaltungswesens wäre nicht die Rede, ebenso wenig hätte
man Sorge für eine direkte Verhandlung zwischen Volk und
Regierung, wie sie im Staatsgrundgesetz vorgesehen wäre,
getragen. Er müßte bestreiten, daß der gegenwärtige Zustand
im Sinn des Staatsgrundgesctzes wäre. Es erschiene ge¬
rechtfertigt, die jetzige Verwaltungsorganisation nicht als eine
definitive, sondern nur als eine provisorische zu bezeichnen.

Abg. Massmg : Wenn er sich auch nicht in allen Stücken der
Minderheit anschließen könnte, so doch in Betreff dieses An¬
trages. Beide Fürstenthümer kämen ihm rückstchtlich ihres



Verwaltungsapparats gegenüber dem Herzogthum wie Kinder
eines Soldaten vor, die Uniform, Säbel und Helm ihres
Vaterö angelegt hätten. Eine so kostspielige Organisation
wäre nicht mehr nöthig- Man könnte leicht 10,000 Thlr. an
Gehalten und Geschäftskosten in .Folge einer Vereinfachung
des Behördenwcsensersparen. Das Rad der Geschäfte würde
so gut weiter laufen, wie bisher. Wenn man auf die Nach¬
barländer sähe mit ihrer einfachen Verwaltung in Distrikten
von weit größerem Umfang und größerer Seelenzahl, so
möchte man sich in die Haare greifen und ausrufen: „Um
Gottes Willen! wären wir doch auch so weit!"

Der Berichterstatter der Ausschußmehrheit Abg. BÜMte-
meyer: Seiner Ansicht nach gehörte die von der Minderheit
beantragte Bestimmung überhaupt nicht in das Jnkorpora-
tionsgesetz.

Jedenfalls wäre es unrichtig, einen bestimmten Zeitpunkt
für Durchführung der gewünschten Reform festzusetzen. Wenn
die Bestimmung dieses Zeitpunktes wegfiele, so könnte der
Antrag Wohl Zustimmung finden. Jeder müßte dem Antrag¬
steller darin beipflichten, daß die Verwaltung so weit thunlich
vereinfacht werden müßte.

Schluß der Debatte.
Abg. Wulff  trug auf Aufhebung des Schluffes der

Debatte an.
Der Antrag wurde angenommen.
Abg. Wulff : Er hätte allerdings gern die Festsetzung

eines bestimmten Zeitpunktes in seinem Antrag beibehalten.
Da er aber fürchten müßte, daß der Antrag in dieser Fassung
nicht durchzubringen wäre, wollte er den betreffenden Passus
streichen und seinen Antrag nunmehr in folgender Form bei¬
behalten:

Der Landtag wolle beschließen, zwischen Art. 1 und
2 folgenden Artikel einzuschalten:

»Die Verwaltung, die in diesem Gesetze vorge¬
sehen ist, ist eine provisorische. Eine Organisation
der Verwaltung ist vorzunehmeu, wobei als Grund¬
lage angenommen wird, daß die Mittelbehörde(Re¬
gierung) wegfällt."

Abg. SchoMlNM: Die Worte des Antrages: »Die Ver¬
waltung ist eine provisorische," wären anscheinend so zu ver¬
stehen, daß sie sich auf die Verwaltung im engeren Sinn,
nicht auch auf die Justizverwaltung bezögen. Aber auch so
könnte mau dem Landtage nicht wohl zumuthen, in dem Ge¬
setze auszusprechen, daß das Fürstenthum Lübeck, so lange das
Staatsgruudgesetz in Geltung wäre, nur von provisorischen
Behörden, höheren, wie niederen, verwaltet worden wäre. Ein
solcher Antrag wäre unannehmbar. Wenn der Antrag ferner
dahin ginge, daß nach einer Verminderung und Beschränkung
der Verwaltungsbehörden im Fürstenthum gestrebt werden
sollte, so könnte man hierüber verschiedener Ansicht sein. Er
gäbe zu, daß eine Aenderung Wohl getroffen werden könnte.
In einem Spezialgesetz ließen sich solche allgemeine Grund¬

sätze aber nicht erledigen. Eine solche Bestimmung eignete
sich für ein Grundgesetz, welches durch weitere Gesetze zur
Ausführung zu bringen wäre. Wollte man dieselbe in ein
Spezialgesetz aufnehmen, so müßte in das letztere auch eine
veränderte Organisation der einzelnen Glieder der Verwaltung
ausgenommen werden. Es wäre in dieser Richtung nur Et¬
was zu erreichen durch einen besonderen Antrag auf ein an
die Staatsregierung zu richtendes Ersuchen: auf anderweitige
Organisation der Verwaltungsbehörden, besonders auf den
Wegfall der Regierung, Bedacht zu nehmen. Ein Beschluß,
wie er vorgcschlagen würde, wäre unhaltbar und unaus¬
führbar.

Abg. Wulff (erhielt noch einmal das Wort mit Zu¬
stimmung des Landtags) :

Er ersuchte den Landtag, seinen Antrag anzunehmcn, wenn
auch hervorgehoben wäre, daß er nicht in das Gesetz paßte.
So würde man doch eine bestimmte Garantie für die Aus¬
führung der gewünschten Reform erlangen. Einem Antrag,
welcher auf ein bloßes, an die Staatsregierung zu stellendes
Ersuchen gerichtet wäre, könnte kein Werth beigemessen wer¬
den. Seit 20 Jahren hätte das Fürstcnthum Lübeck genug
Ersuchen an die Staatsregierung gestellt, die Verwaltung
wäre doch immer dieselbe geblieben. Die Verwaltung des
Hauptlandes hätte man reorganistrt, man sollte nicht das be¬
dürftigste Nebenland zurückstehen lassen. Die Bestimmungen
des Staatsgrundgesetzes wären dehnbar, ein festerer Beschluß
thäte Noth, ein sicherer Anhaltspunkt, von dem aus die Aus¬
führung der staatsgrundgesetzlichenVerheißung mit Erfolg
verlangt werden könnte. Eine bessere Redaktion des Wort¬
lautes des Antrages könnte recht Wohl in der zweiten Lesung
des Entwurfs vorgcnommen werden. Auch wie er vorläge,
würde der Antrag den Zweck erfüllen, dem Lande eine größere
Sicherheit in Betreff der Aenderung des Verwaltungsapparats
zu geben. Er wiese endlich darauf hin, daß der Antrag in
seiner jetzigen Fassung auch der Intention deS Berichterstatters
der Mehrheit entspräche. Dem Abgeordneten Schomaun
gegenüber hätte er zu bemerken, daß sein Antrag sich nicht
auf die Justizbehörden, sondern lediglich auf die Verwaltungs¬
behörden bezöge. Er bäte den Landtag dringend, seinen An¬
trag anzunehmcn.

Abg. Bürmemeysr : Er hätte allerdings bemerkt, daß
der Wunsch vorliegen möchte, die Behörden zu vermindern,
aber nicht erklärt, dem erst nach seinem Vortrage gestellten
Anträge des Abgeordneten Wulfs  unbedingt zustimmen zu
wollen. Auch wäre er der Ansicht, daß der Schlußsatz des
Antrages: »wobei als Grundlage angenommen wird, daß die
Mittelbehörde(Regierung) wcgfällt", hier schwerlich gesetzlich
festgestellt werden könnte.

Der Antrag der Minderheit (Wulff)  wurde abgelehnt.
Die Art. 1 und 2 der Vorlage wurden dem Anträge 1

der Mehrheit des Ausschusses gemäß angenommen, ebenso der
Mehrheitsantrag2 auf Annahme des Art. 2.
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Zur Debatte wurden verstellt der Art. 4 der Vorlage
und die Anträge deS Ausschusses3, 4, 5, 6 und 7, welche

Anstatt Ziffer 2 und 3 im §. 2 zu setzen:
2. der Ort Schwartau und der Flecken Ahrcns-

böck. . 2 Abg.
Nr. 4.

Den ß. 3 zu streichen und an dessen Stelle zu
setzen:

Z. 3. Das Wahlkollegium wird durch die zu¬
letzt gewählten Wahlmänner zur Wahl der Abge¬
ordneten sür den Landtag gebildet.

Nr. 5.
Im Z. 4 die Worte: »im zweiten dem Ortsvorsteher

des Ortes Schwartau, im dritten dem Fleckenvorsteher
des Fleckens Ahrcnsbock" zu streichen und hinter den
Worten: »im Dienste Nettesten" einzuschalten: „Orts-,
Fleckens- oder".

Nr. 6.
Der Landtag wolle dem Art. 4 hinzufügen:

Z. 5/ In den neuen Gebietstheilen sind die
Wahlmänner nach den Bestimmungen des Wahl¬
gesetzes vom 21. Juli 1868 zu wählen. Bis zu
einer Neuwahl zum Provinzialrathe sür das ganze
Fürstenthum haben die Wahlmänner der neuen
Landestheile vier Mitglieder zum Provinzialrathe
zu wählen.

Nr. 7.
Den Art. 4 mit den beschlossenen Aenderungcn an-

zuuchmeu.
Ferner stellte der Reg.-Commissär Jansen  Namens

der Staatsregierung zum Art. 4 folgenden Antrag:
Der Landtag wolle beschließen, an Stelle desselben

folgender Uebergangsbestimmung seine Zustimmung
zu ertheilen:

Art. 4.
Bis zur definitiven gesetzlichen Regelung der

Bildung der Wahlkollegien sür die Provinzialrathe
in Gemäßheit des Art. 3 des Gesetzes vom 23. No¬
vember 1852 werden die abgetretenen Gcbietstheile
im Provinzialrath durch sechs Mitglieder vertreten,
zu deren Wahl die Mitglieder der Gemeinderäthe
in der Weise zu Wahlcollegien(Art. 2 und 3 des
Gesetzes vom 23. November 1852) zusammentreten,
daß die Mitglieder des Gemeinderathes von Ahrens-
böck, die Mitglieder der Gemeinderäthe von Siblin,
Züsel und Gnissau und die Mitglieder der Ge¬
meinderäthe von Curau und Stockelsdorf je zwei
Mitglieder des Provinzialrathes wählen.

Reg.-Commissär Jansm : In Betreff der Bildung der

Wahlkollegien hätte der Ausschuß beantragt, den Art. 4, wie
er in der Regierungsvorlage formulirt wäre, abzulehnen und
dafür an der Bestimmung, daß die Wahlen zum Provinzial¬
rath durch die Wahlmänner für die Landtagswahl erfolgen
sollten, festzuhalten. Die Staatsregierung könnte nicht um¬
hin, diesem Punkt eine prinzipielle Bedeutung beizulegen,
indem sie davon auSginge, daß die Frage, ob das Wahl-
Kollegium durch die Gemeinderäthe oder durch die Wahl¬
männer zu bilden wäre, durch die Gesetzgebung bereits im
ersteren Sinne entschieden wäre. Nach Art. 3 des Gesetzes
vom 23. November 1852 wären die Wahlkollegien für die
Provinzialräthenur so lange durch die Wahlmänner zu bil¬
den, bis die Verfassung der politischen Gemeinden in den
Fürstcnthümern nach Art. 66 A. 2 des Staatsgrundgesctzes
gesetzlich neu beordnet sein würde. Die neue Gemeinde¬
ordnung für das Fürstenthum Lübeck wäre aber schon längst
eingeführt; es erschiene hiernach die Ausführung des Art. 3
jetzt geboten. Die Staatsregierung erkennte aber an, daß
dieser Gegenstand mit der Jnkorporirung der neuen Landes¬
theile in einem nothwendigen Zusammenhänge nicht stände.
Nur aus Zwcckmäßigkeitsgründen hätte die Staatsregierung ihren
Vorschlag an diesen Gesetzentwurf geknüpft. Den einstimmigen
Bedenken des Ausschusses gegenüber, die vom Landtage wahr¬
scheinlich getheilt würden, könnte sich die Staatsregierung
demnach damit einverstanden erklären, daß die gesetzliche
Regelung der Provinzialrathswahlen von der Inkorporations-
Vorlage abgetrennt und die definitive Regelung dieser Ange¬
legenheit bis zum nächsten Landtage ausgcsetzt würde. Sie
hätte daher den Art. 4 der Vorlage zurückgezogen und eine
Uebergangsbestimmung beantragt, welche die demnächstige
Entscheidung nach allen Seiten offen hielte und der Richtung,
welche die Gesetzgebung zu nehmen haben würde, nicht Vor¬
griffe. —

Zur Motivirung der Uebergangsbestimmung hätte er
noch Folgendes zu bemerken: Der Vorschlag der Staats¬
regierung gehe dahin, baß sechs Mitglieder aus den neuen
Gebieten für das Provisorium dem Lübecker Provinzialrath
hinzuzutreten haben würden, entsprechend dem Bcvölkerungs-
verhältniß des neuen und der alten Theile deS FürstenthumS,
welches sich in runden Ziffern wie 4 zu 7 stellte. In Wirk¬
lichkeit würde allerdings die Vertretung AhrenSböcks alsdann
etwas stärker sein, als verhältnismäßig diejenige deS bisherigen
Fürstenthums. Hiergegen ließe sich aber schwerlich etwas ein¬
wenden, da die neuen Gebietsthcile namentlich während der
ersten Zeit manche besondere Interessen im Provinzialrath
zu vertreten hätten. Wenn die Einrichtung, daß der
Provinzialrath theilweise durch die Wahlmänner, theil-
weise durch die Gemeinderäthe gebildet würde, eine definitive
sein sollte, so wäre diese gemischte Zusammensetzung immer-
hin ein Uebclstand. Da es sich aber nur um einen Ueber-
gangszustand von wenigen Jahren handelte, so wäre kein
Gewicht darauf zu legen.
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Zugleich zöge die Staatsregierung die Vorlage, betr. die
Wahlen zum Provinzialrathe des Fürstenthums Birkenfeld,
zurück, unter dem Vorbehalt, dieselbe ebenfalls beim nächsten
Landtage wieder einzubringeu.

Abg. Büunemeyer : Der Ausschuß mit Ausnahme des
Abg. Wulfs  wäre mit dem Vorschläge der Staatsregierung
einverstanden.

Abg. Schommni: Mit der Staatsrcgierung wäre er
darin einverstanden, daß, nachdem die Verfassung der Ge¬
meinden in den Fürstcnthümern gesetzlich neu geordnet wäre,
der Art. 3 des Gesetzes vom 23. November 1852 die Ein¬
führung eines andern Modus für die Wahlen zum Provin¬
zialrath verlangte. Das Gesetz sagte aber nur, daß bis zur
Einführung einer neuen Gemeindeverfassung die Wahlmänner
den Proinzialrath bilden sollten, nicht, daß nach erfolgter
Einführung die Regelung in der Weise vorzunchmen wäre,
wie die Staatsregierung vorschlüge. Es wäre nothwendig,
eine Übereinstimmung zwischen den Ansichten des Landtags
und der Staatsregierung herbeizuführen, wenn der bisherige
Wahlmodus nicht bcibehalten werden könnte. Man müßte
den Weg der Unterhandlung einschlagen. Er billigte daher
die Zurückziehung des Art. 4 des Entwurfs. Der Landtag
möchte sich mit derselben einverstanden zeigen und auf die
Ausschußanträge zu diesem Artikel nicht eintreten.

Abg. Wrrlff: Er müßte sich durchaus gegen den heutigen
Vorschlag der Staatsrcgierung erklären und bäte, an den
Ausschußanträgen festzuhaltcn. In dem Gesetz. vom 23.
November 1852 wäre vorgesehen, daß, solange kein anderes
Gesetz eingeführt würde, der Provinzialrath durch die Wahl-
männcr gebildet werden müßte. Eine gesetzliche Grundlage
müßte er bei einem Wahlkollegium vermissen, welches theils
aus Gemcinderäthen, theils aus Wahlmännern bestände. Die
Periode des gegenwärtigen Provinzialraths wäre demnächst
beendet; die Neuwahlen zum Provinzialrath ständen vor der
Thür. Warum dieselben in Ahrensböck nicht durch Wahl¬
männer erfolgen sollten? Wenn dies nicht der Fall sein
sollte, so würde das eine Umgehung der Gesetze sein, der alle
und jede Grundlage fehlte. Ein gemischtes Wahlkollegium,
wie cs vorgeschlagcn würde, stände in offenbarem Widerspruch
mit den Gesetzen. Er müßte die Annahme der Ausschußan-
träge dringend empfehlen.

Abg. Bargmamn Er nähme als Mitglied der Ans¬
schußmehrheit Gelegenheit, sich über die vorliegende Frage auS-
zusprechen. Mit der Zurücknahme des Art. 4 von Seiten der
StaatSregicrung und den von derselben beantragten Ueber-
gangsbcstimmungenwäre er einverstanden. Auch die übrigen
Ausschußmitglieder, abgesehen von der Minorität, hätten,
nachdem ihnen die Absicht der StaatSregicrung privatim kund-
gcgeben worden wäre, sich mit derselben einverstanden erklärt.
Mit dem Regierungskommissärfürchtete er keine Unzuträglich¬
keiten, wenn die definitive Beordnung der Wahlen zum Pro¬
vinzialrath jetzt für einige Jahre hinausgeschoben würde.

Der Provinzialrath würde so komponirt werden, daß ein
Theil von den Wahlmännern, ein Theil von den Gcmeinde-
röthcn gewählt würde. Die inneren Gründe, aus denen der
Abgeordnete Wulff  eine solche für einige Jahre getroffene
Einrichtung für rechtlich unmöglich und unthunlich hielte,
wären für ihn unerfindlich.

Abg. Wttlfft Er wollte noch hervorheben, daß im alten
Fürstenthum die Wahlen zum nächsten Provinzialrath noch
nicht vollzogen wären. Auf Einen Kreis kämen dort nur
zwei Wahlmänner; wenn diese difientirten, müßte das Loos
entscheiden. Ob man das noch eine Wahl nennen könnte?
Die Wahlkreise müßten zuerst neu bestimmt werden. Nach
Einführung des neuen Landtagswahlgesetzes wären die alten
Bestimmungen nicht mehr haltbar. Eine gesetzliche Regelung
erschiene durchaus geboten. Es handelte sich um eine Wieder-
Wahl für eine ganze Periode, nicht auf Ein Jahr allein.
Wenn der jetzige Provinzalrath nicht noch einmal zusammen
kommen sollte, müßte vielleicht sofort gewählt werden. — Die
Ausschußanträge wären ganz im Sinne des Provinzialrathes
gestellt. Er müßte dieselben aufrecht erhalten.

Reg.-Kommissär Jansen : Er wollte nur noch zur
Orientirung über die gesetzliche Lage der Sache bemerken, daß
das Gesetz vom 23. November 1852 eine Aenderung der
Kreise für die Provinzialrathswahlen im Verordnungs-
Wege  zulafie. Sollte anerkannt werden, daß die Wahlkreise
gegenwärtig, nach Erlassung des neuen Wahlgesetzes, zu klein
wären, so könnte dieser Uebelstand einfach durch eine Verord¬
nung beseitigt werden. Die Bedenken des Abgeordneten Wulfs
wären demnach nicht zutreffend.

Ueber den zuletzt eingebrachten Antrag der Staats-
rcgicrung wurde, als den von dem Art. 4 der Vorlage am
Weitesten sich entfernenden, zuerst abgestimmt.

Derselbe wurde angenommen.
Hierdurch waren die Ausschußanträge zum Art. 4 er¬

ledigt.
Es wurde zur Debatte verstellt der Art. 5 der Vor¬

lage.
Die Mehrheit des Ausschusses beantragte:

Nr. 8.
Im Z. 3 die Worte: „und die Bestimmungen der

W. 1 und 2 treten" zu streichen und hinter dem
Worte: „Wahlgesetz" zu setzen: »tritt mit der Jncor-
porirung.<»

Nr. 9.
Im Z. 4 die Worte: »Mitgliedern der Gemeinde-

räthe der sechs Gemeinden" zu streichen und an deren
Stelle zu setzen: „Wahlmänner."

Nr. 10.
Den Art. 5 mit den beschlossenen Aenderungen an-

zunehmen.
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Präsident: Durch die Annahme des Antrages der Staats-
regierung zum Art. 4 erschienen die Majoritätsanträge zu
Art. 5 erledigt. Der Art. 5 der Vorlage wäre ohne diesel¬
ben zur Debatte zu verstellen.

Abg. Schornan« : Ihm erschiene es nicht nöthig, die An¬
träge ohne Weiteres bei Seite zu stellen. Vielleicht würde
gewünscht, daß das Wahlgesetz sofort mit der Jnkorporirung
in Kraft träte. Mit dem soeben gefaßten Beschluß würde
dieser Wunsch nicht in Widerspruch stehen.

Abg. Bargmann : Es wäre keineswegs ausgeschlossen,
daß der Abgeordnete durch Wahlmäuner und nicht durch die
Gemeinderäthe gewählt würde, wenn auch als zulässig aner¬
kannt worden wäre, daß die Provinzialrathsmitglieder in letz¬
terer Weise gewählt werden sollten.

Präsident: Er hätte sich überzeugt, daß es allerdings
bei den Anträgen bleiben könnte und seine anfängliche An¬
sicht, daß dieselben durch die gefaßten Beschlüsse wegfällig ge¬
worden wären, aufgegebcn. Nur der Ausdruck des Berichts
des Ausschusses, daß die vorgcschlagenen Aenderungcn des
Art. 5 aus dem im Art. 4 angenommen Prinzip folgten,
hätte ihn zu der als unrichtig erkannten Auffassung verleitet.

Reg.-Kommissär Jansen : Die Eingangsworte des
Z. 4 »bis zu dem im Z. 3 bezeichnten Zeitpunkte" müßten
für den Fall, daß die Ausschußanträge angenommen würden,
geändert werden, da doch nicht die Absicht bestehen könnte, vor
erfolgter Jncorporirung den neuen Landesthcilen eine Ver¬
tretung im Landtage zu gewähren.

Abg. Schomann : Wenn der Z. 3 in der Fassung:
„das Wahlgesetz tritt mit der Jnkorporirung in Kraft" an¬
genommen würde und ebenso der Z. 4 mit den vom Aus¬
schuß vorgcschlagenen Abänderungen, so würde zugleich mit
der Jnkorporirung auch das LandtagSwahlgesctz in Kraft tre¬
ten. Wenn in dieser Periode der Landtag noch einmal zu-
sammenträte, wäre es gut, wenn auch die Ahrensböcker ver¬
treten wären. Sofort mit der Jnkorporirung wäre auch zu
veranlassen, daß nach dem Wahlgesetz von 1868 Wahlmänner
für Ahrensböck gewählt würden.

Wenn auch nicht die Mitglieder des Provinzialraths
durch dieselben zu wählen wären, so doch der LandtagSabge-
ordnete. Auf 500 Seelen käme ein Wahlmann; das gäbe
für eine Bevölkerung von 12,000 Seelen schon ein erkleck¬
liches Wahlkollegium, das die Landtagswahl recht Wohl vor¬
nehmen könnte. Er müßte die Annahme der Ausschußanträge
befürworten.

Auf Vorschlag des Abgeordneten Bargmann  und des
Präsidenten stellte der Ausschuß schließlich den Antrag, die
§8- 3 und 4 in folgender Fassung anzunehmen:

Z. 3. Das Wahlgesetz tritt mit der Jnkorporirung
in Kraft.

Z. 4. Bis dahin, daß eine Neuwahl des ganzen
Landtages nothwendig wird, tritt dem Landtage ein
Abgeordneter für die abgetretenen Gebietsthcile hinzu,
Berichte. XVI. Landtag.

welcher von den unter Leitung eines Wahlkommissärs
zu einem Wahlkollegium zusammentretenden Wahl¬
männern der neuen Landcstheile uach Maßgabe der
Bestimmungen des Abschnittes III . des Wahlgesetzes
gewählt wird.

Tie ZK. 3 und4 wurden in der vorgeschlagenen Fassung
angenommen, ebenso der Art. 5 mit den beschlossenen Aen-
derungen.

Die Art. 6—11 der Vorlage wurden dem Anträge der
Ausschußmehrheit Nr. 11 gemäß angenommen.

Zum Art. 12 der Vorlage hatte die Mehrheit des Aus¬
schusses unter Nr. 12 beantragt:

Annahme des Art. 12.
Die Minderheit (Wulff)  hatte folgende Anträge ge¬

stellt:
Nr. 3.

Der Landtag wolle beschließen, daß zu Art. 12
Z. 1 am Schlüsse hinzugcfügt werde:

„Jedoch tritt das unterm 25. Juni 1864 er¬
lassene Jagdgesetz außer Kraft und werden an dessen
Stelle die das Jagdwesen betreffenden Gesetze des
Fürstcuthums Lübeck eingeführt."

Nr. 4.
Der Landtag wolle beschließen, daß der Art. 12

Z. 2 wie folgt angenommen werde:
Z. 2. Gesetze und Verordnungen von gesetz¬

licher Bedeutung, welche im Fürstenthum Lübeck
zur Zeit der Jnkorporirung der abgetretenen Ge-
bietstheile Geltung haben, können unter gutachtlicher
Zustimmung des Provinzialraths im Verordnungs¬
wege in den abgetretenen Gebietstheilen eingeführt
werden. Ausgenommen von dieser Einführung ist
jedoch das Gesetz vom 12. September 1857, be¬
treffend das Unterrichts- und Erziehungswesen und
das Gesetz vom 30. März 1864, betreffend Ab¬
änderung desselben.

Abg. Mails : Der Wunsch sämmtlicher Lehrer in den
neuen Gebietstheilen ginge auf Gleichstellung mit den Lehrern
im bisherigen Fürstenthum. Er stellte daher den Antrag:

Der Landtag wolle die Staatsregierung ersuchen,
die Gesetze des Fürstenthums Lübeck, soweit irgend
ausführbar (und noch nicht geschehen), baldmöglichst
auf die zu inkorporirenden Landcstheile auszudehnen.

Der Antrag fand ausreichende Unterstützung.
Abg. Wulff : Zunächst könnte er seinen Antrag zum

Art. 12 Z. 1 zur Annahme empfehlen. Das jetzt in Ahrens¬
böck geltende Jagdgesetz hätte bisher dort nicht bestanden und
wäre erst neuerdings dort eingeführt worden. Ihm zu Folge
mühten alle Grundbesitzungen, die nicht einen Flächenraum
von wenigstens 150 Tonnen L 240 ffZRuthen in arrondirter
Lage hätten, mit anderen gemeinschaftlich verpachtet werden.
Diese Bestimmung stände im entschiedenen Widerspruch mit
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dem Staatsgrundgesetz und enthielte eine schwere Beeinträch¬
tigung des freien Jagdrechtes. Das Gesetz hätte großen Un¬
willen in Ahrcnsböck hervorgerufen, Niemand wünschte die
Beibehaltung desselben. Deßhalb hätte er seinen Antrag 3
gestellt. Derselbe wäre, ebenso wie sein Antrag 4, ganz im
Sinne des Provinzialrathes, welcher seinerseits beide Anträge
angenommen hätte. — Der Antrag 4 zum Art. 12 Z. 2
hätte den Zweck, daß alle im Fürstenthumz. Z. geltende
Gesetze vor ihrer Einführung in die neuen Landcsthcile einer
Begutachtung des Provinzialrathes unterliegen müßten, der
sich zunächst darüber zu äußern haben würde, ob ihre Aus¬
dehnung auf Ahrcnsböck wünscheuswerth wäre oder nicht.
Ahrcnsböck würde im Provinzialrath mit vertreten sein; dieser
LandcStheil würde auf diese Weise doch gehört werden, wo
es sich um seine Angelegenheiten handelte. Die Wegeordnung
würde in Frage kommen, welche andere Bestimmungen ent¬
hielte, wie das gegenwärtig in Ahrcnsböck geltende Wegegesetz.
Möglicher Weise müßten die dortigen Wege um 4 Fuß brei¬
ter gemacht werden. So würden bei manchen rinderen Ge¬
setzen noch Fragen austauchen. — Wenn sein Antrag die Be¬
seitigung des in Ahrcnsböck geltenden Schulgesetzes ausschließen
wollte, so läge der Grund darin, daß die dortigen Einwohner
jetzt das Recht besäßen, ihre Lehrer selbst zu wählen und
durchaus nicht geneigt wären, dieses Recht aufzugeben. Wenn
die Lehrer auch vielleicht die im jetzigen Fürstenthum gelten¬
den Gesetze wünschten, so wäre doch das Volk im Ganzen
für die Beibehaltung der bisherigen Einrichtungen. Die
Lehrer hätten es nur auf höhere Gehalte abgesehen; die
könnten sie auch bekommen, auf jenes Recht wollte man aber
nicht verzichten. Dos im Fürstenthum jetzt geltende Schul¬
gesetz wäre äußerst mangelhaft, indem es die Lehrer zu wenig
zu treuer Pflichterfüllung anreizte.

Er ersuchte die Versammlung, seinen Anträgen zuzu-
stimmen.

Abg. Russell: Mit dem Abgeordneten Maas  wäre
er davon überzeugt, daß eine möglichst gleichmäßige Gesetz¬
gebung von hohem Werth sein würde. Der innere Verband
zwischen den alten und neuen Gebietstheilen würde so am
Besten gefestigt. Die Inkorporation würde so den AhrenS-
böckern auch liebsamer werden, indem die Oldenbnrgischen Ge¬
setze im Ganzen den Holsteinischen vorzuziehen wären. Es
wäre nicht richtig, mit dem Abgeordneten Wulff  auf ein¬
zelne Gesetze einzugehen. Wenn man die herausgreifen wollte,
müßte man die ganze Gesetzgebung einer Prüfung unter¬
ziehen. Diese Arbeit könnte der Landtag unmöglich über¬
nehmen, er müßte sie der Staatsregiernng überlassen und
deren Vorschläge erwarten. Wie mißlich die Prüfung einzel¬
ner Gesetze wäre, hätte man bereits dadurch erfahren, daß
in Betreff des in Ahrcnsböck geltenden Schulgesetzes die Ab¬
geordneten Wulffund Maas  in ihren Meinungen auseinan¬
der gingen. Jener hielte das Gesetz für so vortrefflich, daß
es beibehalten werden müßte. Dieser hielte die Einführung

der im Fürstenthum Lübeck geltenden Schulgesetze gerade für
einen besonders großen Fortschritt, lieber das Recht der
Schulachten, die Lehrer selbst zu wählen, könnte man verschie¬
dener Ansicht sein. Er hielte es nicht mit dem Abgeordneten
Wulff  für gut, dieses Wahlrecht, wie es bisher bestände,
beizubehalten. Seiner Ansicht nach wäre allerdings zunächst
die Schule Gemeindeanstalt, die Erfahrung lehrte aber, daß
die Wahl eines Lehrers mießlich wäre, wenn die Gemeinde
dieselbe allein vornähmc, — Besonders zu wünschen wäre die
Einführung der Oldenburger Steucrgesetze, weil glaubwür¬
dig behauptet würde, daß gegenwärtig Ahrcnsböck durch die
Grundsteuer überlastet wäre. Wenn die Regulirung nach
dem im Fürstenthum Lübeck geltenden Gesetz einträte, würde
dies bestimmt große Freude erregen. Durch möglichst geringe
Belastung der neuen Gebietstheile würbe die Neigung für
den Oldenburger Staat am Besten in denselben erweckt werden.

Abg. Ahlhorn : Auch er würde für den Antrag des
Abgeordneten Maas  stimmen, obwohl derselbe eigentlich über¬
flüssig wäre. Man könnte doch nicht annehmen, daß die
Staatsregierung wünschte, daß in den neuen Laudestheilen
andere Gesetze gälten, als in den alten. Es wäre nicht denk¬
bar, daß die Staatsregierung den Ahrensböckern nicht diesel¬
ben Rechte und Pflichten geben wollte, wie den Bewohnern
des Fürstenthums Lübeck. Indessen wollte er dem Anträge
gern zustimmen, weil es in demselben hieße: „soweit ausführ¬
bar". — Dem Abgeordneten Russell  könnte er sich in Be¬
treff des Schulgesetzes nicht anschließen. Wenn vielleicht eine
freie Lehrerwahl nicht zu empfehlen wäre, so wäre es doch
gut, wenn den Gemeinden eine größere Mitwirkung bei der
Wahl zugestanden würde, als gegenwärtig.

Abg. Russell: Einen größeren Einfluß der Gemeinden
auf die Wahl der Lehrer hätte er auch gewünscht, nur nicht
die freie Wahl, die der Abgeordnete Wulff  befürwortete.
Mit dem Abgeordneten Ahlhorn  stände er in dieser Ange¬
legenheit ganz auf demselben Standpunkt.

Reg.-Commissär Jansen : In Anlaß des vom Abgeord¬
neten Maas  gestellten Antrages könnte er im Namen der
Staatsregiernng nochmals ausdrücklich erklären, daß die gegen¬
wärtig im Fürstenthum Lübeck geltende Gesetzgebung in mög¬
lichstem Umfange, soweit nicht besondere Umstände eine Aus¬
nahme rechtfertigten, auf die neuen GebietStheile übertragen
werden sollte. Es wären bereits Einleitungen getroffen, so
rasch als möglich die Herstellung der Konformität in die Hand
zu nehmen.

Abg. Wulff : Er könnte dem vom Abgeordneten Rus¬
sell  Gesagten nicht beistimmen. Der Abgeordnete Russell
hätte gesagt, er wünschte Gleichheit der Gesetze, er hätte
aber zugleich die Ablehnung des Antrages 3 empfohlen, wel¬
cher eben auf Herstellung dieser Gleichheit gerichtet wäre. Der
Abgeordnete Russell  spräche also gegen das , was er selbst
Wollte. Der Antrag wollte das abweichende Ahreusböcker
Jagdgesetz beseitigen und das im Fürstenthum geltende Gesetz
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auf die neuen Landestheilen vollständig übertragen. Er
wünschte nicht, daß in einem so kleinen Land von 34,000 Ein¬
wohnern zwei ganz verschiedene Jagdgesetze gälten. Die Ein¬
führung der Steuergesetze möchte er möglichst beschleunigen.
Es wäre aber gut, auch über diese erst im Provinzialrath
Mitglieder aus den neuen Landestheilen zu hören. Hier würde
über die Jnkorporirung der Ahrensböcker verhandelt, ohne
daß diesen in ihrer eigenen Angelegenheit eine Mitwirkung
und eine Stimme zustände. Es wäre ungerecht und unbillig,
alle Gesetze auf die neuen Landestheile zu übertragen, ohne
auch nur die Stimme derselben zu Horen. — Er wäre nicht
für die Ungleichheit der Gesetze, wie der Abgeordnete
Russell,  welcher das Ahrensböcker Jagdgesetz beibehaltcn
wollte.

Die Minderheitsanträge3 und 4 wurden abgelehnk.
Der Art. 12 wurde dem Mehrheitsantrage 12 gemäß

angenommen, ebenso der Antrag des Abgeordneten Maas.
Abg. Ruffel : Wenn es ihm auch schwer geworden wäre,

dem Gedankengang des Abgeordneten Wulff  zu folgen, so
hätte er doch so viel verstanden, daß er ihm Aeußerungen
untcrgelegt hätte, die er nicht gethan hätte: hiergegen müßte
er protestiren.

Der Antrag der Ausschußmehrheit 13 lautete:
Annahme der Art. 13, 13a, 16, 17, 18, 19, 20,

21 und 22.
Derselbe wurde angenommen.
Die nächste Sitzung wurde eingesetzt auf den 3. März,

Morgens 10 Uhr.
Tagesordnung:
1) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das

Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriums vom
14. Februar d. I ., betr. die Veräußerung von Land-
streisen und Wasserflächen von den Ufern der Hunte.

2) Desgl. desgl. vom 19. Januar d. I -, betr. die Mi¬
litärgebäude.

3) Desgl. deSgl. vom 12. Januar d. I ., betr. den Ver¬
kauf der Cascrne zu Eutin.

4) Bericht deS Quotenausschnssesüber den Gesetzentwurf,
betr. das Beitragsverhältnitzder drei Provinzen zu
den Centrallasten deS GroßherzogthumS.

Schluß der heutigen Sitzung 12^ Uhr Nachmittags.
Der Berichterstatter

Mosen.
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über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.

Siebzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 3. März 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : 1) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriums vom
14. Februar d. I ., betr. die Veräußerung von Landstreifen und Wasserflächen an den Ufern der Hunte.

2) Dcsgl. desgl. vom 19. Januar d. I ., betr. die Militairgebäude.
3) Desgl. desgl. vom 12. Januar d. I . , betr. den Verkauf der Caierne zu Eutin.
4) Bericht des Qnotenausschusses über den Gesetzentwurf, betr. das Beitragsverhältniß der drei Provinzen

zu den Centrallasten des Großherzogthums.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertische die Reg. - Commissäre Ruhstrat,
Heu mann , Or. Ianßen und Römer.

Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird vom Schrift¬

führer Huchting  verlesen und vom Landtage genehmigt.
Eingänge sind nicht vorhanden.
Tageso rd nung.
I. Mündlicher Bericht deS Finanzausschusses

über das Schreiben Großherzoglichen Staats¬
ministeriums vom 14. Februar d. I ., betr . die
Veräußerung von Landstreifen und Wasserflä¬
chen an den Ufern der Hunte.

Der Ausschuß beantragt:
Der Landtag wolle zur Veräußerung der dem

Staate znstehenden Grodentheile und Wasserflächen zu
beiven Seiten der Hunte,  von der Stadt Oldenburg
abwärts dis zur Ausmündung des Flusses, und zwar
nach dem Ermessen der Großherzoglichen Staats¬
regierung durch Verkauf unter der Hand oder mittelst
öffentlichen Aufsatzes seine Zustimmung ertheilen.

Abg. Gräsiel als Berichterstatter: Zur Begründung des
Ausschuszantrages könne er sich darauf beschränken, auf das
Schreiben der Großherzoglichen Staatsregierung Bezug zu
nehmen. Es erleide keinen Zweifel, daß solche Landstreifen
und Wasserflächen nicht geeignet seien, als Staatsgut erhalten
zu werden und es daher zweckmäßig sei, dieselben zum Ver¬

kaufe zu bringen. Aus den in dem Schreiben angeführten
Gründen sei cS ferner gerechtfertigt, eine Ausnahme von der
Regel zu machen und die Staatsregierung nach ihrem Er¬
messen sofort zu einem Verkaufe unter der Hand ohne vor¬
herigen öffentlichen Aufsatz zu ermächtigen.

Der AMchußantragwird angenommen.
kindlicher Bericht des Finanzausschus-

sesüber dasSchreibenGroßherzoglichenStaats-
ministeriumS vom 19. Januar d. I ., betr . die Mi¬
litärgebäude.

Die Ansschußanträge lauten:
Antrag 1.

Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬
klären:

1) daß der Genuß der Auskünfte sämmtlicher in
den 3 Provinzen vorhandenen Militärgebäude
und Grundstücke, gleichviel ob vor oder nach
1848 erworben, dem Großherzogthum zusteht,
und diesem die Tragung der damit verbundenen
Lasten und Beschwerden obliegt,

2) daß wegen der von den einzelnen Provinzen
bis zum Jahre 1848 in Betreff dieser Immo¬
bilien gemachten Leistungen durch die in den
Jahren 1864 und 1865 stattgehabte Liquidation
alle Ansprüche niedergeschlagen sind,

3) daß dagegen, soweit für die seit dem Jahre 1849



189

von der Militärverwaltungin die Civilvcrwal-
tung übergegangenen Gebäude und Grundstücke
Einnahmen und Ausgaben nicht bei der Cen¬
tralkasse, sondern bei den einzelnen Provinzial¬
kassen verrechnet sind, eine Ausgleichung zwischen
diesen Kassen nach der in dem Schreiben des
Großherzoglichen Staatsministeriums vom 19.Ja¬
nuar d. I . enthaltenen Aufstellung vorzuneh¬
men ist.

Antrag 2.
Der Landtag wolle die Großherzogliche Staats¬

regierung ermächtigen, die Kaserne zu Birkenfeld im
öffentlichen Aufsatze oder — falls dieser erfolglos—
aus der Hand für einen nach dem Ermessen der
Staatsregierung zu bestimmenden, aber mindestens
6000 Tahler Courant betragenden Preis zu ver¬
kaufen.

Antrag 3.
Der Landtag wolle sich damit einverstanden er¬

klären, daß die Kaserne zu Birkenseld zu dem durch
Meistgebot sich ergebenden, aber mindestens 6000 Tha-
ler Courant betragenden Preise an das Fürstenthum
Birkenfeld zum Eigenthum übergehe, vorausgesetzt,
daß die zuvor einzuziehende gutachtliche Erklärung des
Provinzialraths damit ebenfalls übercinstimmen würde.

Alle3 Anträge werden zusammen zur Debatte verstellt.
Abg. Griipel als Berichterstatter: Zur Begründung der

Ausschußanträge habe er Folgendes vorzutragen:
Im Art. 180 des Staatsgrundgesetzes heiße es : „Das

gesammte vorhandene Staatsgut bildet eine im Eigenthum
des Großherzogthums stehende Gesammtmasse, zerfällt aber in
Beziehung auf die damit verbundenen Lasten und Beschwer¬
den und in Beziehung auf den Genuß seiner Auskünfte in
drei nach den verschiedenen Provinzen gesonderte Massen.
Der Genuß, die Lasten und Beschwerden des Staatsguts ver¬
bleiben der Provinz, zu der dasselbe gehört.» ES liege in
der Natur der Sache, daß diese Bestimmung nicht zutreffe
bei Staatsgut, welches unmittelbar für Zwecke des gesamm-
ten Großherzogthums verwandt werde, wie z. B. die Mili¬
tärgebäude. Diese ständen nicht allein im Eigenthum, sondern
auch im Genüsse des Großhcrzogthums. Deßhalb müsse dieses
auch die Lasten und Beschwerden derselben tragen und jeder
Provinz ihre in dieser Hinsicht gemachten Aufwendungen er¬
statten. Bei dem XIV. Landtage habe nun die Staats¬
regierung aus Anregung des Landtags eine Abrechnung wegen
der von den 3 Provinzen gegen einander geltend zu machen¬
den Ansprüche für außerordentliche Militärausgaben aus der
Zeit von 1832 bis 1848 beantragt. Das Schreiben der
Staatsregierung datire vom 5. März 1864 und befände sich
unter Anlage 158 der Verhandlungen des XIV. Landtages.
In Betreff der einzelnen Ansprüche werde in demselbenS . 704
Folgendes bemerkt:

»DaZ Fürstenthum Lübeck hatte gelegentlich der Ein¬
quartierung eines Bataillons Infanterie im Herbste 1848
verschiedene Vorschüsse gemacht, war dagegen mit einem
Theile seines ordentlichen Beitrags zu den Militärkosten
aus dem Jahre 1848 in Rückstand geblieben, woraus 1850
eine Schuld des FürstenthumS von 492 Thlr. 1^ Schil¬
ling festgestellt wurde. Das Fürstenthum glaubte hier-
wieder noch Gegenansprüche wegen der Hergabe des Pro-
vinzialgcbäudes zu Eutin zu einer Caserne im Jahre 1849
machen zu können.

Das Fürstenthum Birkenfeld hat im Jahre 1848 mehr
geleistet, als der Militäretat ihm auferlegte, auch aus eige¬
nen Mitteln eine Jnfanteriecaserne gebaut und das Mo¬
biliar für dieselbe angeschafft, endlich einige Unterstützun¬
gen an frühere Militärpcrsonen bezahlt.

Die Liquidationsberechnung selbst sei sodann in zwei
Theile zerfallen und habe befaßt:

1) die allgemeinen Militärausgaben und die Militär-
scrviceausgaben,

2) die Ausgaben des Jnvalidenfonds und die direct aus
den Landeskassen der Provinzen gezahlten Pensionen
und Unterstützungen für Militärpersonen und deren
Angehörigen."

Als Resultat habe sich dann ergeben:
a,ä 1. Daß das Fürstenthum Lübeck 6090 Gulden

47 Ct. zu wenig gezahlt habe, welche das Herzogthum
Oldenburg mit 4561 Gulden 78 Ct. und das Fürstenthum
Birkenfeld mit 1528 Gulden 72 Ct. zu viel beigetragen haben.

aci 2. Daß das Herzogthum Oldenburg 23,395 Gul¬
den 63 Ct. zuviel gezahlt habe, welche das Fürstenthum
Lübeck mit 11,127 Gulden 85 Ct. und das Fürstenthum
Birkenfeld mit 12,167 Gulden 78 Ct. erstatten müssen."

In Bezug auf dieses Resultat heiße es ferner S . 795:
»Das wegen der allgemeinen Militärausgabeu und Mi-

litärserviceauSgaben sich herausstellcnde Resultat darf als
unbedingt richtig nicht bezeichnet werden, da bei der in
manchen Beziehungen obwaltenden Unklarheit der Verhält¬
nisse eine Unsicherheit in Bezug auf die Berechnung er¬
wachsen müßte, die eine genaue Richtigkeit des Resultats
nicht behaupten läßt. Ueberdem ist die Differenz in Anbetracht
der großen Summen und der vielen Jahre, aus denen sie
sich ergiebt, so unbedeutend, daß die Annahme gerechtfertigt
erscheinen wird, daß im Allgemeinen jede Provinz zu den
Servicekosten das geleistet hat, was sie leisten mußte. Es
läßt sich diese Annahme um so eher vertheidigen, als das
Fürstenthum Lübeck später im Jahre 1849 das Prästdial-
gebäude zu Eutin zu einer Caserne abgetreten hat und die
daraus etwa herzuleitendcn Ansprüche des Fürstenthums
durch die Niederschlagung der Ansprüche der übrigen Pro¬
vinzen als erledigt anzusehen sein würden. Es werden
mithin die aus dieser Liquidationsberechnung sich ergeben¬
den Forderungen Oldenburgs und Birkenfelds an Lübeck



190

von zusammen 6090 Gulden 70 Cent niederzuschlagen
sein."

Er habe diesen Passus vorgelesen, weil aus demselben
mit Bestimmtheit hervorgehe, daß die vorgeschlagene Abrech¬
nung sich auch auf die Kasernen in Lübeck und Birkenfeld be¬
zogen habe und alle Ansprüche der einzelnen Provinzen in Be¬
zug auf diese niedergeschlagen sein sollten.

Die Anträge der Staatsrcgierung wären dahin gegan¬
gen:

1) daß die aus der Liquidationsberechnung wegen der
allgemeinen Militärausgaben und der Servicekosten
sich ergebenden Forderungen des Hcrzogthums Olden¬
burg und des Fürstenthums Birkenfeld an das Für-
stenthum Lübeck niederzuschlagen seien und damit alle
Ansprüche und Gegenansprüche der einzelnen Provin¬
zen in dieser Beziehung als erledigt angesehen wer¬
den.

2) Daß die aus den Zuschüssen an den Jnvalidensonds
und ausgezahlten Militärpcnsionenerwachsenen For¬
derungen des Herzogthnms an das Fürstenthum Lübeck
mit 11,127 Gulden 85 Ct. und an daS Fnrstenthum
Birkenfeld von 12,167 Gulden 78 Ct. von den Für-
stenthümern an das Großherzogthum herauszuzahlen
seien, eine Verzinsung der vorgcschlagenen Summe
jedoch nicht eintrcten solle."

Die Abrechnung sei jedoch damals nicht sofort zu Stande
gekommen, indem der Landtag zunächst die Provinzialräthe
hören wollte. Nachdem dies geschehen, seien aber auf dem
folgenden Landtage im Jahre 1865 die Verhandlungen seitens
der Staatsregierung wieder ausgenommen, die jetzt zu dem
Resultate geführt hätten, daß nicht nur die Abrechnung zu
dem ersten, sondern auch zu dem zweiten Punkte in der Weise
vorgcnommen sei, daß alle Ansprüche und Gegenansprüche der
einzelnen Provinzen niedergeschlagen sein sollten.

In dem jetzigen Schreiben der Staatsrcgierung werde
nun hervorgehoben, daß die Seitens der Staatsregierung und
des Landtags mehrfach laut gewordene Ansicht, daß die seit
dem Jahre 1832 aus provinziellen Mitteln angeschafften ehe¬
malige» Militärgebände im Genüsse der betreffenden Provinz
sich befänden, im Widerspruche mit diesen wegen der älteren
Militärausgaben stattgehadten Liquidationsverhandlungen stän¬
den. Es sei hierbei namentlich Bezug genommen auf eine
Verhandlung in der dritten Versammlung des XV. Landtags
wegen der Eutiner Caserne. ES sei damals auch der Ver¬
kauf dieser letzteren beantragt und von dem Abgeordneten
Böhmker  bei der mündlichen Berichterstattung bemerkt, daß
das Gebäude, zu dessen Veräußerung die Genehmigung nach¬
gesucht werde, unzweifelhaftes Eigenthum deS Fürstenthumcs
sei. Die Aeußerung wäre ohne Widerspruch geblieben und
darauf die verlangte Genehmigung crtheilt. Nach dem, was
er soeben aus dem die Grundlage der Verhandlungen bilden¬
den Schreiben der Staatsregierung vom 5. März 1864 vor- s

getragen habe, sei diese Auffassung deS Abgeordneten Böhm¬
ker  unrichtig, weil ausdrücklich die damals beschlossene Liqui¬
dation sich auch auf die Casernen erstreckt habe. Namens des
Ausschusses könne er jetzt nur empfehlen, daß der Landtag
mit dem Schreiben der Staatsregierung in der Weise, wie
im Anträge 1 formulirt, sich einverstanden erkläre. Es werde
nicht nöthig sein, auf die einzelnen Pöste, wegen derer eine
Ausgleichung gefordert werde, einzugchen. Wenn der erste
Antrag des Ausschusses angenommen werden sollte, werde bei
schließlicher Feststellung der Voranschläge Bezug darauf ge¬
nommen und die nothwendigen Veränderungen getroffen wer¬
den können.

Was endlich die Anträge2 und 3 anlange, so bemerke
die Staatsregierung, daß das Fürstenthum Birkenfeld die Ka¬
serne zu Birkenfeld zu provinziellen Zwecken, zu einem Ge¬
richtsgebäude zu erwerben wünsche, und werde dcßhalb bean¬
tragt, die Kaserne dem Fürstenthume für die Summe von
6000 Thlr. käuflich zu überlassen. Das Immobil habe aller¬
dings nahezu 16,000 Thlr. gekostet und sei zu 10,450 Thlr.
versichert. Indessen glaube die Staatsrcgierung, daß bei einem
öffentlichen Aufsätze nicht mehr als 6000 Thlr, herauskommen
würden. Der Provinzialrath sei noch nicht gehört und schlage
die Staatsregierung vor,  die Veräußerung ohne vorherige
gutachtliche Zustimmung desselben vorzunehmen, da die beab¬
sichtigten baulichen Aenderungcn dringend nothwendig seien,
dem demnächst zusammentretenden Provinzialrath aber die
Sache vorzulegen und falls derselbe Einwendungen gegen die
Höhe des Preises erheben sollte, mit dem Landtage eine schlüssige
Verständigung zu suchen.

In dieser Beziehung stimme der Ansschuß nicht ganz
mit der Staatsregierung überein. Er müsse es als wünschens¬
wert!) bezeichnen, daß der Provinzialrath vor dem Verkaufe
gehört und nicht nur später über den Preis befragt werde,
wenn die Sache selbst nicht mehr rückgängig zu machen sei.
lim so mehr habe der Ausschuß hieran scsthalten zu müssen
geglaubt, weil die Landtagsmitglieder aus Birkenfeld vorher
nichts von der Sache erfahren hätten und es nicht gewiß sei,
ob der Provinzialrath zustimmmen werde. Der Ausschuß
habe es ferner für zweckmäßig gehalten, daß ein öffentlicher
Aufsatz stattfändc und es Birkenfeld zu überlassen, in diesem
zu bieten, falls cs für angemessen halte, die Caserne zu er¬
werben. Auch deßhalb sei dieser ModuS zu empfehlen, weil
das Fürstenthum Lübeck vielleicht in derselben Lage sei, die
Eutiner Caserne erwerben zu wollen, und eS nicht gerechtfer¬
tigt sei, ein Fürstenthum besonders zu begünstigen. Er bitte
die Ausschußanträge anzunehmen.

Alle 3 Anträge werden in einer Abstimmung ange¬
nommen,

III. M ünd lieh er Bericht des Finanz ausch nsses
über das Schreiben Großh erzoglichcn Staats¬
ministeriums vom 12. Januar d. I ., betr . den Ver¬
kauf der Caserne zu Eutin.
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. Dcr Ausschuß beantragt:
der Landtag wolle die GroßherzoglicheStaatsregicrung
ermächtigen, vie Caserne zu Eutin im öffentlichen Auf¬
sätze oder— falls dieser erfolglos—aus dcr Hand zu
einem nach dem Ermessen der Staatsregierung zu be¬
stimmenden, aber mindestens 12,000 Thlr. Courant
betragenden Kaufpreise zu veräußern.

Der Präsident bemerkt, daß der Antrag der Staats¬
regierung auf geheime Benutzung zufolge einer dem Ausschüsse
gewordenen Mittheilung zurückgenommen sei.

Abg. Grästel als Berichterstatter: Er habe bereits eben
erwähnt, daß in der dritten Versammlung des XIV. Land¬
tags die Genehmigung zum öffentlichen Verkaufe der Eutiner
Kaserne zu einem angemessenen, indesz nicht näher fixirten
Preise crtheilt sei. Die Staatsregierung habe wiederholt Ver¬
suche gemacht, einen öffentlichen Verkauf zu Stande zu brin¬
gen, es habe aber an einem genügenden Gebote gemangelt.
Die Caserne sei taxirt zu 17,000 Thlr., im öffentlichen Auf¬
satz wäre ein Gebot von 7000 Thlr. erzielt, nachher seien
unter der Hand 12,000 Thlr. geboten. Die Staatsregierung
beantrage nun, zunächst noch einmal einen öffentlichen Aufsatz
zu versuchen und falls derselbe erfolglos bleiben sollte, die
Caserne unter der Hand zu einem Mindestgebote von 12,000
Thlr. loszuschlagen. Der Ausschuß habe sich hiermit einver¬
standen erklärt.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
IV. Bericht des Ouotenausschusses über den

Gesetzentwurf , betr . da s Bei trag s v er hä ltn iß der
drei Provinzen zu den Centrallasten des Groß¬
herz  ogt hums.

Die Mehrheit des Ausschusses (Eissel , Hoher,  Mas-
sing)  beantragt:

der Landtag wolle der Regiegicrungsvorlage(An¬
lage O.) seine Zustimmung ertheilen.

Eine Minderheit (Schildt)  beantragt:
Artikel 1.

Für das Herzogthum Oldenburg 770/g
,, „ Fürstenthum Lübeck 150ch
„ „ „ Birkenfeld 80/y

Artikel 2.
für das Herzogthum Oldenburg 76,50/g
,, „ Fürstenthum Lübeck 15,50/o
„ » ,, Birkenfeld 8

Eine Minderheit (Maas , Wulff)  beantragt:
Nr. 1.

Der Landtag wolle beschließen:
Bei der Ermittelung der Beiträge der Provin¬

zen zu den Gesammtausgabcn des Großherzogthums
ist von dem Domanialvermögen, nach Abzug der
darauf haftenden Lasten, derjenige Theil von den
Gesammtausgaben des Großherzogthums zu decken,

der sich ergiebt, wenn alle drei Provinzen nur eine
gesammte Kasse hätten und der wie vielste Theil
dann davon durch Domanialvermögengedeckt würde;
jetzt ist i/z von den GesammtauSgaben deS Groß-
herzogthums durch Domanialvermögen mit 26,060ch
zu decken; die ^ der Gesammtausgabcn des Grosz-
herzogthumS werden nach dcr Steuerkraft auf jede
der drei Provinzen verrechnet.

Nr. 2.
Der Landtag wolle beschließen, den einzigen Artikel
in folgender Fassung anzunehmen:

„Zu den Gesammtausgaben des Großherzog¬
thums haben für die Jahre 1870—1875 einschließ¬
lich beizutragen:

das Herzogthum Oldenburg 77
„ Fürstenthum Lübeck . 13
„ Birkenfeld ö^ o/g."

Eventuell:
Der Landtag wolle beschließen, den einzigen Artikel in
folgender Fassung anzunehmen:

»Zu den Gesammtausgaben des Großherzog¬
thums haben für die Jahre 1870—1875 einschließ¬
lich beizutragen:

das Herzogthum Oldenburg 77,
,, Fürstenthum Lübeck . 13,
" „ Birkenfeld 8,gO)o

Präsident: Der Berichterstatter der Mehrheit habe
ihm nach Rücksprache mit dem Herrn Regierungs-Commissär
mitgetheilt, daß die Staatsregierung damit einverstanden sei,
den Art. 2 der Vorlage ganz wegfallen zu lassen, weil die
Vorlage, betr. Revision des Abschnitts IX. des Staatsgrund¬
gesetzes, nicht zu Stande gekommen sei. Dcßhalb werde der
Antrag der Mehrheit dahin gehen: der Landtag wolle den
Art. 1 der Vorlage als einzigen Artikel annchmen. Auch
die Minderheit Schildt  werde ihren Antrag dementsprechend
ändern. Was die geschäftliche Behandlung der Anträge der
Minderheit Maas und Wulfs  anlange, so verstehe er den
Antrag 1 dahin, daß derselbe bei Ermittelung des Quoten¬
verhältnisses andere Grundsätze angewendet wissen wolle, sodaß,
wenn der Antrag 1 angenommen werde, die Vorlage an den
Ausschuß zurückzuweisen sei.

Der Abg. Wulff  erklärt sich hiemit einverstanden.
Präsident: Da der Entwurf nur Einen Artikel habe,

so werde es zweckmäßig sein, sämmtliche Anträge zugleich zur
Debatte zu verstellen. Er dürfe annehmen, daß der Landtag
eine Verlesung der Berichte nicht wünsche.

Reg.-Commissär Ruhstrat : Der Bericht der Minder-
heil Maas und Wulff  werfe der Staatsregierung Willkür
vor, wenn dieselbe bei Bestimmung der Quoten nur i/z des
Domanialeinkommens jeder Provinz in Berücksichtigung ziehe.
Das Staatsgrundgcsetz enthalte in dieser Beziehung keine be¬
stimmten Vorschriften. An der einen Stelle werde gesagt,
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daß der Genuß des Domanialeinkommensder betr. Provinz
zustehe, an einer anderen Stelle heiße es, daß bei Feststellung
des Beitragsverhältnissesderselben zu den Centrallasten Rück¬
sicht zu nehmen sei aus den Ertrag des Doinaniums. Es
werde also vorausgesetzt, daß auch das Großherzogthum an
dem Genüsse deS Doinaniums participire. Wie groß nun
der Genuß der Provinz, wie groß der des Großhcrzogthums
sein solle, sei nicht ausgesprochen. Zwei Wege nur böten sich
hier dar. Entweder schlösse man jeden Schein von Willkür
aus, indem man sage: halbpart, halb solle die Provinz, halb
das Großherzogthumden Milgenuß haben; er glaube nicht,
daß Herr Wulff  diesen Weg wünschen werde, der Lübeck
mit 17 oder 18"/o belasten würde, während es jetzt nur 15^
tragen solle. Oder aber man entschlösse sich zu einer gewissen
Willkür, indem man ein anderes Verhältnis; als dasjenige
der gleichen Theilung wähle. Die Staatsrcgierung wolle in
letzterer Weise verfahren und Lübeck weniger als nämlich
nur i/z seines Domanialeinkommens anrechnen.

Er komme jetzt zu den eigenen Vorschlägen der Minder¬
heit Wulfs und Maas.  Sie suche Grundlagen für die
Berechnung der Heranziehung des Domanialgutes zu ermit¬
teln. Herr Wulff  werde sagen, in den Berechnungen der
Vorlage sei kein Prinzip enthalten, er wolle ein solches auf¬
stellen, und was das sei, das sei S . 353 seines Berichtes zu
lesen. Da heiße es, wenn wir eine gemeinschaftlicheKasse
hätten, so würden zunächst die Domänenerträge für die ge¬
meinschaftlichen Ausgaben verwandt werden. Das sei aller¬
dings richtig. Wenn  wir Alles in Einen Topf werfen könn¬
ten, wenn  gar keine Trennung stattfände, daun dürften wir
so verfahren und würden von den unangenehmen Verhand¬
lungen über die Quoten verschont bleiben. Aber wir haben
einmal diese Trennung und sei es nun etwas anderes als will¬
kürlich, trotzdem wir getrennte Kassen haben, so zu verfahren,
als wenn wir sie nicht hätten̂ Die Minderheit zähle zu¬
nächst die Gesammtausgaben zusammen und dividire sie durch
die Gesammtdomanialeinkünfte. DaS Resultat sei l/z und
sollte demnach auch nur >/z deS Domanialeinkommenszu
den Zwecken des Großherzogthums verwandt werden. — Alles
die äußerste Willkür, die man sich nur denken könne, da un¬
gleichartige Factoren als gleichartige behandelt würden. Und
was wären die Resultate'? Bei einem Steigen der Provinzial-
ausgabeu würde ein fortwährendes Sinken der Theilnahme
des Doinaniums an den Centralausgaben cintreten. Wenn
die Gesammtausgaben aller drei Provinzen 1,900,000 Thlr.,
das Einkommen aller Domänen3—400,000 Thlr. betrüge,
so würden letztere an den Centralausgaben also nur zu */z
theilnehmcn. Wenn die Provinzialausgaben auf 2^ Millio¬
nen stiegen und die Domanialeinkünfte dieselben blieben, würde
nur 1/7  der letzteren für Zwecke des Großherzogthums
übrig bleiben. Da die Erfahrung nun lehre, daß die Aus¬
gaben der Provinzen immer stiegen(glücklicherweiseaber auch
die Stcuerkräfte derselben) , so würde auf diese Weise das

Domanium zu den Centrallasten immer weniger in Anspruch
genommen werden. Es sei sehr klar, daß Lübeck aus solchem
Verfahren großen Vortheil ziehen werde, im klebrigen aber
lasse sich gar nichts für diesen ModuS sagen. Da cs indessen
hier nicht die Aufgabe sein könne, nach Wegen zu suchen, die
Lübeck besonders convenirten, sondern die, nach Recht und
Billigkeit die Centrallasten über die einzelnen Provinzen zu
vertheilen, so liege eS Wohl nicht in der Absicht deS Landtags,
der Minderheit zu folgen. Das Herzogthum Oldenburg und
das Fürstenthum Birkenfcld würde bei jeder Steigerung der
Provinzialausgaben doppelt leiden, einmal durch das Plus
der eigenen Ausgaben, sodann durch die immer geringere
Theilnahme des lübeckischen Domaniums an der Vertheilung
der Gesammtausgaben. Wenn aber Lübeck seine Ausgaben
steigere, so werde es sich stets etwas erholen davon, daß es
weniger zu den Centrallasten beitrage.

Er habe nicht nöthig, auf einzelne Punkte in dem Be¬
richte einzugehen. Auf Seite 583e. sei in der Berechnung ein
großer Fehler Passirt. 280,800 Thlr. seien doppelt gerechnet,
einmal als Centralvoranschlag und dann als Ausgabe der
einzelnen Provinzen, in deren Voranschlägen die Beiträge zu
den Centrallasten ausgenommen seien. Das Resultat würde
ein ganz anderes sein, wenn die Berechnung hiernach modifi-
cirt würde.

Er komme jetzt zu den Klagen über die große Belastung
deS Fürstenthums Lübeck. Nach den Ergebnissen der Veran¬
lagung der Einkommensteuer, die doch im Großen und Ganzen
sichere Anhaltspunkte gebe, 'sei das Fürstenthum überwiegend
steuerkräftiger als die übrigen LandeStheile. Es bringe pro
Kopf(M . das alte Fürstenthum ohne Ahrcnsboek) 24,6;
das Herzogthum dagegen nur 22,9 ; das Fürstenthum Bir¬
kenfeld nur 17,9: also Lübeck fast ein halbmal mehr als
Birkenfeld. Wenn die Steuer in Lübeck, trotzdem das Fürsten-
thum so stcuerkräftig sei, viel weniger eindringc, als in den
übrigen Landesthcilen, namentlich in Birkeufeld, so ginge dar-
aus hervor, daß ein geringerer Procentsatz des Einkommens
angenommen werde. Die Grundsteuer bringe im alten Fürsten¬
thum Lübeck 10,000 Thlr., in Ahrcnsboek 9000 Thlr. , also
im Ganzen 19,000Thlr., in Birkenfeld aber mit derGcbäude-
steuer 30,000 Thlr. Die Stempelsteuer sei in Lübeck kaum
nennenswerth, während sie Birkenfcld empfindlich treffe. Die
Sporteln- und Gebührciieinnahmenseien veranschlagt in
Lübeck zu 6000, in Ahrcnsboek zu 4000 , also im Ganzen
zu 10,000 Thlr., in Birkenfeld aber zu 25,000 Thlr. Die
Gebäudesteuer, welche im Herzogthum und im Fürstenthum
Birkeufeld getragen werde, kenne man in Lübeck nicht. Die
Einkommensteuer betrage im Hcrzogthume und in Birkenfeld
30 /0 , in Lübeck 20/g . Letzteres befinde sich sehr wohl dabei
und habe nicht nöthig, dieselbe zu erhöhen. Der Voranschlag
des AürstenthumS Lübeck schließe für die nächste Finanzpcriode
allerdings mit einem Deficit von 30,000 Thlr. , allein das
neue Gebiet, dessen Inkorporation gestern beschlossen sei, bringe
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einen Überschuß von 20,000 Thlr. , hierzu 3 mal 5 —
15,000 Thlr. für den Lehmortsdistrict, mache 35,000 Thlr.
Das ergebe also für das ganze Fürstenthum einen Ueberschuß
von 5000 Thlr. Ziehe man ferner in Betracht, daß der
Voranschlag einen Quotenbeitrag des Fürstenthums von
Ib^ o/o voraussctze, während die gegenwärtige Vorlage nur
einen solchen von 150/g wolle, so komme noch ein Ueberschuß
von 2500 Thlr. per Jahr hinzu, oder 7500 Thlr. für die
Finanzperiode. Damit steige der Ucberschuß auf 12,500 Thlr.
Am Schlüsse dieser Finanzperiode habe Lübeck also einen
Kassebestand von 72,000 und 12,500 — 84,500 Thlr. So
sei die Lage Lübecks, wenn die Vorlage angenommen werde,
welche die Staatsregiernng eingebracht habe.

Ein ganz anderes Bild aber biete Birkenfeld dar. Dieses
Fnrstenthum kenne bereits seil lange die persönlichen Steuern.
Schon die französische Zeit habe dieselben gebracht. Thür-,
Fenster-, Mobiliar- und Patentsteuer haben die Birkenfeldcr
getragen, als wir im Herzogthnm noch nichts von persönlichen
Steuern gewußt hätten und Lübeck nur eine unbedeutende
Classensteuer gehabt habe. An die Stelle dieser Steuern sei
eine Classen- rc. und dann die Einkommensteuer getreten.
Außerdem aber trage das Fürstenihum Birkenfeld eine Grund¬
steuer von 30,000 Thlr., eine empfindliche Stempelsteuer und
erhebliche Sporteln , deren Ertrag 20,000 Thlr. betrage, zu
welchen noch 5000 Thlr. verschiedene Gebühren hinzukämen.
Trotzdem Birkenfeld seine Steuerkraft so sehr anspannen
müsse, habe es doch ein dauerndes Deficit von 10—15000
Thlr. In der gegenwärtigen Finanzperiode könne es sich Hel¬
sen und wenn keine Stcuererhöhung eintretc, so läge das an
der Verwendung des in einem glücklichen Prozesse mit Preußen
gewonnenen Capitols von 45,000 Thlr. Aber das würde
auch am Ende der Finanzperiode vollständig aufgezehrt sein.
Nach dem Voranschläge blieben davon noch übrig 18,000 Thlr.
Aber gestern sei eine Vorlage eingebracht, welche für Straßen-
bauien in dem Fürstcnthume 12,000Thlr . fordere, heute sei für
gut befunden, daß Birkenfeld für 6000 Thlr. eine Caserne kaufen
solle. DaS mache 18,000 Thlr. und damit sei alles weg.
Man könne ihm erwidern, diese letzteren seien Verwendungen,
die nicht ans den laufenden Einnahmen zu bestreiten seien.
Aber wir verwendeten doch das Capital von 45,000Thlr . und
soviel betrügen nicht die Straßenbauten w- Selbst wenn
man sich auf den Standpunkt der Regierungsvorlagestelle,
werde cs Birkenfeld schwer fallen, das Gleichgewicht zwischen
seinen Einnahmen und Ausgaben hcrzustellen,, Wenn man
noch die Quote erhöhen werde, dann wisse er nicht, wo man
das Geld hernehmcn solle.

Nach dem Schreiben der Staatsrcgierung solle das Her¬
zogthum zu Gunsten Birkcnfclds ein kleines Plus übernehmen.
Es sei hierbei hcrvorgehoben, daß ja die Verwendungen für
die Centraleinrtchtungen hier verzehrt würden, daß die Quoten
nicht so genau berechnet werden könnten, daß ein Mißgriff Vor¬
fällen könne und es doch angemessen sei, das Herzogthum etwas
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mehr als nach streng genommenen Zahlen nöthig, heranzu-
ziehen, zumal da lo/g bei einem Budget von 14-2 Millionen
nicht so sehr ins Gewicht fallen würde, als bei dem Budget
des kleinen FürstenthumS, wo diese Erhöhung gleich eine lOmal
größere Wirkung ausüde. Endlich müsse man berücksichtigen,
daß die Entscheidung in den Händen der Abgeordneten des
Herzogthums läge und um die unparteiische Stellung zu
wahren, es ihnen zu empfehlen sei, lieber etwas mehr als zu
wenig auf sich zu nehmen. Solche Rücksichten seien auch früher
befolgt und hoffe er, daß man nicht jetzt von ihnen abgehen
werde, um so mehr, da die Finanzlage des Herzogthums
keine ungünstige sei, namentlich nicht im Vergleiche zu der
Birkenfelds. Er hoffe, daß die Abgeordneten des Herzog¬
thums dieses Plus zu übernehmen geneigt sein würden. Das¬
selbe komme nur Birkenfeld, nicht Lübeck zu Gute. Für letz¬
teres sprächen keine Billigkeitsrücksichten.

Abg. Schild! t Er halte die ursprüngliche Ouotenberech-
nung auf S . 4 der Vorlage für richtig und erachte es nicht
für gerechtfertigt, daß das Herzogthum zu Gunsten Birken¬
felds ein Plus übernehme. Er stelle deßhalb den Antrag,
das Quotcnverhältniß wie folgt zu bestimmen:

Herzogthum 76.50/g
Lübeck 15,00/g
Birkenfeld 8,50/g

Er betrachte diesen letzteren Antrag als den Prinzipalen
und seinen Ansschußanlrag als den eventuellen.

Der letzte Antrag deS Abgeordneten Schildt  wird ge¬
nügend unterstützt.

Abg. Schomanu : Schon aus der Vorlage sei zu er¬
sehen, daß seit 1852 das Streben dahin gegangen sei, die
Quote Birkenfelds immer größer und größer werden zu lassen.
Von 1852—1857 habe sie betragen 7"/̂ , von 1857—1864:
7^ o/v, von 1864—1870: JPg . Jetzt wolle sogar der Prin¬
zipale Antrag des Abgeordneten Schildt  dieselbe auf 8^ 0/»
erhöhen. Auf die Anträge des Abgeordneten Wulff  brauche
er sich hierbei nicht zu beziehen, da dieselben doch keine Aus¬
sicht hätten, angenommen zu werden. AVer schon die jetzigen
8"/o enthielten für Birkenfeld eine bedeutende Last und jede
Erhöhung derselben treffe das Fürstenthum lOmal härter als
das Herzogthum. Man dürfe den Bogen nicht zu sehr an-
spanncn, wenn er nicht brechen solle. Birkenfeld habe bisher
JO/g tragen können, aber die Sachlage sei verändert, da die
indireclen Steuern nicht mehr in die Kasse des Fürstenthums,
sondern in die des Bundes flössen. Die Frage sei die, welches
Verhältniß zwischen Lübeck und Birkenfeld sei, um darnach zu
bestimmen, welchen Beitrag zu den Quoten jedes Fürstenthum
zu leisten habe. Das Staatsgrundgesetz stelle nur zwei all¬
gemeine Gesichtspunkte auf,  Domanialvermögen und Steuer¬
kraft. Wie diese Grundsätze in praxi anzuwendcn seien, wäre
zweifelhaft. Er denke sich die Sache folgendermaßen:

Die Einkünfte aus den Domänen sollten nach Art. 180
des Staatsgrundgcsctzcs der Provinz zu Gute kommen, in
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welcher dieselben belegen seien. Aus den Einkünften wären
demnach zunächst die Bedürfnisse der Provinz zu bestreiten.
Ze größer diese Einkünfte seien, desto leichter könne die Stener-
kraft der Bevölkerung die Bedürfnisse befriedigen. Je geringer
die Einkünfte seien, desto mehr müßte die Steuerkraft in An¬
spruch genommen werden, um die Bedürfnisse zu decken. Sic
in Birkenfeld hätten bisher nicht wie in Lübeck mit dem ein¬
fachen Steuersätze anskommen können, sie hätten einen Zu¬
schlag von 500/g aussckreiben und das neue Stempelgesetz
von 1868 annehmen müssen, von dem Lübeck bisher verschont
sei. Sie in Birkenfeld hätten ferner größere Gemeindeum-
lagen, auch diese seien in Betracht zu ziehen, denn sie absor-
birten die Stcuerkraft ebenso wie die Umlagen des Staates.
Die Gemeinden in seiner Gegend hätten 2000/g, also daS
Doppelte des einfachen Satzes der Einkommensteuer, oder wie
man in Oldenburg sagen würde, 24 Monate, als Gemeinde-
Umlagen zu tragen. Welche Ausgaben dem Fürstenthume
bevorständen, sei bereits von dem Herren RegiernngS-Com-
missar gesagt, von den Ausfällen in dem Einnahmebudget
wolle er nur einen erwähnen. Bisher sei die Abhaltung aller
Auctionen bestimmten Auctionsverwalternübertragen gewesen,
welche für dieses ihr Privileg einen gewissen Prozentsatz ihres
Einkommens an die Staatskasse absühren müßten, welche hier¬
von jährlich einen durchschnittlichen Ertrag von über 4000 Thlr.
gehabt habe. Diese Einnahme werde nach der neuen Bun-
des-Gewerbeordnung wegfallen, nach seiner Meinung hätte sie
bereits jetzt wegfallen müssen. Wenn sie jetzt noch1 Prozent
Quote hinzubekämen, und zu gleicher Zeit eine ihrem Betrage
ungefähr entsprechende Einnahme verlören, so würden sic dop¬
pelt geschädigt. Was im Uebrigen die Lage Lübecks im Ver¬
gleiche zu der Birkenselds beträfe, so wolle er hier dieselbe
nicht weiter berühren. Der Herr Regierungscommissär habe
dieselbe bereits deutlich genug geschildert. Es entspräche nicht
der Gerechtigkeit, den Steuerdruck in Birkenfeld so sehr au-
zuspannen, daß seine Existenz auf dem Spiele stehe. Wenn
bei der Berechnung der Quoten ganz genaue Ziffern doch
nicht zu erreichen seien, wenn man immerhin einen kühnen
Griff thun müsse, so sei es besser, dem Herzogthum ein klei¬
nes Mehr aufzulegen, als Birkenseld, das von diesem Mehr
9 bis 10 Mal so stark getroffen werden würde. 5000 Thlr.
mehr sei für ein kleines Ländchen drückender als für ein großes
Herzogthum. Stimmen Sie der Regierungsvorlage zu, da¬
mit das Fürstcnthum Birkenseld sehe, daß seine Stcuerfähigkeit
berücksichtigt und nicht mehr von ihm verlangt werde, als es
tragen könne.

Abg. Wulff als Berichterstatterder Minderheit: Er
müsse sich auf das Staatsgrundgesetz beziehen. In diesem
seien bestimmte Anhaltspunkte zur Berechnung der Quoten
gegeben und dürfe cs nicht darauf ankommcn, ob eine Pro¬
vinz sie tragen könne oder nickt tragen könne. Von diesem
Standpunkte müsse man allein auSgehen. Wenn behauptet
werde, daß Birkenseld bereits überlastet sei, so habe er bereits

bei einer anderen Gelegenheit das Gegentheil dargethan und
brauche deßhalb nicht noch einmal darauf zurückzukommen. Der
Herr Regierungscommissär habe uns mitgetheilt, daß in Birkenseld
die Steuern nach Prozenten auf den Kopf der Bevölkerung
höher seien als in den übrigen LandeStheilen. Nähmen wir
aber die Prozentsätze der Steuern und der Bevölkerung der
drei Landesthelle in Vergleich, so würden wir finden, daß in
Lübeck die Prozentsätze der Steuerkraft und Bevölkerung gleich,
im Herzogthum aber die Prozentsätze der Stcuerkraft höher
als die der Bevölkerung seien. Also wäre im Herzogthum
die Stcuerkraft eine höhere. Wenn der Herr Regierungs¬
commissär die Ergebnisse der Einkommensteuer in Ahrensböck
nicht mitzählen wolle, so müsse er darauf erwiederu, daß die¬
selbe hier doch bereits schon veranschlagt sei. Ferner müsse
nicht nur die Steuerkraft und das Domanium berücksichtigt
werden, sondern als dritter Factor auch die Seclenzahl. Auf
Mildthätigkeit komme eS nicht an, sondern auf das, was
Recht sei. Wenn man von diesem Standtpunkte ausginge,
so müßte cs sehr erwünscht sein, feste Grundsätze zu finden
und das Ouotenverhältnißauf eine einfache.Berechnung zurück-
zusühren. Non diesem Gesichtspunkte aus habe er seinen An¬
trag 1 gestellt: „Bei der Ermittelung der Beiträge der Pro¬
vinzen zn den Centrallasten des Großherzogthnms ist von
dem Domanialvermögen, nach Abzug der darauf haftenden
Lasten, derjenige Theil von den Gesammtausgaben des Groß-
herzoglhums zu decken, der sich ergiebt, wenn alle drei Pro¬
vinzen nur eine gesummte Casse hätten und der wievielte
Theil dann davon durch Domanialvermögen gedeckt würde;
jetzt ist 1/5  von den Gesammtausgaben des Großherzogthnms
durch Domanialvermögen mit 26,060/g zu decken; die ^ der
Gesammtausgaben des Großherzogthnms werden nach der
Steuerkraft auf jede der drei Provinzen verrechnet." Die
Verhältnisse des Landesthcils an der Ostsee seien sehr ver¬
schieden von dem an der französischen Grenze. Wenn man
aber die Stenerbeträge zusammenzähle und auf den Kopf der
Bevölkerung repartire, so kämen in Birkenseld auf den Kopf
2 Thlr. 16 Schillinge, in Lübeck aber3 Thlr. 16 Schillinge,
also 1 Thlr. mehr. Auf den Namen der einzelnen Stenern
komme es nicht an, wenn die Sache in Wirklichkeit sich so
verhalte. Wie stelle sich aber, von diesem Gesichtspunkte aus
betrachtet, das Verfahren der Staatsregierungd Bevor die
Einkommensteuer cingeführt sei, hade man die Ansicht gehabt,
daß Lübeck ein steuerkräfiiges Ländchen sei. Später habe man
eingesehcii, daß vics nicht der Fall sei, aber Lübeck wieder da¬
durch geschädigt, daß man das Domanium der Steucrkrast
gleich stellte. Daß dies nicht Recht sei, habe bereits der Ab¬
geordnete Stracke rjan  III . auf einem früheren Landtage
nachgewicsen. Auch die Stacilsregierung habe jetzt erkannt,
daß die volle Heranziehung des Domanialvermögens nicht
im Sinne des Staatsgrnndgesetzessei, und deßhalb einen an¬
deren Modus bei der Berechnung ausgestellt. Warum sei
ein solcher Modus nicht schon früher angewandtd WaS habe
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Lübeck bei den unklaren Verhältnissen leiden müssen! Das
Staatsgrundgesetz verlange, daß bei jeder neuen Festsetzung
der Quoten die Erfahrungen der früheren Periode berücksich¬
tigt werden sollten. Das seien nun die Erfahrungen! Lübeck
habe früher zuviel gezahlt und durch dieses könne unmöglich
ein Strich gemacht werden. Wenn der Herr RegierungScom-
missär sage, daß die Zahlen in seinem Berichte falsche seien,
so bliebe doch der Nechnungsmovus richtig. Darnach hätte
bereits vor 6 Jahren das Herzogthum statt 80, 81^ 0̂ ,
Lübeck statt 11, 90/g, Birkenfeld aber9>̂ 0/0  zahlen müssen.
Daß dies nicht geschehen, habe Lübeck zum großen Nachtheilc
gereicht. In den letzten 20 Jahren habe es 2—300,000 Thlr.
zuviel bezahlt. Wenn das nicht der Fall wäre, dann hätte
die Staatsregierung in der jetzigen Vorlage Wohl kein neues
Prinzip ausgestellt. Bei jeder Verhandlung über die Quoten
werde auf die günstige Stellung von Lübeck hingewiesen,
aber trotzdem sei es verschuldet, während Birkenfeld seine
Schulden abgetragen habe. Bei der Einschätzung zur Grund¬
steuer seien in Lübeck unberücksichtigt geblieben die bedeuten¬
den Naturalleistungen in Armen-, Schul- und Kirchenangele-
gcuheitcn, sowie die große Wegelast. In den beiden anderen
Landcstheilcn seien diese Leistungen nach ihrem vollen Werthe
veranschagt und von dem Pachtwerthe der Grundstücke abge¬
zogen. Dadurch aber sei hier die Steuer erheblich herabge-
mindert. Bei Birkenfeld aber seien in der Regierungsvorlage
die großen Erträge aus den Gemeindcforsten unberück¬
sichtigt geblieben, während andererseits wieder bei Lübeck die
Ausgaben an das Domcapitel und die aus dem Kieler Ver¬
trage für Ahrensböck zu zahlenden Gelder nicht abgezogen
seien, trotzdem man sie gleich einer Schuld erachten müsse.
Aus allen diesen Gründen könne er die Regierungsvorlage
nicht für geeignet zur Annahme halten und empfehle dringend
statt dessen die von ihm gestellten Anträge zu berücksich¬
tigen.

Reg.-Comruissär Nllhstrat: Er wolle nur ein paar
Worte auf das vom Vorredner Vorgebrachte erwicdcrn. Er
wiederhole, daß nach den Ergebnissen der Veranschlagungen
zu der Einkommensteuer auf den Kopf der Bevölkerung kom¬
men in Lübeck 24,5; im Herzogthum 22,8; in Birkenfeld 17,9.
Das sei eine Thalsache und die Resultate der Einkommen¬
steuer müßten doch maßgebend sein, da die Steuergesetze aller
drei Provinzen fast wörtlich übereinstimmlen und er doch
glauben dürfe, daß die beeidigten Schätzer in allen gleich richtig
taprten. Wenn der Vorredner sage, daß man sich nicht auf
den Standpunkt der„Mildthätigkcit" stellen dürfe, so sei das
sehr zu verwundern und zu erwicdern, daß eine Mildthätig-
keit Lübeck gar nicht zugemuthet werde. Der Herr Abgeord¬
nete Wulff  habe ferner, um die Belastung Lübecks zu zeigen,
einige Zahlen angeführt, die, wie er glaube, bereits vor einigen
Wochen gehört seien, als es sich darum handelte, ob die Ma-
trikularausgaben noch jetzt zu den Gesammtausgaben gehör¬
ten oder nicht. Dieselben seien vollständig unrichtig. Lübeck

trage nicht3 Thlr. 16 Schillinge, Birkenfeld aber mehr als
2 Thlr. 16 Schillinge auf den Kopf seiner Bevölkerung. Wenn
er rasch die Einnahmepöste dcS Voranschlages für das
Fürstenthum Lübeck überblicke und repartier, so komme auf
den Kopf nur ca. Ih'2 Thlr . und nicht3 Thlr. Wenn der
Abgeordnete Wulff  noch andere Steuern wisse, als die hier
aufgeführlen, so möge er sie nennen. Er glaube nicht, daß
der Herr Abgeordnete hierzu im Stande sei. Es werde fer¬
ner hervorgehoben, daß das Fürstcnthum Birkenfeld seine
Schulden abbezahlt, Lübeck dagegen immer neue contrahirt
habe. Ja , wenn das Fürstenthum Lübeck seine Sleucrkraft
ebenso sehr angestrengt hätte, wie Birkenfeld, dann würden
seine Schulden auch geringer sein. Lübeck habe allerdings
noch Schulden, aber sehr erheblich seien diese nicht. Abgesehen
von den älteren Schulden, rührten dieselben größtentheilS her
aus den vielen Entschädigungen, welche für aufgehobenen
Mühlenzwang und aufgehobene Abgabenfreiheiten nothwendig
geworden'seien.

Abg. Ahlhorn: In der Vorlage würden Parallelen ge¬
zogen zwischen den3 Provinzen und dabei ausgesprochen,
daß Lübeck zu gut wegkomme. Das Herzogthum aber werde
etwas stiefmütterlich behandelt, indem über dasselbe gar nichts
oder nur wenig gesagt sei. Er könne der Vorlage nicht in
allen Punkten beistimmen. Solange er im Landtage sei, habe
er regelmäßig an den Quotenverhandlungen Theil genommen
und dabei die Ucberzeugung gewonnen, daß das Herzogthum
überhaupt zuviel trage und das Fürstenthum Lübeck zuviel
für Birkcnfeld zahle. Für diese seine Uedcrzeugung wolle er
jetzt auch eiutreten, so schwer es ihm werde, bei den unan¬
genehmen Ouotenverhandlungen das Wort ergreifen zu müssen.
Im Großen und Ganzen könne er sich den Berechnungen der
Vorlage anschließcn. Darnach sollte:

Herzogthum 76,330/g
Lübeck 14,930/o
Birkenfeld 8,740/g

tragen. Der erste Antrag des Abgeordneten Schildt  runde
diese Zahlen etwas ab und nehme bei dem Herzogthum
33/̂ o--:i/2 o/g, bei Lübeck̂ stog—1"/o. Diesen Antrag dürfe
man jedenfalls als richtig anerkennen. Die Berechnungen der
Vorlage seien nur insofern Wohl nicht ganz zutreffend, als
die Rücksicht auf die Bevölkerungsziffer ausgeschlossen sei. Vor
6 Jahren habe die Staatsregierung anerkannt, daß das
Siaatsgrundgesetzeine solche Nücksichtsnahme gestatte. Worin
sollten sich jetzt die Verhältnisse geändert haben? Die Steuern,
die wir per Kopf zahlten, würden ja immer größer. Die
Berechnungen des Rcgierungscommissärs könnten für Birken¬
feld nicht ungünstig genannt werden. Die angeführten Gründe,
daß die Abgeordneten des Herzogthums das Schiedsrichteramt
in Händen hätten, daß die Ausgaben für die Centrallasten
im Herzogthum zur Verwendung kämen, rechtfertigten cs
keineswegs, für Birkenfeld 10/o mehr auf das Herzogthum zu
nehmen. Der RegierungScommissär habe ferner die gute
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Finanzlage des Herzogthums geschildert. DaS sei doch wun¬
derbar! Sonst würde diese immer als recht ungünstig bezeich¬
net und wenn die Leute kämen und um Zuschüsse zum Chaussee¬
bau Petitionirten, so höre mau vom Regierungstische: ganz
damit einverstanden, wenn nur das Geld da wäre. Er könne
endlich Herrn Wulff  nicht darin zustimmen, daß die Steuer¬
kraft des Herzogthums eine größere sei, als die des Fürsten-
thums Lübeck. Hiergegen könne er ans die Zahlen der Vor¬
lage verweisen. Uebrigcns müsse er bemerken, daß derselbe
Regierungseommissär, der jetzt so lebhaft für Birkenfeld ciu-
trete, früher für Lübeck und nicht für Birkenfeld plaidirt habe.
Ob die Sachlage fetzt verändert sei, wisse er nicht. Wenn
man für Birkcnfeld endlich seine starke Belastung mit der
Stempelsteuer anführe, so sei zu erwiedern, daß das Hcrzog-
thum die gleiche Last trage. Er sehe durchaus keine Gründe,
die es rechtfertigen könnten, daß das Herzogthum für Birken-
seld noch ein Plus von lN/o übernehme und bäte er somit
in erster Linie für den Antrag deS Abgeordneten Schild!
zu stimmen.

Reg. - Commissär Ruhstrak : Wenn der Abgeordnete
Ahlhorn  ihm den Vorwurf mache, daß er inconseguent in
seinen Ansichten sei, daß er vor 6 Jahren noch für Lübeck
und nicht für Birkenfeld plaidirt habe, so wolle er hiergegen
lediglich erwiedern, daß mit der totalen Umgestaltung der Ver¬
hältnisse sich auch die Quoten ändern müßten. Wenn der
Herr Abgeordnete weiter bemerke, daß jetzt noch mehr wie
früher auf die Bevölkcrungsziffer Rücksicht zu nehmen sei,
weil die durch die Bevölkerung veranlagte Ausgabe eine
größere sei — so habe er ihn wenigstens verstanden— so
beruhe diese Ansicht aus einem vollständigen Jrrthume. Er
habe ferner nicht gesagt, daß die Finanzlage des Herzog¬
tums eine glänzende sei, sondern nur, daß sie keine ungünstige
sei, namentlich im Verhältnisse zu der Birkenfelds. Wenn
der Herr Abgeordnete endlich bemerke, daß das Herzogthum
dieselben Steuern habe, wie Birkcnfeld, so wolle er das nicht
bestreiten, aber bereits aus dem Voranschläge sei zu ersehen,
daß Birkcnfeld schon jetzt ein dauerndes Deficit von 15 bis
20,000 Thlr. habe und in die Notwendigkeit versetzt sei,
seine Steuern wesentlich zu erhöhen, während für das Her¬
zogtum eine solche Erhöhung noch gar nicht in Frage stehe.

Abg. Eissel: Seine Ansicht über die Bestimmung der
Quoten sei in dem Berichte der Majorität niedergelegt, er
wolle sich jetzt erlauben, spezieller auf die Gründe einzugchcn,
die ihn zu dieser Ansicht bewogen hätten. Als er zuerst die
Vorlage durchgeleseu, sei ihm ausgefallen, daß man das bis¬
herige Verhältniß des DomanialeinkommeuS zur Steuerkraft
verlassen und die Beteiligung des ersteren auf Hz reduzirt
habe. Es habe dies auf ihn den Eindruck gemacht, daß für
Birkcnfeld hieraus ein Vortheil nicht zu erwarten sei. Der
zweite Punkt sei aber noch bedenklicher für Birkenfeld erschienen,
indem man nämlich die Schulden des Herzogthums und Lübecks
nicht in Abzug gebracht habe, obgleich dieselben nicht über¬

all zu Zwecken des Staatsguts , sondern für Straßenbautcn,
Deckung von Deficits rc. contrahirt seien. In Birkcnfeld
habe man dagegen die Straßen durch Steuerzuschlag gebaut.
Bei der Quotenberechnung könnte Birkenfeld hierdurch zu kurz
kommen, indem es indirekt zn den Zwecken des Herzogthums
und des Fürstentums Lübeck mitstcuerte. Der dritte Punkt
sei endlich der gewesen, daß man das Domauialeinkommen
BirkenseldS zu 29,000 Thlr. veranschlagt habe, während dies
doch nur ein vorübergehender Ertrag sei. Das Einkom¬
men aus den Forsten des Fürstentums sei ein außerordent¬
liches und würde vielleicht bald wieder sinken, weil man zeit¬
weilig einen höheren Holzschlag eingesührt habe, um den
Steuerdruck nicht zu lästig werden zu lassen.

Ans diesen Gründen habe er anfangs geglaubt, der Vor¬
lage nicht beistimmen zu können, schließlich aber doch eine an¬
dere Ansicht gefaßt, weil er wisse, daß außer den im Staats¬
grundgesetze bestimmten auch andere ihm nicht bekannte Factoren
in Betracht gezogen werden müßten. Die Verhältnisse von
Oldenburg und Lübeck seien ihm so wenig vertraut , daß er
kein eigenes Urteil über dieselben habe und sich lediglich auf
das der Staatsregierung verlassen müsse. Diese sei die hier
zur Entscheidung allein competente Behörde, da sie unparteiisch
dastände in diesem Streite der -drei Provinzen. Er wisse,
daß die Staatsregiernng es mit der Ausführung des Staats-
grundgesetzes ehrlich meine. Deßhald sei er der Vorlage bei¬
getreten und glaube dies seinen Wählern gegenüber rechtfer¬
tigen zn können.

Was die Minderheit Wulff und Maas,angehe,  so
teile diese die Ansicht der Majorität nicht und behaupte, daß
diese der StaatSregierung nur zustimme, weil Birkenfeld das
„Schooßkind" derselben sei. Lieber wäre eS ihm gewesen,
wenn dieser Ausdruck nicht gebraucht sei. Uebrigens wäre
derselbe in diesem Saale eine aufgewärmte Speise und diese
zu essen nicht Jedermanns Sache. Man koste sie nicht und
lasse sic unberührt. Das wolle er auch jetzt thun.

In dem Berichte der Minorität sei behauptet, daß im
Fürstenthume Lübeck bei der Einkommensteuer aus dem Grund¬
besitze die Naturalleistungen unberücksichtigt geblieben seien und
daß das Fürstenthum Lübeck bei der Veranschlagung der Ein¬
kommensteuer viel schärfer herangezogeu sei. Dieser Satz sei
ihm nicht klar geworden. Wir hätten doch Ein Einkommen¬
steuergesetz und wisse er nicht, woher die Verschiedenheiten
stammen sollten. Ob die Naturalleistungen im Herzogthume
abgezogen würden, sei ihm nicht bekannt, was das Fürsten¬
thum Birkcnfeld anlange, so beruhe die Behauptung der Mi¬
norität auf einem vollständigen Jrrlhume. Wenn z. B . eine
Communalstraße gebaut werden solle, so würde deren Bau
nach einem Voranschläge aus jeden Gemeindebürger zur Ab¬
leistung vertheilt. Für die Einschätzung zur Einkommensteuer
sei dies irrelevant.

Dann sei in dem Berichte der Minorität behauptet, daß
die Erträge aus den Gemeindeforsten im Fürstenthume Bir-
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kcnftld bei der Feststellung der Ouoten nicht berücksichtigt seien.
Solle aber denn auch noch das Eigenthuin der Conununen
und Genossenschaften einen weiteren Factor bilden"? Sei denn
dies ein Domanium? Herr Wulff  habe auch hier gezeigt,
daß er von Birkenfeld wenig wisse, wenn er von den großen
Ertrage" aus den Geuieindeforsten spreche. Der Ertrag aus
denselben flösse theils in die Gemcindekasse, theils werde er
zum Vortheil von Einzelnen verwandt, ein Vortheil, der diesen
bei der Einschätzung zur Einkommensteuerwieder angerechnet
werde. Was im klebrigen aus den Forsterträgen nicht ge¬
deckt werde, müsse in der Gemeinde durch Steuerdruck aufge¬
bracht werden und wie hoch dieser sei, habe bereits der Ab¬
geordnete Scho mann  dargethan. In seiner Bürgermeisterei
sei eine Gemeinde, die eine Umlage von 3170,'o habe.

Die Minorität Werse den Berechnungen der StaatS-
rcgierung Willkür vor und stelle darauf eine eigene Rechnung
auf. Er wolle auf diese nicht eingehen. Klar sei es, daß
diese weiter nichts bedeute, als eine Rechnung, die in den
Kram von Lübeck Passe. Blau habe Factoren ziisammenge-
zogen, die gar nicht zu einander gehörten.

Wenn ferner angeführt werde, daß Birkenfeld 300,000
Thlr. Straßenschnlden abgetragen habe, so sei das richtig.
Man habe Straßen bauen und das Geld dazu anleihen
müssen. Abgeführt habe man die Schulden aber wieder durch
Stcucrzuschlag. Man habe einen solchen von 5—100ch
für den Straßenbau nothwendig gehabt, wo mau in Lübeck
und Oldenburg nicht den geringsten gebraucht habe.

Er wolle den Vergleich zwischen Lübeck und Virkenfeld
nicht weiter verfolgen. Er sei in diesem Punkte mit dem
Herrn Rcgierungseommissär einverstanden. Was den jetzt von
dem Abgeordneten Schildt  gestellten Antrag anlange, so
bedauere er, daß derselbe den im Ausschüsse gestellten Antrag
verlassen und jetzt soweit gehe, daß er Virkenfeld sogar Ich/^
mehr, als die Regierungsvorlage, auflegen wolle. Er gebe
der Versammlung sehr zu bedenken, daß sie nicht soweit gehen
möge. Die arme Gebirgsbevölkerung des dem Lande zugc-
theilteu Fürstenthums sei bereits so stark belastet, daß er nicht
wisse, wie dieselbe einen weiteren Steuerzuschlag aufbringen
solle. Um die bereits jetzt bestehenden Steuern beizutreiben,
seien im Jahre nothwendig6 —7000 Pfändungen und viele
hundert Exekutivverkänfe. Und jetzt wollen Sie unS nach loch
mehr geben! Wenn Oldenburg zu schwer belastet sei, dann
möge eS zu seiner Erleichterung auf Lübeck greifen. Aus der
Vorlage wegen der Lübcck-Eutiner Eisenbahn habe man ge¬
sehen, wie der Abgeordnete Wulff  sich über die Rentabilität
derselben im Provinziairathe geäußert habe: »Lübeck umfasse
70,000 Tonnen, Ahrensböck 30,000 Tonnen. Erfahrungs¬
mäßig liefere jede Tonne 2 Tonnen Produkte zum Export."
Das mache also einen Export von 200,000 Tonnen, während
Virkenfeld hß seiner Brodfrucht auswärts kaufen und das
Geld dafür nach auswärts schicken müsse. Durch die Er¬
werbung der neuen Gebictstheile würden nur das Herzogthum

und das Fürstenthum Lübeck Vortheil haben, die Quote des
letzteren würde auf lößch erhöht, die des Herzogthums um
3,60ch ermäßigt. Birkenfeld habe nicht allein keinen Vortheil
von der Inkorporation, sondern sogar noch entschiedenen Ver¬
lust. Ob die Versammlung das verantworten könne, gebe
er ihr anheim. Virkenfeld schicke dem Herzogthume jährlich
viele Tausend Thalcr, aber auch nicht wieder einen Pfennig
schicke das Herzogthum nach Birkenfeld. Der Abgeordnete Ahl¬
horn  meine, daß im Allgemeinen das Herzogthum keinen
großen Vortheil davon habe, derselbe wirke vielmehr direct
oder indirect auf die Gesammtheit. Wie? würde daS, was
für die Centralverwaltung oder die Sustentation des Groß-
herzoglichen Hofes ausgegcben werde, nicht im Herzogthume
zur Einkommensteuerherangezogen? Das Fürftenthum Lübeck
habe wenigstens den Vortheil, daß der Hof einige Monate
in Eutin residire. Das sei doch noch etwas. Ter Abgeord¬
nete Schomann  habe bereits gesagt, daß wir in Birkenfeld
wahrlich nicht auf Rosen gebettet seien. Es werde Gewicht
auf die Industrie in Oberstem und Idar gelegt. Aber die
Fabrikarbeiter bekämen häufig nicht mehr als die Tage¬
löhner und iin Sommer sehe man sie nicht selten wie ge¬
wöhnliche Arbeiter auf den Straßen arbeiten. Die Stadt
Birkenfeld sei seit 12 Jabren so redueirl, daß es ihm wehe
thue, dies zu sagen. Durch die ungünstige Lage einer Eisen¬
bahn sei bewirkt, daß eine jährliche Abnahme der Bevölkerung
stattfände. Das Militär habe man der Stadt entzogen, ver¬
geblich habe sie dagegen petitionirt. Welche Aussichten seien
für die Stadt vorhanden? Keine, sie gehe trüben Tagen ent¬
gegen. Was der Abgeordnete Ahlhorn  über die neben
dem Domanialvermögen und der Stcucrkraft in Betracht zu
ziehende Bcvölkerungsziffer sage, dagegen bemerke er, daß
früher von der Majorität dieser Factor als nicht anwendbar
bezeichnet sei. Er selbst sei damals in diesem Saale zugegen
gewesen. Schädigen Sie Birkenfeid nicht und nehmen Sie
die Vorlage der Regierung an , welche die Verhältnisse am
besten zu übersehen und unparteiisch zu beurtheilen im
Stande ist.

Reg.-Commissär Ruhstrat : Er habe soeben vom Ab¬
geordneten Ahihorn  gehört , daß derselbe dieS . 4 der Vor¬
lage angeführten Zahlen zu Grunde zu legen und nur eine
Abrundung eintrelen zu lassen geneigt sei. Das Bcitrags-
verhältniß für Bn'kenfeld sei hier zu 8,740/g festgesetzt. In
der AnlageL. Ziffer5 der Vorlage seien in der Uebersicht des
Reinertrages des Staatsvermögensder Provinzen die Zinsen der
Staatsgutskapitalien und dauernden Vermögensbestände für
das Herzogthum mit 10,639, für Lübeck mit 2,897, fürBir-
kenfeld mit 2,319 Thlr. aufgcführt. In dieser Beziehung
mache er darauf aufmerksam, daß diese Zinse» für Virkenfeld
größlentheils herrühreu von den von dem Fürstenthume in einem
Prozesse mit Preußen gewonnenen 45,000 Thlrn. Als die Vor-
läge festgestellt sei, habe man nicht anders gekonnt, als diese
Zinsen mit aufführen. Wenn, wir aber wüßten, daß daS
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Capital bereits in der nächsten dreijährigen Finanzperiodc
schwinden werde, so sei es nicht billig, dasselbe sär die sechs¬
jährige Quotenperiode anzunehmen.

Abg. Russell: Wir ständen vor einer dunklen Sache
nnd Jeder müßte wünschen, daß ihm mehr Licht angesteckt
werde, als bis jetzt geschehen sei. Die Factoren seien so schwan¬
kender Natur , daß ein genau richtiges Facit nicht gezogen
werden konnte. Das Domanialvermogen allein würde aller¬
dings eine seste Grundlage abgeben, aber nun solle auch die
Steuerkraft in Betracht gezogen werden. Wie diese zu be¬
stimmen, wie zu ermessen? Bei einer solchen Sachlage müsse
er auf das Nrtheil der Staatsrcgicrung vertrauen, deren Ab¬
sicht es nicht sein könne, einen Landestheil auf Kosten des
anderen zu verkürzen. Allerdings seien ihr allerlei Schooß-
linder entgegen getragen, von Seiten des Abgeordneten Wulff
sogar ein recht großes Schooßkind, das ganze Fürstenthum
Birkenfeld. Er glaube, daß es schlecht mit der Tugend der
Gerechtigkeit der Staatsregierung stände, wenn sie diese Schooß-
linder anerkennen wollte. Die Staatsregierung sorge, ohne
Parteilichkeit, gleichmäßig für das Wohl aller Landestheile.
Er sei der Ansicht, daß es sich nicht rechtfertige, Birken¬
feld noch mehr zu belasten. . Er wolle besonders darauf auf¬
merksam machen, daß die Steuerkraft in Birkenfeld angespannt
sei, wie in keinem anderen Landestheile. Es komme doch
darauf an , was der einzelne Staatsbürger bezahlen müsse.
Lübeck sei aber besser gestellt, wie irgend ein Landestheil. Es
habe nicht ZO/g Einkommensteuer und keine so empfindliche
Stempelsteuer. Wo nichts sei, habe der Kaiser sein Recht
verloren. Wenn Birkenfeld bereits soviel Steuern trage, so
halte er es nicht für gerechtfertigt, dasselbe noch mehr zu be¬
lasten. Das würde auch ein politischer Fehler sein, da seine
ganze Existenz dadurch aufs Spiel gesetzt werde. Er werde
deßhalb für die Regierungsvorlage stimmen. Durch die Jnkor-
porirung Ahrensböcks hätten die übrigen Landestheile einen
großen Vorthcil, Birkenfeld gar keinen. Es sei nicht mehr
wie billig, daß wir einen kleinen Vortheil dem Fürstenthume
doch dadurch zufließen ließen, daß wir ihm h'zO/o Quote ab¬
nähmen. 2500 Thlr. sei auf unserem Budget nicht fühlbar,
dort aber eine so bedeutende Summe, daß in Folge derselben
der Steuerdruck kaum ertragen werden könne. Er bitte deßhalb
die Regierungsvorlage anzunehmen.

Abg. Schomarm : Er wolle nur ein paar Worte dem
bereits Gesagten hinzufügen. Das Staatsgrundgesctz fasse
vor Allem ins Auge, daß jeder Landestheil die Lasten, die ihm
auferlegt würden, auch tragen könne. Im Herzogtbume würde
keine Erhöhung der Steuern eintrcten, wenn die Regierungs¬
vorlage durchgehe, in Lübeck auch nicht, was aber würde die
Folge in Birkenfeld sein2 Um nur in der gegenwärtigen
Finanzperiode auszukommen, müsse man bereits ein Capital
angreisen. Sei dieses verzehrt, dann müsse man die Ein¬
kommensteuer erhöhen. Jede Erhöhung der Quoten stelle dem
Fürstenthume 175—2000/g Einkommensteuer in Aussicht. Das

seien Steuersätze, die nicht getragen werden könnten. Wenn
die Herren das Fürstenthum eines langsamen Todes sterben
lassen wollten, so thäten sie besser, diesen Tod zu beschleunigen
und zuzusehen, wie sie das Fürstenthum am besten los wür¬
den. Wenn sie es aber behalten wollen, so müsse man auch
sehen, das bedrückte Land zu unterstützen, damit es seine Last
tragen könne. Ter Abgeordnete Eissel  habe bereits vorge¬
führt, daß, um die jetzt bestehenden Steuern beizutreiden, viele
Hunderte von Exekutivvcrkäusen nothwendig seien. Er habe
ein Beispiel zur Hand von der ersten Abtheilung des Amtsgerichtes
Oberstein, der er vorzustehen die Ehre habe. Die Gerichte
aber seien die Pulsadern, an denen man fühlen könne, was
ein Land zu leisten im Stande sei. Aus Vergnügen führe
man keine Prozesse, sondern der Regel nach nur dann, wenn
der Andere nicht zahlen könne. Bei der ersten Abtheilung
des Amtsgerichts Oberstem kamen im Jahre 1869 vor:

Civilsachcn 3193
Auctionsklagen 2189
Pfändungen 3415
Unpfandbarkeitsatteste 234

An Gcrichtssporteln seien aufgewandt 11,057 Thlr. Das
seien Zahlen, die reden, und das Land gewiß nicht in der
günstigen Lage zeigten, die hier von verschiedenen Seiten be¬
hauptet würde.

Abg. Wulfs als Berichterstatter: Immer wieder sei auf
die Mildthätigkeit.zurückgekommen und der Rcchtsstandpunkt
ganz außer Auge gelassen. Werfe mau einen Blick auf die
in dem Berichte des Abgeordneten Hoher  mitgethcilte Steuer¬
liste der drei Provinzen, so würde man auf der zweiten Stufe
in keinem Landestheile soviel Leute finden, wie in dem Für¬
stenthume Lübeck. Man blicke ferner auf die Zahl der Armen.
Statistische Zahlen habe er nicht, Wohl aber wisse er , daß
diese Zahl in keiner Provinz eine so große sei, wie in Lübeck,
wo der Steuerdruck ein so hoher wäre. Wenn der Abgeord¬
nete Eissel  die Verhältnisse des Grundbesitzes im Fürstcn-
thume hervorgehoben habe, so habe er dadurch verrathen, daß
ihm diese Verhältnisse vollständig unbekannt seien. Wenn
man in Birkenfeld 25 Thlr. auf die Tonne Land auwende,
so werde man in seinem Landestheil nicht viel davon haben.
In diesem stände die Landwirthschast auf einer so hohen Stufe,
daß mau mehr anwenden müsse, um etwas zu erzielen. Wenn
er in seinem Berichte gesagt habe, daß die Erträge aus den
Gemeindeforsten Birkenfelds nicht berücksichtigt seien, so falle
ihm dabei nicht ein, diese Forsten dem Domanium gleichzu¬
stellen. Er behaupte aber, daß die aus ihnen erzielte Baar-
summe in ihrem ganzen Umfange nicht zur Einkommensteuer
veranschlagt werde. In Betreff Lübecks habe der Rcgicrungs-
kommiffär im Ausschüsse zugestanden, daß hier bei der Ein¬
schätzung zur Grundsteuer die Naturalleistungen nicht in An¬
schlag gebracht würden. Diese nicht veranschlagten Dienste
aber seien recht erhebliche. In Bezug aus die Grundsteuer
wäre also das Fürstenthum Lübeck viel schärfer angespannt



als dic übrigen Landestheile. Ferner habe er hervorgehobcn,
daß die Ausgaben für das, Domcapitel und die persönlichen
Ausgaben für Ahrensböck nicht von dem Vermögendbcstande
des Fürsteuthums abgezogen seien. Auch'hierzu habe der Rc-
gierungscommissärgeschwiegen. Damit aber sei erwiesen, daß
die ganze Rechnung der Regierungsvorlage eine falsche sei.
Man weise darauf hin, daß Lübeck von der Jnkorporirung
AhrensböckS große Vortbcile ziehe. Aber hier seien dic Ver¬
hältnisse noch nicht geordnet, sie schwebten noch in der Luft
und es sei wahrscheinlich, daß man mit den jetzt ausgeivor-
fenen Summen nicht auskommen werde, wenn erst Alles ge¬
hörig organisirt sei.

Rcg.-Commissär Ruhstrat : Er wolle nur eine Aeußerung
des Vorredners berichtigen. Wenn derselbe behaupte, daß er
im Ausschüsse zugcstanden habe, daß in Lübeck bei der Ver¬
anlagung der Einkommensteuer aus dem Grundbesitze die Na¬
turalleistungen nicht in Abzug gebracht würden, so sei dies
falsch. Er habe nichts zugestehen können, weil er die Ver¬
hältnisse gar nicht kenne. Die Stcuerrollen würden von der
Regierung in Eutin festgestellt und kämen nicht nach Olden¬
burg, außer im Falle einer etwaigen Rekurseinlegung.

Abg. Ahlhorn : Er sei noch nicht überzeugt, daß das in
dem Anträge des Abg. Schildt  formnlirte Qnotenverhältniß zu
Ungunsten Birkcnfelds gereiche. Hätten wir im Herzogthnme
nicht dieselben schlechten Verhältnisses Müßten auch wir nicht
anicihen̂ Jetzt sollten wir noch ablösen und die Leute zwin¬
gen, ihr Geld zur Casse zu schicken. Von dem Herrn Bür¬
germeister Eissel  sei hervorgehobcn, daß die Einschätzung
zur Einkommensteuer in Birkenfeld ebenso- hoch sei wie in
Lübeck. Er wüßte nicht, wie man in Eutin schätze, Wohl
aber, daß hier der Verwalinngsbcamke, in Birkenfeld der
Bürgermeister au der Spitze der Einschätzungscommission
stände. Der Natur der Sache nach stände der Verwaltungs¬
beamte unparteiischer da, als der unmittelbarer mit den Leuten
bekannte und deßhalb humanere Bürgermeister. Ucbrigens
maße er sich weiter darüber kein Urtheil an. Ferner sei es
ein ErsahrungSsatz, daß, je niedriger der Prozentsatz der Steuer,
desto schärfer eingeschätzt werde, daß, sobald die Steuer er¬
höht sei, die Schätzung etwas niedriger ausfalle. Deßhalb
schätze man bei 3"/g Einkommensteuer nicht so hoch, als bei
20,p. Aus seiner eigenen Erfahrung wisse er, daß dies auch
in Ostfrieslaud der Fall gewesen sei. Er wollte anfänglich
Wohl Eutin lO/o abnchmen, habe aber davon abgesehen, weil
doch keine Aussicht vorhanden sei, hiermit durchznkommeu.

' Reg.-Commissär Rtthstrat : Wenn er richtig verstanden
habe, so sei der Herr Vorredner der Meinung, daß die Er-̂
gewisse der Einkommensteucrumlegungin Birkenfeld nicht so
genau zutreffend seien, weil hier ein höherer Prozentsatz sei
als in Lübeck. Hiergegegen möchte er hervorheben, daß die
nntgetheiltcn Ergebnisse der Veranlagung sich größtentheils
auf eine Zeit bezögen, in welcher noch die Steuer 20ch be¬
tragen habe. Ferner sei auf das Gesetz, betreffend die Ab¬

lösung von Ordinärgesälleu, hingewiesen, welches in dieser
Session angenommen sei. Darnach werde das Herzogthum
sich in der Lage befinden, Ablösungskapitalien zu Bestreitung
der Ausgaben der Landeskasse zu verwenden und würden also
die Einnahmen künftig um den Betrag der betreffenden
Ordinärgefälle geringer sein. Das sei nicht ganz zutreffend,
weil mit diesen Capitalien Schulden abgetragen würden und
die Zinsen derselben mehr betrügen als die Ordinärgefälle.

Von dem Abgeordneten Ramien  wird der Antrag auf
Schluß der Debatte eingcbracht. Derselbe ist unterstützt, wird
aber vom Landtage abgelehnt.

Abg. Eissel: Der Schluß der Debatte sei beantragt, er
wolle die Versammlung nicht lange mehr aufhalten und nur
auf das noch einiges erwiedern, was der Abgeordnete Ahl¬
horn  in Betreff der Einschätzung zur Einkommensteuer gesagt
habe. Er bedauere, daß der Abgeordnete Ahlhorn  ans dem
Standpunkt stehe, daß er meine, der Vorsitzende mache die
Behörde aus. Nach dem Gesetze aber schätze die Commission
und dem Vorsitzenden sei nur eine unbedeutende Einwirkung
gestattet. Daß man in Birkenfeld richtig einschätze, davon
sei er überzeugt. Ob man im Herzogthnme weiter ginge,
wisse er nicht. Der Ausfall gegen die Beamten des Fürsten-
thnms sei ein unberechtigter, den er entschieden znrückweisen müsse.
Dieselben wüßten ihre Schuldigkeit ebensogut zu rhnn, wie
die des Herzogihnms und des Fürstenthums Lübeck.

Abg. Massing : Seine College!! ans dem Fürstenthume,
die Staaisregierung und der Abgeordnete Russell  hätten
bereits genug für Birkenfeld gesagt. Das Fürstenthnm ver¬
lange keine Mildthätigkeit, sondern nur Gerechtigkeit. Man
möge das Land nicht vor die Thüre werfen, mit dem man
seit 50 Jahren verbunden gewesen sei. Wenn man seine
Quote um erhöhe, so sei es dem Fürstenthume nicht
mehr möglich, in dem bisherigen Verbände zu bleiben. Deß¬
halb möge man dic Regierungsvorlage annehmen.

Abg. Ahlhorn : Nur noch ein paar Worte gegen den
Abgeordneten Eissel.  Er habe nicht vom Herzogthnme,
sondern nur von Lübeck und Birkenfeld gesprochen und sich
nur so ansgedrückt, daß er glaube, daß in Birkenfeld humaner
eingeschätzt werde als in Lübeck. Daß die Vorsitzenden keinen
Einfluß ans die Einschätzung selbst hätten, wüßte er auch
aber die Vorsitzenden hätten doch das Recht zu reclamiren,
wenn sie glaubten, daß zu niedrig eingeschätzt sei und davon
pflegten sie öfters Gebrauch zu macheu.

Abg. Wulff als Berichterstatter: Er habe bereits zwei¬
mal daraus hingewiesen, daß bei der Berechnung der Prozent¬
sätze für Lübeck die Ausgaben an das Domkapitel und die
Lasten für Ahrensböck, welche doch einer Staatsschuld gleich
zu achten wären, nicht in Abzug gebracht seien. Wenn dies
geschehe, würde Lübeck um ft̂ /o weniger herangezogen wer¬
den. Auch seine Behauptung, daß die Stenerkraft in Lübeck
äußerst angestrengt sei, wäre nicht widerlegt worden. Wenn
darauf hingewiesen sei, daß in Oldenburg dic Ausgaben für
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die Centrallaften consumirt würden und Eutin wenigstens
auf einige Monate den Hof habe, so sei es eine Kleinigkeit,
wenn auf den Hofetat 3000 Thlr. für eine Reise nach Eutin
ausgcsetzt würden. Dadurch erwachse dem Fürstenthume noch
kein Vortheil Gänzlich unberücksichtigt gelassen aber man habe
es, daß das Fürstenthum Lübeck nach den bisherigen Quoten¬
verhältnissen viel zu viel gezahlt habe. Die StaatSregierung
erkenne ihre früheren Berechnungen als unrichtig an und wenn
man diese nach dem jetzt aufgestellten Gesichtspunkte revidirc,
so finde man, daß das Fürstenthum mehr als 300,000 Thlr.
in den letzten 17 Jahren zuviel gezahlt habe. Das seien
Rücksichten genug, um die Annahme seiner Anträge zu empfehlen.

Abg. Hoher als Berichterstatter: Er wolle die Debatte
nicht noch mehr in die Länge ziehen. Er stände noch auf
dem alten Standpunkte, daß die Beiträge zum norddeutschen
Bunde nicht als Gesammtausgaben des Groszherzogthums im
Sinne des Slaatsgrundgesetzes, sondern als Einzelausgaben
der Provinzen anfzufassen seien, für deren Repartition in
der Bundesverfassung bereits ein bestimmter Modus vorge¬
sehen sei. Von diesem Standpunkte habe er nicht abgchen
können, trotz der Belehrungen des Herrn Regierungscommissärs
und trotz dem Widerspruche der Rechtskundigen, wo Einer der
geehrten Herren in erschreckender Weise gleich 1000 Juristen
hinter sich her marschieren ließ. Er wolle dies betonen, weil
der Bericht der Minorität Maas und Wulff ihm Vorliebe
für das „Schooßkind Birkenfeld" vorwerfe. Wenn einmal
solche Schvotzkinder da sein sollten, so würde er doch lieber
das fette Eutin , ganz abgesehen von seinen schmackhaften
Fischen, wählen, als das dürre steinige Birkenfelv. Er pflege
mit seinen Ueberzeugungenweder stets mit dem großen Haufen
noch stets mit der StaatSregierung zu gehen. Hier sei es
die Macht der von der Regierungsvorlage vorgeführten Zahlen,
die so in die Augen springend seien, daß er sich ihnen nicht
habe verschließen können. Wo Zahlen sprächen, könne von
Gefühlen oder Neigungen nicht weiter die Rede sein. Aller¬
dings wolle er gestehen, daß noch eine gewisse Dämmerung
darüber herrsche, wie groß die Steuerkraft einer jeden Pro¬
vinz sei. Um diese zu bestimmen, gäbe es nur zwei Anhalts¬
punkte, das Gesammtvolksvermögen und der Gesammtpro-
ductionswerth, das was man habe und das was man ver¬
diene. Da hierüber genaue Angaben fehlten, käme es hier
hauptsächlich auf Domanialvermögen und Einkommensteuer an,
um die Steuerkraft zu schätzen. Er könne nicht anders als
Domanialrcinertrag für gleichbedeutend mit Steuerkraft zu hal¬
ten, und je größer der Domanialreinertrag eines Landes,
desto größer würde auch die Steuerkraft sein. Nun betrüge
das Domanialeinkommen in Birkenfeld 30,000 Thlr. , in
Lübeck 120,000 Thlr., im Herzogthume 400,000 Thlr. Das¬
selbe sei also im Fürstcnlhnme Lübeck4 mal, im Herzogthume
Oldenburg 13 mal so groß als in Birkcnseld. Die Zinsen
für die Staatsschulden dürfe man nicht berücksichtigen, da Bir¬
kenfeld seine Finanzen so musterhaft geordnet hätte, daß es

alle seine Schulden abbezahlt habe. Hierfür sei es nicht noch
abzustrafen dadurch, daß man seine Quoten erhöhe. Was
den Ertrag der Einkommensteuer in den drei Provinzen an-
lange, so sei darüber so ziemlich.Alles gesagt, was gesagt
werden konnte. Er wolle nur Hervorheden, daß ein großes
Mißverhältnis in den Zahlen herrsche, wenn auf den Kopf
der Bevölkerung komme in Lübeck 24,5 ; im Herzogthume
22,8 ; in Birkenfcld aber nur 17,9. Wolle man noch die
Bevölkerungsziffer berücksichtigen, so werde man finden, daß
in der seinem Berichte beigesügten Steucrlistc die Zahl der
mit einem Einkommen über 1000 Thlr. Bersehenen im Her-
zogthumc 2012, im Fürstenthume Lübeck 217, im Fürsten-
thume Birkcnseld 106 betrage. Also, was sehr wichtig sei,
in Lübeck seien noch einmal so viel Capitalisten mit einem
Einkommen über 1000 Thlr. , als in Birkenfeld, trotz der
geringeren Bevölkerung. Grade diese Capitalisten seien aber
bei der Einkommeusteuerumlegung am schwersten zu schätzen,
weil sie ihr Vermögen in StaatSpicren und sonstigen Effekten
aller Art anzulegen pflegten, die sich der Schätzung leicht ent¬
zögen. In Betreff der Finanzlage der beiden Fürstcnthümer
sei bereits hervorgehoben, daß die BirkenfeldS äußerst ungünstig
sei. Ter Kapitalgewinnstvon 45,000 Thlr. sei ei» reiner
Zufall und könne nicht maßgebend sein. Wenn ein Ländchen
von 35,000 Seelen einem dauernden Deficit von jährlich
20,000 Thlr. entgegensetze, so sei das eine furchterregende
Finanzlage. Das Herzogthum könne nicht höher geschätzt
werden, da es bereits grohmüthiger Weise dem Fürstenthume
Lübeck 40/0  abgcnommcn habe. Deshalb aber sei es nicht
mehr wie angemessen, auch dem Fürstenthume Birkenfeld̂ ogO/g
adznnehmen. Denn was dem einen recht, sei dem anderen
billig. Die Finanzlage Oldenburgs sei eine günstige nicht.
Wenn wir erst auf dem neuesten nationalökonomischen Stand¬
punkte von Hude und Brake nach Bremen führen, dürfte sie
schwerlich eine bessere werben.

Bei der Abstimmung wird zunächst der Antrag Nr. 1
der Minderheit Wulff und Maas  abgelehnt, desgleichen in
namentlicher Abstimmung mit 27 gegen3 Stimmen der An¬
trag 2 derselben Minderheit. Für denselben stimmen die Ab¬
geordneten Wulff , Maas und Blunck.  Gegen densel¬
ben die Abgeordneten: Abels , Ahlhorn , Bargmann,
Bünncmeper , Cammann , Eilks , Eissel , Grnpel,
von Hammel , Hoher , Huchting , Hullmann,
Lengler , Lüb ben, M assin g, Mül lcr , Oldej 0 hanns,
Pro pp ing , Ramien , Rüde dusch, Russell , Schildt,
Schomann , Selkmann , Strödt ho ff, Stukenborg,
Millers.

Es fehlen die Abgeordneten Bulliug  und Schweg¬
mann (beide beurlaubt).

Ebenfalls wird abgelehnt der Antrag 3 derselben Min¬
derheit. Für denselben stimmen die Abgeordneten Wulff,
Maas und Blunck.  Gegen denselben stimmen dieselben
Abgeordnete» wie oben.
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Ebenfalls wird abgclchnt in namentlicher Abstimmung
der erste Antrag des Abg. Schildt . Für denselben stimmen
die Abgeordneten: Schildt , Stukenborg , Abels , Ahl¬
horn , Bargmann , Huchting , Lübben , Müller,
Oldejohanns , Ramien , Rüdcbusch.  Gegen denselben
die Abgeordneten: Blunck , Bünnemeyer , Cammann,
Cilks , Eissel , Gräpcl , von Hammel , Hoher , Hull-
mann , Lcngler , Maas,  Massing , Propping , Rus¬
sell,  Schomann , Selkmann , Strodthoff , Millers,
W»lff.

Bei dem eventuellen Anträge des Abg.  Schildt ergiebt
sich Stimmengleichheit. Für denselben stimmen die Abgeord¬
neten:  AbelS , Ahlhorn , Bargmann , von Hammel,
Huchting , Lübben , Müller , Oldejohanns , Ramien,
Rüdedusch , Schildt , Selkmann , Strodthoff , Stu¬
kenborg , Willers . Gegen denselben die Abgeordneten:
Wulff , Blunck , Bünnemeher , Cammann , Eilks,
Gräpel , Eissel , Hoyer , Hullmann , Lengler,
Maas , Massing , Propping , Russell , Schomann.
Die Abstimmung ist also in der nächsten Sitzung zu wieder¬
holen.

Der Präsident zeigt an, daß die Abgeordneten  Wulff,
Maas und Blunck ihr Mandat niedergelegt hätten und er
der Staatsregierung hiervon behufs Anordnung der Neuwah¬
len Mittheilung machen werde.

Der Präsident zeigt ferner an , daß seitens der Staats-
regicrung der Entwurf eines Jagdgesetzes eingebracht sei. Es
wird beschlossen, dasselbe an eine besondere Commission von
5 Abgeordneten zu verweisen. In dieselbe werden gewählt
die Abgeordneten Russell , Rüde dusch, Strodthoff,
von Hammel , Ramien.

Schluß der Sitzung 1 Uhr. Nächste Sitzung Dienstag,
den8. März, Vormittags 10 Uhr.

Tageso rd nung:
1) Wiederholung der Abstimmung über den Antrag des

Abg. Schildt,  betr . das Beitragsverhältnißzu den
Centrallasten re.

2) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die
Petition der Grund- und Hausbesitzer zu Neuwangeroogc
um Erlassung der ihnen vom Staate zum Bau ihrer
Häuser gegebenen Vorschüsse rc.

3) TeSgl., betr. die Petition vieler Mühlenbesitzer und
die Petition des ZiegeleivesitzersG. W. Lemme  in
Varel um Abschaffung der Recognitions-Abgaben von
Mühlen, Ziegeleien rc.

4) Bericht desselben, betr.
1) den Voranschlag des Fürstenthums Lübeck für

1870/72. (Anlage Nr. 44 S . 267.)
2) den Voranschlag der vormals Holstein'schen Ge-

bietsthcile für 1870/72. (Anlage S . 285.)
5) Bericht des Gesehgebungsausschusses, betr.

n) den Gesetzentwurf wegen des Vormundschafts-
Wesens im Herzogthum Oldenburg. (Anlage
Nr. 1t S . 21.)

5) den Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck,
betr. das Alter der Volljährigkeit. (Anlage
Nr. 50 S . 327.)

6) Mündlicher Bericht desselben über den Gesetzentwurf,
betr. die Betheiligung der Vormünder rc. bei Bundes-
anleihen. (Anlage Nr. 13 S . 38.)

7) Bericht desselben über das Schreiben Großherzoglichen
Staatsministcriums vom 23. Febr. d. I . , betr. den
Z. 3 des Gesetzentwurfs wegen einiger Abänderungen
und Ergänzungen des Ablosungsgesetzes vom 11. Febr.
1851.

8) Desgl. dcsgl. vom 21. Febr. d. I -, betr. den Art. 6
des Gesetzentwurfs, betr. die Competenzconflicte zwi¬
schen den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden.

Der Berichterstatter

Bucholtz.
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Zr ericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Achtzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 8. März 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: 1) Wiederholung der Abstimmung über den Antrag des Abg. Schildt,  betr. das Beitragsverhältniß zu
den Ceutrallasten.

2) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die Petition der Grund- und Hausbesitzer zu Neu-
roangerooge um Erlassung der ihnen vom Staate zum Bau ihrer Häuser gegebenen Vorschüsse:c.

3) Desgl., betr. die Petition vieler Mühlenbesitzer und die Petition des ZiegelcibesitzersG. W. Lemme
in Varel um Abschaffung der Recognitions- Abgaben von Mühlen, Ziegeleien w.

4) Bericht desselben, betr.
1) den Voranschlag des Fürstenthums Lübeck für 1870/72.
2) den Voranschlag der vormals Holsteinschen Gcbietstheile für 1870/72.

5) Bericht des Gesetzgebungsausschusses, betreffend:
n) den Gesetzentwurf wegen des Vormundschaftswesensim Herzogthum Oldenburg.
b) den Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr. das Alter der Volljährigkeit.

6) Mündlicher Bericht desselben über den Gesetzentwurf, betr. die Betheiligung der Vormünder rc. bei
Bnndesanleihen.

7) Bericht desselben über das Schreiben GroßherzoglichenStaatsministeriums vom 23. Februar d. I ., betr.
den Z. 3. des Gesetzentwurfs wegen einiger Abänderungen und Ergänzungen des Ablösungsgesetzes vom
11. Februar 1851.

8) Desgl. desgl. vom 21. Februar d. I ., betr. den Art. 6. des Gesetzentwurfs, betr. die Competenzconflicte
zwischen den Verwaltungs- und Gerichtsbehörden.

9) Fernerer Bericht des Finanzausschusses über einige ausgesetzte Positionen des Voranschlags der Einnahmen
des Herzogthums Oldenburg für 1870/72 w.

10) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Jncorporirung der vormals Holsteinschen Gebietstheile in
das Fürstcnthum Lübeck.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertisch die RegierungS'Commissäre Janssen,
Heumann , Jansen , Römer.

Der Schriftführer Propping  verlas daS Protokoll der
vorigen Sitzung.

Dasselbe wurde genehmigt.
Eingänge:
1) Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriums bei

Vorlegung des Entwurfs eines Gesetzes für das Her¬
zogthum Oldenburg, betr. die Ausübung der Jagd.
(An den hierfür gewühlten Ausschuß.)

2) DeSgl. , betr. den Entwurf eines Gesetzes für das
Fürstenthum Birkenfeld wegen Erhöhung der Hunde¬
steuer. (An den Gesetzgedungsausschuß.)

3) Desgl. , betr. Zurückziehung der Vorlage, betr. die
Wahlen zum Provinzialrathe des FürstenthumS Bir-
kenfeld. (aci sota .)

4) Desgl., betreffend den Entwurf eines Gesetzes für das
Herzogthum Oldenburg, betr. den öffentlichen Verkauf
von Mobilien gegen Baarzahlung. (An den Gesetz-
gebungsausschlch.)
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5) Desgl., betr. Bewilligung der Kosten für den Neubau
einer Navigationsschule in Elsfleth. (An den Finanz¬
ausschuß.)

6) Petition des Stadtmagistrats zu Friesoythe um Zurück¬
erstattung von 3300 Thlr . Chausseebaukostcn. (An
den Finanzausschuß.)

Tagesordnung:
I. Wiederholung der Abstimmung über den

Antrag dcsAbgeordneten Schildt , betr . das Bei¬
trags v er hä ltniß zu den Central!  asten.

Der Abgeordnete Ahlhorn  bat um namentliche Ab¬
stimmung.

Der Präsident erklärte: Er nähme an, daß der in der
letzten Sitzung gefaßte Beschluß, über den vorliegenden Antrag
namentlich abzustimmen, sich auch aus die in heutiger Sitzung
vorzunehmende Abstimmung erstreckte.

Der Antrag wurde mit 15 gegen 12 Stimmen ange¬
nommen. Es fehlten die beurlaubten Abgeordneten Bulling
und Schwegmann.  Mit „Ja " stimmten die Abgeordneten:
Abels , Ahlhorn , Bargmann , von Hammel , Huch¬
ting , Lübden , Müller , OldejohannS , Ramien,
Rüdcbufch , Schildt , Selkmann , Strodthofs,
Stukenborg , Millers,

Mit „Nein" stimmten die Abgeordneten: Bünnemeye r,
Cammann , Eilks,  Eissel , Gräpel , Hoher , Hull-
mann, Lengler , Massing , Propping , Russell
und Schomann.

Der Präsident : ES wäre wünschenswerth, die zweite
Lesung des Entwurfs möglichst zu beschleunigen. Anträge
zur zweiten Lesung könnten bis zum Mittag des nächsten
Tages eingebracht werden. Die Zusammenstellung zur zwei¬
ten Lesung würde am Nachmittage des nächsten Tages er-
theilt werden. Er wollte die zweite Lesung auf die Tages¬
ordnung des 10. März setzen, obwohl die Zusammenstellung
dann vielleicht noch keine 24 Stunden in den Händen der
Abgeordneten wäre. Ob der Landtag hiermit einverstanden
wäre?

Der Landtag zeigte sich einverstanden.
II. Mündlicher Bericht des Finanzausschusses,

betr . die Petition der Grund - und Hausbesitzer
zu Neu Wangerooge um Erlassung der ihnen vom
Staate zum Bau ihrer Häuser gegebenen Vor¬
schüsse re.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petition der Großherzog¬

lichen Staatsregicrung zur Berücksichtigung übergeben.
Der Berichterstatter Abgeordneter Selkmann  stellte

Namens des Ausschusses den weiteren Antrag:
hinzufügen: „und dieselbe ermächtigen, den bedürf¬

tigen auf das Festland übergesiedelten Kangeroogern
die ihnen gegebenen Vorschüsse ganz oder zum Theil
zu erlassen."

Berichterstatter Abg. SelkNMMN In Folge des Ab¬
bruches des westlichen Theiles von Wangerooge wären Viele
der dortigen Insulaner auf das Festland übergesicdelt, die
Meisten nach Ncuwangerooge, Manche auch nach Hooksiel.
Zum Bau von Häusern und Ankauf von Grundstücken hätten
sie vom Staate Vorschüsse erhalten. Sie bäten darum, daß
man ihnen die Rückzahlung dieser Vorschüsse erlassen und,
soweit sie abgetragen wären, dieselben zurückerstatten möchte.
Ferner wünschten sie die Anlage eines neuen Brunnens in
Neuwangcrooge, die Ausfüllung einer Grafst daselbst und die
Herstellung eines bestimmten Weges auf Staatskosten. Der
Ausschuß hätte vorgeschlagen, die Petition der Staatsregierung
zur Berücksichtigungzu übergeben. Nachträglich stellte der¬
selben nach näherer Erwägung noch obigen Zusatzantrag.
Das Schicksal der Uebergesiedeltenwäre sehr traurig. Von
ihrer gesunden Insel wären sie in einen Sumpf versetzt und
von Krankheit und Ungemach stets verfolgt worden.

Reg.-Commissär JrmssetN Wie er glaube, werde der
Zusatzantrag der Staatsregierung genehm sein, zumal sie durch
denselben nicht verpflichtet werden sollte, alle Vorschüsse zu
erlassen, sondern eine Auswahl treffen könnte.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
III . Mündlicher Bericht des Finanzausschus¬

ses,  betr . die Petition vieler Mühlenbesitzer und
die Petition des Ziegeleibesitzers G. W. Lemme
in Varel um Abschaffung der Nekognitions - Ab-
gaben von Mühlen , Ziegeleien  w.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petitionen der Großherzog¬

lichen Staatsregierung zur Berücksichtigung dringend
empfehlen.

Der Berichterstatter Abgeordneter Selkmann  übergab
nach einen weiteren Antrag des Ausschusses, welcher lautete:

dem Anträge hinzuzufügen:
„und dieselbe zugleich ermächtigen, von denjenigen
Mühlen, welche vor Erlassung des Gewerbegesetzes
bestanden, die Rekognition ganz oder zum Theil zu
erlassen."

Berichterstatter Abg. SelkllMNN: Fast von sämmtlichen
Mühlenbesitzern aus allen LandeStheilen mit Ausnahme des
Jeverlandes wäre diese Petition unterschrieben. Sic bäten
um Wegfall der Rekognitionsabgabe von 5 Thlr. für Pell¬
gänge und Beutclgänge. Bei Berathung des Oldenburger
Gewerbcgesetzes wäre die Sache bereits zur Sprache gekom¬
men. Damals hätte der Ausschuß lange darauf bestanden,
daß diese Abgaben von Mühlen und Ziegeleien II. s. w. Weg¬
fällen sollten. Die Staatsregierung hätte sich damals nicht
darauf einlassen wollen. Das ganze Gewerbegcsetz hätte
scheitern müssen, wenn der Landtag von dem Wegfall der Re-
kognitionsabgabcnicht abgesehen hatte. Jedenfalls aber
wären diese Abgaben ungerecht. Kein anderes Gewerbe müßte
solche Abgaben geben, nur diese wenigen. Bei Berathung

26  *
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des Gewerbegcsetzeshätte der Regierungscommissär darauf
aufmerksam gemacht, daß es nicht lange dauern würde, daß
eine Gewerbesteuereingeführt werden müßte. Für die kurze
Zeit, bis dies einträte, könnten die fraglichen Abgaben Wohl
bestehen bleiben. — Bisher wäre aber eine Gewerbesteuer
nicht eingeführt worden. Dcßhalb könnte die Annahme des
zuerst gestellten Ausschuszantrages dringend empfohlen werden.
Der Ausschuß hätte geglaubt, nachdem er die Sache reiflich
erwogen, noch obigen nachträglichen Antrag einbringen zu
müssen. Die Mühlen, welche schon früher bestanden hätten,
litten den meisten Schaden. Zum Theil wäre der Preis der
Mühlen auf ein Viertel des früheren Preises heruntergegan¬
gen; dennoch wären die Besitzer gezwungen, die Rekognitions-
abgaben zu zahlen.

Reg.-Commissär Jansseu : Der Ausschußantrag zerfalle
in zwei Theile. Der erste Theil gehe dahin: die gewerblichen
Rekognitionsabgabeuallgemein aufzuheben. Die Staats¬
regierung verkenne nicht, daß theoretische Gründe gegen die
Zweckmäßigkeit dieser Abgaben, wenn er so sagen dürste, gel-
tend gemacht werden könnten. Bei den gegenwärtigen be¬
denklichen finanziellen Zuständen glaube sie aber vorläufig
nicht auf den Vorschlag des Ausschusses eingchen zu können.
Sollte sich mit der Zeit ein passender Ersatz für die Rekog-
nitionsabgaben finden, so würde die Staatsregiernng zur Auf¬
hebung derselben wohl geneigt sein. — Der zweite Theil des
Ausschußantrages beträfe einen Punkt, welchen die Staats¬
regierung eher in Erwägung ziehen könnte. Die Lage der
älteren Mühlen wäre allerdings mitunter eine trostlose zu
nennen. Zum Theil könnten sich die Besitzer aber helfen,
wenn sie von dem auch jetzt schon ihnen zustehendcn Recht
Gebrauch machten. Nach dem Gewerbegesetz könnten die
älteren Rekognitioncn, die theilweise Erbpachten wären, in
ihre Bestandtheile zerlegt werden. Sie würden nicht nur für
die Grundstücke, sondern auch für Ausübung des Wahlrechtes
gegeben. Derjenige Theil, welcher für Ausübung des Mahl¬
rechtes entrichtet würde, müßte nach den Gewerbegesetz weg¬
fallen. Würde von den Betreffenden ans Wegfall dieses
Theiles der Abgabe angetragen, so könnte und müßte die
Staatsregicrung ans den Antrag eintreten. Die Staats¬
regierung würde die Lage der älteren Mühlen in Erwägung
ziehen und daun würde sich finden, ob die Mühlen durch ihre
Abgabe übermäßig gedrückt würden- Fälle von Entwerthung
mancher Mühlen lägen allerdings vor. Die Schweier Mühle
wäre früher zu etwa 18,000 Thlr. Gold öffentlich hinaufge¬
boten worden, es wäre aber kein Zuschlag erfolgt. Jetzt
hätte man dieselbe für 4500 Thlr . Courant verkauft. Für
eine Windmühle bei Westerstede wären früher etwa 6000 Thlr.
Gold geboren worden, später hätte man sie für 1300 Thlr.
Courant an die Gemeinde verkauft. Aus diesen Notizen
ließe sich allerdings entnehmen, wie sehr mitunter die Mühlen
in letzter Zeit entwcrthet wären. Die Staatsregicrung würde
dem zu Folge den Nachsatzantrag des Ausschusses, in Er¬

wägung ziehen. Wie weit sie auf denselben eingehen würde,
könnte er jetzt, wo sich die Folgen noch nicht übersehen ließen,
nicht angeben.

Abg. Russell: Der Landtag hätte früher nur vom Weg¬
fall dieser Abgaben abgesehen, damit daS ganze Gewerbegesetz
nicht in Frage gestellt würde. Damals schon wäre die Ueber-
zeugnng, daß dies eine sehr ungerechte Steuer wäre, allge¬
mein gewesen. Bei der Freigebung des Gewerbes hätten nun
gerade die Mühlen am Meisten gelitten. Die Ursache läge
wesentlich darin, daß die Müller nicht frei in der Concurrenz
seien, da ihre Mühlen an einen bestimmten Platz gebunden
wären. Die Konjunkturen des Handels hätten ferner auch
das Müllergewcrbe sehr herabgedrückt. Der Handel mit
Waizenmehl hätte sehr zugeuommen. Die Pell - und Bcutel-
gängc, für welche gerade die Abgaben gezahlt würden, wären
aus diesem Grunde nicht mehr so einträglich. Die Erklärung
von Seiten der Staatsregierung könnte dankbar acceptirt
werden. Er wollte nur darauf aufmerksam machen, daß viele
Mühlen nicht in dem erwähnten erbpachtähnlichenVerhält¬
nisse ständen und auch diese in der Lage wären, die Aufhebung
der Rekognitionsabgabeu wünschen zu müssen. Wenn cs ge¬
rechtfertigt wäre eine Steuer abzuschaffen, so müßte es gerade
diese sein. Früher wäre das Müllergewerbe durch das Gesetz
geschützt worden, jetzt wäre dieser Schutz aufgehoben und trotz¬
dem müßte die Steuer von den Mühlen gegeben werden.
Diejenigen, welche das Müllergewerbe neu angefangen hätten,
hätten sich sagen können, daß sie die Abgabe zahlen müßten,
die Besitzer der alten Mühlen, die das nicht hätten voraus¬
wissen können, wären aber sehr geschädigt worden.

Der ursprünglich vom Ausschuß gestellte Antrag wurde
angenommen, einstimmig ferner auch der Nachsatzantrag.

IV. 1) Bericht des  Fi n a nzau  s schu sses , betr.
den Voranschlag des Fürstenthums Lübeck für
1870/72.

Der Abgeordnete Ahlhorn  hatte die Berichterstattung
zum Gegenstand IV. der Tagesordnung für Herrn Blunck
übernommen, welcher dem Landtage nicht mehr angehört.

Die Ausschußanträge Nr. 1—27 stimmten mit der Vor¬
lage überein.

Die Abstimmung über dieselben wurde ausgesetzt.
Der Ausschußantrag Nr. 28 lautete:

Der Landtag wolle beschließen, Großhcrzogliche
Staatsregierung wird ersucht, in Erwägung zu ziehen,
ob nicht eine anderweitig vereinfachte Organisation
der Verwaltung des Fürstcnthums Lübeck möglich
wäre.

Neg.-Commissär Römer : Er hätte zu erklären, daß die
Staatsregierung es für ihre Pflicht hielte, auf eine mit dem
Interesse des Fürstenthums irgend vereinbare Vereinfachung
der Verwaltung Bedacht zu nehmen. Sie könnte es aber
nicht für indicirt halten, in diesem Augenblick die Organisa-



tionsfrage auszufasscn, wo eine wesentliche Vergrößerung des
Fürstenthums einträte. Wie bekannt, wären die Verhältnisse
der neuen Gebietsteile von den im bisherigen Fürstcnthum
bestehenden sehr verschieden. Die Einführung der Oldenbur-
gisclien Gesetze würde sehr erhebliche Vorarbeiten nöthig machen.
Es erschiene daher nicht räthlich, gerade jetzt das Beamtenpcr-
sonal zu vermindern. Eine Vereinfachung der dortigen Ver¬
waltung könnte erst dann in Frage kommen, wenn die Assi-
niilirung zwischen den neuen und alten Gcbietstheilen statt-
gesunden hätte und man übersehen könnte, wie dieselbe auf
den Geschäftsumfang der Behörden wirken würde.

Abg. Ahlhorn t Die vom Regierungstisch gegebene Er¬
klärung könnte acceptirt werden. Er bäte aber doch, dem
Ansschußantrage znzustimmen. Ans allen Landtagen wären
wiederholt Anträge in diesem Sinne gestellt worden. Die
gegenwärtige Verwaltung wäre für das kleine Fürstenthum
von wenigen Qnadratmeilen zu komplizirt. Er möchte der
Staatsregierung anheim geben, schon dem nächsten Landtage
eine Vorlage zu machen, die auf eine vereinfachte Organisation
der Verwaltung des Fürstcnthums hinzielte. Bis dahin
müßte sich Herausstellen, wie sich dies einrichten ließe. Drei
Jahre würden hierzu hinreichen.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
Ueber die Ausschnßanträge Nr. 29—57, welche mit der

Vorlage übereinstimmten, wurde die Abstimmung ausgesctzt.
Der Ausschuszantrag Nr. 58 zum Z. 33. st. der Vorlage

lautete:
der Landtag wolle an Geschäftskosten jährlich 300

Thlr. für 1870/72 bewilligen.
Reg.-Commissär Janssen : Im Herzogthum Oldenburg

und im Fürstenthum Birkenfeld wären für die Oberförster je
200 Thlr. jährliche Fouragcgelder ausgesetzl worden. Für
das Fürstenthum Lübeck schlüge der Ausschuß vor, nur 150 Thlr.
an Fouragegeldcrn zu bewilligen, während dieselben durch
Annahme der Vorlage auf 200 Thlr. erhöht würden. Der
Ausschuß nähme in der Motivirung seines Antrages Bezug
darauf, daß die durchweg im Fürstenthum herrschenden Fourage-
Preise niedriger wären, als die im Herzogthum. Diese An¬
sicht könnte aber nicht als zutreffend bezeichnet werden. Nach
den von den Provinzialregierungcn eingezogenen Notizen aus
den Jahren 1864, 1865, 1866 betrüge durchschnittlich der
Preis eines Centners Hafer im Herzogthum2 Thlr. 6 gs.,
im Fürstenthum Birkenfeld 2 Thlr . 7 gs. , im Fürstenthum
Lübeck2 Thlr. 13 gs. 1000 Pfund Heu kosteten im Her-
zogthnme9 Thlr. 25 gs. , in Birkenfeld 11 Thlr. 11 gs,
im Fürstenthum Lübeck 13 Thlr. 7 gs. Im Interesse der
Gleichstellung sämmtlicher Forstbeamten im Großherzogthum
müßte er anheim geben, den Antrag der Staatsregierung auch
für das Fürstenthum Lübeck anzunehmen.

Abg. Ahlhorn : Nach den Aufklärungen, die vom Ne¬
gierungstisch dem Landtage geworden wären, stellte sich die
Sache anders, als nach den Mittheilungen, die der frühere

Abgeordnete Blunck  dem Ausschüsse gemacht hätte. Dem
Ausschuß hätte eine Berechnung über den Preis von 300
Pfund Hafer Vorgelegen; derselbe wäre in diesem Augenblick
im Fürstenthum Lübeck um 25 gs. geringer, als im Hcrzog-
thum. Die Mehrheit des Provinzialraths hätte sich nur
für die Bewilligung von 120 Thlr. ausgesprochen. Ein
Provinzialrathsmitglied, von Fumetti,  hätte sich für den
Satz von 150 Thlr. ausgesprochen. Der Ausschuß hätte sich
für diesen Mittelweg entschieden. Nach den dem Ausschüsse
gewordenen Aufklärungen hätte derselbe zu keinem anderen
Resultat kommen können. Die Fouragepreise wären seit Neu¬
jahr immer mehr hcrnntergcgangen. Die 200 Thlr., welche
an Fouragekosten für die Oberförster des Herzogthums aus¬
gesetzt wären, wären Wohl reichlich hoch gegriffen. Der Aus¬
schuß hielte demnach seinen Antrag ausrecht und bäte den Land¬
tag, demselben zuznstimmen.

Reg.-Commissär Janssen : Die Preise, die er mitgetheilt
hätte, wären nicht dem laufenden Jahre , sondern drei vorher¬
gehenden entnommen. Möglich wäre es, daß augenblicklich
die Preise niedriger ständen.

Der AnSschußantrag wurde angenommen, der Z. 33. st.
der Regierungsvorlage abgelehnt.

Die Abstimmung über die Anträge des Ausschusses
Nr. 59—74, welche mit der Vorlage übereinstimmten, wurde
ausgesctzt.

Hiernach wurden sämmtliche Anträge, über welche die
Abstimmung ausgesetzt war, angenommmen.

IV. 2) Bericht des Finanzausschusses , betr.
den Voranschlag der vormals Holsteinischen Ge¬
bietst !) eile für  1870/72.

Zum ß. 11 der Regierungsvorlagewar vom Ausschuß
folgender Antrag gestellt worden:

der Landtag wolle beschließen:
Großherzaglichc Staatsregierung zu ersuchen,

möglichst rasch mit der Regulirung der Landsteuer
vorzugehen.

Reg.-Commissär Janssen : Der Antrag entspräche ganz
den Intentionen der Staatsregierung. Sobald die Jnkor-
porirung vollzogen wäre, würde auch mit der Regulirung der
Grundsteuer in den neuen Gebietßtheilen vorgegangen werden.

Abg. Ahlhorn : Die Landtagsmitglieder aus dem Für¬
stenthum Lübeck wären dafür gewesen, von der Landsteuer
zwei Drittel abzusetzen. Im benachbarten Holstein wären
nach der Behauptung der Genannten nach Einführung der
Einkommensteuer von 30/g zwei Drittel von der Landsteuer
erlassen worden. Der Ausschuß hätte sich dem Wunsche der
Lübecker Mitglieder nicht anschließen können, indem viele
Grundstücke von dieser Steuer nach dem im vorigen Jahr¬
hundert erlassenen Steuergesetz ganz frei wären. Jetzt wäre
die Vermessung schon geschehen und die Bonitirung würde
demnächst vor sich gehen. Sollte sich dann zeigen, daß die
neuen GebietStheile in dieser Finanzperiode zu viel gezahlt
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hätten, so müßte ihnen dies zurückgezahlt werden, indem die
neuen Landestheile doch nicht mehr zahlen dürften, als die
alten.

Reg.- Commissär Janssen : Im Preußischen Holstein
wäre allerdings durch Gesetz ein Viertel der Landsteuer er¬
lassen worden; dafür hätte man aller dort eine Einkommen¬
steuer mit höherem Prozentsatz und auch die Preußische Ge¬
bäudesteuer eingeführt, so daß ein erhebliches Aequivalent für
das ausfallende Viertel der Landsteuer geboten wäre. Ob
die neuen Landestheile in dieser Finanzperiode zu viel tragen
würden, wäre ein Moment, das in Erwägung zu ziehen
wäre. Jetzt ließe sich nichts darüber mittheilen.

Eine Abstimmung über den Ansschußantrag wurde nicht
für erforderlich gehalten.

Ferner lagen die AusschußanträgcNr. 1—52 vor, welche
mit der Vorlage übercinstimmten.

Abg. Ahlhorn : Der Nachtrag zum Voranschlag, be¬
treffend die Lehmortsforsten, wäre überall berücksichtigt. Die
Voranschläge wären verschmolzen.

Die Ausschußanträge wurden angenommen.
Der Gegenstand der  T a geß  o r dnun g V. war

unter Einverständnisz der Vertreter der StaatSregierung und
des Landtages von der heutigen Tagesordnung abgesetzt
worden.

VI. Mündlicher Bericht des Gesetzgeb n ngs-
ausschusses über den Gesetzentwurf , betr . dieBe-
theiligung der Vormünder zc. bei Bundesan-
leih  e n.

Für den Berichterstatter Abgeordneten Barg mann
hatte der Abgeordnete Scho mann  den Bericht übernommen.

Abg. Schomaim : Nach dem Gesetze vom 4. Juli 1853
hafteten Vormünder, Kuratoren und sonstige Verwalter frem¬
der Güter, welche mit den ihnen anvertranten Geldern sich
bei inländischen Staatsanleihen bctheiligten, nicht für die
Sicherheit der so belegten Gelder. Es erschiene wünschens¬
wertst, in dieser Beziehung die Gleichstellung der Bundes¬
obligationen mit den Obligationen der Einzclstaaten hcrbei-
zuführen. Von der anfänglich beabsichtigten Regelung dieser
Sache im Wege der Bundcsgesctzgcbnngwäre zur Zeit wieder
Abstand genommen. Der Bundeskanzler hätte die Negierun¬
gen der einzelnen Bundesstaaten ersucht, durch die LandeSge-
setzgebung diese Angelegenheit zu beordnen. Die Weimarische
Negierung wäre in dieser Beziehung bereits vorgegangen.
Die Königlich Preußische Regierung hätte die gewünschte
Gleichstellung der Bundesobligationenmit den Odligarionen
der Preußischen Staatsschuld zugesagt. Die Oldenburgische
Staatsregierung wäre nunmehr ebenfalls mit dieser Vorlage
an den Landtag herangctreten. Der Ausschuß stimmte mit
derselben überein und beantragte:

Der Landtag wolle dem einzigen Artikel des Gesetz¬
entwurfs seine Zustimmung ertheilen.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.

Die Frist zur Stellung von Anträgen zur zweiten Lesung
des Gesetzentwurfes wurde bis zum Schluß der nächsten
Sitzung gestellt.

Der Vicepräsident Gräpel  übernahm den Vorsitz, in¬
dem der Präsident Huilmann  als Berichterstatter für den
nächsten Gegenstand der Tagesordnung thätig sein mußte.

Vil . Bericht des Gesetzgebungsau sschusscs
über das Schreiben G r oß herz o glich en Staats¬
ministeriums vom 23. Febr.  1870 , detr . den Z. 3 des
Gesetzentwurfs wegen einigen Abänderungen
und Ergänzungen des Ablösungsgesctzes vom
11 . Februar  1851.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag beschließe:

Wenn die Staatsregierung bezüglich derjenigen
Fälle , in welchen das Abl ö sun gs capita l
mehr als  20 Thlr. beträgt,  mit folgenden
Voraussetzungen sich einverstanden erklären wird:

1) Von der Besugniß, die Ablösung zu verlangen,
soll im Lause sowohl der Finanzperiode 1870/72
als auch der folgenden Finanzpcriodennur
insoweit Gebrauch gemacht werden, als dies
voraussichtlich erforderlich ist, um denjenigen
Geldbetrag herbeizuschaffen, welchen der be¬
treffende'Einnahmevoranschlag des jeweiligen
Finanzgesetzks an solchen Ablösnngsgeldern in
Aussicht nimmt.

2) Es soll möglichst Rücksicht darauf genommen
werden, daß solche Pflichtige, welchen die Her¬
beischaffung des AblösungScapitals schwer fällt,
mit der Ablösung verschont bleiben,

so sind
1) statt der jetzigen Worte unter littr . d. des

Art. 1 Z. 1 folgende Worte zu setzen:
1». bei Gcldrenten, wenn das Ablösungs-

capital
«. falls die Rente dem Staate znsteht, die

Summe von 100 Thalern,
st. in den übrigen Fällen die Summe von

20 Thalern
nicht übersteigt,

2) folgende Redactionsverändernngen vorzunehmen:
n. Im Art. 2 K. 2 und ebenso im§. 3 daselbst

statt der Worte „mehr als 20 Thlr. be¬
trägt,-- zu setzen: „den im Art. 1 ß. 1
festgesetzten Mar'imalbetrag übersteigt,"

d. Im Art. 5 Z. 4 statt des Satzes: „wenn
die Rente vor der Ilmlegung mit einem
Capital von höchstens 20 Thlr. abgelöst
werden konnte" zu setzen: „wenn der Be¬
rechtigte schon vor der Umlegung der Rente
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befugt war, die Ablösung derselben zu ver¬
langen."

Abg. Rüdebusch: Es wäre nicht seine Absicht, gegen
den Ausschußantrag zu stimmen. Er hielte vielmehr das
Gesetz für nützlich und wäre einverstanden mit den Motiven
der Staatsregierung und des Ausschusses. Er müßte nur
befürchten, daß, wenn die Staatsregierung energisch mit der
Ausführung des Gesetzes vorginge, diejenigen Gegenden, die
viele Ordinärgefällc und eine leichte Bodenart hätten, in
Folge der vielen schlechten Ernten recht hart getroffen wer¬
den könnten. Er bäte, mit Schonung gegen diese Gegenden
zu Verfahren.

Berichterstatter Abg. HullNMIM: Nach dem Wortlaut
des Gesetzes würde der Staatsregiernug zwar die Befugniß
zustehen, alle Ordinärgefällc, bis zu einem Marimalbetrage
des Ablösungskapitals von lOOThlr. abzulösen, weiter dürfte
sie aber doch nicht gehen, als zu demjenigen Betrag der Ab¬
lösungskapitalien, welchen der betreffende Einnahmevoranschlag
des jeweiligen Finanzgesetzes in Aussicht nähme. Die Summe,
die für die gegenwärtige Finanzperiode in Aussicht zu nehmen
sein würde, würde ohne allen Druck durch die Ablösung zu
beschaffen sein. Sollte es sich Herausstellen, daß auf diesem
Wege die ganze Summe des Bedürfnisses in der nächsten
Finanzperiode ohne Druck nicht aufgebracht werden könnte,
so könnte dann eine Erhöhung des Maximums aus LOOThlr.
erfolgen. Hierdurch würden dann größere Besitzer für die
Ablösung zur Disposition gestellt werden.

Reg.-Commissür Jansseu : Die Befürchtungen des Ab¬
geordneten Rüde du  sch würden durch das Vorgehen der
Staatsregierung nicht gerechtfertigt werden. Wenn nach dem
Anträge der Staatsregierung die Befugniß, die Ablösung zu
verlangen, nur bis zu einem Maximalbetrage von 50 Thlr.
erweitert würde, könnte man allerdings in dem Fall fürch¬
ten, daß Härten nicht zu vermeiden wären, wenn zugleich be¬
stimmt würde, daß das ganze Defizit durch die eingehenden
Ablösungskapiialien gedeckt werden sollte, weil dann die
Staatsregierung geuöthigt sei, die Ablösung aller  unter das
Gesetz fallender Prästakionen zu verlangen. Die vom Aus¬
schuß beantragte Erhöhung des Maximums auf 100 Thlr.
böte aber der Staatsregierung einen weiten Spielraum, um
nach allen Seiten die geeigneten Rücksichten nehmen zu können.

Abg. Ramien : Er wäre mit dem Anträge nicht einver¬
standen. Bei der ersten Lesung hätte er die Bedenken, welche
ihm jetzt aufgcstoßen wären, übersehen. Wenn er die Sache
damals so ausgefaßt hätte, wie jetzt, so würde er auch gegen
die Bestimmung des Art. 1 Z. 1 littr . b. gewesen sein, wie
sie damals festgesetzt worden wäre. Durch dieses Gesetz
würde eine Klasse von Grundbesitzern getroffen werden, welche
Werth auf die bisher ihnen zustehende Freiheit legen müßte:
nur, wenn sie wollten, die Ablösung vorzunehmen. Aller¬
dings hätte bisher die Ablösung mit dem fünfundzwanzig-
sachen Betrage stattfinden müssen; jetzt wollte man nur noch

die Ablösung zum zwanzigfachen Betrage. Der Nutzen, wel¬
chen diese Einrichtung den Betreffenden bringen sollte, ginge
aber auf der anderen Seite durch die Nothwendigkeit. eine
Anleihe aufzunehmen, um die erforderlichen Ablösungskapita¬
lien aufzudringeu, wieder verloren. Menu für Ablösung einer
Rente auch nur 5 Thlr . erforderlich wären, so würde der
Pflichtige doch häufig dieses Geld anleihen müssen und zwar
zu so hohen Prozenten, daß der erwähnte Vortheil dagegen
nicht in Betracht kommen könnte. In seiner Heimathsge-
meinde würde auf diese Weise eine große Anzahl kleiner
Leute schwer getroffen werden. Wenn die Maximalgrenze auf
100 Thlr. Ablösungskapital erhöht würde, so würden sämmt-
liche Köter jener Gemeinde durch das Gesetz getroffen. Es
wäre nicht richtig, die bisher bestandene Freiheit aufzuheben
und einen Zwang einzuführen. Jedenfalls müßte man über
Vas Maximum von 100 Thlr. hinausgehen. Sonst würde
in seiner Heimath kein einziger Hausmann sein, der zur Ab¬
lösung gezwungen werden könnte. Man würde gerade die
kleinen Leute treffen, die doch geschützt werden müßten. Er
gäbe zu, daß die Staatsregierung, wenn der Antrag ange¬
nommen würde, human Vorgehen und soweit möglich Härten
vermeiden würde. Es ließe sich aber doch nicht leugnen,
daß, wenn man durch dieses Gesetz eine Möglichkeit schaffen
wollte, das gegenwärtige Desteit zu decken, doch auch in den
nächsten Jahren ein Deficit vorüegcn würde. Nach und nach
würde die Rücksicht auf die Deckung des Deficits dahin führen,
daß alle Pflichtigen, sammt und sonders, soweit sie unter
dieses Gesetz fielen, zur Ablösung gezwungen werden müßten.
Man sollte keinen Druck auf die kleinen Grundbesitzer üben.
Diese kleinen Leute würden viel härter getroffen, wenn sie
60 oder 100 Thlr. zahlen müßten, als die größeren Besitzer,
die, wenn man von Oben anfinge, zur Zahlung von viel¬
leicht 1000 Thlr. gezwungen werden könnten.

Abg. Russell: Das Urthcil des Abgeordneten Ramien
über den Antrag wäre sehr hart. Wenn es begründet wäre,
wußte man gegen den Antrag stimmen, weil Nichts weniger
gerechtfertigt schiene, als auf die kleinen Leute einen finan¬
ziellen Druck zu üben. Seiner Ansicht nach würden die klei¬
nen Leute aber eher einen Vortheil von dem Gesetz haben.
Die Rekognitionsabgaben, die sie zu zahlen hätten, wären
höher, als die Zinsen des Ablös,mgskapitais. Es würde den
Pflichtigen nicht schwer werden, Gelb zu billigen Zinsen, zum
Zweck der Ablösung anzuleihen. Jeder Kapitalist würde gern
bereit sein, diesen kleinen Grundbesitzern Geld zu 4chg zu
leihen. Wenn diese Schulden ingrossirt würden, könnte er sein
Geld nicht sicherer anlegen. — Die Verwaltung wäre gerade
wegen der kleineren Pöstc sehr schwierig. Nicht allein die
kleinern Leute, sondern auch die größeren würden durch das
Gesetz getroffen. Wenn jetzt nach einem Mittel gesucht würde,
um das Deficit zu decken, so könnte man kein besseres finden.
Es wäre das gewissermaßen eine Anleihe, die zur Deckung
des Deficits benutzt würde. Wenn die Ordinärgefällc nicht
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vorhanden wären, würde er für eine Anleihe stimmen. Auch
mit Rücksicht darauf, daß der Staat in diesem Jahre 300,000
Thlr. Schulden abtrüge, erschiene es gerechtst, die Mittel zur
Deckung des Defieits aus diesem Fond zu schöpfen. — Bei
der humanen Weise, in welcher die Staatsregierung Vorgehen
würde, wäre kein Druck von dem Gesetze zu befürchten.

Abg. Ramien : In der Gegend des Abgeordneten Rüs¬
sel möchte cs vielleicht den armen Leuten nicht schwer fallen,
die nöthigen Gelder auszunehmen. In seiner Heimath wäre
das aber anders. Wenn kleine Summen angeliehen würden,
so würden selten die Zinsen bezahlt. Dcßhalb wäre cs nicht
leicht, kleine Kapitalien aufzunehmen. Wenn man Geld schaf¬
fen müßte, um das Deficit zu decken, so sollte man doch nicht
diesen Weg einschlagen und auf diese Klassen drücken. Warum
singe man nicht von oben an , wo der Ablösungszwcck nicht
so drückend empfunden werden würde"? Und dann sollte der
Landtag auch bedenken, daß auf diese Weise der Staat doch
nur vor der Hand das Leben fristete. Das Deficit würde
doch bleiben. Was denn dann werden sollte, wenn die sämmt-
lichcn Ablösungskapitalien aufgebraucht worden wären?

Abg. Müller : Er glaubte, der Abgeordnete Ramien
hätte seinen Antrag stellen müssen, als es sich noch um eine
Maximalgrenze von 20 Thlr. handelte. Jetzt, wo eine Er¬
höhung des Maximums auf 100 Thlr. cintreten sollte, wür¬
den auch schon größere Besitzer unter das Gesetz fallen.

Abg. Ramien , zum Drittenmal mit Zustimmung des
Landtages: Er hätte schon gesagt, daß er damals die Sache
anders ausgefaßt hätte, als jetzt. Sonst hätte er damals
schon unbedingt gegen den Ausschußantrag gestimmt. Das
vom Abgeordneten Müller  im Uebrigen Behauptete träfe
für die Heimath des Redners keineswegs zu. Wenn eine
Maximalgrenze von 100 Thlr. angenommen würde, so sielen
alle Köter und Hecrdköter seiner Gemeinde unter das Gesetz,
während kein einziger Hausmann durch dasselbe betroffen
würde.

Abg. Hullmmm : Er könnte dem Abgeordneten Müller
nur beipflichten. Die Bedenken pes Abgeordneten Ramien
richteten sich gegen den Entwurf, wie er zuerst Vorgelegen
hätte. Damals hätte cS sich aber nicht so sehr darum ge¬
handelt, Geld für die Staatskasse zu schaffen, sondern darum,
daS Hebungswesen von Plackereien zu befreien, welche der
Mühe nicht Werth wären, ferner die Beseitigung der Geschlos¬
senheit der Stellen vorzubereiten, die nicht möglich wäre, so
lange nnvertheilbare Lasten aus den Grundstücken ruhten.
Einem vielfach geäußerten Wunsch des Landtages hätte ent¬
sprochen werden sollen, indem die Repartition der unvertheil-
baren Lasten auf einzelne Bcstandtheile ermöglicht würde.
Oft würde auch dem öffentlichen Interesse entsprochen durch
Umlegung der Renten auf speciellc Stücke in einer erträg¬
lichen Größe von 15 gs. bis zu 1 Thlr. Der Druck würde
ermäßigt durch die zweijährige Zahlungsfrist. Die Härten in
der Ausführung, welche nach dem bisherigen Entwurf noch I

zu befürchten wären, würden nach dem jetzigen Anträge da¬
durch gemildert, daß für die Staaisregierung ein größerer
Spielraum gegeben würde. Es möchte sein, daß bei der
jetzigen Maximalgrenze noch manche kleine Leute schwer ge¬
troffen werden könnten. Ein Beamter aber, welcher sich
speciell für diesen Gegenstand, besonders aber auch für den
Schutz der kleinen Leute lebhaft interessirte, hätte ihm die
Mittheilung gemacht, daß in einer Gemeinde von allen Or¬
dinärgefällen, denen ein Ablösungskapital von bis zu 100 Thlr.
entspräche, ungefähr ein Viertel nicht ohne Schwierigkeiten
abzulösen sein würde. Die Ablösung der übrigen drei Vier¬
tel läge auch im Interesse der Pflichtigen selbst. Es handelte
sich aber nicht darum, drei Viertel dieser Gefälle zu beseitigen;
die Ablösung eines Viertels würde für die jetzige Finanz¬
periode ausreichen. Wenn man in einem künftigen Finanz¬
gesetz wieder solche Ablösuugsgelder im Einnahmevoranschlag
in Aussicht nehmen wollte, so würde man dann übersehen
können, ob bei der jetzigen Maximalgrenze ein Druck entstände.
Es würde dann noch an der Zeit sein, durch eine Aenderung
des Gesetzes zweckmäßige Abhülfe zu schaffen. Die finanziellen
Rücksichten, die- bei dem vorliegenden Gesetz in Frage kämen,
hätte der Ausschuß in seinem Bericht außer Acht gelassen.
Erst bei der Berathung des Finanzgesetzes müßte es sich fin¬
den, ob lausende Ausgaben mit den Ablösungsgcldcrnbestritten
werden sollten, was eine nicht zu rechtfertigende Finanzmaß¬
regel sein würde, oder ob definitive Kapitalanlagen damit ge¬
deckt werden sollten, wodurch das Interesse des Landes nicht
geschmälert würde. Auf dem letzterwähnten Wege würde einem
vom Landtage geäußerten Wunsch entsprochen werden, indem
man solche Ausgaben, die für die Zukunft, nicht für die
Gegenwart gemacht würden, die späteren Generationen, denen
sie zu Gute kämen, bestreiten ließe.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
VIII. Bericht des Ge se tzgebn n gSa u s schu sse s,

über das Schreiben G r oß her ; og l i ch en Staats-
Ministeriums vom 21 . Februar 1870 , betr . den
Art . 6 des Gesetzentwurfs , betr . die Kompetenz-
konflicte zwischen den Verwaltungs - und Ge¬
richtsbehörden.

Berichterstatter Abg. Schomann : Sowohl bei der ersten,
alS bei der zweiten Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Kom¬
petenzkonflikte zwischen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden,
hätte der Landtag den Beschluß gefaßt, daß ein Mitglied,
welches vermöge seines Amtes bei einer früheren, den Gegen¬
stand des Kompetcnzkonfliktesbetreffenden Verhandlung mit-
gcwirkt hätte, nicht zum Berichterstatter bestellt werden dürfte.
Die Staatsrcgierung hätte jetzt beantragt, dieses Verbot auf
den Fall zu beschränken, daß noch ein anderes Mitglied vor¬
handen wäre, welches bei jener Verhandlung nicht mitgewirkt
hätte. Der Ausschuß wäre früher davon ausgegangen, daß
der entgegengesetzte Fall überhaupt nicht Vorkommen könnte,
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Da die Staatsregierung aber anderer Ansicht wäre, wollte
der Ausschuß auch keinen Nothstand hcrbeiführen, da doch
irgend ein Mitglied zum Berichterstatter ernannt werden
müßte. Er hätte daher für passend gehalten, den Vorschlag
zu acccptiren und nunmehr den Antrag gestellt:

Der Landtag wolle dem Art. 6 in folgender Fassung
zustimmen:

»Ein Mitglied, welches vermöge seines Amtes
bei.einer früheren, den Gegenstand des Compctenz-
conflicts betreffenden Verhandlung mitgewirkt hat,
kann nicht zum Berichterstatter bestellt werden, so
lange noch ein gerichtliches bezw. administratives
Mitglied vorhanden ist, welches bei jener Verhand¬
lung nicht mitgewirkt hat."

Der Antrag wurde angenommen.
IX. Fernerer Bericht des Finanzausschusses

über einige ausgesetzte Positionen des Voran¬
schlags der Einnahmen des Herzsgthums Olden¬
burg für  1870/72 rc.

Der Ausschuß stellte den Antrag Nr. 1:
der Landtag wolle Großherzoglichc Staatsregierung
ersuchen, darauf Bedacht zu nehmen, daß baldmög¬
lichst in den Wagen III . Klasse auch Dameucoupss
und Coupes für Nichtraucher eingerichtet werden.

Reg.-Kommissär Römer : Er hätte NamenS der Staats¬
regierung zu erklären, daß die vom Ausschuß beantragte im
Interesse des Publikums allerdings wünschenswertheEinrich¬
tung insofern nicht ganz unbedenklich sei, als die Einführung
so vieler Klassen von Coupss mehr Wagenmaterial erfor¬
dere, als die bisherige Frequenz nothwendig machte. Es
würde dies Ausgaben veranlassen, welche für die nächste Zeit
die Staatsregierung nöthigen würden, von den gewünschten
Einrichtungen abzusehen, um so mehr, weil, wenn dieselben
auf der einen Strecke eingeführt wären, sich sofort auch für
Einführung auf den übrigen Strecken Wünsche geltend machen
würden, deren Erfüllung nicht wohl verweigert werden könnte.

Der Ausschuß spräche ferner den Wunsch aus,  daß die
Bahntelegraphen auch dem Publikum zur Mitbenutzung über¬
lassen werden möchten. Das Telegraphenwesen wäre aber
Bundessache; die Staatsregierung könnte nicht einseitig in der
gewünschten Weise Vorgehen. Bei Gelegenheit der mit den
Bundesbehörden über den Anschluß an die Bundestelegraphen
stattfindenden Verhandlungen ließe sich aber voraussichtlich
eine Verständigung in dieser Richtung erreichen.

Abg. Ahlhorn : Der die Bahntelegraphen betreffende
Passus des Berichtes wäre auf Wunsch des Abgeordneten
Huchting  ausgenommen worden, aus dessen Gegend auch
schon Petitionen auf Einführung der gewünschten Bestimmung
eingereicht worden wären. Soweit cs sich um die Telegra-
Phenvcrbindung des einen Oldenburgischen Ortes mit dem

Berichte. XVI. Landtag.

anderen handelte, sähe er kein Hinderniß für ein einseitiges
Vorgehen der StaatSregicrung. Was denn das mit den
Bundestelegraphen zu thun hätte? Den Anschluß an die
übrigen Telegraphenlinien müßte man allerdings durch Ver¬
trag vermitteln.

WaS die erste Bemerkung des Regierungscommissärs an¬
langte, so hielte er zwar in den Wagen III . Klasse Coupes
für Nichtraucher gerade nicht für nothwendig, wohl aber be¬
fürwortete er nach wie vor die Einrichtung von DamencoupeS.
Auch die weiblichen Angehörigen der kleinen Leute müßten
vor Insulten geschützt werden. Versuchsweise möchte man
erst nur ein Damencoupä III . Klasse für den Zug einrichten.
Be! Ileberfüllung der übrigen Coupes könnten die Damen
natürlich keine Absonderung von den übrigen Fahrgästen bean¬
spruchen. Wenn die II . Klasse überfüllt wäre, würden ja
auch die Coupes I. Klasse mit zu Hülfe genommen. — Bei
den meisten Zügen befände sich ein Coupe I . Klasse, welches,
so weit er bemerkt hätte, lediglich von den Bahnbeamten be¬
nutzt würde. An den Coupes I. Klasse ließe sich sparen;
was hier erspart würde, sollte man der III . Klasse zu Gute kom¬
men lassen. — Ein Ausfall für dicjBahnkasse wäre von der
vorgeschlagenen Einrichtung nicht zu befürchten. Man möchte
nur den Betriebsinspektor anweisen, provisorisch die gewünschte
Einrichtung zu treffen, es würde sich ein gutes Resultat er¬
geben.

Abg. Rttssell: Er glaubte nicht, daß die Galanterie,
welche gegen die Damen der III . Klasse durch Einräumung
eines Coupas erwiesen werden solle, erheblich mehr kosten
würde. Man sollte erst einmal den Versuch mit Einrichtung
eines Damencoupös!m Zuge machen. Auch auf anderen
Bahnen beständen solche Coupes. Selbstverständlich hätten
die Damen kein Recht, wenn der Zug besetzt wäre, eine Ab¬
sonderung vom übrigen Publikum zu verlangen. Wie der
Abgeordnete Ahlhorn  die Vorschläge des Ausschusses näher
ausgesührt hätte, wären keine Bedenken gegen den Antrag
vorhanden, weshalb er die Annahme desselben empfehle.

Abg. Ahlhorn : Er für seine Person möchte den Aus¬
schußmitgliedern Wohl anheim geben, den von Coupes für Nicht¬
raucher handelnden Passus des Antrages fallen zu lassen und
denselben auf Damencoupes zu beschränken. Auf diese Weise
hätte der Antrag die vollste Berechtigung. Nicht allein die
Damen, welche für die II . Klasse zahlen könnten, auch die
Frauen und Töchter der Arbeiter müßten geschützt werden.

Der Ausschußantrag Nr. 1 wurde mit der vom Abgeord¬
neten Ahlhorn  vorgeschlagcnen Abänderung angenommen.

Unter Nr. 2 beantragte der Ausschuß:
der Landtag wolle nach Maßgabe des vorgelegten
Voranschlags dessen Einnahmen und Ausgaben ge¬
nehmigen, ferner seine Genehmigung ertheilen, daß
eine Ueberrcchnnngsbefngniß, wie solche bisher für die
Voranschläge der Provinzial -Landeskasse und der

27
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früheren Postkasse bestanden , der Staatsregierung ge¬
stattet werde und schließlich sich damit einverstanden
erklären , daß für 1870 — 114,000 Thlr ., für 1871
128,000 Thlr . und für 1872 — 144,000 Thlr . als
Betriebs -Uebcrschuß der Eisenbahnen in den Voran¬
schlag ausgenommen werden.

Die Abstimmung über den Antrag wurde ausgcsetzt.
Der Ausschuhantrag Nr . 3 lautete:

der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß an Einkommensteuer für 1870 — 286,500 Thlr .,
pro 1871 — 288,000 Thlr . und für 1872 — 289,500
Thlr . in den Voranschlag ausgenommen werden.

Reg .- Commnsär Heilmann : Mit Bezug auf die ln der
Motivirung des Ausschnßantrages ausgesprochene Voraus¬
setzung hätte er nur zu erklären , daß dieselbe schon durch das
Gesetz , betreffend die Einführung einer Einkommensteuer für
das Herzogthum Oldenburg , ihre Erledigung gefunden hätte.

Der Art . 27 spräche aus:

«Für jede Finanzperiode wird durch das Finanzgesetz be¬
stimmt , ob und in welchem Betrage diese Steuer zu er¬
heben ist."

Die Abstimmung über den Antrag Nr . 4 wurde aus¬
gesetzt.

Der Inhalt desselben war folgender:
der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß als Einnahme von der Oldenburgischen Landes¬
bank für 1870 — 7000 Thlr . , für 1871 wie schon
beschlossen 18,000 Thlr . und für 1872 gleichfalls wie
schon genehmigt 19,000 Thlr . in den Voranschlag
ausgenommen werden.

Die Anträge Nr . 2 , 3 und 4 wurden hierauf angenom¬
men.

X . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.
die Jnkorporirung der vormals Holsteinischen
GebietStheile in das Fürstenthum Lübeck.

Folgender Antrag der Staatsregierung lag vor:
der Landtag wolle beschließen , den Artikeln 13 und
14 ( in fortlaufender Ziffernfolge ) des Gesetzentwurfs
folgenden neuen Artikel cinzuschieben:

Art.

Z. 1 . DaS Gesetz vom 21 . Juli 1868 , betref¬
fend die Enteignungen zu Eisenbahnen , tritt unter
folgenden Bestimmungen mit der Vereinigung der
abgetretenen Gebietstheile mit dem ' Fürstenthum
Lübeck für dieselben in Geltung.

Z. 2 . Aus den abgetretenen Gebietstheilen tre¬
ten den nach Art . 13 des Gesetzes vom 21 . Juli
1868 aus dem Fürstenthum für die Wahlperiode
1870/6 gewählten Sachverständigen 9 Sachver¬
ständige und 3 Ersatz - Sachverständige hinzu.

Z. 3 . Die Sachverständigen und Ersatz -Sach¬
verständigen aus den abgetretenen Gebietstheilen
werden von den zu einem Wahlcollegium vereinten
Gemeinderäthen , unter Vorsitz eines Committirten
der Regierung , gewählt.

Reg .-Commissär Jansen : Er wollte ein paar Worte
zur Motivirung des Antrages sprechen . Durch den Art . 12
8 - 2 des Jnkorporirungs Gesetzes würde der Staatsregierung
die Ermächtigung ertheilt : Gesetze und Verordnungen von
gesetzlicher Bedeutung , welche im Fürstenthum Lübeck gegen¬
wärtig Geltung hätten , im Verordnungswcge in den abge¬
tretenen Gebietstheilen einzuführen . Diese Procedur erschiene
aber in Betreff des Gesetzes vom 21 . Juli 1868 , betreffend
die Enteignungen zu Eisenbahnen , nicht anwendbar , weil die
Einführung desselben in den neuen Landestheilen auf die Ge¬
setzgebung des Fürstenthums Lübeck zurückgriffe . Den Sach¬
verständigen für die Schätzung aus dem Fürstcnthum Lübeck
müßte eine entsprechende Anzahl Sachverständiger aus dem
neuen Gebiet hinzutreten . Es müßte zulässig erscheinen , daß
die Wahl in dem neuen Gebier auf einen Angehörigen der
alten Gebietstheile fiele und umgekehrt , weil dieses Sachver¬
ständigenkollegium eine Gesammtheil bilden sollte . Dadurch
würden die Bestimmungen des Enteiguungsgesetzes für das
Fürstenthum Lübeck afficirt . Es wäre also ein Zusatz zu dem
Art . 12 Z. 2 nothwendig geworden , welcher das Enteignungs¬
gesetz mit den nothwendigen Modifikationen ausdrücklich in
den neuen Gebietstheilen einführte.

Der Antrag der Staatsregierung wurde angenommen,
ebenso der Gesetzentwurf in der Gestalt , welche er in der
ersten Lesung erhalten hatte , mit dem heute angenommenen
Zusatz-

Eingegangen im Laufe der Sitzung:
der Jahresbericht der Direktion der Oldenburgischen
Landcsbank.

Die nächste Sitzung wurde angesetzt auf den 10 . März,
Morgens 11 Uhr.

Tageso rd nung:
1) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr . das Bei-

tragsverhältniß der drei Provinzen zu den Central¬
lasten des Großherzogthums.

2 ) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das
Schreiben der Großherzoglichen Staatsregierung vom
31 . Dezember v . I . , betr . die Anstellung von Post-
und Telegraphen -Beamten im Fürsteuthum Lübeck.

3 ) Dcsgl . des Petitionsausschusses , betr . die Petition
der Gemeinderäthe der drei Gemeinden Huntlosen,
Großenkneten und Wardenburg wegen Ertheilung der
Coneession zur Errichtung einer Apotheke zu Hunt¬
losen . '

4 ) Desgl . , betr . die Petition des Vorstandes des land-
wirtbschaftlichen Vereins zu Hatten -Dötlingeu wegen
Coneession zur Begründung einer Apotheke in Hatten-
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5) Desgl., betr. die Beschwerde und Bitte für den Voll¬
meierH. H. Wilgen und Genossen zu Kleinenkneten,
betr. Beförderung der Gemeindetheilung.

6) Desgl., betr. die Petition der Eingesessenen der Bauer-
schäften Nutteln, Stapelseld rc. wegen Verpachtung
der Jagd im s. g. Nutteler Fuhrenkamp.

7) Desgl. über die Petition des Thora de  und Ge¬
nossen, betr. Revision des Wahlgesetzes vom 21. Juli
1868.

Schluß der heutigen Sitzung 1 Uhr Nachmittags.
Der Berichterstatter

Mosen.



ericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Neunzehnte Sitzung.

Oldenburg , den 10 . März 18 70 . Vormittags 11 Uhr.

Tagesordnung : 1) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. das Beitragsverhältnisz der drei Provinzen zu den Centrallasten
des Grostherzogthums.

2 ) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über das Schreiben der GroM . Staatsregierung vom 31 . Decbr.
v . I ., betr . die Anstellung von Post - und Telegraphen -Beamten im Fürstenthum Lübeck.

3 ) Desgl . des Petitionsausschusses , betr . die Petition der Gemeinderäthe der drei Gemeinden Huntlosen,
Grotzenkncten und Wardenburg wegen Ertheilung der Concession zur Errichtung einer Apotheke zu
Huntlosen.

4 ) Desgl . , betr . die Petition des Vorstandes des landwirthschaftlichen Vereins zu Hatten - Dötlingen wegen
Concession zur Begründung einer Apotheke in Hatten.

5 ) Desgl - , betr . die Beschwerde und Bitte für den Vollmeier H . H . Wilgen und Genossen zu Kleinen¬
kneten , betr . Beförderung der Gemeinheitstheilung.

6 ) Desgl ., betr . die Petition der Eingesessenen der Bauerschaften Nutteln , Stapelfeld rc. wegen Verpachtung
der Jagd im s. g. Nutteler Fuhrenkamp.

7 ) Desgl . über die Petition desThorade  undGenossen , betr . Revision des Wahlgesetzes vom 21 . Juli 1868

Vorsitzender : Präsident Hullmann.

Am Ministertisch die Regierungs -Commissäre Ruhstrat
und Römer.

Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung.

Das Protokoll der letzten Sitzung wird vom Schrift¬
führer Müller  verlesen.

Dasselbe wird genehmigt.

Eingänge:

1) Schreiben der Großhcrzoglichen Staatsregierung bei
Mittheilung des Geschäftsberichtes der oldenburgischen
Landesbank , (aä aeta .)

2 ) Desgl . derselben , betr . Ernennung des Oberappella-
lionsgerichtsrath Plate  an Stelle des verstorbenen
Appcllationsgerichtspräsidenten Tenge  zum Mitglied
des Staatsgerichtshofs , ( aä ueta .)

3 ) Antrag des Abgeordneten Massing,  betr . Auslegung
der Gemeindeordnung des Fürstenthums Birkenfeld.

Der Landtag beschließt , denselben in Betracht zu ziehen

und ist damit einverstanden , daß derselbe ohne vorherige Be¬
gutachtung durch einen Ausschuß aus die Tagesordnung einer
der nächsten Sitzungen gesetzt werde.

4 ) Interpellation des Abgeordneten Rüdebusch,  betr.
Anstellung von Nebenlehrern erster Klasse.

Tagesordnung:

I . Zweite Lesung deSGesetzentwurfes , betr
das Beitragsverhältnisz der drei Provinzen ' zu
den Centrallasten des Großherzogthums.

Der Regierungscommissär Ruhstrat  hat die Wieder¬
herstellung der Regierungsvorlage beantragt.

Der Abgeordnete Eissel  beantragt:

den einzigen Artikel des Entwurfs zu fassen über¬
einstimmend mit dem Artikel 1 der Regierungs -Vor¬
lage.

Der Abgeordnete Sch omann  beantragt:
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den Entwurf dahin zu ändern, daß das Beitrags-
verhältniß bestimmt wird

für das Herzogthum Oldenburg 77,5"/«
„ „ Fürstenthum Lübeck 15 "/«
„ " „ Birkenfeld 7,5"/«

Der Antrag ist unterstützt.
Der Abgeordnete Rüdebusch  beantragt:

der Landtag wolle das Beitragsverhältniß in den
nächsten6 Jahren 1870/75 feststellen wie folgt:

das Herzogthum Oldenburg 76 ^ "/«
„ Fürstenthum Lübeck 15 "/«
„ „ Birkenseld8^ "/«

Der Antrag ist unterstützt.
Der Abgeordnete Huchting  beantragt:

der einzige Artikel des Entwurfs erhalte folgende
Fassung:

Zu den Gesammtausgabcn des Großherzogthums
haben für die Jahre 1870 bis 1875 einschließlich
beizutragen:

das Herzogthum Oldenburg 77 "/«
„ Fürstenthum Lübeck 14,5"/«
„ „ Birkenseld 8,5°/«

Der Präsident theilt mit, daß der Abgeordnete Huch¬
ting  seinen Antrag jetzt zurückziche.

Der Abgeordnete Massing  beantragt:
Einziger Artikel,

der Landtag wolle beschließen:
Zu den Gesammt-Ausgaben des Großherzogthums
haben für die Jahre 1870 bis 1875 einschließlich
bcizutragen:

das Herzogthum Oldenburg 78 "/«
„ Fürstenthum Lübeck 14,5°/«
„ „ Birkenfeld 7,5°/«

Der Antrag ist nicht unterstützt und kommt nicht zur
Verhandlung.
Ä Reg.-Commissär Ruhstrat : Der Antrag des Abgeord¬
neten Schomann  weiche nur insofern von der Regierungs¬
vorlage ab, daß er Birkenfeld7.5 statt 7,6"/« und dem Her¬
zogthuine in Consequenz davon 77,5 statt 77,6"/« zutheilen
wolle. Da die Abweichung nur ^ «"/« betrage, so habe die
Staatsregicrung keine Veranlassung dem Anträge entgegenzu¬
treten, der überdies die Zahlen noch angemessener abrunde.
Eventuell aber müsse die Staatsregicrung nach wie vor an
ihrem ursprünglichen Anträge festhalten, den sie nach sorg¬
fältiger Erwägung aller in Betracht kommenden Verhältnisse,
namentlich der Finanzlage, gefaßt habe. Sie erachte es für
unthunlich, einem Landestheile mehr, als dessen Finanzlage
gestatte, aufzubürden. Deßhalb müsse er dringend ersuchen,
den Antrag des Abgeordneten Schomann  oder die Re¬
gierungsvorlage anzunehmen.

Abg. Schomann : Es könnte auffällig erscheinen, daß
jetzt, nachdem der Landtag bereits in zwei Abstimmungen ent¬

schieden, daß Birkenfeld8"/« tragen solle, von ihm ein An¬
trag auf ein günstigeres Beitragsverhältniß eingebracht sei.
Wenn er den Herren, die für den früheren Beschluß gestimmt
hatten, hiermit eine Inkonsequenz znmuthe, so würde er es
nicht gethan haben. Aber der Nothwendigkeit einer zweiten
Lesung jedes Gesetzentwurfs läge gerade der Gedanke zu
Grunde, daß Jeder auch nach der ersten Lesung die Sache
noch einmal überlegen und neuen Gründen Gehör geben
könne. Die Gründe, die früher für Birkenfeld geltend ge¬
macht wären, seien Wohl nicht in der Schärfe hervorgchoben,
wie er sich jetzt erlaubt habe sie schließlich vorzustellen. Wenn
die Versammlung jetzt den Beschluß fassen wolle, daß Birken-
selb bei seinen8"/« bleiben solle, so würde das Fürstenthum
in die ungünstigste Lage gerathen. Die Steuerkraft, welche
hier so betont werde, sei keine absolute, sondern eine relative.
Wenn dieselbe bisher eine so starke gewesen wäre, daß das
Fürstenthum keine Schulden mehr habe, so sei dasselbe zu
diesem günstigen Resultate doch nur dadurch gekommen, daß
es seine Steuerkraft angespannt habe, wie kein anderer Lan-
bestheil. Das Fürstenthum habe 36 Monaie Einkommen¬
steuer aufgebracht, um seine eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Obwohl es sich so steuerkräftig bewiesen habe, könnte diese
Steuerkraft für die Berechnung des Quotenverhältnisses doch
nur in geringerem Maße in Betracht kommen. Er habe
seinen schriftlichen Gründen nichts mehr hinzufügen und wolle
nur bitten, daß man sie ernstlich prüfen und würdigen möge.
Wer früher für 8"/« gestimmt, der könne jetzt aus voller
Ueberzeugung für 7,5"/« stimmen. Er bäte seinen Antrag
anzunehmen, eventuell aber wenigstens für die Wiederherstel¬
lung der Regierungsvorlage zu stimmen.

Abg. Bargmamn Er wolle nur mit einigen Worten
seine heutige Abstimmung motiviren. Er habe in der letzten
Sitzung für den Antrag des Abgeordneten Schildt  gestimmt.
Dieser Antrag hätte der Ueberzeugung entsprochen, welche er
sich nach dem ihm damals vorliegenden Material von der
Steuerkraft der drei Landestheile habe bilden können. Er
sei leider nicht in der Lage gewesen, der Debatte beizuwohnen
und seine Ueberzeugung deßhalb vielleicht schon damals nach
den gegen den Schildt 'schen Antrag vorgebrachten Gründen
modifiziren zu können. Er habe jetzt Gelegenheit gehabt,
Alles, was diesem Anträge damals entgegengesetztsei, näher
zu erwägen, insbesondere habe er die schriftlichen Ausführun¬
gen des Abgeordneten Schomann  zu seinem Anträge ge¬
lesen und müsse gestehen, daß diese in der Weise auf seine
Ueberzeugung eingewirkt Härten, daß er jetzt für die Wieder¬
herstellung der Regierungsvorlage stimmen werde.

Abg. Ahlhorn : Er stelle sich auf den Boden des Land¬
tagsbeschlusses. Früher habe er für den jetzt wieder vom
Abgeordneten Rüdebusch  eingebrachten Antrag gestimmt,
er werde jetzt gegen ihn stimmen, nicht weil er sich von dessen
Unrichtigkeit überzeugt habe, sondern weil er glaube, daß an
dem, was der Landtag einmal beschlossen habe, er auch fest-
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halten müsse. Ebenfalls möchte er auch die anderen Herren,
die früher dafür gestimmt Hütten, ersuchen, wenn keine zwin¬
genden Gründe dagegen Vorlagen, bei dieser Abstimmung auch
jetzt zu bleiben. Die Finanzlage des Herzogthums sei eine
schlechtere, als die Birkenfclds. Das Herzogthum habe ein
Deficit von ca. 300,000 Thlr. und müsse zur Abtragung
desselben anleihen, oder was dasselbe sei, die Ablösungskapi¬
talien der Ordinärgefälle verwenden. Auf der Geest wie in
der Marsch sei man herunter gekommen, der Steuerdruck ein
so großer, daß es gar nicht möglich sei, noch mehr Steuern
aufzubringen. Bisher habe das Hcrzogthum stets mehr, als
ihm nach strenger Prüfung der Verhältnisse zukäme, übernom¬
men. Dasselbe verlange auch jetzt die Staatsregicrung. Sic
erkenne die Zahlen, welche dem Anträge des Abgeordneten
Schildtzu Grunde lägen, als richtig an,komme aber aus allge¬
meinen Erwägungen zu dem Schluffe, daß das Herzogthum lOch
mehr übernehmen müsse. Aber Lübeck sei nicht steucrkräftiger als
Birkcnseld und der Vorschlag wäre daher vielleicht annehm¬
bar gewesen, wenn man dieses 10/g getheilt hätte, Lübeck̂
und Birkenfcld Aber nachdem der Landtag einmal ein
Anderes beschlossen, so halte er jedes Wort mehr sür über¬
flüssig und würde es auch für den Landtag als kein gutes
Zeugniß ansehen, wenn derselbe von seinem früheren Be¬
schlüsse jetzt abweichen wolle.

Abg. Russell: Er sei mit dem Herrn Vorredner dahin
einverstanden, daß die Finanzlage des Herzogthums keine gün¬
stige sei, und wünsche er von Herzen, eine Erleichterung des
Steuerdruckes herbeizuführcn. Eine andere Erwägung sei
aber die, daß die Steuerlast des Fürstenthums Birkenfeld eine
viel größere sei, als die unsrige. Besonders die Motivirung
deS Abgeordneten Schomann  habe ihn überzeugt, daß Bir¬
kenfeld nicht 1 o/o mehr tragen könne und deßhalb auf uns
die Verpflichtung ruhe, dasselbe zu erleichtern. Der Haupt¬
grund, der ihn zu dieser Ueberzeugung geführt, sei die Er¬
wägung, daß durch die Inkorporation von Ahrensböck das
Herzogthum in seinem Quoteubeitrage erleichtert, Eutin aber
ganz besonders bevorzugt sei, trotzdem es noch mehr tragen
könne, als hier vorgeschlagen werde. Man müsse ferner be¬
rücksichtigen, daß der Reinertrag ans den Ahrensböckern Lehm-
ortsforstcn aä 5000 Thlr. bei der Berechnung der Quote
für Eutin gar nicht in Betracht gezogen sei. Birkenfeld habe
aber aus dieser Anncction nicht nur keinen Vortheil, sondern
sogar noch Nachtheil. Es solle seine bisherige Quote beibc-
halten und gemäß dieser zu den Mehrlasten beitragen. Die
Centrallasten seien durch die Inkorporation der Holsteinischen
Gebietstheile erheblich vergrößert, indem jetzt mehr Soldaten
zum Bundesheere gestellt und für jeden Mann 225 Thlr.
gezahlt werden müßten. Er glaube auch nicht, daß es ein
Vorwurf für den Landtag sein könne, wenn er jetzt, nachdem
ihm Factoren mitgetheilt seien, welche ihm bei Fassung des
ersten Beschlusses nicht so klar waren, von diesem abgehe und
einen anderen Beschluß fasse. Sonst wäre die zweite Lesung

ja überhaupt überflüssig. Grade ehrenvoll für den Landtag
aber sei es, wenn er eine bessere Ueberzeugung gewonnen habe,
dieser zu folgen.

Reg.-Commissär Ruhstrat : Der Abgeordnete Ahlhorn
habe die Behauptung aufgestellt, daß die Staatsregierung in¬
konsequent verfahren sei, indem sic prinzipaliter denSchildt-
schen jetzt vom Abgeordneten Rüde dusch  wiederholten Antrag
als richtig anerkenne, dann aber aus allgemeinen Erwägun¬
gen zu einem Vorschläge gelangt sei, der erheblich von diesem
Anträge abweiche. Der Herr Abgeordnete scheine die S . 4
der Vorlage angeführten Zahlen vor Augen gehabt zu haben,
nach welchen das Herzogthum 76,33 , Lübeck 14,93, Birken-
seld 8,740/o beitragen sollten. Dem Abgeordneten Ahlhorn
aber sei cs ebenso gut wie ihm bekannt, daß man sich bei
Feststellung der Quoten niemals streng an die Berechnungen
gehalten, sondern stets allgemeine Erwägungen, insbesondere
die Gesammiverhältnisse der drei Provinzen im Auge gehabt
habe. Vor 12 Jahren habe man Lübeck etwas abgenommcn,
weil dieses Fürstenthnm zurückging und Birkenfeld etwas zu-
gelegt, weil dessen Verhältnisse damals günstiger waren. Jetzt
hätte sich die Sachlage total verändert und erkläre sich, wie
bereits der Abgeordnete Schomann  auseinandergesetzt, daraus,
daß die Bundesverfassung in dem Grade nachthcilig aus die
finanzielle Lage Birkenfelds eingewirkt habe, daß es jetzt ein
dauerndes Deficit von 15 bis 20,000 Thlr. tragen müsse,
d. h., daß die dauernden  Einnahmen um soviel unter den
dauernden Ausgaben ständen. Er könne es nicht begreifen,
wie man behaupten könne, daß die finanzielle Lage des Her-
zogthumS eine ebenso ungünstige sei. Wenn man sich auf
das Deficit von 300,000 Thlr. berufe, so bedenke man nicht,
daß hierunter 330,000 Thlr. sür Schuldcnabtrag figurir-
ten, während Birkenfeld keinen Groschen Schulden abtrage.
Von dem Abgeordneten Ahlhorn  sei es ferner als auffal¬
lend bezeichnet, daß von dem loch, welches das Herzogthum
nach der Vorlage mehr tragen solle, dem Fürstenthum Lübeck
nichts zu Gute käme, sondern dasselbe von Birkenfeld allein
in Anspruch genommen werde. Es hätte aber nicht die min¬
deste Veranlassung Vorgelegen, Lübeck, dessen finanzielle Lage,
wie aus dem Voranschläge zu ersehen, sehr günstig sei, aus
allgemeinen Erwägungen etwas abzunehmen. Solche Rück¬
sichten hätten nur für Birkenfeld gesprochen.

Abg. MasftNg: Die Herren würden alle wissen, was
man in der Landwirthschaft unter Unterhaltungs- und unter
Produktionsfutterverstände. Wenn man das Vieh mit Wasser
und Stroh füttere, so würde cs zwar leben, aber nicht produzircn.
Ein Landwirth aus dem Herzogthum habe ihm gesagt, daß er einen
Ochsen mit Wasser und Stroh für 3 Thlr. durchgefüttert habe.
Wenn Sie nun eine ganze Bevölkerung6 Jahre auf Erhaltungs¬
futter setzen und zu Wasser und Brot und Kartoffeln verur-
theilcn wollen, wenn Sie nicht erlauben wollen, daß der Land¬
bewohner ein Schwein schlachten und Butter auf sein karges
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Brod legen kann, nun, dann verurtheilen Sie uns 6 Jahre
zur Zwangsarbeit bei Wasser und Brot. Wohlan!

Abg. Ahlhorn : Er habe keine Veranlassung, dem Ab¬
geordneten Massing  zu folgen, er wolle nur einige Worte
auf das vom Regierungstische Gesagte crwicdern. Wenn der
Herr Commissär bemerkt habe, daß man nicht nach Zahlen,
sondern nach allgemeinen Erwägungen rechnen müsse, so wun¬
dere ihn das. Sonst Pflegte ja grade die Regierung nach
Zahlen zu rechnen und dem Landtage einen Vorwurf zu
machen, wenn er es nicht thue. Wenn man nach Zahlen
rechnen wolle, so hätte man auch das Moment der Volkszahl
berücksichtigen sollen, wie man es vor 6 Jahren gcthan habe,
dann würde Birkenfeld nicht 8, sondern 8H2 o/g tragen
müssen.

Rcg.-Commissär Nuhstrnt : Und das Herzogthnm Ol¬
denburg nicht 77, sondern 780/g.

Abg. Rüdeüusch: Er wolle seinen Antrag zurückziehen,
da derselbe doch keine Aussicht habe, durchzukommen und da¬
gegen für den Antrag stimmen, wie er aus der ersten Lesung
hervorgcgangensei.

Abg. Hoher als Berichterstatter: Nach seiner Ansiäit
müsse man in der vorliegenden Frage nicht Gefühl und Nei¬
gung, sondern unparteiisch die Zahlen reden lassen. Von
diesem Standpunkte aus sei er, nach Prüfung aller vvrge-
brachtcn Zahlen, zu der Ueberzeugung gekommen, daß wirklich
Birkenfeld nicht so günstig stehe, wie der Landtag anzunehmen
geneigt sei. Es läge auf der Hand, daß das Fürstenthum
dem Lande viele Kosten verursache und sei es an der Zeit
offen zu sagen, daß es ein unnatürliches Land sei, welches
das Herzogtum und Fürstenthnm vereinige, aber bei dieser
Verbindung, welche dem Fürstenthum größeren Nachtheil als
dem Herzogthume verursache, dürfe man Birkenfeld nicht noch
mehr leiden lassen, als es thatsächlich bereits leide. Deßhalb
empfehle er die Annahme der Regierungsvorlage. Noch ein
Moment sei zu berücksichtigen. Die jetzt in der Vorlage aus¬
gestellte Berechnung enthalte für Lübeck, weil nur Hz des
Domanialvermügens zur Feststellung des Bcitragsverhältnisscs
herangezogen sei, eine größere Begünstigung, als jetzt der
scheinbare Vorzug Birkenfelds betrage. Wäre wiederum der
alte Modus befolgt, so würde man zu einem ganz anderen
Resultate gekommen sein. Dann würde Lübeck dem Herzog¬
thume mehr Prozente abnehmen, als dieses jetzt nach der Vor¬
lage Birkenfeld.

Abg. Schumann : Er wolle seinen Antrag zurückziehcn,
da er doch nicht mit demselben durchdringen werde und ihn
Wesentlich nur gestellt habe, um eine Wiederaufnahme der De¬
batte zu ermöglichen. Er Höffe, die Herren, welche früher
gegen die Regierungsvorlage gestimmt hätten, jetzt überzeugt
zu haben. —

Es wird zunächst abgestimmt über den Antrag des Re-
gierungscommissärs und des Abgeordneten Eissel auf Wieder¬
herstellung der ursprünglichen Regierungsvorlage.

Auf Antrag des Abgeordneten Eissel  wird namentlich
abgestimmt.

Es ergeben sich 14 für, 14 Stimmen gegen den An¬
trag.

Dafür stimmten die Abgeordneten: Bärgmann,
Bünnemeyer , Cammann , Cilks,  Eissel , Gräpel,
Hoher , Hullmann , Lcngler , Massing , Propping,
Russell , Schomann und Schwegmann.

Dagegen stimmten die Abgeordneten: Abels , Ahl¬
horn , von Hammel , Huchting , Lübben , Müller,
OldejohannS , Ramien , Rüdebusch , Schildt , Selk-
mann , Strodthofs , Stukenborg  und Millers.

Der Präsident bemerkt, daß nach Art. 161 Z. 2 des
Staatsgrundgesetzes über den Antrag noch einmal abgcstimmt
werden müsse und zwar, wenn der Präsident es für nothwen-
dig erachte, erst in der folgenden Sitzung. Er halte es für
angemessen, bei der Wichtigkeit der Sache, die Abstimmung
erst in der morgigen Sitzung zu wiederholen.

II . Mündlicher Bericht dcs Fin anzausschusses
über daSSchreiben der Großh erzo glichen Staa ts-
regierung vom 31. Dezember v. I ., betr . die An¬
stellung von  Post - und Telegraphenbeamten im
Fürstenthu me Lübeck.

Der Ausschuß beantragt:
der Landtag wolle der von Seiten der Grohher-
zoglichen Staaisregierung mit dem Präsidium des
Norddeutschen Bundes getroffenen Uebereinkunft über
die Anstellungn. s. w. von Post- und Telegraphen-
Beamten im Fürstenthum Lübeck seine verfassungs¬
mäßige Zustimmung ertheilen.

Abg. Selkmann als Berichterstatter: Er brauche zur
Begründung dem Schreiben der Staatsregierung fast gar
keine Worte hinzuzufügen. Der Pronvinzialrath habe der
Uebereinkunft zugestimmt, in Folge deren eine Gleichförmigkeit
in der Anstellung der Post- und Telegraphen-Beamten zwi¬
schen dem Fürstenthume und Preußen, welche bisher nicht be¬
standen, herbcigeführt werden solle. Deßhalb empfehle er den
Ausschußantrag.

Derselbe wird angenommen.
III . Mündlicher Bericht des Petitionsaus-

schufses , betr . die Petition der Gcmeinderäthe
der drei Gem cindcn Hautlosen , Großenkneten und
Wardenburg wegen Erthcilung der Concession
zur Errichtung einer Apotheke zu Huntlosen,  und

IV. Desgl -, betr . die Petition des Vorstandes
des landwirthschaftlichen Vereins zu Hatten-
Dötlingen , wegen C 0ncessi 0nirung einer Apo¬
theke zu Hatten,  werden zusammen zur Debatte ver¬
stellt.

Abg. Bünnemeyer als Berichterstatter: Die Bittsteller,
nämlich zunächst die Gemeinderäthe der drei Gemeinden Hunt-
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losen, Wardenburg nun Großenkneten, hätten sich bereits seit
vielen Jahren bemüht, dein Bedürfnisse nach einem Arzte und
einer Apotheke abznhelfen. In der ersten Zeit hätten sie den
Arzt in Wildeshausen resp. Cloppenburg veranlaßt, zu be¬
stimmten Zeiten zu ihnen zu kommen. Das Bedürfniß aber
habe sich gesteigert, sie hätten jetzt einen Arzt, aber noch keine
Apotheke bekommen. Sie hätten sich dicscrhalb an die Groß¬
herzogliche Regierung, jetzt an das Staatsministerium ge¬
wandt, aber eine abschlägige Resolution bekommen dahin, daß,
solange die bisherigen Grundsätze bei der Concessionirung der
Apotheken beständen, eine Abweichung von diesen nicht statt¬
haft sei. Die Petenten stellten nun vor, daß sie im Mittel¬
punkte zwischen4 Apotheken, denen zu Oldenburg, Wildes¬
hausen, Delmenhorst und Cloppenburg gelegen seien. Bei
dieser Lage sei eine Apotheke höchst wünschenswerth, um so
mehr, als ein Arzt sich in Huntlosen niedergelassen habe.
Oldenburg sei4, Wildeshausen3 Wegestunden entfernt. Das
Bestehen der Apotheke zu Wildeshausen sei nicht gefährdet.
Ein Apothekergehülfe, Namens Ebeling,  habe sich bereits
erboten, die neue Apotheke zu Huntlosen zu übernehmen. Die
Petenten bäten nun, daß die Regierung vom Landtag ersucht
werden möge, die Concession zu ertheilen.

Der Ausschuß habe den Antrag gestellt:
der Landtag wolle die Petition der Grotzhcrzog-
lichen Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung
empfehlen.

Später habe der Ausschuß eine Aenderung dafür treffen
zu müssen geglaubt, daß statt «geeigneten'-' gesetzt werde zur
„besonderen», aus dem Grunde, weil Huntlosen an der Hunte
liege, und Diejenigen, welche westwärts von derselbenjwohnten,
über die Hunte müßten, wenn die Apotheke in Hatten er¬
richtet werden sollte. Für die andere Petition ans Hatten
seien an sich dieselben Gründe maßgebend. Diese beantrage der
Ausschuß zur geeigneten Berücksichtigung der Staatsregicrung
zu empfehlen.

Abg. Rüdebusch: Es seien4 bis 5000 Menschen, die
seit mehreren Jahren den Wunsch nach Concessionirung einer
Apotheke in Huntlosen geäußert hätten. Lange habe man
sich bemüht, einen Arzt zu bekommen. Die Staatsregierung
habe keinen solchen zugestehen wollen, bis das ärztliche Ge¬
werbe sreigegeben sei und man da sofort einen Arzt bekom¬
men hätte. Dieser seit 1868 in Huntloscn wohnende junge
Arzt habe viel zu thun und würde noch mehr zu thun be¬
kommen, wenn dazu eine Apotheke dort errichtet werden könnte.
Huntloscn liege im angeführten Mittelpunkt zwischen Olden¬
burg und Wildeshausen, Cloppenburg und Delmenhorst. Die
Entfernung zur nächsten Apotheke betrage 3—4 Stunden.
Die Leute müßten nun erst zum Arzte nach Huntlosen schicken
und dann noch zur Apotheke. Das sei kostspielig und mit
großen Zeitverlusten und Mühen verbunden, und sei die
Medicin in eiligen Fällen nicht rechtzeitig zu beschaffen. Die
Petition aus Hatten sei ebenfalls berechtigt, allerdings nicht

in dem Maße, wie die der drei Gemeinden, aus den Gründen,
welche soeben vom Herrn Berichterstatter hervorgehobcn seien.
Er müsse die Staatsregierung dringend ersuchen, auch hier so
liberal zu verfahren, wie anderswo, und nicht die Apotheken,
sondern das Publikum mehr wie bisher in Schutz nehmen.

Reg.-Commissär Mutzeubecher: Er zweifele gar nicht,
daß der seit längerer Zeit geäußerte Wunsch nach Errichtung
einer Apotheke in Hatten oder Hnntlosen ein gerechtfertigter
sei. Allein nach den jetzt bei der Concessionirung von Apo¬
theken noch bestehenden Grundsätzen sei es nicht thunlich gewesen,
auf diesen Wunsch einzugehen. Diese Grundsätze seien aber
folgende:

1) Es werde bei jeder neuen Concessionirung darauf ge¬
sehen, daß der. gehörige Fortbestand der bereits bestehenden
Apotheken, weniger im Interesse dieser als im Interesse deS
Publikums, gesichert bleibe;

2) ferner, daß die neue Apotheke ein solches Umsatz¬
gebiet finde, daß sie auch wirklich allen Ansprüchen genügen
könne, die der Sachlage nach an sie zu stellen seien.

Was nun die in der Gegend der Petenten bereits exisii-
renden Apotheken beträfe, so komme allein die Wildeshausener
in Betracht. Der Kreis, den dieselbe jetzt versorge, umfasse
etwa 8700 Seelen. Man könne annehmen, daß dieser Kreis
mit dem Amte Wildeshausen zusammenfalle. Hinzu käme
ein kleiner Theil hannoverschen Gebiets, dagegen gehe ab ein
kleiner Theil des Amtes, der sich zu den Apotheken in Olden¬
burg oder Delmenhorst wende. Wenn nun in der Gegend
von Huntlosen eine Apotheke errichtet würde, so würden etwa
3500 Seelen abgehen und für die Wildeshausener Apotheke
nur ein Kreis von etwa 5200 Seelen bleiben, ein Kreis, der
zu klein sei, um eine Apotheke ordnungsmäßig im Standt zu
erhalten. Der Gesammtumsatz der letzteren Apotheke habe in
der letzten Zeit vielleicht 2000 Thlr. betragen. Nähme man
hievon i/z als Reineinnahme, so blieben nur 6—700 Thlr.
Deßhalb sei diese Apotheke Wohl nicht in der Lage, einen
Berlust an ihrem Absatzgebiete von 3500 Seelen zu ertra¬
gen. Was ferner den zweiten Umstand beträfe, so würde
eine Apotheke in der Gegend von Huntlosen, wenn man an¬
nähme, daß zu ihr zwei Drittel von Hatten, die Hälfte von
Wardenburg und die Gemeinden Huntlosen und Großenkneten
ganz gehören würden, einen Kreis von etwa 6700 Seelen
haben; nach den bisherigen Annahmen erscheine ein solcher
Kreis für eine Apotheke zu klein, um einen ordent¬
lichen Bestand zu sichern. Im Allgemeinen müsse er noch be¬
merken, daß die Apotheken durch die Einführung der neuen
Taxe erheblich verloren hätten, ein Schaden, der durch die
Nichtannahme des Gesetzes, betreffend die Aufhebung der
Pflicht zur Rabattvergütung, nur vergrößert sei. Die Apo¬
theken befänden sich überhaupt in einem Uebergangsstadium,
indem der Bundesrath und der Reichstag die Sache in
die Hand genommen hätten und man vom Bunde die Grund¬
sätze empfangen würde, nach denen in Zukunft bei Errichtung
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neuer Apotheken zu verfahren sei. Zur Zeit aber beständen
noch die alten Grundsätze.

Abg. Ahlhorn : Der Abgeordnete Rüde dusch  habe
bereits hervorgehoben, daß die Staatsregierung liberaler mit
der Conccssionirung von Apotheken Vorgehen müsse. Gegen¬
über dem Rechcnexempel des Herrn Regicrungscommissärs
wolle er hcrvorheben, daß die Apotheke in Jade , für deren
Errichtung er, wie bereits früher bemerkt, der Regierung sehr
dankbar sei, nur einen Umkreis von 2700 Seelen habe und
doch recht gut existiren könne. Den Umkreis bilde die Ge¬
meinde Jade und ein Theil der Gemeinden Schwei und
Großenmeer, aber auch wenn die erstere Gemeinde allein das
Absatzgebiet bilden sollte, würde die Apotheke bestehen können.
Es sei nicht nöthig, daß alle Apotheken so glänzende Ge¬
schäfte machten, wie die in Oldenburg, von welchen eine, wie der
Abgeordnete Propping  kürzlich mitgetheilt habe, für 38,000
Thlr. verkauft sei. Man müsse auch Rücksicht nehmen
auf die leidende Menschheit. Die Apotheken seien der Mensch¬
heit wegen da, und nicht die Menschheit wegen der Apotheken.
Wenn der Regierungscommissär äußere, daß bei Errichtung
einer Apotheke in Huntlosen die Wildeshäusener nicht mehr
bestehen könne, so würde man diesem vielleicht Vorbeugen da-
durch, daß die Apotheke in Huntlosen eine Filialapotheke der
Wildeshäusener werde. Auch hiermit könnten die Peten¬
ten sich zufrieden geben. Wenn der Regierungscommissär
ferner anführc, daß nur ^ des Umsatzes als Reineinnahme
anzusehen sei, so müsse er dagegen bemerken, daß die vom
Abgeordneten Propping  angeführte Oldenburger Apotheke
nach dessen Mittheilungen 8000 Thlr. für Rohmaterial aus¬
gebe und 5000 Thlr. Einnahme habe, also würde das '/z
des Regierungscommissärs Wohl nicht zutrcffen. Der Land¬
tag müsse es sich angelegen sein lassen, das System der
Staatsregierung bei der Concessionirung von Apotheken zu
brechen und die Petenten in Schutz zu nehmen.

Abg. Rüdebusch: Wenn der Regierungscommissär sage,
daß bei Errichtung von neuen Apotheken die alten leiden
würden, so könne er dies zngeben, aber nicht, daß sie in
einem solchen Maße leiden würden, daß auch das Publikum
davon Schaden habe. Die Wildeshäusener Apotheke würde
noch recht gut bestehen, wenn man in Huntloscn eine neue
errichte. Von der hannoverschen Seite werde ihr noch einiger
Portheil zufließen, übrigens sei die Existenz der Apotheken
nicht die Hauptsache, und dann verlange man ja durchaus
nicht, daß eine neue Apotheke in Huntlosen concessi'onirt werde,
man habe immer nur beantragt, entweder eine selbstständige
oder eine Filialapotheke dorthin zu verlegen.

Reg.-Commissär Miltzenbecher: Er wolle gegen den
Abgeordneten Ahlhorn  nur bemerken, daß man bei Schätzung
des Absatzgebietes von Apotheken Marsch und Geest nicht
gleichstellen und Huntlosen und Jade nicht vergleichen dürfe.
Was die Behauptung des Abgeordneten Rüdebusch  an¬
lange, daß die Apotheke in Wildeshauscn noch bedeutende

Einnahmen aus dem Hannoverschen beziehe, so wolle er dem
gegenüber darauf Hinweisen, daß das angrenzende Gebiet eine
sehr geringe Bevölkerung habe und 1 bis Stunden ent¬
fernt in Harpstedt bereits sich eine andere Apotheke befinde.

Abg. Ahlhorn : Er könne dem von dem Reg.-Commissär
Gesagten nicht beipflichten und glaube, daß man einen Druck
auSüben müsse, damit die Regierung mehr mit der Conces¬
sionirung von Apotheken vorgehe, als früher.

Er stelle deßhalb den Verbesserungsantrag zum AuS-
schußantrage:

der Landtag wolle beschließen, die beiden Petitionen
der Gemeinderälhe der drei Gemeinden Huntlosen,
Großenkneten und Wardenburg und des Vorstandes
des landwirthschaftlichenVereins zu Hatten-Dötlingen
der Regierung zur Gewährung dahin, daß in dortiger
Gegend eine Apotheke conccssionirt werde, dringend zu
empfehlen.

Zugleich beantrage er namentliche Abstimmung.
Der Verbesserungsantrag des Abgeordneten Ahlhorn,

welcher unterstützt ist, wird darauf mit 27 gegen 1 Stimme
angenommen.

Mit „Ja « stimmen die Abgeordneten: Abels , Ahl¬
horn , Bargmann , Cammann , Eilks,  Eissel,
Gräpel , von Hammel , Houer , Huchting , Hull-
mann , Lengler , Lübben , Müller , Oldejohanns,
Propping , Ramien , Rüdebusch , Russell , Schildt,
Scho mann , S cb weg mann,Selk mann , Strödt hoff,
Stukenborg , Millers.

Mit „Nein" der Abgeordnete: Bünnemeher.
Der Allsschußantrag ist damit erledigt.
Es fehlt der Abgeordnete Bulling (beurlaubt ).
V. Mündlicher Bericht des Petitionsaus¬

schusses , betr . die Beschwerde und Bitte für den
Dollmeier H. H. Wilgen und Genossen zu Klei¬
nenkneten betreffend Beförderung der Gemein-
heits theil ung.

Der Ausschuß beantragt:
der Landtag wolle die Petition der Großherzog¬
lichen Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung
empfehlen.

Abg. Bünnemeyer als Berichterstatter: Die Petenten
hätten vorgestellt: Seit 10 Jahren sei die Theilung der
Pestrupper-Äleinknetener Gemeinheit fest beschlossen. Die Pe¬
tenten hätten sich seitdem vielfach bemüht, bei der Regierung
und jetzt dem Staatsministerium, die Theilung zu befördern,
allein ohne Erfolg. Die Staatsregierung verlange, daß zu¬
nächst die Verkoppelung durchgesührt werde. Die Petenten
wollten nun nicht verkoppeln und glaubten, daß die Staats¬
regierung auch kein Recht habe, diese Bedingung an ihre Er-
laubniß zur Gemcinheitstheilung zu knüpfen. Sie bäten da¬
her, ihre Beschwerde für begründet zu erkennen. Ueder die
Verhältnisse habe der Regierungscommissär im Ausschüsse Auf-

Berichte. XVI. Landtag. 28
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klärung gegeben. Die Staatsregierung hätte geglaubt, daß
die Verkoppelung sehr im Interesse der Petenten sein würde,
und gehofft, daß, nachdem die Pestrupper bereits verkoppelt,
auch die Kleinenknetener mit derselben Vorgehen würden. Nach¬
dem sich aber jetzt hcrausgestellt habe, daß Letztere die Ver¬
koppelung durchaus nicht wollten, so werde man die Bedin¬
gung fallen lassen und jetzt die Thcilung einleiten. Der Aus¬
schuß habe hiernach die Beschwerde für begründet erachten und
beantragen müssen, dieselbe der Staatsregierung zur geeigneten
Berücksichtigung zu empfehlen.

Abg. Rüdebusch: Ihm seien die Verhältnisse der Pe¬
tenten nicht bekannt, wohl sei es möglich, daß die Leute im
Rechte wären. Sonst müsse er der Staatsrcgierung Recht
geben, daß Verkoppelung und Theilung zu gleicher Zeit aus¬
geführt werde. So wie die Sache jetzt läge, könne er nicht
anders als dem Ausschußantrage beipflichteu.

Der Allsschußantrag wird darauf angenommen.
VI. Mündlicher Bericht des P eti ti on s aus-

schusses , betr . die Petition der Eingesessenen
der Bauerschaftcn Nuttel , Stapelfeld  rc ., wegen
Verpachtung der Jagd im sogenannten Nutteler
Fuhrenkamp.

Der Ausschuß beantragt:
der Landtag wolle die Petition der Großherzog-
lichen Staatsregierung zur Kenntnißnahme überge¬
ben.

Abg. Bünnemeyer als Berichterstatter: Die Petenten,
bas heiße die Bauervögte, Namens der betreffenden Bauer-
schaften, führten aus, daß sie von den Füchsen, die in großer
Zahl im sogenannten Nutteler Fuhrenkampe sich aufhielten,
sehr belästigt würden. In den letzten drei Jahren seien von
denselben jährlich über 800 Hühner und Enten geraubt. Sie
beantragten deßhalb, daß ihnen die Jagd in dem Fuhrcnkampe
verpachtet werde, um das Raubwild vertilgen zu können.
Der Ausschuß sei der Ansicht, daß die Sache als Verwal¬
tungsangelegenheit nicht,vor das Forum des Landtags ge¬
höre, habe indessen geglaubt, daß die Stäatsregierung viel¬
leicht Mittel und Wege wisse, dem Uebelstande abzuhelfen
und deßhalb eine Veranlassung vorliege, derselben die Pe¬
tition zur Kenntnißnahme zu überreichen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
VII. Mündlicher Bericht des Pctitionsaus-

schusses über die Petition des Thora de und Ge¬
nossen , betr . Revision des Wahlgesetzes vom
21 . Juli  1868.

Die Majorität des Ausschusses (Bünne me per , von
Hammel , Lübden , Ramien)  beantragt:

Landtag wolle beschließen, über die Petition deS
Thor ade  und Genossen zur Tagesordnung überzu¬
gehen.

Die Minderheit des Ausschusses (Massing , Prop-
ping)  stellt auf Grund der Petition folgende Anträge:

Antrag 1.
Landtag wolle beschließen, Großherzogliche Staats¬
regierung zu ersuchen, balvthunlichst dem Landtage eine
Vorlage zu machen, betr. Abänderung des Gesetzes
vom 21. Juli 1868, betreffend die Wahl der Abgeord¬
neten zum Landtage, dahin, daß

a die littr . e: des Z. 2 des Artikels6 dieses Ge¬
setzes aufgehoben werde;

b. in thunlichstcm Anschlüsse an das Wahlgesetz
für den Norddeutschen Bund vom 3. Mai 1869
für die Wahlen zum Landtage des Großherzog¬
thums das direkte  Wahlrecht eingeführt werde-

Antrag 2.
Landtag wolle beschließen, Großherzoglicher Staats¬
regierung eine Abänderung des Gesetzes vom 21. Juli
1868, betr. die Wahl der Abgeordneten zum Land¬
tage, dahin, daß (soweit nöthig unter Revision des
Gesetzes vom 12. April 1855, betr. den Erwerb und
Verlust der Staatsangehörigkeit, und der Gemeindc-
ordnung vom 1. Juli 1855) das aktive und passive
Wahlrecht auf diejenigen Angehörigen des Norddeut¬
schen Bundes, welche drei Jahre hindurch ununter¬
brochen in einer Gemeinde des GroßhcrzogthumS ihren
Wohnsitz gehabt haben, ausgedehnt werde, zur Be¬
rücksichtigung zu empfehlen.

Die Ausschußmitglieder Strodthoff und WillerS
waren bei der Feststellung des Berichtes abwesend.

Reg.-Commissär Römer : Er wolle sich erlauben, die
Stellung der Staatsregierung zu den Anträgen der Minorität
mit einigen Worten zu bezeichnen. Die Staatsregierung sei
der Ansicht, daß zu einer Revision des erst am 21. Juli
1868 erlassenen Wahlgesetzes keine Veranlassung vorliege,
zu einer Revision in der vorgeschlagenen Richtung aber um
so weniger, als das System der direkten Wahlen bereits 1868
in Frage gekommen sei und die große Majorität des Land¬
tags sich damals gegen dasselbe erklärt habe. Noch weniger
könne die Staatsregierung sich den zweiten Antrag der Mi¬
norität ancignen, daß das active und passive Wahlrecht auf
alle Angehörigen des Norddeutschen Bundes, welche drei Jahre
hindurch ununterbrochen in einer Gemeinde des Großherzog-
lhums ihren Wohnsitz gehabt haben, ausgedehnt werde. Nach
Ansicht der Staatsregierung sei nur der Staatsangehörige
berufen, über die Interessen des Staates zu bcrathen und zu
beschließen. Eine Ausdehnung des Wahlrechts auf Bundcs-
angehörige sei um so weniger indicirt, als dirrch die neueste
Bundesgesetzgebungder Erwerb der Staatsangehörigkeit für
Bundesangehörige sehr erleichtert und Jeder in die Lage ver¬
setzt werde, diese ohne Schwierigkeit zu erlangen.

Abg. Proyffing als Berichterstatter: Die Minorität
finde es nicht für gerechtfertigt, über eine Petition, die mit
beinahe 1200 Unterschriften bedeckt sei und einen so sehr
wichtigen Gegenstand behandele, zur Tagesordnung überzu-
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gehen. Die Thatsache, daß diese Petition nicht der Laune
Einzelner, sondern einer bei den letzten Landtagswahlenher¬
vorgetretenen Unzufriedenheit vieler Staatsbürger ihren
Ursprung verdanke, erfordere, daß die Anträge der Minorität
in Erwägung gezogen würden.

Was den Antrag 1 der Minorität anlange, so sei es
anfänglich die Absicht derselben gewesen, die Aufhebung der
Beschränkung des Art. 6 Z. 2 litt. o. des Wahlgesetzes in
Form eines Gesetzentwurfs abzufassen und dem Landtage zur
Beschlußfassung vorzulegcn, welchem zuzustimmen die Staats¬
regierung zu ersuchen sei. Von dieser Absicht wäre die Mi¬
norität zurückgekommen, da die erwähnte Beschränkung bereits
in Art. 115 des Staatsgrundgcsetzes ausgesprochen sei. Diese
Beschränkung aber sei es in erster Linie gewesen, welche bei
den letzten Wahlen so große Unzufriedenheit hervorgerufen
habe. Die Minorität könne keinen Grund finden, welcher
berechtige, von allen möglichen und thatsächlich vorhandenen
Abhängigkeitsverhältnissen grade dieses herauszugreifen, wenn
ein wesentlicher Unterschied zwischen der Lage Desjenigen, der
ohne eigenen Heerd bei Anderen in Kost und Lohn stehe, und
der eines Solchen, welcher sonst selbstständig dastehe, aber
keinen Lohn beziehe, nicht zu machen sei. Sie halte es um
so mehr geboten, diese Beschränkung aufzuheben, als das Wahl¬
gesetz zum norddeutschen Reichstage vom 9. Mai 1869 sie nicht
mehr kenne. Der 25jährige oldenburgische Staatsbürger sei
für befähigt erklärt, nach eigenem Urtheile an den Wahlen
zu der höchsten deutschen Volksvertretung, zum Reichstage,
theilzunehmen, nach unserem Landtagswahlgesetze könne derselbe
Mann für unselbstständig und urtheilsunfähig erscheinen. Noth-
wcndig müsse hier das Gefühl des verletzten Rechtsbewußt¬
seins entstehen. Die Minorität wenigstens könne sich diesen
Gründen nicht verschließen und habe deßhalb ihren Antrag
formulirt.

Was den zweiten Punkt, das dirccte Wahlrecht, beträfe,
so wolle er sich hier nicht in die Theorie verlieren, sondern
sich nur auf die Worte des der Petition beigelegten Referats
beziehen: »Wir wollen die directe Wahl, weil sie das einfache,
naturgemäße, richtige Mittel ist, im Kampfe der Interessen
und in der Messung der Kräfte den Willen der Gesammt-
heit zum Ausdrucke zu bringen." Die Minorität erkenne an,
daß das Wahlgesetz von 1868 durch die Beseitigung des
Dreiclassensystems einen großen Fortschritt gemacht habe.
Aber die bei den letzten Landtagswahlen hervorgetretene ge¬
ringe Bethciligung der Urwähler habe gezeigt, daß die Auf¬
hebung des Dreiclassensystems noch nicht genüge. Wolle man
eine allgemeinere Theilnahme, ein größeres politisches Ver-
ständniß erwecken, so müsse man für die directe Wahl stim¬
men. Der Einwand, daß das Wahlgesetz zu neu sei, als daß
der jetzige Landtag, er bäte zu beachten, der erste auf Grund
des neuen Gesetzes gewählte Landtag, bereits eine Revision
desselben vornehmen könne, sei nicht ernstlich in Betracht zu
ziehen. Was für die Wahlen zum Reichstage für angemessen

erklärt sei, Passe auch für die Wahlen zum Landtage. Wo
das politische Urtheil fehle, sei gerade in der direkten Wahl
ein Mittel zur Belebung und Förderung desselben gegeben.
Gefahren könne er in derselben nicht erblicken, vielmehr sei
er überzeugt, daß sie die Meinung des Landes richtiger zum
Ausdruck briugeu und das politische Leben mehr als bisher
anrcgen werde.

Er gehe zu dem zweiten Anträge der Minorität über.
Den Aeußerungen des Regierungscommissärs gegenüber gebe
er zu, daß der Antrag, der sich dem Wortlaute der Petition
angeschlossen habe, zu Mißverständnissen Anlaß geben könne.
Der Sinn sei der: allen Norddeutschen, die drei Jahre lang
ununterbrochen in einer Gemeinde des Großherzogthums ihren
Wohnsitz gehabt haben, solle das active und passive Wahl¬
recht zum Landtage zustehen, unter der Voraussetzung, daß
sie vorher die Staats - und Gemeindeangehörigkeit erworben.
Deßhalb sei das in Klammern Eingeschlossene eigentlich die
Hauptsache. Es sei Thatsache, daß sich das Bundesgesetz und
das Einzelstaatsgesctz nicht decken. Der Z. 11 des Bundes-
sreizügigkeitsgesetzes sage im zweiten Absätze:

„Wenn jedoch nach den Landesgesetzen durch den Auf¬
enthalt oder die Niederlassung, wenn solche eine bestimmte
Zeit hindurch ununterbrochen fortgesetzt worden, das Hei-
mathsrecht(Gemeindcangehörigkeit, Unterstützungswohnsitz)
erworben wird, so behält es dabei sein Bewenden."

Wenn nun der Art. 32 unserer Gemeindeordnung in
der That das Institut der Ersitzung der Gemeindeangehörig-
keit durch dreijähriges ununterbrochenes Wohnen in der Ge¬
meinde kenne, so würde es doch dem Geiste des Bundcsfrei-
zügigkeitsgesetzes entsprechen, an den Wohlthaten dieses In¬
stituts alle Norddeutsche theilnehmen zu lassen. Die Ge-
meindeordnung beschränke dasselbe aber auf oldenburgische
Staatsangehörige und das Gesetz von 1855, betreffend den
Erwerb und Verlust der Staatsangehörigkeit, kenne diese Er¬
sitzung gar nicht, mache vielmehr den Erwerb der Staatsan¬
gehörigkeit davon abhängig, daß der Nachsuchende vorher den
Nachweis führe, daß eine Gemeinde bereit sei, ihm das Bür¬
gerrecht zu verleihen. Deßhalb sei die Bestimmung der Ge¬
meindeordnung, betreffend die Ersitzung für Norddeutsche, trotz
des BundesfreizügigkeitSgcsetzeshinfällig. Wenn auch alle
solche Verhältnisse durch die Bundesgesetzgebung nach und nach
geregelt werden würden, so habe er doch geglaubt, die Aus¬
dehnung der Theilnahme an dem Institute der Gemeiude-
Bürgerrechts-Ersitzung und damit die Ausdehnung des activen
und passiven Wahlrechts auf alle Angehörigen des norddeut¬
schen Bundes empfehlen zu müssen. Unserm durch seine Ge¬
setzgebung vielfach mit Recht gerühmten Einzelstaate würde
es zur Ehre gereichen, auch hierin den anderen Staaten vor¬
anzugehen.

Adg. Bünnemeyer : Nur ein paar Worte. Auf die
Gründe, welche für und gegen die Anträge der Minorität
sprächen, wolle er nicht eingehen, sondern nur bemerken, daß,

28«
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wie bereits der Regierungscommissärhervorgehoben, das olden-
burgische Wahlgesetz erst 1868 erlassen und bei Beraihung
desselben bereits zur Sprache gekommen sei, was jetzt von der
Minorität beantragt werde. Man habe damals die Beschlüsse
nach reiflicher Ueberlegung gefaßt. Eine Abänderung dersel¬
ben sei nur angemessen, wenn ein dringendes Bedürfnis zu
solchen Abänderungen vorliege. Die Majorität habe ein der¬
artiges Bedürfnis; nicht anerkennen können und deshalb die
Tagesordnung beantragen zu müssen geglaubt. Er wolle
schließlich noch bemerken, daß der Abgeordnete Millers  bei
Abfassung des Berichtes nicht zugegen gewesen sei, jedoch mit
dem Anträge der Majorität sich nachträglich einverstanden er¬
klärt habe.

Abg. Russell: Er sei mit der Majorität dahin einver¬
standen, daß es mißlich sei, ein erst kürzlich erlassenes Gesetz
jetzt schon wieder zu modifiziren, indessen müsse er anerkennen,
daß Umstände vorlägen, welche es rechtfertigen würden, hier¬
von abzuweichen. Er habe nämlich ein Bedenken gegen die
Majorität. Er halte es unter allen Umständen für wünschens-
werth, daß Diejenigen, welche zum Reichstage wählen könnten,
auch zu der Wahl der Wahlmänner zum Landtage zugelassen
würden. Daß dies nicht der Fall sei, könne zu Unzuträg¬
lichkeiten führen. Bei der Berathung des Wahlgesetzes von
1868 sei diese Frage gar nicht erörtert und sei Wohl zu er¬
wägen, ob nicht Gründe Vorlagen, welche die Herbeiführung
der Conformität zwischen Reichstags- und Landtagswahlgesetz
rechtfertigten. Deshalb möge der Wunsch so vieler Petenten
die Veranlassung sein, der Staatsregierung noch einmal die
Erwägung der Sache zu empfehlen, damit sie, wenn die
Gründe der Petenten anzuerkennen seien, in diesem Sinne
eine Vorlage machen könne. Finde man, daß die Abänderung
nicht wünschenswertst sei, so könne man von einem neuen
Anträge absehen. Auf jeden Fall solle eine Gelegenheit ge¬
geben werden, die Frage näher zu prüfen. Er beantrage
deßhalb:

der Landtag wolle beschließen, die Petition desThorade
und Genossen, soweit sie eine Abänderung des Art. 6
Z. 2 littr . v. des Wahlgesetzes vom 21. Juli 1868
bezw. des Art. 115 des Staatßgrundgesetzes zum
Gegenstände habe, der Staatsregierung zur geeigneten
Berücksichtigung zu übergeben, im Uebrigen aber über
die Petition zur Tagesordnung überzugehen.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Ahlhorn : Er habe vor 6 Jahren die Initiative

zu der Aenderung unseres alten Wahlgesetzes ergriffen und
einen Antrag im Landtage'eingebracht, daß das Dreiklassen-
system aufgehoben und gleiches Wahlrecht für Jeden, den Armen
sowie den Reichen, hergestellt werde. Die Staatsregierung
habe sich dem Anträge geneigt gezeigt und an den nächsten
Landtag eine Vorlage gebracht, in welcher auch eine Ver¬
größerung der Wahlbezirke, welche der Landtag gewünscht
hatte, in Aussicht gestellt war. Je größer die Wahlkreise,

desto besser wäre es gewesen. Der Abgeordnete Huchting
habe damals den Antrag gestellt, aus den drei Obcrgerichts-
bezirken drei Wahlkreise zu bilden. Auch für diesen Antrag
habe er gestimmt. Der Landtag habe denselben jedoch nicht
angenommen und so seien die Wahlkreise nach den alten
Landgerichtsbezirken bestimmt. Wenn er jetzt die Wahl hätte
zwischen dem alten Dreiklassensysteme und der direkten Wahl,
so würde er sich keinen Augenblick besinnen und für letztere
stimmen. Aber das Drciklassensystem sei bei uns abgeschafft,
während es in Preußen noch bestehe. Das erste preußische
Wahlgesetz sei im April 1868 gegeben. Man wählte nach
demselben auch vermittelst Wahlmänner, im Uebrigen aber
war freie Wahl. Am 30. Mai 1849 sei von dem Mini¬
sterium Brandenburg-Manteuffel das jetzige Dreiklassenwahl-
gesctz aufoctroyirt und dieses habe bis auf den heutigen Tag
in Preußen Geltung, nocb dazu mit dem Unterschiede von
dem alten oldenburgischen Dreiklassenwahlgesetz, daß nicht ge¬
heim, sondern öffentlich gewählt würde,  wodurch man die
Möglichkeit bekommen hätte, Leute, die mißliebig wählten, zu
maßregeln. Wir könnten uns glücklich schätzen, diesen Stand¬
punkt des Dreiklasienshstems überwunden zu haben. Wenn
die Herren nur das Rcichstagswahlgcsetzzum Muster nehmen,
so müßten sie die direkte Wahl auch ohne Diäten wünschen.
Dieser Uebelstand aber würde mehr wiegen, als die anderen
von den Herrn für die indirekte Wahl aufgeführten. In
Frankreich seien direkte Wahlen, aber was seien das für
Wahlen! Auf dem Lande herrschten die Präfekten, nur in den
großen Städten sei eine demokratische Agitation, die Landbe¬
völkerung komme gar nicht in Betracht. Wenn wir direkte
Wahlen einführcn wollten, so sei ein fernerer Uebelstand der,
daß man wieder kleinere Bezirke einführen müsse. In der
badischen Kammer sei über diese Frage vor zwei Jahren ernstlich
debattirt. Die ganze freisinnige Partei habe für indirekte
Wahlen, nur die Ultramontanen und Reactionäre hätten für
direkte Wahlen gestimmt. Man solle uns nicht zurcden, etwas
einzuführen, was noch keine Erfahrung hinter sich habe. Ob
wir die Tagesordnung beschließen oder die Petition der Re¬
gierung übergeben, sei einerlei, da ja diese erklärt habe, daß
sie auf dieselbe nicht cingchen werde. Aber wir müssen die
Staatsregierung auch in Schutz nehmen, wo sie recht habe.
Ein Wahlgesetz sei nicht da, um damit zu experimentiren.
Jetzt sei die Sache noch nicht spruchreif.

Abg. Schomann : Ein Wahlgesetz, welches für das Ge¬
biet des norddeutschen Bundes richtig sei, Passe deßhalb nicht
zugleich für den kleineren Bezirk des Großherzogthums. Wenn
das oldenburgische Gesetz Diejenigen von der Wahl ausschlösse,
welche ohne eigenen Herd bei Anderen in Kost und Lohn ständen,
so läge dieser Bestimmung der gesetzgeberische Gedanke zu
Grunde, daß Derjenige, welcher ohne eigenen Herd sei, sein
Wahlrecht regelmäßig nicht so ruhig und maßvoll ausüben
werde, als Derjenige, welcher eine feste Stellung besitze, ebenso
der andere Gedanke, daß Derjenige, welcher in einem Hause Kost
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und Lohn empfange, in einem größeren Abhängigkeitsverhält-
nisse zu seinem Arbeitgeber stebe, als Derjenige, welcher seinen
eigenen Herd habe. Wenn das Reichstagswahlgesctz eine
andere Bestimmung habe, so werde das ausgeglichen durch
die größeren Wahlbezirke desselben. Wir hätten im Groß-
herzogthume viel kleinere Wahlbezirke. In diesen könnte ein
Fabrikherr mit seinen 100 Fabrikarbeitern die ganze Wahl
in der Hand haben, während in dem viel größeren Reichs-
tagswahlbezirke derartige Unierschiede ihre Ausgleichung fän¬
den. Wenn man sich ferner ans das direkte Wahlsystem des
Reichstagswahlgesetzesberufe, so habe der Abgeordnete Ahl¬
horn  bereits gesagt, daß in diesem die direkte Wahl durch
die Diätenlosigkeit beschränkt sei. Das direkte Wahlrecht habe
noch keine Geschichte für sich. Man könnte auch zum Reichs¬
tage nicht immer den wählen, den man wolle, sondern nur
den, der Vermögen besitze. Mit dem Abgeordneten Ahlhorn
wolle auch er nicht, daß man experimenlire und einen Schritt
thue, den man später bereuen könnte. Das direkte Wahl¬
recht müsse erst seine Geschichte in dem Rcichstagswahlgesetze
vollenden. Dann möge man urtheilen, ob wir in gleicher
Weise auch bei uns Vorgehen könnten.

Abg. Eissel: Nur ein paar Worte zur Motiviruug
seiner Abstimmung. Er bedauere, daß im Herzogthume das
Dreiklassensystcm bei den Gcineindewahlen noch bestehe. In
Birkenfeld sei man besser daran. Hier herrsche vollständige
Gleichheit und direktes Wahlrecht, allenthalben sowohl in Ge¬
meinde- wie in Kirchenangclegenheiten. Einen Census kenne
man nicht. Er halte die direkte Wahl für die einzige rich¬
tige. Die praktische Ausführung störe ihn hierbei nicht. Er
sei nicht der Ansicht, daß bei direkten Wahlen ein Fabrikherr
mit seinen hundert Fabrikarbeitern die Majorität stets ans
seiner Seite habe. Die Arbeiter würden ebenso gut ihre
Stimmen bei direkten, als bei indirekten Wahlen abzngeben
wissen. Aus diesen Gründen werde er für die Anträge der
Minorität stimmen.

Abg. Ahlhoru : Er habe nicht gesagt, daß bei den
Gemeindewahlen im Herzogthume das Dreiklassensystem noch
stattfände. Dasselbe habe vielmehr nur bei den Landtags¬
wahlen bestanden. Bei den Gemeindewahlen liege nach der
Gemeinveordnungnur die Beschränkung vor, baß zwei Drittel
der Vertreter aus einer bestimmten Klasse zu wählen seien.
Deßhalb sei das Landtagswahlgesetz noch immer freisinniger
als das Wahlgesetz für die Gemeindewahlen. Alle seien gleich¬
gestellt, der Arme und der Reiche. Die Anerkennung dieses
Prinzips genüge vollkommen. Wenn die Arbeiterbevölkerung
besondere Vertreter wolle, so brauche sie ja nur Wahlmänner
ihrer Klasse zu wählen. Im Interesse der Arbeiter selbst
aber wolle er dies nicht wünschen. Die Berliner Volkszeitung,
das Organ der Arbeiterpartei, verthcidige die indirekten
Wahlen. Sowie die Diäten abgeschafft seien, wäre dagegen
die llreuzzeitung für die direkten Wahlen gewesen.

Abg. Propping als Berichterstatter: Der Abgeordnete

Bünnemcycr  habe bemerkt, daß zur Abänderung des Wahl¬
gesetzes kein Bedürfniß vorliege. ES sei aber eine That-
sache, daß die Beschränkung in Art. 6 H. 2 des Gesetzes bei
den letzten Wahlen vielfache Unzufriedenheiten erregt habe.
Wenn dies in dem Wahlkreise des Abgeordneten Bünne¬
meyer  nicht der Fall gewesen sein, sondern hier eine größere
politische Gleichgültigkeit geherrscht haben sollte, so sei das
kein Grund, die Unzufriedenheit in den übrigen Wahlkreisen
nicht anzuerkcnnen und die Beschränkung fortdaucrn zu lassen,
welche eine Ungerechtigkeit gegen Viele, gegen die Fabrikar¬
beiter und Handwerksgesellen enthalte. Wenn die Herren
nicht für die Anträge der Minorität stimmen könnten, so müsse
er doch dringend bitten, für den Antrag des Abgeordneten
Russell  zu stimmen. Er gebe dem Abgeordneten Ahlhorn
zu, daß es bei der direkten Wahl wünschenswert!) sei, kleinere
Wahlkreise zu bilden. Nothwendig aber sei dies nicht. Daß
aber bei kleineren Wahlkreise» und direkten Wahlen nurKirch-
thurmsintercssen verfolgt würden. diese Besargniß theile er
nicht. Der Geschäftsgang der direkten Wahl sei ein ganz
anderer. Dian wähle nicht eine Anzahl Biedermänner, denen
man das Vertrauen schenke, daß sie den Richtigen Wohl tref¬
fen würden, sondern man wähle nach allgemeineren, größeren
Gesichtspunktenund stelle bestimmt auf, was man wolle und
von dem Abgeordneten verlange. Daß in Preußen noch das
Dreiklassensystem bestehe, sei kein Grund, bei uns den Män¬
geln des Wahlgesetzes abzuhelfen. In Betreff der Diäten
halte er cs für die Persönlichkeit des Abgeordneten ganz
einerlei, ob Diäten gezahlt würden oder nicht. Ob dies beim
Landtage auch der Fall sein werde, sei eine Frage, die man
getrost der Zukunft überlassen könne. Wenn der Abgeordnete
Ahlhorn  hervorhebe, daß nach unserem Wahlgesetze Jeder,
der Arme wie der Reiche, wählen könne, so treffe dies beiden
Fabrikarbeitern und Handwerksgesellen nicht zu, indem diese
unter der Beschränkung des Art. 6 ß. 2 littr . e. ständen.
Es handele sich wesentlich darum, diese Beschränkung aufzuhebcn.
Er sei der Ueocrzeugung, daß diese Beschränkung nicht eiugeführt
sei, wenn schon damals das Reichstagswahlgesetz Vorgelegen hätte.

Schluß der Debatte.
Der Landtag ist damit einverstanden, daß über die ein¬

zelnen Theile des Antrages der Minorität getrennt abzustim-
men ist insofern, ob zu ihnen nach dem Anträge der Ma¬
jorität die Tagesordnung zu beschließen ist oder nicht. Eben¬
falls wird die vom Abgeordneten Propping  beantragte
namentliche Abstimmung beschlossen.

Zunächst wird abgestimmt über den Antrag der Majo¬
rität, soweit er sich auf den Antrag 1 a. der Minorität be¬
zieht.

Mit „Ja " antworten die Abgeordneten: Abels,  Ahl¬
horn , Bünnemeyer . Cammann , Eilks , von Ham¬
mel, Lübdcu , Müller , Oldejohanns , Ramien,
Rüdebnsch , Schildt , Selkmann , Schomann , Stu¬
kenborg,  Millers.
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Mit „Nein" die Abgeordneten: Eissel , Gräpel,
Hoher , Huchting , Hullmann , Massing , Prop-
ping , Russell , Schwegmann , Strodthofs , Barg-
mann.

Die Tagesordnung ist also mit 16 gegen 11 Stimmen
angenommen.

Der Abgeordnete Bulling  ist beurlaubt.
Der Abgeordnete Lengler  ist abwesend.
Die Tagesordnung, soweit sie die littr. b. des Antrages

der Minorität betrifft, wird mit 21 gegen6 Stimmen ange¬
nommen.

Mit „Ja " antworten die Abgeordneten: Abels , Ahl¬
horn , Bargmann , Bünnemeyer , Cammann,
Cilks , Gräpel , von Hammel , Huchting , Hull¬
mann , Lübben , Müller , Oldejohanns , Ramien,
Rüdebusch , Schildt , Schomann , Selkmann , Stu¬
kenborg , Willers.

Mit „Nein" die Abgeordneten: Eissel , Hoher,
Massing , Propping , Schwegmann , Strodthofs.

Die Tagesordnung zum zweiten Anträge der Minorität
wird ohne namentliche Abstimmung mit überwiegender Ma¬
jorität angenommen.

Schluß der Sitzung 1 Uhr Nachmittags.
Nächste Sitzung: Morgen 10 Uhr.
Tageso rd nung:
1) Wiederholung der Abstimmung in der Quotenfrage.
2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Be¬

theiligung der Vormünder rc. bei Bundesanleihen.
3) Mündlicher Bericht des Gesetzgebungsausschusses,

1) über den Entwurf eines Gesetzes für das Für¬
stenthum Birkenseld wegen Erhöhung der Hunde¬
steuer,

2) über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzog¬
tum Oldenburg, betr. den öffentlichen Verkauf
von Mobilien gegen Baarzahlung.

4) Desgl. des Petitionsausschusses über die Petition
mehrerer Eingesessenen zu Großenmeer, betr. Canal¬
anlage von der Hunte bis zur Weser-Mündung.

5) Desgl. , desgl. , betr. die Petitionen der Gemeinde-
räthe zu Eckwarden, Langwarden und Tossens um
Verlegung des Amtssitzes von Ellwürden nach Stoll-
hamm.

6) Desgl-, desgl. , betr. die Petitionen der Gemeinde-
räthe zu Eckwarden, Langwarden und Tossens um
Verlegung des Wohnsitzes des Amtseinnehmers für
den Nebenhebungsbezirk des Amts Stollhamm ic.

7) Bericht des Finanzausschusses über einige ausgesetzte
Positionen des Voranschlags des Herzogthums Olden¬
burg für 1870/72.

8) Desgl., betr. den Neubau einer Navigationsschule in
Elsfleth.

9) Bericht des Gesetzgebungsausschusses, betr. :
w) den Gesetzentwurf wegen des Vormundschaftswesens

im Herzogthum Oldenburg,
d) den Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr.

das Alter der Volljährigkeit,

10) Interpellation des Herrn Abgeordneten Rüde dusch,
betr. die Errichtung von NcbenlehrerstellenI . Klasse
im Herzogthum Oldenburg.

Der Berichterstatter
Bttcholtz.



Bericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.
Zwanzigste Sitzung.

Oldenburg , den 11 . März 1870 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: 1) Wiederholung der Abstimmung in der Quotenfrage.
2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Bethciligung der Vormünder re. bei Bundesanleihen.
3) Mündlicher Bericht des Gesetzgebungsausschusses

1) über den Entwurf eines Gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld wegen Erhöhung der Hundesteuer.
2) über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum Oldenburg, betr. den öffentlichen Verkauf

von Mobilien gegen Baarzahlung.
4) Desgl. des Petitionsausschusses über die Petition mehrerer Eingesessenen zu Großenmeer, betr. Canal¬

anlage von der Hunte bis zur Weser- Mündung.
5) Desgl. desgl., betr. die Petitionen der Gemeinderäthe zu Eckwarden, Langwarden und Tossens um Ver¬

legung des Amtssitzes von Ellwürden nach Stollhamm.
6) Desgl. desgl., betr. die Petitionen der Gemeinderäthe zu Eckwarden, Langwarden und Tossens um

Verlegung des Wohnsitzes des Amtseinnehmers für den Nebcnhebuugsbczirkdes Amts Stollhamm rc.
7) Bericht des Finanzausschusses über einige ausgesetzte Positionen des Voranschlags des Herzogthums

Oldenburg für 1870/72.
8) Desgl., betr. den Neubau einer Navigationsschule in Elsfleth.
9) Bericht des Gesetzgebungsausschusses, betr.

a) den Gesetzentwurf wegen des Vormundschaftswesens im Herzogthum Oldenburg,
b) den Gesetzentwurf für das Fürstenthum Lübeck, betr. das Alter der Volljährigkeit.

10) Interpellation des Herrn Abgeordneten Rüde dusch,  betr . die Errichtung von Nebenlchrerstellen
I . Classe im Herzogthum Oldenburg.

Vorsitzender : Präsident Hüll mann.

Am Regierungstisch die Regicrungs. Commissäre Selk-
mann und Römer.

Der Schriftführer Strodthoff  verlas das Protokoll.
Dasselbe wurde genehmigt.
Eingänge lagen nicht vor.
Tagesordnung:
I. Wiederholung der Abstimmung in der

Quotenfrage.
Der Antrag der Staatsrcgierung zur zweiten Lesung des

Gesetzentwurfs lautet: Herstellung des Negierungsentwurfs
Art. 1 als einziger Artikel. Mit demselben fiel zusammen

der Antrag des Abg. Eissel:  den einzigen Artikel des Ent¬
wurfs zu fassen übereinstimmendmit dem Art. 1 der Regie¬
rungsvorlage. Es wurde über den Antrag in Gemäßheit
eines früheren Beschlusses auch dieses Mal namentlich ab-
gestimmt.

Es stimmten mit „Ja " die Abgeordneten Bargmann,
Bünnemehcr , Cammann , Eilks , Eissel , Gräpel,
Hoher , Hüll mann , Lengler , M assi ng , Pro pping,
Russell , Schomann , Schwegmann.

Es stimmten mit „Nein" die Abgeordneten Abels , Ahl¬
horn , von Hammel , Huchting , Lüvben , Müller,
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Oldejohanns , R awien , Rüdedusch , Schildt , Selk-
mann , Strodthoff , Stukenborg , Millers.

Der Abg.  Bulling war auf Urlaub abwesend.
Das Resultat der Abstimmung war wiederum Stimmen-

gleichbeit mit 14 gegen 14 Siünmen.
Der Antrag war also nach Art. 161 8- 2 der Straf¬

gesetzgebung als abgelehnr zu betrachten.
Es wurde hierauf über den Entwurf, wie er aus der

ersten Lesung hcrvorgegaugen war, einem früher gefaßten Be¬
schluß gemäß, namentlich abgestimmt.

Es stimmten mit „Ja " die Abgeordneten Abels , Ahl¬
horn , Eilks , Gräpel , von Hammel , Huchting,
Hullmann , Lübbcn , Müller , Oldejohanns , Ra¬
mien , Rüdebusch , Schildt , Schwegmann , Se lk-
mann , Slrodthoff , Stukenborg , Millers.

Es stimmten mit „Nein" die Abgeordneten Bargmann,
Bünnemeycr , C am man n, Eissel , H oh er , Leng le r,
Massing , Propping , Russell , Schomann.

Der Abg. Bulling  fehlte.
Der Entwurf wurde demnach, so wie er in der ersten

Lesung angenommen war, auch in der zweiten Lesung mit
18 gegen 10 Stimmen angenommen.

Präsident HulllltlMn: Er wollte seine Abstimmung
dahin motivircn, daß er für den Entwurf in der Fassung, wie
er in der ersten Lesung angenommen wäre, gestimmt hätte,
damit nicht wieder Stimmengleichheit das Resultat der Ab¬
stimmung würde und der ganze Entwurf hieran scheiterte.

II . Zweite Lesung des G ese tzen t w ur fs , betr.
die Betheiligung der Vormünder rc. bei Bundes¬
anleihen.

Der Entwurf wurde, wie bereits in der ersten Lesung,
unverändert angenommen.

III . 1) Mündlich er Bericht des Gesetzgebungs¬
ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes
für das Fürstenthum Birkenfeld wegen Erhö¬
hung der Hundesteuer.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle dem einzigen Artikel des Gesetz¬
entwurfs seine Zustimmung ertheilen.

Berichterstatter Abg. SchoilMNIN Der Hauptzweck der
Hundesteuer bestände darin, dem Ueberhandnehmender Hunde
vorzubcugen und die Belästigung zu beseitigen, die damit für
das Publikum verbunden wäre. Dieser Zweck wäre durch
die bisher im Fürstenthume bestehende Hundesteuer nicht er¬
reicht worden. Der Provinzialrath hätte geglaubt, sich dahin
erklären zu müssen, daß die vorgcschlagene Erhöhung der
Steuer wünschenswert!) erscheine. Der Ausschuß stimmte
ebenfalls der Vorlage der Staatsrcgierung zu und empfehle
die Annahme derselben.

Abg. Massing : Es thätc ihm leid, abermals in der
Lage zu sein, mit seinen Collegen aus dem Fürstenthum
Birkenfeld nicht üdcrcinstimmen zu können. Er knüpfte an die

Bemerkung der Staatsrcgierung an, daß in der That seit
Einführung der Hundesteuer sich die Zahl der Hunde im
Fürstenthum nicht vermindert hätte. Er glaubte, daß dies
auch in Folge einer abermaligen Steuer nicht geschehen würde.
Wer einen Hund halten wollte und müßte, würde davon auch
in Zukunft nicht abstehen. Ein so nützliches Thier dürfte auch
nicht durch eine Erhöhung der Steuer aus der Welt gebracht
werden. Man solle sich nur Umsehen, überall würde man
den Hund als den treuesten Begleiter des Menschen finden.
Der Landmann im einsamen Gehöft, der Hirt, der Jäger
brauchte den Hund. Selbst der Nagelschmied benutzte ihn als
Triebkraft. Auch die Hundswuth würde durch die Steuer
nicht beseitigt werden. Diese Krankheit wäre vor der Ein¬
führung der Steuer dagewesen und werde auch nach der Ein¬
führung derselben noch da sein. Warum man denn nicht auch
Kanarienvögel, Papageien u. s. w. besteuern wollte, die doch
viel weniger zum menschlichen Bedarf gehörten, als der Hund?

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
III . 2) Mündlicher Bericht des Gesetzgebungs¬

ausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für
das Herzogthu m Olde nburg , betr . den öffentlichen
Verkauf von Mobilien gegen Baarzahlung.

Der Ausschuß beantragte: Der Landtag wolle dem Ge¬
setzentwurf zustiinmen.

Berichterstatter Abg. SchortMNN: Die öffentliche Ver¬
steigerung von Mobilien wäre nach der Auktionatorordnung
zwei Hauptbeschränkungenunterworfen: erstens dürfte dieselbe
nur mit Genehmigung des Amtsgerichts erfolgen, zweitens
müßte ein Vergantungsprotokollist zugezogen werden, der eine
öffentliche Urkunde über die bei der Versteigerung geschlossenen
Contrakte aufzunehmen hätte, damit auf Grund derselben ein
beschleunigtes Bcitreibeversahren erfolgen könnte. Es verlöre
diese letztere Vorschrift ihre praktische Bedeutung, wenn mit
der Schließung des Vertrages sogleich auch die Erledigung
desselben durch baare Zahlung stattsände. Die zuerst genannte
Beschränkung hätte darin ihren Grund, daß die Behörde kon-
trollireu könnte, welche Gegenstände versteigert würden und
die Versteigerung derjenigen, welche nach dem Strafgesetzbuch
nicht feil gehalten werden dürften, verhindern könnte. Auch
die vorschriftsmäßigen Vorsichtsmaßregeln beim Verkauf von
Schafen machten eine behördliche Genehmigung nothwendig.
Eine solche Kontrolle der Behörden würde auch für die
Mobiliarvcrkäufe gegen Baarzahlung nothwendig bleiben.
Doch würde hier eine Anzeige an die Polizeibehörde genügen,
welche dann in der Lage sein würde, die erforderlichen Maß¬
regeln zu treffen. Diesen Erwägungen verdankte der vor¬
liegende Entwurf seine Entstehung. Man hätte vielleicht
Dasselbe durch cineAbänderungder einschlagenden Bestimmungen
der Auktionatorordnung erreichen können, nach Beseitigung
der wesentlichsten Beschränkungen aber erscheine es richtiger,
die betreffenden Verkäufe gar nicht unter die Auktionatorord-
nung fallen zu lassen und dieselben unter die Regeln des ge-
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meinen Rechts zu stellen. — ES wäre noch zu bemerken, daß
die Versteigerungen gegen Baarzahlnng meistens Waarcnver-
käufe wären, die nur geringes Verdienst erbrächten. Die Zu¬
ziehung eines Vergantungsprotokollisten und die Einholung
einer Genehmigung vom Amtsgerichte verursachten verhältnis¬
mäßig so bedeutende Kosten, daß sie die Verkäufer nicht Wohl
tragen könnten. Diese Ucbelstände wären z. B. in hiesiger
Stadt bei Versteigerungen großer Quantitäten von Fischen
hervorgetreten. Diese Thatsache hätte zunächst der Staats¬
regierung Veranlassung zur Vorlage dieses Gesetzes gegeben.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
IV. Mündlicher Bericht des P eti tion Saus-

schusses über die Petition mehrerer Eingesesse¬
nen zu Großenmeer , betr. Kanalanlage von der
Hunte bis zur Weser - Mündung.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle über die Petition zur motivirten
Tagesordnung übergehen.

Priisldeut: Er müßte gestehen, daß er versäumt hätte,
den Ausschuß auf die Unzulässigkeit dieses Antrages aufmerk¬
sam zu machen. Wenn Uebergang zur motivirten Tagesord¬
nung beantragt würde, müßten die Motive mit in den Antrag
ausgenommen sein. Er gäbe dem Ausschuß anheim, den An¬
trag schon jetzt anders zu fassen. Andernfalls schlüge er vor,
daß der Landtag die Petition an den Ausschuß zur weiteren
Berichterstattung zurückgehen ließe.

Berichterstatter Abg. Ramieu: Der Ausschuß hätte die
Bitte der Petenten nicht ganz verwerfen wollen;  die Motive
hätte Redner mündlich beizubringen beabsichtigt. Da dies
nicht zulässig erscheine, bäte er, diesen Gegenstand von der
heutigen Tagesordnung abzusctzen. Er würde in Kürze einen
anderen Antrag einreichen.

Unter Zustimmung des Landtages wurde der Gegenstand
von der Tagesordnung abgcsetzt.

V. Mündlicher Bericht des Petitionsau s-
schusses, betr . die Petition der Gemeinderäth e
zu Eckwarden, Langwarden undTossens um Ver-
legung desAmtssitzcs vonEllwürden nachStoll-
Hamm.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petition der Staatsregicrung
übergeben.

Berichterstatter Abg. Ramien : Als im Jahre 1858 die
neue Organisation der Aemter vorgcnommenund das Amt
Tossens aufgehoben worden wäre, hätte der Landtag die
weitere Ausführung der Organisation in die Hände der Staats¬
regierung gelegt. Die Gemeinden des nördlichen Butjadingens
hätten damals mit Bestimmtheit aus die Verlegung des Amts¬
sitzes nach Stollhamm gehofft. Auch wäre dies von der
Staatsregierung beabsichtigt worden. Sie hätte dem Land¬
tage eine Vorlage wegen Ankauf des nöthigen Areals und
Ivegen der Kosten für die erforderlichen Gebäude gemacht.

Berichte. XVI. Landtag.

Der Landtag hätte aber diese Vorschläge abgelehnt. Später
wären wiederholt Petitionen ans den betreffenden Gemeinden
an den Landtag gelangt, die dieselbe Richinng, wie die gegen¬
wärtige, gehabt hätten, Man wäre über dieselben theils zur
Tagesordnung übergegangen, theils hätte man sie der Staats-
regierung übergeben. Die weite Eniferuung der Gemeinden
vom Amtssitz verursachte ihnen große Kosten. Das Amts¬
gericht hielte monatliche Sprechstunden in Burhave ab, wie
auch von der Petition anerkannt würde. Das konnte aber
nicht genügen; es blieben immer große Belästigungen für die
dortige Gegend mit dem Sitz des Amtsgerichts zu Ellwürden
verbunden. Der Ausschuß hätte sich nicht verhehlen können,
daß die Wünsche der Petenten die Gerechtigkeit für sich hätten.
Die ungünstige Lage der Finanzen käme aber auf der anderen
Seite in Betracht. Auch ständen vielleicht weitere Verände¬
rungen in der Organisation der Amtsgerichte bevor.

Abg. Selkmann stellte den Antrag auf Uebergang zur
Tagesordnung. Dieser Gegenstand wäre schon häufig im Land¬
tage zur Sprache gekommen. Die Petitionen, welche um
Verlegung des Amtssitzes gebeten hätten, wären fortwährend
abgelehnt worden. Daß die Eingesessenen durch die weiten
Wege sehr belästigt würden, könnte keinen Grund abgeben,
der Staatskasse so bedeutende Ausgaben zuznmuthen, wie sic
die Erwerbung des nöthigen Areals, der Ban neuer Gebäude
erfordern müßten.

Abg. Lübben: Wie er hörte, wäre schon häufig über.
diese Frage im Landtage verhandelt worden. Er glaubte aber
doch, daß Stollhamm der rechte Platz für den Amtssitz wäre,
wie gegenwärtig der Amtsbezirk begrenzt wäre. Wenn aber
das Amt in Landwührden aufgegeden und mit dem Amt Stoll-
hamm vereinigt würde, könnte eine Verlegung des Amtssitzes
nach Stollhamm nicht mehr gerechtfertigt erscheinen, weil Ell¬
würden dann mehr in der Mitte liegen würde. Er wollte
aber zu bedenken geben, ob nicht füglicher Landwührden zu
dem Amt Brake gelegt werden könnte. Die Landwührdener
würden auch nach Kleinensiel zu Wasser fahren müssen, um
von dort zu Fuß nach Ellwürden zu gelangen. Wäre ihr
Amt zu Brake, so könnten sie zu Wasser gleich an Ort und
Stelle gelangen. Wenn die Eisenbahn fertig wäre, könnten
sic mit der Fähre nach Kleinensiel fahren und von dort auf
der Eisenbahn nach Brake. Nach Ellwürden würden sie die
Eisenbahn nicht benutzen können, weil dieselbe schwerlich nahe
bei Ellwürden angelegt werden würde. Wenn Landwührden
znm Amt Brake geschlagen werden sollte, wollte er darauf
aufmerksam machen, daß man die Verlegung des Amtssitzes
nach Stollhamm im Auge behielte. — Mit der Zeit könnten
die Finanzen sich bessern. Jedenfalls möchte daS Amtsgericht
häufiger Sprechstunden in Burhave abhalten, als gegenwärtig.
Frauen und älteren Leuten zumal könnte die Reise nach Ell.
würden nicht Wohl zngemnthet werden, die doch gerade auch
für solche Personen wegen Aufnahme von Urkunden oft noth-
wcndig würde. Es wäre besser, daß das Amtsgericht einmal
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oder auch zweimal in der Woche nach Burhave führe, als
daß so viele Leute genöthigt würden, die weite Strecke nach
Eltwürden zurückzulegen.

Der Antrag des Abg. Selkmann  fand ausreichende
Unterstützung und wurde mit zur Debatte verstellt.

Abg. Ahlhorn : Er könnte bestätigen, was der Bericht¬
erstatter bereits mitgetheilt hätte, daß über die vorliegende
Frage schon häufig der Landtag verhandelt hätte und über
die betreffende Petition stets zur Tagesordnung übergegangen
wäre. Die Staatsregierung hätte auch schon einen Bauplatz
in Stollhamm vorbehaltlich der Genehmigung des Landtages
angckauft gehabt. Gegen die Butjadinger Stimmen hätte
aber der Landtag einstimmig die Genehmigung des provisori¬
schen Kaufs abgelehnt. Der Landtag sollte jetzt nicht die
Petition der Staatsregicrung übergeben, wo Jeder der festen
Ueberzeugung sein würde, daß die Wünsche der Petenten doch
nicht verwirklicht werden könnten. Man könnte jetzt doch
nicht an einen Neubau in Stollhamm denken, wo man gerade
darauf ausginge, die AmtSgerichtsbczirke zu vergrößern. Der
Antrag des Abg. Selkmann  wäre allein richtig.

Abg. Ramien : Er wollte mit wenigen Worten dem
Vorredner erwidern. Die Gründe, die für den Uebergang zur
Tagesordnung geltend gemacht würden, erkenne auch der Aus¬
schuß an, deshalb hätte er auch seinen so sehr bescheidenen
Antrag gestellt. Man sollte auch in Betracht ziehen, daß die
Petenten in ihrer festen Ueberzeugung, daß der Amtssitz nach
Stollhamm verlegt würde, getäuscht worden wären. Die
ganzen Behörden befänden sich zum großen Nachtheil der
petitionirenden Gemeinden in Ellwürden.

Abg. Russell: Die Bescheidenheitdes Ausschußantrages
wäre so groß, daß derselbe überhaupt gar keinen Inhalt mehr
hätte. Er wüßte nicht, was es bedeuten sollte, eine Petition
der Staatsregicrung zu übergeben, wenn der Landtag dieselbe
nicht in irgend einem Grade unterstützte. Daß eine Petition
überhaupt existirte, erführe die Staatsregierung bereits auß
der Verhandlung. Man könnte also schon aus formellen
Gründen auf den Ausschußantrag nicht eingehcn. Der An¬
trag des Abg. Selkmann  verdiente aber auch auS materiellen
Gründen den Vorzug. Ein Neubau von Amtsgerichtsgebäuden
würde bedeutende Kosten beanspruchen. Jetzt wäre um so
weniger Zeit zu einer solchen theuern Anlage, wo die Behörden¬
organisation nicht so sicher gestellt wäre, daß man wissen
könnte, ob nicht über kurz oder lang eine weitere Veränderung
derselben cintrete. Auch mit Rücksicht auf diesen Umstand
könnte er die Annahme des Ausschußantrages nicht empfehlen.

Präsident: Auch ihm wäre es vom Standpunkt der
Geschäftsordnung auS zweifelhaft gewesen, ob der Ausschuß¬
antrag seiner Inhaltslosigkeit wegen nicht unzulässig erscheinen
müßte. Auch früher schon wäre beantragt worden, eine
Petition der Staatsrcgiernng zur Kenntnißnahme zu übergeben,
in einem Falle, wo die Kenntniß der Staatsregierung hätte vor¬
ausgesetzt werden müssen. Er wäre aber zu der Ansicht gelangt,

daß die Geschäftsordnung solchen Anträgen nicht entgegen
stände.

Der Antrag des Abg. Selkmann  wurde angenommen.
VI. Mündlicher Bericht des Petitionsaus¬

schusses , betr . die Petition der G em ei nd erät he
zu Eckwarden , Langwarden und Tossens um Ver¬
legung des Wohnsitzes des Amtseinnehmers für
den Neb en he bu n g8bezirk  d es  A mt  s St  o ll  ha mm rc.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsregierung zur Berücksichtigung empfehlen.

Berichterstatter Abg. Ramien : Vierteljährliche Hebungs¬
tage würden allerdings in den petitionirenden Gemeinden ab¬
gehalten. Eine Beeinträchtigung derselben lüge aber trotzdem
vor, weil viele Steuerpflichtige gerade an den Hebungstagen
das Geld nicht zusammen dringen könnten und dann doch noch
den weiten Weg nach Ellwürden machen müßten. Aber auch
jene Hebungstage wären für die Gemeinden mit vielen Kosten
verknüpft. Fuhr- und andere Kosten müßten sie dem Amts¬
einnehmer bei diesen Gelegenheiten ersetzen. Daß der gegen¬
wärtige Wohnsitz des Amtseinnehmers den Gemeinden große
Belästigungen auflegte, könnte nicht verkannt werden. Bekannt
wäre, wie weit die Entfernungen, wie schlecht die Kommuni¬
kationen wären. Die Petitionen hätten nach seiner Ansicht
vollen Anspruch auf Berücksichtigung. Auf der anderen Seite
ließe sich nicht leugnen, daß der vielen Beziehungen, Restanten¬
liquidationenu. s. w. wegen von Vorthcil wäre, wenn der
AmtSeinnehmer am Sitze des Verwaltungsamtcs wohnte;
außerdem müßte auch vierteljährlich die Kassenübersicht aus¬
genommen werden. Jedoch würden diese Uebelstände überwogen
durch die zuerst angeführten. Er bäte daher um Annahme
des Ausschußantrages.

Der Abg. Ahlhorn beantragte:
der Landtag wolle die Petitionen der Großhcrzog-
lichen Staatsregicrung zur Berücksichtigungdringend
empfehlen.

Der Antrag fand ausreichende Unterstützung und wurde
mit zur Debatte verstellt.

Abg. Ahlhorn : Er glaubte, daß man,  wo es ohne
Nachtheil geschehen könnte, diese Leute unterstützen müßte.
Ein ähnlicher Fall hätte Vorgelegen rücksichtlich der Vareler
Amtsciunehmer. Jetzt befänden sich Haupteinnehmer und
Nebcneinnehmer beide in Varel. Es wäre aber angeordnet
worden, daß der Nedeneiunehmer von Mai ad in Bockhorn
seinen Wohnsitz nehmen sollte. Die Bockhorner hätten die
Mehrkosten der Beaufsichtigung übernommen, indem die Kon¬
trolle allerdings nicht so einfach dort, als am Amtssitz wäre.
Wenn auch die Butjadinger diese Mehrkosten übernähmen,
wäre kein Grund vorhanden, warum der Nebeneinnehmer
nicht seinen Wohnsitz zu Burhave oder einem anderen benach¬
barten Ort angewiesen bekommen sollte. Unter dieser Voraus¬
setzung könnte er seinen Antrag zur Annahme empfehlen.
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Abg. Lübben: Hier läge ein Fall vor , wo fast alle
Leute aus dem Hause müßten, um ihre sauer erworbenen
Groschen los zu werden. Es wäre Sache deS Landtagsund
der Staalsregierüng, ihnen hierbei so viel Erleichterung Wie
möglich zu gewähren. In Burhave könnte die Kontrolle
leicher gehandhabt werden, als in einem anderen Ort außer¬
halb des Amtssitzes. Das Amtsgericht müßte so wie so
häufig nach Burhave kommen und könnte bei dieser Gelegen¬
heit die Kontrolle ausüben. Wenn die Kontrolle aber auch
einmal eine Extrasteuer erfordern sollte, so wäre dies doch
nicht so schlimm, wie wenn man die armen Leute, die, wenn
der Einnehmer da wäre, oft das Geld nicht bei einander
hätten, den weiten Weg nach Ellwürden machen lassen wollte.

Abg. Ramien : Er hätte Namens des Ausschusses zu
erklären, daß derselbe sich mit Freuden dem Anträge des
Abg. Ahlhorn  anschlicße und den eigenen Antrag zurückzöge.

Der Antrag des Abg. Ahlhorn  wurde angenommen.
Präsident : Soeben hätte der Abg. Lcngler  ihm an¬

gezeigt, baß er sein Mandat niederlegte.
Er bäte bei dieser Gelegenheit alle Abgeordneten, nicht

ohne förmlichen Urlaub in den Sitzungen zu fehlen. Der
Landtag zählte jetzt nur noch 27 Mitglieder. Sollte der
Zufall mit sich bringen, daß einige Wenige fehlten, so wäre
sofort die Beschlußfähigkeit des Hauses gefährdet.

VII. Bericht des Finanzausschusses über
einige auSgesetzte Positionen des Voranschlags
des Herzogthums Oldenburg für  1870/7 2.

Präsident : Der Bericht setzte voraus, daß die Quote
für das Herzogthum auf 7? o/g festgestellt würde, was ja auch
heute geschehen wäre. Durch Mißverständniß wäre der Bericht
vor dem erwähnten Beschluß abgeklatscht und auf die Tages¬
ordnung gesetzt worden. Wie aber jetzt die Sache läge,
spräche Nichts gegen die heutige Verhandlung des Gegen¬
standes.

Der Ausschußantrag Nr. 1 lautete:
der Landtag wolle genehmigen, daß zur Sustentation
des Großherzoglichen Hauses jährlich 58,437 Thlr.
8 gs. von der Einnahme abgesetzt werden.

Der Antrag wurde angenommen; ebenso der Antrag Nr. 2
folgenden Inhalts:

der Landtag genehmige, daß an Cassenüberschüsscn
pro 1870 die' Summe von 180,000 Thlr. in den
Voranschlag ausgenommen wird.

Unter Nr. 3 beantragte der Ausschuß:
der Landtag wolle genehmigen, daß für das Gcsammt-
gymnasium in Jever pro 1870 8900 Thlr., pro 1871
4900 Thlr. und pro 1872 4600 Thlr. in den Vor¬
anschlag ausgenommen werden.

Der Antrag wurde angenommen.
VIII. Bericht deö Finanzausschusses , betr.

denNcubau einerNavigationsschule inElsfleth.
Der Ausschuß beantragte:

der Landtag wolle zu dem Neubau eines Gebäude?,
für die Navigationsschule zu Elsfleth, im Wesentlichen
nach dem von der Staatsregierung mitgetbciltcn Bau¬
plan, die Summe von 11,000 Thlr. bewilligen und
demnach den Voranschlag der Ausgaben des Herzog-
tbumS Oldenburg zuZ. 151 pro 1870 auf 40,000 Thlr.
erhöhen.

Reg.-Kommissär Römer : Der Ausschuß hätte die von
der Staotsregierung vorgeschlagcne Summe von 13,000 Thlr.
auf 11,000 Thlr. ermäßigen zu können geglaubt, in der Voraus¬
setzung, daß die Stadt Elsfleth sich zu einer weiteren Bei¬
steuer bereit finden lassen würde, beziehungsweise daß man auch
mit dieser geringeren Summe ausreichen würde. Leider läge
ein specieller Kostenanschlag nicht vor. Die Nothwendigkeit
eines Neubaus hätte sich erst herausgestellt, seit es sich darum
handelte, der Schule drei Klassen zu geben. Bei der Kürze
dieser Zeit wäre es nicht möglich gewesen, einen speciellen
Plan auszuarbeiten. Die Staatsregierung müßte sehr be¬
zweifeln, für 11,000 Thlr. ein zweckentsprechendes Gebäude
Herstellen zu können, wenn sie auch selbstverständlich sich be¬
fleißigen würde, mit dieser Summe auszureichen. Die jetzigen
hohen Preise des Materials würden voraussichtlich einen
größeren Aufwand nothwendig machen. Der Ausschuß hätte
nur die Kosten für den Bau des Hauptgebäudes in Betracht
gezogen, es handelte sich hier aber auch um den Bau mehrerer
Nebengebäude und einer Terrasse, deren Herstellung erhebliche
Kosten veranlassen werde und die zu den Beobachtungen
unentbehrlich sei. Daß die Stadt Elsfleth mehr übernehmen
würde, als die Beschaffung des Bauplatzes, sei kaum anzu¬
nehmen, und könne man auch ein mehreres von derselben nicht
Wohl verlangen, da die Stadt gerade in der letzten Zeit be¬
reits große Ausgaben zu öffentlichen Zwecken gehabt hätte.
Es habe dieselbe nämlich 11,000 Thlr. zur Chaussirung der
Nordermoorer Hellmer beigesteuert, 10,000 Thlr. hätte sie.
für ihre Bürgerschule ausgebracht, eine weitere Ausgabe von
10,000 Thlr. für die Volksschule stände beror. Die kleine
Stadt wäre sonach schon sehr belastet und würde schwerlich
geneigt sein, größere Opfer zu bringen. Er müßte dringend
die Annahme der Vorlage befürworten.

Berichterstatter Abg. GriiM : Es wäre immer eine
mißliche Sache, bei Bewilligung von Baukosten eine Summe
zu greisen, ohne daß ein bestimmter Kostenanschlag vorläge.
Dem Ausschüsse wäre eS so vorgekommen, als wenn die
Summe von 13,000 Thlr. reichlich hoch gegriffen wäre und
eine Ermäßigung derselben Wohl stattfinden könnte. Nament¬
lich wären die in Betracht kommenden Bodenverhältnisse sehr
günstig, auch brauchten in dem Gebäude nicht viele einzelne
Lokalitäten hergestcllt zu werden. Der Ausschuß hätte deßhalb
geglaubt, daß 11,000 Thlr. Wohl ausrcichen würden. Wenn
der Ausschuß die Hoffnung ausgesprochen hätte, daß die Stadt
Elsfleth noch einen höheren Betrag beisteuern würde, so müßte
er bemerken, daß eine Zusicherung der Art nicht vorläge. Auch
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könnte er nur bestätigen, daß Elsfleth durch die Ausgaben
für die Chaussee vom Nordmoorer Hellmer und für die
Bürgerschule bereits sehr schwer belastet wäre. Hätte eine
gehörige Begründung Vorgelegen, daß mit 11,000 Thlr. nicht
auszukommen wäre, so wäre der Ausschuß auch Wohl bereit
gewesen, die Bewilligung einer größeren Summe zu beantragen.
Wie aber die Sache läge, hatte er sich hierzu nicht im Stande
gesehen.

Abg. Ahlhorn : Im Ganzen könnte er die Ausführun¬
gen des Berichterstatters bestätigen. Wenn der Regierungs-
commissär darauf Hinweise, daß das Baumaterial jetzt beson¬
ders theuer wäre, so wollte er bemerken, daß in Elsfleth,
wo in unmittelbarer Nähe sich zwei Ziegeleien befänden, die
Steine billig sein müßten. Vielleicht verständen sich auch die
Ziegeleibesttzer dazu, die Steine im Interesse der Stadt um
einen halben Thaler unter dem gewöhnlichen Preis herzugcben.
Damit würden die streitigen 2000 Thlr. schon erspart sein.
Die Schulkommisstonhätte auch nur 9000 Thlr. bis 10,000
Thlr. Kosten für den Bau in Aussicht gestellt. Dieselbe
könnte doch nur auf diese Summe gekommen sein, wenn sie
auch einen Kostenüberschlag gemacht hätte. Wenn es sich
schließlich noch nm eine Kleinigkeit handeln sollte, würde die
Stadt Elsfleth gewiß bereit sein, dieselbe aufzubringen.

Reg.-Kommissär Römer : Es wäre allerdings richtig,
daß die Schulkommission die Baukosten zu der angegebenen
Summe in Bausch und Bogen veranschlagt hätte. Diese
Veranschlagung, zu welcher kein Techniker zugezogen worden
wäre, erschiene indessen ganz vage. Dem Kostenanschlag der
Staatsregicrung läge dagegen doch ein sachverständig ausge¬
arbeiteter Plan zu Grunde, wenn sich auch nicht behaupten
ließe, daß die gewünschten 13,000 Thlr. unbedingt ganz er¬
forderlich sein würden. Die Staatsregierung würde sich
jedenfalls bemühen, den Ban wo möglich billiger herzustellen.
Es wäre aber doch ein mißliches Ding, auf die Generosität
der Stadt Elsfleth oder einiger Ziegeleibesttzer sich zu ver¬
lassen, und bitte er daher, der Staatsregierung die ganze von
ihr beantragte Summe zur Verfügung zu stellen.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
Die Vorlage der Staatsregicrung, soweit sie aus Be¬

willigung von weiteren 2000 Thlr. ging, wurde abgelehnt.
IX. Bericht des G ese tzg ebung  s a u ss chu sses,

bctr.
rr) den Gesetzentwurf wegen des Vormund-

schaftswescns im Herzogthum Oldenburg,
k) den Gesetzentwurf für das Fürstenthum

Lübeck, betr . das Alter der Volljährigkeit.
Der Ausschuß beantragte unter Nr. 1:

der Landtag wolle auf die Bcrathung des Gesetzent¬
wurfs im Einzelnen nicht cingehen, dabei jedoch an
die Großherzogliche Staatsregierung das Ersuchen
richten, den Gesetzentwurf, betreffend das Vormund¬
schaftswesen im Herzogthum Oldenburg, einer noch¬

maligen Revision unterziehen und denselben alsdann
baldthunlichst dem Landtage wieder vorlegen zu lassen.

Reg.-Kommissär SelkttMNN: Die Staatsregierung habe
erst nach Vorlegung des Gesetzentwurfs in Erfahrung ge¬
bracht, daß in neuerer Zeit im größten Bundesstaat, in
Preußen, der Entwurf eines vollständigen Vormundschaftsge¬
setzes ausgeardeitet würde. Mit Rücksicht auf diesen Um¬
stand sei die Staatsregierung nicht gesonnen, dem Anträge
des Ausschusses, auf die Spezialberathung deS Entwurfs nicht
einzngehen, entgegenzutretcn. Wenn der Ausschuß aber seinen
Antrag dadurch motivirte, daß der vorgelegte Gesetzentwurf
zu große Lücken zeige, so könnte die Staatsregierung dieser
Auffassung nicht beitrcten. Mit voller Absicht hätte man dem
Entwurf die Grenzen gegeben, innerhalb welcher sich derselbe
hielte. Ein vollständiges Vormundschafts re cht hätte die
Staatsregicrung nicht vorlegen zu sollen geglaubt der engen
Beziehungen wegen, in denen das Vormundschaflsrccht zu
dem übrigen Civilrecht stände. Hätte man noch weiter gehen
und ein die ganze Materie erschöpfendes Gesetz vorlegen
wollen, so hätte man viel zu sehr in das übrige Civilrecht
eingreifcn müssen. Der Entwurf beschränkte sich dem zu
Folge darauf, das Verfahren zu regeln und nur solche das ma¬
terielle Vormundschastsrecht angehende Bestimmungen aufzu-
nehmen, für die sich ein bestimmtes Bcdürfniß geltend ge¬
macht hätte. Die Bürgerliche Prozeßordnung wäre nach dem¬
selben'Prinzip ansgearbeitet worden. Auch sie regulirte nur
das Verfahren und stellte im klebrigen nur einige das Pro¬
zeßrecht betreffende Bestimmungen auf, die nach einem vor¬
liegenden Bcdürfniß zweckmäßig erschienen wären. — Auf die
übrigen im Ausschußbericht enthaltenen kritischen Bemerkun¬
gen, welche die Staatsregierung überall durchaus nicht als
begründet anerkennen könne, glaubte er hier nicht eingehen
zu sollen, da dieselben nach dem Berichte nicht stets auf be¬
stimmten Beschlüssen des Ausschusses beruhten, Anträge an
dieselben nicht geknüpft wären und sie gegenwärtig nicht zur
Bcrathung ständen.

Berichterstatter Abg. VargNMlM: Da die Staatsregierung
mit dem Anträge des Ausschusses einverstanden sei, sähe er
sich nicht veranlaßt auf die Frage einzugehen, ob der Stand¬
punkt der Staatsregierung, daß sie ein Vormundschaftsgcsetz
nur in dem Umfange des vorliegenden Entwurfs hätte schaffen,
nicht aber auf die Beordnung des ganzen Vormundschafts¬
wesens hätte eingehen wollen, der richtige sei ober nicht.
Auch wollte er ebenso wenig auf die im Ausschußbcrichtezu
den einzelnen Artikeln gemachten Bemerkungen zurückkommen,
wie der Regierungskommissär darauf eingehe. Die bei Be-
rathung des Entwurfes zu den einzelnen Artikeln geltend ge¬
machten Bedenken und Verbcsserungsvorschläge bildeten ein
Material, das der Ausschuß durch Aufnahme in den Bericht
erhalten zu müssen geglaubt hätte. Der Staatsregierung
stände cs frei, den ihr geeignet erscheinenden Gebrauch davon
zu machen.
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Der Ausschußantrag Nr. 1 wurde angenommen und der
vom Ausschuß zur Annahme empfohlene Gesetzentwurf,
betreffend das Alter der Volljährigkeit, für das Herzogthum
Oldenburg und das Fürstenthum Lübeck zur Debatte ver¬
stellt.

Derselbe lautete:
Art. 1.

Das Alter der Volljährigkeit beginnt mit dem voll¬
endeten einundzwanzigsten Lebensjahre.

Art. 3.
Dies Gesetz tritt am 1. November 1870 in Kraft.

Abg. Griipel : Er könnte sich nur ungern dazu ent¬
schließen, dem Art. 1 des vorgeschlagcnen Entwurfes zuzustim-
meu, weil er in der Erfrühung des Volljährigkeitstermins
von 24 auf 21 Jahre an sich nicht eine Verbesserung, son¬
dern eine Verschlechterung der Gesetzgebung sähe. Er hielte
dafür, daß manche Pupillen in Folge dieser Bestimmung zu
leiden haben würden, indem sie ihr Vermögen verlieren und
vielleicht selbst zu Grunde gehen würden. Wenn man die
Verhältnisse eines jungen Mannes von 21 Jahren , der als
Student auf der Universität oder als angehender Gewerbe¬
treibender in der Fremde wäre oder auch seiner Militärpflicht
genügte, in das Auge faßte, würde man diese Besorgnisse
nicht unbegründet finden. Im Allgemeinen ließe sich Wohl
annkhmeu, daß ein junger Mensch mit dem vollendeten
24. Jahre größere Reife und eine geeignetere Lebensstellung
erworben haben würde, so daß man ihm ohne Gefahr die
volle Handlungsfähigkeit und die freie Disposition über sein
Vermögen geben könnte. Wo im einzelnen Fall eine frühere
Altersstufe angemessen erschiene, genügte die Volljährigkeitser-
klärung. Der einzige Grund, welcher ihn bestimmen könnte,
den Artikel anzunehmen, wäre nur der, daß man in Preußen
denselben Schritt gethan hätte. Die Rücksicht auf die ein¬
heitliche Rechtsbildung zwänge dazu diesen Schritt nachzuthun.
Es wäre nicht zu verkennen, daß es Unzuträglichkeiten mit
sich bringen müßte, zumal bei den jetzigen Verkehrsverhält¬
nissen, wenn Oldenburg in der Bestimmung des Anfangs¬
punktes der vollen Handlungsfähigkeit eine Ausnahme machte.
Nicht nur in Preußen, auch in anderen deutschen und äußer-
deutschen Ländern würde die Regel aufgestellt, daß mit voll¬
endetem 21. Jahre Jeder die Befähigung erlange, sich voll¬
kommen frei im Leben zu bewegen. Diesem Gang der Ge¬
setzgebung könnten kleine Staaten sich nicht entziehen.

Ein großer Nebelstand läge aber darin, daß vielfach der
Erwerb oder das Ende eines einem Dritten zustehenden Rech¬
tes an den Volljährigkeitstcrmin durch Gesetz, Herkommen,
Vertrag oder Testament geknüpft wäre. In die Rechte dieser
dritten Personen würde dieses Gesetz eingreifcn und auf diese
Weise große Härten mit sich führen. Es komme hinzu, daß
die Einwirkung des Gesetzes auf diese Verhältnisse einer ver¬
schiedenen rechtlichen Beurtheilung unterliegen könnte, und vor¬
aussichtlich eine Quelle für Streitigkeiten und Prozesse wer¬

den würde. Er wollte nur daran erinnern, daß in verschie¬
denen Distrikten des Herzogthums, in denen die Brautschatz¬
verordnung gelte, dem Herkommen nach das statutarische Nieß¬
brauchsrecht der Wiltwe mit der Volljährigkeit des Gruud-
erben endigte, in einigen Gemeinden immer, in anderen nur,
wenn sie sich wieder verheirathct hätte. Auch durch Vertrag
und Testament würden derartige Bestimmungen getroffen. Wie
es in solchen Fällen gehalten werden sollte? Ob das Nicß-
brauchsrecht sortan mit dem vollendeten 21. Jahre aufhören
oder Dauer behalten sollte bis zu dem Zeitpunkt, in welchem
nach dem bisherigen Gesetz die Volljährigkeit eingetretcn wäre?
Es könnte wünschenswertst erscheinen, alle diese Zweifel durch
eine gesetzliche UebergangSbestimmung abzuschneidcn. Die
Staatsrcgierung aber, so wie der Ausschuß hätten hierauf
verzichtet, weil eS zu schwierig wäre, durch eine solche Be¬
stimmung alle in Frage kommenden Fälle zu treffen und man
leicht statt Zweifel abzuschneiden, neue Zweifel Hervorrufen
könnte. In Preußen wären in beiden Häusern des Land¬
tages Versuche gemacht worden eine passende Uebergangsbe-
stimmung zu finden; sie wären aber gescheitert und alle in
dieser Richtung gestellten Anträge verworfen worden. Er
glaubte, es würde dem Oldenburger Landtag kaum besser ge¬
lingen und somit bliebe leider Nichts übrig, als die Beteilig¬
ten darauf zu verweisen, daß sie sich über das Recht, welches
unter ihnen gelten sollte, verständigten oder eine gerichtliche
Entscheidung suchen müßten.

Der Ausschußbericht spräche freilich aus, daß Ausschuß und
Staatsregierung darüber einverstanden wären, daß, wo in Ge¬
setzen oder statutarischen Bestimmungen der Erwerb oder Ver¬
lust eines Rechts an die erreichte Volljährigkeit einer dritten
Person geknüpft wäre, daß neue Großjährigkeitsgesetz sofort
und unmittelbar die Entscheidung geben sollte. Hiermit sollte
Wohl gesagt werden, daß in dem Fall , wo nach Gesetz oder
Herkommen der Erwerb oder Verlust eines Rechtes, also na¬
mentlich in den erwähnten Nießbrauchssällen, an den Termin
der Volljährigkeit eines Dritten geknüpft wäre, Staatsregierung
und Landtag dahin einverstanden wären, daß nach Erlaß
dieses Gesetzes Das mit dem vollendeten 21. Jahre eintrcten
sollten, was bis jetzt erst mit dem vollendeten 24. Jahre
erfolgt wäre. Ihm wäre diese Bemerkung ausgefallen. Wenn
es sich darum handelte, ein Gesetz auszulegen, den Sinn zu
ermitteln, den der Gesetzgeber mit demselben verbunden hätte,
könnten die Landtagsverhandlungen sehr dienlich sein, um die
Absicht des Gesetzgebers festzustellcn. Hier handelte es sich
aber nicht um die Auslegung eines bestehenden Gesetzes, son¬
dern darum, wie ein Gesetz, welches erst gegeben werden sollte,
auf gewisse bestehende Rechtsverhältnisse einwirken sollte. Es
müßte doch eigcnthümlich erscheinen, wenn mau es nicht thun-
lich erachte, eine Bestimmung durch das Gesetz selbst zu tref¬
fen, und nun diese Bestimmung in die Motive hinein ver¬
legen wolle. Er nähme deßhalb an, daß der fraglichen Be¬
merkung keine weitere Bedeutung beizulegen wäre, als die
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einer gutachtlichen Acußcrung der Ausschußmitglicdcr und eines
Regicrungskommissärs. Diese Neußerung sei an sich gewiß
sehr schätzbar, sie scheine aber doch hier nicht ganz am Platze
zu sein, weil sie in der gewählten Form über ihre Bedeutung
irre leiten könne.

Wenn aber die Auffassung des Ausschusses richtig wäre,
dasz da, wo in den Gesetzen oder den statutarischen Bestim¬
mungen der Erwerb oder Verlust eines Rechtes an die er¬
reichte Volljährigkeit einer dritten Person geknüpft wäre, mit
dem Inkrafttreten des Gesetzes und dem Eintritt des Voll-
jährigkeitstcrmins von 21 Jahren der Rechtserwerv oder
Verlust ohne Weiteres cintrate, so würde darin gerade eine
große Härte liegen. Diese Härte würde auch nicht genügend
dadurch gemildert werden, daß das Gesetz erst mit dem1. Novem¬
ber 1870 in Kraft treten sollte. Er wollte vielmehr folgen¬
den Antrag zur Annahme Vorschlägen:

Der Art. 2 laute:
dies Gesetz tritt am 1. November 1871 in Kraft.

Die Landtagsmilglieder sollten sich nur einmal die Frage
einer Wittwe-Nießbräucherin denken, wenn der Grundcrbe bis
zum I. Novemberd. I . sein 21. Lebensjahr vollendet haben
würde. Erstere hätte bisher nur annehmen können, daß ihr
Nießbrauch noch drei Jahre lang dauerte. Nunmehr sollte
ihr durch das Gesetz eröffnet werden, daß mit dem nächsten
Herbst ihr Nießbrauch vollendet wäre und sie den Hof zu
verlassen hätte. Das müßte sie ja wie ein Blitz aus hei¬
terem Himmel treffen und sie in die größten Verlegenheiten
stürzen. Dieser Schlag würde auch nicht allein die Wittwe
treffen, sondern auch die übrigen Kinder, und der Grunderbe
würde einen unerwarteten Gewinn machen. Was die Wittwe
aus den Auskünften des Nießbrauchsvermögens ersparte,
ersparte sie ja wesentlich für die Abfindlinge. Aber auch der
Grunderbc, welcher im nächsten Herbst die Stelle antretcn
sollte, und die Vormünder desselben würden häufig nicht in
der Lage sein, während dieser kurzen Zeit die nöthigeu An¬
stalten zu treffen. Schöbe man das Inkrafttreten des
Gesetzes noch um ein weiteres Jahr hinaus, so würde der
Grunderbe, wie die Wittwe Zeit haben, die nöthigen Ein¬
richtungen zu treffen und der letzteren und den Abfindlingen
auch noch eine zweite Ernte zu Gute kommen. Die größten
Schwierigkeiten müßten sich besonders dann ergeben, wenn
die Wittwe die Stelle noch über nächsten Herbst hinaus ver¬
pachtet hätte. Man möchte sich nur die Unzuträglichkeiten
vorstellen, wenn in einem solchen Fall der Grunderbe im
nächsten Herbst den Heuermaun austriebe! Der Letztere müßte
Weichen, denn mit Beendigung des Nießbrauchs hörte auch daS
Pachtrecht auf, indem Niemand mehr Rechte auf einen An¬
deren übertragen könnte, als er selbst besäße. Die Wittwe
würde verhaftet sein, dem Pächter allen Schaden zu ersetzen.
Wenn man die Geltung des Gesetzes um ein Jahr hinaus-
setztc, würde man diese Schwierigkeiten zum großen Theil ver¬
meiden. Er könnte noch viele Beispiele anführen, in denen

die mit dem Entwurf, wie er vorläge, verknüpften Schwierig¬
keiten klar hervonräten, glaubte aber, daß das Angeführte
genügen würde und bitte demgemäß seinem Anträge zuzu¬
stimmen.

Der Antrag des Abg. Gräpel  fand ausreichende Unter¬
stützung und wurde mit zur Debatte verstellt.

Reg.-Kommissär SelkttMNN: Auf die erste Bemerkung
deS Vorredners hinsichtlich der Wirkungen des Gesetzes auf
diejenigen Rechte, deren Erwerb oder Verlust an den Termin
der Volljährigkeit geknüpft wäre, hätte er zu erklären, daß
nicht die persönliche Ansicht des Regierungskommissärs, son¬
dern die Ansicht der Staatsregierung dahin ginge, daß mit
Eintritt des erfrühten Volljährigkeitstermins von 21 Jahren
hinsichtlich der in gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen
enthaltenen Folgen der Großjährigkeit Alles einzutrelen hätte,
was sonst erst nach Vollendung des 24. Lebensjahres einge¬
treten wäre. Allerdings ginge die Staatsregierung davon
aus, daß, wenn der Landtag mit dieser Auffassung sich ein¬
verstanden erklärte, keine authentische Interpretation Vorlage.
Sie ginge nur davon aus,  daß die Uebereinstimmung beider
Faktoren der Gesetzgebung über die Folgen des Gesetzes immer¬
hin eine gewisse Autorität beanspruchen könnte. Weitere Wir¬
kungen legte sie derselben auch nicht bei. Sollte über die
Frage Streit entstehen, so würden über dieselbe, wie über
alle anderen Rechtsfragen die Gerichte zu entscheiden haben.
Deßhalb wären aber die Erklärungen der Staatsregieruug
und des Landtages nicht überflüssig, sondern böten immerhin
Anhaltspunkte für die Anwendung des Gesetzes.

Was den Antrag des Abgeordneten Gräpel  beträfe,
so könnte ihn die Staatsregierung nicht zur Annahme em¬
pfehlen. Es wäre allerdings gerechtfertigt, einen gewissen
Zeitraum verstreichen zu lassen, bis das Gesetz in Kraft träte,
weil bis dahin manche Verhältnisse zu reguliren wären, die
Vormünder die Schlußrechnung gehörig ordnen müßten und
auch den Gerichten in vielen Fällen angenehm sein müßte,
schon vorher zu wissen, wenn die Großjährigkeit der betreffen¬
den Pupillen einträte. Ans diesen Rücksichten wäre aber ein
weiteres Hinausschicben der Gültigkeit des Gesetzes, als bis
zum 1. Mai oder allen Falls bis zum 1. November nicht
geboten. Die übrigen für den Antrag gellend gemachten
Rücksichten wären ebenfalls nicht maßgebend. Gewiß wäre
es hart für den Inhaber eines Nießbrauches, denselben mit
dem nächsten1. November aufzugeben, während er sonst noch
mehrere Jahre gedauert hätte. Ein nicht entziehbares Recht
und eine gewisse  Aussicht, daß der Nießbrauch noch so lange
dauern würde, hätte er auch jetzt nicht. Auch jetzt hörte er
z. B . auf, wenn der Anerbe stürbe und großjährige Geschwi¬
ster da wären. In einem solchen Falle träfen alle vom Ab¬
geordneten Gräpel  angeführten Schwierigkeiten ebenfalls zu.
Wenn man es der Pietät innerhalb der Familie überlassen
könnte in dem Falle, daß der Grunderbe stürbe, Härten zu
vermeiden, so könnte man cs auch in dem hier fraglichen
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Fall. Was nach den Ausführungen des Abgeordneten Grä¬
pel sich am 1. November 1870 ereignen könnte, könnte auch am
1. November 1871 cintreten. — Er wollte aber noch auf einen
andern Umstand aufmerksam machen, der ein weiteres Hinaus¬
schieben des Inkrafttretens des Gesetzes bedenklich erscheinen ließe.

Wenn man die Regel aufstellte, dasz das vollendete
21. Jahr das Alter der Großjährigkeit sein sollte und dieser
Regel erst Wirksamkeit mit dem 1. November 1871 gäbe, so
mutzten bis dahin Alle noch nicht 24jährigen, welche
das 21. Lebensjahr überschritten hätten, als Minderjährige
behandelt werden, obwohl das Gesetz bereits ausge¬
sprochen hätte, daß sie an sich fähig wären, ihre Ange¬
legenheiten selbst wahrzunehmen. Hierin würde ein Wider¬
spruch liegen. Wenn das Gesetz publizirt wäre, welches die
Volljährigkeit auf das 21. Jahr setzte und dann vor dem
1. November 1871 der Vater eines 23jährigen jungen Men¬
schen stürbe, müßte dieser Letztere nach dem Anträge des Ab¬
geordneten Gräpcl  noch unter Vormundschaft gestellt wer¬
den. Das sei doch offenbar unpassend. Er mützte daher
die Ablehnung des Gräpel 'schcn  Antrages empfehlen.

Abg. Russell: Die Herabsetzung des Volljährigkcits-
termins hätte auch für ihn wesentliche Bedenken. Wie den
Abgeordneten Gräpel  veranlaßte auch ihn nur die Rücksicht,
die man auf die Einführung eines einheitlichen Rechtes in
Deutschland nehmen müßte, zu dem Vorschläge in dieser An¬
gelegenheit dem Vorgehen Preußens zu folgen, welches, wie
auch schon andere deutsche Staaten, den Volljährigkeitstcrmin
auf das vollendete 21. Jahr gesetzt hätte. Sofern nicht be¬
sondere Verhältnisse im Oldenburger Lande vorlägen, die ab¬
weichende Bestimmungen nothwendig machten, strebte wenig¬
stens er für ein mit den übrigen deutschen Staaten gemein¬
sames Recht. Daher wäre er entschlossen, dem vom Aus¬
schuß beantragten Art. 1 zuzustimmen. — Er glaubte aber,
daß die außerordentlichen Härten, die das Gesetz mit sich
führte, Wohl in etwas zu mildern wären. Es wäre nicht
gerechtfertigt, wenn die Gesetzgebung ohne dringende Noth in
die wohlerworbenen Rechte Dritter eingriffe. In dieser Be¬
ziehung müßte es auffallen, daß die Oldenburger Staatsre¬
gierung und der Ausschuß in direktem Widerspruch mit der
Preußischen Regierung und den Preußischen Kammern stän¬
den. Die Preußischen Kammern hätten sich nur detzwegen
zu keiner Uebergangsdestimmungentschlossen, weil sie von der
Ansicht ausgegangen wären, daß die Rechte, deren Erwerb
oder Verlust vom bisherigen Volljährigkeitstermin abhängig
tväre, durch das neue Gesetz nicht alterirt werden könnten.
Er wollte zum Belege folgenden Passus aus dem Werke des
Dr. Franz Förster  über das Preußische Privatrecht mit¬
theilen und nur noch bemerken, dasz das Preußische Gesetz
wörtlich mit dem vorgeschlagenen Entwurf übereinstimmte.

Redner verlas folgenden Passus:
„Durch das Gesetz vom 9. Dezember 1869 beginnt das

Alter der Großjährigkeit mit dem vollendeten 21. Lebens¬

jahr. In dieser Beziehung gibt es im Umfang des Staats
kein verschiedenes Recht mehr. Die bei der Berathung
dieses Gesetzes in beiden Häusern des Landtages zur Sprache
gebrachte Frage, wie dasselbe auf Wohlerworbene-Rechter
dritter Personen eiuwirke, bedurfte eines besonderen gesetz¬
lichen Ausspruchs nicht, da sie sich aus allgemeinen Rcchts-
grundsätzen beantworten lätzt. Wer vor der Gültigkeit
des neuen Gesetzes ein Recht bis zur Großjährigkeit einer
anderen Person erworben hat, z. B. die Mutter den Nieß¬
brauch an dem Vermögen des Kindes bis zu dessen Groß¬
jährigkeit, behält das Recht bis zum Ablauf desjenigen
Termins, welcher zu der Zeit, als das Recht erworben
wurde, für die Großjährigkeit galt , also im Bereiche deS
A. L. R. bis zum vollendeten 24. Lebensjahr des Kin¬
des." —

Dies wäre also gerade die entgegengesetzte Auffassung.
Die Oldenburger Staatsregierung und der Ausschuß ginge
davon aus,  daß mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes die
wohlerworbenen Rechte der dritten Personen mit Einem Strich
aufgehoben sein sollten. — Bei diesem Auseinandergehcn der
juristischen Ansichten erschiene es geboten, eine Nebcrgangsbe-
stimmung zu beschließen. Wenn man dies unterließe, würden
zahlreiche Prozesse die Folge sein. Der Weg zum Rechte
durch die Rechtsprechung der Gerichte wäre gar zu kostspielig
und müßte möglichst vermieden werden. Er hätte sich be¬
müht eine solche Uebergangsperiode aufzustellen. Auch er
ginge davon aus, daß es wünschenswerth wäre, daß das Ge¬
setz bald in Kraft trete. Es erschiene mißlich, ein Gesetz zu
erlassen und das Inkrafttreten desselben lange hinauszuschieben.
Wenn das Gesetz, wie es der Ausschuß beantragte, angenom¬
men würde, würden freilich auch Personen dis zum1. November
noch minderjährig sein, die unter der Herrschaft des Gesetzes
ihre volle Handlungsfähigkeithaben müßten. Doch träte dieser
Uebelstand nach dem Anträge des Ausschusses in geringerem
Maße ein, als nach dem Anträge des Abg. Gräpel . — Sein
Antrag lautete folgendermaßen:

den Artikel2 in folgender Fassung anzunehmen:
Dies Gesetz tritt am 1. Mai 1870 in Kraft. Die
zur Zeit der Publikation des Gesetzes bestehenden
wohlerworbenen und bereits Genuß gewährenden
Rechte, deren Dauer von dem Leben Jemandes bis
zu dessen Großjährigkeit abhängig ist, bleiben bis
zum 1. Mai 1873 in Geltung, soweit sic nicht
nach dem bisher bestehenden Rechte früher erlö¬
schen.

Dieser Antrag spräche also aus , daß durch die neuen
Gesetzesbestimmungenkeine wohlerworbenen Rechte gekränkt
werden sollten. Auch die Rechte der Wittwen würden ge¬
schützt werden, indem der Nießbrauch, der nach den bisherigen
Bestimmungen noch drei Jahre zu dauern hätte, auch unter
dem neuen Gesetz während dieser Zeit in Kraft bleiben würde.
Warum man nicht, wenn es sich doch erreichen ließe, die sonst
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unausbleiblichen Härten vermeiden, die Streitigkeiten abschnei-
den wollte'? Wenn der Landtag seinen Antrag annähme,
würde das Land sich viel eher mit dem neuen Gesetze aussöh-
uen. Ob die Fassung deS Antrages korrekt wäre, wüßte er
nicht; er würde sich freuen, wenn cs gelänge, demselben bei
der zweiten Lesung eine zutreffendere Form zu geben.

Es wäre hervorgchoben worden, daß auch jetzt der Nieß¬
brauch durch einen plötzlichen Todesfall ein unerwartetes Ende
finden könnte. Dieses Gesetz würde aber in die bestehenden
Rechte eingreiscn, ohne daß dies doch seiner Ansicht nach er¬
forderlich wäre. Wenn die Versammlung seinen Antrag nicht
annehmen wollte, so möchte sie doch dem Anträge deS Abg.
Gräpel zustimmen, durch welchen viele der sonst zu erwar¬
tenden linzuiräglichkeiten vermieden würden. — Die Preußische
Regierung und Kammer hätten von einem anderen Stand¬
punkte auS, als der Ausschuß, eine Ilebergangsbestimmung
nicht für nolhweudig gehalten. Die Folge davon wäre, daß
sich dort die Juristen stritten, was Rechtens wäre. Ganz
interessant möchte es Wohl sein, durch die Gerichte und die
Wissenschaft das Recht fcststellen zu lassen. Allein für die
Betheiligten wäre cs doch eine schlimme Sache. Deszhalb
möchte man sich entschließen, die Angelegenheit von vornherein
gesetzlich zu beordncn.

Abg. Schomann : Gr möchte sich sowohl gegen den
Antrag des Abg. Gräpel als gegen den Russcll 'schen
Antrag erklären. WaS den erstgenannten Antrag anginge,
so hätte derselbe nur einen kleinen Kreis von Fällen im Auge,
in denen die Ersrühung des Volljährigkeitstermins hart wir¬
ken könnte und brächte dafür die Interessen aller Anderen,
die ein baldiges Jnslebentreten der neuen Bestimmung
wünschen müßten, zum Opfer. Seines Erachtens erreichte der
Antragsteller mit seinem Anträge nicht, WaS ec wollte. Der¬
selbe müßte von seinem Standpunkt aus für eine llebcrgangs-
bestimmung sein dahin, daß, wo ein Nießbrauch bereits ein¬
getreten wäre, dieser auch jetzt noch bis zum früheren Voll-
jährigkeitsaltcr dauern müßte. Denn für den Fall , daß die
Wittwe die im Nießbrauch befindlichen Ländereien verpachtet
hätte, würden ebenso gut Verwickelungen eintreten können,
wenn das Gesetz im nächsten Jabre Platz griffe, als wenn
es schon in diesem Jahre in Kraft treten sollte. Es käme
nur darauf an, auf wie viel Jahre der Pachtvertrag abge¬
schlossen wäre.

Gegen den Abg. Russell müßte er bemerken, daß er
die Verhandlungen deS Preußischen Herrenhauses wie Abge¬
ordnetenhauses durchgelesen hätte, ohne zu finden, daß dort
ausgesprochen worden wäre, daß, wenn ein Nießbrauchsrecht
vom Volljährigkeitstermin abhängig wäre, dasselbe auch nach
Ersrühung des Termins aus das vollendete 21. Jahr noch
bis zum bisherigen Alter dauern sollte. Auch das, was der
Abg. Russell  vorgelesen hätte, enthielte nicht das, was der¬
selbe herausinterprctirte. Daß das neue Gesetz nicht auf
wohlerworbene Rechte einwirkcn könnte, müßte selbstverständ¬

lich zugegeben werden. Es wäre nur die Frage, was man
unter wohlerworbenen Rechten zu verstehen hätte. Es stünde
fest, daß die Wittwe ein Recht darauf hätte, daß ihr Nieß¬
brauch bis zur Volljährigkeit deS Grunderben dauerte. Aber
darauf, daß der Grunderbe erst mit vollendetem 24. Jahr
volljährig würde, ließe sich unmöglich ein Wohlerworbenes
Recht der Wittwe annehmen. Ebenso gut wie der Tod könnte
auch derjenige rechtliche Zustand der betreffenden Person,
welcher dem Nießbrauch ein Ende machte, die Volljährigkeit,
früher eintreten, als erwartet worden wäre. Ein wohlerworbe¬
nes Recht, daß dieser Zustand nicht früher eintreten dürfte,
gäbe es nicht. Wenn der Landtag den Antrag des Abgeord¬
neten Russell  annähme, würde er erstens Etwas aussprechen,
was sich von selbst verstände. Denn daß wohlerworbene
Rechte durch ein neues Gesetz nicht Verletzt werden könnten,
falls das Gesetz sich nicht selbst rückwirkende Kraft beimesse,
wäre ein alter unbestrittener Rechtsgrundsatz. Zweitens würde
er auch etwas Unrichtiges annehmen, indem man ein wohl¬
erworbenes Recht der Nicßbräucherin aufstcllte, welches nicht
existirte. Er bäte beide Anträge abzulehnen.

Abg. Ahlhorn : Ihm schienen beide Herren, der Abgeord¬
nete Gräpel  wie der Abg. Russell,  wesentlich Einer An¬
sicht zu sein. Sie wünschten Diejenigen, welche den Nießbrauch
hätten, darin zu schützen, daß sie denselben aushallen könnten,
bis der Grunderbe 24Jahr alt wäre. Der Abg. Gräp el  wollte
einen Ausgleich eintreten lassen dadurch, daß das Gesetz erst mit
Mai 1871 in Kraft träie. Er gäbe aber der Uebergangs-
dcstimmung, welche der Abg. Russe  l l Vorschläge, den Vorzug.
Es wäre so schon ein hartes Recht, daß sich im Gebiete der
Brautschatzverordnung die Abfindlingc in die 20 0/g zu theilen
hätten. Wenn die Wittwe den Nießbrauch noch drei Jahre
länger hätte, so würde dies den Abfindlingen zu Gute kom¬
men. Was wohlerworbene Rechte wären, wüßte er als
Nichtjurist nicht mit Bestimmtheit anzugeben. So viel be¬
griffe er aber Wohl, daß solche durch das neue Gesetz nicht
verletzt werden dürften. Daß sich die Juristen über die Ein¬
wirkung des neuen Gesetzes auf die Rechte dritter Personen
streiten könnten, ginge aus den vom Abg. Russell  vorgc-
lesenen Notizen schon genügend hervor. Ein Beweis dafür
läge auck in folgender' der Berliner Volks-Zeitung entnomme¬
nen Notiz.

Der Redner verlas folgenden Passus:
In Folge des neuen Großjährigkeitstermins, welcher

in Preußen vom 1. Juli d. I . in Kraft tritt, ist die
Frage entstanden, wie es mit Kapitalien zu halten
sei, die ausdrücklich„bis zur erlangten Großjährigkeit"
der Erben Andern zur Benutzung überlassen sind.
Die Schuldner hatten in diesem Falle darauf gerech¬
net, daß ihnen das Kapital so lange verbleiben werde,
bis der Gläubiger 24 Jahr alt geworden. Nach
übereinstimmender Meinung vieler Juristen, in deren
Sinne sich auch Behörden bereits ausgesprochen haben,
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behält, der „Tribüne" zufolge, der Schuldner in der¬
gleichen Fällen das Kapital bis zu dem zurückgelegten
24. Lebensjahr der Erben. Auch Eltern, welchen
testamentarisch der Nießbrauch an dem Vermögen ihrer
Kinder bis zu deren Großjährigkeit zugefallen, bleiben
im Besitze dieses Nießbrauches, bis die Kinder das
24. Jahr vollendet haben. Es ist angenommen, daß
die Benutzung des Kapitals und der Genuß des Nieß¬
brauches dis zu dem früheren Volljährigkeitstermin
auf einem vor Erlaß des neuen Gesetzes erworbenen
Rechte beruht, und daß daS neue Gesetz eine rück¬
wirkende Kraft, da ihm diese nicht ausdrücklich ge¬
geben ist, auch nicht ausüben kann.

Hiernach bestände, wie auch schon der Abg. Russell
hervorgehobcn hätte, in Preußen in dieser Angelegenheit eine
ganz andere Auffassung, wie hier. Wenn die Juristen in der
Lage wären, für dieses Gesetz eine vielleicht zur zweiten Lesung
passende UebcrgangSbestimmung in Vorschlag zu bringen,
würden viele Prozesse adgeschniltcn werden können. Jetzt
möchte sich der Landtag für den R usse l l'schen Antrag ent¬
scheiden, welcher, wenn er eine nicht ganz zutreffende Fassung
hätte, ja zur zweiten Lesung eine solche erhalten könnte.

Abg. Russell: Dem Abg. Scho mann  gegenüber hätte
er zu bemerken, daß er seine Mittheilungen dem Privatrechts¬
kompendium des vr . Franz Förster, Vortragenden Rathes im
Preußischen Justizministerium, entnommen hätte. Wenn der
im Jrrthum wäre, hätte er allerdings auch unrichtig berichtet.
Aber nach der vom Abg. Ahlhorn  mitgetheilten Notiz würde
sich die Sache Wohl so Verhalten, wie er gesagt hätte. Ueber-
flüssig wäre es nicht, zu betonen, daß durch das Gesetz wohl¬
erworbene Rechte nicht aufgehoben würden. Die Erfahrung
lehrte, daß man auf Grund neuer Gesetze schon in solche ein¬
gegriffen hätte. Durch seinen Antrag wollte er nur Zweifel
abschnciden. Der Abg. Sch oman n hätte gesagt: die Wittwe
könnte kein wohlerworbenes Recht darauf haben, daß sie
gegenüber dem neuen Gesetz den Nießbrauch bis zum vollende¬
ten 24. Jahre des Grunderben behalten könnte. Eben hätte
man wieder gesehen, daß dies in Preußen als ein wohl¬
erworbenes Recht angesehen würde. Der Landtag thäte Recht,
eine llcbcrgangsbestimmung, wie die vorgeschlagene, anzu¬
nehmen. Wie hart es doch für die Wittwe sein müßte, die
gehofft hätte, während drei Jahren noch aus dem Nießbrauch
für die so sehr benachtheiligten Abfindlinge erübrigen zu
können, wenn sie jetzt nach noch nicht Einem Jahr durch die
Hand des Gesetzes aus dem Nießbrauch geworfen würde!

Jahr gingen ihr so verloren. Er hätte nicht so ein
starkes Gewissen, dies ertragen zu können, wenn er sich nicht
sagen könnte, das Seinige gethan zu haben, um solche Härte
zu mildern.

Reg.-Kommissär Selkmann : Diejenigen Redner, welche
die mit dem Gesetze verbundenen Härten betont hätten, legten
mehr Gewicht aus die Sache, als sie in Wirklichkeit verdiente.

Berichte. XVI. Landtag.

Er wollte darauf aufmerksam machen, daß die Fälle, in denen
der Nießbrauch der Wittwe mit der Großjährigkeit des Grund-
erben aufhörte, nur in wenigen kleinen Distrikten vorkämcn.
Ferner möchte man erwägen, daß auch in diesen Distrikten
die Fälle selten sein würden, in denen der Grundcrbe sein
2l . Jahr überschritten haben oder innerhalb der hier fraglichen
Zeit überschreiten werde und so der Nießbrauch früher aufhörte,
als er unter der Herrschaft des alten Gesetzes aufgehört haben
würde. Seiner Ueberzeugung nach würden sich vielleicht gar
keine solche Härten ergeben oder doch nur in ganz einzelnen Fällen.
Jedes neue Gesetz brächte Härten mit sich; wenn man diese
durch liebergangsbestimmungen stets vermeiden wollte, liefe
man Gefahr, auf der anderen Seite weit größere Härten
hervorzurufen. Der Wittwe wollte man den Nießbrauch er¬
halten; in welche Lage geriethc aber hierdurch der Anerbe"?
Großjährig würde er geworden sein, dann könnte er aber
noch trotzdem drei Jahre lang auf der Stelle herumstehen, ohne
von seinem Recht Gebrauch machen zu können. Selbständig
verwalten dürfte er, nicht aber sein Gut , auf welchem der
Nießbrauch ruhte. Man möchte erwägen, ob hierin nicht auch
eine Härte läge. Auch träfen die Rücksichten, die man auf
die Bedürftigkeit der Wittwe nehmen wollte, oft gar nicht
einmal zu. Manche hätten auch außerdem noch viel Vermögen.
Es erschiene doch unbillig, diesen unter Ausschluß des groß¬
jährigen Eigenthümers auch noch den Nießbrauch zu Gute
kommen zu lassen. So führten die Bestimmungen, durch die
Härten auf der einen Seite vermieden werden sollten, oft
dazu, daß sie viel härter auf die andere Seite träfen. Tie
Ausgleichung der Härten müßte man der Pietät in den Fa¬
milien überlassen. Ein Vorgehen mit gesetzlichen Bestimmun¬
gen in dieser Richtung wäre unthunlich.

Abg. SchoMlMii: Wenn der Abg. Russell  seine
Mittheiiungen auch dem Werke eines Vortragenden Rathes
im Ministerium der Justiz, Dr. Förster,  entlehnt haben
möchte, lieh er für seine Person doch zunächst die Auffassung
gelten, die er aus den Verhandlungender Preußischen Kam¬
mern selbst geschöpft hätte. Die Herren, welche diese Ver¬
handlungen ebenfalls gelesen hätten, würden bestätigen, daß
in denselben von keiner Seite bestimmt behauptet worden
wäre, daß die Bestimmungen des Gesetzes von keiner Ein¬
wirkung sein sollten ans den Nießbrauch, dessen Dauer vom
Großjährigkeitstcrmin abhängig wäre. Vielleicht hätte der
Or. Förster  unrichtig intcrpretirt, wenn er auch sonst gern
bereit wäre, den Werth dieses bedeutenden Mannes anzuer¬
kennen. Wenn nach dem Anträge des Abg. Russell  die
wohlerworbenen Rechte in Bezug auf ihre Tauer nicht durch
das neue Gesetz alterirt werden sollten, so würde es sich immer
wieder fragen, was wohlerworbene Rechte wären. So ent¬
ständen immer die alten Schwierigkeiten. Wenn man das
Recht der Wittwe ausdrücklich im Gesetz als eines der zu
schützenden wohlerworbenen Rechte bezeichnen, so wäre das
nicht mehr Gesetzgebung, sondern eine Interpretation des Ge-
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sctzcs. Tie Dauer eines wohlerworbenen Rechtes könnte auch
durch Testament und Vertrag an den Volljährigkeilstermin
geknüpft sein. In solchen Fällen würde der Richter zu unter¬
suchen haben, worauf eigentlich die betreffende Willenserklärung
gerichtet wäre. Würde z. B . bei einer solchen testamentarischen
Bestimmung durch gehörige Interpretation festgestellt, daß der
Testator nicht gewollt hätte, daß der Nießbrauch gerade bis
zum 24. Jahr des Eigenthümers dauern sollte, sondern nur
so lange, wie die mit der Minderjährigkeit verbundene Un¬
selbständigkeit des Letzteren, so würde es gegen den Willen
des Testators sein, wenn man nun doch den Nießbrauch über
den Volljährigkeitstermin hinaus dauern lassen wollte. So
könnten viele Fälle Vorkommen bei Verträgen, wie leiztwilligen
Dispositionen. Der Wille der Kontrahirenden und letztwillig
Disponirenden müßte hier allein maßgebend sein. Man sollte
deßhalb keinen Zwang in das Gesetz hineintragen, wenn man
nicht ungerecht sein und eine Menge von Prozessen Hervor¬
rufen wollte. Durch Annahme der Ausschußanträge würde
man am Sichersten gehen. Die Zweifel, die gerade eine
UebergangsbestimmungHervorrufen müßten, hätten den Preu¬
ßischen Kammern Grund gegeben, ganz von einer solchen ab-
zuschen.

Abg. Gräpel : Er wäre mit der Tendenz des Russe lo¬
schen Antrages einverstanden, der noch in einem höheren Grade
das verwirklichen wollte, worauf sein Antrag abzielte. Es
würde ihn nicht davon abhalten, für denselben zu stimmen,
daß, wie der Reg.- Kommissär gemeint hätte, der Grunderbe
durch denselben zu sehr benachtheiligt würde. Denn dieser
erhielte jedenfalls durch das Gesetz Etwas, was ihm noch
nicht zugestandcn hätte und, wenn dieS beschränkt würde, wäre
es keine Härte. Dennoch müßte er sich gegen den Antrag
des Abg. Russell  erklären. Auch er hätte die Verhand¬
lungen des Preußischen Abgeordnetenhausesund Herrenhauses
gelesen und hätte dasselbe daraus entnommen, wie der Abge¬
ordnete Scho mann.  Nicht deßhalb hätte man es unter¬
lassen, eine Uebergangsbestimmungzu treffen, weil dies nicht
erforderlich, sondern weil es zu schwierig erschienen wäre. In
dem Preußischen Landtage wäre auch ein Antrag gestellt
worden, der fast mit denselben Worten, wie der Russell '-
sche, dahin gegangen wäre, daß wohlerworbene Rechte durch
das neue Gesetz nicht verletzt werden dürften. Auch dort hätte
man Ungewandt, daß von einer Verletzung wohlerworbener
Rechte durch das Gesetz nicht die Rede sein könnte, daß aber
die Schwierigkeit erst mit der Frage anfinge, was Alles unter
diesem Ausdruck zu befassen wäre. Er müßte bekennen, daß
ihm die Beantwortung dieser Frage zu schwierig schiene. Es
erforderte jedenfalls ein umfassenderes Studium, sich alle Fälle
klar zu machen, deren Entscheidung vorzusehen wäre. Er.
glaubte deßhalb von einer Uebergangsbestimmung absehen
und bei seinen Anträgen beharren zu müssen. Wenn der
Reg.-Kommissär meinte, es wäre einerlei, ob das Gesetz in
diesem Jahre oder ein Jahr später in Kraft träte, indem sich

1871 dieselben Unzuträglichkciten ergeben könnten wie jetzt,
so erschiene es doch klar, daß dies einen großen Unterschied
ansmachte. Wenn der Zeitpunkt der Geltung des Gesetzes
bis zum Herbst 1871 verlegt würde, würde die Nießbräncherin
noch eine weitere Ernte auf der Stelle haben und dann wäre
es doch auch ein Unterschied, ob sie mit einem Male in die¬
sem Herbst die Stelle verlassen müßte oder noch Zeit hätte
bis zum Mai oder zum November des folgenden Jahres und
inzwischen ihre Einrichtungen treffen könnte. Die Hauptgründe,
die gegen seine Anträge geltend gemacht worden wären, be¬
ständen darin, daß man den 21jährigcn, welche man zur freien
Verwaltung befähigt erklärte, auch die freie Verwaltungsbefugniß
nicht länger vorenthaltcn dürfte. Ferner machte man geltend,
daß in der Zwischenzeit bis zum Inkrafttreten des Gesetzes
eine Vormundschaft über einen mehr als 21 Jahre alten
Menschen nothwendig werden könnte. Diese Gründe würden
aber insofern schon hinfällig, weil sie auch gegen die Anträge
des Ausschusses sprächen. Auch der Ausschuß wollte daS
Gesetz nicht sofort, sondern erst mit dem 1. November 1870
in Kraft treten lassen. Auf der anderen Seite wäre er auch
der Meinung, daß daS Gesetz nicht allein nicht dringend,
sondern an sich sogar nachtheilig wäre. Somit könnte er
nicht beklagen, wenn seine Geltung noch weiter hinausgescho¬
ben würde.

Abg. Ramien : Er könnte sich mit dem Anträge des
Ausschusses nicht einverstanden erklären. Nach verschiedenen
im Lande geltenden ehelichen Gütcrrechten hätte die Wittwe
den Nießbrauch bis zur Volljährigkeit des Grunderden. Wenn
nun der Grunderbc mehrere Jahre früher, als zu erwarten
gewesen wäre, volljährig würde und schon im nächsten Jahre
selbst die Stelle übernehmen sollte, wo dann die arme Person
mit ihren Habseligkeiten bleiben sollte? Angenommen nun
auch, sie könnte zum November sich einmiethen, dann wüßte
sie doch noch nicht, wo sie die cingeernteten Produkte lassen
sollte. Setzte man das Inkrafttreten des Gesetzes auf den
Mai, so wäre das ganz etwas Anderes. Bis dahin könnte
sie ihre Produkte verwerthet haben, dieselben vielleicht zu Früh¬
jahr verauktioniren lassen. In dieser Beziehung könnte er
nur dafür stimmen, daß das Gesetz vom Mai 1871 an
Gültigkeit gewänne. — Wenn der Reg.- Kommissär eine zu
große Härte gegen den Grunderben von dem Aufschübe fürchtete,
so wollte er doch lieber die Auskünfte der Zwischenzeit den
anderen Kindern zu Gute kommen lassen, die sich nur in die
20 o/o zu theilen hätten, als dem bevorzugten Grunderben.
— Wenn er auch kein Jurist sei, so wäre er doch der An¬
sicht, daß man die Gesetze so machen müßte, daß möglichst
wenig Prozesse entständen und stimme deshalb in erster Linie
für den Russell ' scheu  Antrag.

Abg. Russell zum dritten Mal mit Zustimmung der
Versammlung: Es wäre ein Armuthszeugniß für den mensch¬
lichen Geist, wenn sich diese Verhältnisse nicht durch eine ge¬
setzliche Bestimmung regeln ließen. Er glaubte an die Möglich-
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keit, daß die von der Einführung des Gesetze?, gefürchteten
Härten vermieden werden könnten Es erschiene ihm i» der
That nicht so schwer zu bestimmen, was Wohlerworbene Rechtê
wären. Darin müßte mau einverstanden sein, daß die auf
Gesetz, Testament und Vertrag beruhenden als solche anerkannt
werden müßten. Es wäre nun gesagt worden, man müßte
auf die Absicht der Kontrahenten, des Testators zurückblickcn,
um zu bestimmen, wie lange die ihrer Dauer nach durch Ver¬
trag oder Testament an den Volljährigkeitötermin geknüpften
Rechte nach der Einführung des Gesetzes in Kraft bleiben
sollten. Die Zweifel, die auS dieser Frage entstehen könnten,
wollte er aber gerade abschneiden. Wenn ein Nießbrauch bis
zur Volljährigkeit eines Dritten legirt würde, dächte der
Testator gewiß nicht an die Möglichkeit, daß der Volljährig¬
keitstermin crfrüht werden könnte. Durch seinen Antrag würden,
wenn nicht alle vielleicht in Frage kommenden Fälle, so doch
wenigstens sehr viele, gerade im gewöhnlichen Leben oft oor-
kommcnde Fälle getroffen und viele Streitigkeiten unterdrückt
werden. Warum man nicht eine Bestimmung annehmen wollte,
die, wenn sie auch nicht vollkommen wäre, doch sehr viele
Prozesse unterdrücken und in vieler Beziehung wohlthätig
wirken müßte. Wenn die Fassung seines Antrages mangelhast
erschiene, so ließe sich diesen Mängeln zur zweiten Lesung ab-
hclfen. Auch dadurch sollte man sich nicht bestimmen lassen,
hegen seinen Antrag zu stimmen, daß man in Preußen eine
Uebergangsbestimmungnicht für nothwcndig gehalten hätte.
Es ließe sich nicht übersehen, auf was für Verhältnisse dort
daS neue Gesetz wirkte. Hier kämen die heimischen Verhält¬
nisse in Betracht, die eine solche Bestimmung wünschenswerth
erscheinen ließen. — Durch die Annahme seines Antrages
würde Vieles erreicht werden und dieses Gesetz, welches so
hart in das Leven Vieler cingrisfe, eine günstigere Aufnahme
im Lande finden.

Abg. Ahlhor« : Er wollte nur das Ersuchen an den
Ausschuß stellen, zu erwägen,, ob sich nicht Mittel und Wege
fänden, auch Denjenigen gerecht zu werden, welche den Nieß¬
brauch bis zum 24. Jahre des Grunderben auszudehnen wünsch¬
ten und im gegebenen Fall Anträge in diesem Sinn zu der
zweiten Lesung zu bringen. Hier in der ersten Lesung bäte
er den Anträgen der Abgeordneten Russell und Grap et
zuzustimmen und damit dem Ausschuß anheim zu geben, dem
Entwurf eine Fassung in dem entsprechenden Sinn zu geben,
damit alle Zweifel möglichst beseitigt und Prozesse verhindert
würden.

Präsident: Er müßte darauf aufmerksam machen, daß
die Anträge des Abg. Gräpcl  und des Abg. R u sse ll sich
gegenseitig ausschlössen.

Abg. ClMMMNN: Er wollte darauf Hinweisen, daß im
Jeverland auch die Stiefeltern den Nießbrauch am Vermögen
der Stiefkinder hätten. Es würde doch hart sein, wenn der
nach dem neuen Gesetze großjährige Stiefsohn noch drei Jahre

warten sollte, bis er den Genuß seines väterlichen und mütter¬
lichen Vermögens erhielte.

Abg. Bargnmnn : In Bezug auf den vom Ausschuß
vorgeschlagenenArt. 1 wären nur legislatorische Bedenken
laut geworden, ohne daß ein Antrag gestellt worden wäre.
Auch Diejenigen, welchen die Erfrühung des Volljährigkeits¬
termins auf das vollendete 21. Lebensjahr bedenklich erschienen
wäre, hätten sich doch bereit erklärt, im Interesse der Rechts¬
gleichheit dem Artikel zuzustimmen. Er könnte daher in dieser
Beziehung von weiteren Ausführungen absehen. — Mehr
Anfechtungen hätte der Art. 2 erfahren, welchen der Ausschuß
im Einvcrständniß mit der Staatsregierung vorgeschlagen
Hütte. Die Ausstände, welche gegen die Bestimmungen des
Artikels selbst und die Motive des Ausschusses gemacht worden
wären, hätten bereits eine eingehende Widerlegung von Seiten
des Reg.-Commissärs und des Abg. Schomann  gefunden.
Die Gesichtspunkte, welche namentlich den Anträgen der Ab¬
geordneten Gräpcl und Russell  gegenüber für das Gesetz
geltend zu machen gewesen wären, hätten die Genannten aus¬
führlich dargelegt. Vom Abg. Gräpcl  wäre betont worden,
daß, wenn das Gesetz schon am 1. November 1870 in Kraft
treten sollte, dadurch außerordentlicheHärten für diejenigen
herdeigeführt würden, welche durch die Erfrühung des Voll¬
jährigkeitstermins den Nießbrauch verlieren würden. Wie der
Reg.-Commissär aber hervorgehoben hätte, dürfte man sich
nicht zu einer allzu trüben Betrachtung der Ucbelstände Hin¬
reißen lassen, die einmal bei allen Veränderungen der Gesetze
nicht zu vermeiden wären. Es ließen sich allerdings Fälle
denken, wo das Gesetz harte Folgen haben würde; nach Lage
der Sache könnten solche Fälle doch nur in beschränkter Zahl
eintreten. Er könnte diesen Ausführungen nur beitreten. Er
wollte nur noch daran erinnern, daß seit dem November des
vorigen Jahres die Herabsetzung deS Volljährigkcitsalters auf
21 Jahre als sicher eintretend vorausznsehen gewesen wäre.
Die Nießbräucher wären also schon eine ziemliche Zeit lang
in der Lage gewesen, diese Eventualität bei Beordnung ihrer
Verhältnisse in das Auge zu fassen. Wo im einzelnen Falle
eine Härte in Folge des Gesetzes eintreten könnte, da müßten
auch die Familienbande zwischen den Beschädigten und den
Lukrircndcn als Faktor in Rechnung gezogen werden. Der
Familiensinn, welchen man voraussetzen dürfte und müßte,
würde zuversichtlich über die gefürchteten Härten hinwegführen.
Wenn eine Mutter die Emolumente, welche sie aus dem Nieß¬
brauch zöge, nicht entbehren könnte, ohne in Noth zu gerathcn,
würde der kindliche Sinn des Sohnes schon alle Mißstände
auszngleichen wissen. Wenn man aber auch alle Nach¬
theile, welche sich in Folge des Gesetzes Herausstellen könnten,
gegen die Vorzüge des Gesetzes für das Gemeinwesen in die
Wagschale fallen lassen wollte, so würde man ein richtiges
Facit damit ziehen, daß man das Gesetz erst mit dem 1. No¬
vember 1870 in Kraft treten ließe. Er gerade hätte im Aus¬
schuß für den weiteren Termin bis zum November sich ausgc-

30 «-
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sprachen, um den Nießbrauchern noch eine Ernte zu sichern.
Ein Theil der Ausschußmitgliederwäre von Vorneherein mehr
dafür gewesen, das Gesetz schon am 1. Mai dieses Jahres
in Kraft treten zu lassen. Es erschiene ihm zwar nicht ge¬
rade bedenklich, für den eventuellen Antrag des Abg. Grape  l
zu stimmen, allein nachdem sich der Ausschuß einmal auf den
Art. 2, wie er Vorlage, geeinigt hätte, schienen ihm die für
den Grape  l'schen Antrag gellend gemachten Gründe doch
nicht hinreichend, um von dem gestellten Ausschußantrag ab¬
zuweichen.

Dem Abg. Russell  vermöchte er in der Begründung
seines Antrages nicht zuzustimmen. Als Berichterstatter hätte
er sich veranlaßt gesehen, die Verhandlungen beider Häuser
des Preußischen Landtages nachzulcsen. Er könnte aber nur
die Richtigkeit dessen bestätigen, was die Abgeordneten Scho-
mann und Gräpel  als Meinung der zwei Häuser diesen
Diskussionen entnommen hätten. Er müßte konftatiren, daß
man dort von einer Uebergangsbestimmung, wie die vom
Abg. Russell  vorgcschlagene, abgesehen hätte, obgleich Amen¬
dements auf eine solche eingebracht worden wären. Man
hätte gefürchtet, bei der Feststellung dessen, was als wohler¬
worbenes Recht anzusehen wäre, in ein solches Wespennest
von Streitfragen zu gerathen, daß die Entscheidung der Ge¬
richte doch nicht umgangen werden könnte. Wenn Aussicht
wäre, auf dem vom Abg. Russell  angegebenen Wege Pro¬
zesse abzuschneiden, ohne den rechtlichen Prinzipien Eintrag
zu thun, würde auch er für den Rüssel  l' schen Antrag stimmen.
Die Schwierigkeit aber, ein für allemal festzustellcn, was wohl¬
erworbene Rechte wären, ließe die Erreichung dieses Ziels
unmöglich erscheinen. Der bekannte, jetzt verstorbene Agitator
Lassallc hätte über diese Frage ein ziemlich umfangreiches
Buch geschrieben. Nichtsdestoweniger wäre dieselbe noch
keineswegs entschieden und würde noch immer ventilirt. Auch
der Ausschuß würde nicht im Stande sein sie auszutragen,
wenn man diese Angelegenheit an denselben zurückgelangen
ließe. Der Abg. Schomann  hätte schon Beispiele angeführt,
in denen es zweifelhaft erschiene, ob ein wohlerworbenes Recht
auf die Dauer eines Rechtsverhältnisses über den neuen Voll-
jährigkcitstermin hinaus vorläge oder nicht. Solche Zweifel
ergäben sich beim gesetzlichen Nießbrauch bis zur Volljährig,
kcit, wie in den Fällen, wo durch Vertrag oder Testament
der Verlust oder Erwerb eines Rechtes an die Volljährigkeit
eines Dritten angeknüpst wäre und wo die Interpretation des
Richters entscheiden müßte, ob das Recht nach Erlaß des
neuen Gesetzes bis zum vollendeten 24. oder 21. Lebensjahr
zu dauern hätte.

Wenn der Abg. Russell  geäußert hätte, es wäre zu
beklagen, wenn der menschliche Scharfsinn nicht mit einer
durchschlagenden Bestimmung alle Zweifel abschneiden könnte,
so wollte er ihm erwiedern, daß eine solche Bestimmung Wohl
zu treffen wäre, aber nur auf Kosten der Gerechtigkeit. Die
verschieden gestalteten, buntscheckigen Fälle, die das Leben mit

sich brächte, könnte er sich nicht entschließen in einen eisernen
Reifen hineinzuschlagen. Man müßte nicht alle diese Fälle
uniformircn wollen, sondern der Vielgestaltigkeit des Lebens
Rechnung tragen. Auf diesem Gebiete kämen so viele Ver¬
schiedenheiten in Frage, daß damit nichts erreicht wäre, wenn
man sagte, wohlerworbene Rechte sollten durch das Gesetz
nicht alterirt werden. Dadurch würde kein streitiges Gebiet
eingeengt oder Prozesse unmöglich gemacht.

Der vom Ausschuß beantragte Art. 1 wurde angenommen,
der Russell 'sche Antrag zum Art. 2 mit 14 gegen 13
Stimmen abgelehnt, der Prinzipale Antrag des Abg. Gräpel
abgelehnt, der eventuelle Antrag des letztgenannten Abgeord¬
neten angenommen und der vom Ausschuß vorgeschlagene
Art. 2 hierdurch erledigt.

Der Ausschuß hatte ferner proponirt folgenden
Gesetzentwurf für das Großherzogthum, betreffend die
Tilgung der wegen der Führung von Vormundschaften
und Kuratelen bewirkten Jngrossate.

Art. 1.
Die Tilgung von Jngrossaten, welche zur Siche¬

rung von Ansprüchen aus der Führung von Vor¬
mundschaften oder Kuratelen bewirkt sind, soll nach
Ablauf von 4 Jahren nach Beendigung der Vor¬
mundschaft oder Kuratel auf Antrag von dem
obervormundschaftlichen Gerichte verfügt werden,
wenn nicht innerhalb dieser Frist bei demselben
gegen die Tilgung Einspruch erhoben ist.

Art. 2.
Die Jeverschc Verordnung vom 23. Juni 1806,

die Tilgung der Wider die Vormünder, Kuratoren
und Juraten verfügten Jngrossationen betreffend,
wird, soweit sie Bestimmungen über die Tilgung
der Wider die Vormünder und Kuratoren verfügten
Jngrossationen enthält, aufgehoben.

Ar. 3.
Dies Gesetz findet auch auf die bereits beendeten

Vormundschaften und Kuratelen Anwendung, jedoch
dergestalt, daß die vierjährige Frist in jedem Falle
erst mit der Publikation dieses Gesetzes ihren An¬
fang nimmt.

Abg. Russell: Mit der Tendenz des vorgcschlagenen
Entwurfs wäre er durchaus einverstanden. Er begrüßte ihn
mit Freuden, weil er erwartete, daß durch denselben manche
Mißstände beseitigt werden würden. Jedoch erschiene eine
Veränderung des Art. 1 wünschenswert!). Es handelte sich
hier um ein exorbitantes Verhälrniß. Die Jngrossate für oft
mit Widerstreben übernommene Vormundschaften würden von
Amtswegen eingetragen und könnten dann nach Beendigung
der Vormundschaft nur mit großen Schwierigkeiten wieder
getilgt werden, obwohl sie den Kredit erheblich zu schwächen
pflegten. Die von Amtswegen bestellten Hypotheken müßten
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auch ohne bestimmten Antrag von Amtswegen wieder zu be¬
seitigen sein. Dadurch, daß man einen Antrag erforderte,
riefe man Weitläufigkeiten und Schwierigkeiten hervor. Man
möchte sich nur den Fall vergegenwärtigen, daß verschiedene
Erben den Antrag zu stellen hätten, von denen Einige im
Lande, Andere aber in Amerika wären ; wie schwierig es dann
sein würde, die erforderliche Legitimation zu beschaffen! Die
obervormundschaftliche Behörde mußte ermächtigt werden, nach
Ablauf der vier Jahre auch ohne Antrag die Tilgung ver¬
fügen zu können. Wie mißlich es wäre, solche Jngrossate
auf dem Folium zu haben, wie verderblich für den Kredit,
wüßte Jeder und brauchte nicht weiter auseinandergesetztzu
werden.

Er stellte den Antrag:
im Art. 1 statt der Worte : „soll nach Ablauf von
4 Jahren nach Beendigung der Vormundschaft oder
Kuratel auf Antrag" zu setzen: „kann von Amtswegeu
und soll auf Antrag nach Ablauf von 4 Jahren nach
Beendigung der Vormundschaft oder Kuratel".

Der Antrag fand ausreichende Unterstützung und wurde
mit zur Debatte verstellt.

Abg. Schomann : Er könnte den Antrag des Abg.
Russell zur Annahme empfehlen. In mancher Beziehung
könnte es schwierig sein, die Legitimation der Antragsteller
zu prüfen, wenn der ursprünglich Berechtigte todt und die
Erden zerstreut wären. Die Amtsgerichte würden oft nicht
schlüssig werden, ob sie die richtigen Personen vor sich hätten,
und auf deren Antrag die Jngrossate tilgen könnten. Nach
dem Russcll 'schen Anträge könnte die Tilgung , wenn die
früheren Pupillen nicht Einspruch erhoben hätten, nach Ablauf
von 4 Jahren ohne Weiteres verfügt werden. Dieser Antrag
wäre in praktischer Beziehung dem Ausschußantrag vorzu¬
ziehen.

Abg. Bargmann : Schon im Ausschüsse wäre cs zur
Sprache gekommen, ob nicht das obervormundschaftliche Ge¬
richt durch das Gesetz angewiesen werden sollte, nach Ablauf
von 4 Jahren die Tilgung , wenn nicht Einspruch erhoben
wäre, auch ohne Antrag zu verfügen. Gegen eine derartige
Bestimmung wäre aber im Ausschuß geltend gemacht worden,
daß durch dieselbe doch den Gerichten zu viel zugemuthet würde
und das Erforderniß eines vorherigen Antrages zweckmäßig
erschiene, um erst durch diesen die Gerichte in Thäligkeit zu
setzen. Der Antrag des Abg. Russell  würde beiden Er¬
wägungen gerecht, insofern er einen Befehl zur Tilgung nicht
enthielte, sondern nur die Befugniß crtheilte, die Tilgung
der fraglichen Jngrossate eintreteu zu lassen. Wenn übrigens
der Abg. Russell  hervorgehobcn hätte, daß es unter Um¬
ständen schwierig sein konnte, die Legitimation der vielleicht in
verschiedenen Ländern zerstreuten Erben des Vormunds zu
erbringen, so wäre von diesem Falle Wohl keine Bedenken abzu¬
leiten. Es würde ja genügen, wenn von den mehreren Erben
nur ein einziger sich legitimirte, um die Tilgung des ganzen

Jngrossats zu erlangen. — Er wüßte nicht, wie die Anderen
Ausschußmitgliederdie Sache ansähen; er für seine Person
erblickte in der vom Abg. Russell  beantragten Aendcrung
eine Verbesserung des Art. 1 und würde für dieselbe stimmen.

Der Antrag des Abg. Russell  wurde angenommen,
sodann der Art. 1 des Entwurfes mit der angenommenen
Abänderung. Nachdem über die Art. 2 und 3 zunächst die
Abstimmung ausgesetzt worden war , wurden auch diese ange¬
nommen.

X . Interpellation des Abg . Rüdebusch , betr.
die Errichtung von Nebenlehrerstellen I . Klasse
jm Herzogthum Oldenburg.

Abg. Rüdebusch : Von verschiedenen Seiten wäre ihm
mitgetheilt worden, daß einige Schulachten bereit gewesen
wären, Nebenlehrcrstellen erster Klasse einzurichten, um welche
sich auch schon verschiedene Lehrer beworben hätten. Das
Oberschulkollegiumhätte indessen diese Schullehrer auf ihre
desfallsigeu Eingaben ohne Antwort gelassen. Dem Geiste des
Schulgesetzes von 1868 würde es entsprechen, wenn man
Lehrern, die oft 30 Jahre alt und seit 9 oder 10 Jahren
vom Seminar entlassen wären, die mit einer Nebeulchrerstelle
erster Klasse verbundene Gehaltserhöhung von circa 100 Thlr.
zukommcn ließe. Die StaatSrcgierung wäre aber mit der
Einrichtung solcher Stellen bisher noch nicht hervorgetreten.

Neg.-Commissär Römer : Der Abg. Rüdebusch  be¬
finde sich im Jrrthume . Die Staatsregicrung sei mit dem
Gesetze sofort vorgegaugen und habe im evangelischen Theile
des Herzogthums für zwei 6klafsige Schulen zu Jever je 3,
für zwei Massige Schulen zu Elsfleth und Delmenhorst und
zwei Massige Schulen zu Varel und Osternburg je 2 , für
sämmtlichc Massige und für 29 Massige Schulen je 1,
NebenlehrerstellcnI . Klasse eingerichtet.

Die nächste Sitzung wurde auf den 14, März , Morgens
10 Uhr angesctzt.

Tagesordnung:
1) Berichte des Finanzausschusses, betr. die ausgesetzten

Positionen sämmtlicher Voranschläge für 1870/72.

2) Bericht desselben, betr. das Gehaltsrcgulativ.

3) Desgl ., betr. die Staats - und Krongutskassc-Rech¬
nungen für 1864/66.

4) Mündlicher Bericht desselben, betr. die Petition der
Stadt Friesoythe wegen Zurückerstattung von Chauffee-
baukostcn.

5) Desgl . über die Petition der Eingesessenen der Baucr-
schast Buttel , betr. den Ausbau der Chaussee nach
Neuenlande.

6) Mündlicher Bericht des Petilionsausschnsses, betr. die
Petition des Vollerben Grüssing  und Genossen zu
Lindern wegen Wegfall einer Geldabgabe für einen
früher an den Staat zu liefernden Widder.
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7 ) Desgl . über die Petition deS Ausschusses der Kapellen¬
gemeinde Garrel - Beverbruch , bctr . Trennung der Ka¬
pellengemeinde Garrel -Beverbruch von der Gemeinde
Crapcndorf.

8 ) Desgl . , betr . die Petition der Vorsteher der Privat¬
schule in Westerstede wegen Anstellung eines 2 . Lehrers
an der Privatschule daselbst rc.

8 ) Antrag des Abg . Massing , betr . die Auslegung der
Art . 25 Ws . 1 und 35 der Gcmeindeordnung sür das
Fürstenthum Birkenfcld vom 24 . April 1855.

Schluß der heutigen Sitzung Nachmittags 2 Uhr.

Der Berichterstatter

Mosen.
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XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Eilmndzwanzigste Sitzung.

Oldenburg , den 14 . März 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.
- - — - — -

Tagesordnung: 1) Berichte des Finanzausschusses, betr. die ausgesetzten Positionen sämmtlicher Voranschläge für 1870/72.
2) Bericht desselben, betr. das Gehalts-Regulativ.
3) Desgl , 6etr. die Staats- und Krongutscasse- Rechnungen für 1864/66.
4) Mündlicher Bericht desselben, betr. die Petition der Stadt Friesoythe wegen Zurückerstattungvon Chaussee¬

baukosten.
5) Desgl. über die Petition der Eingesessenen der Bauerschaft Buttel, betr. den Ausbau der Chaussee nachNeuenlaude.
6) Desgl. des Petitionsausschusses, betr. die Petition des Vollerben Grüssing  und Genossen zu Lindern

wegen Wegfall einer Geldabgabe für einen früher an den Staat zu liefernden Widder.
7) Desgl. über die Petition des Ausschusses der Capcllengemcinde Garrel-Beverbruch, betr. Trennung der

Capellengemcinde Garrel-Beverbruch von der Gemeinde Crapendors.
8) Desgl. , betr. die Petition der Vorsteher der Privatschule in Westerstede wegen Anstellung eines zweiten

Lehrers an der Privatschule daselbst rc.
9) Antrag des Abg. Massing,  betr . die Auslegung der Art. 25 Abs. 1 und 35 der Gemeindeordnung

für das Fürstenthum Birkenfeld vom 24. April 1855.

Borfitzender : Präsident Hüll mann.

Am Regierungstische die RegicrungskommissärcSteche,
Or. Iaußen , Barnstedt und Römer.

Präsident Hüll mann  eröffnet die Sitzung.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird vom Schrift¬

führer Propping  verlesen und vom Landtage genehmigt.
Eingänge.
1) Schreiben des Staatsministeriums, betr. Eichungsbe¬

hörden. (nä notn )
2) Petition der im Staatsforste HaSbruck mit Viehweide

berechtigten Einwohner der umliegenden Dorsschaften,
betr. Beeinträchtigung ihrer Berechtigung seitens der
Forstbedienten.

3) Antrag des Abgeordneten Rüdebusch,  betr . Gesetz¬
entwurf für das Herzogthum Oldenburg, betr. Aen-
derung der Wegeordnung vom 12. Juni 1861.

Der Antrag ist genügend unterstützt, der Landtag lehnt

jedoch mit 13 gegen 11 Stimmen die Inbetrachtziehung des¬
selben ab.

Tagesordnung:
I . Berichte des Finanzausschusses , betr . die

ausgesetzten Positionen sämmtlicher Voranschläge
für  1870/72.

Zu dem Ccntralvoranschlage des Großherzogthums hat
der Ausschuß folgende Anträge gestellt:

Nr. 1.
Statt der Positionen4—7 der Vorlage werde ge¬
setzt:

1870 1871 1872
4. a. Herzogthum

Oldenburg(77) 190113 231000 261492
5. b. Fürstenthum

Lübeck (15) 37035 45000 50940
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1870 1871 1872
6 . e , Fürstenthum

Birkenfeld (8 ) 19752 24000 27168

Nr . 2.

Der Landtag wolle zu den Kosten der Volkszählung
3072 Thlr . für 1870 und 1364 Thlr . für 1871 be¬
willigen.

Nr . 3.

Der Landtag wolle an Beiträgen zu den Kosten des
Norddeutschen Bundes und der Vertretung bei dem¬
selben für 1870 167000 Thlr ., für 1871 209000
Thlr . und für 1872 249000 Thlr . bewilligen.

Die Anträge werden angenommen.

Der Antrag Nr . 4 lautet:

Der Landtag wolle die Staatsregierung ersuchen in
Erwägung zu ziehen , ob es nicht zweckmäßig ist, die
Stelle des Minister -Residenten in Berlin aufzuheben
und künftig in den einzelnen Fällen die Interessen
Oldenburgs bei der Preußischen Regierung und dem
Bunde durch Oldenburgische Beamte vertreten zu
lassen.

Abg . Russell als Berichterstatter : Aus der schriftlichen
Begründung würden die Herren ersehen haben , daß der An¬
trag den Interessen des Landes entsprechen dürfte . Wie die
Sache liege , werde der braunschweigische Ministerresident auch
mit der Vertretung Oldenburgs beauftragt . Die Erfahrung
habe aber gezeigt , daß , sobald speciclle Interessen unseres
GroßherzogthumS in Frage kämen , die Hinsendung eines
SpccialvertreterS nothwendig sei, da nicht vorausgesetzt wer¬
den könne , daß ein fremder Beamter mit unseren Verhält¬
nissen bekannt sei. Bei der Besetzung der Richterstellen des
Leipziger Oberhandelsgerichts sei Oldenburg gar nicht berück¬
sichtigt , obwohl der braunschweigische Vertreter auch den An¬
trag Oldenburgs zu vertreten gehabt habe . Auch pccuniär
stände das Land sich hierbei besser , da der jetzige Resident
mit 1000 Thlr . besoldet werde , wenn aber nur im einzelnen
Falle ein Spezialvertrcter hingeschickt werde , eine so hohe
Summe nicht erforderlich sein würde . Der Posten sei ein
überflüssiger und deßhalb zu streichen . Auch käme in Betracht,
daß die preußische Kammer die Streichung des hiesigen preu¬
ßischen Gesandtschaftsposten beschlossen habe . Auch würden
die Verhandlungen meistentheils Wohl schriftlich geführt wer¬
den können und deßhalb ein besonderer ständiger Vertreter
nicht nothwendig sein.

Der Antrag 4 wird angenommen.

Zu dem Voranschläge der Ausgaben des Herzogtums
Z. 155 O ., betreffend die Kosten der Veranlagung und Er¬
hebung der Einkommensteuer , hat der Ausschuß folgenden An¬
trag gestellt:

Der Landtag wolle zu den Kosten der Veranlagung
und Erhebung der Einkommensteuer 3365 Thlr . für
1870 , 3175 Thlr . für 1871 und 3155 Thlr . für
1872 bewilligen.

Ter Antrag wird angenommen.

Desgl . zu Z. 3 desselben Voranschlags folgenden An¬
trag:

Der Landtag genehmige , daß als Beitrag zur Cen¬
tralkasse deS Großherzogthums für 1870 190,113
Thlr ., für 1871 231,000 Thlr . und für 1872
261 .492 Thlr . in den Voranschlag ausgenommen
werden.

Der Antrag ist bereits erledigt durch den obigen Beschluß
über die Centralausgaben.

Zu dem Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben
des Fürstenthums Lübeck sind folgende Anträge gestellt:

Zu Z. 9 der Einnahmen.

Nr . 1.

Der Landtag wolle für 1870/72 jährlich 13,600 Thlr.
3 gs. bewilligen.

Der Antrag wird angenommen.

Zu K. 1 der Ausgaben:

Nr . 2.

Der Landtag wolle genehmigen , daß zu den Aus¬
gaben des Großherzogthums 37035 Thlr . für 1870,
45000 Thlr . für 1871 und 50940 Thlr . für 1872
in den Voranschlag ausgenommen werden.

Der Antrag ist durch den obigen Beschluß über die Cen¬
tralausgaben bereits erledigt.

In dem Voranschläge der Einnahmen und Ausgaben
des Fürstcnthums Birkenfcld sind folgende nachträgliche An¬
träge gestellt.

Zu Z. 10 der Einnahmen:

Nr . 1.

Der Landtag wolle genehmigen , daß an Einkommen¬
steuer für die Finanzperiode 1870/72 jährlich 31500
Thlr . in den Voranschlag ausgenommen werden.

Hierzu hat der Abgeordnete Massing  folgende Anträge
gestellt:

Nr . 1.

Der Landtag wolle beschließen , daß der im Capitel III.
2 Z . 10 der Einnahmen pro 1870 , 1871 und

1872 vorgesehene Zuschlag von 500/g zur Einkom¬
mensteuer im jährlichen Betrage von 10,500 Thlr.
von der Einnahme abgesetzt und nicht erhoben werde.

Nr . 2.

Der Landtag wolle beschließen , daß für die Jahre
1870 , 1871 und 1872 statt 50 nur 25 «/<> als Zu¬
schlag zur Einkommensteuer erhoben werden.
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Die Anträge des Abgeordneten Mas sing  sind unter¬
stützt.

Abg. Masstng : Er habe sich bereits früher dahin aus¬
gesprochen, daß es eine Unmöglichkeit für das Fürstenthum sei,
noch einen Zuschlag von 500/g zur Einkommensteuer tragen.
Wenn es aber durchaus unmöglich sei, ohne einen Zuschlag
auszukommen, so glaube er, daß ein solcher von 25v/g ge¬
nügen werde. Am Schluffe der Finanzperiode bliebe nach
dem jetzigen Voranschläge ein Cassenüberschuß von 16,970
Thlr. ; wenn 250/g Einkommensteuer abgesetzt würden mit
15,750 Thlr., noch immer ein solcher von 1220 Thlr. und
glaube er deßhalb nicht, dasz bei Absetzung des Zuschlags ein
Mißverhältnis entstehen würde.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Er glaube nicht, daß
man die Vorlage der Regierung ablehnen könne. In Bir-
kenfcld sei man ebenso wenig als im Herzogthnme in der
Lage, einen Zuschlag von 500/g entbehren zn können. Er
gebe zu, daß derselbe drückend sei. Ader die Ausgaben müß¬
ten einmal gedeckt werden und überall spanne man die Steuer-
kraft an. Der Ileberschuß am Schluffe der Finanzperiode
komme nicht in Betracht. Auch verwende man ein Capital
von 45,000 Thlr. in dieser Periode, die davon noch übrig
bleibenden 17,000 Thlr. würden durch die durch die jetzigen Vor¬
lagen neu geforderten Ausgaben für dieJdarthalstraßeund den
Ankauf der Kaserne absorbirt. Aber das seien nützliche Aus¬
gaben und je mehr nützliche Ausgaben, desto besser. Denn
man wisse nicht, ob sie später noch einmal geboten würden.
Wenn die Finanzlage dann später einmal zu drückend werden
sollte, so könnten diese Ausgaben immer noch sistirt werden.

Abg. Eiffell: Es thue ihm Weh, daß er dem Massi ng-
schen Anträge nicht zustimmen könne. Wenn er sich die
Zahlen des Voranschlags vorführe, so komme er zu der Ucber-
zeugung, daß es ohne einen Zuschlag zur Einkommensteuer
nicht abginge, so sehr er auch seinem armen Ländchen eine
Erleichterung wünschen möchte. Der Kassenüberschußwerde
absorbirt durch den Kauf der Kaserne, durch Straßenbautcn
und die Erhöhung der Quote durch Ausfall in der Einnahme
aus Auctionsoerwaltung. Allerdings sei er mit dem Abgeord¬
neten Massivg  vollständig einverstanden, daß die Kosten der
Straßenbauten durch eine Anleihe gedeckt werden könnten, weil
dieselben außerordentlicheAusgaben seien, an deren Tragung
auch die zukünftige Generation Theil zu nehmen habe und die
man nicht ganz der gegenwärtigen zuwälzen könne. Aber
von dem Capitale von 45,000 Thlr. blieben noch so viel
übrig, um das Defizit zu decken und glaube er, daß, so lange
noch Baarmittel vorhanden, man nicht, wie Massing  es
wolle, zu Anleihen schreiten dürfe. Nach den allgemeinen
Prinzipien des Rechnungswesens könne er sich deßhalb nicht
entschließen, dem Anträge znzustimmen.

Abg. Massing : Er wolle nur bemerken, daß er an sich
gegen die Anlagen und Bauten nichts einzuwenden habe, aber
nicht wolle, daß die gegenwärtige Generation Alles trage.

Berichte. XVI. Landtag.

Es wäre hervorgehoben, daß Birkenfeld keine Schulden habe,
das sei aber nur sein Nachtbeil gewesen. Bei der Quote
wäre cs besser wcggekoinmen, wenn es welche gehabt habe.
In den 40ziger Jahren habe der Staalsrath Fischer  Bir¬
kenfeld verwaltet, ganz absolutistisch, aber doch wäre das Für¬
stenthum damals besser daran gewesen, als jetzt. Man habe
Straßen gebaut und dazu Anleihen gemacht, welche man jetzt
durch Zuschlag zu der Grundsteuer, durch Druck und immer
neuen Druck abgetragen habe. In dem jetzigen Voranschläge
seien über 40,000 Thlr. ausgeworfen für dauernde Zwecke.
Daß wir einen armseligen Prozeß gewonnen hätten, könne
doch kein Grund sein, diese Ausgaben durch Steuerdruck und
nicht durch eine Anleihe aufzubringen.

Abg. Eissel: Der Abgeordnete Massing  habe uns
vorgeführt, daß Birkenseld früher erhebliche Gelder für Stra¬
ßenbauten ausgegeben habe. Es sei wahr, Straßen seien
gebaut und die Gelder dazu angeliehen, aber man habe da¬
mals 5—IlMy zur Gesammtsteuer zuschlagcn müssen, um
diese Schulden wieder decken zu können. Jetzt sei die Sach¬
lage eine andere. Härten wir jetzt die 45,000 Thlr. nicht
mehr, so würde es gerechtfertigt sein und der Landtag würde
dem Fürstenthume nicht entgegentreten, wenn es für die Stra-
ßenbauten eine Anleihe aufnehmen wolle. Unter den jetzigen
Umständen aber könne er nicht für den Antrag stimmen, da
der Stcuerzuschlag nicht entbehrt werden könne zur Haltbar¬
machung der Kasse.

Abg. Müller : Er möchte beantragen, daß die Abstim¬
mung über die hier fragliche Position bis zur Abstimmung
über die nachträglich zum Cap. II . der Ausgaben geforderte
Ausgabe für die Idarthalstraße ausgesetzt werde. Die Bewilligung
dieser Ausgabe sei präjudiziell für die Höhe des Zuschlags.

AufVorschlog des Präsident erklären sich der Antragsteller
und der Landtag mit dieser Aussetzung der Abstimmung über¬
ein.

Der Antrag 2 deS Ausschusses lautet:
Nr. 2.

Der Landtag beschließe, daß als Beitrag zur Central¬
kasse des Großhcrzogthums:

pro 1870 — 19,752 Thlr.,
,, 1871 — 24,000 „
„ 1872 - 27,168 „

in den Voranschlag ausgenommen werden.
Der Antrag ist durch den obigen Beschluß über die Cen¬

tralausgaben erledigt.
Zum Z. 20 der Ausgaben hat der Ausschuß folgenden

Antrag gestellt.
Nr. 3.

Der Landtag wolle zum Ausbau einer Strecke der
Jdarthal -Straße , so wie zum Abtrage des s. g.
Katzenhügcls auf der Fischbach-Herrsteiner Thalstrahe
für 1871 6920 Thlr. und für 1872 die Summe von
1l,000 Thlr. bewilligen.
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Abg. Eissel: In dem ersten Voranschläge seien für den
Ausbau der Jdarihaistraße nur 7220 Thlr. für 1871 aus-
geworfen gewesen. Nachträglich aber sei diese Position auf
14.550 Thlr. erhöht worden. Die erste Beantragung von
7220 Thlr. habe nur den Ausbau der ersten Strecke von der
Kirschweiler Brücke bis zur Kirschweiler Mühle im Auge gehabt
und zugleich sei der Abtrag eines Berges im Orte Hettstein,
der für den Verkehr sehr viele Gefahren und Uebelstände mit
sich führe, projectirt. Der Provinzialrath habe hieraus Anlaß
genommen, den Ausbau beider Projectc zu beantragen und
zu diesem Zwecke die Summe auf 9250 bis 9750 Thlr . zu
erhöhen. Die Provinzialregierung habe sich damals nicht
einverstanden erklärt und den Ausbau der Strecke von der
Kirschweiler Brücke bis zur Mühle unter Verlegung der
Straße beantragt, während der Provinzialrath die Beibehal¬
tung des alten Straßeutractes gewollt hätte. Der Provinzial¬
rath habe den Ausbau der letztcru Strecke vorläufig abgelehut,
aber seine Gründe seien lediglich finanzielle Gründe gewesen.
Hätte er nun auch gewünscht, dasz die vom Provinzialrath
vorgeschlagencn Richtungen zur Ausführung kommen, so habe
er bei dem Widerspruche der technischen Behörden und der
Staatsrcgierung, sowie des Finanzausschusses doch keine Aus¬
sicht, mit einem entsprechenden Anträge durchzudringen, wes¬
halb er darauf verzichte. Dagegen müsse er der Staats-
regierung doch ans Herz legen, mildem Ausbau der Strecke
im Orte Hettstein bis zur nächsten Finanzperiode Anstand zu
nehmen. Wäre dieselbe auch für den Verkehr sehr hinderlich
und eine Ebennng geboten, so sei doch kein Geld vorhanden
und bitte er deßhalb die Staatsregiernng, mit diesem Baue
noch zu warten, zudem auch Seitens der Gemeinde Hettstein
Widerspruch gegen die Richtung erhoben worden.

Reg.-Coimnissär Steche: Da ein Gegenantrag nicht ge¬
stellt sei, so habe er keine Veranlassung, den mit dem Anträge
der Staatsregierung übereinstimmenden Ausschußantrag in
Schutz zu nehmen. Nur wolle er gegenüber dem Abgeord¬
neten Eissel , der bemerkt, daß der Provinzialrath sich nicht
mit der Regierung und den Technikern einverstanden erklärt
habe, anführen, daß der Ausschuß desselben zugegeben habe,
daß es sehr wünschenswert!) sei, die Strgße nach dem thener-
sten Plane ganz auszubauen, und lediglich aus finanziellen
Gründen eine Ermäßigung der .Kosten des Ausbaues der
Straße bei der Kirschweilec Brücke empfohlen habe, um zu¬
gleich auch die starke Steigung der Straße in Hettstein be¬
seitigen zu können. Aber der Umbau der ganzen Straßcn-
strecke zwischen der Kirschweiler Brücke und Mühle sei für
den Verkehr dringend lvünschenswerth und im Interesse der
Unterhaltung der Straße zweckmäßig, und deßhalb habe die
Staatsrcgierung den Umbau dieser ganzen Strecke in Aussicht
genommen. Zeige eS sich, daß mau nicht Geld genug habe,
so könne man im Nothfalle den Bau immer noch beschränken
und bis zur nächsten Finanzperiode ausschicbcn.

Die Abstimmung über Antrag 3 wird ausgesetzt.

Die Anträge4 und 5 lauten:
Nr. 4.

Der Landtag wolle genehmigen, daß zur Umänderung
der Kaserne in Birkenfeld in ein GerichtSgebäudefür
1870 2285 Thlr. in den Voranschlag ausgenommen
werden.

Nr. 5.
Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß für die Umänderung des GerichtSgcbäudes in
Birkcnfcld zu einer höheren Lehranstalt für 1870
850 Thlr. in den Voranschlag ausgenommen werden.

Abg. Eissel: Die Umänderung der Kaserne in ein Gc-
richtsgebände solle 2285 Thlr. kosten. Diese Ausgabe wünsche
er aus dem Voranschläge zu entfernen. Einmal besäße das
Fürstenthnm die Kaserne ja noch nicht und sei es doch eine
eigenthümliche Sache, Reparaturen vorzunehmen an einem
Gebäude, das noch nicht das seinige sei. Allerdings glaube
er, daß der Provinzialrath den Ankauf genehmigen werde.
Die Regierung wünsche die Kaserne zu einem Gerichtsgebäude
einzurichten. In der Stadt Birken seid seien die Ansichten
getheilt. Der Stadtrath in seiner Majorität wünsche das
Gebäude für die höhere Lehranstalt einzurichten und er theile
die Ansicht, daß cs hierfür geeigneter sei, als zum Gerichts¬
gebäude, jedenfalls werde das jetzige Gerichtsgebäude kein
gutes Schulgebäude werden. Die Kaserne läge Mitten in
der Stadt und besäße große Säle, in welche man die Bänke
nur hinein zu setzen brauche, um den Unterricht sofort be¬
ginnen zu können, während die Umwandlung zum Gerichts¬
gebäude große Kosten verursache. Doch diese Frage brauche
hier nicht erörtert zu werden. Er gebe zu, daß für die Ge¬
richtsbehörden die Erwerbung der jetzigen Kaserne zum Ge-
richisgebäude wünschenswerth sei, zumal da das Gefangenhaus
daneben liege. Allein seit 1856 hätten sie sich mit ihren
alten Räumlichkeiten begnügt und würden mit denselben auch
fernerhin noch auskommen, wenn nicht eine dringende Noth-
wendigkeit Vorlage, eine Acnderung zu treffen. Diese Aende-
rung könne aber erst dann eintreten, wenn die neue Civil-
prozeßorduuug ins Leben getreten sei. Dann würde cs sich
zeigen, ob die Stadt Birkenfcid der Sitz eines Landgerichts
werde oder nicht und ob im crstercn Falle es nöthig sei, ein grö¬
ßeres Gebäude zu erwerben. Bis dahin könne das Obergerichi
sich füglich in dem alten Gebäude behelfen. Er stelle dcßhaib
in Uebereiiistiimnung mit einem vom Provinziakrath gefaßten
Beschlüsse folgenden Antrag:

die Umänderung der Kaserne in Birkenfcid in ein
Gerichisgebände bis zur Einführung der Civilprozeß-
ordnnng für den Norddeutschen Bund ausznsetzen und
demnach die zu Z. 33 der Ausgaben ausgeworfenen
2285 Thlr. nicht zu bewilligen.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Schomanu : Auf die internen Fragen der Stadt

Birkcnfcld wolle er hier nicht eingehen. Wie es bei derartigen
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Fragen in der Regel geschehe, sei die Stadt in zwei Par¬
teien gespalten. Der eine Theil wolle die alte Kaserne zum
Schul-, der andere zum Gerichtsgebäude eingerichtet wissen.
Es käme aber in Frage, ob mau die Bewilligung generell
aussctze bis zum Jnslebcntreten der neuen Gcrichtsorgani-
satiou oder ob man für diese Finanzperiode die Mittel noch
disponibel halte. Denn auch vorher könne man wissen, ob
Birkenfcld sein Gericht behalten werde oder nicht und dann
sei die Staatsregiernng auch in der Lage, die nothwendige
Umänderung noch in dieser Finanzperiode vorzunehmen. Im
Jahre 1870 werde man dieselbe nicht angreifen, weil dis
dahin die Frage der Organisation nicht erledigt sei, vielleicht
aber sei dies im Jahre 1871 oder 1872 der Fall. Deßhaib
wolle er eine kleine Abänderung in dem Anträge des Abge¬
ordneten Eissel Vorschlägen, statt „1870" zu setzen./für
die Finanzperiode 1870/72."

Im Sinne wolle er dasselbe wie der Abg. E i sse l, aber
formell wolle er nicht weiter gehen, als für diese Finanzperiode.

Der Antrag des Abg. Schomann  ist nicht unterstützt
und kömmt deshalb nicht in Betracht.

Abg. Eissel: Er mochte seinen Antrag aufrechterhalten.
Man sollte bedenken, daß, wenn jetzt die 2285 Thlr. Reparatur-
kostcn ausgegebcn würden und es sich später zeige, daß kein
neues Gcrichtsgebäude nöthig sei, diese 2285 Thlr. wegge¬
worfen seien. Er hoffe allerdings, daß Birkenfeld ein Land¬
gericht bekäme, aber wo sei die Gewißheit? Die Sache habe
gar keine Eile. Mehr als einige Unbequemlichkeitender
Gerichtsbehörden müsse die finanzielle Seite maßgebend sein.
Innerhalb der nächsten Finanzperiode werde nicht leicht bereits
die neue Organisation ins Leben treten. Wenn man dies
mit Sicherheit annehmen tonne, so wäre die Sachlage aller¬
dings eine andere. Nach dem aber, was man jetzt höre,
sei nicht daran zu denken.

Abg. Ahlhorn : Nachdem über die Lokalverhältnisse ge¬
sprochen und auch Herr Schomann  theilweise zugestimmt
habe, werde er für seine Person für den Antrag des Abge¬
ordneten Eissel stimmen. Man solle sich an das Gebäude
nicht binden, als dis man bestimmt wisse, ob Birkenfeld ein
Landgericht erhalte oder nicht. Vom NegierungStischesei der
Antrag nicht bekämpft und müsse er deßhalb das Einverständ¬
nis der Regierung annehmen.

Abg. Massing : Auch er sei entschieden für den Antrag
des Abg. Eissel . Wenn wir jetzt die Gelder bewilligten,
so sei das weggeworfenes Geld. Die Kaserne würde nicht
weglaufen. Am besten sei sie für eine Schule geeignet; wo
Leute von 5 oder 6 Fuß sich aufhielten, da gingen auch Leute
von 4 Fuß hinein. Man brauche in die Räume nur einfach die
Schulbänke hineinzusehen. Das jetzige Gerichtsgebäude dagegen
genüge vollkommen. Die Richter säßen bequem und wurden
nicht genirt. In dem oldcnburgischen Gerichtsgebäude wäre
kein so großes Auditorium, wie dorten. Nach dem jetzigen
Plane würde das Schulgebäude am Ende der Stadt kommen.

Man solle lieber die Kaserne dazu nehmen, bei welcher ein
Eyercier- und Turnplatz gleich dabei sei.

Der Antrag des Abg. Eissel wird angenommen und
sind damit die AuSschnßanträge4 und 5 erledigt. Der Aus-
schußanirag3 wird angenommen.

Sodann werben die Anträge deS Abg. Massing
Nr. 1 und 2 abgelehnt. Nr. 3 ist damit beseitigt. Der
Ausschußantrag Nr. 1 wird dagegen angenommen.

Hiermit ist die erste Lesung der sämmtlichcn Voranschläge
beendigt und wird die Frist zur Einbringung von Anträgen
zur zweiten Lesung aus morgen Mittag 12 Uhr bestimmt.

Ans Wunsch des Herrn Regierungs- CommissärS wird
die Reihenfolge der Gegenstände der Tagesordnung verändert.
Nr. 8 wird im Einverständnisse mit dem Berichterstatter ab¬
gesetzt und kommt zunächst zur Verhandlung.

II. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬
schusses , betr . die P et i t i on der S t a dt F r i esop t he
wegen Zurückerstattuug von  C ha uss eeba n ko st en.

Der Ausschuß beantragt:
Nr. 1.

der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord¬
nung übergehen,

Nr. 2.
der Landtag wolle in Erwägung, daß die Petition
der3 Gemeinden des Sagterlandes, Chausseebau betref¬
fend, der Staatsregiernng zur etwaigen Berücksichtigung
empfohlen ist, die Staatsregierung ersuchen, diejenigen
Ueberschüsse, Weiche bei Herstellung der Chaussee von
Cloppenburg nach Friesoythe nicht zur Verwendung
gekommen sind, der Stadt Friesoythe und den 3 Ge¬
meinden des Sagterlandes bei den von diesen zum
Bau einer Chaussee von Friesoythe durch das Sagter-
land etwa zu leistenden Beiträgen in Anrechnung zu
bringen.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Bereits im VI. Land¬
tage 1853 sei die hier fragliche Angelegenheit zur Sprache
gekommen. Damals sei für den Bau einer Chaussee von
Cloppenburg nach Friesoythe eine bestimmte Summe von der
Staatsregierung beantragt und vom Landtage bewilligt, dabei
aber den Leuten zur Bedingung gemacht, den Wegkörper her¬
zustellen und die Steine zu angemessenen Preisen zu liefern.
Dieser Preis der letzteren sei nachher durch Vereinbarung
zwischen der Staatsregiernng und den Gemeinden auf 12^ gs.
pro Tonne festgesetzt. Cloppenburg habe sich beeilt, seine
Strecke fertig zu machen, allein Friesoythe verzögerte den Bau.
Hernach aber sei es gekommen, daß die Steine im Preise
stiegen und nicht mehr für 12^ gs. zu beschaffen waren.
Die Stadt hätte sich sodann an die Staatsregierung gewandt,
um von ihrer Verpflichtung, die Steine zu 12^ gs. zu lie¬
fern, entbunden zu werden. Im Jahre 1863 habe darauf
die Staatsregierung beim Landtage beantragt, statt 12s-'2 gs.
der Stadt 18^ gs. zu bewilligen, wodurch für die Staatskasse
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eine Mehrausgabe von 5800 Thlr. entstanden sein würde. Die
Stadt Friesoythe hätte aber außerdem noch 7000 Thlr. zahlen
müssen, da die Steine nicht für 18^ gs. zu haben waren. Der
Finanzausschuß aber habe damals die Neberzeugung gehabt, daß
auch bei einem Eingehen auf diese Propositionen der Bau
noch immer verzögert werden würde. Aber Cloppenburg sei
mit seiner Strecke bereits fertig gewesen und habe mit Recht
auf den Ausbau der weiteren Strecke gedrängt. Deßhalb
habe der Ausschuß einen Antrag beim Landtage befürwortet,
dasz die Stadt Friesoythe bei einer Einzahlung von 7200 Thlr.
in die Staatskasse von ihrer Verpflichtung entbunden werden und
der Staat sodann den Weiterbau der Chaussee übernehmen solle.
Der Landtag habe den Antrag angenommen und seien daraus
von der Stadt Friesoythe die 7200 Thlr. eingezahlt. Nach¬
her habe sich durch günstige Umstände herausgestellt, daß die
Chaussee billiger herzustellen sei. Die Steine hätten zwar über

gs. und zwar 20 bis 22 gs., aber nicht, wie veranschlagt,
25 gs. gekostet. So wären die 7200 Thlr. nicht zur Ver¬
wendung gekommen. Nach seinem Dafürhalten hätte die
Staatsregierung damals nicht mit der Vorlage kommen und
unberechtigte Hoffnungen machen sollen. Dann hätten die
Friesoythcr sich schon von selbst beruhigt. Ein wirkliches
Recht aus Rückzahlung der nicht verwandten Gelder aber
hätten dieselben nicht. Deßhalb habe der Ausschuß in Betreff
der Petition den Ucbergang zur Tagesordnung beantragt.
Nun komme aber eins hinzu. Die drei sagterländischen Ge¬
meinden hätten um Staatszuschuß zu einer Chaussee von
Friesoythe durch bas Sagterland an die Eisenbahn pctitionirt
und sich erboten, den Wegkörper herzustellcn. Auf Grund der
alten münsterschen Wegeordnung werde hierzu das ganze Amt
Friesoythe herangezogen. Der Landtag habe die Petition
zur Bewilligung eippfohlcn, da die Petenten bedeutende Opfer
zu bringen bereit seien und neben der Herstellung des Weg¬
körpers auch die Steine anfahren wollten. Nach dem jetzigen
Prinzipe aber könnten keine Staatszuschüsse bewilligt werden,
wenn die Gemeinden selbst nicht etwas thäten. Der Ausschuß
habe aber geglaubt, daß das, was die Friesoythcr damals
über den Anschlag bezahlt hätten, jetzt bei dieser Chaussee
zur Verwendung kommen könnte; die Stadt Friesoythe habe
ebenfalls Nutzen von derselben. Er empfehle deßhalb, die
Ausschußanträge anzunehmen.

Rcg.-Commissär Steche: Nur ein Paar Worte. Wenn
der Herr Vorredner der Staalsregierung zum Vorwurf mache,
daß sie durch ihre Vorlage im Jahre 1864 bei der Stadt
Friesoythe Hoffnungen erregt habe, welche nicht in Erfüllung
gegangen seien, so könne er nicht zugebcn, daß in dieser Hin¬
sicht der Staatsregierung ein Vorwurf treffe. Wiederholt,
wären an die Staatsregierung dringende Petitionen gekommen.
Nachdem sich ergeben, daß die von dem Landtage bewilligten
5600 Thlr. überall nicht erforderlich gewesen, vielmehr noch
einige 100 Thlr. von den von der Stadt gezahlten 7200 Thlr.
nicht zur Verwendung gekommen seien, habe es nur der

Billigkeit entsprechend geschienen, der Stadt einen Theil, etwa
die Hälfte, der von ihr ongeliehenen und aufgebrachten Summe
zu erstatten. Der Finanzausschuß habe damals in seiner
Mehrheit den Antrag der Staalsregierung abgelehnt und so
fei beschlossen worden, während eine Minderheit 1200 Thlr.
bewilligen wollte. Wenn jetzt der Ausschuß beantrage, daß
der nicht zur Verwendung gekommene Uebcrschuß für eine
Chaussee von Friesoythe durchs Sagterland benutzt werden
solle, so sehe er keinen Grund ein, das , was die
Friesoythcr zuviel eingezahlt hätten, den Sagtcrländern zu
Gute kommen zu lassen. Der Herr Vorredner spreche von
bedeutenden Opfern, welche die Sagterländischen Gemeinden
bringen wollten. Davon habe er in der Petition, die an die
Staalsregierung gerichtet sei, nichts gefunden. Jedenfalls
könne er den Ausbau dieser3 Meilen langen Strecke nicht
in Aussicht stellen, wenn nicht van den Gemeinden ganz bedeu-
tendeAncrbietungen gemacht würden. Der Stadt Friesoythe aber
würde hierdurch wenig geholfen, und wisse er nicht, aus wel¬
chem Grunde das von dieser zuviel Gezahlte jetzl bei dieser
Chaussee wieder ausgegeben werden sollte.

Abg. Ahlhorn : Er habe nur gesagt, daß die Sagler-
ländcr die Steine anfahren, nicht daß sie dieselben liefern
wollten, er glaube indcß, daß sie sich auch noch zu größeren
Opfern verstehen würden. Der Regierungs- Commiffar habe
gesagt, daß die Gemeinden Opfer bringen müßten, aber dann
müßten auch wir ihnen die Sache erleichtern und das Opfer
anrechnen, was die Stadt Friesoythe gebracht habe. Friesoythe
habe keinen Rechtsanspruch auf Rückerstattung, sie habe nach¬
zahlen müssen, weil sie ihrer Verpflichtung nicht nachgekommen
sei. Der Ausschuß habe jetzt einen Ausweg gefunden. Auch
die Stadt Friesoythe Profilire dadurch, daß die Chaussee ge¬
baut werde und werde vielleicht noch mehr hergcben. Wenn
nur überhaupt gebaut würde, das sei die Hauptsache.

Abg. Selkmann : Er könne nur sein Bedauern aus¬
sprechen, daß, wie man eben vom Negierungstische vernom¬
men habe, die Inangriffnahmeder Chaussee durchs Sagter¬
land noch in Weiler Ferne liege. Er habe gehofft, daß die
Staalsregierung mit viel mehr Lust und Kraft für diesen
Bau eintreten werde. Das Sagterland habe dadurch, daß
es von den Chausseen und der Eisenbahn umgangen sei, so
viel verloren, daß, wenn nicht bald durch eine Chaussee ab¬
geholfen werde, der Staat Zuschüsse zu den Armenkosten werde
geben müssen. Er wisse noch sehr Wohl die Zeit , wo das
Sagterland ein verhältnißmäßig wohlhabender Landestheil
gewesen sei, als nämlich die Chaussee von Cloppenburg nach
Friesoythe und von Oldenburg nach Leer noch nicht dagewesen
seien. Der Handel und Verkehr des Sagterlandes gehe auf
Ostfriesland hin. Das habe abgenommeu und daher das
stetige Zurückgehen des Wohlstandes. Wenn der, Herr Re-
gierungs-Commissar behaupte, daß die Stadt Friesoythe kein
großes Interesse an dem Zustandekommen der Chaussee habe,
so glaube er das nicht, stimme vielmehr mit dem Abg. Ahl-
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Horn  überein, daß sie durch die Chaussee allerdings profitier,
indem für den Verkehr ein Weg nach Norden eröffnet sei,
während jetzt die Chaussee in eine Sackgasse verlaufe. Eine
bedeutende Strecke, wenigstens eine halbe Meile, ginge außer¬
dem durch das Gebiet der Stadt Friesoythe.

Reg.-Commissär Steche : Er bezweifelte, daß die Stadt
Friesoythe ein wesentliches Interesse für das Zustandekommen
dieser Chaussee habe und große Opfer für dieselbe zu bringen
geneigt sein werde. Er glaube, daß für sie eine Chaussee
nach Oldenburg, vielleicht über Zwischenahn, von viel größe¬
rem Wcrthe sei. Den Sagterländern könne auch nicht viel
daran liegen, eine Chaussee nach Friesoythe zu bekommen,
abgesehen davon, daß dieses ihr Gerichtsort sei. Ihr Interesse
weise sie aus cine Zuwcgung nach der Oldenburg-Leerer Eisen¬
bahn hin. Die Stadt Friesoythe habe sich an der Petition
der Sagterländer nicht bethciligt. Diesen sollte zunächst ge¬
holfen werden durch die Herstellung eines wasserfreien Weges
nach Detern. Ein guter fahrbarer Sandweg werde für die
nächsten Jahre genügen. Ob eine spätere Chaussirung in
Aussicht zu nehmen sei, könne mau nicht übersehen. Für
diese Finanzperiode aber fehle es jedenfalls an Mitteln, und
habe deßhalb die Staatsregierung eine Vorlage nicht gemacht.

Abg. Selkmann : Die Bemerkung des Herrn Negierungs-
Commissärs, daß den Friesoykhcrn daran läge, möglichst schnell
nach Oldenburg zu kommen, müsse er bestreiten. Er glaube,
daß man Wege dahin legen müsse, wohin die Verkehrsverhältnisse
drängten. Nach Oldenburg zum Obergerichte könnte man auch
auf einem Sandwege fahren, daß aber der Hauptvcrkehr des
Sagterlandes nach Ostfriesland gehe, sei eine bekannte Sache.

Abg. Ahlhorn : Er sei vom Regierungstische aus nicht
überzeugt worden. Man müsse den Leuten Helsen und die
Sache im Auge behalten. Die Staatsregierung möchte dem¬
nach noch Verhandlungen anknüpsen, ob die Gemeinden nicht
auch noch die Steine zu einem billigen Preise liefern wollten.
Daß sie Opfer bringen müßten, sei selbstverständlich. Deßhalb
habe der Ausschußantrag seine volle Bedeutung.

Die Ausschußanträge werden angenommen. Nr.2 ein stimmig.
III. Mündlicher Bericht des Petitionsaus¬

schusses über die Petition des Ausschusses
der Capellen gemeinde Garrel -Beverbruch , betr.
Trennung der Ca Pellen ge mein de Garrel -Bever¬
bruch von der Gemeinde Crapendorf.

Der Ausschuß beantragt:
der Landtag wolle die Petition des Ausschusses der
Capellengemeinde Garrel-Beverbruch der Großherzog¬
lichen Staatsregierung zur dringenden Berücksichtigung
empfehlen.

Abg. von Hammel als Berichterstatter: Tie Capellen¬
gemeinde Garrel-Beverbruch sei 1400 Seelen groß und habe
seit 60 Jahren den Wunsch geäußert, Von der Gemeinde
Crapendorf getrennt zu werden. Crapendorf habe sich damit
einverstanden erklärt. Die Petenten hätten gehofft, daß noch

in dieser Session dem Landtage eine Vorlage zugehen würde,
weil sie befürchteten, daß sie noch zu dem neuen Pfarrhause
in Cloppenburg beitragen müßten. Dcßhalb habe der Aus¬
schuß den Antrag gestellt:

die Petition der Staatsregierung zur dringenden Be¬
rücksichtigung zu empfehlen.

Reg.-Commissär Barnstedt : Er wolle nur thaisächlich
bemerken, daß die Staatsregierung über die Trennung der
Gemeinde Garrel-Beverbruch' von Crapendorf noch in dieser
Session eine Vorlage machen würde, wenn eS nicht bereits
zu spät geworden wäre. Die Verhandlungen seien erst vor
14 Tagen zum Abschlüsse gekommen und würde dcßhalb in
der nächsten Session ein Gesetzentwurf eiugebracht werden,
da das Bedürfniß der Trennung anerkannt sei. Dringend
sei übrigens die Sache nicht- Die Gemeinde Garrel -Bever¬
bruch sei etwas zurückgekommen. 1867 habe daselbst ein
großer Nothstand geherrscht und jetzt baue mau eine neue
Kirche für 20,000 Thlr. Die Sache sei nicht so eilig. Aber
da einmal der Wunsch einer Trennung bestände, so würde
man schon in der jetzigen Session eine Vorlage eingebracht
haben, wenn nicht die Rücksicht auf den Landtag selbst davon
abgehaltcn hätte.

Abg. Selkmimn : Es gereiche zu seiner großen Befriedi¬
gung, daß, wie er soeben vom Regierungstische vernommen,
die Sache soweit geordnet sei, daß, wenn nicht die Zeit zu
sehr vorgerückt wäre, bereits an den jetzigen Landtag eine
Vorlage gebracht sein würde. Damit die Sache aber nicht
weiter verzögert werde, müsse man die Staatsregierung er¬
mächtigen, auch ohne den Landtag vorzugehen und zu diesem
Zwecke stelle er den Antrag, dem Äusschußantrage folgendes
nachznfügen:

„und dieselbe zu ermächtigen, die Trennung derCapellcn-
gcmcinde Garrel-Beverbruch von der Gemeinde Crapen¬
dorf und die Constitilirung der ersteren zu einer selbst¬
ständigen kirchlichen und politischen Gemeinde im
Verorbnungswege zur Ausführung zu bringen.

Der Antrag ist genügend unterstützt.
Reg.-Commissär Barnstedt : Er sei zweifelhaft, ob die¬

ser Zusatzantrag annehmbar sei. Das Gesetz schreibe vor,
daß eine Theilung von Gemeinden nur auf Grund eines
Gesetzes erfolgen könne. Eine Abänderung dieser Bestimmung
sei nur durch ein Gesetz möglich. Der Staatsregierung könnte
an sich dieser Weg ja nur angenehm sein, wenn er überhaupt
möglich wäre. Die Sache habe etwas länger als gewöhnlich
gedauert, weil die kirchliche Trennung nicht ohne die politische
und umgekehrt die politische nicht ohne die kirchliche zu be¬
wirken sei und dcßhalb noch Verhandlungen mit dem bischöf¬
lichen Offiualate in Vechta angeknüpft werden mußten. Jetzt
sei die Sache soweit beordnet, daß die Zustimmung des Bischofs
erfolgt sei. In den Gemeinden selbst sei die Stimmung sehr
getheilt. In Beverbruch sei man dagegen und nur der
Kirchenausschnß zu Garrel betreibe sehr die Trennung. Das
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wäre auch noch ein Grund, die Trennung nicht sehr zu be¬
eilen, damit die Gegner derselben sich noch besinnen könnten.

Abg. AhihoiM: Er finde kein Bedenken dabei, daß die
Staatsregiernng ans dem Berordnungswege vorgiuge, zumal
wenn sie vorher ausdrücklich dazu ermächtigt sei. Im klebrigen
könne sie auch ans Art. l37 des Staatsgrundgesetzes fußen
und nach vorheriger Anhörung des ständigen Landtagsaus-
schusses auf dem Berordnungswege die Trennung bewirken.

Reg.-Commissär Barnstedt : Er glaube nicht, daß ein
bloßer Antrag ein publizirtcs und promulgirtes Gesetz ersetzen
könne.

Der Ausschußantrag wird angenommen. Ebenso der
Antrag des Abg. Selkmann.

IV . Antrag des  Abg . Massing , betr . die Aus¬
legung der Art.  25 Abs. 1 und 35 der Gemeinde-
ordnung für das Fürst ent hum Birken selb vom
24 . April1855.

Der Abg. Massing  hat folgenden Antrag gestellt:
Der Landtag wolle Großherzogliche Staatsregiernng
ersuchen, die betreffenden Behörden anzuweisen, daß
sie bei Handhabung der Artikel 25 Abs. 1 und 35
der Birkenfeldcr Gemeinde-Ordnung von folgender
Interpretation derselben auszugehen haben:

1) daß der Art. 25 Abs. 1 sich lediglich auf den
Gemeinderath, nicht aber auch auf den Gemeinde-
Vorstand bezieht, d. h. daß Jemand Mitglied
des Gemeinde- Raths  sein kann, wenn auch
die in diesem Artikel genannten Verwandten Mit¬
glieder deS Gemeindcvorstan des sind;

2) daß der Artikel 35 hinsichtlich der sechsjähri¬
gen Dienstzeit  des Gemcindevorstandes so
zu verstehen sei, daß, wenn ein Mitglied desselben
(Schöffe oder Beisitzer) während  seiner Dienst¬
zeit aus irgend welchem Grunde aus dem Dienste
scheidet, sein Nachfolger nur für diejenige Zeit
gewählt wird, welche seinem ausgeschiedcncN
Amlsvorgänger noch an dessen sechsjährigen
Dienstzeit gefehlt hat, und daß nach Ablauf
dieser Zeit die regelmäßige Erneucrungs- Wahl
des ganzen  Gemeindcvorstandcs geschehen muß,
so daß also die regelmäßigen Erneuernngswahleu
der sämmtlichen Gemeindevorständedes Fürsten-
thums alle sechs Jahre ebenso zu geschehen ha¬
ben. wie dies auch beim Gemeinderath alle drei
Jahre geschieht;

3) daß bei der, in demselben Art. 25 vorgeschriebe¬
nen, Wahl des Gemeinde- Vorstandes(Schöffe
und Beisitzer), sofern der mit Stimmenmehrheit
Gewählte die Wahl nicht annimmt, oder von
der Behörde nicht bestätigt wird, in diesem Falle
eine Neuwahl vorgcnommen werden muß, nicht
aber, daß nur derjenige  als gewählter Schöffe

oder Beisitzer zu betrachten ist, der nach dem
zuerst Gewählten die meisten Stimmen erhal¬
ten hat. Massing.

Unterstützt von Stradthoff . von Hammel.
Abels . Propping . Lengler.

M otivc.
Die in das Gemeindeleben deS Fürstenthums so oft als

tief eingreifende Gemeinde- Ordnung vom 24. April 1855
ist seither von der betr. Behörde hinsichtlich oben genannter
Artikel verschiedenartig und, nach der Ansicht vieler Eingesesse¬
nen, nicht nach dem wahren Sinne dieses Gesetzes gehand-
habt worden, weshalb Antragsteller nicht unterlassen zu dürfen
glaubte, dem versammelten Landtage obigen Antrag zu unter¬
breiten.

Der Abg. Eissel  hat dazu folgende erläuternde Be¬
merkungen aufgesetzt:

Das aus den Grund erlassener genereller Bestim¬
mungen beobachtete Verfahren im Fürstenthum Birkcn-
fcld ist in den angeregten Punkten folgendes:

acl 1. Die Vorschrift deS Art. 25 der Gemeinde-
Ordnung, daß Vater und Sohn, Großvater und Enkel,
Schwiegervater und Schwiegersohn, sowie Brüder nicht
zugleich Mitglieder des Gemeinderaths sein dürfen,
findet auch auf die Wahlen der Schöffen und Beisitzer
Anwendung und können somit die bezeichnten Verwandten
nicht gleichzeitig Schöffe und Beisitzer, noch Schöffe,
Beisitzer und Mitglieder des Gemeinderaths sein.

aä 2. Die Bestimmung des Art. 24 der Gemeinde-
Ordnung hinsichllich der Dienstzeit neu erwählter Mit¬
glieder des Gemeinderaths, welche an die Stelle aus-
geschiedener eiutreten, findet auf die Neuwahl von
Schöffen und Beisitzer keine Anwendung. Die Dienst¬
zeit der letzteren dauert vielmehr nach der im Art. 35
ibiä . ganz allgemein gegebene Vorschrift, von der
Wahl angerechnet, ununterbrochen6 Jahre.

uä 3. Beim Wegfällen eines zum Schaffen, Bei¬
sitzer oder Gemeinde- Verordnten Gewählten findet
während des Wahlverfahrens  eine Neuwahl
nicht Statt , sondern es tritt dasjenige Gemeinde-Mitglied
in die Stelle des Ausfallenden, welches die nächstmeisken
Stimmen erhalten; erfolgt jedoch nach beendigtem
Wahlverfahren  ein Ausscheiden, dann ist ein Ein-
rücken des Nächstgcwählten unzulässig und wird eine
Neuwahl vorgenommen.

Abg. Massing : Die Gemeindeordnung des Fürsteuthums
sei unstreitig daS beste und tiefeingreifendste Gesetz, welches
wir hätten. Die Selbstständigkeit der Gemeinde in der Füh¬
rung ihres Haushaltes und der Wahl ihrer Vertreter sei
gesichert, eine Selbstständigkeit, die in vielen anderen Staaten
noch vergeblich angestrebt werde. Aber bei der Ausführung
ihrer Artikel herrschten verschiedene Ansichten und die Regie-
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rung, verfahre ebenfalls verschieden. Er sei weit entfernt» bei
der von ihm gegebenen Auslegung als Jurist auszugehen.
Was er beantragt habe» entspringe aus seiner langjährigen
Erfahrung als Gemeindevorsteher. Der erste Antrag betreffe
das verschiedene Verfahren der Regierung bei den Wahlen
zum Gemeinderathe. Im Jahre 1866 sei in einer Gemeinde
hier der Fall vorgekonnnen, daß ein in den Gemeinderath
Gewählter nicht acceptirt sei, weil er einen Bruder in dem
Vorstände habe. Zn derselben Zeit sei in seiner Gemeinde
ein solcher Fall vorgekommen, den man aber habe bestehen
lassen. Die ersterc habe sich an die Regierung gewandt, aber
erst nach 20 Monaten den Bescheid erhalten, baß die Sache
jetzt durch Neuwahl erledigt sei. Er wolle durchaus nicht
behaupten, daß eS zweckmäßig sei, daß der, welcher ein Mit¬
glied des Gemeinderaths sei, einen Bruder im Vorstande
habe.

Besonders in den kleinen Gemeinden sei es viel besser,
daß, wenn Einer im Vorstände säße, kein Anderer aus der
Familie in den Gemeinderath gewählt würde. Es gäbe Ge¬
meinden von nur 20 Bürgern, ein Viertel von ihnen bekleide Ge¬
meindeämter, und da sei die Vetterschaft sofort beisammen.

Der zweite Antrag aber sei der wichtigste, der Gemeinde-
Vorstand werde auf 6 Jahre , der Gemeinderath auf 3 Jahre
wählt. Nun sage die Regierung, wenn Jemand aus dem
Dienste träte, sei es durch Tod oder durch Absetzung, und ein
neuer gewählt werde, so solle dieser vom Tage seiner Wahl
an 6 Jahre bleiben, ohne Rücksicht ans die inzwischen einge¬
tretenen Neuwahlen der Anderen. Man behaupte, daß im
Herzogthum und im Fürstenthum Lübeck dasselbe gelte, aber
da habe man auch keine Beisitzer, während wir in jeder Ge¬
meinde einen oder mehrere Beisitzer hätten. Der Geineinde-
vorstand nehme eine wichtige Sielte in Bezug auf den Ge¬
meindehaushalt ein. Jetzt sei aber die Gemeinde nicht in der
Lage, alle 6 Jahre neu zu wählen und ihren Vorstand zu
rckrutiren, wie sic wünsche. Wer als Gemeindevorstand ge¬
wählt werden wolle, müsse sich vorher viel in dem Gemeinde-
Haushalt nmgcsehen haben. Deßhalb sei es angemessen, den
als Vorstand ans dem Gemeinderath zu wählen, der sich
während3 Jahre in demselben als tüchtig bewährt habe.
Man solle deßhalb Freiheit geben, den Gemeindevorstand alle
6 Jahre ans dem Gemeinderath zu ergänzen. Die Gemeinde
werde dann die richtige Persönlichkeit schon treffen.

Der dritte Antrag beträfe die Wahl selbst. Die Re¬
gierung verfahre bei dieser verschieden. Wenn der, welcher
zuerst gewählt sei, ablehne, so nähme sie nicht den, welcher
zunächst die meisten Stimmen erhalten habe, sondern ordneie
eine Neuwahl an ; wenn aber diese statrgefnndcn, nähme sie
nicht den jetzt gewählten, sondern den, welcher früher die zweit¬
meisten Stimmen erhalten habe. Den Petitionen, welche da¬
gegen einliefen, habe sie dann allerdings nachgegeben, aber
das seien neue Unregelmäßigkeiten, die nicht im Sinne des
Gesetzes seien. Deßhalb empfehle er seinen Antrag.

Reg.-Commissär Barnstedt : Der Antrag sei für die
Staatsregierung nicht Wohl acceptirbar und bitte er den An¬
tragsteller, denselben znrückzuziehen. Auf eine Beschwerde
gegen die Provinzialrcgierung einzngehen sei unmöglich, da
man keine Zeit gehabt habe, den Bericht derselben einzuziehen.
Auch sei keine Beschwerde an die Staatsregiernng gekommen
und dieselbe deßhalb. nicht in der Lage einzngreifen. Hatte
die StaatSregierung Gelegenheit gehabt, in einem concreten
Falle ihre Ansicht abgeben zu können, dann hätte eine vielleicht
falsche Auffassung berichtigt werden können. Nun aber läge
die Sache so, daß die Staatsregiernng interpcllirt und ein
Antrag auf authentische Interpretation gestellt sei. Das ginge
aber unmöglich. Der Landtag könne die Staatsregiernng
nicht ersuchen, daß sie einseitig interprctire. So lange keine
Beschwerde varläge, sei eine Entscheidung nicht statthaft.

Abg. Schoruarm: Er habe nicht die Absicht, dem An¬
träge des Abg. Massing  sachlich enlgegenzuireten. Soweit
er das Gesetz gelesen habe, stimme er mir dem Anträge über¬
ein. Nur in formeller Beziehung müsse er dem Anträge ent-
gegentrcten, da derselbe so nicht annehmbar sei. Derselbe
ersuche die Staatsregierung, die Behörden anznweisen, bei der
Handhabung der Gesetze so oder so zu verfahren. Die Staats¬
regierung aber habe keine Macht, den unteren Behörden eine
solche Anweisung zu geben, daß sie aus einfache Verfügungen
hin ihre Ansichten unlerordnen. Eine solche Macht dürfe
man dem Ministerium nicht beilegen. Ter einzige Weg, einen
Ausspruch desselben über derartige Fragen herbeizuführen und
ihre Prüfung zu veranlassen, sei der Weg der Beschwerde.
Erst wenn der regelmäßige Jnstanzenzug betreten und die
obere Behörde entschieden habe, seien die unteren verpflichtet,
ihre Auffassung unterzuordnen.

Eine andere Frage sei die der authentischen Interpreta¬
tion. Aber auch zu diesem Mittel dürfe man nur greifen,
wenn der regelmäßige Jnstanzenzug bereits durchgemacht sei.
Lediglich aus diesem formellen Grunde bitte er über den An¬
trag zur Tagesordnung überzugehen, nicht ihn abzulehnen, damit
man nicht sagen könne, daß wir sachlich anderer Ansicht
seien. Nur so, wie er gestellt, könne er ihn nicht für zulässig
halten.

Abg. Eissel: Auch er sei der Ansicht der Staatsregie¬
rung und des Abg. Schomann,  daß in formeller Beziehung
allein der Beschwerdeweg der richtige sei. Er wolle deßhalb
dem Antragsteller anheungeben, den Antrag znrückznziehen.
Zur Motivirnng der Tagesordnung sei ausgesprochen, daß
zunächst der Beschwerdeweg erschöpft werden müsse, er wünsche
aber doch, daß die Regierung schon aus der Stellung des
Antrages Gelegenheit ziehen möge, die Probinziatregiernng
zum Berichte auszufordcrn und die feste Praxis, die sich hier
gebildet habe, derselben mitzniheilen. Ans diese Weise würde
die Sache am einfachsten zum Abschlüsse gebracht.

Reg.-Commissär Barnstedt : Tie Staatsregiernng würde
sehr gerne bereit sein, die Regierung in Birkenfeld znm Be-
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richte aufzuforden und auch ihre Ansicht auszusprechen. Ent¬
scheiden wurde sie allerdings nicht können, wenn nicht der
Weg der Beschwerde eingcschlagcn werde. Wenn der Abg.
Massing  bei dieser Zusicherung seinen Antrag zurückziehen
wolle, so werde er sie gerne abgeben.

Der Abg. Massing  zieht seinen Antrag zurück und ist
die Sache damit erledigt.

V, Bericht des Finanzausschusses , betr . das
Gehalts regulativ.

Die Ausschußanträge1 und 2 lauten:
Nr. 1.

Bei der Gchalts-Regulirung der HülfSarbeiter und
Sekretäre werde statt: „3 jeder 420—800" gesetzt:
„3 jeder 500—800"

Nr. 2.
Die Positionen unter I. 1. und die beigefügten Be¬

merkungen mit der beschlossenen Aenderung anzu-
neh men.

Abg. Ahlhorn : Nur ein Paar Worte über das Ver¬
halten des Ausschusses. Der letzte Landtag habe die Staats¬
regierung um Einbringung einer Vorlage, betr. die Revision
des Gehaltsregulativs, womöglich unter Zugrundelegung des
Systems der festen Gehaltssätze, ersucht. Die jetzige Vorlage
aber behalte das alte Zulagesystem bei. Der Ausschuß habe
zuerst Wohl8 Tage lang Berechnungen aufgestellt, um das
System der festen Gehaltssätze durchzuführen, aber gefunden,
daß in diesem Falle bedeutende Mehrausgaben nothwendig
sein würden. Die Mehrheit des Ausschusses habe dann gar
nicht auf die Vorlage cingchen wollen, sei aber doch davon
abgekommen, weil die Staatsregierung auf das Bereitwilligste
den Wünschen des Ausschusses cntgegengekommen sei. Der
Ausschuß habe zunächst Gelegenheit genommen, alle auf420Thlr.
normirten Sätze auf 500 Thlr. zu erhöhen, hauptsächlich aus
dem Grunde, weil die Accessisten jetzt 6 bis 7 Jahre zu
warten pflegten, che sie angestellt würden. Bei der Justiz
seien zwei Stellen des höchsten Gerichtshofes auf 2000 Thlr.
gesteigert und Justiz und Verwaltung so gleichgestellt. Denn
die Justiz habe einen guten Anklang im Lande. Auch bei
den Obergerichten beantrage der Ausschuß eine kleine Erhöhung,
weil nicht alle Mitglieder des Obergerichts Aussichten auf
Avancement in die höheren Richterstellen hätten. Der Land¬
tag werde sich mit diesen kleinen Erhöhungen Wohl einver¬
standen erklären. Dieselben fänden hauptsächlich bei der Justiz
statt, und daß wir diese gut stellten, sei die Hauptbedingung.

Die Abstimmung zu Antrag Nr. 1 und 2 wird aus¬
gesetzt.

Die Anträge 3 bis 21 lauten:
Nr. 3.

die Positionen unter 2. a . d. und <;. mit der beige¬
fügten Bemerkung anzunehmen.

Nr. 4.
die Positionen unter 3. mit der beigesügten Bemerkung
anzunchmen.

Nr. 5.
die Positionen unter 4. mit der hinzugesetzten Be¬
merkung anzunehmen.

Nr. 6.
Statt der von Großherzoglicher Staatsregierung

vorgeschlagenen Positionen werden gesetzt:
1 Präsident . . . . 2500 Thlr.
6 Mitglieder, und zwar

2 jedes 1800—2000 Thlr.
2 „ 1600—1800 ,.
2 „ 1200—1600 „

1 Sekretär 600—900 „
Nr. 7.

Der Landtag wolle beschließen, datz unter besonderer
Rubrik: ,,o. Oberstaatsanwaltschast" gesetzt werde:
,,1 Oberstaatsanwalt 1500—2000 Thlr." mit der Be¬
merkung: „Für den jetzigen Oberstaatsanwalt bleibt die
bisherige Regulativbestimmung bestehen."

Nr. 8.
Bei der Gchaltsbestimmung des Sekretärs werden

statt 420—600 gesetzt: 500- 600 Thlr.
Nr. 9.

Die Positionen unter b. mit der beschlossenen Aende¬
rung anzunehmen.

Nr. 10.
Die Positionen unter cr. mit der beigefügten Be¬

merkung anzunehmen.
Nr. 11.

Statt der vorgeschlagenen Gehaltsbestimmungen der
Mitglieder des Obergerichts werde gesetzt:

4 jedes 1400—1600 Thlr.
7 „ 1000—1400
7 „ 800—1000
4 „ 600— 800 „

Nr. 12.
Die Bestimmung: „Funktionszulage für 3 Staats¬

anwälte, jeder 100—200 Thlr.« ist zu streichen.
Nr. 13.

Bei dem Betrage des Gehalts der Sekretäre werde
statt „420—600" gesetzt: „500—600 Thlr.".

Nr. 14.
Statt der Ziffer „5" vor den Auditoren werde

gesetzt: „4".
Nr. 15.

Der Landtag wolle beschließen, daß das Gehalt der
Auditoren bezw. Gerichtsassessoren anstatt auf „420 bis
600 Thlr." auf 500—600 Thlr. sestgestellt werde.
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Nr . 16.

Die Positionen unter 6 . und die beigesügten Bemerkungen
mit den beschlossenen Aenderungm anznnehmcn.

Nr . 17.

Der Landtag wolle beschließen , daß den jetzt ange-
stellten Staatsanwälten die bereits bewilligte Funktions¬
zulage ohne Rücksicht auf etwaige Gehaltszulage so
lange belassen werden könne , als dieselben in ihrer
Dienststellung verbleiben.

Nr . 18.

Der Landtag wolle die Staatsregierung ermächtigen,
in laufender Finanzpcriode , wenn es nothwendig wer¬
den sollte , außerhalb des Regulativs .budgetmäßig einen
Auditor mit einem Gehalte von 500 Thlr . anstellen
zu können.

Nr . 19.

In der Gehaltsbestimmung für die Amtsrichter werde
anstatt:

„7 jeder 1000 — 1300"
8 „ 800 - 1000"

gesetzt:
8 jeder 1000 — 1300
7 „ 800 — 1000

Nr . 20.

Die Positionen unter 7 . mit der Nebenbemerkung und
der beschlossenen Aenderung anzunehmen.

Nr . 21.

Der Landtag wolle die Staatsregierung ersuchen , die
Amtsgerichte Steinfeld und Damme einstweilen noch
bestehen zu lassen und die etwaigen Hindernisse , welche
aus einem Vertrage mit dem Grafen von Galen der
freien Wahl des Orts für den Sitz des vereinigten
Verwaltungsamts und Amtsgerichts von Damme und
Steinfeld entgegcnstchen sollten , zu beseitigen und jenen.
Sitz lediglich nach Ersparungsrücksichten und den In¬
teressen des gesummten Amtsbezirks zu bestimmen.

Zu Antrag 21.

Abg . Schwegmann : Essei sowohl dem Reg .- Kommissär
wie dem Abg . Russell  bekannt , daß sowohl Damme als
Dinklage sehr ungelegen lägen für den Sitz eines Amtsge¬
richtes und Verwaltungsamtes . Der Ort aber , der am
zweckmäßigsten liege , besitze keine geeigneten Lokalitäten . Bei
der zweiten Lesung werde er einen hierauf bezüglichen Antrag
einbringen.

Abg . Russell als Berichterstatter : Allerdings sei es richtig,
daß sowohl Damme als Dinklage für den Sitz eines Amts¬
gerichtes sehr schlecht gelegen seien - Am besten würden sich
Holldorf oder Steinfeld eignen . Hier würde aber , die neue
Einrichtung bedeutende Kosten verursachen , abgesehen davon,
daß die Beamten zuerst nicht einmal Wohnungen finden würden.
Dcßhalb sei vorläufig die Erhaltung des alten Zustandes
wünschenswert !), wenigstens so lange nicht die neue Gerichts-

Berichte. XVI. Landtag.

organisation eingeführt sei . Von diesem Gesichtspunkte aus
werde er dem in Aussicht gestellten Anträge des Abg , Schweg¬
mann  nicht entgegentretcn.

Der Antrag 21 wird angenommen , zu 3 bis 21 die
Abstimmung ansgesetzt.

Die Anträge 22 dis 36 lauten:
Nr . 22.

Für den Betrag des Gehaltes des evangelischen Geist¬
lichen ist anstatt 600 — 900 zu setzen 600 — 800.

Nr . 23.

Die Positionen unter 8 . w. und die beigefügten Be¬
merkungen mit der beschlossenen Aenderung ' anzunehmen.

Nr . 24.

Die Position „ 1 Hausmeister 300 — 450 , daneben
Dienstkleidung " zu streichen.

Nr . 25.

Die Positionen unter 8 . b . und die beigcfügten Be¬
merkungen mit der beschlossenen Aenderung anzunehmen.

Nr . 26.

Annahme der Position mit der hinzugefügtcn Be¬
merkung.

Nr . 27.

Die Positionen unter 6 . ä . mit den Nebenbemerkungen
anzunehmen.

Nr . 28.

Der Landtag wolle beschließen , daß der Nebenbemerkung
hinter dem Worte , ,zahlen " hinzugefügt werde : „ wenn
ihm nicht vom Staatsministerium eine freie Dienst¬
wohnung bewilligt wird . "

Nr . 29.

Die Position und die Nebenbemerkung mit der be¬
schlossenen Aenderung anzunehmen.

Nr . 30.

Der Landtag wolle die Positionen unter 9 . mit den
beigesügten .Bemerkungen annehmen.

Nr . 31.

Die Funktionszulage des Vorstandes nicht auf 200 bis
400 Thlr ., sondern auf 100 Thlr . festzustellen.

Nr . 32.

Unter den Bemerkungen für den Vorstand folgenden
Satz hinzufügen : ,

„Die Stelle kann auch von einem richterlichen Be¬
amten wahrgenommen werden ."

Nr . 33.

Die Positionen unter 10 . a . und die Nebcnbemerkungen
mit den beschlossenen Aenderungm anzunehmen.

Nr . 34.

Die Positionen unter 10 . d . mit den Nebenbemerkungen
anzunehmen.

Nr . 35.

Die Positionen unter 11 . a . mit der Nebenbemerkung
anzunehmen.

32
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Nr. 36.
Die Positionen unter 11. b, mit der Nebcnbemerkung
anzunehmen.

Zu Antrag 36:
Reg.-Kommissär Römer : Außer den im Regulativ vor¬

gesehenen7 Lehrern fungiren an dem Gcsammtgpmnasium
zu Jever noch als 8. ein Nealschullchrcr, der früher aus der
Stadtkasse besoldet sei. Nachdem jetzt mit der Stadt Jever
ein Abkommen getroffen, welches dem Landtage vorgelegt und
von demselben genehmigt sei, müßten in Folge dessen hier 8
statt 7 Lehrer aufgeführt und dem entsprechend auch die Summe
für den Gefammtaufwanderhöht werden. Er erlaube sich
folgenden hierauf bezüglichen Antrag zu stellen:

Der Landtag wolle statt der in der Vorlage für das
Gesammtgymnasium in Jever vorgesehenen

7 Lehrer, davon
1 bis zu 1100 Thlr.
3 „ v 1000 »
3 » „ 800

folgende Positionen aufnehmen:
8 Lehrer, davon

1 bis zu 1100 Tklr.
3 ., ., 1000 ..
4 ,, »» 800 „

und die Bemerkung zu dieser Position durch folgende
ersetzen:

Der Gesammtbetrag der Gehalte der 8 Lehrer darf
die Summe von 7000 Tblr. nicht übersteigen.

Abg. Russell: Der Ausschuß habe diese Frage nicht er-
crörtert, er aber sei persönlich der Ansicht, daß, nachdem der
Vertrag mit der Stadt Jever angenommen, auch dieser An¬
trag acceptirt werden müsse.

Der Antrag deS Reg. -Kommissärs wird angenommen,
die Abstimmung zu den übrigen Anträgen 22 bis 35 ausgesetzt.

Die Autzscbußanträge 37 bis 51 lauten:
Nr. 37.

Statt der Worte: „Für Unterricht rc. bis zu", werde
gesetzt: »Für Nebenlehrer bis zu».

Nr. 38.
Die Positionen unter 11. o. und die Nebeubemerkung
mit der beschlossenen Aendernng anzunchmcn.

Nr. 39.
Ter Landtag wolle die Position unter 12. a . mit der
Nebenbemerkung annehmen.-

Nr. 40.
Unter diese Rubrik folgende Bestimmung ausznnehmen:

Für Unterricht im Gesänge und Turnen, in der
Mathematikw. bis zu 150.

Nr. 41.
Die beiden Positionen dieser Rubrik mit der Neben-
bemerknng anznnehmen.

Nr. 42.
Die Positionen unter 13. mit den Nrbcnbemcrknngen
anzuuebmen.

Nr. 43.
Statt der von der StaatSrcgicrung vorgeschlagenen
Gehaltsbestimmung für die Verwaltungsbeamten werde
gesetzt:

3 jeder 1600—1700
4 „ 1300—1600
6 1000—1300
5 ,, 800—1000

Nr. 44.
Statt der Ziffer „8" vor den Hülfsbeamten werde
gesetzt„7".

Nr. 45.
Die Bestimmung bei den Hülfsbeamten„5 jeder 420 bis
600" zu streichen und dafür zu setzen: ,,4 jeder
500- 600".

Nr. 46.
Die Positionen unter 14. und die beigcfügten Be¬
merkungen mit den beschlossenen Aenderungen anzu-
nehmcn.

'Nr. 47.
Die Positionen unter 15. mit den beigefügten Be¬
merkungen anzunehmen.

Nr. 48.
Die Positionen unter 16. n. mit den Nebenbemerkungen
anzunehmen.

Nr. 49.
Statt „3Obcrgerichtsärzte, jeder 300—600Thlr." werde
gesetzt: »3 Obergerichtsärzte, jeder 300—400 Thlr."
mit der Nebcnbemerkung: »Ist der Obergerichtsarzt zu
Vechta zugleich Arzt und Wundarzt bei der dortigen
Strafanstalt, so kann derselbe ein Gehalt im Ganzen
nur bis zu 600 Thlr. erhallen.»

Nr. 50.
Statt „300—600 Thlr.» Gehalt für den Oberthier¬
arzt werde gesetzt„300—400 Thlr."

Nr. 51.
Die Positionen unter 16. b. und die Nebenbemcrknng
mit den beschlossenen Aenderungen anznnehmen.

Zu Antrag 49:
Rcg.̂ Komniissär Römer : Die Staatsregieruug be¬

dauere, daß der Finanzausschuß sich nicht veranlaßt gesehen
habe, auf die in der Vorlage beantragte Erhöhung der Maxi¬
malgehalte der 3Obcrgerichtsärzte seinerseits einzngehen. Die
Staatsregicrung müsse die bisherigen Sätze als eine ent¬
schieden unzureichende Remuneration ansehen. Wenn man
dieselben früher für ausreichend gehalten habe, so sei dies
wesentlich mit Rücksicht auf die damals in Aussicht genommenen
zahlreichen Amtsärzte geschehen, bei deren Vorhandensein die
Thätigkcit der Obergerichtsärzte erheblich beschränkt geworden
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wäre. Bekanntlich sei aber dieses Institut der Amtsärzte
Nie wirklich in's Leben getreten und jetzt definitiv ausge¬
geben, so daß alle Phhsikatsgeschäfte durch den Obcrgerichts-
arzt unter alleiniger Assistenz des Gerichtswundarztes wahr-
genommen werden müssen. Früher habe man 7 Amtsphysici
mit einem Gehalte von 2—300 Thlr. gehabt. Der Bezirk
der jetzigen Obergerichtsärzte sei doppelt, der des hiesigen
sogar3 mal so groß, wie der der früheren Physici, und doch
hätten die ersteren nur ein um 100 Thlr. erhöhtes Gehalt,
wodurch der vermehrten Geschäftslast derselben unstreitig nicht
genügend Rechnung getragen sei. Dazu komme, daß bei den
größeren Bezirken die Touren weit zeitraubender geworden
seien und daß, bei dem jetzigen Verfahren die Obergerichts¬
ärzte ihr Gutachten nicht, wie früher, einfach zu Protokoll
geben könnten, sondern daß sie persönlich bei den stunden-,
oft tagelangen Verhandlungen gegenwärtig sein müßten. Die
Staatsregierung könne die vorgcschlagene Erhöhung daher
nur für billig erachten und müsse prinzipaliter an den Sätzen
der Vorlage festhalten. Eventuell beantrage sie, wenigstens
dem Oldenburger und Vareler Arzte eine Erhöhung von
100 Thlr. zu geben. Denn wenn der Gehaltssatz für die
weniger beschäftigte Vechtaer Stelle vielleicht genügen könnte,
um eine geeignete Persönlichkeit wieder zu gewinnen, so sei
dies doch bei den Erstgenannten zu bezweifeln. Auch darauf
müsse man Rücksicht nehmen, daß der Gehalt eine Vergütung
für den Ausfall an der Civilpraxis sein solle. Nur wirklich
tüchtige und angesehene Aerzte wähle man für die wichtige
Funktion der Obergerichtsärzte. Diese würden aber deßhalb
auch eine bedeutende Praxis haben. Daß dieselben auf Kosten
ihrer Praxis sich zur Uebernahme des zeitraubenden Amtes
eines Gerichtsarztes, ohne angemessene Entschädigung zu er¬
halten, verstehen sollten, sei nicht anzunehmen. Deßhalb seien
500 Thlr. wenigstens erforderlich. Uebrigens sei die Minder-
ausgave, die der Ausschuß erreichen wolle, zu geringfügig,
um sich bei der Besetzung von Stellen deßhalb Unzuträglich¬
keiten auszusetzen. Deßhalb sei er beauftragt, folgenden even¬
tuellen Antrag zu stellen:

Der Landtag wolle eventuell statt der in der Vorlage
vorgesehenen3 Obergerichtsärzte mit einem Gehalte
von 300 bis 600 Thlr. folgende Position aufnehmen:

3 Obergerichtsärzte, davon
2 jeder 300—500 Thlr.
1 300—400

Abg. Ahlhorn : Bei den jetzigen Sätzen von 300 bis
400 Thlr. sei noch nie ein Mangel dagewesen und auch
künftig werde man für diese tüchtige Aerzte gewinnen. Wenn
der Reg.-Kommissär sich für die Erhöhung auf den Ausfall
berufe, welchen die Obcrgerichtsärztc in ihrer Praxis erlitten,
so glaube er im Gegentheil, daß das Amt eines Obcrgerichts-
arztes gerade eine Empfehlung sei, so daß die Leute sich zu
ihm drängen würden, um einen so berühmten Mann zu con-

sultiren. Wenn sie auch oft in Anspruch genommen würden,
so dauerten tagelang doch nur die Schwurgerichte und deß-
halb würden sie einen so großen Ausfall, wie der Reg.-Kom¬
missär geschildert, an ihrer Praxis wohl nicht erleiden. Was
den eventuellen Antrag des Reg.-Kommissärs anlange, so
bleibe die Sache sich gleich. Der Vechtaer Arzt könne
jetzt schon bis 600 Thlr. aufsteigen und hierfür würde mancher
tüchtige Arzt bereit sein, seine Praxis aufzngcben. In Varel
habe der Or. Müller  bei weitem die größte Praxis und
schade es ihm gar nicht, daß er nebenbei als Obergerichtsarzt
fungire. Er habe noch nie eine Klage gehört, daß der Ge¬
halt der Obergerichtsärzte ein zu niedriger sei. Er bäte
deßhalb, den Antrag des Reg.-Kommissärs abzulehnen.

Abg. Russell als Berichterstatter: Wenn der Reg.-Kom-
missär hervorgehoben habe, daß die früheren 7 Physici ein
Gehalt von 200 bis 300 Thlr. gehabt und die jetzigen Ober¬
gerichtsärzte, weil ihr Bezirk sich vergrößert, eine entsprechende
Gehaltserhöhung haben müßten, so sei dieser Grund doch nicht
zutreffend. Er ginge davon aus, daß die Obergerichtsärzte
durch ihre dienstliche Thätigkcit von ihrer Privalpraxis nichts
einbnßten und das jetzige Maximum von 400 Thlr. eine
genügende Entschädigung für die von ihnen geleisteten Dienste
sei. Wenn jetzt vorgeschlagcn werde, wenigstens den Olden¬
burger und Vareler Arzt um lOO Thlr. zu erhöhen, so sei
das ein Unterschied von 200 Thlr. Er aber sei der Ansicht
des Ausschusses, daß in den früheren Sätzen bereits eine ge¬
nügende Besoldung liege. Der Vechtaer Arzt könne aller¬
dings bis ans 600 Thlr. kommen. Aber in diesen sei seine
Thätigkeit als Arzt der Strafanstalt mit inbegriffen. Derselbe
sei hiedurch nicht besser gestellt wie früher, aber er wäre da¬
mit einverstanden, daß für 600 Thlr. recht gut diese Dienste
zu leisten seien.

Reg.-Kommissär Römer : Wenn bemerkt sei, daß dies
bisher keine Schwierigkeiten gemacht habe, zu den alten Ge¬
haltssätzen geeignete Persönlichkeiten zu Obergerichtsärzten zu
gewinnen, so seien hier zwei Punkte außer Acht gelassen, ein¬
mal, daß damals noch die alten Phhsikate bestanden und das
Amt eines Obergerichtsarztes daher erheblich leichter gewesen
sei, als es nach Wegfall derselben geworden sei. Erst seitdem
seien die Klagen der Obergcrichtsärztc aufgekommen. Dann
wäre ferner die Sachlage früher deßhalb günstiger gewesen,
weil damals die Aerzte zur Niederlassung einer Erlaubniß
der Regierung bedurften und unter diesen Verhältnissen die
Stellen in Oldenburg und Varel sehr gesuchte gewesen seien.
Um sich überhaupt in diesen Städten niederlafsen zu können,
sei man gerne bereit gewesen, auch gegen eine unzureichende
Vergütung das Amt des Obergerichtsarztes zu übernehmen.
Bei der jetzt bestehenden Freizügigkeit der Aerzte falle dieses
Motiv weg und müsse deßhalb die Staatsregierung in die
Lage versetzt werden, mehr bieten zu können.

Der Ausschußantrag Nr. 49 wird angenommen und der
eventuelle Antrag der Regierung abgelehnt.

1
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Die Abstimmung zu den Anträgen 37 bis 48 wird aus-
gesetzt.

Die Anträge 50 und 51 werden angenommen.
Die Anträge 52 bis 69 lauten:

Nr. 52.
Das Gehalt des Assistenzarztes, unter Steigung des
vorgeschlagenen Satzes, auf 250—400 Thlr. zu be¬
stimmen.

Nr. 53.
Die Gehaltsbestimmung der Geistlichen zu streichen und
zu setzen: »jeder bis zu 150."

Nr. 54.
Die Positionen unter 15. e. und die Nebendemerkun-
gen mit den beschlossenen Aenderungen anzunehmen.

Nr. 55.
Die Positionen unter 17. a. mit der beigefügten Be¬
merkung anzunehmen.

Nr. 56.
Statt der Ziffer 9 vor den Bezirksbaumeistern werde
gesetzt»8".

Nr. 57.
Statt der Bestimmung „3 jeder 600—700" werde
gesetzt: »2 jeder 600—700".

Nr. 58.
Statt der Ziffer »10" vor den Wegaufsehern werde
gesetzt»9".

Nr. 59.
Statt der Bestimmung „6 jeder 300—400" werde
gesetzt„5 jeder 200—400" .

Nr. 60.
Die Positionen unter 17. d. und die Nebenbemerkung
mit den beschlossenen Aenderungen anzunehmen.

Nr. 61.
Die Positionen unter 18. a . anzunehmen.

Nr. 62.
Die Positionen unter 18. b. mit den Nebenbemerkun¬
gen anzunehmen.

Nr. 63.
Statt der Gehaltsbestimmung bon „600—800" werde
gesetzt„300—600".

Nr. 64.
Ten Satz : „1 Hülfsbeamter desselben 420—600" zu
streichen.

Nr. 65.
j Die Position unter 20. a. mit der beschlossenen Aen-

deruna anzunehmen.
Nr. 66.

Statt der Ziffer „10" vor den Förstern ist zu setzen
„ 8".

Nr. 67.
Statt „6 jeder 350—600" ist zu setzen„4 jeder
350—600".

Nr. 68.
Als Nebcnbemerkung bei den Förstern hinzuzu¬
fügen:

Wenn einer der beiden jetzt überzähligen Förster
wegfällt oder weniger als 8 regulatiomäszigeFör¬
ster vorhanden sind, so können von jedem frei ge¬
wordenen Gehalte 200 Thlr. verwendet werden,
um die Gehalte der Förster in der niedrigsten Ge¬
haltsklasse bis zu 700 Thlr. zu erhöhen.

Nr. 69.
Tie Positionen unter 20. b. und die Nebenbemerkun¬
gen mit den beschlossenen Aenderungen anzunehmen.

Zu Antrag 66:
Reg.-Commissär vr . Janßen : Die Förster seien von

dem Ausschüsse doch zu stark mitgenommen. Bisher seien
11 Försterstellen vorgesehen. Von diesen sei eine provisorische
weggefallen, indem die Stelle zu Elmendorf versuchsweise
durch einen Holzwärtcr verwaltet werde. Aber dies sei nur
ein Provisorium. Wenn nun außerdem von den übrig hlei-
benden 10 Stellen noch2 gestrichen und als zur Aushebung
geeignet die Stellen zu Littet und Barel bezeichnet seien, so
müsse er bemerken, daß, wenn auch die Stelle zu Littet dem¬
nächst vielleicht wegfallen könnte, doch nach Ansicht der tech¬
nischen Behörden die Stationirung eines neuen Försters im
Rciherholze und Umgegend notkwcndig geworden sei, weil
dieser Bestand allmälig immer werthvoller werde und eines
einsichtsvolleren Schutzes bedürfe. Die Stelle eines Hülfs-
beamten bei der Forstdirection, welche nach dem AuSschußan-
trage wegfallen solle, sei bisher nicht für entbehrlich gehalten,
und habe die Existenz ihres Inhabers die Möglichkeit geboten,
nach verschiedenen Seiten hin auszuhelfen. Er beantrage deß-
halb, daß wenigstens nur 1 Förster aus der letzten Klasse ge¬
strichen und im Anträge 68 die aus dem Gehalte des jetzt
überzähligen Försters zu entnehmenden 200 Thlr. aus 300 Thlr.
erhöht würden. Wenn die Förster der Zahl nach geringer,
so würden die Districte desto größer. Die Förster bekämen
keine Fuhr- und Tagegelder, sie müßten Alles zu Fuß ab¬
machen und deszhalb sei es billig, wenigstens denen eine Ent¬
schädigung zu geben, welche einen größeren Distrikt zur Ver¬
waltung angewiesen bekämen.

Abg. Ahlhorn : Er müsse das Entgegenkommen der Re¬
gierung dankbar anerkennen, glaube aber, daß der Ausschuß
grade das Nichtige getroffen habe. Mit 8 Förstern könne
man recht gut auskommcn. Daß die Stelle in Littet Weg¬
fällen könne, sei von der Staatsregierung zugegeben, aber
auch die in Varel sei nicht nothwendig. Deßhalb solle man
an dem ersten AuSschußantrage sesthalten. Wenn der Regie-
rungskommiffär beantrage, die in Aussicht genommene Zulage¬
summe von. 200 auf 300 Thlr. zu erhöhen, so sei er damit
einverstanden, daß die Stellen vermindert, aber die Gehalte
erhöht werden müßten. Er für seine Person wolle ans diese
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Proposition der Regierung Wohl eingehcn, während allerdings
die erste nicht acceptirbar sei.

Abg. Russell als Berichterstatter: Auch er sei der An¬
sicht, daß die Forstverwaltung unbedenklich mit 8 Förstern
würde anskommen können, da in einigen Distrikten viel zu
wenig Arbeit sei. Auf der anderen Seite bedauere er, daß
den Förstern nicht ein höheres Gehalt gegeben werden könnte.
Man sage allerdings, daß sie sich in freier Luft bewegten und
deßhalb mit weniger anskommen könnten als andere Leute.
Er wurde auch den letzteren Vorschlag der Regierung, die
Znschlagsumme von 200 auf 300 Thlr. zu erhöhen, Wohl
acceptireu und mehrere AuSschutzmitglieder hätten ihm soeben
mitgetheilt, daß sie ebenfalls hiermit einverstanden seien. Es
sei deßhalb Wohl nicht nöthig, den letzteren Antrag besonders
zur Abstimmung zu bringen.

Abg. Selknmnn : Er sei mit dem Abgeordneten Ahl¬
horn  einverstanden. Wenn der Abgeordnete Russell  sage,
daß die Forstverwaltnng wohl mit 8 Förstern anskommen
könne, so sei er im Gcgentheil der Ansicht, daß sie bequem
auch mit 6 auSreichen werde. Der Ausschuß strebe dahin,
die Gehalte zu verbessern, weil das Leben um so theuerer ge¬
worden sei. Auch bei den Förstern wolle er dasselbe. Aber
in der Forstverwaltung beliefen sich die Gesammtgehälter auf
16,400 Thlr., während der Gesammtrohertragder Forsten
nur 45,000 Thlr. betrage. Er hätte gerne nach 2 Förster
abgeschafft, sei aber im Ausschüsse hiermit nicht dnrchgednm-
gen. Er hoffe aber, daß, wenn die Gehalte verbessert seien,
die.Förster auch mehr arbeiten würden. Jetzt gebe es graue
Förster mit einem Gehalte von 5—600Thlr ., die eS zu gar
nichts brächten und die Lust zu arbeiten verlören. Es sei
gesagt, daß die Walüluft den Appetit reize, aber leben könne
man doch nicht von ihr. Früher hätte man ebenso vom Re¬
gierungstische gehört, die Förster könnten doch nicht in einem
hohlen Baume leben. Deßhalb empfehle er die Ausschußanträge.

Der gestimmte Ausschuß erklärt sich damit einverstanden,
daß in Antrag 68 die Summe von 200 Thlr. ans 300 Thlr.
erhöht werde.

Der Ausschlißantrag 67 wird angenommen.
Der Regierungsantrag:

der Landtag wolle eventuell statt der in der Vorlage
vorgesehenen6 Förster zu je 350 bis 600 Thlr.
ausnehmcu: 5 jeder zu 350 bis 600 Thlr.

wird abgelehnt.
Damit ist der Antrag 66 auch angenommen.
Ebenfalls wird angenommen Antrag 68 mit der vom

Ausschüsse soeben acceptirten Aenderung und Antrag 69.
Die Abstimmung zu den übrigen Anträgen wird aus-

gcsetzt.
Die Ausschußanträge 70—73 lauten:

Nr. 70.
Die Positionen unter 2l . w. mit der Nebenbemerkung
anzunehmen.

Nr. 71.
Statt der Zahl 13 vor den Bezirksbcrmessungs-
beamten werde gesetzt: „ 12".

Nr. 72.
Statt der Bestimmung„4 jeder 500—600" werde
gesetzt: „3 jeder 500—600".

Skr. 73.
Tie Positionen unter 21. b. mit den beschlossenen
Acndernngen anzunehmen.

Zn Antrag 71:
Rcg.-Commissär vr . Jantzen : Nach den im Ausschüsse

statigehabtcn Besprechungen habe sowohl er wie sein Mit¬
kommissär erwartet, daß der Ausschuß die Zahl von 13 hier
acceptireu würde. Jetzt erst habe er ans dem Berichte ge¬
sehen, daß dies nicht der Fall sei. Doch wäre dies eine
Sache für sich. Er müsse anheimgcben, die Regierungsvor-
läge wieder herzustellen, weil wirklich nicht mit den vom Aus¬
schüsse gelassenen 12 Bezirksbeamten auszukommen sei. Die
Geschäfte derselben nähmen nicht ab, sondern zu. Durch die
vermehrte Beschäftigung aber flösse wieder Geld in die Lan¬
deskasse, indem diese Beamten für Privatpersonen Arbeiten
machten, welche von diesen bezahlt würden. Wenn man die
Zahl der Vcrmesstingsbeamtenbeschränken wolle, so werde der
Staat in die Lage versetzt, alle Arbeiten für Privatpersonen
abzulehnen. Er erwähne nur, daß die Register der Deich¬
lind Sielgenosscnschaften von diesen Beamten angefertigt
wurden und cs sei doch wohl im Interesse des Landes, daß
es hierbei bleibe.

Abg. Russell als Berichterstatter: Es sei allerdings
richtig, daß, als diese Position im Ausschüsse zur Sprache
kam, derselbe erst geneigt gewesen sei, der Vorlage zuzustim-
meii. Aber damals sei noch kein Beschluß gefaßt. Später
sei die Sache noch einmal zur Sprache gekommen und da
habe der Ausschuß den Beschluß gefaßt, nur 12 Bezirksver-
messungSbeamte zu bewilligen. Man sei davon auSgcgangen,
daß mit der Zeit, wenn sie auch noch so ferne liegen sollte,
weniger Beamte nothwendig sein würden. Wenn erst .die
Verkoppelungen und Markentheilungen ausgeführt seien, so
würde sich' allmälig eine Verringerung der Arbeiten ergeben.
Wenn der Ausschuß auch der Ansicht sei, daß man für den
Augenblick mit 12 Wohl nicht anskommen werde, so habe er
aus diesem Grunde den 13. nicht regulativmäßig, sondern
nur budgetmäßig bewilligen wollen.

Neg.-Commissär Or. JrMMlN Es sei in anderen
Fällen richtig, wenn Beamte nicht dauernd nothwendig seien,
sie nicht regulativmäszig, sondern nur budgetmäßig anzustcllem
Hier aber läge ein Fall vor,  wo das Bedürfniß noch lange
dauern könne. Namentlich durch die Ausführung der neuen
Wasserordnnng würde die Thätigkeit der Vermessnngsbeainten
in hohem Grade in Anspruch genommen werden. Es sei zu¬
treffend, daß die Gemeinheitstheilungen und Verkoppelungen
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allmälig abnehmen würden , aber man wisse nicht , wie lange

es dauere - bis alle Flächen gctheilt oder verkoppelt seien.

Abg . Ahlhorn : Er könne mir bestätigen , was der Ab¬

geordnete Russell  gesagt habe . Zuerst sei man im Aus¬

schüsse geneigt gewesen , 13 Bermessungsbeamte zu bewilligen,

nachher habe man einen anderen Beschluß gefaßt und den 13.

nicht regulativmäszig , sondern nur budgetmäßig bewilligt.

Man wolle die Möglichkeit , daß diese Beamten Arbeiten für

Privatpersonen übernehmen , nicht abschaffen . Der Bezirks-

beamte in seiner Gegend habe für die Sielacht ein Register

angesertigt , wofür 70 Thle . Sporteln berechnet seien , welche
in die Staatskasse flössen . Allerdings sei das Register auch

eine sorgfältig anSgeführte Arbeit . Aber solcher Register wür¬

den mit jedem Jahre weniger , da sie, wenn einmal angefer¬

tigt , lange vorhielten . UebrigenS werde der Landtag im Be-

dürfuißfalle auch noch den 13 . Beamten gerne bewilligen und

könne eS der Stnatsrcgierung ja gleich sein , ob dies regulativ¬

mäßig oder nur budgetmäßig geschehe. Um so mehr müsse

man hieran sesthalten , als die Staalsregierung selbst bei dem

früheren Landtage nur 12 regulativmäszige Beamte beantragt

habe.
Die Ausschnßanträge 71 , 72 und 73 werden ange¬

nommen.

Zu Antrag 70 wird die Abstimmung ausgesetzt.

Die Ausschußanträge 74 bis 93 lauten:
Nr . 74.

Die Bestimmung „ 1 HülfSbeamtcr desselben 420 bis

600 Thlr . " zu streichen.
Nr . 75.

Statt des Satzes unter den Bemerkungen : „Beziehen

daneben eine Funktioszulage von 100 — 400 Thlr . "

werde gesetzt : „ Dieselben können daneben eine Funk¬

tionszulage von 100 — 400 Thlr . beziehen . "
Nr . 76.

Die Positionen unter 22 . und die Nebenbemerkung

mit den beschlossenen Aenderungen anzunehmen.
Nr . 77.

Statt der Gehaltsbestimmung für den Regierungs¬

sekretär von 420 — 600 Thlr . ist zu setzen : „500 bis

600 Thlr/'
Nr . 78.

Die Positionen unter 1 . mit den Nebenbemerknngen

und der beschlossenen Aenderung anzunehmen.

Nr . 79.

Bei den Aktuaren statt der Bestimmung „ jeder 300

bis 700 Thlr . " zu setzen:

1 300 — 800 Thlr.

4 jeder 300 — 700 „
Nr . 80.

Statt der Bestimmung „ 3 Boten jeder bis zu 300

Thlr . » ist zu setzen : „ 3 Boten jeder 300 — 500 Thlr ."

und in der Ncbenbemerkung ist vor dem Worte:

„Gebühren " einzuschalten : „ keine ."
Nr . 81.

Die Positionen unter 2 . und die Nebenbemerkungcn
mit den beschlossenen Aenderungen anzunehmen.

Nr . 82.

Die Positionen unter 3 . a . mit der Ncbenbemerkung
anzunehmen.

Nr . 83.

Die Bestimmung : , ,1 Polizeidiener 250 — 350 Thlr ."

zu streichen.
Nr . 84.

Die Positionen unter 3 . d . und die Nebenbemerkung
mit der beschlossenen Aenderung anzunehmen.

Nr . 85.

Die Positionen unter 4 mit der Nebenbemerkung an¬
zunehmen.

Nr . 86.

Die Positionen unter 5 . mit der beigefügten Bemerkung
anzunehmen.

Nr . 87.

Die Positionen unter 6 . anzunehmen.
Nr . 88.

Annahme der Position.

Nr . 89.

Die im Schreiben der Staatsregierung vom 21 . Fe¬

bruar d. I . für das Forstwesen enthaltenen Bestim¬

mungen statt der in der Vorlage beantragten ins

Regulativ anfzunehmen.
Nr . 90.

Die Bestimmung : „ Funktioszulage für den Staats¬

anwalt 100 Thlr ." zu streichen.
Nr . 91.

Unter der Rubrik „ Betrag des Gehalts " für den Se¬

kretär statt „ 420 — 600 Thlr ." zu setzen „ 500 bis
600 Thlr ."

Nr . 92.

Für den Registrator unter derselben Rubrik statt

„300 - 600 Thlr ." zu setzen „ 300 — 700 Thlr ."
Nr . 93.

Die Positionen unter 9 . und die Nebenbemerkungen

mit den beschlossenen Aenderungen anzunehmen.
Zu Antrag 92:

Reg .- Commissär Römer : Er wolle nur berichtigend be¬

merken , daß es ein Jrrthum in dem Berichte sei , wenn ge¬

sagt werde , daß nur aus Versehen das Maximalgehalt des

Registrators nicht auf 700 Thlr . erhöht sei. Hier läge nur

ein Schreibfehler vor . 700 Thlr . sei bereits der alte Satz

gewesen und eine Erhöhung desselben nicht beantragt.

Die Abstimmung zu den Anträgen 74 bis 93 wird ausgesetzt.
Die Anträge 94 bis 103 lauten:
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Nr. 94.

Die unter 10. enthaltene Bestimmung anzunehmen.
Nr. 95.

Der Landtag wolle die Positionen unter 11. mit der
Nebenbemerkung annehmen.

Nr. 96.
Die Positionen unter 1. mit den Nebenbemerkungen
anzunehmen.

Nr. 97.
Die Bestimmung: „Funktionszulage sür den Staats¬
anwalt 100 Thlr." zu streichen.

Nr. 98..
Das Gehalt des Registrators und Sportelnrendanten
anstatt auf „300—600 Thlr." aus „300—700 Thlr."
zu bestimmen.

Nr. 99.
Die Positionen unter 2. und die beigefügten Bemer¬
kungen mit den beschlossenen Abänderungen anzu¬
nehmen.

Nr. 100.
Die Positionen unter 3. mit der Nebenbemerkungan-
zunchmcn.

Nr. 101.
Unter der Rubrik des Betrags des Gehalts der Ak¬
tuare werde statt —600 Thlr." , gesetzt„300 bis
700 Thlr."

Nr. 102.
Die Positionen unter 4. und die Nebenbemerknngen
mit der beschlossenen Aenderung anzunchmen.

Nr. 103.
Die Positionen unter 5. und die Nebenbemerkung an-
zunehmen.

Zu Antrag 103:
Abg. Russell als Berichterstatter: Es läge hier ein

Mißverständnis vor, indem im Ausschüsse zur Sprache
gebracht sei, daß eine Bürgermeisterei aufgehoben werden sollte
und dann zweckmäßig das Gehalt der anderen Bürgermeister
bis auf 900 Thlr. zu erhöhen sei. Diese Frage sei aber
nicht zur Verhandlung gekommen und es dcßhalb bei dem
alten Satze geblieben.

Der Ausschuß habe sich jetzt auf Anregung des Herrn
Regierungskommissärsdie Sache noch einmal überlegt und
stelle jetzt folgenden Antrag:

der Landtag wolle beschließen, daß bei den Bürger¬
meistern unter den Bemerkungen bestimmt werde:

Fällt ein Bürgermeister weg, so können von
dem freiwerdenden Gehalte 300 Thlr . verwendet
werden, um das Gehalt von 3 Bürgermeistern aus
900 Thlr. zu erhöhen.

Reg.-Kommissär Römer : In den Händen der Abge¬
ordneten sei eine Petition, er glaube aller Bürgermeister des

Fürstenthnms, in welcher ausgesprochen sei, daß die bisherigen
Gehaltssätze durchaus unzureichend seien. Die Staatsrcgierung
könne das Verlangen nach einer Erhöhung derselben nicht
ganz unbegründet finden und würde bereits in der Vorlage
höhere Sätze beantragt haben, wenn sie sich nicht gescheut
hätte, die hohen Verwaltungskostcn des Fürstenthums noch
zu erhöhen. Eine nachmalige Erwägung der Verhältnisse
habe es indessen thunlich erscheinen lassen, eine Bürgermeisterei
eingehen zu lassen, um dadurch eine Verbesserung der Gehalts¬
sätze ohne Mehraufwand zu erreichen. Diese Proposition sei
denn auch im Ausschüsse geltend gemacht, und wenn derselbe
sie übersehen habe, so beruhe das auf einem Mißverständnisse.
Wenn der Abg. Russell  jetzt beantrage, daß im Falle des
Wegfalls eines Bürgermeisters für 3 andere das Gehalt bis
zu 900 Thlr. erhöht werden könne, so könne die Staats-
regicrung dieses Anerbieten leider nicht für genügend aner¬
kennen und sei er beauftragt, Namens derselben folgenden
Antrag zu stellen, den er dringend anzunehmen bitte:

Der Landtag wolle die Positionen unter III . 5. der
Vorlage durch folgende ersetzen:

6 Bürgermeister jeder 400—900 Thlr.
6 Bürgermeistereiboten jeder 200—350 ,,

Abg. Ahlhorn : Der Abg. Russell  habe bereits einen
Antrag auf Erhöhung der Gehalte von 3 Bürgermeistern
bis zu 900 Thlr. eingebracht, dem er zuzustimmen bitte, da¬
mit eine Uebereinstimmungerzielt werde. Er glaube übrigens,
daß für die Bürgermeister des Fürstenthums im Verhältnisse
zu unseren Beamten ein Gehalt von 800 Thlr. genügend
sei. Er werde indeß dem Anträge des Abg. Russell  zu¬
stimmen. Durch denselben werde die Regierung in die Lage
versetzt, den am meisten beschäftigten Bürgermeistern eine an¬
gemessene Gehaltserhöhung zu geben.

Der Antrag des Negierungskommissärs wird abgelehnt,
der nachträgliche Antrag des Ausschusses mit dem Anträge
103 dagegen wird angenommen. Die Abstimmung zu den
übrigen Anträgen wird ausgesetzt.

Die Anträge 104—108 lauten:
Nr. 104.

Die Positionen unter 6. anzunehmen.
105.

Die Positionen unter 7. mit den Nebenbemerkungen
anzunehmcn.

No. 106.
Die Positionen unter 8. mit den Nebenbemerknngen
anznnehmen.

Nr. 107.
Bei den Oberförstern folgende Nebenbemerkung zu
machen: „Ist nur ein Oberförster vorhanden, so
können von dem frcigewordenen Gehalte 400 Thlr.
zur Erhöhung der Gehalte der Förster bis zu 600 Thlr.
verwendet werden.
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Nr. 108.
Dir Positionen unter 9. mit der Nebenbemerkung und
dem beschlossenen Zusätze onzunehmen.

, Zu Antrag 107:
Abg. Massillg : Er sei mit dem Ausschüsse nicht ein¬

verstanden. Er sei überhaupt gegen die Erhöhung der Ge¬
hälter der Beamten und wenn er sich bis jetzt des Wortes
enthalten habe, so sei cs deßhalb geschehen, weil er der An¬
sicht wie die Staatsregicrung sei, welche richtig bemerke, daß
sie gerne erhöhen wolle, wenn dies überhaupt möglich wäre.
Und doch könne man der Regierung nicht vorwerfen, daß sie
stiefmütterlich gegen ihre Beamten verfahre. In der Vor¬
lage seien regulirt 5 Förster zu 450 bis 550 Thlr. und
5 Förster zu 350 bis 450 Thlr. Er habe sich überzeugt,
daß die benachbarten preußischen Förster ein so hohes Gehalt
nicht hätten. Allein grade die Förster 2. Klasse seien die,
welche einer Gehaltsaufbesserung am meisten bedürftig seien.
Die 5 Leute der 1. Klasse seien die, welche ihr Schäfchen
bereits in's Trockene gebracht hätten. Die 5 der 2. Klasse
stünden im besten Lebensalter und ihre Kinder müßten zu
entfernten Schulen. Grade von Seiten der älteren Förster
sei es gewünscht, daß alle 10 in eine Kategorie gethan würden
und der Landtag solle doch diesem unangenehmen Zustande
der Trennung der älteren und jüngeren Förster ein Ende
machen. Sein Kollege Lengler  habe ihm erzählt, daß ihm
bei seiner Abreise nach Oldenburg ein älterer Förster gesagt
hätte: »Machen Sie doch, daß wir gleichgestellt werden
und wir älteren unseren jüngeren Kollegen nicht mehr im
Wege stehen."

Er beantrage deßhalb statt
5 Förster jeder 450 bis 550 Thlr.,
5 » » 350 ,, 450 Thlr.

zu setzen:
10 Förster von 400 bis 500 Thlr.

eventuell:
10 Förster von 400 bis 550 Thlr.

Der Antrag ist unterstützt.
Der Abg. Eissel  beantragt zu setzen:

5 Förster von 450 bis 550 Thlr.,
5 „ „ 350 „ 500 »

eventuell:
10 Förster von 350 bis 550 Thlr.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Russell als Berichterstatter: Im Ausschüsse habe

der Abg. Lengler  den Antrag gestellt, die 10 Förster gleich¬
mäßig zu reguliren mit 300 bis 500 Thlr. Wir aber hätten
eine kleine Erhöhung gewünscht und habe deßhalb der Abg.
Lengler  seine Anträge zurückgezogen und sich der Vorlage
angeschlossen. Wie man bei einen: so geringen Gehalte sein
Schäfchen ins Trockene bringen könne, sei ihm unbegreiflich.
Er wisse nicht, wie die Förster damit überhaupt noch aus¬
kämen. Er für seine Person würde dem eventuellen Anträge

des Abg. Massing  zustimmen, weil mit demselben eine so
geringe Mehrausgabe verbunden sei, daß dieselbe nicht gefühlt
werden könne. Zu berücksichtigen sei ferner, daß man eine
freudige Erregung unter den Förstern des Fürstenthnms Her¬
vorrufen und einen Wunsch der älteren Förster erfüllen werde.

Abg. Eissel: Er habe einen Antrag eingebracht,
5 Förster von 450 bis 550 Thlr-,
5 „ 350 ., 500 »

zu reguliren. Er sei im Maximum mit dem Ausschüsse ein¬
verstanden, nur bezwecke er die dringend gebotene Aufbesserung
der Mittelstellen. Wenn die Förster 20 Dienstjahre hinter
sich hätten, befänden sie sich im Alter von 40—45 Jahren
und dann pflege die Familie am zahlreichsten und die Be¬
dürfnisse am größten zu sein. Vergleiche man die Gehalts¬
sätze der Förster des Fürstenthums mit den der Förster im Herzog¬
thum, so finde man bei letzteren das Maximum bis zu 700 Thlr.
Ebenso im Fürstcnthum Lübeck. Er bedauere im Allgemeinen
tief,  daß die Untcrbeamten deS Fürstenthnms Birkenfeld
schlechter gestellt seien, als diejenigen im Herzogthnm und im
Fürstcnthum Lübeck. Ruhe doch auf allen die gleiche Ver¬
pflichtung, würden die Kräfte aller doch in gleicher Weise in
Anspruch genommen. Im Fürstenthum aber habe man die
höheren Beamten mit denen deS Herzogthums gleich gestellt,
nur bei den kleinen sei dies nicht der Fall. Er hätte ge¬
wünscht, daß alle gleichmäßig behandelt würden. In Preußen
herrsche in dieser Beziehung Gleichheit von Saarbrücken bis
Memel, im Großherzogthum Oldenburg aber bestände eine
Verschiedenheit zwischen den einzelnen Landestheilcn. Die
Petition der Birkenfelder Subalternbeamten zeige klar, wie
sehr man sich gedrückt fühle. Er hätte zuerst die Absicht ge¬
habt, einen Antrag in Bezug auf dieselbe einzubringen, aber
davon abgesehen, als Ausschuß wie Staatsregicrung sich da¬
gegen erklärten. Aber den Förstern wolle er das Wort reden
uns die Versammlung bitten, seinem Anträge zuzustimmen.
Auf jeden Fall aber bäte er, seinen eventuellen Antrag anzu-
nehmen, der 10 Förster von 350 bis 550 Thlr. wolle.
Gegenüber dem Abg. Massing  bemerke er, daß die jungen,
eben von der Forstschule zurückgckommenen Förster recht gut
mit ihrem kleinern Anfangsgehalte auskönnten.

Abg. Massing : Wenn der Abg. Eissel  bemerke, daß
die Beamten in Birkenfeld schlechter gestellt seien, als in
anderen Staaten, so thue ihm das leid. Leider Gottes aber
ließen sich die Verhältnisse nicht ändern. Er habe im Regu¬
lative nachgesehen und hätten wir nach demselben ca. 120
Beamte zu besolden, für welche ca. 56,000 Thlr. an Gehalten
ausgeworfen seien. Die Grundsteuer dringe 30,000 Thlr.,
die Einkommensteuer 21,000 Thlr. auf,  also fehle immer
Noch etwas und außerdem seien die Lehrer und Geistlichen noch
nicht mitgerechnet. Wenn die Staatsregierung sage, sie könne
nicht mehr besolden, so habe das seine guten Gründe. Er
habe bei den Quotenverhandlungen sich überzeugt, daß die
Staatsregierung nicht so unbekannt mit den Verhältnissen des



Fürstenthums sei, wie er anfänglich geglaubt habe. Weßhalb
der Abg. Eissel meine, daß 400 Thlr. für die Förster
2. Classe zu viel seien, begreife er nicht. Wenn die Förster
alt würden und ihre Kinder vcrhcirathet hätten, sei eine Ge¬
haltserhöhung nicht mehr nöthig. Wenn sic zu Förstern1. Classe
avancirten, seien sie keine Jünglinge mehr, es gäbe viele Förster
2. Classe mit grauen Haaren.

Abg. Ahlhorn : Er könne dem eventuellen Anträge des
Abg. Massing nur zustimmen. Der Abg. Lengler habe
denselben bereits im Ausschüsse gestellt gehabt und derselbe
habe sich anfänglich dafür erklärt, später indeß diese Ansicht
wieder aufgegcben. Der Vorwurf des Abg. Eissel , daß
die Gehaltssätze der Sudalternbeamten des Fürstenthums'nicht
genügten, habe ihn nicht überzeugt. Der Ausschuß habe die
Sudalternbeamten überall höher gesetzt und sei der Vorwurf
daher nicht zutreffend. Wenn der Abg. Massing meine,
daß die Förster jeder mit 400 bis 550 Thlr. in einen Topf
zu werfen seien, so könne er damit übcreiustinimenund glaube
auch nicht, daß der Finanzausschuß etwas dagegen habe.

Reg.-Commissär Or. Jantzen : Er sei zwar nicht von
der Staatsregierung zu einer Erklärung über den eventuellen
Antrag des Abg. Massing ermächtigt, glaube indeß, daß
die Staatsregierung demselben nicht entgegcntreten werde, wenn
an dem Maximum nicht gerüttelt werde.

Der Abg. Eissel zieht seine Anträge zu Gunsten des
eventuellen Massing 'schen Antrages zurück.

Abg. Schonmnn : Nur ein Paar Bemerkungen gegen
den Abg. Ahlhorn . Wenn derselbe meine, daß der Abge¬
ordnete Eissel dem Ausschüsse einen Vorwurf gemacht habe,
daß von Seiten desselben für die Subalternbeamten des
Fürstenthums nicht genügend gesorgt sei, so habe er die Aeuße-
rung des Abg. Eissel als einen Vorwurf nicht äufgefaßt.
Sie alle aber fänden es unbegreiflich, weßhalb für die Sub¬
alternbeamten des Fürstenthums Birkenfeld etwas anderes
gelten solle, als für die des Herzogthums und des Fürsten¬
thums Lübeck. In Lübeck seien die Maximalsätze um 100 Thlr.
höher gesetzt, nur weil dasselbe im Herzogthum geschehe.
Allerdings hätten die Maximalsätze wenig Werth, da ersahrungs-
wäßig immer ein hohes Alter dazu gehöre, um dieselben zu
erreichen. Deßhalb habe er, obwohl er einen stichhaltigen
Grund nicht finden könne, weßhalb die Erhöhung auch nicht
in Birkenfeld eingeführt sei, von einem Anträge abgesehen,
oder doch bei der Staatsrcgierung nach den Gründen dieser
Inkonsequenz sich erkundigt. Als einzigen Grund habe er er¬
fahren, daß in Birkenfeld die Lebensbedürfnisse geringer seien,
als in den übrigen Landestheilen. Er habe jetzt9 Jahre
im Fürstenthnme gelebt und dürfe behaupten, daß an den
Beamten daselbst eben so viele Ansprüche an das Leben gemacht
würden, als im Herzogthume und in Lübeck. Was die jetzt vor¬
liegenden Anträge anginge, so empfehle er den eventuellen

Berichte. XVI. Landtag.

Antrag des Abg. Massing . Grade die Erhöhung der
Minimalsätze sei sehr wichtig, weil die Maximalsätzc nur
langsam erreicht würden. Es sei deßhalb ein großer Vortheil
und ihrem wichtigen Dienste entsprechend, wenn wir das
AnfangSgehalt der Förster auf 400 Thlr . erhöhten. -

Der Abg. Massing zieht seinen ersten Antrag zurück.

Abg. Russell als Berichterstatter: Wenn er auch nicht
der Ansicht deS Abg. Massing  sei, daß die Staatsregierung
väterlich für ihre Beamten sorge, so sei er doch überzeugt,
daß die Beamten in Birkenfeld wenigstens nicht stiefmütterlich
behandelt würden. Die Verhältnisse in Lübeck und in Birken¬
feld seien nicht gleichmäßig. Woran das liege, ob am Klima
oder an sonstigen Umständen, wisse er nicht; die Staats -
regicrung sei aber der Ansicht, daß es sich in Birkenfeld billiger
leben lasse, als in den übrigen Landestheilen. Trotzdem habe
der Ausschuß die Subalternbeamten des Fürstenthnms etwas
günstiger gestellt. Weiter aber dürfte er nicht gehen, weil
sonst das Einverständniß der Staatsregierung nicht zu er¬
reichen gewesen sei. Aber auch jetzt könnten die Subaltern¬
beamten Wohl zufrieden sein. In Bezug auf den Antrag des
Abg. Lengler,  der gleichsam wegescamotirt sei, wolle er
bemerken, daß derselbe ein Maximalgehalt des Regulativs von
500 Thlr. in Aussicht genommen hätte, während das jetzt
Beantragte 550 Thlr. betrage.

Der Antrag des Abg. Massing  wird angenommen,
die Abstimmung zu den übrigen Anträgen ausgesetzt.

Die Anträge 109 bis 113 lauten:

Nr. 109.

Die Positionen unter 10 mit den Nebenbemerkungen
anzunehmen.

Nr. 110.

Statt „275—325 Thlr." werde in der Rubrik des
Betrags des Gehalts der Sleueraufseher gesetzt:
„275—350 Thlr."

Nr. 111.

Die Positionen unter 12 anzunehmen.

Nr. 112.

Statt „300—400 Thlr." in der Rubrik des Betrags
des Gehalts des Wachtmeisters zu setzen: „300 bis
370 Thlr."

Nr. 113.

Die Positionen unter 13 mit der Nebenbemerkung
und der beschlossenen Aenderung anzunehmen.

Zu Antrag 112:
Abg. Eissel: Er möchte doch wünschen, daß hier die

33
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Regierungsvorlage aufrecht erhalten und die vom Ausschüsse
abgesetzten 30 Thlr . nicht in Abzug kämen . Für den Wacht¬
meister in Birkenfeld sei ein Maximalgehalt von 400 Thlr.
nicht zu viel . Derselbe habe eine exceptionelle Stellung und
das Kommando über die gesammte Gensdarmerie des Fürsten¬
thums . Er träfe alle Anordnungen und müsse ein militärisch
gebildeter Mann sein . Nur ein Mitglied der Regierung führe
die Oberaufsicht . In der Regel würden zu Wachtmeistern alte
gediente und sich durch Gewandtheit und Thatkraft auszeichnende
Militärs genommen . Im Vergleiche zu den Gerichtsbotcn
könnten dieselben Wohl ein Maximalgehalt bis 500 Thlr . be¬
anspruchen . Auf jeden Fall seien 400 Thlr . keine zu große
Summe.

Reg .- Commifsär Römer : Auch er wolle die Annahme
der Regierungsvorlage dringend empfehlen . Wie bereits der
Abg . Eissel  hervorgchoben , habe der Wachtmeister inBirkcn-
seld eine ' ganz selbstständige Stellung . Die Disciplin und
die Kontrolle der Mannschaften hänge von ihm ab . Er
müsse deßhalb höhere Bildung und geistige Ueberlegenhcit be¬
sitzen, um seine Autorität ausrecht erhalten zu können . Ein
Maximum von 400 Thlr ., welches kaum über das eines
Boten hinausginge , sei daher für einen solchen Posten gewiß
nicht zu hoch.

Abg . Russell als Berichterstatter : Der Ausschuß habe
daraus , daß den Gensdarmen ein Zuschlag von 20 Thlr . be¬
willigt sei, keine Veranlassung entnehmen können , den Gehalt
des Wachtmeisters um 50 Thlr . zu erhöhen . Auch der Abg.
Len gl er habe es nicht gewünscht . Uebrigens sei die Sache
eine Bagatellsache und er für seine Person werde gerne der
Regierungsvorlage zustimmen.

Der Antrag auf Herstellung der Regierungsvorlage wird
angenommen und sind damit die Ausschußanträge 112 und 113
erledigt . Die Abstimmung zu den übrigen Anträgen wird
ausgesttzt.

Die Ausschußanträge zu dem Gesetzentwurf , betr . Ver¬
kündigung des Gehaltsregulativs , lauten:

Nr . 1.

Im Art . 1 am Ende nach dem Worte „ Gehalte"
folgenden Satz nachzufügen:

„mit derselben rechtlichen Bedeutung und Wirkung,
welche die früheren Regulative hatten . (Anl . 0-
des Gesetzes vom 19 . Juli 1853 .)

Nr . 2.

Den Art . 1 mit der beschlossenen Aenderung anzu¬
nehmen.

Nr . 3.

Die Art . 2 und 3 anznnehmen.

Nr . 4.

Im Art - 4 werde bei der Miethbestimmmig hinter der
ersten Zahl »800 « gesetzt „ und darüber " und der
Satz „ über 800 Thlr . 120/g " gestrichen.

Nr . 5.

Den Art . 4 mit der beschlossenen Aenderung anzu-
nehmcn.

Nr . 6.

Den Art . 5 anzunehmcn.

Die Abstimmung wird ausgesetzt.

Schließlich werden alle Anträge , über welche die Ab¬
stimmung ausgesetzt war , jetzt angenommen.

Wegen vorgerückter Tageszeit werden die übrigen noch
nicht erledigten Gegenstände von der heutigen Tagesordnung
entfernt.

Schluß der Sitzung 2 Uhr Nachmittags . Nächste Sitzung
Mittwoch , den 16 . März , Morgens 10 Uhr.

T agesordnung:

1) Bericht des Finanzausschusses , betr . Veränderungen
im Bestände des Staats - und Kronguts.

2 ) Desgl ., betr . die Staats - und Krongutscasse -Rechnun-
gen für 1864/66.

3 ) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die
Petition der Eingesessenen der Bauerschaft Buttel,
betr . den Ausbau der Chaussee nach Neuenlande.

4 ) Bericht des Gcschäftsordnungsausschusses , betr . die
Revision der Geschäftsordnung des Landtags.

5 ) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusscs über die
Petition des Hausmanns Kuck und Gastwirths G e i-
ler zu Rastede wegen authentischer Interpretation des
Gesetzes vom 28 . März 1867 , betr . die Sicherung der
in der Nähe der Eisenbahnen bclegenen Gebäude gegen
Feuersgesahr.

6 ) Desgl . über die Petition des Stadtmagistrats zu Brake,
betr . gesetzliche Regelung des Handels mit Torf,
Steinkohlen rc.

7 ) Desgl . über die Petition des Gemeinderaths zu Lö¬
ningen , betr . Revision des Einkommensteuer - Gesetzes.

8 ) Desgl . über die Petition des Lehrers Klus mann
zu Tettens um Vergütung von Umzugskosten.

9 ) Desgl . über die Petition mehrerer Hufner und Kätner
der Dorfschaft Wulfsdorf im Amte Schwartau , betr.
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Wegfall der für aufgehobenen Mühlenzwang jährlich
zu zahlenden Summe.

10) Desgl. über die Petition des Vollerben Grüssing
und Genossen zu Lindern wegen Wegfall einer Geld¬

abgabe für einen früher an den Staat zu liefernden
Widder.

Der Berichterstatter
Bucholtz.

33»



über

die Verhandlungen
des

XVI Landtags des Großherzogthums Oldenburg.
Zweiundzwanzigste Sitzung.

Oldenburg , den 16 . März 18 70 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: 1) Bericht des Finanzausschusses, betr. Veränderungen im Bestände des Staats- und Kronguts.
2) Desgl-, betr. die Staats- und Krongutscasse-Rechnungen für 1864/66.
3) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die Petition der Eingesessenen der Bauerschaft Buttel,

betr. den Ausbau der Chaussee nach Neuenlande.
4) Bericht des Geschäftsordnungsausschusses, betr. die Revision der Geschäftsordnung des Landtags.
5) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über die Petition des Hausmanns Kuck und Gastwirths

Geiler  zu Rastede wegen authentischer Interpretation des Gesetzes vom 28. März 1867, betr. die
Sicherung der in der Nähe der Eisenbahnen belegenen Gebäude gegen Feuersgefahr.

6) Desgl. über die Petition des Stadtmagistrats zu Brake, betr. gesetzliche Regelung des Handels mit Torf
Steinkohlen rc.

7) Desgl. über die Petition des Gemeinderaths zu Löningen, betr. Revision des Einkommensteuergesetzes.
8) Desgl. über die Petition des Lehrers Klus mann  zu Tettens um Vergütung von Umzugskosten.
9) Desgl. über die Petition mehrerer Hufner und Kätner der Dorsschaft Wulfsdorf im Amte Schwartau,

betr. Wegfall der für aufgehobenen Mühlenzwang jährlich zu zahlenden Summe.
10) Desgl. über die Petition des Vollerben Grüssing  und Genossen zu Lindern wegen Wegfall einer

Geldabgabe für einen früher an den Staat zu liefernden Widder.

Vorsitzender: Präsident Hullmann.

Am Regierungstische die Regierungs-Kommissäre Selk-
maiin und Römer.

Der Schriftführer Müller  verlas das Protokoll der
letzten Sitzung.

Dasselbe wurde genehmigt.
Eingänge:
1) Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriums, betr.

Staatszuschüsse zum Bau von Gemeinde-Chausseen.
(An den Finanzausschuß.)

2) Petition der Gemeinde Dinklage, betr. das Jagd¬
gesetz.

3) Desgl. der Gemeinde Bakum, betr. desgleichen.
4) DeSgl. des Gemeinderaths zu Edewecht, betr. Chaussee-

Anlage von Edewecht durch Jeddeloh, Wildenloh rc.
nach Oldenburg. (An den Finanzausschuß.)

5) Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums,
betr. Vorlegung des Entwurfs einer Wasserordnung
für das Fürstenthum Lübeck.

Die beiden Petitionen aus den Gemeinden Bakum und
Dinklage, betreffend das Jagdgesetz, werden wegen unange¬
messener Ausdrücke in denselben ohne weitere Berücksichtigung
in's Archiv gelegt.

Vom Abgeordneten Schomann  wurde eine Interpella¬
tion übergeben, betr. Einrichtung einer Telegraphenstatio» in
der Stadt Idar.

Die Begründung derselben wird auf die nächste Tages¬
ordnung gesetzt.'

Die Frist zum Einbringen von Anträgen zur zweiten
Lesung wurde auf den 18. März, 12 Uhr, für folgende Ge¬
setzentwürfe gestellt: Den Entwurf, betr. die Straßen im
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Fnrstenthum Birkenfeld, den Entwurf, betr. die Erhöhung
der Hundesteuer im Fstrstenthum Birkenfeld, den Entwurf,
betr. den öffentlichen Verkauf von Mobilien gegen Bar¬
zahlung. Da ferner nach der Erklärung des Präsidenten
Ausschuß und Staatsregierung sich über alle Punkte des Ge¬
haltsregulativs verständigt hatten und die Zusammenstellung
zur zweiten Lesung bis zum Abend des 17. März zur Ver-
theilung kommen konnte, wurde die obige Frist mit Zustimmung
des Landtages auch für die Einbringung von Anträgen zur
zweiten Lesung des Gehaltsregulativs angesetzt.

Tagesordnung:
I. Bericht des Finanzausschusses , betr . Verän-

derungen im Bestände desStaats - und Kronguts.
Der Ausschuß beantragte:

Nr. 1.
Der Landtag, wolle sich damit einverstanden erklären,
daß für die Finanzperiode 1870/72 die Bestimmungen
des Art. 181 Z. 2 des Staatsgrundgesetzes auch auf
das Krongut in Anwendung kommen.

Nr. 2.
Der Landtag wolle die Veräußerung der Haarcnthor-
wache, der Heiligengeistthorwache und des der letzteren
gegenüber liegenden Gebäudes zu Oldenburg nach¬
träglich genehmigen.

Nr. 3.
Der Landtag wolle den Verkauf zweier Kirchenstühle
in der Kirche zu Jade nachträglich genehmigen.

Nr. 4. I
Der Landtag wolle den Verkauf einiger Grabstellen
auf dem Kirchhofe zu Tossens nachträglich genehmigen.

Nr. 5.
Der Landtag wolle die Neberlassung eines Areals von
112sD Ruthen aus der alten Lübecker Landstraße in
Erbpacht nachträglich genehmigen.

Nr. 6.
Der Landtag wolle die Verwendung der für Ver¬
äußerung zweier zu Nohfelden belegeuen Kronguts-
grundstücke„Gänswiese" und »Unter dem Hof" ge¬
lösten 151 Thlr. 18 gs. 3 Pf. zur Abtragung der
Kaufgelder für die zum Krongut wieder angekauften
vier Grundstücke zu Oberstem genehmigen.

Die Ausschußanträge wurden ohne Debatte angenommen.
II. Bericht des Finanzausschusses,  betr.

die Staats - und Krongutskasse -Rcchnungen für
1864/66.

Eine Mehrheit des Ausschusses (Abels , Ahlhorn,
Lengler , Müller , Oldejohanns , Selkmann)  hatte
beantragt:

Nr. 1.
Der Landtag beschließe, bei Rücksendung der Rech¬
nungen der Ccntralkasse des Großherzogthums pro
1864/66 an das Großherzogliche Staatsministerium

zu bemerken, daß er folgende zu Z. 4 verrechncte Aus¬
gaben rc. (s. oben 1—6) nicht gerechtfertigt erachte,
indem er nicht anzuerkennen vermöge, daß diese Auf¬
wendungen im Interesse des Staates erforderlich ge¬
wesen seien, daß übrigens der Landtag von einer
weiteren Beanstandung der Ausgaben in diesem Falle
absehen wolle, die Stattsrcgierung jedoch ersuche,
keine Ausgaben ferner aus der Staatskasse zu be¬
streiten, die nicht durch das Interesse des Staates
dringend geboten seien.

Die Minderheit (Gräpel,  Russell ) stellte den Antrag:
Nr. 2.

Der Landtag wolle die Rechnungen der Centralkasse
des Großherzogthumspro 1864/66 an das Groß-
herzogliche Staatsministerium als unbeanstandet zurück-
gelangen lassen.

Reg.-Kommissär Römer : Da auch die Mehrheit des
Ausschusses von einer Beanstandung der einmal gemachten
Verwendungen abgesehen habe, sähe sich die Staatsregierung
zu einer näheren Motivirung derselben nicht veranlaßt. Er
wollte nur hervorheben, daß keine Ausgaben auf den Z. 4
verwiesen wären, ohne daß das Staatsministerium die durch
dieselben bestrittenen Aufträge und Missionen als zur Wahrung
des StaatSinteresses erforderlich anerkannt hätte.

Abg. Ahlhorn : Anfangs hätte die Ausschußmehrheit
einen weiter gehenden Antrag stellen wollen. Cr persönlich
würde einem solchen, wenn er aus dem Landtag eingebracht
würde, vielleicht auch jetzt noch zustimmen. Man könnte etwa
die für die Gutachten der Professoren Pernice und von
Gerber  beantragten Summen ganz streichen und nur die
übrigen Pöste unter den Bemerkungen, wie sie die Ausschuß¬
mehrheit jetzt zu allen Positionen beantragt hätte, passiren
lassen. Die Ausschußmehrheit hätte aber geglaubt, von solchen
weiter gehenden Anträgen absehen zu sollen, um der Staats¬
regierung keine Verlegenheiten zu bereiten. Denn, wenn der
Landtag darauf eingehcn würde, die Positionen zu streichen,
so würde die Folge davon sein, daß man das Staatsministe¬
rium in Anklagezustand versetzen müßte. Nach der heute vom
Regierungstisch abgegebenen Erklärung wäre es ihm freilich
noch klarer, als bisher geworden, daß nicht alle fraglichen
Ausgaben im Interesse des Landes gemacht wären, indem der
Reg.-Kommissär seine Erklärung auf die Aufträge und Mis¬
sionen beschränkt, die eingegangenen Gutachten aber gar nicht
erwähnt hätte. Auf die Letzteren müßte aber gerade das
Hauptgewicht gelegt werden. Die Dynastie, welche allein
den Vortheil von diesen Gutachten gehabt hätte, müßte
billigerweise auch allein die Kosten derselben tragen, statt
sie dem schon so schwer belasteten Lande zuzuwälzcn. Er
bäte den Antrag der Ausschußmchrheit möglichst einstimmig
anzunehmen, damit die Staatsregierung in Zukunft nicht
wieder solche Pöste, wie die im Z 4 enthaltenen, aus der
Landeskasse bestritte.
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Reg.-Commissör Römer : Um Mißverständnissen vor-
vorzubeugen, müßte er bemerken, daß unter den von ihm er-
erwähnten Aufträgen undj Missionen die Gutachten hätten mit
begriffen sein sollen.

Abg. Russell: Er wäre damit einverstanden, daß keine
Ausgaben, die nicht im Interesse des Staats gemacht wären,
auf die Staatskasse übernommen werden dürften. Anfangs
wäre man im Ausschüsse ziemlich einstimmig für die Nichtbe¬
willigung der beantragten Summen gewesen, weil sie an¬
scheinend für Zwecke aufgewandt wären, die mit dem In¬
teresse des Staats nicht zusaminenhingen. Vom Minister¬
präsidenten wäre aber dem Ausschuß mitgethcilt worden, daß
von diesen Positionen keine einzige verausgabt wäre, die
lediglich das Interesse des GroßherzoglichenHauses beträfe.
Der Ministerpräsident hätte ausdrücklich den Grundsatz accep-
tirt, daß die Einholung von Gutachten, diplomatische Mis¬
sionenu. s. w. nicht aus der Staatskasse bestritten werden
dürsten, wenn das Interesse des Landes nicht davon berührt
würde. Er glaubte, der Landtag müßte von einer Beanstan¬
dung der Positionen absehen, wenn er nicht näher darauf
eingehen und prüfen wollte, ob die fraglichen Gutachten und
Missionen nicht lediglich das Interesse des Großherzoglichcn
Hauses angingen. Der Ministerpräsident hätte hervorgehoben,
das Interesse des Landes wäre insofern in Frage gekommen,
als der Herzog von Augustendurg Ansprüche auf gewisse
Theile des Oldenburger Staatsgebiets gemacht hätte. Wie
weit durch diesen Umstand die Gutachten erforderlich geworden
wären, ließe sich nicht erkennen, weil das Material zur Prü¬
fung dieser Angelegenheit nicht vorläge. Wenn man sich dem
Urtheil des Abg. Ahlhorn,  daß die Verausgabungen nicht
im Landesinteresse gelegen hätten, anschließen wollte, hätte
man zuvor die Gutachten selbst prüfen und erwägen müssen,
welche Zwecke dieselben verfolgten. Die Gutachten hätten
übrigens mit bewirkt, daß Ähren sböck  an Oldenburg ab¬
getreten wäre. Die Jnkorporirung dieses Gebietes hätte dem
Lande Vortheile gebracht, indem in Folge derselben die Quoten
um so und so viel Procente herabgesetzt wären. Um so
weniger hätte der Landtag Ursache, die Positionen zu bean¬
standen. Allerdings glaubte er , daß nur in ganz besonderen
Fällen die Gutachten fremder Gelehrten nothwendig sein würden;
man könnte meistens Wohl von der Gesetzgebungskommission
oder dem Oberappellationsgericht genügende Gutachten- ein¬
ziehen. Da die Staatsregierung aber jenen kostspieligen Weg
für nothwendig gehalten hätte, würde der Landtag, ohne die
Sachlage näher prüfen zu können, die Ausgaben nicht bean¬
standen können. Vom Ministerium wäre erklärt worden,
daß alle diese Gelder im Interesse des Staates verausgabt wären.

In Betreff des Ausgabepostens für eine Reise nach
Petersburg wäre noch besonders betont worden, daß ein Erb¬
vertrag mit dem Prinzen Peter hätte abgeschlossen werden
müssen, bei welchem die Civilliste in Betracht gekommen wäre.
So lange der gegenwärtige Großherzog regierte, müßte der¬

selbe allerdings die Apanagen selbst bestreiten. Nach Been¬
digung seiner Regierungszeit würde aber eine neue Civilliste
zu bestimmen sein und hierbei in das Gewicht fallen, wie viel
an Apanagen zu zahlen wäre. Wenn man den Erklärungen
des Ministeriums, daß die Ausgaben im Interesse des Staats
erfolgt wären, keinen Glauben schenken wollte, müßte man
die Angelegenheit erst dann vielleicht auf den Standpunkt
bringen, den der Abgeordnete Ahlhorn  angedeuict hätte.
Wie die Sache läge, könnte man dem Anträge nicht zustimmen.
Es käme auch iu Betracht, daß jetzt nach Begründung des
NorddeutschenBundes solche Missionen, die gewissermaßen
nur staatliche Kourtoisieen wären, in Zukunst weniger Vor¬
kommen würden.

Abg. Ahlhorn : Die hier fragliche Petersburger Reise
hätte nicht den Zweck gehabt, einen Vertrag mit dem Prinzen
Peter abzuschließcn. Um einen solchen hätte es sich vor
6 Jahren gehandelt, damals wären bei der Verheirathung
der Prinzessin Alexandra Ehepakten aufgestellt worden.
Einen Hofbeamtcn hätte man damals von hier aus nach
Petersburg gesandt, weil der Prinz Peter für jedes seiner
Kinder 6000 Thlr. von dem Großherzogc beansprucht hätte.
Das wäre aber, wie gesagt, vor 6 Jahren passirt.

Daß die eingezogenen Gutachten mit auf die Jnkor¬
porirung Ahrensböcks hingewirkt Hütten, glaubte er nicht. Er
wollte in dieser Beziehung an die Verhandlungen im Reichs¬
tage erinnern. Der Bundeskanzler hätte Anforderungen an
den Herzog von Augustendurg und an den Großherzog ge¬
stellt. Jener hätte sich bei dieser Gelegenheit gefügiger ge¬
zeigt, als der Großherzog. Doch wollte er auf diese delikaten
Angelegenheiten nicht näher eingehen, weil cs nicht zulässig
erscheine, das Verhalten der höchsten Person zu erörtern.

Abg. Russell: Der Abgeordnete Ahlhorn  hätte ihm
einen Jrrthum vorgeworfen. Er wüßte sich aber sicher zu
erinnern, daß der Minister ausdrücklich erklärt hätte, jene
Reise wäre zu dem angegebenen Zweck gemacht worden. Wenn
sich das nicht so verhielte, müßte sich der Minister geirrt
haben. Das glaube er nicht, wäre aber eine Sache für sich.
Jedenfalls wäre die Erklärung abgegeben worden, daß die
Ausgaben im Interesse des Staates gemacht wären. Der
Abgeordnete Ahlhorn  könnte nicht bestreiten, daß als Grund
für die Einholung der Gutachten die vom Herzog von Angusten-
burg auf Oldenburger Staatsgebiet erhobenen Ansprüche an¬
geführt worden wären.

Abg. Gmpel : Er gehörte zur Nusschußminderheitund
könnte sich in Betreff seines Standpunktes im Wesentlichen
auf das im Berichte Gesagte beziehen. Rur darauf wollte
er noch Hinweisen, daß, wenn der Abgeordnete Ahlhorn
sagte: eine weitere Verfolgung der Sache von Seiten des
Landtages müßte zu einer Anklage Wider das Staatsmini¬
sterium führen, die Sache doch Wohl so nicht nothwendig auf-
zufassen sei. Nach Art. 196 des StaatSgrundgesttzes wäre-
das StaatSministeriumfür die bestimmungsmäßige Verwen-
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düng der Staatseinkünfte innerhalb der durch das Finanz-
gesch gezogenen Grenzen allerdings verantwortlich. Solche
einzelne Ueberschreitungen, wie sie hier vorlicgen sollten,
könnten aber keine Ministeranklage, sondern nur einen Civil-
anspruch auf Ersatz des ungebührlich Verausgabten begrün¬
den. Wenn der Landtag der Ansicht wäre, daß die Staats-
regiernng im vorliegenden Fall die Grenzen des Finanzge-
setzeS nicht respektier hätte, so müßte man das Ministerium
konsequenter Weise anhaltcn, das ungebührlich Verausgabte
an die Staatskasse zurückzuerstattcn. — Cr glaube aber nicht,
daß die Sache so läge, daß man der Erklärung der Staats-
regierung entgegen behaupten könnte: Die Ausgaben wären
nicht im Interesse des Landes erfolgt. Eine nähere Prüfung
der Gutachten hätte im Ausschuß nicht stattgefunden. Hätte
man Zweifel an der Wahrheit des vom Staatsministerium
Erklärten gehabt, so wäre es Pflicht gewesen, die Gutachten
selbst zu prüfen oder durch Andere prüfen zu lassen, um eine
bestimmte Ansicht zu gewinnen. Hätte sich dann eine unge¬
bührliche Verwendung von Staatsgcldern herausgestellt, so
hätte man die Zurückerstattung derselben verlangen müssen.
Ein bloßer Zweifel könnte ein Votum, wie es von der Aus-
schußmehrheit vorgeschlagcn würde, nicht rechtfertigen.

Der Abg. Ahlhorn  beantragte namentliche Abstimmung
über den Antrag der Ausschußmehrheit.

Derselbe wird mit 20 gegen6 Stimmen angenommen.
Es stimmten mit „Ja " die Abgeordneten: Abels , Ahl¬

horn , Barg mann , Eilks , von Hammel , Hoher,
Huchting , Lübden , Massing , Müller , Oldejo-
hanns , Propping , Ramien , Rüde du sch, Schildt,
Schwegmann , Selkmann , Strodthoff , Stuken¬
borg , Millers.

ES stimmten mit„Nein" die Abgeordneten: B ünn cmeyer,
Cammann,  Eissel , G r ä p el , Hu ll man n Russe  l l.

Es fehlten dicAbgeorvnetenS choma nn und Bnlling.
Der Antrag der Minderheit(Nr. 2) ist hiermit erledigt.
Präsident HttlltttMMt Er wollte seine Abstimmung in

Folgendem motivircn. Was die drei Ausgabeposten für ein-
gezogene Gutachten anginge, müßte seines Erachtens der Land¬
tag die Bedenken, die er sonst vielleicht haben könnte, aufge-
ben, seit der fragliche Erbstreit durch die Abtretung Ahrens-
böcks einen auch für den Staat erheblich günstigen Ausgang
genommen hätte. — Heber die Gerechtfertigkeit der anderen
Ausgabcpöste ließe sich bei dem Mangel eines bestimmten
Thatdestandcs unmöglich ein Nrtheil abgcden. Die bestimmte
Erklärung der Staatsregierung, daß die Ausgaben im In¬
teresse des Landes gemacht wären, läge vor. Die Ausschuß¬
mitglieder wären über diese Frage zweierlei Meinung. Im
klebrigen wäre er allerdings der Ansicht, daß bloße Höslich-
keitsgcsandtschaften Wohl durch die Kourtoisie der Höfe ge¬
boten sein möchten, für Kleinstaaten aber keine Interesse hät¬
ten. Die Kosten derselben müßten als bloße,Repräsentations-
kosten auf die Civilliste übernommen werden.

Die übrigen AuSschuszanträge lauteten:
Nr. 3.

Der Landtag wolle die in der Rechnung pro 1866 zu
Z. 175 der Ausgaben geschehene Neberschreitung der
zur Verfügung gestellten Extraordinarien um 7501 Thlr.
lO^ gs. nachträglich genehmigen und mit dieser Be¬
merkung die Rechnungen der Landeskasse des Herzog-
thnms Oldenburg für die Finanzperiode 1864/66 mit
den Nebenrechnungen als unbeanstandet an das Groß¬
herzogliche StaatSininistcrium zurückgelangcn lassen.

Nr. 4.
Der Landtag wolle die Rechnungen des Landeskasse
des Fürstcnthums Lübeck für 1864/66 als unbean¬
standet an Großherzoglichcs Staatsministerium zurück-
senden.

Nr. 5.
Der Landtag wolle unter Rücksendung der Landes-
kasserechnungen des Fürstenthums Birkenfeld von den
Jahren 1864/66 an Großherzogliches Staatsmini¬
sterium die geschehene Neberschreitung der Ertraor-
dinarien des Voranschlags um 1558 Thlr. 28 Sgr.
nachträglich genehmigen.

Nr. 6.
Der Landtag wolle die Krongutskasse-Rechnungen des
Hcrzogthums Oldenburg und der Fürstenthümer Lübeck
und Birkenfeld für die Finanzperiodc 1864/66 als
unbeanstandet an die GroßherzoglicheStaatsregierung
zurückgelangen lassen.

Diese Anträge wurden angenommen.
III. MündlicherBerichtdesFinanzausschusses

über die Petition der Eingesessenen der Bau er¬
schüft Buttel , betr . den Ausbau der Chausse nach
Neuenlandc.

Der Ausschuß beantragte:
Uebcrgang zur Tagesordnung.

Berichterstatter Abg. Ahlhorn : Die Petenten wünschten
den raschen Ausbau einer Chaussee nach Süden in der Rich¬
tung auf Bremen zu. Im Jahre 1865 hätte der 14. Land-
tag den Bau einer Chaussee in dem Amte Landwührden be¬
schlossen und 10,000 Thlr. zu diesem Zwecke für die Finanz¬
periode bewilligt. Die Staatsregierung wäre bei dieser Ge¬
legenheit ersucht worden, mit der Königlich Hannoverschen Re¬
gierung in Unterhandlung zu treten wegen Fortführung der
Chaussee nach Geestemünde. Die Staatsregierung wäre diesem
Ersuchen nachgekommen. Die Königlich Hannoversche Re¬
gierung hätte sich auch zur Fortführung der Chaussee in der
gewünschten Richtung bereit erklärt, jedoch nur unter der Be¬
dingung, daß von Oldenburgischer Seite die Verpflichtung
übernommen würde, wenn eine Chaussee von Rechtebe nach
Neuenlande gebaut würde, aus den Wunsch Hannovers inner¬
halb angemessener Feist eine Chausse von Dedesdorf nach
Neuenlande im Oldenburger Gebiete zu bauen. Die Staats-
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regierung hätte dem 14. Landtag eine Vorlage in diesem
Sinne gemacht, die von dem Landtage angenommen worden
wäre. Somit wäre die Staatsregierung in die Nothwendig-
keit versetzt, sobald die Hannoversche, jetzt Preußische Re¬
gierung die Strecke von Rechtebe nach Neuenlande baute, auch
ihrerseits die übernommene Strecke auSzubaue». Die Ge¬
meinde Dedesdorf hätte die Herstellung des Wegkörpers, so
wie die Beschaffung des Sandes übernommen, der Landes¬
kasse würden noch die 23,500 Tklr. für diese Chaussee zur
Last fallen. Voraussichtlich würde aber in dieser Finanz¬
periode und auch Wohl nicht in der nächsten die Veranlassung
zum Lau der Chaussee gegeben sein. Durch die Verwen¬
dung weiterer 23,500 Thlr. aus der Landeskasse zum Chaussee¬
bau in Landwührden würde der Aufwand für Chausseeballten
in diesem kleinen Landestheil von 1400 Seelen und 6000
Jück eine Höhe von 77,000 Thlr. erreichen. Man sollte da¬
her durchaus nicht eher, als es die Vertragspflicht erforderte,
die fragliche Strecke ausbauen.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
IV. Bericht des Gcschaftsordnungsau sschu s-

ses , betr . die Revision der G esch äfts ord  u ung des
Landtages.

Der Vicepräsident Gräpel  übernahm den Vorsitz.
lieber die W. 1 und 3—25 des Entwurfs, welche mit

dem bisherigen Gesetz üdereinstimmten, wurde die Abstimmung
ausgesetzt.

Der bisherige A. 2 wurde dem Entwurf gemäß mit
folgenden Aendcrungen:

1) in Abs. 2 hat es zu heißen „Nr. 1 bis 9" statt
„Nr . 1 bis 27V

2) der Schluß des Absatzes3 hat zu lauten: -
„drei Abtheilungen zu je drei Wahlkreisen."

3) der Schluß des Absatzes4 hat zu lauten: -
„die der dritten von der ersten geprüft."

angenommen.
Der Z. 26 lautete:

Die Vorlagen der Staalsrcgierung gelangen in der
Regel in der zur Verthcilung an die Abgeordneten
erforderlichen Anzahl von Exemplaren an den Land¬
tag; wo dies nicht geschehen ist, hat der Präsident
die Vervielfältigung behuf der Verthcilung anzu¬
ordnen.

Hierzu war vom Ausschuß der Antrag 1 gestellt:
hinter „Präsident" einzuschalten die Worte, „soweit
erforderlich."

Der Paragraph und der Antrag wurden angenommen.
Die ßß. 27 und 28 wurden angenommen.
Ihr Inhalt war folgender:

8- 27.
Anträge der Staatsregierung können nicht in der Form

des Uebergangs zur einfachen Tagesordnung erledigt
werden.

Z. 28.
Alle von der Staatsregierung vorgelegtcn Gesetzent¬

würfe, einschließlich der Voranschläge für das Finanz-
gesetz, bedürfen einer dreimaligen  Bcrathung im
Plenum des Landtags.

Der Ausschußantrag2 lautete:
den Z. 29 in folgender Fassung anzunehmen:

Die erste Berathung erfolgt frühestens am
dritten Tage,, nachdem der Gesetzentwurf in die
Hände der Abgeordneten gekommen nt, und ist auf
eine allgemeine Discussion über die Grundsätze
des Entwurfs zu beschränken.

Die allgemeine Discussion kann auch auf ein¬
zelne Abtheilungen des Entwurfs gerichtet und ad-
theilungsweise zu Ende geführt werden.

Nach dem Schluffe der ersten Berathung wird
der Entwurf zur Vorberathung an einen Ausschuß
verwiesen, wenn dies von mindestens acht anwesen¬
den Abgeordneten verlangt wird.

Findet eine Verweisung an einen Ausschuß nicht
statt, so kann der Landtag beschließen, daß für die
zweite Lesung ein oder zwei Berichterstatter(Re¬
ferent oder Correferent) bestellt werden sollen. Für
die zweite Lesung der Voranschläge zum Finanz¬
gesetze sind in diesem Falle immer je zwei Bericht¬
erstatter zu bestellen.

Reg. -Kommissär Selkmaim : In dem vorgeschlagenen
H. 29 wäre eine wesentliche Aenderung des bestehenden Ge¬
setzes enthalten. Bisher wäre es Regel gewesen, daß Gesetz¬
entwürfe, welche die Staatsregierung vorgelegt hätte, einem
Ausschuß hätten überwiesen werden müssen. Wenn von diesen
bisherigen Bestimmungen nunmehr abgegangen werden sollte,
so stiegen der Staatsregierung erhebliche Bedenken auf. Im
Allgemeinen theiltc sie die Bedenken der Minderheit des Aus¬
schusses. Sie fände durch die neue Bestimmung eine ruhige
eingehende Prüfung der Gesetzentwürfe nicht so gesichert, wie
durch die bestehende Geschäftsordnung. Die Staatsregierung
glaubte daher nicht das Recht aufgcben zu dürfen, demzufolge
sie verlangen konnte/ daß die von ihr vorgelegten Gesetzent¬
würfe einem Ausschuß zur Vorbereitung überwiesen würden.
Bei einzelnen kleinen Gesetzentwürfen möchte eine solche Vor¬
bereitung allerdings nicht nöthig erscheinen. Dann würde die
Staatsregierung aber auch nicht auf eine Ueberweisung an
einen Ausschuß bestehen. Jenes Recht müßte sie sich aber
wahren. Jetzt schon könnte er erklären, daß die Staats¬
regierung dem neuen Entwurf ihre Zustimmung nicht geben
könnte, wenn dieses Recht ihr nicht erhalten würde. Er hätte
demgemäß zu beantragen:

es werde vor „mindestens acht" eingeschaltet: „der
Staatsregierung oder«.

Berichterstatter Abg. HulllNlMN: Es thäte ihm sehr
leid, daß die Großherzogliche Staatsregierung sich auf diesen
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Standpunkt gestellt hätte und, wenn der Landtag seine Ge¬
schäftsordnung in der vorgeschlagenen Weise zu fassen beab¬
sichtigte, nur unter der Bedingung ihre Zustimmung ertheilen
wollte, daß ihr das Recht, die Verweisung eines Gesetzent¬
wurfs an einen Ausschuß verlangen zu können, erhalten würde.
— Seines Erachtens wäre cS ein nothwendiges, wesentliches
Attribut jeder parlamentarischen Versammlung, ihre Geschäfts¬
ordnung selbst bestimmen zu können. Gewisse Dinge, wiez. B.
die Befugnisse der Reg. - Kommissäre, möchten ein zwischen
Landtag und Staatsregierung vereinbartes Gesetz wünschens¬
wert!), vielleicht auch nothwendig machen. Im klebrigen sollte
man dem Landtage überlassen, sein Haus selbst zu regieren.
So viel ihm bekannt wäre, gestände man auch in den anderen
Deutschen Staaten, selbst in Preußen, welches doch sonst den
Ruhm besonderer Freisinnigkeit nicht in Anspruch nehmen
könnte, der Volksvertretung dieses Recht zu. Daß dies nach
Oldenburger Gesetzen anders wäre, erklärte sich aus den Ein¬
flüssen der Periode, in welcher die Revision des StaatSgrundgesetzes
vorgenommen worden wäre. Es würde nicht zu billigen sein,
daß die Staatsregicrung sich auf ihr Recht steifte, wenn der
Landtag sich jetzt eine andere Form der Geschäftsordnung
schaffen wollte. Hoffentlich würde sie sich bei weiterer Ueber-
legüng zu dem angedrohten Schritt nicht entschließen. Der
Landtag würde es selbst am besten wissen, ob eine Sache in
seiner Mitte so weit gediehen wäre, daß die Vorbereitung
durch einen Ausschuß entbehrt werden könnte oder nicht. Die
Staatsregierung könnte dies gar nicht übersehen. Es käme
dabei nicht auf Das an, was in der Plenarversammlung
hervorträte, sondern auch auf Rücksprachen, Pie privatim un¬
ter den Abgeordneten genommen würden. Er hoffte, daß
nach Annahme der neuen Geschäftsordnung nicht nur geringe
Dinge, wie die Einführung der Hundesteuer für Birkenfeld,
wo die Vorbereitung überhaupt nur eine leere Formalität
wäre, sofort im Plenum zur Verhandlung kommen würden,
sondern auch wichtigere Gesetzentwürfe, so z. B. die Voran¬
schläge. Gegenstände, die eine nähere Berathung wünschens-
werth machten, könnten auch in Zukunft einem Ausschuß über¬
wiesen werden. Bei der neuen Einrichtung würde aber viel
Zeit gespart und jedem einzelnen Landtagsmitglied eine größere
Thätigkcil und Selbständigkeit zugcmuthct werden. Jetzt sänke,
wenn der Ausschuß einstimmig wäre, die Erörterung im
Plenum des Landtags leicht zu einer leeren Formalität herab.
Das ganze Landtagslcben wäre tobt, wenn der Landtag nur
ein formelles Siegel auf die Ausschußbeschlüsse zu drücken
hätte, eS erschiene an der Zeit, jetzt gerade neues Leben in
die Landtagsverhandlungen zu bringen, weil hier bald keine
großen Gesetze mehr zu berathen sein würden und auch die
Zahl der Abgeordneten vermindert wäre und hierdurch die
Verhandlung im Plenum erleichtert würde. — Wenn er sich
damit einverstanden erklärt hätte, daß auch eine Minderheit
die Ueberweisung an einen Ausschuß verlangen könnte, so wäre
dies nur in der Erwartung geschehen, daß die sofortige Ver-

Berichte . XVI . Landtag.

Handlung im Plenum, die Vielen jetzt noch bedenklich erschiene,
sich bald so bewähren würde, daß sich nicht acht Mitglieder,
fast ein Viertel der Versammlung, finden würden,, um die
Ueberweisung an einen Ausschuß zu beantragen. An sich er¬
schiene es nicht gerechtfertigt, daß eine Minderheit die Mehr¬
heit in dieser Weise zwingen sollte. Durch die Staatsregie-
rung möchte sich der Landtag aber nicht binden lassen. Wenn
sie auf ihrem Willen bestehen wollte, möchte man immerhin
das ganze Werk scheitern lassen. Die StaatZregierung würde
es zu verantworten haben.

Adg. Russell: Er stände im Wesentlichen auf dem Stand¬
punkt des Vorredners. Die Sache des Landtags müßte es
sein, sein Haus selbst zu ordnen, ohne sich hierbei von einem
Dritten Vorschriften geben zu lassen. Er würde am besten
wissen, wie die von der StaatZregierung ihm überwiesenen
Geschäfte zu erledigen wären. In allen Staaten Deutschlands
stände der Volksvertretungdas Recht zu, die Geschäftsord¬
nung selbst sestzustellen. Auch als der Reichstag seine Ge¬
schäftsordnung bestimmt hätte, wäre es den Bundesregierungen
nicht eingefallen, in die Entwerfung derselben eingreifcn zu
wollen. Leider wäre der Landtag in Oldenburg aber durch
das Gesetz hierbei an das Einverständniß der Staatsregierung
gebunden. Wenn man wollte, daß Etwas zu Stande käme,
so wäre dies nur mit Zustimmung der Staatsregierung zu
erreichen. Auch er würde nur sehr ungern für den Z. 29
und den Antrag der Staatsregierung stimmen, weil es ihm
richtig erschiene, daß nur die Majorität , nicht die Minorität
entscheiden dürfte. Nur um Etwas zu erreichen und das ganze
Werk nicht vornherein todt zu machen, würde er sich ent¬
schließen, dem Anträge der Staatsregierung beizutreten. Er
gäbe sich ocr Hoffnung hin, daß nur äußerst selten von dem
Recht auf Verweisung der Vorlage an einen Ausschuß Ge¬
brauch gemacht werden würde. Durch den Antrag der Staats¬
regierung werde freilich der Landtag in der Unmündigkeit er¬
halten werden. Es wäre eine Bevormundung des Landstags,
wenn die StaatZregierung ihm vorschreiben wollte, wie er
seine Geschäfte zu erledigen hätte; aber man müsse sich fügen,
um den Beweis liefern zu können, um wie viel zweckmäßiger
die Geschäfte durch sofortige Plcnarverhandlung abgemacht
werden könnten. Wenn sich gezeigt hätte, daß durch die neue
GeschäftsordnungAlles viel rascher und besser erledigt würde,
und die Staatsregicrung dann doch auf eine Vorbereitung im
Ausschüsse dränge, so würde sic die Folgen zu tragen haben.
Er fürchtete nicht, daß dann die Staatsregicrung von ihrem
Rechte noch Gebrauch machen könnte. Deswegen sei es nicht
sehr bedenklich, für den Antrag der Staatsregievung zu stimmen.

Abg. Ahlhorn : Er hätte das Wort genommen, um
seinen Standpunkt zu der vorliegenden Frage kurz zu moti-
viren. Sein Standpunkt wäre ein anderer, als der der Vor¬
redner. Er hielte die jetzige Geschäftsordnung den Oldenburger
Verhältnissen angemessener, als die Geschäftsordnungdes Reichs¬
tages. Er müßte bezweifeln, daß die Einführung der sofor-

34



266

kigen Verhandlungen im Plenum ein Fortschritt wäre. Er
würde sich häufig in der Nothwendigkeit sehen, gegen die vor¬
gelegten Gesetzentwürfe zu stimmen, weil er sich nicht so schnell,
wie die Juristen und sonstigen Gelehrten im Landtage, über
alle in Betracht kommenden Verhältnisse würde orientiren
können. Indessen hätte er sich dem in Z. 29 enthaltenen
Kompromiß geglaubt anschließen zu müssen. Wenn es sich
bestätigte, daß die sofortige Plenarvcrhandlung vorzuziehen
wäre, würden auch die acht Mitglieder keinen Gebrauch von
ihrem Recht machen und hoffentlich die StaatSregierung auch
nicht, da dieser doch auch daran gelegen sein müßte, die Ge¬
schäfte möglichst schnell erledigt zu sehen. Es erschiene aller¬
dings geboten, daß zumal solche kleine Landtage ihre Geschäfte
möglichst bald zum Abschluß brächten. Auch die gegenwärtige
Versammlung des Landtags dauerte zu lange. Ohne einen
Vorwurf gegen die StaatSregierung machen zu wollen, fände
er die Ursache darin, daß die Vorlagen nicht zur rechten Zeit
an den Landtag gelangten. Man sollte dieselben möglichst
sofort nach der Wahl den Abgeordneten zuschicken, dann würde
der Landtag statt in zwei oder drei Monaten, in der Hälfte
der Zeit fertig werden. Am Fleiß und guten Willen auch
des jetzigen Landtags hätte es nicht gefehlt.

Noch auf einen Punkt wollte er aufmerksam machen.
Gerade die Fortschrittsparteidränge in Berlin immer auf
eine Verweisung der Vorlagen an eine Kommission, während
die reaktionären Parteien, die Konservativen und die National¬
liberalen im Großen und Ganzen für sofortige Verhandlung
im Plenum wären. Auch dieser Umstand spräche gegen die
vorgeschlagene Neuerung.

Man möchte aber immerhin für den Z. 29 und den An¬
trag des Regierungs-Kommissärs stimmen und einen Versuch
mit der neuen Bestimmung machen. Wenn sie sich bewährte,
würde auch die Staatsregierung von ihrem Veto keinen Ge¬
brauch machen.

Abg. Russell : Es wäre richtig, daß gerade die Fort¬
schrittspartei sich für die Vorbereitung in den Kommissionen
auSsprache. Auch die Fraktion des Reichstages, welcher er
anzugehören die Ehre hätte, pflegte im gleichen Sinn zu
stimmen. Dort lägen aber die Verhältnisse anders, wie im
Oldenburger Landtage. In Berlin wünschte man die sofortige
Plenarvcrhandlung, damit die Geschäfte im Interesse der
Regierung glatter zu Ende geführt würden und die Abgeord¬
neten keine Gelegenheit fänden, die Regierungsvorlagen genauer
zu prüfen. Bei der dortigen großen Versammlung würden
auch diese Zwecke auf dem angegebenen Wege ganz Wohl
erreicht- Der kleine Oldenburger Landtag bildete aber eigent¬
lich nur eine Kommission, Alle in Frage kommenden Verhält¬
nisse wären hier Jedermann im Lande besser bekannt. Er
befürchtete nicht, daß in Oldenburg die sofortige Plenarver-
handlung solche Folgen habe würde, wie sie manchmal im
Reichstage, namentlich bei den Budgetvcrhandlungen, hervor-
getretcn wären.

Abg. Hullmanu : Er bäte den Antrag der StaatS-
regicrung abzulehnen. Eine ausreichende Garantie, daß mit
der Verhandlung im Plenum ohne vorgängige Begutachtung
durch einen Ausschuß kein Mißbrauch getrieben werden würbe,
läge in der Bestimmung, daß, wenn nur eine Minderheit von
8 Stimmen für Ueberweisung an einen Ausschuß sich ausspräche,
dieselbe einzutreten hätte. Eine weitere Garantie müßte über¬
flüssig erscheinen. Der Landtag sollte der Staatsregierung
gegenüber seine Selbständigkeit aufrecht erhalten. WaS man
überhaupt mit der ganzen ersten Lesung wollte, wenn die
Staatsregierung das Recht hätte, nach Belieben eineAuSschuß-
berathung über diese oder jene Vorlage eintretcn zu lassen?
Die erste Lesung würde man dann entbehren können. Die
Rcgierungs- Kommissäre würden mit der Instruktion, ob sie
die Ueberweisung an einen Ausschuß beantragen sollten oder
nicht, in der Tasche zur Sitzung kommen. Die Frage, die
der Landtag erst nach dem Resultat der ersten Lesung ent¬
scheiden wollte, ob eine Vorbereitung im Ausschuß erforderlich
wäre oder nicht, würde schon vorher am grünen Tisch des
Ministeriums ihre Entscheidung gefunden haben. Wenn der
Landtag sich nicht in den letzten Tagen der Versammlung be¬
fände, sollte er auf den heutigen Antrag der Staatsregierung
mit einem Antrag antworten auf Abänderung des Art. 165
des Staatsgrundgesetzesdahin, daß er in Zukunft, wie die Landtage
aller irgend liberal regierten Staaten Deutschlands, seine
Geschäftsordnung selbst deorduen könnte. Jetzt wäre es zu
spät dazu, doch könnte der Landtag in einer der nächsten Ver¬
sammlungen darauf zurückkommen. Den Schritt, welchen die
Staatsregierung angedroht hätte, möchte er sie nur thun
lassen und daran festhalten, daß er sich selbst eine Geschäfts¬
ordnung geben wollte. Wenn das Werk an der Maßregel
der Regierung scheitern sollte, so wäre das besser, als daß es
so verhunzt würde.

Der Antrag der Staatsregierung wurde abgelehnt, der
im Ausschnßantrag2 vorgcschlageneZ. 29 angenommen.

Angenommen wurden der Z. 30 mit dem zu demselben
gestellten Ausschußantrag3, der Z. 31, der ß. 32 mit dem
Artrage 4. Der Inhalt dieser Paragraphen und Anträge
war folgender:

8. 30.
Die zweite  Berathung findet nicht früher statt,

als bis die Vorlage acht Tage in den Händen der
Abgeordneten gewesen ist.

Dieselbe erfolgt außerdem frühestens am zweiten
Tage nach dem Abschluß der ersten Berathung. Wenn
ein Ausschuß eingesetzt ist oder Berichterstatter gemäß
Z. 47 ernannt sind, so müssen die Anträge des Aus¬
schusses beziehungsweise der Berichterstatter mindestens
zwei Tage vorher schriftlich an sämmtliche Abgeordnete
vertheilt sein.
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Ueber jeden einzelnen Artikel(Paragraphen) wird
der Reihenfolge nach die Diskussion eröffnet und ge¬
schloffen und die Abstimmung herbeigeführt.

Auf Beschluß des Landtags kann die Reihenfolge
verlassen, in gleicher Weise die Diskussion über mehrere
Artikel verbunden oder über verschiedene zu demselben
Artikel gestellte Verbesserungs-Anträge getrennt werden.

Verbesserungs-Anträge zu einzelnen Artikeln können
in der Zwischenzeit und im Laufe der Verhandlung
eingebracht werden. Sie bedürfen keiner Unterstützung.

Nach dem Schluffe der zweiten Berathung werden
die gefaßten Beschlüsse zusammengestellt; die Zusammen¬
stellung geschieht, wenn für den Gegenstand ein Aus¬
schuß gewählt ist, durch den betreffenden Ausschuß,
anderen Falls durch den Präsidenten mit Zuziehung
der Schriftführer.

Diese Zusammenstellung bildet die Grundlage der
dritten Berathung.

Wird der Entwurf in allen seinen Thcilen abge¬
lehnt, so findet eine weitere Berathung nicht statt.

Antrag. 3.
Den Schlußsatz des drittletzten Absatzes so zu fassen:

Die Zusammenstellung geschieht durch den betreffen¬
den Ausschuß bezw. die betreffenden Berichterstatter
und in Ermangelung derselben durch den Präsidenten
unter Zuziehung der Schriftführer.

8- 31-
Die dritte  Berathung erfolgt frühestens am zwei¬

ten Tage nach dem Abschlüsse der zweiten Berathung,
beziehungsweise nach der Vertheilung der Zusammen¬
stellung(ß. 30).

Verbesserungs-Anträge zu einzelnen Artikeln können
in der Zwischenzeit und im Laufe der Verhandlung
eingedracht werden. Sie bedürfen der Unterstützung
von 4 Abgeordneten.

Die Diskussion erfolgt zunächst über die Grundsätze
des Entwurfs nach Maßgabe des Z. 29 und hieran
schließt sich unmittelbar die Diskussion über die einzel¬
nen Artikel nach Maßgabe des ß, 30.

Am Schluffe der Berathung wird über die An¬
nahme oder Ablehnung des Gesetzentwurfs abgestimmt.
Sind Verbesserungs- Anträge angenommen worden,
so wird die Schlußadstimmung ausgesetzt, bis die Be¬
schlüsse zusammengestellt worden sind.

8- 32.
Eine Abkürzung der im Z. 30 Absatz2 bestimmten

Fristen, insbesondere auch die Vornahme der ersten
und zweiten Berathung in derselben Sitzung, kann
bei Feststellung der Tagesordnung(Z. 73) oder über¬
haupt an einem früheren Tage, als dem Tage der
Berathung, durch Stimmenmehrheitbeschlossen werden.
Eine Abkürzung der Fristen des Z. 29, des ß. 30

Abs. 1 und des Z. 31 kann nur beschlossen werden,
wenn ihr nicht mindestens fünf anwesende Abgeordnete
widersprechen.

Der Landtag kann wie am Schluffe der ersten
fZ. 29) so in jedem Stadium einer folgenden Be¬
rathung bis zum Beginn der Fragestellung den Gesetz¬
entwurf oder einen Theil desselben zur Berichterstattung
an einen Ausschuß verweisen, welcher sich nur mit dem
ihm überwiesenen Gegenstände zu beschäftigen hat.

Antrag 4.
Die Eingangsworte des letzten Absatzes so zu fassen:

Der Landtag kann in jedem Stadium der zweiten
und dritten Berathung bis zum Beginn u. s. w.

Der tz. 33 deS vorgeschlagencn Entwurfs lautete:
8. 33.

Ueber Anträge der Staatsregierung, welche keine
Gesetzentwürfe enthalten, findet nur eine einmalige
Berathung und Abstimmung statt, vorbehältlich der
Bestimmung des Z. 34.

Die Berathung erfolgt frühestens am dritten Tage,
nachdem die Vorlage in die Hände der Abgeordneten
gekommen ist; diese Frist kann nur abgekürzt werden,
wenn nicht fünf anwesende Abgeordnete widersprechen.

Die Berathung kann auf Antrag der Regierung
in derselben Sitzung, in welcher der Antrag eingedracht
worden ist, ohne vorgängige Vervielfältigung und
Vertheilung, erfolgen, wenn kein Abgeordneter wider¬
spricht.

Uebrigens finden die Vorschriften der ZZ. 30 und 32
Anwendung.

Reg.-Kommissär Selkmann: Nach demZ. 79 der be¬
stehenden Geschäftsordnung müßten auch die übrigen Vorlagen,
welche keine Gesetzentwürfe enthielten, zunächst einem Ausschüsse
unterbreitet werden, wenn sich nicht der Landtag mit den
Regierungs-Kommissären über ein anderes Verfahren einigte.
Auch hier glaubte die Staatsregierung das Recht, eine Prü¬
fung der wichteren Vorlagen in einem Ausschüsse, wenn sie
eine solche für nothwendig hielte, zu verlangen, nicht aufgeben
zu dürfen. Er wäre demgemäß beauftragt, folgenden Zusatz
zu beantragen:

cs werde dem ersten Absätze folgende Beftimmmung
hinzugefügt:

„Dieselben sind einem bereits bestehenden oder ei¬
nem besonders zu wählenden Ausschüsse zu überweisen,
wenn nicht der Landtag mit Zustimmung der Regie¬
rungsbevollmächtigten ein anderes Verfahren beschließt."

Die beantragte Bestimmung entspräche demZ. 79 der
jetzigen Geschäftsordnung, sie enthielte nur darin eine Milde¬
rung, als die sofortige Neberwcisung au einen Ausschuß nicht
vorgeschrieben würde.

Abg. Hnllmann: Nachdem der Landtag den Antrag
der Staatsrcgicrung zu demZ. 29 abgelehnt hätte, erschiene
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es als eine nothwendige Konsequenz, daß auch dieser An¬
trag fiele.

Der Antrag der Staatsregierung wurde abgelehnt, der
tz. 33 des Entwurfs unverändert angenommen.

Heber die übrigen Paragraphen des Entwurfs wurde
zum Theil die Abstimmung ausgesetzt, zum Theil wurden
dieselben mit den zu ihnen gestellten Ausschußanträgen ange¬
nommen. Der Inhalt dieser Paragraphen und Anträge war
folgender:

8- 34.
Eine zweite  Bcrathung findet statt, wenn dies

von fünf Abgeordneten mittelst einer dem Präsidenten
zu überreichenden schriftlichen Anzeige vor dem Schluß
der auf die erste Abstimmung folgenden nächsten
Landtagssitzung verlangt wird.

Aus die zweite Berathung finden die Vorschriften
der ZZ. 31 und 32 Anwendung.

Der Landtag kann in der Sitzung, in welcher die
erste Abstimmung erfolgt ist, auf die zweite Berathung
verzichten, wenn kein Abgeordneter widerspricht.

Antrag 5.
Eine zweite  Berathung findet statt, wenn dies von
fünf Abgeordneten mittelst schriftlicher Anzeige späte¬
stens am zweiten Tage nach der ersten Berathung beim
Präsidenten beantragt wird.

Diese Frist kann durch Mehrheitsbeschlußabgekürzt
werden; der Landtag kann auch, wenn kein Abgeord¬
neter widerspricht, nach der ersten Abstimmung bc-
schließen, daß eine zweite Berathung nicht stattfinden soll.

Auf die zweite Berathung finden die Vorschriften
der ßß. 31 und 32 Anwendung.

2. Selbstständige Anträge der Abgeordneten.
8. 35.

Jeder Abgeordnete hat das Recht, selbstständige
Anträge an den Landtag zu bringen.

8- 36.
Ein selbstständiger Antrag ist dem Präsidenten

schriftlich, von vier Abgeordneten mittelst Namens¬
unterschrift unterstützt, zu übergeben. Der Präsident
hat denselben zu verlesen und, sofern nicht gemäßß. 38
sofort darüber Beschluß gefaßt wird, vervielfältigen
und vertheilen zu lassen.

Z. 37.
Die Begründung des Antrages wird frühestens

auf die Tagesordnung des dritten Tages, nachdem
derselbe vertheilt worden ist, gesetzt. An die Begrün¬
dung schließt sich sofort die Berathung beziehungsweise
erste Berathung desselben.

8- 38.
Enthält der Antrag einen Gesetzentwurf, so rich¬

tet sich das Verfahren nach den Bestimmungen der
W. 28 bis 32.

lieber andere Anträge wird gemäß der §Z. 33
und 34 verfahren mit der Aenderung, daß die sofortige
Berathung in derselben Sitzung, in welcher der An¬
trag eingebracht ist. ohne vorgängige Vertheilung
desselben, nur zu geschehen hat, wenn der Antragsteller
dies beantragt und kein Abgeordneter widerspricht.

Eine Abkürzung der Fristen ist nur statthaft unter
Zustimmung des Antragstellers.

Antrag 6.
Im §. 37 hinter »gesetzt" cinzuschalten: „diese Frist
kann bei Zustimmung des Antragstellers durch Mehr¬
heitsbeschluß abgekürzt werden."

Antrag 7.
Im ß. 38 den letzten Absatz zu streichen.

8- 39.
Petitionen jeder Art (Vorstellungen, Bitten, Be¬

schwerden, Art. 134 des Staatsgrundgesetzes) find
vorbehaltlich der Bestimmung des Z. 4l Absatz 2:

1) wenn sie auf einen Gegenstand, zu dessen Begut¬
achtung bereits ein Ausschuß gewählt ist, sich
beziehen, diesem Ausschuß zu überweisen;

2) wenn sie nur die Annahme, Ablehnung oder
Abänderung eines dem Landtage vorliegenden
Antrags der Staatsregierung oder eines Abgeord¬
neten, für den ein Ausschuß nicht erwählt ist,
bezwecken, lediglich im Lokale des Landtags zur
Kenntnißnahmc auszulegen und beziehungsweise
dem etwa demnächst für diesen Gegenstand er¬
wählten Ausschüsse zu überweisen;

3) für jede sonstige Petition sind vom Gesammt-
vorftande zwei Berichterstatter(Referent und
Korreferent) zu bestellen.

8- 40.
Die Bestimmung über die geschäftliche Behand¬

lung der Petitionen (A. 39) steht zunächst dem Präsi¬
denten und beziehungsweise soweit derselbe die Ernen¬
nung von Berichterstattern(Z. 40 Z. 3) vorschlägt,
dem Gesammlvorstande zu.

Der Landtag kann indeß auf Vorschlag des Präsi¬
denten im einzelnen Falle beschließen, daß eine Petition
ohne weitere Berücksichtigung im Archiv des Landtags
niedcrgelegt werden soll.

8- 41.
Der Ausschuß, welchem eine Petition überwiesen

ist, kann, falls er dies für geeignet hält, dieselbe zur
kurzen Hand an einen anderen Ausschuß abgeben;
lehnt dieser die Annahme ab, so hat er beim Präsi¬
denten die Entscheidung des Landtags zu veranlassen.

Ebenso kann der Ausschuß beantragen, daß die
Petition an besondere Berichterstatter überwiesen werde;
die Entscheidung hierüber steht dem Gesammtvorstande zu.
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Wenn fünf Abgeordnete beantragen, daß eine
lediglich zur Kenntnisnahme ausgelegte Petition an
einen Ausschuß oder an Berichterstatter überwiesen
werde, so hat der Gesammtvorstand hierüber zu ent¬
scheiden und bei Ablehnung des Antrages auf Ver¬
langen der Antragsteller die Entscheidung des Landtags
zu veranlassen.

8- 42.
Wie Z. 90.

8' 43.
Wie Z, 92.

8- 44.
lieber die lediglich zur Kenntnißnahme auSgelegten

Petitionen findet eine besondere Berathung nicht statt.
lieber die einem Ausschüsse überwiesenen Petitionen,

sofern dieselben nicht durch die Beschlußfassung über
einen von denselben begutachteten Antrag der Staats¬
regierung oder eines Abgeordneten ihre Erledigung
finden, desgleichen über die vom Gesammtvorstande
an Berichterstatter überwiesene Petitionen wird be-
rathen, nachdem der Ausschuß beziehungsweise die
Berichterstatter darüber ihren schriftlichen Antrag ein¬
gebracht haben.

Die Berathung geschieht frühestens am dritten
Tage, nachdem der Antrag an- die Abgeordneten vcr-
theill worden ist; diese Frist kann indeß durch Mehr¬
heitsbeschluß gemäß 8 32 abgekürzt werden. Im
klebrigen finden die Vorschriften des Z. 33 Absatz1
und deSZ. 34 Anwendung

8- 45.
Wie ß. 93.

ß 46.
Der Landtag wählt die erforderlichen Ausschüsse

nach relativer Stimmenmehrheit, nachdem über die
Zahl der Mitglieder auf Vorschlag des Präsidenten
Beschluß gefaßt ist.

8- 47.
Jeder Landtag, welcher einen Entwurf eines Finanz¬

gesetzes zu berathcn hat, wählt einen Finanzausschuß.
Demselben liegt ob die Begutachtung derjenigen
Finanzborlagen, welche an einen Ausschuß verwiesen
werden, und die Prüfung der Staatshaushaltsrech¬
nungen.

Außerdem hat der Finanzausschuß gleich nach der
Vorlage des Finanzgesetzentwursesfür denselben oder
für dessen einzelne Theile Berichterstatter aus seiner
Mitte oder aus den übrigen Abgeordneten zu bestellen
und dem Präsidenten von der Bestellung Anzeige zu
machen.

Diese Berichterstatter haben den Entwurf, soweit
er ihnen zur Berichterstattung zugetheilt und nicht
inzwischen an den Ausschuß selbst verwiesen ist, bei

der zweiten Berathung mündlich zu begutachten und
zu dem Ende vorher ihre Anträge darüber schriftlich
zu stellen.

Antrag 8.
dem Z. 46 als zweiten Absatz den ersten Absatz des
8- 47 des Entwurfs nachzufügen.

Antrag 9.
den Z. 47 in folgender Fassung anzunehmen:

Die Berichterstatter für die zweite Lesung der nicht
an einen Ausschuß verwiesenen Finanzvorlagen(ß. 29)
werden vom Finanzausschuß ernannt; derselbe bestimmt
darüber, ob die Vorlage ganz denselben Berichterstat¬
tern oder abtheilungsweise verschiedenen Berichterstat¬
tern zu überweisen ist.

Diejenigen Abgeordneten, welche nicht Mitglieder deS
Finanzausschusses sind, können diese Berichterstattun¬
gen ablehucn.

Der Finanzausschuß Hatz den Präsidenten von der
Bestellung Anzeige zu machen.

Die für die zweite Lesung anderer Gesetzentwürfe
zu bestellenden Berichterstatter werden vom Landtage
mittelst relativer Stimmenmehrheit gewählt.

8. 48.
Wie ß. 27.

8 49
Wie Z. 28, mit Einschaltung der Worte: »des¬

gleichen der nach H. 39 Z. 3 und ß. 47 bestellten
Berichterstatter" hinter der „Vorsitzenden".

Z. 50, 5l.
Wie Z. 29, 30

8- 52.
Wie ß. 31, mit dem Nachsätze: „dieselbe Be-

fugniß haben die gemäß ß. 39 Z. 3 und Z. 47 be¬
stellten Berichterstatter.»

8- 53.
Wie ß. 32.

8- 54.
Wie 8- 33, mit Aenderung des Citats „(ß. 32)»

in „(H. 53)».
8- 55.

Wie 8. -34.
8- 56.

Wie 8- 35, mit Einschaltung der Worte: „und
zu einem Berichterstatter" hinter»In andere Ausschüsse».

8^ 57.
Sämmtliche Abgeordnete haben zu allen AuSschuß-

sitzungen als Zuhörer Zutritt.
8- 58.

Der Präsident kann in jeder Ausschußsitzung gleich
den Ausschußmitgliederndas Wort nehmen.

Dieselbe Befugniß steht zu:
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a . den Abgeordneten , welche einen an einen Aus¬
schuß verwiesenen Antrag gestellt haben , bezüg¬
lich der Berathung über diesen Antrag;

b . den nicht dem Finanzausschüsse angehörigcn
Berichterstattern über Finanzsachen ( H. 4 ? Abs . 2 ) ,
bezüglich der etwaigen Berathung des Finanz¬
ausschusses über die ihnen zur Berichterstattung
überwiesenen Gegenstände.

Die unter a . und b . gedachten Abgeordneten sind
zu den betreffenden Sitzungen einzuladcn.

8 . 59.
Wie 8 . 37.

8 - 60.

Den gemäß 8 - 39 Z . 3 und 8 - 47 Absatz 2 be¬
stellten Berichterstattern ist unbenommen , im einzelnen
Falle nach ihrem Ermessen ihrem Anträge eine schrift¬
liche Begründung beizufügen.

Antrag 10.
Den 8 - 60 wird beantragt , vollständiger so zu fassen:

Die nach 8 - 39 Z . 3 und 8 - 47 bestellten Bericht¬
erstatter haben in der Regel nur ihre Anträge schrift¬
lich einzubringen ; es ist ihnen indeß unbenommen,
denselben in einzelnen Fällen eine schriftliche Begründnug
beizufügen.

8 - 61 . 62.
Wie Z. 38 39 (Im 8 - 62 (39 ) hat das Citat am

Schluß stat „(8 - 26 .) » zu lauten : ,, ( 8 - 46 ) ».
Abschnitt VI . 8 - 63 . 64.

Wie Abschnitt V . ß . 40 und 41.

Abschnitt VII.

Verhandlungen im Landtage und Be¬
handlung einzelner Gegenstände.

Von denSitzungen imAllge meinen und den
Sitzungsprotokollen.

8 - 65 bis 73.
Wie 8 - 42 bis 50.

Bemerkung Das Citat im 43 muß statt
„ (88 - 32 .' 62 ) « heißen „ (88 - 53 . 81 .) "

L . Von den Verhandlungen in den Sitzungen
im Allgemeinen.

8 - 74 dis 78.

Wie 8 - 51 bis 55 . ( Bemerkung . Im ß - 77
(jetzt 54 ) ist das Citat ,, ( Z . 83 ) » zu streichen .)

8- 79.
Wie ß . 56 unter Streichung der Worte: »der

Ausschüsse . "

8 - 80.

Absatz 1. Wie ß - 57 Absatz 1.
Absatz 2 . Ein VerbcsserungS - Antrag ist bei dem

Präsidenten schriftlich einzureichcn und von demselben
alsbald zu verlesen

8 - 81 . 82.

8 - 60 . 61 . (kW . die 88 - 58 , 59 fallen weg .)
ß . 83.

Absatz 1 . Wie 8 - 63 Absatz 1.
Absatz 2 . Ein zurückgezogener Antrag eines Ab¬

geordneten kann von jedem Abgeordneten wieder aus¬
genommen werden , ohne daß es einer Unterstützung
bedarf.

8 - 84 bis 95.
Wie 8 - 65 bis 76 . ( Bemerkung . Die Citate im

8 - 89 und 91 ( bisher 70 und 72 ) haben statt
»( 8 - 68 ) » zu lauten : »(8 - 86 ) »

Das Citat im 8 - 93 ( bisher 75 ) hat statt „ (8 - 67 ) »
zu lauten : „ ( 8 - 85 ) " . — Der jetzige 8 - 64  fällt weg .)

8 - 96.

Wie 8 - 77 mit der Aenderung , daß es statt : »aus¬
genommen die Fälle der 88 - 82 und 115 », zu heißen
hat: »soweit nicht im vierten Abschnitt und im
8 119 ein Anderes bestimmt ist . "

(Bemerkung . 8 - 78 fällt weg , desgleichen 8 - 79
bis 87 . ")

0 . Interpellationen.
8 - 97.

Wie 8 - 88.

(Bemerkung . 88 - 89 bis 93 fallen weg .)
v . Wahlen.

8 - 98 bis 101.
Wie 8 - 94 bis 97.

Abschnitt VIII . IX . X.
8 - 102 bis 119.

Wie bisher Abschnitt VII . VIII . IX . , ß - 98 bis
115 mit den erforderlichen Aenderungen der Citate in
den bisherigen  88 - 99 , 103 , 104 , 108 und mit
den durch das Gesetz vom 27 . Mai 1867 gegebenen
Aenderungen der Diäten und Reisesätze zu den bis¬
herigen 88 - 108 und 109.

Schließlich wurden alle Paragraphen , über welche die
Abstimmung ausgesetzt war , angenommen.

V . Mündlicher Bericht des Petitionsaus-
schusses über die Petition des Hausmanns Kuck
und Gastwirt Hs Geiler zu Rastede wegen authen¬
tischer Interpretation desGesctzes vom28 . März
1867 , betr . die Sicherung der in der Nähe der

Eisenbahnen belege neu Gebäude gegen Fcuers-
gcfahr.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petition der StaatSregicrung
zur Kenntnißnahme übergeben.

Berichterstatter Abg . Lübben : Der Art . 1. 8 - 6 . des
Gesetzes vom 28 . März 1867 bestimmte , daß die Dachziegel
der innerhalb 135 Fuß von der Eisenbahn belegenen Gebäude
mit Kalk und Cement bestrichen werden müßten . Nach der
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Ansicht der Petenten wäre es zweckmäßiger, die Ziegel von
öden zu bestreichen, als von unten. Es erschiene nun frag¬
lich, ob ein Bestreichen von oben auch ein Unterstreichen im
Sinne des Gesetzes wäre. Nach dem Urtheil von Sachver¬
ständigen wäre das Bestreichen von außen zweckmäßiger. Nach
der Ansicht des Ausschusses ließe sich allerdings bei einem
Bestreichen von außen die Befolgung der Vorschrift besser
überwachen. Der Dachraum wäre von Innen häufig mit
Heu oder Torf, der auch wohl den Sommer hindurch liegen
bliebe, vollgestopft, so daß man die Dachziegel von Innen
oft gar nicht einmal unterstreichen könnte. — Eine authentische
Interpretation könnte nun der Ausschuß freilich nicht vor¬
nehmen, indem die Worte des Gesetzes ausdrücklich dahin
gingen, daß die Ziegel unterstrichen werden sollten. Es käme
darauf an, ob die Staatsrcgierung, wenn das Ueberstreichen
von außen wirklich vorzuziehen wäre, nicht durch eine Ver¬
ordnung die Attgelegenheir in dem gewünschten Sinn beordneu
könnte.

Er bäte deshalb, den Ausschußantrag anzunehmen.
Adg. Hullmann . Er wäre gegen den Ausschußantrag

und für den Uebcrgang zur Tagesordnung. Zunächst gefielen
ihm solche Anträge auf Uedergabe zur Kenntnißnahme schon
in formeller Hinsicht nicht, weil dieselben eigentlich inhaltslos
wären. Wenn die Petenten wünschten, daß die Staatsre-
gieriing eine Sache im Verwaltungswege bcordne, so möchten
sie ihr dieselbe selbst unterbreiten. Wenn sie sich aber statt
dessen an den Landtag wendeten, so müßten sie auch wünschen,
daß dieser sich über den sachlichen Inhalt der Petition schlüssig
machte und ein selbstständiges Urtheil über denselben fällte.
Dieser Antrag enthielte aber ein solches Urtheil nicht. —
UebrigenS verdiente das Vorbringen der Petenten auch gar
keine Berücksichtigung. Das Gesetz sagte, die Dachziegel
sollten unterstrichen werden. Die Petenten selbst wären der
Ansicht, daß ein solches Unterstreichen von außen, wie von
innen geschehen könnte. Wenn die Behörden darauf beständen,
daß von innen unterstrichen werden müßte, so möchten sie
erst im Jnstanzenzug ihr Recht zu finden suchen, und erst,
wenn dies nicht zum erwünschten Resultat geführt hätte, sich
an den Landtag wenden. Wenn dieser oder jener über den
Sinn eines Gesetzes zweifelhaft und mit der Auslegung
desselben durch die anderen Behörden unzufrieden wäre, hätte
er sich zunächst an die Vorgesetzten Behörden zu wenden; es
wäre aber keine Weise, sofort den Landtag mit solchen Din¬
gen zu behelligen. Bei Beurtheilung der Petitionen mühte
vom Landtage streng Verfahren werden, um die fortwährenden
überflüssigen Beschwerden adzuschneiden. Er stellte daher den
Antrag:

der Landtag möge über die Petition zur Tages¬
ordnung übergehen.

Der Antrag fand genügende Unterstützung.
Abg. Russell: Er könnte der Ansicht des Vorredners

nur beitreten. Nach den präjudiziellen Beschlüssen, die im

Landtage kürzlich gefaßt wären, könnte es nur korrekt erscheinen,
über die Petition zur Tagesordnung überzugehcn. Wenn hier
Etwas gestrichen werden sollte, so möchte man den Ausschuß¬
antrag streichen.

Abg. Lübüen: Er müßte selbst gestehen, daß die An¬
gelegenheit nicht vor den Landtag gehörte. Da sie aber ein¬
mal an denselben gebracht wäre, möchte der Landtag das
Seinige thun, daß in Zukunft in zweckmäßigerer Weise die
gesetzliche Vorschrift beachtet würde.

Der Antrag des Abgeordneten Hullmann  wurde an¬
genommen.

VI. Mündlicher Bericht des P etitionsaus-
schusses über die Petition des Stadtmagistrates
zu Brake , betr . gesetzliche Regelung des Handels
mit Torf, -Steinkohlen  rc.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsrcgierung zur Berücksichtigung übergeben.

Berichterstatter Abg. Lübben : Die Petition wäre ein¬
gereicht worden an die Abgeordneten des dritten Wahlkreises,
um bei der Berathung über die Eichungsordnung berücksich¬
tigt zu werden. Bei Eingang der Petition hätte der Land¬
tag aber bereits über die Eichungsordnung Beschluß gefaßt
gehabt. Der Ausschuß habe geglaubt, daß die Petition eigent¬
lich auch nicht recht in die Berathung der Eichungsordnung
gepaßt haben würde, und hätte daher über dieselbe selbständig
Bericht zu erstatten beschlossen. Die Petenten wünschten eine
Regelung des Handels mit Torf, Steinkohlen und Kartoffeln
etwa dahin, daß der Torf nach Maaß, Kohlen und Kartoffeln
aber nach Gewicht verkauft werden sollten, weil nach dem
bisherigen Gebrauch oft Streit zwischen den Käufern und
Verkäufern entstanden wäre. Die Steinkohlen würden nach
Baljen zugemessen, die bis 250 Pfd. wiegen sollten, oft, nach
Aussage der Petenten, aber nur 210 Pfd. wögen. Die Kartoffeln
würden nach gehäuften Scheffeln verkauft, wobei sich oft eine
Differenz von 7 Pfund auf den Scheffel herausstellte. Der
Torf, welcher aus dem Hannoverschen käme, würde nach
Hunten verkauft, derjenige aus den Oldenburger Mooren nach
Fudern oder Faden. Der Verkauf des Torfs nach Körben
würde Schwierigkeiten machen, weil sich die Hannoverschen
Verkäufer nicht auf denselben einlassen würden. Der Magi¬
strat befürchtete, daß, wenn dies vorgeschriebcn würde, weniger
Torf angebracht werden würde und wünschte, daß diese Re¬
gulirung auch in anderen Städten und Ortschaften zugleich
eingeführt werden möchte, damit sich der Zuzug in Brake
nicht verminderte.

Im Interesse der kleinen Leute läge es, die Kartoffeln
und Kohlen nach dem Gewicht zu kaufen, da sie bei Kleinig¬
keiten einkauften. — Der Ausschuß hätte sich durch diese Er¬
wägungen bestimmt gefunden, den obigen Antrag zu stellen.

Abg. Hullmann : Auch hier müßte er den Antrag
stellen:
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der Landtag wolle über die Petition zur Tagesord¬
nung übergehen.

Tic Sache läge hier allerdings etwas anders, als bei
der vorigen Petition. Dieser Punkt ließe sich im Wege der

.Gesetzgebung beordnen. Der Landtag müßte aber, ehe er
der Staatsregierung zumuthete, sich mit 'der Frage zu beschäf¬
tigen, ob die Angelegenheit eine Beordnung und welche sic
bedürfe, erst darin einig sein, daß eine Beordnung überhaupt
nothwendig wäre. Seines Erachtens wäre dieS nicht der Fall,
die gewünschte Regelung könnte vielmehr durch ein Statut
erfolgen. In Brake hätte inan auch versucht, durch ein Statut
Abhülfe zu schaffen, dieser Versuch wäre aber von Magistrat
wieder aufgcgeben worden, anscheinend nur, weil, wenn vor-
geschrieben würde, den Torf nach einem anderen Maaß , als
dem üblichen zu verkaufen, die Torfvcrkäufer nicht mehr nach
Brake kämen. Der Magistrat hielte daher die Durchführung
der Maßregel nur für möglich, wenn die Umgegend daran
Theil nähme. Die Klage über das schlechte Messen beim Torf¬
handel Ware aber überall gang und gäbe. In der Stadt
Oldenburg hätte man sich mit dieser Frage auch schon be¬
schäftigt und Dieses und Jenes beschlossen, bis man Unge¬
sehen hätte, daß man sich gegen die Torfdauern, wenn sie
übervorthcilen wollten, doch nicht schützen könnte. Ein Gesetz,
das zwänge, beim Torfhandel auf eine bestimmte Weise zu
kaufen und zu verkaufen, wäre nicht möglich. Auf dem Lande
würde man immer dabei bleiben nach Fudern zu messen.
Zum Nachmessen mit Körben gäbe eS dort keine Gelegenheit.
Auf dem Lande würden Wohl auch Klagen über das schlechte
Messen laut, Anträge auf eine gesetzliche Regulirung wären
aber von dort aus noch nicht gestellt worden. Man müßte
es der Stadt Brake überlassen, sich durch ein Statut zu
helfen, könnte sie das nicht, weil sie wüßte, daß dann die
Verkäufer ausblieben, so müßte sie cs bleiben lassen. Für
eine gesetzliche Regulirung des Handels mit Kohlen und Kar¬
toffeln wäre erst recht kein Bedürfniß vorhanden. Da könnte
die Stadt mit einem Ortsstatut vollständig ausreichen. Wollte
man vorschreiden, daß die Kartoffeln im ganzen Lande nur
nach dem Gewicht verkauft werden sollten, so würde dies sehr
drückend für den Verkehr sein. — Wenn ihm die Frage bor¬
gelegt würde, ob er der Staatsregierung eine gesetzliche Beord¬
nung der Angelegenheit empfehlen könnte, müßte er dieselbe
verneinen. Alle Diejenigen, die mit ihm in diesem Punkt
Einer Ansicht wären, müßten gegen die Annahme des Aus¬
schußantrages sein.

Der Antrag deS Abgeordneten Hüll mann  fand aus¬
reichende Unterstützung und wurde sodann angenommen.

VII. Mündlicher Bericht des Petitionsaus¬
schusses über die Petitionen deSGemeinderathes
zuLöningen , bctr . Revision des Einkommensteuer¬
gesetzes.

Der Ausschuß beantragte:
Uebergang zur Tagesordnung-

Berichterstatter Abg. Lübben : Der Gemeinderath zu
Löningen höbe in seiner Petition hervor, daß die erwachsenen
Kinder der Laudleute höher für die Einkommensteuer einge¬
schätzt würden, als die erwachsenen Kinder der Kaufleute und
Gewerbetreibendenund bäte mit Rücksicht hierauf um Revi¬
sion des Einkommensteuergesetzes. Der Ausschuß hätte sich
davon überzeugt, daß es in der Hand der Schätzungskommis¬
sion läge, die Kinder der Kauflente, Gewerbetreibendenu. s. w.
ebenso anzusetzcn, als die.Kinder der Landleuteu. s. w. Dies
ginge aus Art. 7 des Gesetzes, Z. 8 der Instruktion zu diesem
Gesetze, klar hervor. Eine Revision erschiene also nicht er¬
forderlich; die zu hoch Geschätzten könnten bei der Kommission
und der Staatsregierung reklamiren.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
VIII . Mündlicher Bericht des Petitionsaus¬

schusses über diePetition de s Lehr ers Klu s man n
zu Tettens um Vergütung von Um zugskosten.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsregierung zur ĝeeigneten Berücksichtigung über¬
geben.

Berichterstatter Abg. BÜNIlemetM: Der Lehrer Klus¬
mann  wäre bis zum Mai 1869 an der Bürgerschule zu
Varel mit 300 Thlr. Gehalt angcstellt gewesen, darauf aber
nach Tettens als Hauptlehrcr mit 250 Thlr. Gehalt versetzt
worden. Die Versetzung hätte seinen Umzug veranlaßt. Er
hätte seine vielen Sachen mit zwei Wagen nach dem 6 Meilen
entfernten Tettens transportiren lassen müssen. Hierfür hätte
er eine vorschriftsmäßig belegte Rechnung von 17 Thlr. an
das Oberschulkollegium eingereicht. Es wären ihm aber nur
5 Thlr. zugebilligt worden, weil er ein unverheiratheter Lehrer
wäre und keinen eigenen Haushalt hätte. Abermals hätte
er sich an das Oberschullkollegium gewandt und vorgcstellt,
daß er ein selbständiger, lange gedienter Lehrer wäre, daß er
billiger Weise Ersatz für die großen Ausgaben an Transport¬
kosten, die er nicht zu hoch in Rechnung gestellt hätte, bean¬
spruchen dürfte. Abermals wäre er abschlägig beschicken wor¬
den. Eine Eingabe an das Staatsministerium hätte densel¬
ben Erfolg gehabt. Nach der Ansicht des Petenten wäre der
Z. 2 des Gesetzes über die Umzugskosten der Volksschnllehrer
vom 10. August 1855 dahin zu verstehen, daß der eigene
Haushalt die Selbstständigkeit des Lehrers bedeutete, daß also
nur Diejenigen keinen eigenen Haushalt Hütten, die bei einem
Anderen in Kost und Logis ständen. Auf Grund dieser Auf¬
fassung glaubte er die 17 Thlr. beanspruchen zu dürfen. —

Jedenfalls wären die bewilligten5 Thlr. ein äußerst
geringer Ersatz. Es wären nach den Sätzen des Regulativs
ß. 2 Ziffer 2 per Meile nur 20 gf. berechnet und für das
Nachtquartier bei einer Entfernung von über vier Meilen
1 Thlr. Wenn der Ausschuß sich nun auch nicht der vom
Petenten gegebenen Interpretation des §. 2 des Gesetzes
anschließen wollte, so glaubte er doch, daß auf Grund -des
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tz. 5 eine höhere Vergütung cintrcten könnte. In diesem Pa¬
ragraphen hieße cS: in einzelnen besonderen Fällen , worin
die in den ZZ. 1—3 bestimmte Vergütung unverhältnißmäßig
gering erscheinen würde, z. B . bei schlechten Wegen in der
Marsch, bleibt es dem Oberschullkollcgium Vorbehalten, eine
höhere Entschädigung zuzubilligen. Mit Rücksicht auf diese
Bestimmung hätte der Ausschuß seinen Antrag gestellt.

Negicrungscommissär Römer : Wie der Berichterstatter
vorgetragen hätte , fände gesetzlich beim Umzug der Lehrer
nicht eine Erstattung ihrer Auslagen statt , es würde viel¬
mehr nur eine in dem Regulativ bestimmte feste Summe ver¬
gütet. Hierbei würde einfach danach unterschieden, ob der
Lehrer einen eigenen Haushalt hätte oder nicht. Dieselbe Be¬
stimmung fände sich im Regulativ für die Umzugskosten an¬
derer Beamten. Man hätte dies immer so ausgelegt , daß
nur verheiratheto oder verwittwcte Beamte mit Familie im
Besitz eines eigenen Haushaltes wären , und könne mau die
für diese bestimmten Sätze nicht Junggesellen bewilligen, die
zu ihrer Bequemlichkeit einen etwas größeren Hausrnth sich
angeschafft hätten, auch etwas behaglicher eingerichtet haben
sollten. Der vom Berichterstatter angezogene Z. 5 des Regu¬
lativs wäre nicht zutreffend, indem derselbe lediglich auf äußere
ungünstige Verhältnisse, wie z. B - schlechte Wege, Bezug nähme,
nicht aber auf solche persönliche, welche nicht berücksichtigt
werden könnten. Er stellte demgemäß den Antrag:

der Landtag wolle über die Petition ' zur Tagesord¬
nung übergehen.

Abg. Bünnemeyer : In dem angezogenen Z. 5 wür¬
den die schlechten Wege nur beispielsweise genannt , der gene¬
relle Satz lautete:

„in einzelnen besonderen Fällen , worin die bestimmte Ver¬
gütung unverhältnißmäßig gering erscheinen würde."

Hier läge aber ein solcher besonderer Fall vor, weil der Weg
von Barel nach Tettens 6 Meilen weit wäre und der Trans¬
port mit 2 Wagen hätte ansgesührt werden müssen. Die
5 Thlr. erschienen hier eine unbillig geringe Vergütung. Dem
Petenten könnte in diesem Fall eine größere Summe be¬
gleichen.

Der Antrag der Staatsregierung wurde abgelehut.
Der Ausschußantrag wurde angenommen.
IX . Mündlicher Bericht dcS Petitionsau S-

schusses über die Petition mehrerer Hufner und
Kätner der Dorfschaft Wulfsdorf im Amte
Schwartau , bctr . Wegfall der für aufgehobenen
Mühlenzwang jährlich zu zahlenden Summe.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle die Petition der Großherzoglichen
Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung über¬
geben.

Berichterstatter Abg. BÜrmemeyer : Durch das Staats-
grundgcsetz wären bekanntlich der Mühlenzwaug und die
Bannrechte aufgehoben worden. Im Entmischen wären die

Berichte. XVI. Landtag.

Berechtigten aus der Provinzialkasse entschädigt worden.
Die Petenten stellten vor:  die sammtlichen Bannvcrpflichteteu
wären durch Entschädigung der Bannberechtigten aus der
Staatskasse abgelöst worden. Die Wulfsdorfer hätten bereits
vor Erlaß des Staatsgrundgesetzes für die Freiheit von
Mühlenzwaug Geld gegeben und zwar 28 Thlr . 24 gs. Die
Art und Weise, wie die Wulfsdorfer zu der Geldabgabe statt
des aufgehobenen Mühlcnzwangs gekommen wären , ginge
aus der Petition nicht hervor. Ter Ausschuß hätte über die
rechtliche Seite des Verhältnisses keine Aufklärung erlangen
können. Die Angelegenheit wäre im 9. Landtage bereits zur
Sprache gekommen.

. Der Landtag hätte damals eine Petition gleichen In¬
haltes der Staatsregierung zur geeigneten Berücksichtigung
empfohlen. Ob die Petenten mit Grund den Wegfall der
Geldabgabe verlangen könnten, vermöchte der Ausschuß nicht
zu ermessen, er hätte indessen geglaubt, die Empfehlung der
Petition zu geeigneter Berücksichtigung beantragen zu müssen.
Die Staatsregierung würde in der Lage sein bcurtheilen zu
können, ob die Wünsche der Pcteukcu gerechtfertigt wären
oder nicht.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
X . Mündlicher Bericht des Petit ionsaus-

sch ussesüber di e Peti ti on des V v l ler ben G r n ssin g
und Genossen zu Lindern wegen Wegfall einer
Geldabgabe für einen früher an den Staat zu
liefernden Widder.

Der Ausschuß beantragte:
Uebcrgang zur Tagesordnung.

Für den Berichterstatter Str o d tho ff übernahm der
Abgeordnete BÜUNemeyer den Bericht : Zehn Vollerben
stellten in der Petition vor, daß sie früher von ihren Stellen
je einen Maiwidder in rrattum zu liefern gehabt hätten.
Mancher hiermit verbundenen Unzuträglichkeitenwegen hätte
man ihnen zngestanden, daß statt des Widders in Zukunft
20 gs. erstattet werden sollten. Sic glaubten nun, daß diese
Geldprästationen, ebenso wie die Lieferung von Maiwiddern
und dergleichen Naturalleistungen, nach dem Gesetz, betreffend
die anderweitige Veranlagung der Grundsteuer vom 18. Mai
1855 , in Wegfall kommen müßten, da sie steuerlicher Natur
seien. Sie hätten sich wegen dieser Angelegenheit schon an
die Staatsregierung gewandt, wären aber abschlägig beschic¬
ken worden, Weil nach dem angeführten Gesetz nur , insoweit
seit Erlassung des Staalsgrnndgesetzes von 1849 Ablösungen
der betreffenden Naturalabgaben Statt gefunden hätten , die
deßhalb entrichteten Beträge zurückgegeben, beziehungsweise
die noch geschuldeten Beträge nicht beigefordert würden.

Diesen Gründen des von der Staatsregiernng ertheilten
abschlägigen Bescheids müßte sich der Ausschuß aber mit Rück¬
sicht auf die ausdrückliche Bestimmung des Gesetzes über Veran¬
lagung der Grundsteuer vom Jahre 1855 anschlicßen und
hätte daher den Antrag auf:

35
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Uebergang zur Tagesordnung
gestellt.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.
Die nächste Sitzung wurde auf den 18. März 1870,

Morgens 10 Uhr, augesetzt.

Die Tagesordnung wird vertheilt werden.
Schluß der heutigen Sitzung Nachmittags 12^ Uhr.

Der Berichterstatter

Mosen.



Zr ericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags - es GroßherzogthllUls Oldenburg.

Dreiundzwanzigste Sitzung.

Oldenburg , den 18 . März 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.
-- - - - -

Tagesordnung : 1) Mündlicher Bericht des Quoteuausschusscs, betr. das Schreiben GroszherzoglichenStaatsministeriums
vom 12 . März d . I . über das Beitragsverhältnisz zu den Gesammtausgaben des Großherzogthums.

2 ) Desgl . des Jagdausschusses über den Entwurf eines Gesetzes für das Herzogthum , betr . die Ausübung
der Jagd.

3 ) Desgl . des Petitionsausschusses , betr . die Petition der Vorsteher der Privatschüle in Westerstede wegen
Anstellung eines zweiten Lehrers an der Privatschule daselbst w.

4 ) Interpellation des Abgeordneten Scho mann,  betr . die Einrichtung einer Telegraphenstation in der
Stadt Idar.

Hieraus geheime Sitzung.
Mündlicher Bericht des Eisenbahnausschusses , betr . das Schreiben Grohherzoglichen Staatsministeriums vom

21 . Februar d. I.

Vorsitzender : Präsident Hüll mann.

Am Ministertische die Reg . - Kommissäre Ruhstrat,
Selkmann , Römer.

Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung.
Der Schriftführer Huchting  verliest an Stelle des

Schriftführer Strodthoff  das Protokoll der letzten Sitzung.
Dasselbe wird genehmigt.

Eingänge:

1) Schreiben des Großherzoglichen Staatsministeriums,
betr . Gesetzentwurf , betr . Zwangsarbeitsanstalt in
Vechta , ( aä Lvta .)

2) Desgl . , betr . die Nachweisungen über den Activbe-
stand der Staatsgutskapitalienkasse für 1867/69 , und
den Voranschlag der Staatsgutskapitalienkasse für
1870/72 . ( An den Finanzausschuß .)

3) Die Wahlacten über die Neuwahlen im 8 . Wahlkreise.
(An die zweite Abtheilung zur Prüfung .)

4 ) Petition des Gemeinderaths zu Dötlingen , betr . Zu¬
schuß zu den Einguartirungsgeldern . ( An den Finanz¬
ausschuß .)

5 ) Desgl . des Bauerschaftsausschusses zu Bösel und
Osterloh , betr . Herstellung eines Weges auf Staats¬
kosten . ( An den Finanzausschuß .)

6 ) Antrag des Abg . Rüdebusch,  betr . Vorlage eines
Gesetzentwurfs wegen Schutz der nützlichen Vögel.

Der Landtag beschließt , denselben in Betracht zu ziehen
und ist damit einverstanden , daß derselbe ohne vorherige Be-
rathung im Ausschüsse auf die Tagesordnung einer der näch¬
sten Sitzungen gesetzt wird.

Tagesordnung:
I . Mündlicher Berichtdes Quotenausschusses,

betr . das Schreiben Großherzoglichen Staats¬
ministeriums vom 12 . März d. I . über das Bei-
tragsverhältniß zu den Gesammtausgaben des
Großherzogthums.

Die Majorität des Ausschusses beantragt:
Der Landtag wolle den

Artikel 1.

Zu den Gesammtausgaben des Großherzogthums haben
für die Jahre 1870 — 75 einschließlich beizutragen:

35  *
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das Herzagthum Oldenburg 77,4 o/g
„ Fürstenthum Lübeck 15
.. „ Birkenfeld 7,6"/g

der Vorlage als einzigen Artikel annehmen.
Die Minorität (Schildt ) beantragt:

Der Landtag wolle seinen gefaßten Beschluß, wornach
Oldenburg 7? o/g
Lübeck 150/g
Birkenfelo 8 0/0

zufallen, aufrecht erhalten
Abg. Hoher als Berichterstatter der Mehrheit: Wenn

er jetzt die bcneidenswerthe Mission erfülle, zum dritten Male
Bericht über die Quoten zu erstatten, so hege er die Hoffnung,
daß dieses das letzte Male sei und endlich ein Schluß in die
Sache gebracht tverdc. Bereits die vierte Sitzung werde mit
diesem unerquicklichen Stoffe ausgcfüllt. Es seien 12 An¬
träge gestellt gewesen, ein Sortiment aller möglichen Procent¬
sätze, eine wahre Musterkarte, aus welcher Jeder herauswählen
könne, was ihm beliebe. Er habe jetzt den Vortheil, daß
nur noch2 Anträge zur Besprechung Vorlagen. Die ganze
Differenz betrage nur um welche Birkenfeld erleichtert,
und das Herzogthum mehr belastet werden solle. Es seien
eine Menge von Gründen, ein Arsenal von allen möglichen
Beweisen, unterstützt durch Zahlenbelcge, vorgebracht und durch
dieselben bewiesen worden, daß von dem Domanialreinertrage
auf Birkenfeld3, auf Lübeck 12, auf das Herzogthum 400/g
fallen, daß die Einkommensteuer in Birkenfeld 17,9, in Lübeck
24,5, in Oldenburg 22,8 auf den Kops erbringe, Verhält¬
nisse, die hier nur zu Gunsten Birkenfelds sprächen. Wenn
man zu denselben noch das Bevölkerungsmoment in Betracht
ziehe, so werde Birkenfeld noch ungünstiger gestellt, wenn man
annähme, daß von den Steuerpflichtigen über 1000 Thlr.
Einkommen auf Birkenfeld 106, auf Lübeck 217, auf Olden¬
burg 2012 fielen. Andere Momente seien die kostspielige
Justiz, die kolossalen Summen von Sporteln, die in Birken¬
feld 22,000 Thlr., in Lübeck nur 7000 Thlr., im Herzog-
thume 25,000 Thlr. betrügen, und nähme man hiezu noch
die ungünstige Finanzlage, das Defizit von 15—20,000 Thlr.,
die 50 0/0  Aufschlag der Einkommensteuer und eine verhält-
nißmäßig hohe Grundsteuer von über 30,000 Thlr., so
könne mau sich nicht der Ueberzeugung verschließen, daß Birken¬
feld sehr ungünstig situirt sei. Es sei ihm unverständlich, wie
man diesen Zahlen gegenüber, die doch in die Augen sprängen,
noch das Gcgenthcil behaupten könne. Ebenso unverständlich
sei eS, wie die Gegner behaupten könnten, daß Birkenfeld in
der gegenwärtigen Regierungsvorlage bevorzugt sei. Nein,
so wie die Sache jetzt läge, sei Birkenfeld nicht bevorzugt.
Die Neuerung der Regierungsvorlage, daß nur -/z des Do-
manialreinertragsfür die Berechnung der Quoten herangezogen
werden solle, sei ungünstig für Birkenfeld. Ein anderes für
das Fürstenthum sehr uachtheiliges Moment sei eS, daß die
Zinsen der Staatskapitalicn für die ganze Finanzperiodc in

Einnahme gestellt seien. Was die Einwirkung der neueren
politischen Gestaltung auf die Finaiizverhälluisse des Fürsten¬
thums beträfe, so sei nachgewiescn, daß dieselbe Birkenfeld
sehr gedrückt habe, indem es au Einnahmen durch die indirecten
Steuern !m Verhälnisse zu 10,7 verloren habe, während es
nach den Quoten nur im Verhältnisse von 8 0/0  verlieren
sollte. — Was die Inkorporation von AhrenSböck beträfe, so sei
vollständig klar, daß dieselbe Birkenfeld zum Nachtheil ge¬
reiche. Die Cenlrallasten seien vergrößert. Von den 50/g
Quotenermäßigung, die auf die anderen Provinzen vertheilt
seien, habe es nur chffo bekommen, während die Ermäßigung
für Lübeck loch, für Oldenburg 3,6 Och betrage. Auch nach
dieser Seite hin sei Birkenfclv also nicht bevorzugt. Auf
alle diese Belege, die durch Zahlen bekräftigt würden, hätten die
Gegner nur mit Ansichten und Muthmaßungen, auf schwer
wiegende Gründe nur mit Imponderabilien, mit denen er nicht
rechnen könne, geantwortet. Kein einziger Gegengrnnd sei ange¬
führt, der irgend welche posilive Gestaltung habe. Was
die Minorität jetzt Neues vorbringe, sei bereits früher von
Freund Wulff  aufgestellt. Daß Birkenfeld mehr koste, als
es aufbringc, sei nicht zweifelhaft und von ihm auch bereits
früher erwähnt, gäbe aber keinen Grund ab, dasselbe jetzt mehr
zu belasten. Eigenthümlich sei die Behauptung der Minorität,
daß die Berechnung des Abg. Scham an n wegen der in-
dirccten Steuern, die wesentlich in Berücksichtigunggezogen
zu werden verdiene, gar nicht hierher gehöre, während doch
den Ausgaben, die das Fürstenthum dem Laude verursache,
Wichtigkeit beigemcssen werde. Er sei der Ansicht, daß man
das Land, welches eine äußerst ungünstige Finanzlage habe,
nicht noch mehr drücken solle, deßhalb, weil es nicht so ge¬
stellt sei, daß es die Mehrausgabe, die ihm aus seiner Ver¬
bindung mit dem Herzogthume erwachse, übernehmen könne.
Es sei richtig, diese Verbindung sei ein unnatürliches Band.
Aber ans der Trennung würde Birkenfeld mehr Vortheit
haben, als das Herzogthum aus der Verbindung Nachtheil.
Jetzt Birkenfeld mehr zu belasten, dafür sehe er keinen Grund
ein. Wenn gesagt sei, daß, weil man einmal die Stimme
mit Ja abgegeben habe, cs jetzt gewissennassen eine Ehren¬
sache sei, daran festzuhaltcn, so sei dies ein falsches Ehrge¬
fühl, sich deßhalb einer besseren Belehrung zu verschließen.
So lauge er im Saale anwesend sei, wäre es mehrere Male
passirt, daß ein intelligentes Mitglied bei der zweiten Lesung an¬
ders gestimmt habe, als bei der ersten Lesung. Deßhalb könne er
nur rathen, nachdem, was ihm vorlicge, für den Antrag der
Regierung zu stimmen.

Rcg.-Kommissär Rlthstmt : Er wolle aufmerksam machen
auf einen Umstand, der erst neuerdings hervorgetreten und
für den Antrag der Slaatsregiernng noch geltend zu machen
sei. Es sei nämlich höchst wahrscheinlich geworden, daß das
Institut der Auclionsverwalter in Birkenfeld bereits in näch¬
ster Zeit werde aufgehoben werden müssen und hiermit die
Abgabe, welche diese von ihren Gebühren an die Staatskasse
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des Fürstenthnms zahlten, wegfalle. Diese Abgabe betrage
jährlich 4240 Thlr.. ein für Birkenfeld sehr erheblicher Aus¬
fall, welcher für die Finanzperiode eine Summe von i0,000 Thlr.
ausmache, wenn die Aufhebung auch erst in der zweiten Hälfte
dieses Jahres erfolgen sollte. Wenn die Herren außerdem
noch die Quote erhöhen sollten, so würde sich ein so erheb¬
liches Deficit ergeben, daß es nicht möglich sei, alle Ausgaben,
die im Voranschläge vorgesehen seien, zu bestreiken. Muth-
maßlich würden Anlagen unterbleiben müssen, die im Interesse
des Landes äußerst wünschenswert!) seien. Er erinnere daran,
daß der nach dem gedruckten Voranschläge sich herausstellendc
Uederschuß von 17,000 Thlr. in Folge der neuesten Be¬
schlüsse über die Straßcndauten und den Ankauf der Kaserne
aufgezehrt werde und daß die Erhöhung der Quote das
Deficit auf 15—16,000 Thlr. steigern werde. Das seien
doch Momente, welche Berücksichtigung verdienten.

Wenn er noch einen Blick auf den Bericht der Minder¬
heit Schildt  Werse- so glaube er nicht, die ans Seite 841
desselben aufgestellte Berechnung nach dem, was der Abg.
Hop er bereits über sie gesagt habe, einer näheren Prüfung
unterziehen zu sollen. Einestheils sei dieselbe nicht recht ver¬
ständlich, anderntheils nicht richtig, aber er brauche hierauf
nicht weiter einzugehen, da die ganze Grundlage der Berech¬
nung unhaltbar sei. Wenn gesagt werde, beim Zugrunde-
legen der Bevölkcrnngszifser müsse Birkenfeld so und so viel
zahlen, dieselbe sei nicht zu Grunde gelegt, deßhalb sollte
Birkenfeld nur so viel zahlen, zahle also so und so viel zu
wenig— so falle das in sich zusammen, da die Bevölkerungs¬
ziffer eben eine ganz verwerfliche Grundlage sei. Die Stacus-
regierung habe dies früher ausgeführt und der Landtag habe
sich mit überwiegender Mehrheit mit der Ansicht derselben
einverstanden erklärt. Einige andere Punkte im Berichte, die
zu einer irrigen Auffassung Anlaß geben könnten, dürfe er
jedoch nicht unerwähnt lassen.

Auf der ersten Seite werde gesagt, daß die Kosten des
norddeutschen Bundes der Centralkasse des Großherzogthums
zugetheilt und durch die bedeutende Bevölkerung Birkenfelds
außerordentlich erhöht würden. Er verstände dieses folgender¬
maßen: es sei jetzt um so mehr Grund, die Bevölkerungs-
Ziffer in Betracht zu ziehen, als früher, weil die Kosten des
norddeutschen Bundes nach der Bevölkerung vertheilt würden.
Dagegen müsse er bemerken, daß die Summe, welche gegen¬
wärtig an BundeSlasten vertheilt werde, viel geringer sei und
nur die Hälfte der früheren betrage. Früher seien die Mi¬
litärlasten auch nach der Bevölkerung vertheilt, damals aber
etwa doppelt so hoch gewesen, als diejenigen Centrallasten,
die jetzt nach der Bevölkerung des Bundes vertheilt würden,
d. h. die Matrikularbeitrage, nicht die indirecten Steuern,
welch; auch noch eine Einnahme des Bundes bildeten.

Wenn ferner in dem Berichte bemerkt werde, daß die
Minorität sich nicht der Ansicht der Staatsregierung an¬
schließen könne, daß der Beitrag des Fürstenthums Birken-

fcld zu den Centrallastcn wesentlich im Herzogthum ver¬
wendet werde, so bemerke er dagegen, daß in der Vorlage
nicht gesagt sei, daß der Beitrag Birkenselds im Herzogthume,
sondern daß allgemein die Ausgaben für die Centrallasten
größtentheils im Herzogthume ihre Verwendung fänden. Denn
die, welche das Herzogthum ausbringe, würden jedenfalls im
Herzogthume, die, welche die Fürstenthümer ausbringen, nicht
innerhalb, sondern außerhalb derselben verzehrt.

Auffallend sei es ihm gewesen, daß, wenn man ein so
wesentliches Gewicht auf die Bevölkerungsziffer lege, sich nicht
gefragt habe, wie viel in diesem Falle das Herzogthum bei¬
zutragen habe. Dasselbe würde gewiß noch mehr als 77 o/g
bezahlen müssen.

Auffallend sei ihm ferner eine andere im Berichte aus¬
gestellte Behauptung gewesen, daß nämlich die Jncorporation von
Ahrensböck ohne Schaden und ohne Nutzen für das Herzog¬
thum bleide. Die dickleibigen Verhandlungen über die Jn-
corporakion hätten in dieser Beziehung schon Berechnungen
ausgestellt. Er wolle die Zahlen in Kürze vorführen.

Sämmtliche Centrallasten des Großherzogthums ein¬
schließlich Ahrensböcks betrügen 500,000 Thir. Davon solle nach
der Vorlage das Herzogtum 77,4 o/g, also ca. 387,000 Thlr.
tragen. Wenn Ahrensböck nicht da wäre, so würden die
Centrallasten für die dreijährige Periode sich um 25,233, also
jährlich sich um 8411 Thlr. verkleinern. Dann würde tragen
Oldenburg 81 von (500,000 — 8411 Thlr.) mache
398,200 Thlr. Vergleiche man dieses Resultat mit dem
obigen bei der Inkorporation Ahrensböcks sich herausstellen-
den, so ergäbe das für das Herzogihum einen jährlichen Ge¬
winn von 11,200 Thlr. Das sei eine Berechnung, gegen
deren Richtigkeit sich nichts einwendcn lasse.

Lübeck sei bekanntlich noch mehr im Vortheil, aber da
Herr Wulff  nicht mehr anwesend sei, so brauche er denselben
wohl nicht mehr zu beweisen. -Der Nachtheil Birkenfelds
sei allerdings nicht übermäßig groß, er.betrüge 80ch von
8411 Thlr., mache also6—700 Thlr., dem ein Vortheil des
Herzogthums von 11,200 Thlr , ein solcher Lübecks, der sich noch
viel höher beziffere, gegenüverstehe. Das seien sehr wesent¬
liche Billigkeitsrücksichten für Birkenfeld, denen man Rechnung
tragen müsse, indem man den Vorschlag der Staatsregierung,
die Quote desselben statt auf 8, auf 7,60/g festzusetzcn, acceptire.
Unrichtig sei endlich die Bemerkung im Berichte, daß die von
der StaatSregiernng für das Herzogthum in Aussicht ge¬
stellten Betriebsüberschüsse der Eisenbahnen in den ersten Jahren
Wohl kaum die zu zahlenden Zinsen für das Anlagekapital
übersteigen würden. Bekannt sei es, daß in einer später an
den Landtag gelangten neuen Vorlage der StaatSregiernng,
ansgeführt sei, daß die Betriedsüberschnsse unserer Eisen¬
bahnen die Zinsen des Anlagekapitals nicht nur decken, son¬
dern erheblich übersteigen würden. Die Zinsen ständen fest
für 1870, in den späteren Jahren würden sie sinken. Für
1870 betrügen sie 111,700 Thlr., dagegen seien an Betriebs-
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Überschüssen in den Boranschlag ausgenommen für 1870:
114.000 Thlr. , für 1871: 128,000 Thlr. , für 1872:
144.000 Thlr. Daß diese Steigerung fortdauern werde,
könne man unbedenklich annehmen. Daß der Durchschnitt der
6jährigen Quotenperiode dann so viel Betriebsüberschüsfeer¬
geben werde, als der Voranschlag für 1872 in Aussicht stelle,
nämlich 144,000 Thlr., sei wahrscheinlich. Nähme man hie¬
von die Zinsen für 1870 ab, so ergäbe sich hieraus ein jähr¬
licher Ucberschuh von 32,000 Thlr., ein Moment, welches
bedeutend bei der Quotenberechnung für Birkeufcld und gegen
das Herzogthum in die Wagschaale falle.

Das andere Moment sei von der Minderheit nicht be¬
anstandet, daß nämlich die Zinsen der 45,000 Thlr. dem
Fürstenthum nicht ungerechnet werden könnten, da das Kapital
bereits in der nächsten Finanzperiode zu den laufenden Aus¬
gaben vollkommen verwandt werde.

Abg. Ahlhorn : Von zwei Seiten, von dem Herrn
Regierungs-Kommissär wie von dem Herrn Abg. Hon er,
sei Hervorgehoden, daß die Bevölkerungsziffer bei den hier
fraglichen Berechnungen nicht zu Grunde gelegt werden könne.
Allerdings habe der Landtag einen früheren Antrag, den der
Abg. Ho per mit seinem Freunde Wulff  in Betreff der
Militärausgabcn gestellt habe, mit überwiegender Mehrheit
abgelehnt, nicht weil derselbe nach den Verhältnissen des
Fürstenthums Birkenfeld unrichtig, sondern weil eine solche
Vcrtheilung der Militärlasten nach dem Staatsgrundgesetze
nicht zulässig sei. Daß aber bei den Quoten das Moment
der Bevölkerung nicht in Betracht zu ziehen sei, wäre nirgends
ausgesprochen. Es sei richtig, daß Birkenfeld durch die Auf¬
hebung des Institutes der Auctionsverwalterin seinen Ein¬
nahmen eine Einbuße erleiden werde, aber diese würde die
zuerst von der Staatsregierung vorgeschlageneQuote von
8,6 o/o kaum auf 8,5 ermäßigen. Ilebrigens komme dieser
Umstand auch dann erst in Betracht, wenn wirklich die Auf¬
hebung erfolgt sein sollte. Durch die Einführung der olden-
burgischen Auctionatorordnung würde aber das Fürsteuthum
indircct wieder einen Vortheil haben, indem dann die Ver¬
käufer und Käufer nicht mehr die hohen Peocente tragen
müßten, die der Auctionsverwalter eben in Folge der staat¬
lichen Abgaben ihnen jetzt auferlegte. Der Abg. Ho per
habe ferner gesagt, daß die Justizverwaltung in Birkenfeld
eine sehr thenre sei. Auch er sei in erster Lienie dafür,
dieselbe zu ermäßigen. Die Verwaltung des Fürstenthums
sei bereits vereinfacht, während Lübeck noch die alte kostspielige
Verwaltung trage, ein Moment, welches auch Berücksichtigung
verdiene. Ucbrigens sei er der Ansicht, die einmal der Abg.
Niebour  ausgesprochenhabe: „Ucberstörzen Sie sich nicht, aber
wenn Sie einmal wohlüberlegte Beschlüsse gefaßt haben, dann
halten Sie au denselben fest." Jetzt sei über die Quoten
bereits viermal adgestimmt, nun auf einmal wieder umstimmen,
das würde die Versammlung demoralisiren und ein schlechtes

Licht auf den Landtag werfen, der ja sonst in allen Punkten
der Regierung entgegengekommen sei.

Abg. Müssing : Er wolle nur einige Bemerkungen gegen
die Minorität richten. Wenn dieselbe behaupte, daß das
Herzogthum keinen Vorkheil von den Beiträgen Birkenselds
zu den Ccntrallasten habe, da dieselben größtentheils in die
BundeSkasse flössen, so möchte er diese Behauptung doch be¬
zweifeln. Man solle nur einmal von Oldenburg nach HeppenS
fahren. Dort im Norden entstände auf Bundcskosten eine
große Stadt und das Herzogthum habe Vortheil von der¬
selben. Ferner sei in dem Berichte gesagt, daß Birkcnfeld
eine Last für das Land sei. Wahrscheinlich müsse es denn
auch schon früher eine Last gewesen sein. In den letzten
20 Jahren aber habe Birkcnfeld für die Civilliste 252,000 Thlr.,
an sonstigen Beiträgen für die Centrallasten circa 400,000 Thlr.,
im Ganzen circa 652,000 Thlr. nach Oldenburg geschickt,
die das Herzogthum ohne Birkenfeld allein würde aufdringen
haben müssen. Ebenso stehe es mit dem Wildenburger Kapital.
Hätte der Forstsiskus das Holz nach und nach hicr an die
Eingesessenen gegeben, so würden wir jetzt nicht das Kapital
gewonnen haben.

Wenn Birkenfeld in den letzten Jahren 652,000 Thlr.
gezahlt habe, so habe das Herzogthum dadurch ein Kapital
von gleichem Betrage gewonnen. Also könne Birkenfeld un¬
möglich eine Last sein. Er wolle die Versammlung noch
schließlich an das Wort eines früheren birkenfeldischen Abgeordne¬
ten erinnern: »Wollen Sie uns nicht mehr haben, dann werfen
Sie uns wenigstens nicht weg, wie eine ausgepreßte Citrone."

Abg. Schomarm : Nur ein paar Worte gegen den Ab¬
geordneten Ahlhorn,  der gesagt habe, daß der Landtag
demoralisirt würde, wenn er nicht an einem einmal gefaßten
Beschlüsse festhalte. Das sei ein sehr starker Ausdruck und
er würde häufiger Gelegenheit haben, denselben Vorwurf in
anderen Abstimmungen an die Herren der Minorität zu richten.
Oft komme es vor, daß bei einer neuen Debatte eine erneute
Prüfung eintrete und daß man durch diese, auch wenn die
Gründe dieselben geblieben seien, eine andere Ansicht von der
Sache gewinne. Er gäbe gerne zu, daß nicht gerade ganz
neue Momente vorgebracht seien, aber es sei nicht zu verken¬
nen, daß dieselben jetzt in schärferer und präciserer Fassung
vorlägen. Etwas  Neues sei aber doch zu erwähnen. Er
habe bereits früher darauf hingewicscn, daß Birkenfeld durch
die Aufhebung des Instituts der Auktiousverwalter einen
jährlichen Ausfall von 4200 Thlr. erleiden werde. Damals
habe ec diesen Ausfall aber nur als wahrscheinlich  hinge¬
stellt, jetzt aber sei es entschieden, daß die Aushebung des In¬
stitutes früher zu erfolgen hätte, weil dasselbe mit den Prin¬
zipien der neuen Gewerbeordnung in Widerspruch stände.
Man wolle nur versuchen, dasselbe bis zum Ende des Jahres
1870 zu erhalten. Für 1871 aber stände fest, daß Birken-
seld dann eine Einbuße von jährlich4—5000 Thlr. erleiden
werde. Der Abgeordnete Ahlhorn  habe bemerkt, daß diescr
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Ausfall nicht in Betracht kommen könne, weil er indirekt dem Lande
wieder zu Gute käme. Dieser Schluß sei Wohl nicht richtig.
Den Einzelnen werde die Ausheilung allerdings Wohl Vortheil
bringen. Wenn aber das Ganze hierdurch Vortheile haben
solle, so sei dich ein falscher Schluß. Denke man sich in
einem Staate eine Gewerbesteuer, die doch den Zweck habe,
die Einnahmen des Staates zu vermehren. Wenn dieselbe
nun Wegfälle, so würde der Einzelne gewiß Northeil haben,
aber wenn derselbe Vortheil nun indirekt auch dem Staate
zu Gute kommen solle, so werde es für seine Einnahme ja
gleichgültig gewesen sein, ob eine Gewerbesteuer existirte oder
nicht. Man solle sich durch den Vorwurf der Demoralisation
nicht abschrccken lassen, seine Stimme nach besserer Uebcrzeu-
gung anders abzugeben als bei der ersten Lesung. Man solle
das Fürstenthum nicht ruinircn und zu Schritten treiben, die
auch dem Großherzogthum verderblich werden könnten.

Abg. Bargnmrm : Der Abgeordnete Ahlhorn  habe
mit großer Emphase und unter Berufung aus den Ausspruch
eines früheren Mitgliedes des Landtages ausgerufen, daß man
sich nicht Hinreißen lassen solle, von einem wohlüberlegten
Beschlüsse abzugehen. Wenn der Abgeordnete Ahlhorn  da¬
mit nur im Allgemeinen habe sagen wollen, daß Wankelmuth
Tadel verdiene, so könne er seinen Ausdrücken nur beipflich-
ten. Aber hier ständen nicht Prinzipien in Frage, die Jeder
lange mit sich herumtrage und überlege, sondern eine Berech¬
nung, und zwar eine sehr komplizirte Berechnung, insofern
alS neben den eigentlichen Ziffern auch Faktoren anderer Na¬
tur zu berücksichtigen seien. Bei derartigen Operationen könne
es außerordentlich leicht Vorkommen, daß Jemand nicht sofort
die richtige Ansicht von der Gruppirung der einzelnen Fak¬
toren gewinne, sodaß also ein Fehler möglich sei. Dann dürfe
man aber die Konsequenz nicht soweit treiben, daß man, trotz¬
dem ein Fehler in der Rechnung vorgcfallen, an derselben
glaube scsthalten zu müssen. Das thue man nicht einmal
in eigenen Angelegenheiten, bei welchen auch der Conscquenteste
nicht unterlasse, dies Exempel zu rectifiziren, um viel mehr
sei es aber Pflicht, von der ursprünglichen Rechnung abzu¬
gehen, wo man Ansehen müsse, daß man zu Nngunsten eines
Dritten sich verrechnet habe.

Abg. Ahlhorn : Auf das, was der Abgeordnete Scho-
mann  gesagt habe, wolle er nicht eingehen. Solche Aus¬
rufe habe mau schon öfter gehört. Wenn der Abgeordnete
Bargma nn  sage, daß es sich hier nicht um Prinzipien, son¬
dern um Zahlen handele, so müsse er noch einmal auführcn,
daß grade die Minorität S childt  sich auf die Berechnungen
der Regierungsvorlage berufe und diese seien nicht widerlegt.

Abg. Lnbben: Wahr sei es , daß das Fürstenthum
Birkenseid zu viel Lasten trage, aber ebenso wahr sei
es, daß das Herzogthum überlastet sei und wahrschein¬
lich werde dasselbe in Eutin der Fall sein. Das rühre
aber allein von den allzuhohen Militärlasten her. Von Ol¬
denburg sei in der Vorlage wenig die Rede und könne es

darnach scheinen, als ob hier Alles glänzend sei. Ja , wenn
wir erst soweit wären, daß wir trocken fahren könnten, wie
in Birkcnfeld und Eutin? Aber dann müßten wir jedenfalls
noch eine Million für Chausseen ausgeben, um aus dem Sumpf
zu kommen. Jetzt säßen die Leute noch so darin, daß sie
oft 7 Monate lang ihre Pferde nicht anspanneu könnten.
Wenigstens noch 1 Million Zuschuß müsse der Staat , abge¬
sehen von den Beiträgen der Gemeinden, hergebcn, und dann
kämen noch die anderen Ausgaben der Gemeinden für An¬
legung von Canälen, für Verbreiterung der Siele u. s. w.
Der Staat müsse Schulden machen, aber auch die Gemeinden,
und was für welche! Es sei nicht alles Gold, was glänze!
Von Birkenfcld sei viel, vom Herzogthume gar nicht die Rede,
das Herzogthum habe 325,000 Jück, wo in den Steucrrollen
erst eine Null, dann ein Komma, dann ein Bruch
komme. Was könnten die denn steuern! Das müßten die
wenigen Anderen thun und wenn man diese zusammenzähle,
dann bliebe auch kein Herzogthnm, sondern nur ein Fürsten¬
thum, während in Lübeck Alles steuerpflichtig, in Birkenfcld
aber nur weniges sei, was nicht Ste'uern zahle. Er wolle
dies nur angeführt haben, um zu zeigen, daß er heute nicht
so stimme, weil er neulich so gestimmt, sondern weil er sich
die Sache gründlich überlegt habe.

Abg. Bargmann : Nur ein paar Worte gegen den Ab¬
geordneten Ahlhorn.  Derselbe habe ausgeführt, daß nicht
in Zahlen der erste Antrag der Regierung als unrichtig nach¬
gewiesen sei. Wenn das gegen seine Ausführungen gerichtet
sein solle, so träfe das nicht zu. Er habe gesagt, daß die
Schwierigkeit der Operation darin liege, die allgemeinen
Gesichtspunkte der Billigkeit neben den Zahlen richtig zu
gruppiren. Wenn man auch in Zahlen dasselbe Fazit ge¬
winne, wie die Regierungsvorlage, so erfordere doch lediglich
die Gerechtigkeit, daneben auch alle anderen in Betracht kom¬
menden Faktoren in Rechnung zu ziehen.

Abg. Hoher als Berichterstatterder Mehrheit: Die
ganze Zerfahrenheit, die ganze Verwirrung in dieser uner¬
quicklichen Quvtenangelegenheit sei hauptsächlich daher gekom¬
men, daß man Momente in die Abschätzung hineingebracht,
die nicht hineingehörten, wie das Bevölkerungsmoment. Da¬
bei habe man sich nicht klar gemacht, daß dieses doch nur
nach Verhältniß seiner Steuerkraft in Rechnung gebracht
werden könne. Wenn man auf die Vereinfachung der kost¬
spieligen Verwaltung deS Fürstenthums Hinweise, so sei das
ebenfalls eine Frage, die gar nicht hierher gehöre. Wir hät¬
ten es hier mit den Quoten zu thun und nicht mit der Ver¬
waltung. Entschieden müsse er Protest dagegen einlegen,
wenn man den Landtag dcmoralisirt nenne, falls er seine in
erster Lesung gefaßte Meinung nach besserer Belehrung bei
der zweiten nmändere. UeberzcugungStreue sei eine sehr gute
Sache, wenn sie sich auf triftige Gründe stützen könne. Wenn
dies aber nicht der Fall sei, so habe sie gar keinen Werth.
Wir hätten es hier nicht mit Gefühlen zu thun, sondern mit
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einem klaren Rechenexeinpel, bei welchem der Verstand den
Ausschlag gebe. Wenn es sestständc, daß man von einem
einmal gefaßten Beschlüsse nicht Abstand nehmen dürfe, so sehe
er nicht ein, weßhalb man überhaupt eine zweite Lesung ein¬
geführt habe und jetzt sogar noch eine dritte Lesung der Ge¬
setzentwürfe wolle. Sonst müsse er jedes Wort bedauern,
welches gesprochen werde. Denn schon an die erste Lesung
träten wir heran, nachdem wir die Sache ordentlich überlegt
hätten und dann wäre eigentlich jede Debatte überflüssig.

Der Antrag der Mehrheit wird darauf in namentlicher
Abstimmung mit 14' gegen 13 Stimmen abgelehnt.

Mit „Nein" antworten die Abgeordneten: von Ham¬
mel , Huchting , Lübben , Müller , Oldejohanns,
Ramien , Rüdebusch , Schildt , Seit mann , Strodt-
hoff , Stukenborg , Millers , Abels und Ahlhorn.

Mit „Ja " antworten die Abgeordneten: Hoher , Hull-
mann , Massing,PropPing , Russell , Schomann,
S chwegnia nns Bargmann , B n nn emeh cr, Cam man n,
Eilks , Eissel , Gräpel.

Beurlaubt ist der Abg. Bulling.
II. Mündlicher Bericht des JagdansschusseS

über den Entwurf eines Gesetzes für dasHerzog-
thum Oldenburg , betreffend die Ausübung der
Jag^

Abg. Russell als Berichterstatter: Wenn der Ausschuß
keinen schriftlichen Bericht abgestaltet habe, so entschuldige das
die Kürze der Zeit, als auch der Umstand, daß man zeigen
wollte, daß es möglich sei, auch ohne einen schriftlichen Be¬
richt den Entwurf eines Gesetzes zu berathen. Er habe diesen
Schritt von dem schriftlichen zum mündlichen Verfahren gc-
than, in der Hoffnung, daß sich keine Unzuträglichkeitenhier¬
bei Herausstellen würden. Der Hauptpunkt, Wer abznändern
wäre, sei gewesen, das Prinzip der Zwangsverpachtung aus
dem Entwürfe zu. entfernen. Für dieses sei im Ausschüsse
auch nicht eine Stimme laut geworden. Würde man dasselbe
annehmen, so würde man den Rechtsanschauungen unseres
Volkes durchaus widersprechen und die Bestimmung des Staats¬
grundgesetzes, daß Jeder auf seinem Grund und Boden die
Jagd ausüben könne, illusorisch machen. Im Ausschüsse seien
andere Stimmen laut geworden, daß es wünschenswertst sei,
wenn die Minorität sich der Majorität der innerhalb eines
bestimmten Bezirkes wohnenden Grundbesitzer unterwerfen solle
und man habe sich das Verhältniß etwa chz zu ffg gedacht.
Nach längerer Berathnng habe man indeß es für angemessen
gefunden, dieses Prinzip ganz fallen zu lassen uud das. wieder
hcrzustellen, was früher gültig gewesen sei. Die Hauptge¬
sichtspunkte des Ausschusses seien gewesen, die Jagd den
Grundbesitzern sowie den Jägern erträglicher zu machen,
sowie eine bessere Schonung des WildeS und eine leichtere
Ausübung der Jagd herzustellcn. Wenigstens habe man jetzt
den Fortschritt erreicht, daß alle Bestimmungen faßlich zu-
sammkngestellt seien, sodaß Jeder sich über seine Rechte und

Pflichten leicht instruiren könne. Bei den einzelnen Artikeln
werde er die Motive anführen, welche den Ausschuß zu ab¬
weichenden Anträgen veranlaßt hätten.

Antrag I und 2 des Ausschusses zu Art. 1 lauten:
Nr. I.

Nach Z. 1 ist als K. 2 folgende Bestimmung in
den Artikel aufzunehmen:

Derjenige, welchem die Nutznießung eines frem¬
den Grundstückes kraft eines dinglichen Rechts oder
als Theil einer Besoldung zusteht, hat für die
Dauer seiner Nutznießung statt des Eigenthümers
jenes Grundstücks alle Rechte, welche nach diesem
Gesetze dem Grundeigenthümer beigelegt sind.

Nr. 2. '
Annahme des Artikels mit der beschlossen Aenderung.

Zu Antrag 1:
Abg. Russell als Berichterstatter: Es hätte im Aus¬

schüsse die Frage entstehen müssen, ob der 'Nießbraucher, z. B.
der Pfarrer, welcher Grundstücke als Theil seiner Besoldung
in Besitz und Genuß habe, vor oder neben oder nach dem
Eigenthümer die Jagd auf den Grundstücken beanspruchen
könne. Da aber das Eigenthum von dem dinglichen Rechte
des Nutznießers ganz absorbirt würde, und die Ausübung der
Jagd ja auch eine Nutzung des Grund und Bodens sei, so
habe der Ausschuß die in seinem Anträge 1 formulirte Be¬
stimmung treffen zu müssen geglaubt, um so mehr, als durch
eine gleichzeitige Berechtigung nur Collisionen entstehen würden.

Die Allsschußanträge1 und 2 wurden angenommen.
Die Ausschußanträge3 und 4 zu Art. 2 lauten:

Nr. 3.
das Wort „Iltisse" zu streichen und nach dem Worte
„Enten" zu setzen: Tüten, Kibitze.

Nr. 4.
Annahme des Artikels mit der beschlossenen Aenderung.

Zu Antrag 3:
Abg. Russell alS Berichterstatter: Der Ausschuß habe

geglaubt, daß man dem Iltisse, diesem Eierdiebe, nicht die
Ehre eines Jagdwildes einräumen dürfe, daß dagegen Kibitze
und Tüten in die Zahl der jagdbaren Thiere aufzunehmen seien.

Anträge 3 und 4 werden angenommen.
Der Ausschußantrag5 lautet:

Nr. 5.
Die Artikel3—14 abzulehnen und statt derselben

folgende Artikel anzunehmen:
Artikel 3.

Z. 1. Jeder Eigenthümer kann die Ausübung
der Jagd auf seinen Grundstücken mittelst einer
amtlich zu beglaubigenden schriftlichen Erlaubuiß an¬
dern Personen gestatten.

Die Beglaubigung kann in der Weise vor-
genommen werden, daß die llnlerschrif! des
Giundeigeiuhümers von dem Gemeindevorsteher
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oder dem Bauervogte und die Unterzeichnung des
Gemeindevorstehers beziehentlich DauervogtS amtlich
beglaubigt wird.

Z. 2. Den Erlaubnisschein(H. 1.) muß Jeder
bei Ausübung der Jagd bei sich führen.

ß. 3. Beim Wechsel des Grundbesitzes bedarf
es nicht der Ausstellung eines neuen Erlaudniß-
scheines, aber die zur Ausübung der Jagd ertheilte
Erlaubniß kann vom jagdberecbtigten Grundeigen-
thümer oder dessen Rechtsnachfolger zu jeder Zeit,
wenn nicht etwas anderes vereinbart worden ist,
zurückgeuommcn werden, ohne daß dieserhalb ein
Entschädigungs-Anspruch zulässig ist.

Z. 4. Des im Z. 1 erwähnten besonderen Er-
laubnißscheinesbedarf es nicht
a) für die Begleiter der Mitglieder der landes-

fürstlicheu Familie bei Ausübung der Jagd
auf deren Privat - sowie auf den Staats¬
und Krongütern;

b) für Die Forstbeamten bis zum Förster ab¬
wärts und deren Begleiter, insoweit die Jagd
auf den Staats - und Krongütern ausgeübt wird.

Artikel 4.
Die Ausübung der Jagd auf einzelnen Grund¬

stücken oder Grundflächen, welche im Eigenthum
einer Gemeinde oder einer Korporation, wozu auch
die Markcngcnossenschaft zu rechnen ist, sich befinden,
muß nach dem Beschlüsse der Gemeindebehörde
oder der Korporation entweder gänzlich ruhen, oder
verpachtet, oder durch verpflichtete Schützen ausgeübt
werden.

Der Jagdpächter sowie der Schütze haben in
einem solchen Falle bei Ausübung der Jagd einen amt¬
lichen Ausweis über ihre Berechtigung bei sich zu führen.

Artikel 5.
Z. 1. Wenn mehre Gruudeigenthümer die Jagd

auf ihren Grundstücken gemeinschaftlich verpachten
wollen, so können sie zu Protokoll des Gemeinde¬
vorstehers oder eines Andern, der aufs Protokoll
beeidigt ist, Jemanden bevollmächtigen, um für sie
die Jagd zu verpachten und die Aufsicht in Be¬
ziehung aus das Jagdwesen in dem gemeinschaft¬
lichen Jagdbezirke wahrzunehmen. Der Bevoll¬
mächtigte hat die Erlaubnisscheine für den Pächter
auszustcllen und ist bei der Beglaubigung solcher
Scheine amtlich zu bemerken, daß der Aussteller
derselben als Vertreter der betreffenden Eigenthümer
sich legitimirt hat.

8-2. Die Jagdpachtverträgc dürfen sich auf keinen
längeren Zeitraum als auf 12 Jahre erstrecken.

Artikel 6.
Der jagdberechtigte Grnndeigenthümer, der Pächter

Berichte. XVI. Landtag.

einer Jagd , sofern es nicht in dem Erlaubnißscheine
ihm verboten worden, und Jeder, dem es vom
Grundeigenthümer im Erlaubnißscheine gestattet ist,
darf Personen, welche eine Jagdkarte besitzen, mit
auf die Jagd nehmen.

Zu Art. 3:
Abg. Russell als Berichterstatter: Dieser Artikel erfasse

den Kern der Sache. Die Art. —14 der Regierungsvor¬
lage seien vom Ausschüsse gestrichen, weil sie das Prinzip
der Zwangsverpachtung enthielten. Auf diese Weise sei das
Recht der freien Ausübung der Jagd wiederhergestellt, obschon
der Ausschuß der Ansicht gewesen sei, cs möglichst zu erleichtern,
daß die Grundbesitzer fremden Personen die Ausübung der
Jagd auf ihrem Grund und Boden gestatten. Allerdings
dürfe diese nicht geschehen ohne amtliche Erlaubniß, aber der
Ausschuß habe hier die Erleichterung getroffen, daß die Unter¬
schrift des Grundeigenthümers unter dem Erlaubnißschein ein¬
fach vom Gemeindevorsteher oder Bauervogte beglaubigt
werden könne. Hierbei habe der Ausschuß jetzt noch den An¬
trag zu stellen, auch den Feldhütern dieses Recht der Be¬
glaubigung zu gestatten. Deßhalb Antrag

Art. 3 Z. 1 hinter„Baucrvögte" einzuschaltcn: „oder
dem Feldhüter" und hinter „Bauervogts" zu setzen:
„oder Feldhüters".

Im ß. 3 sei cs wichtig, daß beim Wechsel des Grund¬
besitzes nicht ein neuer Erlaubnißschein ausgestellt zu werden
brauche, während nach dem bisherigen Gesetze Keiner ohne
Erlaubniß des Eigenthümcrs dessen Grund und Boden be¬
treten dürfe und bei jedem Wechsel desselben', sei cs durch
Kauf oder Erbfall, ein neuer Schein ausgestellt werden müßte.
Das hätte zur Folge gehabt, daß Mancher, der in gutem
Glauben auf Grund des alten Scheins den Grund und Bo¬
den eines Andern betreten und gejagt halte, in Strafe ge¬
fallen wäre, weil er den Wechsel im Besitze nicht beachtet hätte.

Die Debatte wird vom Präsidenten auf Art. 3 beschränkt.
Rcg.-Kommissär SelkUMNN: Die Staatsregierung be¬

dauere, daß der Ausschuß sich veranlaßt gesehen, das Nicht-
eingehen auf die Berathung der Art. 3—14 des Entwurfs
zu empfehlen. Als der Landtag auf Antrag des Herrn Berichter¬
statters in seiner Sitzung vom 4. Februar d. I . den Beschluß
faßte, die Staatsregierung zu ersuchen, noch in dieser Session
den Entwurf eines Jagdgesetzes cinzubringen, habe die Staats-
rcgierung natürlich nicht annehmcn können, daß es lediglich
auf eine Verschärfung der bereits bestehenden jagdpolizeilichen
Bestimmungen abgesehen sei. Ein vollständiges Jagdgesetz
enthalte in allen anderen Staaten auch noch andere Bestim¬
mungen und die Staatsrcgierung habe sich deßhalb für ver¬
pflichtet halten müssen, ein derartiges umfassendes Jagdgesetz
vorzulegen. Die Staatsregierung sei auch jetzt noch der An¬
sicht, daß ein wirthschaftlicher Nutzen ans der Jagd nur ge¬
zogen werden könne, wenn alle Grundstücke, die zu klein wären,
um auf ihnen selbständig die Jagd auszuüven, zusammengelegt
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werden müssen, um die Jagd durch Verpachtung oder gemein¬
schaftliche Jäger nutzbar zu machen. Sic sei ferner noch über¬
zeugt, daß den Nachtheilen, welche der fetzige Zustand mit
sich führe, daß nämlich der einzelne Grundbesitzer nicht geschützt
sei gegen die Beeinträchtigungen Anderer bei Ausübung der
Jagd , nicht anders begegnet werden könne, als durch ein
Jagdgesetz, welches das Prinzip der Zwangsverpachtung auf-
stelle. Denn die Herren wüßten alle, daß die, welche ein Ge¬
werbe auS der Jagd machen, die größte Neigung haben, die
Jagd auf fremde Grundstücke auszudehnen, weil sie das Recht
hätten, auf ihren Grundstücken die Jagd auSzuüben und diese
doch regelmäßig so klein seien, daß cs unmöglich sei auf ihnen
zu jagen, ohne auf das Land des Nachbarn herüberzugreifen.
Schon sei in vielen Gegenden des Herzogthums der Wunsch
laut geworden, diese Ucbelstände zu vermeiden und die Mög¬
lichkeit zu bekommen, aus der Jagd den Nutzen zu ziehen, der
unter den jetzigen Verhältnissen gar nicht gezogen werden
könne. Wenn man auch auf kleinen Grundstücken jagen und
Wild erlegen könne, so stände dieser Nutzen doch nicht im
Verhältnisse zu dem damit verbundenen Zeitverluste. Des¬
halb grade der Wunsch, einen größeren Nutzen durch gemein¬
schaftliche Verpachtung der zusammenliegenden kleineren Grund¬
stücke zu ermöglichen. Leider sei die Erfüllung dieses Wun¬
sches durch den Widerspruch Einzelner gehindert worden und
häufig durch das Widerstreben grade solcher, die bei Gelegen¬
heit der Jagd auf eigenem Lande aus dasjenige des Nachbars
überzugreifen pflegten. Wenn diese Einzelnen gezwungen
werden könnten, sich die Verpachtung gefallen lassen zu müssen,
so sei Allen geholfen. Wenn man keine Zwangsverpachtungwolle,
so solle man doch wenigstens den Gedanken, wie er früher
in Abgcordnetcn-Kreisen und auch im Ausschüsse zur Sprache
gekommen, ausführen und es der Majorität der Grundbe¬
sitzer, etwa ^ gdxr 2̂ , überlassen, die renitente Minorität
zur Verpachtung zu zwingen. Wenn ein solcher Zwang auf
die eine oder andere Weise nicht statuirt werde, sei eine an¬
gemessene Regulirung der Jagd nicht möglich. Die Vortheile
der Jagd würden nicht erreicht, die Mießstände nicht Ver¬
mieden. Daß eine derartige Regulirung zulässig sei und keine
Beeinträchtigung des im Staatsgrundgesetze gewährleisteten
Jagdrechtes enthalte, sei vom Landtage anerkannt, indem er
das Gesetz für Birkenfeld genehmigt habe. Die Abgeordneten
aus dem Fürstenthume würden es bestätigen, daß Niemand
sich dort nach den Zuständen im Herzogthume sehne, im Ge-
gentheil, nach 1848 seien in Birkenfeld allgemeine Wünsche
nach dem Jagdgesetze, wie es vor 1848 bestand und jetzt be¬
steht, laut geworden. Die Staatsregierung verkenne nicht,
daß auch der jetzige vom Ausschüsse amendirle Entwurf noch
Verbesserungen des gegenwärtigen Zustandes enthalte, sodaß
sie ihn anzunehmen in der Lage sei. Aber sie müsse daran
festhalten, daß nur durch Zwangsverpachtung der richtige Zu¬
stand werde herbeigeführt werden können. Bei anderen Fäl¬
len, z. B. bei Verkoppelungen, wo auch die Majorität be¬

schließe und die Minderheit sich ihr unterordnen müsse, habe
man kein Bedenken getragen, sogar den Grundbesitz zri ent¬
ziehen. Deßhalv sei kein Grund vorhanden, das Jagdrccht
nicht so zu reguliren, daß der Einzelne die Jagd, die er auf
seinem kleinen Grundstücke gar nicht auSüben könne, an die
Gesammthcit abtrete. Die Staatsregierung sei der Ueber-
zeugung, daß dieses die einzig richtige Regulirung sei. Auch
bestände dieselbe bereits in ganz Deutschland, nur Oldenburg
stände allein da und glaube die Staatsregicrung, daß auch
bei uns früher oder später diese Ncbcrzeugung durchgreifen werde.

Abg. Bargmann : Er könne dem Gesetzentwürfe, wie
er in Art. 3—14 wesentlich neue Bestimmungen enthalte,
seinen Beifall nicht geben und müsse sich auf den Standpunkt
des Ausschusses stellen, welcher das Prinzip der Zwangsver-
pachtung gestrichen habe. Er sei der Ansicht, daß bei den
Verhälrnissen unsers Landes der im Art. 1 des Entwurfs
angeführte Grundsatz durch die Bestimmungen des Art. 3 voll¬
ständig illusorisch gemacht werde, indem in diesem letzteren
Artikel das Terrain, auf welchem die Jagd selbständig aus¬
geübt werden könne, so groß bemessen sei, daß Wohl nur
Wenige in die Lage kommen würden, auf eigenem Grund
und Boden jagen zu können. In der Marsch, wo ihm die
Verhältnisse bekannt seien, wären keine zusammenhängende
Complexe von 300 Morgen, weßhalb Niemand dort auf
eigenem Lande würde jagen können, sondern immer würde
verpachten müssen. Das Hauptmotiv, welches der RegierungS-
Kommissär für die Zwangßverpachtnng hingestellt habe, sei
das, daß auf diese Weise allein der wirthschaftliche Nutzen
aus der Jagd werde gezogen werden können. Aber wenn
man bei der Verkoppelung in das Cigcnthum eingreife, so
seien große wirthschaftliche Rücksichten maßgebend. Aber der
wirthschaftliche Nutzen, welcher aus der Jagd gezogen werden
könne, sei ein außerordentlich geringer, sodaß der kleine Eigen-
thümer gar nichts oder nur wenige Groschen profitiren werde.
Er sei der Ansicht, daß das bisherige Jagdgesetz nicht in dem
Sinne mangelhaft gewesen wäre, daß eine ganz neue Regu¬
lirung des Jagdrcchts dringend nothwendig geworden sei.

Im Art. 64 des Staatsgrundgcsctzes heiße es:
„Jedem steht das Jagdrecht auf eigenem Grund und Bo¬
den und das Fischereirecht in eigenen Gewässern zu. Der
Gesetzgebung bleibt Vorbehalten, die Ausübung des Jagd¬
rechts aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und des ge¬
meinen Wohls zu ordnen."

Die Rücksicht der öffentlichen Sicherheit sei durch das
bestehende Jagdgesetz bereits genügend gewahrt und keine Ver¬
anlassung vorhanden, mehr zu thun. Er habe allerdings gegen
das Jagdgesetz, wie es der Ausschuß amendirt habe, wenig
cinzuwenden und glaube auch, daß man in Beziehung auf Schon¬
zeit und Strafen etwas weiter gehen könne, als früher. Er
glaube aber dabei hervorheben zn müssen, daß durch die freie
Ausübung der Jagd auf eigenem Grund und Boden keine
solche Unzuträglichkeitenentstünden, wie man annchmen könne,
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wenn man das Gesetz undWe in demselben festgestellten Stra¬
fen ansehe. Unser Volk sei nicht in dem Grade jagdlustig.
Noch nirgends hätte er Klagen gehört, daß unkundige Leute
mit der Flinte auf die Jagd gehen und die öffentliche Sicher¬
heit gefährden oder daß kleine Leute, verleitet durch Jagdeifer,
ihr Tagewerk vernachlässigten. Uebrigens werde die Iagdlust
sehr gedämpft,daß, wer aufsremdem Grund und Boden jagen wolle,
eine Jagdkarte für 3 Thlr. lösen müsse. Er glaube auch,
daß es den Volksanschauungen nicht entsprechen würde, eine
zwangsweise Verpachtung der Jagd einzuführen. Die Grund¬
besitzer seien eifersüchtig auf ihre Souveränität über ihren
Landbesitz. Wenn sie auch nicht Schwierigkeiten machen, falls
man ein gutes Wort giebt und sie selbst nicht Jäger sind,
Anderen die Jagd auf ihrem Lande zu gestatten, so wollen
sie doch in dieser Beziehung sich nicht zwingen lassen. So¬
weit er den Volkscharakter beurtheilen könne, würden sie es
aber als eine empfindliche Last fühlen, wenn unabhängig
von ihrem Willen Jemand auf ihrem Lande die Jagd aus¬
zuüben berechtigt sein sollte. Manchen sei eS überhaupt be¬
denklich, die Jagd auf ihrem Grund und Boden zu gestatten.
Im September, wo die Jagd eröffnet werde, sei das Vieh
noch aus dem Lande, seien die Saaten im Entstehen und
Vielen komme eS unerträglich vor, wenn nun Jemand mit
Hunden über ihr Land gehe, das Vieh aufrege und die Saaten
niedertrete. Möge das auch mehr in der Einbildung beruhen,
so müsse man diesen Anschauungen doch Rechnung tragen und
Mancher würde sich sträuben, wenn auch in einem kleinen Gcld-
vortheile ihm ein Acquivalent für die Verpflichtung des Lan¬
des an den Jagdpächter gereicht werden solle.

Zu Art. 3 8- 4 b.:
Reg.-Kommissär SelkMiMn: Er beantrage:

Im Art. 3 Z. 4b . des Ausschusses werde hinter»Kron¬
gütern" eingeschaltet: »sowie auf den Privatgütern der
landessürstlichen Familie".

Diese Privatgüter seien häufig zur besseren Arrondirung
mit den Krongütern zusammengelegt oder grenzten doch an
dieselben an, und würde doch nicht passend sein, wenn der
Förster zwar Wohl auf den Krongütern, nicht aber auf den
Privatgütern ahne den Erlaubnißschein jagen dürste.

Zu Art. 3 §. 1.
Adg. Gräpel : Der Ausschuß wolle die Ertheilung der

Erlaudniß seitens des Grnndeigenthümers möglichst erleichtern
dadurch, daß gestattet werde, daß nicht nur das Amt, sondern
auch der Gemeindevorsteher, der Banervogt und der Feld¬
hüter die Beglaubigung der Unterschrift des Grundeigenrhümers
sollen vornehmen können, wenn noch eine Beglaubigung des
Amtes Nachfolge. Er könne nicht beurtheilen, ob es nöthig
fei, eine Erleichterung in dieser Beziehung zu schaffen und
müsse in dieser Beziehung sich auf den Ausschuß verlassen,
da er selbst kein Jäger sei. Er bezweifle aber doch, daß
eine solche Erleichterung auf die angegebene Weise erreicht
werde, wenn auf der einen Seite der Grundeigenthümer, der

die Erlaubnis ertheilt habe, eines Weges zum Amte übcr-
hoben werde und statt desselben der Bauervogt hingehen
solle, um seine Unterschrift beglaubigen zu lassen. Daß das
Amt die Unterschrift ohne Weiteres beglaubige, könne ihm
schwerlich zngcmuthet werden. Wenn cs das Ihäte, würde
es gewissenlos verfahren. Der Gemeindevorsteher führe ein
Siegel und da könne das Amt allenfalls beglaubigen, daß
das Siegel echt sei. Auch könne er sich nicht damit einver¬
standen erklären, daß auch den Baucrvögten und Feldhütern
die Beglaubigung überlassen werde. Die Leute seien nicht
geeignet dazu, und außerdem lasse das die Gesetzgebung nicht
zu. Er glaube, daß es genüge, die Beglaubigung dem Ge¬
meindevorsteher, der ein Siegel führe, allein zu überlassen.
Es sei überflüssig, dann noch eine Beglaubigung durch das
Amt zu verlangen. Er stelle deßhalb folgenden Antrag:

Art. 3 8. 1 Absatz1 einzuschalten nach dem Worte
„amtlich" — „oder durch den Gemeindevorsteher" und
sodann Absatz2 zu streichen.

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Russell als Berichterstatter: Mit dem Anträge des

Regierungskommissärskönne er sich Namens des Ausschusses ein¬
verstanden erklären. Derselbe habe es nur bedenklich gefunden, ohne
Genehmigung des Fürsten ankeren Personen ein solches Recht
zuzugestehen. Wenn der Regierungs-Kommissär damit einver¬
standen sei, so könne der Ausschuß seine Bedenken fallen
lassen. Was aber den Antrag des Abg. Gräpel  anlange,
so könne er sich nicht mit demselben einverstanden erklären.
ES sei bisher schon bei manchen Aemtern vorgekommen, daß
der Bauervogt die Unterschrift des Eigentümers beglaubige
und auf Grund dieser Beglaubigung auch das Amt die scinige
vollziehe. Nach seiner Ansicht sei dies sehr bedenklich und
manche Aemtcr hätten sich deßhalb auch geweigert, derartige
Beglaubigungenvorzunehmcn. Es komme aber in Betracht
die außerordentliche Erleichterung, die hierdurch geschaffen
werde. Es komme nur darauf an zu constatiren, daß der
Grundeigenthümer Anderen die Ausübung der Jagd auf seinem
Grund und Boden gestatten wolle. Deßhalb solle auch der
Gemeindevorsteher, der Bauervogt und Feldhüter beglaubigen
können, wenn auch den amtlichen Charakter diese Beglaubigung
erst dadurch empfange, daß nachher das Amt die Unterschrift
dieser Officialen beglaubige. Das sei eine einfache Procednr
und werde die Handhabung des Geschäfts sehr erleichtern.
Es sei vom Abg. Gräpel  richtig bemerkt, daß die amtliche
Beglaubigung der Unterschrift des Gemeindevorsteherseigent¬
lich überflüssig sei. Aber hier komme auch das fiskalische In¬
teresse in Betracht, indem für derartige Beglaubigungen vom
Amte Gebühren berechnet würden und deßhalb sei es nöthig,
daß das Amt die Beglaubigung der Unterschrift dcS Gemeinde¬
vorstehers noch vornehme. Das Hauptbedenken gegen den
Antrag aber sei folgendes: Wenn man die Beglaubigung ganz
allein dem Gemeindevorsteherüberlassen wollte, so würde eS
außerordentlich schwer halten, Jagdscheine zu bekommen. Jeder
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müsst dann entweder zum Amte oder zum Gemeindevorsteher.
Wer auf dem Lande lebe, wisse aber, wie schwer man sich
entschließe, zum Gemeindevorsteherzu gehen. Der Bauervogt
und Feldhüter dagegen gingen bei den Leuten herum und
könnten bei dieser Gelegenheit leicht die Beglaubigung vor¬
nehmen. Er glaube auch, daß das Amt des Gemeindevor¬
stehers dadurch sehr erschwert werde, aber erleichtert, wenn
außerdem den Bauervögten und Feldhütern die Beglaubigung
überlassen bleibe.

Abg. Gräpel : Er müsse wiederholen, daß er in dieser
Beziehung mit dem Abg- Russell  verschiedener Ansicht sei.
Zu ihrer beiden Amtspflichten gehöre es, die Beglaubigung
der Unterschriften anderer Personen vorzunehmen. Diese
könne geschehen in der Form : N- N.  hat in meiner Gegenwart
unterschrieben, oder in der Form: R. N. hat in meiner Gegen-
wart die Unterschrift als von ihm vollzogen anerkannt. Wenn
nun das Amt die Beglaubigung vollziehen solle, so müsse die
Person selbst, von der die Unterschrift herrühre, zum Amte
gehen. Dadurch aber würde keine Erleichterung geschaffen.
Denn so gut wie jeder Andere, der seine Unterschrift beglau¬
bigen lassen wolle, müsst auch der Bauervogt zum Amte
gehen. Wenn verlangt werde, daß der Beamte ohne Weiteres
die Schrift und die Unterschrift des Bauervogts beglaubigen
solle, so könne diese Beglaubigung nur so vollzogen werden:
Die Unterschrift ist mir bekannt und bezweifle nicht, daß sie
von dem Bauervogte herrührt. Solche Beglaubigungen aber
hätten keinen Werth. Einen Punkt desZ.3 müsse er noch berühren.
Es heiße daselbst: »wenn nicht etwas anderes vereinbart."
Diese Worte erregten ihm Bedenken. Es könnte ja sein, daß
die Erlaubniß ertheilt sei nicht auf bestimmte Zeit, sondern
aus längere Zeit, auf 20 Jahre, auf ewige Zeiten. Sollte
durch diese Erlaubnißertheilung der Nachfolger gebunden
werden? Er gebe dem Ausschüsse anheim, sich hierüber zu
äußern. Der Absicht des Gesetzes würde cs nicht entsprechen,
wenn das Jagdrccht für alle Zeiten vom Grund und Boden
losgelöst werden könnte.

Abg, Rüdebusch: Er werde für den Antrag des Abg.
Gräpel  stimmen, weil er denselben für besser halte, als den
Ausschußantrag. Er habe im Ausschüsse einen ähnlichen An¬
trag zur Sprache gebracht, sei aber nicht mit demselben durch-
gedruugen.

Der Schluß der Debatte wird beantragt und angenommen.
Abg. Russell als Berichterstatter: Der Abg. Gräpel

befinde sich im Mißverständnissein Betreff der vom Ausschüsse
verlangten Beglaubigung. Der Ausschuß wolle nur, daß die
Unterschrift des Laucrvogts, Gemeindevorstehers oder Feldhüters
amtlich beglaubigt werde, aber nicht die Unterschrift des Grund-
eigcnrhümers. Es sei ein großer Unterschied, ob nur einmal
der Feldhüter hin müsse zum Amte, oder nacheinander 200
Personen. Wenn man eine andere Bestimmung ausnchmen
wolle, daß lediglich der Gemeindevorsteheroder das Amt be¬
glaubigen könnte, so mache er darauf aufmerksam, daß durch

die alleinige Beglaubigung des Gemeindevorstehers daS fiska¬
lische Interesse verletzt werde und dann auch viele Scheine
gar nicht würden ausgestellt werden, wenn alle Personen zum
Amte oder zum Gemeindevorsteher hin müßten.

Die Anträge des Abg. Gräpel  und des Regierungs-
Kommissärs werden angenommen und darauf Art. 3 des
Ausschusses mit diesen Aendcrungen.

Zn Art. 4:
Der Abg. Schwegmann  beantragt, demselben folgende

Fassung zu geben:
Ans Grundstücken oder Grundflächen, welche im Eigen¬
thum einer Gemeinde, einer Korporation oder einer
Markgenossenschaftsich befinden, kann die Jagd nach
dem freien Ermessen der betr. Genossenschaft entweder
ruhen, oder verpachtet, oder auch zur Ausübung der¬
selben Schützen angestellt oder Jagdscheine ausgegeben
werden. Die hiernach berechtigten Jäger haben des-
falls einen vom Gemeindevorsteheroder Verwaltungs¬
amte beglaubigten Schein bei sich zu führen.

Abg. Russell als Berichterstatter: Der Art- 4 sei wört¬
lich aus dem früheren Gesetz entnommen. Mit dem Anträge
des Abg. Schwegmann  sei er einverstanden, nur eine re-
dactionelle Aenderung sei wünschenswert^ Jagdscheine müßten
immer ausgestellt werden, sowohl für Pächter wie für Schützen.
Ader auch anderen Personen müßten die Korporationendie
Jagd unentgeldlich übertragen können.

Abg. Schwegmann : Mit dem Abg. Russell  sei er
einverstanden und werde sich mit dem Ausschüsse über die
redactionclle Fassung verständigen. Für seine Gegend sei die
Sache sehr wichtig, da dort noch viele ungeteilte Marken sich
befänden und man sich über die Ausübung der Jagd auf
denselben verständigen müsse.

Reg.-Kommissär SelkNMNN: In Beziehung ans den
Antrag des Abg. Schwegmann  erlaube er sich die Be¬
merkung, daß in demselben auch von Grundstücken der Ge¬
meinde die Rede fei. Nach der Fassung des Antrages
müßte, um einen Beschluß der Korporation über die Aus¬
übung der Jagd auf denselben herbeizuführen, die ganze Ge¬
meinde abstimmen und das liege wohl nicht im Sinne des
Antragstellers. Fraglich sei cs, ob cs den Gemeindevorstehern
überlassen werden könne, unentgeldlich die Jagd einzuräumen.
Das dürfe doch wohl nur gegen Entgeld geschehen.

Abg. Schwegmann : Er sei bereit, auch mit dem Herrn
Reg.-Kommissär wegen der redaktionellen Aenderung Rück¬
sprache zu nehmen und bei der zweiten Lesung einen ver¬
besserten Antrag zu stellen, wenn nur der Sinn seines An¬
trages beibehalten werde.

Der Antrag des Abg. Schwegmann  wird angenommen.
Zu Art. 5:
Abg. Russell als Berichterstatter: Der Art. 5 werde

in Folge des Beschlusses zu Art. 3 noch einer Modifikation
bedürfen, welche bei der zweiten Lesung erfolgen solle. Der



Artikel bezwecke, den Grundeigenthümcrn die gemeinschaftliche
Verpachtung ihrer Grundstücke zu erleichtern, indem hiezu
keine förmliche Urkunde beim Amte ausgenommen zu werden
brauche. Z. 2 solle verhindern, daß die Jagd auf ewige
Zeiten vom Grundstücke losgelöst und das Staatsgrundgcsetz
dadurch illusorisch gemacht werde. Das sei dasjenige, was
er auf die frühere Bemerkung des Abg. Grapel  noch zu
erwiedern habe. Höchstens für die Dauer von 12 Jahren
solle verpachtet werden dürfen. Er gebe zu, daß die jetzige
Fassung noch einer redactionellen Aenderung bedürfe, welche
ebenfalls bei der zweiten Lesung vorgenommen werden solle.

Abg. Gräpel : Er habe diesen Passus auch bemerkt. Es
ließe sich das Jagdrecht aber auch ohne Verpachtung veräußern,
z. B. durch Kauf oder Schenkung. Seine Bedenken seien
daher noch nicht vollständig erledigt und müsse er dem Aus¬
schüsse anheimgeben, die Fassung dcS Paragraphen zu ver¬
vollständigen.

Art. 5 wird angenommen.
Zu Art. 6:
Abg. Russell als Berichterstatter: Diese Bestimmung

sei bereits im Jagdkartengesetze enthalten. Jeder jagdberech¬
tigte Grundcigenthümer oder Pächter einer Jagd dürfe Jeden,
der eine Jagdkarte besitze, mit auf die Jagd nehmen. Es sei
zweckmäßig, diese Bestimmung beizubehalten.

Art. 6 wird angenommen.
Die Ausschußanträge6 und 7 zu Art. 15 des Entwurfs

lauten:
Nr. 6.

Den Z. 1 des Artikels so zu fassen: Niemand darf,
ohne eine von dem Verwaltungsamte seines Wohn¬
orts auf seine Person ausgestellte und nur für diese
gültige Jagdkarte bei sich zu führen, die Jagd auf
fremdem Boden ausüben. Ausgenommen hiervon sind
die Mitglieder des Großherzoglichen Hauses.

Nr. 7.
Annahme des, Artikels mit der beschlossenen Aenderung.

Abg. Russell als Berichterstatter: Durch die Aenderung
solle erreicht werden, daß der Grundcigenthümer bei Aus¬
übung der Jagd auf seinem Grund und Boden nicht ver¬
pflichtet sei, eine Jagdkarte bei sich zu führen. Dieses be¬
reits 1868 ausgesprochene Prinzip müsse um so eher beibe¬
halten werden, als jetzt daS Prinzip der Zwangsverpachtung
gestrichen sei. Das Verfahren über die Ausstellung und die
Vorschriften über die Verpflichtung zur Führung der Jagd¬
karten blieben dieselben wie bisher.

Ausschußantrag6 und 7 angenommen.
Zu Art. 16 und 17 des Entwurfs beantragt der Aus¬

schuß die Annahme derselben.
Der Ausschnßantrag wird angenommen.
Zu Art. 18 hat der Ausschuß folgende Anträge ge¬

stellt:

Nr. 9.
Die Bestimmung im Z. 1 unter ä . zu streichen.

Nr. 10.
Im §.. 2 b. vor dem Worte ..bestraft" zu setzen:
„wiederholt".

Nr. 11.
Im Z. 3 statt „Amt" zu setzen: „Verwaltungsamt".

Nr. 12.
Den Artikel mit den beschlossenen Aenderungen au-
zunedmen.

Abg. Rttssell als Berichterstatter: Der Ausschuß habe
die Bestimmung unter ä . streichen zu müssen geglaubt, weil
dem Verwaltungsamte eine zu weit gehende Befugniß einge¬
räumt werde dadurch, daß es keine Jagdkarten zu geben
brauche an die, welche es zur Führung eines Schießgewehres
ungeeignet halte. Das sei eine weitgreifende Bestimmung,
die nicht nothwendig und in dem früheren Gesetze auch nicht
enthalten gewesen sei. Wenn Jemand unvorsichtig mit dem
Gewehre umgehe, so sei dies vom Amte immer nur zu ver-
muthen, mit Sicherheit lasse sich seitens desselben nichts fest¬
stellen. Im Z 2 b. habe man das Wort „wiederholt" ein¬
eingeschaltet, weil der Ausschuß geglaubt habe, daß eine ein¬
malige Bestrafung noch kein Grund sei. in so harter Weise
vorzugehen. In dem früheren Gesetze hätte gestanden„muß",
jetzt sei dafür gesetzt„kann".

Die Ausschußankräge9, 10, 11 und 12 werden ange¬
nommen.

Zu Art. 19 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:
Nr. 13.

Im Z. 1 statt der Worte: „mit dem letzten Januar"
zu setzen: „mit dem letzten Dezember".

Nr. 14.
Statt des ß. 2 g.. zu setzen: u. in Thiergärten auf
das daselbst gehegte Wild.

Nr. 15.
Nach dem Worte „Monaten" im Z. 2 1. einzuschalten
„Januar".

Nr. 16.
Statt „1. Februar" im ß. 3 unter b. undo. zu setzen:
„1. Januar ".

Nr. 17.
Im Z. 3 die Bestimmung unter ä. zu streichen.

Nr. 18.
Den Artikel mit den beschlossenen Aenderungen an¬
zunehmen.

Abg. Russell als Berichterstatter: Der Antrag 13
enthalte eine sehr wichtige Bestimmung, indem die Schonzeit
des Wildes um 1 Monat verlängert sei. Im Monat Januar
werde das Wild besonders viel getödtet, weil dann Schnee
zu liegen Pflege, und außerdem könne es Vorkommen, daß die
Häsinnen im Januar bereits gespielt hätten. Man würde
also den Stamm der Jagd tobten, wenn man die Jagd im
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Januar freigeben wolle. Die Bestimmung im Z. 3 ä. sei
gestrichen, weil die Jagdzeit um 1 Monat verkürzt und
andererseits die für Hühner um 1 Monat verlängert sei. Der
Ausschuß habe noch einen Antrag vergessen:

ß. 2 ü. nach dem Worte „Enten" zu setzen„Kibitzc
und Tüten".

Abg. Cammarm : Es sei wohl nicht die Absicht des
Ausschusses gewesen, die Jagd auf männliches Roth- und
Dammwild und Rehböcke im Januar nicht zu gestatten. Er
stellte deßhalb folgenden Antrag zu Ausschußantrag 15:

statt „Z. 2 1." zu sehen„H. 2 ä. und k."
Der Antrag ist unterstützt und werden die Ausschußan¬

träge mit diesen Aenderungen angenommen.
Abg. Massittg : Nach seiner Meinung befände sich in

Z. 3 ein Widerspruch. In Z. 6. sei die Schonzeit für Neh-
kälber vom 1. Dezember bis 1. Februar bestimmt. In Z. 4
sei aber Rchkalb definirt als das Jungwild bis zum letzten
Tage des auf die Geburt folgenden Dezember- Monats.
Hierin läge ein Widdcrspruch.

Präsident: Die Bemerkung sei Wohl gegenstandslos ge¬
worden durch den Antrag des Abg. Cammann.

Abg. Nussell-als Berichterstatter: Er bäte den Abgeord¬
neten Massing  näher zu prüfen. Durch den Antrag des
Abg. Cammann  würden seine Bedenken beseitigt.

Der letzte Ausschußantrag, sowie der Antrag des Abg.
Cammann  wird angenommen und mit diese Aenderungen
darauf die Ausschußanträgc 13 bis 18.

Zu Art. 20 hat der Ausschuß folgende Anträge ge¬
stellt:

Nr. 19.
Anstatt der Worte: „den Anfang rc. bis darf" zu
setzen: „den Anfang der Jagdzeit alljährlich durch
besondere Bekanntmachung um 14 Tage über den im
Artikel 19 Z. 1 bestimmten Zeitpunkt hinaus zu ver¬
schieben.

Nr. 20.
Annahme des Artikels mit der beschlossenen Aen-
dcrung.

Abg. Russell als Berichterstatter: Durch diesen Artikel
solle das Staatsministerium die Befugniß erhalten, die Er¬
öffnung der Jagd aus Rücksichten der Landeskultur noch 14
Tage hinauszuschieben. Die Fassung des Entwurfs sei nicht
ganz deutlich und habe deßhalb der Ausschuß eine etwas an¬
dere Redaktion vorzuschlagen:

statt der Worte „den Anfang, rc. bis darf" zu
setzen: »den Anfang der Jagdzeit (Art. 19 Z. 1) all¬
jährlich durch besondere Bekanntmachung bis zum 14-
September hinaus zu verschieben."

Dieselbe Bestimmung gelte in den benachbarten Ländern.
Die Staatsregierung könne jetzt die Eröffnung der Jagd bis
zum 14. September hinausschieben, wenn einmal die Früchte
besonders gut reifen sollten.

Der Ausschußantrag 19 wird mit diesen Aenderungen
angenommen.

Ausschußantrag 21 (Annahme des Art. 21) wird ange¬
nommen. Zu Art. 22 hat der Ausschuß beantragt:

Nr. 22.
Statt »Amt" ist imZ. 1 zu setzen: »Verwaltungsamt."

Nr. 23.
Im Z. 2 ist statt „Amt" zu setzen: „Verwaltungsamt"
und unter Streichung des Schlußsatzes ist nach dem
Worte „tödten" einzuschalten: „und für sich zu ver-
werthcn" .

Nr. 24.
Statt des Wortes „Amtes" im K. 3 ist zu setzen:
„Verwaltungsamtes" .

Nr. 25.
Den Artikel mit den beschlossenen Aenderungen anzu-
nehmen.

Abg. Rnssell als Berichterstatter: Diese Bestimmung des
Art. 22 sei im Interesse der Landeskultur gegeben. Das Amt
erhalte die Befugniß, falls der Jagdberechtigtc das Wild, das
Anderen Schaden thue, nicht selbst tödte, die Tödtung dem An¬
deren zu gestatten. Der Ausschußantrag unterscheide sich nur
dadurch von dem Entwürfe, daß er dem Anderen auch die Be¬
fugniß geben wolle, das Wild für sich zu verwerthen. Der
Grundbesitzer, dessen Früchte durch das Wild verwüstet wer¬
den, solle durch den Besitz des Wildes entschädigt werden.

Es sei kaum zu erwarten, daß diese Bestimmung prak¬
tisch werden könnte, da schon die Förster dafür sorgen wür¬
den, daß durch das Neberhandnehmen des Wildes kein Scha¬
den für die benachbarten Grundstücke entstehe. Wenn dies
aber doch der Fall sein sollte, so werde in dieser Bestimmung
ein Mittel gegeben, dem cntgegcnzutreten.

Ncg.-Commissär SelkMimn: Die Staatsregicrnng könne
die von dem Ausschüsse vorgeschlagene Abänderung des Ent¬
wurfs nicht empfehlen Der Artikel sei dem Birkenfelder
Jagdgesetze entnommen, wo er allerdings mehr Bedeutung
habe als hier. Nach dem letzteren müsse der Grundbesitzer
das von ihm getödtete Wild dem Jagdberechligten unentgelt¬
lich überlassen. Der jetzige Entwurf für das Herzogthum
ginge weiter und wolle dem Grundbesitzer wenigstens das üb¬
liche Schußgeld einräumen. Der Ausschuß gehe aber noch
weiter, indem der Grundbesitzer nicht allein das Recht haben
sollte, das Wild zu tödten, sondern auch für sich zu verwerthen.
Das scheine ihm doch zu weit gegangen, abgesehen da¬
von, daß cs gegen die Nechtsregel verstoßen würde, wenn man
das fremde Thier, welches Schaden anrichte, auch behalten
dürfte. Nur schützen solle man sich gegen dasselbe. Bedenk¬
lich sei die Aenderung auch deßhalb. weil sic Veranlassung zu
unbegründeten Anträgen geben könnte, die nicht aus erlittenem
Schaden, sondern aus Jagdlust entsprangen, wenn Jeöer wisse,
daß er das Wild nicht nur tödten, sondern auch behalten
dürfe.



Abg. Müller : Er möchte den 8- 2 strenger gefaßt ha¬
ben, indem gesagt werde: „wenn nicht schleunigst geschützt
werden". Er gebe dem Ausschüsse anheim, eine solche Aende-
rimg zur zweiten Lesung zu beantragen.

Reg.-Commissär Selkmann : Das Bedenken des Herrn
Vorredners dürfte sich erledigen, da, wenn die Grundstücke
nicht zeitig genug geschützt werden, sie auch nicht genügend ge¬
schützt werden.

Abg. Russell als Berichterstatter: Bei uns sei die Sach¬
lage anders als in Birkeufeld. Nach den jetzigen Vorschlägen
des Ausschusses solle jeder Berechtigte auf seinem Grund und
Bode» die Jagd ausüben dürfen. Wenn das Wild austrete,
so habe er die Besugniß, es zu tödten und auch innerhalb
der Schonzeit solle das Amt ihm eine solche Befugnist geben
können. Warum solle er das Wild, wenn er es schießen
dürfe, auch nicht behalten? Er wisse nicht, wer sonst Anspruch
auf dasselbe habe. In Birkeufeld fände eine allgemeine Zwangs¬
verpachtung Statt und der Eigenthümer habe nicht die Be¬
rechtigung, auf eigenem Grund und Boden zu jagen. Von
wem sollte er denn das Schußgeld verlangen können? Von
dem Jagdberechtigten, ans dessen Reviere das Wild komme?
Der ließe sich schwer ermitteln.

Reg.-Commissär Selkmann : Auch nach den Ausschuß¬
anträgen sei eine gemeinsame Verpachtung verschiedener Grund¬
stücke doch noch möglich und für diesen Fall paßten die von
ihm angeführten Gegengründe.

Abg. Selkmann : Der Art. 22 spreche nur von dem
Schaden, den das Hochwild anrichte, nicht aber von dem, den
das Raubwild anrichte. Er beantrage deßhalb folgende Ein¬
schaltung:

Im Art. 22 werde zwischen den Worten„Grundstücke"
und „erheblichen" eingeschaltet„das Federvieh auf den
Gehöften" und zwischen den Worten„Wild" und„aus¬
gesetzt" : „oder durch das Ueberhandnehmcnvon Raub-
wild."

Der Antrag ist bereits genügend unterstützt.
Abg. Russell als Berichterstatter: Er mache de» Antrag¬

steller darauf aufmerksam, daß cs sich lediglich darum handele,
während der Schonungszeit dem Amte die hier fragliche Be¬
fugnist zu geben. Nach Art. 19 Z. 2 5. aber sei jede
Schouungszeit für das Raubwild ausgeschlossen und der Antrag
deßhalb gegenstandslos. Wünsche aber der Antragsteller zu
erreichen, daß Jeder das Raubwild tödten könne, auch wenn
er nicht berechtigt sei, auf dem Grundstücke zu jagen, so müsse
er den Antrag anders formuliren.

Abg. Selkmann : Er glaube nicht, daß sein Antrag
gegenstandslos sei. Im Z. 2 sei darauf hingewiescn, daß das
Amt verpflichtet sei, für den Schutz der in der Nähe der
Forsten belegenen Grundstücke zu sorgen. Es gebe aber auch
noch andere Grundstücke und auf diese beziehe sich sein Antrag.

Abg. Russell als Berichterstatter: Er müsse entgegen-
haltcn, daß das Amt nur für die Schonungszeit diese Be¬

fugnist habe. Der Artikel könne sich daher nicht beziehen aus
Raubwild, welches gar keine Schouungszeit habe.

Der Antrag des Abg. Selkmann  wird abgelehnt und
darauf werden die Ausschußanträge 22 bis 25 angenommen.

Der Ausschußantrag 26 (Ablehnung des Artikels 23)
wird angenommen.

Zu Art. 24 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:
Nr. 27.

Statt der Worte im Z. 1: »wird mit Geldstrafe bis
zu 100 Thlr. oder mit Gefängniß bis zu drei Mona¬
ten bestraft" zu setzen: „wird mit Geldstrafe von 6
bis 30 Thlr. oder mit Gefängnißstrafe bis zu4 Wochen
bestraft. Der Jagdberechligte kann zum Zwecke der
Ausübung der Jagd die öffentlichen Wege an oder in
seinem Jagdbezirke mit benutzen, soweit keine polizei¬
liche Bestimmung entgegcnsteht.

Nr. 28.
Im Z. 2 statt der Worte: „bis zu 200 Thlr. oder
Gefängniß bis auf 6 Monaten" zu setzen: „von 10
bis 50 Thlr. oder auf Gefängniß bis zu 6 Wochen."

Nr. 29.
Nach Z. 2 folgende Bestimmung anzunehmen:

„Wird festgestellt, daß in den Fällen der HZ. 1
und 2 mildernde Umstände vorhanden sind, so kann
die Strafe bis auf die Hälfte des niedrigsten Straf¬
maßes herabgesetzt werden" .

Nr. 30.
Den Z. 3 in folgender Fassung anzunehmen:

„Wer gewerbsmäßig unberechtigt die Jagd aus¬
übt, wird mit Gefängniß nicht unter 6 Wochen
bestraft und kann gegen denselben auch auf Polizei¬
aufsicht erkannt werden."

Nr. 3l.
Den ß. 4 so zu fassen:

Neben der durch das Jagdvergehen verwirkten
Strafe ist auf Einziehung der Schlingen, Netze,
Fallen und anderer Vorrichtungen, welche zur
unberechtigten Ausübung der Jagd benutzt worden,
zu erkennen, ohne Unterschied, ob sic dem Verur-
thcilten gehören oder nicht.

Nr. 32.
Annahme des Artikels mit den beschlossenen Aenderungen.

Abg. Russell als Berichterstatter: Die Herren würden
ersehen haben, daß der Ausschuß bemüht gewesen sei, die
Strafen möglichst herabzusetzen. Dieselben seien dem Ver¬
gehen nicht angemessen und entsprächen nicht dem Rechts-
dewußtsein des Volkes, welches diese Vergehen nicht für so
strafbar halte. Aber grade nach dem Volksbewußtsein habe
der Gesetzgeber die Höhe der Strafen zu fixiren. Deßhalb
habe der Ausschuß die Herabsetzung der Strafen vorgenom¬
men, wenn ihm auch bekannt fei, daß das Gesetz vielleicht keine
lange Dauer haben würde, weil auch das Strafgesetzbuch des
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norddeutschen Bundes Bestimmungen über die Bestrafung der
Jagdcontraventioneu enthalten werde. Aber es sei in der
letzten Zeit fraglich geworden, ob in Folge des Reichstags:
beschlusses wegen der Todesstrafe das Bundesgesetz überhaupt
zu Stande kommen werde und deßhalb habe der Ausschuß
die Strafen dem Rechtsbewußtsein unsers Volkes anzupassen
gesucht und er glaube das Richtige getroffen zu haben. Er¬
höbe im Z. 1 das Minimum der Strafe auf 6TKlr. herab:
gesetzt. Bereits nach dem jetzigen Gesetze betrage das Mini¬
mum 6 Thlr. , indem für die Confiscatiou des Gewehres
5 Thlr. in Anrechnung kämen. Der Ausschuß habe geglaubt,
noch weiter gehen zu müssen und deßhalb dem Richter die
Befugniß gegeben, beim Vorhandensein mildernder Umstände
die Strafe bis auf die Hälfte deS niedrigsten Strafmaßes zu
ermäßigen.

Der Ausschuß müsse zu Art. 24 ferner noch folgendes
erwähnen: Dem Jagdbcrechtigten die Ausübung der Jagd auf
den in seinem Jagdgebiete belcgenen Wegen zu gestalten, sei
durchaus nothwcndig, da sonst eine ordentliche Ausnutzung des
Jagdgebietes nicht stattfinden könne. Daher der Vorschlag
des Ausschusses. Jetzt sei ihm seine Fassung aber noch nicht
weit genug vorgekommen. Es müsse dem Jagdbcrechtigten
gestattet sein, auch die au der Grenze seines Jagdgebietes be-
legenen öffentlichen Wege zu benutzen. Der Ausschuß habe
deßhalb zum Z. 1 noch folgenden Antrag zu stellen:

nach dem Worte „Wege" einzuschalten: „an oder" —
Neg.-Commissär SelkNMMN Die Staatsregierung habe

geglaubt, bei Feststellung der Strafbestimmungen an den Ent¬
wurf eines Strafgesetzbuches für den norddeutschen Bund sich
um so eher anschließen zu sollen, als die in denselben auf¬
genommenen Bestimmungen bereits seit langem in Preußen
bestanden hätten und nicht zu erwarten stehe, daß der Reichs¬
tag eine Aenderung vornehmen werde. Die Befürchtung, daß
das Strafgesetzbuch nicht zu Stande kommen werde, theile die
Staatsregierung nicht und deßhalb müsse sie dem Landtage
anheim geben, für die kurze Zeit des Fortbestehens der olden-
burgischen Strafgesetze nicht noch abweichende Bestimmungen
einzuführen. Jedenfalls sei es nicht richtig, mit dem Ausschüsse
in Z. 4 die Worte „Jagdgewehre und Hunde" zu streichen.
Die Staaisregierung könne keinen Grund dafür erblicken,
warum man, wenn Netze, Fallen und alle anderen Vorrich¬
tungen zum Zweck der unbefugten Ausübung der Jagd con-
fiscirt werden sollen, nicht auch die Confiscation auf Gewehre
und Hunde erstrecke. Man gerathe hierdurch auch in einen
Widerspruch mit der Bestimmung, daß jene „anderen Vor¬
richtungen" nach dem Vorschläge des AusschussesZ. 5 con-
fiscirt werden sollen, da doch auch Wohl Gewehre und Hunde
zu jenen Vorrichtungen gehörten. Wenn man den Grundsatz
des Strafrechts als richtig anerkenne, daß die Geräthschaften,
mit denen daZ Vergehen oder die Uebertretung begangen, zu
confisciren seien, und denselben bei den Netzen, Schlingen re. bei-
behaltc, so müsse man ihn nicht bei den Gewehren und Hunden

ausschließen. Es lasse, sich nicht dafür ansühren, daß das
Gewehr ein besonderer kostbarer Gegenstand sei, ein Umstand,
der auch bei den anderen Vorrichtungen zutreffen könne.
Konsequent aber sei es, die Confiscation aller Geräthschaften,
mit denen die Contravention begangen werde, auszusprechen.

Abg. Seikmarm : Der Herr Berichterstatter habe als
die allgemeine Tendenz des Gesetzentwurfs hervorgehoben,
daß das Wild in der Folge mehr geschützt werden müsse.
Er fände, daß im Art. 24 der Schutz des Wildes noch kein
genügender sei, indem die Jagd mit Windhunden noch gestaltet
bliebe. Es gäbe aber keinen größeren Feind des Hasen als
den Windhund. Durch nichts würde der Hase mehr aus-
gerottct als durch diesen. Er stelle deshalb den Antrag:

In Art. 24 Z. 1 werde zwischen den Worten „be¬
rechtigt ist" und »die Jagd» eingeschaltet: „oder mit
Windhunden."

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Gräpel : Er sei mit dem Ausschüsse der Ansicht,

daß die Strafandrohungen des Entwurfs nuferen Rechts¬
auschauungen und Verhältnissen durchaus nicht entsprächen
und nicht beschlossen werden könnten. Wenn auch der Ent:
Wurf des norddeutschen Strafgesetzbuchesdieselben hohen
Strafen androhe, so stände doch dahin, ob dieselben genehmigt
würden. Weil auch eine Abänderung im Reichstage, möglich
sei, so könnte uns diese Rücksicht auf den Entwurf nicht
bestimmen, jetzt ein Gesetz zu erlassen mit Strafen , die wir
nicht für gerechtfertigt hielten. Der Ausschuß habe die Strafen
bereits ermäßigt, aber doch noch nicht weit genug, indem er
in Z. 3 zulasfe, daß der, welcher gewerbsmäßig unberechtigt
die Jagd ausübe, mit Gefängniß nicht unter 6 Wochen bestraft,
werden solle, d. h. in einem solchen Falle solle Gefängniß
von 6 Wochen bis zu 5 Jahren einireten. Er frage, ob das
nach unseren Begriffen eine angemessene Strafe sei für ein
solches Vergehens Er sei der Meinung, daß eine Verletzung
des Jagdgesetzes nur als eine Uebertretung, nicht als ein
Vergehen anzusehen sei und daß die im Z. 1 vorgesehene
Strafe unter allen Umständen genüge. Wenn Jemand einmal
ein Paar Schlingen gestellt und in denselven einige Hasen
gefangen habe, die er zum Verkauf bringe, so sei dies schon
ein unberechtigtes, gewerbsmäßiges Ansüden der Jagd und
dafür eine Strafe von wenigstens6 Wochen Gefängniß zu
erkennen. Das sei durchaus ungerechtfertigt. Er stelle daher
den Antrag:

Im Art. 24 den Z. 3 zu streichen.
Der Antrag ist genügend unterstützt.
Reg.-Commissär Selkmamn Auf das von dem Vorred¬

ner Gesagte müsse er erwicdern, daß der Ausdruck„gewerbs¬
mäßig" Wohl nicht so zu verstehen sei, wie derselbe angedeutet
habe. Bisher sei es in der Strafrechtspflege noch nicht vor-
gckommen, daß, wer einmal eine Uebertretung begehe, gleich
als gewerbsmäßiger Uebelthäter bestraft werde. Der Begriff
„gewerbsmäßig" setze immer ein wiederholtes Handeln voraus.
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Wenn nber seststände, daß der Wilddieb gewerbsmäßig sein
Geschäft betreibe, so verliere sein Handeln den Charakter einer
Polizeiübertretung. Als Polizcicontravenient sei der Wohl
zu behandeln, welcher aus Jagdlust oder Unaufmerksamkeit in
das Jagdgebiet eines Andern eingreise. Wer aber ein Ge¬
werbe daraus mache, auf fremdem Gebiete zu jagen und d'rS
erlegte Wild zu verwerthen, der begehe keine Polizeiübertrctung,
sondern müsse nach Analogie des Diebes bestraft werden,
indem er sich widerrechtlich Wild auf fremden Grundstücken
aneigne, dasselbe zu seinem Vortheil verwerthe, und sich ein
Einkommen daraus verschaffe. Deßhalb sei er als Dieb
strenger zu bestrafen, als der, welcher eine bloße Jagdüber¬
tretung begehe.

Abg. Bargmamr : Er stände im Wesentlichen auf dem
Standpunkt des Abg. Gräpel,  den er als richtig bezeichnen
müsse. Er fände die Strafe auch nach den Ausschuhanträgen
noch zu hoch. In der Vorlage Z. 1 heiße es: „Wer an
Orten, an den zu jagen er nicht berechtigt ist, die Jagd auS-
übt, wird mit Geldstrafe bis zn 100 Thlr. oder mit Gesang-
niß bis zu drei Monaten bestraft.'- Der Ausschuß wolle
diese Strafe auf Geldstrafe von 6 bis 30 Thlr. herabsetzen,
daneben aber Gefängnißstrafe bis zu 4 Wochen bestehen lassen.
Cr glaube, daß dieser Artikel auch zur Anwendung gebracht
werden konnte, wenn Jemand irrthümlich auf fremdem Gebiete
jage und daß ein Unterschied nicht gemacht sei, ob allemal
oder nach dem Ermessen des Richters auf Geld- oder Gefängniß¬
strafe zu erkennen sei.

Zu Z. 2 habe der Ausschuß die Strafe erheblich herab¬
gesetzt, aber als Minimum seien6 Wochen Gefängniß noch
zu strenge. Was den ß. 3 anlange, so sei er mit dem Abg.
Gräpel  einverstanden. Zu Z. 1 erlaube er sich folgenden
Antrag zu stellen:

die Worte: „oder mit Gefängniß bis zu — —» zu
streichen und nach Z. 3 die Worte einzuschieben: „Im
Unvermögensfalle wird die Geldstrafe nach den Be¬
stimmungen des Strafgesetzbuches in Gefängnißstrafe
verwandelt."

Die Anträge sind nicht genügend unterstützt.
Abg. Bargmamr : Noch ein paar Worte zu dem An¬

träge des Abg. Gräpel  resp. zu der Entgegnung des Herrn
Regierungs-Commissärs auf denselben. Letzterer habe aus¬
geführt, daß die Wilddieberei, wenn sie gewerbsmäßig betrieben
werde, eine schwere Ahndung verdiene. Es ließen sich aller¬
dings Fälle denken, wo eine schwere Strafe gerechtfertigt sei.
Allein der Moment der Gewerbsmäßigkeit würde auch in
anderen weniger gravircnden Fällen viel leichter zur Anwen¬
dung gebracht, als der Regierungs- Commissär zu glauben
scheine. Er könne constatiren, daß, wenn nur ein- oder zwei¬
mal die Uebertretung oder das Vergehen vorgekommen sei,
der Richter desselben oft schon als gewerbsmäßig bestraft habe.

Abg. GriiM : Der Negierungs- Commissär halte den
für einen Dieb, der gewerbsmäßig gegen das Jagdgesetz frevele.

Berichte. XVI. Landtag.

Das sei ein überwundener Standpunkt, den man nicht wieder
in das Gesetz hincinbringen dürfe. Er habe nicht gesagt,
daß, wer nur einmal unbefugt einen Hasen erlege und ver¬
kaufe, schon als gewerbsmäßiger Jagdfrevler bestraft werde,
sondern wer wiederholt dieses thue.

Abg. Rüöelmsch: Er könne den Antrag des Abg. Selb¬
mann  nur zur Annahme empfehlen, auch er halte die Jagd
mit Windhunden für durchaus unberechtigt.

Reg.-Commissär Selkmmm : Er habe nicht gesagt, daß
der gewerbsmäßige Wilddieb ein Dieb sei, sondern nach Analogie
eines Diebes als Dieb zu behandeln sei.

Abg, Rttssell als Berichterstatter: Er habe zunächst dem
Regierungs-Commissär zu erwiedern, der dem Ausschüsse Jn-
conseguenz vorwerfe, weil er die Consiscation von Schlingen
und Netzen, aber nicht die der Gewehre und Hunde gestatte.
Er gebe zu, daß in dieser Ausnahme eine Consequenz nicht
liege. Der Ausschuß sei davon ausgegangen, daß zwischen
diesen Gegenständen hinsichtlich des Wcrthes ein großer Unter¬
schied sei, ferner, daß derselbe nicht für Alle ein gleicher sei, daß
durch die ConfiScation des Gewehres der Eine härter getroffen
werden könnte, als der Andere. Das träfe aber bei den Schlin¬
gen und den anderen Geräthschaften nicht zu und deßhalb sei
eS besser, daß diese confiscirt würden. Cs sei genügend, daß
die Strafe auf 6 Thlr. erhöht sei und der Ausschuß habe
den Vorwurf des Abg. B arg mann nicht verdient, daß diese
Strafe noch zu hoch gegriffen sei. Die jetzigen Strafen seien
niedriger als die bisherigen. Man könnte jetzt bis 3 Thlr.
herunlergehcn, was bisher nicht möglich gewesen sei. Dem
Richter sei also ein weiter Spielraum geöffnet worden. Er
sei aber der Ansicht, daß das gewerbsmäßige Jagen härter
bestraft werden müsse, als der Fall, wo Einer nur aus Ver¬
sehen oder Leidenschaft auf ein fremdes Jagdgebiet gerathe.
Nach seiner Ansicht verdienten die Leute keine Schonung, die
auf Kosten Anderer unrechtmäßig aus der Jagd eine Erwerbs¬
quelle machten. Mer die Verhältnisse kenne, wisse, daß grade
diese ohne alle Schonung gegen das Wild vorzugehen pflegten.
Was den Antrag des Abg. Selkmaun  anlange , so sei es
richtig, daß die Windhunde dem Hasen schädlich seien, allein
der Zweck der Jagd überhaupt sei es doch, des Wildes sich
zu bemächtigen. Manche zögen die Jagd mit Windhunden
vor und er sähe nicht ein, weßhalb man diesen eine Jagd,
natürlich innerhalb ihres Bezirks, verbieten wollte. Nach dem
Gesetze sei der strafbar, der über seinen Bezirk hinausgehe
und deßhalb würde die Jagd mit Windhunden Wohl nicht
viel Vorkommen. Wenn Jemand aber einen großen Bezirk»
z. B . Marken, pachte, weßhalb wolle man es ihm dann nicht
gestatten, mit Windhunden zu jagen? In allen Ländern sei
diese Art Jagd erlaubt. Um aber doch dem Abg. Selk¬
mann  entgegen zu kommen, wolle er in Uebereinstimmung
mit den meisten anderen Jagdgesetzen einen Zusatz beantragen,
daß die Jagd mit Windhunden nicht vor dem 1. October
gestattet sein solle.

37
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Präsident: Die Debatte sei geschlossen und ein Antrag
nicht mehr zulässig.

Der Antrag des Abg. Selkmann,  sowie der neu ge¬
stellte Ausschußantrag werden angenommen, dagegen der An¬
trag des Abg. Grapel  abgelchnt . Daraus wird der Art. 24
mit diesen Acnderungen in der Ausschußfassungangenommen.

Zu Art . 25 sind folgende Ausschußanträge gestellt:
Nr . 33.

Statt der Worte «oder die ihm rc. bis (Art . 14 Z. 3) "
zu setzen: »oder ohne seinen Erlaubnißschein".

Nr . 34.
Am Schlüsse die Worte : »von 2" zu streichen.

Nr . 35.
Den Artikel mit den beschlossenen Milderungen anzu¬
nehmen.

Dieselben werden angenommen.
Zu Art . 26 sino folgende Auöschußanträgc gestellt:

Nr . 36.
Hinter dem Worte : „Weges'' einzuschalten: „oder
seines Privatweges über fremden Grundstücken" .

Nr . 37.
Annahme des Artikels mit der beschlossenen Milderung.

Abg. Russell als Berichterstatter : Der Ausschuß habe
diesen Zusatz dcßhalb gemacht, damit Derjenige, welcher über
fremden Grund und Boden einen Weg zu seinem Grundstücke
habe, diesen Weg auch, ausgerüstet zur Jagd , passiren könne,
um auf seinem Lande die Jagd auszuüben.

Die Ausschußanträge werden angenommen.
Der Ausschußantrag 38 (Annahme des Art . 37) wird

ebenfalls angenommen.
Zu Art. 28 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:

Nr . 39.
Im K. 1 ist statt der Worte : »auf den im Art. 3
Z. 1 st. bezeichneten Grundstücken" zu setzen: „das
gehegte Wild in Thiergärten (Art. 19 Z. 2 a .) betrifft."

Nr . 40.
Den Z. 2 in folgender Fassung anzunehmen:

Wer Wild in Schlingen fängt , wird für jedes
Stück mit den im H. 1 bemerkten Geldstrafen
belegt.

Wer Schlingen zum Fangen des Wildes aufstellt
oder geschliugtes Wild zum Verkaufe anbietet, oder
gewerbsmäßig auskäuft, wird mit Geldstrafe von
2 bis 10 Thlr . bestraft.

Nr . 41.
Annahme des Artikels mit der beschlossenen Aenderung.

Abg. Müller  stellt folgenden Antrag:
dem Art . 28 nachzufügen: Jeder ist berechtigt, auf¬
gestellte Schlingen, wenn er solche auf fremdem Grund
und Boden findet, zu zerstören.

Der Antrag ist unterstützt.

Abg. Rüdebusch : Er empfehle den Antrag des Abg.
Müller  in Betreff der Vertilgung von Schlingen.

Neg.-Commissär SelkMlMN : Er wolle bemerken, daß
in Folge des Beschlusses zu Art. 19 Z. 2 st auch hier die
Kibitze und Tüten einzuschieben seien und gebe dem Ausschüsse
anheim, einen Antrag für die zweite Lesung zu stellen.

Der Antrag des Abg. Müller  und darauf der Art. 28
in der Fassung des Ausschusses mit dieser Aenderung werden
angenommen.

Zu Art. 29 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:
Nr . 42.

Statt der Worte : „oder Möven" zu setzen: oder
»Tüten ".

Nr . 43.
Hinter dem Worte: „ausnimmt " einzuschaltcn: „ oder
zum Verkaufe aubietet oder gewerbsmäßig auskäuft" .

Nr . 44.
Den Artikel mit den beschlossenen Milderungen anzu-
nehmen.

Abg. Schwegmann : In Cloppenburg und Dinklage sei
ein sehr bedeutender Handel mit Eiern nach Auswärts . Nach
der jetzigen Fassung des Art. 29 würden die Eierhändler
an Ai'os bestraft werden, wenn sie nach dem 31. April Eier
verkauften. Er gebe dem Ausschüsse anheim, eine Aenderung
bei der zweiten Lesung vorzunehmcn.

Die Ausschußanrräge 42 bis 44 werden angenommen.
Zu Art . 30 hat der Ausschuß folgende Anträge gestellt:

Nr . 45.
Im ß. 2 statt der Worte : „ auf den im Art. 3 Z. 1 b.
bezeichneten Grundstücken" zu setzen: „in Thicrgärken
(Art . 19 Z. 2 a )" .

Nr . 46,
Annahme des Artikels mit der beschlossenen Aenderung.

Dieselben werden angenommen.
Zu Art. 31 hat der Ausschuß folgenden Antrag gestellt:

Nr . 47.
Den Artikel in folgender Fassung anzunehmen:

Wer nicht auf Aufforderung des Jagdbercchtigtcn
oder der Polizeibehörde verhindert , daß sein.Hund
herrenlos in einem fremden Jagdgebiete umherstreift,
wird mit Geldstrafe bis zu 5 Thlr . bestraft. Auch
kann das Verwaltungsamt die Tödtung des Hun¬
des anordnen.

Neg.-Commissär SelkmaMN Die Acnderungen, die der
Ausschuß bei dem dem Birkenfelder Gesetze entnommenen
Art. 31 Vorschläge, umfasse zwei Punkte . Wenn zunächst der
Ausschuß hinzufüge, daß der zu bestrafen sei, wer nicht ver¬
hindert, daß sein Hund „herrenlos" in einem fremden Jagd¬
gebiete herumstreiche, so sei gegen diese Aenderung nichts zu
erinnern. Dagegen halte er den Zusatz „ auf Aufforderung
der Jagdberechtigten oder der Polizeibehörde" für bedenklich.
Schon an und für sich habe das Strafgesetzbuch nicht den
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Grundsatz, daß der, welcher polizeiliche Vorschriften nicht
beachte und die vorgcschriebene Sorgsalt nicht übe, erst dann
in Strafe falle, wenn eine vorherige Aufforderung dazu er¬
gangen sei. Sei es an und für sich unrecht, daß Jemand
seinen Hund im fremden Jagdgebiete uinherstreifen lasse, so
müsse er bestraft werden, ohne daß eine vorherige Aufforde¬
rung nothwendig sei. Sehr bedenklich aber sei es, den Privat¬
personen eine solche Aufforderung zu überlassen. Eine solche
ließe sich nachher sehr schwer ermitteln oder beweisen; der
öffentliche Ankläger könne nicht wissen, ob sie vorhergegangen
sei oder nicht. Der Polizeibeamte könne es den herrenlos
umherstreifenden Hunden doch nicht ansehen, ob ihre Besitzer
schon ausgefordcrt seien, das zu verhindern. Der Polizei¬
beamte wisse daher nicht, ob er Anzeige zu machen habe und
der Polizeianwalt sei nicht in der Lage, mit Sicherheit einen
Antrag stellen zn können, oder er müßte jedes Mal erst hin¬
gehen und fragen, ob eine Aufforderung vorher stattgehabt
habe oder nicht. Wolle man aber auch den Zusatz „oder
der Polizeibehörde" stehen lassen, so werde die ganze Bestim¬
mung mehr oder weniger illusorisch. Das Amt sei schwerlich
in der Lage, den Eigenthümer ex oküoio aufzufordern, daß sein
Hund nicht herrenlos umherstreife. Die von der Staats-
regierung vorgeschlagene Bestimmung aber habe noch eine
Bedeutung, die über den Kreis der eigentlichen Jagdinteressen
hinausgehe. Von mehreren Amtsräthen seien wiederholt An¬
träge gestellt, die auf Verhinderung des Herumstreifcns der
Hunde abzielten. Sie schadeten den Gärten , ruinirten die
Feldfrüchte und störten das Vieh auf den Weiden. Da die
Weiden und Aecker auch mit zum Jagdgebiet gehörten, so
könnten diese Wünsche hier ihre Erledigung finden, indem man
Jedem bei Geldstrafe zur Pflicht mache, das herrenlose Umher-
streifen seines Hundes zu verhindern. Wolle man aber, daß
erst eine Aufforderung der Behörde stattfinden solle, bevor die
Strafe eintreten könne, so werde ein wirksamer Schutz der
Grundstücke nicht erreicht. Mit dem Zusatze„herrenlos" sei
bereits allen Bedenken gerecht geworden. Er beantrage, den
Artikel ohne den weiteren Zusatz des Ausschusses anzunehmen.

Adg. Masstltg : Er müsse hier unbedingt dem Regierungs-
Commissär beistimmen, daß der Artikel so wie im Entwürfe
angenommen werde.

Abg. Ahlhorn : Er glaube, der Antrag des Regierungs-
Commissärs genüge noch nicht. In seiner Gegend streiften
oft herrenlose Hunde umher. Sie seien eine große Plage,
sie störten nicht allein das junge Wild, sondern richteten gro¬
ßen Schaden im Getreide an. Das wirksamste Mittel, diesem
Uebelstande entgegenzutretcn, sei, dem Grundbesitzer das Recht
zu geben, solchen Hund sofort zu tobten. Er stelle deßhalb
folgenden Antrag:

dem Art. 31 am Schluffe nachznfügen: „und ist jeder
Grundeigenthümer berechtigt, einen solchen Hund aus
seinem Grund und Boden niedcrzuschießen.

Der Antrag ist unterstützt.

Abg. Russell als Berichterstatter: Der Antrag des
Abg. Ahlhorn  sei nur nützlich, doch habe er nicht verstanden,
ob derselbe zu der Regierungsvorlageoder zum Ausschuß-
antrage gestellt sei. Er habe eine ähnliche Bestimmung im
Ausschüsse vorgeschlagen, doch sei er damit nicht durchgcdrungen.
Mit dem Anträge des Regierungs- Commissärs könne er sich
nicht einverstanden erklären. Ohne die Erfordernis einer vor¬
herigen Aufforderung würde die Strafbestimmung des Art. 31
zu hart erscheinen. Es komme häufig vor, daß die Hunde,
zumal wenn sie auf Liebesaffairen ausgingen, herumstreiften.
Das könnte selbst sehr guten Hunden pasfiren. Bei dieser
Gelegenheit könnten sie leicht getödtet werden. Auch könnte
der Hund, der das Wild auf der Jagd verfolge, seinen Herrn
leicht in Strafe bringen, wenn eine vorherige Aufforderung
nicht stattfinden sollte. Diese könne sehr leicht durch die Feld¬
hüter bewerkstelligt werden und sei es deßhalb nicht schwierig,
eine Verurtheilung der Besitzer herbeizusühren. Falls die
Bestimmung ohne die Ausschußänderungen in Kraft treten
sollte, so würde die unangenehme Folge die sein, daß auch
der in Strafe Versalien würde, der seinen Hund gerne anzn-
binden bereit sei, wenn er es nur wüßte, daß derselbe Andern
Schaden zufüge. Es sei ein exorbitantes Recht, einen Hund
tödten zu dürfen, wenn der Eigenthümer es nicht einmal
wisse, daß sein Hund umherstreife. Mancher Hund würde
dann auf der Jagd , wenn er von seinem Herrn sich entfernt,
niedergeschossen werden. Deßhalb empfehle er den Ausschuß¬
antrag mit dem Zusatzantrage des Abg. Ahlhorn  anzu¬
nehmen.

Der Antrag des Negierungs-Commissärs— die Worte
„auf Aufforderung des Jagdberechtigten oder der Polizeibehörde"
zu streichen— wird abgelehnt. Dagegen wird der Antrag
des Abg. Ahlhorn  und darauf der Art. 31 in der Ausschuß¬
fassung mit dieser Aenderung angenommen.

Die Ausschußanträge zu Art. 32 bis 36 des Entwurfs
lauten:

Nr. 48.
Annahme des Artikels.

Nr. 49.
Hinter dem Worte: „Gemeinden" ist einzuschalten:
„angestellten Beamten".

Nr. 50.
Annahme des Artikels mit dieser Aenderung.

Nr. 51.
Statt der Worte: „zum Gerichte" ist zu setzen: „zur
nächsten Polizeibehörde".

Nr. 52.
Annahme des Artikels mit der beschlossenen Aenderung.

Nr. 53.
Den Artikel abzulehnen.

Nr. 54.
Das Wort „und" in der dritten Zeile zu streichen.
und hinter „1856" zu setzen:
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„und das Gesetz vom 14. August 1868, betreffend
die Einführung von Jagdkarten".

Nr. 55.
Den Artikel mit den beschlossenen Aenderungen anzu¬
nehmen.

Dieselben werden ohne Debatte angenommen.
III . Mündlicher Bericht des Petitionsaus-

schusses , betr . die Petition der Vorsteher der
Privatschule zu Westerstede wegen Anstellung
eines zweiten Lehrers an derselben.

Wegen Krankheit des Berichterstatters wird dieser Gegen¬
stand von der heutigen Tagesordnung entfernt.

IV. Interpellation des Abg . Schomann , betr.
die Errichtung einer TelegrapHenstation in der
Stadt Idar.

Abg. Schomann : Der Handel der Stadt Idar habe in
den letzten Jahren einen bedeutenden Aufschwung genommen,
so daß sich das Bedürfniß herausgestellt habe, durch eine.
Telegraphenstation mit dem Tclegraphennetze in Verbindung
zu treten. Der Provinzialrath habe bereits denselben Wunsch
geäußert und die Provinzialregierung habe an das Staats¬
ministerium berichtet, welches Veranlassung genommen habe,
diesen Wunsch dem Kanzler des norddeutschen Bundes befür¬
wortend mitzutheilen. Vom Bundeskanzleramt sei geantwortet,
daß auf Herstellung der fraglichen Telegraphcnanlage pro 1869
Bedacht genommen werden solle. Wie ihm kürzlich aus der
Stadt Idar mitgetheilt sei, wäre aber bis jetzt die Herstellung
noch nicht in Aussicht genommen und sei er dcßhalb ersucht,
an das Staatsministerium die Anfrage zu richten, in welchem
Stadium sich eigentlich die fragliche Angelegenheit befinde und
welche Hindernisse gegen die Realisirung des Projectes ein-
getreten seien.

Minister von Berg : Er bedauere, daß die Thatsache,
daß die Stadt Idar noch keine Telegraphenstationbesitze
nicht eher zur Kenntniß der Staatsregierung gekommen sei,
sonst würde dieselbe Veranlassung genommen haben, sich wider¬
holt an den Bundeskanzler zu wenden. Das sei jetzt auch
geschehen. Uebrigens bemerke er, daß von Seiten des Bundes¬
kanzlers keine positive Zusicherung, wie der Herr Interpellant
vorauszusetzenscheine, gegeben, sondern nur eine thunlichste
Berücksichtigung versprochen sei.

Schluß der Sitzung2 Uhr. Nächste Sitzung Sonnabend,
den 19. März, Morgens 11 Uhr.

Tagesordnung:
1) Bericht der zweiten Abtheilung über die Neuwahl des

achten Wahlkreises.
2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. anderwcite

Classification von Staatsstraßen im Fürstcnthum
Birkenfeld.

3) DeSgl. des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birken¬
feld wegen Erhöhung der Hundesteuer.

4) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Olden¬
burg, betr. den öffentlichen Verkauf von Mobilien
gegen Baarzahlung.

5) Desgl. des Gehalts-Regulativs.
6) Bericht des Finanzausschusses, betr. die zweite Lesung

der Voranschläge für 1870/72, desgleichen sämmtliche
sonst zur zweiten Lesung der Voranschläge gestellten
Anträge.

Der Berichterstatter
Bucholtz.
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Tagesordnung: 1) Bericht der zweiten Abtherlung über die Neuwahl des achten Wahlkreises.
2) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. anderweite Classification von Staatsstraßen im Fürstenthum

Birkenfeld.
3) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Birkenteld wegen Erhöhung der Hundesteuer.
4) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg, betr. den öffentlichen Verkauf von Mobilien

gegen Baarzahlung.
5) Desgl. des Gehalts- Regulativs.
6) Bericht des Finanzausschusses, betr. die zweite Lesung der Voranschläge für 1870/72, desgleichen sämmt-

licher sonst zur zweiten Lesung der Voranschläge gestellten Anträge.

Vorsitzender: Präsident Hullmann.

Am Ministertische: die Reg.-Kommissäre Nuhstrat,
Rüder , Steche , Mutzenbecher , Römer.

Der Schriftführer Propping  verlas das Protokoll
der vorigen Sitzung.

Dasselbe wurde genehmigt.
Eingänge:
1) Schreiben Großherzoglichen Staatsministeriums, betr.

Einverständniß mit den Landtagsbeschlüssen zu dem
Gesetzentwürfe, betr. die Unterstützung der bedürftigen
Familien der Unberufenen Reservemannschaften, (aä
sota .)'

2) Desgl., betreffend Einverständniß mit dem Gesetzent¬
wurf, betr. Abänderung deS Ablösungsgesctzes. (ucl
aotu.)

3) Petition aus Vestrup, betr. das Jagdgesetz. Wegen
unangemessener Fassung ohne Berücksichtigung. (nä
aetu.)

Tagesordnung:
1. Bericht der zweiten Abtheilung über die

Neuwahl des achten Wahlkreises.
Abg. Schomarm : Er wäre beauftragt für die zweite

Abtheilung über die Neuwahl im Fürstenthum Lübeck dem

Landtage Bericht zu erstatten. Nachdem die drei bisherigen
Abgeordneten ihr Mandat niedergelegt gehabt hätten, wäre
durch den Wahlkommissär, Amtmann Greverus,  auf den
14. d. M. Termin zur Neuwahl angesetzt worden. Die
44 Wahlmänner des Fürstenthums hätten die gehörige La¬
dung zu diesem Termin theils durch öffentliche Bekanntmachung,
theils durch spezielle Zustellung erhalten. 43 Wahlmänner
wären im Termin erschienen und in der vorschriftsmäßigen
Weise unter Vorsitz des Regierungs-Kommissärs und unter
Zuziehung zweier Beistände, zur Wahl geschritten. Die Wahl
wäre auf den Erbpächter Wulff  zu Maicnftlde mit 28 Stim¬
men, auf den Hufner Maas  zu Gleschendorf mit 41 Stim¬
men gefallen. Nachdem dies Resultat festgestellt gewesen
wäre, hätte der Wahlkommissär sich an den gewählten Erb¬
pächter Wulff  mit der Frage gewandt, ob er die Wahl an¬
nehmen wollte oder nicht. Der Letztere hätte aber die Ab¬
gabe einer Erklärung verweigert, unter Berufung daraus,
daß sein Namen den Anfangsbuchstaben nach hinter den Na¬
men der beiden anderen Gewählten folgte und nach der Reihen¬
folge des Alphabets zuerst diese gefragt werden müßten. Es
wäre ihm zur Antwort geworden, daß eine solche Vorschrift
nicht existirte und man ihn zuerst befragt hätte, weil sein
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Name zuerst aus der Wahlurne genommen worden wäre.
Zugleich hätte der Wahlkommissär ihn nochmals aufgcfordert,
sich uder die Annahme oder Ablehnung der Wahl zu erklären
unter dem Bemerken, daß , wenn er sich nicht erklärte , ange¬
nommen werben sollte: er lehnte ab. Auf die abermalige
Weigerung des Erbpächters Wulff  hätte nunmehr der Wahl¬
kommissar im Einverständnis; mit den beiden Beisitzern erklärt,
daß Wulfs  als ablehnend anzusehen wäre. Die Hufner
Blunk und Maas  hätten , aufgefordert, sich über Annahme
oder Ablehnung der Wahl zu erklären, mit Dank für das
ihnen erwiesene Vertrauen abgelehnt. Man wäre dann zu
einer Neuwahl geschritten, bei welcher der Obergerichtsrath
Lentz mit 31 Stimmen , der Assessor von Fumetti  mit 20,
der Gemeindevorsteher Krahn  mit 23 Stimmen aus der Wahl¬
urne hervorgegangen wären. Die Zählung der Stimmzettel
hätte ergeben, daß nicht 43 , sondern nur 42 Wahlmänner
gestimmt hätten. Von diesen 42 Zetteln wären 10 vollstän¬
dig unbeschrieben, 2 mit nur Einem Namen, 1 mit zwei Na¬
men abgegeben worden. Die absolute Majorität betrüge 22
Stimmen , so daß die Herren Lentz und Krahn  unzweifel¬
haft mit absoluter Majorität , nämlich mit 31 und 23 Stim¬
men gewählt wären. Es könnte zweifelhaft erscheinen, ob
von Fumetti,  auf welchen nur 20 Stimmen gefallen wären,
als mit absoluter Majorität gewählt anzusehcn wäre . Es
käme bei Entscheidung dieser Frage darauf an, ob die 10
vollständig unbeschriebenen Zettel mitgezählt werden müßten
oder nicht, lieber diese Schwierigkeit käme man aber insofern
hinaus, als dem Vernehmen nach der Assessor von Fumetti
die Wahl abgelehnt hätte.

Präsident : Der Assessor von Fumetti  hätte ihm
mündlich mitgetheilt, daß er die auf ihn gefallene Wahl ab-
gelehnt und auch bereits dem WahlkommisM hiervon Mit-
theilung gemacht hätte. Redner hätte ihn ersucht, ihm schrift¬
liche Mittheilung zu machen, und würde er Sorge tragen,
daß eine solche einkäme.

Abg. SchomNNN: Krahn  hätte die Wahl angenommen
und befände sich bereits in Oldenburg. Obergerichtsrath Lentz
hätte , wie aus dessen ihm, Referenten, 1>r. ra. vom Regie¬
gierungskommissar eingehändigten Erklärung hervorgche, eben¬
falls angenommen. Ob nun die auf die Herren Lentz und
Krahn  gefallene Wahl als gültig betrachtet werden könnte,
hinge von der Frage ab, ob der Erbpächter Wulff  mit Recht
als ablehnend angesehen worden wäre oder ob daS betreffende
Präjudiz nicht hätte aufgestellt werden dürfen und demnach
der Genannte noch einmal ausgefordcrt werden müßte, sich zu
erklären. In letzterem Falle wäre die zweite Wahl ungültig,
weil man zu derselben erst dann hätte schreiten dürfen, wenn
fest gestanden hätte, daß alle drei zuerst Gewählten nicht an-
nehmcn wollten.

Der Art. 43 des Gesetzes, betr. die Wahl der Landtags¬
abgeordneten, lautete wie folgt:

»Der Wahlkommissär hat die gewählten Personen von der

auf sie gefallenen Wahl zu benachrichtigen, auch deren Er¬
klärung über die Annahme oder Ablehnung der Wahl ent¬
gegen zu nehmen."

In diesem Artikel wäre also nicht gesagt, das; der Wahl¬
kommissär bei der Aufforderung an den Gewählten, sich über
Annahme oder Ablehnung zu erklären, ein Präjudiz stellen
dürfte für den Fall , daß die Erklärung nicht erfolgte. Es
läge aber in der Natur der Sache, daß ein solches Präjudiz
gestellt werden könnte, weil der Wahlkommissär in die Lage
versetzt werden müßte, mit Bestimmtheit zu wissen, ob die
Wahl angenommen oder abgelehnt wäre. Das richtigste Prä¬
judiz, welches in einer solchen Lage gestellt werden könnte,
wäre : dem Gewählten eine bestimmte Zeit zu setzen, binnen
deren er sich über die Annahme zu erklären hätte , falls er
nicht als ablehnend angesehen werden wollte. Hier hätte man
den Erbpächter Wulff  unter dem Präjudiz aufgefordert, sich
sofort  im Wahltermine zu erklären. Es erschiene dies aber
den obwaltenden Umständen angemessen, weil die Versammlung
des Landtages sich ihrem Ende zuneigte und deßhalb die Wahl
rasch hätte erfolgen müssen. Ob Rücksicht auf die Antwort
des Gewählten , daß er sich noch nicht erklären wollte, zu
nehmen gewesen wäre, hinge nach der Ansicht der Abtheilung
von den Gründen ab , die zur Unterstützung der Weigerung
geltend gemacht wären. Rücksicht müßte z. B . mit einem
Gewählten genommen werden, welcher erklärte, er habe sich
zunächst noch zu Hause über den Stand gewisser Angelegen¬
heiten zu insiruiren , bevor er sagen könnte, ob er annähme
oder ablehnte. Der Erbpächter Wulff  hätte aber keinen
vernünftigen, sondern einen nichtigen Grund angeführt, indem
er sich darauf berufen hätte, die Gewählten müßten nach der
Reihenfolge der Anfangsbuchstaben ihrer Namen gefragt wer¬
den. Weil er keine stichhaltigen Gründe angeführt hätte, hätte
der Wahlkommissär unter Zuziehung der Beistände ihm mit
Recht sagen können: »wenn Du keine besseren Gründe hast,
mußt Du Dich erklären, wenn nicht angenommen werden soll,
daß Du die Wahl ablehnst." So wäre denn auch verfahren
worden. Die Adthcilung hielte dies für richtig und bean¬
tragte demgemäß, die Wahl der Herren Lentz und Krahn
für gültig zu erklären.

Abg. Rüssel : Er könnte nur den Antrag des Referenten
zur Annahme empfehlen. Der Gewählte hätte nicht das Recht,
einen Termin zur Abgabe seiner Erklärung zu verlangen.
Ein solches Recht kennte das Gesetz nicht. Ost möchte es
angemessen sein, daß der Wahlkommissär eine Bedenkzeit zu¬
gestände, dazu verpflichtet wäre er nicht. Die Gültigkeit der
zweiten Wahl könnte um so weniger in Zweifel gezogen wer¬
den, als der Erbpächter Wulff  durchaus nichtige Gründe
für seine Weigerung angeführt hätte. Es erschiene ihm nicht
zweifelhaft, daß die Wahl der beiden Herren bestätigt werden
müßte.

Abg. Ahlhorn : Er wäre mit der Abtheilung einver¬
standen. Jedoch möchte er nicht, daß aus diesem Beschluß
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ein Präjudiz für künftige Fälle abgeleitet würde. Ein Ge¬
wählter könnte auch Wohl einmal gute Gründe haben, sich erst
in drei oder vier Tagen erklären zu wollen und nicht sofort
im Wahltermin. Hier läge die Sache freilich anders, indem
der Erbpächter Wulff  keine vernünftigen Gründe für seine
Weigerung hätte angeben können. Oft aber könnte wirklich
der Gewählte im Wahltermine nicht wissen, ob er die Wahl
annehmen könnte. Er selbst wäre einmal in der Lage ge¬
wesen, mit dem besten Willen sich nicht sofort erklären zu kön¬
nen. Er wäre mit dem Anträge der Adtheilung einverstan¬
den, nur dürste kein Präjudiz für künftige Fälle damit aus¬
gestellt werden.

Die Wahlen der Abgeordneten Lentz und Krahn  wur¬
den für gültig erklärt. Der Regicrungskommissär Römer
übernahm es, der Staatsregierung das Ersuchen des Land¬
tages: eine Neuwahl des dritten Abgeordneten für das Für-
stenlhum Lübeck anznordnen, zu übermitteln. Es erschien
sodann der Abg. Krahn  und erneuerte seine Verpflichtung
auf den früher von ihm geleisteten Eid.

II. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.
anderweite Klassifikation von Staatsstraßen im
Fürstenthum Birkenfeld.

Es lag vor:
Zusammenstellung des Entwurfs eines Gesetzes, be¬
treffend anderweite Classistkation von Staatsstraßen
im Fürstenlhum Birkenfeld.

Artikel 1.
Wie im Entwurf.

Artikel 2.
Wie im Entwurf mit folgendem Nachsatze: «die

Instandhaltung der Futtermaucrn
a) auf der Straße 8ub 2 am s. g. Jnselsfels,
b) auf der Straße sud 3 von der Nohencr Brücke

bis über die Steige,
o) ans der Straße 8ub 4 im Jdarer Berg

erfolgt bis weiter auf Kosten der Landeskasse.
Die Staatsregierung beantragt:

Annahme des in erster Lesung angenommenen Zusatzes
zum Art. 2 in folgender Fassung:

es sollen jedoch folgende Bauwerke:
L) die Fnttermauer am sog. Jnselsfels in der

Straße von Nohfelden nach St . Wendel,
b) die Futtermauer von der Nohener Brücke bis

zur Steige in der Moorbach-Kuseler Straße, und
e) die Futtermauer am Idar -Berg in der Birken«

feld-Kirner Straße
noch bis zum 1. Januar 1876 für Rechnung der
Landeskasse unterhalten und dann in gutem bau¬
lichen Stande den betreffenden Gemeinden über¬
wiesen werden.

Rkg.-Kommissär Steche : Der vom Landtag in der
ersten Lesung des Entwurfs angenommene Zusatz zu Art. 2

gäbe zu zweierlei Bedenken Anlaß. Das erste wäre mehr
formeller Natur und läge in den Worten «bis weiter." Wenn
demnächst befunden werden sollte, daß es nicht länger gerecht¬
fertigt wäre, die Futtermauern aus der Landeskasse zu unter¬
halten, würde dieser Worte wegen ein neues Gesetz noth-
wendig werden. Das Hauptbedenken gegen den Zusatz wäre
aber ein materielles. Nachdem der Ausschuß anerkannt hätte,
daß die fraglichen Straßen den Charakter van Staatswegen
verloren hätten und nur noch als Gemeindcwege gelten könn¬
ten, müßte es inkonsequent und inkorrekt erscheinen, die Un¬
terhaltung einzelner Theile dieser Straßen dem Staat zu belassen.
— Ob die Unterhaltung der Fnttermanern unter Umständen
sehr theuer wäre, wüße er nicht; in der Hand des Landtages
würde cs ja aber liegen, den Gemeinden durch Bewilligung
von Staalsznschüsscn zu helfen. Auch für die gegenwärtige
Finanzperiode wären ja jährlich 500 Thlr. zur Unterstützung
der Gemeinden des Fürstenthums beim Straßenbau bewilligt
worden. Reichte diese Summe nicht aus, so könnte ja einer
einzelnen Gemeinden ein Extrabeitrag zugcbilligt werden.
Nicht richtig wäre cs, eine Ausnahme in das Gesetz hinein-
zutragcn, die mit dem Prinzip desselben nicht übereinstimmte.

Abg. Eissel: Er bäte den Landtag, nicht ans den An¬
trag der Staatsregierung cinzugehen, sondern an dem früheren
Beschluß festznhaltcn. Was das erste von der Staatsregie¬
rung gegen den Zusatz geltend gemachte Bedenken anginge,
so wäre es richtig„bis weiter" die Unterhaltung jener Bau¬
werke der Staatskasse aufznbürden und erst, wenn im Wege
des Gesetzes eine andere Bestimmung getroffen wäre, die
Gemeinden zu derselben hcranzuziehen. Schwierigkeiten könnten
hierbei nicht entstehen. Zeigte cs sich, daß den Gemeinden
keine zu große Last damit aufgelegt würde, so würde die
Staatsregierung, wie sie schon wiederholt gethan hätte, mit
einem Gesetze hervortreten. Auch auf das vom Reg.-Kom-
missär erwähnte Hauptbcdenken wäre kein Gewicht zu legen.
Wenn durch das vorliegende Gesetz einzelnen Gemeinden bis¬
herige Staatsstraßen als Gemcindestraßen überwiesen würden,
wäre dies schon eine große Last. Dieselbe würde aber noch
viel größer werden, wenn die Unterhaltung großer Bauwerke,
wie der Fnttermanern, den Gemeinden zngemuthet würde. Es
müßten Härten entstehen für diejenigen Gemeinden, in deren
Banne die Futtermaucrn lägen, während die übrigen Gemein¬
den nicht für die Unterhaltung derselben würden aufkommen
müssen. Von Seiten der Staatsregierung wäre bemerkt
worden, daß ja den betroffenen Gemeinden, wenn sich die
Ausgaben ais zu hoch herausstellten, staatliche Unterstützung
zu Therl werden könnte. Das wäre auch ganz gut, die
Ausführung würde aber ihre Schwierigkeiten haben. Die
400 Thlr., welche für das ganze Fürstenthum ausgeworfen
wären, würden nicht zu solchen Unterstützungen ausreichen.
So müßte gegenwärtig eine 70 Fuß lange Strecke einer
Fnttermauer, die eingestürzt wäre, wieder hergestellt werden.
Diese Ausgabe ließe sich mit der bewilligten Summe nicht
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bestreiten . Aus diesem Einen Beispiel ginge hervor , daß die

zur Unterstützung der Gemeinden im Straßenbau ausgesetzten
Mittel nicht ausreichen würden , wenn sic auch zur Unter¬

haltung der Futtcrmauern mit verwandt werden sollten.
Ferner wäre es auch sehr unsicher , ob die Gemeinden die

Unterstützung wirklich erhalten würden ; daS hinge von der
Entscheidung der Regierung ab . Der Antrag , die Sache bis

zum Jahre 1876 zurückzulegen , hätte kein richtiges Funda¬
ment . Wenn man die Unterhaltung der Futtermauern durch

Staatsmittel zwei Finanzperioden hindurch beibehalte und
dann erst den Gemeiden aufbürdete , würden im Jahre 1876

dieselben Härten hervortrcten , die gegenwärtig zu befürchten
wären.

Wie bedeutend die Unzuträglichkeiten wären , welche die
Annahme des Vorschlages der StaatSregierung im Gefolge
haben würde , ginge aus Folgendem hervor . Am Jnselsfels
befände sich eine Futtermaucr von 300 — 400 Fuß Länge und
einer Höhe von 18 , 20 und 25 Fuß . Dieselbe läge an der

Grenze einer eine halbe Stunde entfernten Gemeinde , welche
nicht den geringsten Vortheil von der Straße hätte . Ob daS
nicht eine Härte wäre , wenn man die Unterhaltung dieser

gewaltigen Steinmauer der bezeichnetcn Gemeinde ausbürden
wollte ? Aehnlich verhielte es sich mit einer 60 — 70 Fuß
hohen Futtcrmauer in der Gemeinde Idar . Das Allgemeine
könnte diese Lasten leichter trage », wie die einzelnen Gemein¬

den . Der Landtag möchte deßhalb den Gesetzentwurf an-
nehmen , wie ihn der Ausschuß Vorschläge.

Reg .- Kommissär Steche : Er hätte in seinem ersten

Vortrage vergessen die Gründe anzuführcn , weßhald die Staats-
regierung sich damit einverstanden erklären könne , daß nicht
sofort die Unterhaltung der Futtermauern den Gemeinden
überwiesen , sondern bis zu einem bestimmten Termin noch

aus der Landeskasse bestritten würde . Die StaatSregierung
hielte es zwar an sich nicht korrekt , auf eine bestimmte Zeit
die Instandhaltung der betreffenden Bauwerke auf die Landes-

kasse zu übernehmen ; sie hätte aber geglaubt , dem Landtag
entgegen kommen zu müssen . Es wäre ihr daher angemessen

erschienen , ans die nächsten sechs Jahre noch die Ausgaben
für die Futtermauern durch die Landeskasse tragen zu lassen
und so die gefürchteten Härten zu vermeiden . Ob die Ver¬

hältnisse so lägen , wie der Abg . Eissel angeführt hätte,
vermöchte er nicht anzugeben , weil dieselben ihm unbekannt

wären . Der Abgeordnete würde sich Wohl versprochen haben,
wenn er nur 400 Thlr . als für Unterstützung der Gemeinden
bewilligt angeführt hätte , während doch jährlich 500 Thlr . ,
für die ganze Finanzperiode 1500 Thlr . im Voranschlag
ausgeworfen wären . Sollten diese Summen nicht ausreichen,

so bliebe noch immer der Weg einer außerordentlichen Unter¬
stützung im einzelnen Fall.

Abg . Schoinanrr : Er möchte den Landtag ersuchen , an
dem in erster Lesung gefaßten Beschlüsse scstzuhaltcn . Es

handelte sich darum , daß der Staat Staatsstraßen ansgebaut

hätte und nun die Verhältnisse sich so gestaltet hätten , daß er
dieselben als solche entbehren könnte und die Uebernahme der¬
selben durch die Gemeinden veranlassen wollte . Wenn man

aber den Gemeinden Wege aufoktrorsiren wollte , welche sie
selbst nicht gebaut hätten , so müßte man auch möglichst alle
Härten dabei zu vermeiden suchen . Staatsstraßen würden

namentlich im Gebirge viel theurer ausgcführt , als Wege,
welche die Gemeinden lediglich für ihre eigenen Zwecke an¬

legten . Straßen , die durch mächtige Futtermauern erhalten
würden , könnten nur im Interesse des großen Verkehrs uoth-
wcndig sein . Gewiß nie würde eine Gemeinde für Gemeinde-

zweckc solche große Werke anfführen . Die Gemeinden würden

den Straßen auch häufig eine ihren Interessen günstigere
Richtung gegeben haben . Es würde nur der Billigkeit ent¬
sprechen , die Gemeinden , welche man zwänge Wege zu über¬
nehmen , die fern von der Ortschaft und durch das Gemeinde¬

gebiet führten , wenigstens nicht zur Unterhaltung solcher An¬
stalten zu zwingen , die der Staat in seinem Interesse für
nothwendig gehalten hätte , die von der Gemeinde aber nie¬
mals geschaffen worden wären . Man würde die Gemeinden

überbürden , wenn sic die Mauern , welche Tausende gekostet
hätten , auf die Dauer unterhalten sollten.

Der Antrag der StaatSregierung wurde abgelehnt,
der Entwurf , wie er ans der ersten Lesung hervorgegangen
war , angenommen.

III . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Fürstenthum Birkenfeld wegen Einführung
der Hundesteuer.

Der Gesetzentwurf wurde auch in der zweiten Lesung
unverändert angenommen.

IV . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

den öffentlichen Verkauf von Mobilien gegen
Baarzahlnng.

Auch dieser Gesetzentwurf passirte unverändert die zweite
Lesung.

V . Zweite Lesung des Gehalts - Regulativs.

Die Anträge des Ausschusses wurden angenommen.
Sie lauteten:

Nr . 1.

Zn 16 . d . Gerichtsärzte werde statt 3 Obergerichts¬

ärzte jeder 300 — 400 Thlr . gesetzt:
3 Obergerichtsärzte

2 jeder 300 — 600 Thlr.
1 300 — 400 „

Nr . 2.

Unter 20 . Forstwesen , werde statt der in erster Lesung
beschlossenen Ncbenbcmerkung bei den Förstern ge-
gesetzt:

Wenn einer der beiden jetzt überzähligen Förster
wegfällt , so können von jedem freigewordenen Ge¬
halte 300 Thlr . verwendet werden , um die Gehalte

der Forstaufseher bis zu 350 Thlr . und der Förster
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in der niedrigsten Gehaltsklasse bis zu 700 Thlr.
zu erhöhen.

Nr. 3.
Statt „32 Holzwärter" werde „33 Holzwärtcr" und
statt „10 jeder 50—80 Thlr." werde „11 jeder
50—80 Thlr." gesetzt.

Nr- 4.
Zu 21. d. Bezirks-Vermessungsbeamte, unter Aus¬
hebung des Beschlusses in erster Lesung die in dem
Entwurf enthaltenen Positionen anzunehmen.

Der Abg. Eissel hatte beantragt:
Zu III . Fürstenthum Birkenfcld.

8uib 8. Bauwesen.
statt der Bestimmung: 1 Baubeamter von
600—1100 Thlr., zu setzen: 1 Baubeamter
von 600—1200 Thlr.

Berichterstatter Abg. Rttssell: Der Ausschuß könnte
einstimmig die Annahme des Antrages empfehlen. Er ginge
davon aus, dasz auch im Herzogthum diese Beamten schon
höher regulirt wären und die fragliche Summe nur 100 Thlr.
betrüge.

Reg.-Kommissär Römer : Er hätte nur zu erklären,
daß die Staatsregierung gegen die Erhöhung dieses Gehalts¬
satzes nichts einzuwenden hätte, daß die Erhöhung ihr im
Gegeinheil nur sehr angenehm sein könnte, indem der Antrag
auf eine solche van Seiten der Staatsregierung eigentlich
nur aus Versehen unterblieben wäre.

VI. Bericht des Finanzausschusses , betr . die
zweite Lesung der Voranschlägefür  1870/72 , des¬
gleichen sämmtliche  sonst zur zweiten Lesung der
Voranschläge gestellten Anträge.

X. Voranschlag der Einnahmen und Aus¬
gaben für das Herzogtum Oldenburg.

Berichterstatter Abg. Grüpel : Er bäte Namens des
Finanzausschusses um die Erlaubniß, zum H. 8 der Einnahmen
noch einen nachträglichen Antrag zu stellen. Staatsregierung
und Landtag wären einverstanden, das Deficit des Voran¬
schlags durch die Einnahmen aus der Ablösung der Ordinär¬
gefälle, wie dieselbe nach dem neuen Gesetze vor sich gehen
würde, zu decken. Noch wäre aber die Höhe der Summe
nicht festgestcllt, bis zu welcher zur Zeit mit der Ablösung vor¬
zugehen die Staatsregierung ermächtigt werden sollte. Die
Summe, welche zur Deckung des Deficits erforderlich sein
ivürde, ließe sich noch nicht genau angeben, Weil über mehrere
Positionen noch nicht entschieden wäre. Nach einer vorläufigen
Berechnung würde die fragliche Summe für die drei Jahre
der Finanzpcriode 252,000 Thlr. betragen. Die Staats¬
regierung hätte den Wunsch ausgesprochen, daß diese Summe
etwas erhöht und in den Voranschlag für 1870 ausgenommen
würden 75,000 Thlr., für 1871: 100,000 Thlr., für 1872:

Berichte. XVI. Landtag.

125,000 Thlr. , im Ganzen 300,000 Thlr. Der Ausschuß
hätte nichts dagegen zu erinnern gefunden, daß der Betrag
der Position etwas höher angesetzt würde, als voraussichtlich
zur Deckung des Deficits erforderlich sein würde. Es käme
nämlich mit in Bewacht, daß die Staatsregierung ermächtigt
werden würde, aus den Kassenüberschüssen Verwendungen für
den Bau von Chausseen zu machen, und zwar- nicht allein
für diejenigen Chausscebauten, welche schon jetzt in Aussicht
genommen wären, sondern auch für solche, zu denen während
der Finanzperiode von den Gemeinden Zuschüsse angeboten
würden. Der Ausschuß stellte demnach den Antrag, die Po¬
sitionen in H. 8, wie folgt, im Voranschläge zu genehmigen,
für 1870 : 89,250 Thlr., für 1871: 108,010 Thlr., für
1872: 133,000 Thlr.

Der Antrag wurde angenommen.
Zum Z. 16 des Voranschlags beantragte der Aus¬

schuß:
Nr. 1.

Der Landtag wolle bei dem Beschlüsse, für die Irren-
Heilanstalt zu Wehnen als Zuschuß Pro 1870/72
jährlich nur 3500 Thlr. zu bewilligen, beharren.

Außerdem lag ein Schreiben des Staatsministeriums
vor, aus Grund dessen der Landtag ersucht wurde, die Ver¬
hältnisse nochmals zu erwägen und die in den Voranschlag
aufgenommeiien Summen von 4100 Thlr. für 1870,4100 Thlr.
für 1871, 4200 Thlr. für 1872 bewilligen zu wollen.

Reg.-Kommissär Mrrtzenbecher: Der Ausschußbericht
über das Schreiben der Staatsregierung, betr. die Position,
gäbe ihm zu weiteren Bemerkungen keinen Anlaß, als zu der,
daß es nach dem Bericht scheinen möchte, als wenn Pferde
und Wagen nur zum Luxus, nur als „Equipage" gehalten
würden. Dagegen müßte er bemerken, daß sie unter Anderem
zu Torffuhren und überhaupt zu allen Fuhren, welche der
Anstaltsbetried mit sich brächte, gebraucht würden.

Besonders wollte er noch darauf aufmerksam machen,
daß eine Ablehnung der Erhöhung dieser Position dahin
führen müßte, daß die Statsregierung sich gezwungen sähe,
die Verpflegungsgelder zu erhöhen, so ungern sie sich auch
dazu entschließen ivürde, indem gerade die weniger vermögen¬
den Klassen davon getroffen würden.

' Die gewünschten 4100 Thlr. Zuschuß wären doch nicht
eine so große Summe! Nachträglich hätte er noch Gelegen¬
heit gehabt, in den Landtagsverhandlungen vom Jahre 1857
eine Notiz zu finden, nach welcher eine Jrrenheilanstalt, die
der Oldenburger an Größe und Umfang gleich käme, näm¬
lich die Anstalt zu Lemgo, schon damals 4000 Thlr. an
Staatszuschuß nolhwendig gemacht hätte.

Endlich wollte er auf eine Bemerkung zurückkommen,
die bei der ersten Lesung des Voranschlags gefallen wäre.
Damals hätte der Abg. Ahlhorn  behauptet, der Bau der
Anstalt wäre für 100,000 Thlr. in Anschlag gebracht worden.

38
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man hatte aber diesen Anschlag um 100 o/g überschritten.
Diese Behauptung bedürfte einer Berichtigung in doppelter
Hinsicht, einmal wäre es nicht richtig, daß die Baukosten zu
100,000 Thlr. veranschlagt worden wären und ferner wäre
nicht richtig, daß der Bau 200,000 Thlr. erfordert hätte.
In einer Denkschrift vom Jahre 1852, welche allerdings dem
Landtag mitgetheilt worden wäre, wäre gesagt, daß der Bau
etwa 'l00,000 Thlr. kosten würde. Es wäre aber damals
ausdrücklich bemerkt worden, daß dieser Anschlag nur sehr
ungefähr nach der Größe des Gebäudes gemacht worden wäre,
und hervorgehoben, daß man die Kosten für Bauplatz und
Inventar nicht dabei berücksichtigt hätte. Auf einen späteren
Anschlag hin hätte man die Bewilligung von 112,500 Thlr.
nachgesucht, um den Bau in Angriff nehmen zu können. Es
hätte sich herausgestcllt, daß die erforderliche Summe etwas
höher sich beliefe, indem die Preise des Materials und der
Arbeitslohn inzwischen gestiegen wären.

In dem specielleu Anschläge vom Jahre 1856 wären
demnach die Kosten für den Bau der Gebäude auf 134,500 Thlr.
veranschlagt worden, abgesehen also von den Kosten deS Bau¬
platzes und des Inventars. Es wäre in diesem Anschläge
hervorgehoben worden, daß die Baucinrichtuugen selbst hätten
geändert werden müssen, indem auf den Nath Sachverständiger
die zunächst einstöckig ausgeführtcn Zwischenbauten um Einen
Stock erhöht werden müßten und auch die Grundfläche des
Ganzen vergrößert werden müßte.

Für Erd- und Grabarbciten hätte man 16,000 Thlr.
in Aussicht genommen. Im Ganzen hätte der Voranschlag
auf 172,000 Thlr. gelautet. Für Errichtung der Gebäude wären
in Wirklichkeit aber nicht 134,500 Thlr., sondern nur
132,807 Thlr. gebraucht worden.

Für Beschaffung des Bauplatzes und allgemeine Aus¬
gaben hätte man den Voranschlag um circa 500 Thlr. über¬
schritten. Dagegen wären an Kosten für das Inventar
circa 2000 Thlr. gespart worden, so daß die Gesammtkostcn
in Wirklichkeit sich auf 168,878 Thlr., also um 4500 Thlr.
unter dem Anschlag belaufen hätten.

In dem vom Abg. Gräpel  bei der ersten Lesung über
die Verpflegungsgelder in der Anstalt zu Nottwinkel gemachten
Mittheilungen wäre, wie ihm der Abgeordnete selbst mitge-
thcilt hätte, ein erheblicher Jrrthum mit untergelanfen. Der
Abgeordnete hätte die Beträge für das Quartal als Jahres-
bcträge angeführt.

Präsident: Es hätte fraglich erscheinen können, ob eine
Debatte über den Antrag der Staatsregierung, welcher mit
der in erster Lesung abgelehnten Position der Vorlage überein-
stimmte, zulässig wäre. Der Staatsregierung hätten zwei
Wege zu Gebote gestanden, die Angelegenheit wieder im Land¬
tage zur besonderen Abstimmung zu bringen. Sie hätte einen
Antrag zur zweiten Lesung stellen, oder auch die Form eines
besonderen Erwägungsschreibens wählen können. Ten letzteren
Weg hätte die Staatsregierung cingeschlagen. Wäre ein An¬

trag zur zweiten Lesung gestellt worden, so würde eine De¬
batte nicht mehr möglich sein. Nach Z. 77 der Geschäfts¬
ordnung müßte aber, wenn die Staatsregierung ein Erwägungs¬
schreiben an den Landtag gerichtet hätte, eine weitere Verhandlung
des Gegenstandes stattfinden.

Abg. Ahlhorn : Er hätte bei der ersten Lesung des Gesetz¬
entwurfs nur hervorgehoben, daß die Anstalt etwa 200,000 Thlr.
gekostet hätte, um dadurch zu motiviren, daß der Staatszuschuß,
um den es sich jetzt handelte, nicht das Einzige wäre, was
von dem Lande auch in Zukunft noch für die Anstalt geopfert
würde. Nach seiner damaligen Ausführung kämen zu den
beantragten 4000 Thlr. Zuschuß noch 8000 Thlr. hinzu,
welche die Zinsen zu 40/g für- das Baukapital repräsentirten.
Wenn nun dieses Kapital nicht, wie angenommen, 200,000 Thlr.,
sondern nur 168,878 Thlr. betrüge, so könnte man mit Recht
auch einen höheren Zinsfuß annehmen, so daß sich die Summe,
welche dem Lande außer dem Zuschüsse entginge, wieder auf
8000 Thlr. stellte. — Wie Pferde und Wagen in der Anstalt
benutzt würden, wüßte er nicht. AuS eigner Anschauung
wäre ihm nur bekannt, daß sie oft um 11 Uhr Abends noch
in Oldenburg wären, so daß am anderen Morgen Knecht und
Pferde nicht mobil und zur Feldarbeit brauchbar sein könnten.
Daher könnte man mit Recht behaupten, daß es sich nur um
eine »Equipage" handelte.

Abg. Russell: Das wäre ja eine ganz neue Entdeckung,
daß beim Bau der Wehner Anstalt noch etwas erspart sein
sollte, während im ganzen Lande doch allgemein die Ansicht
verbreitet wäre, daß der Voranschlag erheblich überschritten
worden wäre! Wenn die Equipage erspart werden müßte,
könnte sie auch erspart werden. Für eine so kleine Land¬
fläche könnten keine Pferde gehalten werden; für die geringen
Arbeiten ließen sich Wohl fremde Pferde miethen. Wenn man
sich in der Verwaltung der Anstalt zu so unverhältnißmäßigen
Ausgaben verstiegen hätte, müßte man sich auch entschließen,
die Ausgaben für bloße Annehmlichkeiten möglichst zu be¬
schränken.

Abg. Griiflel : Wie der Regierungs- Kommissär richtig
bemerkt hätte, beruhten seine bei der ersten Lesung des Vor¬
anschlages gemachten Angaben über die Nerpflegungsgelder
in der Anstalt Rottwinkel auf einem Mißverständnisse. Die
von ihm mitgetheilten Sätze würden für das Quartal , nicht
für daS Jahr gezahlt.

Trotzdem müßte er bei seiner früheren Ansicht beharren,
daß bei der Verwaltung der Anstalt noch bedeutende Ersparun¬
gen möglich wären. Er erwartete, daß der Beschluß, wie er
vom Landtag gefaßt wäre, jedenfalls ein Mittel sein würde,
die Verwalter der Anstalt zu größerer Sparsamkeit anzuspornen.
Es würde aber nicht im Sinne des Landtags sein, wenn die
Staatsregierung seinen Beschluß so auffaßte, daß sie die von
Seiten der Kranken zu zahlenden Verpflegungsgelder erhöhte.



299

Abg. Hoyer : Wenn er auch im Prinzip mit dem Aus¬
schuß vollständig einverstanden wäre, so stimmte er doch nicht
im Geringsten mit den Ausstellungen überein, die an der Ver¬
waltung der Anstalt gemacht würden. Diese wären seines
Erachtens wirklich kleinlicher Natur. Was dagegen vorgebracht
würde, daß eine Equipage in der Anstalt gehalten würde, er¬
schiene ganz unbedeutend. Man könnte doch nicht leugnen,
daß eine Equipage in der Anstalt sein müßte, wo jeden Augen¬
blick Kranke sortgcschafft oder hergeschafft werden müßten.
Jene kleinlichen Ausstellungen könnten ihn nicht bestimmen,
weniger zu bewilligen, als die Staatsregierung beantragt
hätte. Es würde grausam sein, die Verpflegung der armen
Irren in Entreprise zu geben, während doch die Kranken in
die Anstalt gebracht würden, um geheilt und gebessert zu
werden.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.

Zum Z. 24 beantragte der Abg. Rüde dusch:
Der Landtag beschließe, dem Ausschußantrag Nr. 30
werde folgender Nachsatz hinzugefügt:

Jedoch ist diese Summe nach Abzug der Ge¬
schäftskosten aä 1228 Thlr. zur Hälfte zu Prämien
für Hengste und Stuten und zur Hälfte zu Prämien
für Stiere zu verwenden.

Der Antrag wurde ausreichend unterstützt. Da derselbe
eine Wiederholung eines bereits zur ersten Lesung gestellten
Antrages war, fand eine Debatte über denselben nicht statt.
Auf den Antrag des Abg. Ahlhorn,  welcher genügende
Unterstützung fand, wurde namentlich abgestimmt.

Es stimmten mit „Ja " die Abgeordneten: Bünne-
meycr,  Eissel , von Hammel , Hoher , Massing,
Müller , Propp ing , Nüdebu sch. Russell,  Schweg-
mann , Selkmann , Stukenborg.

Es stimmten mit „Nein" die Abgeordneten: Abels,
Ahlhorn , B,argmann , Cammann , Eilks , Grä-
pel , Hullmann . Krahn , Lübben , Oldejohanns,
Ramien , Schildt , Scho mann.

Es fehlten die Abgeordneten: Bulling , Huchting,
Strodthoff , Millers.

Der Antrag war demnach mit 13 gegen 12 Stimmen
abgelehnt.

Zum H. 26 hatte der Abg. Rüdebusch  folgenden ge¬
nügend Unterstützten Antrag gestellt:

Der Landtag beschließe, zur Unterstützung der 4
Colonien und der Anbauer der Gemeinde Großenkneten

für 1870 400 Thlr.,
„ 1871 300 „ und
„ 1872 100 „

in den Voranschlag aufzunehmen.

Abg. Rüdebusch: Er wäre dem Landtage sehr dankbar,
dasz er seinen Antrag zur ersten Lesung, wonach das aus den
Verkauf gewisser zu den Marke» w. gehörigen Landflächen
gelöste Geld den Anbauern und Kolonien zu Gebote kommen
sollte, angenommen hätte. Er glaubte aber nicht, daß sobald
schon mit den auf diese Weise gewonnenen Mitteln die An-
bauer unterstützt werden könnten. Deßhalb hätte er seinen
heutigen Antrag gestellt. Für einige andere Kolonien wären
im Voranschläge 7760 Thlr. ausgeworfen, für die August-
fehner Kolonie allein 4340 Thlr. Den vier Kolonien in der
Gemeinde Großenkneten, die zu den dürftigsten im Lande ge¬
hörten, hätte man keine Unterstützung bestimmt. Die Ver¬
hältnisse in der Gemeinde Großenkneten wären seit längerer
Zeit ohne Schuld ihrer Einwohner sehr trüber Natur. Tie
Auswanderung wäre dort so stark, daß in den letzten Jahren
nicht weniger als 140 Personen, darunter 18 Familienväter,
fortgezogen wären. Der Bodcnwerth wäre in Folge davon
und in Folge anderer Verhältnisse, der mehrjährigen schlechten
Ernten u. s. w., um mehr als 50 /̂g gefallen. Wenn die
die jetzt schon armen Kolonien noch weiter hcrunterkämen,
würden sie einen noch größeren Druck, als bisher, auf die
Gemeinde ausüben und diese der gänzlichen Verarmung ent¬
gegen führen. Es käme hinzu, daß die gegenwärtigen Kon¬
junkturen besonders ungünstig wären und während drei Jahren
Mißwachs geherrscht hätte. Daß die Verhältnisse der Ge¬
meinde wirklich so schlecht wären, ginge auch aus dem Um¬
stande hervor, daß der Gitterkasten der dortigen Kirche immer
voll von Konkursproklamcnund Pfandungspublikationcn wäre.
Der Pastor zu Großenkneten hätte in dem letzten Jahre allein
13 Thlr. an AffiktionSgcbührenfür dergleichen Angelegen¬
heiten vereinnahmt. Mit Rücksicht auf alle diese angeführten
Umstände bäte er dringend, seinem Anträge zuzustimmen und
die kleine Summe zu bewilligen.

Reg.-Kommissär Rüber : Die Mittel, welche in diesem
Paragraphen ausgeworfen wären, sollten im Wesentlichen nur
den neuen Kolonien zu Gute kommen, um ihnen die nothige
Zuwegung und Entwässerung in Stand zu setzen und damit
Auslagen zu bestreiten, welche für die neu sich ansiedelnden
Kolonisten zu hoch wären. Nach dem bisherigen Usus wenig¬
stens wären die disponibel!: Mittel nur zu solchen Zwecken
verwandt worden. Die betreffenden Anstalten wären, soweit
der Staatsregierung bekannt wäre, in den Großenkneter
Kolonien genügend entwickelt. Wenn die Gemeinde diese
Anstalten nicht gut im Stande hielte, könnte es nicht Sache
der Staatsregiernug sein, reparirend einzutreten. Von der
Gemeinde wären auch keine Schritte gethan worden, um ein
solches Vorgehen der Staatsregierung zu veranlassen. Vor
Ausstellung des Voranschlags hätte man das Amt Wildes¬
hausen befragt, ob vielleicht in jenen Kolonien ein Bedürsniß
vorläge, welches einen Staatszuschuß rechtfertigte. Das Amt
hätte geantwortet: ein solches Bedürsniß wäre nicht vorhanden.
Möglich wäre es immerhin, daß die dortigen Einwohner sich

38^
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in so ärmlichen Verhältnissen befänden, wie der Abg. Nude¬
ln: sch geschildert hätte. Es würde aber auch Abhülfe zu
schaffen sein aus Grund des Beschlusses, daß die aus dem
Verkauf unkultivirtcr Flächen gelösten Mittel zur Hebung
der Kolonien verwandt werden sollten. Tie Staatsregierung
würde nicht unterlassen zu prüfen, in wie weit sich eine Ver¬
wendung solcher Gelder für die Großenkneter Kolonien recht¬
fertigen ließe. Er bäte aber, dem heutigen Anträge des
Abg. Rüde dusch  nicht zuzustimmen. Schließlich hätte er
noch zu bemerken, daß die Staatsregierung bei Verwendung
der aus dem Verkauf von Markenflächen gelösten Gelder
davon ausginge, daß nicht das im Jahre 1869 Gelöste zu
dem bewußten Zwecke verwandt werden sollte, sondern erst die
im Jahre 1870 disponibel werdenden Mittel.

Abg. Ahlhorn : Im Ausschüsse hätte man sich nicht
veranlaßt gesehen, den Antrag des Abg. Rüdebusch  zu
befürworten. Auch er vermöchte sich demselben nicht anzu¬
schließen, weil nur eine unbestimmte Summe gegriffen werden
sollte, ohne daß man übersähe, wie viel wirklich erforderlich
wäre. — Im fiebrigen wäre er damit einverstanden, daß
möglichst Etwas für die Kolonien gethan werden müßte.
Wenn nicht für gehörige Zuwegung und Entwässerung gesorgt
würde, würden die Kolonien nie auf einen grünen Zweig
kommen und eine wahre Last für die Gemeinden sein. In
Folge des Beschlusses, das aus dem Verkauf von Markenflächen
gelöste Geld für die Kolonien zu verwenden, würde es die
Staatsregierung in der Hand haben, wenn Anträge an sie
gelangten, die als begründet anerkannt werden könnten, den
Kolonien Unterstützung zu Theil werden zu lassen. Er wollte
die Staatsregierung nochmals dringend ersuchen, wenn ein
wirkliches Bedürfnis; vorläge, Unterstützungen zu gewähren.

Abg. Rüdebusch: Nach den Aeußerungen vom Regierungs¬
tisch könnte es erscheinen, als wenn die Kolonien einer Unter¬
stützung nicht bedürftig wären. Ihm wäre bestimmt bekannt,
daß in einigen der fraglichen Kolonien, so in der zu Pallast,
die Entwässerungsverhältnisse sehr schlecht wären. Wenn das
Amt eine Unterstützung der Kolonien nicht für nothwendig
erachtet hätte, so bedauerte er das sehr. Er glaubte, daß es
den Kolonisten und den Gemeindevorstehern nicht bekannt
gewesen wäre, daß sie durch einen Antrag auf Unterstützung
Etwas hätten erreichen können. Der Landtag könnte um so
mehr auf seinen Antrag eingehen, als das erst befürchtete
Deficit durch das aus der Ablösung der Ordinärgefälle ge¬
nommene Geld gedeckt werden sollte. Wenn die Staats-
regierung später die Unterstützung der Kolonien nicht mehr
für nothwendig halten würde, würde sie eS ja in der Hand
haben, die ausgeworfenen Mittel in der Kasse zu behalten.

Abg. Müller : Er möchte den Antragsteller veranlassen,
in seinem Anträge die Sätze für 1871 und 1872 zu streichen
und nur die für 1870 beantragten 400 Thlr. beizubehalten.
Später würde auch wohl ohne den Antrag Geld zur Unter¬
stützung der Kolonien da sein.

Abg. Rüdebttsch: Wenn die Position von 400 Thlr.
auf 500 Thlr. erhöht würde, wäre er einverstanden, den An¬
trag auf das Jahr 1870 zu beschränken. Er modificirte sei¬
nen Antrag also, wie folgt:

der Landtag beschließe, zur Unterstützung der4 Kolonien
und der Anbauer der Gemeinde Großenkneten für 1870
500 Thlr. in den Voranschlag aufzunehmcn.

Reg. -Kommissär Rüder : Er müßte voraussetzen, daß
dem betreffenden Gemeindevorsteher diese Art , die Kolonien
in Herstellung von Zuwegungen und Entwässerung von Sei¬
ten des Staates zu unterstützen, Wohl bekannt sein würde.
Schon seit lange schlüge die Staatsregierung immer den¬
selben Weg dabei ein. Das Amt würde veranlaßt, auf Grund
der bei den Gemeindevorstehern eingestellten Erkundigungen
ein Gutachten einzureichen, welches von der Regierung geprüft
würde, um im gegebenen Falle eine staatliche Unterstützung
eintreten zu lassen. Jetzt wäre vom Amt Wildeshauscn Nichts
über ein etwa obwaltendes Bcdürfniß gemeldet worden. Es
läge demnach auch keine Veranlassung vor, ein so bedeutendes
Bedürfnis dort vorauSzusetzen. Wenn die Gemeinde etwa
die einmal in Stand gesetzten Anstalten verfallen ließe, könnte
es nicht Aufgabe der Staatsregierung sein, dieselben immer
von Neuem wieder herzustellen. Die Staatsregierung würde
aber ihre Aufmerksamkeitauf die dortigen Kolonien richten
und, wenn sich wirklich ein Bcdürfniß herausstellte und die
Mittel, wie zu erwarten, vorhanden wären, helfend eintreten.

Der Antrag des Abg. Rüdebusch  auf namentliche
Abstimmung über seinen auch in der modificirten Fassung
ausreichend unterstützten Antrag wurde nicht genügend unter¬
stützt. —

Der Antrag wurde angenommen.
Ebenso der Ausschußantrag2 zum Z. 28. Er lautete:

Der Landtag wolle zur Vorbereitung der dem Staate
zufallenden Gemeinheits- und Markenantheile behuf
deren Benutzung und Uebergang zur Cultur für 1870
2000 Thlr., für 1871 1500 Thlr. und für 1872
1285 Thlr. bewilligen.

Zu den 36 und 37 beantragte der Ausschuß:
Nr. 3.

Der Landtag wolle unter Aushebung des früheren
Beschlusses zur Instandhaltung und Vermehrung von
zum Ufcrschutz und zur Beförderung des Anwachses
dienendenSchlengen und Ufcrwerkenpro 1870 9650 Thlr.,
pro 1871 9550 Thlr. und pro 1872 10,150 Thlr.
bewilligen.

Nr. 4.
Der Landtag wolle zur Erhaltung des Durchschlags
nach den Oberahnischen Feldern und zur Förderung
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des Anwachses bei denselben pra 1870/72 jährlich
6000 Thlr . bewilligen,

Nr. 5.
Der Landtag beschließe, die Großherzogiiche Staats-
regierung zu ersuchen, daß sie durch fernere sorgfältige
Beobachtungen und Einziehung möglichst vielseitiger
Gutachten sachkundiger Personen, insbesondere eines
auswärtigen— etwa eines Holländischen— Technikers,
bis zur Versammlung des nächsten Landtages weiter
untersuchen wolle, in welcher Weise mit dem unter-
nominellen Durchschlage nach den Oberahnischen Feldern
am reichlichsten zu verfahren sei.

Die Anträge wurden angenommen.
Zum H. 57 lag der Ausschußantrag6 vor , folgenden

Inhaltes:
der Landtag wolle nunmehr zur Vollendung der
Chaussee von Neuenburg und Grabstede nach Wester¬
stede für 1870 21,000 Thlr. bewilligen.

Reg.-Kommissär Steche: Der Staatsregierung erschiene
es nicht bedenklich, wenn die ganze Summe schon für das
Jahr 1870 in den Voranschlag ausgenommen würde. Ob
es möglich sein würde, diese Summe schon im Jahre 1870
ganz zu verwenden, wäre freilich fraglich. Es käme darauf
an, ob die Wittcrungsverhältnisse günstig wären und vorzugs¬
weise auch, ob die Steine so schnell zu bekommen wären.
Das hinge wesentlich vom guten Verhalten des nächsten
Sommers ab.

Der Antrag wurde angenommen.
Zum Z. 106 lag eine Petition des Stadtmagistrats zu

Oldenburg vor. Der Ausschuß beantragte in seiner Mehrheit:
Der Landtag wolle nunmehr als Zuschuß zu den Kosten
der höheren Bürgerschule zu Oldenburg für 1870/72
jährlich 1500 Thlr. bewilligen, unter folgenden näheren
Bestimmungen:

1) daß Kinder auswärtiger Eltern von dem Besuche
der Schule nicht ausgeschlossen werden dürfen
und von denselben kein höheres Schulgeld zu
erheben ist, als von den Kindern städtischer
Bürger,

2) daß diese Beschränkung jedoch keine Anwendung
findet auf die Kinder derjenigen Einwohner der
Stadt und des Stadgebiets, welche nicht zu den
Gcmeindelasten beizutragen haben,

3) daß die Beschränkung unter 1. von dem Zeit¬
punkte an, wenn die Stadt mit der Ausführung
des beabsichtigten Neubaues eines Schulgebäudes
für die höhere Bürgerschule begonnen haben
wird, ferner insoweit wegfallen soll, daß das
übliche Schulgeld

a. für Schüler, welche außerhalb des Stadt¬
gebietes wohnen, um einen Betrag bis
zu sechs Thalern jährlich,

1>. für auswärtige Schüler, welche innerhalb
des Stadtgebietes wohnen, um einen Be¬
trag bis zu drei Thalern jährlich erhöht
werden darf.

Eine Minderheit (Oldejohanns)  beantragte:
in dem obigen Anträge unter 3 a. statt »sechs Tha¬
lern" zu setzen: »acht Thalern" und unter 3 b. statt
„drei Thalern" zu setzen: »vier Thalern."

Eine andere Minderheit (Selkmann)  fand keine ge¬
nügende Veranlassung, den früheren Beschluß des Landtags
fallen zu lassen und empfahl daher, die jetzigen Anträge ab¬
zulehnen.

Reg.-Kommissär Römer : Bereits bei der ersten Lesung
des Voranschlags hätte er ausführlich darzulegcn gesucht, daß
ohne die vielen auswärtigen Schüler sich die Kosten des von
der Stadt Oldenburg projectirten Neubaus erheblich geringer
stellen würden und daß man ohne Unbilligkeit der Stadt nicht
zumuthen könne, den ganzen Mehraufwand ans sich zu neh¬
men. Auf diesem Standpunkt stände die' Staaisregierungauch
noch jetzt. Ohne das vom Ausschüsse vorgeschlagene Aus¬
kunftsmittel würde sie sich verpflichtet gehalten haben, ihren
früheren Antrag zur zweiten Lesung wieder aufzunehmen.
Auch jetzt noch hielte sie an sich die Bewilligung des bean¬
tragten Zuschusses für das Richtigste. Nach der Annahme des
Ausschußantrages würde aber die Stadt im Stande sein, durch
Erhöhung des Schulgeldes sich für den Mehraufwand zu
entschädigen und da in dem beschränkten Zuschläge znm Schul¬
gelde eine übermäßige Beschwerung nicht zu befinden sei, so
hätte die Staatsregierung geglaubt, von der Wiederholung
ihres früheren Antrages,absehen zu sollen und habe er nun¬
mehr principaliter den Antrag des Abg. Oldejohanns,
durch welchen eine zweckmäßige Abrundung des Schulgeldes
erreicht würde, eventuell aber den Antrag der Ausschußmehrheit
zur Annahme zu empfehlen.

Der Antrag der Ausschußmehrheit wurde angenommen,
der weiter gehende Antrag des Abgeordneten Oldejohanns
abgelehnt.

Zum Z. 142 beantragte der Ausschuß:
Der Landtag beschließe: Die Großherzogliche Staats¬
regierung wird dringend ersucht, in Erwägung zu
ziehen, ob cs nicht gerathen erscheine, diejenigen Schul¬
den dcS HerzogthumS, welche durch jährliche Abtra¬
gungen amortisirt werden, sämmtlich oder zum Theil
in eine consolidirte Schuld umzuwandeln und dem
nächsten außerordentlichen oder ordentlichen Landtage
darüber Vorlage zu machen.
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Abg . Selkummi : Bei derBerathung des Voranschlages
der Ausgaben des Herzogthums wäre im Ausschuß zur Sprache

gekommen , wie das Deficit , welches damals noch bestanden
hätte , zu decken wäre . Man hätte damals in das Auge ge¬
faßt , einen Antrag aufAufhorung des Schuldabtragens stellen
zu wollen . Nunmehr wäre allerdings das Deficit gedeckt.
DaS Deficit würde aber in jeder Finanzperiode wiederkehren,
wenn man nicht Vorsichtsmaßregeln dagegen ergriffe . Aus
diesem Grunde hätte der Ausschuß obigen Antrag gestellt.

Mit der Umwandlung der jetzt jährlich zu amortisirenden
Schuld in eine konsolidirte Schuld würde das Deficit dauernd

verschwinden.

Abg . Hoher : Er könnte die Annahme dcS Ausschuß-
antrages nicht empfehlen . Er sähe nicht ein , welchen Zweck
man mit demselben erreichen wollte . Wenn Zwei Dasselbe

thäten , wäre es nicht mehr Dasselbe . Wenn Preußen kon-
solidiren wolle , wäre es im Stande , diese Maßregel mit

Erfolg durchznsührcu und einen bestimmten Zweck mit der¬
selben zu erreichen . Die auf diesem Wege gewonnene Unificirnng
der verschiedenen Schuldtitel , welche den Markt lähmten , die

Verwaltung erschwerten und den Verkehr verwirrten , wirkte
vortheilhaft für das Papier selbst und erleichterte den Verkauf
desselben . Der tüchtige Finanzminister des großen Staates
wüßte die Papiere besser unterzubringen und hätte Mittel,
die Kanrse in die Höhe zu treiben . Derselbe richtete auswärts

Komptoirs ein , wo man die Konpons der konsolidirten Schuld
einlösen könnte . So wäre Preußen besser im Stande , eine

Konsolidation durchzuführen , wenngleich der Erfolg der Maß¬

regel selbst für Preußen noch nicht außer allem Zweifel wäre.
Wenn aber ein kleiner Staat , wie Oldenburg , dessen Papiere nicht

einmal Börsencours hätten , in derselben Weise Vorgehen wollte,
so würde er auf unüberwindliche Schwierigkeiten stoßen.

Oldenburg würde auf diesem Wege nur bewirken , daß der
KourS seiner Staatspapiere herunterginge . Der Kours der¬
selben stände nur deßhalb 96 und 97 , weil sie amortisirt
würden ; denn es machte einen großen Eindruck auf den Käufer,

wenn er wüßte , daß das Papier eingelöst würde und er sein
Kapital Wiedersehen würde und nicht bloß eine Promesse
behielte . Auch die freiwillige Anleihe Preußens vom Jahre 1848
stände nicht so hoch, wenn die Amorlisirung nicht in so nahe

Aussicht gestellt wäre . Wenn Oldenburg konsolidiren wollte,
würden sich nur wenige Gläubiger entschließen , für ihre guten

alten Papiere die neuen einzutauschen . Er bäte , den Antrag

abzulehnen , weil es nicht möglich wäre , irgend einen Zweck

damit zu erreichen . Nur Nachtheil wäre von demselben zu
erwarten , insbesondere jetzt , wo so große Anleihen in Aussicht

ständen , indem er die Anleihe erschwere und den guten Kours

der Oldenburger Papiere Herabdrücken würde.

Abg . Ahlhoi 'U : Er konnte nicht glauben , daß , wie der
Abg . Hoper  befürchtet hätte , die Oldenburger Papiere durch

die in Aussicht genommene Maßregel herabgedrückt werden

könnten . Es stände gesetzlich fest , daß jährlich so und so viel
ausgeloost werden müßten . Der Staat könnte ja nicht kon-
soliüiren , wenn die Gläubiger nicht zustimmten . Man würde
mit den Besitzern Oldenburger StaatSpaPiere unterhandeln
müssen , ob sie sich auf die Konsolidation einlassen wollten

oder nicht . Diese würden sich schon in Acht nehmen , der

Maßregel zuzustimmen , wenn sie Nachtheil von derselben be¬
fürchteten . Er wüßte nicht , ob das , was der Abg . Hoher
über den Preußischen Finanzminister geäußert hätte , sich auf
den jetzigen oder den vorigen Finanzminister beziehen sollte.

Was wenigstens von der Heydt  für die Preußischen Pa¬
piere gethan hätte , wäre nicht so bedeutend gewesen . — Er
wollte auch noch darauf Hinweisen , daß der Antrag nur die

Sache zur Erwägung der Staatsregierung stellen wollte.
Wenn künftig eine Vorlage in diesem Sinne an den Landtag
gebracht würde und dieselbe nicht annehmbar erschiene , so

könnte man sie ja immer noch ablehncn . Auch er hätte
Zweifel , ob sich die Konsolidation durchführen ließe . Der An¬

trag wollte ja nur bezwecken, daß die Staatsregierung in Er¬

wägung zöge , ob die Maßregel möglich wäre ohne Nachtheil
für den Staat . Die Gläubiger könnten nur Vortheil von
derselben haben . Wenn es ohne Nachthcil für den Staat

anginge , würde es gewiß richtig sein , bei der jetzigen politi¬
schen und finanziellen Lage von dem regelmäßigen Schuldab¬
trage von 300,000 Thlr . abzustchen.

Abg . Hoher : Woher es denn überhaupt käme , daß die
Oldenburger Papiere höher im Kourse ständen , als die Preußi¬
schen ? Der Grund wäre nur in der Gewißheit zu suchen,

daß in kurzer Zeit amortisirt würde und der Gläubiger Aus¬

sicht hätte , sein Kapital wieder zu bekommen . In Preußen
dagegen würde immer nur ein geringer Theil der Schuld ge¬
tilgt . Im Princip erforderte eine gesunde Finanzvcrwaltung,

daß überhaupt getilgt würde . Der Nachtheil für den Cours

der Oldenburger Papiere würde auf der Hand liegen , wenn
der Landtag ein solches Ansinnen an die Staatsregierung

stellte . Die Inhaber der Papiere würden ängstlich werden,
wenn sie wüßten , daß solche Pläne in der Luft wären . Man

möchte es nur versuchen , zu konsolidiren , er wäre überzeugt,
daß der Cours der Staatspapiere gedrückt werden würde.

Selbst der Umstand , daß dieser Antrag gestellt worden wäre,
würde auf den Cours von nachiheiligem Einfluß sein.

Abg . Russell : Cs ließe sich allerdings nicht übersehen , ob
der Antrag ein Resultat haben würde . Er wäre aber ande¬

rer Meinuag , als der Abg . Hoher.  Der Cours der Ol¬
denburger Papiere würde durch den Antrag nicht herabgcdrückt

werden . Er vermöchte nicht abzusehen , wie die Gläubiger

durch die Annahme des Antrages benachthciligt werden könn¬
ten . Es wäre allerdings richtig , daß die Oldenburger Pa¬

piere ihren hohen Cours dem Umstande verdankten , daß sie in
bestimmter Zeit amortisirt würden . Das bliebe ja aber be¬

stehen für Diejenigen , welche nicht konsolidiren wollten . Nur

durch freiwillige Vereinbarung könnte eine Convertirung erreicht
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werden . Die Gläubiger , welche nicht konvertiren wollten , be¬

hielten ihre Rechte nach wie vor ; nach wie vor müßte für sie
die gesetzlich vorgesehene Ausloosung stattfinden . Viele Gläu¬
biger würden aber eine höhere Rente der Aussicht , daß ihre
Papiere vielleicht erst in 40 oder 50 Jahren ausgeloost wür¬
den, vorziehen . Die Konsolidation erschiene keineswegs von
vornherein unausführbar . Auch würde die Frage dem An¬

träge gemäß ja nur der Staatsregicrnng zur Erwägung ver¬
stellt und in Anregung gebracht . Fände sich bei näherer Prü¬
fung , daß die Maßregel nicht ausführbar wäre , so könnte
man immer noch Abstand von derselben nehmen.

Abg . Bargrnann : Zur Motivirung seiner Abstimmung
hätte er Folgendes zu bemerken . Er hielte den Antrag für
sehr unschuldig . Er wollte dem Ausschuß nicht die Hoffnung
rauben , die Ansicht der Staatsregierung über diese Frage

ausgesprochen zu erhalten . An einen Druck auf die Papiere,
welche in den Händen der Gläubiger wären , in Folge der

Annahme deS Antrages , glaubte er nicht . Im Uebrigen wäre
er mit dem Abg . Hop er der Ansicht , daß die Konvertirung
der Staatsschuld in eine feste Rente nur mit den größten

Opfern und wahrscheinlich gar nicht zu erreichen wäre.

Der Ausschußantrag wurde angenommen.

L . Der Voranschlag der Einnahmen und

Ausgaben des Fürstenthums Lübeck.

Die Ausschußanträge 10 und 11 wurden angenommen.
Ihr Inhalt war folgender:

Nr . 10.

Der Landtag wolle genehmigen , daß zu Ziffer 1 der
Bemerkungen zum Voranschläge für das Fürstenlhum

Lübeck statt „24,000 Thlr . " gesetzt werde „36,000
Thalcr » .

Nr . 11.

Der Landtag wolle zu Z. 19 des Einnahmevoran¬

schlags der neuen Gebietstheile pro 1870 statt 82,000
Thlr . die Summe von 70,000 Thlr . in Einnahme

genehmigen.

6 . Der Voranschlag der Einnahmen und
Ausgaben des Für st ent hu ms Birkenfeld.

Der Abg . Massing  hatte beantragt:

Antrag 1.

Der Landtag wolle , in Erwägung , daß sich gemäß
dem Voranschlag am Schluffe von 1870 ein Ueber-

schuß von 56,090 Thlr . und am Schluffe der Finanz-
Periode ein Ueberschuß von 16,970 Thlr . heransstellt,
beschließen , daß pro 1870 der Zuschlag von 500/y zur

Einkommensteuer im Betrage von 10,500 Thlr . nicht
erhoben werde.

Eventuell

Antrag 2.

Der Landtag wolle beschließen , daß pro 1870 nur

ein Zuschlag von 250/g zur Einkommensteuer im Be¬
trage von 5,250 Thlr . erhoben werde.

Reg .-Commissär NuhstMtt Der Antragi des Abgeord¬
neten Massing  sagte in der Motivirung , daß sich am
Schluffe der Finanzperiode ein Ueberschuß von 16,970 Thlr.

herausstellte . Das wäre allerdings der Fall nach dem ge¬
druckten Voranschläge , wie er an den Landtag gelangt wäre . .

Es müßte aber auffallen,  daß dem Antragsteller entgangen
wäre , daß sich die Verhältnisse inzwischen total verändert hät¬
ten . 12,000 Thlr . hätte man für Straßenbauten , 6000 Thlr.
für die Kaserne bestimmt , dadurch würden schon die 16,970

Thlr . absorbirt und sogar noch ein Defizit hervorgernfen.
Ferner wollte er noch daran erinnern , daß höchst wahrschein¬
lich die Abgabe der Auktionsverwalter im Betrage von über

4000 Thlr . Wegfällen würde . Endlich müßte das Fürstcn-
thum in Folge des gestrigen LandtagSbeschluffes 2000 Thlr.
mehr zu den Centrallaften beitragen , als im Voranschlag in
Aussicht genommen wäre . Nicht ein Ueberschuß von über

16,000 Thlr ., sondern ein Defizit von etwa diesem Betrage
würde die Folge sein . Wenn das Fürstenthnm Birkenfeld
schon in dieser Finanzperiode sein Kapital von 45,000 Thlr.

verwendete und doch noch mit einem solchen Defizit abschlösse,
so könnte er nicht begreifen , wie man dazu kommen konnte,

die Einkommensteuer ermäßigen zu wollen . Wohl läge der

Gedanke an eine Erhöhung derselben nahe . An eine Herab¬
setzung der Einkommensteuer für Birkenseld unter das Maaß,

welches für das Herzogthum bei einer viel günstigeren Fi¬
nanzlage erforderlich gehalten würde , könnte gar nicht gedacht
werden.

Abg . Massing : Er hätte zu bemerken , daß eine genaue
Berechnung nach der ersten Lesung von ihm nicht ausgestellt wor¬

den wäre . So viel könnte nicht bestritten werden , daß der
Zuschlag von 50 für das Jahr 1869 nicht nothwendig
gewesen wäre . Wenn sogar nur 250/g Zuschlag genommen
worden wäre , so hätte sich doch noch ein Ueberschuß Heraus¬

stellen müssen , ganz abgesehen von dem Wildenburger Kapital.
Wenn im Jahre 1869 mindestens 250/g zu viel bezahlt wor¬
den wären , so sollte man dieses zu Viel wenigstens dem Jahre
1870 zu Gute kommen lassen . Er glaubte nicht , daß man
hier für die späteren Jahre sorgen müßte . Das möchte man
dem Landtage überlassen , der dann tagte . Wenn mehr als
nöthig aus die Einkommensteuer zugeschlagen würde , so würde
dies eine unverzeihliche Härte sein.

Reg .-Kommissär RuhstMt t Nochmals müßte er hervor-
hcben , daß nicht blos Nichts überschösse , sondern mit vollstän¬

diger Bestimmtheit schon jetzt ein Defizit bevorstände . Un¬

zweifelhaft würde das Defizit noch steigen , wenn man den
Zuschlag zur Einkommensteuer ermäßigen wollte.
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Abg. Hoher : Es lhäte ihm leid, dem Massing 'schen
Antrag nicht zustimmen zu können. Bei der trostlosen Fi¬
nanzlage des Fürstenthums aber, wie sie gestern dem Land¬
tage auscinandcrgesctzt worden wäre, ließe sich gar nicht ad-
sehen, wie man, wenn der Antrag angenommen würde, mit
der Bilanz fertig werden wollte ohne kolossale Nnterbilanz.
Etwas Anderes wäre es, wenn das Fürstenthum sich ent¬
schlösse Schulden zu machen. Dann könnte eS den Doma-
nialreinertrag zur Deckung der Schulden verwenden und würde
auch noch eine geringere Quote zu den Centrallasten beitra¬
gen müssen.

Abg. MosslNg: Einen Antrag in der vom Vorredner
bezeichnten Richtung hätte er auch bereits gestellt, leider wäre
er aber mit demselben nicht durchgcdrungen.

Die Anträge des Abgeordneten Massing  wurden abge-
lchnt.

Ferner hatte der Abgeordnete Massing  beantragt:
Der Landtag wolle einen ähnlichen Antrag, wie er

ihn sud Nr. 28 zum II . Capitel der Ausgaben
für das Fürstenthum Lübeck gestellt, auch in den Vor¬
anschlag für das Fürstenthum Birkenfeld aufnehmen
und demnach zu Capitel II . sD der Ausgaben be¬
schließen:

Großherzogliche StaatSregierung wird ersucht,
in Erwägung zu ziehen, ob nicht eine anderweitige
vereinfachte Organisation der Verwaltung des Für-
stenthums Birkenfeld möglich wäre.

Abg. Ahlhorn : Er bäte den Antrag anzunehmen. Wenn
er auch nicht viel hülfe, so wäre es doch am Platze, der
Staatsregierung von Neuem zu bedenken zu geben, ob nicht
allein die Verwaltung, sondern auch die Justiz vereinfacht
werden könnte. Die Fürstenthümcr litten an den großen
Kosten ihrer Behörden. Wenn möglich, möchte man Abhülfe
schaffen.

Abg. Russell: Eine Vereinfachung der Organisation
der Verwaltung ließe sich insofern leicht erreichen, als recht
Wohl die Regierung aufgehoben und durch einen Referenten
des Ministeriums ersetzt werden könnte.

Reg.-Commissär Römer : Er hätte nur zu bemerken,
daß erst im Jahre 1868 dem Landtage eine Vorlage, bctr.
Vereinfachung der Organisation der Verwaltung des Fürsten-
thums Birkenfeld, gemacht worden wäre. Damals hätte auch
die Frage, ob nicht die Regierung aufzuhebcn und durch einen
Referenten des Staatsministeriumszu ersetzen wäre, eine ein¬
gehende Erörterung gefunden. Der vorige Landtag hätte sich
aber mit der Beibehaltung der.Regierung einverstanden er¬
klärt. Die Staatsregierung werde sich daher schwerlich ver¬
anlaßt finden, jetzt diese Frage wieder aufzufassen. Uebrigens
wären die Mehrkosten der Regierung gegenüber den Kosten,
die erwachsen würden, wenn ein Referent des Staatsministe¬

riums mit einem Sekretär in Birkenfeld seinen Wohnsitz nehmen
müßte/ äußerst gering.

Abg. Schomamr : Nach den Worten des Regierungs¬
kommissärs könnte es scheinen, als wenn der vorige Landtag
beschlossen hätte, die Regierung so beizubehalten, wie sie ge¬
genwärtig eingerichtet wäre. Das wäre aber nicht der Fall;
der Landtag hätte vielmehr beschlossen, daß ein Regicrungs-
rarh wegfallen und die Behörde in Zukunft nur aus einem
Präsidenten, einem Rath und einem Sekretär bestehen sollte.
Die Staatsregierung schiene diesen Beschluß so aufzufassen,
daß nicht eher diese Vereinfachung der Organisation eintreten
sollte, als bis durch das Absterben eines Mitgliedes des Kol¬
legiums die Gelegenheit zur Durchführung derselben an die
Hand gegeben würde. Damit wäre aber dem Lande nicht
geholfen. Die Mitglieder der Regierung wären glücklicher
Weise gesunde Leute, die hoffentlich noch lange leben könnten.
Das Fürstenthum würde ohne Zweifel viel zu theuer verwal¬
tet. Einzelnheitcn wollte er hier nicht hervorheben, indem er
Gelegenheit gehabt hätte, mit den Negierungskommissärenper¬
sönlich über diese Angelegenheit zu sprechen. Wenn einige
Hunderte oder Tausende gespart werden könnten, so wäre dies
bei der trostlosen finanziellen Lage des Fürstenthums nicht
leicht zu nehmen, sondern verdiente die vollste Berücksich¬
tigung.

Reg.-Kommissär Römer : Selbstverständlich hätte er nicht
behaupten wollen, daß in dem vorigen Landtage die Beibe¬
haltung der Negierung in ihrer gegenwärtigen Besetzung be¬
schlossen worden wäre. Dem Landtagsdeschlusse gemäß würde
die Negierung in Zukunft nur so viele Mitglieder haben, wie
jetzt auch wieder rcgulatiömäßig in Aussicht genommen wären.
Wenn bisher die beabsichtigte Vereinfachung noch nicht einge¬
treten wäre, so läge dies nur daran, daß die betreffenden Be¬
amten noch existirten und daß sich bisher noch keine
Gelegenheit zu einer anderweitigen Verwendung derselben ge¬
funden habe. Die hierin liegende Schwierigkeit werde aber
auch durch eine Aendcrung des Organisationsplans nicht be¬
seitigt werden. Dem Fürstenthum sofort eine Erleichterung
verschaffen könne man nur durch eine Dispositionsstellung der
betreffenden Beamten, indem dann allerdings daS Wartcgeld
zu 4/z vom Herzogthum und dem Fürstenthum Lübeck zu über¬
nehmen sei. Diesen Landestheilen eine solche Zumuthung zu
stellen, würde aber schwerlich den Intentionen des Landtages
entsprechen.

Der Antrag des Abgeordneten Massing  wurde ange¬
nommen.

Der Abgeordnete Schomanu  hatte folgenden Antrag
gestellt:

Der Landtag wolle die Ausschußanträge zu A. 33 ä.
und Z. 34 Antrag Nr. 4 und Nr. 5 dei der zweiten
Lesung annehmen und folgenden Zusatz beschließen:
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Diese Umänderungendürfen jedoch nicht eher
dorgenommen werden, als bis seststeht, daß auch
nach Einführung der Bundescivilprozeßordnung in
der Stadt Birkenfeld ein kollegialisch besetztes Ge¬
richt seinen Sitz behalten wird. Sollte diese Frage
erst nach Ablauf des Jahres 1870 ihre Erledigung
finden, so wird Großherzogliche Staatsregierung
ermächtigt, die für das Jahr 1870 bewilligten
Summen cvent. auch im Laufe der beiden folgen¬
den Jahre der Finanzperiode zur Verwendung zu
bringen.

Die Staatsregierung beantragte:
Der Landtag wolle die zu dem projektirten Umbau

der Caserne und bezw. des Gerichtsgebäudes in Bir-
kenfcld beantragten Mittel zur Summe von 2285 Thlr.
und 850 Thlr. für 1870 in den Voranschlag auf¬
nehmen mit dem Vorbehalt, daß die Ausführung des
Umbaus nur unter der Voraussetzung stattzufiuden
hat, wenn sich im Laufe der Finanzpcriode mit Ge¬
wißheit herausstellt, daß ungeachtet der im Wege der
Bundesgesetzgebung bevorstehenden Aenderungen der
Gerichtsverfassung rc. ein Kollegialgericht seinen Sitz
in Birkenfeld bleibend behalten wird.

Der Antrag des Abgeordneten Schomann  wurde nicht
genügend unterstützt.

Der Antragsteller erklärte: Er würde seinen Antrag
auch zu Gunsten des Antrages der Sraatsregierung zurückge¬
zogen haben.

Reg.-Commissär Römer : Daß für das Obergericht
durchaus ein angemesseneres Geschäftslokal erforderlich sei und
daß die Kaserne sich nach Größe und Lage vorzugsweise da¬
zu eigne, sowie daß andererseits das bisherige Odergerichts¬
gebäude für die höhere Lehranstalt sich zweckmäßig verwerthen
lasse, sei früher bereits ausführlicher dargclegt und, wie er
glaube, fast allseitig anerkannt. Nur mit Rücksicht darauf,
daß die Frage, ob Birkenfeld nach dem zu erwartenden Bun¬
desgesetz ein Kollegialgericht behalten würde, noch unentschieden
wäre, habe der Landtag aus den betreffenden Vorschlag der
Staatsregierung nicht eingehen zu sollen geglaubt. Die
Staatsregierung könnte die Berechtigung dieses Bedenkens nicht
verkennen. Sie erwartete aber, daß die Frage schon im Laufe
der nächsten Finanzperiode entschieden werden würde und zwar
wahrscheinlich im bejahenden Sinn . Es würde dcßhalb be¬
dauerlich sein, wenn nicht der Staatsregierung wenigstens für
diesen Fall die nöthigen Mittel zur Verfügung gestellt wür¬
den und habe er sich erlaubt einen desfälligen Antrag zu stel¬
len, den er anzunehmen bitte.

Abg. Eissel: Er bäte den Landtag, nicht auf den An¬
trag der Staatsregierung einzugehen. Auf die Sache selbst
wollte er nicht näher eingehen, sondern wesentlich auf die
finanziellen Rücksichten Hinweisen. Vom Regierungstisch hätte

Berichte. XVI. Landtag.

man gehört, daß ein Defizit von über 16,000 Thlr. dem
Fürstenthum beborstände. Wollte man nun diese 2285 Thlr.
und 850 Thlr . in dem Voranschlag stehen lassen, so müßte
man zur Balancirung der Einnahmen und Ausgaben Deckung
suchen, wenn auch diese Summen vielleicht nicht zur Verwen¬
dung kämen. Er glaubte nicht annchmen zu dürfen, daß die
Angelegenheit schon in dieser Finanzperiode eine definitive Re¬
gelung finden würde. Wenn dies aber auch geschähe, so sehe
er doch keine Gefahr dabei. Voraussichtlich würde der Land¬
tag während dieser Fiuanzperiode noch einmal Zusammenkom¬
men. Die Staatsregierung würde demnach Gelegenheit haben,
im nächsten Jahr oder im Jahr darauf die Vorlage wieder
an den Landtag zu bringen.

Abg. Ahlhorn : Er hoffte nicht, daß noch eine Versamm¬
lung des Landtages während dieser Finanzperiode nöthig sein
würde. Die Kosten für eine solche wären allerdings in den
Voranschlag ausgenommen, hoffentlich würde man sie aber
ersparen können. Der Antrag der Staatsregierung, die Summe
zu bewilligen unter dem Vorbehalt, daß sie nur verwandt
würde, wenn ein Kollegialgericht in Birkcnfeld bliebe, schiene
ihm gerechtfertigt. Es thäte ihm leid, daß die Birkenfclder
Abgeordneten in dieser Angelegenheit nicht einstimmig wären;
der Landtag hätte so eine schwere Stellung. Wenn die
Staatsregierung aber erklärte, nicht eher mit dem Bau Vor¬
gehen zu wollen, als bis feststände, daß das Gericht in Bir¬
kenfeld bliebe, wäre es nicht gefährlich für den Landtag, einem
solchen Antrag zuzustimmen.

Abg. Massing : Er wollte zunächst sich die Frage an
den Negierungs- Commissär erlauben, was eigentlich unter
einem Kollegialgericht zu verstehen wäre, ob dabei an ein Ge¬
richt nur für das Fürstenthum oder ein Gericht für einen
größeren Bezirk gedacht würde? Im klebrigen wäre er mit
dem Abgeordneten Eissel  der Meinung, daß der Landtag
bei dem in erster Lesung gefaßten Beschluß beharren müßte.
Wenn dem Abg. Ahlhorn  die Meinung des Fürstenthums
ungewiß erschiene, so wollte er darauf aufmerksam machen,
daß sich sowohl der Provinzialrath, als die Stadt Birkenfeld
gegen den Umbau ausgesprochen hätte. Er glaubte nicht,
daß die Ausgabe schon in dieser Finanzperiode nöthig werden
würde. Erst vor einer Viertelstunde hätte der Landtag ge¬
hört, wie furchtbar belastet das Fürstenthum wäre, da wäre
es doch nicht an der Zeit Ausgaben zu machen,  gegen die
sich alle Stimmen im Lande ausgesprochen hätten und die
durchaus keinen Zweck hätten. Auch hoffte er, daß die Ka¬
serne noch einmal wieder dem Zweck dienen würde, zu dem
sie gebaut wäre. Wenn das Fürstenthum in Zukunft ein¬
mal preußisch würde, so würden doch alle Aufwendungen für
den Umbau umsonst sein.

Abg. Schomann : Daß das bisherige Obergerichts-
gebäude nicht genügte, stände fest. Es wäre schon lange in
Frage, ob man nicht ein passenderes anderes Lokal erwerben
sollte oder ob richtiger ein Umbau vorgcnommen werden

39
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mußte. Die Frage, ob nicht das Obergericht in die Kaserne
verlegt werden sollte, spielte auch bereits seit mehreren Jahren,
seit das Militär aus Birkenfeld zurückgezogen worden wäre.
Der Provinzialrath hätte die Hoffnung nicht ausgeben mögen,
daß Birkenfeld wieder eine Garnison erhielte und deßhalb
von dem Plane Abstand genommen, bis die Frage entschie¬
den wäre, ob die Kaserne wieder zu Militärzwecken benutzt
werden könnte oder nicht. Verschiedene Verhandlungen wären
angeknüpft worden, Deputationen nach Koblenz und Olden¬
burg gereist, um das Militär wieder nach Birkenfeld zu ziehen.
Alles wäre vergeblich gewesen. Die Staatsregierung hätte
definitiv konstatirt, daß für Birkenfeld auf eine Garnison
nicht mehr zu hoffen wäre. Nachdem somit die Rücksicht auf
das Militär kein Hinderniß mehr für die Verlegung des
Obcrgerichts gebildet hätte, wäre eine neue Vorlage an den
Provinzialrath gelangt. Der Plan wäre aber wieder auf
neue Bedenken gestoßen. Man hätte gefürchtet die Kosten
unnütz aufzuwenden für den Fall , daß vielleicht die zu er¬
wartende Bundesprozeßordnung, und das mit deselben ver¬
bundene Gerichtsverfassungsgesetz kein Kollegialgericht in Bir¬
kenfeld belassen würde. In diesem Sinne hätte sich in der
letzten Sitzung der Provinzialrath ausgesprochen, nicht gegen
den Vorschlag der Staatsregierung schlechthin, wie der Abg.
Eissel annähme. Er hätte die Frage nur für zur Zeit
noch nicht spruchreif angesehen. In der nächsten Finanz¬
periode würde cs sich voraussichtlichentscheiden, ob Birkenfcld
ein Kollegialgericht behalten würde oder nicht. Sollte die
Entscheidung dahin ausfallen, daß Birkenfeld ein solches Ge¬
richt behielte, so würde der Umbau der Kaserne nothwendig
werden, wenn man nicht zu einem viel kostspieligeren Neubau
schreiten wollte. Um für diesen Fall nicht in Verlegenheiten
zu gerathen und die alte Frage, deren Entscheidung bisher
bald aus diesem, bald aus jenem Grund hinausgeschoben wor¬
den wäre, unnöthiger Weise noch Jahre lang in der Schwebe
lassen zu müssen, möchte der Landtag dem Antrag dcrStaats-
regierung zustimmen. — Dem Abg. Massing wollte er
nur noch mittheilen, daß ein Kollegialgericht sich dadurch
characterisirte, daß mehrere Richter zusammen has Unheil zu
fällen hätten, während bei einem nur mit einem Einzelrichter
besetzten Gericht dieser Letztere allein das Unheil abgäde.

Der Antrag der Staalsrcgierung wurde abgelehnt.
Es lag noch folgender Antrag des Abgeordneten Eissel

vor:
der Landtag wolle beschließen, sud Kap. V. »außer¬
ordentliche und unvorhergesehene Ausgaben" ß. 66 u,
pro 1870 des Voranschlags aufzunehmen:

„Zu den Kosten der Vorarbeiten einer Eisenbahn von
der Eifelbahn über Birkenfeld nach der Rhein-Nahe-
Bahn 350 Thlr."

Eissel.
Unterstützt von Lcngler , Propping , Massing,

Cammann , Strodthoff.

Abg. Eissel: Seit mehreren Jahren läge bereits das
Projekt einer Eisenbahn über Birkenfeld nach der Rhein-Nahe-
Bahn vor. Es hätten auch bereits mehrere Vermessungen
stattgesunden. In der letzten Zeit hätte sich aber die Sach¬
lage getrübt, indem die Stadt Trier mit dem Projekt einer
Bahn hervorgetreten wäre, welche die Stadt Birkenfeld um¬
gehen sollte. Um diese Gefahr zu vermeiden, wären weitere
Vermessungen vom Comite beschloßen worden. Der letzte
Landtag hätte zu den Kosten der Vorarbeiten für die projek-
tirte Bahn 1000 Thlr. bewilligt, von denen nur 650 Thlr.
zur Ausgabe gelangt wären. Der Antrag ginge aus Bewil¬
ligung von 350 Thlr. Die Bewilligung dieses Kredits würde'
also nur ein Herüberziehen aus der vorigen in die jetzige Fi¬
nanzperiode sein.

Der Antrag wurde angenommen.
Die nächste Sitzung wurde angesetzt auf den 22. März

1870, Morgens 10 Uhr.
Tagesordnung:
1) Bericht des Finanzausschusses über Zuschüsse zu Ge¬

meinde-Chausseen.
2) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über die

Petition der Einwohner des Stadtgebiets Delmen¬
horst, betr. Trennung des Stadtgebiets von der Stadt
Delmenhorst.

3) Desgl. über die Petition von Eingesessenen der
Bauerschaften Vielstedt, Nordenholz rc., betr. Weide-
berechtigung im Hasbruch.

4) Desgl. über die Petition mehrere Eingesessenen zu
Großenmeer, betr. Anlegung eines Kanals von der
Hunte bis zur Mündung der Weser.

5) Desgl. über die Petition der Vorsteher der Privat¬
schule in Westerstede, betr. Anstellung eines zweiten
Lehrers an der Privatschule das. rc.

6) DcSgl. des Finanzausschusses über die Petition des
Gemeinderaths der Gemeinde Dötlingen um Vergütung
auS der Staatskasse für die bei Einquartierungen von
Truppen des Norddeutschen Bundes an diese zu ver¬
abreichende Beköstigung.

7) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Tilgung
der wegen der Führung von Vormundschaften und
Curatelen bewirkten Jngrossate.

8) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Ol¬
denburg und das Fürstenthum Lübeck, betr. das Alter
der Volljährigkeit.

9) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Lü¬
beck, betr. Abänderung der Verordnung vom 29. Ok¬
tober 1867 wegen Einführung des Preußischen Münz¬
fußes.

10) Desgl. des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung der Ge¬
schäftsordnung des Landtags vom 22. April 1853.
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11) Antrag des Herrn AbgeordnetenRüdebusch,  bctr.
Vorlage eines Gesetzentwurfs wegen Schuhes der nütz¬
lichen Vögel.

12) Desgl. des Herrn Abgeordneten Eissel,  betr. Vor¬
lage eines Gesetzentwurfs wegen Ergänzung deSZ. 13

des Jagdgesetzes für das Fürstenthum Birkenseld
vom 29. Mai 1853.

Schluß der heutigen Sitzung Nachmittags1 /̂z Uhr.
Der Berichterstatter

Mosen.

39 *



ericht
über

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthnms Oldenburg.

FünfMdzwanzigste Sitzung.
Oldenburg , den 22 . März 18 7 0. Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung : 1) Bericht des Finanzausschusses über Zuschüsse zu Gemeinde-Chausseen.
2) Mündlicher Bericht des Petitionsausschusses über die Petition der Einwohner des Stadtgebiets Delmen¬

horst, betr. Trennung des Stadtgebiets von der Stadt Delmenhorst.
3) Desgl- über die Petition von Eingesessenen der Bauerschasten Vielstedt, Nordenholz rc. , betr. Weide¬

berechtigung im Hasbruch.
4) Desgl. über die Petition mehrerer Eingesessenen zu Großenmeer, betr. Anlegung eines Canals von der

Hunte bis zur Mündung der Weser.
5) Desgl. über die Petition der Vorsteher der Prioatschule in Westerstede, betr. Anstellung eines 2. Lehrers

an der Privatschule das. re.
6) Desgl. des Finanzausschusses über die Petition des Gemeinderaths der Gemeinde Dötlingen um Vergü¬

tung aus der Staatskasse für die bei Einquartirungen von Truppen des Norddeutschen Bundes an diese
zu verabreichendeBeköstigung.

7) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Tilgung der wegen der Führung von Vormundschaften und
Curatelen bewirkten Jngrossate.

8) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Herzogthum Oldenburg und das Fürsteuthum Lübeck, betr. das Alter
der Volljährigkeit.

9) Desgl. des Gesetzentwurfs für das Fürstenthum Lübeck, betr. Abänderung der Nerorduung vom 29. October
1867 wegen Einführung des Preußischen Münzfußes.

10) Desgl. des Gesetzentwurfs, betr. Abänderung der Geschäftsordnung des Landtags vom 22. April 1853.
11) Antrag des Herrn Abgeordneten Rüdebusch,  betr. Vorlage eines Gesetzentwurfs wegen Schutzes der

nützlichen Vögel.
12) Desgl. des Herrn Abg. Eissel,  betr. Vorlage eines Gesetzentwurfs wegen Ergänzung des ß. 13 des

Jagdgesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld vom 29. Mai l853.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertische die Reg.-Kommissäre Ru Hst rat,
Steche , Römer.

Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung.
Das Protokoll der letzten Sitzung wird vom Schrift¬

führer Müller  verlesen und vom Landtage genehmigt.
Eingänge:
1) Schreiben des Groschcrzoglichen Staatsministerinms,

betr. Erhöhung der Ausgabe-Positionen des Voran¬

schlags in Folge der Annahme des neuen Gehalts-
regulativS. (An den Finanzausschuß)

2) Petition des Lehrers Duncker  zu Sarkwitz, betr.
Anwendung des Civilstaatsdienergesetzes auf die Volks¬
schullehrer.

3) Petition mehrerer Kaufleute der Stadt Oldenburg,
betr. Aufhebung der sogenannten xnotn eorwtituti
pOLsessorü.
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Da beide Petitionen ein Eingehen auf gesetzgeberische
Fragen erfordern, zu welchem dem Landtage in dieser Session
keine Zeit mehr gegeben ist, so beschließt die Versammlung
auf Vorschlag des Präsidenten, dieselben als verspätet ohne
Berücksichtigung im Archiv nicderzulcgen.

Der Abg. Lentz ist in das Haus eingetreten und wird
mittelst Handschlag vom Präsidenten auf seinen früheren Eid
verpflichtet.

Tag esordnung:
I . Bericht des Finanzausschusses über Zu¬

schüsse zu Gemeinde - Chausseen:
Der Ausschuß beantragt:

Der Landtag wolle die Staatsregierung ermächtigen,
etwaige in der laufenden Finanzperide sich ergebende
Uebcrschüsse zu den in der Zusammenstellung ausge-
sührten Chausseen und zwar für die unter Nr. 1 und
Nr. 2 genannten bis zu 25 0/g des ganzen Anlage¬
kapitals und für die unter Nr. 3, 4 und5 genannten
bis zu 200/o der sämmtlichen Herstellungskosten, so¬
wie auf Antrag von Gemeinden für andere Chausseen,
für die nach Ansicht der Staatsregierung eine Unter¬
stützung aus Staatsmitteln gerechtfertigt erscheint, zu
verwenden.

Reg.-Kommissär Steche: Die Staatsregierung sei mit
dem Schlüsse des Ausschußantrages vollständig einverstanden,
während der erste Theil desselben der Vorlage entspräche.
Nur in einem Punkte wünsche ste eine Aenderung im Interesse
der Gemeinde Eckwarden. Die Kosten der von derselben pro-
jektirten Chaussee seien noch nicht speciell veranschlagt, da
man keine Zeit gehabt habe, die Richtung fcstzustcllcn und
die Linie zu messen. Vom Oberbauinspektor Roth  seien
die Kosten zu ungefähr 75,000 Thlr. angeschlagen. Nach¬
her habe sich in Folge einer Eingabe des Gemeindevor¬
stehers gefunden, daß die Linie noch etwas verändert werden
könne, wodurch noch einige Tausend Thaler abgesetzt werden
könnten. Auf jeden Fall aber würden 70,000 Thlr. erforder¬
lich sein. Von diesen wolle die Gemeinde Eckwarden 40,000Thlr.
aufbringen, und zwar 30,000 Thlr. durch eine Anleihe und
10,000 Thlr. durch freiwillige Beiträge und durch das Ab¬
lösungskapital andrer Gemeinden für ihre Verpflichtung, einen
Theil des Weges zu unterhalten, der durch die Chausseean¬
lage überflüssig werde. Die Gemeinde Eckwarden sei eine
kleine und nicht im Stande, höhere Beitrüge, als die eben ge¬
nannten, aufzubringen. Er sei überzeugt, daß, wenn die
Staatsregierung nicht ermächtigt werde, einen höheren Zu¬
schuß als 250/g zu geben, aus der Sache nichts werde. ES
seien aber auch besondere Umstände vorhanden, die es recht¬
fertigten, hier ausnahmsweise einen höheren Zuschuß zu be¬
willigen. Zunächst würbe durch die neue Chaussee der Pacht¬
werth der Roddcnser Vorwerke sich erheblich steigern. Aber

dieselben seien in der Gemeinde Langwarden belegen und
müßten bereits zu dem von dieser Gemeinde beabsichtigten
Chausscebau beitragen. Der Staat könne für dieselben nicht
auch noch zu der Eckwardener Chaussee beitragen. Sodann
komme wesentlich in Betracht, daß die Gemeinde Eckwarden,
um die Staatschaussce zu erreichen, durch zwei andere Ge¬
meinden durchbauen müsse, durch Langwarden und Slollhamm.
Letzteres habe kein Interesse an dem Baue und werde nichts
weiter thun, als daß es seine Wegelast ablöse. Die Herren
wüßten alle, daß, wenn keine gesetzliche Verpflichtung vorläge,
keine Beiträge zu erwarten seien, wenigstens nicht von Lang¬
warden, das selbst bauen wolle. Aus diesen Gründen habe
die Staatsregierung ausnahmsweise für Eckwarden einen Zu¬
schuß bis zu 42 0/g beantragen zu müssen geglaubt. Sollte
der Landtag Bedenken tragen, so weit zu gehen, so wolle die
Staatsregierung den Versuch machen, das Ziel mit einem
geringeren Zuschüsse zu erreichen. Mit einem solchen von
250/o ginge es aber gewiß nicht. Wenn bis zu 350ch ge¬
gangen werde, habe oie Anlage vielleicht Aussicht zu Stande
zu kommen, wenn die Gemeinde sich entschließe das Fehlende
zuzuschießen. Mit ihren Beiträgen von 30,000 Thlr. und
10,000 Thlr. würde dieselbe noch lange nicht ausreichen,
auch wenn ein Staatszuschuß von 35 0/0  gegeben werden
sollte.

Der Rcgierungskommissär stellt den eventuellen Antrag,
den Staatszuschuß für die Chaussee sub 2 auf 35 0/0  zu be¬
stimmen.

Der Abg. Ahlhorn  stellt Namens des Finanzaus¬
schusses den Antrag, den Zuschuß für dieselbe Chaussee aus
30 0/0  zu bestimmen.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Nach Rücksprache
mit den Mitgliedern des Finanzausschusses müsse er den letzten
Antrag desselben zur Genehmigung empfehlen, nach welchem
der Zuschuß für die Gemeinde Eckwarden von 250ch auf 300/o
erhöht werde. Weiter glaube der Ausschuß nicht gehen zu
dürfen, indem dieser Zuschuß nach den früher bei derarti¬
gen Bewilligungen ausgestellten Grundsätzen als ein sehr
reichlicher anzusehcn sei. An dem Zustandekommen dieser
Chaussee seien auch der preußische Fiskus und das Kron-
gut interessirt und daher Wohl in der Lage, größere Beiträge
zu geben. lleberdies sei die Gemeinde Eckwarden ziemlich
wohlhabend und könne mehr aufbringcn, als sie bis jetzt
wolle. Es sei richtig, daß die Gemeinde Stollhamm als
solche Wohl schwerlich etwas thun werde, aber die Anwohner
am Mitteldeich hätten ein großes Jnteressee an der Chaussee
und würden wahrscheinlich Beiträge zeichnen. Er bäte den
letztgestellten Äusschußantrag anzunehmen und dadurch der
Gemeinde die Herstellung der Chaussee zu erleichtern.

Abg. Lübben : Er könne dem Herrn Reg.-Kommissär
nur zustimmen. Die Gemeinde Eckwarden' sei klein, nicht nur
an Seelenzahl, sondern auch an Ilmfang, und außerdem be-
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fänden sich bedeutende Staatsgüter in derselben, so daß die
Kraft an sich nicht bedeutend wäre. Wenn man alsStaats-
znschuß mir 25 Och bewilligen wollte, so würde aus der Chaussee
vielleicht niemals etwas werden. Es sei noch nicht hervor-
gehoben, daß die Chaussee auch Weiler geführt werden könne
nach der Eckwarder Hörne, von wo jetzt zweimal nach Heppens
übeigefahren werde. Wenn die Chaussee dahin führe, so
werde der Verkehr sich vielleicht so steigern, daß eine Dampf-
führe errichtet werden könnte. Er habe sich im Sommer
selbst überzeugt, wie bedeutend jetzt schon der Verkehr sei.
Auch komme die erleichterte Verbindung mit Nordenhamm i»
Betracht, wohin später die Eisenbahn geführt werden solle.
Was die Anlieger am Stollhammer-Mitteldeich beträfe, so
seien viele Pächter darunter und überdies lägen dieselben
jetzt schon an der Querchaussee von Burhave nach Stollhamm.
Ein so großes Interesse, wie vorausgesetzt werde, würden
dieselben an dieser neuen Chaussee nicht haben. Von dem
Beigeordneten des Gemeindevorstehers in Eckwarden habe er
einen Brief bekommen, in welchem ihm angezeigt werde, dasz
die Gemeinde 40,000 Thlr. aufbringen werde, mehr zu leisten
aber nicht im Stande sei. Eine solche Summe sei ein großes
Opfer für eine so kleine Gemeinde. Er bäte dcßhald, einen
Staatszuschuß von 42 ô , eventuell aber doch von 350/g zu
bewilligen.

Abg. Russell: Er erlaube sich darauf aufmerksam zu
machen, daß der Staatszuschuß von einer wohlhabenden
Gegend verlangt werde. Bis dahin seien zu Chausseebauten
stets nur Staatszuschüsse bis zu 200/g des Anlagekapitals
bewilligt. Der Ausschuß gehe jetzt schon sehr weit, wenn er
das gewöhnliche Maß auf 300/g erhöhe. Er hoffe, daß die
Staatsrcgierung auch für andere Chausseen in ärmeren Ge¬
genden etwas übrig haben werde, deren Gemeinden nicht im
Stande seien zu bauen, wenn nicht ein Staatszuschuß von
Wenigstens 400/g bewilligt werde. Grade für ärmere Gegen¬
den müsse man aber solche Zuschüsse bereit halten, um ihren
Wohlstand zu heben. Hier habe man es mit einem wohl¬
habenden District zu thun, der sehr Wohl im Stande sei,
das Fehlende zuzuschießen. Wenn man über das festgestellte
Maß bewillige, so sei die Konsequenz nur die, daß man auch
anderen Chausseen einen solchergestalt erhöhten Zuschuß be¬
willigen müsse.

Reg.-Kommissär Steche: Er wolle nur gegen den Herrn
Vorredner bemerken, daß die hier fragliche Chaussee bereits
im Chausseebauplane von 1854 als eine zunächst auf Staats¬
kosten herzustellende vorgesehen sei. Wegen der Kosten, welche
die Chausseeanlagep in der Marsch erfordern, sei man bis
jetzt noch nicht so weit mit dem Ausbau des Chaussee-Netzes
gekommen und inzwischen hätten sich die Verhältnisse geändert-
Die Eisenbahnen seien gebaut und der Staat wäre in eine
üble Finanzlage gcrathcn. Er wolle nur hervorgehoben
haben, daß die Chaussee zu denjenigen gehöre, deren Anlage

auf Staatskosten bestimmt in Aussicht gestellt gewesen sei.
Der Abg. Lübben  habe bereits hervorgehoben, daß die Ge¬
meinde Eckwarden nur klein und nicht sehr bevölkert sei, daß
auch die Anlieger vom Stollhammer-Mitteldeich bereits zu
anderen Chausseen beitragen müßten. Wann der Abg. Russell
hervorhebe, daß die Gegend eine wohlhabende sei, so sei das
nicht in dem Grade zutreffend.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Mit dem Abg.
Russell  sei er einverstanden, daß der Landlag nicht weiter
gehen könne. Der Ausschuß habe bereits das Möglichste ge-
than.

Der letzte Ausschußantrag(30 0ch) wird angenommen
und der Regierungsantrag(35 o/g) abgelehnt.

II. Mündlicher Bericht des Petitionsaus-
schnsses über die Petition der Einwohner des
Stadtgebiets Delmenhorst , betr . Trennung des
Stadtgebiets von der Stadt Delmenhorst:

Der Ausschuß beantragte den Uebergang zur Tages¬
ordnung.

Abg. ProMMg als Berichterstatter: Die Petenten, 122
Bewohner des Stadtgebiets Delmenhorst, führten ans, daß
die Bauerschaften Deichhorst und Dwoberg früher eine selbst¬
ständige Landgemeinde gebildet hätten, die aber durch die
Gemeindeordnung von 1855 Art. 9 Z. 1 mit der Stadt
Delmenhorst vereinigt wäre. Gemäß Art. 122 der Gcmeinde-
ordnung sei durch Statut vom 22. September 1858 die
Trennung der Gesammtgemeindc in Stadt und Stadtgebiet
festgestellt, von denen jedes für seine besonderen Angelegen¬
heiten eine besondere Vertretung bekommen habe, während eine ge¬
meinsame Vertretung die gemeinschaftlichen Angelegenheiten be¬
sorgte. 1868 aber sei die bisherige Scheidung in Stadt und
Stadtgebiet wieder aufgehoben und beide Theile zu einer
Gesammtgemeinde vereinigt mit einer Vertretung von 15
Gemeindcraths-Mitgliedern, von denen9 auf die Stadt und
6 auf das Stadtgebiet kämen. Die Gründe, die zur
Aufstellung dieses Statuts geführt hätten, seien aus der
Petition nicht klar ersichtlich. Trotz des Protestes von 93
Einwohnern des Stadtgebiets sei dieses Statut dem StaatS-
ministerium zur Genehmigung vorgelegt. Auf die Beschwerde
der Einwohner des Stadtgebiets sei zur Resolution crtheilt,
daß auch dem Staatsministerium die Aufhebung der bisheri¬
gen Scheidung zwischen Stadt und Stadtgebiet zweckmäßig
erschiene, daß aber die Vertretung nicht, wie im Entwürfe
bestimmt, sondern nach Vorschrift des Art. 44 der Gemeinde¬
ordnung gewählt werden und daß allerdings durch das Statut
den Bewohnern des Stadtgebiets ein Schutz gegen Ueber-
bürdung mit Ausgaben für rein städtische Zwecke gegeben
werden müsse. Im Sinne dieser Resolution sei sodann ein
neues Statut ausgearbeilet, welches in der Petition bruch¬
stückweise mitgetheilt werde. Da die Petenten glaubten, daß
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dasselbe die Genehmigung des Großherzoglichen Staatsmini¬
steriums erhalten werde, so wendeten sie. sich an den Landtag
mit der Bitte um Aufhebung des Art. 9 Z. 1 Z. 4 der
Gcmeindeordnung im Wege der Gesetzgebung. Sie begrün¬
deten diese Bitte mit dem Hinweise auf die Verhältnisse der
Stadt Oldenburg. Allerdings sei es billig, einer Belastung
deS Stadtgebiets für rein städtische Zwecke, z. B. Straßen¬
beleuchtung, Nachtwächter, vorzubeugen. Doch dieses sei eine
alleinige Sache der Gemeinde, in welche der Landtag sich nicht
hincinzumischcn habe. Vielleicht sei die.Trennung in Stadt
und Stadtgebiet zweckmäßiger, als die Bildung einer Ge-
sammtgemeinde, und dann stände nichts entgegen, die Trennung
auf Grund des Art. 222 der Gemeindeordnung zu bewerk¬
stelligen. Der Ausschuß glaube nicht weiter gehen zu dürfen
und die gänzliche Trennung zu befürworten. Der Hinweis
auf die Stadt Oldenburg könne zu der Annahme führen, als
ob hier ein Ausnahmezustand vorliege. Auch in Oldenburg
sei die Trennung in Stadt und Stadtgebiet durchgcführt
Die Vertretung der ersteren umfasse 18, die des letzteren6
Personen. Der Gemeinoerath würde gebildet dadurch, daß
2 städtische Vertreter anSträtcn und durch2 ländliche Ver¬
treter ersetzt würden. Die Gefahr, majorisirt zu werden, sei
also in Oldenburg weit größer als in Delmenhorst, in Olden¬
burg habe das Stadtgebiet 1400, in Delmenhorst 1000 Ein¬
wohner. Wenn in Oldenburg die Trennung zwischen Stadt
und Stadtgebiet durchgeführt sei, so wäre dies eine Ange¬
legenheit, die aus der Korporation selbst hervorgegangen sei
und aus welcher die Petenten keine Gründe für die Schaffung
derselben Verhältnisse in Delmenhorst nehmen könnten. Nach
Ansicht des Ausschusses sei zu einer Aenderung der Gcmeinde-
orvnung kein Grund gegeben. Dies würde nur das Signal
zu einem allgemeinen Stnrmlanfen gegen dieselbe auch seitens
der anderen Gemeinden des Herzogthums führen. So habe
der Ausschuß sich gezwungen gesehen, den Uebergang zur
Tagesordnung zu empfehlen.

Der Ausschnßantrag wird angenommen.
III . Mündlicher Bericht über die Petition

von Eingesessenen der Ba uerschaften Vielstedt,
Norden Holz  re ., betr . Weideberechtigung im Has-
brnch.

Der Ausschuß beantragt den Uebergang zur Tages¬
ordnung.

Abg. Biinnemeyer als Berichterstatter: Die Einge¬
sessenen der Bauerschaften Vielstedt, Nordenholz re., welche zur
Weide im HaSbruch berechtigt seien, höben hervor, einmal,
daß die Forstverwaltung auf den ihren Bauerschaften nahe
bclegencn Gründen Fuhrenanpslanzungenanlegtc und da¬
durch ihre Weide beeinträchtigte, und dagegen andere An¬
pflanzungen, die zur Weide bereits überlassen werden könnten,
nicht öffnete, obgleich die jungen Eichen5—6 Fuß hoch und
5—6 Zoll dick seien, so daß das Weidevieh keinen Schaden

mehr anrichten könne: Ferner werde hervorgehoben, daß die
Anpflanzungen mit Unterholz, Erlen und Dornen versehen
würden, so daß das Vieh nicht hineinkommen könne. Auch
würden die Wege mit Dornen abgesperrt. Die Petenten
hätten bereits 1861 und 1862 eine Vorstellung bei der da¬
maligen Cammer eingereicht, seien aber abschläglich beschicken
worden. Jetzt ersuchten sie den Landtag um Adhülse. Die
ganze Sache aber sei auf dem Verwaltungswege noch nicht
an die letzte Instanz gebracht und lediglich aus diesem for¬
mellen Grunde empfehle der Ausschuß den Uebergang zur
Tagesordnung.

Abg. Müller : Er glaube auch, daß aus dem vom Aus¬
schüsse angeführten Grunde für den Landtag nicht viel zu
machen sei, wenn er auch überzeugt wäre, daß die Petition
viele gerechte Beschwerden enthalte. Es sei nur merkwürdig,
daß die Staatsregierung gar nicht Veranlassung fände, von
ihrem in dem Weideadlösungsgesetz gegebenen Recht Gebrauch
zu machen. Deßhalb erlaube er sich folgenden Antrag zu stellen:

der Landtag beschließe, die Staatsregierung zu ersuchen,
die Ansprüche der Berechtigten baldigst ablösen zu
wollen und zwar, wo nur irgend thunlich, durch Land¬
entschädigung, im klebrigen aber über die Petition zur
Tagesordnung überzugehen.

Abg. Ahlhorn : Die Petenten möchten theilweise Wohl
Recht haben. Da sie aber noch nicht die letzte Instanz ver¬
folgt hätten, so habe der Ausschuß aus dieser formellen Rück¬
sicht den Uebergang zur Tagesordnung beantragt. Es sei
bekannt, daß die Forstverwaltung nicht mit Land ablösen
wolle, aber dieses hätten die kleinen Leute grade nöthig, um
eine genügende Weide zu bekommen. Die Forstverwaltung
pflanze immer mehr Buchen und Fuhren an, unter denen
kein Gras wachse oder friedigten zu sehr ein und zwängen
die Leute dadurch, ihre geringe Weide aufzugeben. Allerdings
thue die Weide dem Forste großen Schaden, aber grade dcß-
halb solle man im Hasbruch wie in Neuenburg mit Ablösung
dieser Wcidebcrechtigung mehr Vorgehen.

Der Antrag des Abg. Müller  wird einstimmig ange¬
nommen.

IV. Mündlicher Bericht über die Petition
mehrerer Eingesessenen zu Großenmeer , betr.
Anlegung eines Canals von der Hunte bis zur
Mündung der Weser.

Der Ausschuß beantragt den Uebergang zur Tages¬
ordnung.

Abg. Bünnemeyer als Berichterstatter: Der Gegen¬
stand der Petition sei die Anlegung eines Canals von der
Hunte bis zur Mündung der Weser. Durch denselben solle
eine bessere Abwässerung der Ländereien erzielt, das Süß-
wasscr nach dem nördlichen Butjadingen geführt, die Urbar¬
machung größerer Strecken im Hochmoore erreicht, und ein
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Schifffahrtsweg für die bestehenden und noch entstehenden
Colonien geschaffen werden . Derselbe Gegenstand sei bereits
im XV . Landtage zur Sprache gekommen und habe man
damals Mittel zur Anstellung von technischen Untersuchungen
bewilligt , die aber ein günstiges Resultat nicht geliefert hätten.

Eine Zuwässerung nach dem nördlichen Butjadingen sei nicht
möglich , da die vier Marschvogteicn 5 bis 6 Fuß niedriger
lägen . Die Einwässerung der Colonien sei fraglich und der
Kostenpunkt erheblich . Von den Petenten sei derselbe zu 1 Million
Thalcr veranschlagt . Der Ausschuß habe geglaubt , daß dieselben

Zustände auch noch jetzt vorhanden seien und er deßhalb nicht

ein Werk empfehlen dürfe , dessen enorme Kosten zu dem zu
erzielenden Nutzest in keinem Verhältnisse ständen.

Der Ausschußantrag wird angenommen.

V . Mündlicher Bericht über die Petition der

Vorsteher der Privatschule zu Westerstede , betr.
Anstellung eines 2 . Lehrers an der Privat schule.

Der Ausschuß beantragt:

Zu 1 . (Anstellung eines 2 . Lehrers ) :

folgenden Entwurf eines Gesetzes , betr . Zusatz zu
Art . 33 Z. 2 , Art . 42 und Art . 45 des Gesetzes vom
3 . April l855 , betr . die Einrichtung des Unterrichts-
und Erziehungswesens im Herzogthum Oldenburg,

anzunehmen und die Staatsregierung um deren Zu¬
stimmung zu ersuchen:

Einziger Artikel.

Denjenigen Schulamtskandidaten , welche , ohne Ge¬
halt beurlaubt , bei einer inländischen Privatschule
angestellt sind , kann die Zeit eines solchen Dienstes

bezüglich der definitiven Anstellung der Alterszu¬
lagen und der Versetzung in den Ruhestand ange¬
rechnet werden . Auch kann dem Schulanitskandi-

baten während eines solchen Dienstes die definitive

Anstellung crrheilt werden.

Zu 2 . ( Befreiung der Schüler der Privatschule von dem
nach Art . 57 des Schulgesetzes zu zahlenden Schulgelde ) :

Uebergang zur Tagesordnung.

Abg . Bünnemeyer als Berichterstatter : Die Petition
betreffe zwei Gegenstände . Die Petenten stellten vor:  Seit
20 Jahren existire in Westerstede eine Privatschule , welche

zur Zeit von 36 Schülern besucht werde und an welcher zwei
Lehrer , ein akademisch und ein seminaristisch gebildeter , unterrich¬
teten . Es hielte nun sehr schwer , einen seminaristisch gebildeten

Lehrer zu bekommen , weil demselben die Zeit , während welcher
er an der Schule fungire , nicht angerechnet werde . Bei dieser

Bedrängniß habe man sich früher an das Oberschulkollegium

gewandt und die Zusicherung erhalten , daß dem Lehrer die
betr . Zeit seines Bleibens bei der Schule angerechnet , der¬

selbe also den übrigen Lehrern gleichgestellt werden solle . Der
Lehrer , dem diese Zusicherung gegeben sei, habe nun gekündigt.

Die Privatschule sei daher gcnölhigt gewesen einen anderen
Lehrer zu suchen , welchen sie auch gefunden habe . Derselbe

habe beim Oberschulkollegium um Urlaub nachgesucht und

dabei den Wunsch ausgesprochen , daß auch ihm die obige
Versicherung gegeben werde . Aber das Obcrschulkollegium

habe jetzt Anstand genommen , weil das Gesetz von 1855 auf
die Privatschule , als einer nicht öffentlichen Anstalt , nicht an¬
wendbar sei. Die Privatschule habe sich wieder ans Ober-

schulkollegium gewandt , aber einen abschlägigen Bescheid
erhalten , ebenso vom Staatsministerium . Die Petenten

glaubten indeß , daß der Lehrer jetzt eine andere Stellung er¬
halten habe , da das Bcdürfniß nach höherem Unterricht so

dringend sei , daß es durch die Volksschulanstalten nicht be¬

friedigt werden könne . Die Petenten beantragten daher
eine Aenderung des Schulgesetzes dahin , daß den Lehrern die

Zeit ihrer Anstellung bei der Privatschule auf ihre Dienstzeit

angerechnet werde . Der Ausschuß habe dem Ersuchen Folge

geben zu können geglaubt und einen Zusatz zum Schulgesetze
vorgeschlagen , den er übrigens jetzt in verbesserter Fassung
folgendermaßen sormulirt habe:

Einziger Artikel.
Schulamtskandidaten , bezw . Volksschullehrer , welche

mit Genehmigung des Oberschulkollegiums eine Lehrer¬
stelle an einer inländischen Privatschule verwalten , ist

im Falle ihrer demnächstigen Anstellung im öffentlichen

Dienst bezw . ihres Rücktritts in letzteren die in jener
Stellung verbrachte Zeit als Dienstzeit anznrechnen,
und zwar mit voller Wirkung sowohl hinsichtlich des

Anspruchs aus definitive Anstellung und Verleihung
von Alterszulagen als bei der Ermittelung des Ruhe¬
gehalts im Falle der Pensionirung.

Ferner glaubten die Vorsteher der Privatschule , daß auf

Grund Art . 58 des Schulgesetzes diejenigen Schüler , welche
die Privatschule besuchten , kein Schulgeld an die Schulacht

zu zahlen brauchten . Der Art . 58 H. 1 des Schulgesetzes sage:

Das gesetzliche Schulgeld muß für alle schulpflichtige
Kinder bezahlt werden , auch wenn sie die Schule nicht
besuchen , mit Ausnahme Derer , welche entweder

1) eine höhere Schule , welche Staats - oder Gemcindc-
anstalt ist , oder eine andere Schule derselben Schulacht
besuchen,

Die Petenten glaubten , daß diese Bestimmung analog
auf die Privatschulen angewandt werden könne . Der Aus¬
schuß sei aber gcgentheiligcr Ansicht und könne auch zu einer

Abänderung des Gesetzes keine Veranlassung finden , weil die
Volksschullehrer an diesem Schulgelde participirten . Deßhalb

habe er uä 2 . Uebergang zur Tagesordnung vorgeschlagen.

Rcg .-Kommissär Römer : Auf den zweiten Antrag des
Ausschusses brauche er nicht weiter cinzugehen , da die Sache

klar und einfach sei. Was den ersten Theil , den Gesetzentwurf,



anlange, so sei die Staatsregierung mit dem Ausschüsse voll¬
kommen einverstanden, daß die Privatschnlen, wie sie an
mehreren Orten des Hcrzogthnms beständen, von wesentlicher
Bedeutung für die Hebung des Schulwesens seien und daß es
deßhalb billig und gerechtfertigt sei, solchen Schulen den Er¬
werb von tüchtigen Lehrkräften dadurch zu erleichtern, daß
man Volksschullehrern die Zeit ihrer Beschäftigung an solchen
Schulen als Dienstzeit anrechne. Einige Bedenken, welche die
Staatsregierung gegen die erste Fassung des Entwurfs habe
äußern müssen, seien durch die neue Redaction beseitigt und
wäre die StaatSregicrung deßhalb nicht abgeneigt, falls der
Landtag den Gesetzentwurf aunehmeu sollte, demselben auch
ihrerseits ihre Zustimmung zu geben. Um irrigen Erwartungen
vorzubeugen, habe er indessen zu bemerken, daß die Staats-
regicrung von der ihr im Entwürfe ertheilten Befugniß zur
Zeit nur einen beschränkten Gebrauch machen könne, indem sie,
wenn sie auch Werth auf die Privatschulen legte, so doch in
erster Linie für die Volksschulen sorgen müsse und den Ueber-
gang von Volksschullehrern zu den Privatschnlen nicht be¬
fördern könne, so lange sie für die ihr zunächst anvertrauten
Volksschulen nicht über genügende Kräfte disponire. Das
sei aber jetzt nicht der Fall und nach den Berichten des Ober¬
schulcollegiums werde der Mangel noch für die nächsten Jahre
dauern. Erst wenn dieser gehoben sei, könne die Staats¬
regierung auch zu Gunsten der Privatschulen Vorgehen. Bis
dahin vermöge sie wenig oder gar nichts zu thun.

Die Ausschußanträge werden angenommen.
VI. Mündlicher Bericht des Finanzaus¬

schusses über diePetition des Gem ein dera ths der
Gemeinde Dötlingen um Vergütung aus der
Staatskasse für Einquariier ungen.

Der Ausschuß beantragt, die Petition der Staatsregierung
zur etwaigen Berücksichtigung zu übergeben.

Abg. Russell als Berichterstatter: Der Landtag habe
den Gegenstand der Petition bereits früher bei gleichen
Petitionen aus Hatten und Delmenhorst erörtert und damals
beschlossen, diese der Staatsregiernng zur etwaigen Berücksichti¬
gung zu übergeben. Da hier dasselbe vorläge, so habe der
Ausschuß in gleicher Weise den Antrag gestellt, die Petition
der Slaatsregierung zur etwaigen Berücksichtigung zu über¬
geben.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
VII. Zweite Lesung desGesetzentwurfs , betr.

die Tilgung der wegen der Führung von Vor¬
mundschaften und Curatelen bewirkten Jn-
grossate.

Zur zweiten Lesung sind keine Abändcrungsanlräge gestellt
und wird der Entwurf nach den Beschlüssen der ersten Lesung
angenommen.

VIII. Zweite Lesung deS Gesetzentwurfs für
dasHerzogthumOldenburg und dasFürstcnthum
Lüb'eck, betr. das Alter der Volljährigkeit.

Berichte. XVI. Landtag.

Der Entwurf wird ebenfalls nach den Beschlüssen der
ersten Lesung angenommen.

IX. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs für
das Fürstenthum Lübeck, betr. Abänderung der
Verordnung vom 29 . October 1867.

Der Abg. Scho mann  beantragt Namens des Gesetz-
gebungsausfchusses:

Der Landtag wolle, nachdem die Jncorporation Ahrens-
böcks in das Fürstenthum Lübeck zum Beschlüsse er»
hoben, beschließen, daß der Eingang des einzigen
Artikels des Entwurfs folgende Fassung erhalte:

„die Artikel5 der beiden für das Fürstenthum
Lübeck bezw. die neuen Gebietstheile erlassenen
Verordnungen vom 29. October 1867 wegen Ein¬
führung des Preußischen Münzfußes haben künftig
so zu lauten:"

Der Abg. Hüll mann  beantragt:
Der Z. 32 erhalte folgenden Zusatz:

„Die Schuldner, welche in Speciesthalern oder
Thalern Dänischer Reichsmünze Zahlung zu leisten
haben, sind indessen befugt, statt dessen in Münzen
des Drcißigthaler-Fußes gemäß derWcrthbestimmung
des Z. 1, mit einem Aufgelde von Procent
Zahlung zu leisten."

Hullmann.
Propping . Huchting . Rüdebusch.

Selkmann . Ahlhorn.
M otive.

Der Antrag ist motivirt durch die Absicht, die vielen
Schuldner, welche im Fürstenthum, namentlich in den neu
einverleibten Landestheilen, in Species zu zahlen haben,
gegen die Gefahr eines wucherischen Agio zu schützen.
Diese Gefahr ist nämlich dadurch begründet, daß die Species
immermehr aus dem Verkehr verschwinden und somit häufig
nur mit großen Schwierigkeiten in natura herbeizuschaffen
sind. NachZ. 1 des Entwurfs ist ein Speciesthalcr oder
zwei Dänische Thaler gleich1 Thlr. 15 gs. ; an Silber¬
gehalt  ist aber der Speciesthalcr Procent mehr Werth,
indem 91/4  Speciesthalcr oder 14 Thaler des Dreißigthaler-
Fußes auf eine feine Mark gehen. Im Verkehr werden
zwar, wenn es sich um kleine Summen handelt, die Species
manchmal für 1^ Thlr. ausgegeben, bei größeren Sum¬
men aber meistens ein Agio berechnet, daß zwischen 1/2  bis
stoch zu wechseln Pflegt, auch Wohl schon über Ist/g betragen
hat. Im letzten Kieler Umschlag wurde gar kein Agio
berechnet; nach dem Hamburger Kourse vom 16. d. Mts.
belief sich das Agio auf 1/2o/y. Wenn man den Gläubiger
genügen will, statt der Species, auf welche er ein Recht
hat, Zahlung in einer anderen Münzsorte anzunehmen, so
muß man ihm wenigstens das Anrecht auf den vollen Silber¬
werth sichern. Uebrigens ist aber die zwangsweise Umwand-
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lung dadurch gerechtfertigt, daß die Zahlung in Species-
stücken re. ausgelobt wurde zu einer Zeit, als dieselben die
gängige Landesmünze waren, während jetzt diese Münze nicht
blos aufgehört hat Landesmünze zu sein, sondern auch aus
dem Verkehr immer mehr verschwindet.

Abg. Lenjz: Er sei im Ganzen mit beiden zur zweiten
Lesung des Gesetzentwurfs gestellten Anträgen einverstanden.
Zu den Anträgen des Ausschusses habe er nichts Näheres zu
bemerken; in Beziehung auf den Antrag des Abg. Hullman  n
habe er einiges in den Motiven angeführte zu berichtigen.
Es sei gesagt, daß die Spccies manchmal im kleinen Verkehr
für I ^ Thlr. ausgegeben würden. Nicht„manchmal," son¬
dern immer sei dies der Fall. Ferner sei bemerkt, daß im
letzten Kieler Umschläge gar kein Agio berechnet worden sei.
Allerdings sei damals ein Agio berechnet und zwar bis zu
lOch. Nur zum Schluffe des Kieler Umschlages seien mehr
Species, als das Bedürfniß verlangte, vorhanden gewesen,
und habe sich die Sache damals so gestellt, daß Species ohne
Agio zu haben gewesen seien. Was den Antrag selbst anlange,
so könne er ihn empfehlen. Nur in Betreff der Fassung seien
einige Bedenken entstanden, ob nämlich im letzten Satze das
Aufgeld von 2ffoO/o von den Species oder den preußischen
Thalern zu verstehen sei. Um diese Zweifel zu beseitigen,
schlage er in Betreff der Fassung eine kleine Aenderung vor:

Die Schuldner, welche in Speciesthalern oder Thalern
Dänischer Reichsmünze Zahlung zu leisten haben, sind
indessen befugt, statt dessen in Münzen des Dreißig-
thaler-Fußes, gemäß der Werthbestimmung des 1,
Zahlung zu leisten, jedoch mit einem Aufgelds von
9/l<)0/o der zur Zahlung gelangenden Münze.

Der Antragsteller Hullmann  ist mit dieser Fassung
einverstanden. Der Antrag ist genügend unterstützt.

Reg.-Kommissär Rtthstmt: Gegen den Zusatzantrag des
Abg. Hullmann  zu dem Gesetzentwürfe habe die Staats¬
regierung nichts zu erinnern. In Bezug auf die soeben ab-
geänderte Fassung sei er zu einer Erklärung nicht instruirt,
bezweifele aber nicht, daß dieselbe von der Staatsregierung
werde acceptirt werden, da sie präciscr sei.

Der Antrag deS Abg. Hullmann  mit der Aenderung
des Abg. Lentz, sowie der Antrag des Abg. Schomann
werden angenommen, und daraus mit diesen Aenderungen der
ganze Gesetzentwurf, wie in erster Lesung beschlossen.

X. Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , bctr.
Abänderung der Geschäftsordnung des Landtags
vom 22 . April 1853.

Der Abg. Schomann  hat zur zweiten Lesung folgenden
Antrag gestellt:

Der Landtag wolle den vierten Absatz des §. 97
(ß. 88 der Geschäftsordnung vom 22. April 1853)
in folgender Fassung annehmen:

,An die Beantwortung der Interpellation oder
deren Ablehnung darf sich eine sofortige Besprechung
des Gegenstandes derselben anschließen, wenn minde¬
stens fünf Abgeordnete darauf antragen. Die
Stellung eines Antrags bei dieser Besprechung ist
unzulässig. Es bleibt aber jedem Abgeordneten
überlassen, den Gegenstand in Form eines Antrags
weiter zu verfolgen."

Der Antrag ist unterstützt.
Abg. Schomann: In unsere neue Geschäftsordnung

seien die Bestimmungen über Interpellationen ganz unver¬
ändert auS der alten herübergenommen. Hiernach sei jede
Interpellation mit der Antwort oder Ablehnung der Antwort
erledigt. Oft sei es aber sehr wünschenswerth, daß eine
Gelegenheit gegeben werde, den Gegenstand der Interpellation
noch weiter zu besprechen, besonders wenn durch die Antwort
neue Thatsachen vorgrbracht seien. Es würde nicht im Interesse
der Sache liegen, eine Besprechung ausznschließen. Die
Geschäftsordnung des norddeutschen Reichstages habe deßhald
im Art. 32 die Bestimmung getroffen, daß an die Beant¬
wortung der Interpellation oder deren Ablehnung sich eine
sofortige Besprechung des Gegenstandes derselben anschließen
dürfe, wenn wenigstens 50 Mitglieder darauf antragen. Die
Stellung eines Antrages sei unzulässig, es bleibe aber jedem
Abgeordneten überlassen, den Gegenstand in Form eines An¬
trages weiter zu verfolgen. 50 Mitglieder besäße unser Land¬
tag nicht. Statt dessen habe er 5 Mitglieder gesetzt. Eine
praktische Erfahrung habe er neulich gemacht. Er hätte dem
Herrn Minister antworten und sogar berichtigend antworten
können, aber dieselbe sei ihm benommen gewesen. Deßhald
bitte er seinen Antrag anzunehmen.

Der Antrag wird angenommen, desgleichen der Entwurf
der Geschäftsordnung nach dem Beschlüsse der ersten Lesung.

XI. Antrag des Abg. Nüdebusch, bctr. V 0 rlage
eines Gesetzentwurfs wegen Schutzes der nütz¬
lichen  Vöge .l.

Ter Antrag lautet:
Der Landtag beschließe, die Großherzogliche Staats¬
regierung werde dringend ersucht, dem nächsten außer¬
ordentlichen oder ordentlichen Landtage einen Gesetz¬
entwurf, den Schutz der nützlichen Vögel betreffend,
vorlegen zu wollen.
Rüdcb usch. Cammann . Schwegmann,

von Hammel . Russell . Ahlhorn.
Motive.

Dem aufmerksamen Beobachter stellt sich die Thatsache
dar, daß auch hier im Lande sich die Forsten mit recht
alten Beständen erheblich verringern, die Bäume, Büsche,
Erdwälle, Knicke und Hecken in unmittelbarer Nähe und
Umgebung der Aecker, Wiesen, Weiden und Gärten ver-
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schwinden, die Holzzäune in den Dörfern werden weniger,
die Gebäude sowohl in Städten als auf dem Lande werden
vielfach in anderer Construction errichtet, wilde Grundstücke
werden zu Acckern und Wiesen eultivirt. Hierdurch werden
mehr oder weniger den Vögeln die Brutstellen genommen,
den Raubthieren wird das Zerstören der Nester und der
jungen Brut und die Jagd auf die Vögel selbst erleichtert.

Auch der Mensch, namentlich die Jugend, wirkt oft
durch unüberlegte Handlungen uachthcilig auf die Vermeh¬
rung der Vögel ein.

Die Verminderung der nützlichen Vögel hat eine Ver¬
mehrung schädlicher Insekten und Ungeziefer im Gefolge,
Forst, Acker und Wiesen leiden darunter in eclatanter Weise.
Volksvertretungen und landwirthschaftliche Vereine haben
diese Wahrnehmungen zum Gegenstände ihrer Verhandlun¬
gen gemacht und Abhülfc durch gesetzliche Bestimmungen
für nöthig erachtet, auch hier im Lande dürste ein Gesetz
zum Schutz der nützlichen Vögel gewiß sehr am Platze sein.

Abg. Kmhit t Er wolle nur hervorheben, daß auch für
das Fürstenthum Lübeck der Erlaß eines solchen Gesetzes sehr
wünschenswerth sei. Der Provinzialrath habe einen dahin
zielenden Antrag bereits angenommen. Ein Beispiel, wie
nützlich der Schutz der Vögel wirken könne, habe man im
Fürstenthumc bereits gehabt. Bei der Verpachtung deS
Hemmelsdorfer Sees sei es untersagt, eine in diesem See
liegende Insel während der Brutzeit der Möven zu betreten.
In Folge dessen hätten sich diese Thicre sehr vermehrt und
der Landwirthschast bedeutenden Vortheil gebracht.

Abg. Massing : Denselben Wunsch möchte er für das
Fürstenthum Birkenfeld stellen. Schon seil mehreren Jahren
habe der landwirthschaftlicheVerein um den Erlaß eines sol¬
chen Gesetzes petitionirt. Die Sache mache keine Schwierig¬
keiten. Das Bedürfniß sei überall dasselbe und könne das
Gesetz den verschiedenen Verhältnissen leicht angepaszt werden.
Er schlage deszhalb vor, in dem Anträge zu sagen: »einen
Gesetzentwurf für daS Großherzogthum."

Der Antragsteller Rüdebusch  erklärt sich mit dieser
Abänderung einverstanden und wird der Antrag darauf an¬
genommen.

XII. Antrag des Abg . Eissel , betr . Vorlage
cinesGesetzentwurfs wegen Ergänzung des ß. 13
des Jagdgesetzes für das Fürstenthnm Birken¬
feld vom  29 . Mai  1853.

Der Antrag lautet:
Der Landtag wolle beschließen, Großhcrzogliche Staats-
rcgicrung zu ersuchen, dem nächsten Landtage eine
Vorlage zu machen, wonach dem H. 13 des Jagd¬
gesetzes für das Fürstenthum Birkenfeld vom 29. Mai
1853 folgende Bestimmung hinzugefügt werde:

„Es darf die Jagd unter der angegebenen Zeit
nicht ausgeübt werden:

a) vom 1. September bis zum 15. Oktober
und vom 15. December bis zum1. Februar
aus weibliches Rehwild;

5) vom l . September bis zum 1. Februar
ans Nehkälder.

Eissel.
Unterstützt von: Russell . Rüde dusch. Selk-

mann . Stukenborg . Müller . Massing.

M otive.
In den letzten Jahren hat durch die große Jagdlust

im Fürstenthum Birkenfcld das Rehwild sich erheblich ver¬
mindert und steht zu erwarten, daß, sofern nicht gewisse
jagdpolizeiliche Schutzmaßregelu gegen das Erlegen dieses,
weder der Land- noch Forstwirthschaft schädlichen, Wildes
erlassen werden, dasselbe schon in nächster Zeit aus den
Jagdrevieren verschwinden wird. Die beantragten Zusatz¬
bestimmungen zu dem bestehenden Jagdgesetze sind überein¬
stimmend mit den betreffenden Vorschriften im Artikel 19
des dem Landtage vorliegenden Gesetzentwurfs für das
Herzogthum Oldenburg über Ausübung der Jagd und sind
durch die erweiterte Schonungszeit geeignet, der Ausrottung
dieser Wildgattung entgegenzutreten.

Abg. Masstng t Der Antrag wolle die Bestimmungen
des kürzlich angenommenen Jagdgesetzes für das Hcrzogthum
analog auf Birkenfeld anwenden. Es sei dies unbedingt
nothwendig, wenn man in Birkenfeld noch von einem Reh¬
stande sprechen wolle. Früher seien die Forsten sehr belebt
von demselben gewesen. Während daS Roth- und Schwarz¬
wild eine Landplage sei, thue das Rehwild der Landwirthschast
keinen Schaden und werfe außerdem einen schönen Ertrag ab.
In den Staatsforsten würden die Rehe geschont, indem im
ganzen Jahre keine Geis geschossen werden dürfe, aber sobald
diese Thierchen die Grenze überschritten, würden sie selbst von
den Förstern ohne Gnade niedergeschossen. Er bäte deßhalb
dringend, den Antrag anznnehmen.

Der Antrag wird angenommen.
Schluß der Sitzung 12 Uhr. Nächste Sitzung morgen

10 Uhr.
Tagesordnung:

1) Erste Lesung des Entwurfs des Finanzgesetzes für
1870/72.

2) Zweite Lesung des Jagdgesetzes für daS Herzogthum
Oldenburg.

3) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die
Petition des Bauerschastsausschusses zu Bösel und
Osterloh, betr. die Herstellung eines Gemeinde-Weges
aus Staatskosten.

4) Desgl. über die Petition des Gemeiuderaths zu Ede¬
wecht, betr. Chausseeanlage von Edewecht durch Jedde¬
loh rc. nach Oldenburg.
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5) Bericht des Finanzausschusses, betreffend
1) die Erhöhung einiger Ausgabepositionen in den

Voranschlägen des Herzogthums Oldenburg und
der Fürstcnthümer Lübeck und Birkenfeld, und

2) die im Z. 24 des Einnahmevoranschlags des
Herzogthums Oldenburg aufgeführte Eikommen¬
steuer.

6) Dcsgl., betreffend die Nachiveisungen über die StaatS-
gutscapitalienkassen für 1867/69 und die Voranschläge
überEinnahmen und Ausgaben dieser Cassen für 1870/72.

7) Wahl des ständigen Landtagsausschufscs.
8) Wahl eines Ersatzrichters zum Staatsgerichtshofe.

Der Berichterstatter.
Bircholtz.
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M

die Verhandlungen
des

XVI. Landtags des Großherzogthums Oldenburg.

Sechsimdztvanzigste Sitzung.
Oldenburg , den 23 . März 18 7 0 . Vormittags 10 Uhr.

Tagesordnung: 1) Erste Lesung des Entwurfs des Finanzgesetzes für 1870/72.
2) Zweite Lesung des Jagdgesetzes für das Herzogthum Oldenburg.
3) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses über die Petition des Bauerschaftsausschusseszu Bösel und

Osterloh, betr. die Herstellung eines Gemcindewcges auf Staatskosten.
4) Desgl. über die Petition des Gemeinderaths zu Edewecht, betr. Chausseeanlage von Edewecht durch

Jeddeloh re. nach Oldenburg.
5) Bericht des Finanzausschusses, betr.

1) die Erhöhung einiger Ausgabepositionen in den Voranschlägen des Herzogthums Oldenburg
und der Fürstenthümer Lübeck und Birkenfeld, und

2) die im Z. 24 des Einnahmevoranschlags des Herzogthums Oldenburg aufgeführte Einkom¬
mensteuer.

6) Desgl., betr. die Nachweisungen über die Staatsgutscapitalienkassen für 1867/69 und die Voranschläge
über Einnahmen und Ausgaben dieser Kassen für 1870/72.

7) Wahl des ständigen Landtagsausschusses.
8) Wahl eines Ersatzrichters zum Staatsgerichtshofe.

Vorsitzender: Präsident Hüll mann.

Am Ministertisch die RegierungskommissäreHeu mann,
Selkmann , .R öincr.

Der Schriftführer Propping  verlas das Protokoll der
letzten Sitzung.

Dasselbe wurde genehmigt.
Eingänge lagen nicht vor.
Die Frist zur Einbringung von Anträgen zur zweiten

Lesung des Gesetzentwurfs, betr. einen Zusatz zum Schulgesetz,
wurde bis zum Schluß der heutigen Sitzung gestellt.

Tagesordnung:
I. Erste Lesung des Entwurfs des Finanz¬

gesetzes für  1870/72.
Der Ausschuß beantragte:

Der Landtag wolle dem Entwürfe des Finanzgesetzes
für 1870/72 nebst Anlagen und des desfälligen Schrei¬

bens an die Grotzherzogliche Staatsregierung seine
Zustimmung ertheilen.

Diesem Anträge wurde von Seiten des Landtages ent¬
sprochen.

II. Zweite Lesung des Jagdgesetzes für das
Herzogthum Oldenburg.

Präsident Hullmann : Der Reg.-Kommissär hätte so¬
eben einen Antrag zur zweiten Lesung nach Ablauf der für
Einbringung solcher Anträge festgesetzten Frist gestellt. Der
Antrag ginge indessen nur auf eine redaktionelle Aenderung.
Wenn weder von Seiten der Rcgierungskommissärenoch von
Seiten des Landtages Widerspruch erhoben würde, erschiene
es ihm unbedenklich, den Antrag noch entgegenzunehmen und
demnächst mit zur Bcrathung zu verstellen.

Widerspruch wurde nicht erhoben.



318

Zum Art. 3 der Zusammenstellung lagen folgende An¬
träge vor:

Ein Theil des Ausschusses(Rüd ebu sch, Russell ) bean¬
tragte:

Nr . 1.
Den Artikel3 Z. 1 so zu fassen:

Z. 1. JederEigenthümer kann die Ausübung der
Jagd auf seinen Grundstücken mittelst einer amtlich zu
beglaubigenden Erlaubnis anderen Personen gestatten.

Die Beglaubigung kann in der Weise vorge-
nommen werden, daß die Unterschrift des Grund-
eigentbümers von dem Gemeindevorsteher und die
Unterzeichnungdes Gemeindevorstehers amtlich be¬
glaubigt wird.

Ein anderer Theil des Ausschusses (von Hammel,
Ramien)  beantragte:

Nr. 2.
Dem Art. 3 8- 1 folgende Fassung zu geben:

ß. I . Jeder Eigenthümer kann die Ausübung
der Jagd auf seinen Grundstücken mittelst einer
amtlich zu beglaubigenden Erlaubnis andern Per¬
sonen gestatten.

Die Beglaubigung kann in der Weise borge-
nommen werden, daß die Unterschrift des Grund-
cigenthümers von dem Gemeindevorsteher oder dem
Bauervogte oder dem Gemeindediener(Feldhüter)
und die Unterzeichnungdes Gemeindevorstehersbe¬
ziehentlich Bauervogts oder Gemeindedieners amt¬
lich beglaubigt wird.

Reg.-Kommissär SelklNlMN: Die Staatsregierung könnte
nur den Ausschußantrag1 zur Annahme empfehlen. Sie
glaubte, daß cs zu weit gehen würde, die bloße Beglaubigung
des Gemeindevorstehers für ausreichend zu erachten. Hierbei
hätte die Staatsregierung nicht allein den Zweck im Auge,
welcher bei der ersten Lesung hervorgehoben wäre, dasz der
Kasse die Gebühren nicht entzogen würden) sie hielte vielmehr
wesentlich aus einem anderen Grunde die Beglaubigung des
Amtes für nöthig. Nur so ließe sich nämlich die nothwen-
dige Aufsicht und Ordnung in der Handhabung des Gesetzes
durchsetzen. Damit nicht die Polizeibeamtcn, um die erforder¬
liche Aufsicht zu sichren, die Jagdberechtigten ohne Noth mit
Anfragen belästigen müßten, erschiene es wünschenswert!),
ein Verzeichniß aller Derjenigen, welche im Besitze eines ihnen
ertheilien Erlaubnißscheines jagen dürften, beim Amte zu führen.
Im Interesse deS Publikums würde so die Kontrolle erleich¬
tert, während es sehr zweifelhaft erscheinen müßte, ob die Ge¬
meindevorsteher die geeigneten Personen wären, dieselbe auszuübeu,

Abg. Russell: Die vom Abgeordneten Gräpel  bei der
ersten Lesung angeregten Bedenken würden durch den Antrag 1
beseitigt, welchem zu Folge nicht die Feldhüter und Bauer-
Vögte, sondern nur die Gemeindevorsteherbefugt sein würden,
die Beglaubigung vorzunehmcn. Es wäre zweckmäßiger, nicht

die Bauervögte und Feldhüter mit derartigen Geschäften zu
betrauen, weil sonst leicht Unzuträglichkeitenentstehen könnten.
Durch den Antrag 1 wäre es Jedem leicht genug gemacht,
die nothwendigen Unterschriften zu bekommen. Man würde
vollständig damit ansreichen.

Abg. Ramien : Die zweite Hälfte des Ausschusses hätte
den Antrag 2 gestellt, welcher dem in erster Lesung gestellten
Anträge entspräche. Er für seine Person ginge von dem
Grundsatz auS, daß das Gesetz es dem Publikum möglichst
erleichtern müßte, den Schein zu bekommen. Der im Antragei
vorgeschlagene Weg erscheine allzu weitläufig und unbequem.
Die Verpachtung größerer Komplexe würde besser zu erreichen
sein, wenn man es nicht so erschwerte, die Scheine zu bekom¬
men. Auch würde vielmehr gewildert werden, wenn man nicht
in dieser Hinsicht eine Erleichterung eintreten ließe. In seiner
Heimath würde das jetzt schon so gehalten, wie es der An¬
trag 2 in Aussicht nähme. Der Gemeindediener nähme den
Schein mit, ginge bei den Grundbesitzern herum, die er,
wenn sie Lust dazu hätten, deu Einen nach dem Andern in
seiner Gegenwart unterschreiben ließe, und beglaubigte dann
diese Unterschriften. Es möchte sein, daß daN nicht korrekt
wäre, es geschähe aber einmal so zur allgemeinen Zufrieden¬
heit. Das hätte auch die Veranlassung zum Antrag 2 ge¬
geben. Es müßte möglichst erleichtert werden, einen Schein
zu bekommen; die Jagd würde auch mehr geschont werden,
als wenn dies erschwert würde.

Reg-Kommissär SelkMlNM: Er wollte den Vorredner
darauf aufmerksam machen, daß durch den Art. 5 die Zusam¬
menlegung der Grundstücke zur gemeinschaftlichen Verpachtung,
so weit thunlich, erleichtert würde. Er glaubte, im Sinne
seiner eigenen Gründe thäte der Vorredner Wohl, den Antrag 2
zum Art. 3 fallen zu lassen. Das vom Vorredner Bemerkte
hätte zum Art. 5 gehört. Dort wäre bereits die möglichste
Erleichterung für Verpachtung größere Komplexe gegeben. Da¬
gegen würde es nicht zweckentsprechend sein, die Ertheilung
einzelner Scheine zu sehr zu begünstigen. Hierdurch würde
nicht eine bessere Handhabung und eine Schonung der Jagd
erreicht werden. Er könnte dem Vorredner nur anheim ge¬
ben, den Antrag fallen zu lassen.

Abg. Ramien : Die Worte des RegiernngSkommissärs
ließen ihn befürchten, daß er sich undeutlich ausgedrückt hätte.
Er wünschte, daß die Ausstellung der Scheine möglichst er¬
leichtert würde. Wenn ein Jäger von mehreren Grundbe¬
sitzern zugleich leichter einen Schein bekommen könnte, würde
die Jagd besser geschont und weniger gewilddiebt werden.

Reg.-Kommissär SelkMMM: Wenn ein gemeinschaftlicher
Schein von mehren Grundbesitzern ausgestellt werden sollte,
so stände Nichts entgegen, sich der erleichterten Form des Art. 5
zu bedienen. Für die Ausstellung eines Scheines von Seiten
eines einzelnen Grundbesitzers wäre die im Antrag 1 vorge¬
schlagene Form völlig ausreichend und vorzuzieheu.

Abg. Riidebusch: Wenn die Beglaubigungen von
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Bauervogt und Feldhüter ausgenommen werden könnten, so
würde die Folge sein, daß weniger große Verpachtungen vor-
genommen würden. Die Annahme des Antrages2 läge demnach
nicht im Interesse der Jagd. Die im Anträge l vorgeschla-
genc Bestimmung machte es leicht genug, einen Schein zu be¬
kommen; er bäte diesem Anträge zuznstimmen.

Abg. Russell: Wenn den Bauervögten und Feldhütern
die Befugiß erthcilt würde, die Beglaubigungen vorzunehmen,
so würde die Ertheilung der Erlaubnis; zur Jagd auch in
solchen Fällen erleichtert, in welchen sie nicht wünschenswertst
wäre. Im Interesse der Jagdberechtigten und der Eigenthümer,
welche dann nicht so viel mit Wünschen nach Ertheilung des
Erlaubuißschciues belästigt werden würden, möchte der Land¬
tag dem Anträge 1 zustimmen.

Abg. Ramien : Seiner festen Ueberzeugung nach würden
nach den im Anträge 1 vorgeschlagenen Bestimmungen die
Jagdverpachtungen unnöthig erschwert werden. Der Antrag 2
suchte eine möglichste Erleichterung in der Ausgabe der Scheine
zu bezwecken.

Der Antrag 2 wurde abgelehnt.
Der Antrag1 wurde angenommen; ebenso der Antrag 3,

welcher lautet:
In Z. 3 des Art. 3 statt der Worte: -wenn nicht
etwas anders vereinbart ist" zu sehen: -wenn nicht
ein Jagd -Pachtvertrag entgegensteht."

Zum Art. 15 beantragte die Majorität des Ausschusses
(von Hammel , Ramien , Russell ) :

Nr . 4.
In Z. 1 Artikel 15 hinter dem Worte „oder" in
zweiter Zeile einzuschalten: -vor dem ersten Oktober."

Der Abg. Rüdebusch  empfehle die Ablehnung dieses
Antrags.

Reg.-Kommissär SelkMMN: Er müßte im Interesse der
Handhabung des Gesetzes die Ablehnung des Antrages em¬
pfehlen, weil die Zulassung der Jagd mit Windhunden, auch
vom1. Oktober ab, nach der jetzigen Grundlage des Gesetzes
nothwendig zu sehr vielen Uebertretungen führen müßte. Es
wäre nicht zweckmäßig, Bestimmungen einzuführen, die vor¬
aussichtlich zu vielen Gesetzwidrigkeiten Anlaß geben würden.
Im Herzogthume ließen sich nur wenige Jagdbezirke bilden,
bei denen anzunehmen wäre, daß, wenn mit Windhunden ge¬
jagt würde, die Grenze nicht überschritten würde. Wer diese
Art zu jagen kennte, der wüßte auch, daß ein Windhund,
welcher einen Hasen verfolgte, vollständig außer der Gewalt
seines Herrn wäre. Abgesehen von den großen Haidemarken
des südlichen Landestheils, würde man nirgends die Sicher¬
heit haben, daß der Hund die Grenze nicht überschritte. So
stände bei dieser Jagd immer eine strafbare Uebertretung zu
befürchten. Das Gesetz müßte so eingerichtet werden, daß
eine Uebertretung desselben möglichst verhindert würde.

Berichterstatter Abg. Russell: Die Worte des Regicrungs-
kommissärs bewiesen zu viel und somit nichts. Die von dem¬

selben geltend gemachten Rücksichten müßten dahin führen, daß
die Jagd nicht nur mit Windhunden, sondern auch mit an¬
deren Hunden verboten würde. Es käme vor, daß auch an¬
dere Hunde nicht die Grenze des Jagdbezirks kennten. In
den stundenweiten Mooren und Marken des Südens wäre
die Jagd mit Windhunden nicht bedenklicher, als anderswo
mit Jagdhunden. Er sähe nicht ein, warum in diesen be¬
sonderen Fällen die Jagd mit Windhunden nicht gestattet sein
sollte. Diese Art zu jagen wäre in anderen Ländern, auch
in den Nachbarstaaten, erlaubt. Wenn angeführt würde, die
Windhunde wären den Hasen zu gefährlich, so wäre dem ent¬
gegenzuhalten, daß die Schonung des Wildes doch nicht so
weit getrieben werden dürfte, daß man sich desselben über¬
haupt nicht mehr bemächtigen dürste. Die Beschränkung der
Windhundjagd auf die Zeit nach dem l . Oktober bestände in
den meisten Ländern. Die jungen Hasen wären im Septem¬
ber noch zu klein und zu leicht dem Fange ausgesetzt. Nach
den bisherigen Gesetzen hätte die Jagd mit Windhunden grö¬
ßere Gefahren gehabt, als sic nach dem neuen Gesetz mit sich
führen würde. Bis jetzt wäre es nur verboten gewesen, mit
dem Gewehr auf fremdem Jagdgrund zu jagen, jetzt würde
die Ausübung der Jagd daselbst schlechthin verboten sein. Wer
keinen genügenden Jagddistrikt pachten könnte, würde die Jagd
mit Windhunden überhaupt nicht mehr ausüben können. Warum
man aber diese Jagd nicht in den einzelnen großen Distrikten
gestatten wollte, wo sie möglich wäre? Eine Uebertretung
wäre hier ebensowenig zu fürchten, als bei der Jagd mit son¬
stigen Hunden in anderen Gegenden.

Reg.-Kommissär Selkmann : In Betreff des vom Vor¬
redner Anfangs Gesagten möchte er darauf Hinweisen, daß
doch allerdings ein wesentlicher Unterschied wäre zwischen dem
Jagen mit Windhunden und mit sonstigen Hunden. Der
Berichterstatter würde selbst diesen Unterschied genügend ken¬
nen, um zuzugeben, daß es sich bei der Windhundjagd um
eine besondere Art, das Wild einzufangen, handelte. Das
Wild würde bei derselben vermittelst des Hundes eingefangen,
während andere Hunde das Wild nicht fingen, sondern erst,
wenn es angcschoffen oder tobt wäre, dem Herrn brächten.
Abgesehen von den südlichen Haidemarken wären die hie¬
sigen Jagdbezirke viel zu klein, um auf ihnen die Jagd
mit Windhunden ausüben zu können. Die Folge würde
sein, daß die Jagd auf die benachbarten Districte ausgedehnt
würde. Das müßte aber nicht befördert werden.

Abg. RÜÄebrrsch: Er wäre mit dem Reg. -Kommissär
einverstanden und bäte die Jagd mit Windhunden gänzlich
abzuschaffen. Das Jagen mit Windhunden wäre der Ruin
der Hasenjagd. Zudem wäre es nicht waidmäßig, nicht
jägcrmäszig, sondern käme ihm mehr junkerlich vor.

Abg. Rnssell: Dem Vorredner müßte er entgegnen,
daß die Jagd überhaupt einmal einen gewissen junkerlichen
Beigeschmack hätte. In dieser Hinsicht bestände kein Unter¬
schied zwischen der Jagd mit Windhunden und den übrigen
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Arten der Jagd . In keinem Lande wäre die Jagd mit Wind¬
hunden gänzlich verboten. Die Oldenburger Gesetzgebung
würde mit einem solchen Verbot ein Unikum bilden. Den
Reg.-Kommissär bäte er zu erwägen, daß auch der Jagdhund,
welcher einen Hasen bringen sollte, häufig ihn erst fangen
müßte. Wenn der Hase angcschossen wäre, müßte er ihn
so gut verfolgen, wie der Windhund. Die Abneigung gegen
die Jagd mit Windhunden rührte nur daher, daß nach dem
bisherigen Gesetz diese Jagd allerdings unberechtigter Weise
hätte ausgeübt werden können, ohne daß eine Strafe darauf
gestanden hätte. Nach dem neuen Gesetz verhielte sich dies
anders; diesem zu Folge würde das Jagen mit Windhunden
aus fremdem Jagdgrund strafbar sein. Demjenigen, welcher
eine genügend große Fläche pachten könnte, müßte diese Jagd
erlaubt werden. Endlich wollte er noch darauf aufmerksam
machen, wie schwierig es wäre festzustellen, was ein Wind¬
hund wäre und was ein Vorstehehund. Die Spielarten
gingen in einander über.

Der Allsschußantrag4 wurde abgelehnt.
Zu demß. 4 des Art. 15 beantragte der Abg. Gräpel:

Der H. 4 des Art. 15 laute:
Wer gewerbsmäßig unberechtigt die Jagd ausübt,

wird mit Gefängniß bis zu 6 Wochen bestraft.
Der Antrag wurde geuügend unterstützt.

. Abg. Gräpel : Nach der ersten Lesung lägen in Art.
15 drei Strafbestimmungen vor : Wer an Orten, an denen
zu jagen er nicht berechtigt wäre, oder mit Windhunden die
Jagd auSübte, würde mit Geldstrafe von 6—30 Thlr. oder
mit Gefängnißstrafc bis zu 4 Wochen bestraft. Zweitens
wäre auf die Jagd mit Schlingen eine Geldstrafe von 10
bis 50 Thlr. oder eine Gesängnißstrafe bis zu 6 Wochen
gesetzt. Endlich sollte das unberechtigte gewerbsmäßige Jagen
mit Gefängniß nicht unter 6 Wochen bestraft und außerdem
sollte auch auf Polizeiaufsicht erkannt werden können. Diese
letzte Strafbestimmung erschiene ihm nicht gerechtfertigt. Wie
die Bestimmung gefaßt wäre, würde das unberechtigte gewerbs¬
mäßige Jagen mit Gefängniß von 6 Wochen bis zum Maxi¬
mum der Gesängnißstrafe von 5 Jahren bedroht. Seiner
Meinung nach könnte nun ein Fall nicht gedacht werden, in
welchem das unberechtigte Jagen, auch wenn es gewerbsmäßig
geschähe, so gravirend erschiene, daß cs mit einer Gefängniß-
strafe Von 5 Jahren geahndet werden könnte. Diejenigen
Jäger, die nicht ganz so leidenschaftlicheNimrods wären, wie
Einige unter den Landtagsmitgliedern, würden ihm darin bei¬
stimmen, daß ein solcher Fall nicht möglich wäre. Insofern
wäre dies Bedenken nun Wohl kaum von Erheblichkeit, als
die Gerichte nicht auf das Maximum erkennen würden.
Mißlich erschiene es aber immerhin, eine Strafe anzudrohen,
Welche der Gcsetzesverletzung nicht entspräche und nicht zur
Anwendung käme. Das schadete dem Ansehen der Gesetze.
Noch weit bedenklicher wäre ihm das Strafminimum von 6
Wochen. Es ließen sich sehr wohl Fälle denken, in welchen

die Strafe viel zu hart wäre. Wenn Jemand einige Male
unberechtigter Weise einen Hasen schösse, nicht zum Ver¬
gnügen, sondern um ihn zu verkaufen, so müßte hierin ein
unberechtigtes gewerbsmäßiges Jagen erblickt werden und das
Gericht würde nicht befugt sein, auf eine geringere Strafe
als auf 6 Wochen Gefängniß zu erkennen. Er wollte auch
darauf aufmerksam machen, daß die fragliche Gesetzesverletzung
nach dieser Strafbestimmung nicht mehr als Uebertretung an
die Amtsgerichte käme, sondern den Charakter des Vergehens
annähme und der Kompetenz der Overgerichte unterläge. Bei
der ersten Lesung hätte er den Antrag gestellt, den H. 4 zu
streichen, danach würde vom Amtsgericht für , unberechtigtes
gewerbsmäßiges Jagen zu erkennen gewesen sein: auf Geld¬
strafe von 6 bis 30 Thlr. oder Gefängnißstrafcbis zu 4
Wochen, resp. nach Umständen auf Geldstrafe von 10 bis 50
Thlr. oder auf Gefängniß bis zu 6 Wochen. Es wäre
anzunehmen gewesen, daß die Gerichte in der Gewerbsmäßig-
keit des unberechtigten Jagens eine Erschwerung gefunden und
danach die Strafe innerhalb des Strafverfahrens höher be¬
messen haben würden. Diesen Antrag hätte der Landtag ab¬
gelehnt. Obwohl er noch denselben für richtig halte, hätte
er nunmehr den obigen Antrag eingebracht und insofern der
entgegenstehenden Meinung eine Concession gemacht, als er
nicht mehr Geldstrafe, sondern nun auch Gesängnißstrafe be¬
antragte. Eine Gesängnißstrafe bis zu 6 Wochen würde
unter allen Umständen genügen.

Abg. SchoMlNM: Auch er könnte dem Landtage die
Annahme des Gräpel 'schen Antrages empfehlen. Die Ver¬
folgung einer Jagdkontravention mit drakonischen Gesetzen
entspräche nicht der Rechtsanschauung der jetzigen Zeit. Der
Landtag würde besser das Rechtsvewußtscin des Landes treffen,
wenn er der fraglichen Gesetzesverletzungkeinen schwereren
Charakter gäbe, als den einer Uebertretung. Unmöglich dürfte
man eine Verletzung eines fremden Jagdrechts, wie vom
Regierungstisch bei der ersten Lesung geschehen wäre, dem
Diebstahl gleichstellen. Etwas Anderes wäre es, ein bereits
eingetrctenes Eigcnthum zu verletzen, als an einem Gegen¬
stand Eigenthum zu ergreifen, während man zu diesem Akt
nicht berechtigt wäre und das Recht, denselben vorzunehmcn,
einem Andern zustände. Hart genug würde man den ge¬
werbsmäßigen Jagdfrevel treffen, wenn man die Möglichkeit
auf eine Geldstrafe zu erkennen ausschlösse. Hierin läge
Härte und Abschreckung genug.

Reg.-Kommissär SelkllMUN: Er müßte den Antrag¬
steller darauf aufmerksam machen, daß sein heutiger Antrag
eigentlich auch nichts Anderes bezwecke, als sein treulicher
Antrag auf Streichung des Paragraphen. Freilich wäre
hervorgehobcn worden: eine größere Strenge läge in dem
Wegfall der Geldstrafe. Er möchte aber alle Diejenigen fragen,
welche gewerbsmäßige Jagdfrevler kennten, ob bei diesen von
einer Geldstrafe die Rede sein könnte. Diese Klasse von
Menschen pflegte überhaupt nicht fähig zu sein eine Geld-
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straft zu zahlen; ihnen gegenüber würde so wie so immer
Gefängnißstrafe eintreten müssen. — Schon bei der ersten
Lesung hätte er auf den großen Unterschied zwischen gewöhn¬
lichen Jagd-Kontravenienten und gewerbsmäßigen Wilddieben
hingewiesen. Die gewöhnliche Jagdkontravention bestände
darin, daß ans Jagdlust oder Unachtsamkeit das Jagdgesetz
verletzt würde. Aber daS systematisch und absichtlich betriebene
Gewerbe, sich das Wild auf fremdem Grund und Boden an¬
zueignen und zu verkaufen, fiele unter eine andere Kategorie
der Gesetzesverletzungen und müßte strenger geahndet werden.
Er wollte auch noch daraus aufmerksam machen, wie objektiv
gefährlich diese gewerbsmäßige Wilddieberei und wie geboten
es auch aus diesem Gesichtspunkte erschiene, dieselbe unter
strengere Bestimmungen zu stellen. Die Landtagsmitglieder
würden wissen, daß sie leicht zum Mord, zur Tödtung der
Forstbeamtcn führte und daß in dieser Klasse der Wilddiebe
gerade die der öffentlichen Sicherheit gefährlichsten Menschen
groß gezogen würden. Er müßte daher dringend bitten, die
Strafbestimmung stehen zu lassen. Das ganze Strassystem
würde inkonsequent durchbrochen werden, wenn die gewöhnliche
Jagdkontravention mit 6 bis 30 Thlr. Geldstrafe und Gc-
fängnißstrafe bis zu 4 Wochen, rcsp. in den schwereren Fällen
mit 10 bis 50 Thlr. Geldstrafe und bis zu 6 Wochen Ge-
fängniß bestraft werden sollte und nun die gewerbsmäßige
Wilddieberei dem Gräpcl 'schen Anträge zu Folge mit der
ebenso gelinden Strafe von Gefängniß bis zu 6 Wochen be¬
droht würde. Inkonsequent wäre es, dieses viel schwerere,
objektiv gefährlichere Bergehen den gewöhnlichen Jagdkontra-
ventionen gleich zu stellen.

Adg. Ramien : Er glaubte, daß allen Landtagsmit¬
gliedern, als sie den Entwurf zum ersten Male gelesen hätten,
die in demselben angedrohtcn Strafen im Allgemeinen zu
hoch erschienen wären. Der Ausschuß, welchem anzugehören
er die Ehre hätte, hätte denn auch die Herabsetzung der Strafen
in den übrigen Paragraphen des Artikels beim Landtage
durchgesetzt. lieber den tz. 4, in welchem cs sich um den
gewerbsmäßigen Jagdfrevel handelte, wäre im Ausschüsse
lange debattirt worden. Er hätte die Strafen, wie sie der
Entwurf Vorschläge, auch in diesem Paragraphen für zu hoch
angesehen und sich schließlich dem Ausschußantrage nur ange¬
schlossen, um eine möglichste Einstimmigkeit zu erreichen und
die Koncessionen, die von der anderen Seite in Betreff der
anderen Paragraphen gemacht wären, nicht in Frage zu
stellen. Jetzt würde er aber entschieden dem Anträge des Abg.
Grcipel  zustimmen.

Abg. Schomarm: Wilddiebe, wie sic der Reg.-Kommissär
geschildert hätte, gäbe es im Herzogthum nicht. Sie gehörten
wenigstens im Oldenburger Lande in den Bereich der Romane.
Man müßte durch die Strafgesetze Fälle vorsehen, wie sie
Vorkommen könnten. Daß Wilddiebe so kühn ihr Leben in die
Schanze schlügen für den Jagdgewinn, käme in Gegenden
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vor, die große Waldungen hätten, nicht hier. Der hiesige
Wilddieb beschränkte sich darauf, gelegentlich ein paar Hasen
zu erlegen und -u verkaufen. Für solche Leute erschiene eine
Strafe von 6 Wochen Gefängniß im Minimum zu harr.
Solche strenge Bestimmungen möchten für die ostpreußischen
Wälder an der polnischen Grenze passen, nicht aber für das
flache wenig bewaldete Oldenburger Land.

Abg. Russell: Auch er könnte dem Anträge in der
Fassung, in welcher er jetzt vorläge, zustimmen. Man müßte
berücksichtigen, daß die gewerbsmäßige Ausübung der Jagd
im Herzogthum, wo cs sich nur um niedere Jagd handelte,
nicht mit der Wilddieberei in Gegenden, wo es wesentlich
nur Hochwild gebe, verglichen werden könnte. In solchen
Gegenden wäre der Jagdgewinn bedeutender und träten solche
Zustände ein, wie sie der Reg.-Kommissär geschildert hätte.
Zur Steigerung der Strafe genügte es hier, daß nur auf
Gefängniß erkannt werden könnte. Wenn gesagt worden
wäre, solche Wilddiebe könnten so wie so nicht durch eine
Geldstrafe getroffen weroen, so schiene ihm daS doch irrthüm-
lich. Auch gewerbsmäßige Jagdfrevler wären häufig im
Stande eine Geldbuße zu erlegen. Hauptsächlich hätte er sich
entschlossen für den Antrag zu stimmen, weil er wünschte,
daß die Verhandlungen bei dem Polizeigericht geführt werden
könnten. Das wäre das Gericht, das für derartige Ueber-
tretnngen auch sonst zuständig wäre. Wenn der gewerbs¬
mäßige Jagdfrevel als Vergehen behandelt werden sollte, so
würde das Verfahren zu weitläufig werden. Mit dem Abg.
Schomann  wäre er einverstanden, daß solche Kontraventionen
nicht so schwer angesehen werden könnten, wenn die Strafe
dem Rechtsbewußtsein des Volkes entsprechen und nicht als
ungerecht angesehen werden sollte, was das Gefährlichste für
die Ausübung der Strafgesetze wäre.

Der Antrag -des Abg. Gräpel  wurde angenommen;
ebenso der Art. 15 mit der vom Reg.-Kommissär beantragten
redaktionellen Aenderung.

Der Abg. Hoher  beantragte:
Streichung des Passus Z. 1 k. Artikel 18.

Der Antrag wurde nicht genügend unterstützt.
Die Staatsregierung hatte beantragt:

Im Art. 19 Z. 2 werde dem 3. Absatz folgender
Zusatz hinzugefügt:

„Jedoch berechtigt dieses ihn nicht, fremde Grund¬
stücke gegen den Willen des Besitzers zu betreten.«

Rcg.-Kommissär SelkNMNN: Mit wenigen Worten hätte
er den Antrag der StaatSregierung zu motiviren. Gewiß er¬
schienen alle möglichen Bestimmungen wünschenswert!;, um das
Fangen des Wildes in Schlingen zu verhindern. Wie der
Antrag des Abg. Müller  aber angenommen wäre, könnten
Zweifel entstehen, ob nicht dadurch, daß das Gesetz Jeden be¬
rechtigte, auch ans fremdem Grund und Boden die Schlingen
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zu zerstören, auch Jedem dieBesugniß gegeben würde, fremde
Grundstücke gegen den Willen des EigcnthümerS zu betreten.
Der beantragte Zusatz würde geeignet sein, solche Zweifel
abzuschneiden.

Der Antrag wurde angenommen.
Die Staatsregierung hatte den Antrag gestellt:

Der Art. 22 werde in folgender Fassung angenommen:
„Wer nicht verhindert, daß sein Hund auf

fremden Grundstücken herrenlos umherstreift, wird
mit Geldstrafe bis zu 5 Thlr. bestraft.

Das Verwaltungsamt ist befugt, die Tödtnng
eines Hundes, welcher wiederholt herrenlos umher-
streifend angetroffen ist, anzuordnen oder den Grund¬
besitzern dieselbe auf ihren Grundstücken zu gestat¬
ten, ohne daß der Eigenthümer des Hundes einen
Anspruch auf Entschädigung hat.

Reg.-Kommisfär SelklNNNN: Er wollte mit wenigen
Worten die Abweichungen des Antrages von dem in erster
Lesung beschlossenen Artikel 22 auseinandersetzen.

Die Worte „auf Aufforderung des Jagdberechtigten oder
der Polizeibehörden" wären in dem Anträge gestrichen, indem
ihre Beibehaltung die ganze Bestimmung illusorisch machen
würde. Es erschiene dringend wünschenswcrth, das herrenlose
Herumtreiben der Hunde zu verhindern. Sollte immer erst
eine Aufforderung von Seiten deZ Amtes oder des Jagdbe¬
rechtigten an den Eigenthümer des Hundes vorangegangen
sein, um diesen straffällig erscheinen zu lassen, so würde die
Strafbestimmung nur selten zur Ausführung gebracht werden
können. Das Amt erführe häufig nichts von dem Herumtrei¬
ben des Hundes, bis ein Antrag käme. Bis dahin könnte der
Hund aber noch lange genug umherlaufen und noch vielen
Schaden anstiften. In dem Falle, daß der Eigenthümer des
HundeS nicht bekannt wäre, würde man gar nicht in die Lage
kommen, ihn auffordern zu können. Eine solche Einschränkung
wäre aber auch gar nicht nothwendig. Es handelte sich um
eine rein polizeiliche Bestimmung. Bei allen solchen Bestim¬
mungen wäre Jedermann verpflichtet, die nöthige Sorgfalt
aufwendeu, um einen Verstoß gegen dieselben zu vermeiden.
Stets träte in solchen Fällen eine Strafe ein, so bald ein Ver¬
stoß vorläge, ohne daß eine vorherige Aufforderung nöthigwäre.

Ferner enthielte der Antrag statt der Worte „in einem
fremden Jagdgebiete" den Passus „auf fremden Grundstücken".
Auch dem Jagdpächter dürfte nicht daS Recht zugestanderi wer¬
den, seinen Hund herrenlos  auf den fremden Grundstücken,
in welchen zu jagen er auf seinen Schein hin berechtigt wäre,
herumstrcisen zu lassen. Auch der Hund des Jagdpächters
würde durch herrenloses Umherstreifen den Früchten und dem
Wilde schaden.

Eine fernere Abänderung bezöge sich auf den in erster

Lesung beschlossenen Zusatz: „und ist jeder Grundeigcnthümer
berechtigt, einen solchen Hund auf seinem Grund und Boden
niederzuschießen." Der Zweck der Bestimmung wäre anzucr-
kcnnen, in dieser Form müßte sie aber Bedenken erregen. Es
wäre zu befürchten, daß sie zu vielen Streitigkeiten und Ver¬
wicklungen führen würde. Schon der Begriff des herrenlosen
Nmherstreifens wäre kein begrenzter. Es müßte bedenklich er¬
scheinen, dem Ermessen des einzelnen Grundeigcnthümers eS
zu überlassen, ob der Begriff zuträfe und die Tödtnngsbcfug-
niß Platz griffe. Derselbe könnte leicht aus Chikaue einen
werthvollcn Hund ohne genügenden Grund niederschießen. In
anderen Fällen könnte er auch einen Hund, dessen Herr in der
Nähe wäre, ohne daß er ihn sähe, im guten Glauben als ei¬
nen herrenlos umherstreifenden Hund tödten und sich ans diese
Weise erheblichen Schadenersatzansprüchen aussetzen. Es ge¬
nügte für den Zweck, wenn das Verwaltnngsamt ermächtigt
würde, die Tödtniig des Hundes aiizuordncn oder den Grund¬
besitzern dieselbe auf ihren Gründen zu gestatten. Das Amt
würbe dann vorher untersuchen können, etwa auch einen Be¬
richt des Gemeindevorstehers einziehen. Aus diese Weise wür¬
den auch die besonders schädlichen Hunde, welche keinen Herrn
mehr hätten oder von ihrem Herrn verleugnet wurden, am
sichersten beseitigt werden.

Abg. Ramien : Wenn der Antrag der Staatsregierung
angenommen würde, würde man am Besten thun, überhaupt
keinen Hund mehr frei laufen zu lassen, sondern alle Hunde
stets an der Kette liegen zu lassen. In seiner Gemeinde lä¬
gen die Stellen nahe aneinander, so daß kein Tag verginge,
daß nicht ein Hund ans das Gebiet des Nachbars gcriethe. Es
wäre doch nicht möglich, den Eigenthümer des Hundes dann
ohne Weiteres in 5 Thlr. Brüche zu nehmen. Er bäte, den
Antrag abznlehnen.

Reg.-Kommissär SelkllMNN: Der Vorredner sähe die
Sache für gefährlicher an, als sie wäre. Er möchte nur die
Mitglieder des Landtags aus dem Fürstenthum Birkenfeld
fragen, wo diese Bestimmung gelte und die Zersplitterung des
Grundeigknlhums viel größer wäre, als hier. Sie würden
bestätigen, daß dort keine Beschwerde über die Bestimmung
laut würde. Dieselbe wäre ganz unbedenklich. Es handelte
sich nur darum, das N mh erstr eise  n der Hunde zu verhin¬
dern. Wenn im einzelnen Fall einmal ein Hund fremden
Grund unv Boden beträte, so fiele das noch nicht unter den
Begriff des Nmherstreifens. Es könnte ruhig dem Ermessen
des Polizcigerichts überlassen werden, ob der Besitzer des
Hundes cs an der erforderlichen Aufmerksamkeit hätte fehlen
lassen und demgemäß straffällig erschiene.

Abg. Ahlhorn : Er könnte sich dem Anträge der Staats¬
regierung anschließen. Sein bei der ersten Lesung angenom¬
mener Znsatzanlrag ginge zu weit. Man dürfte dem Grund-
eigenthümer nicht das Recht zugestehen, vielleicht nur aus
Chikaue den fremden Hund zu tödten.
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Mg . Massiltg : Der Rcg.-Kommissär hätte auf die im
Fürstenthnm Birkenscld bestehende Bestimmung Bezug genom¬
men. Soweit er wüsste, ginge dieselbe dahin, daß Jeder ge¬
halten wäre, seinen Hund nicht in fremder Wildbahn umhcr-
streifcn zu lassen. Von einer Tödtung des Hundes wäre aber
keine Rede. Eine solche Bestimmung würde dort auch allge¬
mein mißfallen.

Abg. Ramien : Der Reg.-Kommissär hätte zwar hervor-
gehobcn, es würde nicht so streng mit der Strafbestimmung
genommen werden. Wenn das Gesetz aber erst bestände, so
würde doch Jeder, welcher nicht verhinderte, daß sein Hund
auf ein fremdes Grundstück geriethe, jeder Zeit in Brüche fal¬
len können. Wie sollte man das aber verhindern, wenn man
seinen Hund nicht stets an der Kette mit sich führen wollted

Reg.-Kommissär Selkmamr : Es handelte sich nm das
herrenlose Ilmherstreifen der Hunde. Wenn ein Hund im
einzelnen Fall einmal ein fremdes Grundstück beträte, so wäre
dies noch kein Ilmherstreifen.  Wenn der Herr den Hund
bei sich hätte, so liefe dieser nicht herrenlos  umher. Bei¬
des würde vom Vorredner nicht genügend beachtet.

Abg. Rüdebusch: Er halte die von der Staatsregierung
vorgeschlagcne Bestimmung nicht für zu streng. Er könnte
den Antrag nur empfehlen.

Abg. Russell: Er könnte sich dem vom Reg.-Kommissär
Gesagten nur anschließen. Der Abg. Ramien  sähe zu
schwarz. In den Fällen, die er angeführt hätte, wäre der
Eigenlhümer des Hundes gesichert. Wenn ein Hund nur ein¬
mal auf das Nachvargrundstück überträte, so könnte man
dies nicht als ein herrenloses Umherstreifen ausfasseu. Es
handelte sich nur um solche Hunde, welche ohne Herren in der
Wildbahn herumjagten.

Der Antrag wurde angenommen.
Der Gesetzentwurf wurde im Uebrigcn auch in zweiter

Lesung in der Fassung angenommen, welcher ihm in erster
Lesung gegeben worden war.

III . Mündlicher Bericht des Finanzausschus¬
ses über die Petition des B a u er schaftsa u ssch ns-
ses zu Bösel und Osterloh , betr . die Herstellung
eines Genie indeweges aus Staatskosten.

Berichterstatter Abg. SellMMNN Die Petenten stellten
dor, daß sic vor vier Jahren einen Weg von Osterloh bis
M Grenze des Amtsbezirks Oldenburg hcrgestellt hätten. Sie
bäten darum, daß dieser Weg wieder durch das Amt Olden¬
burg und zwar durch Oberlethe bis zur Chaussee auf Staats¬
kosten geführt werden möchte. Wenn auch der Ausschuß nicht
verkennen wollte, daß die Anlage dieses Weges sehr zweck¬
mäßig stiu würde, so könnte er doch nicht empfehlen, auf die
Petition einzntretcu, da es sich nur um einen Gemeindeweg

handelte und aus der Petition nicht hcrvorginge, ob Petenten
sich in dieser Sache schon an die Staatsregierung gewandt
hätten. Der Ausschuß beantragte daher:

über diese Petition zur Tagesordnung überzngehcn.
Der Ausschußantrag wurde angenommen.
IV. Mündlicher Bericht des Finanzausschus¬

ses über die Petition des Gemeinderath es zu
Edewecht , betr . Chausseeanlage von Edewecht
durch Jeddeloh re. nach Oldenburg.

Der Ausschuß beantragte:
der Landtag wolle diese Petition der Großherzoglichen
Staatsregicrung zur etwaigen Berücksichtigung em¬
pfehlen.

Berichterstatter Abg. SelkMlMNt Der Gemeinderath
ließe durch seine drei Bevollmächtigten in dieser Petition vor¬
stellen, daß Edewecht seit Jahren zu anderen Chausseebauten
Beiträge geliefert, selbst aber bisher in keiner Weist an den
Wohlthaten einer Chaussee theilgenommen hätte, indem die
Gemeinde von keiner Chaussee berührt würde. Sie hätten be¬
reits zum Baue der gewünschten Chaussee eine Subskription
eröffnet. Es wären schon 7500 Thlr. unterzeichnet. Sie hö¬
ben ferner hervor, daß durch den Anschluß an die von Olden¬
burg nach Petersvchn zu bauende Chaussee die auszubaucnde
Strecke um ein Drittel verkürzt werden könnte. In Anbe¬
tracht, daß schon 7500 Thlr. disponibel gemacht wären, Pe¬
tenten sich auch schon an das Staatsministerium gewandt hät¬
ten, hätte der Ausschuß obigen Antrag gestellt.

Der Antrag wurde angenommen.
V. Bericht des Finanzaussses , betreffend
1) die Erhöhung einiger Ausgabepositionen

in den Voranschlägen des Herzogthums Olden¬
burg und der Fürstenthümer Lübeck und Birke n-
feld,

2) die im Z. 24 des Einn ah mev o r an schl a g s
des Herzogthums Oldenburg aufgeführte Ein¬
kommensteuer.

Der Ausschuß beantragte unter dir. 1:
Der Landtag wolle die Groszhcrzogliche Staats-

rcgiernng ermächtigen, nach Maßgabe ihres Schreibens
vom 19. März d. I . und innerhalb des vereinbarten
neuen GehaltSregulativs aus den in den Vorschlägen
bewilligten Extraordinarien

1) des Herzogthums Oldenburg für 1870 — 1237
Thlr ., für 1871 — 1295 Thlr. und für 1872
1345 Thlr.

2) dcS FürstenthumS Lübeck für 1870/72 jährlich
474 Thlr.

3) des FürstenthumS Birkenfeld für 1870 — 777
41 »
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Thlr., für 1871 — 752 Thlr. und kür 1872
752 Thlr.

zu verausgaben.
Der Antrag wurde angenommen.
Ferner beantragte der Ausschuß:

Nr. 2.
Der Landtag beschließe, daß die zu Z. 24 des

Einnahmevoranschlags des Herzogthums Oldenburg
ausgenommene Einkommensteuer unter der Voraus
setzung bewilligt werde, dasz der Art. 187 Z, 2 und
der Art. 191 Z. 1 des Staatsgrundgesetzesdaraus
keine Anwendung finde.

Nr. 3.
Der Landtag ersuche die Großherzogliche Staats¬

regierung, den ordentlichen Landtag künftig so zeitig
einberufeu zu wollen, daß daS neue Finanzgesetz vor
dem Ablaufe der Finauzperiode erlassen werden könne.

Berichterstatter Abg. Griipel : Der Gegenstand, über
welchen der Ausschuß noch nachträglich Bericht zu erstatten
hätte, hätte ganz unerwartet Veranlassung gegeben, daß noch
eben vor dem Schlüsse der Versammlung sich eine unangenehme
Streitfrage zwischen Staatsregierung und Landesvertretung
aufwürfe. Wie die Mitglieder aus dem Bericht erfahren ha¬
ben würden, hätte sich die Staatsregierung veranlaßt gesehen,
die Einkommensteuer zur Erhebung ausznschrcibcn, ehe noch
der Voranschlag festgestellk und publicirt wäre. Die Staats-
regierung hielte sich hierzu ermächtigt auf Grund des Art. 191
ß. 1 des Staatsgrundgesehes, welcher lautete: „Wenn nach
Ablauf der Bewilligungszeit das Zustandekommen eines neuen
Finanzgesetzes aus dem einen oder anderen Grund sich verzö¬
gert, dürfen die für den ordentlichen Staatsbedarf bewilligten
direkten Steuern und Abgaben noch sechs Monate hindurch
sorterhoben werden. Diese sechs Monate werden in die neue
Finauzperiode eingerechnet." Der Finanzausschuß wäre der
Ansicht, daß dieser Artikel auf die Einkommensteuer nach dem
bestehenden Gesetze keine Anwendung finden könnte. Als zum
ersten Male die Einkommensteuer vom Landtage bewilligt
worden wäre, wäre dies nur für die Zeit vom 1. October
1859 bis zum Ende des Jahres 1863 geschehen. Im Gesetze
hätte es ausdrücklich geheißen, daß dasselbe nur bis zum 31.
December 1863 gelte, cs sei also mit diesem Zeitpunkt außer
Kraft getreten. Damals hätte schwerlich Jemand im Land¬
lage daran gedacht, daß die StaatSrcgierung auch in diesem
Fall ermächtigt sein sollte, die Steuer nach Ablauf dcS Jah¬
res 1863 noch für weitere sechs Monate zu erheben. Den¬
noch wäre jetzt die Ansicht ausgesprochen worden, daß die
Staatsregierung auch in diesem Falle auf Grund des Staats¬
grundgesetzes ermächtigt gewesen sein würde, noch für sechs
Monate die Steuer zu erheben. Dieser Fall könnte indessen
nicht mehr als praktisch angesehen werden, seit im Jahre 1864
ein neues Gesetz vereinbart worden wäre, welches die Ein¬
kommensteuer dauernd in das Oldenburger Steuersystem ein¬

geführt hätte. Der Art. 28 der Vorlage, welche von der
Staatsregierung damals gemacht worden worden wäre, hätte
aber gelautet, wie folgt: „lieber denB et r a g der nach diesem
Gesetze alljährlich zu erhebenden Steuer soll in dem für jede
Finanzperiode zu erlassenden Fiuanzgesetz Bestimmung getroffen
werden." In den Motiven zu diesem Artikel der Vorlage
hieße es: „Wenn auch nach der Lage der Verhältnisse die jetzt
in Frage stehende Steuer als dauernd in das Finanzsystem
des Herzogthums aufzunchmcn ist, so ist damit doch nicht zu¬
gleich ausgesprochen, daß nun alljährlich gerade der den ge¬
setzlichen Bestimmungen entsprechende Jahresbctrag der Steuer
zu erheben ist. Die Summe des zu Erhebenden richtet sich
nach dem jeweiligen Bebarfe, und wird dieserhalb in dem für
jede Finauzperiode zu erlassenden Finanzgesetze Bestimmung zu
treffen sein." Der Ausschuß, welcher den Entwurf zu bcra-
then gehabt hätte, sagte in seinem Bericht zum Art. 1 : „Da
das Bcdürfnih der Steuer als ein leider Wohl dauernder Zu¬
stand anznerkenncn ist, auch die Fürsorge für eine abermalige
baldige Revision nicht angemessen erscheint, so ist auch das
Steuergesetz jetzt als ein dauerndes zu erlassen. Ilebrigens.
aber bleibt die Steuer auch nach der Vorlage der Skaats-
regierung in dem Sinne eine außerordentliche,  daß die
Frage, nicht nur, iu welchem Maße, sondern auch, ob überall sie aus-
zuschreiden ist, nach der Prüfung des jeweiligen Bedürfnisses fürjede
Finanzperiode in dem-Finanzgesetze ihre besondere Erledigung zu
finden hat. Garantie hierfür gibt der Art. 28. Der Art. 191 K. 1
des rcvidirten Staalsgrundgcsetzes, welcher bestimmt, dasz im Falle
deS nicht rechtzeitigen Zustandekommens eines Finanzgcsetzes
die für den ordentlichen Staatshaushalt bewilligten direkten
Steuern noch 6 Monate sortgehoben werden dürfen, kann
— schon weil eS an einem regelmäßigen Maaße deS Betrages
der Steller ermangelt— und soll auf diese Einkommensteuer
keine Anwendung finden. Hieraus ginge klar hervor, daß
der Ausschuß damals die Vorlage so aufgefaßt hätte, daß der
Art. 191 Z. 1 dcS Staatsgrundgcsetzes auf die Einkommen¬
steuer keine Anwendung finden sollte. In Folge dieser Auf¬
fassung hätte der Ausschuß beantragt, dem Art. 20 der Vor¬
lage solgende Fassung zu geben: „Für jede Finanzperiode
wird durch das Fiuanzgesetz bestimmt, ob und in welchem
Betrage diese Steuer zu erheben ist." Es sollte hiernach der
Landtag nicht nur darüber, in welchem Betrage die Steuer
zu erheben wäre, sondern auch in jeder einzelnen Finanz¬
periode darüber, ob sie überhaupt erhoben werden sollte, be¬
schließen. Dieser Antrag wäre vom Landtage zum Beschluß
erhoben worden. Die Staatsregierung hätte nicht nur bei
den Verhandlungen, die damals in dieser Angelegenheit ge¬
pflogen wären, gegen die Auffassung, wie sie im Ausschuß-
bcricht enthalten wäre, keine Einwendungen erhoben, sondern
auch die Aenderung des Entwurfs, ' wie sie vom Landtage in
Folge der Auffassung des Ausschusses vorgenommeu wäre,
acceptirt und das Gesetz mit dieser Aenderung publicirt. Auch
später wäre der Landtag bei der Bewilligung der Einkommen-
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steuer immer davon ausgegangen und hätte stets betont, daß
die Steuer diesen außerordentlichen Charakter behalten sollte.
DaS jetzige Verfahren der Staatsregierung stände mit dieser
Auffassung nicht in Übereinstimmung. Der gegenwärtige
Ausschuß hätte sich verpflichtet erachtet, dem Landtage die
Frage zur Erwägung zu unterbreiten und obige Anträge zu
stellen. Der Antrag Nr. 2 wolle, daß der Landtag ansspräche:
er bewilligte die Position nur unter der Voraussetzung, daß
der Art. 187 Z. 2 und der Art. l91 Z. 1 des Staatsgrund¬
gesetzes darauf keine Anwendung fänden. Die Staatsregicrung
würde diesem Anträge zu Folge nicht ermächtigt sein, die
Steuer zu heben, wenn sic nicht die Bedingung acceplirte.
Dieser Antrag deS Ausschusses hätte nun das Staatsministcrium
veranlaßt, gestern einige Mitglieder des Landtags zu einer
Besprechung einzuladcn und sei denselben mitgetheilt wor¬
den, daß die Staatsregierung nicht glaubte, den Antrag, wenn
demselben vom Landtage zugestimmt würde, acceptircn zu
dürfen, indem sie davon ausginge, daß durch denselben eine
Bestimmung des Staatsgrundgesetzes, nämlich des Art. 19l
Z. 1, verletzt wurde. Es sei demnach ein Konflict in Aus¬

sicht gestellt, welcher zur Anrufung des Staatsgerichtshofes
führen müßte, und für den Fall, daß dieser Letztere die Auf¬
fassung des Landtages theilte, sei angedeutet, daß dieStaals-
regiernng auch an die zweite Instanz, an den Bundesrath,
sich wenden würde. Der Ausschuß wäre auch nach der gestrigen
Erörterung noch der Ansicht, mit seinem Anträge auf gesetz¬
lichem Boden zu stehen und müßte sehr bedauern, daß die
Angelegenheit diesen Verlauf nähme. — Eine praktische Be¬
deutung hätte die Sache indessen gegenwärtig nicht. An sich
könnte der Landtag nichts dagegen haben, daß die Steuer
schon zum März ausgeschrieben wäre und nicht erst nach er¬
folgter Bewilligung für das ganze Jahr zum Herbst zur Er¬
hebung käme. Wenn die Staatsregierung die Ermächtigung
zum Ausschreiben der Steuer vorher vom Landtage verlangt
hätte, so würde der Landtag ihr gewiß dieselbe erthcilt haben.
Der Ausschuß glaubte nicht, daß es dem Landtage erwünscht
fein würde, noch vor dem Schluß große Weiterungen zu ha¬
ben und die Entscheidung des Staatsgerichtshofes sofort her¬
beiführen zu müssen. Der Ausschuß hätte sich daher bewogen
gefühlt, seinen Antrag Nr. 2 zurückzuziehen und schlüge nun¬
mehr zur Wahrung des Rechts und der Auffassung des Land¬
tags einen folgendermaßen gefaßten Antrag znr Annahme vor:

der Landtag beschließe, zu erklären, daß er bei der
Bewilligung der Einkommensteuervon der Ansicht auS-
gegangen ist, daß weder der Art. 187 Z. 2 noch auch
der Art. 191 tz. 1 des Staatsgrundgesetzes darauf An-
Anwcndung finden könne.

In dieser Weise würde der Landtag vollständig gesichert
dagegen sein, daß aus der unbedingten Bewilligung gefolgert
werden könnte: er hätte seine frühere Auffassung aufgegebcn.
Der Standpunkt des Landtages bliebe gewahrt bis zum Zu¬
sammentritt des nächsten ordentlichen Landtages, der es in

der Hand haben würde, die Frage zum Austrage zu bringen.
Der Ausschußantrag Nr. 3 könnte aufrecht erhalten werden.

Reg.-Kommissär HeiMMtM: Er habe zu erklären, daß
die Staatsregierung zu ihrem Bedauern sich der in dem Aus-
schußantrage ausgesprochenenAnsicht des Landtags nicht an-
znschließen vermöge und bitte er diese Erklärung in das Pro¬
tokoll aufzunehmcn.

Abg. Ahlhorn : Der Ausschuß hätte bedauert, daß die
Staatsregierung eine solche Stellung eingenommen Hütte, die
nicht gerechtfertigt erschiene. Wenn der Landtag noch sechs
Wochen zusammen sein könnte, würde er den Ausweg, welchen
der Ausschuß vorgeschlagen hätte, nicht für richtig halten.
Aber in der vorletzten Sitzung noch ein Schiedsgericht anzu¬
rufen, schiene ihm nicht zeitgemäß, weil der Landtag dadurch
in die Lage käme, noch3 bis 4 Wochen zusammen zu bleiben.
Zudem würde es keine praktische Bedeutung haben. Der
nächste Landtag wurde nur unter der Bedingung die Ein¬
kommensteuer bewilligen, daß der Art. 191 Z. 1 des Staats-
gruudgesetzes keine Anwendung auf dieselbe finden sollte. Die
Sache könnte dann immer noch au den Staatsgerichlshos und
zum Austrag kommen. Weil der Landtag jetzt vor dem
Schluß stände, wäre es richtig, dem Ansschußantrag beizulreten.
Der ganze Ausschuß wäre übrigens darin einstimmig, daß er
auf gesetzlichem Boden stände und im vollen Recht wäre.

Der Abg. SchWegNMNtt stellte den Antrag auf nament¬
liche Abstimmung über den an Stelle des Antrages 2 ge¬
stellten Ausschußautrag. Der Antrag wurde unterstützt.

Der Ausschußautrag wurde einstimmig mit 25 Stimmen
angenommen. Es fehlten die Abgeordneten Bulling,
Eissel , von Hammel , St rodthoff , Stukenborg.

Der Ausschußautrag3 wurde angenommen.
VI. Bericht des Finanzausschusses , betr . die

Nachweisuugen über die Staatsgutskapitalien-
kassen für 1867/69 und die Voranschläge über
Einnahmen und Ausgaben dieser Kassen für
1870/72.

Die Ausschußanträge wurden angenommen. Ihr Inhalt
war folgender:

Nr. 1.
Die Staatsregierung zu ersuchen, bei der nächsten
Rechnungsablage aus der Staalsgulskapitalienkasse
die Kaufgclder für den der Jader - Wapeler Sielacht
überlassenen Weg mit 344Thlr . 2 gs. der Landeskasse
zu überweisen.

Nr. 2.
Die Staatsregierung zu ersuchen, in Erwägung zu
ziehen, ob es nicht geratheu ist, die bei Privatpersonen
ausgehenden Capitalien zu kündigen und diese bei
den Oidcudurgischen Staatsanleihen zu verwenden.

Nr. 3.
Die Staatsregierung soweit nöthig zu ermächtigen,
die Staatsgutskapitalien aus dem Herzogtum Olden-
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bürg nach Maßgabe des vorgelegten Voranschlages
für 1870/72 zur Verwendung zu bringen.

Nr. 4.
Die Staatsregierung zu ermächtigen, säuimtliche Staats¬
grundstücke in der ehemaligen Herrschaft Varel mit
Ausnahme der unbedeichten Außengroden und Forsten
zu veräußern und die Kaufgelder für die LandeSkasse
zu vereinnahmen.

Nr. 5.
Der Landtag wolle sich damit einverstanden erklären,
daß für die Finanzperiode 1870/72 zum Ankauf von
'kleinen Waldenclavcn und an die Staatswaldungen
angrenzenden Ländereien behuf besserer Arronvirung
der Staatsforsten und zur Ablösung der auf Staats¬
waldungen hastenden Berechtigungen erforderlichen
Falls bis 4000 Thlr. aus den disponiblen Staats¬
gutskapitalien zur Verwendung kommen.

VII. Wahldes ständige n Landtagsausschuss  es.
Zum Vorsitzenden wurde der Abg. Ahlhorn  gewählt

mit einer absoluten Mehrheit von 15 Stimmen. 8 Stimmen
fielen auf den Abg. Hüll mann,  1 Stimme auf den Abg-
Huchting.  Zu Mitgliedern wurden ferner gewählt: Der
Abg. Huchting  mit 21, der Abg. Müller  mit 15 , der
Abg. Selkmann  mit 15 Stimmen, für das Fürstenthum

Lübeck der Abg. Lentz mit 23 Stimmen, für das Fürsten¬
thum Birkenfeld der Abg. Scho mann  mit 24 Stimmen.

VIII . Wahl eines Ersatzrichters zum Staats-
ger icht s hof e.

Es wurde gewählt mit 22 Stimmen der Obergerichts-
director Dannenberg  zu Birkenfeld. 3 Stimmen fielen auf
den Obergerichtsrath Hedden  zu Varel.

Die nächste Sitzung wurde angesetzt auf den 24. Mai
1870, Morgens 10 Uhr.

Tagesordnung:
1) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. einen Zusatz

zum Schulgesetze vom 3. April 1855.
2) Zweite Lesung des Finanzgesetzes für 1870/72 nebst

Schlußabstimmung über die sämmtlichen dazu gehörigen
Voranschläge und Verhandlung über das Begleitschreiben.

5) Mündlicher Bericht des Finanzausschusses, betr. die
Petition der Gemeinde-Vertreter von Burbach, Huß¬
weiler, Kronweiler rc. wegen Ausbaues des Zufuhr-
wcgeS von Niederbrombach nach der Eisenbahnstation
Kronweiler.

Schluß der heutigen Sitzung Nachmittags1 Uhr.
Der Berichterstatter.

Mosen.
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Tagesordnung : 1) Zweite Lesung des Gesetzentwurfs, betr. einen Zusatz ZUIN Schulgesetze vom 3. April 1855.2) Zweite Lesung des Finanzgesetzes für 1870/72 nebst Schlußabstimmung über die sämmtlichen dazu ge¬
hörigen Voranschläge und Verhandlung über das Begleitschreiben.

3) Mündlicher Bericht des Finanz-Ausschusses, betr. die Petition wegen Ausbaus des Weges von Nieder¬brombach nach Kronweilcr.

Vorsitzender : Präsident Hullmann.

Am Miniftertischc der Rcg.-Commissär Römer.
Präsident Hullmann  eröffnet die Sitzung. Der Schrift¬

führer Müller  verliest das Protokoll der letzten Sitzung,
welches vom Landtage genehmigt wird.

Eingänge sind nicht vorhanden.
Tagesordnung:
I . Zweite Lesung des Gesetzentwurfs , betr.

einen Zusatz zum Schulgesetze vom 3. April  1855.
Derselbe wird nach dem Beschlüsse der ersten Lesung un¬

verändert angenommen.
II . Des gl . des Finanzgesetzes für 1870/72

nebst Schlußabstimmung über die sämmtlichen
dazu gehörigen Voranschläge und Verhandlung
über das Begleitschreiben.

Der Entwurf des Finanzgesetzes wird unverändert nach
den Beschlüssen der ersten Lesung angenommen.

III . MündlicherBericht des Finanzausschusses,
betr . die Petition wegen Ausbaues des Weges
von Niederbrombach bis zur Station Krön  w ei ler.

Der Ausschuß beantragt die Petition der Großherzog¬
lichen StaatSregierungzur Berücksichtigung zu empfehlen.

Abg. Ahlhorn als Berichterstatter: Zwanzig Gemeinden
des Fürstenthums Birkenfeld hätten sich an den Landtag mit
dem Ersuchen gewandt, daß für den Ausbau der Straße von
Niederbrombach bis zur Station Kronweilcr 11,500 Thlr.
in den Voranschlag des Fürstenthums ausgenommen würden.

Der Finanzausschuß habe damals, als der Voranschlag be-
rathen wurde, auf das Ersuchen nicht cingehen und nicht
weiter gehen zu dürfen geglaubt, als jetzt die Sache der
Staatsregierung noch einmal zur Erwägung zu verstellen.
1866 habe der Provinzialrath sich gutachtlich dahin geäußert,
daß die Zufuhrwcge als Staatsstraßen auszubauen seien. Die
Provinzialregierungaber habe die Station Kronweilcr für
zu unbedeutend gehalten, als daß der Bau eines besonderen
Weges zu derselben auf Staatskosten sich lohnen sollte. Die
Petenten führten jetzt aus , daß die Station an Frequenz
sich bedeutend gehoben habe. Der Ausschuß habe jedoch keinen
andern Antrag stellen zu sollen geglaubt, als daß die Staats¬
regierung noch einmal die Lage der Sache prüfe und eventuell
dem nächsten Landtage eine Vorlage zugehen lasse. Der
Provinzialrath habe früher einen Zuschuß von 6500 Thlr.
zu dieser Straße , deren Kosten vom Techniker Meyer  aus
11,500 Thlr. veranschlagt seien, bewilligt, sodaß die Gemeinden
die fehlenden 5000 Thlr. aus eigenen Mitteln aufdringen
sollten. Die Petenten sagten nun,  daß sie hierzu nicht im
Stande wären, da die Kosten dieser Straßen wegen der
Terrainschwierigkeitensehr erheblich und sic überdies mit andern
Straßenbauten sehr belastet seien.

Abg. Russell: Er wolle die Geduld der Versammlung
nicht lange in Anspruch nehmen: In der Lage, in der er sich
befände, würden wenige Worte genügen, um den Standpunkt
des Ausschusses zu kennzeichnen. Es könne auffallen, daß der-
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selbe eine Petition zur BerückfichHuH empHle, Hl doch He
Gemeinden selbst sich zu keinen MfeK -erboMf hDkeE HM
ober löge die Sache etwas anders. — Birkcnfeld sei Wohl
steinreich, aber doch geldarm, und es seien 20 arme Gemeinden, die
hier den Ausbau einer Straße zur Eisenbahn ans Staats-
kosten verlangten. Deshalb habe der Ausschuß von seinem
Prinzipe Abstand nehmen zu können geglaubt.

Der Ausschußantrag wird angenommen.
Die Tagesordnung ist damit erledigt. Nach einer Pause

erscheint um 11 Uhr der Ministerpräsident von Rössing
in Begleitung des Amtsassessors von muMverlMz
folgende Schlußrede: -Z >̂1

»Meine Herren!
Seine Königliche Hoheit der Großderzog haben mir den

Auftrag crtheilt, den Landtag des Großherzogthums in Höchst-
ihrem Namen zu schließen.

Werfen wir zunächst einen Rückblick auf die Gegenstände
Ihrer Berathung und Beschlußfassung, so tritt die Vorlage,
betreffend Revision deS Abschnittes IX. und der Anlage I. des
Staatsgrunygesetzes, in denMprdergrund̂ Dio StMlsregier^ng
MMrL Ansicht nw Se^ fffM ser VorliKe sYicĥ geändertzW'.-
ist noch setzt der" Ä'nIcht̂ däh es im JÄercsse des Landes" ge-
rathen war , ans dieselbe einzugehen. Allein Sie , meine
Herren! sind in Ihrer Mehrheit anderer Ansicht gewesen und
ich darnach diese Angelegenheit als schlüssig erledigt anzusehen.

Im klebrigen haben die StaatSregiernng und der Land¬
tag in fast allen wichtigen Fragen prinzipiell auf demselben
Boden gestanden. Seine Königliche Hoheit lassen Höchstihre
Befriedigung hierüber ausdrücken und danken Ihnen für das
bereitwillige Entgegenkommen in manchen Einzelheiten und
für die unermüdliche Thätigkeit, mittelst welcher es Ihnen ge¬
lungen ist, in ungewöhnlich kurzer Zeit Ihre Aufgaben, deren
Zahl recht erheblich war, zu erledigen. ' Aber nicht blos die
Zahl der erledigten Vorlagen ist erheblich, ihre Bedeutung ist
es nicht minder.

DDas
U WHD

icsctz, beDffmd die Jncorporirung der durch Staats-
verWlg MnD27 . -Äpte-Mer 1866 von Seiner Königlichen
Hoheit dem Großherzog erworbenen vormals holsteinischen Ge-
bietstheile in das Fürstenthum Lübeck ist festgestellt, und nicht
allein das Fürstenthnm wird dadurch an Lebenskraft gewinnen,
sondern die Vereinigung mit dem Großherzogthume wird auch
diesem zum Vortheil gereichen. Seine .Königliche Hoheit der
Großherzog geben sich der Hoffnung hin,  daß die Bewohner
der gedachten Gebietstheile sich auch ihrer Seils in dem neuen
Staatsvcrbande Wohl fühlen werden.

e rsMe ^sinaiiDeAMVerhältnisse der Kirche, der evangelischen
"wie der katholischest^ haben eine feste Grundlage gewonnen,

einem lange gefühlten Bedürfnisse entsprechend.
Die Regulative für die Gehalte der StaatSdiener sind

revidirt und neu vereinbart worden.
Eine wichtige Eisenbahnanlage ist dem Fürstenthum Lü¬

beck gesichert, und der Ausbau des Eisenbahnnetzes im Her¬
zogthum Oldenburg ist in erfreulicher Uebereinstimmnngmit
der überwiegenden Mehrheit des Landtags festgestellt.
E. Endlich ist auch der Hauptzweck Ihrer Berufung itz'-Hß-
Wcdigend̂ Wysel Lrry'KtHHoHdchH McrsOtaatshauHaEtiEft
aüf drei Jahre neu grre'gkgekt," freilich" ûm'Bedallern'"der
Regierung, ohne daß eine Erleichterung der Lasten hat ge¬
währt werden können, allein doch mit einem Abschluß, der als
beruhigend wird bezeichnet werden dürfen.

Im Namen Seiner Königlichen Hoheit des Großher¬
zogs erkläre ich den Landtag des Großherzogthumsfür ge¬
schlossen." —

Nach einem dreimaligen Hoch aus S . K. H. den Groß¬
herzog, welches der Abg. Atzl-Ho rn ausbrachte und in welches
die Versammlung lebhaft einstimmte, wurde die Sitzung
geschlossen.

Der Berichterstatter
Bucholtz.
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